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MB-Einl-Text 1: Untersuchungsfelder der Halbzeitbewertung (EU-KOM, 2002a) 

Untersuchungsfeld 1 - Einrichtung eines Bewertungssystems 

– Sind die gemeinsamen Bewertungsfragen, Kriterien und Indikatoren geeignet? 

– Welche programmspezifischen Änderungen und Ergänzungen sind erforderlich? 

– Welche zusätzlichen Bestandteile sind erforderlich, damit das System auf Programm-
ebene funktionieren kann (Zielvorgaben, Ausgangssituationen, Kontextinformatio-
nen, Systeme für die Datenerhebung usw.)? 

Untersuchungsfeld 2 - Eignung der Programmstrategie 

– Ist die Untersuchung der Disparitäten, Mängel und Möglichkeiten, auf die das Pro-
gramm eingehen soll, weiterhin gültig? 

– Entsprechen die Ziele weiterhin dem Bedarf und besteht die externe Kohärenz zwi-
schen den Interventionszielen und den Zielen anderer öffentlicher Maßnahmen, die 
beispielsweise nach der Planungsphase getroffen wurden und das Programm beein-
flussen, weiter fort? 

– Ist die (interne) Relevanz der Programmziele (Ausgewogenheit der finanzierten Maß-
nahmen/Strategien und Tätigkeiten sowie deren Beitrag zu den Gesamtzielen, Pro-
grammlogik usw.) weiter gegeben? 

– Welche neuen Faktoren oder Veränderungen beeinflussen die Durchführung oder die 
Wirksamkeit und Effizienz der Durchführungsinstrumente? 

Untersuchungsfeld 3 - Vollzugskontrolle 

– Welche Vorschriften und Mechanismen, die möglicherweise für die ordnungsgemäße 
Programmdurchführung erforderlich sind, sind anwendbar bzw. müssen eingeführt 
werden? 

– Sind die Durchführungsaufgaben (Verwaltung, Beratung, Kontrolle, anschließende 
Bewertung usw.) klar und in geeigneter Weise aufgeteilt und ist das Begleitsystem 
dem Durchführungs- und Bewertungsbedarf angemessen? 

– Sind das Verfahren und die Kriterien für die Projektauswahl in Verbindung mit der 
Wirksamkeit und Effizienz des Programms transparent und angemessen? 

– Entspricht die Ausschöpfung der Finanzmittel dem erwarteten Durchführungsrhyth-
mus und der für die einzelnen Programmteile vorgesehenen Mittelzuweisung? 

Untersuchungsfeld 4 - Zielerreichungs- und Wirksamkeitskontrolle 

– Sind die wichtigsten Programmbestandteile wirksam und effizient? 

– Welche Änderungen sind zur Halbzeit erforderlich, um die Wirksamkeit und Effi-
zienz des Programms zu verbessern? 
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MB-Einl-Abb. 1: Binnenstruktur der Arbeitsgruppen der Halbzeitbewertung PROLAND 
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MB-Einl-Tab. 1: Überblick über die (teil-)maßnahmenbezogenen Zuständigkeiten bei 
der Halbzeitbewertung PROLAND 

Maßnahme Kürzel Institut BearbeiterIn 

Kapitel III c BAL Winfried Eberhardt 

Kapitel V - Gebiete mit umweltspezifischen 
Einschränkungen 

e ARUM Achim Sander 

Kapitel VI - Agrarumweltmaßnahmen f BAL Karin Reiter 

Erhaltung der genetischen Vielfalt in der Tier-
zucht und vom Aussterben bedrohter Rassen 

f1 ARUM Dr. Heike Brenken 

Niedersächsisches Agrarumweltprogramm 
(NAU) mit allen Einzelmaßnahmen 

f2 BAL  

Förderung extensiver Produktionsverfahren bei 
Dauerkulturen 

f2-A BAL Andrea Pufahl 

Förderung extensiver Grünlandnutzung f2-B BAL Andrea Pufahl 

Förderung ökologischer Anbauverfahren f2-C BAL Andreas Preising 

Förderung einer zehnjährigen Stilllegung f2-D BAL Achim Sander 

Schutz und Entwicklung von Lebensräumen von 
Pflanzenarten in bestimmten Gebieten 

f3 ARUM Achim Sander 

Erhaltung, Pflege und Entwicklung von be-
stimmten Biotoptypen - Kooperationspro-
gramm - Biotoppflege 

f3-a ARUM Achim Sander 

Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung 
von Feuchtgrünland in großräumigen Gebieten 
- Kooperationsprogramm - Feuchtgrünland 

f3-b ARUM Achim Sander 

Erhaltung und Entwicklung von Dauergrünland 
in Naturschutzgebieten, Nationalparken sowie 
Biosphärenreservaten nach § 14a BNatSchG - 
Kooperationsprogramm - Dauergrünland 
NSG/NLP/BR 

f3-c ARUM Achim Sander 

Extensive Bewirtschaftung von Rast- und Nah-
rungsflächen für nordische Gastvögel auf Grün-
land und Ackerflächen 

f3-d ARUM Achim Sander 

Artenschutzmaßnahmen auf Ackerflächen mit 
besonderem Entwicklungspotential 

f3-e ARUM Achim Sander 

Trinkwasserschutz in Wasservorranggebieten 
durch gewässerschonende landwirtschaftliche 
Flächenbewirtschaftung 

f4 BAL Andreas Preising 

Extensive Bewirtschaftung und Beibehaltung 
der Nutzung von Grünland 

f4-a BAL Andreas Preising 

Umwandlung von Ackerflächen in extensiv 
bewirtschaftetes Grünland 

f4-b BAL Andreas Preising 

Grundwasserschonende Bewirtschaftung von 
gem. VO (EG) Nr. 1251/99 stillgelegten Acker-
flächen, die über die Auflagen des Art. 16, 

f4-c BAL Andreas Preising 
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Absatz 2 der Stilllegungsverordnung hinaus-
geht 

Bewirtschaftung eines Betriebsteils nach den 
Grundsätzen des ökologischen Landbaus 

f4-d BAL Andreas Preising 

Bewirtschaftungsmaßnahmen zur gewässer-
schonenden ökologischen Bewirtschaftung, die 
über die Bewirtschaftungsauflagen gem. VO 
(EWG) Nr. 2092/91 hinausgehen 

f4-e BAL Andreas Preising 

Kapitel VIII    

„Sonstige forstwirtschaftliche Maßnahmen“ 
gemäß Art. 30 der VO (EG) Nr. 1257/99 

i1 BFH Sabine Bresemann 

Maßnahmen zur Aufrechterhaltung und Ver-
besserung der ökologischen Stabilität von Wäl-
dern (Ökologische Waldbewirtschaftung auf 
Vertragsbasis) gemäß Art. 32 der VO (EG) Nr. 
1257/99 

i2 BFH Sabine Bresemann 

Kapitel IX   Birgit Koch 

Flurbereinigung k BAL Andreas Tietz, Irene Wollenwe-
ber 

Vermarktung von landwirtschaftlichen Quali-
tätserzeugnissen aus Wasservorranggebieten 

m BAL Andreas Preising 

Schaffung von Dienstleistungseinrichtungen n BAL Simone Hartthaler 

Dorfentwicklung und ländliches Kulturerbe o BAL Simone Hartthaler 

landwirtschaftliche Infrastrukturmaßnahmen r BAL Andreas Tietz, Irene Wollenwe-
ber 

Förderung touristischer Aktivitäten und ländli-
chen Handwerkswesens 

s BAL Birgit Koch 

Förderung neuer Strategien im Bereich der 
Umwelt und Landwirtschaft 

t1 BAL, BB Winfried Eberhardt, Dr. Sourell 

Naturschutz- und Landschaftspflegemaßnah-
men in bestimmten Gebieten 

t2 ARUM Manfred Bathke 

Maßnahmen und Investitionen zur Pflege, Wie-
derherstellung und Verbesserung von Feucht-
grünland 

t3 ARUM Achim Sander 

flankierende Maßnahmen zur gewässerscho-
nenden Landbewirtschaftung 

t4 BAL Andreas Preising 

Küstenschutz u1 Leicht-
weiß-

Institut 

Dr. Dette 

Hochwasserschutz im Binnenland u2 Leicht-
weiß-

Institut 

Dr. Dette 

Quelle: Eigene Zusammenstellung. 
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MB-Einl-Text 2: Wissenschaftliches Arbeitskonzept, dargelegt in den Bewerbungsun-
terlagen im Ausschreibungsverfahren (BAL, 2001)) 

3.1 Zweck der Halbzeitbewertung 

Aufgabe der Bewertung ist es, die wesentlichen Aspekte der Förderung im Hinblick auf 
Relevanz, Wirksamkeit, Effizienz, Nutzen und Nachhaltigkeit der geförderten Maßnahmen 
in Abhängigkeit vom Stand der Programmdurchführung zu beurteilen. Dies gilt sowohl in 
Bezug auf die allgemeinen Ziele der Politik zur ländlichen Entwicklung auf Gemein-
schaftsebene als auch im Hinblick auf den besonderen Bedarf und die Prioritäten, die in 
den EPLR der beteiligten Länder festgelegt sind. 

Die Halbzeitbewertung beurteilt unter Berücksichtigung der Bewertungsfragen insbeson-
dere die ersten Ergebnisse, ihre Relevanz und Kohärenz mit dem Programmplanungsdo-
kument und die Verwirklichung der angestrebten Ziele. Sie beurteilt außerdem die Wirt-
schaftlichkeit der Haushaltsführung sowie die Qualität der Begleitung und Durchführung. 
(Artikel 44 Absatz 2 der Durchführungsverordnung). 

In Abhängigkeit von den Ergebnissen und ersten Wirkungen der Programme kann es zu 
Mittelumschichtungen oder zu strategischen Neuorientierungen kommen. Von der Halb-
zeitbewertung werden daher generelle Schlussfolgerungen zu möglichen erforderlichen 
Anpassungen der Programme erwartet. 

Außerdem werden die wesentlichen Grundlagen für die spätere ex-post Bewertung erar-
beitet. 

3.1.1 Geltungsbereich (Maßnahmen) 

Die Bewertung erstreckt sich auf die Programme zur Förderung des ländlichen Raums 
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999 der Bundesländer Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 
Hessen und Schleswig-Holstein und der Stadtstaaten Bremen und Hamburg in den jeweils 
genehmigten und geänderten Fassungen. Ausgeklammert werden dabei die Kapitel bzw. 
Maßnahmen der VO (EG) Nr. 1257/1999, die einer zentralen Bewertung unterliegen. Dies 
betrifft die Kapitel I, II, V (mit Ausnahme der Ausgleichszulage für Gebiete mit umwelt-
spezifischen Einschränkungen), VII, VIII (nur Erstaufforstung) und IX (Art. 33, Spiegel-
strich 4, soweit GAK-finanziert). Die länderspezifischen Ergebnisse der zentralen Bewer-
tung werden bis zum 01.04.2003 zur Verfügung gestellt und entsprechend in die Pro-
grammbewertungen eingebaut. 
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3.1.2 Zeitraum 

Die Bewertung erstreckt sich auf den Programmplanungszeitraum 2000 bis 2003, d. h. in 
die Bewertung einbezogen werden die Förderdaten bis zum 31.12.2002. 

3.1.3 Geographischer Geltungsbereich 

Die Bewertung gilt zunächst für den gesamten geographischen Geltungsbereich des Pro-
gramms. Allerdings werden einige Maßnahmen nur in bestimmten Gebietskulissen ange-
boten. Für diese Maßnahmen richtet sich die Bewertung an der vorgenommenen geogra-
phischen Differenzierung aus.  

3.2 Bewertungsfragen, Kriterien und Indikatoren 

Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage des Leitfadens der Europäischen Kommission 
(Dok. VI/8865/99 Rev.) und der im Bewertungsrahmen der Kommission (Dok. VI/12004/00 
FINAL) niedergelegten Fragen, die als zentrale Bewertungsfragen im Rahmen der Bewer-
tung der EPLR zu beantworten sind. Darüber hinaus sind die den einzelnen Fragen zuge-
ordneten Kriterien und Indikatoren für die Bewertung heranzuziehen.  

Damit unterliegt die Evaluation der durch den EAGFL kofinanzierten Programme einheit-
lichen Standards, die ein verbindliches (Mindest)-Konzept zur Bewertung darstellen.  

Bestandteile, die allen Bewertungen zugrunde gelegt werden müssen, sind folgende: 

– gemeinsame Fragen mit Kriterien und Indikatoren, wie sie in dem Dokument 
VI/12004/00 Endg. enthalten sind; 

– programmspezifische ergänzende Fragen mit Kriterien und Indikatoren, die sich aus 
den speziellen Zielsetzungen der einzelnen Länderprogramme ergeben. 

Gemeinsame Bestandteile 

Der Katalog der common evaluation questions setzt sich aus kapitelspezifischen Fragen 
und allgemeinen, übergeordneten Bewertungsfragen, den sogenannten cross cutting 
Questions zusammen. Allen Fragen sind Kriterien und Indikatoren zugeordnet. Fragen, 
Kriterien und Indikatoren sind prinzipiell zu bearbeiten. Werden Fragen als nicht relevant 
angesehen, muss dies begründet werden. In Kasten 2.2 des Dokuments VI/12004/00 
Endg. sind fünf Fälle beschrieben, in denen von der Beantwortung bestimmter Fragen 
abgesehen werden kann. Ebenso wie einzelne Fragen können auch Kriterien und Indikato-
ren außer Acht gelassen werden. Dies ist ebenfalls im Einzelnen zu begründen. Auch 
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können einzelne Indikatoren, wenn sie als nicht geeignet angesehen werden, durch andere 
ersetzt werden. Bezüglich der Indikatoren gesteht die Kommission den BewerterInnen 
eine wesentlich größere Flexibilität als bei den Kriterien und Fragen zu. Diese Flexibilität 
sollte im erforderlichen Umfang genutzt werden. 

Auf der Programmebene muss der Kombination aus Kriterium und Indikator zumeist ein 
präziser Zielwert hinzugefügt werden. Z.T. können diese Angaben den Entwicklungsplä-
nen der Länder entnommen werden; z.T. müssen Zielwerte – soweit diese festgelegt wer-
den können - im Rahmen der Halbzeitbewertung ergänzt werden. 

Programmspezifische Bestandteile 

Mit den gemeinsamen Bewertungsfragen werden alle Aspekte der Länderprogramme ab-
gedeckt. Programmspezifische Bewertungsangelegenheiten berücksichtigen die in den 
Programmen dargelegten Strategien und Ziele, soweit sich diese nicht mit den o. g. ge-
meinsamen Bestandteilen decken. Von den BewerterInnen wird erwartet, dass sie die Län-
derprogramme auch anhand ihrer quantifizierten Ziele auf der operationellen Ebene (Leis-
tungen), der spezifischen Ebene (Ergebnisse) und der globalen Ebene (Wirkungen) beur-
teilen. Soweit diese Quantifizierung noch nicht in der Planungs- und ex-ante Phase erfolgt 
ist, muss sie zu Beginn der Halbzeitbewertung erfolgen. 

3.3 Bewertungsprozess 

Folgende Phasen des Bewertungsprozesses lassen sich unterscheiden: 

Phase Arbeitsschritte 
Strukturieren � Welche Wirkungen/Fragen sollen evaluiert wer-

den? 
� Welches sind die relevanten Krite-

rien/Indikatoren für den Erfolg des Programms 
und wie können diese gemessen werden? 

Erheben � Festlegung des erforderlichen Untersuchungs-
umfangs, 

� Ermittlung der Indikatoren. 

Analysieren � Auswertung der Daten und Interpretation, 
� Abschätzung der Ergebnisse und Wirkungen, 
� Beantwortung der kapitelbezogenen und pro-

grammbezogenen Fragen – soweit möglich. 

Bewerten � Empfehlungen und Schlussfolgerungen für 
eventuelle erforderliche Programmanpassungen.
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3.3.1 Strukturieren 

Arbeitsphase 1, wie sie in den besonderen Vertragsbedingungen beschrieben ist, ist we-
sentlicher Bestandteil der Strukturierungsphase. 

Überprüfung des Bewertungsschemas der Kommission und Herausarbeitung der pro-
grammspezifischen Bestandteile 

Wie bereits beschrieben, handelt es sich bei den Fragen, Kriterien und Indikatoren um 
einen Mindestkatalog, der abzuarbeiten ist. Das Ausmaß, in dem die allgemeinen Bewer-
tungsfragen für die EPLR maßgeblich sind, ist zu überprüfen. Falls Fragen als nicht rele-
vant erachtet werden, ist dies zu begründen. Dies gilt ebenso für Kriterien und Indikato-
ren. Allerdings wird die Überprüfung der Kriterien und Indikatoren nicht in der Phase 1 
abgeschlossen werden können. 

Bei der Bewertung sollte das Gleichgewicht der einzelnen Maßnahmen (auch bezüglich 
des Finanzvolumens), das bei der Planung gewählt wurde, berücksichtigt werden. Das 
heißt, in – begründeten – Ausnahmefällen kann sich die Bewertung auf diejenigen Fragen 
konzentrieren, die sich auf die zentralen Punkte des Programms beziehen. 

Daneben müssen auch die programmspezifischen Bestandteile (Strategie/Ziele, Grad der 
Präzisierung) systematisch herausgearbeitet werden und in Relation zu den bestehenden 
gemeinsamen Fragen gesetzt werden. Dabei ist auch die Frage nach der Zielharmonie zu 
prüfen. 

Wahl eines geeigneten Untersuchungsdesigns 

Das Untersuchungsdesign ist von vornherein so anzulegen, dass auf die Erhebung der 
Wirkungen abgezielt wird, die im Rahmen der Bewertung am Ende des Programmspla-
nungszeitraums zu erfassen sind. Aus diesem Grund erstreckt sich das zur Beantwortung 
der kapitelbezogenen und kapitelübergreifenden Fragen skizzierte Untersuchungsdesign 
auf den gesamten Zeitraum der Bewertung und nicht nur auf die Phase bis 2003. Das Un-
tersuchungsdesign muss des Weiteren die kontextuellen und exogenen Faktoren, die für 
die Umsetzung, Wirkung und Effizienz des Programms relevant sind, mit berücksichti-
gen. Diese Faktoren beinhalten den politischen und institutionellen Kontext sowie die 
sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen. 

Die Kommission gibt keine Vorgaben für ein aus ihrer Sicht geeignetes Untersuchungsde-
sign. Die Methoden und Instrumente, die in diesem Angebot vorgeschlagen werden, 
knüpfen an Erfahrungen aus anderen Forschungsvorhaben an und berücksichtigen die in den 
MEANS-Dokumenten diskutierten Methoden und Instrumente. In Abhängigkeit vom Fra-
genkatalog und von der Bewertungsebene (Kapitel/Programm) kommt dabei ein adäquater 
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Methodenmix zum Einsatz, der auf das zur Verfügung stehende Datenmaterial anzupas-
sen ist. 

Beim Entwurf eines geeigneten Untersuchungsdesigns werden Kosten-Nutzen-Aspekte 
berücksichtigt. Zunächst ist auf die im Rahmen der Begleitung zu erfassenden finanziel-
len und materiellen Indikatoren zurückzugreifen, da dies im Gegensatz zu eigenen Pri-
märerhebungen mit geringeren Kosten, z.B. bei der Datenaufbereitung für, verbunden ist. 
Art. 42 der VO (EG) Nr. 1750/1999 führt aus, dass „die für die Verwaltung der Programm-
planungsdokumente für die Entwicklung des ländlichen Raums verantwortliche Behörde 
[...] für die Bewertung geeignete Hilfsmittel heran[zieht] und [...] sich dabei auf die im 
Rahmen der Begleitung ermittelten Ergebnisse [stützt], die erforderlichenfalls durch zu-
sätzlich erfasste Informationen ergänzt werden“. 

Aus den Ausführungen der Kommission folgt, dass die Beziehung zwischen Monitoring 
und Evaluation verbessert werden muss. Dies zeigen auch Erfahrungen vorhergehender 
Evaluationen. Es muss gewährleistet sein, dass die Programmevaluation auf den Monito-
ringdaten aufbauen kann. Dabei sollte sichergestellt sein, dass der finanzielle Verlauf und 
der materielle Verlauf der Förderung möglichst differenziert erfasst werden, damit aus 
den im Rahmen des Monitoring erfassten Daten geeignete Indikatoren abgeleitet werden 
können.  

Vor allen muss die Erreichbarkeit der Adressaten der Förderung zur Durchführung vertie-
fender Erhebungen gewährleistet sein (siehe unten). 

Bei Primärerhebungen kann nach Auffassung der Kommission ein bestimmtes Maß an 
Verhältnismäßigkeit (Größe der Stichprobe, Fallstudien, Anwendung von Koeffizienten 
aus der Literatur) angebracht sein. So können Ergebnisse einzelner Bundesländer, soweit 
sie vergleichbare Maßnahmen betreffen, auf andere Bundesländer übertragen werden (ana-
log der Anwendung von Koeffizienten aus der Literatur) oder es kann der Stichprobenum-
fang bei länderübergreifenden Befragungen entsprechend reduziert werden (im Vergleich 
zu Einzelbefragungen in allen Ländern). Für die in den EPLR zur Durchführung der Pläne 
aufgenommenen Maßnahmen wird daher zunächst ein Bewertungskonzept erarbeitet, das 
die „gleichartigen“ und die „individuellen“ Fördermaßnahmen in den EPLR identifiziert. 
„Gleichartige“ Maßnahmen ähneln sich bezüglich Förderinhalten, Verpflichtungen und 
Datenverfügbarkeit, diese Maßnahmen sind daher in gleicher bzw. ähnlicher Form evalu-
ierbar. Die Ergebnisse können zwischen den Ländern übertragen werden. „Individuelle“ 
Maßnahmen müssen landesspezifisch bewertet werden.  
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Ausarbeitung von Vergleichen: Ausgangsdaten/Zielwerten 

Die gemeinsamen Beurteilungskriterien sind nicht einsetzbar, wenn Ausgangsdaten nicht 
quantifiziert werden bzw. im Untersuchungsdesign keine Vergleiche vorgesehen werden. 

Die Erarbeitung von Ausgangsdaten und Zielwerten sowie die Wahl geeigneter Verglei-
che muss zu Beginn der Halbzeitbewertung für die Entwicklungspläne der Länder vorge-
nommen werden, soweit dies nicht schon aus den Programmplanungsdokumenten und den 
darin enthaltenen ex-ante Bewertungen hervorgeht. 

Mögliche Bewertungsmethoden sind ein mit-ohne-Vergleich, also ein Vergleich von Be-
günstigten mit einer ausgesuchten Referenzgruppe von Nichtteilnehmern oder ein vorher-
nachher-Vergleich, bei dem die Entwicklung von Begünstigten vor und nach der Förde-
rung nach ausgewählten Kennziffern dargestellt wird. Weiterhin ist es für einige Bereiche 
wie beispielsweise zur Abschätzung der Umweltwirkung der Agrarumweltmaßnahmen 
sinnvoll, das Umweltverhalten der teilnehmenden Betriebe mit den gesetzlichen Auflagen 
abzugleichen. Dabei handelt es sich um einen normativen Vergleich (Maßstäbe, best prac-
tics). Für diese Art von Vergleichen sind Informationen über Maßstäbe oder die beste 
Praxis erforderlich, die zuvor oder in anderen Regionen usw. gegeben waren. 

3.3.2 Durchführung der Untersuchung 

Ein Schwerpunkt der Bewertungsaktivitäten in der Zwischenbewertung wird darauf lie-
gen, die Qualität der Datengrundlage zu überprüfen, Vorschläge für die Ergänzung der 
bestehenden Datensätze zu erarbeiten, das Untersuchungsdesign zu spezifizieren, den 
Umfang der Untersuchungen festzulegen und – soweit erforderlich - erste eigene Erhe-
bungen durchzuführen. 

Neben eigenen Primärerhebungen werden die durch das Monitoring gelieferten Daten und 
andere Datenquellen kontinuierlich und systematisch aufbereitet und mit anderen Daten 
verschnitten.  

Die Halbzeitbewertung berücksichtigt zwar die Bewertungsfragen, ist jedoch stärker auf 
die Messung der ersten Ergebnisse ausgerichtet als die ex-post Bewertung, bei der es ins-
besondere um die Wirkungen geht. Damit hebt die Zwischenbewertung stärker als die ex-
post Bewertung auf die Beurteilung der einzelnen Maßnahmen ab, während die ex-post 
Bewertung die Wirkung des gesamten Programms unter Berücksichtigung von Synergien, 
aber auch Verdrängungseffekten in den Vordergrund stellt.  
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Zur Bewertung der Entwicklungspläne für den ländlichen Raum ist daher auch der Ge-
samtkontext des Programms und dessen Entwicklung, wie die 

– politischen und institutionellen Rahmenbedingungen, 

– sektoralen und regionalen Rahmenbedingungen, 

– sowie Wechselwirkungen mit anderen Maßnahmen des ländlichen Raums 

zu erfassen. 

3.3.2.1 Sekundärdaten 

Bei der Bewertung ist zunächst auf sogenannte Sekundärdaten zurückzugreifen. Wesent-
liche Sekundärdaten kann das Begleitsystem liefern. In einigen Fällen können diese Daten 
bereits ausreichen, um eine Frage ganz oder teilweise zu beantworten. Da diese Daten 
bereits vorhanden sind, entstehen keine hohen Erhebungskosten. Ein Minimum an input- 
und output- Daten, das durch den mit der Kommission abgestimmten nationalen Tabellen-
rahmen vorgegeben ist, wird durch das Begleitsystem erfasst. Diese Standarddaten umfas-
sen die finanziellen Verlaufsdaten für alle Maßnahmen sowie zumeist in aggregierter 
Form materielle Ergebnisse.  

Das Monitoring muss hinsichtlich seiner Eignung, Basisdaten für die Evaluation bereitzu-
stellen, überprüft und gegebenenfalls ergänzt werden. Es sollte sichergestellt sein, dass 
die Programmevaluation auf den Monitoringdaten aufbauen kann. Dazu muss das Monito-
ring gewährleisten, dass sowohl Informationen über die Zuwendungsempfänger (Basisin-
formationen wie beispielsweise Status1, Region, Geschlecht, Alter) sowie über die geför-
derten Projekte (nach Fördergegenständen) einzelfallbezogen verfügbar gemacht und 
durch die BewerterInnen ausgewertet werden können. Über diese Aufgaben hinausgehend 
muss das Monitoring vor allem die Erreichbarkeit der Zuwendungsempfänger bzw. der 
Zielgruppen zur Durchführung vertiefender Erhebungen durch die Evaluation gewährleis-
ten. 

Soweit neben den Angaben über geförderte Einheiten auch Angaben zu nicht geförderten Ein-
heiten vorliegen (wie beispielsweise im Bereich der Agrarumweltmaßnahmen, die häufig im 
Rahmen des InVeKoS abgewickelt werden), sind diese ebenfalls der Bewertung zugänglich 
zu machen, da so eine Grundlage besteht, einen mit-ohne-Vergleich durchzuführen. 

                                                 
1
 Landwirt, natürliche Person, juristische Person, Gebietskörperschaft etc. 
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Weitere Quellen für Sekundärdaten können aus früheren Erhebungen und Bewertungen 
sowie Programmplanungsunterlagen gewonnen werden. Mit ihrer Hilfe lassen sich u. a. 
vorher-nachher-Vergleiche und Übertragbarkeitsanalysen durchführen. So ist auch vorge-
sehen, Auswertungen - soweit räumliche Bezüge von besonderer Bedeutung sind - mit 
Hilfe von Geoinformationssystemen (GIS) vorzunehmen. Darüber hinaus werden Analy-
seergebnisse - soweit sinnvoll - mit Hilfe von GIS grafisch aufbereitet und Wirkungen 
von Programmen und Maßnahmen so in einfacher bzw. komprimierter Form visualisiert. 

Die statistischen Ämter der beteiligten Länder können Daten über den Kontext oder exo-
gene Faktoren auf verschiedenen Gebietsebenen oder für ausgewählte landwirtschaftliche 
Betriebe liefern. Hier sind v. a. die Daten der Landwirtschaftszählung 1999 aus der  
Agrarberichterstattung wichtig. 

Weitere Sekundärdaten werden in Kapitel 4 für die einzelnen zu bewertenden Kapitel der 
VO (EG) Nr. 1257/1999 beschrieben. 

3.3.2.2 Primärdaten 

Primärdaten sind Daten, die ad hoc für die Bewertung erhoben werden, meist bei den di-
rekt oder indirekt Begünstigten aber auch bei Referenzgruppen. 

Es gibt zahlreiche Instrumente, um Informationen zu gewinnen. Eine Auswahl möglicher 
Instrumente ist in Abbildung 1 dargestellt. 

Abbildung 1: Mögliche Instrumente zur Gewinnung von Primärdaten 

Instrument Bewertung der 
Implementation 

Bewertung von Wirkung 
und Effizienz 

Repräsentativität 

Fragebogengestützte 
Erhebungen 

+ ++ 
(ergänzende Literatur-

recherche) 

Repräsentativität abhängig 
vom Auswahlverfahren 

der Stichprobe 
Expertenbefragungen + ++ tlw. repräsentativ 
Leitfadengestützte Be-
fragungen von Zuwen-
dungsempfängern 

+ + Einzelfallbezogen 

Workshops + ++ tlw. repräsentativ 
Begehungen einzelner 
Projekte 

o + Einzelfallbezogen 

+ = geeignet  ++ = sehr geeignet  o = keine Eignung 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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3.3.3 Analyse der relevanten Informationen 

Welche Analysemethoden gewählt werden, hat die Kommission den BewerterInnen frei-
gestellt. Zwingend erfüllt sein muss die allgemeine Qualitätsanforderung der VO (EG) 
Nr. 1750/1999. 

Analysiert werden die Sekundär- und Primärdaten vor allem hinsichtlich der Programm-
wirkungen. Dies beinhaltet die Beantwortung der kapitelspezifischen und kapitelübergrei-
fenden Bewertungsfragen sowie weitere Bewertungsaspekte wie die Wirksamkeit und 
Effizienz des Programms. Die Halbzeitbewertung konzentriert sich auf die Analyse der 
Ergebnisse, da Wirkungen meist erst mit einiger Verzögerung eintreten. Im Vordergrund 
steht die Darstellung des Beitrags der Maßnahmen zu den operationellen Zielen und zu 
den spezifischen Zielen. Zur Ableitung der Zielformulierungen sind, soweit möglich, die 
Entwicklungspläne heranzuziehen. Die Analyse erfolgt kapitelbezogen und, soweit zum 
Zeitpunkt der Halbzeitbewertung möglich, programmbezogen. Dabei werden die zentral 
gelieferten Analyseergebnisse einbezogen. 

In der Analyse ist der Kontext zu berücksichtigen, da die Kommissionsleitlinien eine Un-
terscheidung zwischen Brutto- und Nettowirkungen vorsehen. Hierfür hat die Kommissi-
on keine gemeinsamen Fragen formuliert, da der Kontext sich abhängig von den nationa-
len und regionalen Gegebenheiten stark unterscheiden kann.  

Für die Wirksamkeitsanalyse sind die mit Hilfe der Sekundär- und Primärdaten ermittel-
ten Indikatoren ein Hilfsinstrument. Sie können keine vollständigen Antworten liefern, da 
sie im gewissen Maße der Auswertung und Interpretation unterliegen. Die Ergebnisse 
müssen durch frühere Bewertungen, Untersuchungen oder Forschungsarbeiten, durch die 
Einbeziehung von Expertenwissen, durch Diskussionen mit fachspezifischen Begleitaus-
schüssen u. a. abgesichert werden. Nur so lassen sich umfassende und zuverlässige Er-
gebnisse gewinnen, die eine geeignete Grundlage für Schlussfolgerungen und Beurteilun-
gen bilden. 

3.3.4 Bewertung 

Die Bewertung der Analyseergebnisse muss zum Zeitpunkt der Halbzeitbewertung vor 
allem mögliche Anpassungen des Programms zur Halbzeit im Blickfeld haben und damit 
die Bearbeitung des Punktes 11 „Anpassung des Programms zur Halbzeit“ der gemeinsa-
men Bewertungsfragen. Beantwortet wird die Frage, inwieweit Programmkorrekturen 
notwendig werden, da sich bspw. Rahmenbedingungen änderten oder Ziele und Prioritä-
tenänderungen neu zu definieren sind. Daraus könnten Anpassungen bezüglich der Pro-
grammstruktur oder der finanziellen Ausstattung einzelner Maßnahmen resultieren. An-
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passungserfordernisse könnten sich aber auch aus nicht (mehr) sachgerechten Durchfüh-
rungsbestimmungen ergeben. 

Das Aufzeigen der o. g. Defizite erfolgt sowohl für die jeweiligen Kapitel als auch über-
greifend für das Gesamtprogramm. Empfehlungen und Schlussfolgerungen auf Länder-
ebene müssen gemeinsam mit den zentralen Evaluatoren entwickelt werden. Hierfür sind 
geeignete Schnittstellen vorzusehen.  

Die kapitelbezogenen Analyseergebnisse sollen den fachspezifischen Arbeitsgruppen – 
soweit diese eingerichtet wurden - zur Diskussion gestellt werden. 

Länderspezifische Schlussfolgerungen und Empfehlungen sollen auf einem Workshop mit 
dem jeweiligen Programmkoordinator und den zuständigen FachreferentInnen abschlie-
ßend diskutiert werden. 

MB-Einl-Tab. 2: Überblick über die Historie der im Rahmen von PROLAND angebo-
tenen Maßnahmen 

Vor 2000 mit EAGFL-Kofinanzierung Vor 2000 rein national finanziert Neue Aspekte seit 2000

a Ziel 5a GAK Teil B: Landesprogramm
c VO (EWG) Nr. 2078/1992 - Qualifizierungsmaßnahmen

agrarumweltbezogene Qualifizierungsmaßnahmen
e Erschwernisausgleich Erschwernisausgleich
f Basisprogramm, Feuchtgrünlandschutzprogramm, Kooper- freiwillige Wasserschutzmaßnahmen, Trinkwasserschonende Bewirt-

ationsprogramm Dauergrünland Ackerrandstreifen, schaftung von Stillegungsflächen,
Förderung von vom Aussterben bedrohter Haustierrassen Aegide-Programm Bewirtschaftung eines Betriebs-

teils nach den Grundsätzen des
ökologischen Landbaus

g Ziel-5a-Programm GAK - Förderung nach Marktstrukturgesetz Förderung von Gemeinschafts-
(Sektorpläne Kartoffeln, Obst und Gemüse)  im Bereich Vieh und Fleisch anlagen im Rahmen von EtLR

h VO (EG) Nr. 2080/1992 GAK
i Ziel-5b-Programm, VO (EG) Nr. 2080/1992 GAK, Landesmaßnahmen Verbesserung der ökologischen 

Stabilität der Wälder
k Ziel-5b-Programm GAK
m Trinkwasserschutz
n neue Fördertatbestände 

im Rahmen von EtLR
o Ziel-5b-Programm GAK
r Ziel-5b-Programm GAK
s Ziel-5b-Programm neue Fördertatbestände 

(Gartenkulturzentrum in Bad Zwischenahn) im Rahmen von EtLR
t Förderrichtlinie Naturschutz Niedersächsisches Fließgewässerprogramm, Projekte in t1

Flächenerwerb und Modellprojekte
Trinkwasserschutz

u GAK  
Quelle: Eigene Darstellung nach (EU-KOM, 2002a; ML, 2000). 
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MB-Einl-Karte 1: Gebietskulissen verschiedener EU-Förderprogramme in Niedersach-
sen 
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MB-Einl-Text 3: Anforderungen an Bewilligungsverfahren und Kontrollen im Rahmen 
von PROLAND 

Allgemeines 

Die Allgemeine Zahlstellendienstanweisung (ML, 2001a)) beinhaltet die Spezifizierung 
der Durchführungsbestimmung VO (EG) Nr. 1663/1995, die das Rechnungsabschlussver-
fahren des EAGFL-Garantie regelt. Die dort enthaltenden Vorschriften gelten für sämtli-
che Maßnahmen, die durch PROLAND gefördert werden. 

Die zentralen Aufgaben der Zahlstellen sind: 

– Bewilligung,  

– Ausführung und 

– Verbuchung der Zahlungen. 

Die Bewilligung ist an andere Stellen delegiert, wobei die Zahlstelle weiterhin verant-
wortlich bleibt und somit auch den einheitlichen Vollzug dieser Aufgaben regelt. Hierzu 
erlässt sie z. T. spezielle Anweisungen und nimmt eigenständige Vorortkontrollen wahr. 
Die Fachreferate stellen durch Besondere Dienstanweisungen sicher, dass die ihnen 
nachgeordneten Dienststellen rechtskonform agieren. 

Andere Einrichtungen zur Garantie eines rechtmäßigen Fördergeschäfts sind die Beschei-
nigende Stelle und der Interne Revisionsdienst. 

Die Bescheinigende Stelle sitzt im MF und überprüft die Vollständigkeit, Richtigkeit der 
übermittelten Rechnungen und kontrolliert die Qualität des internen Kontrolldienstes der 
Zahlstellen und Fachreferate. Sie bescheinigt gegenüber der KOM die Richtigkeit des 
vorzulegenden Rechnungsabschlusses (siehe MB-Einl-Text 6). 

Der Interne Revisionsdienst ist dem Leiter der Zahlstelle zugeordnet. Er überprüft im 
Rahmen von Systemprüfungen die Konformität der verwaltungsmäßigen und buchungs-
technischen Verfahren mit den Anforderungen der Gemeinschaft, v.a. die ordnungsgemä-
ße Buchführung der Zahlstellen. 

Bewilligungsverfahren 

Das Bewilligungsverfahren für die flächenbezogenen Förderungen und die Investitions-
förderungen verlaufen unterschiedlich. Im folgenden werden die grundsätzlichen Meilen-
steine eine solchen Verfahrens geschildert. Besonderheiten befinden sich in den Material-
bänden zu den jeweiligen Förderkapiteln.  
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Für die verschiedenen Maßnahmen sind verschiedene Behörden zuständig, an die sich der 
Antragsteller wenden muss. Zum überwiegenden Teil stellt er seinen Antrag auf Förde-
rung bei derjenigen Dienststelle, welche die entsprechende Förderung auch bewilligt. 
Zum Teil (z.B. bei den Agrarumweltmaßnahmen) sind aber auch antragsannehmende 
Stellen vorgeschaltet. 

Antragsunterlagen und Verfahren 

– Abgabe der Antragsformulare und bestimmter Erklärungen (Anerkennung der Rechts-
lage, Verpflichtungen über Mitteilungspflichten, Einwilligungen zu Datenlieferungen 
etc.). Zu verwenden sind dokumentenechte Schreibmittel. 

– Eingangsregistrierung durch Eingangsstempel und Vergabe der Registriernummer, 
wobei jeder Antragsteller bei der ersten Antragstellung eine Registriernummer erhält, 
die dann maßnahmenübergreifend für alle Anträge, die auf eine Förderung aus 
PROLAND gestellt werden, verwendet wird.(15-stellige Zahlenfolge, zur Verortung 
bis auf die Gemeindeebene).  

– Im nächsten Schritt erfolgt die Datenermittlung und –erfassung und die Überprüfung 
auf Vollständigkeit und Richtigkeit nach Maßgabe der jeweiligen Förderbestimmun-
gen, ggf. Rücksprachen mit dem Antragsteller. Abschließend unschlüssige Anträge 
sind zu dokumentieren. Alle Anträge werden dieser Verwaltungskontrolle unterzogen 
(s.u.). 

– Erst nach Abschluss aller erforderlichen Kontrollen erfolgt die Bewilligung über die 
Zahlung einer bestimmten Fördersumme in Form eines Bewilligungsbescheids.  

– Zwischen 5 und 100 % der Förderfälle werden vor Auszahlung der Mittel einer zu-
sätzlichen Vor-Ort-Kontrolle unterzogen. 

Bei investiven Maßnahmen kann i.d.R. erst nach der Bewilligung mit der Durchführung 
der Maßnahme begonnen werden. Nach Abschluss der Maßnahme oder nach Abschluss 
einzelner Gewerke, stellt der Begünstigte mit allen erforderlichen Rechnungsbelegen und 
Verwendungsnachweisen einen Antrag auf Auszahlung der Fördermittel. (Dieser Vorgang 
wird genauer in MB-Einl-Text 4 beschrieben). D.h., es gilt für alle Maßnahmen nunmehr 
das Erstattungsprinzip und nicht mehr, wie im zurückliegenden Förderzeitraum, für die 
Maßnahmen des EAGFL-Ausrichtung das Vorschussprinzip (entsprechend der Vorgaben 
der LHO). 

Der gesamte ordnungsgemäße Ablauf, von der Eingangsregistrierung, der Datenerfassung 
über die Verwaltungskontrolle und die Bewilligung ist von mindestens zwei Personen 
vorzunehmen und zu bescheinigen (Vier-Augen-Prinzip). 
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Kontrollen 

Antragsannehmende Stellen und die Bewilligungsstellen stellen sicher, dass die Maßnah-
men zulässig und begründet sind sowie tatsächlich und ordnungsgemäß durchgeführt 
wurden. Hierfür sind verschiedene Kontrollen erforderlich: 

Verwaltungskontrolle: 

Dies ist die Prüfung auf Vollständigkeit und Richtigkeit der Antragsunterlagen und Kon-
formität der enthaltenen Angaben mit Förderbestimmungen, Landes-, Bundes und Ge-
meinschaftsrecht. 

Die Durchführung dieser Kontrollen ist durch bestimmte Verwaltungskontrollbögen zu 
dokumentieren (Muster je zuständiger Verwaltungseinheit). Zuständig für die Durchfüh-
rung der ersten Verwaltungskontrolle sind grundsätzlich die antragsannehmenden Stellen. 
Die Verwaltungskontrolle ist im Rahmen des Vier-Augen-Prinzips stets unabhängig von 
zwei Personen durchzuführen. Der Verwaltungskontrollbogen ist von diesen beiden Per-
sonen zu unterzeichnen. 

Bei investiven Maßnahmen hat im Rahmen der Verwaltungskontrolle eine Inaugen-
scheinnahme vor Ort zu erfolgen (nicht zu verwechseln mit dem missverständlichen Beg-
riff der Vor-Ort-Kontrolle, s.u.). Diese ist anhand eines Prüfprotokolls zu dokumentieren. 

Vor-Ort-Kontrollen 

Ein bestimmter Prozentsatz (jedoch immer mindestens 5 %) der Förderfälle einer Maß-
nahme sind einer Vor-Ort-Kontrolle zu unterziehen. Diese werden anhand einer Risiko-
analyse (Risikofaktoren und Zufallsauswahl) ermittelt. Diese Kontrolle ist vor der Aus-
zahlung von Fördermitteln abzuschließen. 

Hierfür wird bei den Bewilligungsstellen ein technischer Prüfdienst (mindestens zwei 
Mitarbeiter) eingerichtet, dessen Mitarbeiter mit der sonstigen Bearbeitung der zu kon-
trollierenden Fälle nicht befasst sein dürfen. 

Die Kontrolle erfolgt grundsätzlich unangekündigt und umfasst die folgenden Arbeits-
schritte: 

– Überprüfung der Vor-Ort vorzuhaltenden aussagekräftigen Unterlagen und Belege, 

– Überprüfung der tatsächlichen Gegebenheiten, auf die sich der Antrag bezieht und 
eine 

– Wiederholung der Verwaltungskontrolle. 

Bei Bedarf (Mängel, Verdachtsmomente) ist eine Folgekontrolle durchzuführen. 
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Durchführung und Ergebnis der Kontrolle sind anhand von Prüfprotokollen zu dokumen-
tieren. Diese ist im Sinne des Vier-Augen-Prinzips von beiden Prüfpersonen zu unter-
zeichnen.  

Kontrolle der Zweckbindungsfristen 

Bei Maßnahmen deren Förderung an einen bestimmten (Nutzungs-) Zweck gebunden ist, 
müssen während des Zeitraums nach der Abschlusszahlung bis zum vorletzten Jahr der 
Zweckbindungsfrist 1 % der Förderfälle kontrolliert werden.  
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MB-Einl-Text 4: Auszahlungen der Fördermittel an den Antragsteller/Letztempfänger 
(ML, 2002a)), (ML, 2001a)) 

Nach Abschluss einer Maßnahme (oder Teilabschlüssen) stellt der Zuwendungsempfänger 
einen Auszahlungsantrag mit den entsprechenden Verwendungsnachweisen. 

Nach Abschluss der erforderlichen Kontrollen durch die Bewilligungsstellen, übermitteln 
die Bewilligungsstellen die erforderlichen Daten für die Auszahlung der Fördermittel an 
die Zahlstelle (Zahlungsanweisung an die Zahlstellenverwaltung). 

Nach der „technischer“ Prüfung erfolgt zeitnah (i.d.R. 2 Tage nach Eingang der Unterla-
gen) die Kassenanordnung an die Landeskasse, welche die gesamten Fördermittel (Lan-
des- und EU-Mittel zur Auszahlung bringt). 

Abhängig von der jeweiligen Banklaufzeit erhält der Letztempfänger den Förderbetrag 
nach 3 bis 4 Tagen nach der diesbezüglichen Anordnung ((ML, 2002a)). Aufgrund der 
verwendeten Software gehen bei ihm zwei Buchungen ein, der Betrag der Landesmittel 
sowie der Betrag der EU-Mittel.  

Zur Erleichterung des Zahlungsgeschäftes tritt das Land Niedersachsen für die Auszah-
lung der EU-Mittel in Vorleistung. Diese Auslagen, die unter einem gesonderten Haus-
haltstitel geführt werden (daher auch die zwei Buchungen beim Letztempfänger) fordert 
das Land anschließend via Erstattungsverfahren über die Bundeskasse Trier – Außenstelle 
Frankfurt am Main zurück. Frankfurt erhält seinerseits eine Rückerstattung von der EU. 

Ein Sonderfall tritt dann ein, wenn anstelle der Landesmittel (einschließlich der GA-
Mittel) sogenannte Drittmittel zur Kofinanzierung von Fördermaßnahmen herangezogen 
werden (z.B. kommunale Mittel). Diese müssen von den jeweiligen Stellen (Kommunen) 
erst an die Zahlstelle überwiesen werden, damit eine Anordnung an die Landeskasse zur 
Auszahlung der EU-Mittel erfolgen kann. Hier kann es zu Verzögerungen kommen, die 
aber nicht von der Zahlstellenverwaltung zu verantworten sind. 



Kapitel 2 Materialband –Einleitung 21 

MB-Einl-Abb. 2:  Mittelfluss bei Investitionsförderungen 

Prüfung des Verwendungsnachweises durch die Bewilligungsbehörde

Anweisung der Zahlung an die Zahlstelle

Technische Prüfung der eingereichten Unterlagen durch die Zahlstelle

3-4 Tage nach Kassenanordnung Erhalt der Mittel durch den Zuwendungsempfänger

Land beantrag Rückerstattung der EU-Mittel bei der Bundeskasse 

Zeitnahe (1-2 Tage nach Anweisung der Zahlung) Kassenanordnung an die Landeskasse

Antrag auf Auszahlung des Zuwendungsempfängers an die Bewilligungsstellen

Rechnungsbegleichung des Zuwendungsempfängers an die beauftragten Firmen

 
Quelle: Eigener Entwurf. 
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MB-Einl-Tab. 3: Synopse zum Änderungsantrag 2001 des Landes Niedersachsen 

Maßnahme nach 
VO 445/02 oder 

Maßnahme im Lan-
desprogramm 

Änderung Ziel/Begründung Auswirkun-
gen auf den 
Finanzplan 

(Plus/Minus) 
a  finanzielle Änderung Anpassung tatsächli-

che/erwartete an Inanspruch-
nahme 

Minderbedarf 

c  finanzielle Änderung Anpassung tatsächli-
che/erwartete an Inanspruch-
nahme 

Minderbedarf 

e Neuaufteilung der Finanzmittel 
aus Mitteln der gemeinschaftli-
chen Finanzierung und zusätz-
lichen Landesmitteln im Sinne 
des Art. 52 der Verordnung 
(EG) Nr. 1257/99 

nicht eindeutige Definition der 
sog. top-ups im Rahmen der 
Programmgenehmigung, Kor-
rektur der ursprünglichen Fi-
nanzdaten 

Mehrbedarf 

f - Agrarumweltmaß-
nahmen 

finanzielle Änderung Anpassung tatsächli-
che/erwartete an Inanspruch-
nahme 

Mehrbedarf 

f1  Aufnahme neuer Tierarten Erweiterung der Zahl potentiel-
ler Begünstigter 

--- 

 finanzielle Änderung Anpassung tatsächli-
che/erwartete an Inanspruch-
nahme 

Mehrbedarf 

f2-C Erhöhung der Prämie in den 
ersten 2 Umstellungsjahren 

Erhöhung der Akzeptanz der 
Förderung 

--- 

g finanzielle Änderungen Anpassung tatsächli-
che/erwartete an Inanspruch-
nahme 

Mehrbedarf 

h finanzielle Änderungen Anpassung tatsächli-
che/erwartete an Inanspruch-
nahme 

Mehrbedarf 

i1 und i2 finanzielle Änderungen Anpassung tatsächli-
che/erwartete an Inanspruch-
nahme 

Minderbedarf 

k  finanzielle Änderungen Anpassung tatsächli-
che/erwartete an Inanspruch-
nahme 

Minderbedarf 

o finanzielle Änderungen Anpassung tatsächli-
che/erwartete an Inanspruch-
nahme 

Minderbedarf 

r  finanzielle Änderungen Anpassung tatsächli-
che/erwartete an Inanspruch-
nahme 

Mehrbedarf 

s finanzielle Änderungen Anpassung tatsächli-
che/erwartete an Inanspruch-
nahme 

Minderbedarf 

t  - Schutz der Um-
welt im Zusammen-
hang mit der Land- 
und Forstwirtschaft, 
Landschaftspflege 
und der Verbesserung 
des Tierschutzes 

finanzielle Änderungen Anpassung tatsächli-
che/erwartete an Inanspruch-
nahme 

Minderbedarf 

Quelle: (ML, 2001b). 
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MB-Einl-Tab. 4: Synopse zum Änderungsantrag 2002-1 des Landes Niedersachsen 

Maßnahme nach 
VO 445/02 oder 

Maßnahme im Lan-
desprogramm 

Änderung Ziel/Begründung Auswirkun-
gen auf den 
Finanzplan 

(Plus/Minus) 
a  finanzielle Änderung Anpassung tatsächli-

che/erwartete an Inanspruch-
nahme 

Minderbedarf 

 Anpassung an die veränderten 
Förderbedingungen der GAK 

 --- 

c  finanzielle Änderung Anpassung tatsächli-
che/erwartete an Inanspruch-
nahme 

Minderbedarf 

e finanzielle Änderung Anpassung tatsächli-
che/erwartete an Inanspruch-
nahme 

Minderbedarf 

f1  Aufnahme neuer Tierarten Erweiterung der Zahl potentiel-
ler Begünstigter 

--- 

f2-B Ausnahmeregelung für den 
Einsatz von Herbiziden in der 
Deichschäferei 

kein Ausschluss von Deich-
schäfereien von der Förderung 

--- 

f2-C Anpassung an die veränderten 
Förderbedingungen der GAK 

Erhöhung der Akzeptanz der 
Förderung 

--- 

f3-b Einführung eines zusätzlichen 
Pakets „Weide ohne Düngung“ 

Verbesserung der vertraglichen 
Möglichkeiten der Erhaltung 
und Wiederherstellung einer 
möglichst hohen Vielfalt arten-
reicher Grünlandökosysteme 

--- 

g finanzielle Änderungen Anpassung tatsächli-
che/erwartete an Inanspruch-
nahme 

Mehrbedarf 

h finanzielle Änderungen Anpassung tatsächli-
che/erwartete an Inanspruch-
nahme 

Minderbedarf 

i1 und i2 finanzielle Änderungen Anpassung tatsächli-
che/erwartete an Inanspruch-
nahme 

Mehrbedarf 

k  Anpassung an veränderte För-
derbedingungen der GAK 

stärkere ökologische Ausrich-
tung von landeskulturellen 
Maßnahmen 

--- 

m finanzielle Änderungen Anpassung tatsächli-
che/erwartete an Inanspruch-
nahme 

Minderbedarf 

n finanzielle Änderungen Anpassung tatsächli-
che/erwartete an Inanspruch-
nahme 

Minderbedarf 

o finanzielle Änderungen Anpassung tatsächli-
che/erwartete an Inanspruch-
nahme 

Mehrbedarf 

r  finanzielle Änderungen Anpassung tatsächli-
che/erwartete an Inanspruch-
nahme 

Mehrbedarf 

s finanzielle Änderungen Anpassung tatsächli-
che/erwartete an Inanspruch-
nahme 

Mehrbedarf 

Quelle: (ML, 2002d). 
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Fortsetzung Tabelle 

t  - Schutz der Um-
welt im Zusammen-
hang mit der Land- 
und Forstwirtschaft, 
Landschaftspflege 
und der Verbesserung 
des Tierschutzes 

finanzielle Änderungen Anpassung tatsächli-
che/erwartete an Inanspruch-
nahme 

Mehrbedarf 

t1 - Polaris - Produk-
tionsorientiertes 
landwirtschaftliches 
Rauminformations-
system 

finanzielle Änderungen Anpassung an bestehende Pro-
jekterfordernisse 

Mehrbedarf 

u1 und u2 finanzielle Änderungen Anpassung tatsächli-
che/erwartete an Inanspruch-
nahme 

Mehrbedarf 

Quelle: (ML, 2002d). 

 

MB-Einl-Tab. 5: Synopse zum Änderungsantrag 2002-2 des Landes Niedersachsen 

Maßnahme nach 
VO 445/02 oder 

Maßnahme im Lan-
desprogramm 

Änderung Ziel/Begründung Auswirkun-
gen auf den 
Finanzplan 

(Plus/Minus) 

u1 und u2 Ausweitung des Deichbaupro-
gramms an der Elbe, der unte-
ren Aller und der Mittelweser 

verbesserte Hochwasserschutz Mehrbedarf 

Quelle: (ML, 2002d). 
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MB-Einl-Tab. 6: Synopse zum Änderungsantrag 2003 des Landes Niedersachsen 

Maßnahme nach 
VO 445/02 oder 

Maßnahme im Lan-
desprogramm 

Änderung Ziel/Begründung Auswirkun-
gen auf den 
Finanzplan 

(Plus/Minus) 
a Aufstockungsförderung in der 

Ferkelproduktion 
Strukturelle Verbesserungen --- 

f -  Agrarumwelt-
maßnahmen 

finanzielle Änderungen Minderausgaben in 2002 und 
Folgejahre 

Minderbedarf 

f2 - NAU - Modula-
tionsmaßnahmen 

neue Maßnahmen für die Mo-
dulation 
f2a2 Förderung der Anwendung 
von Mulch- oder Direktsaat 
oder Mulchpflanzverfahren im 
Ackerbau 
f2a3 Förderung der Ausbrin-
gung von flüssigem Wirt-
schaftsdünger auf Acker- und 
Grünland mit besonders um-
weltfreundlichen Ausbrin-
gungsverfahren 
f2a4 Förderung der Anlage von 
Blühflächen auf Stilllegungs-
flächen 
f2a5 Förderung der Anlage von 
Blühstreifen außerhalb von 
Stilllegungsflächen 
f2a6 Förderung der Anlage von 
Schonstreifen außerhalb von 
Stilllegungsflächen 

Umsetzung der Modulation (gesonderter 
Finanzplan) 

f3d Änderung der Prämiensätze Erhaltung der Schutzgebiete als 
Rast- und Nahrungsflächen für 
nordische Zugvögel 

--- 

g Änderung des Maßnahmenblat-
tes „Vieh und Fleisch“ 

redaktionell --- 

h finanzielle Änderungen Minderausgaben in 2002 Minderbedarf 
i1 und i2 finanzielle Änderungen Mehrausgaben in 2002 und 

Folgejahre 
Mehrbedarf 

o finanzielle Änderungen Mehrausgaben in 2002 Mehrbedarf 
s finanzielle Änderungen Mehrausgaben in 2002 Mehrbedarf 
t- Schutz der Umwelt 
im Zusammenhang 
mit Land- und Forst-
wirtschaft 

finanzielle Änderungen Mehrausgaben in 2002 Mehrbedarf 

t1c - Informationen 
für Tierproduzenten 

Aufnahme Teilprojekt „Erpro-
bung der Praxisentwicklung 
eines emissionsarmen Stallhal-
tungs- und Gülleverarbeitungs-
systems für Mastschweine“ 

Minimierung der Emissionen --- 

Quelle: (ML, 2003a). 



Kapitel 2 Materialband –Einleitung 26 

MB-Einl-Text 5: Rechtsgrundlagen 

– Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 des Rates über die Förderung der Entwicklung des 
ländlichen Raums durch den EAGFL; diese Verordnung enthält die Ziele und mögli-
chen Förderbereiche (Kapitel I bis IX) sowie grundlegende Bestimmungen über die 
Aufstellung der Entwicklungspläne. 

– Verordnung (EG) Nr. 1750/1999 der Kommission mit Durchführungsbestimmungen 
zur Verordnung (EG) Nr. 1257/1999. Hierin sind spezifische Bestimmungen für die 
Ausgestaltung der Fördermaßnahmen, die verwaltungs- und finanztechnische Ab-
wicklung der ländlichen Entwicklungspläne enthalten. Diese Verordnung ist nach 
zahlreichen Änderungen neugefasst und durch die Verordnung (EG) Nr. 445/2002 
der Kommission ersetzt worden. Im Juni 2003 wurden in Form der Verordnung 
(EG) Nr. 963/2003 der Kommission erneute Anpassungen in den Durchführungsbe-
stimmungen veröffentlicht. 

– Verordnung (EG) Nr. 1258/1999 über die Finanzierung der gemeinsamen Agrarpo-
litik, diese Verordnung ersetzt die alte VO (EWG) Nr. 729/1970 und gilt als die 
Rahmenverordnung über die Finanzbestimmungen. Hierin enthalten sind die Auftei-
lungen der Aufgaben der beiden Abteilungen des EAGFL sowie die Mittelzuteilun-
gen, Vorschüsse, Vorausschauen, Anlastungsverfahren etc.. Die dort eingeführten 
Bestimmungen und Instrumente gelten jedoch nur für die Abteilung Garantie. Die 
Ausgaben der Abteilung Ausrichtung gehören zu den Strukturfondsausgaben und 
werden durch die Regelungen der VO (EG) Nr. 1260/1999 geregelt. 

– Verordnung (EG) Nr. 1259/1999 des Rates zur Festlegung von Gemeinschaftsregeln 
für Direktzahlungen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik. Hierin werden (fa-
kultative) Instrumente zur Auszahlungspraxis der Mittel aus der ersten Säule, v.a. di-
rekte Beihilfen in Form der flächen- und tierbezogenen Prämien, eingeführt. Im We-
sentlichen sind dies die Cross-Compliance-Regelung und die Modulation der Zahlun-
gen nach betrieblichen Kenngrößen. 

– Verordnung (EG) Nr. 1663/1993 der Kommission mit Durchführungsbestimmungen 
zu der VO (EWG) Nr. 729/1970 bezüglich des Rechnungsabschlussverfahrens des 
EAGFL, Abteilung Garantie. Hier werden sowohl die Anforderungen an eine leis-
tungsfähige Zahlstellenverwaltung als auch das Prozedere des Zahlstellen- und des 
Rechnungsabschlussverfahrens geregelt. 

– Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 des Rates mit Allgemeinen Bestimmungen über 
die Strukturfonds. Enthalten sind Aufgaben der Strukturfonds, Ziele und Prinzipien 
der Strukturpolitik (Zielgebiete und Gemeinschaftsinitiativen) sowie grundsätzliche 
Regelungen zur Programmplanung und Abwicklung. Die Bestimmungen über Beglei-
tung und Bewertung gelten auch für die EPLR. 
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– Verordnung (EWG) Nr. 3508/1992 des Rates zur Einführung eines integrierten 
Verwaltungs- und Kontrollsystems für bestimmte gemeinschaftliche Beihilferegelun-
gen sowie die Verordnung (EWG) Nr. 3887/1992 der Kommission mit Durchfüh-
rungsbestimmungen hierzu. Mit InVeKoS werden die sogenannten flankierenden 
Maßnahmen, die im Zuge der ersten GAP Reform eingeführt wurden, (flächen und 
tierbezogene Preisausgleichszahlungen, Agrarumweltmaßnahmen auf der Grundlage 
der VO (EWG) Nr. 2078/1992, Erstaufforstungen landwirtschaftlicher Flächen auf 
der Grundlage der VO (EWG) Nr. 2080/1992) und die Ausgleichszahlungen in be-
nachteiligten Gebieten erfasst. Diese Grundverordnungen des InVeKoS wurden zahl-
reich geändert. Die aktuell gültige Neufassung der Durchführungsbestimmungen ist 
die VO (EG) Nr. 2491/2001. Die Regelungen sind deshalb von Interesse, da ihre 
Anwendung immer weiter ausgedehnt werden soll. 

– Verordnung (EG) Nr. 438/2001 der Kommission mit Durchführungsvorschriften zur 
VO (EG) Nr. 1260/1999 in Bezug auf die Verwaltungs- und Kontrollsysteme bei 
Strukturfondsinitiativen. 

– Verordnung (EG) Nr. 1884/2002 der Kommission über Form und Inhalt der vorzu-
legenden Buchführungsdaten. Festlegung der Kreuzchentabellen und Variablen für 
die einzelnen Haushaltslinien. 

– Der Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen im Agrarsektor (2000/C 
28/02) findet auf alle staatlichen Beihilfen Anwendung, die im Zusammenhang mit 
Tätigkeiten zur Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Er-
zeugnisse gewährt werden und in den Geltungsbereich von Anhang I des EG-Vertrags 
fallen. 

– Die Leitlinien für die Durchführung der Verwaltungs-, Kontroll- und Sanktions-
regelungen bei den Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums gemäß 
der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 des Rates (VI/10535/99 - DE Rev. 7) präzi-
sieren, was die zuständigen Dienststellen der Kommission von den Verwaltungs-, 
Kontroll- und Sanktionsregelungen erwarten, welche die Mitgliedstaaten für die aus 
dem EAGFL-Garantie finanzierten Maßnahmen aufbauen müssen. Sie sind nicht als 
offizielle Auslegung der Gesetzgebung zu betrachten, werden aber sehr wohl von den 
kontrollierenden Institutionen als Messlatte zur Beurteilung vorgefundener System 
genutzt. 
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MB-Einl-Text 6: Das Rechnungsabschlussverfahren und die Anlastung von Ausgaben  

Das Rechnungsabschlussverfahren dient zur Durchsetzung der für das „Fördergeschäft“ 
von der EU vorgeschriebenen Abwicklungs- und Kontrollmechanismen. Dieses Verfahren 
ermöglicht der KOM, Mängel in Verwaltungs- und Kontrollsystemen, die zu fehlerhaften 
Ausgaben und damit zu Nachteilen für den Gemeinschaftshaushalt führen könnten, zu 
sanktionieren. Zu diesem Zweck sind die Mittel, die dem Mitgliedstaat im Rahmen der 
Programmumsetzung zur Verfügung gestellt werden, solange reine Vorschüsse, bis sie 
nach den entsprechenden Verfahrensschritten verbindlich zugeteilt werden. Ergeben Kon-
trollen, dass Ausgaben nicht konform zu den einschlägigen Regelungen getätigt wurden, 
können diese den Mitgliedstaaten angelastet werden. (Stock et al., 2003)) 

Am Ende des EAGFL-Haushaltsjahres, jedoch bis spätestens zum Februar des Folgejah-
res, übermitteln die Mitgliedstaaten der KOM ihre Jahresrechnungen, die mit einem Prüf-
bericht der bescheinigenden Stelle versehen sind. Daraufhin leitet die KOM das Rech-
nungsabschlussverfahren ein. 

Zu unterscheiden sind zwei mit diesem Verfahren verbundene Entscheidungen: 

1. Die Rechungsabschlussentscheidung 

Sollte die KOM nach der Prüfung der Unterlagen zu dem Schluss kommen, dass,  

– die Jahresrechnungen richtig sind,  

– das Verfahren der Zahlstellen als zuverlässig eingestuft werden kann,  

– und alle aufgrund von Unregelmäßigkeiten beim Letztempfänger zurückgeforderten 
Beträge auch tatsächlich wiedereingezogen worden sind,  

erlässt sie ihre Entscheidung über den Rechnungsabschluss. Diese hat bis zum 30.04. des 
folgenden Jahres nach einem festen Zeitplan zu erfolgen. Der Vorbehalt, das einzelne 
Ausgaben in Nichtübereinstimung mit Gemeinschaftsrecht getätigt wurden, bleibt jedoch 
bestehen. 

2. Der Konformitätsabschluss 

In Form von Ad-hoc-Entscheidungen, die bis zu 24 Monaten nach der Tätigung einer 
Ausgabe getroffen werden können, prüft die KOM stichprobenhaft einzelne Förderfälle 
und die hiermit verbundenen Verwaltungs- und Kontrollvorgänge in den Mitgliedstaaten. 
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Werden Mängel in der Effizienz des Verwaltungs- und Kontrollsystems oder Unregelmä-
ßigkeiten bei einzelnen Zahlungsvorgängen oder Letztempfängern festgestellt, schließt 
die KOM die Ausgaben von der Gemeinschaftsfinanzierung aus. 

Die Konformitätsprüfung umfasst die folgenden Phasen: 
(1) Risikoanalyse der KOM zur Auswahl von zu kontrollierenden Fällen und Regelun-

gen; 
(2) Vor-Ort-Kontrollen und Prüfungsbericht mit erforderlichen Abhilfemaßnahmen und 

finanziellen Konsequenzen; 
(3) Konsultationsverfahren mit dem Mitgliedstaat; 
(4) Mitteilung der geplanten finanziellen Berichtigungen; 
(5) Eventuelles Schlichtungsverfahren; 
(6) Abschließende Rechnungsabschlussentscheidung der EU-Kommission. 

Sollte eine finanzielle Berichtigung nötig sein, kann die Bemessung in zwei Formen er-
folgen: 
(7) Bemessung einer Berichtigung aufgrund von Fehlern in einzelnen Vorgängen: 

Stellt die KOM bei einem bestimmten Vorgang dessen Rechtswidrigkeit fest, lehnt 
sie die Finanzierung ab. Ergibt die Überprüfung darüber hinaus, dass ein mangelhaf-
tes Kontrollsystem des Mitgliedstaates ursächlich für Unregelmäßigkeiten ist und 
stützt sich diese Feststellung auf eine statistisch repräsentative Stichprobe, kann die 
KOM einen Gesamtbetrag für diese Haushaltslinie via Extrapolation ermitteln. 

(8) Bemessung einer Berichtigung aufgrund des Risikos von finanziellen Verlusten: 
Eine genaue Ermittlung des tatsächlichen Wertes aller unkorrekten Beihilfeanträge, 
die zur Auszahlung gelangt sind, ist nicht möglich. Der mögliche Verlust zum 
Schaden des EU-Haushaltes muss daher durch eine Bewertung des Risikos geschätzt 
werden, dass auf unzureichend eingestufte Kontrollen zurückzuführen ist. Zur Er-
mittlung der Beträge verfügt die KOM über Leitlinien, die ähnlich einem Bußgeld-
katalog bestimmte Versäumnisse in verschiedenen Bereichen der Kontrollen ver-
schiedenen Berichtigungssätzen zuordnet. Die Berichtigungssätze liegen zwischen 
2 % bis zu 100 %, häufig liegt jedoch eine Obergrenze bei 25 % der bewilligten EU 
Mittel. 
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MB-Einl-Text 7: Vorrangige Ziele der Agrarwende in Deutschland (Grimm, 2002) 

Neue Landwirtschaft 

– Verstärkte Bindung der Investitionsförderung an eine artgerechte und flächengebun-
dene Tierhaltung 

– Verstärkte Honorierung besonders umweltverträglicher, nachhaltiger und standortan-
gepasster Wirtschaftsweisen (Schwerpunkt ökologischer Landbau in Produktion und 
Vermarktung) 

– Modulation der Direktzahlungen als Einstieg in den Ausstieg von flächen- und tier-
bezogenen Zahlungen 

– Verstärkte Unterstützung von Einkommensalternativen 

Intensivierter Verbraucherschutz 

– Einführung von Qualitätssiegeln für den ökologischen und konventionellen Landbau 

– Verschärfte Vorschriften in den Bereichen Rückstände  und Tierarzneimittel 

– Einrichtung eines Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 

– Verbesserung der Lebensmittelüberwachung 

Tierschutz 

– Drastische Verkürzungen der Tiertransportzeiten 

– Abschaffung der Legebatterien 

– Erlass einer Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung 
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MB-Einl-Text 8: Horizontale und vertikale top-ups 

Horizontale top-ups 

Gemäß Art. 52 der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 sind im Programmplanungsdokument 
die Maßnahmen zu beschreiben, für die durch staatliche Beihilfen zusätzliche Mittel be-
reitgestellt werden. Es ist eine indikative Tabelle über den zusätzlichen Beihilfebetrag zu 
erstellen, der für die jeweilige Maßnahme in jedem Programmjahr auszuweisen ist.  

In Niedersachsen wurden im Rahmen der Programmgenehmigung horizontale top-ups für 
die Maßnahmen Flurbereinigung, naturnahe Gewässergestaltung, Küstenschutz und 
Hochwasserschutz im Binnenland von rund 500 Mio. Euro ausgewiesen. D.h., dass das 
öffentliche Mittelvolumen von PROLAND um 50 % im Zeitraum 2000 bis 2006 aufge-
stockt wird. 

MB-Einl-Tab. 7: Mittelansätze für horizontale und vertikale top-ups in Niedersachsen 

Horizontal

Flurbereinigung 86,80 157,00
Naturnahe Gewässergestaltung 6,44 5,91
Küstenschutz 325,50 325,50
Hochwasserschutz im Binnenland 91,00 91,00
Erschwernisausgleich 0 2,72
Besondere Artenschutzmaßnahmen 0 0,91
Sonstige Vertragsnaturschutzmaßnahmen 0 2,63
Naturschutzprogramme 0 36,68
Dorferneuerung 0 81,10
Entwicklung Infrastruktur 0 8,10

Vertikal

f3 6,23 6,23

Insgesamt 515,97 717,78

Öffentliche Mittel

Programmgenehmigung
Mio. Euro 

Programmänderung 2003
Mio. Euro 

 
Quelle: (ML, 2003a), (ML, 2000). 

Mit der Programmänderung 2002 wurden die Mittel um rund 200 Mio. Euro aufgestockt. 
Dabei handelt es sich zum einen um die Maßnahmen o und r. Aus Sicht einer Verwal-
tungsvereinfachung hat es sich bei der Maßnahme o als praktikabler erwiesen, vorrangig 
private Maßnahmen aufgrund ihres geringen Fördervolumen ohne EU-Kofinanzierung 
durchzuführen. Gleiches gilt für Umnutzungsmaßnahmen und die Förderung von Pla-
nungsprozessen, die nur in Ausnahmefällen im Rahmen von PROLAND gefördert werden 
sollen (ML, 2002b).  
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Die Artikel-52-Maßnahmen wurden im Rahmen der Programmänderung 2002 um Maß-
nahmen in der Zuständigkeit des niedersächsischen Umweltministeriums ergänzt. Im Pro-
grammplanungsdokument waren diese Maßnahmen nachrichtlich in Tabelle 49 als Staats-
beihilfen aufgeführt. Hier gibt es u.E. Unklarheiten in der Definition von Art. 52-
Maßnahmen. 

Die finanziellen Informationen über Artikel-52-Maßnahmen werden des Weiteren nicht 
aktualisiert. Es handelt sich jeweils nur um indikative Ansätze. Es findet keine ex-post 
Anpassung an die tatsächlich getätigten Ausgaben statt. Die Aussagekraft der zu liefern-
den Tabellen ist so gering, dass man u.E. auf die Abfrage des geplanten Mitteleinsatzes 
verzichten kann. Eine Mitteilung, in welchen Haushaltslinien zusätzliche Projekte ohne 
EU-Kofinanzierung durchgeführt werden, ist ausreichend. 

Informationen über Artikel 52-Maßnahmen liegen nur im Rahmen des EU-Monitorings 
vor, nachdem die KOM in der Überarbeitung der Erläuterungen zum Ausfüllen des Tabel-
lensatzes klargestellt hat, dass sich das Monitoring auf alle auf Grundlage der VO (EG) 
Nr. 1257/1999 durchgeführten Maßnahmen bezieht (EU-KOM, 2002b)). Die einge-
schränkte Aussagekraft der Monitoringtabellen wurde bereits diskutiert. 

Das Fazit lautet, dass es keine belastbaren Statistiken auf Programmebene über die An-
wendung von Artikel-52-Maßnahmen gibt. Für die Halbzeitbewertung heißt dies, dass 
diese sich auf die mit EAGFL-Mitteln kofinanzierten Maßnahmen konzentriert, wie es die 
Auftraggeber auf der ersten Lenkungsausschusssitzung deutlich herausgestellt haben. 
Dies bringt in der Wirkungsanalyse allerdings das methodische Problem mit sich, dass 
Wirkungen der EAGFL-kofinanzierten Maßnahmen teilweise nur schwer von den Wir-
kungen anderer, ohne EAGFL-Kofinanzierung durchgeführten Maßnahmen zu trennen 
sind (Mehl et al., 2002). Soweit möglich, wird daher maßnahmebezogen der Förderkon-
text dargestellt. Die Datenlage ist aber je nach Maßnahme sehr unterschiedlich. 

Vertikale top-ups 

Vertikale top-ups werden auf Grundlage von Art. 51 (4) der VO (EG) Nr. 1257/1999 ein-
gesetzt. Sie sind auf Agrarumweltmaßnahmen begrenzt, für die landwirtschaftliche Be-
triebe Verpflichtungen eingehen, die eine Prämie über den nach Artikel 24 (2) festgeleg-
ten Höchstbeiträgen erforderlich machen. PROLAND gewährt einen aus Landesmitteln 
gewährten Prämienanteil für die Maßnahmen f3a, f3b und f3c. Die Prämien liegen z.T. 
deutlich über den von der Verordnung festgelegten Höchstbeiträgen und beziehen sich 
zumeist auf Auflagenvarianten, die Handarbeit beinhalten. Das geschätzte Mittelvolumen 
für die vertikalen top-ups beträgt nur rund fünf Prozent des Gesamtplanungsansatzes 
(ML, 2003a). 
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Die vertikalen top-ups beziehen sich auch auf den Erschwernisausgleich (e1), bei dem die 
über die Höchstgrenze von 200 Euro liegenden Ausgleichsbeträge rein national finanziert 
werden. Der Finanzansatz ist in MB-Einl-Tabelle 7 bei den horizontalen top-ups enthal-
ten. 



Kapitel 2 Materialband –Einleitung 34 

MB-Einl-Text 9: Veränderung der Gesamtplanung und Stand der Programmumsetzung 
2000 bis 2002 gemessen an den gesamten Mittelansätzen 
(PROLAND) 

Datengrundlagen 

MB-Einl-Tabelle 8 stellt die Gesamtplanungsansätze den tatsächlich getätigten Ausgaben 
gegenüber. Dabei wird auf folgende Datenquellen zurückgegriffen: 

– Genehmigter indikativer Finanzplan 2000; 

– Indikativer Finanzplan der Planänderung 2002/1; 

– Indikativer Finanzplan der beantragten Planänderung 2003; 

– Rechnungsabschluss (Tabelle 104) der Jahre 2000, 2001 und 2002. 

Bei der Verarbeitung der verschiedenen Datenquellen ergaben sich hinsichtlich der Ver-
gleichbarkeit Probleme. Die Vorgaben zur Erstellung des indikativen Finanzplans, der 
Plangenehmigung 2000 und die Genehmigungspraxis der KOM waren nicht eindeutig, so 
dass das Bundesland Niedersachsen nur im Jahr 2000 einen Mittelansatz für die flankie-
renden Maßnahmen ausgewiesen hat. Laut Auskunft der Programmkoordination handelt 
es sich hier ausschließlich um forstliche Maßnahmen gemäß der VO (EWG) Nr. 
2080/1992.  

Da sich die Struktur der Finanzpläne durch die VO (EG) Nr. 445/2002 geändert hat und 
nunmehr die Altverpflichtungen aus den flankierenden Maßnahmen getrennt auszuweisen 
sind, wurden für die Ausgangsplanung die Ansätze der flankierenden Maßnahmen anhand 
der getätigten Ausgaben geschätzt. 

Der Rechnungsabschluss erfasst die aus dem EAGFL getätigten Auszahlungen. Da Nie-
dersachsen im Jahr 2000 einen Vorschuss gezogen hat und diese Auszahlungen in den 
jeweiligen Haushaltslinien gebucht wurde, ohne dass hier konkrete Projekte zugrunde 
liegen, wurde dieser Vorschuss herausgerechnet. Die Auszahlungen liefern z.T. keine 
belastbaren Aussagen bezüglich der tatsächlichen Inanspruchnahme, weil in einigen Maß-
nahmenbereichen (z.B. Agrarumweltmaßnahmen) Auszahlungen erst mit einem erhebli-
chen Zeitverzug getätigt werden und zudem im Bereich der AUM vom vorschüssigen auf 
das nachschüssige Verfahren umgestellt wurde (siehe Kapitel 6). 

Veränderung der Planungsansätze in den einzelnen Haushaltslinien 

Die Planungsansätze der verschiedenen Haushaltslinien sind sukzessive der tatsächlichen 
Inanspruchnahme angepasst worden. Eine absolute Steigerung des Mittelansatzes haben 
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die Haushaltslinien e, k, s, t, u und die Altverpflichtungen2 erfahren. In den Haushaltsli-
nien o3, g und f sind die Ansätze deutlich nach unten korrigiert worden. Eine deutliche 
relative Steigerung ihres Gesamtplanungsansatzes haben die Maßnahmen e, u, r und s 
sowie die flankierenden Maßnahmen erfahren. Der relative Bedeutungsverlust war bei der 
Maßnahme m am größten gefolgt von h und n. 

Insgesamt ist der Planungsansatz um rund 34 Mio. Euro gestiegen, da Niedersachsen zu 
den aufnehmenden Bundesländern gehört und über Maßnahmen verfügt, die in der Lage 
sind, die zusätzlich zur Verfügung stehenden Mittel auch unter der Jährlichkeitsrestrikti-
on zu absorbieren. 

Mittelabfluss in den einzelnen Haushaltslinien 

Der Ausgabenstand, bezogen auf die ursprüngliche Plangenehmigung, ist je nach Haus-
haltslinie unterschiedlich. Er schwankt zwischen 4,2 % bei der Haushaltslinie n und 
158 % bei der Haushaltslinie u. Aufgrund der Unterschiedlichkeit der sich hinter den 
Haushaltslinien verbergenden Maßnahmen spiegelt der Ausgabenstand nur z.T. die Inan-
spruchnahme wieder. Investive Maßnahmen können eine Laufzeit über mehrere Jahre 
haben. Die Inanspruchnahme von Agrarumweltmaßnahmen mit ihrem 5-jährigen-
Verpflichtungszeitraum drückt sich im Umfang der Bewilligungen aus.  

Allerdings zeigt die Tabelle deutlich, dass die Maßnahmen, in denen ein hoher Auszah-
lungsstand vorherrscht, eine Mittelaufstockung erfahren haben, während Maßnahmen mit 
einem geringen Mittelabfluss in den ersten Jahren tendenziell auf den Gesamtplanungs-
zeitraum betrachtet, weniger Mittel zur Verfügung haben. 

 

                                                 
2
  Ansätze sind nur in eingeschränktem Umfang vergleichbar. 

3
  Umschichtung in den Artikel 52-Bereich. 
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MB-Einl-Text 10: Entwicklung der Planansätze, Bewilligungen und Mittelabfluss in 
Niedersachsen nach Haushaltslinien 2000 bis 2002 (PROLAND) 

Datengrundlagen 

MB-Einl-Tabelle 9 stellt die Entwicklung der Planansätze, Bewilligungen und den tat-
sächlichen Mittelabfluss in den EU-Haushaltsjahren 2000 bis 2002 dar. Folgende Daten-
quellen wurden genutzt: 

– Indikative Finanzpläne; 

– EU-Monitoringtabellen; 

– Rechnungsabschluss. 

Anmerkungen zu den indikativen Finanzplänen und dem Rechnungsabschluss können 
dem MB-Einl-Text 9 entnommen werden. Zusätzlich sei hier angemerkt, dass die Tabelle 
104 nur die EAGFL-Mittel enthält. Um die öffentlichen Mittelaufwendungen zu erhalten, 
wurde der genehmigte Kofinanzierungssatz zugrundegelegt.  

An dieser Stelle wird eine kurze Einschätzung der Aussagefähigkeit der finanziellen Indi-
katoren des EU-Monitorings vorgenommen. Die Aussagefähigkeit der physischen Indika-
toren wird z.T. förderkapitelbezogen abgehandelt; eine Gesamteinschätzung wird in Kapi-
tel 10 vorgenommen. 

Die Angaben aus dem EU-Monitoring beziehen sich im Gegensatz zu den beiden anderen 
Datenquellen (s.o.) auf Kalenderjahre und nicht auf EU-Haushaltsjahre, so dass nur eine 
eingeschränkte Vergleichbarkeit gegeben ist. Das EU-Monitoring stellt auf Bewilligungen 
ab und gibt einen Überblick über die geplanten öffentlichen Mittelaufwendungen bezogen 
auf die einzelnen Haushaltslinien. Der Umfang der Bewilligungen wird jährlich erfasst 
und nicht aktualisiert. D.h., in allen Haushaltslinien gibt es einen Anteil von Projekten, 
die nicht oder in einem von dem ursprünglichen Bewilligungsumfang abweichenden Maß 
realisiert werden. Diese Mittel stehen für Neubewilligungen zur Verfügung und blähen 
entsprechend die EU-Monitoring-Tabellen auf, indem es zu Doppelzählungen kommt. Da 
in verschiedenen Haushaltslinien mehrjährige Verpflichtungszeiträume vorkommen, die 
z.T. schon über den derzeitigen Programmplanungszeitraum hinausgehen, ist zusätzlich 
eine eingeschränkte Vergleichbarkeit mit den Auszahlungsdaten gegeben. Es wird so 
nicht möglich sein, die aggregierten Daten der Monitoring-Tabellen 2000 bis 2006 den 
Auszahlungen gegenüberzustellen. 

Des weiteren müssen seit der Anpassung der Monitoring-Tabellen für das Berichtsjahr 
2001 die Artikel-52-Maßnahmen zusätzlich mit erfasst werden. Das Land Niedersachsen 
hat sich für Evaluationszwecke bereit erklärt, eine zusätzliche Tabelle zu erstellen, in der 
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nur die EAGFL-kofinanzierten Projekte erfasst sind, da nur diese in sinnvoller Weise den 
Plan- und Auszahlungsdaten gegenüber gestellt werden können. 

Plansätze, Bewilligung und Mittelabfluss nach Haushaltslinien 

Niedersachsen hat umfangreiche zusätzliche Mittel aus anderen Bundesländern bzw. Mit-
gliedsstaaten aufgenommen. Diese verteilen sich in unterschiedlicher Weise auf die ver-
schiedenen Haushaltslinien. Auch die interne Umschichtung zwischen Haushaltslinien 
begünstigt einige wenige Haushaltslinien. In erster Linie profitieren von den zusätzlichen 
oder intern umzuschichtenden Mitteln diejenigen Haushaltslinien, die 

– nicht durch Kofinanzierungsrestriktionen der GAK und/oder des Landeshaushaltes 
betroffen sind, sondern in starken Maße auch auf kommunale Kofinanzierung zu-
rückgreifen, und 

– schwerpunktmäßig Maßnahmen der öffentlichen Hand bedienen, sowie 

– Maßnahmen beinhalten, die sich zügig, ohne langen Planungsvorlauf oder feste An-
tragsverfahren oder -termine umsetzen lassen. 

 



Kapitel 2 Materialband - Einleitung 39 

MB-Ein-Tab. 9: Vollzug der Haushaltslinien 

Haushaltslinie  Vollzug 

a wie geplant, hoher Bewilligungsstand 

c Mittelabfluss geringer als geplant, Bewilligungsstand kaum höher als Auszahlungen, 
da wenig mehrjährige Verpflichtungen 

e deutliche Mittelaufstockung im Programm aufgrund der Programmänderung 2001, in 
der die Frage der top-ups geklärt wurde 

f Mittelabfluss niedriger als geplant; allerdings sind die Zahlen schwierig zu interpre-
tieren, da der ursprüngliche Finanzplan keine getrennte Ausweisung nach neuen und 
alten Verpflichtungen beinhaltete. Außerdem wurde im betrachteten Zeitraum vom 
vorschüssigen auf das nachschüssige Auszahlungsverfahren umgestellt. 

g Mittelabfluss geringer als geplant, keine umfangreichen mehrjährigen Verpflichtungen 
eingegangen. 

h Mittelabfluss geringer als geplant, Akzeptanzprobleme 

i Mittelaufstockung, überwiegend jährliche Abwicklung, keine VEs 

k kontinuierliche Mittelaufstockung, kaum VEs 

m Mittelabfluss geringer als geplant, keine VEs 

n Mittelabfluss geringer als geplant, keine VEs 

o Mittelabfluss geringer, dafür als Artikel-52-Maßnahme in Teilbereichen zusätzlich 
laufend 

r deutliche Mittelaufstockung, in erster Linie einjährige Projekte 

s Mittelabfluss wie geplant, Bewilligungen über Auszahlungsstand 

t Mittelabfluss entspricht nicht den geplanten Zahlen; VEs in geringem Umfang 

u deutlich mehr Mittel verausgabt als geplant, Hereinnahme von Artikel-52-Maßnahmen 
in das PROLAND-Programm 

Altverpflichtungen mehr Mittel als geplant verausgabt, wobei Zahlen nur eingeschränkt vergleichbar sind 

VE = Verpflichtungsermächtigung 

Quelle: Eigene Zusammenstellung. 
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MB-Einl-Text 11: Datenschutz im Bereich der 6-Länder-Evaluation 

In verschiedenen Kapiteln der Evaluation wird auf Sekundärdaten des Landes zurück ge-
griffen, die in vielen Fällen als personenbezogene Daten datenschutzrechtlichen Bestim-
mungen unterliegen. Bei der Auftragsvergabe wurde diese Bedürftigkeit erkannt und von 
Seiten des Landes eine gesonderte Regelung eingefordert. Durch eine zusätzliche Verein-
barung zwischen dem Land und dem Auftragnehmer wurde die Verwendung und Verar-
beitung aller personenbezogenen Daten in Form der Auftragsdatenverarbeitung im Auf-
trag des Landes geregelt. Mit dieser Regelung unterliegt der Auftragnehmer automatisch 
den Datenschutzregelungen und der Datenschutzaufsicht des Landes. 

Zur Gewährleistung der erforderlichen datenschutzrechtlichen Vorkehrungen hat der Auf-
tragnehmer ein spezifisches Datenschutz- und Datensicherungskonzept vorgelegt.  

Besonderheiten des Konzeptes sind: 

– Ausschließliche Verwendung anonymisierter Daten, 

– Restriktive Zugangsbeschränkungen zu den personenbezogenen Datensätzen, 

– Dokumentationspflichten über Zugang, Zugriff, Verarbeitung und Speicherung der 
Daten, 

– Besondere Dienstverpflichtung aller Mitarbeiter, die Zugang zu den Daten erhalten. 

Diese Regelungen sind sinngemäß auch auf die im Zuge der Evaluation selbst erhobenen 
Primärdatensätze übertragen worden.  

Dieses aus Gründen des Datenschutzes sicher notwendige Verfahren behinderte aus Sicht 
der Evaluatoren die Durchführung einer Halbzeitbewertung in nicht unbeträchtlichem 
Maße. Erschwerend für die Bearbeitung sind neben den aufwendigen DV-Prozeduren und 
Verfahrensregelungen besonders die Zugangsbeschränkung zu anonymisierte Datensätze. 
Des Weiteren waren erhebliche Hindernisse auf Seiten der datenführenden Stellen zu ü-
berwinden, um überhaupt die erforderliche Datenbasis in der entsprechend aufbereiteten 
Form zu erhalten.  
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MB-I-1: Niederschrift zum Fachgespräch zur Halbzeitbewertung AFP im Land 
Niedersachsen am 06.05.2002 in Hannover 

Teilnehmer: Frau Höde (ML), Herr Brach (ML), Herr Eilers (LWK-WE), Herr Harms 
(LWK-WE), Herr Hennecke (LWK-H), Herr Ronnenberg (LWK-H), Herr Kugler (LWK-
H), Herr Klockenbing (FAL), Herr Sterner (FAL). 

Herr Sterner begrüßt die Teilnehmer zum Fachgespräch. Nach einer Vorstellungsrunde 
wird das Ziel des Fachgesprächs erläutert: Zum einen geht es darum, sich ein Bild über 
die Datenlage (Datenerhebung 2000 bis 2002 und ab 2003) im Land Niedersachsen zu 
verschaffen, zum anderen sollen die Fragen der Kohärenz und der Konsistenz mit EU-
Maßnahmen sowie zum Verwaltungsverfahren geklärt werden. 

Der Fragenkatalog der EU-Kommission zum Agrarinvestitionsförderprogramm (AFP) 
wird inhaltlich vorgestellt. Herr Hennecke fragt nach der Rechtsgrundlage des Verfah-
rens, er bittet um die Übersendung des Fragenkataloges bzw. des entsprechenden EU-
Dokumentes. Entgegen der Auffassung der Evaluation der letzten Förderperiode ist der 
Fragenkatalog für die Durchführung der Evaluierung nun verbindlich. Die Fragen sind 
mit Hilfe vorgegebener Indikatoren zu beantworten, bei Streichung oder Ersatz der Indi-
katoren ist dieses Vorgehen zu begründen. 

Mit Hilfe von Vorher-Nachher-Vergleichen und Mit-Ohne-Vergleichen zwischen den 
geförderten und strukturell vergleichbaren Betrieben im Rahmen der Testbetriebe sollen 
Aussagen zur Wirkung des AFP getroffen werden. 

Bei der Durchführung der Halbzeitbewertung handelt es sich um eine Zwischenbewer-
tung: Da der zeitliche Abstand zwischen der getätigten Investition und einer messbaren 
Wirkung zu gering ist, wird eine umfassende Wirkungsanalyse der Maßnahmen innerhalb 
dieser Bewertung nicht stattfinden können. Eine weitere Aufgabe der Halbzeitbewertung 
besteht darin, die Grundlagen für die effiziente Durchführung der Ex-Post-Bewertung zu 
legen. Aus diesem Grund werden Vorschläge zur künftigen Datenerfassung unterbreitet. 

Datenerhebung 2000 bis 2002 

Bereits zu Beginn der Förderperiode im Jahr 2000 wurde in Niedersachsen das Investiti-
onskonzept (IK) eingeführt. Dennoch wurde das IK in Abstimmung mit den beiden LWK 
mehrfach verändert. Dieses IK wurde mit der Maßgabe an die Betreuungsunternehmen 
gegeben, das Konzept nicht zu ändern, es sind Veränderungen festgestellt worden. 
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Die LWK W-E erfasst aggregierte Förderdaten für die großen als auch für die kleinen 
Investitionen (Anteil > 50 % der Förderfälle) mit Hilfe einer Datenbank auf Access-Basis. 
Dabei handelt es sich nur um einen Teil der in dem IK erfassten Daten. Herr Harms ist 
der Ansprechpartner für die Datenbereitstellung im Kammerbezirk der LWK W-E.   
Im Bereich der LWK H wird für die große bzw. kombinierte Förderung die Datenvorlage 
auf Diskette von den Betreuungsunternehmen verlangt. Die kleine Investition (ca. 50 % 
der Förderfälle) wird als Papierversion beantragt, nur für die Bewilligung relevante Daten 
werden von der Bewilligungsbehörde auf Datenträger übertragen. Ansprechpartner ist hier 
Herr Hennecke bzw. Herrr Kugler. 

Die Förderdaten für die Gartenbaubetriebe werden analog den landwirtschaftlichen Be-
trieben erfasst. Im Förderzeitraum seit 2000 wurden nur 2-3 große Investitionen durchge-
führt, bei einem Großteil der Förderungen handelt es sich um kleine Investitionen. 

In Niedersachsen liegen Testbetriebsdaten aus 22 Testbetrieben im Kammerbezirk der 
LWK H und aus 30 Testbetrieben im Kammerbezirk LWK WE vor. Diese Daten werden 
der FAL von den jeweiligen Kammern zur Verfügung gestellt. (Die EU-Reg.-Nr. werden 
dabei nicht erfasst !) 

Für die Erstellung der Monitoring-Daten mussten in Niedersachsen ab dem Jahr 2000 
Nacherhebungen durchgeführt werden. Die Monitoring-Daten basieren – im Gegensatz zu 
den Daten zur GA-Berichterstattung, die auf den Auszahlungsdaten beruhen – auf den 
Bewilligungsdaten. Für die Vorlage der Monitoring-Daten 2001 bei der EU ist der 
05.06.2002 vorgesehen. Diese können dann auch der FAL zur Verfügung gestellt werden.  

Zur Füllung der Informationslücken in den Teilbereichen Umwelt, Tiergesundheit, Quali-
tätsverbesserung etc. für den zurückliegenden Förderzeitraum wird ein Fragebogen über 
das Ministerium verteilt, dieses ist auch für den Rücklauf verantwortlich. Der Versand 
der Fragebögen wird für Sommer bzw. Frühherbst angekündigt. Eine Abstimmung über 
Inhalt und umfang findet zum gegebenen Zeitpunkt zwischen FAL und ML statt. In die-
sem Fragebogen werden auch die Informationen zu den „kleinen Investitionen“ miterho-
ben. 

Getroffene Vereinbarungen 

Die der FAL zu übermittelnden Daten werden auf CD-ROM bereitgestellt. Aus arbeits-
wirtschaftlichen Gründen sowie aufgrund des notwendigen Zeitaufwandes können keine 
Daten in Papierform von der FAL zur Auswertung angenommen werden.  

Die LWK W-E stellt die vorliegenden Daten für den Förderzeitraum 2000-2002 als Ac-
cess-Datenbank einschließlich einer Beschreibung bereit. Zusätzlich wird von ihr ein 
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Einweisungsblatt zu der Datenbank geliefert. Auch die LWK H überprüft die Einheitlich-
keit der vorliegenden Förderdaten für die große sowie die kleine Investition. Die Daten 
werden als Excel-Datei auf CD-ROM unter Verwendung der EU-Ordnungsnummer des 
geförderten Betriebes als Dateistrukturkriterium abgespeichert. 

Als Liefertermin für die Förderdaten für die kleinen und großen Investitionen wird der 
31.05.2002 vereinbart. Die Daten werden von der zuständigen LWK auf Einheitlichkeit 
und Plausibilität überprüft. 

Künftige Datenerfassung  

Mit den vom BMVEL initiierten IK können nicht sämtliche KOM-Fragen beantwortet 
werden. Um nicht erneut ein geändertes IK in den Ländern einzuführen, wird von der 
FAL der Einsatz einer das IK ergänzenden Variablenliste vorgeschlagen und zur Diskus-
sion gestellt.  

Diese Variablenliste wird anhand von Verknüpfungen mit dem in dem Land bestehenden 
IK gefüllt; wenn die in dem jetzigen IK noch fehlenden Angaben zu beispielsweise Um-
welt, Tiergesundheit und Qualität ergänzt werden, ist der Aufwand der Datenerhebung 
verhältnismäßig gering.  

Ziel ist es, bis Mitte des Jahres eine mit den Bundesländern abgestimmte Variablenliste 
zu erstellen. Der Vorteil besteht darin, dass diese einheitlich auszuwerten ist (Arbeitser-
sparnis). 

Herr Sterner stellt die Variablenliste vor. Grundsätzlich wird von Niedersachsen eine 
bundeseinheitliche Regelung befürwortet. Dennoch soll der Termin im Juni abgewartet 
werden, um dann ggf. eine Aktualisierung des niedersächsischen IK umzusetzen. 

In der Diskussion der Varablenliste wird der Informationswert der EMZ hinterfragt und 
auf die Problematik der Erfassung der EMZ bei Pachtflächen hingewiesen.  

Aufgrund der zeitversetzten Auszahlungen der Fördergelder wird angeregt, das Variablen-
feld „Jahr der Abschlusszahlung“ einzufügen.  

Um die Erfassung der Tierbestände zu vereinfachen, wird empfohlen, stattdessen Anga-
ben in GVE zu Veredelung Raufutterfresser, Veredelung Schwein, Veredelung Geflügel 
sowie Angaben zu Raufutterfresser  auf Grünland und die  Veredelungsdichte  auf der  
Ackerfläche zu erfassen.  
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Weiterhin wurde zur Erfassung des Produktionsprogramms des Betriebes im Bereich der 
Pflanzenproduktion vorgeschlagen, sich an den Kategorien des Flächennutzungsnachwei-
ses zu orientieren.  

Die Angaben zu Milchleistung, Tageszunahmen und aufgezogenen Ferkeln/Sau werden in 
ihrem Informationsgehalt hinterfragt und sollten aus der Variablenliste gestrichen werden. 
Zudem wird angeregt, den Datenbestand aus der HI-Tier Datenbank zu übernehmen, da-
bei soll ein einheitlicher GV-Schlüssel zum Einsatz kommen. 

Statt der „sonstigen Einkünfte des Betriebsleiterehepaares“ wird vorgeschlagen, die Net-
toeinkünfte abzufragen. Zudem ist die bereinigte Eigenkapitalbildung des Betriebsleiter-
ehepaares abzufragen.  

Zur Erfassung der Kosten sollten die Baunebenkosten miterfasst werden.  

Getroffene Vereinbarungen  

Die angeregten Änderungen der Variablenliste werden schriftlich der FAL übermittelt. 

Offene Fragen, Klärungs- bzw. Handlungsbedarf 

Im Land Niedersachsen ist über das Verfahren der Dateneingabe im Zieljahr der Investiti-
on aufgrund der Auflagenbuchführung eine Klärung herbeizuführen. Informationen aus 
diesen Daten sind für die Ex-Postevaluation des Förderzeitraumes 2000-2006 und einer 
Wirkungsanalyse der geförderten Investitionen von eminenter Bedeutung. 

Kohärenz/Konsistenz mit EU-Maßnahmen 

Ab dem Jahr 2002 wird nach den bundeseinheitlichen Fördergrundsätzen GAK gefördert, 
es bestehen keine landeseigenen Förderrichtlinien für Rinder-, Schweine oder Geflügel-
haltung mehr. 

Auf die Fragen zur inhaltlichen Ausrichtung der Investitionsförderung und der Mittelzu-
weisung wird auf die in den geltenden Erlassen der einzelnen Jahre ausgeführten Bestim-
mungen verwiesen. 

– Maßnahmen im Bereich Wasserschutz (Förderung von Güllebehältern) haben zu Ab-
stimmungen der Maßnahmen mit dem Bereich AFP geführt, da eine Förderung über 
beide Richtlinien möglich ist. Eine Doppelförderung der Maßnahmen wird aufgrund 
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der Vorlage der Originalrechnungen als ausgeschlossen erachtet. Grundsätzlich wird 
die Kohärenz und Konsistenz der Maßnahme durch ihre Notifizierung als gewährleis-
tet beschrieben. 

Abgesehen von dem Ausschlusses der AFP-Förderung im Bereich der Schweine- und Ge-
flügelhaltung in der Region Cloppenburg und Vechta bestehen keine gebietsbezogenen 
Planungen zur Bildung von Förderschwerpunkten.  

Getroffene Vereinbarungen  

Die den Regionalentwicklungsplänen entsprechenden Planungsdokumente auf Ebene der 
Regierungsbezirke werden von Herr Brach der FAL baldmöglichst zur Verfügung gestellt. 

Verwaltungsverfahren 

Als Bewilligungskriterien für eine AFP-Förderung gilt die bereinigte Eigenkapitalbildung 
sowie eine positive Bilanz bei der Gewinn- und Verlustrechnung. Die Fördergelder wer-
den kontinuierlich vergeben. Grundsätzlich handelt es sich bei jeder Bewilligung um eine 
Einzelfallbetrachtung (Ermessensentscheidung). Die betrieblichen Bedingungen, die na-
türlichen Standortbedingungen sowie die vorherige Entwicklung des Betriebes wird dabei 
mitberücksichtigt.  

In Niedersachsen kann praktisch jeder antragstellende Betrieb, der die Anforderungen des 
AFP erfüllt, gefördert werden. Aufgrund der ausreichenden Mittel wird bei der Förderung 
weder eine Selektion noch eine Steuerung erforderlich. Die Höhe der Fördermittel ist sta-
bil, es besteht eine Kontinuität in der Antragstellung sowie ein festes Bewilligungsvolu-
men.  

Die Kontrollen werden in Niedersachsen gem. der Zahlstellendienstanweisung sowie der 
Besonderen Dienstanweisung durchgeführt. 5 % der EU-finanzierten Förderfälle werden 
im Rahmen der Verwaltungskontrolle überprüft, im Zuge dieses Verfahrens wird auch 
eine „In Augenscheinnahme“ durchgeführt. 

Die Bearbeitungsdauer von der Antragstellung bis zur Bewilligung beträgt in Niedersach-
sen 1-2 Monate. Bei Fehlen grundlegender Unterlagen (z. B. Baugenehmigung) bis max. 
zwei Jahre. Ist ein Antrag bewilligungsreif, beträgt die Bearbeitungsdauer durchschnitt-
lich zwei Wochen.  
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Die Mittelausschöpfung betrug in den zurückliegenden Förderjahren 100 %: Im Förder-
jahr 2000 wurden die veranschlagten Mittel voll ausgeschöpft, im Förderzeitraum 2001 
wurde das geplante Budget geringfügig überzogen. Es haben keinerlei Umschichtungen 
stattgefunden. Die Bewilligungen erfolgen im Durchschnitt zu 25% für das lfd. 
Haushaltsjahr (kassenwirksam) und zu 75% durch Verpflichtungsermächtigungen 
(Vorbelegungen für die dem lfd. Haushaltsjahr folgenden drei Jahre). 

Für das Förderjahr 2002 ist aufgrund der Verschärfung der Tierbestandsdichte auf 
2,0 GV/ha, der Nicht-Akzeptanz von Gülle-Abnahmeverträgen und der Ablehnung der 
Berechnung der Hoftorbilanz mit einer Auswirkung auf die Nachfrage von Fördermitteln 
zu rechnen. Im Bereich der LWK WE konnten in der letzten Förderperiode ca. 
80 Antragsteller nicht berücksichtigt werden. Bedingt durch die Verschärfung der Förder-
bedingungen haben bereits 20 Antragsteller ihren Förderantrag zurückgezogen.  

Mit Abschluss des Förderzeitraums 2001 sind die landeseigenen Förderrichtlinien (RL „ 
Schweine- und Rinderhaltung“ sowie Geflügelhaltung; vgl. Erl. 18.01.2001) ausgelaufen, 
die Förderung wird in Anlehnung an die bundeseinheitlichen Regelungen vollzogen. Die 
Richtlinie für 2002 wird am 08.05.2002 veröffentlicht. 

Auf der Ebene des EPLR „Proland“ besteht ein Begleitausschuss, auf das AFP bezogen 
hat es keine Änderungen gegeben, die auf Initiativen des Ausschusses zurückgehen. 

Änderungsanträge des EPLR sind auf die Änderungen der GAK- Fördergrundsätze zu-
rückzuführen. Diese Änderungen der GAK sind im März 2002 zur Notifizierung in Brüs-
sel vorgelegt worden. Bis zur Genehmigung werden die derzeitig ausgesprochenen Bewil-
ligungen mit Vorbehalt versehen. 

Für die im Rahmen des AFP geförderten Testbetriebe handelt es sich um 10 kleine (Ag-
rarkredit) und 12 große Investitionsmaßnahmen (Kombinierte Förderung) im Kammerbe-
reich Weser-Ems und 14 kleine und 16 große Investitionen im Kammerbereich Hannover.  

Getroffene Vereinbarungen  

Die Verfahrensbeschreibung zur Durchführung der Kontrollen werden der FAL zur Ver-
fügung gestellt.  

Der Änderungsantrag zur GAK bzw. Proland wird von Hrn. Brach der FAL übermittelt. 

Die Liste der im Rahmen des AFP geförderten Testbetriebe einschließlich der Betriebs-
nummern wird der FAL übermittelt.  
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MB-I-2: Protokoll zum Workshop zur Halbzeitbewertung AFP in Niedersachsen 

 
Protokoll des Workshop zur Halbzeitbewertung des AFP 

in Niedersachsen 
im Zeitraum 2000 bis 2002 vom 05.12.02 

in Hannover 
 

Teilnehmer: Frau Oppermann  ML Hannover 
  Frau Höde   ML Hannover 
  Herr Ernst   ML Hannover 
  Herr Brach   ML Hannover 
  Herr Wolkenhauer  ML Hannover 
  Herr Hennecke  LWK Hannover 
  Herr Heppner   LUB Sittensen-Wilstedt 
  Herr Eilers   LWK Weser-Ems 

Herr Langeland  LWK KS Diepholz 
Herr Dirksen   Beratungsring Rindvieh, Jever 
Herr Dr. Fuhrmann  Nord/LB Hannover 
Herr Dr. Steffens  Landvolk Hannover 
Herr Mahnken   Nordd. Bauernsiedlung, Hannover 
Herr Schürbrock  Landwirt Schweine, Neuenkirchen 
Herr Claussen   Landwirt Milchvieh, Lintig 
Herr Lühs   Landwirt Obst, York 
Frau Fährmann  FAL Braunschweig 
Herr Hollmann  FAL Braunschweig 
Herr Sterner   FAL Braunschweig 

Nach einer kurzen Begrüßung mit Vorstellungsrunde erläutert Herr Sterner einleitend den 
im Rahmen der Zwischenbewertung bestehenden Untersuchungsauftrag und die in diesem 
Zusammenhang existierenden Probleme. Darüber hinaus werden der Untersuchungsrah-
men (z.B. Termine, Fragen der EU-Kommission), Untersuchungsmethodik, Datengrund-
lage und Stand der Untersuchung dargestellt. Als Datengrundlage dienen in erster Linie 
die Antragsunterlagen (Investitionskonzepte) von 518 Förderfällen sowie die Fragebögen 
von 27 Beratern, die seit 2000 insgesamt 908 Förderfälle beraten oder betreut haben. Herr 
Sterner weist darauf hin, dass im Rahmen des Workshops Teile der bislang vorhandenen 
Ergebnisse vorgestellt und diskutiert sowie die noch vorhandenen Informations- und Da-
tenlücken identifiziert und möglichst geschlossen werden sollen. 

Der Diskussionsverlauf wird im Wesentlichen in Anlehnung an den Fragenkatalog der 
EU-Kommission strukturiert. Herr Sterner stellt aufgrund der Kürze der Zeit nur ausge-
wählte Ergebnisse vor. Differenzierungen (z.B. nach Betriebsform, -größe, Gebiet, Inves-
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titionsbereich) werden jedoch in den Bewertungsbericht aufgenommen. Er betont, dass 
die nun vorliegenden, auf die Investitionskonzepte gestützten Ergebnisse lediglich auf Ist- 
und Plan-Daten beruhen und somit keineswegs die Wirkungen des AFP widergeben. Hin-
sichtlich einer Wirkungsanalyse ist der Zeitpunkt der jetzt durchzuführenden Zwischen-
bewertung ohnehin viel zu früh, da noch keine Jahresabschlussdaten der Auflagenbuch-
führung verfügbar sind. 

Verbesserung des Einkommens der geförderten Landwirte 

Es soll untersucht werden, in welchem Umfang die Investitionsbeihilfe dazu beigetragen 
hat, das Einkommen der landwirtschaftlichen Betriebe zu verbessern. Dabei ist das Be-
triebseinkommen der geförderten Unternehmen unter Berücksichtigung des Subventions-
wertes der Förderung zu ermitteln. 

Die Auswertung der Investitionskonzepte zeigt, dass das durchschnittliche Betriebsein-
kommen (brutto) der geförderten Unternehmen und das ordentliche Ergebnis im Ziel-Jahr 
sowohl absolut als auch AK-bezogen gegenüber dem Ist-Jahr ansteigt, wobei dieser An-
stieg deutlich höher liegt als der durch die Förderung generierte Subventionswert.  

Diskussion:  

Unterschiede im ordentlichen Ergebnis zwischen den Bereichen Hannover und Weser-
Ems könnten zum einen in der Anzahl der Schweine haltenden Betriebe und deren un-
günstigen Ausgangssituation im Bereich Weser-Ems begründet liegen. Bei einem Großteil 
der Investitionen ist ein kurzfristiges Absinken des ordentlichen Ergebnisses aufgrund 
höherer Managementansprüche, höherer Faktorentlohnungen u.ä. Einwirkungen die Nor-
malsituation.  

Das Ist-Jahr im IK wird durch Bildung des Durchschnitts der Vorabbuchführung der letz-
ten drei Jahre ermittelt. Die Buchführungsabschlüsse werden vorgehalten aber mit der 
Ziel-Situation nicht erneut abgeglichen. 

Um belastbarere Datenquellen zu erhalten und Wirkungen ermitteln zu können, müsste 
nach Ansicht der Teilnehmer eigentlich die vergangene Förderperiode herangezogen wer-
den. Auch in der Schweinehaltung erfordern Umstellungen und Aufstockungen u.A. ein 
anderes Management. Dies kann zu Anpassungszeiträumen von mehreren Jahren führen. 
Daher wird die Belastbarkeit der Daten in diesem Bereich ebenfalls als nicht sehr hoch 
eingeschätzt. Bei wachstumsfähigen Betrieben ist die Investition häufig mit nachfolgen-
den Kapazitätserweiterungen verbunden, die eine Verbesserung der Ausgangssituation 
ermöglichen sollen.  
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Die tatsächliche Situation im Ziel-Jahr kann aufgrund unterschiedlichster exogener Grö-
ßen von den Planzahlen für die Zielsituation deutlich abweichen. 

Insgesamt scheint die Isolierung der Investitionswirkungen aus der Gesamtgröße proble-
matisch. 

Rationellerer Einsatz der Produktionsmittel in landwirtschaftlichen Be-
trieben 

Es soll untersucht werden, in welchem Umfang die Investitionsbeihilfe dazu beigetragen 
hat, dass die Produktionsmittel in landwirtschaftlichen Betrieben rationeller eingesetzt 
werden. Dies soll gemessen werden am Betriebsertrag (je Betrieb, ha LF und AK) und an 
der Aufwands-/Ertragsrelation vor und nach Durchführung der geförderten Investition. 

Herr Sterner erläutert, dass der im Durchschnitt der untersuchten Betriebe erzielte Be-
triebsertrag je Arbeitskraft im Ziel-Jahr gegenüber dem Ist-Jahr deutlich ansteigt. 

Diskussion: 

Nach Aussage der Teilnehmer ist eine eindeutige Quantifizierung der Förderungswirkung 
auf den Einsatz der Produktionsmittel auch in diesem Bereich nicht eindeutig messbar. 
Bestandszahlen im Jungviehbereich werden über das Investitionskonzept nicht erfasst, 
auch sind Aussagen hinsichtlich der Entwicklung der gesamten Viehbestandszahlen nicht 
möglich, da diese Zellen im IK variabel angelegt sind und somit ein Auslesen dieser Wer-
te mit vertretbarem Aufwand unmöglich machten.  

Die Flächenangaben im Ziel-Jahr können von der dann realisierten Situation abweichen, 
da nachfolgende Pachtzuwächse bzw. –abgänge mitunter nicht planbar sind. Eine Vorlage 
12-jähriger Pachtverträge wird nicht mehr verlangt, es genügt die Abgabe des Gesamtflä-
chennutzungsnachweises (GNN) im Ziel-Jahr. Wachstumsschritte können daher nicht 
eindeutig auf die Zielgröße errechnet werden. Geförderte Betriebe müssen i.d.R. einen 
erheblichen Flächenumfang nachweisen, um Viehbesatzdichte und Fläche im GNN ein-
halten zu können. 

Eine Rationalisierung im Produktionsmitteleinsatz ist jedoch insgesamt zu erkennen, eine 
detaillierte Quantifizierung aber erheblich erschwert. 
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Neuausrichtung der landwirtschaftlichen Tätigkeiten und Erhaltung o-
der Schaffung von Arbeitsplätzen durch Diversifizierung 

Es soll untersucht werden, in welchem Umfang die Investitionsbeihilfe dazu beigetragen 
hat, die landwirtschaftlichen Tätigkeiten neu auszurichten. Als Kriterien sind die Netto-
Veränderungen bei den Überschusserzeugnissen Milch, Getreide und Rindfleisch sowie 
die geförderten Investitionen im Bereich der Diversifizierung zu untersuchen. 

Die Auswertung der Investitionskonzepte ergibt, dass der Großteil der Unternehmen im 
Zusammenhang mit der Durchführung der geförderten Investitionen keine gravierenden 
Änderungen bei dem Volumen der Milch-, Getreide- und Rindfleischproduktion planen. 
Lediglich bei Rindfleisch kommt es bei einem Teil der Unternehmen zu einer Reduzie-
rung der Produktion, wobei aber auch bei anderen Betrieben im Sektor Rindfleisch eine 
deutlich gegenläufige Tendenz vorliegt.  

Diversifizierung stellt nur bei rund 3 % der Förderfälle das Hauptziel der geförderten In-
vestition dar. Dieser niedrige Wert wird durch Ergebnisse der Beraterbefragung bestätigt. 
Die wesentlichen, mit der Durchführung der Investitionen verbundenen Ziele der Unter-
nehmer sind dagegen die Verbesserung des Einkommens durch Rationalisierung und Auf-
stockung, der Rationalisierung sowie die Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Wo mit 
der Investition eine Diversifizierung durchgeführt wird, handelt es sich haupsächlich um 
Direktvermarktung und Verarbeitung von landwirtschaftlichen Produkten. 

Diskussion: 

Diversifizierung spielt in Zusammenhang mit dem AFP für Niedersachsen eine eher un-
tergeordnete Rolle. Nach Meinung der Berater sind jedoch ca. 190 Arbeitsplätze in diesen 
Bereichen durch das AFP erhalten worden. Im Bereich der Diversifizierung wurden vor-
nehmlich Investitionen in die Direktvermarktung und die Pensionspferdehaltung geför-
dert. Insbesondere in diesem Bereich kam es zu einem Erhalt bzw. zu einer Schaffung von 
Arbeitsplätzen. Aktivitäten in diesem Segment deuten mitunter auch auf anstehende Hof-
übergaben hin, da weitere Standbeine zwecks Existenzsicherung aufgebaut werden, um 
den Betrieb nicht aufzugeben. 

Im Jahr 2000 wurden Produktionsausweitungen im Bereich Rindfleisch noch gefördert, 
hierauf basierend wären die vorgestellten Daten zu erklären. 

Häufig laufen Direktvermarktungen als gewerblicher Betrieb und sind dann in der Be-
trachtung des einzelbetrieblichen Investitionsförderung nicht enthalten. Die in die Diver-
sifizierung investierenden Betriebe reduzieren i.d.R. die Rindfleischproduktion, im Be-
reich der Milchproduktion wandert die Quote häufig in die geförderten Betriebe, bleibt 
aber national in der Summe aufgrund des Quotensystems gleich. 
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Verbesserung der Qualität der landwirtschaftlichen Erzeugnisse 

Es soll festgestellt werden, in welchem Umfang die Investitionsbeihilfe dazu beigetragen 
hat, die Qualität der landwirtschaftlichen Erzeugnisse zu verbessern. Zu diesem Zweck 
soll auch untersucht werden, inwieweit von den geförderten Unternehmen Qualitätsnor-
men eingehalten werden. 

Die Beraterbefragung ergibt, dass 2,5 % der geförderten Unternehmen eine Qualitätsver-
besserung als Hauptinvestitionsziel haben. Es nehmen kaum Betriebe mit Qualitäts- und 
Gütesiegeln an der Förderung teil. 

Diskussion: 

Gerade in diesem Bereich ist die Datenbasis für eine belastbare Aussage relativ schwach, 
hier sind eigentlich erst ab 2002 vermehrt Aktivitäten zu verzeichnen. Eine besondere 
Förderung seitens des Landes im Hinblick auf QS-Systeme ist nicht angedacht. Als Wir-
kung der Investition und somit des AFP kommt es in vielen Produktionszweigen zu einer 
Qualitätsverbesserung. Eine exakte Definition des Begriffs Qualität und somit die Tren-
nung von Qualitätssteigerungen allgemeiner Art und einer bestimmten Qualität im Zu-
sammenhang mit einem Gütesiegel erscheint nahezu unmöglich. Insgesamt haben die Be-
triebe durch Investitionen eine Steigerung der Qualitäten erreicht. Nach Meinung der 
Teilnehmer besitzt ein Siegel als alleiniger Indikator einer Qualitätsverbesserung keine 
Aussagekraft. Es sind zwar Betriebe mit Gütesiegeln vorhanden, diese sind jedoch häufig 
aufgrund einer zu hohen Viehbesatzdichte nicht förderfähig. Eine Qualitätsverbesserung 
allein am QS-System oder Siegeln festzumachen, scheint der wahren Situation nicht zu 
entsprechen. Nach Einschätzung der Berater und Landwirte ist fast jede Förderung mit 
einer Qualitätsverbesserung verbunden, da durch Einführung innovativer Techniken eine 
Verbesserung der Prozessqualität einhergeht.  

Einführung umweltfreundlicher Produktionsverfahren 

Es soll festgestellt werden, in welchem Umfang die Investitionsbeihilfe die Einführung 
umweltfreundlicher Produktionsverfahren unterstützt hat. Kriterien, um dies festzustellen, 
sind die Verbesserung der Lagerung und Ausbringung des Wirtschaftsdüngers sowie die 
Berücksichtigung von Umweltbelangen bei den geförderten Investitionen. 

Laut Beraterbefragung hat die Berücksichtigung von Umweltbelangen bei Investitionen in 
landwirtschaftlichen Unternehmen eine erhebliche Bedeutung. So wollen bspw. rund 
20 % der geförderten Unternehmen eine Verbesserung der Situation bei der Lagerung und 
teilweise auch bei der Ausbringung von Wirtschaftsdüngern herbeiführen; rund 30 % der 
Unternehmen zielen auf eine Reduzierung des Energieverbrauchs ab. 
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Diskussion: 

Hier wird seitens der Teilnehmer dem AFP eine große Bedeutung beigemessen, insbeson-
dere in den Bereichen Energieverbrauch und Wirtschaftsdünger. Ein großer Teil der im 
Bereich Energieeinsparung geförderten Betriebe sind Gartenbaubetriebe. 

Eine Quantifizierung des Gesamtvolumens im Zusammenhang mit Ausgleichsmaßnahmen 
erscheint schwierig. Die vorzunehmenden Ausgleichsmaßnahmen oder –zahlungen sind 
durch baurechtliche Auflagen geregelt. Bei der Ermittlung der Kosten ist i.d.R. der Wert 
der aus der Bewirtschaftung fallenden Fläche nicht berücksichtigt. 

Die vorgestellten Ergebnisse werden von den Teilnehmern bestätigt. 

Verbesserung der Arbeitsbedingungen und des Tierschutzes 

Es soll untersucht werden, in welchem Umfang die Investitionsbeihilfe die Produktions-
bedingungen hinsichtlich Tierschutz und Arbeitsbedingungen verbessert. 

Laut Beraterbefragung haben die Verbesserung der ungünstigen oder überlangen Arbeits-
zeiten und die Verbesserung der ungünstigen Arbeitsbedingungen (Heben schwerer Las-
ten) sowie die Vermeidung von Gerüchen und Stäuben einen hohen Stellenwert bei den 
geförderten Investitionen. Der Tierschutz wird beim Großteil der betroffenen Tiere durch 
die Investitionen verbessert. Die über die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehenden 
Anforderungen der Anlage 2 der AFP-Förderrichtlinie werden von fast allen Beratern als 
zumindest teilweise sinnvoll eingeschätzt. 

Diskussion: 

Die Auflagen der Anlage 2 sind i.d.R. höher als das Fachrecht, daher verzichten nach 
Meinung der Teilnehmer einige Betriebe auf die verbesserte Förderung. Gerade ältere 
Gebäude seien häufig nicht entsprechend umzugestalten und somit die geforderten Aufla-
gen nicht realisierbar. Ferner wird die Bindungsfrist hier als möglicher Grund des Ver-
zichts genannt. Insgesamt hätten nach Meinung der Berater in der Vergangenheit rund ein 
Drittel der Betriebe auf den 10%-Zuschuss verzichtet. Die verbesserte Förderung kom-
pensiert die Mehrkosten durch die Auflagen in vielen Fällen nicht, gerade in der Schwei-
nehaltung ist eine rentable Umsetzung der Auflagen nach der Anlage 2 nicht realisierbar, 
da die Mehrkosten am Markt durch einen Preisaufschlag nicht honoriert werden. 
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Junglandwirteförderung 

Im Zusammenhang mit der Junglandwirteförderung soll untersucht werden, inwieweit die 
mit der Niederlassung zusammenhängenden Kosten abgedeckt werden und ob durch die 
Förderung eine frühzeitigere Übergabe landwirtschaftlicher Betriebe erreicht wird. Dar-
über hinaus sind damit verbundene Arbeitsplatzeffekte zu identifizieren. 

Derzeit wird in Niedersachsen keine Junglandwirteförderung angeboten. 

Diskussion: 

In Niedersachsen wurde die Junglandwirteförderung nach 1991 ausgesetzt. Die Festle-
gung der Altersgrenze wird als nicht sinnvoll erachtet. Übernahmeverpflichtungen sollten 
vom Übernehmer ohne eine Förderung getragen werden können. An eine Wiederaufnah-
me ist z.Z. nicht gedacht, auch eine Vorruhestandsregelung ist in absehbarer Zeit nicht 
vorgesehen. 

Aus Sicht der Kreditinstitute wird aber gerade im Zeitraum der Übernahme die Kapitalde-
cke durch Abfindungen und gleichzeitigen Investitionen zeitweilig dünner und erschwert 
den notwendigen Ausbau des Betriebes. Durch eine Junglandwirteförderung könnte in 
einigen Betrieben die Kapitalsituation und somit die Kreditwürdigkeit in diesem Zeitraum 
verbessert werden. 

Ausgestaltung und Umsetzung des AFP 

Die Ausrichtung des Rahmenplans ist in 2002 erheblich verändert worden. In Niedersach-
sen gibt es keine erheblichen Abweichungen vom Rahmenplan. In den PLANAK-
Beschlüssen in 2001 wurde zuerst die Möglichkeit der Förderung einer Investition eines 
aufstockenden Schweinebetriebes in einen anderen Bereich ausgeschlossen, anschließend 
wurde diese Restriktion jedoch wieder etwas entschärft. In Niedersachsen wurde diese 
teilweise Korrektur nicht umgesetzt. Die Viehobergrenze liegt bei zwei GV pro Hektar 
selbstbewirtschafteter Fläche. Der Nährstoffausgleich ist auf die selbstbewirtschaftete 
Fläche bezogen. Beabsichtigte Änderungen werden in 2003 nicht erheblich sein, insbe-
sondere um langwierige Verhandlungen mit der Kommission zu vermeiden. Genehmi-
gungspflichtige Änderungen sollen daher möglichst nicht vorgenommen werden. 

Die überwiegende Mehrheit der befragten Berater halten das Antrags-, Kontroll- und 
Auszahlungsverfahren für sachgerecht. 

Kleine Investitionen sollten ohne eine Darlehensbindung gefördert werden können, Zins-
verbilligungen wären dann nicht mehr obligatorisch. 
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Der Kenntnisstand der Berater über weitere investive Fördermöglichkeiten aus dem Pro-
gramm Proland ist hoch. Die Möglichkeit einer synergetischen Nutzung der verschiede-
nen Förderkapitel durch die AFP-Berater ist gegeben. 

Aus Sicht der Kreditinstitute ist die Gefahr der Instabilität der Betriebe gerade in den Jah-
ren nach der Investition am Höchsten. Daher erscheint ein reiner Zuschuss in der ersten 
Phase sinnvoll, um das Verhältnis des Fremdkapitals zum Eigenkapital nicht zu stark zu 
verändern. Eine erhebliche Verschiebung der Bilanzrelationen könnte somit gemindert 
werden. 

Durch die Eigenkapitalbindung, welche je nach Gruppierung für die Betriebe unterschied-
lich ist, sind schwächere Betriebe oftmals durch die Kreditinstitute zu akzeptablen Kondi-
tionen nicht mit einem Darlehen zu bedienen. 

Basel II soll ab 2006 eingezogen werden, hiermit werden risikoreichere Investitionen 
durch eine verschärfte Kreditbindungsvorschrift für die Banken i.d.R. nicht mehr begleit-
bar. 

Eine Schweineförderung gibt es z.Z. nicht mehr, da die Referenzzahlen erreicht wurden.  

Das Kontroll- und Dokumentationsverfahren wird nach den bestehenden Auflagen durch-
geführt. Abweichungen der bewilligten Zahlen zu den Angaben im Verwendungsnach-
weis haben keinen nennenswerten Umfang. Nach Aussage der Beteiligten haben die Prüf-
protokolle keinen für die Halbzeitbewertung brauchbaren Informationsgehalt. 

Auszahlungen werden seit 2000 nur noch gegen Vorlage kontrollierter Belege vorge-
nommen. Dieses Verfahren erfordert einen erheblich höheren Bürokratieaufwand. 

Es werden Bewilligungsmittel für vier Jahre eingestellt, d.h. es werden Verpflichtungser-
mächtigungen für drei Jahre eingegangen, die koordiniert werden müssen. Das Bewilli-
gungsvolumen ist in den letzten Jahren kontinuierlich in erheblichem Umfang gestiegen. 
Auf Bundesebene ist man der Auffassung, eine flächendeckende Landwirtschaft nur durch 
Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe sichern zu können und somit das Einbeziehen dieser 
Betriebe in die Förderung sinnvoll und notwendig ist. 

Im Rahmenplan ist die Vereinheitlichung der Identifikationsnummern der unterschiedli-
chen Datenquellen vorgesehen und wird dementsprechend umgesetzt werden. 
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Weiteres Vorgehen/Sonstiges 

Herr Sterner informiert darüber, dass der Bericht zur Zwischenbewertung des AFP bis 
Mitte März 2003 fertig gestellt wird und ML für eine Woche zum Gegenlesen überlassen 
wird. Anschließend können in der folgenden Woche seitens der FAL noch notwendig 
werdende Korrekturen vorgenommen werden. Abgabetermin beim Programmevaluator ist 
Ende März 2003. 

Für den GAK-Bericht, der Ende September 2003 fertig gestellt wird, sollen neben den 
bereits vorhandenen Daten auch noch die Förderdaten des Jahres 2002 einbezogen wer-
den. Die FAL bittet daher um eine baldmögliche Datenbereitstellung (Investitionskonzep-
te, Bewilligungs- und Auszahlungsdaten). Ergänzend sollen Fallstudien in die Bewertung 
aufgenommen werden, um schwierige und mit den vorhandenen Daten nicht analysierbare 
Wirkungsbereiche der Investitionsförderung untersuchen zu können. Verschiedene Exper-
teninterviews sollen bestehende Informationslücken schließen helfen. 

Abschließend bittet Herr Sterner, die neue Förderrichtlinie (sobald vorhanden) sowie die 
entsprechenden Erlasse und Verwaltungsvorschriften zur verfügung zu stellen. Die Vari-
ablenliste soll mit Beginn des Jahres 2003 umgesetzt werden. 

Die Veranstaltung endet gegen 14.30 Uhr. 
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MB-I-3: Fragebogen zur Beraterbefragung 

Ihr Ansprechpartner für Rückfragen: 
Bernhard Forstner
Tel.: 0531/ 596 - 5233
E-Mail: bernhard.forstner@fal.de

 - Verbesserung des Einkommens
 - Neuausrichtung der Produktion
 - Verbesserung der   - Faktorproduktivität

 - Arbeitsbedingungen
 - Produktqualität
 - Tierschutz und Tierhygiene
 - und des Umweltschutzes

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

Der Fragebogen richtet sich an Berater und Betreuer, die im Bereich 
der Investitionsförderung tätig sind.

Expertenbefragung zur Analyse der Wirksamkeit 
der “Investitionsförderung (AFP)” 

nach GAK in Deutschland für den Förderzeitraum 2000-2002

Die auszufüllenden Datenfelder sind gelblich markiert. Text- und Kommentarfelder sind hell-
grün markiert. Bei problematischen Fragen bitten wir Sie, eine Einschätzung abzugeben; sollte
dies nicht möglich sein, lassen Sie bitte die betreffenden Felder frei.

Wir versichern ausdrücklich, daß Ihre Angaben unter Einhaltung der Datenschutzgesetze
vertraulich behandelt werden und in zusammengefasster Form lediglich so ausgewertet
werden, dass ein Rückschluss auf den einzelnen Befragten nicht möglich ist.

Die FAL wurde von Bund und Ländern beauftragt, eine Zwischenbewertung zum AFP
durchzuführen. Der seitens der EU-Komission vorgegebene Fragenkatalog macht eine
Expertenbefragung notwendig. Im Interesse statistisch abgesicherter und aussagekräftiger
Befragungsergebnisse bitten wir Sie, den uns erteilten Auftrag mit Ihrem Fachwissen zu
unterstützen.

Mit der Investitionsförderung werden u.a. folgende Ziele verfolgt:

Bitte berücksichtigen Sie bei der Beantwortung der Fragen die Erfahrungen, die Sie im
Rahmen Ihrer eigenen Beratungstätigkeit seit Beginn 2000 mit dem AFP gesammelt haben.
Die gestellten Fragen beziehen sich ausschließlich auf die durch Sie beratenen Betriebe!

Die folgenden Fragen beziehen sich auf diese verschiedenen Aspekte.

Wir bitten Sie, den über das Ministerium erhaltenen Fragebogen ausgefüllt via Ministerium
oder direkt an die FAL spätestens bis zum 25.10.2002 zurückzuleiten.

!! Wichtig: Bitte tragen Sie eine Null ein, falls einer Zelle kein Förderfall etc. zugeordnet
werden kann. Lassen Sie die Zelle nur dann leer (=unbeantwortet), wenn Sie keine Auskunft
geben können. 
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Bundesland, in dem Sie tätig sind:

Anzahl der von Ihnen seit 2000 im Rahmen des AFP beratenen/betreuten Förderfälle:

Investitionsschwerpunkt 
im Bereich

Milchvieh-/Rinderställe

Schweineställe

Lager- und Maschinenhallen

Gewächshäuser

Energieeinsparung

Außentechnik

Sonstiges (z.B. Diversifizierg.)

Fragen zur Investitionsförderung (AFP)

1)
(Zahl der von Ihnen beratenen Förderfälle; Mehrfachnennungen sind möglich)

Hauptziel Nebenziel

a) Verbesserung oder Sicherung des Einkommens durch

 - Rationalisierung und Kostensenkung Zahl Zahl
 - Aufstockung Zahl Zahl
 - Diversifizierung Zahl Zahl
 - Qualitätssteigerung der Produkte Zahl Zahl

b) Verbesserung der Arbeitsbedingungen Zahl Zahl

c) Verbesserung des Umweltschutzes Zahl Zahl

d) Verbesserung des Tierschutzes Zahl Zahl

e) Verbesserung der Tierhygiene/des Seuchenschutzes Zahl Zahl

2) 

Produkt

Getreide Zahl Zahl Zahl

Rindfleisch Zahl Zahl Zahl

Milch Zahl Zahl Zahl

Wein / Trauben Zahl Zahl Zahl

* Die Veränderung ist im Vergleich zur Situation vor der Förderung zu beurteilen.

AFP & Ziele : Nennen Sie bitte die Ziele der geförderten Investitionen :

Kombi-Förderg. Agrarkredit

AFP & Reduzierung der Überschussprodukte: 

der Produktion
(< 10 %)

Wie hoch schätzen Sie die Zahl der seit 2000 geförderten Betriebe, in denen das AFP zu einer 
Veränderung der Erzeugung der folgenden Produkte beigetragen hat?*

Nebenerwerb Haupterwerb

Allgemeine Angaben

Große Invest./ Kleine Invest./

Zahl der geförderten Betriebe
mit Ausweitung
der Produktion

(> 10 %)

ohne Änderung
der Produktion

(+/-10%)

mit Verminderg. 
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3)

a) Welche Qualitäts-/Gütesiegel sind bei den geförderten Betrieben von Bedeutung?

b) Wie hoch liegt der Anteil der Betriebe mit 

 - Biosiegel Zahl der Förderfälle
 - sonstigen Qualitäts-/Gütesiegeln Zahl der Förderfälle

c)

% des Gesamtumsatzes

4) 

Tourismus Zahl der Förderfälle
Sonstige Freizeitaktivitäten Zahl der Förderfälle
Direktvermarktung Zahl der Förderfälle
Verarbeitung von ldw. Produkten Zahl der Förderfälle
Landschaftspflege Zahl der Förderfälle
Handwerk Zahl der Förderfälle
Erneuerbare Energien Zahl der Förderfälle
Aquakultur Zahl der Förderfälle
Sonstiges Zahl der Förderfälle

Erhaltung von Arbeitsplätzen* Zahl VAK
Neuschaffung von Arbeitsplätzen Zahl VAK

davon: Fremd-AK Zahl VAK

Frauen Zahl VAK
* Nur Arbeitsplätze, die ohne AFP-Förderung weggefallen wären.

Zahl der Förderfälle

Wie hoch ist der durchschnittliche Anteil der Qualitäts-/Gütesiegel-Produkte am 
Gesamtumsatz der geförderten Betriebe?

Wie viele Arbeitsplätze konnten durch die Aufnahme alternativer Tätigkeiten geschaffen 
bzw. erhalten werden?

In welchen der folgenden Bereichen hat das AFP zu einer Ausweitung des Umsatzes aus 
alternativen Tätigkeiten beigetragen?

AFP & Neuausrichtung der Produktion: 

Arbeitsplätze 
(Voll-AK)

Zahl der 
Betriebe

AFP & Qualitätsverbesserung: Die Produktqualität kann u.a. anhand von Güte- oder
Qualitätssiegeln (z.B. Biosiegel, DLG-prämiert) bewertet werden.

Wie oft kam es durch die Neuausrichtung zu einer 
Umnutzung von landw. Bausubstanz?
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5)

Verbesserungsbereiche:

a) Energieverbrauch (Öl, Gas, elektr. Energie) Zahl der Förderfälle
b) Wasserverbrauch Zahl der Förderfälle
c) (Wirtschafts-) Dünger und Abfälle 

 - verbesserte Lagerung und Ausbringung Zahl der Förderfälle
 - nur verbesserte Lagerung Zahl der Förderfälle
 - nur verbesserte Ausbringung Zahl der Förderfälle

d) Lärmbelästigung Zahl der Förderfälle
e) Geruchs- und Staubemissionen Zahl der Förderfälle
f) Sonstiges Zahl der Förderfälle

a) Förderfälle mit einer Förderung baulicher Anlagen Zahl der Förderfälle

davon: 
einer wesentlichen Vergrößerung vorhandener Bauten
verbunden sind Zahl der Förderfälle

davon: Förderfälle in Natura-2000-Gebieten Zahl der Förderfälle

b)

qm

c)

Zahl der Förderfälle

davon:  - Entsiegelung Zahl der Förderfälle
 - Extensivierung von Flächennutzungen Zahl der Förderfälle
 - Anlage von Kleingewässern Zahl der Förderfälle
 - Pflanzungen Zahl der Förderfälle
 - Sonstige Zahl der Förderfälle

Wie hoch sind die dadurch entstandenen Ø Kosten % der Gesamt-Baukosten

d)

Zahl der Förderfälle

 - Ausformung des Baukörpers (Größe, Höhe) Zahl der Förderfälle
 - Baumaterial Zahl der Förderfälle
 - Farbliche Gestaltung Zahl der Förderfälle
 - Eingrünung, Fassadenbegrünung Zahl der Förderfälle

Ø Baukostensteigerung aufgrund dieser Auflagen % der Gesamt-Baukosten

AFP & Umweltschutz: 

In welchen Bereichen haben die geförderten Betriebe mit Hilfe des AFP 
Umweltverbesserungen eingeführt? (Mehrfachnennungen sind möglich)

davon 
bezüglich:

Fälle, die mit dem Neubau von Gebäuden oder 

Wie groß ist der durchschnittliche Umfang der zusätzlich versiegelten Fläche 
(netto, d.h. abzgl. Rekultivierung)?

Wie oft wurden zum Schutz des Landschaftsbildes besondere Anforderungen an die 
Ausgestaltung von Neubauten gestellt? (Mehrfachnennungen sind möglich)

Förderung von baulichen Anlagen und Umweltschutz:

Wie oft waren aufgrund naturschutzrechtlicher Bestimmungen Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen für die Baumaßnahme durchzuführen? (Mehrfachnennungen sind möglich)
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6)

% der Nutztiere

davon durch Investitionen,

a) die den Tierschutz als Haupt- oder Nebenziel hatten % der Nutztiere
b) bei denen der Tierschutz als Nebenbestimmung des AFP 

in Kauf genommen wurde % der Nutztiere
c) bei denen sich der Tierschutz als unbeabsichtigte  

Nebenwirkung ergeben hat % der Nutztiere

- Überwiegend sinnvoll
- Überwiegend unsinnig
- Teilweise sinnvoll

7)

 - Schädliche Stoffe Zahl der Förderfälle
 - Gerüche Zahl der Förderfälle
 - Stäube Zahl der Förderfälle
 - Lärm Zahl der Förderfälle
 - Heben schwerer Lasten Zahl der Förderfälle
 - Ungünstige/überlange Arbeitszeiten Zahl der Förderfälle

Zahl der Förderfälle

8) AFP & Sonstiges :

Zahl der Förderfälle

davon bei:  - großen Investitionen/Kombi-Förderung Zahl der Förderfälle
 - kleinen Investitionen/Agrarkredit Zahl der Förderfälle

% der Betriebe mit grundsätzlich förderbaren Investitionen

Gründe für die Nichtinanspruchnahme der Förderung:
 - zu hoher bürokratischer Aufwand % dieser Betriebe
 - zu hohe Förderauflagen (Tierschutz etc.) % dieser Betriebe
 - Unkenntnis der Fördermöglichkeiten % dieser Betriebe
 - Offenlegung der finanziellen Verhältnisse % dieser Betriebe

 - Extreme klimatische Bedingungen
    im Freien/in Räumen

Wie beurteilen Sie die Anforderungen an eine besonders tiergerechte Haltung 
(Anlage 2 des AFP)? (Zutreffendes = 1):

AFP & Arbeitsbedingungen : 

AFP & Tierschutz:

Wie viele der AFP-geförderten Investitionen wären nach Ihrer Meinung auch ohne 
Förderung durchgeführt worden?

Wie hoch ist der Anteil der Betriebe mit grundsätzlich förderbaren Investitionen, die auf 
eine Investitionsförderung nach dem AFP verzichtet haben?

Wie hoch schätzen Sie bei Investitionen in die Tierhaltung den Anteil der Nutztiere, für 
die mit Hilfe des AFP ein verbesserter Tierschutz geschaffen wurde?

In welchen der folgenden Bereiche hat die geförderte Investition zu einer deutlichen 
Verbesserung der Arbeitsqualität beigetragen? (Mehrfachnennungen sind möglich)
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 - Agrarumweltmaßnahmen Ja=1/Nein=0
 - Qualifizierungsmaßnahmen Ja=1/Nein=0
 - Dorferneuerung Ja=1/Nein=0

 Ja=1/Nein=0

In welchen Bereichen gibt es aus Ihrer Sicht Verbesserungsmöglichkeiten? (Zutreffendes=1)

 - Zentrale Informationsveranstaltungen
 - Frühzeitigere Informationen
 - Benennung von zentralen Ansprechpartnern
 - Durchforstung des Förder-"Dschungels"
 - Bereitstellung von Info-Material für den Landwirt

 - Sonstiges

Wie beurteilen Sie das gegenwärtig praktizierte Förderverfahren des AFP?

Bereiche des Förderverfahrens:

 - Antragsverfahren Sachgerecht = 1/ nicht sachgerecht = 0
 - Kontrollverfahren Sachgerecht = 1/ nicht sachgerecht = 0
 - Auszahlungsverfahren Sachgerecht = 1/ nicht sachgerecht = 0

Änderungsvorschläge:

 - Antragsverfahren
 - Kontrollverfahren
 - Auszahlungsverfahre

Welche Ziele sollte das AFP zukünftig in erster Linie verfolgen? (Zutreffendes = 1)

a) Wie gegenwärtig (AFP 2002)
b) Konzentration auf - Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit

- Verbesserung von Umwelt- und Tierschutz
- Diversifizierung landw. Einkommensquellen

c) Sonstiges

Wer sollte mit dem AFP gefördert werden? (Zutreffendes = 1)

a) Wie gegenwärtig (AFP 2002)
b) Stärkere Konzentration der Förderung

- große Investitionen
- kleine Investitionen

c) Sonstiges

b)
c)

a)
b)
c)

Sehen Sie sich durch die Agrarverwaltung (Ministerium etc.) ausreichend über die 
möglichen Fördermaßnahmen, das Förderverfahren etc. informiert?

Kennen Sie über die Investitionsförderung hinaus auch die Fördermöglichkeiten 
landwirtschaftlicher/gartenbaulicher Betriebe in folgenden Bereichen?

a)

a)
b)
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Wie sollte mit dem AFP gefördert werden? (Zutreffendes = 1)

a) Wie gegenwärtig (AFP 2002)
b) Verringerung des Subventionswertes
c) Erhöhung des Subventionswertes
d) Keine Darlehensbindung der Förderung

e) Sonstiges

Was sollte mit dem AFP gefördert werden? (Zutreffendes = 1)
a) Wie gegenwärtig (AFP 2002)
b) Sämtliche Investitionen (Gebäude, Maschinen, Boden, Vieh, Quote)

c) Sonstiges

Fragen zur Junglandwirteförderung (JLF):
1) Anzahl der seit 2000 geförderten Junglandwirte Zahl der Betriebe

- davon Haupterwerbslandwirte Zahl der Betriebe
- davon Frauen Zahl der Betriebe

2) Was wäre mit den geförderten Betrieben ohne JLF geschehen? 

a) keine Änderung Zahl der Betriebe
b) Wechsel vom Haupt- zum Nebenerwerb Zahl der Betriebe
c) Aufgabe des Betriebes Zahl der Betriebe

d) Sonstiges Zahl

3)

a) Haupterwerbsbetriebe % der Betriebe
b) Nebenerwerbsbetriebe % der Betriebe

Gründe für die Nichtinanspruchnahme:

- zu hohe Investitionsanforderung (>= 50.000 EURO) % der Betriebe
- Prosperitätsgrenze % der Betriebe

- Sonstiges %

4) Aufgrund der JLF seit 2000

a) erhaltene Arbeitsplätze (Voll-AK)* Voll-AK
b) neu geschaffene Arbeitsplätze (Voll-AK) Voll-AK
* Nur Arbeitsplätze, die ohne AFP-Förderung weggefallen wären.

b)
a)

a)
b)
c)
d)

Anteil der potenziellen Junglandwirte, die keine JLF beantragen 
(mittelfristige Betrachtung in %):

b)
a)

e)

Welche wesentlichen Änderungen schlagen Sie zur Verbesserung der Wirksamkeit 
des AFP vor?

a)
b)
c)

a)
b)
c)
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MB-I-4: Mit den Anträgen auf Investitionsförderung in Niedersachsen vorzule-
gende Unterlagen 

Generell sind dem Antrag auf Investitionsförderung in Niedersachsen nach Entwurf RL-
AFP 2003 folgende Unterlagen beizufügen: 

– der Buchabschluss des letzten Wirtschaftsjahres, 

– Angaben zur Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Finanzierbarkeit der durchzu-
führenden Maßnahme, 

– Ausdruck des Investitionskonzeptes (sowie Diskette mit Investitionskonzept und Va-
riablenliste), 

– die letzten drei Veranlagungsbescheide zur Einkommenssteuer, 

– Bauskizzen, Lageplan und Kostenaufstellungen für die Maßnahme(n), 

– GV-Berechnung, 

– Lagerraumberechnung für tierische Exkremente, 

– Bescheinigung der Fachbehörden über die Einhaltung der Mindeststandards Hygiene 
und Tierschutz, 

– Betriebsaufnahmebogen Schweinehaltung, 

– Nachweis der angemessenen Auslastung bei Maschinen und Geräten für eine beson-
ders umweltgerechte Ausrichtung der Produktion, 

– Bestandsskizze (Schweinestall, Erweiterung Milchviehstall), 

– Baugenehmigung ggf. mit genehmigter Bauzeichnung, bzw. Bescheinigung der Bau-
behörde,  

– Übersicht über weitere Betriebe, 

– Nachweis über Flächennutzungsverhältnisse, 

– Bereitschaftserklärung des Kreditinstitutes über das erforderliche Kapitalmarktdarle-
hen. 

zusätzlich bei Großen Investitionen: 

– Stellungnahme des Beraters/Betreuers, 

– Angaben über die Höhe der Betreuungsgebühr (unterteilt nach obligatorischem und 
fakultativem Anteil), 

– mind. die Buchabschlüsse der letzten zwei Wirtschaftsjahre (Ausnahme Existenz-
gründer),  
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– Nachweise über Berufsausbildung (Abschlussprüfung in einem Agrarberuf, Fach-
schulabschluss); bei Maßnahmen der Einkommenskombination kann stattdessen eine 
andere angemessene berufliche Qualifikation nachgewiesen werden, 

zusätzlich bei Unternehmen, die in den letzten zwei Jahren vor Antragstellung gegründet 
wurden: 

– betriebswirtschaftliches Gutachten, 

zusätzlich bei Aussiedlung: 

– Stellungnahme der Gemeinde über das erhebliche öffentliche Interesse, 

zusätzlich bei Investitionen im Milchviehbereich: 

– Referenzmengenbescheid, 

– Nachweis über Quoten, die eine Aufstockung des Kuhbestandes begründen, 

zusätzlich bei Investitionen im Schweine- oder Eier- und Geflügelsektor in den Landkrei-
sen Cloppenburg und Vechta: 

- Nachweis/Beschreibung über emissionsmindernde Wirkung der Investition, 
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Anlage 1 Textergänzungen zum Endbericht

4 Kapitel III – Berufsbildung

Hinweis: Die Gliederung aus dem Endbericht wurde zur besseren Orientierung über-
nommen. Die jeweiligen Ergänzungen sind unter den entsprechenden Kapite-
lüberschriften zu finden.

4.2 Untersuchungsdesign und Datenquellen

4.2.2 Datenquellen

Textergänzung zu den Erfassungslisten:

In den Projektlisten werden alle durchgeführten Kurse/Lehrgänge von den Bewilli-
gungsstellen erfasst und an die FAL übersandt. Um den Ausfüllaufwand für die Teilneh-
mer und Träger bei kurzen Kursen mit einer Gesamtdauer von ein bis zwei Tagen zu be-
grenzen, wurde eine verkürzte Teilnehmerliste mit weniger Kriterien (Typ A, 9 Spalten)
entwickelt. Die differenziertere Liste (Typ B, 14 Spalten) ist für Kurse ab drei Tage Dau-
er vorgesehen. Über diese Listen konnten in der Regel ab Februar 2002 von den Bil-
dungsträgern die gewünschten Personendaten in den Kursen erhoben werden.

4.3 Finanzmitteleinsatz und Vollzugskontrolle

Textergänzung zu den Finanzmitteln:

Die Daten der Bewilligungsstellen zu den abgeflossenen Mitteln zum jeweiligen Durch-
führungsjahr in Tabelle MB-Text 1 (siehe auch MB-Anlage 3; Projekttabellen) zeigen
Verschiebungen der Fördermittel im Zeitraum 2000 bis 2002 zu Gunsten des Jahres 2000,
aber eine ähnlich hohe Gesamtsumme (siehe EB, Tabelle 4.3). Nennenswert ist darüber
hinaus: von den Gesamtkosten der Lehrgänge (rund 1,6 Mio. Euro) werden 40 % von den
Trägern selbst getragen oder über Teilnehmergebühren finanziert.

Tabelle MB-Text 1: Gesamtkosten und abgeflossene Fördermittel (Kalenderjahr)

Durchführungs-
jahr

Gesamtkosten der
Maßnahme

Gesamthöhe der för-
derfähigen Kosten

Gesamthöhe der öf-
fentl. Ausgaben

Förderung der EU

2000 159.860 124.720 94.230 47.120
2001 436.520 422.520 238.950 119.230
2002 1.014.500 879.970 659.160 329.580

Insgesamt 1.610.880 1.427.210 992.340 495.930

Quelle: Eigene Darstellung nach Angaben der Bewilligungsstellen.
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4.4 Darstellung und Analyse des bisher erzielten Outputs

4.4.1 Inanspruchnahme der Maßnahme und Darstellung des erzielten
Outputs

Textergänzung zu regionalen Unterschieden beim Output:

Weitere regionale Unterschiede sind aus der Tabelle 4.4 im EB ebenfalls ersichtlich: Im
RegBez Weser-Ems fand über ein Drittel der Kurse statt, daran nahm mehr als ein Drittel
der Teilnehmer teil. Die hohe Anzahl der jährlichen Kurstage und –stunden belegen, dass
es sich dabei eher um längere Lehrgänge handelt. In dieser Region sind etwas mehr Trä-
ger als in den anderen Bezirken aktiv, darunter bezogen auf die Anzahl der jährlich
durchgeführten Kurse, der größte Bildungsträger im Rahmen von PROLAND die Arbeits-
gemeinschaft der Beratungsringe Weser-Ems (agb). Der RegBez Hannover weist eben-
falls eine hohe Lehrgangsanzahl auf, allerdings ist die Kursanzahl im Jahr 2002 auffal-
lend hoch, weil in diesem Jahr auch zahlreiche Kurse aus dem Vorjahr mit schlussgerech-
net wurden.

Textabschnitt zur Trägerstruktur:

An der Durchführung der Kurse waren in Niedersachsen 27 Bildungsträger beteiligt. Da-
von haben 16 (fast 60 %) den zugesandten Fragebogen zur Trägerbefragung der FAL aus-
gefüllt zurückgeschickt. Darunter waren hauptsächlich gemeinnützige Träger (Vereine
e.V., LEB, Heimvolkshochschulen, AG Landberatung e.V.) und kammernahe Bildungs-
träger. Das Befragungsergebnis weist folgende Aspekte aus:

– Weiterbildungserfahrungen der Träger: Die Hälfte der Träger hat bereits vor 1990
Berufsbildungsmaßnahmen in der Land- und Forstwirtschaft durchgeführt, immerhin
ein Viertel der Träger hat erstmalig im Rahmen dieser Fördermaßnahme Kurse ange-
boten.

– Trägergröße nach Zahl der durchgeführten Kurse: Anhand der insgesamt
(EAGFL- und andere Förderbereiche; ohne EU- oder Landesmittel) pro Jahr durch-
schnittlich durchgeführten Kurse 1999 bis 2002 zeigte sich: Neun Träger sind eher
kleine Bildungsträger mit bis zu 10 Kursen im Jahr. Die drei größten Träger führten
jährlich zwischen 60 und 150 Kursen durch. Vier Träger führen außer den EAGFL-
Kursen auch Kurse nur mit Landesmitteln durch, darüber hinaus vier weitere Träger
Lehrgänge ohne Landes- oder EU-Mittel.

– Eingegrenzt auf EAGFL-Kurse 2000 bis 2002 im Rahmen von PROLAND führten 10
Träger (entspricht rund 2/3) jährlich durchschnittlich bis zu fünf Kurse durch.
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4.5 Analyse und Bewertung der administrativen Umsetzung der Maß-
nahme vor dem Hintergrund der Inanspruchnahme

4.5.2 Antragstellung, Bearbeitung und Bewilligung

Textergänzung zu Förderbedingungen und Förderhöhe:

Nur in begründeten Einzelfällen sind Ausnahmen bei der Höhe der Förderung bzw. der
oberen Bemessungsgrenze möglich. Die zuwendungsfähigen Aufwendungen und Förder-
höchstbeträge der Maßnahmenträger sind vom ML tabellarisch nach Art der Aufwendung
(z.B. Organisation und Durchführung der Seminare, Honorare und Fahrtkosten für Refe-
renten, Übernachtungs- und Verpflegungskosten pro Tag und Teilnehmer) mit Bemes-
sungsgrenze sowie der von den Trägern zu erbringenden Nachweise festgelegt worden.1

Zur Finanzierung der nicht zuwendungsfähigen Ausgaben werden die Teilnehmergebüh-
ren oder sonstige Einnahmen der Träger herangezogen. Sind die Gebühren höher als der
Betrag, der zur Deckung der nicht zuwendungsfähigen Ausgaben benötigt wird, werden
diese zur Finanzierung der Eigenleistung genutzt, selbst wenn dabei der Prozentsatz der
Eigenleistungen überschritten wird. Dadurch kann die Höhe der öffentlichen Zuwendung
verringert werden.2

Auf Wunsch der Bewilligungsstellen wurde eine Bagatellegrenze eingeführt, um den
hohen Verwaltungsaufwand, der grundsätzlich auch bei kleinen Summen auftritt, zu redu-
zieren. Die Grenze beträgt 500 Euro (d.h. die Höhe der Zuwendung zu einer Veranstal-
tung muss 500 Euro übersteigen) und wird ab dem 4. EU-Haushaltsjahr bei Anträgen an-
gewendet. Diese relativ niedrige Bagatellegrenze war beim Finanzministerium nach An-
gaben des ML nur durchsetzbar, weil es sich um eine EU-Maßnahme handelt. Eine Pro-
grammänderung durch die Kommission war dafür nicht erforderlich. Einige Träger be-
fürchten, dass durch die Bagatellegrenze viele Tagesseminare aus der Maßnahme „her-
ausgekippt“ werden. Bezogen auf die Gesamthöhe der öffentlichen Fördermittel lagen
nach den Angaben der Bewilligungsstellen in den Projektlisten im Durchführungszeit-
raum fast 30 Kurse (davon 17 in Lüneburg und 9 in Weser-Ems) unter dieser Grenze.
Dies entspricht rund 6,5 % der durchgeführten Kurse.

                                                
1

Siehe Tabelle des MELF (Stand Oktober 2002): „Zuwendungsfähige Aufwendungen und Förder-
höchstbeträge des Maßnahmeträgers“.

2
Siehe Protokoll der Dienstbesprechung des ML mit Bewilligungsstellen vom 04.06.2002.
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Im Rahmen der Trägerbefragung wurde deutlich, dass über die Hälfte der Träger bei der
Durchführung bei einer großen Anzahl ihrer Kurse folgende Erfahrungen im Finanzbe-
reich gemacht haben:

– Kurse/Lehrgänge sind schwer vorzufinanzieren,

– Höhe der Förderung zu gering oder

– die Kurse sind unterfinanziert.
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Anlage 4 Auswertungsergebnisse zu den Projekterfassungslisten 2000 bis 2002

Tabelle a: Geförderte Kurse 2000 bis 2002 und regionale Verteilung

Durchfü
hrungs-

Jahr
Zuständige 

Bewilligungsstelle

Anzahl der 
durchgeführten 

Kurse * / **

Anzahl der 
Kurstage (Dauer 

insges.)

Anzahl der 
Kursstunden 

(insgesamt) (in 
Std. a 45 Min) 

Anzahl der 
Teilnehmer 
(insgesamt)

... davon Anzahl 
der Frauen

Gesamtkosten der 
Maßnahme (in 

Euro) (*)

Gesamthöhe der 
förderfähigen 

Kosten (in Euro) 
(*)

Gesamthöhe der 
öffentl. Ausgaben 

(in Euro)
Förderung der EU 

(in Euro )

2000 BR Braunschweig 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 BR Hannover * 2 10 78 75 27 12.270 10.782 4.238 2.119
2000 BR Lüneburg 40 90 655 660 274 87.232 72.820 64.273 32.136
2000 BR Weser-Ems 2 99 720 30 0 60.356 41.119 25.724 12.862

2000 gesamt 44 199 1.453 765 301 159.858 124.721 94.234 47.117

2001 BR Braunschweig 2 3 28 33 10 2.691 2.512 1.605 802
2001 BR Hannover * 19 146 976 481 60 164.684 164.684 97.039 48.519
2001 BR Lüneburg 10 23 157 145 53 18.109 15.863 13.086 6.543
2001 BR Weser-Ems 44 259 1.809 647 51 251.035 239.459 127.222 63.367

2001 gesamt 75 431 2970 1306 174 436.519 422.519 238.951 119.231

2002 BR Braunschweig 14 65 512 259 53 73.708 67.239 32.154 16.514
2002 BR Hannover * / ** 161 395 2.528 1.974 891 254.665 254.665 178.507 88.678
2002 BR Lüneburg *** 25 79 551 600 104 106.955 101.561 100.093 50.492
2002 BR Weser-Ems 97 642 3.934 1.514 224 580.171 456.503 348.401 173.900

2002 gesamt 297 1181 7.525 4.347 1.272 1.015.498 879.967 659.155 329.584

2000-2002 gesamt
BR Braunschweig 16 68 540 292 63 76.400 69.751 33.759 17.317
BR Hannover * / ** 182 551 3.582 2.530 978 431.619 430.131 279.784 139.316
BR Lüneburg *** 75 192 1.363 1.405 431 212.296 190.244 177.452 89.171
BR Weser-Ems 143 1.000 6.463 2.191 275 891.562 737.080 501.346 250.129

Gesamt 2000-2002: 416 1.811 11.948 6.418 1.747 1.611.876 1.427.206 992.341 495.933

Quelle: Eigene Darstellung nach Angaben der niedersächs. Bewilligungsstellen.

Hinweise:
Eine exakte Darstellung der durchgeführten Kurse mit ihren Daten nach Kalenderjahr war nicht möglich.
Häufig vergehen nach Durchführungsende des Kurses bis zur Einreichung des Verwendungsnachweises durch den Träger 
und anschließender Prüfung des Nachweises mehrere Monate. 
In den jährlichen Aufstellungen einiger  Bewilligungsstellen waren dadurch Kurse aus dem Vorjahr mit enthalten.  
Jahresübergreifende mehrmonatige Kurse werden in der Regel im zweiten Jahr ausgewiesen. 

* = Die BR Hannover  hat im Zeitraum 2000 bis 2002 überwiegend pauschal (Sammel-) Bewilligungen ausgesprochen. 
Dabei wurden in der Regel mehrere Kurse mit dem selben Thementitel  eines Trägers zusammengefasst,  
die tatsächliche Kursanzahl  ging daraus nicht exakt hervor und wurde hier geschätzt bzw. zu 2002 anhand zusätzlicher Angaben der Bewilligungsstelle rekonstruiert. 

** = Bei der BR Hannover  ist die Kursanzahl zu 2002 auffallend hoch, weil im Jahr 2002 auch zahlreiche Kurse aus dem Vorjahr mit schlussgerechnet wurden. 
Zu 2002 wurden insgesamt 45 (Sammel-) Bewilligungen mit 161 Kursen angegeben. 

*** = Zum RB Lüneburg  wurden hier zu 2002 die schlussgerechneten Projekte sowie bewilligte, wahrscheinlich durchgeführte, 
aber nicht endgültig schlussgerechnete Projekte aufgeführt. 
Darüberhinaus wurde zu 49 weiteren Kurse im Kalenderjahr 2002 der vorzeitige Beginn genehmigt. 
Wie viel davon tatsächlich durchgeführt und abgerechnet werden ist noch nicht bekannt (Stand März 2003). 

Fortsetzung nächste Seiten
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Tabelle b: Geförderte Kurse 2002 in Niedersachsen nach Oberzielen 

Thematische Oberziele zu den Kursen Jahr

Anzahl der 
durchgeführten 

Kurse

Anzahl der 
Kurstage (Dauer 

insgesamt)

Anzahl der 
Kursstunden 
(insgesamt)

Anzahl der 
Teilnehmer 
(insgesamt)

... davon Anzahl 
der Frauen

Gesamthöhe öffentl. 
Ausgaben  (in Euro)

1 - Vorbereitung auf eine qualitative 2000 0 0 0 0 0 0
Neuausrichtung der Erzeugung 2001 3 3 18 47 4 0

2002 2 2 13 40 0 1174

Summe zu 1: 5 5 31 87 4 1174

2 - Vorbereitung auf die Anwendung von 
Produktonsverfahren die mit Belangen zur 
Landschaftserhaltung / -verbesserung, 
Umweltschutz, Tierhygiene 2000 24 74 532 412 179 55541
und Tierschutz vereinbar sind 2001 17 83 534 355 40 51027

2002 77 177 1018 1366 144 146040

Summe zu 2: 118 334 2084 2133 363 252608

3 - Erwerb der für die Führung eines 
wirtschaftlich 2000 13 30 232 252 75 14838
lebensfähigen Betriebes erforderlichen Quali 2001 51 314 2262 815 124 153583

2002 211 853 5591 2.846 1085 451555

Summe zu 3: 275 1197 8085 3913 1284 619976

4 - Erwerb von Qualifikationen für 
Erwerbskombinat.  / Diversifizierung 2000 7 95 689 101 47 28880

2001 3 29 140 80 6 33532
2002 6 148 896 70 43 60026

Summe zu 4: 16 272 1.725 251 96 122438

5 - Vorbereitung auf die Anwendung von 
Forstbewirtschaftungsmethoden 2000 0 0 0 0 0 0

2001 1 2 16 9 0 131
2002 1 1 8 25 0 1250

Summe zu 5: 2 3 24 34 0 1381

2000 bis 2002 gesamt 416 1811 11949 6418 1747 997557

Quelle: Eigene Darstellung nach Angaben der niedersächsischen Bewilligungsstellen. 

*) Zum Oberziel 3 ist die Kursanzahl zu 2002 auffallend hoch, 
weil eine Bewilligungsstelle zahlreiche Kurse mit diesem Oberziel die im Vorjahr 2001 durchgeführt wurden 
im Jahr 2002 schlussgerechnet und ausgewiesen hat.  
Zu diesem Ziel wurden eine größere Anzahl von (Sammel-) Bewilligungen mit 128 Kursen angegeben. 
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Tabelle c: Geförderte Kurse 2002 in Niedersachsen nach Kursdauer 

Dauer der Kurse nach 
Tagen

Bewilligungs-
stelle  

Anzahl der 
durchgeführten 

Kurse

Anzahl der 
Kurstage 

(Dauer 
insgesamt)

Anzahl der 
Kursstunden 
(insgesamt)

Anzahl der 
Teilnehmer 
(insgesamt)

... davon 
Anzahl der 

Frauen
Gesamtkosten der 

Maßnahme (in Euro)

Gesamthöhe der 
förderfähigen 

Kosten (in Euro)

Gesamthöhe der 
öffentl. Ausgaben  

(in Euro)
.... Davon EAGFL-
Beitrag (in Euro )

1 bis 2 Tage Braunschw. 7 14 112 128 36 13.758 11.338 6.777 3.826

Hannover 106 156 908 1190 731 92.627 92.627 74.278 36.139

Lüneburg 6 6 43 127 6 9.259 5.113 5.113 2.556

W-Ems 58 94 518 882 84 72.588 51.190 46.474 23.237

Summe: 177 270 1581 2327 857 188.232 160.267 132.641 65.758
3 bis 5 Tage Braunschw. 4 15 130 73 13 15.344 13.113 7.578 3.789

Hannover 48 161 1.071 724 147 122.259 122.259 75.820 38.335

Lüneburg 19 73 508 473 98 97.695 96.448 95.870 47.935

W-Ems 15 54 269 259 36 40.349 34.695 27.474 13.737

Summe: 86 303 1978 1529 294 275.647 266.515 206.743 103.796
6 bis 10 Tage Braunschw. 1 6 54 27 4 10.421 10.049 1.779 889

Hannover 3 23 140 49 12 14.741 14.741 10.135 5.067

Lüneburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0

W-Ems 8 73 530 132 32 83.744 68.851 47.753 23.877

Summe: 12 102 724 208 48 108.905 93.641 59.667 29.833
ab 11 Tage Braunschw. 2 30 216 31 0 34.186 32.739 16.020 8.010

Hannover 4 55 409 11 1 25.039 25.039 18.274 9.137

Lüneburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0

W-Ems 16 421 2.617 241 72 383.490 301.766 226.700 113.050

Summe: 22 506 3242 283 73 442.715 359.544 260.994 130.197

2002 gesamt 297 1181 7525 4347 1272 1015498 879967 660045 329584

Quelle: Eigene Darstellung nach Angaben der niedersächsischen Bewilligungsstellen.
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Anlage 5 Ergebnisse aus der Auswertung der Teilnehmerlisten 2002

Niedersachsen: Berufsbildung Stand: 15.04.03

Ergebnisse aus der Auswertung der Teilnehmererfassungslisten vom Jahr 2002

Grundgesamtheit: Erfassungslisten Typ A (bei Kursen von 1 bis 2 Tagen Dauer) und 
Erfassungslisten Typ B (bei Kursen ab 3 Tage Dauer)
zu Berufsbildungskursen aus dem Erhebungsjahr 2002

Insgesamt  13 Teilnehmerlisten (Typ A) mit 207 TeilnehmerInnen zu kurzen Kursen. 
Insgesamt 169 Teilnehmerlisten (Typ B) mit 2.648 TeilnehmerInnen zu längeren Kursen. 
Damit lagen zu ungefähr 75 % der insgesamt durchgeführten Kurse in 2002 (182 von 239) die Teilnehmerdaten vor. 
Etwa 60 jahresübergreifende Kurse, die bereits 2001 begonnen hatten, wurden dabei nicht mitgerechnet, 
weil die Teilnehmerlisten zur Halbzeitbewertung erst zum Jahresbeginn 2002 eingeführt wurden.

Hinweis: In den Erfassungslisten fehlten teilweise Angaben oder sie waren unlogisch.  
Dargestellt sind in der Regel vollständige Datensätze ohne Leerfelder. 
Bei den Angaben zu "Summe (Anzahl)" bzw. "Insgesamt" 
gibt zwischen den Tabellen dadurch leichte Unterschiede.

Tabelle NI-01: KursteilnehmerInnen 2002 nach Altersklassen und Geschlecht 
nur Typ A (kurze Kurse)

Altersklasse (in Jahren) Männer Frauen
Insgesamt 

(Anzahl)
Insgesamt 

(in %)
1 - unter 20 J. 7 10 17 8,2
2 - 20 bis 29 J. 23 2 25 12,1
3 - 30 bis 39 J. 66 11 77 37,2
4 - 40 bis 50 J. 58 9 67 32,4
5 - über 50 J. 17 4 21 10,1
Summe (Anzahl): 171 36 207 100,0
Summe (in %): 82,6 17,4 100,0

nur Typ B (längere Kurse, ab 3 Tage Dauer)

Altersklasse (in Jahren) Männer Frauen
Insgesamt 

(Anzahl)
Insgesamt 

(in %)
1 - unter 20 J. 61 19 80 3,0
2 - 20 bis 29 J. 862 204 1066 40,3
3 - 30 bis 39 J. 516 179 695 26,2
4 - 40 bis 50 J. 331 267 598 22,6
5 - über 50 J. 105 104 209 7,9
Summe (Anzahl): 1875 773 2648 100,0
Summe (in %): 70,8 29,2 100,0

Insgesamt Typ A und B

Altersklasse (in Jahren) Männer Frauen
Insgesamt 

(Anzahl)
Insgesamt 

(in %)
1 - unter 20 J. 68 29 97 3,4
2 - 20 bis 29 J. 885 206 1091 38,3
3 - 30 bis 39 J. 582 190 772 27,1
4 - 40 bis 50 J. 389 276 665 23,3
5 - über 50 J. 122 105 227 8,0
Summe (Anzahl): 2046 806 2852 100,0
Summe (in %): 71,7 28,3 100,0

Fortsetzung nächste Seiten
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Tabelle NI-02: KursteilnehmerInnen 2002 nach Schulabschluss und Geschlecht 
bei Typ B (längere Kurse, ab 3 Tage Dauer)

Schulabschluss Männer Frauen
Insgesamt 

(Anzahl)
Insgesamt 

(in %)
1 - ohne Abschluß 9 0 9 0,3
2 - Sonderschule 6 0 6 0,2
3 - Hauptschule 429 125 554 21,2
4 - Mittlere Reife 1062 415 1477 56,5
5 - Abitur 346 223 569 21,8

Summe (Anzahl): 1852 763 2615 100,0
Summe (in %): 70,8 29,2 100,0

Tabelle NI-03: KursteilnehmerInnen 2002 nach Berufsabschluss und Geschlecht 
bei Typ B (längere Kurse, ab 3 Tage Dauer)

Berufsabschluss Männer Frauen
Insgesamt 

(Anzahl)
Insgesamt 

(in %)
1 - Keine Qualifikation 84 70 154 5,8
2 - Angelernt 9 33 42 1,6
3 - Auszubildende 168 114 282 10,7
4 - mit Berufsabschluß 1092 391 1483 56,2
5 - Meister 451 140 591 22,4
6 - FH-/ Uni-Abschluß 65 24 89 3,4
Summe (Anzahl): 1869 772 2641 100,0
Summe (in %): 70,8 29,2 100,0

Tabelle NI-04: KursteilnehmerInnen 2002 nach Berufsabschluss und beruflicher Position 
bei Typ B (längere Kurse, ab 3 Tage Dauer)

Berufsabschluss Arbeitnehmer
Betriebs-
inhaber

Mithelf. 
Familienange

hörige
Insgesamt 
(Anzahl)

Insgesamt 
(in %)

1 - Keine Qualifikation 99 23 32 154 5,8
2 - Angelernt 8 4 30 42 1,6
3 - Auszubildende 269 3 10 282 10,7
4 - mit Berufsabschluß 251 594 638 1483 56,2
5 - Meister 35 432 124 591 22,4
6 - FH-/ Uni-Abschluß 12 57 20 89 3,4
Summe (Anzahl): 674 1113 854 2641 100
Summe (in %): 25,5 42,1 32,3 100
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Tabelle NI-05: KursteilnehmerInnen 2002 nach regionaler Herkunft und Berufsstatus 
Insgesamt Typ A und B  (kurze und längere Kurse)

Kreise
Arbeit+B100n

ehmer
Betriebs-
inhaber

Mithelf. 
Familienange

hörige
Insgesamt 

(Anzahl)
Insgesamt 

(in %)

LK Ammerland 7 13 32 52 1,8
LK Aurich 10 165 49 224 7,9
LK Celle 10 6 4 20 0,7
LK Cloppenburg 9 47 8 64 2,2
LK Cuxhaven 0 5 6 11 0,4
LK Diepholz 9 37 35 81 2,8
LK Emsland 29 313 127 469 16,5
LK Friesland 15 13 10 38 1,3
LK Gifhorn 17 5 1 23 0,8
LK Goslar 4 4 7 15 0,5
LK Göttingen 2 2 7 11 0,4
LK Grafschaft Bentheim 12 43 77 132 4,6
LK Hameln-Pyrmont 1 15 8 24 0,8
LK / SK Hannover 47 32 65 144 5,1
LK Harburg 75 6 5 86 3,0
LK Helmstedt 17 6 12 35 1,2
LK Hildesheim 21 8 7 36 1,3
LK Holzminden 1 3 1 5 0,2
LK Leer 11 21 55 87 3,1
LK Lüchow-Dannenberg 34 10 3 47 1,7
LK Lüneburg 86 5 8 99 3,5
LK Nienburg (Weser) 2 34 66 102 3,6
LK Northeim 12 24 13 49 1,7
LK / SK Oldenburg 35 57 27 119 4,2
LK / SK Osnabrück 22 68 68 158 5,5
LK Osterholz 18 1 2 21 0,7
LK Osterode am Harz 5 3 10 18 0,6
LK Peine 6 1 4 11 0,4
LK Rotenburg (Wümme) 18 46 8 72 2,5
LK Schaumburg 7 19 12 38 1,3
LK Soltau-Fallingbostel 11 18 30 59 2,1
LK Stade 19 17 64 100 3,5
LK Uelzen 18 2 0 20 0,7
LK Vechta 22 139 22 183 6,4
LK Verden 7 5 1 13 0,5
LK Wesermarsch 32 12 21 65 2,3
LK Wittmund 9 40 28 77 2,7
LK Wolfenbüttel 12 1 0 13 0,5
Zw. -Summe Landkreise 672 1246 903 2821 99,1

SK Braunschweig 5 1 0 6 0,2
SK Delmenhorst 2 3 3 8 0,3
SK Emden 0 2 0 2 0,1
SK Hannover (s. LK H.) 0 0 0 0 0,0
SK Oldenburg (s. LK Ol.) 0 0 0 0 0,0
SK Osnabrück (s. LK Os) 0 0 0 0 0,0
SK Salzgitter 8 0 0 8 0,3
SK Wilhelmshaven 1 0 1 2 0,1
SK Wolfsburg 1 0 0 1 0,0
Zw.-Summe Stadtkreise 17 6 4 27 0,9

Niedersachsen 689 1252 907 2848 100,0
Niedersachsen (in %) 24,2 44,0 31,8 100

Hamburg / Schleswig-H. 0 1 1 2
Hessen / NRW 3 0 1 4
Sachsen-Anhalt 0 1 0 1
Gesamt 3 2 2 7

Insgesamt: Nieders. u.a. 
BL 692 1254 909 2855
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Tabelle NI-06: KursteilnehmerInnen 2002 nach beruflicher Position und Betriebsart
nur Typ A (kürzere Kurse)

Betriebsart Arbeitnehmer
Betriebs-
inhaber

Mithelf. 
Familienange

hörige
Insgesamt 

(Anzahl)
Insgesamt 

(in %)
1 - Landwirtschaftbetr. 12 125 50 187 90,3
2 - Forstbetrieb 0 0 0 0 0,0
3 - Gartenbaubetrieb 0 0 0 0 0,0
4 - Betr-HD / Lohnuntern. 0 0 0 0 0,0
5 - Sonstige 0 0 2 2 1,0

Keine Angabe 2 14 2 18 8,7
Insgesamt 14 139 54 207 100,0

6,8 67,1 26,1 100

bei Typ B (längere Kurse, ab 3 Tage Dauer)

Betriebsart Arbeitnehmer
Betriebs-
inhaber

Mithelf. 
Familienange

hörige
Insgesamt 

(Anzahl)
Insgesamt 

(in %)
1 - Landwirtschaftbetr. 565 6 18 589 22,2
2 - Forstbetrieb 1 0 1 2 0,1
3 - Gartenbaubetrieb 96 0 1 97 3,7
4 - Betr-HD / Lohnuntern. 3 0 0 3 0,1
5 - Sonstige 9 0 2 11 0,4

Keine Angabe 4 1109 833 1946 73,5
Insgesamt 678 1115 855 2648 100

25,6 42,1 32,3 100

Insgesamt (Typ A und Typ B)

Betriebsart
Arbeit-
nehmer

Betriebs-
inhaber

Mithelf. 
Familienange

hörige
Insgesamt 
(Anzahl)

Insgesamt 
(in %)

1 - Landwirtschaftbetr. 577 131 68 776 27,2
2 - Forstbetrieb 1 0 1 2 0,1
3 - Gartenbaubetrieb 96 0 1 97 3,4
4 - Betr-HD / Lohnuntern. 3 0 0 3 0,1
5 - Sonstige 9 0 4 13 0,5

Keine Angabe 6 1123 835 1964 68,8
Insgesamt 692 1254 909 2855 100

24,2 43,9 31,8 100

Tabelle NI-07-B: Betriebsinhaber und mithelf. Familienangeh. 2002 nach beruflicher Position 
und Hauptausrichtung des Betriebs
bei Typ B (längere Kurse, ab 3 Tage Dauer)

Ausrichtung des Betriebs Arbeitnehmer
Betriebs-
inhaber

Mithelf. 
Familienange

hörige
Insgesamt 
(Anzahl)

Insgesamt 
(in %)

1 - Veredlung 34 448 252 734 27,7
2 - Futterbau 60 320 234 614 23,2
3 - Marktfrucht 113 55 48 216 8,2
4 - Gemischt 125 254 284 663 25,0
5 - Gartenbau 10 35 30 75 2,8
6 - Forst 0 0 3 3 0,1

Keine Angabe 336 3 4 343 13,0
Insgesamt 678 1115 855 2648 100
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Tabelle NI-08-B: Betriebsstruktur bei Betriebsinhabern und mithelf. Familienangehörigen 2002
bei Typ B (längere Kurse, ab 3 Tage Dauer)

Arbeitnehmer
Betriebs-
inhaber

Mithelf. 
Familienange

hörige
Insgesamt 

(Anzahl)
Insgesamt (in 

%)
Betriebe im Haupterwerb: 4 1.045 765 1814 79,8
Betriebe im Nebenerwerb: 0 43 54 97 4,3
keine Angabe: 347 6 9 362 15,9
Anzahl gesamt: 351 1094 828 2273 100

Ökolandbaubertrieb nach VO EWG: 94 5 3 102 4,5
Kein Ökolandbauberieb 257 1.071 802 2130 93,7
keine Angabe: 0 18 23 41 1,8
Anzahl gesamt: 351 1094 828 2273 100

Tabelle NI-09-B: Betriebsstruktur bei Betriebsinhabern und mithelf. Familienangehörigen 2002
bei Typ B (längere Kurse, ab 3 Tage Dauer)

Bewirtschafte
te Fläche (in 

ha) 
durchschnittl. 
Fläche (in ha) 

Insgesamt 
(Anzahl der 
Betriebe)

Insgesamt 
(in %)

Betriebe im Haupterwerb: 138.955 78,2 1.777 95,0
Betriebe im Nebenerwerb: 2.950 31,7 93 5,0

Insgesamt 141.905 1.870 100,0

davon: 
Ökolandbaubetrieb nach VO EWG: 292 58,4 5 0,3
Kein Ökolandbaubetrieb 141.613 75,9 1.865 99,7

Anzahl gesamt: 141.905 1870 100
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Anlage 6 Fragen und Ergebnisse zur Trägerbefragung 2003

Fragenbogen zur Trägerbefragung der FAL zur Fördermaßnahme Berufsbildung

Dargestellt sind die Fragen und die Anzahl der Antwortnennungen (quantitative Aspekte), auf die Darstellung
der Textantworten wurde teilweise aus Platzgründen und zugunsten einer besseren Übersicht verzichtet.

Befragungsumfang und Rücklaufquote

* angeschriebene Bildungsträger (Anzahl)
* Rücklauf (Anzahl zurückgeschickter Fragebögen)
* Rücklaufquote (in %)

1 Trägerspezifische Fragen

1.1 Name des Bildungsträgers:

1.2 Welchem nachfolgend aufgeführten Bereich ordnen Sie sich zu? (Bitte ankreuzen)

Bildungsträger

* Privater Bildungsträger 0
* Gemeinnütziger Träger / Verein e.V. 11
* Schule / Hochschule 0
* Wirtschaftsverbandsnaher Bildungsträger 0
* Kammernaher Bildungsträger 3
* Sonstiges 3

1.3 Zuständige Bewilligungsstelle für Ihre Berufsbildungkurse

zuständige Bewilligungsstelle

* Bezirksregierung Weser-Ems 6
* Bezirksregierung Hannover 3
* Bezirksregierung Lüneburg 4
* Bezirksregierung Braunschweig 3

Gesamt

Gesamt

- mit Darstellung der Befragungsergebnisse von Februar 2003 zu Niedersachsen

Gesamt

27
16

rd. 60

Fortsetzung nächste Seiten
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1.4 Seit welchem Jahr führt Ihre Einrichtung Kurse zur Berufsbildung für Erwerbspersonen
in der Land- und Forstwirtschaft / Gartenbau durch? (Bitte Jahr angeben)

Jahresklassen, seit wann Kurse durchgeführt werden

* 1955 und früher 6
* 1970 und 1990 2
* 1995 bis 1999 3
* 2000 bis 2002 4
* keine Angabe 1

2 Fragen zur Durchführung der Maßnahme und zum Förderverfahren

2.1 Wie zufrieden sind Sie mit folgenden Aspekten der Verwaltung / des Antragsverfahrens?
(Bitte pro Zeile ein Kreuz)

Aspekte der Verwaltung /
des Antragsverfahrens

* M Fachlich-inhaltliche Beratung durch 0 2 7 2 2 3 16
das Fachreferat im Ministerium

* B1 Fachlich-inhaltliche Beratung durch 4 7 2 2 1 0 16
die zuständige Bewilligungsstelle

* B2 Hilfe bei der Antragstellung 5 8 2 1 0 0 16
* B3 Erreichbarkeit des Ansprechpartners 8 7 1 0 0 0 16
* B4 Umfang der erforderl. Antr.-Unterlagen 2 0 7 5 2 0 16
* B5 Auflagen für die Förderung 0 2 5 6 3 0 16
* B6 Zeitdauer zw. Antrag und Bewilligung 1 7 4 2 2 0 16
* B7 Mit dem Verwaltungsablauf insgesamt 0 3 8 1 4 0 16

* Gesamt 20 36 36 19 14 3 128

2.2 Wenn Sie zuvor zu einem der Aspekte (M oder B1 – B7) „Unzufrieden“ oder „Sehr unzufrie-
den“ angekreuzt haben, notieren Sie bitte was Sie in diesem Bereich für verbesserungsfähig
halten:

Aspekte

M *

*

*

B1 *

*

*

sehr
Ge-
samt

sehr zu-
frieden frieden

unzu-
frieden

unzu-

Gesamt

zu-
frieden

keine
Angabe

teils /
teils

Text

Klare Aussagen, nicht dauernd neue Anforderungen.
Verwaltungsaufwand ist zu hoch. Zeitlicher Vorlauf war zu lang.
Ich habe keinen Kontakt zu Ministerien.

Klare Aussagen, nicht dauernd neue Anforderungen.
Hat prakt. nicht stattgefunden, da fast alle fachl. Fragen von der BR, ML vorgetragen wurden, der Umweg

Die gegebenen Beratungsempfehlungen mussten mehrfach widerrufen werden (z.B. Berechnung Lehrgangs-
tage). Zusagen konnten nachher nicht eingehalten werden.

über die BR wäre nicht nötig gewesen.
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2.2 (Fortsetzung): Wenn Sie zuvor zu einem der Aspekte (M oder B1 – B7) „Unzufrieden“ oder 
„Sehr unzufrieden“ angekreuzt haben, notieren Sie bitte was Sie in diesem Bereich für 
verbesserungsfähig halten:

Aspekte

B2 (kein Text notiert)

B3 (kein Text notiert)

B4 *

*

*

*

*

B5 *

*

*

*

*

*

*

*

B6 *

*

*

*

gesprochen. Die Entscheidung ob und in welcher Höhe eine Zuwendung bewilligt werden kann, wird aus-

B7 *

Mal war es die Haushaltssperre = angesetzte Lehrgänge konnten nicht beginnen.
Dann die Berechnung der Lehrgangstage = die Finanzierung der Lehrgänge wird nachträglich völlig auf den 
Kopf gestellt.
Dann die inhaltliche Beurteilung der Lehrgänge = große Unsicherheit, welche Inhalte noch gefördert werden.
Das Vertrauen unserer Seminarleiter in Proland-Bildungsmaßnahmen ist zur Zeit zerstört. Es sind nur noch
wenige bereit, sich damit zu befassen. 

*

werden wir daher auf Förderung verzichten.
*

zahlt wurde.

Der Verwaltungsaufw. ist zu hoch, allein die Antragst.+Verwendung beansprucht zu viel Zeit, wahrscheinl. 

Rechnung im Original u. Überweisungsträger u. Kontoauszug, damit man sehen kann, dass auch wirklich be-

8 Std. 8 Ustd. = 50,- Euro Zuschuss; 10 Ustd. = 62,50,- Euro Zuschuss; 12 Ustd. = 75,- Euro Zuschuss

Keine finanz. / oder wenig finanzielle Förderung des Bearbeitungs / Verwaltungsaufwands.
Förderfähigkeit des Personals, das hauptberuflich beim Träger tätig ist (Begünstigter ist der/die TN).

nicht an gesamter Maßnahme teilnehmen oder wenn Nichtlandwirte teilnehmen.

Gestaltung des Zuschusses von 50,- Euro / 8 Ust wäre wünschenswert: z. B. in 2 Ustd. Sprüngen bei mehr als

Zuviel, ständig Neues.

tisch. Ein 2-Tages-Seminar (wie z. B. unser Unternehmerinnen-Seminar) wird nur noch mit insgesamt 50,-
Euro statt eines Betrages zw. 50,- u. 100,- Euro gefördert, dadurch die Zeit für An- und Abreise, an 2 Tagen 

haben, der ihre Aufgaben zu Hause übernimmt, obwohl großes Interesse an Fortbildung da ist. Eine variable
16 Ust nicht zu schaffen. Gerade Frauen sind nur schwer für mehr als 1 Tag zu gewinnen, weil sie niemanden

Rahmen zu eng (keine Exkursionen außerhalb von Niedersachsen).
Die wirklich effektiven Maßnahmen, die für den landw. Betrieb auch ad hoc was bringen, passen vielfach nicht

Auflagen zu hoch, zuviel Bürokratie.
Vielfalt an Listen für Seminarleiter und Seminarablauf störend. Großer finanzieller Verlust, wenn Teilnehmer

Teilnehmer müssen zu viele Listen ausfüllen.
Zu umfangreich f. geringe Fördersumme.
Doppelte Teilnehmerliste für Statistik und dann noch abtippen ist unmöglich.
Zu viel Papier-Anlagen. Kopien doppelt und dreifach.

Zu umfangreiche Listenführung gefordert, störend für den Seminarablauf.

Text

Die neuen Vorlagen, dass nur noch volle Tage d. h. 8 Std. Tage abgerechnet werden können, ist oft problema-
mehr in die Förderrichtlinie, da die Anforderungen nach außerordentlichen Maßnahmen verlangen.

können, haben Sie das mit der Durchführung der Veranstaltung verbundene Finanzrisiko selbst zu tragen.
Lediglich 1x habe ich im Vorfeld einen Zuwendungsbescheid erhalten, sodass wir diesen Betrag fest einkalku-

Einige Maßnahmen wurden sehr zügig bearbeitet. Teilweise kam VN erst nach mehrfacher Aufforderung 
einen Tag vor dem ersten Kurstag.

lieren könnten.

drücklich ausgeschlossen.

Mehr Kontinuität im Verfahren erforderlich vom Antrag bis zum Verwendungsnachweis.

Dauert viel zu lange.
Mit der Genehmigung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn ist noch keine Entscheidung darüber getroffen, ob 

Anträge werden umgehend bearbeitet, Genehmigung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn wird in der Regel aus-

und in welcher Höhe eine Zuwendung bewilligt werden kann. Da Ansprüche insoweit nicht gestellt werden  
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2.3 Welche der folgenden Erfahrungen treffen auf die Durchführung Ihrer Kurse / Lehrgänge zu? 
(Bitte ankreuzen)

trifft ... nicht
zu

* Kurse / Lehrgänge sind schwer vorzu- 7 4 5 0 16
finanzieren

* Kurse sind unterfinanziert 2 11 3 0 16
* Höhe der Förderung zu gering 4 4 8 0 16
* Schwer, gute Dozenten für die Themen 2 1 13 0 16

zu finden
* Gute Lern- u. Lehrmaterialien können 3 6 7 0 16

nicht mitfinanziert werden
* Kurze Kursdauer in einigen unserer 3 2 10 1 16

Kurse widerspricht pädagogisch-didak-
tischen Anforderungen

* Wenig Erfahrungen mit Qualitätskon- 1 5 10 0 16
trollen in den Kursen

* Entwicklung einer eigenen Qualitäts- 2 5 9 0 16
sicherung für Ihre Berufsbildungskurse
steht noch bevor

* Gesamt 24 38 65 1 128

Sonstiges (bitte nennen):

*

*

*

*

*

Angabe

Die Mindestkursdauer von 8 Stunden pro Veranstaltungseinheit ist zu lang. Bedarfsgerecht sind u.a. Abendveranstal-
Probleme bei Anerkennung der zuwendungsfähigen Organisationskosten.

Jahr abends. Das sollte förderbar sein. 
Es gibt Schwierigkeiten gute Unterlagen für TN zu finanzieren. Verpflegung zu finanzieren erscheint unsinnig.

nommene Gebührenreduzierung für die Teilnehmer nicht ab.

In der Praxis gibt es feste Gruppen, die sich regelmäßig zu Fortbildungsveranstaltungen treffen, aber nur 3-4 mal im 
tungen bzw. Halbtagsveranstaltungen.

keine
zu teils

voll teils / Gesamt

nur Organisationskosten förderbar, wenn mit eigenen Referenten gearbeitet wird. Organisationskosten decken vorge-
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2.4 Wenn Sie bereits ein eigenes Qualitätssicherungssystem zu ihren Berufsbildungskursen ein-
setzen, beschreiben Sie es bitte kurz? 

Beschreibung des Qualitätssicherungssystems

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Verwaltungsaufwand beim Träger

2.5 Setzen Sie EDV / PC für die Antragstellung der Kurse ein? (Bitte ankreuzen)

Einsatz von EDV / PC

* ja 14
* nein 2

2.6 Halten Sie eine (stärkere) Abwicklung über EDV / PC für sinnvoll? - Im Sinne ...: (Bitte ankreuzen) 

a) einer verbesserten Zeit- /Kosteneffizienz
* ja 11
* nein 5

b) der Vereinfachung für die Bewilligungsstelle
* ja 10
* nein 5

Eine Evaluierung wird am Ende der Kurse generell durchgeführt.
Evaluation von Kursen 2000 mit einem Erhebungsbogen des Verbandes nieders. Heimvolkshochschulen.
Grundsätzlich Evaluierung am Ende der Seminare.
DIN EN  ISO  9001 - Qu. Management.
QMS gem. ISO 9001 zertifiziert.
Nach jeder Maßnahme füllen die Teilnehmer einen Bewertungsbogen aus, mit dem Organisation und Durchführung 
des Seminars, sowie jeder einzelne Fachvortrag bewertet wird. Dies ist die Grundlage für die Planung neuer Kurse. 
Die jeweiligen Referenten erhalten auch eine Ausführung.

lich.

Gesamt

Schriftliche Abfrage zu einz. Referenten mit Ankreuzen (gut, mittel, unzureichend) Anmerkungen möglich.
Beurteilungsbögen der TN, Vor-u. Nachbereitung der Seminare mit den teilnehmenden Mentoren.

Gesamt

Wir sind zertifiziert nach DIN EN ISO 9001.
Wir setzen bei Kursen in eigener Verantwortung Evaluierungsbögen ein, bei Proland seltsamerweise nicht erforder-

Evaluierungsbögen, Rücksprachen mündlicher Teilnahme.
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2.7 Wie schätzen Sie für sich als Bildungsträger insgesamt den Verwaltungsaufwand für Kurse / 
Lehrgänge zur Fördermaßnahme Berufsbildung im Rahmen des  Europäischen Ausgleichs- 
und Garantie-Fond Landwirtschaft (EAGFL) ein? (Mehrfachnennungen möglich)

Einschätzung des Verwaltungsaufwands (im Rahmen des EAGFL)

a) 5
b) 1
c) 0
d) 3
e) 0
f) 8

e) 1

2.8 Nur wenn Sie zuvor Anwort a) bei 2.7) angekreuzt haben: 

Spielt der für Sie eventuell höhere Verwaltungsaufwand durch den Europäischen Ausgleichs- 
und Garantie-Fond Landwirtschaft (EAGFL) eine Rolle, wenn Sie entscheiden, ob Sie einen
Kurs / Lehrgang rein mit Landesmitteln oder zusätzlich mit EU-Mitteln durchführen möchten?
(Bitte ankreuzen)

* ja 8
* nein 1
* weiß nicht 0

Hinweis eines Trägers zu Frage 2.8:

weiß ich nicht

Er ist höher gegenüber früheren Regelungen (1994-1999, z.B. Ziel 5b-Programm, VO 2078/92)
Es besteht kein Unterschied ggü. früheren Regelungen (1994-1999; z.B. Ziel 5b, VO 2078/92) 

Kurse zur Berufsbildung durchgeführt haben
Kann ich nicht beurteilen, da wir als Träger in der letzten Förderperiode (endete 1999) keine 

Er ist höher als bei rein mit Landesmitteln finanzierten Maßnahmen (weiter mit Frage 2.8)
Es besteht kein Unterschied zu rein mit Landesmitteln finanzierten Maßnahmen
Es besteht kein Unterschied, da EU-Förderung nur in Verbind. mit Landesmitteln erfolgen kann

Gesamt

Gesamt

Unsicherheit darüber, ob Maßnahmen inhaltlich anerkannt werden und dann schließlich, ob Fördermittel zur Ver-
fügung stehen, führen bei den Seminarleitern zu erheblichen Unmut. Interesse an Proland- Bildungsmaßnahmen 
deshalb erheblich gesunken.
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3 Verteilung tatsächlich durchgeführte bzw. geplante Kurse 

3.1 Wie viel Kurse zur Qualifizierung (Berufsbildung für Landwirte) haben Sie insgesamt in den
vergangenen Kalenderjahren als Bildungsträger tatsächlich durchgeführt?
(Bitte Anzahl eintragen, evtl. schätzen)

* *

* * 6 bis 10
* * 11 bis 40
* * über 60 bis 170
*

*

3.2

Finanzierungsbereiche in den Jahren? (Bitte jeweilige Anzahl eintragen, evtl. schätzen)  

* 43 66 124 265 161 659

* 1 1
* 12 32 16 24 21 105
* 127 132 135 138 152 532
* 213 228 227 162 158 988

3.3 Wurden eingereichte Anträge (nicht Anfragen) zu Ihren Kursen / Lehrgängen zum Förder-
bereich EAGFL im Zeitraum 2000 bis heute von der zuständigen Bewilligungsstelle abgelehnt?

Anträge von der Bewilligungsstelle abgelehnt?

* ja 6
* nein 10

*

*

*

2002 2003 ge-mögliche Förder- / Finanzierungsbereiche (Gesamt)

32002
2003 geplant

Gesamt

Wie verteilt sich die Gesamtanzahl der tatsächlich durchgeführten Kurse / Lehrgänge 
(Berufsbildung für Land- und Forstwirtschaft und Gartenbau auf die jeweiligen Förder- / 

Gesamtanzahl der Kurse aller Träger
Ge-

plant
1999 2000 2001

5
4
4

1999
2000
2001 465

Kurse pro Jahr

samt

2000
2001
2002

EAGFL (Europ. Ausgleichs- und Garantie-Fond Land-

ESF (Europ. Sozialfond)
Nur Landesmittel
Ohne EU oder Landesmittel

wirtschaft)

2
3

Sonstige

Gesamt

Anzahl der abgelehnten Anträge: Gesamt

2264

... Träger mit

2

... Anträgen

22
4

22

542
441

384
432

bis 5

Trägeralle Träger gesamt

Trägeranzahl nach
Größenklassen

Anzahl der tatsächlich durchgeführten Kurse
im jeweiligen Kalenderjahr:
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3.3 (Fortsetzung): Wurden eingereichte Anträge (nicht Anfragen) zu Ihren Kursen / Lehrgängen 
zum Förderbereich EAGFL im Zeitraum 2000 bis heute von der zuständigen Bewilligungs-
stelle abgelehnt?

Hinweis eines Trägers:

3.4 Welche vorrangigen Gründe gab es für die Ablehnung? (Mehrfachnennungen möglich)

mögliche Ablehnungsgründe

* Fördermittel reichen nicht aus 2
* Landeshaushalt war bei Antragstellung noch nicht verabschiedet 2

(haushaltsrechtliche Aspekte)
* formelle Ausschlusskriterien – welche: 4
* inhaltliche Ausschlusskriterien – welche: 6
* Sonstige (Bitte nennen) : 0

ergänzende Angaben der Träger

*

*

(Inhalte) und jetzt nicht mehr genehmigt werden.
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

abgesagt werden.
*

Gesamt

Keine offiziellen Ablehnungsbescheide, aber über 40 Maßnahmen, die in 2001 und 2002 noch förderfähig waren 
Inhalte z. T. angeblich nicht richtlinienkonform.

BUS-Seminare (Bauern und Unternehmerschulung) wurden im Vorfeld teilweise als nicht anerkennungsfähig 
erklärt, daher keine Antragstellung erfolgt.

Schulung der Unternehmerpersönlichkeit.
TN wurden nicht der Landwirtschaft zugerechnet. TN kein Landwirt.
Agrarpolitische Themen, Themen die die Wirtschaftlichkeit von von Betrieben betreffen.
Zu wenig nieders. Teilnehmer.
Kontinuität der Teilnehmer/innen.
Förderrichtlinie Nr.2, erster Spiegelstrich, Produktcode 2 wird nicht erfüllt.
TN-Zahl nicht genau eingehalten.
Themen nicht - konkrete / andere Inhalte genehmigt.
Grundsätzliches: - die Ausrichtung auf "qualitative Neuausr." sehr begrenzt.  
Bagatellegrenze 500 Euro kippt viele Tagesseminare.
Vorfinanzierung für LWK problematisch.

kommt keiner.
Wir sind auf diese Mittel angewiesen, um Gebühren für TN zu reduzieren, bei Kosten von über 20 Euro /Tag

Werbung erst nach Maßnahmebeginn, keine langfristige Werbung möglich.
3 Kurse mussten in 2001 wegen mangelnder Teilnehmer/Themen entspr. Richtlinie, aber nicht interessant für Ldw. 

Persönlichkeitsfördernde Maßnahmen wären dringend erforderlich.
Entwicklungsfähige unternehmerisch denkende Ldw. Können nicht weiterentwickelt werden.
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4 Kursangebote und Nachfrage zur Berufsbildung im Bereich der EAGFL-
Förderung

4.1 Entspricht das bisherige Interesse an Ihrem Kursangebot zum Themenbereich Landwirt-
schaft / Gartenbau in den jeweiligen Kursthemen Ihren Erwartungen? 
(Bitte Ihre wichtigsten Themenbereiche eintragen und ankreuzen)

Interesse am Kursangebot den Erwartungen entsprechend?

* Übertrifft Erwartungen 4
dazu genannte Themenbereiche:

– Winterkurs für junge Erwachsene
– Abendveranstaltungen zu regionalen / Fachthemen
– Unternehmer/innenseminar
– landw. Buchführung mit PC

* Entspricht den Erwartungen 27
dazu genannte Themenbereiche:

(aufgrund der Vielzahl der genannten Themenbereiche wird
aus Platzgründen hier auf eine Nennung verzichtet.)

* Geringer als erwartet 2
dazu genannte Themenbereiche:

– BUS-Seminare
– Berufs- und Arbeitspädagogik

4.2 Mußten Sie 2002 Kurse wegen zu geringer Teilnehmerzahlen absetzen? 

Im Jahr 2002 abgesetzte Kurse:

4.3 Geben Sie bitte bezogen auf die tatsächlich durchgeführten und mit EAGFL-Mitteln geför-
derten Kurse die jeweilige Anzahl pro Jahr an (Bitte Anzahl eintragen)

Kursart

*

*

*

kann
*

35

22

Zahl Ihrer durchgeführten Kurse mit längerer Dauer  (ab 6 T)
Anzahl der Kurse, in denen bei Ihnen ein anerkannter Abschluss 

Kurse, in denen bei Ihnen ein Trägereigenes Zertifikat  erworben werden

Anzahl der Kurse, die als Bildungsurlaub  anerkannt werden können

(z. B. Kammerabschluss) erworben werden kann 

Anzahl (Gesamt)
Träger Kurse / Jahr

8
7

4

4

42
26

Gesamt

7 Träger mussten insgesamt 22 Kurse absetzen.
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4.4 Sind  Sie in Ihrem Bundesland als Bildungsträger anerkannt, der Kurse / Lehrgänge als Bil-
dungsurlaub im Sinne des Arbeitnehmerweiterbildungsgesetzes durchgeführen kann?

anerkannter Bildungsträger

* ja 10
* nein 5
* weiß nicht 1

4.5 Gibt es Ihrer Meinung nach interessante und richtungsweisende Kursthemen zur Berufsbil- 
dung für Land- und Forstwirtschaft und Gartenbau, die Sie als Bildungsträger durchführen
möchten, die jedoch über die Fördermaßnahme „Berufsbildung“ in Ihrem Bundesland im
Rahmen der EAGFL-Förderung bisher nicht abgedeckt sind und damit nicht gefördert
werden? (Bitte ankreuzen)

gern durchzuführende, aber nicht geförderte Kursthemen?

* ja 9
* nein 4
* weiß nicht 3

wenn ja , zu welchen Themen:
–
–
–
–
–
–
–
–

in der Praxis den Landwirten näherbringt
–
–

4.6 Beabsichtigen Sie in 2003 Kurse mit neuen Themen und Inhalten anzubieten, die es zuvor nicht 
in Ihrem Weiterbildungsangebot gab? (Bitte ankreuzen) 

im Jahr 2003 Angebot von neuen Themen und Inhalten?

* ja 4
* nein 7
* weiß nicht 4

wenn ja , welche Kurse haben Sie zuvor noch nicht durchgeführt?
–
–
–

Gesamt

z. B. Fortbildungen im Rahmen des Pflanzenbaus/Pflanzenschutzes nach neuesten Erkenntnissen - Richtlinien
Grundsätzl. mehr Kurse, die die häufigen Richtlinien und Vorgabeänderungen aufgreifen u. die Auswirkunge

Persönlichkeitsentwicklung zur Durchsetzung eigener Interessen

Finanzfragen, Agrarpolitik
Maßnahmen zur Verbesserung des Tier- und Umweltschutzes, so wie sie anfangs anerkannt wurden.

Gesamt

Gesamt

Biogasoffensive
Unternehmer/innenseminar wurde erstmalig Ende 2002 durchgeführt
Investmentfonds Altersvorsorge für Landwirte

Verhandlungs- und Steuerfragen

Land-Wirtschaft
Meistervorbereitungslehrgänge
Agrarpolitische Themen, Geldanlagen, Versicherungs- und Steuerrechtliche Fragen 
Exkursionen außerhalb von Niedersachsen
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4.7 Sind einer oder mehrere Ihrer durchgeführten Kurse zur Maßnahme Berufsbildung aus dem
Bereich Land- und Forstwirtschft und Gartenbau konkret

a) mit Projekten in anderen Fördermaßnahmen verbunden, 
b) flankierend in anderen Maßnahmen drin oder 
c) in ein regionales Gesamtkonzept eingebunden? 

(Bitte ankreuzen) 

verbundene / eingebundene Kurse?

* ja 2
* nein 11
* weiß nicht 3

wenn ja , bei welchen Kursen besteht konkret Verbindungen? 
–
–
–

4.8 Wie wurden die Zielgruppen / Öffentlichkeit über Ihr Kursangebot zur Berufsbildung informiert? 
(Mehrere Kreuze möglich)

Informationsart

* Eigene Broschüren / Prospekte / Flyer u. ä. 10
* Über gemeinsame Broschüren / Prospekte mit anderen Bildungsträgern 3
* Hinweise und Informationen in Fachzeitschriften 9
* Hinweise und Informationen in Lokalzeitungen 7
* Informationen im Internet 10
* Fachliche Beratung, z. B. der Landwirtschaftskammer 9

Sonstiges (bitte nennen):

*

*

Gesamt

BAP-Kurse

Fachinformationsdienst der LWK Hannover
E-mail Verteiler des e. V.

Gesamt

Berufs- und Arbeitspädagogik
Ausbildung zum Meister
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5 Kooperation mit anderen Bildungsträgern und Akteuren

5.1 Arbeiten Sie bei der Vorbereitung und Durchführung Ihrer Kurse mit anderen Bildungsträgern
zusammen oder stimmen sich ab? (Bitte ankreuzen)

Zusammenarbeit / Abstimmung mit anderen Bildungsträgern?

* ja 14
* nein 2

wenn ja , Zusammenarbeit gibt es mit:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

5.2 In welcher Form bzw. Bereichen findet die Zusammenarbeit / Abstimmung statt? 
(Mehrere Kreuze möglich)

Form bzw. Bereiche der Zusammenarbeit / Abstimmung

* Regelmäßige Besprechungen / Arbeitstreffen; mit ca. ..... Arbeits- 3
treffen im Jahr 

* Weiterleitung von Kursvorhaben oder -inhalten 6
* von Fall zu Fall 5
* Abstimmung von Bedarf und Angebot 9
* Abstimmung von Inhalten / Qualität der Kurse 7
* Austausch über Fördermöglichkeiten 3

5.3 Arbeiten Sie bei der Vorbereitung und Durchführung Ihrer Kurse mit weiteren Akteuren zu-
sammen oder stimmen sich ab? (Bitte ankreuzen) 

Zusammenarbeit / Abstimmung mit weiteren Akteuren?

* Nein 4
* Ja, Zusammenarbeit gibt es insbesondere mit 10

– Hoch- und Fachhochschulen 3
– Kammern 8
– Landwirtschaftsverbänden, Verbänden 7
– gewerblicher Wirtschaft 5
– Sonstige: 1

Gesamt

Gesamt

Gesamt

Kammer, Spezialberater, andere Beratungsringe
Landwirtschaftskammer Hannover
LWK

ländl. HVHS
LEB
LWK, Ökoring, Kompetenzzentrum Ökolandbau Niedersachsen

Landwirtschaftskammer Oldenburg
Landvolk NDS
LWK, Landvolk, Landfrauenverb. , DEULA-Schulen

agb. LEB, HVHS Oesede, HVHS Rastede, DEULA Freren, DEULA Westerstede, VLF
Landjugend / LWK Weser-Ems
Anderen ländichen Bildungsträgern in Weser-Ems.
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Anlage 8 Fragen und Ergebnisse zur Teilnehmerbefragung – Panel 1

Teilnehmerbefragung der FAL in längeren Kursen zur Berufsbildung (Fragebogen 1)

Dargestellt sind die Fragen aus dem Fragebogen der 1. Panelbefragung mit den Auswertungsergebnissen.
Das Gesamtergebnis zu den insgesamt zehn befragten Kursen in drei Bundesländern enthält Spalte 3.
Das darin enthaltene Ergebnis der fünf Kurse die in Niedersachsen befragt wurden, weist Spalte 4 aus. 

Befragungsumfang und Rücklaufquote

* Grundgesamtheit (längere Kurse) Anzahl 10 5
* Rücklauf (Teilnehmer) Anzahl 174 84
* Rücklaufquote % > 98 > 98

1. Informationen zum Betrieb

1.1 Ihr Betrieb, in dem Sie zur Zeit tätig sind ist ein ... (Bitte ankreuzen)

Betriebsart Einheit

* Landwirtschaftsbetrieb % 73,0 77,4
* Landwirtschaftsbetrieb + 1 weitere Betriebsart % 4,0 2,4
* Forstbetrieb % 0,0 0,0
* Gartenbau-/Obstbetrieb % 8,6 6,0
* % 0,0 0,0

* Sonstiges/anderer Wirtschaftsbereich % 14,4 14,3
* keine Angabe % 0,0 0,0

1.2 Dieser Betrieb wird bewirtschaftet im ... (Bitte ankreuzen)

Bewirtschaftungsart Einheit

* Haupterwerb % 75,9 79,8
* Nebenerwerb % 15,5 15,5
* keine Angabe % 8,6 4,8

Landwirtschaftl. Betriebshelferdienst/Lohnunter-
nehmer

5 NI10 Kurse

samt

10 Kurse 5 NI

insge-Einheit NI

Fortsetzung nächste Seiten
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1.3 Bitte nennen Sie die Anzahl der in Ihrem Betrieb durchschnittlich in den letzten 12 Monaten
mit betrieblichen Arbeiten beschäftigten Familien-Arbeitskräfte (Familien-AK) (inkl. Be-
triebsinhaber) und die der Fremd-Arbeitskräfte (Fremd-AK) (inkl. Saisonarbeitskräfte, Auszu-
bildende und Praktikanten)

Arbeitskräfte Einheit

* Familien-AK
– Vollbeschäftigte Arbeitskräfte Anzahl 274 126

(40 und mehr Std./Woche und über 240 volle
Arbeitstage/Jahr)

– Überwiegend beschäftigte Arbeitskräfte Anzahl 40 19
(25 bis unter 40 Std./Woche und 160-240
Arbeitstage/Jahr)

– Teilweise/gering beschäftigte Arbeitskräfte Anzahl 88 46
(unter 25 Std./Woche und unter 160 Arbeits-
tage/Jahr)

* Fremd-AK
– Vollbeschäftigte Arbeitskräfte Anzahl 489 18

(40 und mehr Std./Woche und über 240 volle
Arbeitstage/Jahr)

– Überwiegend beschäftigte Arbeitskräfte Anzahl 105 6
(25 bis unter 40 Std./Woche und 160-240
Arbeitstage/Jahr)

– Teilweise/gering beschäftigte Arbeitskräfte Anzahl 273 242
(unter 25 Std./Woche und unter 160 Arbeits-
tage/Jahr)

* keine Angabe % 9 6

1.4 Diese Frage betrifft nur land- und forstwirtschaftl. Betriebe
Schwerpunkt Ihres landwirtschaftl. Betriebs:

Schwerpunkt Einheit

* Veredlung % 29,9 28,4
* Futterbau % 14,2 17,9
* Marktfrucht % 8,2 1,5
* Gemischt (inkl. 3er Kombinationen) % 20,1 13,4
* Gartenbau % 3,7 7,5
* Forst % 0,7 1,5
* Kombination aus 2 der o. g. Bereiche % 20,1 23,9
* keine Angabe % 3,0 6,0

10 Kurse 5 NI

10 Kurse 5 NI
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1.5 Handelt es sich bei Ihrem Betrieb um einen Ökolandbaubetrieb (nach VO EWG 2092/91?
(Bitte ankreuzen)

Ökolandbaubetrieb Einheit

* ja % 10,3 2,4
* nein % 82,8 95,2
* keine Angabe % 6,9 2,4

1.6 Geben Sie bitte die folgenden Flächengrößen Ihres Betriebes an

Flächengrößen (Summe) Einheit

* Landwirtschaftlich genutzte Fläche ha 9107,0 4675,0
* Forstwirtschaftlich genutzte Fläche ha 499,0 341,0
* keine Angabe % 15,5 8,3

1.7 Gehören zu Ihrem Betrieb weitere Betriebsteile aus den Bereichen Handel, Dienst-
leistungen, Nebenbetriebe? (Bitte ankreuzen)

weitere Betriebsteile Einheit

* ja % 36,2 31,0
davon:
– Hofladen % 33,3 38,5
– Fremdenverkehr % 17,5 34,6
– Landschaftspflege % 12,7 0,0
– Brennerei/Vermostung % 1,6 3,8
– Produkte eigener Herstellung % 33,3 30,8
– Sonstiges % 34,9 26,9

* nein % 55,7 65,5
* keine Angabe % 8,0 3,6

10 Kurse 5 NI

10 Kurse 5 NI

10 Kurse 5 NI
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2. Motivation zur Lehrgangsteilnahme und Weiterbildungsaktivität

2.1 Welche der folgenden Gründe haben Sie hauptsächlich bewogen an diesem Kurs/Lehrgang
teilzunehmen? (Mehrere Kreuze möglich)

Gründe der Teilnahme Einheit

* Zusätzliches know-how für den Betrieb erhalten % 58,6 50,0
* Interesse einen neuen Produktionszweig % 18,4 33,3

aufzubauen
* Neuer Themenbereich, über den ich bislang kaum % 40,8 46,4

Kentnisse hatte
* Bisheriges Wissen auffrischen/erweitern % 69,0 54,8
* Eigene berufliche Qualifikation verbessern % 63,8 60,7
* Anerkannten Abschluss erwerben (z. B. Kammer- % 38,5 23,8

abschluss)
* Trägereigenes Zertifikat erwerben % 16,7 13,1
* Sonstiges % 13,8 13,1
* keine Angabe % 0,6 1,2

2.2 Wie sind sie auf diesen Kurs aufmerksam geworden? (Mehrere Kreuze möglich)

auf den Kurs aufmerksam geworden durch ... Einheit

* Prospekt/Werbung des Bildungsträgers % 37,9 40,5
* Hinweise und Informationen in einer Fachzeit- % 19,0 17,9

schrift
* Rat/Hinweis im Rahmen einer fachlichen Be- % 29,3 31,0

ratung, z. B. der Landwirtschaftskammer
* Sonstiges % 43,7 45,2
* keine Angabe % 0,6 0,0

10 Kurse 5 NI

10 Kurse 5 NI



Kapitel 4 Materialband-III – Berufsbildung 34

2.3 Haben Sie in den vergangenen 2 Jahren - abgesehen von diesem  Kurs - noch weitere Angabote
oder Medien zur beruflichen Fortbildung genutzt? (Mehrere Kreuze möglich)

weitere Angebote oder Medien Einheit

* ja % 79,3 88,1
davon:
– Teilnahme an Fachtagungen, Messen etc. % 60,1 67,6
– Seminarveranstaltungen (Kurse, Lehrgänge) % 62,3 62,2
– Herstellerschulungen % 5,8 6,8
– Arbeitskreise % 29,0 24,3
– Studienreisen, Exkursionen % 29,7 29,7
– Fachzeitschriften und Fachliteratur % 81,2 87,8
– Computergestützte Selbstlernprogramme % 7,2 5,4
– Selbstgesteuertes Lernen mit anderen Medien % 15,9 14,9

(Lehrbuch, Ton-, Videokassetten)
– Sonstiges % 12,3 8,1

* nein % 20,7 11,9
* keine Angabe % 0,0 0,0

2.4 Haben Sie vor, in näherer Zukunft (nächsten 2 Jahren) an einer weiteren Fortbildung
(Lehrgang, Kurs) teilzunehmen? (Bitte ankreuzen)

weitere Fortbildung Einheit

* ja % 50,6 59,5
* vielleicht % 32,8 32,1
* nein % 7,5 1,2
* weiß noch nicht % 9,2 7,1
* keine Angabe % 0,0 0,0

2.5 Welche Voraussetzungen würden Ihre Bereitschaft fördern, eine weitere Fortbildung zu
besuchen? (Bitte ankreuzen) (Mehrfachnennungen möglich)

bereitschaftsfördernde Voraussetzungen Einheit

* Anerkennung als Bildungsurlaub % 21,8 9,5
* Geringere finanzielle Eigenbeteiligung % 64,9 66,7
* Andere zeitliche und terminliche Strukturierung % 22,4 31,0

der Kurse
* Gute Erreichbarkeit vom Wohnort % 66,1 76,2
* Sonstige % 14,4 7,1
* keine Angabe % 5,2 6,0

10 Kurse 5 NI
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3. Bewertung des Kurses

3.1 Wurden die Erwartungen, die Sie mit der Teilnahme an diesem Kurs verbunden haben,
im Hinblick auf die genannten Bereiche erfüllt? (Bitte ankreuzen)

Teil 1: Kursinhalte Einheit

K1 Veranstaltungsinhalte (Auswahl und
Gewichtung)

Erwartungen wurden übertroffen % 25,9 29,8
Erwartungen wurden erfüllt % 64,9 57,1
Erwartungen wurden teilweise erfüllt % 8,6 11,9
Erwartungen wurden gar nicht erfüllt % 0,0 0,0
keine Angabe % 0,6 1,2

K2 Gute praxisnahe Vermittlung der Inhalte
Erwartungen wurden übertroffen % 30,5 32,1
Erwartungen wurden erfüllt % 57,5 60,7
Erwartungen wurden teilweise erfüllt % 11,5 7,1
Erwartungen wurden gar nicht erfüllt % 0,0 0,0
keine Angabe % 0,6 0,0

K3 Eingehen auf Fragen und Probleme der
Teilnehmer

Erwartungen wurden übertroffen % 40,8 42,9
Erwartungen wurden erfüllt % 52,3 51,2
Erwartungen wurden teilweise erfüllt % 4,6 3,6
Erwartungen wurden gar nicht erfüllt % 0,0 0,0
keine Angabe % 2,3 2,4

Teil 2: Rahmenbedingungen Einheit

R1 Zeitliche Struktur (ausreichend Zeit für
Inhalte)

Erwartungen wurden übertroffen % 19,0 28,6
Erwartungen wurden erfüllt % 56,9 54,8
Erwartungen wurden teilweise erfüllt % 22,4 14,3
Erwartungen wurden gar nicht erfüllt % 1,1 1,2
keine Angabe % 0,6 1,2

R2 Spätere Nützlichkeit der Informations-
materialien

Erwartungen wurden übertroffen % 32,2 31,0
Erwartungen wurden erfüllt % 56,9 61,9
Erwartungen wurden teilweise erfüllt % 8,0 6,0
Erwartungen wurden gar nicht erfüllt % 0,0 0,0
keine Angabe % 2,9 1,2

R3 Arbeitsklima (Seminaratmosphäre, Teil-
nehmerzusammensetzung)

Erwartungen wurden übertroffen % 59,8 67,9
Erwartungen wurden erfüllt % 36,8 32,1
Erwartungen wurden teilweise erfüllt % 3,4 0,0
Erwartungen wurden gar nicht erfüllt % 0,0 0,0
keine Angabe % 0,0 0,0

10 Kurse 5 NI
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3.1   (Fortsetzung): Wurden die Erwartungen, die Sie mit der Teilnahme an diesem Kurs verbunden
haben, im Hinblick auf die genannten Bereiche erfüllt? (Bitte ankreuzen)

Teil 3: Nutzen Einheit

N1 Persönlicher Nutzen (Erweiterung fachlicher,
methodischer und sozialer Kompetenz)

Erwartungen wurden übertroffen % 33,3 34,5
Erwartungen wurden erfüllt % 57,5 57,1
Erwartungen wurden teilweise erfüllt % 8,0 7,1
Erwartungen wurden gar nicht erfüllt % 0,0 0,0
keine Angabe % 1,1 1,2

N2 Bearbeitung konkreter Fragestellungen/
Problemlösungen für Ihren Betrieb

Erwartungen wurden übertroffen % 17,8 14,3
Erwartungen wurden erfüllt % 55,2 58,3
Erwartungen wurden teilweise erfüllt % 24,7 22,6
Erwartungen wurden gar nicht erfüllt % 0,6 1,2
keine Angabe % 1,7 3,6

Teil 4: Gesamtbewertung des Kurses Einheit

Erwartungen wurden übertroffen % 28,7 32,1
Erwartungen wurden erfüllt % 62,6 54,8
Erwartungen wurden teilweise erfüllt % 5,7 9,5
Erwartungen wurden gar nicht erfüllt % 0,0 0,0
keine Angabe % 2,9 3,6

3.2 Wenn Sie bei der Gesamtbewertung des Kurses die 3 (= teilweise erfüllt) oder 4 (= gar nicht
erfüllt) angekreuzt haben, weil Ihre Erwartungen nur begrenzt erfüllt wurden, notieren Sie 
bitte, was Ihrer Meinung nach im Kurs hätte besser laufen können

Hinweis:
Die stark auf den jeweiligen Kurs bezogenen, sehr unterschiedlichen Antworten der Teilnehmer/innen zu dieser
Frage lassen keine allgemeinere Darstellung zu.

10 Kurse 5 NI
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4. Allgemeine Effekte und erste Umsetzungsansätze

4.1 Gehen Sie davon aus, dass der Kurs Ihre berufliche Zukunft oder ihre Betriebssituation
in folgenden Aspekten verändern wird? (Bitte zu jedem Aspekt ein Kreuz)

Teil 1: Persönliche Aspekte Einheit

P1 Verbesserung der fachlichen Kompetenz
(neue Kenntnisse und Fähigkeiten)

ja % 92,0 89,3
nein % 4,0 3,6
weiß nicht % 4,0 7,1
keine Angabe % 0,0 0,0

P2 Verbesserung der beruflichen Qualifikation
ja % 77,6 75,0
nein % 13,8 14,3
weiß nicht % 7,5 8,3
keine Angabe % 1,1 2,4

P3 Höheres Einkommen/Vergütung
ja % 15,5 15,5
nein % 43,1 35,7
weiß nicht % 39,1 47,6
keine Angabe % 2,3 1,2

P4 Mehr Überblick über betriebliche Abläufe
ja % 63,8 42,9
nein % 20,1 32,1
weiß nicht % 14,9 22,6
keine Angabe % 1,1 2,4

P5 Übernahme neuer Aufgaben
ja % 67,2 72,6
nein % 18,4 16,7
weiß nicht % 13,2 10,7
keine Angabe % 1,1 0,0

P6 Interessanteren Arbeitsplatz
ja % 40,2 40,5
nein % 35,6 28,6
weiß nicht % 21,8 29,8
keine Angabe % 2,3 1,2

P7 Verantwortungsvolleren Arbeitsplatz
ja % 45,4 36,9
nein % 33,9 35,7
weiß nicht % 19,5 26,2
keine Angabe % 1,1 1,2

P8 Verbesserung der Motivation
ja % 72,4 75,0
nein % 18,4 13,1
weiß nicht % 9,2 11,9
keine Angabe % 0,0 0,0

P9 Bessere Beschäftigungschancen auf dem
Arbeitsmarkt (z. B. bei Wechsel des Arbeitgebers)

ja % 42,0 29,8
nein % 34,5 41,7
weiß nicht % 21,3 25,0
keine Angabe % 2,3 3,6

10 Kurse 5 NI
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4.1    (1. Fortsetzung): Gehen Sie davon aus, dass der Kurs Ihre berufliche Zukunft oder ihre Be-
triebssituation in folgenden Aspekten verändern wird? (Bitte zu jedem Aspekt ein Kreuz)

Teil 2: Betriebliche Aspekte Einheit

B1 Verbesserung der Kooperationsmöglichkeit
außerhalb des Betriebs

ja % 44,3 54,8
nein % 24,7 19,0
weiß nicht % 23,6 19,0
keine Angabe % 7,5 7,1

B2 Umstrukturierung von Arbeitsbereichen
ja % 38,5 38,1
nein % 32,8 32,1
weiß nicht % 23,6 25,0
keine Angabe % 5,2 4,8

B3 Veränderung im betrieblichen Management
ja % 50,0 52,4
nein % 26,4 23,8
weiß nicht % 19,5 19,0
keine Angabe % 4,0 4,8

B4 Verbesserung der Produktqualität
ja % 32,8 21,4
nein % 43,7 50,0
weiß nicht % 19,0 23,8
keine Angabe % 4,6 4,8

B5 Erweiterung des Produktangebots
ja % 20,7 26,2
nein % 51,1 41,7
weiß nicht % 24,7 28,6
keine Angabe % 3,4 3,6

B6 Änderungen im Produktbereich
ja % 18,4 20,2
nein % 54,6 50,0
weiß nicht % 23,0 25,0
keine Angabe % 4,0 4,8

B7 Vermehrte Aufnahme ökologischer Aspekte
in der Produktion

ja % 19,0 9,5
nein % 56,9 65,5
weiß nicht % 20,1 20,2
keine Angabe % 4,0 4,8

B8 Umstellung des Betriebes auf Ökolandbau
ja % 6,3 2,4
nein % 73,6 79,8
weiß nicht % 14,9 11,9
keine Angabe % 5,2 6,0

B9 Verbesserung des Dienstleistungsangebots
ja % 28,7 32,1
nein % 48,3 41,7
weiß nicht % 18,4 21,4
keine Angabe % 4,6 4,8

10 Kurse 5 NI
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4.1    (2. Fortsetzung): Gehen Sie davon aus, dass der Kurs Ihre berufliche Zukunft oder ihre Be-
triebssituation in folgenden Aspekten verändern wird? (Bitte zu jedem Aspekt ein Kreuz)

Teil 2: Betriebliche Aspekte (Fortsetzung) Einheit

B10 Erweiterung des Dienstleistungsangebots
ja % 30,5 33,3
nein % 47,1 40,5
weiß nicht % 18,4 22,6
keine Angabe % 4,0 3,6

B11 Änderungen im Dienstleistungsbereich
ja % 21,8 25,0
nein % 53,4 45,2
weiß nicht % 19,5 23,8
keine Angabe % 5,2 6,0

B12 Verbesserung der Zufriedenheit der Kunden
ja % 37,9 39,3
nein % 35,1 26,2
weiß nicht % 22,4 31,0
keine Angabe % 4,6 3,6

B13 Verbesserung des Umsatzes/der Einkünfte
ja % 38,5 40,5
nein % 29,3 25,0
weiß nicht % 28,7 32,1
keine Angabe % 3,4 2,4

B14 Stärkung der Stellung am Markt/
Marktposition

ja % 41,4 42,9
nein % 29,3 27,4
weiß nicht % 24,7 25,0
keine Angabe % 4,6 4,8

Teil 3: Sonstige Aspekte (bitte benennen) Einheit

ja, weitere Aspekte benannt % 5,7 2,4
Keine weitere Aspekte benannt % 94,3 97,6

4.2 In einigen Bereichen können für Sie Änderungen/Effekte durch die im Kurs erworbenen
Kenntnisse und Fertigkeiten eintreten. Was wollen Sie am ehesten konkret umsetzen?
(Bitte benennen)

Einheit

* Für sich persönlich

* In Ihrem Betrieb

* keine Angabe % 13,8 9,5

Hinweis:
Bei dieser offenen Frage überschreitet die Antwort-
fülle und -breite der Teilnehmer die hier zur Ver-
fügung stehenden Platzkapazitäten.

10 Kurse 5 NI
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5 Abschließend bitten wir sie noch um einige Angaben zu Ihrer Person:

5a) Ihr Geburtsjahr

Altersgruppe (in Jahren) Einheit

* unter 30 % 39,7 59,5
* 30 bis 39 % 31,6 14,3
* 40 bis 50 % 20,7 14,3
* über 50 % 8,0 11,9
* keine Angabe % 0,0 0,0

5b) Ihr Geschlecht

Geschlecht Einheit

* weiblich % 38,5 28,6
* männlich % 61,5 71,4
* keine Angabe % 0,0 0,0

5c) Ihr beruflicher Abschluss (Eingangsqualifikation) vor diesem Lehrgang

beruflicher Abschluss Einheit

* Keine abgeschlossene Berufsausbildung % 1,7 0,0
* Angelernt % 3,4 1,2
* Auszubildende/r % 2,9 1,2
* Berufsausbildung/qualifizierter Berufsabschluss % 41,4 29,8
* Meister/Fachschulabschluss % 35,6 61,9
* FH-/Universitätsabschluss % 14,9 6,0
* keine Angabe % 0,0 0,0

5d) Ihre augenblickliche berufliche Position im land-/forstwirtschaftlichen Betrieb

berufliche Position Einheit

* Betriebsinhaber/Geschäftsinhaber/Unternehmer % 28,2 31,0
* Arbeitnehmer % 25,3 17,9
* Arbeitnehmer in ABM, Beschäftigungsgesell- % 0,6 0,0

schaft oder ähnliche Maßnahme
* Auszubildender % 3,4 1,2
* Mithelfende/r Familienangehörige/r % 32,2 44,0
* Zur Zeit nicht erwerbstätig % 2,3 1,2
* Sonstige Funktion % 8,0 4,8
* keine Angabe % 0,0 0,0

10 Kurse 5 NI
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5e) Dauer der Berufstätigkeit

Betriebs-/Geschäftsinhaber Einheit

* Berufstätig sind Sie seit ...
– 1-5 Jahren Anzahl 12 9
– 6-10 Jahren Anzahl 11 7
– 11-19 Jahren Anzahl 9 3
– 20 Jahren und mehr Anzahl 21 10

davon:
* Selbständig im eigenen Betrieb seit ...

– 1-5 Jahren Anzahl 22 14
– 6-10 Jahren Anzahl 11 5
– 11-19 Jahren Anzahl 4 1
– 20 Jahren und mehr Anzahl 10 5

Andere zur Zeit Erwerbstätige (Arbeitnehmer/ Einheit
mithelfende Familienangehörige)

* Berufstätig sind Sie seit ...
– 1-3 Jahren Anzahl 9 4
– 4-8 Jahren Anzahl 39 27
– 10-19 Jahren Anzahl 19 3
– 20 Jahren und mehr Anzahl 27 12

davon:
* Im derzeitigen Betrieb seit ...

– 1-3 Jahren Anzahl 35 22
– 4-8 Jahren Anzahl 23 10
– 10-19 Jahren Anzahl 13 1
– 20 Jahren und mehr Anzahl 13 8

5 NI
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Anlage 9 Fragen und Ergebnisse der Teilnehmerbefragungen - Panel 2

Teilnehmerbefragung der FAL in längeren Kursen zur Berufsbildung (Fragebogen 2)

Dargestellt sind die Fragen aus dem Fragebogen der 2. Panelbefragung mit den Auswertungsergebnissen.
Das Gesamtergebnis zu den insgesamt zehn befragten Kursen in drei Bundesländern enthält Spalte 3.
Das darin enthaltene Ergebnis der fünf Kurse die in Niedersachsen befragt wurden, weist Spalte 4 aus. 

Befragungsumfang und Rücklaufquote

* Grundgesamtheit (längere Kurse) Anzahl 10 5
* Rücklauf (Teilnehmer) Anzahl 128 62
* Rücklaufquote % 73,5 73,8

A Kursnachbetrachtung und Fortbildungsaktivitäten

A.1 Würden Sie aus heutiger Sicht den absolvierten Kurs mit seinen Inhalten und den Kursträger
anderen Personen weiterempfehlen?   (Bitte ankreuzen)

Weiterempfehlung von Kursthema / Träger Einheit

* % 97,7 98,4

* % 0,8 0,0

* % 0,8 0,0

* % 0,0 0,0

* keine Angabe % 0,8 1,6

A.2 Welche Aspekte hat der Kurs behandelt, die Sie "besonders gut" und "eher nicht" in
Ihrem beruflichen Arbeitsleben / Ihrem Betrieb anwenden konnten?

... anwendbare Aspekte des Kurses Einheit

* Besonders gut

* Eher nicht

* keine Angabe

Fortsetzung nächste Seiten

NIsamt

Nein, ich würde beides - Kursthema und Träger - 
nicht weiterempfehlen.

insge-Einheit

Ja, ich würde beides - Kursthema und Träger - 
weiterempfehlen.
Ja, ich würde das Kursthema empfehlen, aber bei 
einem anderen Träger.
Ja, ich würde den Träger empfehlen, aber zu 
anderen Kursthemen.

10 Kurse

Hinweis:
Die stark auf den jeweiligen Kurs bezogenen 
Antworten und auch die Antwortfülle der 
TeilnehmerInnen zu dieser Frage lassen keine 
allgemeine Darstellung zu.

5 NI10 Kurse
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A.3 Haben Sie nach Ende dieses Kurses bereits an weiteren Fortbildungen (Seminar / Lehrgang)
teilgenommen?   (Bitte ankreuzen)

weitere erfolgte Teilnahme an Fortbildungen Einheit

* Nein % 72,7 75,8

* Ja, und zwar zu den folgenden Themen % 26,6 22,6

* keine Angabe % 0,8 1,6

A.4 Haben Sie vor, in den nächsten 2 Jahren erneut an landwirtschaftsbezogenen Fortbildungen /
Lehrgängen teilzunehmen? (Bitte ankreuzen)

weitere zukünftigte Fortbildung Einheit

* Ja % 57,8 59,7
* Nein % 5,5 4,8
* Weiß noch nicht /vielleicht % 35,9 33,9
* keine Angabe % 0,8 1,6

100,0 100,0

Hinweis:
Aufgrund der sehr unterschiedlichen Antworten und 
Themen der TeilnehmerInnen wird auf eine 
detailliertere Darstellung verzichtet.

10 Kurse
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B Wissensweitergabe und Abläufe

B.1 Wie schätzen Sie für die nächsten 2 Jahre die Möglichkeit ein, die erworbenen Kenntnisse
aus Ihrem Berufsbildungsseminar
a) innerbetrieblich an andere Beschäftigte / Kollegen und
b) außerbetrieblich an andere Land- / Forstwirte oder Gärtner weiter zu geben?
(Bitte ankreuzen)

Möglichkeit, Kurs-Kenntnisse weiter zu geben Einheit

* innerbetrieblich
– sehr gut % 15,6 19,4
– gut % 57,0 54,8
– mittel % 9,4 8,1
– schlecht % 0,8 0,0
– sehr schlecht % 1,6 1,6
– nicht abzuschätzen % 7,0 9,7
– keine Angabe % 8,6 6,5

* außerbetrieblich
– sehr gut % 11,7 12,9
– gut % 23,4 24,2
– mittel % 23,4 22,6
– schlecht % 10,2 8,1
– sehr schlecht % 2,3 0,0
– nicht abzuschätzen % 19,5 25,8
– keine Angabe % 9,4 6,5

Frage B.2 und B.3 sind für Arbeitnehmer / Auszubildende

B.2 Hat Ihr Betrieb / Arbeitgeber Ihre Kursteilnahme positiv unterstützt?   (Bitte ankreuzen)

positive Unterstützung Einheit

* Ja, ideell % 37,5 32,3
* Ja, finanziell % 16,4 9,7
* Nein % 4,7 3,2
* Weiß ich nicht % 2,3 1,6
* keine Angabe % 39,1 53,2

100,0 100,0

10 Kurse
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B.3 Uns würde auch die Meinung Ihres land- / forstwirtschaftlichen Arbeitgebers zur Weiter-
bildung interessieren. Wären Sie damit einverstanden, wenn wir Ihren Arbeitgeber über
den betrieblichen Nutzen von Weiterbildungskursen befragen?

Befragung des Arbeitgebers Einheit

* Ja % 12,5 6,5
* Nein % 35,9 29,0
* keine Angabe % 51,6 64,5

100,0 100,0

C Bewertung Ihrer ersten Erfahrungen und Efekte nach dem Kurs

C.1 Im folgenden nennen wir Ihnen zunächst Aspekte zur "betrieblichen Entwicklung" und an-
schließend zur "persönlichen beruflichen Entwickung". Wir möchten von Ihnen wissen, ob
und in welchem Umfang die Teilnahme am Kurs die dargestellten Aspekte positiv beein-
lusst hat.   (Bitte ankreuzen)

T1.1 Verbesserte betriebliche Büroabläufe
(z. B. Buchhaltung)

groß % 7,0 6,5
mittel % 27,3 21,0
gering % 18,8 22,6
kein Einfluss % 37,5 38,7
weiß nicht % 0,8 0,0
keine Angabe % 8,6 11,3

T1.2 Veränderungen im betrieblichen
Management

groß % 10,9 14,5
mittel % 27,3 22,6
gering % 28,1 27,4
kein Einfluss % 18,8 17,7
weiß nicht % 5,5 4,8
keine Angabe % 9,4 12,9

T1.3 Verbesserte gesundheitliche Bedingungen am
Arbeitsplatz (z. B. geringere Gefährdung
durch schädliche Stoffe)

groß % 3,1 3,2
mittel % 14,1 11,3
gering % 28,1 33,9
kein Einfluss % 44,5 43,5
weiß nicht % 1,6 0,0
keine Angabe % 8,6 8,1

Teil 1: Einfluss des Kurses auf
            Entwicklung des Betriebes

10 Kurse 5 NI
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C.1 (1. Fortsetzung): Im folgenden nennen wir Ihnen zunächst Aspekte zur "betrieblichen Ent-
wicklung" und anschließend zur "persönlichen beruflichen Entwickung". Wir möchten von 
Ihnen wissen, ob und in welchem Umfang die Teilnahme am Kurs die dargestellten Aspekte 
positiv beeinflusst hat.   (Bitte ankreuzen)

T1.4 Umstrukturierung von Arbeitsbereichen
groß % 10,9 14,5
mittel % 18,8 17,7
gering % 29,7 27,4
kein Einfluss % 28,9 29,0
weiß nicht % 1,6 0,0
keine Angabe % 10,2 11,3

T1.5 Verbesserung der Kooperationsmöglichkeit
außerhalb des Betriebes

groß % 16,4 19,4
mittel % 25,0 27,4
gering % 21,1 21,0
kein Einfluss % 25,8 19,4
weiß nicht % 2,3 1,6
keine Angabe % 9,4 11,3

T1.6 Verbesserung der Produktqualität
groß % 10,2 4,8
mittel % 21,1 12,9
gering % 14,1 22,6
kein Einfluss % 40,6 45,2
weiß nicht % 4,7 3,2
keine Angabe % 9,4 11,3

T1.7 Erweiterung des Produktangebotes
groß % 7,0 11,3
mittel % 17,2 16,1
gering % 15,6 16,1
kein Einfluss % 46,1 43,5
weiß nicht % 5,5 3,2
keine Angabe % 8,6 9,7

T1.8 Änderungen im Produktbereich
groß % 3,1 3,2
mittel % 10,2 11,3
gering % 19,5 16,1
kein Einfluss % 49,2 48,4
weiß nicht % 6,3 4,8
keine Angabe % 11,7 16,1

T1.9 Vermehrt umweltfreundliche Methoden /
Praktiken

groß % 11,7 3,2
mittel % 17,2 22,6
gering % 17,2 16,1
kein Einfluss % 39,1 45,2
weiß nicht % 4,7 3,2
keine Angabe % 10,2 9,7

10 Kurse 5 NITeil 1: Einfluss des Kurses auf
            Entwicklung des Betriebes (1. Fortsetzung)

Einheit
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C.1 (2. Fortsetzung): Im folgenden nennen wir Ihnen zunächst Aspekte zur "betrieblichen Ent-
wicklung" und anschließend zur "persönlichen beruflichen Entwickung". Wir möchten von 
Ihnen wissen, ob und in welchem Umfang die Teilnahme am Kurs die dargestellten Aspekte 
positiv beeinflusst hat.   (Bitte ankreuzen)

T1.10 Vermehrte Aufnahme ökologischer Aspekte
in der Produktion

groß % 9,4 3,2
mittel % 14,1 16,1
gering % 13,3 12,9
kein Einfluss % 47,7 54,8
weiß nicht % 6,3 3,2
keine Angabe % 9,4 9,7

T1.11 Umstellung des Betriebes auf Ökolandbau
groß % 3,9 0,0
mittel % 4,7 4,8
gering % 2,3 1,6
kein Einfluss % 74,2 80,6
weiß nicht % 3,9 3,2
keine Angabe % 10,9 9,7

T1.12 Verbesserung des Dienstleistungsangebotes
groß % 6,3 6,5
mittel % 12,5 14,5
gering % 18,8 19,4
kein Einfluss % 43,8 43,5
weiß nicht % 7,8 4,8
keine Angabe % 10,9 11,3

T1.13 Ausweitung des bestehenden Dienstleistungs-
angebotes

groß % 3,1 3,2
mittel % 14,8 17,7
gering % 15,6 19,4
kein Einfluss % 50,8 46,8
weiß nicht % 4,7 1,6
keine Angabe % 10,9 11,3

T1.14 Änderungen im Dienstleistungsbereich
groß % 2,3 3,2
mittel % 14,1 12,9
gering % 13,3 11,3
kein Einfluss % 54,7 58,1
weiß nicht % 4,7 1,6
keine Angabe % 10,9 12,9

T1.15 Verbesserung der Zufriedenheit der Kunden
groß % 10,2 6,5
mittel % 22,7 22,6
gering % 12,5 14,5
kein Einfluss % 39,8 43,5
weiß nicht % 4,7 1,6
keine Angabe % 10,2 11,3

Teil 1: Einfluss des Kurses auf
            Entwicklung des Betriebes (2. Fortsetzung)

Einheit 10 Kurse 5 NI
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C.1 (3. Fortsetzung): Im folgenden nennen wir Ihnen zunächst Aspekte zur "betrieblichen Ent-
wicklung" und anschließend zur "persönlichen beruflichen Entwickung". Wir möchten von 
Ihnen wissen, ob und in welchem Umfang die Teilnahme am Kurs die dargestellten Aspekte 
positiv beeinflusst hat.   (Bitte ankreuzen)

T1.16 Verbesserung des Umsatzes / der Einkünfte
groß % 6,3 3,2
mittel % 20,3 19,4
gering % 19,5 24,2
kein Einfluss % 36,7 33,9
weiß nicht % 8,6 9,7
keine Angabe % 8,6 9,7

T1.17 Stärkung der Stellung am Markt / Markt-
position

groß % 4,7 6,5
mittel % 21,9 29,0
gering % 19,5 19,4
kein Einfluss % 38,3 32,3
weiß nicht % 6,3 3,2
keine Angabe % 9,4 9,7

T1.18 Wechsel der Bewirtschaftung vom Haupt- in
Nebenerwerb

groß % 1,6 0,0
mittel % 3,1 1,6
gering % 5,5 1,6
kein Einfluss % 71,1 82,3
weiß nicht % 7,0 3,2
keine Angabe % 11,7 11,3

T2.1 Verbesserung der fachlichen Kompetenz
(neue Kenntnisee und Fähigkeiten)

groß % 39,8 35,5
mittel % 37,5 32,3
gering % 12,5 21,0
kein Einfluss % 3,1 4,8
weiß nicht % 0,0 0,0
keine Angabe % 7,0 6,5

T2.2 Verbesserte berufliche Qualifikation
groß % 27,3 17,7
mittel % 37,5 37,1
gering % 14,8 17,7
kein Einfluss % 10,2 14,5
weiß nicht % 0,0 0,0
keine Angabe % 10,2 12,9

Teil 2: Einfluss des Kurses auf
            Ihre persönliche berufliche Entwickung Einheit 10 Kurse

Teil 1: Einfluss des Kurses auf
            Entwicklung des Betriebes (3. Fortsetzung)

Einheit 10 Kurse
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C.1 (4. Fortsetzung): Im folgenden nennen wir Ihnen zunächst Aspekte zur "betrieblichen Ent-
wicklung" und anschließend zur "persönlichen beruflichen Entwickung". Wir möchten von 
Ihnen wissen, ob und in welchem Umfang die Teilnahme am Kurs die dargestellten Aspekte 
positiv beeinflusst hat.   (Bitte ankreuzen)

T2.3 Höheres Einkommen / bessere Vergütung
groß % 1,6 0,0
mittel % 11,7 8,1
gering % 23,4 29,0
kein Einfluss % 47,7 45,2
weiß nicht % 5,5 6,5
keine Angabe % 10,2 11,3

T2.4 Mehr Überblick über betriebliche Abläufe
groß % 21,9 12,9
mittel % 32,0 27,4
gering % 15,6 16,1
kein Einfluss % 20,3 30,6
weiß nicht % 0,8 0,0
keine Angabe % 9,4 12,9

T2.5 Übernahme neuer Aufgaben
groß % 14,1 12,9
mittel % 35,2 33,9
gering % 17,2 16,1
kein Einfluss % 21,1 24,2
weiß nicht % 3,1 1,6
keine Angabe % 9,4 11,3

T2.6 Verantwortungsvollerer Arbeitsplatz
groß % 14,1 11,3
mittel % 21,1 21,0
gering % 14,8 12,9
kein Einfluss % 33,6 35,5
weiß nicht % 4,7 4,8
keine Angabe % 11,7 14,5

T2.7 Verbesserte Motivation
groß % 28,1 29,0
mittel % 39,1 32,3
gering % 12,5 14,5
kein Einfluss % 11,7 11,3
weiß nicht % 0,8 1,6
keine Angabe % 7,8 11,3

T2.8 Größere Zufriedenheit durch abwechslungs-
reichere bereicherndere Tätigkeiten

groß % 16,4 17,7
mittel % 26,6 29,0
gering % 10,9 11,3
kein Einfluss % 30,5 27,4
weiß nicht % 6,3 4,8
keine Angabe % 9,4 9,7

Teil 2: Einfluss des Kurses auf
            Ihre persönliche berufliche Entwickung
            (1. Fortsetzung)

Einheit 10 Kurse 5 NI
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C.1 (5. Fortsetzung): Im folgenden nennen wir Ihnen zunächst Aspekte zur "betrieblichen Ent-
wicklung" und anschließend zur "persönlichen beruflichen Entwickung". Wir möchten von 
Ihnen wissen, ob und in welchem Umfang die Teilnahme am Kurs die dargestellten Aspekte 
positiv beeinflusst hat.   (Bitte ankreuzen)

T2.9 Bessere Beschäftigungschancen auf dem
Arbeitsmarkt (z. B. bei Wechsel des Arbeit-
gebers)

groß % 14,1 9,7
mittel % 14,1 12,9
gering % 14,1 12,9
kein Einfluss % 40,6 48,4
weiß nicht % 7,8 3,2
keine Angabe % 9,4 12,9

T2.10 Höhere Arbeitsplatzsicherheit (weniger
saisonabhängig, längerfristige Beschäfti-
gungsperspektive im Betrieb)

groß % 4,7 3,2
mittel % 12,5 12,9
gering % 9,4 11,3
kein Einfluss % 55,5 53,2
weiß nicht % 7,8 4,8
keine Angabe % 10,2 14,5

D Folgeaktivitäten und finanzieller Aufwand

D.1 Gab es bereits infolge des Kurses in Ihrem Betrieb besondere Folgeaktivitäten?

Folgeaktivitäten Einheit

* Ja, Folgeaktivitäten mit Investitionen (weiter mit D.2) % 28,1 24,2
* Ja, Folgeaktivitäten ohne Investitionen (weiter mit D.4) % 16,4 12,9
* Nein, es gab keine Folgeaktivitäten (weiter mit E.1) % 44,5 51,6
* Weiß nicht (weiter mit Frage E.1) % 7,0 8,1
* keine Angabe % 3,9 3,2

100,0 100,0

Teil 2: Einfluss des Kurses auf
            Ihre persönliche berufliche Entwickung
            (2. Fortsetzung)

Einheit 10 Kurse
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D.2 In welchem der folgenden Bereiche sind diese Investitionen erfolgt oder in den nächsten
2 Jahren noch beabsichtigt?   (Bitte ankreuzen) (Mehrfachnennungen möglich)

Ausgabenbereiche Einheit

* Investition ist bereits erfolgt
– Zusätzliche Maschinen / Geräte % 15,6 9,7
– Büroausstattung % 13,3 9,7
– Werbematerial % 7,0 9,7
– Bauliche Anlagen % 9,4 11,3
– Sonstiges % 2,3 0,0

47,7 40,3
* Investition wird noch beabsichtigt

– Zusätzliche Maschinen / Geräte % 10,2 6,5
– Büroausstattung % 8,6 3,2
– Werbematerial % 8,6 8,1
– Bauliche Anlagen % 20,3 12,9
– Sonstiges % 3,1 0,0

(Hinweis: %-Angaben in Anzahl der Befragten.)

D.3 Wenn bereits Investitionen erfolgt sind, wie hoch waren diese in etwa?

bereits erfolgte Investitionen (in Euro) Einheit

* bis 1.000 % 7,8 8,1
* über 1.000 und bis 5.000 % 4,7 3,2
* über 5.000 und bis 10.000 % 1,6 1,6
* über 10.000 und bis 35.000 % 7,0 6,5
* mehr als 100.000 % 3,1 3,2
* keine Angabe % 75,8 77,4

100,0 100,0

D.4 Welcher Art sind Ihre Folgeaktivitäten ohne Investitionen?   (Bitte kurz beschreiben)

Hinweis:

D.5 Hätten Sie diese Folgeaktivitäten im Betrieb auch ohne Ihre Teilnahme am Berufsbildungs-
kurs ergriffen?   (Bitte ankreuzen)

Folgeaktivitäten auch ohne Teilnahme am Kurs Einheit

* Ja % 18,0 14,5
* Nein % 16,4 14,5
* Weiß nicht % 21,1 16,1
* keine Angabe % 44,5 54,8

100,0 100,0

Die auf den jeweiligen Kurs zurückgehenden Antworten sind sehr unterschiedlich und nur kursspezifisch nutzbar. 
Auf eine allgemeine Darstellung wird hier verzichtet.

10 Kurse 5 NI
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E Beschäftigungs- und Arbeitsplatzeffekte

E.1 Welche Veränderungen haben sich infolge der Teilnahme an diesem Berufsbildungskurs oder
sich daraus ergebender Folgeaktivitäten in Ihrem Arbeitsleben ergeben?   (Mehrfachnennungen
möglich)

Veränderungen im Arbeitsleben Einheit

* Ich arbeite eine höhere Stundenzahl ... % 5,5 6,5
* Ich arbeite weniger Stunden ... und habe mehr % 6,3 8,1

Freizeit.
* Ich arbeite eine gleichbleibende Stundenzahl, aber % 26,6 19,4

mit anderen Schwerpunkten.
* Ich habe den Arbeitgeber (im landwirtsch. / gartenbaul. % 4,7 1,6

Tätigkeitsbereich) gewechselt
* Ich gehe jetzt einer sozialversicherungspflichtigen % 3,9 1,6

Beschäftigung nach.
* Ich habe mich selbständig gemacht. % 4,7 3,2
* Ich habe meine Tätigkeit im landwirtschaftlichen % 7,0 4,8

Betrieb ausgeweitet und dafür meine außerland-
wirtschaftliche Tätigkeit reduziert.

* Ich konnte meine Arbeitstätigkeit im landwirt- % 6,3 9,7
schaftlichen Betrieb senken und dadurch meine
außerlandwirtschaftliche Tätigkeit ausweiten.

* Es gab bislang keine Veränderungen. % 40,6 43,5
* Sonstige Veränderungen % 14,1 11,3

(Hinweis: %-Angaben in Anzahl der Befragten.)

10 Kurse 5 NI
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Frage E.2 und E.3 sind für Betriebsinhaber und mithelf. Familienangehörige

E.2 Konnten infolge der Teilnahme an diesem Berufsbildungskurs oder sich daraus ergebender 
Folgeaktivitäten in Ihrem Betrieb bereits neue Arbeitsplätze geschaffen oder bestehende
Arbeitsplätze gesichert  werden?   (Bitte ankreuzen)

( Hinweis :
Neu geschaffene  Arbeitsplätze sind solche, die vorher nicht bestanden.
Gesicherte  Arbeitsplätze, die ohne die Anregungen aus dem Kurs oder darauf basierenden
Folgeaktivitäten abgebaut worden wären.)

Arbeitsplatzeffekte Einheit

* Ja, es gab bereits Arbeitsplatzeffekte und zwar ... % 7,0 11,3
davon:
– ... konnte mein Arbeitsplatz gesichert werden. Anzahl 8 7
– ... wurden bereits neue Arbeitsplätze ge- Anzahl 2 1

schaffen.
* Nein, es ergaben sich bislang keinerlei Arbeits- % 50,0 50,0

platzeffekte.
* Nein, es konnten Arbeitsplätze abgebaut werden. % 4,7 4,8
* Ich erwarte in den nächsten 2 Jahren Arbeitsplatz- % 14,8 19,4

effekte
* keine Angabe % 23,4 14,5

100,0 100,0

E.3 Falls es bereits Arbeitsplatzeffekte gab , tragen Sie bitte die Anzahl der geschaffenen oder
gesicherten Arbeitsplätze in die folgende Tabelle ein.

Geschaffene Arbeitsplätze Einheit

* Vollzeit
– Männer Anzahl 2 0
– Frauen Anzahl 1 0

* Teilzeit
– Männer Anzahl 0 0
– Frauen Anzahl 1 1

Gesicherte Arbeitsplätze Einheit

* Vollzeit
– Männer Anzahl 3 2
– Frauen Anzahl 2 1

* Teilzeit
– Männer Anzahl 0 0
– Frauen Anzahl 0 0

10 Kurse 5 NI
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F Einkommenseffekte

F.1 Hat sich Ihr Haushaltseinkommen infolge der Teilnahme an diesem Berufsbildungskurs
oder sich daraus ergebender Folgeaktivitäten verändert?   (Bitte ankreuzen)

( Hinweis :
Das Haushaltseinkommen ist das Einkommen aller im Haushalt lebenden Familienmitgliedern)

Veränderung des Haushaltseinkommens Einheit

* Ja, es hat abgenommen % 3,1 1,6
* Nein, es ist gleichgeblieben % 49,2 48,4
* Nein, die Teilnahme hat das derzeitige Einkommen % 13,3 17,7

aber sicherer gemacht
* Ja, es hat geringfügig zugenommen % 8,6 4,8
* Ja, es hat deutlich zugenommen % 2,3 0,0
* Weiß nicht % 3,1 3,2
* Keine Angabe % 20,3 24,2

100,0 100,0

F.2 Worauf ist der Einkommensrückgang zurückzuführen?   (Bitte kurz in Stichworten)

je 1x genannt wurde in ...

... Hessen

* Wechsel vom öffentlichen Dienst zu privatem Arbeitgeber führte zu geringerem Gehalt

... Nordrhein-Westfalen

* Marktsituation, Erntequalität
*

... Niedersachsen

* Verlust des Arbeitsplatzes eines Familienmitgliedes

10 Kurse 5 NI
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F.3 Schätzen Sie bitte in welcher Größenordnung sich diese zukünftige Netto-Veränderung Ihres
Haushaltseinkommens pro Jahr im Vergleich zum derzeitigen Jahreseinkommen bewegt.
(Bitte ankreuzen)

( Hinweis :
Netto bedeutet nach Abzug von Steuern und Sozialversicherung)

zukünftige Netto-Veränderung (weiter mit ...) Einheit

* mehr als +10.000 Euro (... Frage F.4) % 1,6 1,6
* +5.000 bis unter +10.000 Euro (... Frage F.4) % 0,8 0,0
* +2.500 bis unter +5.000 Euro (... Frage F.4) % 2,3 1,6
* +1.000 bis +2.500 Euro (... Frage F.4) % 3,9 1,6
* bis +1.000 Euro (... Frage F.4) % 1,6 1,6
* +/- Euro % 1,6 0,0
* bis -1.000 Euro % 0,0 0,0
* -1.000 bis -2.500 Euro % 0,0 0,0
* mehr als -2.500 Euro % 2,3 1,6
* ich weiß nicht % 2,3 3,2
* keine Angabe % 6,3 3,2

(Hinweis: %-Angaben in Anzahl der Befragten.)

F.4 Worauf ist die Einkommenszunahme zurückzuführen?   (Bitte ankreuzen)

Einkommenszunahme zurückzuführen auf ... Einheit

* höherer Lohn bei gleicher Stundenzahl % 3,1 0,0
(bei Arbeitnehmern / Azubi)

* zusätzliche / mehr bezahlte Stunden % 0,0 0,0
(bei Arbeitnehmern / Azubi)

* Rationalisierung % 3,9 3,2
* Kostensenkungen % 3,1 3,2
* höhere Preise für bessere Qualitäten % 3,9 1,6
* neue Produkte % 1,6 0,0
* neue Dienstleisutngen % 3,9 1,6
* mehr Kooperation mit anderen Anbietern % 4,7 3,2
* Ausweitung des Angebots % 2,3 3,2
* neue Erwerbsmöglichkeiten % 0,8 0,0
* verbesserte Vermarktung % 2,3 0,0
* sonstige Gründe % 2,3 0,0

(Hinweis: %-Angaben in Anzahl der Befragten.)

10 Kurse 5 NI
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G Umweltverbesserungen und betriebliche Anpassungen

G.1 Im folgenden nennen wir Ihnen Beispiele zu möglichen Umweltverbesserungen. Bitte kreuzen
Sie an, ob die im Kurs vermittelten Inhalte bereits zu Umweltverbesserungen in Ihrem Betrieb
geführt haben oder sie in den nächsten 2 Jahren angestrebt werden?   (Bitte ankreuzen)

mögliche Umweltverbesserungen Einheit

U.1 Einführung der Nutzung von Biomasse / re-
generativen Energien

Ja, wurde bereits umgesetzt % 7,8 4,8
Ja, soll in den nächsten 2 Jahren erfolgen % 7,0 9,7
Nein, nicht beabsichtigt % 55,5 59,7
keine Angabe % 29,7 25,8

U.2 Geringerer Energieverbrauch
Ja, wurde bereits umgesetzt % 19,5 22,6
Ja, soll in den nächsten 2 Jahren erfolgen % 21,1 22,6
Nein, nicht beabsichtigt % 30,5 29,0
keine Angabe % 28,9 25,8

U.3 Geringerer Wasserverbrauch
Ja, wurde bereits umgesetzt % 13,3 12,9
Ja, soll in den nächsten 2 Jahren erfolgen % 17,2 24,2
Nein, nicht beabsichtigt % 37,5 33,9
keine Angabe % 32,0 29,0

U.4 Geringere Gefährdung durch schädliche
Stoffe

Ja, wurde bereits umgesetzt % 24,2 19,4
Ja, soll in den nächsten 2 Jahren erfolgen % 14,1 19,4
Nein, nicht beabsichtigt % 31,3 32,3
keine Angabe % 30,5 29,0

U.5 Verminderte Geruchsemission
Ja, wurde bereits umgesetzt % 12,5 14,5
Ja, soll in den nächsten 2 Jahren erfolgen % 9,4 9,7
Nein, nicht beabsichtigt % 46,1 48,4
keine Angabe % 32,0 27,4

U.6 Verminderte Staubemission
Ja, wurde bereits umgesetzt % 15,6 16,1
Ja, soll in den nächsten 2 Jahren erfolgen % 9,4 9,7
Nein, nicht beabsichtigt % 43,0 46,8
keine Angabe % 32,0 27,4

U.7 Verbesserte Erfassung / Sammlung / Be-
handlung von Abwässern

Ja, wurde bereits umgesetzt % 15,6 19,4
Ja, soll in den nächsten 2 Jahren erfolgen % 10,9 8,1
Nein, nicht beabsichtigt % 42,2 45,2
keine Angabe % 31,3 27,4

10 Kurse 5 NI
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G.1 (1. Fortsetzung): Im folgenden nennen wir Ihnen Beispiele zu möglichen Umweltverbesse-
rungen. Bitte kreuzen Sie an, ob die im Kurs vermittelten Inhalte bereits zu Umweltverbesse-
rungen in Ihrem Betrieb geführt haben oder sie in den nächsten 2 Jahren angestrebt werden?
(Bitte ankreuzen)

mögliche Umweltverbesserungen (1. Fortsetzung) Einheit

U.8 Positive Auswirkungen auf das Grundwasser
Ja, wurde bereits umgesetzt % 24,2 25,8
Ja, soll in den nächsten 2 Jahren erfolgen % 13,3 14,5
Nein, nicht beabsichtigt % 32,0 33,9
keine Angabe % 30,5 25,8

U.9 Reduzierter / verbesserter Einsatz von Dünge-
mitteln / Mineraldünger

Ja, wurde bereits umgesetzt % 34,4 30,6
Ja, soll in den nächsten 2 Jahren erfolgen % 11,7 12,9
Nein, nicht beabsichtigt % 25,8 27,4
keine Angabe % 28,1 29,0

U.10 Förderung biologischer Schädlingsbe-
kämpfung

Ja, wurde bereits umgesetzt % 10,2 3,2
Ja, soll in den nächsten 2 Jahren erfolgen % 11,7 12,9
Nein, nicht beabsichtigt % 46,9 53,2
keine Angabe % 31,3 30,6

U.11 Reduzierter Einsatz von Pflanzenschutzmitteln
Ja, wurde bereits umgesetzt % 30,5 19,4
Ja, soll in den nächsten 2 Jahren erfolgen % 10,2 14,5
Nein, nicht beabsichtigt % 30,5 37,1
keine Angabe % 28,9 29,0

U.12 Verringerung der Bodenerosion durch ge-
änderte Bewirtschaftung

Ja, wurde bereits umgesetzt % 31,3 24,2
Ja, soll in den nächsten 2 Jahren erfolgen % 6,3 4,8
Nein, nicht beabsichtigt % 33,6 40,3
keine Angabe % 28,9 30,6

U.13 Extensivierung von landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen

Ja, wurde bereits umgesetzt % 16,4 6,5
Ja, soll in den nächsten 2 Jahren erfolgen % 5,5 3,2
Nein, nicht beabsichtigt % 47,7 61,3
keine Angabe % 30,5 29,0

U.14 Verbesserter Tierschutz
Ja, wurde bereits umgesetzt % 35,2 32,3
Ja, soll in den nächsten 2 Jahren erfolgen % 12,5 11,3
Nein, nicht beabsichtigt % 25,0 29,0
keine Angabe % 27,3 27,4

10 Kurse 5 NI
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G.1 (2. Fortsetzung): Im folgenden nennen wir Ihnen Beispiele zu möglichen Umweltverbesse-
rungen. Bitte kreuzen Sie an, ob die im Kurs vermittelten Inhalte bereits zu Umweltverbesse-
rungen in Ihrem Betrieb geführt haben oder sie in den nächsten 2 Jahren angestrebt werden?
(Bitte ankreuzen)

mögliche Umweltverbesserungen (2. Fortsetzung) Einheit

U.15 Verbesserte Tierhygiene
Ja, wurde bereits umgesetzt % 34,4 33,9
Ja, soll in den nächsten 2 Jahren erfolgen % 10,2 8,1
Nein, nicht beabsichtigt % 26,6 30,6
keine Angabe % 28,9 27,4

U.16 Reduzierter Medikamenteneinsatz in der
Tierhaltung

Ja, wurde bereits umgesetzt % 31,3 27,4
Ja, soll in den nächsten 2 Jahren erfolgen % 10,2 11,3
Nein, nicht beabsichtigt % 28,1 32,3
keine Angabe % 30,5 29,0

U.17 Betriebliches Öko-Audit
Ja, wurde bereits umgesetzt % 3,9 1,6
Ja, soll in den nächsten 2 Jahren erfolgen % 4,7 4,8
Nein, nicht beabsichtigt % 51,6 61,3
keine Angabe % 39,8 32,3

H Weitere Förderbereiche

Frage H.1 ist für Betriebsinhaber und mithelf. Familienangehörige

H.1 Hat Ihr Betrieb in den letzten 2 Jahren auch an anderen Fördermaßnahmen teilgenommen?
(Bitte ankreuzen)

Fördermaßnahmen Einheit

* Ja, und zwar an ... (Mehrfachnennungen möglich) % 32,0 29,0
– Dorferneuerung und -entwicklung % 12,2 27,8
– Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP) % 36,6 61,1
– Grünlandextensivierung % 41,5 11,1
– Ökologischer Landbau % 17,1 5,6
– Vertragsnaturschutz, Landschaftspflegemaß- % 34,1 11,1

nahmen
– Sonstiges % 6,4 0,0

* Ja, aber ich weiß nicht an welcher Fördermaß- % 7,8 8,1
nahme.

* Nein % 43,0 54,8
* keine Angabe % 17,2 8,1

100,0 100,0

10 Kurse 5 NI
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I Abschließend bitte einige Angaben zu Ihrer Person

I.a Ist Ihr landwirtschaftlicher Betrieb, in dem Sie zur Zeit tätig sind ein ...?

Betriebsart Einheit

* Landwirtschaftsbetrieb % 75,8 79,0
* Forstbetrieb % 4,7 4,8
* Gartenbaubetrieb und zwar % 14,8 14,5

– Garten- und Landschaftsbau % 47,4 0,0
– Obstbau % 31,6 66,7

* Landwirtschaftl. Betriebshelferdienst / Lohn- % 0,8 0,0
unternehmer

* Sonstiges / anderer Wirtschaftsbereich % 10,9 8,1

107,0 106,5

I.b Dieser Betrieb wird bewirtschaftet im ...   (Bitte ankreuzen)

Bewirtschaftungsart Einheit

* Haupterwerb % 77,3 83,9
* Nebenerwerb % 16,4 9,7
* keine Angabe % 6,3 6,5

100,0 100,0

I.c Ihre derzeitige berufliche Position im landwirtschaftlichen Betrieb ist ...?   (Bitte ankreuzen)

berufliche Position Einheit

* Betriebsinhaber / Geschäftsinhaber / Unternehmer % 26,6 27,4
* Arbeitnehmer % 19,5 8,1
* Arbeitnehmer in ABM, Beschäftigungsgesell- % 0,0 0,0

schaft oder ähnliche Maßnahme
* Auszubildender % 0,8 0,0
* Student % 0,8 0,0
* Mithelfende/r Familienangehörige/r % 46,1 54,8
* Zur Zeit nicht erwerbstätig % 0,8 1,6
* Sonstige Funktion % 2,3 4,8
* keine Angabe % 3,1 3,2

100,0 100,0

10 Kurse 5 NI
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I.d Ist Ihr Verhätnis zur / zum Betriebsinhaber/In ein ...?   (Bitte ankreuzen)

Verhätnis zur / zum Betriebsinhaber/In Einheit

* verwandtschaftlisches Verhältnis (Eltern / Ehe- % 50,8 62,9
partner ...)

* kein verwandtschaftliches Verhältnis % 17,2 3,2
* keine Angabe % 32,0 33,9

100,0 100,0

I.e Ihre derzeitige berufliche Tätigkeit im land- / forstwirtschaft- / gartenbaul. Betrieb ist ...?
(Bitte ankreuzen und Stundenzahl angeben)

derzeitige berufliche Tätigkeit Einheit

* Vollzeitbeschäftigung % 48,4 53,2
* Teilzeitbeschäftigung % 7,8 8,1
* ohne fest vereinbarte Arbeitszeit % 28,9 25,8
* Sonstiges % 3,9 3,2
* keine Angabe % 10,9 9,7

100,0 100,0

I.f Ihr Geschlecht   (Bitte ankreuzen)

Geschlecht Einheit

* weiblich % 42,2 30,6
* männlich % 56,3 66,1
* keine Angabe % 1,6 3,2

100,0 100,0
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Anlage 11 Abbildung A: Einfluss von Berufsbildungskursen auf die persönli-
che berufliche Entwicklung der Teilnehmer

Panel 1 (n = 174):
Bei Kursende - Erwarteter Einfluss
des Kurses in Bezug auf Veränderun-
gen zu den genannten Aspekten zur
a) persönlichen beruflichen Zukunft

Panel 2 (n = 128):
6 Monate nach Kursende – Beurteilung
in welchem Umfang die Kursteilnahme
bereits positiv Einfluss genommmen hat:
a) persönliche berufliche Entwicklung

Verbesserung der fachlichen
Kompetenz (neue Kenntnisse

und Fähigkeiten)

Verbesserte berufliche Qualifi-
kation

Höheres Einkommen/
bessere Vergütung

Mehr Überblick über betriebli-
che Abläufe

Übernahme neuer Aufgaben

Interessanteren Arbeits-
platz/größere Zufriedenheit
durch abwechslungsreichere
bereicherndere Tätigkeiten

Verantwortungsvollerer Ar-
beitsplatz

Verbesserte Motivation

Bessere Beschäftigungschancen
auf dem Arbeitsmarkt (z. B. bei

Wechsel des Arbeitgebers)

Höhere Arbeitsplatzsicherheit (weni-
ger saisonabhängig, länger-fristige

Beschäftigungsperspektive
im Betrieb)

Aspekt nicht abgefragt

Aspekt nicht abgefragt

Ja, ich erwarte Veränderung
restliche Angaben

Aspekt nicht abgefragt

groß

mittel

restliche Angaben

Einfluss des Kurses:

0 100% 0 100%
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Noch Anlage 11 Abbildung B: Einfluss von Berufsbildungskursen auf die betrieb-
liche Entwicklung

Ja, ich erwarte Veränderung
restliche Angaben

Aspekt nicht abgefragt

Aspekt nicht abgefragt

Aspekt nicht abgefragt

Panel 1 (n = 174): (Fortsetzung)
b) betriebliche Entwicklung

Verbesserte betriebliche Büro-
abläufe (z. B. Buchhaltung)

Veränderungen im
betrieblichen Management

Umstrukturierung von Arbeitsbe-
reichen

Verbesserung der Kooperations-
möglichkeit außerhalb des Betriebes

Verbesserung der Produktqualität

Verbesserte gesundheitliche Bedingungen
am Arbeitsplatz (z. B. geringere Gefähr-

dung durch schädliche Stoffe

Vermehrt umweltfreundliche Me-
thoden/Praktiken

Erweiterung des Produktangebotes

Änderungen im Produktbereich

Vermehrte Aufnahme ökologischer
Aspekte in der Produktion

Umstellung des Ökobetriebes
auf Ökolandbau

Verbesserung des Dienstleistungs-
angebotes

Ausweitung des bestehenden
Dienstleistungsangebotes

Änderungen im Dienstleistungsbereich

Verbesserung der Zufriedenheit
der Kunden

Verbesserung des Umsatzes/
der Einkünfte

Stärkung der Stellung am
Markt/Marktposition

Wechsel der Bewirtschaftung vom
Haupt- in Nebenerwerb

Panel 2 (n = 128): (Fortsetzung)
b) betriebliche Entwicklung

groß
mittel
restliche Angaben

Einfluss des Kurses:

0 100% 0 100%
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Anlage 12 Interviewleitfaden

Interviewleitfaden für Fachreferate und Bewilligungsbehörden

Datum:

Bundesland:

Gesprächspartner:

Institution:

Funktion:

1. Förderhistorie

1.1) Wie/Woraus ist die Maßnahme Berufsbildung entstanden?

1.2) Welches Gründe waren für die Entstehung/Gestaltung entscheidend?

2. Beurteilung Berufsbildung

2.1) Inhaltliche Stärken/Schwächen der jetzt laufenden Maßnahme

(Ergänzung: Welche Zielgruppen/Themenbereiche werden durch die durchgeführten Kurse nicht
im gewünschten Umfang abgedeckt ( Gründe ...))

2.2) Beurteilung der Synergie mit anderen Förderkapiteln

(z.B. AUM (Extensivierung), Art. 33-Maßnahme (Vermarktung/Diversifizierung ))

2.3) Beispiele für Synergiewirkungen mit anderen Programmteilen

2.4) Beurteilung der Einbindung der Maßnahme in andere EU-/Länder-Programme

(Länder-/EU-Programme/Regionale Entwicklungskonzepte (Regionen aktiv, LEADER +))

3. Verwaltungsablauf

3.1) Erläutern Sie den Verwaltungsablauf zur Berufsbildung.

3.2) Beurteilen Sie den Verwaltungsablauf für den Bereich für den Sie zuständig sind.

3.3) Ist eine Unterscheidung nach verwaltungstechnischen Hemmnissen möglich, die
EU oder Landes bedingt sind?

Zusatzfrage: Wie hoch ist der Verwaltungs- und Kontrollaufwand hinsichtlich Kontrollen, Jähr-
lichkeitsprinzip (Einfluss auf Mittelabfluss und Inanspruchnahme)?
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4. Verwaltungsablauf und Personalausstattung

4.1) Arbeitsbelastung: Einschätzung: Entspricht der Arbeitsaufwand für die Umsetzung
der Berufsbildung den Erwartungen (wenn höher ... wodurch)?

A) Oberste Verwaltungsebene/Ministerium

B) Bewilligungsbehörde

4.2) Wie wurde die Belastung kompensiert

Ergänzung: Zusätzliche Personal-/Sachmittel (wo, wie viel) - auf welcher Verwaltungsebene?

Andere Formen der Kompensation (Aufgabenumverteilung)?

4.3) Verbesserungsvorschläge zur Vereinfachung des Ablaufs

5. Informationsfluss

5.1) Darstellung und Beurteilung der bisherigen Informationsaktivitä-
ten/Öffentlichkeitsarbeit

A) Information der Zielgruppe: Landwirte als Endbegünstigte

B) Information der beteiligten Verwaltungseinheiten –
Wie wurde die Bewilligungsbehörde selbst (durch Ministerium) informiert?

C) Beteiligung der Interessensvertreter (Bauernverband, ökologische Anbauverbände)

5.2) Verbesserungsvorschläge zur Information/Öffentlichkeitsarbeit

6. Fachlicher Austausch und Begleitung (v.a. für Ministerium)

6.1) Darstellung und Beurteilung fachlicher Austausch/Zusammenarbeit mit

A) Bundesministerium (Fachreferat)

B) Fachdirektion in Brüssel

C) Fachministerien/Fachreferate anderer Bundesländer

D) andere Länderministerien/Fachreferate

E) Angesprochenes Fachreferat/Programmkoordinator

F) Austausch der Bewilligungsbehörden untereinander

G) Austausch mit den Bildungsträgern

H) Verbesserungsvorschläge (insbesondere für den Austausch im eigenen Land)
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7. Finanzielle Ausgestaltung

7.1) Vorgenommene Änderungen der geplanten jährlichen Planansätze (siehe Tabelle:
Detaillierter Finanzplan zur Maßnahme). Wenn ja, welche Begründung?

7.2) Geplante Veränderungen nach 2003 (Beibehaltung der Sätze für 2004 bis 2006)?

7.3) Ursachen für Diskrepanz zwischen Planansatz und tatsächlicher Nachfrage bei der
Fördermaßnahme (s.o. 7.1)?
Zusatz: Wie wird dem Jährlichkeitsprinzip/Mittelverfall gegengesteuert?

7.4) Gibt es evtl. für sinnvoll erachtete Bereiche zur Maßnahme, die bisher nicht mit
im EPLR aufgenommen wurden (Programmplanungszeitraum) (z.B. aufgrund be-
fürchteter knapper Mittel)?

7.5) Nach welchem Vorgehen erfolgt die Informationsweitergabe der noch zur Verfü-
gung stehenden Mittel zur Maßnahme an die nachgelagerten Bereiche (Bewilli-
gungsstelle, Träger) (Planungsansätze, Nachträge und Umverteilungen)?

7.6) Gab es bereits Ablehnungen von Kursen oder war bisher aufgrund einer geringen
Nachfrage keine Ablehnung/Auswahl erforderlich?
Wenn ja, aus welchen Gründen?

7.7) Hat das Ministerium zu jeder Zeit Kenntnis über den Abfluss der Mittel, um ggf.
gegensteuern zu können?

7.8) Liefe die Maßnahme auch ohne Landes-/EU- Förderung?  (gar nicht/zum Teil ..)

8. Kontrollverfahren und Sanktion

8.1 Generelle Kritik oder Zustimmung der vorgegebenen Kontrollmechanismen (und
Sanktionsmechanismen) zur Berufsbildung (z.B. 4-Augen-Prinzip)

• Kritik:

• Zustimmung:

9. Beteiligung der Wirtschafts- und Sozialpartner (WiSo): Fragen für Ministeri-
um

9.1) Wie erfolgt/erfolgte die Beteiligung?

9.2) Wie wird die realisierte Beteiligung der WiSo von den Anwesenden eingeschätzt?

9.3) War die Auflage der WiSo-Beteiligung entsprechend der VO (EG) 1257/99 ... ? 
(Durchführbar/Sinnvoll/Angemessen)
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10. Programmänderungen und Strategische Ausrichtungen

10.1) Gibt/Gab es größere Änderungsnotifizierungen? Wenn ja, warum?

10.2) Welche Änderungen erscheinen (außer den unter 10.1 angesprochenen) sinnvoll?

(z.B. Veränderungen/Vereinfachungen der Förderung (inhaltlich, finanziell))

10.3) Welche Bedeutung wird die Weiterbildung für Landwirte in Zukunft (2003-2006
bzw. nach 2006) haben?

a) nach den Idealvorstellungen/Hoffnungen der Anwesenden

b) im Bundesland (Wertigkeit in der Landespolitik)

11. Sonstige maßnahmenspezifische Fragen: (je nach Bedarf, z.B.)

11.1) Beurteilung der unterschiedlichen Inanspruchnahme in den Regionen (Gründe ...).

11.2) Fragen zu Abläufen im Bewilligungsverfahren

11.3) Quantifizierung der operationellen Ziele (siehe Tabelle und Ziele)



Halbzeitbewertung von PROLAND NIEDER-
SACHSEN - Programm zur Entwicklung der 
Landwirtschaft und des ländlichen Raumes 
 
Materialband zu Kapitel 5  
 
Benachteiligte Gebiete und Gebiete mit 
umweltspezifischen Einschränkungen 
(Ausgleichszulage) –  
Kapitel V der VO (EG) Nr. 1257/1999 
 
 
 
 
 
 
 
Projektbearbeitung 5b 

Achim Sander 
Arbeitsgemeinschaft Umwelt- und Stadtplanung GbR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hannover November 2003 
 



Kapitel 5 MB-V - Inhaltsverzeichnis I 

Inhaltsverzeichnis Seite 

5 Kapitel V - Benachteiligte Gebiete (a) und Gebiete mit umweltspezifischen 
Einschränkungen (b) 1 

5.1 Ausgestaltung des Kapitels 1 
5.1.1 Übersicht über die angebotenen Maßnahmen und ihre Förder- 

historie 1 

5.2 Analyse und Bewertung der administrativen Umsetzung der Maßnahmen  
vor dem Hintergrund der Inanspruchnahme 2 
5.2.1 Antragstellung, Bearbeitung und Bewilligung 2 
5.2.2 Finanzmanagement 2 

5.3 Ziel- und Wirkungsanalyse anhand der kapitelspezifischen Bewertungs- 
fragen 5 
5.3.1 Bewertungsfragen 6 

Literaturverzeichnis 7 



Kapitel 5 MB-V - Tabellenverzeichnis II 

Tabellenverzeichnis Seite 

Tabelle 5.1: Verwaltungsablauf für die Maßnahme e1 2 

Tabelle 5.2 Anzahl der Betriebe (n=1.733) in Maßnahme e1 mit unterschiedlicher 
Betroffenheit ihrer LF bzw. Grünlandfläche 5 

 



Kapitel 5 MB-V – Gebiete mit umweltspezifischen Einschränkungen 1 

5 Kapitel V - Benachteiligte Gebiete (a) und Gebiete mit umweltspezi-
fischen Einschränkungen (b) 

(b) Gebiete mit umweltspezifischen Einschränkungen 

5.1 Ausgestaltung des Kapitels 

5.1.1 Übersicht über die angebotenen Maßnahmen und ihre Förder-
historie 

Vogelschutz- und FFH-Richtlinie sehen die Errichtung von Schutzgebieten vor, die das 
zusammenhängende kohärente Netz Natura 2000 bilden. Anliegen der Europäischen Uni-
on ist es, mit diesem europaweiten Schutzgebietssystem, das sich aus nationalen Bau-
steinen zusammensetzt, die biologische Vielfalt langfristig zu sichern. Es basiert auf der 
Vogelschutzrichtlinie1 von 1979 und auf der FFH-Richtlinie2 von 1992. Zwischen den 
beiden Flächenkategorien können Überlappungen auftreten. Die Gebiete werden von den 
Mitgliedsstaaten in einem mehrstufigen System an die Kommission gemeldet.  

In Niedersachsen wurden bisher 172 FFH-Gebiete mit 543.000 ha gemeldet und 60 Vo-
gelschutzgebiete mit rund 535.000 ha (BfN, 2003). Große Anteile der Kulisse liegen in 
Watt- und Wasserflächen und werden nicht landwirtschaftlich genutzt. Die Förderkulisse 
für Art. 16 in Niedersachsen setzt sich aus Naturschutzgebieten (NSG), Nationalparken 
(NLP), dem Biosphärenreservat „Niedersächsische Elbtalaue“ – Gebietsteil C sowie den 
besonders geschützten Biotopen/Feuchtgrünland § 28a,b NNatG zusammen. Ein Großteil 
der Natura-2000-Gebiete und ihrer Trittsteinbiotope wird durch diese Schutzkategorien 
abgedeckt. Die Flächengröße der § 28a,b-Grünlandbiotope außerhalb von NSG, NLP und 
BR beträgt ca. 25.000 ha NLÖ, 2003b)3.  

Auf Grund der Datenlage können derzeit nur die förderfähigen Grünlandflächen in NSG 
ermittelt werden. Sie liegt bei ca. 44.200 ha (NLÖ, 2003a).  

                                                 
1
  Richtlinie des Rates vom 02.04.1979 über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten 

(79/409/EWG), geändert durch die Richtlinie 97/49/EG der Kommission vom 29.07.1997.  
2
  Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21.05.1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie 

der wild lebenden Tiere und Pflanzen.  
3
  Stand Okt. 2003; diese Angaben konnten nicht mehr berücksichtigt werden.  
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5.2 Analyse und Bewertung der administrativen Umsetzung der Maß-
nahmen vor dem Hintergrund der Inanspruchnahme 

5.2.1 Antragstellung, Bearbeitung und Bewilligung 

Tabelle 5.1: Verwaltungsablauf für die Maßnahme e1 

e1 – Gebiete mit umweltspezifischen Einschränkungen 

Fachaufsicht 

Richtlinienkompetenz MU 

Fachaufsichtl. Prüfung Bezirksregierung  

Abwicklung 

Antragsannahme AfA und LWK (für den außerdem einzureichenden Mantelbogen u. 
Antrag auf Agrarförderung)  

Antragsunterlagen Vordruck Antrag auf Erschwernisausgleich, Mantelbogen Flä-
che/Tier, Antrag Agrarförderung, Gesamtflächen- und Nutzungs-
nachweis, Anlage 6 

Verwaltungskontrolle AfA 

Bewilligung, Widerruf AfA 

Flächenkontrolle nach 
InVeKoS 

Risikoanalyse:  AfA-Hannover/ Landesweite Aufgaben 
Ausführung:  AfA 

5.2.2 Finanzmanagement 

Bewertung der Ausgleichszahlungen nach Art. 16 VO (EG) Nr. 1257/1999 durch die 
Bewilligungsstellen  

Aus Sicht des größten Teils der Befragten der Bewilligungsstellen werden die für den 
Erschwernisausgleich zur Verfügung stehenden Finanzmittel optimal bzw. im Großen und 
Ganzen gut eingesetzt. Vier der Befragten sehen Defizite bei der Höhe des Erschwernis-
ausgleichs, da er nicht ausreichend zur Schaffung von Akzeptanz bei den Landwirten sei. 
Je zwei Befragte nannten Probleme mit der zu geringen Flexibilität der Umsetzung und 
der nicht korrekten Ausführung der Maßnahmen.   
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Frage 5-2: Werden aus Ihrer Sicht die für den Erschwernisausgleich zur Verfü-
gung stehenden Finanzmittel insgesamt optimal eingesetzt?  

 Anzahl der Nennungen 
(n=21) 

Angaben in % 

ja im Großen und Ganzen 10 47,6 
ja 9 42,9 
nein 1 4,8 
erforderliche Verbesserungen in Teilbereichen 1 4,8 

Frage 5-2  Falls Sie oben nicht mit „Ja“ geantwortet haben, wo liegen Ihrer Mei-
nung nach besondere Probleme und Defizite? 

 
Anzahl der Nennungen 

(n=10) Angaben in % 
Höhe nicht ausreichend für Akzeptanz bei Land-
wirten 

4 40,0 

zu geringe Flexibilität bei Maßnahme-Umsetzung 2 20,0 
keine korrekte Maßnahmenumsetzung 2 20,0 
keine Ausgleichszahlung bei Schutzgebieten 1 10,0 
Sonstiges 1 10,0 

Eine deutliche Mehrheit der Befragten hält die Ausgleichszahlungen in Artikel 16-Ge-
bieten für notwendig, um eine Grünlandbewirtschaftung unter hoheitlichen Beschränkun-
gen aufrecht zu erhalten. Die Benachteiligung der betroffenen Betriebe wird nach Ansicht 
vieler Befragter durch die Ausgleichszahlung nur zum Teil ausgeglichen. Hinsichtlich der 
Höhe der Ausgleichszahlung bestehen unterschiedliche Ansichten: Überwiegend wird die 
Ausgleichszahlung als ausreichend bezeichnet, z.T. werden sogar „erhebliche Mitnahme-
effekte“ gesehen. Eine weitere standörtliche Differenzierung zur Berechnung des Er-
schwernisausgleichs, die die Über- und Unterkompensationen weiter reduzieren könnte, 
wird hingegen auch vor dem Hintergrund des Verwaltungsaufwandes überwiegend nicht 
gewünscht.  
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Frage 6-1  Welche Aussage trifft Ihrer Meinung nach zu? 

Ausgleichszahlung für Gebiete mit umweltspezifischen 
Einschränkungen  keine 

Angabe 

trifft eher 
nicht zu / 

nein, 
trifft 

nicht zu 

teils / teils 

ja, trifft 
zu / trifft 
teilweise 

zu 

Nennung 0 1 4 16 Die Ausgleichszahlung in Schutzgebieten hat eine große 
Bedeutung für die Rentabilität der Grünlandbewirt-
schaftung in Schutzgebieten. % 0,0 4,8 19,0 76,2 

Nennung 0 1 1 19 Ohne die Ausgleichszahlung in Schutzgebieten würden 
sich viele Grünlandflächen nicht mehr in Nutzung befin-
den. % 0,0 4,8 4,8 90,5 

Nennung 1 8 8 4 Durch die Ausgleichszahlung ist die Grünlandbewirt-
schaftung innerhalb des Schutzgebietes wirtschaftlich 
interessanter als außerhalb des Schutzgebietes. % 4,8 38,1 38,1 19,0 

Nennung 0 4 9 8 Die Ausgleichszahlung deckt die infolge der Schutzge-
bietsverordnung eintretenden Bewirtschaftungserschwer-
nisse weitgehend ab.  % 0,0 19,0 42,9 38,1 

Nennung 0 4 9 8 Die Betriebe innerhalb des Schutzgebiets sind gegenüber 
den Betrieben außerhalb deutlich benachteiligt.  % 0,0 19,0 42,9 38,1 

Nennung 2 12 4 3 Infolge der Ausgleichszahlung besteht eine Nachfrage 
nach Flächen in Schutzgebieten, für die sich sonst nie-
mand interessieren würde.  % 9,5 57,1 19,0 14,3 

Nennung 0 4 3 14 Die Berechnung des Erschwernisausgleichs (in Nieder-
sachsen z.B. Punkwerttabelle) ist transparent und nach-
vollziehbar.  % 0,0 19,0 14,3 66,7 

Nennung 3 7 6 5 Infolge der Ausgleichszahlung in dem Schutzgebiet sind 
die Pachtpreise für Grünland innerhalb der Schutzgebiete 
spürbar gestiegen.  % 14,3 33,3 28,6 23,8 

Nennung 1 7 4 9 Es wird trotz des Erschwernisausgleiches zunehmend 
schwieriger, die Flächen in den Schutzgebieten in der 
Nutzung zu halten. % 4,8 33,3 19,0 42,9 

Nennung 0 1 4 16 Ohne den Erschwernisausgleich wären viele natur-
schutzfachlich wertvolle Flächen brach gefallen. % 0,0 4,8 19,0 76,2 

Nennung 0 14 2 5 Eine stärkere Differenzierung des Erschwernisausgleichs 
nach Standort und Nutzungsauflagen wäre wünschens-
wert. % 0,0 66,7 9,5 23,8 

Nennung 0 6 0 15 Die verwaltungstechnische Abwicklung der Auszahlung 
des Erschwernisausgleiches sollte vereinfacht werden.   % 0,0 28,6 0,0 71,4 

Nennung 1 3 8 9 
Die Höhe der Ausgleichszahlung ist ausreichend. 

% 4,8 14,3 38,1 42,9 
Nennung 0 8 5 8 

Es bestehen erhebliche Mitnahmeeffekte.  
% 0,0 38,1 23,8 38,1 

Nennung 1 13 3 4 Die Einhaltung der Schutzgebietsauflagen wird nur unzu-
reichend kontrolliert.  % 4,8 61,9 14,3 19,0 

Sonstiges:  
Einmalige Nennung: Der Verwaltungsaufwand für den Antragsteller ist in vielen Fällen wesentlich höher als die Aus-
zahlung; dies trifft insbes. auf die Biotope § 28a,b NNatG zu, deshalb wurden 2002 ca. 20 % weniger Anträge gestellt 
als in den Vorjahren.  
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5.3 Ziel- und Wirkungsanalyse anhand der kapitelspezifischen Bewer-
tungsfragen 

Um die Einkommensrelevanz der Auflage näher abschätzen zu können, wurde der von der 
Maßnahme betroffene Flächenanteil in den Betrieben untersucht. In Tabelle 5.1 wird auf-
gezeigt, wie viele der 1733 teilnehmenden Betriebe mit bestimmten Anteilen der Grün-
landfläche bzw. der LF von Auflagen der Natura-2000-Gebiete betroffen sind. Es wird 
deutlich, dass nur ein geringer Prozentsatz der Betriebe die Ausgleichszahlungen erhalten, 
mit hohen Anteilen ihrer Betriebsflächen innerhalb der Gebietskulisse liegen: 72 % der 
Betriebe haben weniger als ein Viertel ihrer Fläche mit den Bewirtschaftungsauflagen 
belegt, über 44 % lediglich bis zu 10 % ihrer LF. Betrachtet man die Grünlandfläche der 
Betriebe, so zeigt sich eine höhere Betroffenheit. 40 % der Betriebe haben auf mehr als 
der Hälfte ihrer Grünlandflächen Bewirtschaftungsauflagen durch Schutzgebietsverord-
nungen. Bei knapp 38 % der Betriebe sind jedoch nur bis zu maximal 25 % der Grünland-
flächen durch Auflagen betroffen.  

Tabelle 5.2 Anzahl der Betriebe (n=1.733) in Maßnahme e1 mit unterschiedlicher 
Betroffenheit ihrer LF bzw. Grünlandfläche  

 Prozentanteil der Betriebe mit Bewirtschaftungsauflagen  
gemäß Maßnahme e1 auf ... 

Flächenanteil  ... der LF der Betriebe ...auf der Grünlandfläche der Betriebe 

bis 10 % 43,7 15,1 

10 bis 25 % 28,6 22,7 

25 bis 50 % 13,1 21,7 

50 bis 75 % 3,5 12,6 

> 75 % 11,2 28,0 
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5.3.1 Bewertungsfragen 

5.3.1.1 Frage V.1 - Beitrag der Ausgleichszahlungen zur Kompen- 
sation von Einkommensnachteilen bzw. -verlusten  

Indikator V.1-1.1 

Abbildung 5.1 Punktwerttabelle zur Berechnung des Erschwernisausgleichs 
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VI Agrarumweltmaßnahmen 

VI.1 Datenquellen 

In die Evaluierung sind – ausgehend von den gewählten Methoden und davon abgeleiteten 
Arbeitsschritten – ein breites Bündel unterschiedlichster Datenquellen eingeflossen. Die 
einzelnen Datenquellen und ihre Bedeutung werden im Folgenden erläutert. Die Daten-
quellen sind nach der Terminologie der Kommission unterteilt in Primärdaten und Sekun-
därdaten. Primärdaten umfassen die Datenquellen, die wir als Evaluatoren selbst erhoben 
haben, da vergleichbare Quellen nicht vorlagen. Sekundärdaten sind die bereits in der 
Landwirtschaftsverwaltung oder an anderer Stelle geführten Daten, die im Rahmen dieses 
Gutachtens Verwendung gefunden haben. 

VI.1.1 Primärdaten 

Landwirte-Befragung 

In Niedersachsen wurde eine repräsentative, schriftliche Befragung zu den Maßnahmen 
f2, f3 und f4 durchgeführt. Die Fragebögen befinden sich im Anhang zum Materialband. 
Das Auswahlverfahren bei der Stichprobenziehung wurde wahrscheinlichkeitsbestimmt in 
Form einer ungeschichteten Zufallsstichprobe durchgeführt. Die Berechnung des erforder-
lichen Stichprobenumfangs orientierte sich dabei an Friedrichs (1999). Die Grundgesamt-
heit bildet das Förderjahr 2000/2001 (Auszahlung 2001), aktuellere Förderdaten lagen 
den Evaluatoren zum Zeitpunkt der Stichprobenziehung nicht vor. Ausnahmen bilden die 
Wasserschutz- und Vertragsnaturschutzmaßnahmen. Für die Wasserschutzmaßnahmen 
beschränkt sich die Erhebung auf die Teilmaßnahme f4-c und wurde in Form einer Klum-
penauswahl in zwei großen Wasservorranggebieten durchgeführt (Fuhrberger Feld, Ha-
meln - Bad Pyrmont – Bodenwerder). Für Teilmaßnahme f3-a wurde eine Vollerhebung 
durchgeführt.  

Nachfolgende Tabelle stellt für jede erhobene Teilmaßnahme die Grundgesamtheit, den 
Stichprobenumfang sowie die Anzahl der zurückgesendeten Fragebögen dar. Mit rund 
60 % zurückgesandter Fragebögen konnte für eine schriftliche Befragung eine sehr gute 
Rücklaufquote erreicht werden, die belastbare statistische Auswertungen erlaubt.  

Die Befragung wurde zum Jahreswechsel 2002/2003 durchgeführt. Der Stichtag für die 
Rückantwort war der 20. Januar 2003. Die Antworten der Landwirte beziehen sich somit 
in den Regel, wenn nicht anders gefragt war, auf das Jahr 2002. An den Antworten der 
Teilnehmer zeigte sich, dass ein nicht unwesentlicher Teil der Befragten als auslaufende 
Betriebe zum Zeitpunkt der Befragung bereits nicht mehr wirtschafteten.  
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Die Ergebnisse der Befragung werden in den Einzelkapitel jeweils unter den unterschied-
lichen fachbezogenen Themen dargestellt. 

MB-VI-Tab. 1: Landwirtbefragung – Umfang der Befragung und Rücklauf 

Fördertatbestand

f2-B Förderung extensiver Grünlandnutzung 1.020 240 145 14,2

f2-C Förderung ökologischer Anbauverfahren 1.068 275 158 14,8

f3-a Kooperationsprogramm - Biotopflege 31 31 16 51,6

f3-b Kooperationsprogramm - Feuchtgrünland 371 78 45 12,1

f3-c Kooperationsprogramm - Dauergrünland 492 79 44 8,9

f3-d Nordische Gastvögel 110 48 30 27,3

f3-e Artenschutzmaßnahmen auf Ackerflächen 145 64 40 27,6

f4-c Grundwasserschonende Bewirtschaftung 695 107 68 9,8
stillgelegter Ackerflächen 

n = Zur Auswertung
erfaßte Fragebögen

Anteil von n an der
Grundgesamtheit

N = Anzahl der
Teilnehmer 2001

Stichproben-
größe

 
Quelle: Eigene Darstellung. 

Verwaltungsbefragung 

Die schriftliche Befragung aller Bewilligungsstellen stellt eine der zentralen Datenquelle 
zur Bewertung der administrativen Umsetzung der Agrarumweltmaßnahmen dar. Die 
Vorgehensweise sowie Umfang und Rücklauf der Befragung sind in Kapitel VI.3 in die-
sem Band ausführlich erläutert. 

Befragung der Wasserschutzberater 

Zur qualitativen und quantitativen Einschätzung der Wirkungen der Maßnahme Trink-
wasserschutz in Wasservorranggebieten (f4) wurden ausgewählte Wasserschutzberater in 
Niedersachen befragt (Anfragen: 20; Rücklauf: 14). Die Befragung diente der Absiche-
rung und Vollständigkeit der Wirkungsbeurteilung der f4-Maßnahme bzw. ihrer Teilvari-
anten im Rahmen der Wirkungsanalyse zur Frage VI.1.B (Schutz der Qualität des Grund- 
und Oberflächenwassers). 

Leitfadengestützte Befragungen von Experten und Multiplikatoren 

Die Befragung konzentrierte sich auf Personen, die als Fachberater den Landwirten bei 
der Einführung und Teilnahme an den Agrarumweltmaßnahmen Unterstützung bieten. Zu 
den Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes wurden Gespräche im Niedersächsischen 
Landesamt für Ökologie (NLÖ) durchgeführt. Zum einen diente die Befragung der Ergän-
zung der Ergebnisse der Landwirtebefragung. Zum anderen war es originäres Ziel der 
Gespräche, aus unabhängiger Sicht Dritter Aussagen über Erfolge und Hemmnisse sowie 
zur Wirksamkeit der Maßnahmen zu erhalten. Eine Liste der befragten Personen mit den 
jeweiligen Interviewterminen ist im Quellenverzeichnis zum Materialband aufgeführt. 
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Leitfadengestützte Befragungen der zuständigen ReferentInnen/Ministerien 

In den beiden beteiligten Ministerien (ML, MU) wurden mit den zuständigen Fachreferen-
tInnen längere Gespräche anhand von Interviewleitfäden geführt. Damit sollten aus der 
Sicht der jeweils für die Konzeption und Implementierung der verschiedenen Maßnahmen 
Zuständigen Einschätzungen zur Akzeptanz und Inanspruchnahme sowie zur Umsetzung 
in der Fachverwaltung, aber auch zu den vermuteten Umweltwirkungen und ggf. zu auf-
tretenden Problemlagen gewonnen werden.  

VI.1.2 Sekundärdaten 

Förderdaten aus dem InVeKoS 

Wesentliche Teile diese Berichtes basieren auf den Daten, die im Zuge der Umsetzung 
des InVeKoS in Niedersachsen in Datenbanken des Amtes für Agrarstruktur – Landeswei-
te Aufgaben erfasst werden. Sämtliche Flächenberechnungen in Bezug auf die Inan-
spruchnahme der Maßnahmen (vgl. Textband Kap. 6.4), aber auch zu den wirkungsbezo-
genen Fragen (vgl. Textband Kap. 6.6) entstanden auf Basis dieser Datenquelle. Grundla-
ge für die Berechnungen bildet dabei die einzelflächenbezogene Erfassung jedes Förder-
tatbestandes. Sie basiert auf den Angaben, die Teilnehmer im Antragsverfahrens über ihre 
geförderten Flächen in den Flächen- und Nutzungsnachweisen (FNN) machen müssen 
(Spalte 18). Die Daten mit den Förderflächen aus den FNN sind den Evaluatoren unter 
der Gewährleistung umfassender und komplexer Datenschutzvereinbarungen für die Jahre 
2000 bis 2002 zur Verfügung gestellt worden.  

Bei den f3- und f4-Maßnahmen entsprechen die Angaben in den FNN der Verpflichtung 
im laufenden Kalenderjahr. Für die Maßnahmen des NAU mit dem Wirtschaftsjahr als 
Verpflichtungszeitraum werden sowohl die Flächen der zum Zeitpunkt der Beantragung 
laufenden Verpflichtung als auch neu bewilligte Flächen, deren Verpflichtungszeitraum 
im Juli des Antragsjahres beginnt, in den Datensätzen geführt. Diese sind DV-technisch 
nicht unterscheidbar und werden daher zusammen aufgerechnet.  

Die einzelflächenbezogene Kennung der Teilnahme an den verschiedenen Fördermaß-
nahmen ist über entsprechende Codes in den FNN umgesetzt. Altverpflichtungen aus 
Maßnahmen der vorangegangenen Förderperiode sind für das Basisprogramm zu einer 
Codenummer zusammengefasst. Um diese auf vergleichbare Fördertatbestände im NAU 
beziehen und für die Wirkungsanalysen aufrechnen zu können, haben wir über zusätzliche 
Tabellen des AfA-LwA die Teilnehmer am Basisprogramm nach Maßnahmen differen-
ziert. Bei Fördertatbeständen des Vertragsnaturschutzes können die Altverpflichtungen im 
gelieferten Datensatz nicht über eine getrennte Codierung unterschieden werden. 
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Die Genauigkeit der Einträge ist abhängig von Lieferzeitpunkt der Daten und beläuft sich 
nach Aussage des AfA-LwA in etwa auf 95 bis 98 %. In den Erfassungsstellen erfolgten 
z.T. nachträglich Korrekturen im Datensatz bei anhängigen und strittigen Fällen und nach 
Vor-Ort-Kontrollen, die nicht in den gelieferten Daten enthalten waren und auch nicht mit 
vertretbarem Aufwand zusätzlich in die Auswertung aufgenommen werden konnten. 

Alle durch das Land Niedersachsen geförderten Flächen werden in die Berechnungen ein-
bezogen. Damit werden auch jene Flächen aufgerechnet, die laut FNN in Nachbarländern 
liegen (Ausnahme: Berechnung der regionalen Verteilung der Förderflächen).  

Betont werden muss, dass Flächenberechnungen ausschließlich auf den geförderten Flä-
chen basieren. Gerade bei den beiden großen Fördertatbeständen der MSL sind die geför-
derten Flächen häufig nicht identisch mit den tatsächlich unter Auflagen bewirtschafteten 
Flächen. Bewirtschaftete Flächen weichen aus verschiedenen Gründen in z.T. erhebli-
chem Umfang von der geförderten Fläche ab, sind jedoch von uns kaum exakt zu ermit-
teln ist. Zum einen können die Betriebe zusätzliche Fläche bewirtschaften, für die sie kei-
nen neuen Antrag stellten, zum anderen wird im ökologischen Landbau für Stilllegungs-
flächen keine Prämie gezahlt, die Flächen sind jedoch nach den Kriterien des ökologi-
schen Landbaus zu bewirtschaften.  

Außerdem werden Flächen, auf denen mehrere Fördertatbestände kombiniert sind, jeweils 
dem höherwertigen Fördertatbestand zugerechnet. Dieser ist dann höherwertig, wenn zu-
sätzliche Auflagen zu erfüllen sind. Für betriebs- oder betriebszweigbezogne Fördertatbe-
stände des NAU bedeutet dies, dass beispielsweise ein Teil der Flächen eines Teilnehmers 
an den ökologischen Anbauverfahren, der mit diesen auch an Fördertatbeständen des Ver-
tragsnaturschutzes teilnimmt, nur unter f3 in die Berechnung einfließen. 

In den Maßnahmen- und wirkungsbezogenen Analysen werden Teilnehmer-/ Nichtteil-
nehmervergleiche vorgenommen. Die Vergleiche basieren auf den FNN aller landwirt-
schaftlichen Betriebe, die einen Antrag auf EU-Förderprämien (Flächen- oder Tierprä-
mien) stellen. Auch diese Daten wurden den Evaluatoren unter der Gewährleistung der 
Datenschutzregelungen zur Verfügung gestellt. Die Datentabellen enthalten auf Ebene der 
Flurstücke Informationen zu den angebauten Kulturen und dem Anbauumfang. Eine Zu-
ordnung zu den entsprechenden landwirtschaftlichen Betrieben ist gegeben. Der in MB-
VI-Tab. 2 dargestellte Vergleich von Berechnungen auf Grundlage des FNN des InVeKoS 
mit der Landwirtschaftstatistik macht deutlich, dass mit dem InVeKoS annähernd die ge-
samte LF Niedersachsens abgebildet wird und somit Rückschlüsse basierend auf den In-
VeKoS-Daten für die Gesamt-Niedersachsen zulässig sind. 
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MB-VI-Tab. 2: Abbildung statistischer Kennwerte im InVeKoS im Vergleich zur Agrar-
statistik 

Kennziffer

Fläche (ha): 4.761.571 entfällt
LF 2.622.143 2.501.051 95
Ackerfläche 1.804.329 1.835.555 102
Grünland 795.977 660.130 83
Dauerkulturen 19.948 3.455,98 17
Hauptfutterfläche 1.059.708 830.731 78

Betriebe (Anzahl)
< 2 ha 2.950 1.225 42
Zw. 2 und 10 ha 16.298 6.666 41
Zw. 10 und 20 ha 9.016 7.773 86
Zw. 20 und 30 ha 4.928 4.716 96
Zw. 30 und50 ha 9.829 9.974 101
Zw. 50 und 100 ha 14.238 13.565 95
Zw. 100 und 200 ha 4.943 4.654 94
Zw. 200 und 500 ha 841 816 97
Zw. 500 und 1.000 ha 46 53 115
Über 1.000 ha 13 13 100

Insgesamt 63.102 49.455 78

 (%)

Statistisches 
Bundesamt (2001)

InVeKoS (2001) Abbildung durch
InVeKoS-Daten (FNN)

 
Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage der Förderdaten 2001 sowie Statistisches Bundesamt 2001, Fachserie 

3/Reihe 2.1.1 und Reihe 3.1.2. 

Daten der Agrarstatistik  

Veröffentlichte Daten des Statistischen Bundesamtes und des Statistischen Landesamtes 
werden neben der o.a. Tabelle an mehreren Stellen bei der Analyse der Betriebsstrukturen 
der Teilnehmer sowie in der Wirkungsanalyse als Vergleichswerte herangezogen. Basis 
dieser Quellen ist durchweg die Agrarstrukturerhebung 2001. Für einzelne Parameter 
musste auf Auswertungen der Landwirtschaftszählung 1999 zurückgegriffen werden. 

Umweltdaten aus den Fachverwaltungen des Landes 

Zur Abschätzung der Umweltwirkungen und zur Analyse der Treffsicherheit der angebo-
tenen Maßnahmen sind uns Daten aus verschiedenen Fachverwaltungen des Landes für 
Evaluierungszwecke zur Verfügung gestellt worden. Zu bodenbezogenen Themen finden 
Daten des Landesamtes für Bodenforschung (NLfB) Verwendung, zum Gewässerschutz 
und biotischen Ressourcenschutz arbeiten wir mit Fachdaten des Niedersächsischen Lan-
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desamtes für Ökologie (NLÖ). Genaue Datensatzbeschreibungen finden sich unter den 
einzelnen Wirkungsfragen in Kapitel VI.4 in diesem Band. 

Naturschutzmonitoring des NLÖ 

Durch das NLÖ ist speziell zu den Fördermaßnahmen des Vertragsnaturschutzes eine 
fachspezifisches Monitoring für die Wirkungskontrolle durchgeführt worden. Die ersten 
Ergebnisse sind in diesen Bericht aufgenommen worden. Eine ausführliche Darstellung 
zum Monitoringansatz findet sich im Textband unter Kap. 6.5.5 sowie in der Wirkungs-
analyse im vorliegenden Band. 

Zahlstellendaten 

Die Vollzugsanalyse basiert u.a. auf Daten der EU-Zahlstelle des ML. 

VI.2 Analyse der Inanspruchnahme 

VI.2.1 Erhaltung genetischer Vielfalt in der Tierzucht und vom Aus-
sterben bedrohter Haustierrassen (f1) 

Ein geeigneter Indikator für die Zielerreichung der Maßnahme f1 ist der Anteil der geför-
derten Tiere an der Gesamtpopulation. Die nachfolgende Tabelle zeigt anhand der Förder-
jahre 1999 und 2002 sowie der Zahlen der in Niedersachsen eingetragenen weiblichen 
Zuchttiere auf, dass ein sehr hoher Anteil durch das Förderprogramm erfasst wird. Die 
Fördermaßnahme hat fachlich eine sehr hohe Treffsicherheit. Durch die Vorgabe von Ro-
ten Listen der EU ist der Kreis der möglichen, förderfähigen Rassen eindeutig festgelegt. 
Die Halter der Zuchttiere sind durch die erforderliche Mitgliedschaft in Züchtervereini-
gungen bekannt. Die Zuchtvereinigungen sorgen für eine gute Information über die För-
dermaßnahme unter den potenziell antragsberechtigten Personen.  
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MB-VI-Tab. 3: Anteil der in Niedersachsen geförderten Zuchttiere an der 
Gesamtpopulation 

Tierart
Rasse

Rinder
Deutsche Schwarzbunte alter Zuchtrichtung . 69 161 69 161
Rotvieh alter Angler Zuchtrichtung 243 216 76 216 76
Rotvieh Zuchtrichtung Höhenvieh . 16 84 16 84

Pferde
Schweres Warmblut/ostfriesisch-altoldenburgisch 58 43 24 43 24
Schleswiger Kaltblut . 17 11 17 11
Rheinisch Deutsches Kaltblut 154 84 52 84 52
Süddeutsches Kaltblut . . . 0 0
Schwarzwälder Kaltblut 1) . 3 3 3 3

Schafe
Weiße hornlose Heidschnucke 1.362 1.407 1.449 1.407 1.449
Weiße gehörnte Heidschnucke 164 282 288 282 288
Graue gehörnte Heidschnucke 1.243 1.346 1.700 1.346 2) 1.700 2)

Bentheimer Landschaf 592 1.141 1.375 1.141 1.375
Leineschaf 1.334 665 828 665 828
Coburger Fuchsschaf 1) 52 152 301 152 301
Weißköpfiges Fleischschaf 3) 958 708 540 - ) 540

Niedersachsen

Eingetragene weibliche
Zuchttiere

1990 20021999

Geförderte weibliche
Zuchttiere

1999 2002

 
Erläuterungen: 
. Angaben nicht verfügbar.   1) Förderung ab 1997.   2) Anträge aus 1995 (Streichung als bedrohte Rasse ab 1996); 
erneute Förderung ab 2002.   3) Förderung ab 2002. 

Quelle: ML- Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, schriftliche Mitteilung vom 26.11.2002. 

VI.2.2 Extensive Produktionsverfahren bei Dauerkulturen (f2-A) 

Im Jahr 2002 haben drei Betriebe an der Maßnahme teilgenommen - zwei kleinere Betrie-
be mit Obstanbau (Vollerwerb und Streuobst) und ein flächenstarker Betrieb mit Spargel-
anbau. Die ohne Herbizide bewirtschaftete Fläche hat einen Anteil von 3 % der Dauerkul-
tur- und Spargelfläche in Niedersachsen (vgl. TB Tabelle 6.6).  
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Gründe für die Teilnahme bzw. Nicht-Teilnahme 

Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl stehen hier Gründe für die Nicht-Teilnahme im 
Vordergrund. Der Verzicht auf Herbizide in Dauerkulturen, speziell im gewerblichen 
Obstbau, muss i.d.R. durch eine mechanische Bekämpfung kompensiert werden. Die 
Prämienhöhe ist offensichtlich nicht ausreichend, um eine arbeitsintensive mechanische 
Unkrautbekämpfung und die Anschaffung entsprechender Geräte (z.B. Müllerschar) zu 
kompensieren. 

VI.2.3 Extensive Grünlandnutzung (f2-B) 

Im Jahr 2002 wurden 6 % (39.380 ha) des Grünlandes in Niedersachsen von 1.069 Be-
trieben unter den Auflagen der extensiven Grünlandnutzung bewirtschaftet (vgl. TB 
Tab.6.5). 

Die Inanspruchnahme der Maßnahme im Jahr 2002 ist im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 
1997/1998 deutlich zurück gegangen. Die Teilnehmerzahl nahm um 35 % (von 1.766 auf 
1.069 Betriebe) und die Förderfläche um 17 % (von 46.446 ha auf 39.380 ha) ab. Gründe 
für den Rückgang der Teilnehmerzahl sind: 

– die Einführung der taggenauen Einhaltung des Höchstviehbesatzes von 1,4 RGV/ha 
HFF als Fördervoraussetzung. Aufgrund des erhöhten Sanktionsrisikos im Fall der 
Nichteinhaltung sind vor allem Betriebe mit einem Viehbesatz nahe 1,4 RGV/ha HFF 
ausgestiegen. 

– die Abwanderung von Teilnehmern zum Vertragsnaturschutz (f3). Für die Maßnahme 
f2-B konnten 1996 bis 1999 keine neuen Anträge gestellt werden. Antragswillige Be-
triebe wichen entweder auf alternative Förderangebote aus, v.a. auf das Kooperati-
onsprogramm Dauergrünland (f3-C), oder stiegen ganz aus der Agrarumweltförde-
rung aus und intensivierten die Flächennutzung. Das erneute Förderangebot ab 2000 
wird nur einen Teil der Betriebe motivieren können, die gerade vollzogene Intensivie-
rung wieder rückgängig zu machen. 
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Räumliche Verteilung geförderter Flächen 

Die räumliche Verteilung geförderter Flächen ist für Gemeinden in Karte A 6.1 und Wirt-
schaftsgebiete in Karte A 6.3 dargestellt (s. Kartenanhang zum MB). Entscheidend für die 
Teilnahme an der Grünlandextensivierung ist der Betriebsstandort. Die geförderten Flä-
chen befinden sich zum größten Teil auf für den Ackerbau ungünstigen Standorten, wie: 

– in Überflutungsgebieten bzw. Gebieten mit hohem Grundwasserstand (Auen, Küste); 

– auf Standorten mit geringen Ertragsmesszahlen (Zentral- und Ostheide) und  

– im Mittelgebirge (Weser- und Leinebergland, Harz). 

MB-VI-Tab. 4: Betriebsstruktur von Teilnehmern und Nicht-Teilnehmern von f2-B (Ex-
tensive Grünlandnutzung) und f2-C (Ökologische Anbauverfahren) 

Einheit

Anzahl n 1069 576 46470

Mittelwert Mittelwert Mittelwert
LF ha 71,7 * 65,5 51,5
Grünland ha 43,9 * 34,6 * 12,8
Anteil Grünland an LF % 73,9 52,6 27,6
Anteil Grünland an HFF % 98,6 78,9 59,7
Anteil Mais % 2,2 * 0,0 * 12,8

Betriebsgrößenklassen

>=2<10 n 10 66 6431
 >=10<20 n 223 118 6989
>=20<30 n 99 49 4246
>=30<50 n 184 93 9178
>=50< 100 n 326 147 12913
>=100<200 n 176 77 4564
>=200<500 n 45 21 778
>=500<1000 n 2 1 52
>=1000 n 2 2 11

Grünlandexten-
sivierung

 Ökologischer 
Landbau Nicht-Teilnehmer1

 
1 ohne Teilnehmer Grünlandextensivierung und Ökologischer Landbau  
Unterschiede zwischen Teilnehmern und Nicht-Teilnehmern getestet mit dem Wilcoxon-Rangsummen-Test 
(2-seitig), Signifikanzniveau: * p < 0,001 (hochsignifikant).  
 
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von InVeKoS (2002). 
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Entwicklung der Betriebsstruktur 

Im Jahr 2002 nahmen ca. 9 % der Grünlandbetriebe Niedersachsens an der Maßnahme 
teil. Die größte Akzeptanz hat die Maßnahme f2-B in Betrieben mit einem hohen Grün-
landanteil1. Diese befinden sich überwiegend in der Küstenregion. Etwa ein Drittel der 
teilnehmenden Betriebe sind Gemischtbetriebe2 (26 %) und flächenstarke Ackerbaube-
triebe mit Restgrünland (6 %) (vgl. MB-VI-Tab. A 1.1). Diese befinden sich hauptsäch-
lich im Weserbergland, in der Heide und in der Börderegion. 

Im Vergleich zu nicht teilnehmenden Betrieben weisen Grünlandextensivierer eine signi-
fikant höhere Flächenausstattung, einen höheren Grünlandanteil und einen signifikant 
geringeren Silomaisanteil auf. Ein Drittel der befragten Betriebe werden im Haupterwerb 
und zwei Drittel im Nebenerwerb geführt3. Im Vergleich zum niedersächsischen Durch-
schnitt4 nehmen an Agrarumweltprogrammen überproportional viele Nebenerwerbsbetrie-
be teil Die Maßnahme f2-B wird in Mutterkuh- und Rindermastbetrieben (50 % der be-
fragten Teilnehmer), in zunehmenden Maß auch in Milchviehbetrieben (24 % der befrag-
ten Teilnehmer) in Anspruch genommen. Der Viehbesatz der befragten Betriebe liegt mit 
1,0 RGV/ha HFF deutlich unterhalb des Durchschnitts (vgl. MB-VI-Tab. A 1.5). 

Die landwirtschaftlich genutzte Fläche und das Grünland von Teilnehmerbetrieben 
wächst signifikant schneller als bei Nichtteilnehmern, während die Ackerfläche bei Teil-
nehmerbetrieben schneller abnimmt als bei Nicht-Teilnehmern (Auswertungsjahre 2000-
2002, vgl. MB-VI-Abb. 1).  

Der Anstieg der Grünlandfläche in den Teilnehmerbetrieben ist auf zwei Ursachen zu-
rückzuführen. Zur Einhaltung der Viehbesatzobergrenze von 1,4 RGV/ha HFF pachten 
zwei Drittel der befragten Betriebe Grünland zu (vgl. MB-VI-Tab. A 1.9). Weiterhin bie-
tet die extensive Grünlandnutzung offenbar einigen Betrieben eine wirtschaftliche Per-
spektive, allerdings unter der Prämisse einer ausreichenden Flächenausstattung. Soweit 
diese Voraussetzung noch nicht gegeben ist, richten diese Betriebe ihre gesamtbetriebli-
che Entwicklung hierauf aus und pachten Grünland zu. 

                                                 
1
  Betriebe mit einem Anteil Dauergrünland von > 70 % der Betriebsfläche. 

2
  Betriebe mit einem Anteil Dauergrünland von < 30 > 70 % der Betriebsfläche. 

3
  Ergebnisse der Landwirtebefragung. 

4
  Haupterwerb: 55 %, Nebenerwerb: 45 % der Betriebe. 
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MB-VI-Abb. 1: Entwicklung der Betriebsstruktur von Teilnehmern und Nichtteilneh-
mern der Grünlandextensivierung 
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Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von InVeKoS (2000-2002). 

Gründe für die Teilnahme bzw. Nicht-Teilnahme 

Durch die sinkende Rentabilität der Milchviehhaltung und die abnehmende Bedeutung 
des Grünlandes zur Futterproduktion für das Milchvieh wird zunehmend Grünland freige-
setzt (LWK Rheinland (Haus Riswick), 2002; Opitz v. Boberfeld et al., 2002). Eine wirt-
schaftliche Perspektive bieten teilweise extensive Grünlandsysteme wie die Mutterkuh-
haltung und Rindermast. Beide sind mit den Auflagen der Grünlandextensivierung ver-
einbar, wie die Analyse der Teilnehmerbetriebe zeigt.  

Die Mehrheit der schriftlich befragten Betriebe (n=145) musste infolge der Teilnahme 
geringe betriebliche Anpassungsmaßnahmen vornehmen. Die meisten Betriebe konnten 
durch die Teilnahme an der Grünlandextensivierung die Kosten senken bzw. das Be-
triebseinkommen verbessern (vgl. MB-VI-Tab. A 1.6). Ungefähr 25 % der befragten Be-
triebe haben mit dem Einstieg in die Grünlandextensivierung intensive Betriebszweige 
wie die Milchproduktion aufgegeben. Dies deutet auf eine gesamtbetriebliche Ausrich-
tung zu einer extensiven Produktionsweise hin, eventuell vor dem Hintergrund der Ver-
ringerung der Arbeitsbelastung oder der Überführung des Betriebes vom Haupt- in den 
Nebenerwerb.  
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VI.2.4 Ökologische Anbauverfahren (f2-C) 

Die Teilnehmerzahl an der Maßnahme ‚Ökologische Anbauverfahren’ ist in den Jahren 
2000 bis 2002 überdurchschnittlich stark angewachsen; vor allem bedingt durch eine er-
höhte Umstellungsförderung und Informationskampagnen (SÖL, 2003). In diesem Zeit-
raum erfolgte ein Zuwachs um ca. 200 Teilnehmer auf über 1.200 Betriebe und ca. 47.500 
ha Fläche. Damit nehmen in Niedersachsen 2002 ca. 1,3 % aller landwirtschaftlichen Be-
triebe mit ca. 1,6 % der LF Niedersachsens an ökologischen Anbauverfahren teil. 

Räumliche Verteilung 

Die räumliche Verteilung geförderter Flächen ist für Gemeinden in Karte A 6.2 und für 
Wirtschaftsgebiete in Karte A 6.4 dargestellt. 

Schwerpunkte in der räumlichen Verteilung der Inanspruchnahme sind das Wendland, die 
Nordheide mit den Bereichen Uelzen und Lüneburg sowie die Weserschiene. Im Wend-
land ist Ökologischer Landbau traditionell schon seit vielen Jahren stark vertreten. Auch 
in anderen Regionen finden sich Teilnehmerbetriebe, wenn auch eher sporadisch verteilt. 
Sowohl in Landkreisen mit guter Anbindung und Nähe zu größeren Städten und Verbrau-
cherzentren (z.B. Göttingen, Diepholz, Stade, Osnabrück) als auch in strukturschwäche-
ren Landkreisen (z.B. Northeim, Dannenberg, Uelzen) tritt eine Häufung von Teil-
nehmerbetrieben auf. 

Geringe Bedeutung hat die Maßnahme im südwestlichen Niedersachsen. In dieser Region 
mit intensiver Viehhaltung und Veredelungswirtschaft sind die Rahmenbedingungen mit 
hohen Flächenpreisen für eine extensivere Wirtschaft ungünstig. Auch in weiten Teilen 
Ostniedersachsens, wo Zuckerrüben oder intensiver Getreidebau vorherrschen, sind die 
Bedingungen für die Etablierung ökologischer Anbauverfahren ungünstig. 

Entwicklung der Betriebsstruktur 

Etwa zwei Drittel der (an der Landwirtebefragung) teilnehmenden Betriebe wird im 
Haupterwerb geführt werden; der Anteil der Haupterwerbsbetriebe ist im Gegensatz zur 
konventionellen Landwirtschaft höher. Ein Grund dafür ist die zeitaufwendige Dokumen-
tationspflicht (LWK Hannover, 2002a). 

Die Anbaustrukturen im Ökologischen Landbau sind heterogen und unterscheiden sich 
zwischen den einzelnen Betrieben und auch regional sehr stark. Bedeutend ist der hohe 
Anteil der Mutterkuhbetriebe (Schätzwerte: 70 % Mutterkuhbetriebe, 20 % Milchviehbe-
triebe, 10 % Marktfruchtbetriebe (LWK Hannover, 2002a)). Dieser ist auch bestimmend 
für den höheren Grünlandanteil im Ökologischen Landbau in Niedersachsen von landes-
weit über 50 % im Vergleich zu ca. 27 % im konventionellen Landbau. Die Entwicklung 
der Betriebsstrukturen (2000-2002) bei ökologisch wirtschaftenden und konventionellen 
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Betrieben zeigt Unterschiede in Bezug auf die Flächenausstattung. Während in den Teil-
nehmerbetrieben in diesem Zeitraum die durchschnittliche Größe um 20 % auf ca. 64 ha 
anstieg, blieb die Flächenausstattung bei den Konventionellen nahezu unverändert bei 
knapp 52 ha (vgl. MB-VI-Abb. 2). Die Acker-Grünland-Relation weist nach einen An-
stieg des Grünlandanteils die Relation (43:57) auf; bei den Konventionellen war der 
Grünlandanteil bei einer generell anderen Relation (73:27) weiterhin geringfügig rückläu-
fig. 

MB-VI-Abb. 2: Entwicklung der Betriebsstruktur von Teilnehmern am Ökologischen 
Landbau und Nicht-Teilnehmern 
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Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von InVeKoS (2000-2002). 

Gründe für die Teilnahme bzw. Nichtteilnahme 

Der Veränderungs- und Innovationsdruck, der immer mehr die derzeitige Situation und 
zukünftige Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe prägt, und die Suche nach neu-
en Perspektiven wird, zumindest für die letzten Jahre, als eines der wesentlichen Argu-
mente angeführt, eine Umstellung auf ökologische Anbauverfahren in Erwägung zu zie-
hen (LWK Westfalen-Lippe, 2002; LWK Hannover, 2002a). So nannte denn auch in der 
Landwirtebefragung der Großteil aller befragten Teilnehmerbetriebe die Erwartung neuer 
ökonomischer Perspektiven und Vermarktungschancen als Umstellungsgrund.  
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Ein wichtiger Aspekt bei der Entscheidung über eine Teilnahme ist der Umfang des er-
forderlichen Anpassungsaufwandes an Auflagen und Wirtschaftweise sowie die damit 
verbundenen Investitionen; je geringer die erforderliche Umstellung ist, desto größer ist 
die Bereitschaft, an der Maßnahme teilzunehmen. Fast alle befragten Teilnehmerbetriebe 
gaben eine nur geringe Anpassungserfordernis an. Auch die Prämie als ausgleichender 
bzw. zusätzlicher Einkommensfaktor wird von den meisten Befragten als wichtig gese-
hen. Unter diesem zweiten Aspekt ist auch die Teilnahme jener Gruppe von Betrieben zu 
sehen, die bisher schon eher extensiv und auf Grenzertragsstandorten gewirtschaftet ha-
ben und für die die Teilnahme nur mit einem geringen Anpassungsaufwand verbunden ist 
(z.B. Mutterkuhhaltung); die Teilnahme stützt hier die Einkommensseite und die Erhal-
tung des Betriebes. 

Die wichtigsten Hemmnisse für die Ausweitung des Ökologischen Landbau liegen derzeit 
in der schwierigen Marktlage für Öko-Produkte (SÖL, 2003), den Logistikproblemen für 
Abnehmer bei weit verteilten und kleinen Produzenten, dem tendenziell höheren Risiko 
und Unsicherheiten für die Betriebsführung sowie regional in hohen Pachtpreisen und im 
Flächendruck (LWK Hannover, 2002a). 

VI.2.5 Vertragsnaturschutzmaßnahmen 

Die Agrarumweltmaßnahme f3 kommt in einer fachlich abgegrenzten Gebietskulisse zur 
Anwendung. Die Treffsicherheit ist in diesem Fall formal durch die Deckung von Maß-
nahme und Zielgebiet gegeben. Die Angaben über vorhandene, für den Naturschutz be-
sonders wertvolle Bereiche zeigen aber, dass nicht die gesamte schützens- bzw. erhal-
tenswerte Fläche durch die Gebietskulisse abgedeckt ist, sondern eine gezielte Auswahl 
aus den naturschutzfachlich wertvollen Flächen getroffen wird. Dies ist u.a. der Schwer-
punktsetzung auf Natura 2000-Gebiete bei begrenzten Finanzmitteln geschuldet.  

In MB-VI-Tab. 5 sind in Niedersachsen vorhandene wertvolle Biotoptypen, die gem. VO 
(EG) Nr. 1257/1999 in Niedersachsen gefördert werden können, mit ihrer bekannten Flä-
chengrößen aufgeführt.  
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MB-VI-Tab. 5: Flächengrößen wertvoller Biotoptypen in Niedersachsen  

Biotoptyp In Niedersachsen vorhandene Flächenanteile Quelle : Seite

Bodensaure Magerrasen 1.048 ha (Naturschutzatlas: 219)

767 ha (NLP: 88)

Halbtrockenrasen 450 ha (Naturschutzatlas: 237)

Montane Wiesen 1.000 ha einschließlich der vergesellschafteten Borstgras- (NLP: 87)
rasen und Quellsümpfe

296 ha (Naturschutzatlas: 201)

Heide 9.611 ha (NLP: 89)

Moorheide 5.484 ha (Naturschutzatlas: 177)

Hochmoor 12.866 ha (Naturschutzatlas: 183)

Feuchtgrünlandsubstanz Außerhalb von NSG und Nationalparken für den Natur- (EPLR: 350, MU 23.12.02 mdl. )
schutz wertvolle Flächen ca. 93.400 ha 

Insgesamt sind 140.000 ha Feuchtgrünland für den Arten- (www.mu1.niedersachsen.de: 01.04.03)
schutz von Bedeutung, wovon aus landesweiter Natur-
schutzsicht ca. 70.000 ha prioritär zu schützen sind

20.860 ha (Naturschutzatlas: 195)  
Quelle: EPLR, MU 23.12.02, Naturschutzatlas Niedersachsen (v. Drachenfels et al., 1984), NLP = Niedersächsisches 
Landschaftsprogramm (ML, 1989).  

Es gibt Probleme in der Feinabstimmung der Teilmaßnahmen. So sind im Kooperations-
programm Feuchtgrünland (f3-b) nach § 28a,b NNatG besonders geschützte Biotope und 
Feuchtgrünländer explizit von der Förderung ausgenommen. Dazu gehören die meisten 
wertvollen Biotoptypen des Feuchtgrünlandes. Sie können nur über den Erschwernisaus-
gleich (Maßnahme e1, Kap.V) erreicht werden. Entwicklungsziele können damit jedoch 
nicht verfolgt werden. Prinzipiell wäre eine Bedienung dieser Flächen über den Vertrags-
naturschutz sinnvoll, insbesondere auch, um ein abgestimmtes, großflächiges Gebietsma-
nagement in Feuchtgrünlandgebieten betreiben zu können.  

Am Beispiel der Teilmaßnahme f3-d wird deutlich, dass Gebietskulissen nicht nur aus 
fachlichen Gründen erweitert werden sollten. Von den ÄfA wurde darauf hingewiesen, 
dass sich Landwirte außerhalb der Gebietskulisse für Nordische Gastvögel, bei denen Er-
tragseinbußen durch Gänse und Schwäne auftreten, benachteiligt fühlen. Es sollte daher 
überlegt werden, die Maßnahme auf andere Gebiete auszudehnen, wofür sich vorrangig 
EU-Vogelschutzgebiete anbieten. Darüber hinaus spricht die hohe Akzeptanz bei den 
Landwirten für eine Ausweitung der Maßnahme. 

Beispielhaft für die Teilmaßnahme f3-a kann die Zielgenauigkeit der Maßnahmen anhand 
der Magerrasen im Gebiet der Rühler Schweiz dargestellt werden: Als typisches Element 
der Kulturlandschaft auf Grenzertragsstandorten sind in dem FFH-Vorschlagsgebiet 
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Nr.125 insgesamt ca. 60 ha des FFH-Lebensraumtyps „Kalk-Trockenrasen und deren 
Verbuschungsstadien“ auf 174 Einzelflächen kartiert worden. Davon werden ca. 10 ha auf 
20 Einzelflächen ab 2000 und 2001 nach dem Biotoppflegeprogramm bewirtschaftet. Die 
ersten Ergebnisse der Kartierung zeigen, dass auf den Vertragsflächen 32 % typischer 
Kalk-Magerrasen und 7 % saumartiger Kalk-Magerrasen als stark gefährdete Biotoptypen 
der Roten Liste Niedersachsens (v. Drachenfels, 1996) vorkommen. Eng verzahnt mit 
dem Kalk-Magerrasen wurden auf 56 % der Vertragsflächen submontanes Grünland fri-
scher, basenreicher Standorte kartiert (NLÖ, 2003).  

MB-VI-Tab. 6: Vorkommen von Biotoptypen auf den Vertragsflächen im FFH-
Vorschlagsgebiet Nr. 125  

Biotoptyp Name des Biotoptyps

RHT Typischer Kalk-Magerrasen 32 2  §
RHS Saumartiger Kalk-Magerrasen 7 2  §
GTS Submontanes Grünland frischer, basenreicher Standorte 56 2  §
GMK/RHT Mesophiles Grünland kalkreicher Standorte 2 2  §
GIT Intensivgrünland trockener Standorte 3 -

Anteil an Gesamtfläche
in % Niedersachsen (*)

Gefährdungskategorie

 
(*) 2 = stark gefährdet bzw. stark beeinträchtigt; § = gesetzlich geschützter Biotoptyp gem. NNatG. 

Quelle: NLÖ (2003).  

VI.2.6 Trinkwasserschutz in Wasservorranggebieten (f4) 

Die Maßnahme f4 - „Trinkwasserschutz in Wasservorranggebieten durch gewässerscho-
nende Flächenbewirtschaftung“ – wurde im Jahr 2000 in Ergänzung zu dem vom Land 
finanzierten Förderprogramm, dem Niedersächsisches Kooperationsmodell „Trinkwasser-
schutz“ (MU, 1999) eingeführt.  

Die Maßnahme (5 Varianten) hat insgesamt eine gute Akzeptanz. Die mit Abstand größte 
Bedeutung vom Flächenumfang her hat die Variante f4-c, gefolgt von f4-a und f4-e. Die 
Gebietskulisse ist durch die Wasservorraggebiete bestimmt. Nicht alle Fördertatbestände 
werden in allen Wasservorranggebieten angeboten, die Auswahl erfolgt nach fachlichen 
Erwägungen (s.u.). Die Wirkungseinschätzung bei den unten aufgeführten Varianten 
stützt sich auf eine Literaturauswertung (NLÖ, 2001; Stadtwerke Hannover AG, 1997) 
und eine Befragung von Wasserschutzberatern (vgl. Kap MB-VI.1). 
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Schwerpunkte in der räumlichen Verteilung der Inanspruchnahme5 (vgl. Karte A 6.5) lie-
gen in den Wasservorranggebieten nördlich von Hannover im Raum Fuhrberg/Celle, in 
der Nordheide und den Bereichen Lüneburg/Uelzen, nördlich Braunschweigs sowie bei 
Hameln/Holzminden im Weserbergland. Auch in anderen Regionen sind Teilnehmerbe-
triebe in Wasservorranggebieten vertreten, wenn auch eher sporadisch verteilt. Das west-
liche Niedersachsen und die Küstenregion weisen wegen der wenigen Wasservorrangge-
biete auch wenig Teilnehmerflächen auf. 

Variante f4-a - Extensive Bewirtschaftung und Beibehaltung der Nutzung von Grün-
land: Die Teilnehmerzahl an der Teilmaßnahme erreichte im Jahr 2002 einen Stand von 
233 Betrieben und ca. 2.010 ha Fläche. Der Fördertatbestand, der flächenbezogen eine 
grundsätzlich gute Wirkungsbeurteilung hinsichtlich des Grundwasserschutzes erhält 
(NLÖ, 2001), wird allerdings vorwiegend von Kleinbetrieben und eher extensiv wirt-
schaftenden Betrieben genutzt. Die bereits vorher extensive Wirtschaftsweise dieser Be-
triebe wird durch die Maßnahme erhalten (Bezirksregierung Weser-Ems, 2003). Die ent-
scheidende Restriktion für zusätzliche Teilnehmer ist die RGV-Begrenzung. 

Die Maßnahme f4-a wird in den Landkreisen Leer, Aurich, Wittmund, Friesland, Emden 
und Wilhelmshaven nicht angeboten, da dort im Grünlandgürtel der Mitnahmeeffekt zu 
groß wäre (Bezirksregierung Weser-Ems, 2003). 

Variante f4-b - Umwandlung von Acker in extensiv bewirtschaftetes  Grünland: Die 
Teilnehmerzahl beträgt 153 Betriebe mit ca. 1.090 ha Fläche. Der Fördertatbestand, der 
hinsichtlich des Grundwasserschutzes flächenbezogen eine sehr gute Wirkungsbeurtei-
lung erhält, wird nur in geringem Umfang genutzt. Grund der geringen Akzeptanz: Der 
Ackerstatus der Fläche soll formal erhalten bleiben, doch fehlen dazu eindeutige und ver-
bindliche Garantien.  

Variante f4-c - Grundwasserschonende Bewirtschaftung von gem. VO (EG) 
Nr. 1251/1999 stillgelegten Ackerflächen: Bis 2002 erfolgte ein Anwachsen auf über 890 
Betriebe und ca. 5.500 ha Ackerfläche. Damit stellt diese Teilmaßnahme den Großteil 
aller Teilnehmerbetriebe und Flächen und ist mit Abstand der Bedeutendste in der Maß-
nahme f4. Die Maßnahme hat eine sehr gute flächenbezogene Ressourcenschutzwirkung 
durch sofortige vollständige Nutzungseinstellung und langfristige Vertragsbindung. Die 
hohe Akzeptanz ergibt sich, weil konjunkturelle Stilllegungsflächen in Wasservorrangge-

                                                 
5
  Eine Darstellung der räumlichen Verteilung ist nur als LF-Anteil auf Gemeindeebene möglich; eine 

Zuordnung von Teilnahmeflächen zu einzelnen Gebietskulissen ist bei der derzeitigen Datenlage nicht 
möglich. Auch ein Teilnehmer – Nichtteilnehmervergleich ist bei der weiten Streuung der 
Gebietskulissen und der lokal oft kleinen Teilnehmerzahl nicht sinnvoll und durchführbar. 



18 Kapitel 6        Materialband VI – Agrarumweltmaßnahmen  

biete verlagert werden und eine Teilnahme meist ohne jeden zusätzlichen Umstellungsbe-
darf möglich ist (LWK Hannover, 2002b). 

Variante f4-d - Bewirtschaftung eines Betriebsteils nach den Grundsätzen des Ökologi-
schen Landbaus: Der Umfang der Teilnahme beträgt aktuell nur 10 Betriebe mit ca. 85 
ha Fläche. Die Maßnahme ist von Teilnehmerzahl und Fläche her fast bedeutungslos. 
Diese Teilmaßnahme findet kaum Teilnehmer, da mit ihm ein sehr hoher formaler Orga-
nisationsaufwand für den Betrieb verbunden ist. Regional wird der Teilumstellung aller-
dings größere Bedeutung als Zwischenschritt zur Vollumstellung beigemessen 
(Bezirksregierung Weser-Ems, 2003). 

Variante f4-e - Bewirtschaftungsmaßnahmen zur gewässerschonenden ökologischen 
Bewirtschaftung: Die Teilnehmerzahl an der Maßnahme ist bis zum Jahr 2002 leicht an-
gewachsen. Es erfolgte ein mäßiger Zuwachs auf 65 Betriebe mit allerdings bedeutsamen 
ca. 2.500 ha Fläche. Die Maßnahme wird i.d.R. von allen ökologisch wirtschaftenden Be-
trieben innerhalb der Gebietskulisse angenommen (LWK Hannover, 2002b); der Anpas-
sungsaufwand an die Zusatzauflagen wird als gering eingeschätzt.  

Flankierende Maßnahmen m1 und t4 

Im Zusammenhang mit den f4-Maßnahmen ist auf zwei weitere Maßnahmen hin zuwei-
sen, die als Flankierung und Ergänzung der gewässerschonenden Landbewirtschaftung 
zum Trinkwasserschutz eingeführt wurden: 

Vermarktung von landwirtschaftlichen Qualitätserzeugnissen aus Wasservorranggebie-
ten (m1) 

– Gefördert wird die Erstellung und Umsetzung von Vermarktungskonzepten für land-
wirtschaftliche Produkte des ökologischen Landbaus, die von Betrieben mit Flächen 
in Wasservorranggebieten erzeugt werden. Es werden 3 Projekte gefördert. 

Flankierende Maßnahmen zur gewässerschonenden Landbewirtschaftung (t4) 

– t4-a – Förderung von Flächenerwerb und –pacht durch die Unternehmen der öffentli-
chen Wasserversorgung (mit der Zielsetzung, diese Flächen dauerhaft in eine gewäs-
serschonende Bewirtschaftung überführen zu können). Förderfläche/Kauf 2000-2002: 
189 ha. 

– t4-b - Begleitende Maßnahmen des Ökologischen Landbaus, wie Umstellungsbera-
tung, Seminare, Demonstrationsvorhaben, Modell- und Pilotvorhaben. Gefördert 
werden 6 Projekte von 4 Projektträgern.  

– t4-c – Zurzeit (ab 2003) laufen zwei Projekte. Ziel der Projekte ist die stärkere Ver-
netzung der Akteure im Bereich Landwirtschaft/Wasserwirtschaft/Naturschutz. Dabei 
geht es darum, Lösungswege zur Schaffung eines integralen Gesamtnutzungskonzep-
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tes für ein größeres Gebiet, welches mehrere WSG einschließt, zu erarbeiten. Die 
beiden Projekte sind zwei von sieben Modell- und Pilotprojekten, die das NLÖ im 
Rahmen des Nds. Kooperationsmodells „Trinkwasserschutz“ fördert.  

Für eine Bewertung ist die bisherige Laufzeit/Anlaufphase noch zu kurz. Projektskizzen 
und Beschreibung des Sachstandes siehe Anhang zum Materialband. 

VI.3 Analyse und Bewertung der administrativen Umsetzung der 
Maßnahmen vor dem Hintergrund der Inanspruchnahme 

In den Analysen zur Politikgestaltung von Agrarumweltmaßnahmen wird neben der Prä-
miengestaltung (vgl. Materialband Kap. VI.4.2.1) der administrativen Umsetzung eine 
zentrale Lenkungsfunktion beigemessen (Isermeyer et al., 1996). Einerseits verringern 
komplizierte, zeitaufwendige Antrags- und Verwaltungsabläufe aus Sicht des Endbegüns-
tigten die Attraktivität der Agrarumweltmaßnahmen, andererseits sind formal-
administrative Vorgaben, wie bspw. das InVeKoS-Verfahren, einzuhalten, um ein hohes 
Maß an Transparenz über den Verbleib der öffentlichen Gelder zu gewährleisten. Zum 
Dritten sollten die Verwaltungsaufwendungen als Kostenkomponente in die Politikbewer-
tung einfließen.  

Datenquellen zur Bewertung des Verwaltungsverfahrens 

Zur Bewertung der administrativen Umsetzung der Agrarumweltmaßnahmen wurden Un-
terlagen zum Verwaltungsablauf systematisiert, eine schriftliche Vollerhebung der betei-
ligten Bewilligungsstellen durchgeführt, Expertengespräche mit Fachreferenten der          
obersten Behörden geführt und die Einschätzung der Endbegünstigten zum Verwaltungs-
verfahren innerhalb der Landwirtebefragung eingeholt. Wesentliche Aspekte der Befra-
gung zu der Verwaltungsumsetzung beruhen auf dem methodischen Prinzip der Triangu-
lation, d.h. der gleiche Aspekt wird mehreren Beteiligten (hier Endbegünstigte, Bewilli-
gungsstellen, Vertretern der obersten Behörde) zur Einschätzung vorgelegt. 

Stichprobenumfang und Rücklauf der Landwirtebefragung ist der MB-VI-Tab. 1 zu ent-
nehmen, der der Bewilligungsstellen der MB-VI-Tab. 7. Die Erhebung der Bewilligungs-
stellen (Fragebogen s. Anhang) erfolgte im Februar 2003, alle zuständigen Behörden er-
hielten Fragebögen (Vollerhebung). Der Befragungszeitpunkt wurde mit der Intension, 
möglichst etablierte Verwaltungsabläufe abzubilden, innerhalb des Evaluierungszeitraums 
soweit wie möglich nach hinten verlagert. Jeder Bewilligungsstelle wurden drei Fragebö-
gen zugesandt, mit der Bitte diese den folgenden Personen zuzuleiten: dem Dezernenten, 
einer mit VOK betrauten Person sowie einem Sachbearbeiter, dessen Aufgabe die Ver-
waltungskontrolle ist. Dieses Vorgehen sollte primär gewährleisten, dass alle Fragen be-
antwortet werden, unabhängig von der jeweiligen Zuständigkeit. 
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MB-VI-Tab. 7: Rücklauf der Bewilligungsbefragung 

f2 33 11 19 10
f3 33 11 21 10
f4 39 13 20 13

Anzahl

Versendung Rücklauf

Erhebungsbögen
Anzahl Anzahl

Bewilligungsstellen Erhebungsbögen
Anzahl

Bewilligungsstellen

 
Quelle: Eigene Auswertung 

Aus der oben stehenden Tabelle ist abzulesen, dass der Rücklauf auf Ebene der Behörden 
mit mehr als 90 % sehr hoch ist und damit die aus der Erhebung abzuleitenden Aussagen 
im vollen Umfang repräsentativ sind. Die Anzahl der zurückgeschickten Fragebögen fällt 
mit ca. 30 % deutlich geringer aus. Der geringere Rücklauf der Fragebögen begründet 
sich darin, dass einige Verwaltungseinheiten nur einen Bogen zurück schickten, jedoch 
darauf verwiesen, dass die Beantwortung im Team erfolgte und somit die Meinung der 
entsprechenden Abteilung repräsentiert ist. Dies wird bei der Auswertung entsprechend 
berücksichtigt.  

Mit den für die Umsetzung der Agrarumweltmaßnahmen zuständigen Fachreferenten und 
in einigen Fällen mit deren SachbearbeiterInnen (f1: Dr. Schertler6, Frau Richter; f2: Herr 
Rantzau; f3: Herr Persiel, Herr Rösemeier-Scheumann; f4: Herr Löloff, Herr Strüfing, 
Frau Knoche) wurden im ersten Quartal des Jahres 2003 leitfadengestützte Interviews 
geführt. Folgende Themenfelder flossen in die Gespräche ein: 

– Organisatorische und institutionelle Umsetzung (Strategie, Publizität, Informations-
fluss);  

– Einschätzung der Ressourcenschutzwirkung der einzelnen Teilmaßnahmen und deren 
synergistische Wirkung; 

– Verwaltungsregularien:  
•  Darstellung und Beurteilung des Verwaltungsablaufs,  
•  Darstellung und Beurteilung der Regularien nach InVeKoS; 

– Planung, Anpassung und Abwicklung der finanziellen Ausgestaltung. 

                                                 
6
  Im Quellenverzeichnis werden die Interviews als mündliche Mitteilung des nachfolgend an erster 

Stelle genannten Interviewpartners geführt. 
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VI.3.1 Organisatorische und institutionelle Umsetzung 

Die organisatorische und institutionelle Umsetzung der Agrarumweltmaßnahmen des 
Landes Niedersachsen ist mittels Besonderer Dienstanweisungen geregelt (f1: Besondere 
Dienstanweisung für die Durchführung der Richtlinien über die Gewährung von Zuwen-
dungen zur Erhaltung der genetischen Vielfalt in der Tierzucht und vom Aussterben be-
drohter Rassen im Rahmen der VO (EG) Nr. 1257/1999 - Stand: 15.07.2002; Besondere 
Dienstanweisung für die Durchführung der Vor-Ort-Kontrollen aufgrund der Richtlinien 
über die Gewährung von Zuwendungen zur Erhaltung der genetischen Vielfalt in der 
Tierzucht und vom Aussterben bedrohter Rassen im Rahmen der VO (EG) Nr. 1257/1999 
- Stand: 16.10.2001, f2: VORIS Nr.:78210, f3: Besondere Dienstanweisung für das An-
trags- und Prüfverfahren der Kooperationsprogramme; Dienstanweisung zur Durchfüh-
rung von Vor-Ort-Kontrollen bei Agrarumweltmaßnahmen und Erschwernisausgleich 
gem. VO (EG) Nr. 1257/1999, f4: VORIS Nr. 28200 00 00 35004). Diese stellen die 
Konkretisierung der allgemeinen Zahlstellenanweisung dar (ML, 2001). Die Förderinhalte 
der Agrarumweltmaßnahmen sind in den entsprechenden Richtlinien fixiert, ein Rechts-
anspruch auf Förderung besteht nicht. 

Die Agrarumweltmaßnahmen sind organisatorisch dem MU (f3 - Ref. 112, f4 - Ref. 203) 
und dem ML (f1 – Ref. 203, f2 - Ref. 107.2) zugeordnet. Während die inhaltliche Ausges-
taltung des NAU alleinig auf Fachreferentenebene stattfand, waren an der Teilmaßnahme 
f4 die Dezernate für Wasserwirtschaft der Bezirksregierungen beteiligt. Die ÄfA bringen 
in der Befragung der Bewilligungsstellen zum Ausdruck, dass sie sich eine stärkere Ein-
bindung bei der Maßnahmengestaltung und Planung der administrativen Umsetzung ge-
wünscht hätten. Bei der Ausgestaltung der Maßnahme f3 wurde auf Grund des hohen 
Zeitdrucks ebenfalls keine umfassende Beteiligung der Bewilligungsstellen, der Bezirks-
regierungen und des NLÖ durchgeführt.  

Abstimmungsprozesse zwischen den beiden Häusern werden von den Fachreferenten 
und/oder den Bewilligungsstellen als nicht immer zufriedenstellend beurteilt. Die Koope-
rationsdefizite zwischen, aber auch innerhalb der Ministerien spiegeln sich bspw. in fol-
genden Aspekten: 

– Das Identitätsstiftende Kürzel NAU - Niedersächsisches Agrarumweltprogramm - 
umfasst nicht alle Agrarumweltmaßnahmen, sondern nur die Maßnahme f2.  

– Kürzel in den Antragsunterlagen des FNN für Teilmaßnahmen doppeln sich (bspw. 
f2: Extensiv Grünland, f4: Extensiv Grünland - Gewässerschutz). Dies erschwert dem 
Antragsteller eine eindeutige Identifizierung. 

– Die Richtlinien sind nicht immer konsequent aufeinander abgestimmt. So weichen 
Verpflichtungszeiträume voneinander ab (z.B. zwischen f2 und f4) oder Bezugsgrö-
ßen zur Ermittlung des RGV-Besatzes (f2-B: ha HFF, f4-a: ha GL). Auch wenn ggf. 
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fachliche Erwägungen die Unterschiedlichkeiten begründen, wirkt eine zu starke Dif-
ferenzierung der Übersichtlichkeit des Gesamtprogramms entgegen.  

– Hinsichtlich der Lesart der Tabelle mit den Kombinationsmöglichkeiten für Umwelt- 
und flächenbezogene Maßnahmen (s. EPLR PROLAND, Anlage 5), die vom ML und 
MU erarbeitet wurde, bestehen bei den Bewilligungsstellen z.T. erhebliche Unsicher-
heiten. 

– Maßnahmen mit Grünland-Bezug des ML (Extensiv-Grünland aus f2) und des MU 
(Schutz und Entwicklung verschiedener naturschutzfachlich bedeutsamer Grünland-
typen in f3) sind nicht aufeinander abgestimmt. Zwar weist der Grünlanderhalt 
grundsätzlich positive Effekte auf, diese konzentrieren sich aufgrund der einheitli-
chen Prämien auf landwirtschaftlich ungünstigen und damit häufig naturschutzfach-
lich interessanteren Standorten. Noch größere Vorteile böten allerdings die Varianten, 
entweder einen Grundschutz über MSL zu finanzieren und weitere Auflagen mit Ver-
tragsnaturschutz zu ergänzen bzw. Naturschutzkernbereiche gezielt mit Pufferzonen 
aus f2-finanziertem Grünland zu umgeben. Zwar mit höherem Aufwand, aber gleich-
zeitig mit größeren Wirkungen für den Naturschutz verbunden, wäre demnach die 
Bindung zumindest eines Teils der NAU-Grünlandmaßnahme an Gebietskulissen des 
Naturschutzes. 

Vertikale Partnerschaft 

Über die im Textband in Kapitel 2 dargestellten Beteiligungsverfahren erfolgte für die 
Maßnahmen f2 und f4 eine Einbindung der Umwelt- und Interessenverbände sowohl wäh-
rend der Aufstellung des EPLR als auch bei (größeren) Änderungsanträgen (hier Maß-
nahmen der nationalen Modulation). Auf Grund des Zeitdrucks konnte nach Angaben des 
MU für die Maßnahme f3 keine weitergehende Beteiligung der Umwelt- und Interessen-
verbände erfolgen. Zur Abstimmung der Förderung der vom Aussterben bedrohten Tier-
rassen wurden die zuständigen Verbände in der jetzigen Förderperiode nur wenig einge-
bunden oder informiert. Als Begründung ist die weitestgehende Fortführung des Vorgän-
gerprogramms nach VO (EWG) Nr. 2078/1992 anzuführen. In der vorherigen Förderperi-
ode waren die Zuchtverbände an der Maßnahmenerstellung beteiligt worden. 

Horizontale Partnerschaft 

Ein grundlegendes Defizit wird von den Fachreferenten des MU und ML im mangelnden 
bzw. unzureichenden länderübergreifenden Austausch gesehen. Während die Extensivie-
rungsreferenten der Länder auf den Bund-Länder Treffen des BMVEL zumindest für die 
MSL-Maßnahmen im Austausch stehen und die Treffen i.d.R. zum informellen Gespräch 
über Nicht-GAK-Maßnahmen genutzt werden, gibt es ein ähnliches Forum für die Ver-
tragsnaturschutzmaßnahmen nicht. Dies ist u.a. darin begründet, dass naturschutzfachli-
che Aufgaben sich in alleiniger Hoheit der Länder befinden.  
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Vor diesem Hintergrund wünschen sich die Fachreferenten des MU auf Ebene der EU und 
des Bundes eine verbesserte Partnerschaft und Kooperation. Es wird u.a. angeregt, beim 
Bund eine Plattform für den Austausch mit Fachreferenten anderer Länder zu institutiona-
lisieren.  

Publizität  

Über die Verfahren hinausgehend, die wie im Textband Kap. 2.1.6.2 dargestellt zur Pub-
lizität des EPLR genutzt werden, erfolgt die Bekanntmachung der Agrarumweltmaßnah-
men nach der Befragung der Landwirte im Wesentlichen dadurch, dass  

– in regelmäßigen Abständen über alle Teilmaßnahmen in landwirtschaftlichen Wo-
chenblättern informiert wird. Dies geschieht insbesondere im Zeitraum der jährlichen 
Antragstellung für die AUM; 

– für die Vertragsnaturschutzmaßnahmen (f3) seit 2002 Faltblätter bei den ÄfA auslie-
gen, die entsprechend der Gebietskulissen differenziert sind; 

– die Teilnehmer der Maßnahmen f2, f3 und f4 von den Bewilligungsstellen über För-
dermöglichkeiten und Verwaltungsablauf auf unterschiedlichen Informationsveran-
staltungen informiert werden; 

– die Teilnehmer an den wasserwirtschaftlichen Maßnahmen regelmäßig Rundbriefe 
erhalten; 

– Multiplikatoren und Berater wie Landvolk, Wasserschutzberater und Tierzuchtver-
bände sowohl schriftlich als auch mittels Informationsveranstaltungen über Förderin-
halte und Antragsverfahren informiert werden; 

– in Bezug auf den Fördertatbestand f3-e (Ackerrandstreifen) mit Einverständnis der 
Flächeneigentümer bzw. Bewirtschafter Hinweisschilder auf Ackerrandstreifen auf-
gestellt werden, um auch das Verständnis und die Akzeptanz bei der breiten 
Öffentlichkeit zu steigern. 

Die Ergebnisse der Befragung der Landwirte ergibt, dass für die (Erst)-Information über 
die flächenstarken Maßnahmen f2 und f4 Printmedien einen hohen Stellenwert einnehmen 
(vgl. MB-VI-Tab. A 2.2). Es kann davon ausgegangen werden, dass die landwirtschaftli-
chen Wochenblätter (nach wir vor) ein geeignetes Medium sind, (Neu)-Maßnahmen vor-
zustellen oder sie in Erinnerung zu rufen. Dagegen nehmen für den Vertragsnaturschutz 
(f3) die Printmedien nur eine untergeordnete Bedeutung ein.  

Bei der Frage nach der für die Landwirte wichtigsten Informationsquelle (vgl. MB-VI-
Tab. A 2.3), die im Fragebogen offen formuliert ist, erlangen die landwirtschaftlichen 
Verbände und die Behörden, die mit der Abwicklung der Maßnahmen betraut sind, die 
mit Abstand höchste Wertigkeit. Darunter fallen mit 28 % aller Nennungen für den För-
deraspekt f2-C spezifische Beratungsinstitutionen des ökologischen Landbaus, für den 
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Förderaspekt f4-c sind dies mit einem vergleichbaren Prozentsatz die wasserwirtschaftli-
chen Berater. Mehrfach lobend erwähnt wurde die fachliche und persönliche Betreuung 
im Ackerrandstreifenprogramm (f3-e), die durch das NLÖ erfolgt. 

Allgemein kann unterstellt werden, dass für die Entscheidungsfindung zur Teilnahme an 
Betriebszweig-gebundenen oder gesamtbetrieblichen AUM genauere und betriebsindivi-
duelle Informationen und Beratungen notwendig sind. Diese holen die Landwirte in per-
sönlichen Gesprächen bei unterschiedlichen Gesprächspartnern ein. Es ist darauf zu ach-
ten, dass die identifizierten Informationsquellen von öffentlicher Seite im ausreichenden 
Maße Basisinformationen erhalten, sodass sie ihre Multiplikatoren- und Beratungsfunkti-
on ausfüllen können. 

Um die Qualität der Informationen von Behörden, landwirtschaftlichen Verbände, Fach-
presse und des Internet zu den Agrarumweltmaßnahmen einstufen zu können, wurden die 
Begünstigten um eine Einschätzung der Kriterien Informationsgehalt, Verständlichkeit, 
Umfang und Zugänglichkeit der Information mittels Schulnoten gebeten. Die Tabellen 
MB-VI-Tab. A 2.4 bis A.2.7 im Anhang, die die Ergebnisse auf Teilmaßnahmenebene 
zusammenfassen, zeigen ein überwiegend positives Bild. Schwächen ergeben sich ledig-
lich hinsichtlich des Umfangs der Informationen und der Verständlichkeit einiger Infor-
mationen. Generell macht es den Anschein, dass die Endbegünstigten deutliche Aversio-
nen gegen das so genannte „Beamtendeutsch“ hegen. Diesen Schluss lassen auch die Er-
gebnisse der Frage nach Verbesserungsvorschlägen zu. Anscheinend wünschen sich die 
Landwirte kurze Informationen, die in „ihrer Sprache“ verfasst sind. In Teilen wird die 
mangelnde Verständlichkeit der Antragsunterlagen dadurch kompensiert, dass die Endbe-
günstigen Hilfestellung beim Ausfüllen der Antragsunterlagen durch die Behörden erhal-
ten, die Landwirte überwiegend positiv bewerten.  

Kritisch ist zu beurteilen, dass die deutliche Mehrheit der Bewilligungsstellen nicht über 
Fördermöglichkeiten informieren, die über die reine Flächeprämierung der AUM hinaus-
gehen, jedoch in einem unmittelbaren Zusammenhang zu ihnen stehen (wie z.B. Umwelt-
bildung für Landwirte, Vermarktungsförderung für ökologisch erzeugte Produkte). Zum 
einen sehen die Behördenmitarbeiter hierin nicht ihre Aufgabe, zum anderen fehlt ihnen 
das notwendige Informationsmaterial. Der gleiche Tenor herrscht hinsichtlich der Kombi-
nation der AUM mit (reinen) Landesumweltmaßnahmen. Durchschnittlich die Hälfte aller 
befragten Mitarbeiter in den Dienststellen gibt an, keine weiteren Programme zu kennen.  

Zusammenfassend werden die Verfahren zur Erhöhung des Bekanntheitsgrades der AUM 
von den Evaluatoren als umfassend und mit gewissen Einschränkungen als zeitnah einge-
stuft. Aus Sicht des MU sind jedoch Verbesserungen bei der Einrichtung und Durchfüh-
rung der maßnahmenbegleitenden Arbeitskreise für f3-b und f3-c möglich. Generell wird 
die Einrichtung der Stelle eines Beraters vor Ort angeregt, der vorrangig beratende Funk-
tionen für die Landwirte zu den AUM wahrnimmt, aber auch gezielt Vertragsakquisition 
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für Vertragsnaturschutzmaßnahmen betreiben kann. Nach Ansicht der Evaluatoren kann 
der Berater ein integraler Bestandteil der Umsetzung von Vertragsnaturschutzmaßnahmen 
sein, eine Kofinanzierung durch die Kommission wäre daher anzustreben. Die Position 
könnte z.B. in Naturschutzstationen angesiedelt werden, mit denen in Niedersachsen gute 
Erfahrungen gemacht wurden. Ihre Einrichtung sorgte jeweils sowohl für naturschutzfach-
lich gute Ergebnisse als auch für hohe Akzeptanz bei den Landwirten. 

Trotz der guten Informationslage wäre eine kostenlose Informationsbroschüre wün-
schenswert, die die Fördermodalitäten, Ansprechpartner und Bewilligungsstellen aller 
Agrarumweltmaßnahmen im Überblick darstellt. Idealerweise wären hierin auch die we-
sentlichen (reinen) Landesmaßnahmen beschrieben. Die Informationsbroschüre sollte sich 
an die Landwirte wenden und leicht verständlich sein. Mit dieser Informationsbroschüre 
könnte die Unterstützung der EU zur Finanzierung der AUM hervorgehoben werden. 
Beim jetzigen Stand der Evaluierung ist es nur schwer einschätzbar, inwieweit dem Zu-
wendungsempfänger dies gegenwärtig ist.  

Interne Koordinations- und Informationsstrukturen 

Neben der Publizität im engeren Sinne sind die Informationsstrukturen auf den unter-
schiedlichen Verwaltungsebenen nach unserer Ansicht von zentraler Bedeutung für die 
Implementierung und Umsetzung der Agrarumweltprogramme. Im Ideal verläuft der In-
formationsfluss wechselseitig, d.h. die Oberste Verwaltungsebene gibt Förderinhalte und 
Anweisungen zur verwaltungsmäßigen Umsetzung vor. Die Aufgabe der antragsanneh-
menden und bewilligenden Stellen besteht darin, diese Informationen (im Zuge des Kun-
denkontaktes) an (potenzielle) Endbegünstigten und ggf. an Multiplikatoren weiter zu 
geben. Zugleich ist dem Ministerium zu melden, wenn Hemmnisse entstehen. Die Infor-
mationsstrukturen wurden innerhalb der Landwirtebefragung und der Erhebung der Be-
willigungsstellen untersucht.  

Anweisungen zur Verwaltungsumsetzung erhalten die Bewilligungsstellen entsprechend 
der Zuständigkeit durch das ML (f2) und das MU (f3, f4). Die Ministerien informieren 
mittels besonderer Dienstanweisung, Rundschreiben und Informationsveranstaltungen. 
Die schriftlichen Ausführungen der Mitarbeiter aus den Ämtern lassen darauf schließen, 
dass sie zur Beantwortung der Fragen zur Qualität und Zeitnähe der Dienstanweisungen 
nicht nur die Weisungen des ML zum NAU herangezogen haben, sondern auch die des 
MU. Die Qualität der Informationen wird mehrheitlich als „mittel“ eingestuft. Wesentli-
che Kritikpunkte sehen die Ämter darin, dass: 

– die Abstimmung und der Informationsaustausch zwischen MU und ML unzureichend 
ist (Inkonsistenzen, Handlungsvakuum), 
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– die für die Umsetzung der Maßnahmen notwendig Unterlagen nicht vollständig vor 
Antragsbeginn vorlagen, demzufolge Umsetzungsfragen nicht im Detail geklärt wer-
den konnten,  

– mündliche Absprachen mit einer Dienststelle im Sinne des einheitlichen Verwal-
tungshandeln nicht regelmäßig an alle anderen beteiligten Verwaltungseinheiten wei-
ter gegeben werden.  

Für die Bewilligungsstellen der Teilmaßnahmen f2 und f3, also die Ämter für Agrarstruk-
tur gilt, dass alle Dienststellen einen regelmäßigen Informationsaustausch mit den Land-
wirtschaftskammern als Antrag-annehmende Stellen pflegen. Darüber hinaus informieren 
die Hälfte der ÄfA die Dezernate für Wasserwirtschaft der Bezirksregierung regelmäßig, 
die für die Abwicklung von f4 zuständig sind. Gleiches gilt für Planungsbüros bzw. für 
„freie“ Berater. Für die bewilligenden Stellen besteht weiterhin die Möglichkeit, sich di-
rekte Hilfestellung bei den jeweiligen Ministerien einzuholen. Diese beurteilen die Ämter 
für Agrarstruktur mehrheitlich als sehr wichtig bzw. wichtig, bemängeln jedoch auch, 
dass Vereinbarungen die getroffen werden, nicht in allen Fällen zeitnah an andere Dienst-
stellen weitergegeben werden. 

Die wasserwirtschaftlichen Maßnahmen (f4) zeichnen sich dadurch aus, dass sie mit der 
jetzigen Förderperiode erstmalig in EU-Kofinanzierung abgewickelt werden. Insofern 
stellte sich die Abwicklung besonders in der Anfangszeit als schwierig dar. So lag bspw. 
die Besondere Dienstanweisung erst nach Beginn des Antragsverfahrens vor. Die wesent-
lichen Kritikpunkte der Dezernate lassen den Schluss zu, dass sich die Mitarbeiter hin-
sichtlich grundlegender Anweisungen zur Verwaltungsabwicklung besonders in der An-
fangsphase in einem Informationsvakuum befanden. Dies gilt in Teilaspekten auch noch 
heute, da Einzelfragen offensichtlich nur sehr zögerlich bearbeitet und gefällte Entschei-
dungen nicht allen Bewilligungsstellen gleichermaßen bekannt gemacht werden. Während 
das oben skizzierte Informationsvakuum (leider) als typisch für die Lernphase im Um-
gang mit EAGFL-Maßnahmen bezeichnet werden kann, also Lernkosten darstellen, sind 
die immer noch auftretenden Probleme offenbar struktureller Natur. Dies ist ggf. darin 
begründet, dass eine Permanenz der Bearbeitung im MU für diesen Aufgabenbereich 
nicht gewährleistet ist. Der Aufgabenbereich wurde in der Vergangenheit federführend 
durch eine befristete Abordnung der Bezirksregierungen in das MU abgedeckt, mit der 
Folge eines vergleichsweise häufigen, personellen Wechsels. Jeder Personalwechsel ist 
mit einer Einarbeitungsphase verbunden, die aufgrund der komplexen Fördermaterie nach 
dem EAGFL entsprechend lang ausfällt. In dieser Zeit entsteht ein Handlungsvakuum. 
Informelle Kontakte mit bspw. dem ML, aber auch mit der Fachdirektion in Brüssel, müs-
sen jedes Mal neu aufgebaut werden.  

Als Fazit ist festzuhalten, dass der Informationsaustausch zu den Agrarumweltmaßnah-
men zwischen der obersten Behörde und den Bewilligungsstellen im Wesentlichen ent-
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sprechend der einzelnen Maßnahmen vertikal über die Verwaltungsebenen organisiert ist. 
So bestehen für die Teilmaßnahmen f2 und f3 zwischen den Ministerien und den Bewilli-
gungsstellen gute Informationsstrukturen. Der vertikale Informationsaustausch für die 
Maßnahme f4 zwischen MU und Bewilligungsstellen weist aus den oben genannten 
Gründen Schwächen auf. Der horizontale Informationsaustausch zwischen den Ministe-
rien erscheint verbesserungswürdig.  

VI.3.2 Antragstellung, Bearbeitung und Bewilligung 

Zur Datenhaltung 

Den flächenbezogenen Maßnahmen f2 bis f4 ist gemein, dass ihre Beantragung a) über 
Einzelanträge und b) über einen Flächennachweis innerhalb des Gesamtflächen- und Nut-
zungsnachweis (FNN) des Antrages auf „Agrarförderung Tier/Fläche und Agrarumwelt-
maßnahmen“ erfolgt. Die unterschiedlichen Fördertatbestände der Teilmaßnahmen wer-
den im FNN mittels Kodierungen flurstücksgenau vom Antragsteller eingetragen. Alle 
Daten des FNN werden zentral für Niedersachsen durch den Fachbereich 8, Landesweite 
Aufgaben, EDV-gestützt verwaltet. Durch das Ankoppeln der Agrarumweltverpflichtun-
gen an den „großen“ Datensatz für die Flächenausgleichszahlungen erfolgen sämtliche 
landesweiten Flächenabgleiche in Bezug auf die Agrarumweltförderung automatisch mit. 

Dieses Erfassungssystem ist als beispielhaft zu bewerten, da das niedersächsische System 
die Basis für flurstücksgenaue Abbildung der Agrarumweltmaßnahmen im Raum dar-
stellt. Wir gehen davon aus, dass sich dieses System hervorragend für Evaluierungszwe-
cke nutzen lässt, wenn es zukünftig mit einem Geoinformationssystem gekoppelt ist (vgl. 
Perspektiven in Kap. VI.3.5).  

Die vergleichsweise tiefe Kodierung der Maßnahmen und die umfangreichen Informatio-
nen, die aus dem FNN hervorgehen, ermöglichen es, den Datensatz für die diversen Fra-
gestellungen der Kommission in Bezug auf die gemeinsamen Bewertungsfragen zu 
clustern. Wesentlich ist hierbei, dass durch dieses Vorgehen tatsächlich die Grundge-
samtheit abgebildet wird und auf ggf. methodisch problematische Hochrechnungen von 
Stichproben verzichtet werden kann. Zu einer umfassenden Evaluation einzelner Ver-
tragsvarianten besteht bei Teilmaßnahmen des Vertragsnaturschutzes f3 jedoch keine aus-
reichende Kodierungstiefe zur Unterscheidung der Maßnahmen. Da die Vertragsvarian-
ten, die im Vertragsnaturschutz in großer Zahl angeboten werden, z.T. unterschiedliche 
Umweltwirkungen entfalten, konnten die Fragestellungen der Kommission in einigen Fäl-
len nur näherungsweise mit adäquaten Daten beantwortet werden.  

Parallel zu der oben beschriebenen Datenbank werden gesonderte Datensätze mit Daten 
vorgehalten, die zur Erstellung der Auszahlungsanweisungen benötigt werden. Diese Da-
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tensätze benötigen Angaben, die bereits im FNN-Datensatz enthalten sind. Die entspre-
chenden Datensätze für f2 und f3 werden zentral durch die Landesweiten Aufgaben am 
Amt für Agrarstruktur Hannover verwaltet, die Datensätze für f4 dezentral bei den ent-
sprechenden Bezirksregierungen. Durch die Parallelität der Datensätze wird das oben be-
schriebene Erfassungssystem des FNN z.T. konterkariert. Unnötiger Erfassungsaufwand 
entsteht, der für die Evaluatoren nicht nachvollziehbar ist.  

Der Verwaltungsablauf der einzelnen Agrarumweltmaßnahmen 

Die Abbildung MB-VI-Abb. 3 zeigt im Überblick den Verwaltungsablauf der Agrarum-
weltmaßnahmen. Ersichtlich ist, dass für jede Maßnahme unterschiedliche Verwaltungs-
einheiten an der administrativen Umsetzung beteiligt sind. Nach Auskunft der Fachrefe-
renten bestanden in der Phase der Programmierung im Jahr 1999 Überlegungen, die An-
tragsverfahren zu vereinheitlichen. Hiervon wurde jedoch insbesondere bei der Maßnah-
me f4 abgewichen, da die fachlich-inhaltliche Abwicklung von f4 zusammen mit dem 
Kooperationsprogramm Wasserschutz7 gewährleistet sein sollte. 

MB-VI-Abb. 3: Verwaltungsablauf der Agrarumweltmaßnahmen in Niedersachsen 

Organisation und Strategie ML MU MU

Antragsannahme LWK ÄfA

Bewilligung ÄfA ÄfA

VOK ÄfA ÄfA

f2 f3 f4

Bez.-Reg.

Bez.-Reg.

Bez.-Reg.
 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Der Verwaltungsablauf Maßnahme f1: Die Antragsstellerinnen und Antragsteller (Hal-
ter der bedrohten Tierrassen) der Maßnahme f1 benötigen für die Antragstellung das amt-
lich vorgegebene Antragsformular sowie eine Bescheinigung des jeweils zuständigen 
Zuchtverbandes über die Abstammung und Verwendung zur Zucht der beantragten Tiere. 
Diese Papiere werden als Einzelantrag an die Direktoren der Landwirtschaftskammer über 

                                                 
7
 Das Kooperationsprogramm wird als reine Landesmaßnahme abgewickelt. Die Finanzierung ist 

zweckgebunden und erfolgt aus der Wasserentnahmegebühr.  
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die Kreisstellen der Landwirtschaftskammern geleitet. Dort erfolgt die Bewilligung. Die 
stichprobenhafte Kontrolle der Zuwendungsempfänger erfolgt durch die Landwirtschafts-
kammern. Wie bei allen AUM ist die zentrale Zahlstelle mit der Auszahlung der Beihilfe 
beauftragt. 

Der Verwaltungsablauf Maßnahme  f2: Zuständig für die Entgegennahme, die Ein-
gangskontrolle sowie die Prüfung auf Vollständigkeit als auch für die Erfassung der An-
träge für die Maßnahme f2 – NAU mit den Teilmaßnahmen A – extensive Produktions-
verfahren bei Dauerkulturen, B – extensive Grünlandnutzung, C – ökologische Anbauver-
fahren, D – zehnjährige Flächenstilllegung sind die Landwirtschaftskammern. Die Anträ-
ge des NAU werden gemeinsam mit dem Antrag auf Agrarförderung Fläche/Tier abgege-
ben, die Antragsfristen beider Anträge sind identisch. Die Bewilligung sprechen die zu-
ständigen Ämter für Agrarstruktur aus. Die Zahlbarmachung der Beihilfen für die Forder-
tatbestände des NAU erfolgt durch die Zahlstelle des ML.  

Der Verwaltungsablauf Maßnahme  f3: Zuständig für die Entgegennahme, die Ein-
gangskontrolle sowie die Prüfung auf Vollständigkeit als auch für die Erfassung der An-
träge für die Maßnahme f3 sind die Ämter für Agrarstruktur. Die Förderung wird in Form 
von öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen gewährt, entsprechende Unterlagen können bei 
den ÄfA angefordert werden. Der Vertragsnehmer verpflichtet sich zur Führung einer 
ständig aktuellen Schlagkartei sowie zur jährlichen Abgabe eines Antrages „Agrarförde-
rung Fläche“ bis zum 31.03. Die Verträge müssen i.d.R. bis spätestens zum 15. Dezember 
des Vorjahres des Vertragsbeginns geschlossen sein. Bewilligung, Vorortkontrollen und 
Zahlbarmachung liegen in der gleichen Zuständigkeit wie für die NAU-Maßnahmen  

Der Verwaltungsablauf Maßnahme f4: Abweichend von den oben dargestellten Ver-
waltungsabläufen erfolgt für die Teilmaßnahme f4 die Antragsannahme, Datenerfassung, 
Bewilligung und Vor-Ort-Kontrollen durch die Bezirksregierungen, Dezernate 502, und 
deren Außenstellen.  

Zur Bewertung des Verwaltungsverfahrens des NAU (f2) ist festzustellen, dass es sich bei 
f2 um Fördertatbestände handelt, die hinsichtlich ihre Verwaltungsablaufs als etabliert 
einzustufen sind. Dies ist u.a. darin begründet, dass die Förderung in gleicher oder ähnli-
cher Form bereits gemäß VO (EWG) Nr. 2078/1992 stattfand und Verwaltungsabläufe 
genutzt werden, die dem Endbegünstigten im Zuge der jährlichen Anträge auf Flächen-
ausgleichszahlung hinreichend bekannt sind. Insofern ist es auch nicht verwunderlich, 
dass bei keinem der an der Befragung der Bewilligungsstellen teilnehmenden Mitarbeite-
rInnen (gravierende) Unsicherheiten hinsichtlich der Abwicklung des NAU im Rahmen 
des EAGFL auftraten. Auf Grund der guten Erfahrungen bei der Abwicklung des  
Erschwernisausgleichs (e1) seit 1997 wird seit 2000 das gesamte Vertragsfahren der 
Maßnahme f3 ebenfalls über die ÄfA abgewickelt. Dies hat zum Vorteil, dass auf beste-
hende Strukturen und Erfahrungen zurückgegriffen werden konnte und eine gute Flächen-
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deckung erreicht wird. Ein weiterer Vorteil gegenüber z.B. einer Zuständigkeit der UNB 
ist die Bündelung von Verwaltungskontrollen in einer Hand sowie die direkte Weisungs-
befugnis des Landes. Laut Aussage des MU funktioniert der Verwaltungsablauf für den 
Vertragsnaturschutz überwiegend problemlos. 

Zur Einordnung des Verwaltungsablaufs der wasserwirtschaftlichen Maßnahmen ist her-
vorzuheben, dass die Dezernate 502 der Bezirksregierungen alle Maßnahmen abwickeln, 
die aus der Wasserentnahmegebühr der Landes Niedersachsen finanziert werden. Ca. drei 
Viertel der Mittel der Wasserentnahmegebühr werden als reine Landesmaßnahmen ver-
ausgabt, der Rest in Form der Teilmaßnahmen f4, m1 und t4. Die reinen Landesmaßnah-
men sind seit Jahren auch hinsichtlich ihrer verwaltungsmäßigen Umsetzung etabliert. Da 
es sich auch bei den reinen Landesmaßnahmen im Bereich Flächennutzung im Wesentli-
chen um freiwillige Maßnahmen handelt, wurde großer Wert auf ein kooperatives und 
vertrauensvolles Verhältnis zwischen Endbegünstigten und Verwaltung/Beratung gelegt. 
So wurden bspw. in den 90er Jahren spezifische Berater für wasserschonende landwirt-
schaftliche Produktionsweisen eingestellt, die jetzt auch für die Beratung der  
f4-Maßnahme zuständig sind. Aus der Historie ist nachvollziehbar, dass die Teilmaßnah-
me f4 hinsichtlich der Verwaltungszuständigkeiten an den bereits bestehenden Verwal-
tungsstrukturen angebunden wurde. 

Der Verwaltungsaufwand der jetzigen Förderperiode ist im Vergleich zur vorhergehenden 
gestiegen. Bei Maßnahmen, die erstmalig in dieser Förderperiode dem EAGFL, Abteilung 
Garantie unterliegen, ist der Anstieg der Verwaltungsaufwendungen besonders hoch (f4). 
Dies ist durch Lernaufwendungen im Umgang mit dem Garantie- und InVeKoS-Verfahren 
verursacht. Die Verwaltungsaufwendungen aller Bewilligungsstellen stiegen infolge der 
hohen (Verwaltungs-) Anforderungen, die aus den EU-Regularien resultieren und wesent-
lich infolge des deutlich erhöhten Förderumfanges der AUM. Dem gestiegenen Verwal-
tungsaufwand stehen i.d.R. keine Stellenaufstockungen gegenüber. Bei gleich bleibender 
Stellenzahl kompensieren die Ämter die Mehrarbeit durch personelle Umschichtungen 
innerhalb der Dienststelle, aber auch durch Optimierung der Arbeitsabläufe und eine ver-
änderte interne Aufgabenverteilung. Nach Ansicht der Hälfte aller Ämter für  
Agrarstruktur könnte der Verfahrensablauf der Agrarumweltmaßnahmen verbessert und 
damit die Arbeitsbelastung verringert werden, wenn die wasserwirtschaftlichen Maßnah-
men in die ÄfA integriert würden. Schon heute verweisen die ÄfA darauf, dass mit Ein-
führung der nationalen Modulation der Verwaltungsaufwand nochmals deutlich ansteigen 
wird und damit der Personalbedarf, da Einsparungspotenziale durch Verbesserung der 
Arbeitsorganisation weitestgehend ausgeschöpft sind. Eine ähnliche angespannte Perso-
nalsituation zeigt sich im MU: Zusätzliche Stellen wurden nach Angaben des MU trotz 
eines deutlichen Mehraufwands gegenüber der Vorgängerperiode und gegenüber reinen 
Landesmaßnahmen nicht eingerichtet. Allein durch die Berichtspflichten wird im MU 
eine Arbeitskraft mehr gebunden. Durch die zusätzlich anfallenden Anforderungen kön-
nen inhaltliche Fragestellungen teilweise nur kursorisch beantwortet werden. 
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VI.3.3 Begleitung der Maßnahmen, Kontrolle und Endabnahme 

Die Agrarumweltmaßnahmen f1 bis f4 unterliegen den strengen Regularien des InVeKoS-
Verfahrens, welche regelkonform zur Anwendung kommen. Die Einhaltung des Vier-
Augen-Prinzips ist für alle Maßnahmen gewährleistet.  

Sowohl nach Aussagen der Fachreferenten als auch der Bewilligungsstellen führt die Ein-
haltung der EAGFL- und insbesondere der InVeKoS-Regularien zu einem hohen, in eini-
gen Fällen kaum noch zu rechtfertigenden Verwaltungsaufwand. Dies gilt insbesondere 
für Verträge mit geringem Flächenumfang, da ein nicht unerheblicher Teil der Verwal-
tungsaufwendungen unabhängig vom Vertragsumfang anfällt. Um in diesen Fällen die 
Verwaltungsaufwendungen einzudämmen, wurden bspw. für das NAU zu jeder Teilmaß-
nahme Mindestauszahlungsbeträge definiert. Auch wenn dieses Vorgehen eine höhere 
Verwaltungseffizienz verspricht, ist die Folge, dass Flächen unterhalb der Auszahlungs-
grenze i.d.R. nicht den AUM und somit dem Ressourcenschutz zugeführt werden. Dieser 
Herleitung folgend unterstützen die Evaluatoren den Wunsch des Landes Niedersachsen, 
im Gegenzug zu den Mindestauszahlungsbeträgen eine Bagatellegrenzen auf europäischer 
Ebene einzuführen, unterhalb derer die Verwaltungskriterien deutlich vereinfacht werden, 
bspw. indem der Stichprobenumfang dieser Gruppe für VOK deutlich nach unten gesetzt 
und das Vier-Augen-Prinzip ausgesetzt werden.  

Das InVeKoS zielte ursprünglich auf Abwicklung der Flächen- und Tierprämien der so 
genannten 1. Säule der GAP ab. Ihre Anwendung wurde im vollen Umfang auf die AUM 
nach VO (EG) Nr. 1257/1999 übertragen. Hieraus ergeben sich besondere Härten, die sich 
darin begründen, dass die Anzahl der zu erfüllenden Auflagen der Agrarumweltmaßnah-
men und damit die sanktionsrelevanten Tatbestände deutlich die Anzahl der sanktionsre-
levanten Tatbestände für die Flächenausgleichszahlungen übersteigen. Das Risiko eines 
Verstoßes ist bei den AUM somit ein wesentlich höheres. Eine Vereinfachung der Aufla-
gen der AUM wäre jedoch aus fachlichen Erwägungen nicht sinnvoll. 

Die Überprüfung der guten landwirtschaftlichen Praxis im Sinne von Art. 47 VO (EG) 
Nr. 1750/1999 erfolgt für die niedersächsischen AUM als Fachrechtsprüfung und wird 
nach Anlaufschwierigkeiten für alle AUM angewendet. Nach Aussage der Bewilligungs-
stellen führen mit deutlicher Mehrheit die Prüfkriterien „Durchführung von Bodenunter-
suchungen“ und „Aufzeichnung über Nährstoffvergleiche“ gemäß DüngeVO zu Verstö-
ßen. Unsicherheiten bestehen noch hinsichtlich der landesspezifischen Sanktionsmecha-
nismen bei Verstößen gegen die gute fachliche Praxis. Z.Zt. finden Absprachen zur Ver-
einheitlichung dieser Sanktionen für alle AUM des Landes Niedersachsen statt.  



32 Kapitel 6        Materialband VI – Agrarumweltmaßnahmen  

Die Überprüfung auf Einhaltung der guten landwirtschaftlichen Praxis und die Kürzung 
der Prämienzahlung bei Verstoß bewertet ein nicht unerheblicher Teil der Landwirte als 
„doppelte Strafe“, die unmittelbar aus der Teilnahme an den Agrarumweltmaßnahmen 
resultiert. Zum einen kann es bei Verstoß gegen die gute landwirtschaftliche Praxis zu 
einem Bußgeldverfahren nach dem Fachrecht kommen, zum anderen wird ein Teil der 
Prämie gekürzt. Ergebnis der Landwirte- und Bewilligungsstellenbefragung ist, dass bei 
den Landwirten Unverständnis vorherrscht, wenn Kriterien der guten landwirtschaftlichen 
Praxis überprüft werden, die über die eigentlichen Auflagen der AUM hinausgehen, wie 
bspw. die Überprüfung der Prüfplakette an der Pflanzenschutzspritze, wenn die Ausbrin-
gung von PSM auf der beihilfeberechtigten Fläche explizit untersagt ist. Unter solchen 
Voraussetzungen verringert die fachrechtliche Prüfung die Akzeptanz der AUM deutlich. 
Der völlige Verzicht auf eine Teilnahme an den AUM stellt sich insbesondere dann ein, 
wenn der Anteil der Beihilfefläche an der Gesamtbetriebsfläche sehr gering ist. Diese 
Konstellation trifft häufig für Flächen zu, die einen besonders hohen Schutzstatus inne 
haben. 

Aus diesem Grund würden wir es begrüßen, wenn mit einer Teilnahme an Agrarumwelt-
maßnahmen auf die Überprüfung der Einhaltung der ordnungsgemäßen Landwirtschaft 
und auf den Sanktionsmechanismus bei Verstoß explizit in den Antragsunterlagen hinge-
wiesen würde. Weiterhin sollte vermieden werden, dass das Prüfungsrisiko auf Einhal-
tung des Fachrechts bei an Agrarumweltmaßnahmen teilnehmenden Betrieben höher ist 
als bei Nichtteilnehmern.  

Laut Aussagen der Bewilligungsstellen liegt die wesentliche Ursache für Verstöße im 
Bereich des Vertragsnaturschutzes in der Angabe falscher Flächengrößen, häufig bedingt 
durch Flächenberechnungen von Kleinstrukturen. Dies ist zwar ein generelles Problem, 
wird aber gerade im Zusammenhang mit den Agrarumweltmaßnahmen aufgrund der er-
wünschten Erhaltung von Kleinstrukturen verstärkt. Deren kleinteilige und unregelmäßige 
Formen erschweren präzise Flächenermittlungen. Dem Beispiel einiger Bundesländer fol-
gend sollten pauschale prozentuale Anteile von Kleinstrukturen angegeben werden. Bei 
den Teilmaßnahmen f3-b und f3-c spielt auch die Nicht-Einhaltung der Beweidungsdichte 
eine wichtige Rolle. Wunsch des MU und der Bewilligungsbehörden ist es, bei einigen 
Teilmaßnahmen auf eine flurstücksgenaue Flächenermittlung zu verzichten, da sie unan-
gemessenen Bearbeitungsaufwand sowohl der Antragsteller als auch der 
Bewilligungsstellen erfordert. Das gilt insbesondere bei Vertragsabschlüssen für große 
Heideflächen. Dem entgegen steht allerdings aus der Sicht der Kontrolle – und damit der 
zukünftigen Evaluation – das Bedürfnis nach einem flurstückbezogenen Flächennachweis. 
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VI.3.4 Finanzmanagement 

Generell weisen die Agrarumweltmaßnahmen ein im Vergleich zu den investiven Maß-
nahmen höheres Maß an Planungssicherheit hinsichtlich des Mittelabflusses auf. Dies ist 
im Wesentlichen in der konstanten Beihilfehöhe je Fördereinheit (i.d.R. ha) und 
-tatbestand sowie in dem fünfjährigen Verpflichtungszeitraum der AUM begründet. Mit 
Ausnahme von Neumaßnahmen kann der jährliche Mittelabfluss auf Basis der Auszah-
lungen des Vorjahres minus der auslaufenden Verpflichtungen kalkuliert werden. Unsi-
cherheit besteht lediglich hinsichtlich des Umfangs neuer Verpflichtungen. Weiterhin 
liegen für Maßnahmen, die bereits gemäß VO (EWG) Nr. 2078/1992 angeboten wurden, 
Erfahrungswerte für den Teilnahmeumfang vor. Schwieriger ist im Vergleich dazu die 
Schätzung des Mittelbedarfs für Neumaßnahmen. Die vergleichsweise hohe Planungssi-
cherheit in Bezug auf den Finanzabfluss spiegelt sich auch in den Aussagen der Bewilli-
gungsstellen wider, nach denen i.d.R. der Finanzabfluss auf Ebene der ÄfA bzw. Dezer-
nate für Wasserwirtschaft im Großen und Ganzen den Planzahlen entspricht (f2,f4). So-
mit bilanzieren zwei Drittel der Mitarbeiter der ÄfA, dass die Mittel des NAU im Großen 
und Ganzen optimal eingesetzt sind, derweil die Bediensteten der Dezernate 502 in Teil-
bereichen Verbesserungen für nötig halten. 

Ein aktives Finanzmanagement in dem Sinne, dass ein schleppender Abfluss von Mitteln 
im Jahresablauf gelenkt werden kann, ist im Gegensatz zu den investiven Maßnahmen aus 
den oben genannten Gründen i.d.R. nicht oder nur in einem sehr beschränkten Umfang 
möglich. Mittel, die aus dem EU-Haushaltstitel der AUM (Haushaltslinie f) nicht veraus-
gabt werden, können entweder über die Haushaltsjahre horizontal oder über die Haus-
haltslinien vertikal verschoben werden. Eine mehrjährige horizontale Verlagerung ohne 
Anpassung der Finanzpläne kann dazu führen, dass die Mittel zum Ende der Förderperio-
de nicht mehr abfließen. 

Das Finanzmanagement innerhalb der EU-Haushaltslinie f stellt sich als eingeschränkt 
flexibel dar. Während die Fördertatbestände unterhalb der jeweiligen Maßnahmen f1 bis 
f4 in Bezug auf die zur Kofinanzierung genutzten Landesmittel deckungsfähig sind, gilt 
dies zwischen den einzelnen Agrarumweltmaßnahmen nicht, d.h. eine Mittelumschich-
tung von bspw. f4 zu f2 ist nicht oder nur sehr bedingt möglich. Dies ist zum einen darin 
begründet, dass zur Kofinanzierung der AUM auf Landesebene unterschiedliche Haushal-
te herangezogen werden. Für f1 und f2 ist dies der Haushalt des ML, für f3 und f4 der des 
MU. Zum anderen ist die (Landes)-Kofinanzierung der Maßnahme f4, nämlich die Was-
serentnahmegebühr, streng zweckgebunden, sodass trotz gleichen Haushalts zwischen den 
Maßnahmen des MU im Gegensatz zu denen des ML keine Deckungsfähigkeit besteht.  
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Bisher konnten alle beantragten Flächen in die Förderung aufgenommen werden, Engpäs-
se hinsichtlich der nationalen Kofinanzierung bestanden in der laufenden Förderperiode 
bisher nicht. Zur Kofinanzierung der Agrarumweltmaßnahmen werden mit Ausnahme der 
wasserwirtschaftlichen Maßnahmen keine zweckgebundenen Mittel im engeren Sinne 
eingesetzt. Demnach ist die Landesfinanzierung der AUM im hohen Maße von der Aus-
stattung des Landeshaushaltes bestimmt.  

Sowohl von den Landwirten als auch von den Bewilligungsstellen wird kritisiert, dass die 
Auszahlung für f2 und f3 erst 1,5 Jahr nach der Antragsstellung erfolgt (Antragstellung 
bis 15.05, Auszahlung im Oktober des Folgejahres). Insbesondere für Betriebe, die infol-
ge der Extensivierung mit deutlichen Gewinneinbrüchen zu rechnen haben, kann die späte 
Auszahlung zu Liquiditätsengpässen führen.  

VI.3.5 Spezifische Begleitungs- und Bewertungssysteme 

Allgemeine Datenhaltung 

Bei den Datensätzen zur Abwicklung der Agrarumweltmaßnahme und denen des InVe-
KoS handelt es sich nicht um spezifische Begleitungs- und Bewertungssysteme. Diese 
Datensätze werden aber zur vorliegenden Zwischenevaluierung genutzt, ihr Potenzial 
kann durch graduelle Veränderungen noch erhöht werden (vgl. Schlussfolgerungen und 
Empfehlungen im Textband, Absatz Datenhaltung). 

Naturschutzfachliche Begleitforschung 

In Niedersachsen besteht ein langjähriges, relativ umfassendes System der naturschutz-
fachlichen Datenerhebung, das sowohl von ehrenamtlichen Kartierern (z.B. Tier- und 
Pflanzenartenerfassung) als auch hauptamtlich getragen wird. Die Koordination, Daten-
sammlung und –auswertung liegt beim NLÖ. 

Zur Halbzeitbewertung von PROLAND wurde vom NLÖ eine erste umfassende Auswer-
tung der bereits vorliegenden Daten vorgenommen (NLÖ, 2003). Darüber hinaus wurden 
gezielt maßnahmenbezogene Untersuchungen eingeleitet, die bis 2006 fortgeführt werden 
sollen. In vielen Fällen konnte auf einen umfassenden Datenpool zurückgegriffen werden, 
sodass bereits zur Halbzeitbewertung erste naturschutzfachliche Wirkungskontrollen 
möglich sind.  

Mit dem Bericht des NLÖ wird darüber hinaus ein Konzept vorgelegt, dass eine aussage-
kräftige Begleitung der Naturschutzmaßnahmen bis zur Ex-Post-Bewertung gewährleisten 
kann. Die vorliegenden Ergebnisse fließen in die Beantwortung der Gemeinsamen Bewer-
tungsfragen ein. Es werden ausschließlich Maßnahmen des MU durch das NLÖ begleitet 
(e1, f3, t2), das ML hat bisher auf ein Naturschutzmonitoring des NAU verzichtet. 
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Vor dem Hintergrund der Anforderung, dass ein aussagekräftiges Naturschutzmonitoring 
langfristig angelegt sein muss, sollte das bestehende System erhalten und gezielt ausge-
baut werden. Eine Fokussierung auf 5-jährige Vertragslaufzeiten von Naturschutzmaß-
nahmen ist dafür nicht ausreichend, da sich viele Wirkungen erst längerfristig einstellen 
(insbes. im Grünlandschutz). Synergien mit den FFH-Berichtspflichten sollten genutzt 
werden. 

Fachliche Begleitung zum abiotischen Ressourcenschutz 

Eine spezifische fachliche Begleitforschung der AUM von PROLAND als Beitrag zur 
Evaluierung des abiotischen Ressourcenschutzes findet bislang faktisch nicht statt. Sehr 
wohl liegen Umweltdaten zum abiotischen Ressourcenschutz vor, so beispielsweise zur 
Qualität des Grundwassers, die innerhalb des Kooperationsprogramms Wasserschutz ge-
wonnen wurden. Allen Daten im Bereich des abiotischen Ressourcenschutzes ist gemein, 
dass sie nicht auf die Fragestellungen der Evaluierung ausgerichtet sind und damit nur 
hilfsweise Informationen zur Beantwortung der EU-KOM-Fragen liefern. 

Perspektiven 

Durch die Neufassung der InVeKoS-VO (EG) Nr. 1593/2000 ist für die Evaluierung der 
Agrarumweltmaßnahmen eine interessante Perspektive entstanden. Entsprechend der VO 
wird ab 2005 ein System zur Identifizierung landwirtschaftlicher Parzellen auf Grundlage 
von Feldblockkarten erstellt. Dazu werden computergestützte geografische Informations-
systeme (GIS) verwendet. Infolge der GIS-Erfassung erhalten die InVeKoS-Daten einen 
Lage-Bezug im Raum. Somit ergibt sich die Möglichkeit der Verschnei-
dung/Überlagerung aller InVeKoS-Flächen mit anderen Sachinhalten, wie bspw. zur  
Analyse der Umweltwirkungen der landwirtschaftlichen Produktion. Auf Basis der GIS-
Erfassung der InVeKoS-Daten lässt sich die Treffsicherheit wesentlich genauer ermitteln. 

VI.4 Ziel- und Wirkungsanalyse anhand der kapitelspezifischen 
Bewertungsfragen 

Im folgenden Kapitel werden die gemeinsamen kapitelspezifischen Bewertungsfragen der 
EU-KOM beantwortet und die Umweltwirkungen der in Niedersachsen geförderten Ag-
rarumweltmaßnahmen eingeschätzt. Um die Auswahl der zu beantwortenden kapitelspezi-
fischen Bewertungsfragen transparent zu gestalten, wurden alle AUM einer detaillierten 
Ziel- und Wirkungsanalyse unterzogen. Grundlage für die Auswahl und Bearbeitung der 
Gemeinsamen Bewertungsfragen stellt die Wirkungsseite dar. Diese wurde herangezo-
gen, um auch diejenigen Wirkungen abzubilden, die weder Haupt- noch Nebenziel einer 
Teilmaßnahme sind, jedoch einen Beitrag zum Ressourcenschutz erbringen. Ergeben sich 



36 Kapitel 6        Materialband VI – Agrarumweltmaßnahmen  

für eine Teilmaßnahme keine zu erwartenden Wirkungen in Bezug auf den Schutz einer 
Ressource, werden die entsprechenden Bewertungsfragen nicht bearbeitet.  

Zur Beantwortung der Gemeinsamen Bewertungsfragen war es in Teilen notwendig, die 
im EPLR enthaltenen Zielformulierungen für Agrarumweltmaßnahmen nachzubessern8. 
Die Gründe hierfür bestanden darin, dass: 

– zum Zeitpunkt der Aufstellung des EPLR die gemeinsamen Bewertungsfragen noch 
nicht bekannt waren und der Detaillierungsgrad der Zielformulierungen nicht auf die 
Fragen abgestimmt war, 

– die Zielhierarchie der AUM in Bezug auf den Schutz einzelner Ressourcen nicht im-
mer deutlich aus dem EPLR hervorging. Für die Beantwortung der gemeinsamen Be-
wertungsfragen ist jedoch eine eindeutige Zuordnung von Maßnahmen und der durch 
diese geschützten Ressourcen erforderlich.  

Das Ergebnis ist in Form von Ziel-Wirkungsdiagrammen dargestellt (vgl. MB-VI-Abb. 4). 
Grundlage für die Diagramme sind die im EPLR formulierten bzw. nachgebesserten maß-
nahmenspezifischen Ziele. Zu erwartende Wirkungen der Maßnahmen werden durch ein-
schlägige Literaturquellen belegt (vgl. MB-VI-Tab. 8). Eine Unterscheidung in Haupt- 
und Nebenziele bzw. Wirkungen stellt die Bedeutung der Maßnahmen zum Schutz be-
stimmter Ressourcen stärker heraus. Identifizierte Hauptwirkungen werden tief gehender 
analysiert und beschrieben als Nebenwirkungen. 

Grundsätzlich sei darauf hingewiesen, dass auch Hauptwirkungen selten direkt nachge-
wiesen werden können. Erst aufwendige Begleituntersuchungen der Fachverwaltungen, 
die aber nur in wenigen Fällen vorliegen (z.B. für Fördertatbestände des Vertragsnatur-
schutzes siehe NLÖ, 2003), erlauben es, belastbare quantitative Wirkungsaussagen zu 
tätigen. Die sonstigen Aussagen zu den angenommen Wirkungen beruhen auf Analogie-
schlüssen zu Untersuchungen, die entweder nicht auf den gegebenen örtlichen Verhältnis-
sen basieren (beispielsweise zum Zusammenhang zwischen der Reduzierung des Produk-
tionsmitteleinsatzes und der Artenvielfalt, Indikator VI.2.A.-1.3) oder aber auf andere als 
die hier betrachteten Fragestellungen abzielen (z.B. der Aspekt „Vögel der Normalland-
schaft“ unter Indikator VI.2.A.-3.1). Schließlich ist zu einigen der aufgeführten Wir-
kungsfragen, -kriterien und -indikatoren anzumerken, dass eindeutige Ursache-
Wirkungsbeziehungen auch in der wissenschaftlichen Diskussion bislang noch nicht ab-
schließend geklärt worden sind. In einigen dieser Fälle können nur indirekte Rückschlüs-
se auf die vermuteten Wirkungen getroffen werden, sodass die Aussagen – auch die quan-
titativen - als Einschätzungen zu werten sind (z.B. zur Reduzierung der Mengen an aus-

                                                 
8
  Zielunklarheiten wurden mit den zuständigen Fachreferenten in den Ministerien und dem NLÖ disku-

tiert und ggf. angepasst. 
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gebrachten Pflanzenschutzmittel, Indikator VI.1.A.-2.1). In anderen Fällen wird über 
Hilfsindikatoren versucht, vorhandene Tendenzen aufzuzeigen (Berechnung des C-Faktor 
zur Ableitung der Erosionsgefährdung von Anbaumethoden, Indikator VI.1.A.-1.1). In 
Einzelfällen muss auf Grund fehlender oder ungenügender Datengrundlage die Beantwor-
tung von Fragen entfallen (Indikator VI.2.B.-3.1 und VI.2.B.-3.2). 

MB-VI-Abb. 4:  Das Grundprinzip der Ziel-Wirkungsdiagramme am Beispiel der 
Maßnahme „Zehnjährige Flächenstilllegung“ 
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Quelle: Eigene Zusammenstellung. 



38 Kapitel 6        Materialband VI – Agrarumweltmaßnahmen  

MB-VI-Tab. 8: Literaturbelege zu den Wirkungspfaden der Wirkungsdiagramme 

Wirkungsket-
ten 

Wirkfaktor Literatur 

Düngung/PSM Hoffmann 1999, Ministerium für Umwelt, Natur und Forsten des Landes Schleswig-
Holstein 1999 

Luft/Klima 

Bodenbearbeitungszeit-
punkt, -art, -häufigkeit 

Ryszkowski & Kędziora o.J., Steidel 2002, Steinmann & Gerowitt  2000 

Düngung/PSM Ad-Hoc-Arbeitskreis „Prioritätenprogramm“ 1999, Bach et al. 1997, Behrendt 1999, 
Egge 1990, Frede & Dabbert 1998, Haas et al. 1998, UBA 1999, Waldhardt 1994, 
Weingarten 1996  

Erosion  Auerswald & Schmidt 1989, Billen et al. 1994, Egge 1990, Frielinghaus 1996, Frie-
linghaus 1997, Ryszkowski & Kędziora o.J., 

Bodenbearbeitungszeit-
punkt, -häufigkeit (inkl. 
Brache) 

Anthony et al. 2001, Billen 1996, Billen et al 1994, Billen & Lehmann 1992, Forche et 
al. 1990, Haas et al. 1998, Ryszkowski & Kędziora o.J. 

Wasser 

Uferrandstreifen Bach et al. 1997, DVWK 1990, Kreisel 1989, Landesumweltamt Brandenburg 1996,  
Düngung/PSM Billen & Lehmann 1992, Broll & Schreiber 1994, Domnig et al. 1991, Elsen 1994, 

Haas et al. 1998, Rosenthal et al. 1998, Schulte 1989, Waldhardt 1994, Waldhardt 
1994,  

Erosion Auerswald & Schmidt 1989, Billen et al. 1994, Elsen 1994, Frielinghaus 1996, Frie-
linghaus 1997,  

Bodenbearbeitungszeit-
punkt, -häufigkeit, -art 
(inkl. Brache, Extensi-
vierung, Beweidung, ...) 

Billen & Lehmann 1992, Billen 1996, Billen et al. 1994, Bischhoff 2000, Blankenburg 
1995, Broll & Schreiber 1994, Diepenbrock & Hülsbergen 1996, Domnig et al. 1991, 
Forche et al. 1990, Gerowitt & Wildenhayn 1997, Steidel 2002, Steinmann & Gerowitt  
2000, Waldhardt 1996, Wilhelm 1999 

Boden 

Wasserhaushalt Blankenburg 1995, Rosenthal et al. 1998 
Düngung/PSM (Ausha-
gerung, Ackerrandstrei-
fen, Ökolandbau, Exten-
sivierung, ...) 

Bosshard 1999, Bräsecke 2002, Diepenbrock & Hülsbergen 1996, Elsen 1994, Emmer-
ling & Schröder 1996, Evelt-Neite 1992, Frieben 1995, Hessisches Ministerium des 
Innern und für Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz 1992, Heydemann 1981, 
Hofmeister 1996, Jaschke 1998, Kapfer 1994, Münzel & Schuhmacher 1994, Nitsche 
& Nitsche 1994, Oesau 1998, Rabe 2002b, Raskin 1995, Raskin et al. 1992, Rosenthal 
et al. 1998, Rott 1992, Schumacher 1984, Schwöppe 1992, Steinmann & Gerowitt 
2000, Strotdrees 1992, Waldhardt 1994, Wicke 1996 

Biodiversität 

Bodenbearbeitungszeit-
punkt, -häufigkeit, -art 
(incl. Brache, Extensi-
vierung, Beweidung, 
Entwässerung) 

Arlt & Jüttersonke 2000, Arens & Neff 1997, Berting & Meyer-Vosgerau 2001, Bisch-
hoff 2000, Bräsecke 2002, Bruns et al. 2001, Dernedde 1997, Dierschke 1985, Elsäßer 
2000, Elsen 1994, Elsen 1996, Forche et al. 1990, Frieben 1995, Gerowitt & Wilden-
hayn 1997, Gerowitt 1996, Glimm et al. 2001, Gloe 1998, Hälterlein 2002, Handke 
1999, Hozaker & Meyer 1998, Hülbert und Adam 1994, Jaschke 1998, Kapfer 1994, 
Kiel 1999, Kipp 1999, Klapkarek & Harter 1998, Knauer 1990, Krüß und Tscharntke 
o.J., Kunzmann 1990, Kwak 1998, Labasch & Schneider 2000, Liepelt & Suck 1994, 
Lille 1992, Lütkepohl 1993, Luick 1996, Masch 1994, Michels & Raabe 1996, Mi-
chels 1999, Möseler 1989, Mückschel & Otte 2001, Müller 1995, Münzel & Schuhma-
cher 1994, Nitsche & Nitsche 1994, Oesau 1998, Otte et al. 1999, Papaja & Hülsber-
gen 1996,  Rabe 2000, Rabe 2002a, Rabe 2002b, Radlmair & Donek 2002, Reinke 
1990, Riehl 1992, Rosenthal et al. 1998, Rott 1992, Runge 1985, Schmidt 1996, 
Schmidt 1985, Schöps 1995, Schomaker 1992, Schreiber 1997, Schuboth 1996, 
Schumacher et al. 1999, Schulte 1989, Schwabe 2001, Schwartze 1992, Schwartze 
1994, Schwartze 1999, Schwöppe 1992, Spittler 2000, Steffan-Dwenter & Tschaantke 
1996, Steidel, 2002, Steinmann & Gerowitt  2000, Steinrücken 1990, Steinrücken & 
Sauer 1990, Strotdrees 1992, Tscharntke 1996, Voigtländer et al. 2001, Vormann & 
Leisen 1999, Waldhardt 1994, Waldhardt 1996, Wehnert 1990, Weis 2001, Westerna-
cher-Dotzler 1990, Wilhelm 1999, Zahn et al. 2002, Ziesemer 1993, Ziesemer o.J., 
Zimmermann & Woike 1982, Zimmermann & Woike 1987 
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Fortsetzung MB-VI-Tab. 8: 

  
Wasserhaushalt Berting & Meyer-Vosgerau 2001, Bruns et al. 2001, Gloe 1998, Handke 1999, Kapfer 

1994, Klapkarek & Harter 1998, Köhler et al 2000, Liepelt & Suck 1994,  Michels 
1999, Michels et al. 1996, Rosenthal et al. 1998, Rott 1992, Schleef & Walter 2001, 
Schomaker 1992, Schwartze 1994, Woike 1983, Zöckler 1994,  

Standortdiversität (aus-
geräumte Landschaft, 
Auen, Relief)  

Bräsecke 2002, Briemle et al . 1991, Elsen 1996, Köhler et al. 2000, Kwak 1998, 
Münzel & Schuhmacher 1994, Rabe 2000, Rosenthal et al. 1998, Schleef & Walter 
2001 

Biodiversität 

allgemein (z.B. Be-
standsentwicklungen, 
Erfolgskontrollen)  

Bornholdt et al. 2000, Gödde & Schwöppe 1983, Köhler et al. 2000, Melter & Welz 
2001, Michels & Weiss 1996, Mitschke 2001, Müller & Illner 2001, Nehls 2001, Pless 
1995, Schwabe 2001, Schwöppe & Schwöppe 1992, Stephan & Wittjen 1999, Vest 
1989, Weiss et al. 1999, Woike 1989  

Bodenbearbeitungszeit-
punkt, -art, -häufigkeit 

Forche et al. 1990, Steidel 2002, Landschaft 

Wasserhaushalt Vormann & Leisen 1999  

VI.4.1 Bewertungsfragen 

Die fachlichen Grundlagen für die Wirkungseinschätzung der AUM im Textband werden 
im Folgenden abgeleitet. Der Beitrag von AUM zum Ressourcenschutz kann auf zwei 
Ebenen beurteilt werden: a) auf der Ebene einzelner Maßnahmen und b) auf der Ebene 
der regionalen Verteilung von AUM. Die erste Ebene umfasst die Beurteilung der Wir-
kung einer Maßnahme je Flächeneinheit, unabhängig davon, in welchem räumlichen Kon-
text die Maßnahme durchgeführt wird. Hierzu sei auch auf die oben erläuterte Ziel-
Wirkungsanalyse anhand von Ziel-Wirkungsdiagramme verwiesen, in denen die poten-
ziellen Wirkungen von AUM dargestellt sind (vgl. Ziel-Wirkungsdiagramme im Anhang). 
Die Untersuchung der regionalen Verteilung der AUM ist für Aussagen darüber wichtig, 
wie zielgerichtet eine Maßnahme angewendet wird, ob z.B. Bereiche mit einer besonde-
ren Schutzwürdigkeit oder Schutzbedürftigkeit durch eine Maßnahme erreicht werden. 
Die gemeinsamen Bewertungsfragen der EU-KOM umfassen lediglich die erste Ebene der 
maßnahmenspezifischen Wirkungseinschätzung. Der Frage der Zielgerichtetheit von 
AUM9 wird in den gemeinsamen Bewertungsfragen nur wenig Aufmerksamkeit ge-
schenkt. Nach Ansicht der Evaluatoren ist gerade dieser Aspekt sehr wichtig für die Beur-
teilung der Wirksamkeit von AUM auf der Ebene eines ganzen Bundeslandes. 

                                                 
9
  In der englischsprachigen Literatur wird der Aspekt der Zielgerichtetheit von AUM als „regional tar-

geting“ bezeichnet. 
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VI.4.1.1 Frage VI.1.A - Beitrag der Agrarumweltmaßnahmen zum 
Schutz der Bodenqualität 

Der Beitrag von Agrarumweltmaßnahmen zum Schutz der Bodenqualität wird im folgen-
den Kapitel entsprechend der Kommissionsfragen unterschieden nach Wirkungen auf 
physikalische, chemische und biologische Eigenschaften der Böden. Davon abgeleitet 
werden Sekundärwirkungen als Vorteile für die Betriebe und die Gesellschaft im Allge-
meinen. Hauptwirkungen für den Erhalt der Bodenqualität weisen der Ökologische Land-
bau sowie die Extensivierung von Dauerkulturen mit begleitender Begrünung auf. Fast 
alle anderen Fördertatbestände in Niedersachsen entfalten Nebenwirkungen für den Bo-
denschutz. 

Indikator VI.1.A-1.1 Landwirtschaftliche Flächen, die Vereinbarungen zum Schutz 
vor/zur Verringerung von Bodenverlusten unterliegen (Erosionsschutz) 

Bodenverluste durch Bodenerosion sind im Entwicklungsplan des Landes Niedersachsen 
als Problem identifiziert. Spezifische Schutzkonzepte innerhalb der Agrarumweltmaß-
nahmen sind hingegen nicht entwickelt worden. Dennoch entfalten einige der angebote-
nen Fördertatbestände Wirkungen in Hinblick auf den Erosionsschutz.  

Der Umfang landwirtschaftlicher Flächen, die eine Erosionsschutzwirkung aufweisen, ist 
in MB-VI-Abb.5 dargestellt. Der wesentliche Beitrag zum Erosionsschutz geht von den 
beiden Fördermaßnahmen mit den größten Flächenanteilen aus: Grünlandextensivierung 
und Ökologischer Landbau. Aber auch die Fördertatbestände des Vertragsnaturschutzes 
und der gewässerschonenden Bewirtschaftung tragen in größerem Maße zum Schutzziel 
bei. Der Gesamtbeitrag der Agrarumweltmaßnahmen zum Schutz gegen Bodenerosion 
umfasst rund 3 Prozent der LF in Niedersachsen, wobei 61% der Förderflächen ihre Wir-
kung durch Erhaltung erosionshemmender Nutzungsformen erzielen.  
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MB-VI-Abb. 5: Erosionsschutz – Indikator VI.1.A-1.1  

a) differenziert 
nach Art der 
Bodenerosion

b) durch Art der 
Bodennutzung/
Bewirtschaftung

c) durch ausschließ- 
liche Bekämpfung 
der Bodenerosion

d) durch Verbot von 
Grünlandumbruch

Erosionsschutz
gesamt, davon
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keine Angaben 
möglich 0,03 % = 21 ha

38,8 % = 29.320 ha

61,3 % = 46.344 ha

Ökologische Anbauverfahren:
Ökolandbau Acker = 20.009 ha

Gewässerschonende Bewirtschaftung:
Extensive Bewirtschaftung von Grünland = 2.010 ha,
Umwandlung Acker in Grünland = 1.090 ha,
Stillgelegte Ackerflächen = 5.500 ha,
Betriebsteil im ökologischen Landbau und 
gewässerschonende ökologische Bewirtschaftung 
(nur Ackerflächen) = 2.581 haExtensive Grünlandnutzung = 39.380 ha

Extensive Dauerkulturen 
(Variante Begrünung) = 21 ha

Stilllegung:
Langjährige Stilllegung = 82 ha,
20-jährige Stilllegung = 38 ha

Vertragsnaturschutzmaßnahmen:
Kooperationsprogramm Feuchtgrünland = 4.955 ha

 
Quelle: Eigene Berechnungen anhand der Förderdaten 2002. 

Bei der Beurteilung der Wirksamkeit der Maßnahmen für den Erosionsschutz werden im 
Folgenden die Maßnahmen anhand ihrer Wirkungsweise und –intensität unterschieden: 

Flächenstilllegung: Die Fördertatbestände der Flächenstilllegung leisten zur Bekämp-
fung der Erosionsproblematik durch die Gewährleistung einer dauerhaften Bodenbede-
ckung einen erheblichen Beitrag. Die Wirkung ist im Vergleich aller Bewirtschaftungs-
formen, die mit den AUM verbunden sind, die höchste. Sie ist umso größer, je gezielter 
die Maßnahmen auf erosionsgefährdete Flächen gelenkt werden können, was jedoch in 
der Praxis nicht geschieht. Die Gesamtwirkung der Maßnahme ist außerdem wegen des 
geringen Förderflächenumfanges als schwach einzuschätzen.  

Extensive Grünlandbewirtschaftung: Die Fördertatbestände der extensiven Grünland-
bewirtschaftung, die in den Maßnahmen f2 bis f4 in verschiedene Varianten auftreten, 
wirken in Hinblick auf das Schutzziel durch die Erhaltung der erosionshemmenden Wir-
kung der Grünlandnutzung. Die Bewirtschaftungsauflagen schließen einen Umbruch von 
Grünlandflächen aus. Flächen, die als Grünland bewirtschaftet werden, weisen im Ver-
gleich zu Ackerflächen einen verschwindend geringen Erosionsumfang auf (Auerswald 
und Schmidt 1986). Auf Weideflächen wird im Vergleich zur ortsüblichen Grünlandnut-
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zung zusätzlich durch die mit den Bewirtschaftungsauflagen verbundene geringere Vieh-
besatzdichte das Erosionsrisiko gesenkt. 

Ökologische Anbauverfahren: Mit Wirkung für den Erosionsschutz sind die Ackerflä-
chen der ökologischen Anbauverfahren anzurechnen. Dies gilt sowohl für die Teilmaß-
nahme f2-C als auch für die Ökolandbauvarianten innerhalb f4 ‚Trinkwasserschutz in 
Wasservorranggebieten’ (f4-d, f4-e).  

Die erosionshemmende Wirkung ökologischer Anbaumethoden wird zwar fachlich kon-
trovers diskutiert (vgl. etwa Prasuhn et al., 2000 und Grüning, 2000). Entscheidenden 
Einfluss auf die Wirksamkeit in Hinblick auf den Erosionsschutz hat aber nach Frieling-
haus et al., (2000) der Grad der Bodenbedeckung in der Fruchtfolge. Maßgebend für den 
Bodenbedeckungsfaktor einer Anbaumethode ist der Anteil an spätdeckenden Feldfrüch-
ten, Sommerungen sowie Brache und demgegenüber die Praxis des Zwischenfruchtan-
baus.  

Daher haben wir in Anlehnung an die Methoden von Thiermann et al. (2000) und Hoegen 
et al. (1995), die in ihren Erosionsabschätzungen mit einer abgewandelten Berechnung 
des C-Faktors nach Auerswald et al. (1986) arbeiten, für die Beurteilung der Wirksamkeit 
des Ökologischen Landbaus einen Teilnehmer/Nichtteilnehmer – Vergleich über die Kul-
turartenverteilung auf Basis der Angaben in den Flächen- und Nutzungsnachweisen der 
Betriebe (InVeKoS) durchgeführt. In die Berechnungen wurden nur Ackerflächen einbe-
zogen, der Zwischenfruchtanbau ist über die Datenbasis nicht abgedeckt. Allerdings kann 
nach Statistisches Bundesamt (1999) für Niedersachsen auch gezeigt werden, dass im 
Ökologischen Landbau insgesamt doppelt so viel Fläche mit Zwischenfrüchten bestellt 
wird wie im konventionellen Anbau. Die folgende Tabelle gibt die Fruchtartenverteilung 
und den davon abgeleiteten C-Faktor für den Vergleich wieder.  

Die Ergebnisse zeigen eine signifikanten Unterschied zwischen den Vergleichsgruppen. 
Die Anbaumuster der an den AUM teilnehmenden Ökobetriebe sind in Bezug auf den 
Bodenbedeckungs- und Bearbeitungsfaktor (C-Faktor) hinsichtlich der erosionshemmen-
den Wirkung deutlich besser einzustufen als die der Vergleichsgruppe. Ursache dürfte 
gerade in Niedersachsen der weitaus geringere Anteil von Hackfrüchten und Mais in Ö-
kobetrieben sein.  

Untermauert wird diese Einschätzung durch die Ergebnisse der Teilnehmerbefragung in 
Niedersachsen. Die Angaben zur Fruchtfolge deuten auf einen hohen Anteil von Acker-
futter-Getreide-Fruchtfolgen mit mehrjährigem Futterpflanzenanbau hin (Klee- oder 
Kleegrasflächen, vgl. MB-VI-Tab.10). 
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MB-VI-Tab. 9: Flächenanteile der Kulturartengruppen an den Ackerflächen der  
Betriebe 

Kulturartengruppe

Getreide 12.048 53,08 822.598 55,43 0,08
Hackfrüchte inkl. Mais 3.308 14,57 471.353 31,76 0,40
Hulesenfrüchte 2.176 9,59 5.263 0,35 0,08
Grünbrache 35 0,15 24.958 1,68 0,08
Gemüse 1.286 5,67 9.638 0,65 0,40
Futterpflanzen 3.283 14,46 87.081 5,87 0,00
Handelsgewächse 560 2,47 63.145 4,25 0,08

Summe 22.696 100,00 1.484.037 100,00

Errechneter mittlerer C-Faktor

Teil-C-Faktoren 
nach Hoegen

ha 

Kulturartspez.

0,127 0,172

et al. (1995)ha %%

Ökologischer Landbau Alle anderen Betriebe

 
Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage der Förderdaten und InVeKoS, 2002. 

Teilindikator (a) ... davon Flächen, auf denen die Bodenerosion durch Wind, durch 
Wasser oder durch Bodenbearbeitung verursacht wird. 

Unter dem Teilindikator a) erwartet die Kommission eine (flächenscharfe) Differenzie-
rung nach Erosionsursachen. Diese Unterscheidung kann auf Grund mangelnder Datenla-
ge nicht vorgenommen werden. Erforderlich wären Angaben zur genauen Lage der För-
derflächen mit Erosions-vermeidender oder reduzierender Wirkung im Raum (Georefe-
renzierung), damit über eine Verschneidung der Förderflächen mit Daten zur Erosionsge-
fährdung eine Zuordnung zu verschiedenen Erosionsursachen vorgenommen werden 
kann.  

Die Erosionsgefährdung durch Wasser und Wind ist nämlich im Lande sehr differenziert 
auf Grundlage standörtlicher Voraussetzungen (anstehende Bodenarten, Exposition) so-
wie der vorherrschenden Landnutzungsformen und angebauten Feldfrüchte ermittelt und 
in Kartenwerken veröffentlicht worden. Das Niedersächsische Landesamt für Bodenfor-
schung (NLfB) hat uns diese Kartenwerke für die Evaluierung zur Verfügung gestellt. Im 
Folgenden stellen wir die wesentlichen Aussagen dieser Kartenwerke zusammen.  

(1) Wassererosion 

Der Gefährdung durch Wassererosion liegt ein Faktorenkomplex zu Grunde (Frielinghaus 
et al., 1999a), der in Standortfaktoren mit längerfristiger Wirkung und Nutzungsfaktoren 
mit kurzfristiger Wirkung unterschieden werden kann (BMVEL, 2001). Auf Grund der 
gegebenen Standortvoraussetzungen können dabei die Erosionseffekte regional unter-
schiedlich stark ausfallen (Schwertmann et al., 1990, Blume, 1996). Zur Wassererosion 
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liegen einzelne, punktuelle Messungen vor, für die Rathe (1998) eine Spannweite der er-
mittelten Abtragswerte zwischen 0,5 – 54,0 t/ha*Ereignis angibt und die die hohe Varia-
bilität dieser Prozesse ausdrückt. Brunotte (1990) schätzt den mittleren jährlichen Boden-
abtrag auf etwa 5 t/ha*a.  

Das NLfB ermittelt die potenzielle Gefährdung der Böden gegenüber Wassererosion nach 
der Methode von Hennings (1994), die sich an der allgemeinen Bodenabtragsgleichung 
ABAG nach Schwertmann et al. (1990) orientiert. Das Kartenwerk ist auch für mittel-
maßstäbige Planungen im Maßstab 1:50:000 veröffentlicht worden.  

Auf Grundlage dieses Ansatzes sind in Niedersachsen ca. 181.000 ha Ackerflächen als 
potenziell hoch bis sehr hoch erosionsgefährdet eingestuft. Das entspricht 9 % der gesam-
ten Ackerflächen. Bartelt et al. (2003) stufen für das Bodenqualitätszielkonzept Nieder-
sachsen ausgehend von diesen Werten und unter Einbeziehung einer angenommenen 
fruchtfolgetypischen Bodenbedeckung eine Fläche von 82.586 ha als wahrscheinlich ge-
fährdet und 15.841 ha als sehr wahrscheinlich gefährdet ein. 

Die gefährdeten Gebiete konzentrieren sich zum überwiegenden Teil auf die Hanglagen 
der Mittelgebirge, vom Teutoburger Wald über das Weserbergland bis hin zum Harzvor-
land. Aber auch im norddeutschen Flachland ist in welligen Regionen, z.B. an Geestkan-
ten, mit erhöhtem Abtragsrisiko zu rechnen.  

(2) Winderosion 

Auch für die Winderosion ist von Rathe (1998) die Spannweite der gemessenen Abtrags-
mengen von Einzelereignisse aufgezeigt worden. Mit 0,8 – 172 t/ha*Ereignis ist diese 
noch erheblich größer als die der Wassererosion. Zur Ausweisung regionaler Gefähr-
dungsschwerpunkte auf Basis landesweit vorhandener Daten sind vom NLfB zwei digitale 
Kartenwerke vorgelegt worden. 

Die Karte der potenziellen Erosionsgefährdung nach bodenkundlichen Kriterien (Müller, 
1997) zeigt eine enorme Verbreitung erosionsgefährdeter Standorte im gesamten nord-
deutschen Tiefland (vgl. Karte A 6.9 im Anhang). Potenziell hoch gefährdet sind vor al-
lem die leichten und trockenen Sandböden der Geestlandschaften und ackerbaulich ge-
nutzte Niedermoorböden. Die Karte der standortabhängigen Erosionsgefährdung von A-
ckerflächen unter Berücksichtigung der Schutzwirkung angebauter Fruchtarten 
(Thiermann, 2001) dient der Ausweisung regionaler Gefährdungsschwerpunkte auf Ge-
meindeebene und ist in Karte A 6.10 im Anhang dargestellt. Die Nutzung der Ackerflä-
chen ist der amtlichen Agrarstatistik entnommen. Die Einstufung der Fruchtarten hin-
sichtlich ihrer Schutzwirkung erfolgt nur für Hauptfruchtarten und geht von konventionel-
ler Bodenbearbeitung aus. Zwischenfruchtanbau und Mulchsaatverfahren sind nicht be-
rücksichtigt. Mit dieser Auswertung werden 885.971 ha Ackerland als stark winderosi-
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onsgefährdet eingestuft. Dies entspricht etwa 46 % der gesamten Ackerfläche des Landes. 
Nach Auswertungen von Thiermann (2001) werden von diesen Flächen ca. 316.000 ha 
mit erosionsfördernden Fruchtarten bestellt, allein rund 200.000 ha mit Mais. 

(3) Bearbeitungserosion 

Der Umfang der Bearbeitungserosion (tillage erosion) in Niedersachsen kann nicht abge-
schätzt werden, da keine Daten zum Umfang unterschiedlicher Bodenbearbeitungsverfah-
ren vorliegen. Zudem ist eine isolierte Auswertung nach Bearbeitungsformen ohne die 
Berücksichtigung anderer Wirkfaktoren wenig sinnvoll. Integrierte Ansätze wie der o.g. 
nach Thiermann et al. (2001) werden von uns als sachgerechter erachtet und sollten in 
weiteren Evaluierungsstufen Verwendung finden.  

Teilindikator (b) ... davon Flächen, auf denen die Bodenverluste durch die Bodennut-
zung, durch Hindernisse bzw. Umleitungen, landwirtschaftliche Bewirtschaftungsme-
thoden oder durch die Besatzdichte des Weideviehs verringert wurden (jeweils in %). 

Zur Anrechnung kommen aus den oben erläuterten Gründen die Ackerflächen der ökolo-
gischen Anbauverfahren. Zwar ist wie aufgezeigt von einer prinzipiell hohen Wirkung je 
Flächeneinheit auszugehen. Aber es muss auch deutlich hervorgehoben werden, dass die 
22.275 ha unter AUM-Förderung ökologisch bewirtschafteter Ackerfläche nur 1,21 % der 
Ackerfläche des gesamten Landes ausmachen und damit von einer insgesamt eher gerin-
gen Wirkung für den Erosionsschutz auszugehen ist10. 

Teilindikator (c) ... davon Flächen, auf denen Fördermaßnahmen angewendet wurden, 
die hauptsächlich/ausschließlich zur Bekämpfung der Bodenerosion dienen (in %). 

Von den aufgeführten erosionshemmenden Maßnahmen in Niedersachsen kann nur die 
Maßnahme f2-A Herbizidverzicht in Dauerkulturen mit Begrünung als Maßnahme einge-
stuft werden, die im Gegensatz zu den unter b) beschriebenen hauptsächlich zur Bekämp-
fung der Bodenerosion dient. Mit nur 21,4 ha Förderfläche kommt der Maßnahme aber 
insgesamt nur eine verschwindend geringe Bedeutung zu. 

Neuer Teilindikator (d) ... davon Flächen, die eine erosionsschützende Nutzung auf-
weisen, deren Veränderung durch Fördermaßnahmen verhindert wird (Verbot des 
Grünlandumbruchs, Grünlandrückgang). 

Zusätzlich zu den bislang betrachteten Indikatoren werden unter dem Aspekt des Erosi-
onsschutzes als neuer Teilindikator die Flächen zusammengefasst, die eine erosionsschüt-

                                                 
10

  Es muss auch beachtetet werden, dass – wie Feldwisch et al. (2002) jüngst zeigen konnte, der durch-
schnittliche Bodenabtrag unter Umständen bis zu 60 % von wenigen Extremereignissen abhängen 
kann, bei denen die Wirksamkeit solcher Maßnahmen nur noch begrenzt gegeben ist. 
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zende Nutzung aufweisen, deren Veränderung durch Fördermaßnahmen verhindert wird. 
Angerechnet werden aus oben genannten Gründen die geförderten Grünlandflächen der 
Teilmaßnahmen f2-B, f3-b, f4-a. Insgesamt beläuft sich die anrechenbare Flächengröße 
damit auf rund 46.350 ha und damit auf knapp 6 % der niedersächsischen Grünlandfläche. 

Exkurs: Grünlandrückgang 

Für die Teilmaßnahme f2-B ist der Erhalt des Grünlandes einerseits durch die Erhöhung 
der innerbetrieblichen Wettbewerbsfähigkeit von Grünland gegenüber Mais, andererseits 
durch das Verbot des Grünlandumbruchs für die Dauer der Förderperiode als explizites 
Ziel im EPLR benannt worden (ML 2000).  

Der Rückgang des Grünlandes in Niedersachsen (absolut und relativ) hat sich trotz der 
Förderung bis 2002 unvermindert fortgesetzt. Von 1990 bis 2002 hat die Grünlandfläche 
um 215.424 ha (-21,6 %) abgenommen. Der relative Grünlandanteil an der LF sank von 
36,7 % im Jahr 1990 bis auf 29,8 % im Jahr 2002 (-18,8 %) (vgl. MB-Anhang-Karte  
A 6.6). 

Auch in Regionen mit hoher Teilnahme an der Grünlandextensivierung konnte der Grün-
landrückgang nur in Einzelfällen gestoppt werden (z. B. Lüneburg, Emden). In anderen 
Kreisen mit einer hohen Teilnahme (Soltau-Fallingbostel, Holzminden) verlief dieser je-
doch deutlich langsamer als in Kreisen mit geringer Teilnahme (Emsland). Ob die „Ver-
langsamung“ des Grünlandrückgangs auf die Fördertatbestände mit extensiver Grünland-
nutzung zurückzuführen ist, kann nicht eindeutig bestätigt werden. Höchstwahrscheinlich 
würde auch beim Fehlen der Maßnahme der stärkste Grünlandrückgang in den intensiv 
genutzten Regionen zu verzeichnen sein. 

Treffsicherheit der Maßnahmen mit Erosionsschutzwirkung 

Für die Beurteilung der Wirksamkeit einer Maßnahme ist nicht nur die bislang betrachtete 
potenzielle Wirkung relevant, sondern es stellt sich vielmehr die Frage, inwieweit diese 
auf gefährdete Flächen trifft und damit eine Wirkung überhaupt erst eintreten kann. Wie 
oben aufgezeigt sind dazu Analysen auf Basis georeferenzierter flächenscharfer Daten 
nötig, die derzeit im Lande noch nicht vorliegen. Stellt man aber den Anteil potenziell 
wirksamer Förderflächen gemeindeweise dar (vgl. Karte A 6.10 im Anhang) und ver-
gleicht diese mit den Gefährdungskarte für Wind- und Wassererosion, so lassen sich nä-
herungsweise Aussagen zur Treffsicherheit der Maßnahmen mit potenzieller Wirkung auf 
gefährdete/empfindliche Gebiete machen: 

Die Darstellung zeigt, dass in einigen wenigen stark gefährdeten Gebieten auch ein relativ 
hoher Anteil an Förderflächen zu verzeichnen ist. Dort ist also eine relativ hohe Wahr-
scheinlichkeit gegeben, dass Ackerflächen vor Wind- oder Wassererosion über die För-
dermaßnahmen geschützt werden (Wassererosion vor allem im Weserbergland über den 
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Erhalt der Grünlandnutzung, Winderosion im Raum Uelzen über den Ökologischen Land-
bau). Deutlich erkennbar wird beim Kartenvergleich aber auch, dass große Landesteile, 
für die eine hohe Gefährdung angenommen wird, bislang kaum von wirksamen Schutz-
maßnahmen erreicht worden sind.  

Der hier exemplarisch aufgezeigte methodische Ansatz wäre in späteren Evaluierungs-
phasen bei Vorliegen georeferenzierter Datenbestände in gleicher Weise anzuwenden, um 
auch die umfassende Beantwortung des Teilindikators a) möglich zu machen. 

Zur Vermeidung oder Minderung von Erosionswirkungen kann zukünftig die neu ins 
NAU aufgenommene Modulationsmaßnahme zur Förderung der Mulch- oder Direktsaat 
dienen. Daneben wird derzeit im Lande in Modellversuchen – unterstützt von der Land-
wirtschaftskammer Hannover – versucht, Bodenschutzaspekte unter zur Hilfenahme loka-
ler Gefährdungsabschätzungen stärker in die Beratung zu integrieren. Eigens dafür erar-
beitete Handreichungen für Landwirte und Berater liegen bereits vor (Mosimann et al. 
2002). 

Indikator VI.1.A-2.1 Landwirtschaftliche Flächen, die Vereinbarungen zum Schutz vor 
Bodenverseuchung unterliegen  

MB-VI-Abb. 6: Schutz vor Bodenkontamination . – Indikator VI.1.A-2.1 
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Ökolandbau Grünland = 26.422 ha

Gewässerschonende Bewirtschaftung:
Extensive Bewirtschaftung von Grünland = 2.010 ha,
Umwandlung Acker in Grünland = 1.090 ha,
Stillgelegte Ackerflächen = 5.500 ha,
Betriebsteil im ökologischen Landbau = 85 ha, 
Gewässerschonende ökologische Bewirtschaftung = 3.294 ha

Extensive Grünlandnutzung = 39.380 ha

Extensive Dauerkulturen = 687 ha

Stilllegung:
Langjährige Stilllegung = 82 ha,
20-jährige Stilllegung = 38 ha

Vertragsnaturschutzmaßnahmen:
Kooperationsprogramm Feuchtgrünland = 4.955 ha,
Kooperationsprogramm Dauergrünland = 4.595 ha,
Nordische Gastvögel = 6.554 ha, Ackerrandstreifen = 916 ha

 
Quelle: InVeKoS Niedersachsen (2002); eigene Berechnungen. 
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Landwirtschaftliche Flächen, die Vereinbarungen zum Schutz vor Bodenverseuchung 
durch Verringerung des Pflanzenschutzmittel- und/oder Nährstoffeintrags unterliegen, 
sind in MB-VI-Abb. 6 aufsummiert. Alle angebotenen Maßnahmen entfalten Wirkungen 
in dieser Richtung. 

Teilindikator (a) ... davon Flächen, auf denen die ausgebrachten Mengen an Pflanzen-
schutzmittel verringert wurden.  

Alle geförderten Flächen in Niedersachsen (außer Teilmaßnahme f3-A) sind entsprechend 
der Bewirtschaftungsauflagen als Flächen anzusehen, auf denen die ausgebrachten Men-
gen an Pflanzenschutzmittel reduziert werden. Damit sind in Niedersachsen rund 4,4 % 
der gesamten LF für dieses Wirkungsziel erreicht worden. Der Fördertatbestand f2-A ist 
auf den Herbizidverzicht beschränkt, im ökologische Landbau ist noch der Einsatz spe-
ziell zugelassener Mittel gestattet, auf allen anderen Flächen ist hingegen der völlige Ver-
zicht auf Pflanzenschutzmittel Fördervoraussetzung.  

Die Wirksamkeit der Fördertatbestände wird beurteilt anhand der Intensität des Pflanzen-
schutzmitteleinsatzes im Referenzsystem. Die maßnahmeninduzierte Reduzierung wird 
also mit den ortsüblichen Aufwandmengen verglichen. Die aktuellste Datengrundlage ist 
eine Studie der Biologischen Bundesanstalt (Roßberg et al., 2002), nach der für natur-
räumlichen Großeinheiten11 die PSM-Intensität in einzelnen Kulturen anhand eines nor-
mierten Behandlungsindexes unterschieden wird. 

Die BBA hat dabei die Werte für 10 ausgewählte, bundesweit angebaute Ackerkulturen 
veröffentlicht. Zur Abschätzung der Wirksamkeit haben wir ausgehend von dieser Daten-
basis die fruchtartspezifischen Behandlungsindices für jeden Naturraum mit den jeweili-
gen Flächenanteilen der einzelnen Kulturarten gewichtet und auf diesem Weg eine aggre-
gierte Kennziffer für die PSM-Intensität jedes einzelnen Naturraums berechnet. Fruchtar-
tenverteilung, fruchtartenspezifischer Behandlungsindex und abgeleitete PSM-Intensität 
sind in MB-VI-Tab. A 3.3 im Anhang für die im Land relevanten Boden-Klima-Regionen 
(BKR) gelistet. 

Insgesamt weisen die niedersächsischen Regionen im Vergleich zu Nachbarregionen z.B. 
aus Hessen ein relativ hohes Niveau der PSM-Intensität auf. Diese Befunde decken sich 
mit den auf Simulationsrechnungen basierenden Ergebnissen, die Bach et al. (2000) in 
einer bundesweiten Untersuchung festgestellt haben. Die Ursache liegt in der insgesamt 
relativ hohen Intensität der ackerbaulichen Produktion in weiten Teilen des Landes. Ne-
ben den Börderegionen wird auch auf eher ärmeren Standorten in der Heide mit intensi-

                                                 
11

  Die Einteilung der Naturräume erfolgte nicht anhand der allgemein verwendeten naturräumlichen 
Gliederung Niedersachsens, sondern nutzt die Boden-Klima-Regionen nach Kaule et al. (1998). 
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vem Kartoffelanbau, den Futterbauregionen im Westen des Landes mit hohen Maisantei-
len und den südniedersächsischen Ackerbauregionen eine am Pflanzenschutzmitteleinsatz 
gemessene hohe Produktionsintensität gefahren. 

Treffsicherheit 

Die auf die Boden-Klima-Regionen bezogene PSM-Intensität wird nun zur vertiefenden 
Beurteilung der Wirksamkeit der Fördermaßnahmen den Extensivierungsanteilen dieser 
Regionen gegenüber gestellt (vgl. MB-VI-Tab. A 3.3 im Anhang). Danach zeigt sich, dass 
die auf Grund der Extensivierungsmaßnahmen erreichte Reduzierung des PSM-Einsatzes 
am erfolgreichsten in Teilen des Weserberglandes einzuschätzen ist, wo im Referenzsys-
tem auf Grund des hohen Rapsanteils an den angebauten Kulturarten eine relativ hohe 
PSM-Intensität vorherrscht, aber immerhin auch der zweithöchste Extensivierungsanteil 
mit 5,7 % der Ackerflächen erreicht wird. Etwas schwächer, aber mit ähnlicher Tendenz 
schneidet der nordöstliche Teil von Niedersachsen mit den Heidegebieten ab, deren PSM-
Intensität vor allem auf den hohen Anteil des Kartoffelanbaus zurückgeht. Hingegen sind 
die südniedersächsischen Lößbörden als die Gebiete mit dem insgesamt intensivsten 
PSM-Einsatz von Maßnahmen zur Reduzierung des Mitteleinsatzes kaum erreicht wor-
den. 

Abschätzung der reduzierten Aufwandmengen 

Ausgehend von der aktuellen Kulturartenverteilung, von den kulturartenspezifischen Be-
handlungsindices und der empfohlenen Regelaufwandmenge kann für bestimmte Kultur-
artengruppen eine hypothetischer Gesamtaufwand des jeweiligen Wirkstoff im Bundes-
land berechnet werden, wenn man annimmt, dass alle Flächen der Kulturart nur mit eben 
diesem Wirkstoff behandelt würden. Setzt man diese Größe in Beziehung zum Anteil der 
regionalen Extensivierungsflächen, ergibt sich eine hypothetische Größe für potenziell 
eingesparte Mittelaufwandmengen. Berechnet werden diese Werte für drei Pflanzen-
schutzmittel, die in aktuellen Grundwasseruntersuchungen eine Belastungsquelle darstel-
len und gleichzeitig aktuell eine Bedeutung in der Anwendung haben. 

MB-VI-Tab. A 3.4 im Anhang gibt den Berechnungsgang und die Ergebnisse wieder. Auf 
Grund der relativ geringen Extensivierungsanteile in den niedersächsischen Regionen 
liegt die theoretische Einsparmenge für das dominierende Herbizid bei Getreidekulturen 
in der Größenordnung des Nachbarlandes Hessen mit einer insgesamt geringeren Acker-
fläche. Dagegen liegen die theoretischen Einsparmengen bei Zuckerrüben und Mais weit 
über denen anderer Länder. 

Einschränkend muss darauf hingewiesen werden, dass in Hinblick auf die Belastung der 
Böden durch Pflanzenschutzmittel hier keine Differenzierung hinsichtlich der Persistenz 
einzelner Mitteln sowie der Sorptionsfähigkeit der Böden getroffen werden kann. Da die-
se von Wirkstoff zu Wirkstoff sowie von Standort zu Standort unterschiedlich einzu-



50 Kapitel 6        Materialband VI – Agrarumweltmaßnahmen  

schätzen sind, kann im Rahmen der Evaluierung nur eine gesamthafte Einschätzung über 
den Indikator „Reduktionsumfang der Ausbringungsmenge“ gegeben werden. Wie dieser 
sich wiederum auf das Ökosystem Boden im konkreten Fall auswirkt, kann auf Grund 
fehlender Daten und Messungen nicht beurteilt werden.  

Angaben zu Mittelaufwendungen auf Grünlandflächen fehlen völlig. Eine Abschätzung 
der erreichten Einsparung bei der PSM-Ausbringungsmenge durch das Ausbringungsver-
bot im Rahmen der Fördertatbestände zur Grünlandextensivierung und im Vertragsnatur-
schutz kann hier daher nicht erfolgen.  

Die potenzielle Gefährdung und die vorhandenen Belastungen von Oberflächen – und 
Grundwasser durch den PSM-Austrag aus den Boden wird im folgenden Kapitel 
(VI.4.1.2) behandelt.  

Teilindikator (b) ... davon Flächen, auf denen die ausgebrachten Mengen an Pflanzen-
nährstoffen/Dünger verringert wurden 

Angerechnet werden die Flächen der Teilmaßnahmen f2-B bis f2-D sowie alle f4-
Varianten. Der Flächenumfang der für dieses Schutzziel wirksam werdenden Extensivie-
rungsflächen ist damit ähnlich umfangreich wie der unter (a) aufgelistete. Der Umfang 
der tatsächlich erreichten Einsparung an Pflanzennährstoff wird für Stickstoff in der Wir-
kungsanalyse über N-Salden abgeschätzt. Die Ergebnisse sind ebenfalls in Kap. VI.4.1.2 
dargestellt12. 

Teilindikator (c)  ...davon Flächen, auf denen Fördermaßnahmen angewendet werden, 
die ausdrücklich der Bekämpfung der Bodenverseuchung dienen. 

In Niedersachsen existieren im aktuellen Entwicklungsprogramm keine Fördertatbestän-
de, die ausdrücklich der Bekämpfung der Bodenverseuchung dienen. 

Indikator VI.1.A-3.1 Indirekte Auswirkungen der Maßnahmen, die auf Flächen mit 
vertraglichen Auflagen durchgeführt werden, auf landwirtschaftliche Betriebe und 
andere Sektoren. 

Indirekte Auswirkungen der durch die Fördertatbestände erreichten Bodenschutzwirkun-
gen sind in der Literatur – auch durch Publikationen des Landes – bis hin zu gesetzlichen 

                                                 
12

 In Bezug auf die Phosphor- und Kaliumdüngung in Niedersachsen weist Baumgärtel (1998) darauf 
hin, dass die Zufuhr dieser Nährstoffe in den 90er Jahren kontinuierlich gesunken ist. Die Bilanzsal-
den sind insgesamt annähernd ausgeglichen und in einigen Regionen haben sich sogar schon negative 
Salden eingestellt, wodurch die Gehaltsklassen der Böden sich abgesenkt haben. 
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Regelwerken hinlänglich beschrieben worden13. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit wer-
den diese hier lediglich nochmals stichwortartig aufgelistet: 

Onsite-Folgewirkungen:  

– Erhaltung der Ertragsfähigkeit der Böden, Reduzierung ständigen Boden- und 
Humusabtrags,  

– Aufrechterhaltung der ökologischen bedeutsamen Bodenfunktionen wie Speicherung, 
Pufferung, Filterung, als Pflanzenstandort und Lebensraum der Fauna, 

– Verringerung oder Vermeidung von direkten Pflanzenschäden und Ernteausfällen, 

– Erhaltung und Verbesserung der Gefügestabilität des Bodens mit einer breiten Palette 
positiver Folgeeffekte, z.B. Verbesserung der Tragfähigkeit und Bearbeitbarkeit der 
Böden und als Folge eine erhöhte arbeitswirtschaftliche Flexibilität, 

– Höhere Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens mit höheren Versickerungsraten, 

– Vermeidung der Akkumulation persistenter Wirkstoffe von Pflanzenschutzmitteln 
oder deren Abbauprodukten mit ihrer ggf. phytotoxischen Wirkung in Fruchtfolgen. 

Offsite-Folgewirkungen: 

– Verringerung des Stoffaustrags (PSM, Pflanzennährstoffe) aus dem Boden in Ober-
flächen- und Grundwasser (über Run-Off, Zwischenabfluss, Versickerung), 

– Verringerung des Stoffaustrags (PSM, Pflanzennährstoffe) durch Winderosion und 
Denitrifikation über den Austragspfad Luft, 

– Verringerung des Deposition von PSM mit ihren potenziell ökotoxischen Wirkungen 
aus der Luftfracht in angrenzende oder weiter entfernte Ökosysteme, 

– Reduzierung der nährstoffbedingten Eutrophierung von Gewässern, wertvollen 
Feuchtbiotopen oder anderen für die Natur wichtigen Habitaten, 

– Verringerung oder Vermeidung der erosionsbedingten Verschmutzung von Vorflu-
tern, Ablaufgräben, Kanälen, Kläranlagen, Wegen und Straßen inklusive der Verrin-
gerung und Vermeidung der daraus resultierenden Folgekosten, 

– erhöhte Retention von Niederschlägen vor Ort, Verringerung der oberflächlichen 
Wasserabflusses nach Starkregenereignissen, Präventionswirkung in Hinblick auf 
Hochwassergefahren, erhöhte Grundwasserneubildung. 

                                                 
13

 Vgl. etwa Blume (1996), WBB (2000), SRU (1985), BMVEL (2001), Frielinghaus et al. (1999b), 
NLÖ (2001). 
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Indikator VI.1.A (Zusatz) Landwirtschaftliche Flächen, die Vereinbarungen zum 
Schutz der organischen Substanz im Boden unterliegen  

In der Interventionslogik der Kommission ist als Wirkbereich von Agrarumweltmaßnah-
men in Hinblick auf den Bodenschutz auch die Verhinderung der biologischen Degradati-
on von Böden enthalten (vgl. Explanatory sheets). Ein entsprechendes Bewertungskriteri-
um oder ein –indikator ist von der EU-KOM aber nicht in die kapitelspezifischen Fragen 
aufgenommen worden. In Anpassung der Zielformulierungen und als Konkretisierung des 
abiotischen Schutzzieles „Bodenschutz“ machen wir im Folgenden von der Möglichkeit 
Gebrauch, ein neues Bewertungskriterium einzuführen, wenn dies zur sachgerechten Wir-
kungsabschätzung der Fördermaßnahmen geboten erscheint. 

Das Bewertungskriterium „Erhaltung und Verbesserung der natürlichen Bodenfruchtbar-
keit und Bodenstruktur“ ist als komplexe Größe zunächst schwer zu fassen. Zur Operatio-
nalisierung des Bewertungskriteriums wird daher der Indikator „Schutz der Organischen 
Substanz im Boden“ eingeführt. Wir folgen damit auch dem in Deutschland von Exper-
tenseiten mehrfach eingeforderten Bodenschutzziel „Erhaltung der Organischen Boden-
substanz“ (WBB, 2000)14.  

Es werden all jene Flächen aufgerechnet, die unter den Bewirtschaftsauflagen der Förder-
tatbeständen so bewirtschaftet werden, dass die Erhaltung und Mehrung der organischen 
Substanz im Boden über eine ausgeglichene oder positive Humusbilanz, wie sie von Leit-
hold et al. (1997a) definiert wurde, gewährleistet wird15.  

Zu einer umfassenden Humusbilanzierung einzelner Betriebe, wie sie etwa über die aktu-
ell intensiv diskutierten betrieblichen Umweltbilanzen mit abgedeckt werden können (et-
wa Eckert et al., 1994; Meyer-Aurich, 2003), sind umfangreiche Datenerhebungen not-
wendig, die im Rahmen der Zwischenbewertung nicht leistbar sind. Wir beschränken uns 
hier auf einfache Annährungen und orientieren uns in der Beurteilung der ackerbauliche 
Praxis an den Kennziffern zur Humusbilanzierung nach Leithold et al. (1997b) sowie den 

                                                 
14

  Ob Abbau der organischen Substanz im Boden durch die momentan übliche Bewirtschaftweise (gute 
fachliche Praxis) tatsächlich ein Problem im Ackerbau darstellt, wird sehr kontrovers gesehen (vgl. 
etwa Frielinghaus et al., 1999b; Leithold et al., 1997b) und kann nicht abschließend geklärt werden. 
Eine Humusmehrung über den standort- und nutzungstypischen Humusspiegel hinaus wird aus ökolo-
gischen und ökonomischen Gründen sogar für bedenklich gehalten (Frielinghaus et al., 1999a). 

15
  Der Humus im Boden unterliegt einer jahreszeitlich schwankenden Umsetzungsdynamik und tatsäch-

liche Veränderungen können erst anhand von Trendmessungen über Jahrzehnte wirklich sicher be-
stimmt werden. Aus diesem Grund ist zur Abschätzung der längerfristigen Entwicklung des Humus-
haushaltes ackerbaulich genutzter Böden die Humusbilanz entwickelt worden (Asmus, 1993; Leithold 
et al., 1997a). In der Humusbilanzierung wird die Zufuhr organischer Substanz durch Wirtschaftsdün-
ger, Zwischenfrüchte, Erntereste von Hauptfrüchten sowie der Anbau Humus-mehrender Kulturen 
dem Humusabbau durch humuszehrende Kulturen innerhalb einer oder mehrerer Fruchtfolgen gegen-
über gestellt. 
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Empfehlungen für eine auch im Sinne der Bodenfruchtbarkeit nachhaltigen Fruchtfolge-
gestaltung von Neuerburg (1992). Dabei werden Auswertungen der InVeKoS-Daten, Da-
ten der Agrarstatistik sowie Ergebnisse der Teilnehmer-Befragung herangezogen. 

MB-VI-Tab. 10: Ausgestaltung der Fruchtfolgen in Bezug auf die Humusbilanz der Be-
triebe 

Auswertung von InVeKoS-Daten
Hackfruchtanteil an der AF 5,78 7,37
Hackfruchtanteil inkl. Mais 11,6 29,05
Getreideanteil an der LF 48,72 71,95
Leguminosenanteil
(Leguminosen in Hauptfruchtstellung) 11,35 0,67
Stillegungsanteil 8,76 5,55

Landwirtschaftszählung 1999 (Daten unveröffentlicht)
Zwischenfruchtanbau auf der AF 17,99 8,28

Auswertung der Teilnehmerbefragung (70 Antworten)
Anteil von Brache, Ackergras und Leguminosen
in der Fruchtfolge (nur Hauptfrucht) 38,6

%

NAU-Maßnahmen
Nichtteilnehmer anTeilnehmer an

ökologischen
Anbauverfahren

%

 
Quelle: Wie angegeben. 

Allgemein wird angeführt, dass der ökologische Anbau besonders auf die Erhaltung und 
Förderung der Bodenfruchtbarkeit angewiesen und über verschiedene Methoden bemüht 
ist, die organische Substanz zu erhalten. Allerdings konnten Leithold et al. (1997b) an-
hand einer für die ökologischen Anbauverfahren modifizierten Humusbilanz aufzeigen, 
dass auch Betriebe dieser Bewirtschaftungsrichtung bei ungeeigneter Fruchtfolgegestal-
tung negative Humusbilanzen aufweisen können.  

Vergleicht man aber in den von uns berechneten Ergebnissen die Teilnehmer der ökologi-
schen Anbauverfahren mit Betrieben, die nicht an den Agrarumweltmaßnahmen teilneh-
men, lassen sich eindeutig Unterschiede in Bezug auf einige der von den genannten Auto-
ren formulierten Kriterien feststellen. So liegt der Anteil stark humuszehrender Kulturen 
wie Hackfrüchte und vor allem Mais bei Ökobetrieben eindeutig niedriger wie in der Ver-
gleichsgruppe. Hingegen sind in den Fruchtfolgen der Ökobetriebe Humusmehrende Kul-
turartengruppen (Brache, Futtergras, Leguminosen) weit häufiger zu finden. Auch die 
Befragungsergebnisse (in der Befragung wurden die praktizierten Fruchtfolgen der Teil-
nehmer mit erfasst) zeigen mit einem Anteil eindeutig humusmehrender Fruchtfolgeglie-
der von durchschnittlich 38,6 % deutlich deren relative Vorzüglichkeit in punkto Erhalt 
der organischen Bodensubstanz. Das Bild vervollständigt sich schließlich noch, wenn 
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man den weitaus höheren Anteil an Zwischenfrüchten mit einbezieht, der gerade bei  
ökologisch wirtschaftenden Betrieb stets auch ein hohes Maß an Leguminosen enthalten 
dürfte. 

VI.4.1.2 Frage VI.1.B - Beitrag der Agrarumweltmaßnahmen zum 
Schutz der Qualität des Grund- und des Oberflächenwassers 

Beitrag von Agrarumweltmaßnahmen zum Schutz der Qualität von Grund- und Ober-
flächengewässer durch Verringerung des Produktionsmitteleinsatzes 

Alle in Niedersachsen angebotenen Maßnahmen (Ausnahme f1 und f3-a) leisten einen 
Beitrag zum Schutz der Wasserqualität, jedoch mit Unterschieden bei Wirkungsintensität 
und Flächenumfang. 

Der Großteil der geförderten Flächen ist mit Auflagen verbunden, die den Einsatz chemi-
scher Düngung völlig unterbinden oder zumindest wesentlich einschränken (vgl. MB-VI-
Abb. 7 (a)). Vor allem die Teilmaßnahme ‚Ökologische Anbauverfahren’ mit grundsätzli-
chem Verzicht auf N-Mineraldüngung stellt damit eine erhebliche Veränderung im Ver-
gleich zur ortsüblichen Bewirtschaftung dar. Auch die Fördertatbestände der Maßnahmen 
Vertragsnaturschutz und Flächenstilllegung garantieren überwiegend eine Nutzung ohne 
chemische Düngung auf den betreffenden Flächen. 

Etliche Maßnahmen beinhalten Auflagen, die direkt oder indirekt eine Reduzierung oder 
Vermeidung von Wirtschaftsdünger auf den Vertragsflächen (vgl. MB-VI-Abb. 7 (b)) 
bedeuten: Beschränkung der Wirtschaftsdüngerausbringung, Reduzierung des Viehbesat-
zes und beim Ökologischen Landbau zusätzlich der Zwang, mit dem vorhandenen Wirt-
schaftsdünger besonders sparsam umzugehen. 

Ein Ausbringungsverbot von PSM gilt prinzipiell für alle Maßnahmen mit Ausnahme der 
Förderung vom Aussterben bedrohter Haustierrassen (f1). In einigen Fällen werden zeitli-
che Vorgaben zum Einsatz von PSM gemacht, die die Anwendung insgesamt einschrän-
ken (f3-d). Im Ökologischen Landbau dürfen die im Anhang II der Verordnung für den 
Ökologischen Landbau (VO (EWG) Nr. 2092/1991) enthaltenen Pflanzenschutzmittel 
verwendet werden.  

Der Umfang der landwirtschaftlichen Flächen in Niedersachsen, die Vereinbarungen zur 
Verringerung des Einsatzes von landwirtschaftlichen Produktionsmitteln unterliegen, ist 
in MB-VI-Abb. 7 dargestellt. Zusammenfassend ist festzustellen, dass der wesentliche 
Flächenbeitrag zum Schutz von Wasserressourcen von den beiden Fördermaßnahmen mit 
den größten Flächenanteilen ausgeht: Insbesondere Ökologischer Landbau und Grünland-
extensivierung sind vom Flächenumfang her gesehen stark vertreten, aber auch die 
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Grundwasserschonende Bewirtschaftung (f4), der Vertragsnaturschutz und die Flächen-
stilllegung liefern wesentliche Flächenbeiträge. Allerdings ist der Anteil aller Förderflä-
chen mit 4,4 % an der landwirtschaftlichen Nutzfläche Niedersachsens eher mäßig. Diese 
Relation gibt auch ein Bild von der Größenordnung des möglichen Wirkungsumfangs. 

MB-VI-Abb. 7: Maßnahmen zur Verringerung des Einsatzes von landwirtschaftlichen 
Produktionsmitteln – Indikator VI.1.B-1.1 

a) weniger 
chemische 
Düngemittel

b) weniger Wirtschafts-
dünger/ geringere 
Besatzdichte

c) Anbau von 
Extensivfrüchten
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0

20

40

60

80

100

%

Fläche insgesamt, 
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115.616 ha

59,1 % = 68.288 ha

96,6 % = 111.708 ha 96,0 % = 111.021 ha

24,3 % = 28.089 ha

Ökologische Anbauverfahren:
Ökolandbau Acker = 20.009 ha,
Ökolandbau Grünland = 26.422 ha

Gewässerschonende Bewirtschaftung:
Extensive Bewirtschaftung von Grünland = 2.010 ha,
Umwandlung Acker in Grünland = 1.090 ha,
Stillgelegte Ackerflächen = 5.500 ha,
Betriebsteil im ökologischen Landbau = 85 ha, 
Gewässerschonende ökologische Bewirtschaftung = 3.294 ha

Extensive Grünlandnutzung = 39.380 ha

Extensive Dauerkulturen = 687 ha

Stilllegung:
Langjährige Stilllegung = 82 ha,
20-jährige Stilllegung = 38 ha

Vertragsnaturschutzmaßnahmen:
Kooperationsprogramm Feuchtgrünland = 4.955 ha,
Kooperationsprogramm Dauergrünland = 4.595 ha,
Nordische Gastvögel = 6.554 ha, Ackerrandstreifen = 916 ha

 
Quelle: InVeKoS Niedersachsen (2002); eigene Berechnungen. 

Verringerung des Einsatzes von Produktionsmitteln am Beispiel der Stickstoffdüngung 

Die Reduzierung des Einsatzes von Nährstoffen, insbesondere der Stickstoffdüngung, ist 
der wichtigste Ansatzpunkt bezüglich der Nitrat-Problematik bei Oberflächen- und 
Grundwasser. Maßnahmen, deren Fördertatbestände eine reduzierte Düngung umfassen, 
sind daher für eine N-Entlastung der Stoffkreisläufe vor allem auf austragsgefährdeten 
Standorten von Bedeutung. Allerdings sind bei einer Stickstoffreduzierung auf vielen 
Standorten Ertragseinbußen die Regel, was sich in regional unterschiedlicher Akzeptanz 
der Teilnahme deutlich abzeichnet. 
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Erfolge des Grundwasserschutzes durch reduzierte Nitrateinträge werden sich i.d.R. nicht 
kurzfristig einstellen (Pamperin et al., 2002). Auch bei einer drastischen Reduzierung der 
in den Boden eingebrachten Stickstoffmengen lassen sich verringerte Nitratkonzentratio-
nen im Grundwasser oft erst nach Jahren nachweisen. Maßgebliche Faktoren sind hierfür 
klimatische und pedologische Bedingungen wie Niederschlagshöhen, Sickerwasserstrecke 
und erhöhte N-Vorräte in der Bodenmatrix. Im Normalfall bestimmen die Standortbedin-
gungen des Bodens noch mehrjährig den Stickstoffumsatz stärker als die kurzfristigen 
Bewirtschaftungsänderungen. Bei gleich bleibendem Nährstoffentzug durch die Nutzung 
kann jedoch die Höhe des reduzierten N-Inputs ein erster Indikator für eine langfristige 
Gewässerentlastung sein. 

MB-VI-Abb. 8 zeigt Beispielwerte für Verringerung des Nährstoffeinsatzes pro Hektar 
bei den flächenstarken Maßnahmen Grünlandextensivierung und Ökologischer Landbau 
(berechnet anhand der Ergebnisse der Landwirtebefragung): 

– Ökologischer Landbau beinhaltet einen grundsätzlichen Verzicht auf  
N-Mineraldüngung und stellt damit im Vergleich zur ortsüblichen Düngung auch eine 
Verminderung an Reinstickstoff-Einsatz dar, die i.d.R. im Bereich von 90–140 kg 
N/ha einzuschätzen ist; die Besatzstärke in der Tierhaltung ist begrenzt. Beide Fakto-
ren schränken das verfügbare Nährstoffpotenzial ein. 

– Auch die Grünlandextensivierung begrenzt den Nährstoffeinsatz. Laut Befragung 
beträgt die Verminderung bei der mineralischen N-Düngung im Durchschnitt 46 kg 
und beim Wirtschaftsdüngeranfall im Durchschnitt 24 kg N/ha. 

MB-VI-Abb. 8: Verringerung des Einsatzes von Nährstoffen pro ha - Indikator 
VI.1.B-1.2 
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Allerdings kann nicht davon ausgegangen werden, dass eine Verminderung des Nähr-
stoffeintrages generell auf allen Maßnahmeflächen erfolgt. Ein Teil der Betriebe erfüllt 
die Auflagen auch, wenn er die schon extensive Bewirtschaftung, die vor der Teilnahme 
bestand, beibehält. MB-VI-Abb. 9 zeigt die Veränderung der Nutzungsintensität bei 
Grünlandextensivierung im Vergleich zur Situation vor der Teilnahme (Befragungsergeb-
nisse). 

MB-VI-Abb. 9: Veränderung der Nutzungsintensität im Vergleich zu vor der Teil-
nahme 
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Quelle: Landwirtebefragung. 

Hiernach haben 62 bzw. 82 % der Betriebe Viehbesatz oder N-Düngung vermindert – 
18 % der Betriebe haben keine Änderung der Nutzungsintensität vorgenommen. Unter der 
Berücksichtigung, dass Befragungsergebnisse erfahrungsgemäß eher zu positiv ausfallen, 
ist der Anteil der Betriebe ohne Veränderung der Nutzungsintensität noch höher einzu-
schätzen: Bei 15 bis 30 % der Teilnehmer erfolgt faktisch keine Extensivierung und Ent-
lastung der Umweltressourcen, sondern der Erhalt eines bestehenden geringen Niveaus 
des Nährstoffeinsatzes pro Flächeneinheit. 

Stickstoffsaldo auf Vertragsflächen - Emissionsseite der Nitratbelastung 

Die N-Betriebsbilanz stellt die Nährstoffimporte den Nährstoffexporten eines Betriebes 
gegenüber. Berücksichtigt werden dabei u. a. der Dünge- und Futtermittelzukauf und auch 
der Verkauf von pflanzlichen und tierischen Erzeugnissen. Der flächenbezogene  
N-Bilanz-Saldo kennzeichnet die Nährstoffsituation der Betriebsflächen und stellt die 
Emissionsseite der Stickstoffbelastung im gewässerschutzbezogenen Wirkungszusam-
menhang dar. Bei ausreichender Datengrundlage und unter Beachtung der Standortfakto-
ren und Wirkungspfade ermöglicht die N-Bilanz eine Abschätzung der tendenziellen 
langfristigen Folgen der Bewirtschaftungsweise für die Immissionsseite, die Grundwas-
serqualität.  
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MB-VI-Abb. 10 zeigt aus der Literatur Beispiele für N-Salden der Grünlandextensivie-
rung und des Ökologischen Landbau sowie Beispiele aus der konventionellen Landwirt-
schaft und der Länderstatistik. Es wird deutlich, dass Grünlandextensivierung und Ökolo-
gischer Landbau tendenziell niedrigere Saldo-Werte aufweisen als konventionelle Bei-
spiele. 

Obwohl größere Betriebe zur Erstellung von Nährstoffbilanzen auf Betriebsebene ver-
pflichtet sind, sind umfangreichere oder flächendeckende Zusammenstellungen nicht ver-
fügbar. Die Angaben in MB-VI-Abb. 10 sind als Beispiele mit regionaler und betriebsty-
pischer Charakterisierung zu sehen, von denen standort- oder bewirtschaftungsbedingte 
Abweichungen zu erwarten sind. 

MB-VI-Abb. 10: Stickstoffsalden – Beispiele von konventionellen und extensiv bewirt-
schafteten Flächen - Indikator VI.1.B-1.3 
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Quelle: Zusammenstellung aus Anger et al. (1998); Bach et al. (1998); Barunke et al. (2001); Blumendeller (2002); 
Bundesregierung  (2000); Ernst und Dünnebacke (2002); Geier et al. (1998);  Wetterich et al. (1999). 

N-Austrag ins Grundwasser – die Immissionsseite der Nitratbelastung 

Zwar hat sich als allgemein akzeptierter und vielfach verwendeter Indikator der landwirt-
schaftliche Stickstoffbilanzsaldo derzeit durchgesetzt. Die damit verbundenen Aussage-
möglichkeiten zur potenziellen Nitratanreicherung im Grundwasser sind jedoch letztlich 
stark eingeschränkt. Aufgrund räumlich differenzierter, natürlicher Standortfaktoren, die 
einen erheblichen Einfluss auf die tatsächlich Nitratauswaschung haben, besteht nur ein 
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begrenzter Zusammenhang zwischen Stickstoffbilanzsaldo und den zu schützenden 
Grund- und Oberflächengewässern. Daher stellt der Stickstoffbilanzsaldo grundsätzlich 
nur einen Risikofaktor dar. Um die tatsächliche Belastung besser einschätzen zu können, 
ist die Betrachtung der Immissionsseite, die potenzielle Nitratkonzentration im Boden-
wasser und im neu gebildeten Grundwasser notwendig. Die gängigen Parameter sind hier: 
Nitratkonzentration im Sickerwasser und Herbst-Nmin-Wert im Boden. Die wichtigs-
ten Faktoren, die Nitratkonzentrationen und Quantität der Auswaschung bestimmen, sind 
die Standortverhältnisse des Bodens, die Art der Landnutzung bzw. der Pflanzenbestand 
und die Niederschlagsmenge. (Zur Möglichkeit der Ableitung quantitativer Aussagen in 
Hinblick auf die Wirkung von Grundwasserschutzmaßnahmen auf die Qualität des 
Grundwassers siehe unten unter ‚Nachweisbarkeit....’). 

Wirkungseinschätzung für die Agrarumweltmaßnahmen 

Im Folgenden sind die Maßnahmen in ihrer Wirkungsbeurteilung skizziert: 

Ökologischer Landbau (f2-C): Durch das Verbot von mineralischer Düngung und der 
Bewirtschaftung in geschlossenen Nährstoffkreisläufen werden Nährstoffüberschüsse 
vermindert und gering gehalten (Geier et al., 1998). Untersuchungen (Lorenz, 1997; Stol-
ze et al., 1999) bestätigen auch die tendenzielle Reduzierung der Herbst-Nmin-Gehalte und 
N-Konzentrationen im Sickerwasser. 

Grünlandextensivierung (f2-B): Dauergrünland, insbesondere extensives Grünland, stellt 
unter Wasserschutzaspekten die günstigste Form der landwirtschaftlichen Flächennutzung 
dar (NLÖ, 2001; Stadtwerke Hannover AG, 1997). Durch die geschlossene Grasnarbe ist 
die N-Fixierung und N-Aufnahme bei Grünland sehr hoch. Auch bei steigenden  
N-Einträgen verhält sich die N-Fixierung bei Grünland sehr elastisch, sodass über eine 
weite Spanne Nährstoffe festgelegt werden und erst bei sehr hohen Einträgen auch starke 
Auswaschungen erfolgen. Bedeutende Unterschiede ergeben sich zwischen Schnitt- und 
Weidenutzung: Bei Schnittnutzung ist der Nährstoffexport in Abhängigkeit von der 
Schnittanzahl hoch und sehr hoch, sodass bei allen N-Parametern niedrige Werte erreicht 
oder gehalten werden. Bei Weidenutzung bleiben in Abhängigkeit von Besatzstärke und –
dauer die Nährstoffe auf der Fläche – die Bedeutung der Weidenutzung für den Grund-
wasserschutz ist daher wesentlich geringer. 

Trinkwasserschutz in Wasservorranggebieten (f4): 

Grünlandextensivierung (f4-a): Wirkung wie f2-B; tendenziell verstärkt durch leicht 
verschärfte Auflagen (zeitliche Einschränkungen für Düngung und Zufütterung). 
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(Schätzwerte16 für Parameter: N-Saldo = -20 – 120 kg/ha; Herbst-Nmin-Wert = 10 – 40 kg 
N/ha). 

Umwandlung Acker in Grünland (f4-b): Die Änderung von der Ackernutzung mit ge-
nerell sehr hoher potenzieller Auswaschung in Grünlandnutzung bzw. Extensiv-Grünland 
mit geringer potenzieller Auswaschung stellt eine der wirksamsten Maßnahmen im 
Grundwasserschutz dar. Die Wirkungen der Umwandlung und Grünlandnutzung (wie  
oben beschrieben) sind umso höher zu bewerten, je länger die Maßnahme auf der Fläche 
durchgeführt wird. (Schätzwerte für Parameter: N-Saldo = -100 – 80 kg/ha; Herbst-Nmin-
Wert = 25 – 40 kg N/ha). 

Flächenstilllegung-(f4-c): Die mehrjährige Flächenstilllegung und leguminosenfreie Be-
grünung ohne nutzungsbedingten Nährstoffeintrag bedeuten eine starke Verminderung 
des Auswaschungspotenzials und Verbesserung der Grundwasserqualität. Die Vorteile für 
den Grundwasserschutz steigen mit der Dauer der Stilllegung und dem Vorschalten einer 
Aushagerungsperiode. (Schätzwerte für Parameter: N-Saldo = 0 – 20 kg/ha; Herbst-Nmin-
Wert = 10 - 40 kg N/ha). 

Ökologischer Landbau-(f4-d,f4-e): Wirkung wie f2-C; tendenziell verstärkt durch leicht 
verschärfte Auflagen (geringerer Viehbestand, Einschränkungen für Lagerung Wirt-
schaftsdünger u. ä.). (Schätzwerte für Parameter: N-Saldo = 0 – 40 kg/ha; Herbst-Nmin-
Wert = 10 – 80 kg N/ha). 

Vertragsnaturschutz (f3-b bis f3-e) - Grünland mit Auflagen zu Düngung/Besatzdichte: 
Wirkung wie Grünlandextensivierung (f2-B). Die Vertragsflächenanteile je Betrieb sind 
i.d.R. nur gering, sodass bei konventioneller Nutzung der übrigen Flächen des Betriebes 
deutlich reduzierte Hoftorbilanzen nur teilweise auftreten werden. 

Treffsicherheit der flächenstarken Maßnahmen 

Die räumliche Verteilung der Maßnahmeflächen ist für die Beurteilung der Treffsicher-
heit relevant, d.h. wie gut erreicht die Maßnahme die Zielgebiete bzw. Problemgebiete, in 
denen eine entsprechende Wirkung als sinnvoll oder notwendig erachtet wird. Diese Fra-
ge soll am Beispiel der räumlichen Unterschiede der landwirtschaftlich bedingten Stick-
stoffüberschüsse auf Kreisebene behandelt werden. Grundlage ist die Karte „regional dif-
ferenzierter Bilanzierung der Stickstoffüberschüsse in der Landwirtschaft“ (Bach et al., 
1999), die für alle Bundesländer vorliegt und das berechnete durchschnittlichen N-Saldo 
je ha LF und Landkreis ausweist. (Der N-Saldo als Parameter der Emissionsseite kann 
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  Schätzwerte aus Expertenbefragung/Wasserschutzberater; (NLÖ, 2001, Stadtwerke Hannover AG, 
1997). 
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sicher nur als grober Anhaltspunkt und Gefährdungsindikator unter Vorsorgegesichts-
punkten gesehen werden.) 

Die Darstellung der Stickstoffüberschüsse in den Landkreisen Niedersachsens sind in 
Karte A 6.7 dargestellt (durchschnittliches N-Saldo je ha LF auf Ebene eines Landkrei-
ses). Besonders hoch sind die ermittelten N-Salden in den Kreisen des westlichen Nieder-
sachsens. Vechta und Cloppenburg mit Spitzenwerten von 256 und 184 kg/ha und Jahr 
sind herausragend, aber auch die Kreise Grafschaft Bentheim, Wesermarsch, Friesland, 
Ammerland u.a. bilden mit extrem hohen Stickstoffüberschüssen Schwerpunkte in der 
räumlichen Verteilung der Belastung. Ursachen sind vor allem die Konzentration von 
Veredelungsbetrieben, der hohe Viehbesatz und die Verbringung des anfallenden Wirt-
schaftsdünger auf den Flächen (Bundesregierung, 2000; Scheffer, 2002). Im Süden und 
Osten Niedersachsens, insbesondere im Braunschweiger Raum, liegen die Werte weitaus 
geringer. Hier sind es vornehmlich Marktfruchtbetriebe mit hohen Anteilen an Getreide, 
Zuckerrüben und Kartoffeln, die über den N-Austrag in den Ernteerzeugnissen den N-
Saldo geringer halten können. 

In Karte A 6.7 ist die Verteilung der N-Überschüsse in Beziehung gesetzt zu der Vertei-
lung der Förderflächen (Fördenfläche in % LF je Landkreis) für die flächenstarken Maß-
nahmen Ökologische Anbauverfahren und Grünlandextensivierung sowie Trinkwasser-
schutz (f4). Die Überlagerung beider Aspekte zeigt zumeist einen größeren Anteil von 
Maßnahmeflächen in den Regionen, in denen standortbedingt eine eher extensivere Be-
wirtschaftung vorherrscht: Im Küstenbereich, im Weserbergland, in der Elbtalniederung 
und im Harz. Die Darstellung zeigt aber vor allem einen äußerst geringen Anteil von 
Maßnahmeflächen im Südwesten Niedersachsens, dem räumlichen Schwerpunkt der 
landwirtschaftlichen Stickstoffüberschüsse mit hohen und höchsten N-Einträgen. 

Unter dem Aspekt der Treffsicherheit für den abiotischen Ressourcenschutz in Hinblick 
auf Reduzierung des Stickstoffeintrages lassen sich anhand der Kartendarstellung folgen-
de Aussagen ableiten: 

– Die landesweit angebotenen Fördertatbestände Ökologischer Landbau und Grünland-
extensivierung leisten ihren Beitrag vorwiegend in eher extensiv bewirtschafteten 
Regionen, häufig durch Erhalt bestehender Wirtschaftsweisen. 

– In Regionen intensiver Landwirtschaft greifen die Maßnahmen wenig, da sie unter 
Ertragsgesichtspunkten dort kaum konkurrenzfähig sind. 

Für relevante Änderungen und Verbesserungen der Problemlage vor allem in intensiver 
bewirtschafteten Regionen sind die o.g. Maßnahmen in der derzeitigen Form offenbar 
nicht geeignet, weil dort zu wenig Teilnehmer gewonnen werden. 
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Nachweisbarkeit von Verbesserungen des Oberflächen- und/oder Grundwassers 

Großräumige quantitative Wirkungen der Maßnahmen auf die Qualität von Grund- und 
Oberflächenwasser sind derzeit nicht ermittel- oder nachweisbar (Bundesregierung, 2000; 
Pamperin et al., 2002): langjährige Zeitverzögerung der Wirkungen, regional unterschied-
liche Standort- und Wirkfaktoren, mangelnde Datenverfügbarkeit sowie die Tatsache, 
dass Wirkungszusammenhänge und Vorgänge bisher nicht vollständig, zumindest nicht 
quantitativ beschreibbar sind, lassen keine quantitativen Aussagen zu. 

Nitrat in Oberflächengewässern 

Die Betrachtung der Nitrateinträge wurde oben für das Grundwasser dargestellt, nachfol-
gend soll kurz die Situation im Oberflächen- bzw. Fließgewässerbereich skizziert werden. 

Seit Mitte der 80er Jahre hat sich die Nitratbelastung der Fließgewässer – sieht man von 
wenigen Ausnahmen ab – nur geringfügig zum positiven geändert (vgl. Nitratbericht 
Bundesregierung, 2000). Während die punktuellen, meist siedlungsbedingten Einträge 
stark reduziert werden konnten, stellen die diffusen Einträge, meist aus der Landwirt-
schaft, noch immer die Hauptbelastungsfaktoren dar. Die räumliche Belastungssituation 
entspricht, abgesehen von lokalen Ausnahmen, weitgehend den Schwerpunkträumen der 
Grundwasserbelastung – Einzugsgebiete mit hohen N-Salden und intensiver Landwirt-
schaft spiegeln sich auch in der Nitratkonzentration der Fließgewässer wieder. Eine Ver-
ringerung der Einträge auf den landwirtschaftlichen Flächen wird hier auch zu einer ten-
denziellen Senkung der Belastung der Oberflächengewässer führen. Quantitative Wir-
kungseinschätzungen sind allerdings hierzu derzeit ebenfalls nicht möglich, da die Ent-
wicklung der Nitratkonzentrationen in den Gewässern der Entwicklung auf den Flächen 
weit hinterher läuft. Bei den diffusen Einträgen können zwischen der Veränderung in der 
Eintragssituation und der Reaktion in den Flussgebieten Zeiträume von mehreren Jahren 
bis mehreren Jahrzehnten liegen. Modelle zur Erfassung dieser Wirkungszusammenhänge 
sind derzeit in Entwicklung (vgl. Nitratbericht der Bundesregierung, 2000).  
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VI.4.1.3 Frage VI.2.A Beitrag der Agrarumweltmaßnahmen zum Er-
halt oder zur Verbesserung der Artenvielfalt in der Normal-
landschaft  

VI.4.1.3.1 Indikator VI.2.A.-1.3 Hinweise auf den positiven Zusam-
menhang zwischen der Verringerung von Produktionsmit-
teln und der Artenvielfalt 

Die Frage VI.2.A befasst sich mit der Erhaltung und Verbesserung der Artenvielfalt auf 
„gewöhnlichen“ landwirtschaftlichen Flächen. Als Synonym für „gewöhnliche“ Flächen 
wird im Folgenden der Begriff „Normallandschaft“ genutzt. Besondere Habitate auf 
landwirtschaftlichen Flächen mit hohem Naturwert werden unter VI.2.B behandelt (EU-
KOM, 2000).  

Die Unterscheidung der Fragen VI.2.A „ordinary farmland“ und VI.2.B „high nature va-
lue farmland“ nebst einiger weiterer Spezifikationen der Erläuterungsbögen zu den Ge-
meinsamen Bewertungsfragen stellt sich im Detail schwierig und als wenig praktikabel 
dar. So konzentrieren sich z.B. Indikatoren der Frage VI.2.A auch auf den speziellen Ar-
tenschutz, obwohl dieser überwiegend eine Aufgabe des Naturschutzes in Schutzgebieten 
darstellt. Andererseits liegen z.B. Gänse-Rastflächen (Maßnahme f3-d) bevorzugt auf 
konventionell bewirtschafteten Rapsfeldern und diese wiederum liegen in Niedersachsen 
in EU-Vogelschutzgebieten. Um eine doppelte Auflistung einiger Maßnahmen unter den 
Fragen VI.2.A und VI.2.B weitgehend zu vermeiden, wurde eine Aufteilung der Maß-
nahmen vorgenommen, die in der nachfolgenden Übersicht nochmals verdeutlicht wird:  

– f2-A bis C Frage VI.2.A  

– f2-D Frage VI.2.B - Indikator VI.2.B-2.1 

– f3-a Frage VI.2.B 

– f3-b Frage VI.2.B 

– f3-c Frage VI.2.B 

– f3-d Frage VI.2.A 

– f3-e Frage VI.2.A/Frage VI.2.B - Indikator VI.2.B-2.117 

– f4 Frage VI.2.A 

Die Maßnahmen f2-A bis f2-C, f4, f3-d und z.T. f3-e werden hier unter Frage VI.2.A be-
handelt, der überwiegende Teil der Vertragsnaturschutzmaßnahmen aber unter VI.2.B. 
Die langjährige Flächenstilllegung (f2-D) wird gemäß der Erläuterungen zu den Gemein-
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  Ackerrandstreifen werden auch explizit unter VI.2.B genannt und daher dort erneut aufgegriffen.  
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samen Bewertungsfragen ebenfalls unter Frage VI.2.B aufgeführt. Die Einteilung muss 
z.T. willkürlich bleiben, dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Evaluationsergebnisse der 
Maßnahmen.  

Methodik und Datenquellen 

NAU-Maßnahmen dienen primär dem abiotischen Ressourcenschutz, wenn gleich für ein-
zelne Maßnahmen, wie z.B. den Ökologischen Landbau (f2-C) sehr positive Wirkungen 
für Arten- und Lebensgemeinschaften belegt sind. Allerdings liegen repräsentative Daten 
zur Beurteilung der Wirkung der NAU-Maßnahmen auf Arten und Lebensräume nicht 
vor. Die Wirkungseinschätzung muss daher auf Basis von Analogieschlüssen zu vorlie-
gender Fachliteratur und Einzelfalluntersuchungen vorgenommen werden. Auf Basis der 
Landwirtebefragung wird die aktuelle Bewirtschaftungsintensität geförderten Grünlandes 
ermittelt.  

MB-VI-Tab. 11: Datenquellen zur Beurteilung der Wirkung von AUM auf Arten und 
Lebensgemeinschaften in der Normallandschaft  

Förderbereich Datenquelle Indikatoren 
f2, f4 f3 

Fachliteratur, landesspezifische Untersu-
chungen auf Einzelstandorten X  

Maßnahmenspezifische Erfolgskontrol-
len, z.B. durch das NLÖ 

- Artenzahl und Häufigkeit 
  charakteristischer und gefährdeter 
  Tier- und Pflanzenarten 

 X 

Eigene Auswertungen im Rahmen der 
Evaluierung auf Basis von InVeKoS und 
der Landwirtebefragung 

- Düngungsintensität 
- Nutzungsfrequenz 
- Art der Nutzung 

X  
(nur Grünland)  

Für die Beurteilung der unter VI.2.A behandelten Vertragsnaturschutzmaßnahmen - Nor-
dische Gastvögel (f3-d) und Artenschutzmaßnahmen auf Ackerflächen (f3-e) – wurden 
vom NLÖ Erfolgskontrollen durchgeführt. Im Vergleich zu f2- und f4-Maßnahmen, deren 
Wirkung primär über Analogieschlüsse und Auswertung von Sekundärdatenquellen ein-
geschätzt wird, sind für f3-Maßnahmen die auf Basis der durchgeführten Wirkungskon-
trolle ableitbaren Aussagen wesentlich belastbarer.  

Herbizidverzicht in Dauerkulturen (f2-A) 

Durch den Herbizidverzicht in Dauerkulturen wird die direkte Schädigung von Wildkräu-
tern unterbunden. Die höhere Diversität und Häufigkeit von Wildkräutern steigert den 
Wert der Fläche als (Nahrungs-) Habitat, v.a. für Insekten (Jüttersonke, 2001; Waldhardt 
et al., 2002). Einschränkend für die positive Wirkung der Maßnahme ist die Tatsache, 
dass die Maßnahme ausschließlich den Herbizidverzicht fördert. Gerade im Erwerbsobst-
anbau, für den die Maßnahme f2-A primär konzipiert ist, ist der Einsatz von Fungiziden 
und Insektiziden weiterhin zulässig. Gemessen an der Gesamtmenge eingesetzter PSM im 
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Obstbau haben Herbizide einen relativ geringen Anwendungsumfang. Positive Wirkun-
gen, die sich aufgrund des Herbizidverzichtes ergeben können, z.B. eine höhere Attrakti-
vität der Flächen als Nahrungsquelle für Insekten, wird durch den zulässigen Einsatz von 
Insektiziden wieder „neutralisiert“ (Kühne et al., o.J.; Schenke et al., o.J.). 

Anders dagegen im Spargelanbau – hier haben Herbizide den größten Anteil an den ins-
gesamt ausgebrachten Pflanzenschutzmitteln. Spargel wird auf sandigen, z.T. sehr nähr-
stoffarmen Böden mit einer geringen Wasser- und Nährstoffspeicherkapazität angebaut. 
Aus diesen Standorten ergibt sich einerseits ein hohes Auswaschungspotenzial von Stof-
fen in tiefere Bodenschichten und das Grundwasser und andererseits ein besonderes Habi-
tatpotenzial zur Ausbildung einer schutzwürdigen Segetalflora. Untersuchungen hierzu 
liegen allerdings nicht vor. 

Extensive Grünlandnutzung (f2-B, f4-a) 

Extensivierung von Grünland bedeutet nach Dierschke und Briemle (2002): 

– Ein verspäteter Schnittzeitpunkt des ersten Aufwuchses bzw. die Verringerung der 
Nutzungshäufigkeit überhaupt und 

– eine reduzierte oder ganz ausgesetzte Düngung, insbesondere mit Stickstoff 

– oder aber die Nutzungsaufgabe. 

Die Fördervoraussetzung der extensiven Grünlandnutzung unter f2 und f4 bestehen in der 
begrenzten Viehbesatzdichte von 1,4 RGV/ha HFF (f2-B) bzw. 1,8 RGV/ha GL (f4-a). 
Die Menge der mineralischen Düngung ist nicht beschränkt und verringerte sich laut An-
gaben der Teilnehmer im Mittel (Median) um 70 kg N/ha (Befragung). Rechnerisch wer-
den im Mittel (Median) aller geförderten Flächen ca. 150 kg N/ha organischer und mine-
ralischer Stickstoffdünger ausgebracht18 (vgl. MB-VI-Abb. 8), wobei die tatsächliche  
N-Düngung der geförderten Flächen stark streut. Gemäß der Einschätzung der Nutzungs-
intensität der Graslandnutzung nach Dierschke und Briemle (ebd.) wird eine N-Düngung 
von 50-150 kg/ha als halbintensiv, von 150-300 kg/ha als intensiv klassifiziert. 

a)  Auswirkungen auf die Grünlandflora 

Die Bedeutung extensiv genutzten Grünlandes für den Arten- und Biotopschutz ist u.a. 
von der Bewirtschaftungshistorie abhängig. Die Bedeutung von erst seit kurzem extensiv 
bewirtschaftetem Grünland für den Arten- und Biotopschutz ist eher gering. Ergebnisse 
eines bundesweiten Grünland-Extensivierungsversuchs zeigen, das die Reduzierung der 
mineralischen Düngung einen Rückgang des Grasanteils bewirkt, während die Artenzahl 

                                                 
18

  88 kg/ha organischer Stickstoff über Wirtschaftsdünger und 62 kg/ha mineralischer Stickstoff 
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sowie der Anteil von Kräutern und Leguminosen zunimmt (vgl. MB-VI-Abb. 11). Beson-
ders seltene und bedrohte Arten fehlen auch im extensiv bewirtschafteten Grünland. Der 
Anteil gewöhnlicher Arten ist im Vergleich zur intensiven Bewirtschaftung meist höher 
(Elsäßer, 2002; GHK, 2002).  

MB-VI-Abb. 11: Ergebnisse des bundesweiten Extensivierungsversuches 

Im Rahmen des bundesweiten Grünland-Extensivierungsversuches wurden 14 Standorte in fünf Bundes-
ländern (Thüringen, Brandenburg, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Hessen) über einen Zeitraum von 
vier Jahren untersucht. Die untersuchten Varianten - konventionell, qualitätsorientiert bis naturschutzori-
entiert, sind nicht direkt mit den Auflagen der Grünlandextensivierung nach NAU vergleichbar, bilden 
jedoch den Nutzungsgradienten von intensiv bis extensiv ab. 
In der Tendenz aller bundesweit untersuchten Standorte geht der Grasanteil mit zunehmender Extensivie-
rung überwiegend zurück, während die Artenzahl und der Anteil von Kräutern zunimmt. Der Kräuteranteil 
ist aus Sicht des Artenschutzes interessant. Kräuter haben in artenreichen Wiesen den größten Anteil am 
Gesamtartenspektrum und dienen als Bienenweide. Für die einzelnen Varianten ergeben sich im Mittel der 
Jahre kaum Abweichungen. Infolge der Artenzunahme von Kräutern und Leguminosen verringert sich die 
Dominanz der Hauptbestandsbilder (Gräser) bei allen Varianten. Variante 2 zeigt zumindest tendenziell 
den größten Artenreichtum (vgl. Tabelle A). 

Tabelle A: Artenzahl im Mittel der Standorte bei Versuchsbeginn (1994), -ende (1998) und im 
Mittel der Versuchsjahre 

 Variante 1 Variante 2 Variante 3 Mittel der Varianten 
 94 98 Mittel 

94-98 
94 98 Mittel

94-98
94 98 Mittel

94-98
94 98 Mittel

94-98
Gräser 9.07 9.21 9.03 8.86 9.21 9.01 8.57 8.86 8.67 8.83 9.1 8.91 
Grasartige 0.14 0 0.07 0.21 0.21 0.16 0.14 0.29 0.2 0.17 0.17 0.14 
Leguminosen 1.43 1.21 1.24 1.57 1.71 1.57 1.64 2.0 1.71 1.55 1.64 1.51 
Kräuter 8.86 9.64 9.31 9.21 10.1 9.76 9.14 9.86 9.43 9.07 9.88 9.5 
Gesamt 19.5 20.2 19.7 19.9 21.4 20.51 19.5 21.1 20.0 19.6 20.9 20.1 
Variante 1: konventionell, 4-5 Schnitte, NPK-Düngung, Variante 2: qualitätsorientiert, 4-5 Schnitte, PK-
Düngung, Variante 3: naturschutzorientiert, 2 Schnitte, 1. Schnitt im Juli, PK-Düngung 

Im Mittel aller Standorte und Jahre verfügen die Bestände über 75 % Gräser, ca. 20 % Kräuter und 5 % 
Leguminosen. Die höchsten Anteile an Kräutern und Leguminosen sind in Variante 2 zu finden. Dieser 
Effekt ist bei den Artenzahlen nur andeutungsweise zu erkennen, tritt aber bei den Ertragsanteilen deutlich 
hervor. Den höchsten Grasanteil zeigt die intensivste Variante 1 (vgl. Tabelle B). 

Tabelle B:  Ertragsanteile im Mittel der Standorte bei Versuchsbeginn, -ende und im Mittel
der Versuchsjahre 

 Variante 1 Variante 2 Variante 3 Mittel der Varianten 
 94 98 Mittel 

94-98 
94 98 Mittel

94-98
94 98 Mittel

94-98
94 98 Mittel

94-98
Gräser 80.7 79.3 79.8 75.7 62.9 69.5 80.2 72.3 76.9 78.9 71.5 75.4 
Grasartige 0.03 0.14 0.04 0.17 1.16 0.14 0.16 0.59 0.26 0.12 0.3 0.15 
Leguminosen 2.2 4.1 2.5 5.6 12.0 8.6 2.4 5.3 3.9 3.4 7.1 5.0 
Kräuter 17.3 16.8 17.9 18.7 25.2 22.1 17.5 22.1 18.9 17.8 21.4 19.6 

Varianten siehe unter Tabelle A 
Auf den sechs niedersächsischen Versuchsstandorten war kein einheitlicher Trend hinsichtlich der Ge-
samtartenzahl und der Anteile von Gräsern, Leguminosen und Kräutern zu erkennen. Die Unterschiede 
zwischen den Varianten auf einem Standort sind gering, während im Vergleich der Standorte z.T. gegen-
sätzliche Entwicklungstrends auftreten. Rote-Liste-Arten wurden nicht festgestellt. 

Quelle: GHK (2002). 
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Unter einer kontinuierlichen extensiven Bewirtschaftung kann sich ein standorttypisches 
Artenspektrum und/bzw. eine entsprechendes Bodensamenpotenzial halten. Im Rahmen 
der Teilnehmerbefragung wurde ermittelt, dass ca. 17 % der teilnehmenden Betriebe die 
Nutzungsintensität (Viehbesatz, Düngung) infolge der Teilnahme an der extensiven Grün-
landnutzung nicht verändert haben. Der Anteil der Grünlandflächen, die schon seit länge-
rer Zeit extensiv bewirtschaftet wird, wird daher auf 10 % bis 20 % der Förderfläche von 
f2-B geschätzt. Dies entspricht einem Flächenumfang von 4.000 ha bis 8.000 ha. Diese 
Flächen befinden sich insbesondere auf besonders feuchten und trockenen Standorten 
sowie in Mittelgebirgslagen. 

b)  Einschätzung der Nutzungsintensität von NAU-Grünland 

Die Artenzusammensetzung im Grünland wird neben der Menge eingesetzter PSM- und 
Düngemittel von der Nutzungsfrequenz, also dem Zeitpunkt, der Art und Häufigkeit des 
Schnittes bzw. der Beweidung beeinflusst. Durch Kombination der Ergebnisse der Teil-
nehmerbefragung zur aktuellen Nutzungsintensität der geförderten Grünlandflächen mit 
der Auswertung von Flächennutzungsnachweisen (InVeKoS) der Teilnehmer wird eine 
Einschätzung der Intensitätsstufen der Grünlandnutzung nach Dierschke und Briemle 
(2002) vorgenommen. Die Kriterien für die Einstufung der Nutzungshäufigkeit sind MB-
VI-Tab. 12 dargestellt. 

MB-VI-Tab. 12: Kriterien zur Einstufung der Intensität der Graslandnutzung und rele-
vanter Grünlandgesellschaften 

Intensität Wiese Weide kg N Grünlandgesellschaften

Brache - - -

extensiv unregelmäßiger Triftweide - Produktionsschwache bis mäßig wüchsige Bestände, oft sehr 
Schnitt artenreich, Heuwiesen, z.B. Trespen- und Halbtrockenrasen, 

Steppenrasen, Magerrasen, Borstgrasrasen, Heiden, Rot-
halb extensiv 1 Schnitt im Juli Stand- oder 0-50 schwingel-Straußgras-Wiesen, Fuchsschwanz-Auwiesen,

Koppelweide Flutrasen, Mädesüß-Hochstaudenfluren, Pfeifengraswiesen

halbintensiv 2 Schnitte im Juni Umtriebsweide auf 50-150 Ertragreiche, hochwüchsige, mäßig artenreiche Heuwiesen und
und August/Sept. größeren Flächen Fettweiden, mesophiles Grünland, z.B. Sumpfdotterblumen-

Feuchtwiesen, Brenndolden-Wiesen, Glatthafer-Fettwiesen,
Goldhafer-Bergwiesen, Kammgras-Weiden, Trittrasen, 
Stromtalwiesen

intensiv 3 bis 4 Schnitte z.T. portionierte 150-300 Produktive bis hochproduktive dicht artenarme Bestände, 
ab Ende April Umtriebsweide z.B. Weidelgras-Weisklee-Weiden

sehr intensiv > 4 Schnitte Portionsweide >300  
Quelle: Dierschke et al. (2002),.v. Drachenfels (1994). 
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Überträgt man die Befragungsergebnisse hinsichtlich Beweidungs- und Düngeintensität 
auf die geförderten Flächen laut Flächennutzungsnachweis, so sind von den ca. 64.000 ha 
ökologisch oder extensiv bewirtschafteten NAU-Grünland ca. 15 % (9.882 ha) als exten-
siv und halbextensiv und 25 % (17.200 ha) als halbintensiv einzuschätzen (vgl. MB-VI-
Abb. 12). Der überwiegende Teil des unter NAU geförderten Grünlandes, 57 % 
(36.800 ha) unterliegt einer intensiven Nutzung. Eine sehr intensive Nutzung kann auf-
grund der Förderbedingungen ausgeschlossen werden.  

MB-VI-Abb. 12: Intensitätsstufen der Graslandnutzung 

Gesamt 
(63.882 ha*)

Ökologischer Landbau 
(17.587 ha*)

Extensive Grünlandnutzung 
(46.321 ha*)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Anteil geförderten Grünlandes %

extensiv halbextensiv halbintensiv intensiv sehr intensiv
 

* Hektarangaben entsprechen der tatsächlich bewirtschafteten Grünlandfläche (vgl. MB Kap.VI.1). Die tatsächlich 
geförderte Fläche liegt um bis zu 10 % niedriger. 

Quelle: Einordnung der Intensitätsstufen nach Kriterien von Dierschke et al. (2002), eigene Berechnung auf Basis der 
Landwirtebefragung und des Flächennutzungsnachweises 2002 (InVeKoS). 

Auf Basis der Grünlandnutzungsintensität kann nicht die tatsächliche Bedeutung des ge-
förderten Grünlandes für den Arten- und Biotopschutz abgeleitet werden. Abbildung MB-
VI-Abb. 12 verdeutlicht jedoch das Potenzial der Maßnahme, auf die langfristige Ent-
wicklung extensiven und teilweise schutzwürdigen Grünlandes hinzuwirken. Für den Ar-
tenschutz potentiell bedeutsam dürfte vor allem das aktuell extensiv- und halbextensiv 
genutzte Grünland sein, welches einen Umfang von ca. 10 % bis 20 % (5.000 bis 
10.000 ha) des unter NAU geförderten Grünlandes einnimmt. 

Festzuhalten ist, dass die Bezeichnung „Extensive Grünlandnutzung“ aus der Sicht eines 
naturschutzfachlich orientierten Begriffsverständnisses für die Mehrzahl der geförderten 
Flächen unzutreffend ist. Der Begriff ist zur Verdeutlichung der Intensitätsunterschiede 
zwischen den Förderflächen und konventionell bewirtschafteten Flächen aber durchaus 
angebracht. Für eine vergleichbare Auswertung zu konventionell genutzte Flächen lagen 
den Evaluatoren aber keine Daten vor. 
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Ökologischer Landbau (f2-C, f4-d, f4-e) 

Auf ökologisch bewirtschafteten Flächen ist die Anzahl und der Deckungsgrad von Wild-
krautarten i.d.R. höher (Frieben et al., 1994). Der Unterschied zwischen konventionellen 
und ökologischen Anbausystemen ist im Feldinneren i.d.R. noch deutlicher ausgeprägt als 
im Randbereich (v. Elsen, 1990). Durch den ökologischen Landbau können standorttypi-
scher Ackerwildkräuter erhalten werden, das gesamte Spektrum gefährdeter Arten dage-
gen nicht (Köpke et al., 1998; v. Elsen, 1996). 

Diese Aussage wird durch die Auswertung von 570 Vegetationsaufnahmen auf Ackerflä-
chen in 5 Bundesländern, u.a. in Niedersachsen, betätigt. Der Anteil charakteristischer 
Wildkrautarten auf ökologisch bewirtschafteten Feldern, hier als Kennarten bezeichnet, 
war zwar deutlich höher als auf konventionellen Äckern. Insgesamt wurden jedoch nur 
19 % der ökologischen Felder als artenreich eingeschätzt, im Gegensatz zu lediglich 1 % 
der konventionellen Äcker (vgl. MB-VI-Tab. 13). 

MB-VI-Tab. 13: Kennartenreiche Äcker unter ökologischer und konventioneller Bewirt-
schaftung. Ergebnisse der Ackererfassung 2002 

Anzahl untersuchter Ackerflächen, davon: 300 269 569
artenreiche Äcker (mind. 4 Kennarten in allen Transekten) 3 51 54
Anteil artenreicher Äcker 1 % 19 % 9 %

Anzahl der untersuchten Transekte, davon mit: 467 814 1281
5 Kennarten oder mehr 10 (2 %) 137 (17 %) 147 (11 %)
4 Kennarten oder mehr 27 (6 %) 280 (34 %) 307 (24 %)
3 Kennarten oder mehr 85 (18 %) 418 (51 %) 503 (40 %)

Wirtschaftsweise

gesamtökologischkonventionell

 
Quelle: Braband et al. (2003). 

Im Vergleich zu den eindeutig positiven Wirkungen der ökologischen Bewirtschaftung 
auf Acker ist der Unterschied in der Artenvielfalt zwischen ökologisch und konventionell 
bewirtschaftetem Grünland vergleichsweise gering. Im Gegensatz zur extensiven Grün-
landnutzung zeichnet sich die ökologische Grünlandnutzung durch einen vollständigen 
Verzicht der mineralischen Düngung aus. Die Nutzungsintensität des ökologisch bewirt-
schafteten Grünlandlandes ist aber vermutlich etwas höher als die des extensiv genutzten 
Grünlandes (f2-B). Ein Anhaltspunkt hierfür ist die höhere Viehbesatzobergrenze und der 
höhere Anteil an Milchviehbetrieben. Ökologische Grünlandflächen zeichnen sich, wie 
auch extensiv genutzte, durch eine eher standorttypische Ausprägung aus (Frieben, 1998; 
Wachendorf et al., 2001). Daher können im Wesentlichen die unter der extensiven Grün-
landnutzung (f2-B) dargestellten Wirkungen auf Arten- und Lebensgemeinschaften auch 
auf das ökologisch bewirtschaftete Grünland übertragen werden.  
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Gewässerschonende Bewirtschaftung (Zusatzauflage Stilllegung, f4-c) 

Die Zusatzauflage Stilllegung in Wasservorranggebieten (f4-c) fordert den Verzicht des 
Anbaus von nachwachsenden Rohstoffen auf konjunkturell stillgelegten Flächen in Was-
servorranggebieten. Die Zusatzauflage stellt sozusagen ein Top-up zu den Auflagen der 
konjunkturellen Flächenstilllegung dar und wurde primär aus Gründen des Grundwasser-
schutzes eingeführt. Der Anbau von Nachwachsenden Rohstoffen mit Einsatz von PSM- 
und Düngemitteln wird durch die Zusatzauflage verhindert.  

Nordische Gastvögel (f3-d)  

Die Extensive Bewirtschaftung von Rast- und Nahrungsflächen für nordische Gastvögel 
sieht 4 Vertragsvarianten vor, die sich hinsichtlich ihres Einsatzes von Betriebsmitteln 
folgendermaßen unterscheiden:  

MB-VI-Tab. 14: Vertragsvarianten und Auflagen der Maßnahme Nordische Gastvögel 
(f3-d) 

 Beschränkung Düngung Beschränkung PSM 
Variante 1 - Grünland Verzicht auf organische und mine-

ralische Düngung, (einmalige mi-
neral. Frühjahrsdüngung freige-
stellt)  

Verzicht auf chem.-synth. 
Pflanzenschutzmittel 

Variante 2 - Extensiver Getreideanbau 
ohne nachfolgende Ernte 

- Verzicht auf chem.-synth. 
Pflanzenschutzmittel 

Variante 3 - Belassen von Ernteresten - - 

Variante 4 - Winterrapsanbau ohne 
nachfolgende Ernte 

Verzicht auf organische und mine-
ralische Düngung 

Verzicht auf chem.-synth. 
Pflanzenschutzmittel 

Quelle: MU (2002). 

Bewirtschaftungseinschränkungen in Variante 1 vom 01.11. bis zum 30.04. und in den 
Varianten 3 und 4 bis 15. bzw. 31.03 reduzieren den Zeitraum für einen ökonomisch 
sinnvollen Düngereinsatz weiter, sodass auch ohne explizites Düngeverbot mit einer Re-
duktion der eingesetzten Düngemittel gegenüber konventionell bewirtschafteten Ver-
gleichsflächen zu rechnen ist.  

Durch den Verzicht auf Dünge- und Pflanzenschutzmittel (insbesondere auch organische 
Dünger, die sich zumindest temporär auf Pflanzenteilen ablagern können) wird eine 
direkte Beeinträchtigung der äsenden Gänse und Schwäne verhindert (Aufnahme von 
Schadstoffen, Keimen etc.) und die Attraktivität der Vertragsflächen gezielt gegenüber 
konventionellen Flächen erhöht. Die Reduktion des Betriebsmitteleinsatzes ist dabei nur 
ein Baustein der Maßnahme, der zur Wirkung beiträgt. Weitere Ausführungen finden sich 
unter dem Indikator VI.2.A-2.3.  
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Ackerrandstreifen (f3-e) 

Wesentliche Voraussetzung zum Schutz und zur Entwicklung der Ackerwildkrautflora ist 
der Verzicht auf oder die Reduzierung von Düngemitteln sowie vollständiger Verzicht auf 
chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel. So konnte vor allem ab den 60er Jahren 
eine Verarmung der Segetalflora durch eine Intensivierung der ackerbaulichen Produkti-
onsverfahren festgestellt werden. In Niedersachsen stehen von 266 bekannten Pflanzenar-
ten der Äcker 96 Arten auf der Roten Liste (Garve, 1993). Die Teilmaßnahme f3-e sieht 
daher ein Verbot von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln vor, mechanische Unkrautbe-
kämpfungsmaßnahmen sind nur in Ausnahmefällen erlaubt.  

Die Tabelle MB-VI-Tab. 15 gibt die Ergebnisse einer Untersuchung zur Einstufung von 
Ackerwildkrautarten auf Vertrags- und Referenzflächen in Gefährdungskategorien der 
Roten Liste wieder (NLÖ, 2003). Damit können auch erste Ergebnisse der laufenden För-
derperiode vorgelegt werden. Die meisten Pflanzenarten sind der Gefährdungskategorie 3 
zuzuordnen. Von den stark gefährdeten in Niedersachsen vorkommenden Ackerwild-
krautarten konnten 57 % auf Vertragsflächen kartiert werden. Vor allem unter den stark 
gefährdeten Ackerwildkrautarten befinden sich Charakterarten der Ackerwildkrautgesell-
schaften. Die Wirksamkeit des Ackerrandstreifenprogramms wird damit eindrücklich be-
legt.  

MB-VI-Tab. 15: Die Einstufung der Ackerwildkrautarten von untersuchten Vertrags- 
und Referenzflächen in die Gefährdungskategorien der Roten Liste 

Gefährdungskategorie Vertragsfläche 
n=126 

Referenzfläche 
n=10 

Gesamtanzahl Rote-Liste-
Arten in Niedersachsen 

0 – Ausgestorben 1 - 17 
1 – Vom Aussterben bedroht 2 1 17 
2 – Stark gefährdet 17 1 30 
3 – Gefährdet 20 4 31 
4 – Potenziell gefährdet 1 - 1 
Summe 41 6 96 

Quelle: NLÖ, 2003. 

Durch eine Konzentration der Maßnahmen auf Äcker mit Vorkommen von stark 
gefährdeten und vom Aussterben bedrohten Ackerwildkräutern konnte eine 
Effizienzsteigerung erreicht werden, die sich in dem Vorkommen der mittleren Anzahl 
von gefährdeten Pflanzenarten pro Vertragsfläche von 2,2 Arten ausdrückt (vgl. MB-VI-
Abb. 13).  
Die Erfahrungen und Ergebnisse zeigen, dass durch eine gezielte Auswahl der zu fördern-
den Ackerflächen nach naturschutzfachlichen Gesichtspunkten und die Langfristigkeit der 
Vertragsdauer (Kooperation mit bewährten Bewirtschaftern) die größte Effizienz zu errei-
chen ist. 
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MB-VI-Abb. 13: Mittlere Anzahl von Rote-Liste-Gefäßpflanzen pro Vertragsfläche in 
den Maßnahmen zum Ackerwildkrautschutz von 1987 bis 2001 
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Es können damit nicht nur das Genpotenzial der gefährdeten Arten erhalten, sondern 
auch in ihren Beständen bedrohte Pflanzengesellschaften wiederentwickelt werden 
(NLÖ, 2003). Die Berücksichtigung dieser Erfahrungen u.a. bei der Flächenauswahl führ-
te dazu, dass im „Kooperationsprogramm – Erhaltung der biologischen Vielfalt, Teilbe-
reich Ackerwildkräuter“ im ersten und zweiten Vertragsjahr auf 87 % der untersuchten 
Vertragsflächen Pflanzenarten der Roten Liste und für die Gesellschaften kennzeichnende 
Ackerwildkrautarten nachgewiesen werden konnten. Der hohe Wert der ausgesuchten 
Förderflächen in der Gebietskulisse für den Naturschutz wird hiermit deutlich. 

Beurteilung der AUM hinsichtlich ihrer Treffsicherheit  

Die Treffsicherheit beschreibt die zielgenaue Anwendung von AUM in besonders schutz-
bedürftigen oder schutzwürdigen Bereichen der Agrarlandschaft. 

NAU-Maßnahmen werden landesweit angeboten und kommen in der Normallandschaft 
zur Anwendung. Aussagen hinsichtlich der Schutzbedürftigkeit von Arten der Normal-
landschaft sind gegenwärtig nicht möglich.19 

                                                 
19

  Der von Schlumprecht et al. entwickelte Indikator „Vogelarten der Normallandschaft“ (vgl. Abbil-
dung MB-VI-Abb. 18 und 19), zeigt anhand eines Indexes die Entwicklung der Bestandssituation von 
Vogelarten des Lebensraumes Acker und Grünland (Schlumprecht et al., 2001). Der Indikator stellt 
eine quantifizierte Beschreibung der historischen und aktuellen Situation dar, jedoch noch ohne räum-
lich Zuordnung zu Gebietseinheiten. Diese ist notwendig, um die Treffsicherheit von AUM zu beur-
teilen. Für die regionsbezogene Auswertung avifaunistischer Daten wurde im Rahmen der Halbzeit-
evaluierung ein Konzept erarbeitet (vgl. MB-VI-Tab. 18). Für Pflanzenarten der Normallandschaft e-
xistiert bisher noch kein vergleichbares Konzept. 
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Die unter VI.2.A aufgeführten Vertragsnaturschutzmaßnahmen in der Normallandschaft 
werden nur in aufgrund fachlicher Kriterien abgegrenzten Gebieten angeboten: Die Aus-
wahl der Flächen für das Ackerrandstreifenprogramm beruht auf einer Einzelflächenaus-
wahl auf Basis floristisch-vegetationskundlicher Kartierungen, die drei Gebiete für die 
Teilmaßnahme Nordische Gastvögel wurden auf Grundlage der wichtigsten Rast- und 
Nahrungsgebiete in Niedersachsen ausgewählt. Dies gewährleistet eine hohe Zielgenauig-
keit der Maßnahmen. 

VI.4.1.3.2 Indikator VI.2.A-2.3 – Zusammenhang zwischen der Arten-
vielfalt und Anbaumustern 

Unter AUM geförderte Flächen mit Anbauformen, die sich auf die Artenvielfalt auswir-
ken, sind Ackerflächen des Ökologischen Landbaus (f2-C, f4-e und f4-d ), Ackerrand-
streifen (f3-e), Stillegungsflächen für den Gewässerschutz (f4-c) und Flächen für Nordi-
sche Gastvögel (f3-d) anzurechnen (vgl. Abb. 6.12, Textband). 

Methodik und Datenquellen 

Für ökologisch und konventionell bewirtschaftete Flächen in Niedersachsen wurden auf 
Basis der Flächennutzungsnachweise teilnehmender Betriebe (InVeKoS) Indikatoren zur 
Beschreibung der Flächennutzung (vgl. MB-VI-Tab. 16) berechnet. Die daraus abzulei-
tenden Wirkungen für Arten- und Lebensgemeinschaften wurden auf Basis der Fachlitera-
tur zusammengestellt. Für die Vertragsnaturschutzmaßnahme ‚Nordische Gastvögel’ wur-
de die Nutzungsdichte der Zielarten auf den Vertragsflächen kartiert. 

MB-VI-Tab. 16: Datenquellen zur Beurteilung der Wirkung von Anbaumustern in Zu-
sammenhang mit der Artenvielfalt 

Förderbereich Datenquelle Zusätzliche Indikatoren 
f2, f4 f3 

Fachliteratur - Anzahl von Dünge- und Pflegemaßnahmen 
- Zahl und Abundanz charakteristischer Arten 

X  

Maßnahmenspezifische Erfolgskon-
trollen durch das NLÖ 

- Nutzungsdichte der Zielarten auf Vertrags- 
  flächen  X 

Eigene Auswertungen auf Basis von 
InVeKoS (Flächennutzungsnachweis 

- Bodennutzung 
- Anteile angebauter Kulturarten 
- Anzahl angebauter Kulturen je Betrieb 

X  
(nur 

Grün-
land) 

 

Quelle: Eigene Zusammenstellung. 
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Ökologische Anbauverfahren (f2-C, f4-e, f4-d) 

Ökologisch bewirtschaftete Flächen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Fruchtfolge z.T. 
deutlich von konventionellen Flächen. Die Flächennutzung ökologischer und konventio-
neller Flächen in Niedersachsen und die sich hieraus ergebenden ökologischen Wirkun-
gen sind im Folgenden anhand der Indikatoren Bodennutzung, Flächenanteil ausgewählter 
Kulturarten, Anzahl der Kulturarten je Betrieb, sowie Anzahl der Pflege- und Düngemaß-
nahmen dargestellt. 

a) Bodennutzung 

Die ökologisch bewirtschafteten Flächen weisen einen deutlich höheren Grünlandanteil 
(55 %) auf als die konventionell bewirtschafteten Flächen (25 %) (vgl. MB-VI-Abb. 14). 
Der höhere Grünlandanteil an der ökologisch bewirtschafteten Fläche ist auf die überpro-
portional hohe Anzahl von Grünlandbetrieben unter den geförderten ökologisch wirt-
schaftenden Betrieben zurückzuführen. Öko-Betriebe tragen auch zum Erhalt des Grün-
landes bei

20
, während in Niedersachsen auf den konventionellen Flächen ein beständiger 

Grünlandrückgang zu verzeichnen ist. 

MB-VI-Abb. 14: Bodennutzung auf ökologisch und konventionell bewirtschafteten 
Flächen in Niedersachsen 
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Quelle: InVeKoS 2002 und eigene Berechnungen. 

Ein Blick auf die vergleichende Analyse der Betriebsstrukturen von Teilnehmern und 
Nichtteilnehmern zeigt (vgl. MB-VI-Tab. 4), dass der Anteil spezialisierter Ackerbaube-
triebe bei den Öko-Betrieben mit ca. 40 % geringer ist als bei konventionellen Betrieben 
(64 % aller Betriebe). 

                                                 
20

 Der relative Grünlandanteil an der Betriebsfläche ökologischer Betriebe darf sich für die Dauer der 
Förderung nicht vermindern (vgl. NAU-Förderrichtlinie). 
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Mögliche Wirkungen: Viele typische Arten der Agrarlandschaft, z.B. die Grauammer, 
sind von gemischten Bewirtschaftungssystemen abhängig, wie sie häufiger unter ökologi-
scher Bewirtschaftung anzutreffen sind. Neben positiven Wirkungen im abiotischen Be-
reich hat Grünland im Vergleich zu Acker ein höheres Habitatpotenzial für Pflanzen- und 
Tierarten. 

b) Flächenanteil ausgewählter Kulturen 

Die ökologische Wirkung einer Fruchtfolge wird durch die Habitatqualität der angebauten 
Kultur (z.B. Struktur-, Nahrungsangebot) und das für diese Kultur typische Management 
wie Bodenbearbeitung und Düngung bestimmt. Laut der Flächennutzung nach InVeKoS 
weisen sowohl konventionell als auch ökologisch bewirtschaftete Flächen in Niedersach-
sen ein ausgewogenes Verhältnis angebauter Kulturen auf. Der Getreideanteil (ohne 
Mais) in beiden Bewirtschaftungssystem ist in etwa gleich. 

Ökologisch bewirtschaftete Flächen weisen einen höheren Leguminosen- und Sommerge-
treideanteil, aber einen geringeren Anbauumfang an Mais, Hackfrüchten, Raps und Still-
legungsflächen. Auf konventionellen Fläche werden mehr Hackfrüchte und Mais und na-
hezu keine Eiweißkulturen angebaut (vgl. MB-VI-Abb. 15). 

MB-VI-Abb. 15: Anteil von Kulturarten auf ökologisch und konventionell bewirtschaf-
teten Flächen  
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Quelle: InVeKoS 2002 und eigene Berechnungen. 
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Mögliche Wirkungen: Der kontinuierliche Rückgang des Anbaus von Sommerfrüchten 
entzieht der hiermit assoziierten wild wachsenden Begleitflora die Habitatgrundlage und 
ist damit eine Ursache für deren Rückgang. Sommergetreidebestände weisen eine höhere 
Anzahl an Segetalarten auf als Wintergetreidebestände. Eine Ursache hierfür liegt in dem 
sehr dichten Halmabstand des Wintergetreides, wodurch der Lichteinfall reduziert und 
besonders niederwüchsige, lichtbedürftige Segetalarten benachteiligt werden (Hilbig 
et al., 1992; v. Elsen 1994). Die Vorzüglichkeit von Sommer- gegenüber Wintergetreide 
wurde allerdings für den integrierten Anbau nachgewiesen. Im ökologischen Landbau 
fanden Gruber et al. in Wintergetreidebeständen mehr Wildkrautarten (Gruber et al., 
1999). 

Ökologisch bewirtschaftete Flächen werden häufiger als Bruthabitat frequentiert als glei-
che Kulturen unter konventioneller Bewirtschaftung. MB-VI-Tab. 17 stellt eine „Hitliste“ 
der am häufigsten als Bruthabitat aufgesuchten Fruchtarten, differenziert nach der Bewirt-
schaftungsform dar. Im Vergleich landwirtschaftlicher Kulturen stellen Stilllegungs- und 
Getreideflächen einen besseren Lebensraum für Vögel dar als Leguminosen, Raps und 
intensiv genutztes Grünland. Der sich schnell entwickelnde Winterraps kann für Boden-
brüter, wie den Kiebitz, zur ökologischen Falle („Kiebitzfalle“) werden. Sommerungen, 
insbesondere Sommergerste, bieten günstigere Bruthabitate als Winterweizen (Brickle 
et al., 2000; Delgado et al., 2002). Wintergetreidebestände sind zum Zeitpunkt der zwei-
ten und dritten Brut schon zu hoch und zu dicht und werden daher z.B. von Feldlerchen 
gemieden (Chamberlain et al., 1999; Wilson et al., 1997). 

MB-VI-Tab. 17: Mittlere Brutvogeldichte (Brutpaar/ha), differenziert nach Fruchtarten, 
Jahreszeit und Bewirtschaftung 

Fruchtart

Getreide 0,38 *** 0,17 0,26 ** 0,11 0,16 ** 0,06
Wintergetreide 0,36 ** 0,15 0,30 *** 0,09 0,11 0,08
Grassilage 0,22 * 0,08 0,25 *** 0,04 0,24 *** 0,03
Weide 0,05 0,02 0,07 *** 0,00 0,10 ** 0,01
Stilllegung 0,56 0,36 0,56 0,30 0,33 0,26
Raps 0,09 0,07 0,10
Leguminosen 0,09 0,08 0,01

Signifikanz: ***<0.001, ** <0.01, * <0.05. 

JuniMaiApril

ökologisch konventionell ökologisch konventionell ökologisch konventionell

Quelle: Wilson et al. (1997). 

Der Mangel an Nahrungshabitaten im Winter wird als weitere Ursache für die Abnahme 
charakteristischer Vögel in der Agrarlandschaft gesehen. Chamberlain et al. bringen dies 
in Zusammenhang mit der Zunahme von Wintergetreidekulturen und der Abnahme von 
überwinternden Stoppelbrachen (Chamberlain et al., 2000). Diese Nahrungsquelle geht 
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durch den vermehrten Anbau von Winterungen verloren und ist eine weitere Ursache für 
den Rückgang von Samenfressern wie Feldlerche, Rebhuhn und Goldammer (Donald et 
al. 2001; Moorcroft et al., 2002). 

c) Anzahl angebauter Kulturen je Betrieb 

Die Fruchtartendiversität in ökologisch und konventionell bewirtschafteten Betrieben 
Niedersachsens unterscheidet sich signifikant und liegt bei 7,1 (konventionell) bzw. 7,5 
(ökologisch) Kulturen je Betrieb21. MB-VI-Abb. 16 zeigt, dass der Anteil konventioneller 
Betriebe bei einer geringen Kulturartenzahl höher ist als bei den Ökobetrieben. Die An-
zahl angebauter Kulturen steigt mit der Betriebsgröße. 

MB-VI-Abb. 16: Anzahl angebauter Kulturen je Betrieb in ökologischen und konventi-
onellen Betriebe 
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Signifikanztest für Gruppenunterschied mit Wilcoxon-Rangsummen-Test, T-Test: hoch signifikant p < 0,001. 
Quelle: Eigene Berechnungen anhand der Flächennutzungsnachweise aus InVeKoS (2002). 

Mögliche Wirkungen: Eine hohe räumliche Heterogenität kann teilweise mit einer hohen 
Artenzahl in Verbindung gebracht werden (Wascher, 2000). Der positive Einfluss einer 
weiten Fruchtfolge wurde für Insekten belegt (Prescher et al., 2000). Neben direkten posi-
tiven Wirkungen auf einzelne Arten sind indirekte Wirkungen wie phytosanitäre Effekte, 
Unkrautregulation und Vorfruchtleistung zu nennen (Burth et al., 1994). Ein weiterer 
Vorteil einer vielfältigen Flächennutzung für Tierarten liegt im Nebeneinander verschie-
dener Habitate, hier der Fruchtfolgeglieder. Das Nutzungsmosaik bringt neben einer posi-
tiven Wirkung für das Landschaftsbild einen unterschiedlichen Bewirtschaftungsrhythmus 

                                                 
21

  Bei der Mittelwertberechnung wurden Grünlandbetriebe nicht berücksichtigt, da diese unter den öko-
logisch wirtschaftenden Betrieben überproportional häufig vertreten sind. 
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der Flächen mit sich. Migrationsfähige Arten können im Fall von Störungen, z.B. durch 
Bodenbearbeitung oder Mahd, in benachbarte Flächen wechseln. Diese Option ist umso 
geringer, je größer die zusammenhängend bewirtschaftete Fläche mit einer oder in der 
Bearbeitung ähnlichen Kulturen bestellt ist. 

d)  Anzahl von Pflege- und Düngemaßnahmen 

Der Verzicht auf chemische Pflanzenschutzmaßnahmen im ökologischen Landbau wird 
durch angemessene Fruchtfolgegestaltung, thermische, vor allem aber mechanische Un-
krautregulierungsmaßnahmen kompensiert. MB-VI-Abb. 17 zeigt, dass die Anzahl me-
chanischer Pflegemaßnahmen im ökologischen Anbau höher ist als im konventionellen 
Anbau. 

Mögliche Wirkungen: Die Vermutung, dass die höhere mechanische Bearbeitungsintensi-
tät auf ökologisch bewirtschafteten Fläche negative Effekte für einzelne Artengruppen, 
v.a. Bodenbrüter (v.a. Kiebitz) hat, wurde noch nicht durch Untersuchungen bestätigt. 

MB-VI-Abb. 17: Anzahl von Pflege- und Düngemaßnahmen für ausgewählte Kulturen 
in ökologischen und konventionellen Betrieben 
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Nordische Gastvögel (f3-d) 

Die Ausgestaltung des Programms für nordische Gastvögel (f3-d) soll gezielt Nahrungs-
flächen für Gänse und Schwäne schaffen. Auf Ackerflächen gehört dazu der Zwischen-
fruchtanbau mit Raps an Stelle von Wintergetreide. Insgesamt kann eine höhere Nut-
zungsdichte der Gastvogelbestände auf Vertragsflächen verzeichnet werden. MB-VI-Tab. 
18 zeigt eine Analyse der Erfassungsdaten hinsichtlich der Verteilung der Rastbestände 
auf unterschiedlichen Nutzungstypen und Vertragsflächen bei Nonnen- und Graugans. 
Dabei wird deutlich, dass beide Arten zunächst eine hohe Präferenz für Grünlandflächen 
zeigen, Ackerflächen werden hingegen nur in sehr geringem Maße überhaupt durch die 
Gänse aufgesucht. Darüber hinaus werden die nach PROLAND geförderten Grünlandflä-
chen gegenüber dem gesamten Grünlandangebot in überproportional hoher Dichte ge-
nutzt, d.h. beide Gänsearten zeigen eine sehr hohe Präferenz für die Vertragsflächen. Die 
Förderflächen haben einen Anteil von ca. 5 % bezogen auf die Gesamtfläche des Untersu-
chungsgebietes. Der Anteil der Nonnen- und Graugänse, die diesen Bereich nutzten, lag 
hingegen bei ca. 14 % (NLÖ, 2003). 

MB-VI-Tab. 18: Flächennutzung von Grau- und Nonnengans an der Unterelbe 

Fläche ha 9.974,0 6.875,0 3.000,2 472,2
Fläche % 100,0 68,9 30,1 4,7
Graugans % 100,0 96,3 3,7 13,6 (N =  54.252)
Nonnengans % 100,0 95,1 4,9 14,3 (N = 846.551)

*) Das Untersuchungsgebiet reicht über die Flächen des Schwerpunktraums hinaus.

insgesamt
GänsevertragsflächenGesamtgebiet Unterelbe

(ohne Watt/Wasser)*
Grünland
insgesamt

Acker

 
Quelle: NLÖ, 2003. 

Die Untersuchungen zeigten ferner, dass die Ackervarianten mit Rapsanbau eine hohe 
Bedeutung vor allem für Schwäne haben, um störungsarme und nahrungsreiche Flächen 
bereitzustellen. Ebenfalls gut besucht wurden Getreide- und Maisstoppelfelder sowie un-
geerntete Getreidefelder. Insgesamt konnte festgestellt werden, dass sich zeitweise bis zu 
99 % der Gänsevorkommen auf den Vertrags-/Ablenkflächen konzentrierten (NLÖ, 
2003). Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die eingesetzten Anbaumuster 
auf den Vertragsflächen eine gezielte Lenkung der Gastvogelbestände ermöglichen und so 
umfangreiche Nahrungsgrundlagen bereitstellen, die weitgehend unbelastet von Pflanzen-
schutzmitteln (und Düngestoffen) sind und von konventionell bewirtschafteten Nachbar-
flächen der Fraßdruck genommen wird.  
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VI.4.1.3.3 Indikator VI.2.A.-3.1: Landwirtschaftliche Flächen, für die 
vertragliche Vereinbarungen bestehen, die insbesondere auf 
Arten oder Gruppen wild lebender Tiere ausgerichtet sind 

Ausschließlich die im Rahmen des Vertragsnaturschutzes angebotene Maßnahme für 
Nordische Gastvögel (f3-d) ist auf wild lebende Tiere ausgerichtet. Die Teilmaßnahme 
f3-d richtet sich mit der naturschutzfachlich ausgerichteten Gebietskulisse und mit den 
geförderten Verpflichtungen an Gänse und Schwäne als wandernde Gastvogelarten, die in 
Niedersachsen Rast- und Nahrungshabitate oder Überwinterungsquartiere suchen. Die 
vorkommenden Arten sind auf internationalen Roten Listen nicht geführt (IUCN, 2002) 
und in Niedersachsen als Gastvögel vermerkt. Es handelt sich um weit verbreitete Arten, 
die jedoch aufgrund ihres Wanderverhaltens eine besondere Stellung in den Naturschutz-
bemühungen einnehmen. Entwicklungen der letzten Jahrzehnte haben eine zunehmende 
Gefährdung der Zugwege sowie Rast- und Nahrungsplätze bedingt. Niedersachsen hat 
daher aufgrund seiner geografischen Lage innerhalb Deutschlands und Europas eine he-
rausgehobene Verantwortung und internationale Bedeutung für den Schutz von wandern-
den Gastvogelarten. Als küstennahes, feuchtgebietreiches Land findet eine große Zahl 
nordischer Gänse, Schwäne und Kraniche hier Rast- und Nahrungshabitate auf ihrem Zug 
zwischen Brut- und Überwinterungsgebieten oder sie überwintern hier direkt.  

Untersuchungen des NLÖ belegen, dass die für die nordischen Gastvögel wertvollsten 
Zielflächen über die Gebietskulisse erreicht werden. So wurde bei einer Bilanzierung der 
Anteile der Nonnengänse innerhalb und außerhalb der Förderkulisse des Kooperations-
programms Nordische Gastvögel deutlich, dass ca. 60 % der Vorkommen im Rheiderland 
innerhalb der Förderkulisse erfasst wurden. Die Ergebnisse des Rheiderlandes können auf 
die anderen zwei Gebietskulissen übertragen werden (NLÖ, 2003). 

VI.4.1.3.4 Indikator VI.2.A.-3.2: Entwicklung der Population spezifi-
scher Arten 

Unter spezifischen Arten werden hier Zielarten bzw. Zielartengruppen verstanden. Die in 
diesem Kapitel behandelten NAU-Maßnahmen sind nicht primär auf den Schutz einzelner 
Arten ausgerichtet,  zu vermuten ist, dass sie teilweise förderlich, in seltenen Fällen auch 
nachteilig für einzelne Artengruppen sein können. Die Maßnahmen des Vertragsnatur-
schutzes in der Normallandschaft liefern mit den Teilmaßnahmen f3-d und f3-e einen 
Beitrag zum Schutz und zur Entwicklung spezifischer Zielarten/Zielartengruppen. Hierzu 
zählen im faunistischen Bereich die nordischen Gastvögel und im floristischen Bereich 
die Ackerwildkrautarten.  
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Arten der Normallandschaft am Beispiel von Vogelarten 

NAU-Maßnahmen (f2) werden überwiegend in der Normallandschaft durchgeführt. Posi-
tive Wirkungen des Ökologischen Landbaus und der Flächenstilllegungen auf die Klein-
tierfauna, insbesondere auf Vögel, wurden in Untersuchungen nachgewiesen (Pfiffner 
et al., 2002; Brenner, 1991). Für NAU-Maßnahmen in Niedersachsen wurde dieser As-
pekt nicht speziell untersucht. Dass eine Notwendigkeit zum Schutz von Arten in der 
Normallandschaft besteht, ist eindrücklich durch die Roten Listen und die Analyse der 
Hauptgefährdungsursachen belegt (Sukopp, 1981). Stellvertretend für weitere Arten wird 
die Situation von Arten in der Agrarlandschaft am Beispiel charakteristischer Vogelarten 
in Niedersachsen dargestellt. 

Für typische Vogelarten des Grünlandes ist seit 1970 ein starker Rückgang festzustellen. 
Die Bestandszahlen im Grünland haben sich seit 1985 auf niedrigem Niveau stabilisiert. 
Die Bestandszahlen typischer Ackerbewohner sind nach einem zwischenzeitlichen An-
stieg seit 1985 stark rückläufig (vgl. MB-VI-Abb. 18 und 19). Für den Indikator „Vögel 
der Normallandschaft“ ist ein Bestandsziel bis 2010 formuliert, das bisher in keinem Fall 
erreicht wurde. 

MB-VI-Tab. 19: Methodik zur regionsbezogenen Auswertung avifaunistischer Daten für 
die Evaluierung von NAU-Maßnahmen 

Datengrund-
lagen 
 

•  InVeKoS: Inanspruchnahme in den Regionen (ökologisch, extensiv, konventionell, 
angebaute Kulturen), evt. Dauer der Teilnahme 

•  Automatisiertes Liegenschaftskataster (ALK) für Emsland flächendeckend vorhan-
den, für Lüchow-Dannenberg zu 2/3 vorhanden  

Auswerungs-
methodik 
 

•  Mit/ohne Vergleich zum Ex-ante Zeitpunkt (1998/2000) 
•  Indikatorarten (je nach Datenlage):

22
 

Extensive Grünlandnutzung: Braunkehlchen, Kampfläufer, Kiebitz, Uferschnepfe
Ökologischer Landbau: Rotmilan, Grauammer, Wiesenweihe, Ortolan, Heidelerche, 
Feldlerche 

•  Übertragung von Flächennutzungsparametern (ökologisch, extensiv, konventionell, 
angebaute Kulturen) und erhobener Siedlungsdichten in ein Geografisches Informa-
tionssystem und Überlagerung 

•  Flächenbezug: flurstücksgenau 
Arbeitsumfang, 
Ablauf und, 
Kosten 
 

•  Bereitstellung der InVeKoS-Daten durch die FAL 
•  ALK erfragt das NLÖ über die Bezirksregierung 
•  Durchführung der GIS-Arbeiten durch das NLÖ 
•  Geschätzter Arbeitsumfang: 1 AK Monat, ca. 5000 Euro je Auswertungsgebiet 

Zu erwartendes 
Ergebnis 
 

•  Darstellung eines Zusammenhanges zwischen Siedlungsdichte der Indikatorarten 
und der Intensität der Flächenbewirtschaftung 

•  Zunehmende Siedlungsdichte in Gebieten mit einem hohen Flächenanteil des öko-
logischen Landbaus bzw. extensiver Grünlandbewirtschaftung 

•  Geringe Siedlungsdichten in Gebieten mit überwiegend konventioneller 
Bewirtschaftung 

                                                 
22

  Auswahl entsprechend des Indikators „Vogelarten der Normallandschaft“ für Acker bzw. Grünland 
nach Schlumprecht et al. (2001). 
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Eine ähnliche Entwicklung wie die Indikatorarten zeigt auch der Rebhuhnbesatz in Nie-
dersachsen, der bis 1999 zurückgegangen ist und seit dem langsam wieder zunimmt. Der 
stärkste Bestandsrückgang ist im Weser- und Leinebergland zu verzeichnen (vgl. MB-VI-
Abb. 20 bis 22). Ein kausaler Zusammenhang mit NAU-Maßnahmen kann jedoch auf die-
ser Betrachtungsebene (je Gemeinde) nicht hergestellt werden.  

Der Zusammenhang zwischen NAU-Maßnahmen und der Bestandsentwicklung charakte-
ristischer Vogelarten der Normallandschaft kann mit den im NLÖ und durch die Wildtier-
erfassung Niedersachsen vorliegenden Daten mit vertretbarem Aufwand eingehender  
analysiert werden. Ein erstes methodisches Konzept dafür wurde bereits mit der Vogel-
schutzwarte erarbeitet und kann in späteren Evaluierungsstufen umgesetzt werden (vgl. 
MB-VI-Tab. 19). Aus vorliegenden Daten können die Wirkungen von NAU-Maßnahmen 
auf typische Vogelarten der Agrarlandschaft in ausgewählten Gebieten untersucht werden.  

MB-VI-Abb. 18: Vogelarten der Normallandschaft, Lebensraum Grünland 

Indikator "Vogelarten der Normallandschaft": Nur Grünland
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Quelle: Schlumprecht et al. (2001). 
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MB-VI-Abb. 19: Vogelarten der Normallandschaft, Lebensraum Acker 
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Quelle: Schlumprecht et al. (2001). 

MB-VI-Abb. 20: Rebhuhnbestands in Niedersachsen 2002 
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Quelle: Landesjägerschaft Niedersachsen e.V. (2003). 
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MB-VI-Abb. 21: Rückgang des Rebhuhnbestandes in Niedersachsen von 1991 bis 1999 
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Quelle: Landesjägerschaft Niedersachsen e.V. (2003). 

MB-VI-Abb. 22: Rebhuhnbesatz in Niedersachsen 1991 bis 2002  
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Quelle: Landesjägerschaft Niedersachsen e.V. (2003). 
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Nordische Gastvögel (f3-d) 

Für die Teilmaßnahme f3-d ist eine positive Entwicklung der nordischen Gastvögel auf 
den Vertragsnaturschutzflächen nachweisbar. Insbesondere im Gebiet der Unterelbe fin-
den sich auf den geförderten Grünlandflächen höhere Nutzungsdichten von Nonnen- und 
Graugans (vgl. ausführlich dazu unter Indikator VI.2.A-2.3). Anhand des Beispiels der 
Mittelelbe lässt sich dies auch für Ackerflächen nachweisen (NLÖ, 2003).  

Ackerwildkrautflora (f3-e) 

Nachweisbar ist auch eine positive Entwicklung der Ackerwildkrautflora durch die Förde-
rung von Ackerrandstreifen (f3-e). Bereits seit 1987 konnten in Niedersachsen Erfahrun-
gen mit der Erhaltung von Ackerwildkräutern durch eine extensive Bewirtschaftung von 
Ackerrandstreifen gewonnen werden. Die Ergebnisse der Maßnahmen zum Ackerwild-
krautschutz zeigen, dass vorhandene Restpopulationen gefährdeter Pflanzenarten erhalten 
werden bzw. sich vergrößern können (vgl. ausführlich dazu unter Indikator VI.2.A-1.3.).  

VI.4.1.4 Frage VI.2.B – Beitrag der Agrarumweltmaßnahmen zur 
Erhaltung und Verbesserung der Habitatvielfalt auf Flä-
chen mit hohem Naturwert 

An dieser Stellen sollen die fachlichen Grundlagen für die im Textband dargestellten 
Wirkungseinschätzungen soweit möglich durch Niedersachsen-spezifische Untersuchun-
gen belegt werden. Wichtigste Grundlage hierzu sind die „Wirkungskontrollen der PRO-
LAND-Naturschutzmaßnahmen, Zwischenbewertung 2003“ des NLÖ (NLÖ, 2003). Die 
dort exemplarisch durchgeführten maßnahmespezifischen Untersuchungen werden durch 
allgemeine Literaturangaben zu Wirkungszusammenhängen zwischen landwirtschaftli-
chen Bewirtschaftungsmethoden bzw. Bewirtschaftungsauflagen des Naturschutzes und 
Effekten für die Diversität und Ausprägung von Lebensräumen und Artengemeinschaften 
ergänzt. Sie sind in den Ziel-Wirkungsdiagrammen (vgl. Anhang) plakativ veranschau-
licht und durch Literaturangaben belegt und werden hier nicht neuerlich aufgeführt.  

Indikator VI.2.B-1.1 Schutz von naturschutzfachlich hochwertigen Habitaten  

Kooperationsprogramm Biotoppflege (f3-a) 

Durch die traditionelle Grünlandnutzung auf Bergwiesen und Magerrasen sind artenrei-
che Lebensgemeinschaften entstanden, die in Niedersachsen als sehr selten einzustufen 
sind und z.T. ausschließlich dort ihr Vorkommen haben. Zu letzteren zählt z.B. das einzi-
ge Vorkommen des Lilagold-Feuerfalters in Niedersachsen in den Bergwiesen bei Hohe-
geiß. Auf den Vertragsflächen herrscht eine bemerkenswert hohe Anzahl von Pflanzenar-
ten der Roten Liste vor, die durch die Verpflichtungen im Rahmen der Vertragsnatur-
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schutzmaßnahmen gefördert werden. Die Bergmähwiesen und artenreichen montanen 
Borstgrasrasen  

– gehören zu den FFH-Lebensraumtypen und  

– sind nach § 28a NNatG gesetzlich geschützt und 

– sind somit von europa- bzw. landesweiter Bedeutung (NLÖ, 2003).  

Die Ergebnisse der Vegetationskartierung auf Dauerbeobachtungsflächen bei Hohegeiß 
sollen exemplarisch herangezogen werden, um aufzuzeigen, dass durch die Vertragsnatur-
schutzmaßnahmen gezielt seltene Lebensräume und Arten erhalten werden. Insgesamt 
konnten auf den Vertragsflächen 36 Arten der Roten Liste nachgewiesen werden. Anhand 
der nachstehenden Tabelle ist ersichtlich, dass auf den Vertragsflächen durchgängig 
hochgradig gefährdete Arten geschützt werden, die deutlich häufiger auf den Vertragsflä-
chen als auf den Referenzflächen auftreten.  

MB-VI-Tab. 20: Ergebnis der Vegetationskartierung auf Dauerbeobachtungsflächen bei 
Hohegeiß/Harz (nur Pflanzenarten mit Gefährdungskategorien 1 und 2)  

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Gefähr-
dungs-

kat. Nds.

Gefähr-
dungs-

kat. 
Deutsch-

land 

Vertrags-
flächen 

% 

Refe-
renz-

flächen
% 

Crepis mollis Weicher Pippau 1 3 ! 63 33 
Phyteuma orbiculare ssp. orbiculare Kugelige Teufelskralle 1 3 25 17 
Alchemilla glaucescens Weichhaariger Frauenman-

tel 
2 3 13 - 

Arnica montana Arnika 2 3 F § 50 17 
Botrychium lunaria Echte Mondraute 2 3 § 13 - 
Dactylorhiza majalis ssp. majalis Breitblättriges Knabenkraut 2 3 § 13 17 
Euphrasia rostkoviana ssp. rostkovia-
na 

Wiesen-Augentrost 2 - 25 - 

Galium boreale Nordisches Labkraut 2 - 25 - 
Lilium bulbiferum ssp. bulbiferum Feuer-Lilie 2 3 § 25 - 
Ranunculus polyanthemophyllus Schlitzblättriger Hahnenfuß 2 - 25 - 
Thesium pyrenaicum ssp. pyrenaicum Wiesen-Leinkraut 2 3 50 - 
Trollius europaeus ssp. europaeus Trollblume 2 3+ § 63 33 

Gefährdungskategorien (Garve 1993, BfN 1996): 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet.  
Abk.: ! = für die Erhaltung starke Verantwortung, § = Bundesartenschutzverordnung, F = FFH-Richtlinie. 

Quelle: NLÖ (2003). 
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Die Ergebnisse der Biotoptypenkartierung zeigen darüber hinaus, dass der überwiegende 
Teil der ausgewählten Vertragsflächen neben dem Biotoptyp der Nährstoffreichen Berg-
wiese dem Biotoptyp der gefährdeten Mageren Bergwiese zuzuordnen ist. Daneben 
kommt in enger Verflechtung der stark gefährdete Bärwurz-Borstgrasrasen vor. Der sons-
tige montane Borstgrasrasen auf basenarmen Standorten wird nach v. Drachenfels (1996) 
als „von vollständiger Vernichtung bedroht“ eingestuft. Außerdem sind u.a. kleinflächig 
Seggen-, Binsen- und Staudensümpfe und naturnahe Quellbereiche eingestreut, die nach 
§ 28a NNatG gesetzlich geschützt sind (NLÖ, 2003). 

Vergleichbare Ergebnisse hinsichtlich der Treffsicherheit der Maßnahmen, des Schutzes 
spezifischer Arten sowie seltener und gefährdeter Biotoptypen wurden u.a. auf Untersu-
chungsflächen im Weserbergland festgestellt. Auch hierbei handelt es sich um ein FFH-
Vorschlagsgebiet.  

Die Sand- und Moorheiden des niedersächsischen Tieflandes stellen Relikte ehemaliger 
Nutzungsformen dar und erfordern heute ständige Pflegeeingriffe, insbesondere um Ver-
buschung oder Vergrasung zu verhindern. Das größte Sandheidegebiet Niedersachsens ist 
das FFH-Vorschlagsgebiet Lüneburger Heide. Dort wurden u.a. nachgewiesen: 

– Feuchte Sandheiden und Borstgrasrasen, die in Niedersachsen von vollständiger 
Vernichtung bedroht sind (Rote Liste 1 der Biotoptypen),  

– stark gefährdete Silbergrasfluren (Rote Liste 2 der Biotoptypen).  

Selbst die großflächig vorkommende trockene Sandheide wird als gefährdet bzw. beein-
trächtigt eingestuft (Rote Liste 3 der Biotoptypen).  

Auf den Vertragsflächen konnten darüber hinaus folgende Pflanzen- und Tierarten nach-
gewiesen werden, die alle mehr oder weniger eng an charakteristisch ausgeprägte Sand-
heiden gebunden sind (NLÖ, 2003):  

– 233 Pflanzenarten, von denen 32 Arten auf der niedersächsischen Roten Liste ver-
zeichnet sind,  

– 12 Heuschreckenarten, darunter sechs der Roten Liste Niedersachsens, auf beweide-
ten Vertragsflächen, wobei gegenüber unbeweideten Referenzflächen ein deutlich er-
höhtes Vorkommen der gefährdeten Arten auf den Vertragsflächen festgestellt wurde, 

– Vogelarten des Anhangs I der EU-Vogelschutzrichtlinie, die besonders zu schützen 
sind: Birkhuhn, Heidelerche und Ziegenmelker. Darüber hinaus wurden weitere nie-
dersachsenweit gefährdete Vogelarten kartiert, die in der Heide bedeutsame Vor-
kommen haben (Wendehals, Raubwürger, Schwarzkehlchen).  
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– Von sechs möglichen Reptilienarten wurden 5 nachgewiesen, allerdings in sehr ge-
ringer Individuendichte. Ein Grund für die geringe Populationsstärke ist vermutlich in 
der z.T. vorherrschenden Strukturarmut der Heideflächen zu sehen.  

MB-VI-Tab. 21: Bestandsentwicklung ausgewählter, heidetypischer Vogelarten auf avi-
faunistisch erfassten Heideflächen (1.577 ha)  

Art BP 
2001 

BP 
2002 

Überr.
Trend 

Bemerkungen 

Birkhuhn 17 20 aa Es ist der erfasste Gesamtbestand im NSG angegeben, der 
Aktionsraum des Birkhuhns liegt teilweise außerhalb der 
Vertragsflächen; die Zahl bezieht sich auf balzende Hähne 

Grünspecht 15 13 a Nicht vollständig erfasst 
Heidelerche 57 54 a Nicht vollständig erfasst, in Teilgebieten leichter bis deutli-

cher Rückgang 
Raubwürger 4 7 a Auch insgesamt Bestandsanstieg im NSG 
Schwarzkehlchen 18 18 a Im NSG ist insgesamt ein Bestandseinbruch zu verzeichnen 
Wendehals 14 5 aa Nicht vollständig erfasst, aber insgesamt Rückgang 
Ziegenmelker 15 12 0 Nicht vollständig erfasst 

BP = Brutpaare; Überregionaler Trend nach Südbeck & Wendt (2002): aa = Abnahme im Zeitraum 1975 bis 1999 um 
>50 %, a =Abnahme im Zeitraum 1975-1999 um >20 %; 0 = Bestandsänderungen unter 20 %.  

Quelle: NLÖ (2003). 

Die Vertragsnaturschutzmaßnahmen tragen dazu bei, den Wert der Flächen zu erhalten, 
indem insbesondere der Verbuschung und Vergrasung entgegengewirkt wird. Hierbei 
wird sowohl in den Moor- als auch in den Sandheiden auf die traditionelle Nutzungsform 
der Schafbeweidung zurückgegriffen. Eine weitere Verbesserung der Habitat- und Arten-
vielfalt kann durch eine Steigerung des Strukturreichtums der Flächen erzielt werden. 
Hierzu ist ein gezieltes Weide- und Pflegemanagement notwendig, das ein weites Spekt-
rum weiterer Maßnahmen umfasst.  

Kooperationsprogramm Feuchtgrünland (f3-b) 

Eine etwas differenziertere Betrachtung erfordert das Kooperationsprogramm Feuchtgrün-
land (f3-b). Die Förderkulisse umfasst Schwerpunkträume der Wiesenvogelverbreitung in 
Niedersachsen und erweist sich aus dieser Sicht als sehr wertvoll. Es ist gemäß seiner 
derzeitigen Gebietskulisse und der Verpflichtungen im Zusammenspiel mit anderen In-
strumenten des Naturschutzes ein wesentlicher Bestandteil des Wiesenvogelschutzes in 
Niedersachsen. Die Untersuchungen des NLÖ zeigen aber, dass i.d.R. keine Präferenz der 
Wiesenvögel für die Vertragsflächen besteht (vgl. MB-VI-Tab. 22). 
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MB-VI-Tab. 22: Vergleich der Besiedlungsdichte innerhalb und außerhalb der Vertrags-
flächen im Gebiet Stollhammer Wisch  

Art

 

Austernfischer 44 12 32 0,13 0,21
Kiebitz 159 41 118 0,44 0,77
Uferschnepfe 102 33 69 0,36 0,45
Rotschenkel 47 13 34 0,14 0,22

Größe der Vertragsflächen: 923 ha; Größe des Schwerpunktraumes außerhalb der Vertragsflächen: 1.524 

Vertragsflächen außerhalb

Siedlungsdichte 
(Brutpaare bzw. Reviere/10 ha)

Anzahl Brutpaare

gesamt Vertragsflächen außerhalb

 
Quelle: NLÖ (2003). 

Auch im floristischen Artenschutz sind unterschiedliche Erfolge zu verzeichnen. Im Teil-
bereich des Stollhammer Wisch, mit einem großen Anteil von gefördertem Intensivgrün-
land, ist die Anzahl und die Populationsgröße gefährdeter Pflanzenarten relativ gering, 
während die Untere Allerniederung und der Barnbruch für den Pflanzenartenschutz eine 
hohe Bedeutung haben. Insbesondere im Stollhammer Wisch ist eine langjährige Ausha-
gerung zur gewünschten Bestandentwicklung der geförderten Flächen notwendig, aber 
derzeit nicht gewährleistet. 

Abschließend ist zu vermerken, dass die Teilmaßnahme f3-b einen wesentlichen Beitrag 
zur Erhaltung von Feuchtgrünländern liefert und eine weitere Veränderung der besonde-
ren Standortverhältnisse durch Entwässerung, Aufdüngung oder gar Umbruch zu Acker 
unterbindet. In diesem Bereich findet das Programm auch hohe Akzeptanz. Im Hinblick 
auf den Wiesenvogelschutz konnte der überregionale negative Trend der Populationsent-
wicklungen jedoch nicht gestoppt werden. Auch anspruchsvolle floristisch-
vegetationskundliche Schutzziele können nur unter Ausweitung der Auflagen erreicht 
werden. Besonders bedeutsam ist sowohl unter faunistischen als auch floristischen Ge-
sichtspunkten die Wiedervernässung als Grundvoraussetzung für die Entwicklung von 
artenreichem Grünland.  

Kooperationsprogramm Dauergrünland (f3-c) 

Die Untersuchungen des NLÖ belegen die positiven Wirkungen der Extensivierung der 
landwirtschaftlichen Nutzung im Rahmen der Teilmaßnahme f3-c auf die Vielfalt von 
Flora und Fauna. Im Vergleich zu konventionell bewirtschafteten Flächen zeigt sich u.a. 
eine deutliche Bestandsstabilisierung oder sogar der Zuwachs der Wiesenbrüterpopulatio-
nen auf nach naturschutzfachlichen Kriterien bewirtschafteten Flächen. Beispielhaft wer-
den in MB-VI-Tab. 23 die Ergebnisse der Brutvogelkartierungen im NSG „Melm-
moor/Kuhdammoor“ auf Vertragsflächen und auf konventionell (entsprechend den 
Schutzgebietsauflagen) bewirtschafteten Flächen aufgeführt.  
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MB-VI-Tab. 23: Brutvorkommen in Bezug zu Vertragsflächen im NSG „Melm-
moor/Kuhdammoor“  

Art

Bekassine 7 3 0,11 0,05
Schwarzkehlchen 32 17 0,49 0,27
Wiesenpieper 35 19 0,54 0,30
Brachvogel 15 10 0,23 0,16
Uferschnepfe 16 12 0,25 0,19
Neuntöter 4 3 0,06 0,05
Rebhuhn 5 4 0,08 0,06
Wachtel 9 9 0,14 0,14
Rotschenkel 4 4 0,06 0,06
Kiebitz 50 51 0,77 0,80
Schafstelze 7 8 0,11 0,13

Vertragsflächen außerhalbaußerhalbVertragsflächen

Brutpaare bzw. Reviere
absolut (BP bzw. Reviere/10 ha)

Siedlungsdichte 

 
Quelle: NLÖ (2003). 

Auch im Bereich gefährdeter Habitate/Biotoptypen kann die Teilmaßnahme f3-c Erfolge 
aufweisen. Unter den Vertragsflächen der drei Beispielgebiete sind äußerst nasse und ma-
gere, nur schwer zu bewirtschaftende Extremstandorte mit hohem Anteil gefährdeter Ar-
ten vorhanden. Die durchgeführten Stichprobenuntersuchungen zeigen, dass Flächen- und 
Maßnahmenwahl für Vegetation und Flora auf der Mehrzahl der Flächen als zielführend 
anzusehen sind. Der nachhaltigen Wirkung der fünfjährigen Verträge kommt die Lage der 
Flächen innerhalb von Naturschutzgebieten zugute, da über die Schutzverordnungen die 
Einhaltung von Mindestauflagen (z.B. kein Umbruch) sichergestellt ist. Das Programm 
dient auch der Erhaltung und Entwicklung von Feuchtgrünland, da wertvolle Feuchtgrün-
landbestände in Naturschutzgebieten vorhanden sind, jedoch nicht über die Teilmaßnah-
me f3-b gefördert werden.  

Die nachfolgende Tabelle verdeutlich, dass in allen untersuchten Gebieten die unter Ver-
trag genommenen Grünlandflächen zu ihrer überwiegenden Zahl zu den gefährdeten, 
wenn nicht sogar stark gefährdeten Biotoptypen des Grünlands zählen. Die Teilmaßnah-
me f3-c leistet somit einen zielgerichteten Beitrag zum Schutz seltener und gefährdeter 
Lebensräume und ihrer Arten.  
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MB-VI-Tab. 24: Flächenanteile gefährdeter Biotoptypen der Vertragsflächen in den 
Stichprobengebieten des Kooperationsprogramms Dauergrünland  

Gefährdungskategorien

1 0,0 2,0 4,9
2 68,0 93,3 48,3
3 18,9 1,4 25,6
3d 0,0 3,0 4,0
s, d 0,2 0,0 0,0
s 4,3 0,0 0,0
nicht gefährdet 8,6 0,4 17,2

Flächengröße (absolut) 41,7 ha 77,2 ha 24,9 ha

Gefährdungskategorien (v. Drachenfels 1996): 
1 von vollständiger Vernichtung bedroht bzw. sehr stark beeinträchtigt
2 Stark gefährdet bzw. stark beeinträchtigt
3 Gefährdet bzw. beeinträchtigt
s Schutzwürdig, teilweise auch schutzbedürftig, landesweit aber noch nicht gefährdet
d Entwicklungsbedürftiges Degenerationsstadium

Barnbruch Pevestorfer Wiesen Rühler Schweiz

Flächenanteil in Prozent

 
Quelle: NLÖ (2003). 

Indikator VI.2.B-2.1 Geförderte ökologische Infrastrukturen oder geförderte, nicht 
bewirtschaftete Schläge 

Ökologische Infrastrukturen, d.h. Strukturelemente der Agrarlandschaft wie Hecken, Ge-
büsche, Einzelbäume oder Baumreihen, Raine, Grabenstrukturen und Uferrandstreifen, 
Mauern und Lesesteinhaufen etc. stellen für viele Tierarten Schlüsselfaktoren ihrer Habi-
tatausstattung dar (z.B. Brut- oder Larvalhabitate, Ansitzwarten, Überwinterungshabitate) 
und bieten darüber hinaus von den Wirtschaftsflächen verdrängten Pflanzenarten Rück-
zugsräume (z.B. häufig an Grabenrändern) (Blab et al., 1989).  

Strukturelemente linearer Ausprägung werden durch Heckenpflanzungen in der Stillle-
gung (f2-D) gefördert, auch Ackerrandstreifen (f3-e) sind linienhaft ausgeprägt. Beide 
Maßnahmen können damit auch zum Biotopverbund beitragen, jedoch immer in Abhän-
gigkeit der räumlichen Situation, z.B. der Distanz zu weiteren Verbundelementen und 
ihrer Ausprägung. Im Kooperationsprogramm Feuchtgrünland (f3-b) ist die Erhaltung 
von Gräben Fördervoraussetzung, auch wenn sie nicht Bestandteil der anrechenbaren 
Förderfläche sind. Sie können hier nicht angerechnet werden, weil keine Informationen zu 
ihrer Flächengröße vorliegen.  
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VI.4.1.5 Frage VI.2.C – Beitrag der Agrarumweltmaßnahmen zur Er-
haltung und zur Verbesserung der genetischen Vielfalt 

Indikator VI.2.C.-1.1 Tiere/Pflanzen, die aufgrund vertraglicher Vereinbarungen 
gehalten/angebaut werden (Anzahl) 

Erhaltung vom Aussterben bedrohter Haustierrassen (f1)  

Durch die Vorgabe von Roten Listen der EU ist der Kreis der möglichen, förderfähigen 
Rassen eindeutig festgelegt. Neben der EU führt auch die Gesellschaft zur Erhaltung be-
drohter Haustierrassen (GEH) als Nichtregierungsorganisation (NGO) eine Rote Liste der 
in Deutschland gefährdeten Haustierrassen. Alle in Niedersachsen geförderten Haustier-
rassen sind als bestandsgefährdet anzusehen, die zugrundegelegten Gefährdungskriterien 
entsprechen den EU-Kriterien (vgl. Anhang I (Artikel 14) zur VO (EG) Nr. 445/2002). Es 
zeigt sich, dass mit wenigen Ausnahmen die Fördermaßnahme die sehr stark bis stark 
gefährdeten Rassen umfasst. Die Fördermaßnahme ist damit sachlich zielführend. Die 
Rassen werden z.T. auch in der Roten Liste der FAO (IUCN/FAO, 2002) geführt. 

MB-VI-Tab. 25: Gefährdungsstatus von in Niedersachsen geförderten Tierrassen  

Rasse Rote Liste der GEH 
2002 

Rote Liste der FAO  

Rinder   
Deutsche SB alter Zuchtrichtung III ja 
Rotvieh alter Angler Zuchtrichtung I ja 
Rotvieh Zuchtrichtung Höhenvieh II ja 

Pferde   
Schweres Warmblut ostfrie-
sisch/altoldenburgisch 

III ja 

Schleswiger Kaltblut II ja 
Rheinisch-Deutsches Kaltblut III ja 
Schwarzwälder Kaltblut III ja 

Schafe   
Weiße hornlose Heidschnucke (Moorschnu-
cke) 

III nein 

Weiße Gehörnte Heidschnucke I ja 
Graue gehörnte Heidschnucke - nein 
Bentheimer Landschaf II nein 
Leineschaf I nein 
Coburger Fuchsschaf Beobachtung nein 
Weißköpfiges Fleischschaf - nein 

Gefährdungskategorien GEH: I = extrem gefährdet, II = stark gefährdet, III = gefährdet. 

Quelle: Eigene Zusammenstellung. 
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VI.4.1.6 Frage VI.6.3 - Beitrag der Agrarumweltmaßnahmen zum 
Einhalt oder zum Schutz von Landschaften 

Der Beitrag von AUM zum Schutz der Landschaften wird für drei Aspekte untersucht: 
Für die Landschaftskohärenz (Indikator VI.3-1.1), die Unterschiedlichkeit bzw. Vielfalt 
landwirtschaftlicher Nutzung (Indikator VI.3-1.2) und die kulturelle Eigenart von Land-
schaften (Indikator VI.3-1.3). 

Um Überschneidungen zu den Fragen für biologische Vielfalt und Habitate zu vermeiden, 
liegt der Schwerpunkt dieser Frage auf der landschaftlichen Schönheit, den kulturellen 
Aspekten oder dem Freizeitwert von Landschaften. Ein besonderes methodisches Problem 
besteht dabei darin, dass Landschaften nur in ihrer Gesamtheit und ihrem Kontext bewer-
tet werden können, nicht jedoch anhand von einzelnen Förderflächen. Welche visuelle 
Wirkung z.B. eine Heckenpflanzung entfaltet, ist abhängig von ihrer optischen Wirksam-
keit aufgrund des Reliefs und der umgebenden Vegetation. Die Unterschiedlichkeit der 
Landschaft kann noch weniger anhand der Förderflächen beurteilt werden, wenn nicht 
gleichzeitig das naturräumliche Umfeld bekannt ist (z.B. besteht ein Grünlanddefizit in 
Ackerlandschaften oder ist die Offenhaltung der Landschaft ein Problem).  

Die meisten dieser und weiterer Fragen können in adäquater Form nur mittels Geländeer-
fassungen oder umfangreicher GIS-Analysen beantwortet werden. Dafür liegen einerseits 
die räumlichen Datengrundlagen nicht vor (vgl. oben), andererseits sind so umfassende 
Arbeiten im Rahmen der Evaluation für ein ganzes Bundesland nicht zu leisten. Zur Be-
antwortung der Indikatoren muss daher eine Beschränkung auf die (vermuteten bzw. ab-
leitbaren) Eigenschaften der Förderflächen erfolgen, ohne den landschaftlichen Kontext 
betrachten zu können. 

Indikator VI.3-1.1: Kohärenz der landwirtschaftlichen Nutzung 

Unter Kohärenz wird die Angemessenheit der Flächennutzung im Hinblick auf natürliche 
Standortfaktoren (Hydrologie, Geologie, etc.) verstanden. Die Kohärenz ist dann gewähr-
leistet, wenn sich die Art und Form der Flächennutzung in den natürlichen Standortvor-
aussetzungen widerspiegelt („Der Standort paust durch“). 

Gemäß dieser Definition ist die standortgerechte Forstwirtschaft als die kohärenteste Nut-
zung für einen Großteil der geförderter Flächen anzusehen23. Da es hier aber um die land-
wirtschaftliche Nutzung im engeren Sinne geht, wird Grünland als eine „angemessenere“ 
Nutzung interpretiert als die Ackernutzung. Dies gilt insbesondere für Mittelgebirgs-, 
Niedermoor- und Auenstandorte. Je extensiver die Grünlandnutzung ist, desto charakte-

                                                 
23

 Ausgenommen Küstenräume. 



94 Kapitel 6        Materialband VI – Agrarumweltmaßnahmen  

ristischer ist die Ausbildung der Grünlandgesellschaften entsprechend des Standortes. Die 
Kohärenz einer Nutzung ist in Relation zu anderen, auch nicht landwirtschaftlichen Nut-
zungen, zu interpretieren. Bezieht sich die Kohärenz ausschließlich auf landwirtschaftli-
che Nutzung, ist der Kohärenz gemäß den Zielen des Natur- und Landschaftsschutzes 
nicht immer genüge getan24. 

Für die Quantifizierung der geförderten Flächen auf Mittelgebirgs-, Niedermoor- und Au-
enstandorte lagen zum Zeitpunkt der Halbzeitevaluierung die erforderlichen Raumdaten 
nicht flächendeckend vor (vgl. Hinweis unter Kriterium VI.2.B-3). Diese Ungenauigkeit 
wird dadurch relativiert, dass NAU-Maßnahmen häufig in Regionen mit ungünstigen 
Standortbedingen für die landwirtschaftliche Produktion in Anspruch genommen werden, 
wie z.B. in der Elbtalaue und im Weser- und Leinebergland (vgl. Karte A 6.1 und A 6.2). 

Aus den oben dargestellten Einschränkungen folgt, dass keine der angebotenen Maßnah-
men explizit auf die Kohärenz der landwirtschaftlichen Nutzung zielt. Grünlandbezogene 
NAU- und Vertragsnaturschutzmaßnahmen tragen indirekt zur Landschaftskohärenz bei, 
z.B. durch den Erhalt des Grünlandes und einer extensiven Bewirtschaftungsform. Die 
Maßnahmen der Flächenstilllegung kommen nach dieser Definition einer kohärenten 
Landschaftsnutzung am nächsten.  

Indikator VI.3-2.1: Vielfalt der landwirtschaftlichen Nutzung 

Unter der Vielfalt landwirtschaftlicher Nutzung wird die Unterschiedlichkeit von Land-
schaftsmerkmalen, der Bodennutzungsformen und der Landschaftsstruktur gefasst (EU-
KOM 2000). So kann z.B. die Stilllegung von Flächen in einer überwiegend ackerbaulich 
genutzten Landschaft zur Vielfalt des Landnutzungsmusters beitragen. In einer Region 
mit einem bereits hohen Anteil an Stilllegungsflächen würde die Maßnahme neutral oder 
negativ für die Vielfalt der Landschaft wirken. Auch hier gilt: Der Kontext des Land-
schaftsraum, in der eine Maßnahme beurteilt wird, muss berücksichtigt werden.  

Ökologisch bewirtschaftete Ackerflächen25 sowie Flächenstilllegungen26 tragen zur Nut-
zungsvielfalt in der Agrarlandschaft bei (vgl. Abb. 6.17 Textband). Durch den Vertrags-
naturschutz werden für den Naturschutz besonders wertvolle Gebiete geschützt, die i.d.R. 
bedroht sind oder eine landschaftliche Besonderheit darstellen (z.B. Bergwiesen des Har-
zes, Magerrasen, Lüneburger Heide). Die Erhaltung leistet aufgrund der geringen Flä-

                                                 
24

 Ein Beispiel ist die extensive Grünlandnutzung auf Niedermoorstandorten ohne adäquates Wasserma-
nagement. 

25
 Gefördert unter dem Ökologischen Landbau (f2-C) und unter Wasserschutzmaßnahmen (f4). 

26
 Gefördert unter den Maßnahmen Flächenstilllegung in Wasserschutzgebieten (f4-c) und zehnjährige 

Flächenstilllegung (f2-D). 



Kapitel 6 Materialband VI – Agrarumweltmaßnahmen 95 

chenanteile dieser Lebensräume in der Agrarlandschaft einen wesentlichen Beitrag zur 
Vielfalt der landwirtschaftlichen Flächen.  

Indikator VI.3-3.1: Kulturelle Eigenart der landwirtschaftlichen Nutzung 

Unter der kulturellen Eigenart der Landschaft wird der Frage nachgegangen, ob das äuße-
re Erscheinungsbild oder die Struktur der landwirtschaftlichen Flächen mit der kulturellen 
Tradition des Gebiets im Einklang stehen (EU-KOM, 2000). Indikatoren hierfür sind u.a. 
traditionelle Nutzungsformen wie Streuobstwiesen, Heckenlandschaften oder herkömmli-
che Bewirtschaftungstätigkeiten, die in der Landschaft erlebbar sind.  

Vor dem Hintergrund einer zunehmend intensiveren und uniformen landwirtschaftlichen 
Nutzung liefern insbesondere die Vertragsnaturschutzmaßnahmen einen Beitrag zur Er-
haltung der kulturellen Eigenart des ländlichen Raumes. Sie sind von ihrer Intensität, jah-
reszeitlich und standörtlich bedingten Variabilität und z.T. aufgrund ihrer Nutzungsfor-
men deutlich in der Landschaft zu unterscheiden. Hierzu zählen versetzte Bewirtschaf-
tungszeitpunkte, abweichende Formen der Futtergewinnung (z.B. keine Silage), z.T. 
Handarbeit oder eine besondere Rücksichtnahme auf schwierige Standortbedingungen 
(Nässe, extreme Trockenheit). Es handelt sich insgesamt um eine herkömmliche Flächen-
bewirtschaftung, die in der hoch mechanisierten intensiven Landwirtschaft nicht oder nur 
noch wenig bekannt ist.  

Die Bergwiesen des Harzes, die Magerrasen des Iths, die Hochmoore und die Lüneburger 
Heide stellen Besonderheiten der niedersächsischen Kulturlandschaft dar. Eine traditio-
nelle Nutzung muss zu ihrer Erhaltung gewährleistet sein. Auch Nutzungsformen im 
Feuchtgrünland sind z.T. historisch bedingt und in der konventionellen Landwirtschaft 
nicht mehr verbreitet. Die Verpflichtungen des Vertragsnaturschutzes tragen wesentlich 
zu einer dem Lebensraum angepassten Bewirtschaftung bei.  

Die Teilmaßnahme f1 leistet einen Beitrag zur Erhaltung von Landschaften durch eine 
angepasste Landnutzung/Beweidung mit traditionellen Rassen. Die Tiere der alten 
Haustierrassen (insbesondere Schafe und Rinder) werden bei Landschaftspflegearbeiten 
eingesetzt und tragen in hohem Umfang zur Erhaltung gefährdeter Lebensräume bei. Ein 
besonders zu erwähnendes Beispiel sind hierbei die Landschafrassen, deren Haltung in 
engem Zusammenhang mit besonders geschützten Landschaftsräumen zu sehen ist. So 
erhalten z.B. Schnucken (weiße gehörnte und hornlose Moorschnucke) die Feuchtgebiete 
der Diepholzer Moorniederung oder die Heiden und Sandmagerrasen der Lüneburger 
Heide (graue gehörnte Heidschnucke). Für die Offenhaltung der Harzer Bergwiesen ge-
langt zunehmend wieder Harzer Rotvieh zum Einsatz, eine alte, gefährdete Rinderrasse. 
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Indikator VI.3-4.1: Durch den Schutz und die Verbesserung der Landschaftsstrukturen 
und der Landschaftsfunktionen ergeben sich weitere Vorteile für die Gesellschaft 

Die Erhaltung historischen Kulturlandschaften und die Bereitstellung von Erholungsräu-
men sind direkt mit der landwirtschaftlichen Nutzung verbunden. Eine umfassende Kar-
tendarstellung historischer Kulturlandschaften in Niedersachsen liegt zurzeit noch nicht 
vor. Diese ist Voraussetzung für einen Flächenabgleich zwischen geförderten Flächen und 
zu schützenden Landschaften. Zu den historischen Kulturlandschaften in Niedersachsen 
gehören a) die Lüneburger Heide, b) Nieder- und Hochmoore mit Schafbeweidung, c) der 
Harz mit Bachtäler und dem Harzer Höhenvieh, d) Marschen mit Landgewinnung, e) die 
Eschlandschaft und das Weserbergland mit montanen Wiesen und Magerrasen. 

Im Rahmen der Teilmaßnahme f1 – insbesondere auch im Zusammenspiel mit dem Ko-
operationsprogramm Biotoppflege (f3-a) - bestehen neben der hohen Bedeutung für den 
Naturschutz auch positive Wechselwirkungen zwischen der Haltung der gefährdeten 
Haustierrassen und Aspekten der Regionalentwicklung. So werden z.B. „Diepholzer 
Moorschnucken“ oder „Lüneburger Heidschnucken“ als regionale Spezialitäten verarbei-
tet und vermarktet. Für beide Rassen wurde eine geschützte Herkunftsbezeichnung nach 
EU-Recht erreicht. Das Harzer Rotvieh hat inzwischen auch für den Tourismus im Harz 
einen gewissen Stellenwert erreicht, in dem z.B. der traditionelle Viehaustrieb auf die 
Oberharzer Bergwiesen wieder als Volksfest gefeiert wird. 

VI.4.2 Sozioökonomische Aspekte der Agrarumweltmaßnahmen (Zu-
sätzliche kapitelspezifische Fragen) 

Neben den Auswirkungen auf die natürlichen Ressourcen können die AUM auch die so-
zioökonomische Entwicklung der teilnehmenden Betriebe beeinflussen. Diese ist abhän-
gig von der einzelbetrieblichen Ausgangssituation, den Anpassungsmöglichkeiten und -
strategien sowie dem Umfang und der Höhe/Stärke der Auflage. Das folgende Kapitel 
gibt einen Überblick über die verschiedenen Effekte im Bereich der Beschäftigung, des 
Einkommens und der Vermarktung. Um diese Effekte einschätzen zu können, wurden 
Literaturquellen, Expertengespräche mit Beratern sowie Ergebnisse einer schriftlichen 
Befragung teilnehmender Betriebe ausgewertet. Im Folgenden werden die Teilmaßnah-
men Ökologischer Landbau, extensive Grünlandnutzung und der Vertragsnaturschutz ge-
nauer untersucht. Die Ergebnisse der Landwirtebefragung befinden sich im Anhang. 

Auf eine ökonomische Analyse der Maßnahme Wasserschutz in Wasservorranggebieten 
wurde verzichtet, da es sich zum einen um eine Maßnahme handelt, die in Relation zu 
den anderen Maßnahmen einen sehr geringen Flächenumfang hat und zum anderen die 
ökonomischen Wirkungen mit denen der NAU-Maßnahmen zu vergleichen sind. 
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Bevor auf die genannten Einzelaspekte näher eingegangen wird, erfolgt eine Einführung 
in das Prämiensystem der AUM sowie eine kurze Erläuterung der Prämienkalkulation zu 
den Teilmaßnahmen. 

VI.4.2.1 Die Prämie als Lenkungsinstrument 

Zur Theorie der Prämiengestaltung 

Das Prinzip von Agrarumweltprämien, die nicht individuell bemessen sind, impliziert, 
dass Betriebe, deren Gesamtkosten einer Nutzungsänderung unterhalb des Prämienbetra-
ges liegen, Produzentenrenten erzielen. Unter der Prämisse rationalen Handelns ist der 
Grenzteilnehmer definiert als derjenige Betrieb, dessen Teilnahmekosten genau durch die 
Prämie/Beihilfe gedeckt werden. Betriebe, deren Kosten oberhalb der Prämie liegen, wer-
den an einer Agrarumweltmaßnahme nicht teilnehmen. Die einzelbetrieblichen Kosten 
der Teilnahme an den Agrarumweltmaßnahmen, also die Gesamtkosten einer Nutzungs-
änderung, setzen sich zusammen aus: 

– dem Einkommenssaldo der Agrarumweltmaßnahme27 minus dem entsprechenden 
Kostensaldo,  

– den Antrags- und Informationskosten,  

– einem Risikoaufschlag, der z.B. daraus resultiert, dass der Betrieb im Zuge seiner 
fünfjährigen Vertragsbindung in seiner Anpassungsflexibilität auf sich ändernde 
Rahmenbedingungen gehemmt ist.  

Aus dem Blickwinkel des sparsamen Umgangs mit öffentlichen Mitteln sind die o.g. Ren-
ten zu vermeiden bzw. zu minimieren. Dies geschieht durch Differenzierung der Prämien. 
Zu berücksichtigen ist, dass diese nicht kostenlos zu erzielen ist. Die (volkswirtschaftli-
chen) Gesamtkosten einer Politikmaßnahmen setzen sich zusammen aus Konsensfin-
dungskosten, Kontroll- und Administrationskosten sowie aus den Opportunitätskosten, 
die durch den Verzicht auf Wertschöpfung in der bisherigen Ressourcenverwendung ent-
stehen. Während die Opportunitätskosten von einer Prämiendifferenzierung unberührt 
bleiben, hat diese Einfluss auf die Konsensfindungs-, Kontroll- und Administrationskos-
ten. Im Extrem müsste versucht werden, für jeden Teilnehmer an den Agrarumweltmaß-
nahmen eine individuelle Vertragslösung zu gestalten, die seinen tatsächlichen Grenzkos-
ten entspräche. Nahe liegend ist, dass ein solches Vorgehen zu sehr hohen Kontroll- und 
Verwaltungskosten führen würde, zudem auch kaum gesellschaftlich konsensfähig wäre. 
Folglich sind unter der Prämisse des sparsamen Umgangs mit öffentlichen Mitteln Prä-
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  Definiert als Einkommen aus der Agrarumweltmaßnahme minus Einkommen des Produktionsverfah-
rens in der Referenzsituation. 
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miendifferenzierungen nur soweit zu betreiben, dass die Reduzierung der o.g. Renten 
durch die im Gegenzug entstehenden zusätzlichen Kontroll-, Administrations- und Kon-
sensfindungskosten kompensiert werden (Reiter, 1994). Als Ergebnis sind folglich Renten 
im Sinne von Überkompensationen im gewissen Maß zu akzeptieren. Diese werden bei 
den Teilnehmern einen positiven Einkommensbeitrag liefern.  

Die methodisch-empirischen Erfassungsgrenzen a) der einzelbetrieblichen und b) der 
volkswirtschaftlichen Kosten zur Beurteilung der Agrarumweltmaßnahmen sind bisher 
nicht überwunden. Bei der Ausgestaltung der Agrarumweltmaßnahmen wurde in der Ver-
gangenheit der Focus auf einen Ertrags- und Kostenstrukturvergleich der Produktionssys-
teme in der Referenzsituation und der Agrarumweltmaßnahme gelegt. Die Einbeziehung 
der Antrags- und Informationskosten blieb sowohl auf der Ebene des Endbegünstigten als 
auch gesamtwirtschaftlich weitestgehend unberücksichtigt. Dies ist insofern misslich, da 
bei Maßnahmen, deren betrieblicher Umfang i.d.R. nur verhältnismäßig klein ist, wie dies 
z. B. bei Vertragsnaturschutzmaßnahmen der Fall ist, die Antragskosten je Flächeneinheit 
relativ höher sind und damit einen relativ höheren Einfluss auf die Entscheidungsfindung 
in Bezug auf die Teilnahme ausüben als bei Maßnahmen, die einen ganzen Betriebsteil 
umfassen.  

Auch hinsichtlich des ökonomisch berechtigten Anspruchs der Prämienstaffelung beste-
hen zum jetzigen Zeitpunkt Operationalisierungsgrenzen. Die Misere besteht darin, dass 
einerseits eine zukünftige flächenmäßige Ausweitung der AUM wie bspw. Ökologischer 
Landbau und Grünlandextensivierung auf produktivere Standorte nur erreicht werden 
kann, indem die Prämienbeträge erhöht werden, um auch auf diesen Standorten die De-
ckungsbeitragsverluste zu kompensieren. Eine generelle Erhöhung würde jedoch zu deut-
lichen Überkompensationen bei den jetzigen Teilnehmern führen. Insofern ergibt sich als 
logischen Konsequenz der Ruf nach Prämiendifferenzierungen. Eine sinnvolle Prämien-
staffelung kann erfolgen, wenn betriebliche Merkmale gefunden werden, die a) mit relativ 
geringem administrativen Aufwand, b) objektiv nachprüfbar und c) eng mit den betriebli-
chen Grenzkosten korreliert sind. Vorstellbar sind verschiedene Kennziffern wie z.B. die 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Region (fruchtbarer/weniger fruchtbarer Standort), 
betriebsstrukturelle Merkmale (Grünland- oder Ackerflächen) oder auch die Art der Pro-
duktionstechnik (Mutterkuh- oder Milchviehhaltung) (Isermeyer et al., 1996). Allerdings 
besteht nach Ansicht der Evaluatoren deutlicher Bedarf darin, die notwendigen Kennzif-
fern weiter an die einzelnen Teilmaßnahmen anzupassen und in ein Praxisstadium zu  
überführen.  

Aus dem Gesagten ergibt sich, dass die Forderung nach einer Prämiendifferenzierung un-
ter Beachtung der obigen Ableitung ihre grundsätzliche Berechtigung hat, jedoch geson-
derte Anstrengung der Operationalisierung, bspw. innerhalb von Modellvorhaben, not-
wendig sind. 
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Prämienkalkulationen für die Maßnahme f1 

MB-VI-Tab. 26: Fördersätze für die Tiergruppen der Maßnahme f1 

  120 Euro Prämie je GV 
Rinder Kühe und weibliche Rinder über zwei Jahren 1 GVE 
Pferde  1 GVE 
Schafe Mutterschaf (mindestens ein Jahr alt oder mindestens 

einmal gelammt) 
0,15 GVE 

Quelle: Eigene Zusammenstellung nach PROLAND, ML (2000). 

Die agronomischen Berechnungen für die Maßnahme f1 zeigen, dass die Prämienzahlun-
gen nur knapp 50 % der errechneten Deckungsbeitragsverluste abdecken (EPLR, Anlage 
2). Er liegt bei Rindern im Bereich von 206,56 Euro/Kuh/Jahr, die Prämie wird mit 
112,48 Euro/Tier/Jahr festgelegt. Der zusätzliche Aufwand z.B. durch Einhaltung der 
Zuchtbestimmungen usw. wird dabei noch nicht einmal berücksichtigt. Die Prämien lie-
fern daher aus finanzieller Sicht keinen Anreiz zur Teilnahme an der Maßnahme. 

Prämienkalkulationen für die Maßnahme f2 

Die VO (EG) Nr. 445/2002 gibt vor, dass als Bezugsbasis für die Berechnung der auf-
grund der Verpflichtung anfallenden Einkommensverluste und zusätzlichen Kosten die 
gute landwirtschaftliche Praxis im üblichen Sinne in dem Gebiet dient, in dem die Maß-
nahme durchgeführt wird. Des Weiteren dürfen die Zahlungen nicht je Produktionseinheit 
erfolgen, die Ausnahme bilden die bedrohten Haustierrassen. Die Berechnung der Prämie 
erfolgt durch Deckungsbeitragsrechnungen, in denen der Einkommensverlust berechnet 
wird. Auf diesen Verlust werden bis zu 20 % Anreiz dazu gerechnet, um die entgültige 
Prämienhöhe zu erhalten. 

Prämienkalkulationen für die Maßnahme f3 

Für die Prämienkalkulation der Teilmaßnahme f3-a wird angenommen, dass die zu för-
dernden Flächen i.d.R. noch bewirtschaftet werden, die ökonomischen Erträge aber relativ 
gering sind. Zur Berechnung der Prämienhöhe wird daher nicht eine herkömmliche land-
wirtschaftliche Nutzung mit entsprechenden Deckungsbeiträgen herangezogen, sondern es 
werden nur die Kosten ermittelt, die sich aus den Bewirtschaftungsauflagen gemäß Richt-
linie konkret ergeben und auf Kalkulationsdaten für Landschaftspflegebetriebe (Spezial-
kosten und Festkosten) beruhen.  

Die Prämienkalkulation des Kooperationsprogramms Feuchtgrünland (f3-b) erfolgt in 
Anlehnung an die des Dauergrünlandes (f3-c) und des Erschwernisausgleiches (e1, vgl. 
Kap.V). Im Gegensatz zu f3-c und e1 sind die Sonderbedingungen, die beachtet werden 
müssen, aufgrund der Standorte für f3-b stärker eingegrenzt. Eine Mittelwertbildung wird 
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nur für die Standortgruppen Moore und Mineralböden vorgenommen. Mineralisch 
geprägte Feuchtgrünlandstandorte werden hierdurch stärker bevorzugt, was in Bezug auf 
die stärkere Gefahr der Melioration und Umnutzung sinnvoll erscheint. Die Prämiensätze 
sind pauschal-flächenbezogen und beruhen auf möglichen Erwerbsverlusten gegenüber 
einer nicht eingeschränkten Bewirtschaftung der Grünlandflächen. Der Ausgleich für Be-
wirtschaftungsauflagen gem. Teilmaßnahme f3-c erfolgt auf Grundlage eines differenzier-
ten Punktesystems, welches an einer Punktwerttabelle ausgerichtet ist. Die Punktwertta-
belle zeigt das Ergebnis von Erwerbsverlustkalkulationen aufgrund der Bewirtschaftungs-
auflagen. Sie ist ausführlich in Kap. V erläutert. Die Prämienkalkulation für die Teilmaß-
nahme f3-d beruht auf den mit Ertragseinbußen verbundenen Auflagen. Zugrunde gelegt 
werden hochproduktive Standorte der Gebietskulisse wie Acker- und Grünlandflächen auf 
Marsch- und Auenböden. Die Kalkulation der Prämien der Teilmaßnahme f3-e wurde auf 
Basis der Standarddeckungsbeitragsberechnung durchgeführt. 

Prämienkalkulation für die Maßnahme f4 

Die Prämienkalkulation für diese Maßnahme ist ein gutes Beispiel für eine Prämiendiffe-
renzierung. Für die Teilmaßnahme f4-a wird zusätzlich zu den Nachteilen durch die Ex-
tensivierungsauflagen der RGV-Besatz berücksichtigt. Im Gegensatz dazu wird bei  
f4-b eine Prämienstaffelung entsprechend der niedersächsischen Ertragsregionen differen-
ziert, die ebenfalls die Berechnungsbasis der Flächenausgleichsprämie darstellen. Diese 
Form der Prämiendifferenzierung gewährleistet, dass innerhalb der Gebietskulisse auf 
allen Standorten eine Teilnahme erfolgt, die Produzentenrenten jedoch vergleichsweise 
gering gehalten werden. 

VI.4.2.2 Beschäftigung 

Die AUM können u.a. vorübergehende oder befristete Beschäftigungseffekte auslösen. 
Diese Effekte hängen von der Maßnahme und der bisherigen Produktionsintensität der 
Betriebe ab. 

Ökologischer Landbau 

Der Arbeitszeitbedarf der Betriebe verändert sich durch die Umstellung auf den Ökologi-
schen Landbau erheblich. Dies konnte in verschiedenen Studien der letzten Jahre nach-
gewiesen werden. In einer Begleitforschung des Instituts für Betriebswirtschaft der FAL 
(Nieberg 1997) wurden bundesweit 107 Betriebe im Zeitraum 1990-96 unter anderem zu 
diesem Thema untersucht. Dabei konnte festgestellt werden, dass sich im Durchschnitt 
der Arbeitseinsatz während der ersten vier Umstellungsjahre um 11 % erhöht hat. In 
Marktfruchtbetrieben erhöht sich der Arbeitseinsatz mit 37 % am stärksten. Im Gegensatz 
dazu verringerte sich der Arbeitszeitbedarf in den untersuchten Veredlungsbetrieben, da 
eine Reduzierung der Schweinezucht und -mast erfolgte. Die Veredlungsbetriebe geben 
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vermehrt ihre arbeitsintensiven Betriebszweige auf. Gründe für den insgesamt höheren 
Arbeitsbedarf in ökologisch wirtschaftenden Betrieben liegen unter anderem in der viel-
seitigeren Fruchtfolge und im verstärkten Anbau arbeitsintensiver Kulturen. Außerdem 
wird die Arbeitszeit durch den Einsatz mechanischer Unkrautbekämpfung gesteigert. Zu-
sätzlich erhöht sich die Arbeitszeit durch die Direktvermarktung, die im ökologischen 
Landbau im Vergleich zum konventionellen Landbau einen wichtigeren Vermarktungs-
weg darstellt (Nieberg, 1997). 

Extensive Grünlandnutzung 

Die Beschäftigungswirkung der extensiven Grünlandnutzung kann aufgrund der verschie-
denen Standortvoraussetzungen und Produktionsweisen sehr unterschiedlich sein. Mit der 
Einhaltung der Auflagen der AUM kann durch Viehbestandabstockung oder durch Flä-
chenausdehnung eine Veränderung der Betriebsorganisation einhergehen. Eine Viehbe-
standsabstockung setzt tendenziell Arbeitszeit frei, welche evtl. in anderen Betriebszwei-
gen genutzt werden kann. Im Gegensatz dazu wird die Flächenausdehnung eine zusätzli-
che Arbeitsbelastung auslösen. Als dritte Option im Vergleich zur Ausgangssituation er-
gibt sich eine Beibehaltung bereits praktizierter extensiver Grünlandbewirtschaftung. Be-
triebliche Anpassungen hinsichtlich der Arbeitszeit sind dabei nicht zu erwarten.  

Im Zuge der Landwirtebefragung wurden die Teilnehmer der Grünlandextensivierung zur 
Auswirkung der Maßnahme auf den Arbeitszeitbedarf befragt. Bei knapp 50 % der 
befragten Betriebe hat sich der Arbeitszeitbedarf aufgrund der Teilnahme verändert. 
Dabei geben gleich viele Betriebe eine Erhöhung wie eine Verringerung der Arbeitszeit 
an. Die Erhöhung der Arbeitszeit schwankt zwischen 20 und 500 Stunden im Jahr. Auch 
bei den Betrieben, die eine Verringerung festgestellt haben, besteht eine Spanne zwischen 
20 und 1500 Stunden im Jahr. Die große Differenz kann verschiedene Ursachen haben. 
Zum einen war in der Befragung nicht eindeutig vorgegeben, welche Arbeitsabläufe in die 
Einschätzung mit einzubeziehen sind. Zum anderen hängt die Arbeitszeit sehr stark von 
der materiellen Ausstattung der Betriebe ab. Ein Zusammenhang zwischen der Höhe der 
Veränderung und der Vertragsfläche konnte nicht signifikant nachgewiesen werden. Die 
Auswertung der Befragung ergibt somit keine generelle Aussage zur Beschäftigungswir-
kung, ein Effekt in eine bestimmte Richtung ist nicht feststellbar. 

Vertragsnaturschutz  

Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes finden in der Regel nur auf kleineren Teilflächen 
der Betriebe statt, dementsprechend gering ist die Arbeitszeitveränderung. Die Befragung 
der Landwirte zeigt, dass 44 % keinen Mehraufwand sehen (oder keine Angaben gemacht 
haben) und 39 % der Befragten einen zusätzlichen Arbeitsaufwand von 1 bis 50 Stunden 
pro Jahr sehen. Einen durch die Vertragsnaturschutzmaßnahmen bedingten Mehraufwand 
von über 100 AKh im Jahr geben 8 % der Befragten an. Die zusätzlich anfallende Arbeit 
wird von den Begünstigten selbst aufgefangen und nur zu einem sehr geringen Teil an 
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Fremdarbeitskräfte abgegeben (s. Anhang III, Tab. A 3.20 und A 3.21). Der Beschäfti-
gungseffekt ist somit vernachlässigbar gering und auch nur vorrübergehend, d.h. an die  
fünfjährige Vertragslaufzeit gebunden. 

Fazit – Auswirkungen der AUM auf Beschäftigung 

Eine eindeutige Aussage zur Beschäftigungswirkung von AUM ist nicht möglich. Der 
ökologische Landbau löst insgesamt einen positiven Beschäftigungseffekt aus. Dieser ist 
in den ersten Jahren nach der Umstellung besonders deutlich erkennbar. Bei extensiver 
Grünlandnutzung können sowohl positive als auch negative Effekte ausgelöst werden, 
dies ist von der Anpassungsstrategie der Betriebe abhängig. 

VI.4.2.3 Einkommen 

Die Prämienzahlungen haben per Definition keine Einkommenswirkung, sie dienen als 
Kompensation entgangener Gewinne infolge der Extensivierung. Positive Einkommensef-
fekte können sich zum einen durch Überkompensationen einstellen oder - und dieser Ef-
fekt ist volkswirtschaftlich erwünscht – durch höhere Betriebseinkommen aufgrund höhe-
rer Preise für extensiv erzeugte landwirtschaftliche Produkte. Bereits in der vorangegan-
genen Evaluierung der Agrarumweltmaßnahmen nach VO (EG) Nr. 2078/1992 konnte 
festgestellt werden, dass in Regionen mit ungünstigen Standortbedingungen die Extensi-
vierungsmaßnahmen stärker in Anspruch genommen werden als in naturräumlich begüns-
tigten Regionen (ML, 2000). 

Ökologischer Landbau 

Aus der Literatur wird deutlich, dass die Wirtschaftlichkeit der ökologischen Betriebe 
klar von der Extensivierungsprämie beeinflusst wird. Mit Hilfe dieser Prämien konnte 
beim Durchschnitt der Betriebe ein positiver Einkommenseffekt erzielt werden, dessen 
Höhe allerdings von der Betriebsform und der Betriebsgröße abhängig ist (Schulze Pals, 
1994; Nieberg, 1997). Marktfruchtbetriebe können durch die Umstellung des Produkti-
onssystems am meisten profitieren. Außerdem spielen die Vermarktungsmöglichkeiten 
eine bedeutende Rolle, auf die im Anschluss intensiver eingegangen wird.  

Gespräche mit niedersächsischen Beratern für den Ökologischen Landbau ergeben ähnli-
che Hinweise. Der größte Teil der Betriebe, die sich für eine Umstellung zum Ökologi-
schen Landbau entscheiden, tut dies aus ökonomischen Gründen. Nach Einschätzung der 
Berater haben die Marktfruchtbetriebe die größten Chancen auf eine erfolgreiche Umstel-
lung. 

In der Landwirtebefragung sollten die Betriebsinhaber beschreiben, ob und in welche 
Richtung sich das Betriebseinkommen aufgrund der Umstellung auf den Ökologischen 
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Landbau verändert hat. Ein Großteil (65 %) der befragten Betriebe konnte eine Einkom-
mensänderung bedingt durch die Teilnahme feststellen. Von diesen 65 % gaben wiederum 
62 % eine geringfügige bis deutlich positive Einkommensänderung an und nur knapp 
13 % eine Einkommensverschlechterung. Diese Verteilung der Antworten stehen nicht im 
Zusammenhang mit der Betriebsgröße der Befragten. Die Prämienzahlungen sind für die 
meisten Betriebe sehr wichtig. Für knapp 90 % der Teilnehmer geben die Prämien den 
Ausschlag, dass ihr Betrieb langfristig rentabel wirtschaften kann (vgl. MB-VI-Tab. A 3.7 
bis A.3.10). 

Grünlandextensivierung 

Eine Einkommensänderung der Teilnehmer der extensiven Grünlandnutzung ist von den 
Anpassungsstrategien und den einzelbetrieblichen Standortfaktoren abhängig. Je nach 
dem, wie stark sich die bisherige Betriebsorganisation verändert, bedeutet die Prämie ei-
nen zusätzliche Einkommensbeitrag oder aber einen Ausgleich für die entstehenden Ein-
kommensverluste. Einkommensverluste können u.a. durch Ertragsminderung und den 
Mehraufwand aufgrund von Pflegemaßnahmen entstehen. 

Die Gespräche mit Grünlandberatern in Niedersachsen konnten diese Annahmen bestäti-
gen. Eine hohe Teilnahme findet in Regionen statt, in denen aufgrund der natürliche 
Standortverhältnisse die Anpassungsreaktionen relativ gering sind. Die Prämie für die 
extensive Bewirtschaftung trägt in einigen Regionen dazu bei, das die Grünlandflächen 
weiterhin bewirtschaftet werden. 

Durch die Befragung der teilnehmenden Landwirte in Niedersachsen können diese Aussa-
gen abgesichert werden. Mehr als 50 % der befragten Teilnehmer geben eine Einkom-
mensänderung an. Die Hälfte dieser Landwirte beschreiben eine geringfügige bis deutli-
che Steigerung des Betriebseinkommens, aber nur gut 15 % eine Einkommensminderung. 
Diese Aussagen sind völlig unabhängig von der Größe der geförderten Fläche sowie von 
der Erwerbsform (Haupt-/Nebenerwerbsbetriebe). Auch der Grünlandanteil der Betriebe 
spielt keine Rolle bei der Beantwortung der Frage zum Betriebseinkommen. Die Aussage, 
dass die Prämie einen zusätzlichen Einkommensbeitrag darstellt, halten 71 % für zutref-
fend und knapp 18 % für tendenziell zutreffend (vgl. MB-VI-Tab. A 3.7 bis A.3.10). 

Vertragsnaturschutz 

Einkommenseffekte durch die Teilnahme am Vertragsnaturschutz sind stark von dem 
Förderflächenumfang, der Ausgangssituation  und einzelbetrieblichen Anpassungsstrate-
gien abhängig. Grundsätzlich soll die Prämiengestaltung Über- und Unterkompensationen 
vermeiden, ein Einkommenseffekt ist daher theoretisch ausgeschlossen. In Gebieten mit 
großflächigen Standortnachteilen bei bestehenden extensiven Nutzungsformen, d.h. kei-
nen oder geringen Anpassungsreaktionen der Betriebe, können Vertragsnaturschutzprä-
mien jedoch eine zusätzliche Einkommensquelle bilden, wenn auch meist nur in geringem 
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Umfang. Immerhin geben zwei Drittel der befragten Landwirte an, dass die Prämien des 
Vertragsnaturschutzes für ihren Betrieb wichtig oder sehr wichtig sind. Rund 46 % der 
Befragten können sich sogar vorstellen, dass ihr Betrieb durch die Prämienzahlungen 
langfristig rentabel bleibt, 41 % beantworten diese Frage jedoch mit nein. 

Fazit - Auswirkungen der AUM auf Einkommen: 

Die AUM können positive Einkommenseffekte auslösen. Diese sind u.a. abhängig von 
den standörtlichen Bedingungen und den Fähigkeiten des Betriebsleiters, sich auf die ver-
änderte Situation einzustellen. Im Vertragsnaturschutz wird deutlich, dass für einen Teil 
der Betriebe die Einkünfte aus den Prämienzahlungen von Bedeutung sind. Hierbei han-
delt es sich vermutlich um Betriebe, die aufgrund ihrer Standortnachteile bereits zuvor 
eher extensiv gewirtschaftet haben. Zusätzlich wird das Einkommen stark von den Ver-
marktungsmöglichkeiten der extensiv erzeugten Produkte beeinflusst, worauf im Folgen-
den näher eingegangen wird. Bei der Befragung der teilnehmenden Betriebe konnte kein 
Zusammenhang zwischen der Größe der geförderten Fläche, dem Grünlandanteil und der 
Erwerbsform festgestellt werden. 

VI.4.2.4 Vermarktung 

Die Vermarktungswege für extensiv erzeugte Produkte sind vielfältig. Sie werden durch 
die Produkte selbst und von den Absatzmöglichkeiten, die dem Betrieb zur Verfügung 
stehen, bestimmt. Die Erzeugnisse können über Genossenschaften, Groß- und Einzelhan-
del, Erzeugergemeinschaften oder die Direktvermarktung abgesetzt werden. Während der 
Expertengespräche mit Fachberatern zu den AUM wurde deutlich, dass die Vermark-
tungsmöglichkeiten der extensiv erzeugten Produkte eine wesentliche Rolle für die Teil-
nahme der Betriebe an der Maßnahme spielen. Dies ist insbesondere im ökologischen 
Landbau der Fall, bei der extensiven Grünlandnutzung ist die Bedeutung geringer. 

Ökologischer Landbau 

Die Vermarktungswege für ökologisch erzeugte Produkte haben sich in den letzten Jahren 
stark verändert. Während Anfang der 90er Jahre die Direktvermarktung und der Natur-
kosthandel eine der wichtigsten Wege war, ökologische Erzeugnisse abzusetzen, hat sich 
in den letzten Jahren auch der Lebensmitteleinzelhandel für diese Produktsparte geöffnet. 
Im Jahr 2001 wurden noch ca. die Hälfte der Erzeugnisse über die Direktvermarktung 
oder den Naturkosthandel vermarktet (Gruber; Ziesemer et al., 2001) Diese Entwicklung 
hatte auch Auswirkungen auf die Preise der Lebensmittel, welche in den vergangenen 
Jahren gesunken sind. Verbraucher, die im Lebensmitteleinzelhandel ökologisch erzeugte 
Produkte kaufen, verfügen über eine geringere Mehrzahlungsbereitschaft als Kunden, die 
über die Direktvermarktung ihre Lebensmittel beziehen. Ein weiteres Problem verbirgt 
sich hinter den höheren Distributions- und Erfassungskosten in der Ökovermarktung. Die 
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Marktspanne zwischen Erzeugerpreis und Endverbraucherpreis ist wesentlich höher als 
im konventionellen Bereich. Der produzierende Landwirt erhält also nur einen geringen 
Teil des höheren Erlöses (Spiller, 2002).  

In den Expertengesprächen wurde ein weiteres mal darauf aufmerksam gemacht, dass erst 
der Absatz gesichert sein muss, bevor die Ökoflächen weiter ausgedehnt werden, da die 
Landwirte zu den heutigen Preisen nicht mehr rentabel wirtschaften können. Zurzeit ist 
der Markt an ökologischen Lebensmittel in Niedersachsen gesättigt. Im Rindfleischbe-
reich müssen nach Einschätzung von Experten bis zu 50 % der Gesamtmenge über den 
konventionellen Markt abgesetzt werden. Auch in der Milchvermarktung treten Schwie-
rigkeiten auf, da so gut wie keine Verarbeitung von Ökomilch in Niedersachsen stattfin-
det (LWK Hannover, 2002a). 

In der Befragung der landwirtschaftlichen Betriebe wurde deutlich, dass die Art der Ver-
marktung stark variiert und vom Produkt selbst abhängig ist. Getreide, Milch und Fleisch 
werden häufig über Genossenschaften, Groß- und Einzelhandel oder Erzeugergemein-
schaften abgesetzt, während Kartoffeln, Gemüse, Obst und Eier in vielen Fällen über die 
Direktvermarktung verkauft werden. Genauere Zahlen können in den Tabellen MB-VI-
A.III.11 bis 13 nachgelesen werden. Fast alle Produktgruppen werden aufgrund der ver-
änderten Produktionsweise zu höheren Preisen vermarktet. Nur Rindfleisch bildet eine 
Ausnahme, hier müssen im Durchschnitt der Betriebe 47 % konventionell vermarktet 
werden. Die befragten Landwirte teilen zurzeit die pessimistischen Zukunftsaussichten 
der Experten nicht. Knapp 37 % meinen, dass sich die Absatzchancen für ihre Erzeugnis-
se nicht verschlechtern werden und über 40 % sehen steigende Absatzchancen für die Zu-
kunft. Nur gut 15 % glauben, dass sie ihre Produkte zukünftig nicht mehr so gut absetzen 
können wie bisher. 

Aus den Angaben der verschiedenen Quellen wird deutlich, dass die Vermarktung eine 
sehr wichtige Bedeutung für die Zukunft des Ökologischen Landbaus hat. Wenn der Ab-
satz zu ausreichenden Preisen gesichert ist, wird der Ökologische Landbau eine wirt-
schaftlich interessante Alternative zum konventionellen Landbau sein. Um dieses Ziel 
erreichen zu können, müssen die Vermarktungswege weiter ausgebaut und das Interesse 
der Verbraucher für ökologisch erzeugte Lebensmittel stärker geweckt werden.  
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Grünlandextensivierung 

Die aus der extensiven Grünlandnutzung stammenden Produkte können nur in geringem 
Umfang zu höheren Preisen vermarktet werden. Unter anderem wird Rindfleisch, welches 
auf diesen Flächen erzeugt wird, teilweise über regionale Programme abgesetzt. Viele 
Landwirte verkaufen ihre Erzeugnisse allerdings über die gleichen Wege und zu gleichen 
Preisen wie ihre konventionellen Berufskollegen. Expertengespräche bestätigen diese 
Aussagen. Wie oben bereits beschrieben müssen auch ökologisch erzeugte Rindfleisch- 
und Milchprodukte teilweise zu konventionellen Preisen vermarktet werden. 

Dass große Schwierigkeiten in der Vermarktung zu höheren Preisen liegen, zeigte auch 
die Landwirtebefragung. Nur knapp 7 % der teilnehmenden Betriebe können ihre Produk-
te zu höheren Preisen vermarkten. Diese nutzen zum größten Teil die Direktvermarktung. 
Einige Betriebe in Niedersachsen setzen ihre Ware auch über die Neuland Fleischvertrieb 
GmbH ab. Die GmbH verarbeitet und vermarktet Schweine, Rinder und Geflügel aus art-
gerechter und umweltschonender Haltung.  

Vertragsnaturschutz 

Der Vertragsnaturschutz spielt in diesem Zusammenhang keine oder nur eine marginale 
Rolle aufgrund seines in der Regel geringen Flächenumfangs, der für eine Produkterzeu-
gung zur Verfügung steht. Bei einer Kombination mit der Grünlandextensivierung kann 
der Hinweis auf die Teilnahme an Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes insbesondere 
bei der Direktvermarktung ggf. verkaufsfördernd eingesetzt werden. 

Fazit – Auswirkungen der AUM auf Vermarktung: 

Die Stärkung der Vermarktung mit dem Ziel, Produkte aus den AUM zu höheren Erzeu-
gerpreisen abzusetzen, ist die Voraussetzung für die Nachhaltigkeit der AUM in dem Sin-
ne, dass mit steigenden Erlösen die staatlichen Transfers reduziert werden können. Dieses 
Ziel wurde in der Vergangenheit nur in Ansätzen erreicht. Vor diesem Hintergrund sollten 
weitere Anstrengungen unternommen werden, die Distribution und Vermarktung land-
wirtschaftlicher Erzeugnisse aus Agrarumweltprogrammen weiter zu optimieren. Zurzeit 
ist der Absatz zu angemessenen Preisen nicht in allen Bereichen gesichert. Besondere 
Schwierigkeiten liegen im Rindfleischbereich vor. Es zeigt sich jedoch auch, dass die 
Gesellschaft zwar eine umweltschonende Landwirtschaft wünscht, die Verbraucher je-
doch nicht bereit sind, diese über höhere Produktpreise zu finanzieren. Wegen der Dispa-
rität zwischen gesellschaftlichem Anspruch der „ressourcenschützenden Landwirtschaft“ 
und Käuferverhalten des Einzelnen wird wohl auch langfristig nur durch die finanzielle 
Unterstützung des Staates eine ressourcenschützende Bewirtschaftung der landwirtschaft-
lichen Nutzfläche garantiert werden können. Der Umwelt- und Naturschutz sowie Le-
bensmittel besonderer Qualität sind nicht zum Nulltarif zu bekommen, der Gesellschaft 
sollte dies deutlich vor Augen geführt werden. 
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VI.5 Gesamtbetrachtung der angebotenen Maßnahmen hinsichtlich 
Inanspruchnahme und erzielten Wirkungen 

Die Gesamtbetrachtung greift die Ergebnisse aus der Analyse der Inanspruchnahme sowie 
der Wirkungen der einzelnen Agrarumweltmaßnahmen auf und setzt sie in den Kontext 
zueinander. Im folgenden Kapitel wird gezeigt, welchen Ressourcenschutzbeitrag die ein-
zelnen AUM erbringen. Darüber hinaus werden die Maßnahmen in Hinblick auf die Ge-
samtstrategie der AUM eingeordnet, ggf. auftretende Defizite vor dem Hintergrund der 
landesspezifischen Umweltsituation aufgezeigt. Eine zusammenfassende Einschätzung 
und Bewertung unter Berücksichtigung aller Analyseaspekte als Grundlage der weiteren 
textlichen Ausführungen ist in MB-VI-Tab. 27 dargestellt. 

VI.5.1 Erhaltung der genetischen Vielfalt in der Tierzucht und vom 
Aussterben bedrohter Rassen (f1) 

Die Akzeptanz der Maßnahme ist mit bislang 224 Teilnehmern und 6.859 geförderten 
Tieren als gut einzuschätzen und seit 2000 stetig gestiegen. Das operationelle Ziel einer 
Bestandsstabilisierung konnte bei allen Schafrassen und nahezu allen Rinderrassen er-
reicht werden, bei den Pferderassen ist die Entwicklung hingegen negativ verlaufen.  

Ressourcenschutz 

Die Maßnahme ist ausschließlich auf die Erhaltung der genetischen Vielfalt gefährdeter 
Haustierrassen ausgerichtet. Daneben konnte durch die Fördermaßnahme auch zur Erhal-
tung von Landschaften, speziell der kulturellen Eigenart von landwirtschaftlichen Flä-
chen, beigetragen werden. Die Tiere der alten Haustierrassen (insbesondere Schafe und 
Rinder) werden bei Landschaftspflegearbeiten eingesetzt und tragen in hohem Umfang 
zur Erhaltung gefährdeter Lebensräume bei. Hierbei ergeben sich auch Synergiewirkun-
gen mit dem Kooperationsprogramm Biotoppflege (f3-a).  

Bei den genannten Beispielen bestehen neben der hohen Bedeutung für den Naturschutz 
auch positive Wechselwirkungen zwischen der Haltung der gefährdeten Haustierrassen 
und Aspekten der Regionalentwicklung. So werden z.B. „Diepholzer Moorschnucken“ 
oder „Lüneburger Heidschnucken“ als regionale Spezialitäten verarbeitet und vermarktet. 
Für beide Rassen wurde eine geschützte Herkunftsbezeichnung nach EU-Recht erreicht. 
Das Harzer Rotvieh hat inzwischen auch für den Tourismus im Harz einen gewissen Stel-
lenwert erreicht, in dem z.B. der traditionelle Viehaustrieb auf die Oberharzer Bergwiesen 
wieder als Volksfest gefeiert wird.  
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MB-VI-Tab. 27: Zusammenfassende Einschätzung der Agrarumweltmaßnahmen 

Beurteilung der Geförderte Er- Treff- Verwal-
Schutzwirkung bzw. Tiere/Fläche füllung sicher- tungs-
Umsetzung (GVE/ha) OP (%) heit umsetzung

+++ sehr positiv
++ positiv
+ gering positiv
0 keine
- negativ

f1 Erhaltung genetischer Vielfalt in
der Tierzucht und vom Aussterben 1.350        113 ja gut X 0 0 0 +++ ++
bedrohter Rassen

f2 Niedersächsisches Agrarumwelt- gut
programm (NAU)

f2-A Herbizidverzicht in Dauerkulturen 687           320 nein gut X ++ ++ 0 + 0
inklusive Variante Begrünung

f2-B Förderung extensiver 39.380      49 bedingt gut X ++ ++ 0 + +
Grünlandnutzung

f2-C Förderung ökologischer 47.445      36 bedingt gut X ++ ++ + ++ +
Anbauverfahren

f2-D Förderung der zehnjährigen 82             20 bedingt weniger X +++ +++ 0 +++ +++
Stilllegung gut

f3 Schutz und Entwicklung von Lebens-
räumen von Tier- und Pflanzenarten 
in bestimmten Gebieten

f3-a Kooperationsprogramm 5.338        55 ja gut X 0 0 0 +++ +++
Biotoppflege

f3-b Kooperationsprogramm 4.955        99 ja gut X ++ ++ 0 +++ +++
Feuchtgrünland

f3-c Kooperationsprogramm 4.595        57 ja gut X ++ ++ 0 +++ +++
Dauergrünland

f3-d Kooperationsprogramm 6.554        146 ja gut X + + 0 +++ +++
Nordische Gastvögel

f3-e Kooperationsprogramm 916           92 ja gut X + ++ 0 +++ +++
Biol. Vielfalt Acker

f4 Trinkwasserschutz in 120 weniger
Wasservorranggebieten gut

f4-a Extensive Bewirtschaftung / 2.010        ja weniger X ++ ++ 0 + +
Nutzung von Grünland gut

f4-b Umwandlung von Ackerflächen in 1.090        ja weniger X +++ +++ 0 + +
extensiv bewirtschaftetes Grünland gut

f4-c Grundwasserschonende Bewirt- 5.500        ja weniger X +++ +++ 0 + +
schaftung von stillg. Ackerflächen gut

f4-d Bewirtschaftung eines Betriebsteils 85             ja weniger X ++ ++ + ++ +
im ökologischen Landbau gut

f4-e Maßnahmen zur gewässerschonenden 3.294        ja weniger X ++ ++ 0 ++ +
ökologischen Bewirtschaftung gut

* durch Bagatellegrenze
OP: Operationelles Ziel
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Quelle: Eigene Zusammenstellung auf Grundlage der Ergebnisse aus Textband Kapitel 6.4 bis 6.6. 
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Zielgebiet und Zielgruppen: 

Zielgruppe der Förderung sind die Halter gefährdeter Haustierrassen. Gefördert werden 
nach den Vorgaben der EU nur Rassen, die einen gewissen Größenwert der Population 
unterschreiten, ab dem sie als bedroht gelten können. Gemessen am Gesamtanteil der in 
Niedersachsen eingetragenen Zuchttiere wird ein hoher Anteil der Population durch die 
Fördermaßnahme erfasst.  

Maßnahmenausgestaltung 

Die agronomische Berechnungen zeigen, dass über die Prämie kein Anreiz geschaffen 
wird, alte gefährdete Haustierrassen zu züchten. Dies gilt insbesondere vor dem Hinter-
grund des hohen Antragsaufwandes und den Verpflichtungen zur Einhaltung der guten 
fachlichen Praxis. Ein besonders schlechtes Verhältnis von Antragskosten zur Beihilfe-
summe entsteht bei Züchtern mit geringem Viehbestand, wie es häufig bei Pferdehaltern 
der Fall ist.  

In Anbetracht des geringen Fördervolumens der Maßnahmen in Relation zu den hohen 
Administrations- und Implementierungskosten, die durch die Einhaltung der EAGFL-
Regularien entstehen, stellt sich die Frage, ob die Maßnahme nicht als Projektförderung 
zur Unterstützung von Züchterverbänden oder als landeseigene Maßnahme fortgeführt 
werden sollte.  

VI.5.2 Extensive Produktionsverfahren bei Dauerkulturen (f2-A) 

Die Akzeptanz der Maßnahme ist mit 3 Teilnehmern und einer Förderfläche von 690 ha 
gering. Das operationelle Ziel bis 2006 wurde allerdings zu 300 % erreicht. Dies ist auf 
die Teilnahme eines Großbetriebes zurückzuführen, der ca. 95 % der geförderten Flächen 
bewirtschaftet. 

Ressourcenschutz: 

Der Verzicht auf Herbizide im Spargel- bzw. Obstanbau vermindert den Herbizideintrag 
in den Boden sowie in Grund- und Oberflächengewässer. In Streuobstbeständen ist dies 
(1 Teilnehmerbetrieb) nicht der Fall, da der Einsatz von Herbiziden im Streuobstanbau 
gegen Null tendiert. Gemessen an der Akzeptanz wird mit der Maßnahme keine Breiten-
wirksamkeit erreicht. 

Laut dem Richtlinienentwurf zur NAU-Förderung 2003 gehört Spargel nicht mehr zu den 
förderfähigen Kulturen für die Maßnahme f2-A (ML, 2003). Aus Gründen des Ressour-
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censchutzes ist dies nicht verständlich. Der Herbizideinsatz im Spargelanbau ist nicht 
unwesentlich28. Zudem befinden sich Spargelanbauflächen auf sandigen Böden mit einer 
hohen Auswaschungsgefährdung. Die Verminderung des Herbizideinsatzes auf solchen 
Standorten ist aus Sicht des Grundwasserschutzes sehr positiv zu werten.  

Zielgebiet und Zielgruppen: 

Die originäre Zielgruppe der Maßnahme sind Obstbaubetriebe vor allem im Alten Land. 
Durch die enge räumlich Lage von Obstanbauflächen und Gräben bedingt, besteht ein 
hohes Eintragspotential von Pflanzenschutzmitteln in Oberflächengewässer. Dieses spie-
gelt sich in einer konkreten Belastungssituation wider. Im Jahr 2002 hat nur ein gewerbli-
cher Obstbaubetrieb an der Maßnahme teilgenommen. Die anvisierte Zielgruppe und das 
Zielgebiet wurden durch die Maßnahme nicht erreicht. 

Maßnahmenausgestaltung: 

Herbizide haben im Obstbau einen verhältnismäßig geringen Anteil an den insgesamt an-
gewendeten Pflanzenschutzmittel. Von der Anwendungshäufigkeit und Menge ausge-
brachter PSM im Obstbau bedeutender sind Fungizide und Insektizide. Unter dem Ge-
sichtspunkt der Ressourcenentlastung wäre eine Honorierung des Verzichtes auf diese 
Mittelgruppen als wirksamer und nachhaltiger einzuschätzen. Ein Beispiel hierfür ist die 
nationale Modulationsmaßnahme zur Förderung der Anwendung von biologischen/ bio-
technischen Methoden des Pflanzenschutzes, die in Niedersachsen nicht in den Förder-
katalog aufgenommen wurde.  

VI.5.3 Extensive Grünlandnutzung (f2-B) 

Die Teilmaßnahme Extensive Grünladnutzung hat a) den Erhalt des Grünlandes, absolut 
und relativ, und b) die Verminderung von Stoffeinträgen und der Belastung von Grund- 
und Oberflächengewässer zum Ziel (vgl. EPLR, S. 328). Im Jahr 2002 wurden 6 % 
(39.380 ha) des Grünlandes in Niedersachsen unter der Maßnahme gefördert. Entgegen 
der Zielsetzung der deutlichen Steigerung der Inanspruchnahme ist der Umfang der ge-
förderten Flächen im Jahr 2002 im Vergleich zum Jahr 1997/1998 deutlich zurückgegan-
gen. Das operationelle Ziel, bis 2006 ca. 80.000 ha unter dieser Maßnahme zu fördern, 
wird derzeit zu nur 50 % erreicht.  

                                                 
28

 Anwendungshäufigkeit 2 bis 3 mal pro Jahr, u.a. auch Totalherbizide. 
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Ressourcenschutz: 

Der Grünlandrückgang in Niedersachsen konnte nicht gestoppt werden. Von 1997 bis 
2002 verminderte sich der Grünlandanteil von 33,3 % auf 29,8 % der LF. Grundsätzlich 
ist in Frage zu stellen, ob die Förderung der extensiven Grünlandnutzung einen bedeuten-
den Beitrag zum Grünlanderhalt leisten kann. Zwar ist in Landkreisen mit einem hohen 
Anteil geförderter Flächen der geringste Grünlandrückgang zu verzeichnen. Ein Großteil 
der geförderten Flächen befinden sich jedoch in Regionen mit einer traditionell geringe-
ren Nutzungsintensität (z.B. Harzvorland) bzw. auf nicht ackerfähigen Dauergrün-
landstandorten (z.B. Küstenregion). Aufgrund der standörtlichen Benachteiligung für die 
landwirtschaftliche Nutzung ist der Intensivierungsdruck und damit der Druck auf das 
Grünland in diesen Regionen deutlich geringer als in Regionen mit einer sehr hohen Nut-
zungsintensität (z.B. im westlichen Niedersachsen). Dort ist auch gegenwärtig der größte 
Grünlandrückgang zu verzeichnen. 

Von einer Reduzierung der Belastung von Grund- und Oberflächenwasserbelastung als 
Folge der extensiven Grünlandnutzung ist nur in geringem Umfang auszugehen, da: 

– die Maßnahme mit 6 % Anteil am gesamten Grünland in Niedersachsen eine geringe 
Flächendeckung aufweist; 

– vor allem unter sehr intensiv genutztem Grünland mit bedeutenden Stoffausträgen zu 
rechnen ist; Betriebe mit einer zuvor sehr intensiven Grünlandnutzung nehmen nicht 
an der Maßnahme teil; 

– der Großteil der Teilnehmerbetriebe die Nutzungsintensität zwar reduziert hat, jedoch 
um einen eher geringen Faktor. 

Ein Nachweis des unmittelbaren Beitrags der extensiven Grünlandnutzung zur Reduzie-
rung der Grund- und Oberflächenbelastung kann im Rahmen der Evaluierung nicht er-
bracht werden. Die Wirkung der Maßnahme wird daher indirekt über die Veränderung der 
Nutzungsintensität des Grünlandes im Vorher-Nachher-Vergleich dargestellt. Aus der 
Teilnehmerbefragung ging hervor, dass 

– ca. 70 % der Betriebe den Viehbesatz und/oder die mineralische Düngung reduziert 
haben; 

– ca. 30 % der Betriebe die vor der Teilnahme bestehende extensive Nutzungsweise 
unverändert beibehalten haben. 

In Teilnehmerbetrieben, in denen der Viehbesatz und/oder die mineralische Düngung re-
duziert wurde, ist von einem verringerten N-Bilanzsaldo auszugehen. Betriebe die eine 
bestehende extensive Nutzung fortgeführt haben, tragen durch Beibehaltung geringer  
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N-Bilanzen zum abiotischen Ressourcenschutz bei. 

Bei der Beurteilung der Ressourcenschutzwirkung der extensiven Grünlandnutzung wurde 
berücksichtigt, dass die Maßnahme in Ausnahmefällen die Nutzungsaufgabe oder eine 
optionale Intensivierung durch Grünlandumbruch verhindert. Eine Ressourcenentlastung 
wird in diesem Fall nicht erreicht, wohingegen eine weitere Belastung verhindert wird. 
Die Wahrscheinlichkeit des Brachfallens von Flächen ohne die Förderung ist gering und 
auf Einzelstandorte beschränkt. Für den biotischen Ressourcenschutzes hat die extensive 
Grünlandnutzung eine untergeordnete Bedeutung. 

Erreichung von Zielgruppen und Zielgebieten: 

Die Maßnahme kann im gesamten Land Niedersachsen in Anspruch genommen werden. 
Aufgrund der einheitlichen Prämienausgestaltung werden intensiver wirtschaftende 
Milchviehbetriebe bzw. Regionen mit höherer Viehbesatzdichte und den damit teilweise 
verbundenen Defiziten im abiotischen Ressourcenschutzes29 durch die Maßnahme nicht 
erreicht. In ihrer jetzigen Ausgestaltung ist die Maßnahme nicht geeignet, solchen Prob-
lemlagen entgegen zu steuern. 

Ausgestaltung der Maßnahme: 

Mit Beginn der neuen Förderperiode im Jahr 2000 wurde die Prüfung der taggenauen 
Einhaltung des maximalen Viehbesatzes eingeführt. Aufgrund des erhöhten Sanktionsri-
sikos stiegen einige Teilnehmer, mit einem Viehbesatz nahe der zulässigen 1,4 RGV-
Grenze, aus der Förderung aus. Die Regelung wird dennoch als sinnvoll erachtet, da die 
Einhaltung der Auflagen besser kontrollierbar und damit positiv für den Verwaltungsvoll-
zug ist. 

Der für die Maßnahmenteilnahme erforderliche Mindestviehbesatz von 0,3 RGV/ha HFF 
ist aus Gründen des Ressourcenschutzes nicht nachvollziehbar. Umweltziele der Maß-
nahme, z.B. die Erhaltung der Kulturlandschaft, können unabhängig vom Tierbesatz, z.B. 
durch eine Schnittnutzung des Grünlandes, erreicht werden. 

Der Einsatz von PSM auf Förderflächen ist, mit Ausnahme von Deichflächen, grundsätz-
lich nicht zulässig. Auf besonders nassen Standorten kann dies zu einer starken  
Verunkrautung führen, wodurch die Futterqualität des Aufwuchs deutlich vermindert 
wird. Für einige Betriebe war dies eine Grund, aus der Maßnahme auszusteigen. 

                                                 
29

 Grundwasserbelastung durch PSM und Nitrat, Ammoniakemissionen. 
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VI.5.4 Ökologische Anbauverfahren (f2-C) 

Bei der Bewertung des Ökologischen Landbaus als Agrarumweltmaßnahme muss darauf 
hingewiesen werden, dass bei seiner Etablierung in der Vergangenheit mehrere Ziele be-
stimmend waren. Neben Umweltzielen gehören nicht zuletzt die Erzeugung von Lebens-
mitteln eines anderen Qualitätsstandards gepaart mit einer bestimmten Lebensweise und 
unter Förderaspekten der vergangenen Förderperioden die Marktentlastung zu den Ziel-
setzungen des ökologischen Landbaus. Biotischer und abiotischer Ressourcenschutz sind 
hier als Teile eines Zielbündels und als unterstützende Argumentation zu sehen. 

Ressourcenschutz 

Insgesamt ist die Maßnahme Ökologischer Landbau in ihren einzelflächenbezogenen 
Umweltwirkungen als grundsätzlich positiv und tendenziell von erheblicher Bedeutung 
einzustufen: Durch Verzicht auf chemisch-synthetische Produktionsmittel, andere Bewirt-
schaftungsweisen und ein breiteres Fruchtartenspektrum im Anbau ergeben sich neben 
den verminderten Belastungen beim abiotischen Ressourcenschutz auch Vorteile beim 
biotischen Ressourcenschutz (insbesondere beim Ackerbau) für Biodiversität, Flora und 
Fauna auf bewirtschafteten und benachbarten Flächen sowie ergänzend Vorteile für Tier-
haltung und -gesundheit. 

Die Betriebsstrukturen, der Umfang der erforderlichen Umstellung und damit die tat-
sächliche Veränderung oder Beibehaltung vorheriger Bewirtschaftungsintensitäten sind 
im Ökologischen Landbau sowohl zwischen den einzelnen Betrieben als auch regional 
sehr unterschiedlich. Detaillierte und zugleich allgemeingültige Aussagen zur Wirkungs-
quantifizierung sind daher nur eingeschränkt möglich.  

Zielgebiet und Zielgruppen 

Die Maßnahme ist landesweit und allgemein ausgerichtet. Sie eignet sich nicht, spezielle 
thematische oder räumliche Konfliktschwerpunkte zu behandeln. Der Anteil der Förder-
flächen bleibt mit landesweit 1,6 % der LF Niedersachsens doch sehr gering. Bei diesen 
Relationen können wesentliche Verbesserungen im Agrarumweltbereich noch nicht er-
wartet werden. 

VI.5.5 Langjährige Flächenstilllegung (f2-D) 

Die Akzeptanz der Maßnahme ist mit bislang 45 Teilnehmern und einer Förderfläche von 
ca. 82 ha gering. Das operationelle Ziel wurde mit 400 ha für diesen Maßnahmentyp ver-
gleichsweise hoch angesetzt. Es wurde mit 20 % erreicht. Grundsätzlich ist anzumerken, 
dass die Stilllegungsmaßnahmen infolge ihrer zehnjährigen und damit deutlich längeren 
Verpflichtung eine geringe Akzeptanz erfahren.  
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Ressourcenschutz: 

Eine vollständige Nutzungsaufgabe bei Sicherstellung einer geschlossenen Pflanzendecke 
bewirkt einen bestmöglichen abiotischen und biotischen Ressourcenschutz. Durch die 
gleichzeitige Anlage von Gehölzen/Hecken wird die Lebensraumeignung für weitere 
Tierarten der Feldflur verbessert. Darüber hinaus ergeben sich damit verbesserte visuelle 
Wirkungen für die Landschaft, insbesondere in weiträumig von Strukturelementen ver-
armten Ackerbaulandschaften. Der Beitrag durch Heckenpflanzungen ist mit knapp 8 ha 
jedoch äußerst gering.  

Zielgebiet und Zielgruppen: 

Bei der langjährigen Flächenstilllegung handelt es sich um eine Maßnahme, die ohne Ge-
bietskulisse landesweit angeboten wird. Ihr Schwerpunkt liegt im Ackerbau, Grünlandflä-
chen können nur in Einzelfällen einbezogen werden. Eine gezielte Lenkung in Problem-
gebiete (z.B. strukturarme Ackerlandschaften, Uferrandbereiche, Pufferzonen) ist somit 
nicht möglich. Die Maßnahme entfaltet zwar grundsätzlich eine hohe Wirkung, ihre Effi-
zienz könnte jedoch durch eine Steuerung oder gezielte Flächenauswahl noch gesteigert 
werden.  

Maßnahmenausgestaltung: 

Die Zuwendungsbestimmungen für die Maßnahme sehen neben restriktiven Flächenzu-
schnitten und –größen auch ein Mindestauszahlungssumme vor, die von vielen Landwir-
ten aufgrund der einzubringenden Fläche nicht erreicht wird (bei durchschnittlichen Er-
tragsmesszahlen von 5.000 müssen mehr als 1 ha Fläche eingebracht werden). Es ist zu 
vermuten, dass die Teilnahme am Programm deutlich höher läge, wenn die Mindestaus-
zahlungssumme entfiele oder gesenkt würde. Die Prämie für die Stilllegungsvariante mit 
Heckenpflanzung ist vergleichsweise gering und bietet daher keinen besonderen Anreiz 
zur Teilnahme. Weitere Hemmnisse zur Teilnahme sind die Vorlage der Eigentümer-
Erklärung für die Flächen und Verwaltungshemmnisse, die z.B. dann auftreten, wenn 
Flurstücksteilungen notwendig werden, um nur Teilstreifen stillzulegen. 

VI.5.6 Schutz und Entwicklung von Lebensräumen von Tier- und 
Pflanzenarten in bestimmten Gebieten (Vertragsnaturschutz, 
f3)  

Die Maßnahme umfasst 5 Varianten. Die Maßnahme wird insgesamt mit guter Akzeptanz, 
Treffsicherheit und Wirkungseinschätzung beurteilt, insbesondere in ihren Zielschwer-
punkten des biotischen Ressourcenschutzes. Alle Teilmaßnahmen werden gut angenom-
men. Die Treffsicherheit wird bei allen Teilmaßnahmen durch eine fachlich begründete 
Gebietskulisse sichergestellt. Die Gebietskulissen konzentrieren sich dabei i.d.R. auf be-
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sonders wertvolle oder entwicklungsfähige Gebiete innerhalb Niedersachsens und auf 
Schutzgebiete.  

f3-a Kooperationsprogramm Biotoppflege  

Die Akzeptanz der Teilmaßnahme ist mit 42 Teilnehmern und über 5.300 ha als relativ 
gut einzuschätzen, auch wenn erst 55 % der Zielvorgaben erreicht wurden. Es handelt 
sich um eine neu eingeführte Maßnahme, die in 2001 erstmalig angeboten wurde. Der 
hohe Flächenumfang bei wenigen Teilnehmern ist auf mit Schafen beweidete Heideflä-
chen zurückzuführen.  

Für die Ressourcen Boden und Wasser werden durch die Teilmaßnahme f3-a überwiegend 
keine zusätzlichen Wirkungen erzielt (Ausnahme ggf. Schutz montaner Wiesen). Sand- 
und Moorheideflächen sowie Magerrasen werden grundsätzlich ohne Düngemittel und 
PSM-Einsatz bewirtschaftet. Die Wirkung auf Biodiversität und Landschaft ist jedoch in 
jedem Falle sehr hoch, wie die Untersuchungen des NLÖ (2003) verdeutlichen.  

Die flurstückgenaue Ermittlung von Flächengrößen stellt Landwirte insbesondere in Hei-
deflächen vor große Probleme und erheblichen Aufwand. Hierin könnte evtl. ein Grund 
für eine bisher nicht höhere Beteiligung liegen.  

f3-b Kooperationsprogramm Feuchtgrünland  

Die Akzeptanz der Teilmaßnahme ist sehr gut, das operationelle Ziel wurde bereits zur 
Halbzeit erreicht.  

Die Teilmaßnahme erzielt insgesamt gute Wirkungen, insbesondere im Wiesenvogel-
schutz. Verbesserungen sind im floristischen Artenschutz möglich, wofür jedoch vorran-
gig eine längere Konstanz der Vertragsflächen gegeben sein muss. Maßnahmenvarianten 
mit besonders hohen Bewirtschaftungsauflagen hinsichtlich Beweidungszeitpunkten, 
Düngung und Wasseranstau, die aus Naturschutzsicht in vielen Fällen zu favorisieren 
sind, werden nur in geringem Umfang angenommen. Neben der Klärung von rechtlichen 
Problemen bei der Wiedervernässung (Beeinträchtigung von Nachbarflächen) müssten 
auch die Prämien angehoben werden. Der Einsatz von Moderatoren/Beratern vor Ort ist 
bei der Abstimmung von Wiedervernässungsmaßnahmen unabdingbar, wenn die Flächen 
nicht aufgekauft werden sollen.  

f3-c Kooperationsprogramm Dauergrünland 

Die Maßnahme ist auf die Kulisse der Schutzgebiete begrenzt und auf eine Kombinier-
barkeit mit dem Erschwernisausgleich (e1) zugeschnitten. Sie unterstützt die hoheitlich 
festgeschriebenen Schutzziele durch darüber hinausgehende freiwillige Vereinbarungen. 
Ihre Akzeptanz ist hoch, die gesteckten Ziele wurden annähernd erreicht.  
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Verbesserungsmöglichkeiten bei der Ausgestaltung der Maßnahme setzten im Detail an: 
So sollte eine Ausdehnung auf die besonders geschützten Biotope nach § 28a,b NNatG 
erfolgen, für die ebenfalls bereits Erschwernisausgleich gewährt wird. Auf diese Weise 
könnte schleichenden Veränderungen vorgebeugt werden. Insbesondere das besonders 
geschützte Feuchtgrünland und das mesophile Grünland nehmen große Flächen ein, die 
über die Maßnahme f3-c gezielt geschützt werden könnten. Weitere Fördertatbestände 
könnten ggf. aufgenommen werden, um den Schutz von Feuchtgrünland in Schutzgebie-
ten besser zu gewährleisten (vgl. auch bei f3-b) sowie langjährige Aushagerungen auf 
nährstoffreicheren Standorten zu ermöglichen.  

f3-d Biologische Vielfalt: Rast- und Nahrungsflächen für nordische Gastvögel  

Die Maßnahme erfährt insgesamt eine sehr gute Akzeptanz, das operationelle Ziel wurde 
mehr als erfüllt. Die Schutzziele werden nach den Untersuchungen des NLÖ (2003) er-
füllt, Vertragsflächen von durchziehenden oder überwinternden Gänsen und Schwänen 
präferiert. Damit werden gezielt störungsarme Rast- und Nahrungsräume geschaffen und 
konventionell bewirtschaftete Flächen vom Fraßdruck entlastet.  

Die fehlenden Teilnehmer für Varianten im Ackerbau sind auf deutlich zu niedrig kalku-
lierte Prämiensätze zurückzuführen. Dem wurde mit dem Änderungsantrag 2003 Abhilfe 
geschaffen. Damit können in Zukunft auch – speziell an der Mittleren Elbe – Arten-
schutzziele auf größeren Ackerflächen verfolgt werden, die dort als Rast- und Nahrungs-
fläche eine Rolle spielen.  

Aufgrund des Erfolgs der Maßnahme sollte sie auf weitere Zielgebiete ausgeweitet wer-
den.  

f3-e Biologische Vielfalt: Artenschutzmaßnahmen auf Ackerflächen  

Maßnahmen zum Schutz von überwiegend schmalen Ackerrandstreifen finden bei Land-
wirten häufig wenig Anklang. Vor diesem Hintergrund und auch gemessen an dem ehr-
geizigen operationellen Ziel von 1.000 ha, ist die Maßnahme als voller Erfolg zu werten. 
Besonders auffällig waren die positiven Rückmeldungen teilnehmender Landwirte, was 
auf die intensive, persönliche Betreuung durch das NLÖ zurückgeführt werden kann. Vor 
diesem Hintergrund ist eine Ausweitung der Teilmaßnahme dann sinnvoll, wenn gleich-
zeitig eine Betreuung sichergestellt werden kann.  

Die positiven Wirkungen auf die Ackerwildkrautflora lassen sich anhand langjähriger 
Untersuchungsreihen belegen (NLÖ, 2003). Auf Vertragsflächen, die seit vielen Jahren 
ohne Düngung bewirtschaftet werden, treten z.T. starke Aushagerungserscheinungen auf, 
die ggf. durch eine Grunddüngung kompensiert werden sollten. Eine stärker nach Stand-
orten gestaffelte Prämie könnte darüber hinaus Landwirte auf etwas ertragreicheren 
Standorten zu einer stärkeren Teilnahme motivieren.  
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VI.5.7 Trinkwasserschutz in Wasservorranggebieten (f4) 

Die Maßnahme umfasst 5 Varianten. Sie ist insgesamt aufgrund unserer Ergebnisse mit 
guter Akzeptanz, Treffsicherheit (Gebietskulisse) und vertragsflächenbezogenen Wirkung 
für den Grundwasserschutz zu beurteilen. Auch die Flankierung durch weitere Maßnah-
men aus PROLAND (m1 und t4) ist positiv hervorzuheben. 

f4-a (Extensive Bewirtschaftung und Beibehaltung der Nutzung von Grünland) 

Diese Teilmaßnahme, die einzelflächenbezogen eine grundsätzlich gute Beurteilung be-
züglich des Grundwasserschutzes erhält, wird vorwiegend nur von Kleinbetrieben und 
auslaufenden Betrieben genutzt. Die entscheidende Restriktion ist die RGV-Begrenzung. 

f4-b (Umwandlung von Acker in extensiv bewirtschaftetes Grünland)  

Die Teilmaßnahme mit sehr guter einzelflächenbezogener Beurteilung bezüglich des 
Grundwasserschutzes wird nur in geringem Umfang genutzt, da eindeutige und verbindli-
che Garantien zum Erhalt des Ackerstatus nicht gegeben werden können. 

f4-c (Grundwasserschonende Bewirtschaftung von gem. VO (EWG) Nr. 1251/1999 
stillgelegten Ackerflächen)  

Sie stellt die mit Abstand bedeutendste der f4-Maßnahmen dar. Diese Maßnahme mit sehr 
guter Wirkungsbeurteilung für den Grundwasserschutz (maximale Wirkung durch soforti-
ge vollständige Nutzungseinstellung und langfristige Vertragsbindung) erhält ihre hohe 
Akzeptanz vor allem, weil konjunkturelle Stilllegungsflächen in Wasservorranggebiete 
verlagert werden und eine Teilnahme für den Landwirt meist ohne jeden zusätzlichen 
Umstellungsbedarf möglich ist. 

f4-d (Bewirtschaftung eines Betriebsteils nach den Grundsätzen des Ökologischen 
Landbaus) 

Die Teilmaßnahme ist in Bezug auf Teilnehmerzahl und Fläche fast bedeutungslos. Die 
Teilnahme (zehn Betriebe, ca. 85 ha Fläche) ist so gering, da mit ihr ein sehr hoher 
formaler Verwaltungs- und Organisationsaufwand für Betrieb und Verwaltung verbunden 
ist. Regional allerdings wird der Teilumstellung seitens der niedersächsischen Berater in 
Wasservorranggebieten größere Bedeutung als Zwischenschritt zur Vollumstellung bei-
gemessen. 
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f4-e (Bewirtschaftungsmaßnahmen zur gewässerschonenden ökologischen Bewirt-
schaftung)  

Teilnehmer sind fast alle bereits bestehende Ökobetriebe innerhalb der Gebietskulisse. 
Deren Anpassungsaufwand an die Zusatzauflagen ist laut Beraterangaben gering. In der 
einzelflächenbezogenen Wirkungsbeurteilung für den Grundwasserschutz wird Ökologi-
scher Landbau grundsätzlich als gut eingestuft, die Wirkungen der Zusatzauflagen gelten 
allerdings als gering und nur unzureichend erfassbar.  

VI.5.8 Administrative Umsetzung über alle Agrarumweltmaßnahmen 

Die fachliche und strategische Ausrichtung der Agrarumweltmaßnahmen obliegt in Nie-
dersachsen zwei Ministerien. Das ML ist für die Förderung der vom Aussterben bedroh-
ten Haustierrassen (f1) und für das NAU (f2) verantwortlich, das MU für die Vertragsna-
turschutzmaßnahmen (f3) und für die Maßnahme zum Trinkwasserschutz in Wasservor-
ranggebieten (f4). Hinsichtlich der Koordination und fachlichen Abstimmung konnten 
inner- und intraministerielle Defizite aufgezeigt werden (vgl. MB-VI.3), die zwar nicht 
grundlegender Natur sind, jedoch der Verbesserung bedürfen. Offensichtlich werden die 
Agrarumweltmaßnahmen nicht als gesamtprogrammatischer Ansatz verstanden, sondern 
als ein Nebeneinander von Maßnahmen.  

Die Analyse der Implementierung der Agrarumweltmaßnahmen zeigt, dass die verwal-
tungstechnischen Regularien des EAGFL und des InVeKoS im vollen Umfang zur An-
wendung kommen. Die administrative Abwicklung erfolgt standardisiert und ist für die 
Evaluatoren voll nachvollziehbar und transparent. Generell stellt die im Land Niedersach-
sen zur Anwendung kommende Verwaltungsabwicklung kein Teilnahmehemmnis dar. 
Allerdings ist der Verwaltungsaufwand der Agrarumweltmaßnahmen in Relation zum 
Fördervolumen nach Selbsteinschätzung der Verwaltung hoch. Dies begründet sich insbe-
sondere in der von der Kommission vorgegebenen Anwendung des InVeKoS.  

VI.6 Blick in die Zukunft 
Perspektivisch ist zu erwarten, dass sich in Europa infolge der Neuerungen der Gemein-
samen Agrarpolitik vom Juni 2003 veränderte landwirtschaftliche Produktionsbedingun-
gen einstellen. Als Stichworte sind nur Entkoppelung/Teilentkopplung bzw. Betriebsprä-
mie als auch Cross Compliance zu nennen. Die veränderten Produktionsbedingungen ha-
ben notwendigerweise die Anpassung der Agrarumweltmaßnahmen zur Folge. Für ihre 
(räumliche) Lenkung sind Kenntnisse über Produktionsstruktur und -intensität zukünfti-
ger Gunststandorte und daraus abgeleiteter möglicher Ressourcenbelastungen ebenso we-
sentlich wie die über Grenzstandorte. Interessant wird auch die Abschätzung der räumli-
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chen Verteilung von Stilllegungsflächen und Flächen sein, die von Produktionsaufgabe 
bedroht sind.  

Neben einer Veränderung der landwirtschaftlichen Produktion sind aber auch Änderungen 
der verwaltungsmäßigen Abwicklung der Transferzahlungen der sogenannten 1. Säule der 
GAP zu erwarten, die wiederum Auswirkung auf die Abwicklung der 2. Säule und damit 
auf die Agrarumweltmaßnahmen haben werden. So kann bspw. davon ausgegangen wer-
den, dass infolge einer vollständigen Entkopplung der Prämienzahlung die Erfassungstie-
fe des Flächennutzungsnachweises vermindert werden kann. Eine kulturartenspezifische 
Erfassung ist unter diesen Bedingungen ggf. nicht mehr notwendig. Vorstellbar ist, dass 
lediglich der Flächenstatus (Acker, Dauergrünland, Dauerkulturen, sonstige Flächen) im 
Flächennachweis abgebildet wird. An der Nutzung der Flächen setzen heute jedoch einige 
Agrarumweltmaßnahmen an, die Erfassung erfolgt z.T. unter Nutzung des Flächennach-
weises für die Flächenausgleichszahlungen (1. Säule). Bei Wegfall der Nutzungserfassung 
über die 1. Säule und gleichzeitiger Fortführung entsprechender AUM müsste das Erfas-
sungssystem in Bezug auf die Verwaltungskosten alleinig den Agrarumweltmaßnahmen 
zugerechnet werden. Dieses Beispiel zeigt, dass eine Neugestaltung der Agrarumwelt-
maßnahmen auch im Kontext der verwaltungsmäßigen Abwicklung gesehen werden 
muss. 

Fazit ist, dass die Folgen der neuen Gemeinsamen Agrarpolitik derzeit in unterschiedli-
chen Szenarien modelliert werden. Das Regulativ AUM fließt in diese Modelle zurzeit 
jedoch kaum ein. Dies begründet sich einmal in der Komplexität der Materie, zum ande-
ren aber auch darin, dass u.E. die Agrarumweltmaßnahmen in der Vergangenheit stark als 
reagierendes Instrument genutzt wurden und nur in Ansätzen als gestaltendes. Gestaltung 
ist jedoch nur möglich, wenn „vorgedacht“ wird, Strategien und Konzepte unter Nutzung 
der zugegeben beschränkten derzeitigen Kenntnislage erarbeitet werden. Wir empfehlen 
die Finanzierung entsprechender Forschungsvorhaben auf Ebene der EU, des Bundes und 
der Länder. 
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ML - Niedersächsisches Ministerium für den ländlichen Raum Ernährung Landwirtschaft 
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gramme, Niedersächsisches Umweltministerium, Hannover, 09.09.2002. 

Besondere Dienstanweisung für die Durchführung der Richtlinien über die Gewährung 
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Stand 01.07.2001 - Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirt-
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schen Vielfalt in der Tierzucht und vom Aussterben bedrohter Rassen im 
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NNatG - Niedersächsisches Naturschutzgesetz in der Fassung vom 11. April 1994, Nds. 
GVBl. S. 155, 267, zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.11.2001, Nds. 
GVBl. S. 701.  

Richtlinie über die Förderung der Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung von 
Feuchtgrünland in großräumigen Gebieten (Kooperationsprogramm-
Feuchtgrünland), RdErl. d. MU vom 14.02.2001 - 21-22281/01/03 - VORIS 
28100 01 00 00 042; Bezug: RdErl. d. MU vom 19.06.1995 - 112-22281/1- 
(VORIS 28100010000038). 
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Richtlinie über die Gewährung von Zahlungen für freiwillige Vereinbarungen zur Bereit-
stellung von Rast- und Nahrungsflächen für nordische Gastvögel sowie für Ar-
tenschutzmaßnahmen auf Ackerflächen (Kooperationsprogramm - Erhaltung 
der biologischen Vielfalt), RdErl. d. MU vom 14.02.2001 - 21-04035/06-
VORIS 28100 01 00 00 046. 
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NSG/NLP/BR), RdErl. d. MU vom 14.02.2001 - 27/28-01224/3/1/2- VORIS 
28100 01 00 00 044. 

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für Niedersächsischen Agrar- Umwelt-
programme (NAU) 2003 - Entwurf vom 19.01.2000 - Niedersächsisches Mi-
nisterium für Ernährung Landwirtschaft und Forsten.  
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Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (E-
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/EWG) Nr. 3508/92 des Rates eingeführten integrierten Verwaltungs- und 
Kontrollsystem für bestimmte gemeinschaftliche Beihilferegelungen. 
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VO (EG) Nr. 445/2002, Verordnung (EG) Nr. 445/2002 der Kommission vom 26. Februar 
2002 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 des 
Rates über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den 
Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (E-
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wirtschaftliche Produktionsverfahren. 
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Anhang 1: Tabellen zur Analyse der Inanspruchnahme Seite 

Analyse der Betriebsstrukturen 

MB-VI-Tab. A 1.1 Entwicklung der Betriebsstruktur von Teilnehmern und Nicht-
Teilnehmern der Grünlandextensivierung  5 

Teilnehmerbefragung Grünlandextensivierung 

MB-VI-Tab. A 1.2 Frage A1  Betriebstyp 6 

MB-VI-Tab. A 1.3 Frage A2  Rechtsform 6 

MB-VI-Tab. A 1.4 Frage A3,A4  Hofnachfolge 6 

MB-VI-Tab. A 1.5 Frage A6, A12  Viehbesatz 7 

MB-VI-Tab. A 1.6 Frage B1  Grund der Teilnahme 7 

MB-VI-Tab. A 1.7 Frage B2  Probleme bei der Teilnahme 7 

MB-VI-Tab. A 1.8 Frage B3  Gründe für Ausstieg aus AUM 8 

MB-VI-Tab. A 1.9 Frage B5  Substition beim Futter 8 

MB-VI-Tab. A 1.110 Frage B17  Alternativen zur Teilnahme 9 

Projektskizzen und Tabellen für die Begleitmaßnahmen zu f4 

MB-VI-Tab. A.1.11 bis A 1.15: Projektskizze - Begleitende Ökoprojekte 

MB-VI-Tab. A 1.11 „Flankierende Maßnahmen zur Gewässer schonenden 
Landbewirtschaftung – Begleitende Maßnahmen des ökolo- 
gischen Landbaus“ 11 

MB-VI-Tab. A 1.12 „Wasserschutz und Ökolandbau in Niedersachsen“ 13 
MB-VI-Tab. A 1.13 „Demonstrationsvorhaben zur Ausweitung des ökologischen 

Landbaus in Futterbaubetrieben“ 15 

MB-VI-Tab. A 1.14 „Biopool Harzwasserwerke“ 16 

MB-VI-Tab. A 1.15 „Biopool“ Lüneburg“ 17 

MB-VI-Tab. A 1.16 Daten-Ergänzung zu den Projektskizzen Biopool - Begleitende 
Ökoprojekte 18 
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MB-VI-Tab. A.1.17 bis A 1.19: Projektskizze - Vermarktung 

MB-VI-Tab. A 1.17  „m1 - Vermarktung von landwirtschaftlichen Qualitätserzeug- 
nissen gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91“ 19 

MB-VI-Tab. A 1.18 „Toplines – Projekt zur Förderung der ökologischen 
Veredlungswirtschaft in Wassergewinnungsgebieten“ 21 

MB-VI-Tab. A 1.19 „Biofleisch Weser-Ems – Entwicklung der regionalen Ver- 
marktung ökologischer Fleischerzeugnisse“ 23 
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MB-VI-Tab.A1.1: Betriebsstruktur von Teilnehmern und Nichteilnehmern im 
Vergleich – Gruppierung nach Grünlandanteilen  

Anzahl n 125 224 29818
LF ha 130,1 64,7 53,6
Grünland ha 22,0 6,05 3,3
Anteil Grünland an LF % 18,3 7,8 6,0
Anteil Grünland an HFF % 97,5 54,4 41,1

Betriebe mit mittlerem Grünlandanteil >=30< 70% der LF

Anzahl n 275 107 9447
LF ha 95,5 63,9 52,7
Acker ha 50,8 33,6 27,6
Grünland ha 44,5 30,0 25,1
Anteil Grünland an LF % 49,1 48,0 48,0
Anteil Grünland an HFF % 96,9 84,9 88,8

Betriebe mit hohem Grünlandanteil >= 70% der LF

Anzahl n 669 245 7205
LF ha 51,0 66,9 40,6
Grünland ha 47,7 62,6 35,8
Anteil Grünland an LF % 94,4 95,4 90,2
Anteil Grünland an HFF % 99,5 98,6 98,5

Betriebe mit geringem Grünlandanteil <30% der LF
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Tab.A1.2: Frage A1 – Welchem Betriebstyp entspricht ihr landwirtschaftlicher 
Betrieb? 

%

Marktfruchtbetrieb 22 15
Futterbaubetrieb 78 54

         davon Milchproduktion 35
         davon Mutterkühe 59
         davon Rindermast 43

Veredlunsbetrieb 10 7
Gemischtbetrieb 34 23
Dauerkulturbetrieb 7 5

1) Doppelnennungen möglich.

AnteilBetriebe
n = 145 1)

 

Tab.A1.3: Frage A2 – Welche Rechtsform hat ihr landwirtschaftlicher Betrieb? 

%

Einzelunternehmen im Haupterwerb 92 65
Einzelunternehmen im Nebenerwerb 41 29
Juristische Person 8 6
Sonstiges 1 1

AnteilBetriebe
n = 142

 

Tab. A1.4: Frage A3, A4 – Situation der Hofnachfolge bei Betriebsleitern älter als 
45 Jahre  

%

Gesicherte Hofnachfolge 18 42
Ungesicherte bzw. keine Hofnachfolge 25 58

AnteilBetriebe
n = 43 
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Tab.A1.5: Frage A6, A12 – Viehbesatz teilnehmender Betrieb 

Viehbesatz in Teilnehmerbetrieben (n = 85)

A6 Viehbesatz vor Teilnahme
A12 Viehbesatz 2002
Berechung Änderung Viehbesatz

1,1
0,3

RGV/ha HFF (Median)

1,4

 

Tab.A1.6: Frage B1– Was war der Grund für die Teilnahme an der 
Grünlandextensivierung? 

n tri
ff

t z
u

te
nd

en
zi

el
l 

zu
tre

ff
en

d

eh
er

 n
ic

ht
 z

ut
re

ff
en

d

ni
ch

t z
ut

re
ff

en
d

w
ei

ß 
ni

ch
t

Arbeitsbelastung verringern 130 19 37 19 55 0
Betrieb v. Haupterwerb -> Nebenerwerb 123 7 3 4 108 0
passte zur Betriebsorganisation 131 106 20 2 2 1
geringe Anpassungsmaßnahmen 136 88 34 11 2 1
Kosten senken durch weniger Dünger 130 61 29 15 25 0
Prämienzahlung hilft, Betrieb weiter zu führen 135 93 24 9 9 0
Erntausfälle ausgleichen mit Prämie 124 34 30 23 34 3

 

Tab.A1.7: Frage B2 – Welche Probleme treten/traten infolge der extensiven 
Bewirtschaftung auf? 

%

keine Probleme 50 37
Probleme, durch 85 63
   Unkräuter 78 58
   Verpachtung oder Kollegen auf Nachbarflächen 14 10
   Finanzielle Einbußen 29 21
   Schlechtes Image der Maßnahme 18 13
   Flächenknappheit 17 13
   Entwicklung des Betriebes gehemmt 2 1
   Sonstige 10 7

1) Doppelnennungen möglich.

AnteilBetriebe
n = 135 1)
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Tab.A1.8: Frage B3 – Gibt es einen Grund, nach Vertragsablauf nicht mehr teilzu-
nehmen? 

%

keine 99 72
Gründe vorhanden, wegen/ weil 38 28
zu viel Bürokratie 8 6
Unkrautdruck 8 6
Prämie nicht kostendeckend 2 1
Betriebsaufgabe 2 1
Sonstige 17 12

1) Doppelnennungen möglich.

AnteilBetriebe
n = 137 1)

 

Tab.A1.9: Frage B5 – Welche der folgenden Maßnahmen wurde infolge der Teil-
nahme an der Grünlandextensivierung zur Deckung des Futterbedarfs 
durchgeführt? 

n Ja  nein

Intensivierung auf anderen Flächen 108 4 8 96
Ausweitung Maisflächen 108 7 10 91
Abstockung Viehbestand 116 47 20 49
Flächenzupacht 123 57 14 52
Zukauf Rauhfutter 110 4 8 98
mehr Kraftfutter 111 17 10 84
Aufgabe Betriebsteile Intensivzucht 110 27 10 73
Überhang Rauhfutter 96 34 24 35

teilweise, 
geringer
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Tab.A1.10: Frage B17 – Wie würde die Grünlandbewirtschaftung auf ihrem Betrieb 
ohne das Förderangebot der extensiven Grünlandnutzung aussehen?  

%

Keine Veränderung 20 15
Intensiver als heute 73 53
weniger intensiv als heute 5 4
Existenzbedrohend 59 43
Grünl. verpachtet 34 25
Aufforstung, Verbuschung 0 0
Betriebsaufgabe 1 1
Zunehmendes Brachfallen von Flächen 1 1

1) Doppelnennungen möglich.

AnteilBetriebe
n = 137 1)
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MB-VI-Tabellen A.1.11 bis A.1.19: Flankierende Maßnahmen zur Gewässer 
schonenden Landbewirtschaftung t4-b und m1 

 

1. Projektskizzen der Maßnahme t4-b - Begleitung Ökologischer Landbau - 

MB-VI-Tab. A.1.11: Projektskizze - Begleitende Ökoprojekte 
Projektbezeichnung und Projektträger 
„Flankierende Maßnahmen zur Gewässer schonenden Landbewirtschaftung – Begleitende Maßnahmen des 
ökologischen Landbaus“ 
Zuwendungsempfänger: Ingenieurgemeinschaft für Landwirtschaft und Umwelt (IGLU), Göttingen  
Ausführung: Arbeitsgemeinschaft H2Ö, bestehend aus: IGLU, Ökoring Landberatung Niedersachsen 
GmbH, Universität Gesamthochschule Kassel 
Finanz-/Förderrahmen 
225.000 €  
(50 % EAGFL, 50 % Wasserentnahmegebühr) 

Laufzeit (Beginn – Ende) 
18.04.2001 bis 15.04.2004 

Projektgebiet 

Das Projektgebiet umfasst alle Vorranggebiete für Wassergewinnung der Regierungsbezirke Hannover und 
Braunschweig, die in Raumordnungsprogrammen festgelegt sind oder deren räumliche Abgrenzung durch 
hydrogeologische Gutachten hinreichend genau bestimmt ist und in denen Trinkwasser gewonnen wird - 
mit Ausnahme der Wasserschutzgebiete Ristedt und Liebenau - und die folgenden WSG des Regierungsbe-
zirkes Lüneburg: Sahlenburg, Altenwalde, Wanna, Holßel, Langen, Bederkesa, Kührstedt, Wulsdorf, Bex-
hövede, Häsebusch 
Skizzierung des Vorhabens oder der Aktivitäten und der speziellen Zielsetzung 
Das Ziel des Projektes besteht darin, den ökologisch bewirtschafteten Flächenanteil in dem Projektgebiet 
zu erhöhen und damit einen nachhaltigen Beitrag zum Grundwasserschutz zu leisten.  
Zur Zielerreichung werden mit diesem Projekt (vgl. Projekt m1) Landwirten eine Beratung zur Umstellung 
ihrer Betriebe auf ökologischen Landbau angeboten. Hierfür werden Grundlagendaten erhoben, es wird 
eine einzelbetriebliche Beratung für landwirtschaftliche Betriebe durchgeführt, es werden spezielle Bera-
tungsunterlagen und Informationsmaterial erstellt und eingesetzt, Seminare für Landwirte angeboten und 
Demonstrationsvorhaben durchgeführt, und es erfolgen Dokumentationen und Erfolgskontrollen.  
Im Rahmen dieser Aktivitäten werden den Landwirten im Projektgebiet Informationen über den Ökoland-
bau mit dem Ziel vermittelt, eine sachgerechte und nachhaltige Entscheidung zur Umstellung des Betriebes 
auf den Ökolandbau treffen zu können. Hierbei wird eine Verbandszugehörigkeit der Betriebe angestrebt. 
Es wird eine Beratung (Einzel-, Gruppen-, Seminarberatung) zu produktionstechnischen, betriebswirt-
schaftlichen und wasserschutzorientierten Fragestellungen bei der Umstellung auf Ökolandbau angeboten. 
Die Beratungsarbeit ist im Verlauf der Umstellung degressiv und wird an die Beratungsorganisation des 
Ökolandbaus übergeben. Die Möglichkeiten und Erfordernisse des Ökolandbaus werden zudem anhand von 
Demonstrationsvorhaben auf Betrieben erläutert und bei Exkursionen vorgeführt. 

Umfang an erreichten Zielpersonen, Interessenten/Seminare usw. 
In einzelbetrieblichen Beratungen wurden bislang 122 Betriebe betreut. Diese Betriebe bewirtschaften eine 
Fläche von 11.000 ha, von denen über 4.000 ha im Projektgebiet liegen. Über eine Vielzahl von Veran-
staltungen (Messen, Seminare, Exkursionen) wurden darüber hinaus eine große Anzahl von Landwirten 
angesprochen und Kontakte vermittelt. In regionalen Schwerpunkten wurden Multiplikatoren in die Infor-
mationsweitergabe eingebunden. Insbesondere mit den Beratungsorganisationen wie z. B. Wasserschutzbe-
ratern wurde enger Kontakt hergestellt, um die Informationen an die Betriebe heranzutragen. 
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Sachstand 
Die Erhebung der Grundlagendaten ist abgeschlossen, das Projekt und seine Inhalte sind im gesamten 
Projektgebiet bekannt gemacht worden, viele Kontakte sind geknüpft und viele Betriebe sind beraten wor-
den, und es hat bereits Betriebsumstellungen gegeben  
(s. 7. und 10.). Es gilt, diese Beratungsarbeit fortzusetzen und insbesondere weitere Umstellungsinteres-
sierte zu finden. 
Hinweise auf besondere Hemmnisse/Erfolge 
Das Projektgebiet ist mit 110.000 ha LN und über 4.300 Landwirten sehr groß und wegen der Aufteilung in 
ca. 380 WVG zersplittert. Die Identifikation der prioritären Betriebe konnte dennoch über eine intensive 
Zusammenarbeit mit der vor Ort tätigen Wasserschutzberatung und den Beratungsringen bewerkstelligt 
werden. Deswegen war auch eine Information dieses Personenkreises notwendig.  
Da Betriebe in der Regel nur Teilflächen in den WGG bewirtschaften, sind Flächen-Fördermaßnahmen des 
Wasserschutzes auf diese Flächen beschränkt. Das Angebot einer Teilbetriebsumstellung, das deshalb in 
vielen Beratungsgesprächen thematisiert wurde, wurde bislang dennoch von keinem Umstellungsbetrieb in 
Anspruch genommen. In der Regel erfolgt die Umstellung der Betriebe erfreulicherweise für den gesamten 
Betrieb. 
Die Entscheidung für eine Betriebsumstellung entwickelt sich z. T. über den langen Zeitraum von mehreren 
Jahren. Die Umstellungsbereitschaft ist natürlich nicht zuletzt auch von den – z. T. wechselnden – wirt-
schaftlichen und politischen Rahmenbedingungen abhängig. 

Bisherige Ergebnisse/Zielerreichung 
Die Resonanz auf das Beratungsangebot ist positiv. Die bisherigen Ergebnisse sind als gut zu bezeichnen. 
14 Betriebe mit 934 ha LN, von denen 730 ha in Wassergewinnungsgebieten liegen, haben bislang einen 
Umstellungsantrag gestellt. Es wird erwartet, dass weitere Landwirte ihre Flächen in WGG auf Ökolandbau 
umstellen. 

Ausblick und Empfehlungen des Projektträgers 
Die Spezialberatung Ökolandbau ist notwendig zur Unterstützung der Umstellung der Betriebe, und sie 
sollte über den zunächst bewilligten Zeitraum von 3 Jahren hinaus fortgeführt werden. Aufgrund der mittel- 
bis längerfristigen Entscheidungsfindung der Betriebe ist eine Begleitung der angesprochenen Betriebe 
weiterhin erforderlich. Auch umgestellte Betriebe bedürfen der Beratung im Sinne des Gewässerschutzes, 
um die Potentiale des Ökolandbaus zu realisieren. Damit sollte die positive Entwicklung fortgesetzt und 
die Ergebnisse der Bemühungen der ersten Jahre „geerntet“ werden. 
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MB-VI-Tab. A.1.12: Projektskizze - Begleitende Ökoprojekte 
 Projektbezeichnung und Projektträger 
„Wasserschutz und Ökolandbau in Niedersachsen“ 
Projektträger: Forschungs- und Studienzentrum für Landwirtschaft und Umwelt der Universität Göttingen 
(ZLU)  
 

Finanz-/Förderrahmen 
Finanzrahmen: 107.370,90 € 
 

Laufzeit (Beginn – Ende) 
15.05.2001 bis 14.05.2004 

Projektgebiet 
Niedersachsen: 

Skizzierung des Vorhabens  
Das ZLU-Vorhaben ist ein begleitendes Projekt zu den angewandten Beratungsprojekten und seine Aufga-
ben liegen in der Analyse, der Moderation und der Dokumentation. Ziel ist die Erarbeitung von Erfolgspa-
rametern auf der Grundlage der Erfahrungen der beiden Beratungsprojekte und der Rahmenbedingungen in 
Niedersachsen. 

Umfang an erreichten Zielpersonen, Interessenten/Seminare  
– Teilnahme an den halbjährlichen Arbeitskreissitzungen mit eigenen Beiträgen. 
– Vorstellung des Projektes auf den regelmäßigen Treffen des ZLU´s. 
– Wichtige Zielpersonen des ZLU-Projektes sind die PROLAND-Akteure selber. Die interne  
– Kommunikation wurde in Teilen durch Anregungen und Analysen des ZLU moderiert. 
Sachstand 
– Die Struktur und die konkreten Zielsetzungen der beiden PROLAND-Projekte zur Förderung des 

ökologischen Landbaus wurden systematisch erfasst und dargestellt. Es erfolgte eine als Bericht 
vorliegende Analyse der Projekte und deren Netzwerke und Gebietskulisse. 

– Zur Erarbeitung von Erfolgsfaktoren wurde  
a. ein Diskussionspapier mit möglichen Messkriterien einer zielorientierten und effektiven Umstel-

lungsberatung in Wasserschutzgebieten erarbeitet. Das Papier ist wesentlicher Bestandteil der inter-
nen Kommunikation und gibt Orientierung indem Erwartungen und Möglichkeiten der Projekte dis-
kutiert werden. 

b. eine Analyse vergleichbare Projekte mit umwelt- oder naturschutzorientiertem Hintergrund in Bezug 
auf Zielsetzung, Ausführung und Erfolg durchgeführt. Hier wurde bisher eine Vielzahl von In-
formationen zusammengetragen, die im nächsten Schritt ausgewählt, gewichtet und parametrisiert 
werden müssen. 

c. Für den Bereich Dokumentation wurde eine Befragung der Wasserschutzzusatzberatung in Ab-
stimmung mit den Bezirksregierungen Weser-Ems, Lüneburg, Hannover und Braunschweig durchge-
führt, mit dem Ziel über das Wissen der Zusatzberater zu einer aktuellen Erfassung der Flächenrele-
vanz vom ökologischen Landbau zu gelangen. Die Wassereinzugsgebiete mit den dazugehörigen 
Daten wurden bei den Bezirksregierungen abgefragt. 

Hinweise auf besondere Hemmnisse oder Erfolg 
– Im Rahmen der Dokumentation sind beim Vergleich der Daten mit Daten des NLÖ´s starke Abwei-

chungen festgestellt worden. Hier ist das ZLU nach wie vor um Klärung und Datensicherheit be-
müht. 

– Die Erarbeitung von möglichen Erfolgsparametern noch vor Abschluss der Projekte bewirkt eine 
intensive Diskussion der Ziele einzelner beteiligter Gruppen. 
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Bisherige Ergebnisse und Zielerreichung 
– Im Rahmen der Ex-ante-Analyse der Projekte wurden insbesondere die Ziele der beiden Projekte 

und die angewandten Instrumente näher betrachtet. Die Ergebnisse liegen der Bezirksregierung We-
ser-Ems augenblicklich in Form eines vorläufigen Berichtes vor. 

– Das Diskussionspapier liegt in einer aktuellen Version vor und dokumentiert die Zielsetzungen des 
Gesamtvorhabens, Verfahrensprobleme und die Einbettung der Arbeiten in die niedersächsische 
Agrarpolitik. 

– Eine vorläufige Auswertung der Ergebnisse der Befragung der Zusatzberatung wurde dem Arbeits-
kreis vorgestellt. Eine Überarbeitung ist nach Abgleich mit Datensätzen des NLÖ´s und der FAL 
vorgesehen. 

Ausblick und Empfehlungen des Projektträgers 
– Die Auswertungsarbeit zu den Vergleichsprojekten wird abgeschlossen und dargestellt.  
– Es wurde eine Arbeitsgruppe eingerichtet, um im Juni die Bewertungskriterien endgültig festzule-

gen.  
– Eine Befragung der im Rahmen der PROLAND-Projekte beratenden Betriebe ist geplant, um die 

Akzeptanz bezüglich der Beratung zu ermitteln und dadurch Hemmnisse für die Umsetzung der 
Maßnahmen zu erkennen.  

– Analog zu den angewandten Beratungsprojekten wird in Zukunft eine stärkere Focussierung auf 
Vermarktungsfragen erfolgen.  

– Projekt fortsetzen 
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MB-VI-Tab. A.1.13: Projektskizze - Begleitende Ökoprojekte 
Projektbezeichnung und Projektträger 
„Demonstrationsvorhaben zur Ausweitung des ökologischen Landbaus in Futterbaubetrieben“ 
Projektträger: LWK Hannover, Abt. 3, Johannsenstraße 10, 30159 Hannover  

Finanz-/Förderrahmen 
138.000 

Laufzeit 
30.03.2001 bis 29.03.2004 

Projektgebiet 
Futterbauregion Elbe-Weser-Dreieck Durchführung der Maßnahme im WVG Beverstedt 

Skizzierung des Vorhabens 
Demoversuche als Anschauungsmaterial für Umstellungsbetriebe zum ökologischen Landbau. Darstellung 
von Möglichkeiten und Konsequenzen für den Bereich Futterbau als konkrete Entscheidungsbasis für Be-
triebsleiter. 

Sachstand 
Zwei Versuchsjahre mit z. T. sehr interessanten Ergebnissen abgeschlossen. 

Probleme 
Witterungseinfluss auf die Repräsentanz der Ergebnisse 

Ausblick 
Demovorhaben im Ökolandbau sind besonders in Regionen mit bislang geringer Dichte an ökologisch wirt-
schaftenden Betrieben zielführend, da gerade über die sonsorisch erfahrbare Anschauung Hemmschwellen 
abgebaut werden können. 
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MB-VI-Tab. A.1.14: Projektskizze - Begleitende Ökoprojekte 
Projektbezeichnung und Projektträger 
„Biopool Harzwasserwerke“ 

− Grundwasserschutz durch ökologischen Landbau; Umstellung von Wasserschutzflächen auf ökologischen  
Landbau 

Projektträger: Harzwasserwerke GmbH 
Projektdurchführung: CREAM consultants, Haarenufer 14, 26122 Oldenburg  

Finanzrahmen 
95.500 

Laufzeit (Beginn – Ende) 
08.03.2002 bis 28.03.2004 

Projektgebiet 
Wasservorranggebiete Liebenau und Ristedt 
Skizzierung des Vorhabens 
Einführung und Ausweitung der ökologischen Bewirtschaftung von Wasserschutzflächen als praktischer 
Beitrag zum vorbeugenden Grundwasserschutz 
Landwirte sollen durch intensive, einzelbetriebliche Beratung für ökologische Bewirtschaftung interessiert 
werden. Dabei Umsetzung eines 4-stufigen Programms (Biopool) mit Stufe 1: Information über Grundla-
gen, Stufe 2: Einzelbetriebliche Entwicklungsplanung, Stufe 3: Herstellung von Marktkooperationen, Stufe 
4: Gesamtbetriebsumstellung nach AGÖL-Standard. 

Zielpersonen, Flächenumfang 
siehe MB-VI-Tab.A 1.16  

Sachstand 
bisher sehr erfolgreicher Projektablauf, weitere Umstellungspotentiale erkennbar 

Besondere Probleme 
Umstellung auf Ökolandbau ist stark durch agrarpolitische Rahmenbedingungen und den Lebensmittelsek-
tor (BSE-Krise, Nitrofen-Skandal) beeinflusst. Hemmnis für kurzfristigen Erfolg: Komplette Betriebsum-
strukturierung erfordert langwierigen Entscheidungsprozess der Betriebsleiter. 

Ausblick, Empfehlung 
Sinnvolles und erfolgreiches Projekt dem durchaus eine weitere zeitliche Entwicklung (Verlängerung des 
Projektes) eingeräumt werden sollte. 
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MB-VI-Tab. A.1.15: Projektskizze - Begleitende Ökoprojekte 
Projektbezeichnung und Projektträger 
„Biopool“ Lüneburg“ 

− Grundwasserschutz durch ökologischen Landbau; Umstellung von Wasserschutzflächen auf ökologischen 
Landbau 
Projektträger: Hamburger Wasserwerke GmbH  
Projektdurchführung: CREAM consultants, Haarenufer 14, 26122 Oldenburg  

Finanzrahmen 
225.000 € 

Laufzeit (Beginn – Ende) 
29.03.2001 bis 28.03.2004.03.20 

Projektgebiet 
Wasservorranggebiete im Regierungsbezirk Lüneburg ohne WSG Sahlenburg, Altenwalde, Wanna, Holßel, 
Langen, Bederkesa, Kührstedt, Wulsdorf, Bexhövede und Häsebusch. 

Skizzierung des Vorhabens 
Einführung und Ausweitung der ökologischen Bewirtschaftung von Wasserschutzflächen als praktischer 
Beitrag zum vorbeugenden Grung´dwasserschutz 
Landwirte sollen durch intensive, einzelbetriebliche Beratung für ökologische Bewirtschaftung interessiert 
werden. Dabei Umsetzung eines 4-stufigen Programms (Biopool) mit Stufe 1: Information über Grundla-
gen, Stufe 2: Einzelbetriebliche Entwicklungsplanung, Stufe 3: Herstellung von Marktkooperationen, Stufe 
4: Gesamtbetriebsumstellung nach AGÖL-Standard. 
Zielpersonen, Flächenumfang 
siehe MB-VI-Tab.A 1.16  

Sachstand 
bisher sehr erfolgreicher Projektablauf, weitere Umstellungspotentiale erkennbar 

Besondere Probleme 
Umstellung auf Ökolandbau ist stark durch agrarpolitische Rahmenbedingungen und den Lebensmittelsek-
tor (BSE-Krise, Nitrofen-Skandal) beeinflusst. Hemmnis für kurzfristigen Erfolg: Komplette Betriebsum-
strukturierung erfordert langwierigen Entscheidungsprozess der Betriebsleiter. 

Ausblick, Empfehlung des Projektträgers 
Sinnvolles und erfolgreiches Projekt dem durchaus eine weitere zeitliche Entwicklung (Verlängerung des 
Projektes) eingeräumt werden sollte. 
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MB-VI-Tab. A.1.16: Daten-Ergänzung zu den Projektskizzen Biopool - Begleitende 
Ökoprojekte 

Kenngrößen
Stand März 2003

Träger

Programmbeginn 1999/2000

Projektregion

Wasserversorger 72 25 46 1

Wasserschutzgebiete
Anzahl 92 30 60 2
Fläche in Hektar 252.000 90.000 152.000 10.000
beraten 52 30 20 2

Betriebe
beraten 226 137 74 15
Umstellungswunsch 61 45 13 3
davon umgestellt 44 33 10 1
Umstellungsquote in % 19,5 24,0 6,6

WSG-Fläche
beraten 8.617 5.264 2.878 475
Umstellungswunsch 2.530 1.525 821 184
davon umgestellt 1.679 976 640 63
Umstellungsquote in % 19,5 18,5 22,2 13,3

Umgestellte Fläche
EU Teilflächen 168 158 10 -
EU Gesamtbetrieb 761 408 353 -
Verband Gesamtbetrieb 750 410 277 63
Summe WSG 1.679 976 640 63
außerhalb 413 177 196 40
Gesamtfläche 2.092 1.153 836 103
konventionell bis Jahr 1999 Jahr 2001 Jahr 2001

Marktpartner
pflanzliche Produkte*
operational 26
tierische Produkte**
ökologisch 40
konventionell 43

Biopool

13,5

Oldenburgisch-Ostfrie-
sischer Wasserverband

Hamburger
Wasserwerke

Harzwasserwerke

April 1999April 1999

WSG Liebenau
und Ristedt

Niedersachsen Weser-Ems Lüneburg Hannover

Januar 1999

Regierungsbezirk Regierungsbezirk
exkl. Elbe-Weser
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2. Projektskizzen der Maßnahme m1 – Vermarktung 

MB-VI-Tab. A.1.17: Projektskizze - Vermarktung 
Projektbezeichnung und Projektträger 
„m1 - Vermarktung von landwirtschaftlichen Qualitätserzeugnissen gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 
2092/91“ 
Zuwendungsempfänger: Ingenieurgemeinschaft für Landwirtschaft und Umwelt (IGLU), Göttingen  
Ausführung: Arbeitsgemeinschaft H2Ö, bestehend aus: IGLU, Bioland Landesverband Niedersach-
sen/Bremen e.V., Universität Gesamthochschule Kassel 

Finanz-/Förderrahmen 
375.000 € (50% EAGFL, 50% Wasserentnahmegebühr) 

Laufzeit (Beginn – Ende)  
18.4.2001 bis 15.4.2004 

Projektgebiet 
Das Projektgebiet umfasst alle Vorranggebiete für Wassergewinnung der Regierungsbezirke Hannover und 
Braunschweig, die in Raumordnungsprogrammen festgelegt sind oder deren räumliche Abgrenzung durch 
hydrogeologische Gutachten hinreichend genau bestimmt ist und in denen Trinkwasser gewonnen wird - 
mit Ausnahme der Wasserschutzgebiete Ristedt und Liebenau - und die folgenden WSG des Regierungsbe-
zirkes Lüneburg: Sahlenburg, Altenwalde, Wanna, Holßel, Langen, Bederkesa, Kührstedt, Wulsdorf, Bex-
hövede, Häsebusch 

Skizzierung des Vorhabens oder der Aktivitäten und der speziellen Zielsetzung 
Das Ziel des Projektes besteht darin, den ökologisch bewirtschafteten Flächenanteil in dem Projektgebiet 
zu erhöhen und damit einen nachhaltigen Beitrag zum Grundwasserschutz zu leisten.  
Zur Zielerreichung wird mit diesem Projekt (vgl. Projekt t4) die Vermarktung der in WGG produzierten 
landwirtschaftlichen Produkte unterstützt. Hierfür wird eine Analyse der Verarbeitung und Vermarktung 
auf regionaler und überregionaler Ebene durchgeführt (Zustands-Analyse). Zudem ist das Wecken von 
Interesse für den Öko-Landbau bei Verarbeitern, Vermarktern und Landwirten ein Hauptgegenstand des 
Projektes. Hierfür werden neben Einzelberatungen Veranstaltungen und Seminare zu verschiedenen Pro-
duktgruppen durchgeführt und Informationen über Flyer, Rundschreiben und das Internet angeboten. Zur 
Herstellung einer Öffentlichkeit erfolgt die Beteiligung an Messen, Hoffesten und Veranstaltungen anderer 
Organisationen. Für die einzelnen Produkte werden Marketingkonzepte entwickelt und umgesetzt. Um den 
Marktzugang für die Umstellerbetriebe zu öffnen und zu sichern, werden Moderationen von Marktforen, 
die Vermittlung von Erzeugerzusammenschlüssen, die Vermittlung von Qualitätsansprüchen und gegebe-
nenfalls die Unterstützung beim Aufbau gemeinsamer neuer Verarbeitungseinrichtungen durchgeführt. Die 
Dokumentation der Ergebnisse sowie eine projektinterne Evaluation sichern die Optimierung der ange-
wandten Methodik (Qualitätssicherung). 

Umfang an erreichten Zielpersonen, Interessenten/Seminare usw. 
In Einzelbetrieblichen Beratungen wurden bislang 122 landwirtschaftliche Betriebe betreut. Diese Betriebe 
bewirtschaften eine Fläche von 11.000 ha, von denen über 4.000 ha im Projektgebiet liegen. Es wurden ca. 
90 Vermarkter bzw. Verarbeiter in allen relevanten Produktgruppen kontaktiert. Die Kontakte haben im 
gesamten Projektgebiet und darüber hinaus verteilte regionale Schwerpunkte. Es wurden mehr als 20 Ver-
anstaltungen durchgeführt und auf Veranstaltungen anderer Träger hingewiesen. 
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Sachstand 
Vor dem Hintergrund der sich im Projektverlauf schnell ändernden politischen und wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen wurden für die Umstellungsentscheidung der interessierten Betriebe alle verfügbaren 
Informationen zur Vermarktung von Ökoprodukten zusammengestellt, regelmäßig aktualisiert und vermit-
telt. Bei vielen Verarbeitern, Vermarktern und Landwirten wurde Interesse für den Ökolandbau geweckt. 
Für die Entwicklung und Umsetzung von Marketingkonzepten wurden vielfach Informationen aus einem 
umfangreichen Katalog mit kompetenten Vermarktungspartnern bei den Beratungsgesprächen durch sinn-
volle Kontakte, die sich auf die jeweilige Betriebsperspektive beziehen, ergänzt. Für den Fleischbereich 
wurden spezielle Erzeugergemeinschaften gegründet. Weitere konkrete Marktbeziehungen wurden herge-
stellt. Es gilt, weiterhin neue Kontakte zwischen den Beteiligten aufzubauen und bestehende Marktbezie-
hungen auszubauen. 

Hinweise auf besondere Hemmnisse oder Erfolg 
Das Projektgebiet ist mit 110.000 ha LN und über 4.300 Landwirten sehr groß und wegen der Aufteilung 
in ca. 380 WVG zersplittert. Insbesondere die Orientierung der potentiellen Umsteller auf einem bislang 
fremden Markt ist häufig schwierig. Die langfristige Umstellungsentscheidung der Landwirte wird durch 
die z. T. stark schwankende Marktsituation auf den zeitweise rasant wachsenden Biomärkten erschwert. Da 
sich die Erzeugung von Umstellungsware und später Bioware erst über die Jahre entwickelt, wurden zu 
Beginn des Projektes zwischen Landwirten und Vermarktern im wesentlichen entscheidungsrelevante In-
formationen ausgetauscht. Im Verlauf des Projektes wurden daraus immer stärker auch konkrete Marktbe-
ziehungen. 

Bisherige Ergebnisse und erwartete Zielerreichung 
Die Resonanz auf das Beratungsangebot ist positiv. Die bisherigen Ergebnisse sind als gut zu bezeichnen. 
14 Betriebe mit 934 ha LN, von denen 730 ha in Wassergewinnungsgebieten liegen, haben einen Umstel-
lungsantrag gestellt (s. a. Projekt t4). Für 2002 wurden 10 t Schweinefleisch, 21 t Eiweißprodukte und 142 
t Getreide von den Umstellungsbetrieben vermarktet. In 2003 werden 25 t Schweinefleisch, 300 t Eiweiß-
produkte, 780 t Getreide und 230 t Milch erwartet. Bei der Herstellung der nachhaltigen Marktbeziehun-
gen, für die die Verbandszugehörigkeit der Betriebe eine wichtige Bedeutung hat, wurde die entsprechende 
Hilfestellung geleistet. 

Ausblick und Empfehlungen des Projektträgers 
Die Vermarktungsberatung ist eine notwendige Voraussetzung der Umstellung, und  sie sollte über den 
zunächst bewilligten Zeitraum von drei Jahren hinaus fortgeführt werden. Aufgrund der mittel- bis länger-
fristigen Entscheidungsfindung der Betriebe ist eine Begleitung der angesprochenen Betriebe weiterhin 
erforderlich. Insbesondere die Erkenntnis, dass sich umstellungsinteressierte Betriebsleiter an Beispielbe-
trieben in der Region orientieren, lässt eine gebietsspezifische Weiterführung der angelegten Entwicklung 
sinnvoll erscheinen. Damit sollte die positive Entwicklung fortgesetzt und die Ergebnisse der Bemühungen 
der ersten Jahre „geerntet“ werden. 
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MB-VI-Tab. A.1.18: Projektskizze - Vermarktung 
Projektbezeichnung und Projektträger 
 „Toplines – Projekt zur Förderung der ökologischen Veredlungswirtschaft in Wassergewinnungsgebieten“
Projektträger: Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband 
Projektdurchführung: CREAM Consultants, Theresenweg 2, 22609 Hamburg 

Finanzrahmen 
383.467,50 € 

Laufzeit (Beginn – Ende) 
20.03.2001 bis 31.03.2004 

Projektgebiet 
Wasservorranggebiete im Regierungsbezirk Weser- Ems sowie im Regierungsbezirk Lüneburg ohne WSG 
Sahlenburg, Altenwalde, Wanna, Holßel, Langen, Bederkesa, Kührstedt, Wulsdorf, Bexhövede und Häse-
busch. Regierungsbezirk Hannover: nur WSG Ristedt und Liebenau . 

Skizzierung des Vorhabens 
Förderung der Vermarktung von ökologisch erzeugten Produkten vorwiegend aus dem Veredlungssektor, 
damit Ausweitung der ökologisch bewirtschafteten Fläche in Wassergewinnungsgebieten. Ökologische 
Produktion als Mittel zur Reduzierung der Stickstoffeinträge ins Grundwasser bei gleichzeitig hoher Wert-
schöpfung. 
Projekt arbeitet im direkten Kontakt mit Unternehmen aus der Lebensmittelverarbeitung, Handel und Cate-
ring. Interessante Unternehmen werden über den vorbeugenden Grundwasserschutz durch Öko-Landbau, 
über Erzeugung und Verarbeitung ökologischer Veredelungsprodukte sowie den Bezug solcher Produkte 
von Landwirten aus Wassereinzugsgebieten beraten. 
Stand der Umsetzung 
Die genannte Beratung hat bisher in 88 Unternehmen stattgefunden. Davon waren 41 bei Beratungsbeginn 
bereits im Biosegment tätig (Gruppe A) und 43 noch nicht (Gruppe B). Ansprechpartner sind i. d. R. Ge-
schäftsführung oder/und Produktionsleitung. Bei Unternehmen der Gruppe „A“ ging es darum diese zeit-
nah als Kunden für Bio-Landwirte aus Wasserschutzgebieten (Verbindung zu BIOPOOL) zu akquirieren 
und an diese zu binden. Bei Unternehmen der Gruppe „B“ ist die künftige Marktteilnahme aus Projektsicht 
wünschenswert.  

Seit Projektstart im April 2001 konnten für Milch, Rind- und Schweinefleisch neue Vertriebslinien in die 
Region geholt und alle von BIOPOOL-Landwirten erzeugte Veredelungsprodukte an neue Abnehmer ver-
marktet werden (700.000 kg Biomilch, 15 t Bio-Rindfleisch).  
Die akquirierte und beratene Projektklientel wird in rein operationale Partner (Chargengeschäfte) und 
strategische Marktpartner differenziert.  
Letztere identifizieren sich öffentlich mit den Wasserschutzzielen des Projektes und verpflichten sich zu 
einer längerfristigen Abnahme von Produkten aus WSG.  
Mit dem Bio-Markenfleischprogramm „Gutfleisch Bio“ der EDEKA Nord GmbH wurde die erste strategi-
sche Marktpartnerschaft zwischen einem Verarbeitungs-/Handelsunter-nehmen und den BIOPOOL-Land-
wirten geschlossen. Mit dem Start der Kooperation im Juli 2002 (Pressekonferenz mit Umweltministern 
Jüttner und Müller) haben BIOPOOL-Landwirte gesicherten Absatz ihrer zu den Qualitätsvorgaben der 
EDEKA-Nord produzierten Bio-Rinder. Dies werden allein im Sommer 2003 ca. 60 Biorinder sein. Von 43 
beratenen konventionellen Unternehmen sind bisher 13 neu in die Verarbeitung / Vertrieb von tierischen 
Bioprodukten eingestiegen. Auch hier genießen BIOPOOL-Lieferanten Vorrang. Derzeit wird der Ab-
schluss von drei weiteren strategischen Partnerschaften vorbereitet.  



22 Kapitel 6         Materialband VI – Anhang 1 

 

 

Hinweise 
In dem vorliegenden Projekt werden real neue Absatzwege geschaffen. Für jeden WSG-Landwirt wird 
dabei die für seinen Betrieb günstigste Lösung entwickelt. Es hat sich als vorteilhaft herausgestellt, dass 
TOPLINES verbandsunabhängig agieren kann. Jeder neuumstellende Betrieb erhält durch TOPLINES aus 
den entstehenden Produktideen und Vertriebskonzepten einen auf seine Möglichkeiten und Interessen hin 
abgestimmten optimalen Marktpartner. Die Vielfalt des Biomarktes und die Verantwortung des Projektes 
für die beteiligten Unternehmen machen dies notwendig. Denn selbst der größte deutsche Anbauverband 
hat einen Marktanteil von gerade einmal 15%.  
Für den Wasserschutz zählen letztlich Umstellungserfolg und Markterschließung der beteiligten Landwirte. 
Deshalb darf es für den Marktzugang von Neuumstellern keine wie auch immer gearteten Vorbedingungen 
Dritter geben. Ihre Qualitäts-, Marken- und Verbandsinteressen sind dem genannten Oberziel nachzuord-
nen. Doch die Realität sieht wegen der Marktkonkurrenz von verschiedenen Anbauverbänden oft anders 
aus.  
Bisherige Ergebnisse und Empfehlung des Projektträgers 
Das vorliegende Projekt hat in kurzer Zeit Absatzpotentiale akquiriert bzw. neu geschaffen. Landwirte 
erhalten durch die BIOPOOL-Beratung und die Leistungen von TOPLINES Wasserschutz komparative 
Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen Anbietern. Jetzt gilt es diese Potentiale weiterzuentwickeln und 
für die beteiligten Landwirte optimal umzusetzen. Gelingt dies, sind die geplanten Projektziele noch zu 
übertreffen. Weiterführung des Projektes. 
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MB-VI-Tab. A.1.19: Projektskizze - Vermarktung 
Projektbezeichnung und Projektträger 
„Biofleisch Weser-Ems – Entwicklung der regionalen Vermarktung ökologischer Fleischerzeugnisse“ 
Projektträger: Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband 
Projektdurchführung: Bakenhus Biofleisch GmbH, Bakenhuser Esch 8 26197 Großenkneten  

Finanzrahmen 
75.000 € 

Laufzeit (Beginn – Ende) 
01.08.2002 bis 31.7.2005 

Projektgebiet 

Weser-Ems 
Skizzierung des Vorhabens 
Das Projekt ist im Unterschied zu TOPLINES regional ausgerichtet. Die Bakenhus Biofleisch GmbH ist 
selber Verarbeiter und nimmt von Biohöfen aus den Wassereinzugsgebieten der Region Tiere ab und ver-
arbeitet und vermarktet sie unter eigener Marke im Naturkosthandel und auf Märkten. Das Projekt fördert 
die Vermarktungs- und Schulungsaktivitäten für das Verkaufspersonal. Auf der Erzeugerseite besteht eine 
enge Zusammenarbeit mit den BIOPOOL Projekten 

Erreichte Zielpersonen/Interessenten 
Naturkostgroß- und Einzelhändler, Endverbraucher 
Stand der Umsetzung 
Einlistung der Produkte in den Naturkosthandel findet statt (Zahlen fehlen) 

Probleme/Hemmnisse 
Zurückgehendes Kaufinteresse bei höherwertigen und -preisigen Produkten (Schnäppchenjagd). Personal 
in Naturkostläden haben oft kaum Kenntnisse im Fleischbereich 
Bisherige Ergebnisse und erwartete Zielerreichung 
Noch nicht absehbar (Projekt läuft erst ein gutes halbes Jahr) 
Empfehlung des Projektträgers 

Projekt fortsetzen 
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Anhang 2: Tabellen zur Verwaltungsanalyse Seite 

MB-VI-Tab. A 2.1 Wodurch haben Sie von den Agrarumweltmaßnahmen erfahren 
(Angaben in % der Nennungen) 27 

MB-VI-Tab. A 2.2 Darstellung der wichtigste Informationsquellen zu den 
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MB-VI-Tab. A 2.5 Einschätzung der Informationsqualität zu f4-c Zusatzmaßnahme 
Stilllegung  29 

MB-VI-Tab. A 2.6 Einschätzung der Informationsqualität zu f3- Vertrags- 
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MB-VI-Tab. A 2.7b Zufriedenheit mit unterschiedlichen Aspekten der Verwaltung 30 
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Anhang 2: Tabellen zur Verwaltungsanalyse 

MB-VI-Tab. A 2.1 Wodurch haben Sie von den Agrarumweltmaßnahmen erfahren 
(Angaben in % der Nennungen) 

Anz. der Nennungen 262 314 273 152
Behörden 18,7 14,6 89 15,8
landwirtschaftl.Verbände/ Beratung 29,8 30,9 70 32,4
Fachpresse 30,2 23,6 44 13,8
örtl. Presse 2,3 4,5 31 0
Berufskollegen 13 17,9 26 13,2
andere Personen 0,8 3,8 13 2
sonstige 0,4 1,3 5,7

f2-B (n=140) f2-C (n=153) f3 (n=175) f4-c  (n=68)

 
Quelle: Eigene Auswertung, Landwirtebefragung. 

 

MB-VI-Tab. A 2.2 Darstellung der wichtigsten Informationsquellen zu den Extensivie-
rungsmaßnahmen  

Anzahl der Nennungen 132 142 47

Angaben in % der Nennungen
Behörden 17,4 12,7 2,1
Landwirtschaftliche Verbände/Beratung 62,3 60,6 87,2
Fachpresse 18,2 14,8 10,6
Berufskollegen 1,5 9,2
Internet 0,8 2,8

Stilllegung
extensive

Grünlandbewirtschaftung
ökologische

Anbauverfahren

f2-B (n= 114) f2-C (n= 124) f4-c (n= 47)
Zusatzmaßnahme

 
Quelle: Eigene Auswertung, Landwirtebefragung. 
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MB-VI-Tab. A 2.3 Einschätzung der Informationsqualität zur Teilmaßnahme f2-B 
extensive Grünlandbewirtschaftung  
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Angaben in Prozent
Behörde 98 61,2 23,5 15,3 98 43,9 29,6 24,5 91 50,6 25,3 24,2 90 47,8 27,8 24,4
Ldw. Verbände 96 61,5 27,1 11,5 95 52,6 36,8 10,5 88 54,6 28,4 17,1 87 59,8 28,7 11,5
Fachpresse 85 61,2 30,5 9,2 82 43,7 47,6 9,7 81 35,8 48,2 16,1
Internet 16 43,8 31,3 25,0 13 23,1 61,5 15,4 13 38,5 30,8 30,8

Informationsgehalt Verständlichkeit Umfang Zugänglichkeit

 
Quelle: Eigene Auswertung, Landwirtebefragung. 

 

MB-VI-Tab. A 2.4 Einschätzung der Informationen zur Teilmaßnahme f2-C ökologi-
sche Anbauverfahren  
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Angaben in Prozent
Behörde 113 41,6 31,0 27,4 111 41,4 26,1 32,4 109 33,9 36,7 29,4 107 36,5 27,1 36,5
Ldw. Verbände 105 49,5 21,0 29,5 97 40,2 32,0 27,8 95 42,1 27,4 30,5 93 40,1 29,0 26,9
Fachpresse 98 50,0 36,7 13,2 93 44,1 45,2 10,7 93 32,3 41,9 29,8
Internet 34 64,7 23,5 11,7 33 54,6 36,4 9,1 34 55,9 41,2 2,9

Informationsgehalt Verständlichkeit Umfang Zugänglichkeit

 
Quelle: Eigene Auswertung, Landwirtebefragung. 
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MB-VI-Tab. A 2.5 Einschätzung der Informationsqualität zu f4-c Zusatzmaßnahme 
Stilllegung  
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Angaben in Prozent
Behörde 51 49,0 31,4 19,6 46 52,2 21,7 26,1 44 43,2 25,0 31,8 43 34,9 32,6 32,6
Ldw. Verbände 46 58,7 30,4 10,9 46 58,7 28,3 13,0 43 44,2 37,2 18,6 41 51,2 31,7 17,1
Fachpresse 39 30,8 59,0 10,3 34 35,3 58,8 5,9 34 26,5 52,9 20,6
Internet 9 66,7 33,4 0,0 8 12,5 87,5 0,0 8 37,5 50 12,5

Informationsgehalt Verständlichkeit Umfang Zugänglichkeit

 
Quelle: Eigene Auswertung, Landwirtebefragung. 

 

MB-VI-Tab. A 2.6 Einschätzung der Informationsqualität zu f3- Vertragsnaturschutz 
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Angaben in Prozent
Behörde 131 62,6 24,4 13,0 132 52,3 28,8 18,9 129 51,2 29,5 19,4 125 54,4 28,0 17,6
Ldw. Verbände 103 53,4 25,2 21,4 103 58,3 27,2 14,6 97 47,4 26,8 25,8 97 51,5 25,8 22,7
Fachpresse 72 20,8 43,1 36,1 71 19,7 46,5 33,8 68 16,2 39,7 44,1 61 19,7 42,6 37,7
Internet 16 31,3 37,5 31,3 17 17,6 58,8 23,5 16 43,8 31,3 25,0 16 43,8 31,3 25,0

Informationsgehalt Verständlichkeit Umfang Zugänglichkeit

 
Quelle: Eigene Auswertung, Landwirtebefragung. 
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MB-VI-Tab. A 2.7a Zufriedenheit mit unterschiedlichen Aspekten der Verwaltung 
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Angaben in Prozent
Kontaktaufnahme  mit den zuständigen Behörden 135 77,0 19,3 2,7 149 71,8 16,1 12,1 61 82,0 13,1 4,9
(gleichbleibender) Ansprechpartner 128 65,6 28,1 6,3 146 66,4 19,7 13,7 58 70,7 22,4 6,9
Erreichbarkeit des Ansprechpartners 129 70,0 24,0 7,0 148 69,6 20,3 10,1 61 75,4 18,0 6,6
Fachlich-inhaltliche Beratung 132 64,4 24,2 11,4 142 53,5 26,1 20,4 58 82,8 10,3 6,9
Umfang der Antragsunterlagen 132 50,0 25,8 24,2 149 38,3 35,6 26,2 62 56,4 27,4 16,1
Lesbarkeit/ Verständlichkeit der Antragsunterlagen 135 37,8 34,1 28,1 149 26,2 40,3 33,7 62 58,1 32,3 9,7
Hilfe Beratung beim Ausfüllen der Antragsunterlagen 135 73,3 19,3 7,4 145 55,9 28,3 14,9 59 74,6 18,6 6,8
Zugänglichkeit der Antragsunterlagen 132 74,2 18,9 6,8 148 68,9 23,6 7,4 60 71,7 25,0 3,3
Verwaltungsablauf insgesamt 139 50,4 25,9 23,7 149 40,3 31,5 28,2 63 54,0 31,8 14,3

f2-C
ökologische

f4-cf2-B

Grünlandbewirtschaftung Anbauverfahren
Zusatzmaßnahme

Stilllegung
extensive

 
Quelle: Eigene Auswertung, Landwirtebefragung. 

 

MB-VI-Tab. A 2.7b Zufriedenheit mit unterschiedlichen Aspekten der Verwaltung 

Angaben in Prozent
Kontaktaufnahme  mit den zuständigen Behörden 78,8 11,2 1,8 8,2
(gleichbleibender) Ansprechpartner 67,6 15,3 4,7 12,4
Erreichbarkeit des Ansprechpartners 71,2 15,9 3,5 9,4
Fachlich-inhaltliche Beratung - - - -
Umfang der Antragsunterlagen 42,4 29,4 18,8 9,4
Lesbarkeit/ Verständlichkeit der Antragsunterlagen 45,3 27,6 17,1 10,0
Hilfe Beratung beim Ausfüllen der Antragsunterlagen 54,7 23,5 8,2 13,5
Zugänglichkeit der Antragsunterlagen 60,0 21,2 4,1 14,7
Zufriedenheit mit dem Verwaltungsablauf insgesamt 38,2 33,5 19,4 8,8

keinesehr zufrieden/
zufrieden

teils/teils unzufrieden/
sehr unzufrieden

 
Quelle: Eigene Auswertung, Landwirtebefragung. 
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Anhang 3:  Tabellen zur Wirkungsanalyse 

Tabellen zum Indikator VI.1.A-1.1 

MB-VI-Tab. A 3.1: Entwicklung der Bodennutzung in Niedersachsen 33 

MB-VI-Tab. A 3.2: MB-VI-Tab. A 3.2: N-Salden der Landwirtschaft und Anteile der 
Maßnahmenflächen für die Landkreise Niedersachsens 34 

Tabellen zum Indikator VI.1.A-2.1 

MB-VI-Tab. A 3.3: Fruchtartenverteilung und Berechnung der PSM-Intensität in Boden-
Klima-Regionen Niedersachsens 35 

MB-VI-Tab. A 3.4: Berechnung der durch Extensivierungsmaßnahmen theoretisch 
eingesparten Mittelmengen nach Boden-Klima-Regionen und 
Wirkstoffen 36 

Tabellen zur Analyse sozioökonomischer Wirkungen der AUM 

Tab.A 3.5: Frage C1 – Hat sich der Arbeitszeitbedarf auf ihrem Betrieb 
aufgrund der Teilnahme an der Grünlandextensivierung  
verändert? 37 

Tab.A 3.6: Frage C1.1 – Wenn ja, wie hoch schätzen Sie die Veränderung des 
Arbeitszeitbedarfs für die Durchführung der Grünlandextensivierung 
auf Ihrem Betrieb ein? 37 

Tab.A 3.7: Frage C2 – Die Prämienzahlungen aus dem ökologischen 
Landbau/der Grünlandextensivierung sind auf ihren Betrieb ... 37 

Tab.A 3.8: Frage C4 – Hat sich das Betriebseinkommen aufgrund der 
Flächenförderung für den ökologischen Landbau/die 
Grünlandextensivierung verändert? 37 

Tab.A 3.9: Frage C4.1 – Wenn ja, ist das Betriebseinkommen ...? 38 

Tab.A 3.10: Frage C3 – Die Prämienzahlungen geben den Ausschlag, dass der 
Betrieb langfristig rentabel bleibt 38 

Tab.A 3.11: Frage C5 – Welche Vermarktungswege nutzen Sie für ihre 
ökologisch erzeugten Produkte? 39 

Tab.A 3.12: Frage C6 – Wie hoch ist der Anteil der Produkte, die Sie aufgrund 
der veränderten Produktionsweise zu höheren Preisen vermarkten 
können? 40 

Tab.A 3.13: Frage C9 – Wie stellen Sie sich die zukünftigen Absatzchancen für 
ökologisch erzeugte Produkte vor? 40 
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Tab.A 3.14: Frage C6 – Erhalten Sie für ihre landwirtschaftlichen Produkte, die 
Sie auf den Extensivierungsflächen produzieren einen höheren 
Preis? 40 

Tab.A 3.15: Frage C6.1 – Wenn ja, über welche Vermarktungswege setzen Sie 
diese Produkte ab? 40 

Tab.A 3.16: Frage 24 VNS – Die Prämienzahlungen aus dem Vertragsnaturschtz 
sind für Ihren Betrieb: 41 

Tab.A 3.17: Frage 25 VNS – Können Sie sich vorstellen, dass die 
Prämienzahlungen des Vertragsnaturschutzes bei Ihrem Betrieb 
einmal den Ausschlag geben können, dass: 41 

Tab.A 3.18: Frage 26 VNS – Halten Sie es für sinnvoll, bei Fortbestand der 
Quotenregelung die Durchführung von Naturschutzmaßnahmen 
durch die Vergabe der Milchquoten zu honorieren? 41 

Tab.A 3.19: Frage 27 VNS– War für die Durchführung der 
Vertragsnaturschutzmaßnahmen die Anschaffung bisher auf dem 
Betrieb nicht vorhandener Maschinen und Geräte notwendig? 42 

Tab.A 3.20: Frage 28 VNS – Wie hoch schätzen Sie den zusätzlichen 
Arbeitsaufwand für die Durchführung der 
Vertragsnaturschutzmaßnahmen auf Ihrem Betrieb? 42 

Tab.A 3.21: Frage 29 VNS – Wenn sich ein erhöhter Arbeitsaufwand ergibt, wird 
dieser überwiegend von Fremdarbeitskräften oder Lohnunternehmen 
erledigt? 43 

Tab.A 3.22: Frage 30 VNS – Haben die Vertragsnaturschutzmaßnahmen zu 
Veränderungen bei den Pachtpreisen geführt? 43 
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MB-VI-Tab. A 3.2: N-Salden der Landwirtschaft und Anteile der Maßnahmenflächen für 
die Landkreise Niedersachsens 

Vechta 49.921 256 1,10 0,89 0,22 0,18 0,01 0,03
Wesermarsch 57.107 185 11,92 7,60 0,00 4,32 0,00 0,00
Cloppenburg 90.215 184 0,93 0,68 0,13 0,24 0,00 0,01
Grafschaft Bentheim 56.408 179 0,33 0,20 0,09 0,10 0,00 0,03
Leer 63.643 169 6,27 1,57 0,18 4,69 0,19 0,01
Wilhelmshaven, kreisfr. Stadt 3.259 160 15,41 8,16 0,00 7,25 0,00 0,00
Friesland 38.977 160 8,16 2,34 0,00 5,82 0,00 0,00
Wittmund 41.860 154 3,81 1,03 0,03 2,70 0,10 0,08
Cuxhaven 132.687 153 4,67 2,61 0,11 2,03 0,05 0,03
Oldenburg, kreisfr. Stadt 2.631 152 7,59 2,04 0,00 5,55 0,00 0,00
Ammerland 39.614 152 2,32 0,93 0,03 1,39 0,00 0,00
Osterholz 35.238 146 9,40 3,54 0,03 5,80 0,22 0,06
Delmenhorst, kreisfr. Stadt 2.366 138 5,60 1,28 0,00 4,32 0,00 0,00
Oldenburg 62.310 138 2,06 1,39 0,56 0,58 0,06 0,09
Emsland 159.226 137 0,63 0,43 0,01 0,15 0,00 0,05
Osnabrück, kreisfr. Stadt 3.031 135 2,62 0,37 0,00 1,85 0,28 0,40
Osnabrück 120.986 135 1,92 1,20 0,09 0,56 0,18 0,16
Emden, kreisfr. Stadt 5.503 131 15,43 4,67 0,00 10,76 0,00 0,00
Aurich 78.682 131 5,90 1,94 0,06 3,93 0,02 0,03
Rotenburg (Wümme) 86.273 129 3,24 1,43 0,00 1,80 0,04 0,01
Stade 71.164 113 3,57 2,44 0,00 1,03 0,01 0,10
Diepholz 129.819 112 2,34 1,85 0,06 0,39 0,22 0,10
Verden 46.631 102 6,30 3,86 0,00 2,30 0,24 0,14
Nienburg (Weser) 82.570 93 2,55 1,80 0,02 0,54 0,01 0,21
Harburg 52.660 80 8,61 3,37 0,90 4,72 0,34 0,52
Soltau-Fallingbostel 67.642 77 5,82 2,87 0,21 2,63 0,08 0,32
Holzminden 26.044 74 6,97 2,42 0,43 3,80 0,65 0,75
Schaumburg 33.013 71 3,50 2,47 0,41 0,58 0,06 0,45
Northeim 56.297 70 2,53 1,68 0,07 0,57 0,00 0,28
Celle 50.754 69 4,17 1,25 0,12 1,90 0,59 1,02
Göttingen 50.795 68 2,95 1,85 0,00 0,61 0,07 0,49
Osterode am Harz 16.179 65 7,79 3,17 0,19 4,28 0,88 0,34
Lüchow-Dannenberg 56.565 64 8,99 6,61 0,05 2,23 0,01 0,15
Lüneburg 60.300 64 9,70 3,95 0,02 5,58 0,06 0,17
Hameln-Pyrmont 38.590 63 5,69 4,14 1,14 0,81 0,30 0,74
Gifhorn 71.456 60 4,94 2,21 0,02 2,19 0,13 0,54
Hannover, kreisfr. Stadt - 60 - - - - - -
Hannover 106.912 60 3,99 1,91 0,38 1,33 0,55 0,75
Goslar 24.738 59 3,82 0,97 0,00 2,11 0,55 0,74
Hildesheim 67.119 56 1,37 0,78 0,02 0,38 0,04 0,21
Uelzen 70.668 55 3,93 2,57 0,20 1,10 0,08 0,26
Peine 34.956 54 0,74 0,46 0,00 0,16 0,06 0,12
Helmstedt 36.099 51 2,45 0,74 0,08 1,33 0,05 0,38
Braunschweig, kreisfr. Stadt 5.930 49 7,41 4,23 1,42 1,99 0,37 1,19
Salzgitter, kreisfr. Stadt 10.845 49 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
Wolfsburg, kreisfr. Stadt 7.541 47 4,10 1,61 0,00 1,79 0,03 0,70
Wolfenbüttel 45.597 47 1,41 0,62 0,05 0,19 0,09 0,60

Quelle: Bach et al. (1999): Regional differenzierte Bilanzierung der Stickstoffüberschüsse; eigene Berechnungen auf Basis von Förderdaten und InVeKos (2002).
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MB-VI-Tab. A 3.3: Fruchtartenverteilung und Berechnung der PSM-Intensität in Bo-
den-Klima-Regionen Niedersachsens  

  a) Vergleich extensivierter Ackerflächenanteile und PSM-Intensitäten in den Boden-Klima-Regionen Niedersachsens

  Boden-Klima-Region Ackerfläche  Ackerfläche in Anteil der extensiv  Summe der
Nr. Name gesamt   extensivierten bewirtschafteten PSM-Intensi-

Anbauverfahren Fläche an der AF  tät je Kultur
  ha         ha        %

8 Nord- und Ostfriesisches Küstenland 280.982 16.798 5,98 2,04
9 Niedersächsische Ebene 558.516 7.861 1,41 1,83

11 Lüneburger Heidelandschaft 381.189 13.600 3,57 2,26
12 Altmark-Wendland-Prignitz-Südwestmeckl. 96.158 6.116 6,36 1,75
17 Anhaltinische Löß-Ebene 4.727 21 0,45 2,68
22 Münsterland 6.573 12 0,18 2,12
23 Detmolder-Waldecker-Hügelland 43.372 2.471 5,70 2,76
24 Hildesheimer Ackerland 274.246 4.927 1,80 3,73
26 Hessisches Hügelland 27.749 1.062 3,83 2,37
27 Thüringer Hügelland 13.042 196 1,50 2,38

  b) Anbauumfang der zur PSM-Intensität berücksichtigten Kulturarten 

  Boden-Klima-Region Winter- Winter- Triticale Sommer- Raps Mais Zucker- Kartoffeln
Nr. Name weizen gerste gerste rüben

ha ha ha ha ha ha ha ha

8 Nord- und Ostfriesisches Küstenland 39.096 11.959 13.611 21.265 6.599 77.624 2.008 8.290
9 Niedersächsische Ebene 62.371 69.147 43.789 26.459 12.624 108.345 4.482 49.016

11 Lüneburger Heidelandschaft 61.549 34.097 22.670 39.061 15.078 24.939 33.080 38.431
12 Altmark-Wendland-Prignitz-Südwestmeckl. 13.785 10.852 8.061 4.892 4.452 4.770 8.596 14.015
17 Anhaltinische Löß-Ebene 2.568 495 55 108 8 798 71
22 Münsterland 193 1.238 1.165 90 53 1.749 6
23 Detmolder-Waldecker-Hügelland 14.975 7.912 1.366 332 4.255 3.187 2.078 462
24 Hildesheimer Ackerland 137.853 31.515 2.801 292 15.006 3.540 48.587 1.661
26 Hessisches Hügelland 10.586 4.770 870 33 3.827 974 1.819 53
27 Thüringer Hügelland 5.409 2.555 319 68 1.993 484 417 21

  c) Ackerflächenanteile der in der Intensitätsberechnung berücksichtigten Kulturarten

  Boden-Klima-Region Winter- Winter- Triticale Sommer- Raps Mais Zucker- Kartoffeln
Nr. Name weizen gerste gerste rüben

% % % % % % % %

8 Nord- und Ostfriesisches Küstenland 0,14 0,04 0,05 0,08 0,02 0,28 0,01 0,03
9 Niedersächsische Ebene 0,11 0,12 0,08 0,05 0,02 0,19 0,01 0,09

11 Lüneburger Heidelandschaft 0,16 0,09 0,06 0,10 0,04 0,07 0,09 0,10
12 Altmark-Wendland-Prignitz-Südwestmeckl. 0,14 0,11 0,08 0,05 0,05 0,05 0,09 0,15
17 Anhaltinische Löß-Ebene 0,54 0,10 0,01 0,00 0,02 0,00 0,17 0,01
22 Münsterland 0,03 0,19 0,18 0,01 0,01 0,27 0,00 0,00
23 Detmolder-Waldecker-Hügelland 0,35 0,18 0,03 0,01 0,10 0,07 0,05 0,01
24 Hildesheimer Ackerland 0,50 0,11 0,01 0,00 0,05 0,01 0,18 0,01
26 Hessisches Hügelland 0,38 0,17 0,03 0,00 0,14 0,04 0,07 0,00
27 Thüringer Hügelland 0,41 0,20 0,02 0,01 0,15 0,04 0,03 0,00

  d) Kulturartenspezifischer Intensitätsfaktor (Wirkstoffintensität x Ackerflächenanteil) je BKR

  Boden-Klima-Region Winter- Winter- Triticale Sommer- Raps Mais Zucker- Kartoffeln
Nr. Name weizen gerste gerste rüben

8 Nord- und Ostfriesisches Küstenland 0,65 0,13 0,17 0,15 0,05 0,82 0,01 0,06
9 Niedersächsische Ebene 0,33 0,43 0,22 0,17 0,00 0,46 0,01 0,22

11 Lüneburger Heidelandschaft 0,75 0,26 0,21 0,32 0,07 0,20 0,08 0,36
12 Altmark-Wendland-Prignitz-Südwestmeckl. 0,48 0,29 0,20 0,11 0,06 0,14 0,09 0,39
17 Anhaltinische Löß-Ebene 2,03 0,34 0,03 0,00 0,05 0,01 0,18 0,05
22 Münsterland 0,13 0,57 0,60 0,04 0,02 0,75 0,00 0,00
23 Detmolder-Waldecker-Hügelland 1,50 0,58 0,13 0,03 0,19 0,27 0,03 0,02
24 Hildesheimer Ackerland 2,83 0,50 0,00 0,00 0,09 0,06 0,23 0,02
26 Hessisches Hügelland 1,47 0,44 0,09 0,00 0,18 0,11 0,07 0,00
27 Thüringer Hügelland 1,41 0,50 0,07 0,01 0,22 0,13 0,04 0,00

 
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von InVeKoS (2002) sowie Rosberg et al. (2002). 
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MB-VI-Tab. A 3.4: Berechnung der durch Extensivierungsmaßnahmen theoretisch ein-
gesparten Mittelmengen nach Boden-Klima-Regionen und Wirk-
stoffen 

  Boden-Klima-Region
Nr. Name

8 Nord- und Ostfriesisches Küstenland 16.341 490 3.620
9 Niedersächsische Ebene 5.601 309 1.555

11 Lüneburger Heidelandschaft 15.022 7.176 627
12 Altmark-Wendland-Prignitz-Südwestmeckl. 5.166 2.438 228
17 Anhaltinische Löß-Ebene 27 21 0
22 Münsterland 11 0 3
23 Detmolder-Waldecker-Hügelland 2.692 535 95
24 Hildesheimer Ackerland 7.760 4.487 62
26 Hessisches Hügelland 1.417 356 31
27 Thüringer Hügelland 261 30 6

Niedersachsen 54.298 15.843 6.227

8 Nord- und Ostfriesisches Küstenland 273.342 453.348 60.547
9 Niedersächsische Ebene 397.941 1.214.899 110.512

11 Lüneburger Heidelandschaft 421.033 1.264.139 17.582
12 Altmark-Wendland-Prignitz-Südwestmeckl. 81.225 221.567 3.578
17 Anhaltinische Löß-Ebene 5.948 18.483 6
22 Münsterland 6.319 14.816 1.640
23 Detmolder-Waldecker-Hügelland 47.255 117.683 1.673
24 Hildesheimer Ackerland 431.924 908.012 3.451
26 Hessisches Hügelland 37.022 88.369 804
27 Thüringer Hügelland 17.334 41.913 403

Niedersachsen 1.719.343 4.343.229 200.196

  Reduktion in % für Gesamt-Niedersachsen 3,2 0,4 3,1

  ** a) Wird berechnet durch Multiplikation des Anbauumfangs der Kulturart mit der normierten Behandlungshäufigkeit für
     Herbizide und der Regelaufwandmenge pro Hektar.

  * b) Wird berechnet wie a) multipliziert mit dem Extensivierungsanteil der BKR.

Theoretische Mitteleinsparung *

Theoretische Gesamtapplikationsmenge **

Chloridazon
kg Wirkstoffkg Wirkstoffkg Wirkstoff

Isoproturon Terbuthylazin

 
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von InVeKoS (2002) sowie Rosberg et al. (2002). 
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Tab.A 3.5: Frage C1 – Hat sich der Arbeitszeitbedarf auf ihrem Betrieb aufgrund 
der Teilnahme an der Grünlandextensivierung verändert? 

n ja, verringert nein ja, erhöht

Angaben in Prozent 136 21,3 57,4 21,3
 

Tab.A 3.6: Frage C1.1 – Wenn ja, wie hoch schätzen Sie die Veränderung des Ar-
beitszeitbedarfs für die Durchführung der Grünlandextensivierung auf 
Ihrem Betrieb ein? 
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Angaben in Prozent
Arbeitszeiterhöhung 25 0,0 0,0 4,0 20,0 24,0 24,0 24,0 4,0 0,0
Arbeitszeitverringerung 21 0,0 0,0 23,8 4,8 14,3 23,8 23,8 0,0 9,5

 

Tab.A 3.7: Frage C2 – Die Prämienzahlungen aus dem ökologischen Landbau/der 
Grünlandextensivierung sind auf ihren Betrieb ... 

n sehr wichtig wichtig erwünscht unbedeutend weiß nicht

Angaben in Prozent
Ökolandbau 157 60,5 29,9 7,6 1,3 0,6
Grünlandextensivierung 148 57,4 25,0 14,9 2,7 0,0

 

Tab.A 3.8: Frage C4 – Hat sich das Betriebseinkommen aufgrund der Flächenför-
derung für den ökologischen Landbau/die Grünlandextensivierung ver-
ändert? 

n ja nein weiß nicht

Angaben in Prozent
Ökolandbau 103 100,0 0,0 0,0
Grünlandextensivierung 124 62,1 37,1 0,8
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Tab.A 3.9: Frage C4.1 – Wenn ja, ist das Betriebseinkommen ...? 
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Angaben in Prozent
Ökolandbau 132 3,8 3,8 6,1 20,5 24,2 32,6 9,1
Grünlandextensivierung 120 1,7 11,7 5,0 35,0 25,0 20,0 1,7

 

Tab.A 3.10: Frage C3 – Die Prämienzahlungen geben den Ausschlag, dass der Be-
trieb langfristig rentabel bleibt 

n ja nein

Angaben in Prozent
Ökolandbau 145 88,3 11,7
Grünlandextensivierung 132 71,2 28,8
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Tab.A 3.11: Frage C5 – Welche Vermarktungswege nutzen Sie für ihre ökologisch 
erzeugten Produkte? 

n G
en

os
se

ns
ch

af
te

n

G
ro

ßh
an

de
l

Ei
nz

el
ha

nd
el

Er
ze

ug
er

ge
m

ei
ns

ch
af

te
n

D
ire

kt
ve

rm
ar

kt
un

g

So
ns

tig
es

Angaben in Prozent
Pflanzliche Produkte

Getreide 84 80,7 69,2 20,7 69,7 57,9 50,0
Kartoffeln 50 0,0 43,3 36,9 86,7 74,3 73,3
Lagergemüse 28 0,0 26,2 30,8 80,0 73,0 20,0
Frischgemüse 29 0,0 25,0 30,7 10,0 69,3 40,0
Obst 7 0,0 0,0 4,0 0,0 89,2 50,0

Tierische Produkte
Milch 32 92,9 96,0 39,0 100,0 34,1 96,0
Fleisch 114 80,0 80,9 48,1 90,0 66,4 74,5
Eier 36 0,0 97,5 63,0 0,0 80,1 100,0

 

Tab.A 3.12: Frage C6 – Wie hoch ist der Anteil der Produkte, die Sie aufgrund der 
veränderten Produktionsweise zu höheren Preisen vermarkten können? 
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Anzahl der Nennungen 47 24 11 8 4 20 47 14
Prozent 89,3 89,0 97,3 97,3 80,0 89,9 53,1 85,0
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Tab.A 3.13: Frage C9 – Wie stellen Sie sich die zukünftigen Absatzchancen für öko-
logisch erzeugte Produkte vor? 
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Angaben in Prozent 150 4,0 12,5 36,8 40,8 4,6
 

Tab.A 3.14: Frage C6 – Erhalten Sie für ihre landwirtschaftlichen Produkte, die Sie 
auf den Extensivierungsflächen produzieren einen höheren Preis? 

n ja nein

Angaben in Prozent 144 6,9 93,1

 

Tab.A 3.15: Frage C6.1 – Wenn ja, über welche Vermarktungswege setzen Sie diese 
Produkte ab? 
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Anzahl der Nennungen 9 4 9 18 2 0 3
Prozent 20,0 8,9 20,0 40,0 4,4 0,0 6,7
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Tab.A 3.16: Frage 24 VNS – Die Prämienzahlungen aus dem Vertragsnaturschtz sind 
für Ihren Betrieb: 

sehr wichtig 56 32,0
wichtig 55 31,4
erwünscht 43 24,6
unbedeutend 10 5,7
weiß nicht bzw. keine Angabe 11 6,3

Anzahl der Nennungen
(n = 175)

Angaben in Prozent
der 175 Befragten

 

Tab.A 3.17: Frage 25 VNS – Können Sie sich vorstellen, dass die Prämienzahlungen 
des Vertragsnaturschutzes bei Ihrem Betrieb einmal den Ausschlag ge-
ben können, dass: 

ja nein ja nein keine Angabe

der Betrieb langfristig rentabel bleibt? 79 69 45,1 39,4 15,4
der Betrieb weiterhin im Haupterwerb geführt wird? 50 76 28,6 43,4 28,0
ein eventueller Hofnachfolger sich entschließt,
den Betrieb weiter zu führen? 46 78 26,3 44,6 29,1

Nennungen der 175 Befragten
Anzahl der Angaben in Prozent

 

Tab.A 3.18: Frage 26 VNS – Halten Sie es für sinnvoll, bei Fortbestand der Quoten-
regelung die Durchführung von Naturschutzmaßnahmen durch die Ver-
gabe der Milchquoten zu honorieren? 

nein 61 34,9
ja 51 29,1
weiß nicht oder keine Angabe 63 36,0

Anzahl der Nennungen
(n = 175)

Angaben in Prozent
der 175 Befragten
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Tab.A 3.19: Frage 27 VNS – War für die Durchführung der Vertragsnaturschutzmaß-
nahmen die Anschaffung bisher auf dem Betrieb nicht vorhandener Ma-
schinen und Geräte notwendig? 

nein 136 77,7
ja 30 17,1
keine Angabe 9 5,2

Wenn ja, wie hoch waren die Investitionen, die in direktem Zusammenhang mit den Vertragsnatur-
schutzmaßnahmen standen?

<500 3 10,0
500 - 1.000 5 16,7

1.000 - 5.000 11 36,7
5.000 - 10.000 3 10,0

>10.000 6 20,0
keine Angabe 2 6,7

Anzahl der Nennungen Angaben in Prozent
(n = 30) der 30 Befragten

Anzahl der Nennungen
(n = 175)

Angaben in Prozent
der 175 Befragten

 

Tab.A 3.20: Frage 28 VNS– Wie hoch schätzen Sie den zusätzlichen Arbeitsaufwand 
für die Durchführung der Vertragsnaturschutzmaßnahmen auf Ihrem Be-
trieb? 

Null bzw. keine Angabe 79 45,1
1 - 10 31 17,7

11 - 50 36 20,6
51 - 100 16 9,1

>100 13 7,4

Anzahl der Nennungen
(n = 175)

Angaben in Prozent
der 175 Befragten
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Tab.A 3.21: Frage 29 VNS – Wenn sich ein erhöhter Arbeitsaufwand ergibt, wird 
dieser überwiegend von Fremdarbeitskräften oder Lohnunternehmen er-
ledigt? 

nein 95 54,3
keine Angabe 42 24,0
zu einem geringen Teil 21 12,0
ja 17 9,7

Anzahl der Nennungen
(n = 175)

Angaben in Prozent
der 175 Befragten

 

Tab.A 3.22: Frage 30 VNS – Haben die Vertragsnaturschutzmaßnahmen zu Verände-
rungen bei den Pachtpreisen geführt? 

nein, die Pachtpreise sind unverändert 113 64,6
ja, die Pachtpreise sind gestiegen 32 18,3
ja, die Pachtpreise sind gefallen 14 8,0
keine Angabe 16 9,1

Anzahl der Nennungen
(n = 175)

Angaben in Prozent
der 175 Befragten
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Anhang 4:  Karten Seite 

Karte A 6.1: Anteil der extensiv bewirtschafteten Grünlandfläche  
(Teilmaßnahmen f2 und f4) am Dauergrünland je Gemeinde 46 

Karte A 6.2: Anteil der ökologisch bewirtschafteten Fläche (Teilmaßnahmen  
f2 und f4) an der landwirtschaftlich genutzten Fläche je Gemeinde 47 

Karte A 6.3: Anteil der extensiv bewirtschafteten Grünlandfläche am Dauer- 
grünland nach Wirtschaftsgebieten 48 

Karte A 6.4: Anteil der ökologisch bewirtschafteten Fläche an der landwirt- 
schaftlich genutzten Fläche nach Wirtschaftsgebieten 49 

Karte A 6.5: Anteil der Flächen der f4-Maßnahmen an der LF je Gemeinde 50 

Karte A 6.6: Entwicklung Dauergrünlandanteil nach Kreisen, 1990-2001 51 

Karte A 6.7: Stickstoffüberschüsse der Landwirtschaft in den Kreisen 
Niedersachsens und räumliche Verteilung von Maßnahmeflächen  
am Beispiel der Maßnahmen Ökologischer Landbau, Trinkwasser- 
schutz und Grünlandextensivierung 52 

Karte A 6.8: Anteil der Flächen aller Agrarumweltmaßnahmen an der LF je 
Gemeinde 53 

Karte A 6.9: Potenzielle Erosionsgefährdung durch Wind (EfA) 54 

Karte A 6.10: Erosionsgefährdung durch Wind und Verteilung erosions- 
hemmender Förderflächen der AUM 55 
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Karte A 6.1: Anteil der extensiv bewirtschafteten Grünlandfläche (Teilmaßnahmen 
f2 und f4) am Dauergrünland je Gemeinde 

Minimum: Bohmte (0,02)
Maximum: Mariental, gfG (100,00)
Land Niedersachsen Durchschnitt (6,49)

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von Förderdaten und InVeKoS (2002).

Anteil in %

ohne Maßnahmen
<=     2,5

2,5   <=     5,0
5,0   <=   10,0

10,0   <=   20,0
>    20,0
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Karte A 6.2: Anteil der ökologisch bewirtschafteten Fläche (Teilmaßnahmen f2 
und f4) an der landwirtschaftlich genutzten Fläche je Gemeinde 

Minimum: Gieboldehausen (0,01)
Maximum: Wieda (100,00)
Land Niedersachsen Durchschnitt (2,04)

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von Förderdaten und InVeKoS (2002).

Anteil in %

ohne Maßnahmen
<=     0,5

0,5   <=     1,0
1,0   <=     2,5
2,5   <=     5,0
5,0   <=   10,0

>    10,0
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Karte A 6.3: Anteil der extensiv bewirtschafteten Grünlandfläche am 
Dauergrünland nach Wirtschaftsgebieten 

Minimum: Emsland (2,0)
Maximum: Zentralheide (14,6)
Wirtschaftsgebiete Durchschnitt (6,4)

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von Förderdaten und InVeKoS (2002).

Anteil in %

<=     2
2   <=     4
4   <=     8
8   <=   12

>    12

Küstenregion

Südostoldenburger
Mittelweser

Weser- und
Leinebergland

Ostheide

Zentralheide

Emsland

Nordwestlich Geest

Hildesheimer-
Braunschweiger
Lößbörde

 



Kapitel 6        Materialband VI – Anhang 4  49 

Karte A 6.4: Anteil der ökologisch bewirtschafteten Fläche an der 
landwirtschaftlich genutzten Fläche nach Wirtschaftsgebieten 

Minimum: Emsland (0,4)
Maximum: Zentralheide (3,9)
Wirtschaftsgebiete Durchschnitt (2,1)

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von Förderdaten und InVeKoS (2002).

Anteil in %

<=   0,6
0,6   <=   1,2
1,2   <=   1,8
1,8   <=   2,4
2,4   <=   3,0

>    3,0

Küstenregion

Südostoldenburger
Mittelweser

Weser- und
Leinebergland

Ostheide

Zentralheide

Emsland

Nordwestlich Geest

Hildesheimer-
Braunschweiger
Lößbörde
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Karte A 6.5: Anteil der Flächen der f4-Maßnahmen an der LF je Gemeinde 

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis der Förderdaten und InVeKoS (2002).

Minimum: Visbek (0,019)
Maximum: Boffzen, gfG (36,704)

Prozentueller Anteil
Förderfläche an LF

<=     0,5
0,5 <=     1,0
1,0 <=     2,0
2,0 <=     5,0
5,0 <=   15,0

>    15,0
keine Werte
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Karte A 6.6: Entwicklung Dauergrünlandanteil nach Kreisen, 1990-2001 

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999

Quelle: Statistisches Bundesamt, Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, Fachserie 3, Reihe 3,
Landwirtschaftliche Bodennutzung und pflanzliche Erzeugung (div. Jgg.); 
www.nls.niedersachsen.

Veränderung 1990-2001
in % LF

<= -8
-8 <= -6
-6 <= -4
-4 <= -2
-2 <=  0

>  0 
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Karte A 6.7: Stickstoffüberschüsse der Landwirtschaft in den Kreisen Niedersach-
sens und räumliche Verteilung von Maßnahmeflächen am Beispiel der 
Maßnahmen Ökologischer Landbau, Trinkwasserschutz und 
Grünlandextensivierung 

49

49

47

60

68

59

51

70

65

54

47

60

112

63

60

56

74

93

71

69

153

80

64

64146
129

77

113

55
102138

131

152

135

160

152

131

184

137

160

179

169

138

135

256

185

154

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999

Regional differenzierte Bilanzierung der Stickstoffüberschüsse nach Bach et al. (1999);
eigene Berechnungen auf Basis von Förderdaten und InVeKoS (2002).

Quelle: 

Ø je Landkreis

Maßnahmefläche in % LF je Landkreis

Ökologischer Landbau gesamt (ohne Trinkwasserschutz)
Ökologischer Landbau Trinkwasserschutz
Grünlandextensivierung gesamt (ohne Trinkwasserschutz)
Grünlandextensivierung Trinkwasserschutz
Flächenstilllegung Trinkwasserschutz

15,4 %

5,0 %
0,8 %

Maßnahmefläche gesamt

N-Saldo LF je Landkreis
(kg/ha*a)

<=   50
50 <=   80
80 <= 110

110 <= 150
150 <= 200
200 <= 300

135
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Karte A 6.8: Anteil der Flächen aller Agrarumweltmaßnahmen an der LF je 
Gemeinde 

Anteil in %

0
   0  <=   2,5
2,5 <=      5
   5 <=    10
10 <=    20
20 <=    50
50 <=  100

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von Förderdaten und InVeKoS (2002).

 



 
Kapitel 6        Materialband VI – Anhang 4  54

K
ar

te
 6

.9
: 

Po
te

nz
ie

lle
 E

ro
si

on
sg

ef
äh

rd
un

g 
du

rc
h 

W
in

d 
(E

fA
) 

0 
  k

ei
ne

 G
ef

äh
rd

un
g

1 
  s

eh
r g

er
in

g
2 

  g
er

in
g

3 
  m

itt
el

4 
  h

oc
h

5 
  s

eh
r h

oc
h

K
en

nw
er

tk
la

ss
ifi

zi
er

un
g

D
ar

ste
llu

ng
 a

uf
 G

ru
nd

la
ge

 v
on

 D
at

en
 d

es
 N

ie
de

rs
äc

hs
isc

he
n 

B
od

en
in

fo
rm

ati
on

ss
ys

te
m

s N
IB

IS
, 

m
it 

Er
la

ub
ni

s d
es

 n
ie

de
rsä

ch
si

sc
he

n 
La

nd
es

am
te

s f
ür

 B
od

en
fo

rs
ch

un
g 

H
an

no
ve

r
Qu

el
le

:
Bu

nd
es

fo
rs

ch
un

gs
an

st
al

t f
ür

 L
an

dw
irt

sc
ha

ft
6-

Lä
nd

er
-H

al
bz

ei
tb

ew
er

tu
ng

ge
m

äß
 V

O
 (E

G
) N

r. 
12

57
/1

99
9

 



 
Kapitel 6        Materialband VI – Anhang 4  55

K
ar

te
 6

.1
0:

 
Er

os
io

ns
ge

fä
hr

du
ng

 d
ur

ch
 W

in
d 

un
d 

V
er

te
ilu

ng
 e

ro
si

on
sh

em
m

en
de

r F
ör

de
rf

lä
ch

en
 d

er
 A

U
M

 

Pr
oz

en
ta

nt
ei

l
 0 > 

0 
- 1

0
> 

10
 - 

20
> 

20
 - 

30
> 

30
 - 

40
> 

40
 - 

50
> 

50
 - 

60
> 

60
 - 

70
> 

70
 - 

80
> 

80
 - 

90
> 

90
 - 

10
0

Ö
ko

la
nd

ba
u 

je
 G

em
ei

nd
e

A
nt

ei
l a

n 
de

r L
F 

= 
10

0 
Pr

oz
en

t

A
nt

ei
l d

er
 p

ot
en

tie
ll 

ho
ch

 u
nd

 se
hr

 h
oc

h 
w

in
de

ro
si

on
sg

ef
äh

rd
et

en
 A

ck
er

flä
ch

en
 

an
 d

er
 A

F 
je

 G
em

ei
nd

e

Qu
el

len
:

Th
ie

rm
an

n 
 (1

99
9)

 u
nd

 e
ig

en
e 

Be
re

ch
nu

ng
en

 
an

ha
nd

 d
er

 F
ör

de
rd

at
en

 2
00

2

Bu
nd

es
fo

rs
ch

un
gs

an
st

al
t f

ür
 L

an
dw

irt
sc

ha
ft

6-
Lä

nd
er

-H
al

bz
ei

tb
ew

er
tu

ng
ge

m
äß

 V
O

 (E
G

) N
r. 

12
57

/1
99

9

 



Kapitel 6 Materialband VI - Anhang 5 - Fragebögen 57 

 

Kapitel VI Anhang 5 - Fragebögen  
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Fragebogen für folgende PROLAND-Maßnahmen 
• Niedersächsisches Agrarumweltprogramm NAU 
 
Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen im beiliegenden Rückumschlag oder – ohne 
Anschreiben – per Fax (Fax-Nr.: 05 31/5 96-52 99)  

bis Montag, den 24. Februar 2003, an uns zurück.  
 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:  Karin Reiter, Tel.: 05 31/5 96-52 21  
 e-mail: Karin.Reiter@fal.de 

 
An wen können wir uns ggf. bei Rückfragen wenden? 

Ihr Name: __________________________________________________________ 

Ihre Funktion: ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

Ihre Telefonnummer: ___________________________________________________________ 

Ihre E-Mail-Adresse: ___________________________________________________________ 

Behörde: ___________________________________________________________ 

Anschrift: ___________________________________________________________ 

 

 

 
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 
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1. In welcher Weise informiert Ihre Dienststelle über die Maßnahmen des NAU?   
(Mehrfachnennungen möglich) 
� Eigene Informationsbroschüren 

� Informationsbroschüren des ML/MU 

� Artikel der Dienststelle in 

� Fachpresse 

� Örtliche Presse/Tageszeitung 

� Informationsveranstaltungen 

� Direkte persönliche Kontakte 

� Sonstiges, und zwar   _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

2. Halten Sie das bisherige Informationsangebot für ausreichend/angemessen?  
� Ja 

� Nein 

� Weiß nicht 

Wenn nein, wo sehen Sie die wesentlichen Ansatzpunkte für Verbesserungen? 

� Sonstiges (Bitte benennen)   ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

3. Bietet Ihre Dienststelle dem Zuwendungsempfänger bei der Umsetzung der Maßnahmen Beratung 
und Hilfe an? (Mehrfachnennungen möglich) 

� Ja, Beratung zu den Fördermodalitäten wie Antragswesen, Fördervoraussetzungen 

� Ja, fachliche (produktionstechnische) Beratung 

� Nein 

4. Welche anderen Institutionen/Behörden informiert Ihre Dienststelle regelmäßig über die 
Maßnahmen des NAU? 
� Keine 

� Keine, das ist nicht unsere Aufgabe 

� Landwirtschaftskammern 

�  Landkreis 

� Außenstellen der Bezirksregierung (Dezernat 502) 

� Planungsbüros/Berater 

� Sonstige, und zwar   __________________________________________________________ 

5. Wie beurteilen Sie den Informationsaustausch mit den anderen Institutionen/Behörden? 
� Umfassend und zeitnah 

� Umfassend, aber nicht immer zeitnah 

� Zeitnah, aber nicht immer umfassend 

� Lückenhaft und sporadisch 
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6. Informieren Sie die Zuwendungsempfänger auch über Fördermöglichkeiten, die über die reine 
Flächenförderung der Agrarumweltmaßnahmen hinausgehen, jedoch im unmittelbaren Zusam-
menhang mit diesen stehen (z. B. Umweltbildung für Landwirte, Vermarktungsförderung für 
ökologisch wirtschaftende Betriebe, etc.)? (Mehrfachnennungen möglich) 
� Nein, bzw. wir verfügen nicht über ausreichende Informationen 

� Nein, das ist nicht Aufgabe unserer Dienststelle 

� Ja, mir sind die entsprechenden Förderprogramme bekannt 

� Ja, ich kann (auch) Informationsmaterial zur Verfügung stellen 

� Ja, ich berate (auch) fachlich 

� Sonstiges, und zwar _____________________________________________________________________ 

7. Sehen Sie Ansatzpunkte, die Maßnahmen des NAU sinnvoll mit anderen PROLAND-Maßnahmen 
zu kombinieren? 
� Weiß nicht bzw. ich kenne keine anderen Programme 

� Nein 

� Ja 

� Wenn ja, mit welchen Maßnahmen   _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

8. Sehen Sie Ansatzpunkte, die NAU-Maßnahmen aus PROLAND sinnvoll mit Maßnahmen anderer 
Fördertöpfe zu kombinieren? 

� Weiß nicht bzw. ich kenne keine anderen Programme 

� Nein 

� Ja, und zwar mit   ________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

9. Wenn Sie bei den beiden vorhergehenden Fragen „nein“ angekreuzt haben, was erschwert bzw. 
hindert Ihrer Meinung nach den kombinierten Einsatz von Förderprogrammen? 
(Mehrfachnennungen möglich) 
 
� Fehlende Kenntnis über Programme anderer Behörden  

� Mangelnde Information der Landwirte 

� Mangelnde Abstimmung der Fördermodalitäten aufeinander 

� Unsicherheit über möglicherweise auftretende Doppelförderung 

� Sonstiges, und zwar ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

 
10. In welcher Weise erhält Ihre Dienststelle die für die Verwaltungsabwicklung der Agrarumwelt-

maßnahmen notwendigen Informationen? (Mehrfachnennungen möglich) 
� Rundschreiben (ML/MU) 

� Besondere Dienstanweisungen (ML/MU) 

� Informationsveranstaltungen 

� Direkter persönlicher Kontakt zu ML/MU 

� Eigeninitiative 

� Andere Quellen, und zwar    _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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11. Wie beurteilen Sie die Qualität dieser Informationen? 
(Füllen Sie bitte die Tabelle mit den vorgegebenen Skalierungen aus) 
Qualität: 

1= gut 
2= mittel 
3= schlecht 

 

Zeitnähe: 

1=  Unterlagen lagen vor Beginn des Antragsverfahrens vor 
2=  Unterlagen lagen mit Beginn des Antragsverfahrens vor 
3=  Unterlagen lagen erst während des Antragsverfahrens vor 
4=  Unterlagen lagen erst deutlich verspätet vor 
5=  Unterlagen sind immer noch nicht vollständig 
 

 Qualität Zeitnähe 

Rundschreiben   

Bes. Dienstanweisungen   

Informationsveranstaltungen   

Direkter pers. Kontakt   

Eigeninitiative   

Andere Quellen: 

___________________________________________________________________________________________ 

12. Welches sind ihre wesentlichsten Kritikpunkte hinsichtlich des Informationsaustauschs mit dem 
MU/ML? 
___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

Fragen zur Maßnahmenausgestaltung 

1. War eine Mitarbeit/Einflussnahme Ihrer Dienststelle bei der Auswahl oder Ausgestaltung der 
Agrarumweltmaßnahmen möglich?  
� Ja 

� Nein 
� Nein, wäre aber wünschenswert gewesen 
� Weiß nicht 

2. In welchen Bereichen konnten Sie mitgestalten? (Mehrfachnennungen möglich) 
� Auswahl der Maßnahmen 

� Inhaltliche Gestaltung der Maßnahmen 

� Festlegung der Förderprämien 

� Bedarfsabfrage (Finanzmittel) 

� Administrative Abwicklung 

� Andere Bereiche, und zwar :   _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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3. Die Auflagen der einzelnen NAU-Maßnahmen sind vielseitig. Bitte nennen Sie uns die Auflage(n) 
der einzelnen Maßnahmen, die bei den Endbegünstigten am häufigsten auf 
Unsicherheit/Irritation/Unverständnis stößt 

Maßnahme Auflage/Regulierung Begründung 

Beispiel: 20-jährige Stilllegung Vertragszeitraum 20 Jahre Fläche als Banksicherheit nicht 
mehr akzeptiert 

Extensive Produktionsverfahren bei 
Dauerkulturen (FM 100, 110) 

  

Extensive Grünlandnutzung  
(FM 120) 

  

Ökologische Anbauverfahren  
(FM 130) 

  

10-jährige Stillegung (FM 140)   

4. Welches sind die Gründe/Auflagen, die bei Vor-Ort-Kontrollen am häufigsten zu Verstößen 
führen? (z. B. Flächenabweichung, falsche Flurstücksbezeichnung, Nichteinhaltung der Auflagen, wie Verstoß 
gegen Mindestbesatze 0,3 RGV/ha HFF bei Grünlandextensivierung) 

Maßnahme Verstoß Bemerkung 

Extensive Produktionsverfahren bei 
Dauerkulturen (FM 100, 110) 

  

Extensive Grünlandnutzung  
(FM 120) 

  

Ökologische Anbauverfahren 
(FM 130) 

  

10-jährige Stilllegung (FM 140)   

5. Welche Prüfkriterien zur Einhaltung der guten landwirtschaftlichen Praxis (Fachgesetzprüfung) 
führen nach Ihren Erfahrungen am häufigsten zu Verstößen. Welches sind die Ursachen dafür? 

Prüfkriterien gute 
landwirtschaftliche Praxis Verstoß/Ursache 

__________________________ _________________________________________ 

__________________________ _________________________________________ 

__________________________ _________________________________________ 

Fragen zum Mittelabfluss 

1. Wie stark werden die Agrarumweltmaßnahmen, gemessen am geplanten Mittelansatz, 
nachgefragt? 
� Nachfrage übersteigt das Finanzvolumen  

� Nachfrage entspricht dem Finanzvolumen 

� Nachfrage ist geringer als das Finanzvolumen 
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2. Für welche Maßnahmen übersteigt die Nachfrage derzeit die vorhandenen Finanzmittel in Ihrem 
Amtsbereich? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3. Für welche Maßnahmen konnten die vorhandenen Mittel nicht ausgeschöpft werden? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

4. Wenn die Bereitschaft zur Teilnahme an einzelnen Maßnahmen seitens der Landwirte gering ist, 
was sind Ihrer Meinung nach die Ursachen hierfür? 

Maßnahme (Bitte nennen) Grund für geringe Teilnahme 

_____________________ ______________________________________ 

_____________________ ______________________________________ 

_____________________ ______________________________________ 

5. Wie wählen Sie Anträge aus bzw. würden Sie auswählen, wenn die für die Agrarumweltmaßnah-
men zur Verfügung stehenden Mittel knapp werden? 

� Umschichtung zu den wichtigen Maßnahmen, Wegfall der weniger wichtigen Maßnahmen 

� Bewilligung nach Antragseingang (Windhundverfahren) 

� Vorrang für Anträge aus BMVEL-Modellregionen 

� Rücksprache mit MU/ML  

� Sonstige Auswahl, und zwar ______________________________________________________________ 

Abwicklung der Agrarumweltmaßnahmen 

1. Gab es Unsicherheiten hinsichtlich der Abwicklungsmodalitäten im Rahmen der EAGFL-Garantie 
bei den NAU-Maßnahmen? 

� Nein, EAGFL-Garantieverfahren war bekannt  

� Ja, EAGFL-Garantieverfahren war völlig neu für mich 

� Ja, aber nur hinsichtlich einzelner Aspekte 

2. Falls Unsicherheiten bestanden, auf welche Abwicklungsschritte bezogen sich die Unsicherhei-
ten hauptsächlich? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

3. Gibt es aus Ihrer Sicht finanztechnische Regelungen, die die Umsetzung der Agrarumweltmaß-
nahmen besonders erschweren? 
� Ja 

� Nein 

� Wenn ja, welche:   ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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Fragen zur Personalausstattung 

Mit dem Kalenderjahr 2000 werden die Maßnahmen zur Förderung und Entwicklung des Ländlichen Raums 
(PROLAND) abgewickelt. Die Agrarumweltmaßnahmen wurden im Vergleich zu den Maßnahmen der  
VO (EWG) 2078/92 (Basisprogramm) verändert. 

1. Hat sich der Arbeitsaufwand in Ihrer Dienststelle verändert? 
� Ja, der Verwaltungsaufwand hat sich erhöht 

� Ja, der Verwaltungsaufwand hat sich deutlich erhöht 

� Nein, Verwaltungsaufwand ist in etwa unverändert geblieben 

� Ja, der Verwaltungsaufwand hat sich vermindert 

� Ja, der Verwaltungsaufwand hat sich deutlich vermindert 

Nennen Sie bitte die wesentlichsten Gründe für die Änderung  

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

2. Wenn sich der Verwaltungsaufwand deutlich erhöht hat, wie wurde der erhöhte Arbeitsanfall in 
Ihrer Dienststelle kompensiert? (Mehrfachnennungen möglich) 

� Bereitstellung zusätzlicher Sachmittel (z. B. PKW, PC-Ausstattung) 

� Zusätzliche befristete Stellen 

� Zusätzliche unbefristete Stellen 

� Vorhandenes Personal reicht aus 

� Interne Umschichtung der Aufgaben innerhalb der Abteilung 

� Interne Umschichtung der Aufgaben innerhalb der Behörde, z. B. indem Kollegen aus anderen Abteilungen 
VOK mit übernehmen 

� Optimierung der Arbeitsabläufe 

� Höhere Arbeitsbelastung des einzelnen Mitarbeiters (Überstunden) 

� Sonstiges, und zwar_____________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________ 

3. Wie hoch schätzen Sie den Verwaltungsaufwand zur Umsetzung der NAU-Maßnahmen inkl. Vor-
Ort-Kontrollen in Arbeitskräften? (Uns ist bekannt, dass Sie diese Angabe nur unter sehr großen 
Einschränkungen tätigen können, da sich beispielsweise aus der Bearbeitung des Flächennutzungsnachweises 
die reine Bearbeitung für die Agrarumweltmaßnahmen nur schwer isolieren lassen. Gleiches gilt für die VOK der 
AUM. Wir werden diese Unsicherheitsfaktoren bei der Auswertung entsprechend beachten) 

Personen/Stellen ca.   ________________   

Bemerkungen              _________________________________________________________________________ 

4. Sind Ihres Erachtens strukturelle (Zuständigkeiten) oder personelle (Anzahl der Arbeitskräfte) 
Anpassungen zur Abwicklung der Agrarumweltmaßnahmen notwendig, um die Verfahrensab-
wicklung und die Beratung zu verbessern? 
� Ja  

� Nein 

Wenn ja, welche sind dies: 

___________________________________________________________________________________ 
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5. Werden aus Ihrer Sicht die für die Agrarumweltmaßnahmen zur Verfügung stehenden Finanz-
mittel insgesamt optimal eingesetzt? 

� Ja  

� Im Großen und Ganzen ja 

� In Teilbereichen sind Verbesserungen nötig 

� Nein  

6. Falls Sie oben nicht mit “Ja” geantwortet haben: Wo liegen Ihres Erachtens noch besondere 
Probleme und Defizite? 

� Die Maßnahmen decken nicht die Erfordernisse des Ressourcenschutzes ab  

� Die Maßnahmen decken nur einige Erfordernisse des Ressourcenschutzes ab 

� Die Maßnahmen werden oftmals nicht korrekt umgesetzt 

� Die Maßnahmen sind nicht hinreichend aufeinander abgestimmt 

� Agrarumweltmaßnahmen laufen der allgemeinen Agrarpolitik entgegen 

� Die Maßnahmen werden nicht zielgerichtet eingesetzt(mangelnde Förderkulisse) 

� Es besteht zu geringe Flexibilität bei der Umsetzung der Maßnahmen 

� Sonstiges (Bitte nennen)  _______________________________________________________________
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Bitte füllen Sie diesen Fragebogen aus!      
 
Sie nehmen mit Ihren Betriebsflächen an den Agrarumweltmaßnahmen des Landes 
Niedersachsen teil. Der Ihnen vorliegende Fragebogen bezieht sich auf diese Maßnahmen.  
Senden Sie den Fragebogen bitte ohne jegliches Anschreiben im beiliegenden bereits 
frankierten Rückumschlag oder per Fax (Fax-Nr.: 05 31/5 96-51 99)  

bis Montag, den 20. Januar 2003, an uns zurück.  
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die im Anschreiben genannten Ansprechpartner. 

Hinweis zum Ausfüllen des Fragebogens:  
Dieser Fragebogen enthält vier Abschnitte:  
− Im ersten Abschnitt werden allgemeine betriebliche Angaben und allgemeine Angaben zur Person des 

Betriebsleiters abgefragt.  
− Fragen zur jeweiligen Agrarumweltmaßnahme, an der Sie mit Ihrem Betrieb teilnehmen, befinden sich 

im zweiten Abschnitt. 
− Der dritte Abschnitt beinhaltet einen Fragenkomplex zum Bereich Betriebswirtschaft. 
− Im letzten Abschnitt schließen sich Fragen zum Antragsverfahren an.  
 
Bitte tragen Sie hier Ihre Betriebs-, EU-, oder Registriernummer ein:   ___________________________ 

Teil A: Betriebliche Angaben  
1. Welchem Betriebstyp entspricht Ihr landwirtschaftlicher Betrieb? (Bitte ankreuzen) 

� Marktfruchtbetrieb 

� Futterbaubetrieb mit ... 

� Milchproduktion 

� Mutterkühe 

� Rindermast 

� Sonstiges (bitte benennen)   ____________________________________________________ 

� Veredlungsbetrieb 

� Gemischtbetrieb 

� Dauerkulturbetrieb 

� Sonstiges (Bitte benennen)   _________________________________________________________ 

2. Welche Rechtsform hat Ihr landwirtschaftlicher Betrieb?  
� Einzelunternehmen im Haupterwerb 

� Einzelunternehmen im Nebenerwerb 

� Juristische Person 

� Sonstiges (Bitte benennen)   ______________________________________________________________ 

3. In welchem Jahr sind Sie geboren? 

19____ 

4. Wenn Sie älter als 55 Jahre sind: Haben Sie einen Hofnachfolger? 
� Ja 

� Nein 

� Unsicher 
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5. Seit wann nehmen Sie an der Grünlandextensivierung teil? 
Teilnahme seit: 19____ 

mit Unterbrechung? 

� Nein 

� Ja 

Grund der Unterbrechung (Bitte benennen)   _______________________________________________________ 

6. Wie waren der durchschnittliche Viehbesatz und die Flächengrößen Ihres Betriebs vor der 
Teilnahme an der Grünlandextensivierung?  
(Angaben bitte in Großvieheinheiten (GV) und in raufutterfressenden Großvieheinheiten (RGV) des gesamten 
Betriebs. Flächenangaben bitte in Hektar) 

Großvieheinheiten  
 

(GV) 

Raufutterfressende 
Großvieheinheiten  

(RGV) 

Landwirtschaftliche 
Nutzfläche 

(ha) 

Grünland 
 

(ha) 

Hauptfutterfl
äche 

(ha) 

Jahr _____ vor 
der Teilnahme 

(bitte 
Bezugsjahr 
eintragen)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Wie hoch ist die Acker- bzw. Grünlandzahl Ihrer Betriebsflächen?  

Grünlandzahl:  von _______________   bis   _______________ 

Ackerzahl:       von _______________   bis   _______________ 

8. Welche Wirtschaftsdüngersysteme nutzen Sie auf Ihrem Betrieb?  
(Anmerkung: Angabe bitte in Prozent des anfallenden Wirtschaftsdüngers je System, zusammen 100 %)  
(Bitte Prozentzahlen eintragen) 

 anfallender Wirtschaftsdünger in % 

Güllelagerung (          ) 

Jauchelagerung (          ) 

Festmistsystem (          ) 

Sonstiges (Bitte benennen)_________________________________

________________________________________________________

 

(          ) 

9. Wie wird der Wirtschaftsdünger gelagert? (Bitte ankreuzen) 
 mit Abdeckung ohne Abdeckung 

Hoch- oder Rundbehälter �  �  

Stau- oder Treibmistkanal �  �  

Festmistlager auf Bodenplatte �  �  

Festmistlager als Feldmieten �  �  

Lagune �  �  

Sonstiges (Bitte benennen)   _______________________________ 

_______________________________________________________ �  �  
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10. Mit welchem System wird der Wirtschaftsdünger ausgebracht? 
Flüssigmist:  

� Schleppschlauch 

� Schleppschuh 

� Gülleschlitztechnik 

� Güllegrubber 

� Breitverteiler mit Prallteller 

� Sonstige Verfahren (Bitte benennen)   _______________________________________________________ 

Festmist:  

� Breitstreuer 

� Sonstige Verfahren (Bitte benennen)   _______________________________________________________ 

11. Wie viel Prozent des im Betrieb anfallenden Wirtschaftsdüngers bringen Sie auf Ihren 
Betriebsflächen wieder aus? (Angaben in Prozent des Wirtschaftsdüngeranfalls) 
Anteil in %   (          ) 

12. Wie hoch ist der Viehbesatz im Durchschnitt seit Teilnahme an der Grünlandextensivierung?  
(Angaben bitte in Anzahl der Tiere) 

 Anzahl der Tiere  Anzahl der Tiere 
Milchkühe (          ) Pferde über 6 Monate (          ) 
Mutterkühe (          ) Pferde unter 6 Monate (          ) 
Rinder über 2 Jahre (          ) Ferkel bis 20 kg (          ) 
Rinder (6 Monate bis 2 Jahre) (          ) Läufer (20-50 kg) (          ) 
Kälber und Jungvieh unter  
6 Monate 

(          ) Zucht- und Mastschweine 
über 50 kg 

(          ) 

Mastkälber (          ) Zuchtsauen, Eber  
über 110 kg 

(          ) 

Mutterschafe und Ziegen (          ) Geflügel (          ) 
Schafe über 1 Jahr (          )  (          ) 

13. Wie hoch ist die durchschnittliche Milchleistung je Kuh und Jahr in Ihrem Betrieb?  
� Wir haben keine Milchkühe 

Milchleistung im Herdendurchschnitt 

� Bis 5.000 kg/Jahr 

� 5.001 bis 6.000 kg/Jahr 

� 6.001 bis 7.000 kg/Jahr 

� 7.001 bis 8.000 kg/Jahr 

� Über 8.000 kg/Jahr 
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14. Wie hoch ist der durchschnittliche Ertrag auf Ihrem Dauergrünland und auf Ackerflächen? 
(Angabe für Dauergrünland bitte in t/ha Trockenmasse, Angabe für Acker bitte in dt/ha)Acker, soweit angebaut 

Winterweizen (             )   dt/ha 
Wintergerste  (             )   dt/ha 
Sommergerste  (             )   dt/ha 
Zuckerrüben (             )   dt/ha 
Raps (             )   dt/ha 
Kartoffeln (             )   dt/ha 
Silomais (             )   dt/ha 

Dauergrünland  
Wiese  (             )   t/ha 
Mähweide, Weide  (             )   t/ha  
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Teil B: Sie nehmen an der Maßnahme „Grünlandextensivierung“ teil. Die folgenden 
Fragen beziehen sich ausschließlich auf die Agrarumweltmaßnahme 
„Grünlandextensivierung“ 

4. Was war der Grund für Ihre Teilnahme an der Grünlandextensivierung?  
(Zutreffendes bitte ankreuzen, Mehrfachnennungen möglich) 
 trifft  

zu 
tendenziell 
zutreffend 

eher nicht  
zutreffend 

nicht  
zutreffend weiß nicht

Ich wollte die Arbeitsbelastung auf 
unserem Betrieb verringern 

� � �  � �

Ich wollte meinen Betrieb vom  
Haupterwerb in den Nebenerwerb  
überführen � � �  � �

Ich wurde von öffentlichen Stellen zur 
Teilnahme ermutigt � � �  � �

Ich wollte etwas für die Umwelt tun � � �  � �

Die Grünlandextensivierung passte  
gut mit meiner Betriebsorganisation  
zusammen � � �  � �

Es waren keine oder nur geringe 
Anpassungsmaßnahmen erforderlich � � �  � �

Ich konnte die Fläche nicht anders  
nutzen � � �  � �

Ich konnte die Kosten infolge 
verminderten Zukaufs von Dünge- und  
Pflanzenschutzmittel senken � � �  � �

Die Prämienzahlung hilft mir, den 
Betrieb weiterzuführen � � �  � �

Durch die Prämie konnten die 
Ernteausfälle auf den 
Hauptfutterflächen  
und der zusätzliche Arbeitsbedarf  
gedeckt werden 

� � �  � �

Die Prämie stellt einen zusätzlichen 
Einkommensbeitrag für mich dar � � �  � �

Sonstiges (Bitte benennen)   ________ 

________________________________ � � �  � �

5. Welche Probleme treten/traten infolge der extensiven Bewirtschaftung auf?  
(Zutreffendes bitte ankreuzen, Mehrfachnennungen möglich) 
� Ausbreitung von Unkräutern 

� Probleme mit dem Verpächter und/oder mit Kollegen, die Nachbarflächen bewirtschaften 

� Finanzielle Einbußen trotz der Prämienzahlungen 

� Flächenknappheit/hohe Pachtpreise durch erhöhte Nachfrage nach Grünland 

� Schlechtes Image der Maßnahme unter Berufskollegen 

� Es sind keine Probleme aufgetreten 

� Sonstiges (Bitte benennen):   _____________________________________________________________ 
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6. Gibt es einen Grund, nach Vertragsablauf nicht mehr an einem Folgeprogramm teilzunehmen? 
� Nein 

� Ja 

Wichtigsten Grund für evtl. Nichtverlängerung der Verträge (bitte benennen):   ____________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

7. Sind infolge der Programmteilnahme die Erträge im Futterbaubereich zurückgegangen? 
� Ja, sehr deutlich 

� Ja, aber gering 

� Nein, eher nicht 

8. Welche der folgenden Maßnahmen wurde infolge der Teilnahme an der Grünlandextensivierung 
zur Deckung des Futterbedarfs durchgeführt ?  
(Zutreffendes bitte ankreuzen, Mehrfachnennungen möglich) 
 ja in geringem Umfang, 

teilweise nein 

Intensivierung auf anderen Ackerfutterflächen � �  �

Ausweitung der Maisflächen � �  �

Abstockung des Viehbestands � �  �

Flächenzupacht � �  �

Zukauf von Raufutter � �  �

Erhöhung der Kraftfuttermenge � �  �

Verstärkter Einsatz von Zwischenfrüchten in der Fütterung � �  �

Aufgabe bisher bestehender Betriebszweige der  
Intensivtierhaltung (z. B. Jungviehaufzucht) � �  �

Aufnahme neuer Betriebszweige der Extensivtierhaltung  
(Mutterkühe, Schafe) � �  �

Sonstiges  (Bitte benennen)   _____________________________ � �  �

Es waren keine Anpassungsmaßnahmen notwendig, weil    

... vor der Extensivierung ein Überhang an Raufutter bestand � �  �

... durch die Leistungssteigerung je Milchkuh und gleichblei- 
bender Milchquote der Grundfutterbedarf laufend zurückgeht � �  �

9. Seit Teilnahme an der Grünlandextensivierung habe ich (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

.... die mineralische Düngung auf Grünland 

� deutlich verringert (um mehr als 50 kg/ha Reinstickstoff) 

� verringert (um 1 bis 50 /ha Reinstickstoff) 

� nicht verändert 

... die organische Düngung auf Grünland 

� deutlich verringert (um mehr als 50 kg/ha Reinstickstoff) 

� verringert (um 1 bis 50 kg/ha Reinstickstoff) 

� nicht verändert 

� erhöht (um 1 bis 50 kg/ha Reinstickstoff) 

� deutlich erhöht (um mehr als 50 kg/ha Reinstickstoff) 
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... die mineralische Düngung auf Ackerflächen 

� deutlich verringert (um mehr als 50 kg/ha Reinstickstoff) 

� verringert (um 1 bis 50 kg/ha Reinstickstoff) 

� nicht verändert 

� erhöht (um 1 bis 50 kg/ha Reinstickstoff) 

� deutlich erhöht (um mehr als 50 kg/ha Reinstickstoff) 

10. Wie viel Kilogramm mineralischer Stickstoff wurden im Jahresdurchschnitt vor der 
Programmteilnahme auf Grünland eingesetzt? Wie viel Kilogramm mineralischer Stickstoff sind 
es heute? 
 mineralischer Reinstickstoff 

in kg/ha auf Grünland 

... vor Teilnahme (          ) 

... seit Teilnahme (          ) 

Hinweis: Falls derzeit kein mineralischer Stickstoff eingesetzt wird, bitte “0” eintragen. 

 

11. Wie viel Prozent des anfallenden Wirtschaftsdüngers werden auf den Grünlandflächen 
ausgebracht? 

Anteil in % (           ) 

12. Hat sich seit Beginn der extensiven Bewirtschaftung der Nährstoffsaldo (Überhang/ Defizit) des 
Betriebs verändert? 
� Nicht untersucht 

� Keine Veränderung 

� Ja, Bilanzüberschüsse wurden abgebaut 

� Ja, Bilanzüberschüsse sind größer geworden 

13. Wie oft haben Sie im Jahresdurchschnitt vor der Grünlandextensivierung chemische 
Pflanzenschutzmittelbehandlungen auf Ihrem Grünland durchgeführt?  
(Bitte Anzahl der Anwendungen/Überfahrten pro Jahr eintragen. Falls nur alle drei Jahre eine Anwendung 
durchgeführt wurde, bitte rechnerischen Betrag pro Jahr eintragen, z. B. 0,3) 
Anzahl der Anwendungen pro Jahr 

Ganzflächenbehandlung           (           ) 

Teilflächenbehandlung              (           ) 

Horstbehandlung                       (           ) 

14. Seit Teilnahme an der Grünlandextensivierung wende ich 
.... chemische Pflanzenschutzmittel auf dem Grünland 

� nicht mehr an 

� nur in Ausnahmefällen an 

15. Welche Bekämpfungsstrategien gegen Unkraut und/oder Schaderreger wenden Sie auf den 
extensivierten Grünlandflächen an? (Zutreffendes bitte ankreuzen, Mehrfachnennungen möglich) 
� Übliche Pflege (Walzen, Schleppen) 

� Chemische Teilflächenbehandlung 

� Mechanische Teilflächenbehandlung 

� Sonstige (Benennen)   _______________________________________________________________ 



76  Kapitel 6        Materialband VI - Anhang 5 - Fragebögen  

 

16. Die mittlere Schnitthäufigkeit von Wiesen und Weiden beträgt derzeit:  

Anzahl der Schnitte pro Jahr 1-2 3 4-5 

Wiese �  �  �  

Mähweide �  �  �  

17. Wurde die Schnitthäufigkeit seit Teilnahme an der Grünlandextensivierung reduziert?  
(Bitte Anzahl der reduzierten Schnitte eintragen) 
� Nein 

� Ja, 

und zwar um _________ Schnitte 

18. Wurden im Zuge der Grünlandextensivierung die Mähweide- und Weideflächen ausgedehnt?  
� Nein 

� Ja, geringfügig 

� Ja, mittel 

� Ja, stark 

19. Der erste Nutzungstermin (Schnitt, Weideauftrieb) liegt im Mittel der Jahre ...  

 Wiesen, Mähweiden Weide 

vor dem 15. Mai �  �  

15. Mai bis 31. Mai �  �  

1. Juni bis 15. Juni �  �  

nach dem 15. Juni �  �  

20. Stellen Sie sich vor, es würde keine Förderung für die extensive Grünlandnutzung geben. Wie 
würde die Grünlandbewirtschaftung auf Ihrem Betrieb heute aussehen? 
� Keine Veränderung im Vergleich zu heute 

� Intensiver als heute 

� Weniger intensiv als heute 

� Der Betrieb würde vermutlich in seiner Existenz bedroht sein 

� Die Grünlandflächen würden verpacht werden 

� Sonstiges (Bitte benennen)...______________________________________________________________ 

21. Auf welcher Grundlage wurden die Angaben zu den Erträgen gemacht? 
� Buchführung 

� Verkaufsmengen 

� Erfahrung 

� Keine Angabe 

22. Auf welcher Grundlage wurden die Angaben zum Einsatz mineralischen Düngers gemacht? 
� Buchführung 

� Schlagkarteien 

� Schätzung 

� Keine Angabe 
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23. Welche Aussage trifft Ihrer Meinung nach zu?  

 trifft  
zu 

tendenziell 
zutreffend 

eher nicht  
zutreffend 

nicht  
zutreffend

weiß 
nicht 

Seit Beginn der Teilnahme an den 
Agrarumweltprogrammen sind die 
Vertragsflächen  
vielfältiger und strukturreicher geworden. � � � � 

�

Die Anzahl der Blütenpflanzen auf den extensiv 
bewirtschafteten Flächen hat zugenommen.  

� � � � �

Die Anzahl von Wiesenvögeln und Kleintieren 
auf den extensiv genutzten Flächen hat 
zugenommen � � � � �

24. Stellen Sie sich vor, es würde keine Förderung für die extensive Grünlandnutzung geben. 
Wie hoch wäre vermutlich der Anteil der Brachflächen? 
Der Anteil der Brachflächen würde ... 

� gleichbleiben 

� geringfügig zunehmen 

� stark zunehmen 

� sehr stark zunehmen 

Bemerkungen   ______________________________________________________________________________ 

Teil C: Betriebswirtschaft  

1.  Hat sich der Arbeitszeitbedarf auf Ihrem Betrieb aufgrund der Teilnahme an der Grünland- 
extensivierung verändert?  
� Ja, erhöht 

� Ja, verringert 

� Nein, es ist keine Veränderung des Arbeitszeitbedarfs feststellbar 

1.1 Wenn ja: Wie hoch schätzen Sie die Veränderung des Arbeitszeitbedarfs für die Durchführung 
der Grünlandextensivierung auf Ihrem Betrieb ein? 
Verringerung: ca._________Std. im Jahr 

Erhöhung: ca._________Std. im Jahr 

2.  Die Prämienzahlungen aus der Grünlandextensivierung sind für Ihren Betrieb ... 
� sehr wichtig 

� wichtig 

� erwünscht 

� unbedeutend 

� weiß nicht 

3.  Könnten Sie sich vorstellen, dass die Prämienzahlungen der Grünlandextensivierung bei Ihrem 
Betrieb einmal den Ausschlag geben können, dass ... 

  ja nein 

der Betrieb langfristig rentabel bleibt?  � � 

der Betrieb weiterhin im Haupterwerb geführt wird? � � 

ein eventueller Hofnachfolger sich entschließt, den Betrieb weiterzuführen? � � 
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4.  Hat sich das Betriebseinkommen aufgrund der Umstellung auf das extensive Produktions- 
verfahren verändert?  
� Ja 

� Nein 

� Weiß nicht 

Wenn ja, ist das Betriebseinkommen ...?  

� deutlich gestiegen 

� gestiegen 

� geringfügig gestiegen 

� geringfügig gesunken 

� gesunken 

� deutlich gesunken 

5.  Bewirkt die Grünlandextensivierung, dass die Pachtpreise für Grünland ...? 
� deutlich ansteigen 

� ansteigen 

� unverändert bleiben 

� sinken 

� deutlich sinken 

6.  Erhalten Sie für Ihre landwirtschaftlichen Produkte, die Sie auf den Extensivierungsflächen 
produzieren, einen höheren Preis? 
� Ja 

� Nein 

6.1  Wenn ja, über welche Vermarktungswege setzen Sie diese Produkte ab?  
� Genossenschaft 

� Erzeugergemeinschaft 

� Groß-/Einzelhandel 

� Direktvermarktung 

� Gastronomie 

� Sonstiges (bitte benennen)   ______________________________________________________________ 

7.  Vermarkten Sie Erzeugnisse, welche aus dem Extensivierungsprogramm stammen, unter einem 
besonderen Produktnamen/Gütesiegel (wie z. B. das Rhönschaf)? 
� Nein 

� Ja  

Wenn ja, wie lautet dieser Produktname?   ________________________________________________________ 
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Teil D: Verwaltung/Informationsbeschaffung 

1. Wodurch haben Sie von den Agrarumweltmaßnahmen erfahren? (Mehrfachnennung möglich) 
Ich wurde informiert von/durch: 

� Behörden (Landkreis., BR, RP, AfA, ALR o. ä.) 

� Landwirtschaftliche Verbände (Bauernverband, AGÖL) 

� Fachpresse 

� Örtliche Presse 

� Berufskollegen 

� Andere Personen 

� Sonstige (Bitte benennen)   _______________________________________________________________ 

Ich habe mich selber erkundigt durch: 

� Nachfrage bei Behörden 

� Nachfrage bei landwirtschaftlichen Verbänden/ Berufsvertretern 

� Internet 

� Berufskollegen 

� Sonstige  

Welches war für Sie die wichtigste Informationsquelle? 

Infoquelle (Bitte benennen)   ____________________________________________________________________ 

Begründung   ________________________________________________________________________________ 

2. Wie beurteilen Sie die Informationen, die Sie zu den Agrarumweltmaßnahmen erhalten haben? 
(Anmerkung: Bitte vergeben Sie „Schulnoten“. Beurteilen Sie nur die Informationsquellen, die für Sie auch 
tatsächlich von Bedeutung waren) 
1 = sehr gut 2 = gut  3 = befriedigend  4 = ausreichend   5 = mangelhaft 

 Beurteilung der Information zu Agrarumweltmaßnahmen hinsichtlich: 

 Informationsgehalt Verständlichkeit Umfang Zugänglichkeit 

Behörde (        ) (        ) (        ) (        ) 

Landwirtschaftliche Verbände (        ) (        ) (        ) (        ) 

Fachpresse (        ) (        ) (        ) (        ) 

Internet (        ) (        ) (        ) (        ) 
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3. Wie zufrieden sind Sie mit folgenden Aspekten der Verwaltung? (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 sehr  
zufrieden 

zufrieden teils/ 
teils 

unzufrieden sehr  
unzufrieden

Kontaktaufnahme mit den zuständigen 
Behörden 

�  �  �  �  �  

(gleichbleibender) Ansprechpartner �  �  �  �  �  

Erreichbarkeit des Ansprechpartners �  �  �  �  �  

Fachlich-inhaltliche Beratung zur  
Extensivierung 

�  �  �  �  �  

Umfang der Antragsunterlagen �  �  �  �  �  

Lesbarkeit/Verständlichkeit der  
Antragsunterlagen 

�  �  �  �  �  

Hilfe/Beratung beim Ausfüllen der 
Antragsunterlagen 

�  �  �  �  �  

Zugänglichkeit der Antragsunterlage �  �  �  �  �  

Mit dem Verwaltungsablauf insgesamt �  �  �  �  �  

4. Sofern Sie mit dem Verwaltungsablauf unzufrieden sind, wäre dies allein für Sie ein 
hinreichender Grund, um an den Agrarumweltmaßnahmen zukünftig nicht mehr teilzunehmen? 
� Ich werde aufgrund des hohen Verwaltungsaufwands zukünftig nicht mehr teilnehmen 

� Der Verwaltungsaufwand ist für sich allein genommen zwar lästig, aber kein Hinderungsgrund für die Teilnahme 

� Ich werde wieder teilnehmen 

� Ich weiß es noch nicht 

5. Wie beurteilen Sie den Zeitaufwand, den Sie zum Ausfüllen und Zusammentragen der Antrags-
unterlagen zum Agrarumweltprogramm benötigen? 
� Deutlich zu hoch 

� Zu hoch  

� Angemessen 

� Weiß nicht  

6. Wie hoch schätzen Sie den Zeitaufwand ein? 
Für einen Erstantrag _______ Stunden _______ Minuten 

Für einen Folgeantrag _______ Stunden _______ Minuten 

9.  Wie häufig haben Sie Kontakt mit der Behörde aufgenommen, bis Sie Ihren Antrag für die 
Agrarumweltmaßnahmen abgegeben hatten? (Bitte tragen Sie die Anzahl der Kontaktaufnahmen ein.) 
 Kontaktaufnahme telefonisch Kontaktaufnahme persönlich 

Erstantrag (        ) (        ) 

Folgeantrag (        ) (        ) 

10. Könnte aus Ihrer Sicht das Verwaltungsverfahren für die Agrarumweltmaßnahmen vereinfacht 
werden? 
� Ja  

� Nein 

Wenn ja, wie   _______________________________________________________________________________ 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 
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Bitte füllen Sie diesen Fragebogen aus!                                         � � � �  
 

Bitte senden Sie den Fragebogen anschließend ohne jegliches Anschreiben im beilie-
genden bereits frankierten Rückumschlag oder per Fax (Fax-Nr.:0511/75 70 56) bis 
Freitag, den 10. Januar an uns zurück. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an 
die in der Fußzeile genannten Ansprechpartner.  
Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens: 
Dieser Fragebogen enthält fünf Abschnitte:   
-   Im ersten Abschnitt erfragen wir einige Betriebskenndaten. 
-   Im zweiten Abschnitt schließen sich allgemeine Fragen zu Ihrer Teilnahme an den Vertragsnatur- 
    schutzmaßnahmen an. 
-   Die folgenden beiden Abschnitte beinhalten Fragenkomplexe zu den Themen Information und  
    Beratung sowie Einkommen und Investition. 
-   Da in vielen Betrieben verschiedene Vertragsnaturschutzmaßnahmen durchgeführt werden, folgen    
    im fünften und letzten Abschnitt einige Fragen, die sich speziell auf die Einzelmaßnahmen beziehen.   
  

Abschnitt 1: Betriebliche Angaben  

 

 

Welchem Betriebstyp entspricht ihr land-
wirtschaftlicher Betrieb? (Bitte ankreuzen) 
 

Marktfruchtbetrieb  .......................................❒ 

Futterbaubetrieb .................................... ......❒ 

   mit:  Milchproduktion............ .....................❒ 

           Mutterkuhhaltung............................. .❒ 

           Rindermast.............. ..........................❒ 

Veredlungsbetrieb.........................................❒ 

Gemischtbetrieb ...........................................❒ 

Dauerkulturbetrieb ...................................... .❒ 

Sonstiges (bitte benennen) ...................... .......❒ 

____________________________________ 

 

Welche Rechtsform hat ihr landwirtschaftli-
cher Betrieb? 

Einzelunternehmen im Haupterwerb. ..........❒ 

Einzelunternehmen im Nebenerwerb .........❒ 

Juristische Person .................. .....................❒ 

Sonstiges (bitte benennen)...............................❒ 

____________________________________ 
  
  

Wenn sie älter als 55 Jahre sind, haben Sie 
einen Hofnachfolger? 
 

ja......................................... .......................... ❒ 

nein ....................... ....................................... ❒ 

unsicher......................................... ............... ❒ 

 

Wie hoch ist die mittlere Bodenpunktzahl  
Ihrer Flächen ?  
 
Grünland: von _____ bis _____ Bodenpunkte 

Ø _____ Bodenpunkte  

Acker:       von _____ bis _____ Bodenpunkte 

Ø _____ Bodenpunkte  
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Abschnitt 2: Allgemeine Fragen zur Teilnahme  

 

Seit wann nehmen Sie an den jetzigen 
Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes 
bzw. an Vorläuferprogrammen teil ?  

Grünland, seit        ................ 

Acker, seit              ................ 
 
 
Werden Sie langfristig teilnehmen, sofern 
diese weiterhin in der jetzigen Form ange-
boten werden ? 

ja.....................................................................❒ 
nein.................................................................❒ 
weiß nicht........................................................❒ 
 

 

 

 

Auf wieviel % Ihrer Grünlandfläche führen 
Sie Maßnahmen des Vertragsnatur-
schutzes durch ? 

< 5 %........ ...................................................... ❒ 
5-10 %. ........................................................... ❒ 

10-30 %.................. ........................................ ❒ 

30-60 %........ .................................................. ❒ 
> 60 %.................. .......................................... ❒ 
 

Der Anteil des Dauergrünlandes an der 
Hauptfutterfläche beträgt auf Ihrem Betrieb 
ca:  

                                     ------------------------ % 
 
 
Was war der Grund für Ihre bisherige Teilnahme an den Vertragsnaturschutzmaßnahmen ? 
(Zutreffendes bitte ankreuzen, Mehrfachnennungen möglich) 
 
 

 

 

Zutref-
fend 

tenden-
ziell 

zutref-
fend 

eher 
nicht zu-
treffend 

nicht zu-
treffend  

weiß 
nicht 

Ich strebe an, den Betriebszweig „Landschaftspflege“ 
stärker in meinen Betrieb zu integrieren. 

     

Ich wollte die Arbeitsbelastung auf unserem Betrieb 
verringern. 

     

Ich wurde von öffentlichen Stellen zur Teilnahme ermu-
tigt. 

     

Ich wollte etwas für die Umwelt tun.      

Die Maßnahmen passten gut mit meiner Betriebsorga-
nisation zusammen. 

     

Es waren keine oder nur geringe Anpassungsmaß-
nahmen erforderlich.      

Ich konnte die Fläche nicht anders nutzen.      

Finanzielle Gründe.      

Sonstiges: (bitte benennen)       
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Treten durch die extensive Bewirtschaftung der Vertragsflächen besondere 
Bewirtschaftungserschwernisse oder sonstige Probleme auf ?  
 
 

ja 

in gerin-
gem Um-
fang, teil-

weise 
 

nein 

Ausbreitung von Unkräutern    

Stärkere Vernässung    

Probleme mit dem Verpächter und/oder mit Kollegen, die Nachbarflächen 
bewirtschaften. 

   

Finanzielle Einbußen trotz Prämienzahlung    

Sonstiges (bitte benennen):     

    

    

    

 
Ist eines der genannten Probleme für Sie 
ein Grund, einzelne Flächen nach Vertrags-
ablauf nicht mehr für ein Folgeprogramm 
anzumelden ?   
 

ja.....................................................................❒ 
nein... ..............................................................❒ 

wichtigster Grund für evt. Nicht-Verlängerung der 
Verträge:  

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------- 

                        

 

Sind infolge der Programmteilnahme die 
Erträge im Futterbaubereich zurück-
gegangen ? 

ja, sehr deutlich........ .......................................❒ 
ja, aber gering. ................................................❒ 

nein, eher nicht................... ............................❒ 

 
 
Wenn ja, was ist Ihrer Meinung nach die 
Hauptursache ? 
 
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------- 

 

Sind Sie der Meinung, durch die Teilnahme 
an den Vertragsnaturschutzmaßnahmen 
einen positiven Beitrag zum Naturschutz zu 
leisten ? 

 

ja.....................................................................❒ 
ja, einen geringen Beitrag................................❒ 

nein, eher nicht........ .......................................❒ 
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Sofern die Erträge infolge der Teilnahme an den Vertragsnaturschutzmaßnahmen zurück-
gegangen sind, welche Maßnahmen zur Deckung des Futterbedarfs wurden durchgeführt ? 
(Zutreffendes bitte ankreuzen, Mehrfachnennungen möglich) 
 
 

ja 
in gerin-
gem Um-

fang 
nein 

Intensivierung auf anderen Grünlandflächen    

Intensivierung auf Ackerfutterflächen     

Ausweitung des Maisanbaus    

Grünlandumbruch    

Abstockung des Viehbestandes    

Zukauf von Rauhfutter    

Erhöhung des Kraftfutteranteils    

Verstärkter Einsatz von Zwischenfrüchten in der Fütterung    

Aufnahme neuer Betriebszweige der Extensiv-Tierhaltung  
(Mutterkühe, Schafe) 

   

Aufgabe bisher bestehender Betriebszweige der Intensivtierhaltung    

Es bestand ein Überhang an Rauhfutter. Deshalb waren keine Anpas-
sungsmaßnahmen erforderlich. 

   

  

 

Welche Aussage trifft Ihrer Meinung nach zu ? (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 
 
 
 
 

zutref-
fend 

tenden-
ziell zu-
treffend 

eher 
nicht zu-
treffend 

nicht zu-
treffend 

 
weiß 
nicht 

Seit Beginn der Teilnahme an den Vertragsnaturschutz-
maßnahmen sind die Vertragsflächen vielfältiger und struk-
turreicher geworden. 

    
 

Die Vertragsflächen machen einen naturnäheren Eindruck 
als andere Flächen.  

     

 

Die Anzahl der Blütenpflanzen hat zugenommen.  

     

Die Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes haben sich po-
sitiv auf die Bestände an Wiesenvögeln ausgewirkt.   

     

Die Wiesenvögelbestände sind generell zurückgegangen, 
unabhängig von Extensivierungsmaßnahmen.  

     

Die Wiesenvögelbestände sind insbesondere in den exten-
siv genutzten Bereichen stark zurückgegangen.  

     

Das Aussehen der Landschaft hat sich seit der Einführung 
der Vertragsnaturschutzmaßnahmen in unserer Gemarkung 
positiv verändert. 

    
 

Das Aussehen der Landschaft hat sich seit der Einführung 
der Vertragsnaturschutzmaßnahmen in unserer Gemarkung 
negativ verändert. 
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Abschnitt 3: Beratung, Information  

Wie haben Sie von den Vertrags-
naturschutzmaßnahmen  
erfahren ?   
 
Ich wurde informiert von/durch: 
 

Behörden (Ldkrs., BR, RP, AfA, ALR o.ä.) ...... ❒ 

Landwirtschaftskammer / Landvolk.................. ❒ 

Fachpresse.................................................... ❒ 

Örtliche Presse............................................... ❒ 

Information durch Kollegen oder Freunde....... ❒ 
Sonstige (bitte benennen):............................... ❒ 

.......................................................................  

 

Ich habe mich selber erkundigt über:  
 
Anrufe bei Behörden....................................... ❒ 

Berater / Landvolk........................................... ❒ 

Internet........................................................... ❒ 

Sonstige: ........................................................ ❒ 

....................................................................... ❒ 

 

Wie beurteilen Sie die Informationen, die Sie zu den Vertragsnaturschutzmaßnahmen erhalten 
haben. Bitte vergeben Sie „Schulnoten“. Beurteilen Sie nur die Informationsquellen, die für Sie 
von Bedeutung waren.   

1 = sehr gut; 2 = gut; 3 = befriedigend; 4 = ausreichend; 5 = mangelhaft 
 

 Informationsgehalt Verständlichkeit Umfang Zugänglichkeit 

 
Behörde 

    

Landwirtschaftliche 
Verbände 

    

 
Fachpresse 

    

 
Internet 

    

 

 

Was sollte Ihrer Meinung nach schwer-
punktmäßig verbessert werden (max. 2 
Nennungen): 
 
Informationen zu Fördermöglichkeiten und Prämien-
höhe................................................................❒ 
Informationen zu Auflagen und  
Einschränkungen ............................................❒ 
Hilfestellung bei der Zusammenstellung der  
Antragsunterlagen...... .....................................❒ 
Information über Kombinationsmöglichkeiten  
verschiedener Fördermaßnahmen.................. .❒ 

 
 
 
 
 
Informationen über mögliche Sanktionen und  
evt.  Nachteile in anderen Förderbereichen..... ❒ 

Sonstiges: ......... ............................................ ❒ 

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------- 
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An wen wenden Sie sich bei speziellen 
Fragen zu der Umsetzung der 
Naturschutzmaßnahmen ? 
 

Landwirtschaftskammer / Amt..........................❒ 
Beratungsring / Berater ...................................❒ 
Naturschutzstation...........................................❒ 

Behörde (Landkreis, BR, RP)...........................❒ 
sonstige ..........................................................❒ 
 
Haben Sie bei Fragen bezüglich der 
Umsetzung der Maßnahmen einen festen 
Ansprechpartner bei den Behörden ? 

 
ja, die Person ist mir persönlich bekannt........ .❒ 
ja, es besteht telefonischer Kontakt... ..............❒ 

nein, da muss ich rumtelefonieren, bis ich  
jemanden finde, der zuständig ist................... .❒ 
 
 

 
Haben Sie die Möglichkeit, Ihre Erfahrungen 
in der naturschutzgerechten 
Bewirtschaftung der Flächen mit den 
Behördenvertretern oder anderen 
Beratungseinrichtungen zu diskutieren ?  

 
ja, regelmäßig ................................................ ❒ 
gelegentlich... ................................................. ❒ 

nein................... ............................................. ❒ 
 
In welcher Weise erfolgt dieser 
Informationsaustausch ?  Mit wem ? 
 
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

 
Wie zufrieden waren Sie mit folgenden Aspekten der Förderung? (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 

 sehr  
zufrie-

den 

zufrie-
den 

 
teils/ 
teils 

unzu-
frieden 

sehr  
unzu-

frieden 

Kontaktaufnahme mit den zuständigen Behörden      

(gleichbleibender) Ansprechpartner      

Erreichbarkeit des Ansprechpartners      

Umfang der Antragsunterlagen      

Lesbarkeit/Verständlichkeit der Antragsunterlagen      

Hilfe/Beratung beim Ausfüllen der Antragsunterlagen      

Zugänglichkeit der Antragsunterlagen      

Zeitpunkt der Auszahlung der Fördermittel      

Höhe der Förderung      

Flexibilität der Bewirtschaftungsauflagen      

Mit dem Verwaltungsablauf insgesamt      
 
 
  
Wie beurteilen Sie den Zeitaufwand, den Sie 
zum Ausfüllen und Zusammentragen der 
Antragsunterlagen für die Teilnahme an den 
Vertragsnaturschutzmaßnahmen benötigt 
haben ? 

 
 

deutlich zu hoch ............................................. ❒ 
zu hoch.. ........................................................ ❒ 

angemessen................... ................................ ❒ 

weiß nicht ....................................................... ❒ 
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Abschnitt 4: Auswirkungen auf Einkommen / Investitionen  

Die Prämienzahlungen aus dem Vertrags-
naturschutz sind für Ihren  Betrieb:   
 
sehr wichtig.................................................... ❒ 

wichtig………….............................................. ❒ 

erwünscht……….............................................. ❒ 

unbedeutend      ............................................ ❒ 

weiß nicht....................................................... ❒ 

 

Könnten Sie sich vorstellen, dass die 
Prämienzahlungen des Vertragsnatur-
schutzes bei Ihrem Betrieb einmal den 
Ausschlag geben können, dass:  
   
            ja     nein 
der Betrieb langfristig rentabel  
bleibt ?..................................................❒ ❒ 
der Betrieb weiterhin im Haupterwerb 
geführt wird ?....................................... ❒ ❒ 
ein eventueller Hofnachfolger sich  
entschließt, den Betrieb weiter zu 
führen ?………...................................... ❒ ❒ 

 
Halten Sie es für sinnvoll, bei Fortbestand  
der Quotenregelung die Durchführung von 
Naturschutzmaßnahmen durch die Vergabe 
von Milchquoten zu honorieren ?  
   
Ja ...................................................................❒ 
nein ....................... .........................................❒ 
weiß nicht .......................................................❒ 

 
 
War für die Durchführung der Vertrags-
naturschutzmaßnahmen die Anschaffung 
bisher auf dem Betrieb nicht vorhandener 
Maschinen und Geräte notwendig ?  
   
Ja ...................................................................❒ 

Nein .................................................... ...........❒ 

 
 
 
Wenn ja, wie hoch waren die Investitionen, 
die in direktem Zusammenhang mit den 
Vertragsnaturschutzmaßnahmen standen ? 

                               ca.............................. Euro 

wofür: -----------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

- 

 

Wie hoch schätzen Sie den zusätzlichen 
Arbeitsaufwand für die Durchführung der 
Vertragsnaturschutzmaßnahmen  auf  Ihrem   
Betrieb ? 

                           ca. ................................. AKh 

 

Wenn sich ein erhöhter Arbeitsaufwand 
ergibt, wird dieser überwiegend von 
Fremdarbeitskräften oder Lohnunter-
nehmern erledigt ?  
  
ja ....................... ............................................ ❒ 

nein .................................................... ........... ❒ 
nur zu einem geringen Teil...... ....................... ❒ 
 

 
Haben die Vertragsnaturschutzmaßnahmen 
zu Veränderungen bei den Pachtpreisen 
geführt ?  
  
Ja, die Pachtpreise sind gestiegen.................. ❒ 

Ja, die Pachtpreise sind gefallen.................... ❒ 
Nein, die Pachtpreise sind unverändert........... ❒ 
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Abschnitt 5: Einzelmaßnahmen in Niedersachsen 
 
Fragen zu den Einzelmaßnahmen:  
Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen für alle auf Ihrem Betrieb durchgeführten Maßnah-
men mit einer Ziffer von 1 bis 5.  

 
1: Ja, zutreffend 
2: Tendenziell zutreffend 
3: Eher nicht zutreffend 
4: Nein, nicht zutreffend 
5: Weiß nicht 

 
 
 
 
 
 

Einzelmaßnahmen 
Niedersachsen 
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Die Prämienzahlung ist angemessen und deckt die Er-
tragsausfälle und den Mehraufwand ab. 

       

Für die Durchführung der Maßnahme war eine Umstel-
lung der Betriebsorganisation erforderlich. 

       

Ich könnte mir vorstellen, in Zukunft in stärkerem Um-
fang an diesem Programm teilzunehmen.  

       

Die Bewirtschaftungsauflagen sind gut an die unter-
schiedlichen Standortbedingungen angepasst, zusätz-
liche Vertragsvarianten sind nicht erforderlich.  

    
   

Die Bewirtschaftung der Flächen hat sich durch die 
Teilnahme am Programm nicht wesentlich geändert. 

       

Die Vertragsabwicklung und die Betreuung durch die 
Behörden ist reibungslos und effizient.  

       

Die Vertragsflächen sind seit der Teilnahme am Pro-
gramm deutlich blütenreicher geworden.         

Für die Teilnahme an diesem Programm war die An-
schaffung bisher nicht vorhandener Maschinen und 
Geräte erforderlich.  

    
   

Seit der Teilnahme an dem Programm haben sich Un-
krautpflanzen (z.B. Binsen, Rasenschmiele) stark aus-
gebreitet.   

    
   

Nach Beendigung der Vertragslaufzeit werde ich die 
Vertragsflächen wieder intensiver nutzen.   

       

Bei Wegfall der Förderung durch dieses Programm 
würde ich die Nutzung der Vertragsflächen aufgeben.  
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Anhang 1: Fragebogen  Halbzeitbewertung auf der Ebene der Länder-
ministerien 

Gliederung

A Grundlegende Informationen zum Programm/ bzw. Programmbestandteil

B  Partnerschaft und Kooperation (VO, Förderung, Genehmigung, Anpassung, Flexibilität)

C Entscheidungsgrundlagen, Bedarf, Strategie, Auswahlverfahren, rechtl. Umsetzung

D Ziele, Zielvorgaben, Indikatoren (systematisch/ungeplant?:Festlegung, Ermittlung, Rückkopplung--Eignung, Relevanz, Quantifizierbarkeit)

E Organisation und Umsetzung des Programmbestandteiles (Erstellung, Durchführung, Begleitung, Finanzabwicklung)

F Inhaltliche Konzeption und praktische Einführung sowie Umsetzung der Evaluation 

G Sonstige Bemerkungen

Wo

Wann

GesprächspartnerInnen

weitere Ansprechpartner

Anschrift

Tel:

Fax:

e-mail:

Evaluator/en:

23 A Grundlegende Informationen zum Programmbestandteil Verarbeitung und Vermarktung (V&V)
24
25 Programmerstellung : 
26 Zeitraum:
27 Programmantrag: 
28 Datum:
29 Programmgenehmigung: 
30 Datum:
31 Programmbestandteil Verarbeitung und Vermarktung:
32  - Rechtsgrundlagen (allg. und spez. bzgl. Verarb. & Verm. inkl. Richtlinien, Anweisungen etc. für die Administration u. Bewilligung):
33  - Weitere Dokumente (jüngster Jahresbericht):
34  - Welche Mittel für welche Sektoren (detaillierter indikativer Finanzplan):
35  - Förderstruktur Verarb. & Verm.: Gibt es Unterschiede zw. der Förderstruktur im Bereich V&V wie sie im EU-genehmigten Programm
36 beschrieben wird und der konkreten Umsetzung im Bundesland (aufgrund geänderter Vorgaben seitens der EU?
37 Ja/Nein/Erläuterungen
38 Gibt es V&V-Projekte nach Art. 33?
39  - Wenn ja, in welcher(n) Maßnahme(n)?
40  - In welcher Organisation/durch wen/in welchem Umfang werden V&V-Maßnahmen nach Art. 33 gefördert, begleitet und bewertet?
41
42 Programmentwicklung/-änderungen im Bereich V&V:
43  - Bitte benutzen Sie hierzu die als Anlage beigefügte Tabelle '[Bundeslandkürzel]_Verlauf_EPPD_fuer_2000_06.xls ' über die finanzielle 
44  * Korrekturen und/oder Lücken bitte ausbessern/ergänzen Entwicklung des Bereiches V&V Ende 94-99 und derzeitiger Stand
45  - Wie wurden Änderungen bewerkstelligt (über EU, Begleitausschuss, bundeslandesintern):
46 (in 2002 waren Änderungen auf Grund der Trennung Öko/ Regio in GAK notwendig).
47

Fragebogen : Halbzeitbewertung auf der Ebene der Länderministerien
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48 B  Partnerschaft und Kooperation (VO, Förderung, Genehmigung, Anpassung, Flexibilität)
49 Vorarbeiten zur Phase 2000-2006
50 War bei der Ausgestaltung der EU - Förderbedingungen/Durchführungsbestimmungen für den 
51 Förderzeitraum 2000-2006 Mitarbeit möglich ?
52  - direkt durch Bundesland ( ja / nein / nein aber wünschenswert )
53  - Bl. indirekt über Bund
54  - ausschließlich Bund
55
56 Mitarbeitsmöglichkeiten:
57  > Wurde das Bundesland ? |gefragt|  <-->  |nicht gefragt|
58  > Wurden Mitgestaltungsversuche des Bundeslandes ? |eher akzeptiert| <-->  |eher abgeblockt|
59  > Wurde das Bundesland über VO-Verhandlungen in Kenntnis gesetzt? |tendenziell zu spät| <-->  |tendenziell rechtzeitig| 
60
61 Ist nach Ihrer Meinung das Gebot der Partnerschaft auf dieser Rechtssetzungsebene überhaupt angebracht?
62 ( ja / nein )
63
64 Wenn ja, wurde es für diesen Förderzeitraum angemessen berücksichtigt?
65 ( ja / nein )
66
67 Halten Sie die Vorgaben der VO hinsichtlich Form/Inhalt/Ausgestaltung des OP für sinnvoll und ausreichend?
68 ( ja / nein ), Inwiefern?
69 höhere/geringere Flexibilität gegenüber 1994?
70 erschwerte/erleichterte Erstellung gegenüber 1994?
71
72 Wie beurteilen Sie insbesondere vor diesem Hintergrund die Informationspolitik:
73
74 Marktstrukturreferenten bzgl. Bonn unter den Rubriken 
75 Rechtzeitige Information |trifft zu<>trifft vorwiegend zu<>trifft vorwiegend nicht zu<>trifft nicht zu|
76 Eindeutige Informationen |trifft zu<>trifft vorwiegend zu<>trifft vorwiegend nicht zu<>trifft nicht zu|
77 Lückenlose  Informationen |trifft zu<>trifft vorwiegend zu<>trifft vorwiegend nicht zu<>trifft nicht zu|
78 Ausreichende Unterstützung bei Problemen |trifft zu<>trifft vorwiegend zu<>trifft vorwiegend nicht zu<>trifft nicht zu|
79 Ausreichende kompetente Ansprechpartner |trifft zu<>trifft vorwiegend zu<>trifft vorwiegend nicht zu<>trifft nicht zu|
80           wer sind die Ansprechpartner:  _______________________________________________________
81 Fachreferenten bzgl. der EU-Komm unter den Rubriken 
82 Rechtzeitige Information |trifft zu<>trifft vorwiegend zu<>trifft vorwiegend nicht zu<>trifft nicht zu|
83 Eindeutige Informationen |trifft zu<>trifft vorwiegend zu<>trifft vorwiegend nicht zu<>trifft nicht zu|
84 Lückenlose  Informationen |trifft zu<>trifft vorwiegend zu<>trifft vorwiegend nicht zu<>trifft nicht zu|
85 Ausreichende Unterstützung bei Problemen |trifft zu<>trifft vorwiegend zu<>trifft vorwiegend nicht zu<>trifft nicht zu|
86 Ausreichende kompetente Ansprechpartner |trifft zu<>trifft vorwiegend zu<>trifft vorwiegend nicht zu<>trifft nicht zu|
87           wer sind die Ansprechpartner:  _______________________________________________________
88
89 Wenn diesbezügl. Defizite bestehen, haben sie zu markanter Mehrarbeit geführt? 
90 Beispiele, wenn möglich mit Belegen (etwa: best. Kap. Des Programms mussten neu geschrieben werden usw.)
91
92 Welche Verbesserungsvorschläge hätten Sie?
93
94 Programmvorbereitung/-konzeption
95 Verfahrensablauf zur Genehmigung und Änderung:
96  - Wie gestaltete sich der Verfahrensablauf zur Genehmigung des Bereiches Verarb.& Verm. für 2000-2006
97 (zeitlich, inhaltlich, organisatorisch, Finanzabwicklung, Rolle EU-Komm.)
98  - Und wie beurteilen Sie den Verfahrensablauf im Hinblick auf Programmänderungen (Verarb.&Verm.)
99  - Hat die Flexibilität bzgl. Programmerstellung und -anpassung zu- oder abgenommen (etwa bzgl. Reaktion auf
100 neue Marktentwicklungen)? zugenommen <--> abgenommen , Inwiefern?
101  - Hat sich der Verfahrensablauf gegenüber der Periode 1994-99 verändert?
102 ( ja / nein ), Inwiefern?
103
104 Welche Aspekte bzgl. der Ausgestaltung der EU - Förderbedingungen/Durchführungsbestimmungen im Bereich V&V für den 
105 Förderzeitraum 2000-2006 sind für Ihr Bl. besonders nachteilig, besonders vorteilhaft?
106
107 Fand ein Abstimmungs-/ Abwägungsprozess statt hinsichtlich der Gewichtung der einzelnen Bereiche, also auch des 
108 Bereiches V&V im Rahmen des Gesamtprogrammes (inhaltlich und finanziell)?
109  - wann und wie häufig
110  - auf welcher Ebene 
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111  - systematisch koordiniert oder eher spontan bei akuter Notwendigkeit
112  - wer entschied und wie wurde letztendlich über das programminterne Finanzmittelverhältnis entschieden
113  - war die Entscheidung für den Bereich V&V o.k.
114  - ist das Entscheidungsverfahren o.k. und wurde V&V ausreichend berücksichtigt/eingebunden?
115
116 War insgesamt die Unterstützung/Zusammenarbeit/Kommunikation im Hinblick auf Erstellung, Genehmigung, 
117 Anpassung des Programms/Programmbestandteiles ...
118
119 a) ... bundeslandesintern: >schlecht< >unbefriedigend< >ausreichend< >gut<
120 b) ... durch BML: >schlecht< >unbefriedigend< >ausreichend< >gut<
121 c) ... durch EU-Behörden: >schlecht< >unbefriedigend< >ausreichend< >gut<
122
123 Welche Veränderungen sind diesbezüglich gegenüber 1994-1999 eingetreten?
124
125 Wo sehen Sie Ansatzpunkte für Verbesserungen?
126  
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127 C Entscheidungsgrundlagen, Bedarf, Strategie, Auswahlverfahren, rechtl. Umsetzung
128
129 Welche Informationsgrundlagen waren relevant und welche Bedeutung hatten sie?
130 externe Quellen: |  kaum relevant  |  bedeutsam  |  sehr wichtig  |
131 bereits gestellte Anfragen von Unternehmen
132 speziell erzeugte/in Auftrag gegebene Gutachten/Studien (benennen)
133    - vom Bundesland
134    - mit anderen Bundesländern gemeinsam
135 vorhandene Gutachten/Studien, die nützlich schienen (benennen)
136 Informationen von Verbänden und sonstigen Gruppierungen (benennen)
137 frühere Evaluationsergebnisse
138 Vorgängerprogramme
139 Fachpresse
140 Programme anderer Bereiche, oder Bundesländer
141 interne Quellen
142 politische Empfehlungen, Strategiepapiere
143 verbindliche Anweisungen der politischen Ebene
144 Berichte über die abgelaufene Förderperiode
145 eigenes Wissen, eigene Erfahrung (Ministerium)
146 Vorschläge/Informationen der Bewilligungsstellen
147 aus direkten Kontakten (Besuche etc.) bei Unternehmen/Verbänden gewonnene Informationen
148
149 Wie gestaltete sich die Beteiligung relevanter Gruppen u. welche wurden beteiligt/zumindest informiert? (Unterlagen bereit halten)
150  - ist die Beteiligung generell sinnvoll und hat sie konkret für 2000-2006 zu Programmverbesserungen geführt?
151
152 Wer hat an der Erstellung des Programmbestandteiles V&V maßgeblich mitgewirkt?
153 | Personenzahl | AK-Aufwand |
154 Ministerium
155 Bewilligungsstellen
156 weitere nachgeordnete Dienststellen:
157 andere Ressorts (Ministerien, Dienststellen)
158 Verbände/Wirtschaft
159 andere
160
161 Wie wurde die Erstellung des Programmbestandteiles organisatorisch abgewickelt?
162  - war für den Bereich V&V eindeutig festgelegt, wer was macht bzgl. Programmerstellung (spez. AG, festgelegter Zeitplan, etc.)?
163  - Gab es diesbezügl. gravierende Änderungen gegenüber 1994-99, wenn ja, warum (z.B. neue Vorgaben EU)?
164
165 Fanden Besprechungen bzgl. der generellen Strategie im Ber Verarb. & Verm. statt (Wann, Wie häufig)?
166 Wie wurde verfahren:
167 wurde keine konkrete strategische Ausrichtung erstellt?
168 wurde inhaltlich die Ausrichtung aus 1994-1999 übernommen?
169 wurden die direkten Vorschläge der einzelnen Referenten/Ref.leiter als Richtschnur genommen?
170 wurden hptsl. politische Vorgaben umgesetzt (welche)?
171 wurde der Rahmen der EU-Komm. umgesetzt (wie, welcher Inhalt)?
172 Sonstiges
173
174 Besteht ein Defizit an geplanter strategischer (mittel- bis langfr.) Ausrichtung?
175 Wenn ja, welche Gründe gibt es dafür:
176  - zu wenig Zeit
177  - zu wechselhafte Entwicklungen im Bereich Agrarwirtschaft
178  - politische Ebene lässt sich nicht auf verbindliche Strategien ein
179  - Sonstiges
180  
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181 Sind 'Strategiegruppen', 'geplante strateg. Ausrichtung', 'systematische Abwägungsprozesse'
182 praktikabel und sinnvoll
183 eher unpraktisch und erfolglos
184
185 Wo sehen Sie Verbesserungsmöglichkeiten bei der Erstellung des Programmbestandteiles V&V in Ihrem Bundesland?
186 Bei einer verstärkten Zentralisierung/Dezentralisierung,
187 In einer Verbesserung des Informationsaustausches in qualitativer/zeitlicher Hinsicht 
188 mit anderen Dienststellen/Kammern etc.
189 In einer speziell für das Programm zusammengesetzten dienstlichen Einheit (z.B. Referat)
190
191 In welcher Form (anhand welcher Unterlagen) informierten Sie die nachgeordneten Dienststellen über die entgültige 
192   Fassung des Förderprogrammes und seiner Umsetzung (inhaltlich, zeitliche Abfolge, administrative Anweisungen)
193
194 War der Bedarf an zusätzlichen Inf. der Bewilligungsstellen bzgl. dieses Förderprogrammes gegenüber 1994-99 ...
195 höher  |  gleich  |  geringer
196
197 Welche Aspekte waren Ihrer Meinung nach hinsichtlich der Erstellung und der Einführung des Programmbestandteiles 
198   in die Administration Ihres Bundeslandes besonders negativ/hinderlich/frustrierend?
199 Wir wussten zu spät, wie das Programm erstellt werden muss (Beleg, Zeitpunkt)
200 Wir erhielten immer wieder widersprüchliche Informationen bzgl. des Programmes (Beispiele, Inhalt, Zeitpunkt)
201 Für entscheidende (vor allem neue) Anforderungen fehlte uns kurzfristig Personal zur Umsetzung (Beispiele, Inhalt, Beleg, Zeitpunkt)
202 Das Verhalten der EU Komm hat sich deutlich geändert:
203  - unkalkulierbarer
204  - kleinlicher
205  - Sonstiges
206 Sonstiges
207
208 Woraus leiteten Sie konkret die Sektoren ab, die gefördert werden sollen ? 
209 Aus ...
210 bereits gestellten Anfragen von Unternehmen
211 eigener Beurteilung der Sektoren (Fachabteilung d. Ministeriums)
212 Vorschlägen von Vergabestellen
213 Vorschlägen von Verbänden
214 verfügbarem Finanzrahmen (EU, Bund, Bundesland)
215 gezielten Sektorstudien
216 Empfehlungen von Gutachtern/aus der Wissenschaft
217 zentralen, regionalen oder sektoralen Marktstudien
218 regionalen Aspekten
219 Förderung in der Periode 1994-1999
220 früheren Bewertungsergebnissen, Evaluationen
221 anderen Quellen: 
222
223 Warum wurden andere (bedeutende) Sektoren nicht gefördert?
224  - Bestand in nichtgeförderten Sektoren ein Förderbedarf?
225  - Bestanden/bestehen in nichtgeförderten Sektoren Defizite?
226  - Wie fand diesbezüglich der Entscheidungsprozess statt?
227  - Bitte nennen Sie die Sektoren und die Gründe für die fehlende Berücksichtigung
228  - Konnten aufgrund fehlender Finanzmittel bestimmte Sektoren/Bereiche im OP nicht berücksichtigt werden?
229
230 Ist die im Programm erfolgte Sektorauswahl aktuell noch o.k.?
231 ( ja / nein ) Begründung
232 Sind regelmäßige Prüfungen der Sektorauswahl geplant?
233
234 Wie 'bestimmten' Sie für Ihre Planung die Höhe der insgesamt notwendigen Fördermittel ? Aus
235 verfügbarem Finanzrahmen des Bundeslandes
236 verfügbarem Finanzrahmen des Bundes
237 verfügbarem Finanzrahmen der EU
238 bereits gestellten Anfragen von Unternehmen
239 eigener Beurteilung der Sektoren (Fachabteilung d. Ministeriums)
240 Absprache mit den Vergabestellen
241 Förderung in der Periode 1994-1999
242 anderen Quellen: 
243  
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244 Entspricht der ermittelte Bedarf den aktuellen Notwendigkeiten?
245 ( ja / nein ) Begründung
246
247 Wurde über die Art der Förderung diskutiert (Fördersätze, Zuschuss oder Kredit, etc.)? 
248 Wer legte Förderart fest und wie wurde sie festgelegt?
249 Wer legte die Höhe der Fördersätze fest?
250 Wurden die Fördersätze geändert a) gegenüber 1994-99 b) innerhalb des bisherigen Förderzeitraumes (seit 2000)?
251 Haben sich Zuschüsse bewährt?
252 Wie gelangen Sie zu dieser Einschätzung, wie haben Sie das gemessen?
253
254 Sind Sie mit dem jetzigen Verfahren der Informationsgewinnung und -analyse zur Sektorauswahl zufrieden ?
255 ( ja / nein ) Begründung
256
257 Gab es hinsichtlich der geförderten Sektoren im vergangenen Jahrzehnt gravierende Veränderungen?
258
259 Gab es hinsichtlich der geförderten Unternehmen im vergangenen Jahrzehnt eine hohe Fluktuation, oder überwiegt
260 die wiederholte Förderung von Unternehmen?
261
262 Alternative Förderprogramme
263
264 Bestehen in Ihrem Bundesland alternative Förderprogramme für Unternehmen  im Bereich V&V in 2000-2006?
265 siehe beigefügte Tabelle: 'Alternative_Foerderprogramme_2000_2006.xls '
266 ( ja / nein / unbekannt ), wenn ja: Landesprogramme, VO 2200 (GMO) Betriebsfonds, allgemeine regionale Wirtschaftsförderung,
267 weitere Förderprogramme: ( ... ).
268 für welche Zielgruppen:
269 In welchem Umfang haben Unternehmen des Bereiches der Verarbeitung und Vermarktung landw. Erzeugnisse 
270 diese Fördermöglichkeit genutzt?
271  - Fördervolumen
272  - Anzahl der Fälle
273  - Betroffene Sektoren
274
275 Sind Ihnen realisierte Förderfälle bekannt, die auch im Rahmen der VO 1257/1999 hätten gefördert werden können?
276 ( ja / nein   |  welche?)
277
278 Warum werden (gerade) diese Alternativprogramme genutzt ? Wegen
279  - des Fördersatzes
280  - der Ausschlusskriterien
281  - anderer Gründe Bitte nennen:
282
283 Bestand eine systematische Kooperation/Koordination mit den für diese Förderungen zuständigen Dienststellen?
284
285 Zusammenarbeit mit anderen Bundesländern
286
287 In welcher Weise und in welchen Sektoren fand eine Zusammenarbeit/Abstimmung mit anderen Bundesländern statt?
288
289 Hat sich das Ausmaß der Zusammenarbeit gegenüber 1994-1999 verändert?
290 ( ja / nein )
291 Wenn ja: In welcher Weise (z.B. nicht nur Zusammenarbeit bzgl. Sektoren sondern auch Förderkriterien etc.)?
292
293 Sehen Sie weiterhin Ansatzpunkte für Verbesserungen bei der Zusammenarbeit zw. Bundesländern?
294
295 D Ziele, Zielvorgaben, Indikatoren 
296

297 Wichtigste Ziele im Programmbestandteil V&V sind nach unserer Recherche folgende: ... 
298
299 Darin spiegeln sich folgende struktur- und wirtschaftspolitischen Schwerpunkte wider: ... 
300
301 Die EU hat ein Schema der Interventionslogik für die Fördermaßnahmen entwickelt. Anhand der uns vorliegenden Programme
302     wwerden wir versuchen, für die in Ihrem Bundesland geförderten Sektoren ein solches Schema zu erstellen. Wir werden bei 
303     uunseren Besuchen eine solche  Übersicht mitbringen und würden sie gerne mit Ihnen diskutieren, verändern und ergänzen.
304 Benutzen Sie dazu die im Anhang mitgelieferte Tabelle 'Ergaenz_Interventionslogik.xls '.
305
306 Wie stehen die Ziele in Beziehung zu Zielen  
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307 des Gesamtprogrammes   ----------->   Benutzen Sie dazu die im Anhang mitgelieferte Tabelle 'Zielbeziehung_Sektor_Plan.xls '.
308 alternativer Programme bzw. Politiken des Bundeslandes im Bereich V&V (bitte Antwort vorbereiten)?
309 anderer Politiken der EU
310
311 Wie sind die Ziele entstanden, wie und durch wen wurden sie festgelegt?
312
313 Wie ist innerhalb des Prorammbestandteiles V&V die EU-Interventionslogik gestaltet?
314 (Benutzen Sie dazu die im Anhang mitgelieferte Tabelle XXX)
315  - Haben Sie spezielle Zielwerte festgelegt?
316  - Wie wurden sie bestimmt?
317  - Welches Niveau streben Sie an?

318  - Ist die Formulierung von Zielwerten sinnvoll?
319  - Welchen Nutzen haben Zielwerte für Sie?

320

321 E
322
323 EINFÜHRUNG
324
325 Welche Möglichkeiten nutzten sie von Ihrer Dienststelle aus, um auf die Fördermöglichkeiten hinzuweisen ? 
326 Informationsbroschüren (liegen vor / sind verfügbar ? Bitte bereithalten.)
327 Fachpresse
328 Rundschreiben an Vergabestellen
329 direkte persönliche Kontakte
330 Internet-Homepage
331 Informationsveranstaltungen
332 Im Rahmen von Besuchen vor Ort
333 Durch andere Ressorts (gegenseitige Information und Informationsweitergabe)
334 weitere wichtige Quellen Bitte nennen:
335 gar nicht
336
337 Welche anderen (externen) Quellen informierten über das Förderprogramm (z.B. Verbände/ Innung)?
338 Quellen nennen
339
340 Gibt es einen zentralen Informationsdienst, der Unternehmen über die verschiedenen Fördermöglichkeiten informiert?
341 ja, auf der Ebene der Bezirksregierungen
342 ja, auf der Ebene der einzelnen Ministerien
343 ja, auf der Ebene der Bundeslandes
344 nein bzw. nicht bekannt
345
346 Informieren Sie Unternehmen auch über andere Fördermöglichkeiten?
347 ja, über die verschiedenen Möglichkeiten innerhalb des 'Landwirtschaftsministeriums'
348 ja, auch über die verschiedenen Möglichkeiten innerhalb des 'anderen Ministerien'
349 ja, auch über die verschiedenen Möglichkeiten auf Bundesebene
350 nein bzw. besitzen darüber keine ausreichenden Informationen
351

352
353 ( ja / nein )
354
355 Halten sie die bisherige Informationspolitik für ausreichend ?
356 ( ja / nein )
357
358 An welchen Stellen sehen Sie Möglichkeiten zur Verbesserung der Informationspolitik?
359 besseres Informationsmaterial
360 zentrale Info-Broschüren
361 mehr Informationsveranstaltungen
362 systematischere Öffentlichkeitsarbeit
363 intensivere persönliche Beratung
364 Mittel für professionelle (auch externe) Öffentlichkeitsarbeit
365 Internet-Homepage

Organisation und Umsetzung des Programmbestandteiles V&V (Einführung, Umsetzung, Begleitung, 
Finanzabwicklung)

Sind nach Ihrer Auffassung alle potenziellen Antragsteller über die Förderungsmöglichkeiten im Bereich Verbesserung der V&V informiert?
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366 Beteiligung gesellschaftlicher Gruppen: wenn ja, bitte geneuer erläutern.
367 Andere Möglichkeiten. Welche:
368

369 UMSETZUNG/DURCHFÜHRUNG
370
371 Beschreiben Sie an dieser Stelle bitte aus der Sicht des Ministeriums die Organisation und praktische
372 Abwicklung des Programmes im Bereich V&V:
373 Wer übernimmt an welcher Stelle welche Aufgaben (Dienststellen, Aufgabenbereiche, Kontrollen, 
374 Erstellung von Berichten usw.)? Gemeint ist eine strukturierte Darstellung der Vorgänge (wer, wann, wie) und  
375 der zuständigen administrativen Ebenen (Vergabestellen, Landesministerium, Bundesministerium, EU-Kommission).
376  - Beschreiben Sie bitte die zwei Ebenen (A) Programmabwicklung und (B) Projektabwicklung getrennt.
377 Zu (A): Beschreibung:
378 Zu (B):
379  - Für die Beschreibung der Projektbewilligung nutzen Sie bitte die Datei (Ablaufschema_Projektebene_00_06.xls,
380  Arbeitsbl. 'Antrag_Bewilligung_ab_2000_ABL').
381  - Für die Beschr. der Projektbegleitung und -kontrolle  nutzen Sie bitte die Datei (Ablaufschema_Projektebene_00_06.xls, 
382 Arbeitsbl. 'Projektabschluss_ABL').
383       * Zugleich sollten Sie bitte die Ablaufschemata an die Situation in Ihrem Bundesland anpassen.
384
385  - Wenn der Abfluss gebundener Mittel nicht wie geplant verläuft (z.B,. Projektverzögerungen). 
386       Wie verfahren Sie dann und welche Auswirkungen hat dies auf die interne Finanzabwicklung?
387
388 Werden die Begünstigten dazu verpflichtet, über den "tatsächlichen Erfolg" Auskunft zu geben?
389 ("tatsächlich" = inwieweit die geplanten Verbesserungen (hauptsächlich wohl die Wirtschaftlichkeit) auch tatsächlich eingetreten sind)
390 ( ja / nein ), wenn ja, wie häufig,     Begründung
391
392 Hat das Ausmaß des Projekterfolges Auswirkungen für den Begünstigten?
393 Gibt es diesbezüglich formalisierte Verfahren?
394
395 Welches sind die gravierendsten Änderungen bzgl. der administrativen Abwicklung gegenüber 1994-99?
396     (Zur Erinnerung ist die Datei ('[Bundeslandkürzel]_94_99_Ablauf _Projektebene.xls ') mit der Sítuation in der Vorgängerperiode beigefügt)
397  - Bitte in knapper Form Sachverhalte auflisten inkl.: |  positiv  |  negativ  |  Begründung  |
398 Erhielten Sie Unterstützung von Seiten der Bewilligungsstellen (z.B. Verbesserungsvorschläge bzgl. Abwicklung, etc.)?
399
400 Ist der Personalaufwand höher als in der Vorgängerperiode?
401
402 Ist die verfügbare Personalausstattung in Ihrem Bl. nach derzeitigem Kenntnisstand ausreichend?
403
404 In Zeiten knapper werdender Mittel kann eine Auswahl aus allen eingegangenen Anträgen erfolgen müssen. 
405 Ist dieser Fall schon einmal eingetreten?
406 ( ja / nein ), wenn ja, wie häufig
407
408 Wurden Ablehnungen schriftlich festgehalten?
409 ( ja / nein ), Begründung
410
411 Warum wurden Anträge/Anfragen abgelehnt/negativ eingestuft? 
412
413 Welches Auswahlverfahren verwenden Sie (erläutern, ggfs. Unterlagen bereitstellen)?
414
415 Welches Auswahlverfahren würden Sie für sinnvoll erachten / eher verwenden wollen ?
416  - Ranking nach Wertigkeit (durch Bewilligungsstellen)
417  - Ranking nach Wertigkeit (externe Gutachten)
418  - Windhundverfahren
419  - Änderung der Fördersätze
420  - andere Verfahren. Bitte nennen:
421
422 Wo sehen Sie Verbesserungsmöglichkeiten bei der Umsetzung des Programmbestandteiles V&V in Ihrem Bundesland?
423  - Zum Beispiel bei einer verstärkten Zentralisierung/Dezentralisierung,
424  - einer Verbesserung des Informationsaustausches in qualitativer/zeitlicher Hinsicht 
425  - mit anderen Dienststellen/Kammern etc.
426
427 Inwieweit flossen Ergebnisse von Evaluationen (etwa der Ex-post-Evaluation) in die Umsetzung ein?
428  
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429 Welche Kriterien spielen für die  Abwicklung des Förderprogrammes im Bereich V&V eine Rolle?
430 | trifft zu  |  | trifft vorwiegend zu  |  | trifft vorwiegend nicht zu  |  | trifft nicht zu  |
431  - Möglichst alle Unternehmen mit formeller Förderwürdigkeit sollten gefördert werden
432  - Die Projekte sollten möglichst schnell umgesetzt werden
433  - Die Förderung soll den Strukturwandel hin zu größeren Unternehmen unterstützen
434  - Die Förderung soll in finanzielle Schwierigkeiten geratene Unternehmen auffangen
435  - Die Fördergelder sollen möglichst komplett eingesetzt werden
436  - Ein fester Mitarbeiterstab und Kontinuität in den politischen Zielsetzungen tragen zur Fördereffizienz bei
437  - Rückforderungen von Fördermitteln und gescheiterte Projekte werden negativ bewertet
438
439 BEGLEITUNG
440
441 Wie ist das 'Begleitsystem' für den Teil V&V gestaltet und welche Personen/Positionen sind darin involviert?
442 a) Anzahl Personen und deren Aufgaben (wenn möglich schematische Darstellung)
443 b) Wie organisieren Sie die Datenerfassung für das 'Monitoring'?
444 c) Laut Art. 53 der VO (EG) Nr. 445/2002 umfasst die Begleitung, dass " ... Vorkehrungen zur Sicherung der Qualität und
445      der Effizienz der Durchführung ... " getroffen werden. Welche Vorkehrungen haben Sie getroffen?
446
447 Wer hat die im Programm erwähnten Indikatoren erstellt / ausgearbeitet / konzipiert ?
448
449 Es folgen nun einige Fragen zu den innerhalb Ihres Planes erwähnten Indikatoren (Indikatorenliste siehe Anhang Tabelle XXX):
450 1. Ist Ihrer Meinung nach die von uns erstellte Indikatorenliste für Ihr EPPD/ OP vollständig (oder fehlen welche)?
451 2. Werden die Indikatoren auch tatsächlich erhoben und ausgewertet?
452 3. Bitte stellen Sie uns die Ergebnisse dieser Erhebung zur Verfügung.
453
454 Empfinden sie die Belastung durch Meldepflichten (Jahresberichte und sonstige) im Rahmen dieses Förderprogrammes
455 als zu hoch
456 als akzeptabel
457 als keine Belastung
458
459 FINANZABWICKLUNG
460
461 Hat sich der AK-Aufwand für die finanztechnische Bearbeitung der Fördermaßnahmen / des -programmes erhöht?
462 ( ja / nein ) können Sie den ungefähren Umfang AK angeben?
463 Ist die Ak-Ausstattung diesbezüglich  ausreichend ? ( ja / nein ) Wie hoch ist der Fehlbedarf?
464
465 Beschreiben Sie bitte möglichst detailliert (auch zeitl. Abfolge) wie die Finanzmittel zwischen  EU, Bund, Bundesland und 
466  Bewilligungsstelle im Rahmen des Programmes transferiert werden (Gemeint sind nicht die Zahlungen im Rahmen eines Projektes):
467
468 Für die Finanzplanung sowohl des Planes als auch des Landeshaushaltes sind voraussehbare Finanzströme vorteilhaft.
469 Wie beurteilen Sie in diesem Zusammenhang die Planbarkeit der Zahlungsströme im bisherigen Verlauf der Förderperiode?
470  - Findet teilweise eine Auswahl der Projekte nach Ihrer finanztechnischen Vorteilhaftigkeit statt (z.B. schneller Abfluss der Fördermittel möglich)?
471
472 Treten im Rahmen der Abbuchung der Finanzmittel durch die Vergabe-/Bewilligungsstellen finanzielle Engpässe auf?
473 ( ja / nein ) Begründung, Häufigkeit, typische Zeitpunkte
474
475 Bitte stellen Sie uns den bisherigen Abfluss von Fördergeldern des Bereiches V&V in zeitlicher Hinsicht dar.
476 Inwieweit stimmt dieser mit den Planwerten überein?
477 Welche Folgen haben Abweichungen von den Planwerten?
478
479 Hat der Wechsel zur Abt. Garantie und die damit verbundenen Änderungen der Abwicklung und Kontrolle 
480 | trifft zu  |  | trifft vorwiegend zu  |  | trifft vorwiegend nicht zu  |  | trifft nicht zu  |
481  - zu einem deutlichen Mehraufwand geführt?  
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482  - die administrative Abwicklung erleichtert?
483  - die Qualität der Förderung verändert (Planbarkeit, Geschwindigkeit)?
484  - zu einer präziseren Auswahl förderungswürdiger Unternehmen geführt?
485  - den Entscheidungsspielraum der Bewilligungsstellen eingeengt?
486  - den Druck auf die begünstigten Unternehmen, erfolgreich zu sein, erhöht?

487  - insgesamt zu einer effizienteren Förderung geführt?
488
489 An welchen Stellen in der finanziellen Abwicklung des Förderprogramms sehen sie Möglichkeiten der Verbesserung ?
490 Angabe in Prosa wo / wie ?
491
492 F Inhaltliche Konzeption und praktische Einführung sowie Umsetzung der Evaluation 
493
494 Inwieweit wurde der Bereich V&V in die Evaluationskonzeption ausreichend eingebunden?

495
496 Welche Effekte versprechen Sie sich von der Evaluation?
497
498 Wie wurden die Bewilligungsstellen auf die Evaluation vorbereitet (außerhalb der Aktivitäten der Evaluatoren selbst)?
499
500 G Sonstige Bemerkungen
501
502 Welche Folgen hätte ein Wegfall der Förderung im Bereich V&V?
503  - bzgl. der Landwirtschaft in Ihrem Bundesland
504  - bzgl. V & V in Ihrem Bundesland
505  - bzgl. internationaler Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen des bereiches V & V in Ihrem Bundesland
506
507 Sehen Sie im Bereich V & V den Charakter einer Anschubfinanzierung zur Förderung einer eigenständigen Entwicklung 
508 der Unternehmen als zweckmäßig an?
509 Ist er bei Ihnen gewährleistet?
510
511 Die größte Kompetenz zur bedarfsgerechten Förderung im Bereich Landwirtschaft und V&V liegt in den Regionen (Bundesländern).
512 Sind diesbzgl. die Einflussmöglichkeiten auf die Förderung zwischen den Partnern ... angemessen verteilt?
513  Bewilligungsstelle, ( ja / nein ), Begründung
514 Bundesland, ( ja / nein ), Begründung
515 Bund, ( ja / nein ), Begründung
516 EU ( ja / nein ), Begründung
517
518 Haben die Regionen diesbezüglich ausreichend Freiräume in der Gestaltung der Förderung?

519 ( ja / nein ), Begründung
520
521 Evaluation ist eine  wichtige Möglichkeit, politische Vorgaben und Ziele zu messen und gegebenenfalls zu korrigieren.
522 | trifft zu  |  | trifft vorwiegend zu  |  | trifft vorwiegend nicht zu  |  | trifft nicht zu  |

Werden die politischen Entscheidungsprozesse den Bedürfnissen des Bereiches V&V gerecht?
Und welche Möglichkeiten der Einflussnahme sehen Sie?

526
527
528
529 Begleitunterlagen zur Unterstützung der Beantwortung des Fragebogens (teilweise vorausgesandt)
530 (im Ordner: Interviewunterlagen\Begleitunterlagen_Besuche):

531 a  ~ für Zeile 43 [Bundeslandkürzel ]_Verlauf_EPPD_fuer_2000_06.xls
532 b  ~ für Zeile 265 Alternative_Foerderprogramme_2000_2006.xls
533 c  ~ für Zeile 307 Zielbeziehung_Sektor_Plan.xls
534 d  ~ für Zeile 304 Ergaenz_Interventionslogik.xls
535 e  ~ für Zeile 379 - 381 Ablaufschema_Projektebene_00_06.xls
536 f  ~ für Zeile 393 [Bundeslandkürzel]_94_99_Ablauf_Projektebene.xls
537
538

Besten Dank für Ihre Unterstützung
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Anhang 2: Erfassung von Kennzahlung im Rahmen von Fördermaßnahmen ... 

Version:
 EB_Aug02_2000-2006

Code gesamt Posteingang

Sektor bewilligt am

Angaben zur Fördermaßnahme

Bezeichnung 
des Vorhabens

Angaben zum Begünstigten (Antragsteller)

Name
Telefon
Telefax
email

Ort, Datum Unterschrift

! Eingabe erfolgt (durch die Bewilligungsstelle) im Hauptbogen !

PLZ und Ort
Name (der Betriebsstätte)
Ansprechpartner vor Ort
Telefon
Telefax
email

Ort der Investition / des Projektes

Name/Unternehmen 
PLZ und Ort
Bundesland, Land
Strasse, Hausnummer oder Postfach
Telefon

Erfassung von Kennzahlen im Rahmen von Fördermaßnahmen zur Verbesserung der
Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse

Förderperiode 2000 - 2006

                             VORBOGEN auszufüllen bei Antragstellung 

Angaben des Antragstellers (weißer Bereich) und Angaben der Bewilligungsstelle (blauer Bereich)
Keine Angaben sind in den dunkelgelben Feldern erforderlich, sie werden aus anderen Eingaben übernommen.

Deutschland

!!! Eingaben in diesem Bereich erfolgen von der Bewilligungstelle im Hauptbogen; werden hier nur angezeigt  !!!

Unterschrift des/der Antragsteller(s)/-in bzw. des/der Vertretungsberechtigten für den Vor- und Hauptbogen

Ansprechpartner bei Rückfragen zum Antrag / Investition
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Name der Behörde
Bundesland
Abteilung / Referat
Adresse (PLZ, Ort)
Strasse, Hausnummer oder Postfach

Ansprechpartner / zuständiger Sachbearbeiter (gegebenenfalls mehrere)

Name
Telefon
Telefax
email

Angaben zur durchführenden Behörde 
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Anhang 3: Erfassung von Kennzahlen im Rahmen von Fördermaßnahmen ... 

Marktstrukturverbesserung (GAK)

Marktstrukturgesetz (GAK)

Ökologische Herkunft (GAK)

Regionale Herkunft (GAK)

sonstigen landesspezifischen Richtlinien:

EU GAK Bundesland außerh.GAK

A

1 Ja/Nein/NEUgründung Ja / Nein

2
%
%
%
%
%
%
%

    HAUPTBOGEN  zur Antragstellung
Version:

 EB_Aug02_2000-2006

Umsatzes Wert

Vollzeit

im Jahr vor der Antragstellung geplant nach Abschluss der 
Investitionsmaßnahme

wenn ja, welchen :

Angaben zur Beziehung Betriebsstätte zum Unternehmen 

Gebietskategorie der Betriebsstätte

sonstiges benachteiligtes Gebiet

Ziel 2 - Gebiet

Sektor

Angaben erfolgen auf Betriebsstättenebene

Förderung nach Grundsätzen / Richtlinien: GAK plus landesspezifische Regelungen

Fördersätze in % laut 1. Bewilligungsbescheid

Code Projekt

Code für Sektor

( 3 Zeichen )

Die Angaben sollten nach Möglichkeit für die Betriebsstätte erfolgen, für die Investitionsförderung  
beantragt wird. Nur im Abschnitt C sind Angaben mit ausschließlichem Bezug zur Investition 

erforderlich. 

Relativer Anteil der Betriebsstätte am Unternehmen (auch Schätzungen zulässig) bezüglich des / der

Code (frei verfügbar) ( 3 Zeichen )

Berggebiet

Erfassung von Kennzahlen im Rahmen von Fördermaßnahmen zur Verbesserung der
Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse

Förderperiode 2000 - 2006

Code gesamt

Hellblauer Bereich wird von der Bewilligungstelle ausgefüllt !

Posteingang

bewilligt  am

Wert

Saison
Beschäftigte

Azubis

Teilzeit

Gebiet mit speziellen Benachteiligungen

Gebiet mit Umwelteinschränkungen / auflagen

Vorzeitiger Maßnahmenbeginn

genehmigt am

Rohwareneinsatzes Menge
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B

1 Wurden bereits Investitionen in dieser Betriebsstätte im Rahmen der Marktstrukturverb. gefördert? Ja / Nein

wenn ja, in Periode: vor 1994 Ja / Nein 1994 - 1999 Ja / Nein Ja / Nein

2

3

4 Rechts-/Betriebsform des Begünstigten

-
-
-
- davon - regional - ökologisch

C

1 entfällt

2

3 Erfolgt die Investition aufgrund einer Verlagerung oder Schließung einer anderen Produktionsstätte Ja / Nein

wenn ja aus dem gleichen / aus einem anderen Bundesland / Sonstiges

4

1 Ausrichtung der Erzeugung an der voraussichtlichen Marktentwicklung
2 Förderung der Entwicklung neuer Absatzmöglichkeiten
3 Verbesserung bzw. Rationalisierung der Vermarktungswege
4 Verbesserung bzw. Rationalisierung der Verarbeitungsverfahren
5 Verbesserung der Aufmachung und Verpackung der Erzeugnisse
6 Bessere Nutzung bzw. Entsorgung der Nebenprodukte und Abfälle
7 Anwendung neuer Techniken
8 Förderung innovativer Investitionen
9 Verbesserung und Überwachung der Qualität

10 Verbesserung und Überwachung der Hygienebedingungen
11 Umweltschutz (z.B. Ressourcenschonung, Abwasseraufbereitung)
12 Verbesserung des Wohlbefindens der Tiere (Tiergerechtigkeit, Tierschutz, Tierhygiene)

Hauptinvestitionsziel (Auswahlliste)

5 Anteilige Zuordnung der Investition (einschliesslich Kapazitätserweiterungen) zum Unternehmensbereich 

Produktionsorientiert (Be- und Verarbeitung, Abfüllung, Abpackung)
Lagerungsorientiert (vor oder nach der Verarbeitung, incl. Kühlung etc.) 
Produktionslogistik (Erfassen, Anliefern, Ausliefern)
Vermarktung, Absatz (Vermarktungeinrichtungen, - halle, - raum)
Sonstiges

6

Auswahlliste

Erfassungsdimension "Investitionen"

Gesamtinvestitionskosten (entsprechend Antrag)

Erzeugerzusammenschluss,

Allgemeine Angaben

Datum der Antragstellung

Erzeugerorganisation nach GMO

SUMME muss 100 % ergeben (wird automatisch aufsummiert)

SUMME muss 100 % ergeben (wird automatisch aufsummiert)

Anteil in % an der Gesamtinvestition mit dem Ziel der

Erzeugergemeinschaft nach Marktstrukturgesetz

Bezeichnung des Vorhabens 
(gegebenenfalls Ergänzungen durch 
die Bewilligungsstelle)

Haupt- und Nebenziele der Investition als Relativangaben in % entsprechend VO (EG) 1257/1999

Unternehmen

2000 - 2006

Verbesserung der Arbeitsplatzbedingungen und des Unfallschutzes  
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D

1 Rohwareneinsatz auf Jahresbasis (Angaben für die bis zu 5 bedeutendsten Rohwaren) der Betriebsstätte

Menge
Wert

Menge
Wert

(Einzel-) Erzeugern oder 
sonst. Zusammenschlüssen 
von Erzeugern

Wert

Anzahl

Wert
Menge

Qualitätszu- oder -abschlag vereinbart

Zahlungsziel (Hauptrechnungsbetrag, Anzahl Wochen nach Lieferung)

im Jahr vor der Antragstellung geplant nach Abschluss der 
Investitionsmaßnahme

%-Anteil aus Ökoproduktion / Nachw. Rohstoffe

Einheit

Erzeugergemeinschaften,  
-zusammenschlüssen   
 oder -organisationen

Anzahl

Wert

%-Anteil aus Ökoproduktion / Nachw. Rohstoffe

Erfassungsdimension "Faktoreinsatz Rohwaren / Abnahme- und Lieferverträge"

Vertragliche Bindungen für Rohware mit 

Menge

in Jahren
Zahlungsziel (Hauptrechnungsbetrag, Anzahl Wochen nach Lieferung)

(Einzel-) Erzeugern oder 
sonst. Zusammenschlüssen 
von Erzeugern

Menge
Anzahl

Durchschnittliche Laufzeit der Verträge in Jahren

% Anteil mit Aufschlag

Differenz in % zum Durchschnittsmarktpreis

Indexierung der Abnahmepreise vereinbart Ja / Nein Ja / Nein
Qualitätszu- oder -abschlag vereinbart Ja / Nein Ja / Nein
Vertragsstrafen vorgesehen Ja / Nein Ja / Nein

Vertragliche Bindungen für Rohware mit 

Erzeugergemeinschaften,  
-zusammenschlüssen   
 oder -organisationen

Anzahl

Wert
Menge

Durchschnittliche Laufzeit der Verträge 

% Anteil mit fixem Preis
% Anteil mit markt. Preis % Anteil mit markt. Preis
% Anteil mit Aufschlag

Auszahlungspreise
% Anteil mit fixem Preis

% Anteil mit Aufschlag

Indexierung der Abnahmepreise vereinbart Ja / Nein Ja / Nein

Differenz in % zum Durchschnittsmarktpreis

Ja / Nein Ja / Nein
Vertragsstrafen vorgesehen Ja / Nein Ja / Nein

in Jahrenin Jahren

Auszahlungspreise
% Anteil mit fixem Preis % Anteil mit fixem Preis
% Anteil mit markt. Preis % Anteil mit markt. Preis

% Anteil mit Aufschlag

I

II

Rohwaren 
landwirtschaftlichen Ursprungs
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Menge
Wert

Menge
Wert

(Einzel-) Erzeugern oder 
sonst. Zusammenschlüssen 
von Erzeugern

%-Anteil aus Ökoproduktion / Nachw. Rohstoffe

in Jahren in Jahren

%-Anteil aus Ökoproduktion / Nachw. Rohstoffe

Auszahlungspreise

Vertragliche Bindungen für Rohware mit 

Differenz in % zum Durchschnittsmarktpreis

Qualitätszu- oder -abschlag vereinbart

(Einzel-) Erzeugern oder 
sonst. Zusammenschlüssen 
von Erzeugern

Durchschnittliche Laufzeit der Verträge 
Zahlungsziel (Hauptrechnungsbetrag, Anzahl Wochen nach Lieferung)

% Anteil mit fixem Preis

Wert
Menge
Anzahl

in Jahren
Zahlungsziel (Hauptrechnungsbetrag, Anzahl Wochen nach Lieferung)

in JahrenDurchschnittliche Laufzeit der Verträge 

% Anteil mit fixem Preis

Erzeugergemeinschaften,  
-zusammenschlüssen   
 oder -organisationen

Anzahl

Wert
Menge

% Anteil mit markt. Preis % Anteil mit markt. Preis
% Anteil mit Aufschlag % Anteil mit Aufschlag

Vertragsstrafen vorgesehen Ja / Nein Ja / Nein

Indexierung der Abnahmepreise vereinbart Ja / Nein Ja / Nein

Wert
Menge

Vertragliche Bindungen für Rohware mit 

Erzeugergemeinschaften,  
-zusammenschlüssen   
 oder -organisationen

Anzahl

Wert

Anzahl
Menge

% Anteil mit markt. Preis
% Anteil mit Aufschlag

% Anteil mit fixem Preis

Qualitätszu- oder -abschlag vereinbart
Ja / Nein

III

IV

Ja / Nein
Vertragsstrafen vorgesehen Ja / Nein

Ja / Nein Ja / Nein

Auszahlungspreise
% Anteil mit fixem Preis
% Anteil mit markt. Preis
% Anteil mit Aufschlag

Ja / Nein
Ja / Nein

Differenz in % zum Durchschnittsmarktpreis

Indexierung der Abnahmepreise vereinbart Ja / Nein
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Menge
Wert

2 Gesamtrohwareneinsatz landwirtschaftlichen Ursprungs auf Jahresbasis (der Betriebsstätte)
Menge

Wert

3 Handelswarenbezug (gesamt) Wert

E

1

Menge
Wert

Menge
Wert

Menge
Wert

2 Wert

3

Wind, Solar, Wasser, Biogas Menge
Menge

Wärmerückgewinnung Menge

4 Wert

Verbrauch / Einsatz  an Energie 
der Betriebsstätte

Erfassungsdimension "Faktoreinsatz Ressourcen: Energie, Wasser, Verpackung"

Einheit

Vom Gesamtverbrauch an Energie entfällt auf selbsterzeugte Energie aus ...
Energieverbrauch insgesamt

Strom

Gas

Verpackungsmaterial

 Öl

wertmäßiger Anteil Nachw. Rohstoffe

(Einzel-) Erzeugern oder 
sonst. Zusammenschlüssen 
von Erzeugern

mengenmäßiger Anteil aus Ökoproduktio

Wert

%-Anteil aus Ökoproduktion / Nachw. Rohstoffe

Menge

Vertragliche Bindungen für Rohware mit 

Erzeugergemeinschaften,  
-zusammenschlüssen   
 oder -organisationen

Anzahl
Menge
Wert

Anzahl

in Jahren
Zahlungsziel (Hauptrechnungsbetrag, Anzahl Wochen nach Lieferung)
Durchschnittliche Laufzeit der Verträge in Jahren

Auszahlungspreise
% Anteil mit fixem Preis % Anteil mit fixem Preis
% Anteil mit markt. Preis % Anteil mit markt. Preis
% Anteil mit Aufschlag % Anteil mit Aufschlag

Differenz in % zum Durchschnittsmarktpreis

Indexierung der Abnahmepreise vereinbart Ja / Nein Ja / Nein
Qualitätszu- oder -abschlag vereinbart Ja / Nein Ja / Nein

im Jahr vor der Antragstellung geplant nach Abschluss der 
Investitionsmaßnahme

nachwachsenden Rohstoffen
Produkt: 

V

Vertragsstrafen vorgesehen Ja / Nein Ja / Nein

Rohwareneinsatz gesamt

wertmäßiger Anteil Drittlandsware
davon 
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5 Menge

Menge

6 Menge

Menge

F

1

Menge
Menge

Ja / Nein Ja / Nein
 %

b) Lagerkapazität
Menge

Ja / Nein Ja / Nein

c) Anmerkungen zu den Kapazitätsangaben

2 Produzierte Erzeugnisse der Betriebsstätte (des Unternehmens)     (Daten für bis zu 5 Hauptprodukte)
Menge

Wert

Menge
Wert

Menge
Wert

Menge
Wert

Menge
Wert

Jahreskap. (Vollausnutz.)
Tageskap. (Vollausnutz.)

geplant nach Abschluss der 
Investitionsmaßnahme

a) Produktions- und 
Bearbeitungskapazität

Einheit im Jahr vor der Antragstellung

 stark saisonale Lagerhaltung
Kapazität

wertmäßiger Anteil Ökoprodukte / NR

wertmäßiger Anteil Ökoprodukte / NR

wertmäßiger Anteil Ökoprodukte / NR

realisierte Auslastung auf Jahresbasis
 stark saisonale Produktion

Abwasser m3

Erfassungsdimension "Produktion / Absatz / Finanzwirtschaftliche Zahlen"

Entsorgung von Neben-
und Abfallprodukten

t

Wert

Einsatz von Brauchwasser m3

Einsatz von Trinkwasser m3

Durch die Investition beeinflußte Kapazität der Betriebsstätte 

%

wertmäßiger Anteil Ökoprodukte / NR %

wertmäßiger Anteil Ökoprodukte / NR

%

%

%

Wert

Wert
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3 Anzahl
Menge

Wert i.S.von Umsatz

Menge
Wert

Anzahl neu entwickelter Produkte

4 Umsatz mit Handelswaren Wert

5
Anzahl
Anzahl
Anzahl
Anzahl
Anzahl

Anzahl

Personalaufwand Kosten

6 Umsatz / Materialaufwand 
Wert
Wert

7

Güte-, Marken-, Herkunftszeichen

%
%
%
%
%
%

8
%
%

9
%
%

Teilzeit - Beschäftigte
Vollzeit - saisonal Beschäftigte
Vollzeit - Beschäftigte

von gesamt neu entwickelt

wertmäßiger Anteil

Ökoprodukte
Nachwachsende Rohstoffe

Endverbraucher

davon geringfügig Beschäftigte

Spezifische Umsatzzahlen mit Ökoprodukten

EU - Gütezeichen Menge
Wert

geplant nach Abschluss der 
Investitionsmaßnahme

Güte- Güte- 

Marken-

dav. Anteil weiblicher Beschäftigter
Kontrolle: Summe Beschäftigte

Materialaufwand

Einheit
Marken- Herkunfts-

unternehmenseigen Menge
Wert

regional / national

Beschäftigte auf Jahresbasis auf Betriebsstättenebene

%
%

Auszubildende

Herkunfts-
und

Spezifische Umsatzzahlen (relative Menge und Umsatz mit Produkten mit ... Güte-, Marken- oder Herkunftszeichen)

im Jahr vor der Antragstellung

Umsatz

zeichenzeichen

Menge
Wert

Menge
Wert

Ökoprodukten

Wert

Spezifische Umsatzzahlen mit Mehrwegsystemen

Mehrwegsystemen

und

zeichenzeichen

%

%

Menge

Erzeugnisse gesamt
Produzierte
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1

ISO 9000 ff Ja / Nein Ja / Nein
TQM (Total Quality Management) Ja / Nein Ja / Nein
GMP (Good Manufacturing Practice) Ja / Nein Ja / Nein
HACCP gemäß EG - Hygienerichtlinie Ja / Nein Ja / Nein
Vertragl. Regelungen mit Qualitätsvorgaben Ja / Nein Ja / Nein

2 Anzahl
Anzahl

3 Menge
Wert

4 Anzahl

5

Bitte tragen Sie hier erläuternde Angaben zum Vorhaben ein, die zur besseren Einordnung und zum 
besseren Verständnis des Vorhabens notwendig sind. Die Anmerkungen können sowohl von den 
Begünstigten erfolgen, aber auch durch die Bewilligungsstelle ergänzt werden.

Anmerkungen zum Vorhaben

Rechtskräftige Urteile wegen Verstoßes gegen 
das Tierschutzgesetz 
(letztes Geschäftsjahr)

Eingabe entfällt

Kontrollen durch Behörden, gesamt

im Jahr vor der Antragstellung

H

Eingabe entfällt

 Meldepflichtige Betriebsunfälle pro Jahr

Qualitätsbedingt verwor-fene 
Produktion pro Jahr 

Eingabe entfällt

Eingabe entfällt

Überwachung / Monitoring des 
Produktionsprozesses nach / durch ...

G Erfassungsdimension "Qualitätssicherungssysteme / Qualitätskontrolle"

Eingabe entfällt

geplant nach Abschluss der 
Investitionsmaßnahme

Eingabe entfällt

Anzahl

dabei Kontrollen mit Beanstandungen
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Anhang 4: Erfassung von Kennzahlen im Rahmen von Fördermaßnahmen ... 

Hellblauer Bereich wird von Bewilligungstelle ausgefüllt !

Code gesamt

Sektor

Marktstrukturverbesserung (GAK)

Marktstrukturgesetz (GAK)

Ökologische Herkunft (GAK)

Regionale Herkunft (GAK)

sonstigen landesspezifischen Richtlinien:

EU GAK Bundesland außerh.GAK

Ziel 2 - Gebiet

A

1 Ja / Nein Ja / Nein

2
Wert %

Menge %
Wert %

%
%
%
%

GAK plus landesspezifische Regelungen

Gebietskategorie der Betriebsstätte

Fördersätze lt. gültigem Bewilligungsbescheid

Angaben zur Beziehung Betriebsstätte zum Unternehmen 

geplant nach Abschluss der 
Investitionsmaßnahme

wenn ja, welchen :

Förderung nach Grundsätzen / Richtlinien: 

bewilligt  am

Vorzeitiger Maßnahmenbeginn

Posteingang  des Abschlussberichtes des Begünstigten am

Die Angaben sollten nach Möglichkeit für die Betriebsstätte erfolgen, für die Investitionsförderung  
beantragt wird. Nur im Abschnitt C sind Angaben mit ausschließlichem Bezug zur Investition 

erforderlich. 

Erfassung von Kennzahlen im Rahmen von Fördermaßnahmen zur Verbesserung der
Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse

Förderperiode 2000 - 2006

HAUPTBOGEN zum Projektabschluss
Version:

 EB_Aug02_2000-2006

Posteingang  des Erfassungsbogen "Projektabschluss" am

Projektabschluss der Behörde am

realisiert nach Abschluss der 
Investitionsmaßnahme

Angaben erfolgen auf Betriebsstättenebene

Relativer Anteil der Betriebsstätte am Unternehmen (auch Schätzungen zulässig) bezüglich des / der
Antrag ohne Eingabe
Antrag ohne Eingabe
Antrag ohne Eingabe

Vollzeit Antrag ohne Eingabe
Teilzeit Antrag ohne Eingabe
Saison

Beschäftigte

Umsatzes

Rohwareneinsatzes

Berggebiet

Gebiet mit Umwelteinschränkungen / auflagen

Gebiet mit speziellen Benachteiligungen

sonstiges benachteiligtes Gebiet

Azubis
Antrag ohne Eingabe
Antrag ohne Eingabe
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B

1 Wurden bereits Investitionen in dieser Betriebsstätte im Rahmen der Marktstrukturverb. gefördert?

wenn ja, in Periode: vor 1994 1994 - 1999

2

3

4

davon regional ökologisch

C

1 Ja / Nein

2

3 Erfolgt die Investition aufgrund einer Verlagerung oder Schließung einer anderen Produktionsstätte Ja / Nein

wenn ja aus dem gleichen / aus einem anderen Bundesland / sonstiges

4

1 Ausrichtung der Erzeugung an der voraussichtlichen Marktentwicklung
2 Förderung der Entwicklung neuer Absatzmöglichkeiten
3 Verbesserung bzw. Rationalisierung der Vermarktungswege
4 Verbesserung bzw. Rationalisierung der Verarbeitungsverfahren
5 Verbesserung der Aufmachung und Verpackung der Erzeugnisse
6 Bessere Nutzung bzw. Entsorgung der Nebenprodukte und Abfälle
7 Anwendung neuer Techniken
8 Förderung innovativer Investitionen
9 Verbesserung und Überwachung der Qualität

10 Verbesserung und Überwachung der Hygienebedingungen
11 Umweltschutz (z.B. Ressourcenschonung, Abwasseraufbereitung)
12 Verbesserung des Wohlbefindens der Tiere (Tiergerechtigkeit, Tierschutz, Tierhygiene)

Hauptinvestitionsziel (Auswahlliste),

5 Anteilige Zuordnung der Investition (einschliesslich Kapazitätserweiterungen) zum Unternehmensbereich 

Produktionsorientiert (Be- und Verarbeitung, Abfüllung, Abpackung)
Lagerungsorientiert (vor oder nach der Verarbeitung, incl. Kühlung etc.) 
Produktionslogistik (Erfassen, Anliefern, Ausliefern)
Vermarktung, Absatz (Vermarktungeinrichtungen, - halle, - raum)
Sonstiges

6

Allgemeine Angaben

Datum der Antragstellung

Rechts- / Betriebsform des Begünstigten

Unternehmen

Erfassungsdimension "Investitionen"

Erzeugerorganisation nach GMO

Erzeugerzusammenschluss,

Erzeugergemeinschaft nach Marktstrukturgesetz

Erfolgten Änderungen der Zuord. zu Haupt- und Nebenzielen gegenüber dem Antrag (Frage 3ff)

Gesamtinvestitionskosten (nach Projektabschluss)

Haupt- und Nebenziele der Investition als Relativangaben in % entsprechend VO (EG) 1257/1999

Anteil in % an der Gesamtinvestition mit dem Ziel der

Verbesserung der Arbeitsplatzbedingungen und des Unfallschutzes

Auswahlliste

SUMME muss 100 % ergeben (wird automatisch aufsummiert)

SUMME muss 100 % ergeben (wird automatisch aufsummiert)

Bezeichnung des Vorhabens

2000 - 2006
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Blauer Bereich wird von der Bewilligungstelle ausgefüllt !

7

8

9 Maßnahme gemäß Artikel 52 (top - up) Ja / Nein

D

1 Rohwareneinsatz auf Jahresbasis (Angaben für die bis zu 5 bedeutendsten Rohwaren) der Betriebsstätte

Menge
Wert

Menge
Wert

Erfassungsdimension "Faktoreinsatz Rohwaren / Abnahme- und Lieferverträge"

nach Projektabschluss ermittelte zuwendungsf. Investitionskosten

förderfähige Investitionskosten (nach Projektabschluss)

Einheit geplant nach Abschluss der 
Investitionsmaßnahme

realisiert nach Abschluss der 
Investitionsmaßnahme

Rohwaren 
landwirtschaftlichen Ursprungs

Anzahl

%-Anteil aus Ökoproduktion / Nachw. Rohstoffe
Vertragliche Bindungen für Rohware mit 

Menge
Erzeugergemeinschaften,  
-zusammenschlüssen  
 oder -organisationen Wert
(Einzel-) Erzeugern oder 
sonst. Zusammenschlüssen 
von Erzeugern

Anzahl
Menge
Wert

in Jahren
Zahlungsziel (Hauptrechnungsbetrag, Anz. Wochen nach Lieferung)
Durchschnittliche Laufzeit der Verträge in Jahren

Auszahlungspreise
% Anteil mit fixem Preis % Anteil mit fixem Preis
% Anteil mit markt. Preis % Anteil mit markt. Preis
% Anteil mit Aufschlag % Anteil mit Aufschlag

Differenz in % zum Durchschnittsmarktpreis

Indexierung der Abnahmepreise vereinbart Ja / Nein Ja / Nein
Qualitätszu- oder -abschlag vereinbart Ja / Nein Ja / Nein
Vertragsstrafen vorgesehen Ja / Nein Ja / Nein

%-Anteil aus Ökoproduktion / Nachw. Rohstoffe
Vertragliche Bindungen für Rohware mit 

Erzeugergemeinschaften,  
-zusammenschlüssen  
 oder -organisationen

Anzahl

Wert
Menge

Anzahl
Menge

(Einzel-) Erzeugern oder 
sonst. Zusammenschlüssen 
von Erzeugern Wert

Durchschnittliche Laufzeit der Verträge in Jahren in Jahren
Zahlungsziel (Hauptrechnungsbetrag, Anz. Wochen nach Lieferung)

I

II
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Menge
Wert

Menge
Wert

Auszahlungspreise
% Anteil mit fixem Preis

Differenz in % zum Durchschnittsmarktpreis

Qualitätszu- oder -abschlag vereinbart Ja / Nein

Vertragliche Bindungen für Rohware mit 

% Anteil mit fixem Preis
% Anteil mit markt. Preis % Anteil mit markt. Preis

Indexierung der Abnahmepreise vereinbart Ja / Nein Ja / Nein
Ja / Nein

Vertragsstrafen vorgesehen Ja / Nein Ja / Nein

Erzeugergemeinschaften,  
-zusammenschlüssen  
 oder -organisationen

Anzahl

Wert
Menge

Menge

Durchschnittliche Laufzeit der Verträge 

Differenz in % zum Durchschnittsmarktpreis

Indexierung der Abnahmepreise vereinbart

Vertragsstrafen vorgesehen

Vertragliche Bindungen für Rohware mit 

Menge

(Einzel-) Erzeugern oder 
sonst. Zusammenschlüssen 
von Erzeugern

Anzahl

in Jahren

% Anteil mit Aufschlag

Zahlungsziel (Hauptrechnungsbetrag, Anz. Wochen nach Lieferung)

% Anteil mit fixem Preis
% Anteil mit markt. Preis % Anteil mit markt. PreisAuszahlungspreise
% Anteil mit fixem Preis

% Anteil mit Aufschlag

Ja / Nein Ja / Nein
Qualitätszu- oder -abschlag vereinbart Ja / Nein Ja / Nein

Ja / Nein Ja / Nein

%-Anteil aus Ökoproduktion / Nachw. Rohstoffe

Erzeugergemeinschaften,  
-zusammenschlüssen  
 oder -organisationen

Anzahl

Wert
Menge

Anzahl

Wert

(Einzel-) Erzeugern oder 
sonst. Zusammenschlüssen 
von Erzeugern

in Jahren
Zahlungsziel (Hauptrechnungsbetrag, Anz. Wochen nach Lieferung)
Durchschnittliche Laufzeit der Verträge in Jahren

% Anteil mit fixem Preis
% Anteil mit markt. Preis % Anteil mit markt. Preis
% Anteil mit Aufschlag % Anteil mit Aufschlag

Differenz in % zum Durchschnittsmarktpreis

Auszahlungspreise
% Anteil mit fixem Preis

Indexierung der Abnahmepreise vereinbart Ja / Nein Ja / Nein
Qualitätszu- oder -abschlag vereinbart Ja / Nein Ja / Nein
Vertragsstrafen vorgesehen Ja / Nein Ja / Nein

in Jahren

III

IV

% Anteil mit Aufschlag

Wert

%-Anteil aus Ökoproduktion / Nachw. Rohstoffe

% Anteil mit Aufschlag
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Menge
Wert

2 Gesamtrohwareneinsatz landwirtschaftlichen Ursprungs auf Jahresbasis (der Betriebsstätte)
Menge

Wert

3 Handelswarenbezug (gesamt) Wert

E

1

Menge
Wert

Menge
Wert

Menge
Wert

2 Wert

3
Wind, Solar, Wasser, Biogas Menge

Menge

Wärmerückgewinnung Menge

4 Verpackungsmaterial Wert

Produkt: 
nachwachsenden Rohstoffen

Menge

%-Anteil aus Ökoproduktion / Nachw. Rohstoffe
Vertragliche Bindungen für Rohware mit 

Erzeugergemeinschaften,  
-zusammenschlüssen  
 oder -organisationen

Anzahl

Wert
Menge

Wert

Anzahl(Einzel-) Erzeugern oder 
sonst. Zusammenschlüssen 
von Erzeugern

in Jahren

Differenz in % zum Durchschnittsmarktpreis

Auszahlungspreise

Indexierung der Abnahmepreise vereinbart

% Anteil mit Aufschlag

mengenmäßiger Anteil aus Ökoproduktio

Strom

Gas

Energieverbrauch insgesamt

 Öl

% Anteil mit Aufschlag

% Anteil mit fixem Preis

in Jahren
Zahlungsziel (Hauptrechnungsbetrag, Anz. Wochen nach Lieferung)
Durchschnittliche Laufzeit der Verträge 

wertmäßiger Anteil Nachw. Rohstoffe

Ja / Nein

Rohwareneinsatz gesamt

% Anteil mit fixem Preis
% Anteil mit markt. Preis % Anteil mit markt. Preis

Ja / Nein

Ja / Nein
Qualitätszu- oder -abschlag vereinbart Ja / Nein
Vertragsstrafen vorgesehen

Ja / Nein
Ja / Nein

wertmäßiger Anteil Drittlandsware

Erfassungsdimension "Faktoreinsatz Ressourcen: Energie, Wasser, Verpackung"

Verbrauch / Einsatz  an Energie 
der Betriebsstätte

Einheit geplant nach Abschluss der 
Investitionsmaßnahme

realisiert nach Abschluss der 
Investitionsmaßnahme

V

Vom Gesamtverbrauch an Energie entfällt auf selbsterzeugte Energie aus ...

davon 
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5 Menge

Menge

6 Menge

Menge

F

1

Menge
Menge

Ja / Nein Ja / Nein
 %

b) Lagerkapazität
Menge

Ja / Nein Ja / Nein

c) Anmerkungen zu den Kapazitätsangaben

2 Produzierte Erzeugnisse der Betriebsstätte (des Unternehmens)     (Daten für bis zu 5 Hauptprodukte)
Menge

Wert

Menge
Wert

Menge
Wert

Menge
Wert

Menge
Wert

Einheit

Tageskap. (Vollausnutz.)
Jahreskap. (Vollausnutz.)

%

a) Produktions- und 
Bearbeitungskapazität

Kapazität

%

%

 stark saisonale Produktion
realisierte Auslastung auf Jahresbasis

wertmäßiger Anteil Ökoprodukte / NR %

Durch die Investition beeinflußte Kapazität der Betriebsstätte 

m3

Erfassungsdimension "Produktion / Absatz / Finanzwirtschaftliche Zahlen"

Entsorgung von Neben-
und Abfallprodukten

Abwasser

wertmäßiger Anteil Ökoprodukte / NR %

Einsatz von Trinkwasser

wertmäßiger Anteil Ökoprodukte / NR

wertmäßiger Anteil Ökoprodukte / NR

Einsatz von Brauchwasser

wertmäßiger Anteil Ökoprodukte / NR

Ergänzungen zu Projektabschluss (sofern abweichend zu denen bei Projektantrag)

Bei Antragstellung erfolgten keine Anmerkungen

 stark saisonale Lagerhaltung

m3

geplant nach Abschluss der 
Investitionsmaßnahme

realisiert nach Abschluss der 
Investitionsmaßnahme

t
Wert

Wert

Wert

m3

 



Kapitel 7 Materialband VII – Anhang 4 – Erfassung von Kennzahlen ... 27 

3 Anzahl
Menge

Wert i.S.von Umsatz

Menge
Wert

Anzahl neu entwickelter Produkte

4 Umsatz mit Handelswaren Wert

5
Anzahl
Anzahl
Anzahl
Anzahl
Anzahl

Anzahl

Personalaufwand Kosten

6 Umsatz / Materialaufwand 
Wert
Wert

7

Güte-, Marken-, Herkunftszeichen

%
%
%
%
%
%

8
%
%

9
%
%

Kontrolle: Summe Beschäftigte
Auszubildende

Menge

EU - Gütezeichen Menge

Wert

Menge
Wert

und

Wert

Produzierte

Vollzeit - saisonal Beschäftigte

Ökoprodukte %
%

Erzeugnisse gesamt

von gesamt neu entwickelt

Vollzeit - Beschäftigte
Beschäftigte auf Jahresbasis auf Betriebsstättenebene

davon geringfügig Beschäftigte

Teilzeit - Beschäftigte

Materialaufwand
Umsatz

zeichen zeichen
Marken- Herkunfts-

Güte- 
und

Herkunfts-

regional / national
Wert

zeichen
Marken-

zeichen

Spezifische Umsatzzahlen (relative Menge und Umsatz mit Produkten mit ... Güte-, Marken- oder Herkunftszeichen)

geplant nach Abschluss der 
Investitionsmaßnahme

realisiert nach Abschluss der 
Investitionsmaßnahme

Einheit

Güte- 

Menge

unternehmenseigen

Endverbraucher

Spezifische Umsatzzahlen mit Ökoprodukten

Ökoprodukten

Spezifische Umsatzzahlen mit Mehrwegsystemen

Wert

dav. Anteil weiblicher Beschäftigter %

wertmäßiger Anteil

Nachwachsende Rohstoffe %

Mehrwegsystemen Menge
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1

ISO 9000 ff Ja / Nein Ja / Nein
TQM (Total Quality Management) Ja / Nein Ja / Nein
GMP (Good Manufacturing Practice) Ja / Nein Ja / Nein
HACCP gemäß EG - Hygienerichtlinie Ja / Nein Ja / Nein
Vertragl. Regelungen mit Qualitätsvorgaben Ja / Nein Ja / Nein

2 Anzahl
Anzahl

3 Menge

Wert

4 Anzahl

5

Eingabe entfällt

Eingabe entfällt

Anzahl

dabei Kontrollen mit Beanstandungen

Qualitätsbedingt verworfene 
Produktion
pro Jahr 

H Anmerkungen zum Vorhaben

 Meldepflichtige Betriebsunfälle pro Jahr

Rechtskräftige Urteile wegen Verstoßes gegen 
das Tierschutzgesetz 
(letztes Geschäftsjahr)

Eingabe entfälltKontrollen durch Behörden, gesamt

G Erfassungsdimension "Qualitätssicherungssysteme / Qualitätskontrolle"

Überwachung / Monitoring des 
Produktionsprozesses nach / durch ...

geplant nach Abschluss der 
Investitionsmaßnahme

realisiert nach Abschluss der 
Investitionsmaßnahme

Bitte tragen Sie hier erläuternde Angaben zum Vorhaben ein, die zur besseren Einordnung und zum 
besseren Verständnis des Vorhabens notwendig sind. Die Anmerkungen können sowohl von den 
Begünstigten erfolgen, aber auch durch die Bewilligungsstelle ergänzt werden.

Bei Antragstellung erfolgten keine Anmerkungen

Eingabe entfällt

Ergänzungen zu Projektabschluss (sofern abweichend zu denen bei Projektantrag)

Eingabe entfällt

Eingabe entfällt
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Anhang 5: Regionale Verteilung der im Rahmen des Programms „Entwicklung 
ländlicher Raum“ geförderten Projekte in Niedersachsen. 
Bewilligungsstand 31.12.02 
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Anhang 6: Investitionsumfang nach Sektoren im Rahmen des Programms 
„Entwicklung ländlicher Raum“ geförderten Projekte in 
Niedersachsen (Bewilligungsstand 31.12.02) 

0

10

20

30

40

50

V&F O&G B&Z KA

Mio Euro  

0

10

20

30

40

50

V&F O&G B&Z KA

Mio Euro  

0

10

20

30

40

50

V&F O&G B&Z KA

Mio Euro 

0

10

20

30

40

50

V&F O&G B&Z KA

Mio Euro

  Gesamtinvestitionssumme in Mio Euro

  Förderfähige Investitionssumme in Mio Euro

 
 



 
 

Halbzeitbewertung von PROLAND NIEDERSACHSEN 
Programm zur Entwicklung der Landwirtschaft  
und des ländlichen Raumes  
 
 
 

Materialband zu Kapitel 8  
 
 
 
Forstwirtschaft –  
Kapitel VIII der VO (EG) Nr. 1257/1999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektbearbeitung 

Sabine Bresemann  

Institut für Ökonomie  
Bundesforschungsanstalt für Forst- und Holzwirtschaft 
 
 
 
 
 
Hamburg November 2003 



. 



Kapitel 8 Materialband – Kapitel VIII – Anlagenverzeichnis I 

Anlagenverzeichnis Seite 

Anlage 1: 8.2-1 Rücklauf bei Befragungen in Niedersachsen 1 

Anlage 2: 8.2-2 Fragebogen an die Zuwendungsempfänger:  
              Waldbauliche Maßnahmen (GAK) 3 

Anlage 3: 8.2-7 Fragebogen an die betreuenden Stellen:  
              Waldbauliche Maßnahmen (GAK) 15 

Anlage 4: 8.2-14 Fragebogen an die Bewilligungsbehörde:  
              Sonstige forstwirtschaftliche Maßnahmen 27 

Anlage 5: 8.2-15 Fragebogen Fachreferat: “Programmdurchführung” 41 

Anlage 6: 8.6-1 Interventionslogik zur Fragestellung 1A 49 

Anlage 7: 8.6-2 Interventionslogik zur Fragestellung 1B 50 

Anlage 8: 8.6-3 Interventionslogik zur Fragestellung 2A 51 

Anlage 9: 8.6-4 Interventionslogik zur Fragestellung 2B 52 

Anlage 10: 8.6-5 Interventionslogik zur Fragestellung 2C 53 

Anlage 11: 8.6-6 Interventionslogik zur Fragestellung 3A 54 

Anlage 12: 8.6-7 Interventionslogik zur Fragestellung 3B 55 

Anlage 13: 8.6-8 Maßnahmen und Arbeitsstunden 57 

 
Hinweise: 

Die beiden ersten Kennziffern im Anlagennamen geben das dazugehörige Kapitel im Textband wieder. 

Zu Anlage 2:  Dieser Fragebogen für Zuwendungsempfänger zeigt beispielhaft Struktur und Inhalt auf. 
Darüber hinaus wurden fünf weitere maßnahmenspezifische Fragebögen (8.2-3 bis 8.2-7) 
eingesetzt. Bei den Fragen gab es v.a. bei Frage 10 maßnahmenbedingt Unterschiede. 

Zu Anlage 3  Dieser Fragebogen für betreuende Stellen  zeigt hier beispielhaft Struktur und Inhalt auf. 
Darüber hinaus wurden sieben weitere maßnahmenspezifische Fragebögen (8.2-8 bis 8.2-
13) eingesetzt. Bei den Fragen gab es maßnahmenbedingt in der Regel nur Unterschiede 
in der Reihenfolge der Fragenblöcke und im Block zur jeweiligen Maßnahme. 



II Kapitel 8        Materialband – Kapitel VIII – Anlagenverzeichnis 

 



 
Kapitel 8 Materialband – Kapitel VIII – Anlage 1             1 

A
nl

ag
e 

1:
 

8.
2-

1 
R

üc
kl

au
f b

ei
 B

ef
ra

gu
ng

en
 in

 N
ie

de
rs

ac
hs

en
 

N
eu

ar
tig

e 
W

al
ds

ch
äd

en
30

16
17

29
9

12

W
eg

eb
au

30
17

18
29

9
8

Ö
ko

lo
gi

sc
he

 
St

ab
ili

si
er

un
g 

vo
n 

W
äl

de
rn

14
10

10
29

4
5

Fo
rs

ts
ch

ut
z

16
12

18
29

8
10

W
al

di
nv

en
tu

r
15

6
6

29
5

5

ni
ch

t 
m

aß
na

hm
en

be
zo

ge
n

6
4

G
es

am
t

13
5

77
86

17
4

51
59

6
4

2  D
ie

 h
öh

er
e 

A
nz

ah
l d

er
 a

us
ge

w
er

te
te

n 
M

aß
na

hm
en

 e
rk

lä
rt 

si
ch

 d
ad

ur
ch

, d
as

s e
nt

ge
ge

n 
de

r u
rs

pr
ün

gl
ic

he
n 

A
bs

ic
ht

 v
on

 d
en

 B
ef

ra
gt

en
 in

 e
in

ig
en

 F
äl

le
n 

m
eh

re
re

 
M

aß
na

hm
en

 b
ea

nt
w

or
te

t w
ur

de
n.

 A
lle

 b
ea

nt
w

or
te

te
n 

M
aß

na
hm

en
 w

ur
de

n 
au

sg
ew

er
te

t. 
Q

ue
lle

: E
ig

en
e 

D
ar

st
el

lu
ng

1  E
s w

ur
de

n 
gr

un
ds

ät
zl

ic
h 

30
 F

ra
ge

bö
ge

n 
je

 M
aß

na
hm

e 
ve

rs
ch

ic
kt

. I
n 

de
n 

Fä
lle

n,
 w

o 
ke

in
e 

30
 A

us
za

hl
un

ge
n 

im
 B

er
ic

ht
sz

ei
tra

um
 e

rr
ei

ch
t w

ur
de

n,
 e

rf
ol

gt
e 

ei
ne

 
V

ol
le

rh
eb

un
g 

de
r d

ur
ch

ge
fü

hr
te

n 
M

aß
na

hm
en

. 

 



 
2            Kapitel 8        Materialband – Kapitel VIII – Anlage 1



Kapitel 8        Materialband – Kapitel VIII – Anlage 2 3 

Anlage 2: 8.2-2 Fragebogen an die Zuwendungsempfänger: 
Waldbauliche Maßnahmen (GAK) 



4 Kapitel 8        Materialband – Kapitel VIII – Anlage 2 

 



Kapitel 8        Materialband – Kapitel VIII – Anlage 2 5 



6 Kapitel 8        Materialband – Kapitel VIII – Anlage 2 



Kapitel 8        Materialband – Kapitel VIII – Anlage 2 7 



8 Kapitel 8        Materialband – Kapitel VIII – Anlage 2 



Kapitel 8        Materialband – Kapitel VIII – Anlage 2 9 



10 Kapitel 8        Materialband – Kapitel VIII – Anlage 2 

 



Kapitel 8        Materialband – Kapitel VIII – Anlage 2 11 



12 Kapitel 8        Materialband – Kapitel VIII – Anlage 2 



Kapitel 8        Materialband – Kapitel VIII – Anlage 2 13 



14 Kapitel 8        Materialband – Kapitel VIII – Anlage 2 

 
 

Hinweis:  Dieser Fragebogen für Zuwendungsempfänger zeigt hier beispielhaft Struktur 
und Inhalt auf. Darüber hinaus wurden fünf weitere maßnahmenspezifische 
Fragebögen (8.2-3 bis 8.2-7) eingesetzt. Bei den Fragen gab es insbesondere 
bei Frage 10 maßnahmenbedingt Unterschiede.  



Kapitel 8        Materialband – Kapitel VIII – Anlage 3 15 

Anlage 3: 8.2-7 Fragebogen an die betreuenden Stellen:  
Waldbauliche Maßnahmen (GAK) 



16 Kapitel 8        Materialband – Kapitel VIII – Anlage 3 

 



Kapitel 8        Materialband – Kapitel VIII – Anlage 3 17 

 



18 Kapitel 8        Materialband – Kapitel VIII – Anlage 3 

 



Kapitel 8        Materialband – Kapitel VIII – Anlage 3 19 

 



20 Kapitel 8        Materialband – Kapitel VIII – Anlage 3 

 



Kapitel 8        Materialband – Kapitel VIII – Anlage 3 21 

 



22 Kapitel 8        Materialband – Kapitel VIII – Anlage 3 



Kapitel 8        Materialband – Kapitel VIII – Anlage 3 23 

 



24 Kapitel 8        Materialband – Kapitel VIII – Anlage 3 

 



Kapitel 8        Materialband – Kapitel VIII – Anlage 3 25 

 



26 Kapitel 8        Materialband – Kapitel VIII – Anlage 3 

 

 

 

Hinweis:  Dieser Fragebogen für betreuende Stellen zeigt hier beispielhaft Struktur 
und Inhalt auf. Darüber hinaus wurden sieben weitere 
maßnahmenspezifische Fragebögen (8.2-8 bis 8.2-13) eingesetzt. Bei den 
Fragen gab es maßnahmenbedingt in der Regel nur Unterschiede in der 
Reihenfolge der Fragenblöcke und im Block zur jeweiligen Maßnahme.   



Kapitel 8        Materialband – Kapitel VIII – Anlage 4 27 

Anlage 4: 8.2-14 Fragebogen an die Bewilligungsbehörde: 
Sonstige forstwirtschaftliche Maßnahmen 

 



28 Kapitel 8        Materialband – Kapitel VIII – Anlage 4 



Kapitel 8        Materialband – Kapitel VIII – Anlage 4 29 

 



30 Kapitel 8        Materialband – Kapitel VIII – Anlage 4 



Kapitel 8        Materialband – Kapitel VIII – Anlage 4 31 

 



32 Kapitel 8        Materialband – Kapitel VIII – Anlage 4 



Kapitel 8        Materialband – Kapitel VIII – Anlage 4 33 

 



34 Kapitel 8        Materialband – Kapitel VIII – Anlage 4 



Kapitel 8        Materialband – Kapitel VIII – Anlage 4 35 



36 Kapitel 8        Materialband – Kapitel VIII – Anlage 4 

 



Kapitel 8        Materialband – Kapitel VIII – Anlage 4 37 



38 Kapitel 8        Materialband – Kapitel VIII – Anlage 4 

 



Kapitel 8        Materialband – Kapitel VIII – Anlage 4 39 



40 Kapitel 8        Materialband – Kapitel VIII – Anlage 4 

 



Kapitel 8 Materialband – Kapitel VIII – Anlage 5 41 

Anlage 5: 8.2-15 Fragebogen Fachreferat: 
“Programmdurchführung” 

 



42 Kapitel 8        Materialband – Kapitel VIII – Anlage 5 

 



Kapitel 8 Materialband – Kapitel VIII – Anlage 5 43 

 



44 Kapitel 8        Materialband – Kapitel VIII – Anlage 5 

 



Kapitel 8 Materialband – Kapitel VIII – Anlage 5 45 

 



46 Kapitel 8        Materialband – Kapitel VIII – Anlage 5 

 



Kapitel 8 Materialband – Kapitel VIII – Anlage 5 47 

 



48 Kapitel 8        Materialband – Kapitel VIII – Anlage 5 



 
Kapitel 8 Materialband – Kapitel VIII – Anlage 6                       49 

A
nl

ag
e 

6:
 

8.
6-

1 
In

te
rv

en
tio

ns
lo

gi
k 

zu
r 

Fr
ag

es
te

llu
ng

 1
A

 

1.
 E

rh
al

tu
ng

 u
nd

 V
er

be
ss

er
un

g 
de

r
 fo

rs
tli

ch
en

  R
es

so
ur

ce
n 

2.
 W

irt
sc

ha
ftl

ic
he

 u
nd

 so
zi

al
e 

En
tw

ic
kl

un
g 

im
 

lä
nd

lic
he

n 
R

au
m

3.
 S

tä
rk

un
g 

de
r ö

ko
lo

gi
sc

he
n 

Fu
nk

tio
n

 v
on

 W
al

df
lä

ch
en

1A
:V

or
ra

t, 
Q

ua
lit

ät
, S

tr
uk

tu
r

1B
: K

oh
le

ns
to

ffs
pe

ic
he

ru
ng

2A
: P

ro
du

kt
iv

e 
Fu

nk
tio

ne
n 

fo
rs

tw
irt

sc
ha

ftl
ic

he
r 

B
et

rie
be

2B
: B

es
ch

äf
tig

un
gs

-
m

ög
lic

hk
ei

te
n

 u
nd

 so
ns

tig
e 

So
zi

o-
ök

on
om

is
ch

e
 F

un
kt

io
ne

n

2C
: S

ch
ut

zf
un

kt
io

ne
n

3A
: B

io
lo

gi
sc

he
 V

ie
lfa

lt
3B

: E
rh

al
tu

ng
 d

er
 

G
es

un
dh

ei
t u

nd
 V

ita
lit

ät
en

 v
on

 W
al

df
lä

ch
en

A
bs

at
zm

ög
lic

hk
ei

te
n

R
at

io
ne

lle
re

 
H

er
st

el
lu

ng
 

vo
n 

H
ol

zp
ro

du
kt

en
 

un
d 

D
ie

ns
tle

is
tu

ng
en

B
es

ch
äf

tig
un

gs
-

m
ög

lic
hk

ei
te

n

Zu
na

hm
e 

de
r 

Tä
tig

ke
ite

n 
im

 
Zu

sa
m

m
en

ha
ng

 m
it 

de
r p

rim
är

en
 u

nd
 

se
ku

nd
är

en
 P

ro
du

kt
io

n 
od

er
 d

er
 1

.u
nd

 2
. 

V
er

ar
be

itu
ng

s-
 o

de
r 

V
er

m
ar

kt
un

gs
st

uf
e

St
an

dö
rtl

ic
he

 
A

nz
ie

hu
ng

sk
ra

ft 
fü

r 
di

e 
B

ev
öl

ke
ru

ng
 u

nd
 

To
ur

is
te

n

St
ei

ge
ru

ng
 d

es
 

Ei
nk

om
m

en
s i

n 
lä

nd
lic

he
n 

G
eb

ie
te

n

Sc
hu

tz
 v

on
 F

lä
ch

en
,

 d
ie

 k
ei

ne
 H

ol
zf

lä
ch

en
 

si
nd

 

D
ur

ch
fü

hr
un

g 
zw

ec
kd

ie
nl

ic
he

r 
Sc

hu
tz

m
aß

na
hm

en

W
ec

hs
el

w
irk

un
ge

n 
zw

is
ch

en
H

ab
ita

te
n

Er
hö

hu
ng

 d
er

 H
ab

ita
tv

ie
lfa

lt

St
ei

ge
ru

ng
 d

er
 g

en
et

is
ch

en
 

V
ie

lfa
lt 

u.
/o

. A
rte

nv
ie

lfa
lt 

du
rc

h 
de

n 
A

nb
au

 h
ei

m
is

ch
er

B
au

m
ar

te
n 

Er
ha

ltu
ng

 u
nd

 
W

ie
de

rh
er

st
el

lu
ng

 d
ur

ch
 

N
at

ur
ka

ta
st

ro
ph

en
 

ge
sc

hä
di

gt
en

 P
ro

du
kt

io
ns

po
te

nt
ia

ls
 

Sc
hu

tz
 v

or
 K

at
as

tro
ph

en
 d

ur
ch

 z
w

ec
km

äß
ig

e 
fo

rs
tli

ch
e 

St
ru

kt
ur

en
 u

nd
 w

al
db

au
lic

he
 

Pr
ak

tik
en

G
er

in
ge

re
 B

od
en

be
sc

hä
di

gu
ng

V
er

be
ss

er
un

g 
de

r Q
ua

lit
ät

 u
nd

 
de

r S
tru

kt
ur

 d
es

 H
ol

zv
or

ra
te

s  
Zu

sä
tz

lic
he

 A
nr

ei
ch

er
un

g 
vo

n
 K

oh
le

ns
to

ff
 im

 H
ol

zv
or

ra
t a

uf
 

be
st

eh
en

de
n 

W
al

df
lä

ch
en

Zu
na

hm
e 

de
s H

ol
zv

or
ra

te
s 

au
fg

ru
nd

 d
er

 V
er

be
ss

er
un

g 
be

st
eh

en
de

r W
al

df
lä

ch
en

Fr
ag

en

K
rit

er
ie

n

M
aß

na
hm

en

IN
T

E
R

V
E

N
TI

O
N

SL
O

G
IK

 
FR

A
G

E
ST

E
L

L
U

N
G

 1
A

   
   

   
   

   

E
rs

ta
uf

fo
rs

tu
ng

W
al

db
au

lic
he

 

M
aß

na
hm

en

N
eu

ar
tig

e 

W
al

ds
ch

äd
en

Fo
rs

tw
ir

ts
ch

af
tli

ch
e

Zu
sa

m
m

en
sc

hl
üs

se

Fo
rs

tw
ir

ts
ch

af
tli

ch
er

W
eg

eb
au

Fo
rs

ts
ch

ut
z

Ö
ko

lo
gi

sc
he

St
ab

ili
sie

ru
ng

de
r 

W
äl

de
r

W
al

di
nv

en
tu

r

Er
w

ei
te

ru
ng

 d
er

 
W

al
df

lä
ch

en
 a

uf
 F

lä
ch

en
, d

ie
 z

uv
or

 la
nd

w
irt

sc
ha

ftl
ic

he
n 

un
d

ni
ch

tla
nd

w
irt

sc
ha

ftl
ic

he
n 

Zw
ec

ke
n 

di
en

te
n 

di
r. 

po
s. 

W
irk

un
g

di
r. 

ne
g.

 W
irk

un
g

di
r. 

po
s./

ne
g.

 W
irk

un
g

in
di

r. 
ne

g.
 W

irk
un

g
in

di
r. 

po
s./

ne
g.

 W
irk

un
g

di
r. 

po
s./

in
di

r. 
ne

g.
 W

irk
un

g

in
di

r. 
po

s. 
W

irk
un

g
ke

in
e 

W
irk

un
g

Fo
rs

tfa
ch

lic
he

B
er

at
un

g

 



  

50                                        Kapitel 8        Materialband – Kapitel VIII – Anlage 7 

A
nl

ag
e 

7:
 

8.
6-

2 
In

te
rv

en
tio

ns
lo

gi
k 

zu
r 

Fr
ag

es
te

llu
ng

 1
B

 

1.
 E

rh
al

tu
ng

 u
nd

 V
er

be
ss

er
un

g 
de

r
 fo

rs
tli

ch
en

  R
es

so
ur

ce
n 

2.
 W

irt
sc

ha
ftl

ic
he

 u
nd

 so
zi

al
e 

En
tw

ic
kl

un
g 

im
 

lä
nd

lic
he

n 
R

au
m

3.
 S

tä
rk

un
g 

de
r ö

ko
lo

gi
sc

he
n 

Fu
nk

tio
n

 v
on

 W
al

df
lä

ch
en

1A
:V

or
ra

t, 
Q

ua
lit

ät
, S

tru
kt

ur
1B

: K
oh

le
ns

to
ffs

pe
ic

he
ru

ng

2A
: P

ro
du

kt
iv

e 
Fu

nk
tio

ne
n 

fo
rs

tw
irt

sc
ha

ftl
ic

he
r 

B
et

rie
be

2B
: B

es
ch

äf
tig

un
gs

-
m

ög
lic

hk
ei

te
n

 u
nd

 so
ns

tig
e 

So
zi

o-
ök

on
om

is
ch

e
 F

un
kt

io
ne

n

2C
: S

ch
ut

zf
un

kt
io

ne
n

3A
: B

io
lo

gi
sc

he
 V

ie
lfa

lt
3B

: E
rh

al
tu

ng
 d

er
 

G
es

un
dh

ei
t u

nd
 V

ita
lit

ät
en

 v
on

 W
al

df
lä

ch
en

A
bs

at
zm

ög
lic

hk
ei

te
n

R
at

io
ne

lle
re

 
H

er
st

el
lu

ng
 

vo
n 

H
ol

zp
ro

du
kt

en
 

un
d 

D
ie

ns
tle

is
tu

ng
en

B
es

ch
äf

tig
un

gs
-

m
ög

lic
hk

ei
te

n

Zu
na

hm
e 

de
r 

Tä
tig

ke
ite

n 
im

 
Zu

sa
m

m
en

ha
ng

 m
it 

de
r p

rim
är

en
 u

nd
 

se
ku

nd
är

en
 P

ro
du

kt
io

n 
od

er
 d

er
 1

.u
nd

 2
. 

V
er

ar
be

itu
ng

s-
 o

de
r 

V
er

m
ar

kt
un

gs
st

uf
e

St
an

dö
rtl

ic
he

 
A

nz
ie

hu
ng

sk
ra

ft 
fü

r 
di

e 
B

ev
öl

ke
ru

ng
 u

nd
 

To
ur

is
te

n

St
ei

ge
ru

ng
 d

es
 

Ei
nk

om
m

en
s i

n 
lä

nd
lic

he
n 

G
eb

ie
te

n

Sc
hu

tz
 v

on
 F

lä
ch

en
,

 d
ie

 k
ei

ne
 H

ol
zf

lä
ch

en
 

si
nd

 

D
ur

ch
fü

hr
un

g 
zw

ec
kd

ie
nl

ic
he

r 
Sc

hu
tz

m
aß

na
hm

en

W
ec

hs
el

w
irk

un
ge

n 
zw

is
ch

en
H

ab
ita

te
n

Er
hö

hu
ng

 d
er

 H
ab

ita
tv

ie
lfa

lt

St
ei

ge
ru

ng
 d

er
 g

en
et

is
ch

en
 

V
ie

lfa
lt 

u.
/o

. A
rte

nv
ie

lfa
lt 

du
rc

h 
de

n 
A

nb
au

 h
ei

m
is

ch
er

B
au

m
ar

te
n 

Er
ha

ltu
ng

 u
nd

 
W

ie
de

rh
er

st
el

lu
ng

 d
ur

ch
 

N
at

ur
ka

ta
st

ro
ph

en
 

ge
sc

hä
di

gt
en

 P
ro

du
kt

io
ns

po
te

nt
ia

ls
 

Sc
hu

tz
 v

or
 K

at
as

tro
ph

en
 d

ur
ch

 z
w

ec
km

äß
ig

e 
fo

rs
tli

ch
e 

St
ru

kt
ur

en
 u

nd
 w

al
db

au
lic

he
 

Pr
ak

tik
en

G
er

in
ge

re
 B

od
en

be
sc

hä
di

gu
ng

V
er

be
ss

er
un

g 
de

r Q
ua

lit
ät

 u
nd

 
de

r S
tru

kt
ur

 d
es

 H
ol

zv
or

ra
te

s  
Zu

sä
tz

lic
he

 A
nr

ei
ch

er
un

g 
vo

n
 K

oh
le

ns
to

ff
 im

 H
ol

zv
or

ra
t a

uf
 

be
st

eh
en

de
n 

W
al

df
lä

ch
en

Zu
na

hm
e 

de
s H

ol
zv

or
ra

te
s 

au
fg

ru
nd

 d
er

 V
er

be
ss

er
un

g 
be

st
eh

en
de

r W
al

df
lä

ch
en

Fr
ag

en

K
rit

er
ie

n

M
aß

na
hm

en

IN
T

E
R

V
E

N
T

IO
N

SL
O

G
IK

 
FR

A
G

E
ST

E
L

L
U

N
G

 1
B  

   
   

   
   

  

Er
st

au
ffo

rs
tu

ng
W

al
db

au
lic

he
 

M
aß

na
hm

en
 

N
eu

ar
tig

e 
W

al
ds

ch
äd

en
 

Fo
rs

tw
ir

ts
ch

af
tli

ch
e 

Z
us

am
m

en
sc

hl
üs

se
Fo

rs
tw

ir
ts

ch
af

tli
ch

er
 

W
eg

eb
au

Fo
rs

ts
ch

ut
z 

Ö
ko

lo
gi

sc
he

 
St

ab
ili

si
er

un
g 

de
r 

W
äl

de
r

W
al

di
nv

en
tu

r
Fo

rs
tfa

ch
lic

he
 

B
er

at
un

g

Er
w

ei
te

ru
ng

 d
er

 
W

al
df

lä
ch

en
 a

uf
 F

lä
ch

en
, d

ie
 z

uv
or

 la
nd

w
irt

sc
ha

ftl
ic

he
n 

un
d

ni
ch

tla
nd

w
irt

sc
ha

ftl
ic

he
n 

Zw
ec

ke
n 

di
en

te
n 

di
r. 

po
s. 

W
irk

un
g

di
r. 

ne
g.

 W
irk

un
g

di
r. 

po
s./

ne
g.

 W
irk

un
g

in
di

r. 
ne

g.
 W

irk
un

g
in

di
r. 

po
s./

ne
g.

 W
irk

un
g

di
r. 

po
s./

in
di

r. 
ne

g.
 W

irk
un

g

in
di

r. 
po

s. 
W

irk
un

g
ke

in
e 

W
irk

un
g

 



  

Kapitel 8 Materialband – Kapitel VIII – Anlage 8                                 51 

A
nl

ag
e 

8:
 

8.
6-

3 
In

te
rv

en
tio

ns
lo

gi
k 

zu
r 

Fr
ag

es
te

llu
ng

 2
A

 

1.
 E

rh
al

tu
ng

 u
nd

 V
er

be
ss

er
un

g 
de

r
 fo

rs
tli

ch
en

  R
es

so
ur

ce
n 

2.
 W

ir
ts

ch
af

tli
ch

e 
un

d 
so

zi
al

e 
En

tw
ic

kl
un

g 
im

 
lä

nd
lic

he
n 

R
au

m
3.

 S
tä

rk
un

g 
de

r ö
ko

lo
gi

sc
he

n 
Fu

nk
tio

n
 v

on
 W

al
df

lä
ch

en

1A
:V

or
ra

t, 
Q

ua
lit

ät
, S

tru
kt

ur
1B

: K
oh

le
ns

to
ffs

pe
ic

he
ru

ng

2A
: P

ro
du

kt
iv

e 
Fu

nk
tio

ne
n 

fo
rs

tw
ir

ts
ch

af
tli

ch
er

 
B

et
ri

eb
e

2B
: B

es
ch

äf
tig

un
gs

-
m

ög
lic

hk
ei

te
n

 u
nd

 so
ns

tig
e 

So
zi

o-
ök

on
om

is
ch

e
 F

un
kt

io
ne

n

2C
: S

ch
ut

zf
un

kt
io

ne
n

3A
: B

io
lo

gi
sc

he
 V

ie
lfa

lt
3B

: E
rh

al
tu

ng
 d

er
 

G
es

un
dh

ei
t u

nd
 V

ita
lit

ät
en

 v
on

 W
al

df
lä

ch
en

A
bs

at
zm

ög
lic

hk
ei

te
n

R
at

io
ne

lle
re

 
H

er
st

el
lu

ng
 

vo
n 

H
ol

zp
ro

du
kt

en
 

un
d 

D
ie

ns
tle

is
tu

ng
en

B
es

ch
äf

tig
un

gs
-

m
ög

lic
hk

ei
te

n

Zu
na

hm
e 

de
r 

Tä
tig

ke
ite

n 
im

 
Zu

sa
m

m
en

ha
ng

 m
it 

de
r p

rim
är

en
 u

nd
 

se
ku

nd
är

en
 P

ro
du

kt
io

n 
od

er
 d

er
 1

.u
nd

 2
. 

V
er

ar
be

itu
ng

s-
 o

de
r 

V
er

m
ar

kt
un

gs
st

uf
e

St
an

dö
rtl

ic
he

 
A

nz
ie

hu
ng

sk
ra

ft 
fü

r 
di

e 
B

ev
öl

ke
ru

ng
 u

nd
 

To
ur

is
te

n

St
ei

ge
ru

ng
 d

es
 

Ei
nk

om
m

en
s i

n 
lä

nd
lic

he
n 

G
eb

ie
te

n

Sc
hu

tz
 v

on
 F

lä
ch

en
,

 d
ie

 k
ei

ne
 H

ol
zf

lä
ch

en
 

si
nd

 

D
ur

ch
fü

hr
un

g 
zw

ec
kd

ie
nl

ic
he

r 
Sc

hu
tz

m
aß

na
hm

en

W
ec

hs
el

w
irk

un
ge

n 
zw

is
ch

en
H

ab
ita

te
n

Er
hö

hu
ng

 d
er

 H
ab

ita
tv

ie
lfa

lt

St
ei

ge
ru

ng
 d

er
 g

en
et

is
ch

en
 

V
ie

lfa
lt 

u.
/o

. A
rte

nv
ie

lfa
lt 

du
rc

h 
de

n 
A

nb
au

 h
ei

m
is

ch
er

B
au

m
ar

te
n 

Er
ha

ltu
ng

 u
nd

 
W

ie
de

rh
er

st
el

lu
ng

 d
ur

ch
 

N
at

ur
ka

ta
st

ro
ph

en
 

ge
sc

hä
di

gt
en

 P
ro

du
kt

io
ns

po
te

nt
ia

ls
 

Sc
hu

tz
 v

or
 K

at
as

tro
ph

en
 d

ur
ch

 z
w

ec
km

äß
ig

e 
fo

rs
tli

ch
e 

St
ru

kt
ur

en
 u

nd
 w

al
db

au
lic

he
 

Pr
ak

tik
en

G
er

in
ge

re
 B

od
en

be
sc

hä
di

gu
ng

V
er

be
ss

er
un

g 
de

r Q
ua

lit
ät

 u
nd

 
de

r S
tru

kt
ur

 d
es

 H
ol

zv
or

ra
te

s  
Zu

sä
tz

lic
he

 A
nr

ei
ch

er
un

g 
vo

n
 K

oh
le

ns
to

ff
 im

 H
ol

zv
or

ra
t a

uf
 

be
st

eh
en

de
n 

W
al

df
lä

ch
en

Zu
na

hm
e 

de
s H

ol
zv

or
ra

te
s 

au
fg

ru
nd

 d
er

 V
er

be
ss

er
un

g 
be

st
eh

en
de

r W
al

df
lä

ch
en

Fr
ag

en

K
rit

er
ie

n

M
aß

na
hm

en

IN
T

E
R

V
E

N
T

IO
N

SL
O

G
IK

 
FR

A
G

E
ST

E
L

L
U

N
G

 2
A

   
   

   
   

   

E
rs

ta
uf

fo
rs

tu
ng

W
al

db
au

lic
he

 

M
aß

na
hm

en

N
eu

ar
tig

e 

W
al

ds
ch

äd
en

Fo
rs

tw
ir

ts
ch

af
tli

ch
e

Zu
sa

m
m

en
sc

hl
üs

se

Fo
rs

tw
ir

ts
ch

af
tli

ch
er

W
eg

eb
au

Fo
rs

ts
ch

ut
z

Ö
ko

lo
gi

sc
he

 

St
ab

ili
si

er
un

g 
de

r 
W

äl
de

r

W
al

di
nv

en
tu

r

Er
w

ei
te

ru
ng

 d
er

 
W

al
df

lä
ch

en
 a

uf
 F

lä
ch

en
, d

ie
 z

uv
or

 la
nd

w
irt

sc
ha

ftl
ic

he
n 

un
d

ni
ch

tla
nd

w
irt

sc
ha

ftl
ic

he
n 

Zw
ec

ke
n 

di
en

te
n 

di
r. 

po
s. 

W
irk

un
g

di
r. 

ne
g.

 W
irk

un
g

di
r. 

po
s./

ne
g.

 W
irk

un
g

in
di

r. 
ne

g.
 W

irk
un

g
in

di
r. 

po
s./

ne
g.

 W
irk

un
g

di
r. 

po
s./

in
di

r. 
ne

g.
 W

irk
un

g

in
di

r. 
po

s. 
W

irk
un

g
ke

in
e 

W
irk

un
g

Fo
rs

tf
ac

hl
ic

he
 

B
er

at
un

g

 



  

52                                        Kapitel 8        Materialband – Kapitel VIII – Anlage 9 

A
nl

ag
e 

9:
 

8.
6-

4 
In

te
rv

en
tio

ns
lo

gi
k 

zu
r 

Fr
ag

es
te

llu
ng

 2
B

 

1.
 E

rh
al

tu
ng

 u
nd

 V
er

be
ss

er
un

g 
de

r
 fo

rs
tli

ch
en

  R
es

so
ur

ce
n 

2.
 W

ir
ts

ch
af

tli
ch

e 
un

d 
so

zi
al

e 
E

nt
w

ic
kl

un
g 

im
 

lä
nd

lic
he

n 
R

au
m

3.
 S

tä
rk

un
g 

de
r ö

ko
lo

gi
sc

he
n 

Fu
nk

tio
n

 v
on

 W
al

df
lä

ch
en

1A
:V

or
ra

t, 
Q

ua
lit

ät
, S

tru
kt

ur
1B

: K
oh

le
ns

to
ffs

pe
ic

he
ru

ng

2A
: P

ro
du

kt
iv

e 
Fu

nk
tio

ne
n 

fo
rs

tw
irt

sc
ha

ftl
ic

he
r 

B
et

rie
be

2B
: B

es
ch

äf
tig

un
gs

-
m

ög
lic

hk
ei

te
n

 u
nd

 so
ns

tig
e 

So
zi

o-
ök

on
om

is
ch

e
 F

un
kt

io
ne

n

2C
: S

ch
ut

zf
un

kt
io

ne
n

3A
: B

io
lo

gi
sc

he
 V

ie
lfa

lt
3B

: E
rh

al
tu

ng
 d

er
 

G
es

un
dh

ei
t u

nd
 V

ita
lit

ät
en

 v
on

 W
al

df
lä

ch
en

A
bs

at
zm

ög
lic

hk
ei

te
n

R
at

io
ne

lle
re

 
H

er
st

el
lu

ng
 

vo
n 

H
ol

zp
ro

du
kt

en
 

un
d 

D
ie

ns
tle

is
tu

ng
en

B
es

ch
äf

tig
un

gs
-

m
ög

lic
hk

ei
te

n

Zu
na

hm
e 

de
r 

Tä
tig

ke
ite

n 
im

 
Zu

sa
m

m
en

ha
ng

 m
it 

de
r p

rim
är

en
 u

nd
 

se
ku

nd
är

en
 P

ro
du

kt
io

n 
od

er
 d

er
 1

.u
nd

 2
. 

V
er

ar
be

itu
ng

s-
 o

de
r 

V
er

m
ar

kt
un

gs
st

uf
e

St
an

dö
rtl

ic
he

 
A

nz
ie

hu
ng

sk
ra

ft 
fü

r 
di

e 
B

ev
öl

ke
ru

ng
 u

nd
 

To
ur

is
te

n

St
ei

ge
ru

ng
 d

es
 

Ei
nk

om
m

en
s i

n 
lä

nd
lic

he
n 

G
eb

ie
te

n

Sc
hu

tz
 v

on
 F

lä
ch

en
,

 d
ie

 k
ei

ne
 H

ol
zf

lä
ch

en
 

si
nd

 

D
ur

ch
fü

hr
un

g 
zw

ec
kd

ie
nl

ic
he

r 
Sc

hu
tz

m
aß

na
hm

en

W
ec

hs
el

w
irk

un
ge

n 
zw

is
ch

en
H

ab
ita

te
n

Er
hö

hu
ng

 d
er

 H
ab

ita
tv

ie
lfa

lt

St
ei

ge
ru

ng
 d

er
 g

en
et

is
ch

en
 

V
ie

lfa
lt 

u.
/o

. A
rte

nv
ie

lfa
lt 

du
rc

h 
de

n 
A

nb
au

 h
ei

m
is

ch
er

B
au

m
ar

te
n 

Er
ha

ltu
ng

 u
nd

 
W

ie
de

rh
er

st
el

lu
ng

 d
ur

ch
 

N
at

ur
ka

ta
st

ro
ph

en
 

ge
sc

hä
di

gt
en

 P
ro

du
kt

io
ns

po
te

nt
ia

ls
 

Sc
hu

tz
 v

or
 K

at
as

tro
ph

en
 d

ur
ch

 z
w

ec
km

äß
ig

e 
fo

rs
tli

ch
e 

St
ru

kt
ur

en
 u

nd
 w

al
db

au
lic

he
 

Pr
ak

tik
en

G
er

in
ge

re
 B

od
en

be
sc

hä
di

gu
ng

V
er

be
ss

er
un

g 
de

r Q
ua

lit
ät

 u
nd

 
de

r S
tru

kt
ur

 d
es

 H
ol

zv
or

ra
te

s  
Zu

sä
tz

lic
he

 A
nr

ei
ch

er
un

g 
vo

n
 K

oh
le

ns
to

ff 
im

 H
ol

zv
or

ra
t a

uf
 

be
st

eh
en

de
n 

W
al

df
lä

ch
en

Zu
na

hm
e 

de
s H

ol
zv

or
ra

te
s 

au
fg

ru
nd

 d
er

 V
er

be
ss

er
un

g 
be

st
eh

en
de

r W
al

df
lä

ch
en

Fr
ag

en

K
rit

er
ie

n

M
aß

na
hm

en

IN
TE

R
V

E
N

T
IO

N
SL

O
G

IK
 

FR
A

G
E

ST
E

L
L

U
N

G
 2

B
   

   
   

   
   

Er
w

ei
te

ru
ng

 d
er

 
W

al
df

lä
ch

en
 a

uf
 F

lä
ch

en
, d

ie
 z

uv
or

 la
nd

w
irt

sc
ha

ftl
ic

he
n 

un
d

ni
ch

tla
nd

w
irt

sc
ha

ftl
ic

he
n 

Zw
ec

ke
n 

di
en

te
n 

di
r. 

po
s. 

W
irk

un
g

di
r. 

ne
g.

 W
irk

un
g

di
r. 

po
s./

ne
g.

 W
irk

un
g

in
di

r. 
ne

g.
 W

irk
un

g
in

di
r. 

po
s./

ne
g.

 W
irk

un
g

di
r. 

po
s./

in
di

r. 
ne

g.
 W

irk
un

g

in
di

r. 
po

s. 
W

irk
un

g
ke

in
e 

W
irk

un
g

Er
st

au
ff

or
st

un
g

W
al

db
au

lic
he

 

M
aß

na
hm

en

Fo
rs

tw
ir

ts
ch

af
tli

ch
e

Zu
sa

m
m

en
sc

hl
üs

se

Fo
rs

tw
ir

ts
ch

af
tli

ch
er

W
eg

eb
au

N
eu

ar
tig

e 

W
al

ds
ch

äd
en

Fo
rs

ts
ch

ut
z

Ö
ko

lo
gi

sc
he

 

St
ab

ili
si

er
un

g 

de
r

W
äl

de
r

W
al

di
nv

en
tu

r
Fo

rs
tfa

ch
lic

he
 

Be
ra

tu
ng



  

Kapitel 8 Materialband – Kapitel VIII – Anlage 10                                 53 

A
nl

ag
e 

10
: 

8.
6-

5 
In

te
rv

en
tio

ns
lo

gi
k 

zu
r 

Fr
ag

es
te

llu
ng

 2
C

 

1.
 E

rh
al

tu
ng

 u
nd

 V
er

be
ss

er
un

g 
de

r
 fo

rs
tli

ch
en

  R
es

so
ur

ce
n 

2.
 W

ir
ts

ch
af

tli
ch

e 
un

d 
so

zi
al

e 
E

nt
w

ic
kl

un
g 

im
 

lä
nd

lic
he

n 
R

au
m

3.
 S

tä
rk

un
g 

de
r ö

ko
lo

gi
sc

he
n 

Fu
nk

tio
n

 v
on

 W
al

df
lä

ch
en

1A
:V

or
ra

t, 
Q

ua
lit

ät
, S

tru
kt

ur
1B

: K
oh

le
ns

to
ffs

pe
ic

he
ru

ng

2A
: P

ro
du

kt
iv

e 
Fu

nk
tio

ne
n 

fo
rs

tw
irt

sc
ha

ftl
ic

he
r 

B
et

rie
be

2B
: B

es
ch

äf
tig

un
gs

-
m

ög
lic

hk
ei

te
n

 u
nd

 so
ns

tig
e 

So
zi

o-
ök

on
om

is
ch

e
 F

un
kt

io
ne

n

2C
: S

ch
ut

zf
un

kt
io

ne
n

3A
: B

io
lo

gi
sc

he
 V

ie
lfa

lt
3B

: E
rh

al
tu

ng
 d

er
 

G
es

un
dh

ei
t u

nd
 V

ita
lit

ät
en

 v
on

 W
al

df
lä

ch
en

A
bs

at
zm

ög
lic

hk
ei

te
n

R
at

io
ne

lle
re

 
H

er
st

el
lu

ng
 

vo
n 

H
ol

zp
ro

du
kt

en
 

un
d 

D
ie

ns
tle

ist
un

ge
n

B
es

ch
äf

tig
un

gs
-

m
ög

lic
hk

ei
te

n

Zu
na

hm
e 

de
r 

Tä
tig

ke
ite

n 
im

 
Zu

sa
m

m
en

ha
ng

 m
it 

de
r p

rim
är

en
 u

nd
 

se
ku

nd
är

en
 P

ro
du

kt
io

n 
od

er
 d

er
 1

.u
nd

 2
. 

V
er

ar
be

itu
ng

s-
 o

de
r 

V
er

m
ar

kt
un

gs
st

uf
e

St
an

dö
rtl

ic
he

 
A

nz
ie

hu
ng

sk
ra

ft 
fü

r 
di

e 
B

ev
öl

ke
ru

ng
 u

nd
 

To
ur

ist
en

St
ei

ge
ru

ng
 d

es
 

Ei
nk

om
m

en
s i

n 
lä

nd
lic

he
n 

G
eb

ie
te

n

Sc
hu

tz
 v

on
 F

lä
ch

en
,

 d
ie

 k
ei

ne
 H

ol
zf

lä
ch

en
 

sin
d 

D
ur

ch
fü

hr
un

g 
zw

ec
kd

ie
nl

ic
he

r 
Sc

hu
tz

m
aß

na
hm

en

W
ec

hs
el

w
irk

un
ge

n 
zw

is
ch

en
H

ab
ita

te
n

Er
hö

hu
ng

 d
er

 H
ab

ita
tv

ie
lfa

lt

St
ei

ge
ru

ng
 d

er
 g

en
et

isc
he

n 
V

ie
lfa

lt 
u.

/o
. A

rte
nv

ie
lfa

lt 
du

rc
h 

de
n 

A
nb

au
 h

ei
m

is
ch

er
B

au
m

ar
te

n 

Er
ha

ltu
ng

 u
nd

 
W

ie
de

rh
er

st
el

lu
ng

 d
ur

ch
 

N
at

ur
ka

ta
str

op
he

n 
ge

sc
hä

di
gt

en
 P

ro
du

kt
io

ns
po

te
nt

ia
ls

 

Sc
hu

tz
 v

or
 K

at
as

tro
ph

en
 d

ur
ch

 z
w

ec
km

äß
ig

e 
fo

rs
tli

ch
e 

St
ru

kt
ur

en
 u

nd
 w

al
db

au
lic

he
 

Pr
ak

tik
en

G
er

in
ge

re
 B

od
en

be
sc

hä
di

gu
ng

V
er

be
ss

er
un

g 
de

r Q
ua

lit
ät

 u
nd

 
de

r S
tru

kt
ur

 d
es

 H
ol

zv
or

ra
te

s  
Zu

sä
tz

lic
he

 A
nr

ei
ch

er
un

g 
vo

n
 K

oh
le

ns
to

ff 
im

 H
ol

zv
or

ra
t a

uf
 

be
st

eh
en

de
n 

W
al

df
lä

ch
en

Zu
na

hm
e 

de
s H

ol
zv

or
ra

te
s 

au
fg

ru
nd

 d
er

 V
er

be
ss

er
un

g 
be

st
eh

en
de

r W
al

df
lä

ch
en

Fr
ag

en

K
rit

er
ie

n

M
aß

na
hm

en

IN
T

ER
V

E
N

TI
O

N
SL

O
G

IK
 

FR
A

G
ES

T
E

LL
U

N
G

 2
C

   
   

   
   

   

Er
st

au
ff

or
st

un
g

N
ic

ht
 re

le
va

nt

W
al

db
au

lic
he

 
M

aß
na

hm
en

 

N
ic

ht
 re

le
va

nt

N
eu

ar
tig

e 
W

al
ds

ch
äd

en

N
ic

ht
 re

le
va

nt

Fo
rs

tw
ir

ts
ch

af
tli

ch
e 

Zu
sa

m
m

en
sc

hl
üs

se

N
ic

ht
 re

le
va

nt

Fo
rs

tw
ir

ts
ch

af
tli

ch
er

 
W

eg
eb

au

N
ic

ht
 re

le
va

nt

Fo
rs

ts
ch

ut
z

N
ic

ht
 re

le
va

nt

Ö
ko

lo
gi

sc
he

  
St

ab
ili

sie
ru

ng
 

de
r 

W
äl

de
r

N
ic

ht
 re

le
va

nt

W
al

di
nv

en
tu

r

N
ic

ht
 re

le
va

nt

Er
w

ei
te

ru
ng

 d
er

 
W

al
df

lä
ch

en
 a

uf
 F

lä
ch

en
, d

ie
 z

uv
or

 la
nd

w
irt

sc
ha

ftl
ic

he
n 

un
d

ni
ch

tla
nd

w
irt

sc
ha

ftl
ic

he
n 

Zw
ec

ke
n 

di
en

te
n 

di
r. 

po
s. 

W
irk

un
g

di
r. 

ne
g.

 W
irk

un
g

di
r. 

po
s./

ne
g.

 W
irk

un
g

in
di

r. 
ne

g.
 W

irk
un

g
in

di
r. 

po
s./

ne
g.

 W
irk

un
g

di
r. 

po
s./

in
di

r. 
ne

g.
 W

irk
un

g

in
di

r. 
po

s. 
W

irk
un

g
ke

in
e 

W
irk

un
g

Fo
rs

tf
ac

hl
ic

he
 

B
er

at
un

g

N
ic

ht
 re

le
va

nt

 



  

54                                        Kapitel 8        Materialband – Kapitel VIII – Anlage 11 

A
nl

ag
e 

11
: 

8.
6-

6 
In

te
rv

en
tio

ns
lo

gi
k 

zu
r 

Fr
ag

es
te

llu
ng

 3
A

 

1.
 E

rh
al

tu
ng

 u
nd

 V
er

be
ss

er
un

g 
de

r
 fo

rs
tli

ch
en

  R
es

so
ur

ce
n 

2.
 W

irt
sc

ha
ftl

ic
he

 u
nd

 so
zi

al
e 

En
tw

ic
kl

un
g 

im
 

lä
nd

lic
he

n 
R

au
m

3.
 S

tä
rk

un
g 

de
r 

ök
ol

og
isc

he
n 

Fu
nk

tio
n

 v
on

 W
al

df
lä

ch
en

1A
:V

or
ra

t, 
Q

ua
lit

ät
, S

tru
kt

ur
1B

: K
oh

le
ns

to
ff

sp
ei

ch
er

un
g

2A
: P

ro
du

kt
iv

e 
Fu

nk
tio

ne
n 

fo
rs

tw
irt

sc
ha

ftl
ic

he
r 

B
et

rie
be

2B
: B

es
ch

äf
tig

un
gs

-
m

ög
lic

hk
ei

te
n

 u
nd

 so
ns

tig
e 

So
zi

o-
ök

on
om

is
ch

e
 F

un
kt

io
ne

n

2C
: S

ch
ut

zf
un

kt
io

ne
n

3A
: B

io
lo

gi
sc

he
 V

ie
lfa

lt
3B

: E
rh

al
tu

ng
 d

er
 

G
es

un
dh

ei
t u

nd
 V

ita
lit

ät
en

 v
on

 W
al

df
lä

ch
en

A
bs

at
zm

ög
lic

hk
ei

te
n

R
at

io
ne

lle
re

 
H

er
st

el
lu

ng
 

vo
n 

H
ol

zp
ro

du
kt

en
 

un
d 

D
ie

ns
tle

is
tu

ng
en

B
es

ch
äf

tig
un

gs
-

m
ög

lic
hk

ei
te

n

Zu
na

hm
e 

de
r 

Tä
tig

ke
ite

n 
im

 
Zu

sa
m

m
en

ha
ng

 m
it 

de
r p

rim
är

en
 u

nd
 

se
ku

nd
är

en
 P

ro
du

kt
io

n 
od

er
 d

er
 1

.u
nd

 2
. 

V
er

ar
be

itu
ng

s-
 o

de
r 

V
er

m
ar

kt
un

gs
st

uf
e

St
an

dö
rtl

ic
he

 
A

nz
ie

hu
ng

sk
ra

ft 
fü

r 
di

e 
B

ev
öl

ke
ru

ng
 u

nd
 

To
ur

is
te

n

St
ei

ge
ru

ng
 d

es
 

Ei
nk

om
m

en
s i

n 
lä

nd
lic

he
n 

G
eb

ie
te

n

Sc
hu

tz
 v

on
 F

lä
ch

en
,

 d
ie

 k
ei

ne
 H

ol
zf

lä
ch

en
 

si
nd

 

D
ur

ch
fü

hr
un

g 
zw

ec
kd

ie
nl

ic
he

r 
Sc

hu
tz

m
aß

na
hm

en

W
ec

hs
el

w
irk

un
ge

n 
zw

is
ch

en
H

ab
ita

te
n

Er
hö

hu
ng

 d
er

 H
ab

ita
tv

ie
lfa

lt

St
ei

ge
ru

ng
 d

er
 g

en
et

is
ch

en
 

V
ie

lfa
lt 

u.
/o

. A
rte

nv
ie

lfa
lt 

du
rc

h 
de

n 
A

nb
au

 h
ei

m
is

ch
er

B
au

m
ar

te
n 

Er
ha

ltu
ng

 u
nd

 
W

ie
de

rh
er

st
el

lu
ng

 d
ur

ch
 

N
at

ur
ka

ta
st

ro
ph

en
 

ge
sc

hä
di

gt
en

 P
ro

du
kt

io
ns

po
te

nt
ia

ls
 

Sc
hu

tz
 v

or
 K

at
as

tro
ph

en
 d

ur
ch

 z
w

ec
km

äß
ig

e 
fo

rs
tli

ch
e 

St
ru

kt
ur

en
 u

nd
 w

al
db

au
lic

he
 

Pr
ak

tik
en

G
er

in
ge

re
 B

od
en

be
sc

hä
di

gu
ng

V
er

be
ss

er
un

g 
de

r Q
ua

lit
ät

 u
nd

 
de

r S
tru

kt
ur

 d
es

 H
ol

zv
or

ra
te

s  
Zu

sä
tz

lic
he

 A
nr

ei
ch

er
un

g 
vo

n
 K

oh
le

ns
to

ff
 im

 H
ol

zv
or

ra
t a

uf
 

be
st

eh
en

de
n 

W
al

df
lä

ch
en

Zu
na

hm
e 

de
s H

ol
zv

or
ra

te
s 

au
fg

ru
nd

 d
er

 V
er

be
ss

er
un

g 
be

st
eh

en
de

r W
al

df
lä

ch
en

Fr
ag

en

K
rit

er
ie

n

M
aß

na
hm

en

IN
T

E
R

V
E

N
T

IO
N

SL
O

G
IK

 
FR

A
G

E
ST

E
L

L
U

N
G

 3
A

   
   

   
   

   

Er
st

au
ffo

rs
tu

ng
W

al
db

au
lic

he
 

M
aß

na
hm

en

N
eu

ar
tig

e 

W
al

ds
ch

äd
en

Fo
rs

tw
ir

ts
ch

af
tli

ch
e

Z
us

am
m

en
sc

hl
üs

se

Fo
rs

tw
ir

ts
ch

af
tli

ch
er

W
eg

eb
au

Fo
rs

ts
ch

ut
z

Ö
ko

lo
gi

sc
he

St
ab

ili
si

er
un

g

de
r 

W
äl

de
r

W
al

di
nv

en
tu

r

Er
w

ei
te

ru
ng

 d
er

 
W

al
df

lä
ch

en
 a

uf
 F

lä
ch

en
, d

ie
 z

uv
or

 la
nd

w
irt

sc
ha

ftl
ic

he
n 

un
d

ni
ch

tla
nd

w
irt

sc
ha

ftl
ic

he
n 

Zw
ec

ke
n 

di
en

te
n 

di
r. 

po
s. 

W
irk

un
g

di
r. 

ne
g.

 W
irk

un
g

di
r. 

po
s./

ne
g.

 W
irk

un
g

in
di

r. 
ne

g.
 W

irk
un

g
in

di
r. 

po
s./

ne
g.

 W
irk

un
g

di
r. 

po
s./

in
di

r. 
ne

g.
 W

irk
un

g

in
di

r. 
po

s. 
W

irk
un

g
ke

in
e 

W
irk

un
g

Fo
rs

tfa
ch

lic
he

B
er

at
un

g

 



  

Kapitel 8 Materialband – Kapitel VIII – Anlage 12                                 55 

A
nl

ag
e 

12
: 

8.
6-

7 
In

te
rv

en
tio

ns
lo

gi
k 

zu
r 

Fr
ag

es
te

llu
ng

 3
B

 

1.
 E

rh
al

tu
ng

 u
nd

 V
er

be
ss

er
un

g 
de

r
 fo

rs
tli

ch
en

  R
es

so
ur

ce
n 

2.
 W

irt
sc

ha
ftl

ic
he

 u
nd

 so
zi

al
e 

En
tw

ic
kl

un
g 

im
 

lä
nd

lic
he

n 
R

au
m

3.
 S

tä
rk

un
g 

de
r 

ök
ol

og
isc

he
n 

Fu
nk

tio
n

 v
on

 W
al

df
lä

ch
en

1A
:V

or
ra

t, 
Q

ua
lit

ät
, S

tru
kt

ur
1B

: K
oh

le
ns

to
ff

sp
ei

ch
er

un
g

2A
: P

ro
du

kt
iv

e 
Fu

nk
tio

ne
n 

fo
rs

tw
irt

sc
ha

ftl
ic

he
r 

B
et

rie
be

2B
: B

es
ch

äf
tig

un
gs

-
m

ög
lic

hk
ei

te
n

 u
nd

 so
ns

tig
e 

So
zi

o-
ök

on
om

is
ch

e
 F

un
kt

io
ne

n

2C
: S

ch
ut

zf
un

kt
io

ne
n

3A
: B

io
lo

gi
sc

he
 V

ie
lfa

lt
3B

: E
rh

al
tu

ng
 d

er
 

G
es

un
dh

ei
t u

nd
 V

ita
lit

ät
en

 v
on

 W
al

df
lä

ch
en

A
bs

at
zm

ög
lic

hk
ei

te
n

R
at

io
ne

lle
re

 
H

er
st

el
lu

ng
 

vo
n 

H
ol

zp
ro

du
kt

en
 

un
d 

D
ie

ns
tle

is
tu

ng
en

B
es

ch
äf

tig
un

gs
-

m
ög

lic
hk

ei
te

n

Zu
na

hm
e 

de
r 

Tä
tig

ke
ite

n 
im

 
Zu

sa
m

m
en

ha
ng

 m
it 

de
r p

rim
är

en
 u

nd
 

se
ku

nd
är

en
 P

ro
du

kt
io

n 
od

er
 d

er
 1

.u
nd

 2
. 

V
er

ar
be

itu
ng

s-
 o

de
r 

V
er

m
ar

kt
un

gs
st

uf
e

St
an

dö
rtl

ic
he

 
A

nz
ie

hu
ng

sk
ra

ft 
fü

r 
di

e 
B

ev
öl

ke
ru

ng
 u

nd
 

To
ur

is
te

n

St
ei

ge
ru

ng
 d

es
 

Ei
nk

om
m

en
s i

n 
lä

nd
lic

he
n 

G
eb

ie
te

n

Sc
hu

tz
 v

on
 F

lä
ch

en
,

 d
ie

 k
ei

ne
 H

ol
zf

lä
ch

en
 

si
nd

 

D
ur

ch
fü

hr
un

g 
zw

ec
kd

ie
nl

ic
he

r 
Sc

hu
tz

m
aß

na
hm

en

W
ec

hs
el

w
irk

un
ge

n 
zw

is
ch

en
H

ab
ita

te
n

Er
hö

hu
ng

 d
er

 H
ab

ita
tv

ie
lfa

lt

St
ei

ge
ru

ng
 d

er
 g

en
et

is
ch

en
 

V
ie

lfa
lt 

u.
/o

. A
rte

nv
ie

lfa
lt 

du
rc

h 
de

n 
A

nb
au

 h
ei

m
is

ch
er

B
au

m
ar

te
n 

Er
ha

ltu
ng

 u
nd

 
W

ie
de

rh
er

st
el

lu
ng

 d
ur

ch
 

N
at

ur
ka

ta
st

ro
ph

en
 

ge
sc

hä
di

gt
en

 P
ro

du
kt

io
ns

po
te

nt
ia

ls
 

Sc
hu

tz
 v

or
 K

at
as

tro
ph

en
 d

ur
ch

 z
w

ec
km

äß
ig

e 
fo

rs
tli

ch
e 

St
ru

kt
ur

en
 u

nd
 w

al
db

au
lic

he
 

Pr
ak

tik
en

G
er

in
ge

re
 B

od
en

be
sc

hä
di

gu
ng

V
er

be
ss

er
un

g 
de

r Q
ua

lit
ät

 u
nd

 
de

r S
tru

kt
ur

 d
es

 H
ol

zv
or

ra
te

s  
Zu

sä
tz

lic
he

 A
nr

ei
ch

er
un

g 
vo

n
 K

oh
le

ns
to

ff 
im

 H
ol

zv
or

ra
t a

uf
 

be
st

eh
en

de
n 

W
al

df
lä

ch
en

Zu
na

hm
e 

de
s H

ol
zv

or
ra

te
s 

au
fg

ru
nd

 d
er

 V
er

be
ss

er
un

g 
be

st
eh

en
de

r W
al

df
lä

ch
en

Fr
ag

en

K
rit

er
ie

n

M
aß

na
hm

en

IN
T

E
R

V
E

N
T

IO
N

SL
O

G
IK

 
FR

A
G

E
ST

E
L

L
U

N
G

 3
B

   
   

   
   

   

E
rs

ta
uf

fo
rs

tu
ng

W
al

db
au

lic
he

 

M
aß

na
hm

en

N
eu

ar
tig

e 

W
al

ds
ch

äd
en

Fo
rs

tw
ir

ts
ch

af
tli

ch
e

Z
us

am
m

en
sc

hl
üs

se

Fo
rs

tw
ir

ts
ch

af
tli

ch
er

W
eg

eb
au

Fo
rs

ts
ch

ut
z

Ö
ko

lo
gi

sc
he

St
ab

ili
sie

ru
ng

de
r 

W
äl

de
r

W
al

di
nv

en
tu

r

Er
w

ei
te

ru
ng

 d
er

 
W

al
df

lä
ch

en
 a

uf
 F

lä
ch

en
, d

ie
 z

uv
or

 la
nd

w
irt

sc
ha

ftl
ic

he
n 

un
d

ni
ch

tla
nd

w
irt

sc
ha

ftl
ic

he
n 

Zw
ec

ke
n 

di
en

te
n 

di
r. 

po
s. 

W
irk

un
g

di
r. 

ne
g.

 W
irk

un
g

di
r. 

po
s./

ne
g.

 W
irk

un
g

in
di

r. 
ne

g.
 W

irk
un

g
in

di
r. 

po
s./

ne
g.

 W
irk

un
g

di
r. 

po
s./

in
di

r. 
ne

g.
 W

irk
un

g

in
di

r. 
po

s. 
W

irk
un

g
ke

in
e 

W
irk

un
g

Fo
rs

tf
ac

hl
ic

he

Be
ra

tu
ng

 



  

56                                        Kapitel 8        Materialband – Kapitel VIII – Anlage 12 

 



Kapitel 8 Materialband – Kapitel VIII – Anlage 13 57 

 

Anlage 13: 8.6-8 Maßnahmen und Arbeitsstunden 

Zahlstellendaten
[ha]

Überschlägige 
Arbeitsstunden/ha

Kalkulierte 
Arbeitsstunden 

2000-2002
16.335 438.442

davon
Umstellung auf naturnahe 
Waldwirtschaft 3.043 90 273.870
Nachbesserungen 114 10 1.140
Jungbestandspflege 9.734 8 77.872
Kulturensicherung - 
Laubbäume 1. Teilbetr. 55
Kulturensicherung - 
Laubbäume 2. Teilbetr. 78 3.059

Kulturensicherung - 
Mischwald 1. Teilbetr. 150
Kulturensicherung - 
Mischwald 2. Teilbetr. 12 3.726
Wertästung 3.151 25 78.775

43.996 293.843
davon Vorarbeiten 3 1 3

Bodenschutz- und 
Meliorationsdüngung 43.008 5 215.040
Vor- und Unterbau 868 80 69.440
Wiederaufforstung 117 80 9.360

1.345 0,2 269
86.515

davon Investitionen (Projekte)
Verwaltung und Beratung 86.392 3 259.176

1.633 7 11.431
1.087.240 3 3.261.720

81.514 5 407.570
317 0,1 32

1.317.427 4.672.483

Arbeitsstunden/Jahr 
(betriebseigene o. 
externe Arbeitskräfte) 247.916

Mann/Jahre (bei 1.300 
produktiven 
Arbeitsstunden/Jahr) 191

Externe Arbeitskräfte 
(Wegebau, 
Forstwirtschaftliche 
Zusammenschlüsse, 
Forstfachliche 
Betreuung, 
Waldinventuren) 
Gesamt 3.928.735

Arbeitsstunden/Jahr 1.309.578

Mann/Jahre (bei 1.300 
produktiven 
Arbeitsstunden/Jahr) 1.007

Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse

Neuartige Waldschäden

23

Ökologische Stabilisierung

GESAMT [ha]

Forstschutz
Forstfachliche Betreuung
Waldinventuren

23

Waldbauliche Maßnahmen

Maßnahme

Wegebau (km)
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Kapitel 9 MB-IX – Inhalt und Aufbau von Textband und Materialband 1

Inhalt und Aufbau von Textband und Materialband

Im Textband des Endberichts erfolgt eine zusammenfassende Darstellung aller Maßnah-
men des PROLAND-Kapitels IX „Maßnahmen zur Förderung der Anpassung und Ent-
wicklung von ländlichen Gebieten“. Im Textband ist es aufgrund des hierfür erforderli-
chen hohen Aggregationsniveaus nur sehr eingeschränkt möglich, Aussagen und Inhalte
zu einzelnen Maßnahmen darzustellen. Der Textband gibt somit einen Überblick über den
Gesamtumsetzungsstand des Kapitels. Um die Besonderheiten von Maßnahmen darstellen
zu können und die Bewertungsfragen ausführlich beantworten zu können, haben wir uns
daher entschlossen, dem Textband einen umfangreichen Materialband beizufügen.

Der Materialband enthält:

– Texte zu jeder Maßnahme und

– Texte zu jeder EU-Bewertungsfrage mit den Ergebnissen aller Maßnahmen.

Jeder Text zu einer Maßnahme hat grundsätzlich den gleichen Aufbau. Dabei werden
nicht bei jeder Maßnahme zu allen Gliederungspunkten Aussagen gemacht, die Numme-
rierung und Struktur ist jedoch in den Texten zu allen Maßnahmen identisch. In den ein-
zelnen Maßnahmentexten ist jeweils das Maßnahmenkürzel den Nummerierungen voran-
gestellt um eine bessere Unterscheidung der Texte untereinander zu gewährleisten.

9.1 Ausgestaltung der Maßnahme

9.1.1 Übersicht über die angebotene Maßnahme

9.1.2 Beschreibung der Ziele und Prioritäten

9.1.3 Einordnung der Maßnahme in den Förderkontext

9.2 Untersuchungsdesign und Datenquellen

9.3 Vollzugskontrolle

9.4 Darstellung und Analyse des bisher erzielten Outputs

9.5 Analyse und Bewertung der administrativen Umsetzung der Maßnahme vor dem
Hintergrund der Inanspruchnahme

9.6 Gesamtbetrachtung der angebotenen Maßnahme hinsichtlich Inanspruchnahme und
erzielten Wirkungen

9.7 Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Die Bewertungsfragen werden im Anschluss an die Texte zu den Maßnahmen in der von
der EU-Kommission vorgegebenen Reihenfolge dargestellt und bearbeitet. Ein Überblick
über die Frage, die Kriterien und die Beiträge der einzelnen Maßnahmen findet sich in der
Einleitung der Bewertungsfragen. Analog zu ihrer Nummerierung im Textband beginnt
ihre Nummerierung mit 9.6.
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Maßnahme k

k 9 Flurbereinigung

k 9.1 Ausgestaltung der Maßnahme

k 9.1.1 Übersicht über die angebotene Maßnahme und ihre
Förderhistorie

Förderhistorie

Das Instrument Flurbereinigung ist so alt wie die staatliche Agrarstrukturpolitik insge-
samt, seine Geschichte lässt sich bis in das 18. Jahrhundert zurück verfolgen. Auch in der
neu gegründeten Bundesrepublik Deutschland gehörte die Flurbereinigung zu den ersten
agrarpolitischen Maßnahmen, die schon 1953 mit der ersten Fassung des Flurbereini-
gungsgesetzes rechtlich neu geordnet wurde. Die Flurbereinigung wurde immer durch
Bund und Land gemeinsam finanziert, zunächst im so genannten „Grünen Plan“ der Bun-
desrepublik, und seit 1969 in der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur
und des Küstenschutzes“ (GAK).

Zudem wird Flurbereinigung in Niedersachsen seit 1994 auch innerhalb der EU-
Strukturförderung bezuschusst, und zwar im Rahmen des Ziel-5b-Programms. Dadurch
konnten in der Förderperiode 1994 bis 1999 in den 17 zum 5b-Gebiet gehörigen Land-
kreisen bestimmte Maßnahmen der Flurbereinigung in insgesamt 99 Verfahren mit EU-
Mitteln kofinanziert werden (MCON et al., 2001). Mit PROLAND kommt die Maßnahme
erstmals landesweit in die EU-Strukturförderung.

Übersicht über die Maßnahme

Rechtliche Grundlage der Flurbereinigung in Deutschland ist das Flurbereinigungsgesetz
(FlurbG). Danach umfasst Flurbereinigung eine Vielzahl von Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Land- und Forstwirtschaft sowie
zur Förderung der allgemeinen Landeskultur und der Landentwicklung. Grundsätzlich
fällt das Instrument in den Aufgabenbereich des jeweiligen Landes. Dieses trägt nach
§ 104 FlurbG die Verfahrenskosten, d.h. die Personal- und Sachkosten der Behördenorga-
nisation. Die zur Ausführung des Verfahrens erforderlichen Kosten (§ 105 FlurbG) wer-
den dagegen von der Teilnehmergemeinschaft aufgebracht, ein für die Dauer des Verfah-
rens bestehender Zusammenschluss aller Grundstückseigentümer im Verfahrensgebiet.

Alle Ausführungskosten, die der Zielsetzung „Verbesserung der Agrarstruktur“ (GAK)
des FlurbG dienlich sind, einschließlich der Maßnahmen zur Sicherung eines nachhaltig
leistungsfähigen Naturhaushalts, werden im Rahmen der GAK mit bis zu 80 % bezu-
schusst. In den Grundsätzen der GAK für die Förderung der Flurbereinigung und des
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ländlichen Wegebaus, Teil A wird festgelegt, dass die Teilnehmergemeinschaft nach
Maßgabe ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit eine Eigenleistung von mindestens
20 % der zuwendungsfähigen Ausführungskosten zu erbringen hat, in Verfahren mit be-
sonderer ökologischer Zielsetzung sogar nur 10 %.

Maßgebliche Rechtsgrundlage des Landes Niedersachsen ist die Richtlinie über die Ge-
währung von Zuwendungen zur Flurbereinigung (FlurbZR). Diese begründet neben den
Fördertatbeständen der GAK eine weitere Zuwendungsmöglichkeit des Landes. Dieses
Landesprogramm fördert die Bereitstellung von Land für Naturschutzzwecke sowie Maß-
nahmen zur Pflege und Gestaltung der Kultur- und Erholungslandschaft.

Im Programm PROLAND umfasst die Maßnahme k im Teil A grundsätzlich alle Maß-
nahmen nach den Fördergrundsätzen der GAK sowie im Teil B die Maßnahmen des Lan-
desprogramms.

Verwaltungsintern jedoch schränkt die Besondere Dienstanweisung des ML (ML, 2002a)
die Fördergegenstände auf alle Maßnahmen zur Herstellung von Verkehrsanlagen sowie
auf die Maßnahmen des Landesprogramms ein. Dies geschieht aus rein praktischen Erwä-
gungen (ML, 2003a), um den mit der EU-Kofinanzierung verbundenen Personalmehrauf-
wand der Verwaltung und Kontrolle in Grenzen zu halten. Auf diese Weise werden die
relativ kostenintensiven und leicht mit dem Jährlichkeitsprinzip zu vereinbarenden Maß-
nahmen innerhalb von PROLAND konzentriert. Alle anderen Maßnahmen der Flurberei-
nigung werden außerhalb von PROLAND gefördert.

Die Maßnahme k schafft innerhalb der bestehenden Förderung der Flurbereinigung eine
Erweiterung der Finanzierungsmöglichkeiten, indem sie öffentliche Aufwendungen in den
Verfahren mit 50 % EAGFL-Anteil kofinanziert. Da jedes einzelne Verfahren einen Fi-
nanzierungsbedarf über mehrere Jahre bis Jahrzehnte hat, fließen die EAGFL-Mittel zum
weit überwiegenden Teil in Verfahren, die bereits vor Beginn des Programms PROLAND
eingeleitet wurden. Diese Mittel machen im Vergleich zum Gesamtbudget der einzelnen
Verfahren häufig nur einen geringen Anteil aus.

k 9.1.2 Beschreibung der Ziele und Prioritäten

Die Ziele der Flurbereinigung, wie sie in PROLAND formuliert sind, werden in Tabelle
k1, aufgeteilt auf Haupt- und Unterziele sowie operationelle Ziele, dargestellt.
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Tabelle k1: Ziele der Maßnahme „Flurbereinigung“

Hauptziel Unterziel Operationelle Ziele
- Verbesserung der Produktions-

und Arbeitsbedingungen (be-
triebswirtschaftlich)

- Erzielung von Vorteilen für
Landeskultur und Landent-
wicklung (außeragrarisch)

- Verbesserung der landwirt-
schaftlichen Erschließungsver-
hältnisse

- Förderung des Naturschutzes
und der Landschaftspflege

- Verbesserung der Erholungseig-
nung der Landschaft

- Ausbau von ca. 1.200 km
Wegen

Quelle: Eigene Darstellung (ML, 2000).

Die hier formulierten Ziele entsprechen der Aufgabe der Flurbereinigung laut Gesetz und
geben im Wesentlichen die Fördergrundsätze der Flurbereinigung in der GAK wieder. Sie
bedeuten insofern keine Neuausrichtung der Maßnahme Flurbereinigung, und auch keine
Einschränkung auf bestimmte Teilbereiche. Hingegen wird durch diese Zielformulierun-
gen unterstrichen, dass die Flurbereinigung insgesamt als Instrument der integrierten
Landentwicklung besonders geeignet ist, einen Beitrag zur Zielerreichung des Programms
PROLAND zu leisten.

k 9.1.3 Einordnung der Maßnahme in den Förderkontext

Die Bandbreite der Flurbereinigung im Land Niedersachsen ist größer, als dies im Rah-
men der Halbzeitbewertung dargestellt werden kann. Flurbereinigung wird auch außer-
halb von PROLAND durch die GAK gefördert. Diese so genannten Artikel-52-
Maßnahmen bilden grundsätzlich keinen Unterschied zu den Artikel-33-Maßnahmen.
Aufgrund der Besonderen Dienstanweisung des ML werden jedoch bestimmte Maßnah-
men innerhalb von PROLAND konzentriert. Daher ist es eine Frage des Verfahrensstan-
des und der jeweiligen Haushaltsführung, welche Verfahren im betrachteten Zeitraum mit
EAGFL-Mitteln gefördert wurden, und welche nicht. Der Umfang der Art.-52-
Maßnahmen, die hier nicht evaluiert werden, betrug bei Programmgenehmigung für die
gesamte Programmlaufzeit 86,8 Mio. Euro.

Daher wird an dieser Stelle ausdrücklich betont, dass der Gegenstand dieser Evaluation
nicht die Flurbereinigung im Land Niedersachsen insgesamt ist, sondern lediglich die in-
nerhalb des Entwicklungsplans geförderten Verfahren.

Vom Finanzvolumen her bildet die Flurbereinigung neben den Maßnahmen Dorferneue-
rung (o) und Wegebau (r) das dritte Schwergewicht innerhalb der Art.-33-Maßnahmen.
48,6 Mio. Euro, das sind 17 % der zu Programmbeginn geplanten Mittel des Artikels 33,
entfallen auf diese Maßnahme.
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Parallelen zu anderen Maßnahmen

Eine Fördermaßnahme, die inhaltliche Parallelen zur Flurbereinigung aufweist, ist der
ländliche Wegebau (Maßnahme r). Beiden Maßnahmen gemeinsam ist die Verbesserung
der ländlichen Wege als ein wesentliches Ziel. Der Wegebau im Rahmen der Flurbereini-
gung findet jedoch in einem festgelegten Verfahrensgebiet statt und beruht auf einer Ge-
samtplanung des Wegenetzes in Verbindung mit einem Neuzuschnitt der Flurstücke in
diesem Gebiet. Im Unterschied dazu zielt die Maßnahme r auf einzelne Wege außerhalb
von Flurbereinigungsverfahren. Teilnehmergemeinschaften in laufenden Flurbereini-
gungsverfahren sind gemäß der zugehörigen Richtlinie von Maßnahme r ausgeschlossen.
Daher ergänzen sich die Maßnahmen k und r ohne die Gefahr inhaltlicher Überschnei-
dungen.

Synergieeffekte werden in PROLAND explizit zur Maßnahme Dorferneuerung herge-
stellt. Sofern das Verfahrensgebiet auch die Ortslage umfasst, werden im Sinne eines
ganzheitlichen Planungsauftrags auch Maßnahmen der Dorferneuerung gefördert. Diese
werden im Übrigen jedoch nach den für Maßnahme o geltenden Rechtsgrundlagen durch-
geführt.

k 9.2 Untersuchungsdesign und Datenquellen

k 9.2.1 Skizzierung des Untersuchungsdesigns

In Anbetracht der langen Dauer der geförderten Verfahren und des vergleichsweise gerin-
gen Umfangs, den die EU-Förderung im Vergleich zu den Gesamtkosten eines Verfahrens
ausmacht, stellten sich zwei Grundsatzentscheidungen bei der Auswahl der Untersu-
chungsmethode:

1. Evaluierung des geförderten Projekts oder des gesamten Verfahrens?

Der Vorteil einer Evaluierung nur des jeweils kofinanzierten Projekts wäre die gute Ver-
fügbarkeit von Daten, da alle Projekte zeitnah realisiert und vermutlich gut dokumentiert
wurden. Dagegen spricht jedoch, dass die Wirkungen eines Einzelprojekts nicht losgelöst
vom ganzen Verfahren betrachtet werden können. Flurbereinigung begreift sich explizit
als Bündelung von Maßnahmen zur Erreichung übergeordneter Ziele, daher ist nicht die
Wirkung z.B. eines einzelnen neu gebauten Weges maßgeblich, sondern die Wirkung des
neu geschaffenen Wegenetzes in Verbindung mit der Neuordnung des Grundbesitzes. Um
den vielfältigen Wirkungen der Flurbereinigung gerecht zu werden, entschieden wir uns
für die Betrachtung von ganzen Verfahren.
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2. Fallstudien oder breite empirische Erhebung?

Um ein Flurbereinigungsverfahren mit seinen vielfältigen Abhängigkeiten und Wechsel-
wirkungen zu begreifen, eignen sich nur tief angelegte Fallstudien. Diese haben jedoch
den Nachteil, dass die Auswahl des Untersuchungsobjekts das Ergebnis weitgehend vor-
herbestimmt. In der Literatur, vor allem auch in den Veröffentlichungen der Flurbereini-
gungsbehörden, gibt es eine Vielzahl von Falldarstellungen, die als Ergebnis jeweils sehr
spezifische Wirkungen herausstellen, welche mit anderen Verfahren nicht zu vergleichen
sind. Da die Anlässe der geförderten Verfahren so vielfältig sind, und wir angesichts der
begrenzten Zeit nur wenige Fallstudien hätten betreiben können, entschieden wir uns da-
zu, eine Erhebung relevanter Daten von möglichst vielen Verfahren durchzuführen.

Vorgehensweise

Der Untersuchung liegt ein dreistufiger Aufbau zugrunde. Stufe 1 bildet die Auswertung
von Projektlisten, die uns einen Überblick über Umfang und Variationsbreite der geför-
derten Verfahren und der darin realisierten Projekte verschaffte.

Der Schwerpunkt der Untersuchung liegt auf der zweiten Stufe, einer Erhebung von Da-
ten bei einer Stichprobe von Verfahren. Unter Berücksichtigung der Evaluationsfragen
der EU-Kommission wurden die jeweils zuständigen Verfahrensleiter bzw. Sachbearbei-
ter der Flurbereinigungsbehörden zu Zielen und bestimmten Wirkungen ihres Verfahrens
schriftlich befragt.

Die dritte Stufe sah Fallstudien und Expertengespräche in einzelnen Verfahren vor, die
aber aus Zeitgründen unterbleiben mussten. Zwecks Einordnung der erhobenen Ergebnis-
se sowie zur Vertiefung einzelner Aspekte wurden jedoch Gespräche mit dem zuständigen
Fachreferat im ML sowie mit Vertretern der Bezirksregierungen und Ämter für Agrar-
struktur geführt. Zudem wurde im Juni 2003 auf der Grundlage erster Bewertungsergeb-
nisse ein Workshop mit Vertretern der genannten Behörden veranstaltet, der zur Vervoll-
ständigung der Aussagen beigetragen hat.

k 9.2.2 Datenquellen

Projektliste

Als Datengrundlage dient eine Liste mit geförderten Projekten, welche durch die Ämter
für Agrarstruktur zur Verfügung gestellt wurde. Diese Liste enthält folgende Daten:

– zuständiges AfA und Regierungsbezirk,

– Angaben zum Zuwendungsempfänger (Name und Ort, Anschrift der TG oder (in
Ausnahmen) der Kommune),
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– Verfahrensnummer, Name und Art (Rechtsgrundlage) des Verfahrens sowie

– Beschreibung des geförderten Objekts in wenigen Worten sowie zugehörige Finanz-
daten (zuwendungsfähige Kosten, davon EAGFL-, nationaler und Eigenanteil, private
und öffentliche Drittmittel). Für das Jahr 2002 wurde außerdem eine Aufteilung der
Finanzen auf Buchungsstellen (= sachliche Förderbereiche) geliefert.

Neben rein statistischen Daten enthält diese Liste keine Angaben, die einer Evaluation
dienlich wären. Auch die Beschreibung des geförderten Objekts beschränkt sich in den
meisten Fällen auf nichts sagende Worte wie „PROLAND“, „Allgem. Ausführungskos-
ten“ oder sogar „XXX“.

Neben dieser Quelle wurde uns durch das ML eine Liste aller im Land anhängigen Ver-
fahren (Stand 2001) zur Verfügung gestellt, aus der Verfahrensnummer und –name, Grö-
ße des Verfahrensgebiets, Anzahl der Teilnehmer, Aufgabenverbund sowie die Jahreszah-
len der einzelnen Verfahrensschritte hervorgehen. So konnten wir mit Hilfe der Verknüp-
fung der Verfahrensnummer aus beiden Listen einige weiter gehende Grunddaten aller
geförderten Verfahren gewinnen. Insgesamt umfasst diese Liste 387 Verfahren, die im
Jahr 2001 in Niedersachsen anhängig waren.

Die Liste der EU-geförderten Projekte umfasste nach der Datenlieferung für 2002 (Ende
Januar 2003) insgesamt 104 Verfahren, aus denen wir eine Stichprobe von 32 Verfahren
zogen, zu denen wir weiter gehende Informationen erfragten. Die Stichprobe wurde dahin
gehend gelenkt, dass die Verfahren hinreichend gleichmäßig auf die AfA-Bezirke verteilt
waren; außerdem wurden vor dem Hintergrund möglichst guter Datenverfügbarkeit die
ältesten und jüngsten sowie die flächengrößten und –kleinsten Verfahren ausgeschlossen.
Die in der Stichprobe befindlichen Verfahren sind aus Anhang 1 ersichtlich.

Zu einem sehr späten Zeitpunkt (März 2003) wurde bei einem Abgleich von Finanzdaten
deutlich, dass die Projektliste offenbar nicht vollständig war. Tatsächlich hatten die ÄfA
viele der in den Jahren 2000 und 2001 geförderten Projekte nicht unter dem richtigen Co-
de (Finanzstadium 3 „Zwischenabrechnung“ statt 4 „Endabrechnung“) eingegeben, so
dass die Verfahren bei der Datenabfrage nicht identifiziert wurden. Eine Korrektur der
Projektlisten war nicht mehr möglich, doch die Nummern von 49 fehlenden Verfahren
wurden nachgeliefert, um eine Verknüpfung mit der Liste der anhängigen Verfahren zu
gewährleisten. Dies hat zur Konsequenz, dass die Stichprobe nur einen Teil der geförder-
ten Verfahren repräsentiert. In einem Fall wurde nachträglich noch ein geeigneteres Ver-
fahren (Bornhausen, AfA Göttingen) in die Stichprobe genommen. Zudem fehlen uns zu
den nachgelieferten Verfahren alle Angaben aus der Projektliste, so dass wir insbesondere
keine Auswertung der Finanzdaten vornehmen können.
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Befragung der Flurbereinigungsbehörden

Der zehnseitige Fragebogen zur Wirkungserhebung von Flurbereinigungsverfahren wurde
Ende Februar 2003 als elektronisches MS-Word-Formular per E-Mail an die Ämter für
Agrarstruktur geschickt mit der Bitte, diesen an die für die ausgewählten Verfahren zu-
ständigen Bearbeiter zu verteilen und die ausgefüllten Bögen innerhalb von drei Wochen
per E-Mail zurück zu schicken. Wir unterstützten die Befragung mit telefonischen Nach-
fragen zu möglichen Problembereichen, um die Daten möglichst zeitnah zu erhalten und
Missverständnissen vorzubeugen. Die zurück kommenden, ausgefüllten Fragebögen wur-
den unmittelbar auf Lücken und für uns unplausible Angaben überprüft und nötigenfalls
mit telefonischer Nachfrage ergänzt, so dass Mitte April die Fragebögen zu allen Verfah-
ren in ausreichender Beantwortungstiefe vorlagen.

Der Fragebogen enthält 35 Fragen zu folgenden Themenbereichen (vgl. Anhang 2):

– verbale Beschreibung der Verfahrensziele

– Art der Beteiligten, für die Eigentumsregelungen getroffen wurden, mit Größe der
zugewiesenen Fläche und einer Einschätzung der Wichtigkeit des Verfahrens für die
Beteiligten

– Aufgliederung der Bausummen auf Art der Gewerke und regionale Zugehörigkeit der
beauftragten Unternehmen

– zu landwirtschaftlichen Wirkungen: LF in ha, Anzahl der Betriebe, Flurstücks- und
Schlagabmessungen sowie Hof-Feld-Entfernung vor und nach der vorläufigen Besitz-
einweisung, weitere Wirkungen (verbal)

– Aufschlüsselung der Wegebaumaßnahmen auf km nach Bauweisen zum Beginn und
nach Beendigung des Wegebaus, weitere Verbesserungen am Wegenetz, Nutznießer
des veränderten Wegenetzes

– Art und Größe von Natur-, Landschafts- und anderen Schutzgebieten sowie die Wir-
kungen des Verfahrens auf solche Gebiete

– Problemlage und Wirkungen des Verfahrens zum Erosionsschutz

– Wirkungen des Verfahrens zum Arten- und Biotopschutz (Neuanlage, Erhalt ver-
schiedener Biotoptypen sowie Abgrenzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
von den freiwilligen Biotopschutzmaßnahmen)

– Wirkungen auf das Landschaftsbild.

Alle Fragen beziehen sich auf das gesamte Verfahren, d.h. die bereits durchgeführten wie
auch die noch geplanten Maßnahmen und Wirkungen des Verfahrens, sofern sie absehbar
sind. Bei den einzelnen Fragen wurden, sofern es möglich erschien, Antwortkategorien
bzw. Felder zum Eintragen von Zahlenwerten vorgegeben, um eine standardisierte Aus-
wertung zu ermöglichen. Die Bearbeiter wurden von uns ermutigt, eigene Einschätzungen
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zu Größenordnungen zu geben, falls genaue Zahlenwerte (z.B. wegen der langen Verfah-
rensdauer oder wegen der mangelnden Vorausschaubarkeit zukünftiger Ereignisse) nicht
ermittelbar waren.

Die befragten Behördenvertreter äußerten zum Teil deutliche Kritik an der Befragung.
Bemängelt wurde die kurze Bearbeitungsfrist in Anbetracht des Personalmangels und vie-
ler anderer termingebundener Aufgaben. Insbesondere in älteren Verfahren, deren Bear-
beiter gewechselt hatte, lagen den Befragten nicht immer ausreichende Informationen zu
allen erfragten Werten vor, und sie hatten andererseits nicht die Zeit, diese durch umfang-
reiches Akten- oder Kartenstudium zu ermitteln. Diese Feststellung soll nicht die Leis-
tung der befragten Behörden herabwürdigen, sondern im Gegenteil verdeutlichen, dass
der gewählte Untersuchungsansatz an Grenzen stößt, die bei der Interpretation zu berück-
sichtigen sind.

Insgesamt bietet sich das erwartete breite und heterogene Bild von Flurbereinigung, des-
sen unzählige verfahrensspezifische Einzelaspekte durch eine summarische Betrachtung
nur unzureichend ans Licht gebracht werden können. Es werden jedoch Grundtendenzen
und Basisgrößen deutlich, die einen Rückschluss auf einzelne Wirkungen dieses Instru-
ments zulassen. Die Auswertung ist aus Anhang 3 ersichtlich.

Auswertung von Flurstücks- und Schlaggrößen aus InVeKos-Daten

Für die Verfahren aus der Stichprobe, in denen die (vorläufige) Besitzeinweisung (v.B.)
in den Jahren 1998, 1999 oder 2000 stattgefunden hat, wurde eine spezielle Auswertung
der Flurstücks- und Schlaggrößen aus den Antragsdaten auf Agrarförderung (InVeKoS-
Daten) vorgenommen. Die Datensätze enthalten folgende für die Auswertung relevante
Daten:

– Betriebsnummer des beantragenden Betriebs

– Katasterbezeichnungen der bewirtschafteten Flurstücke: Name und Nummer der Ge-
markung, Flurnummer, Flurstückszähler und –nenner

– Flurstücksgröße in m² laut Liegenschaftskataster

– Bezeichnung (mit fortlaufenden Buchstaben) der Teilflurstücke, die mit landwirt-
schaftlichen Kulturen bestellt sind, sowie Größe dieser Teilstücke in m²

– Nummerierung der bewirtschafteten Schläge, d.h. alle (Teil-) Flurstücke, die gemein-
sam als Bewirtschaftungseinheit mit der selben Kultur bestellt werden, erhalten die
gleiche Nummer

– Codenummer der auf den Schlägen angebauten Kulturen.

Diese Datensätze stehen der FAL von ganz Niedersachsen aus den Antragsjahrgängen
1998 und 2002 zur Verfügung, so dass die Auswertung des Jahrgangs 1998 für die Grup-
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pe der ausgewählten Verfahren die Situation vor der v.B. wiedergibt, der Jahrgang 2002
die Situation nach der v.B..

Hierzu wurde im Fragebogen gebeten, für die relevanten Verfahren die Bezeichnungen
der Gemarkungen und die Flurnummern vor und nach der v.B. einzutragen, auf welche
sich das Verfahrensgebiet hauptsächlich erstreckt (Frage 9). In der Regel umfasst das
Kerngebiet eines Verfahrens Teile von ein bis maximal drei Gemarkungen, innerhalb de-
rer einzelne Fluren mehr oder weniger vollständig einbezogen sind. Diese Angaben er-
möglichen es uns, aus den InVeKoS-Daten zunächst die relevanten Gemarkungen auszu-
wählen, und die darin befindlichen Flurstücke nach den Flurnummern in solche zu tren-
nen, die innerhalb und außerhalb des Verfahrensgebiets liegen.

Einschränkend muss an dieser Stelle bemerkt werden, dass nicht jedes Verfahrensgebiet
zwingend die Flurgrenzen des Liegenschaftskatasters einhält, und dass häufig zumindest
einzelne Schläge von „außerhalb“ liegenden Fluren zum Verfahrensgebiet hinzugezogen
werden. Die Trennung der Flurstücke gelingt damit nicht absolut genau, sie bietet aber
hinreichende Anhaltspunkte, um die mit der Flurbereinigung verbundene Zusammenle-
gungswirkung darstellen zu können. Folgende Daten konnten mit Hilfe der InVeKoS-
Auswertung jeweils für die Jahre 1998 (vor der v.B.) und 2002 (nach der v.B.) gewonnen
werden:

– Zahl der (durch EU-Betriebsnummern unterscheidbaren) Landwirte, die im Gebiet
Flächen bewirtschaften,

– durchschnittliche Größe der Flurstücke,

– durchschnittliche Größe der bewirtschafteten Schläge. Dabei wurden alle Schläge
eliminiert, die mit der Kulturart 990 codiert wurden (denn solche Teilflurstücke wer-
den mitunter als „Platzhalter“ mit der Flächensumme 0 oder als temporär nicht be-
wirtschaftete Mietenfläche für Silos etc. im Antrag eingetragen), sowie alle Schläge,
die über Flurgrenzen hinweg gehen (um die Trennschärfe von Schlägen „innerhalb“
und „außerhalb“ aufrechtzuerhalten).

– Anteile von Grünland und Ackerland sowie Anteile der einzelnen Ackerfrüchte.

Auswertbare Angaben liegen für sechs Verfahren, die im erwähnten Zeitraum besitzein-
gewiesen wurden, vor (vgl. Anhang 4).

k 9.3 Vollzugskontrolle

In Tabelle k2 sind die im ursprünglichen Programmplanungsdokument und im Ände-
rungsantrag 2003 geplanten sowie die in den EU-Haushaltsjahren 2000 bis 2002 tatsäch-
lich ausgezahlten Mittel für die Maßnahme k dargestellt. Danach sind in den drei vergan-
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genen Jahren 71,15 Mio. Euro an öffentlichen Mitteln für die Maßnahme Flurbereinigung
geflossen. Gegenüber dem Planansatz von PROLAND (48,58 Mio. Euro) entspricht dies
einer Mehrausgabe von 46 %. Die größte Abweichung ist für das Jahr 2001 feststellbar, in
dem das Zweieinhalbfache der ursprünglich geplanten Mittel eingesetzt wurde. Für die
kommenden Jahre rechnet das Land mit einem geringfügig (4 %) höheren Mittelabfluss
als in PROLAND geplant.

Tabelle k2: Geplante und tatsächliche Investitionen (öffentliche Ausgaben) und EU-
Beteiligungen der Maßnahme k

KOM-Entscheidung 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000-2006

Plan:EPLR K (2000) 2905 endg. 24,23 13,85 10,50 12,74 13,79 16,08 22,89 114,07
Plan: Änderung 2003 geplant 16,95 34,44 21,80 11,48 15,12 20,5 21,06 141,36
Ist: Auszahlungen (1) 14,91 34,44 21,80

Plan: EPLR K (2000) 2905 endg. 12,11 6,92 5,25 6,37 6,90 8,04 11,44 57,04
Plan: Änderung 2003 geplant 8,48 17,22 10,90 5,74 7,56 10,25 10,53 70,68
Ist: Auszahlungen (1) 7,46 17,22 10,90

Öffentliche Ausgaben, Mio. Euro insgesamt

EU-Beteiligung, Mio. Euro insgesamt

(1) Ohne Vorschuss in 2000.
Quellen: (ML, 2000), (ML, 2002b), (Zahlstelle des Landes Niedersachsen, 2002).

Neben dieser Steigerung im EAGFL-Bereich hat die Flurbereinigung zudem im Bereich
der Art.-52-Maßnahmen ungeplante Mittelsteigerungen in beträchtlicher Höhe erhalten.
An Stelle der geplanten 86,8 Mio. Euro wurden in den drei Jahren 157,0 Mio. Euro ver-
ausgabt, dies entspricht einer Mehrausgabe von 81 % über dem Planansatz (vgl. MB Einl.
Tabelle 7). Die Flurbereinigung konnte offenbar sehr effizient und flexibel auf das Ange-
bot frei werdender Mittel, sowohl aus der Gemeinschaftsaufgabe als auch aus dem E-
AGFL, reagieren und diese Mittel in vorab geplanten Baumaßnahmen umsetzen.

k 9.4 Darstellung und Analyse des bisher erzielten Outputs

k 9.4.1 Output der Maßnahme insgesamt

Im Jahr 2001 waren in Niedersachsen 387 Flurbereinigungsverfahren in verschiedenen
Stadien anhängig (ML, 2001). Rund 40 % davon, nämlich 153 Verfahren, wurden in den
vergangenen drei Jahren im Programm PROLAND gefördert.

Diese werden in Abbildung k1, aufgeschlüsselt nach Regierungsbezirk und Art des Ver-
fahrens dargestellt. Auffällig ist, dass die meisten, nämlich 44 % aller Verfahren im Reg.-
Bez. Weser-Ems liegen, und der Reg.-Bez. Braunschweig mit 12 % die mit Abstand we-
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nigsten Verfahren aufweist. Zahlenmäßig mit 66 am stärksten vertreten sind die verein-
fachten Verfahren nach § 86 FlurbG, gefolgt von 45 §-87-Verfahren und 34 Regelflurbe-
reinigungsverfahren. Lediglich im Reg.-Bez. Braunschweig nehmen die Unternehmens-
verfahren nach § 87 bei weitem den größten Anteil ein. Dagegen ist dieser Verfahrenstyp
im Reg.-Bez. Lüneburg überhaupt nicht vertreten. Die beschleunigten Zusammenlegungs-
verfahren nach § 91 sind insgesamt nur sehr wenig kofinanziert worden.

Abbildung k1: Anzahl der EAGFL-kofinanzierten Verfahren nach Verfahrensart und
Regierungsbezirk
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Quelle: Eigene Berechnung nach Daten der Äfa.

Der Aufgabenschwerpunkt (Abbildung k2) liegt bei 42 % aller Verfahren in der Verbes-
serung der Agrarstruktur, gefolgt vom überörtlichen Verkehr (25 %) und dem Naturschutz
(16 %). In einzelnen Regierungsbezirken zeigt sich eine abweichende Rangfolge. So ist in
Hannover und Braunschweig der überörtliche Verkehr zahlenmäßig am stärksten vertre-
ten, in Hannover gefolgt von Naturschutz und Wasserwirtschaft. Die Regierungsbezirke
Lüneburg und Braunschweig haben nur Verfahren mit drei bzw. vier der sieben mögli-
chen Aufgabenschwerpunkte. Die „klassische Ursprungsaufgabe“ der Flurbereinigung,
nämlich Verbesserung der Agrarstruktur, hat nach diesen Zahlen im Norden des Landes
einen höheren Stellenwert als im dichter besiedelten Süden, wo die neueren Aufgaben der
Lösung von unterschiedlichen Nutzungskonflikten stärker in den Vordergrund rücken.
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Die meisten Verfahren bearbeiten jedoch mehrere Aufgaben mit unterschiedlichen Ziel-
richtungen im Verbund. Die Auswertung des genannten Aufgabenverbunds ergibt, dass
im Durchschnitt 3,7 Zielrichtungen je Verfahren bearbeitet werden. Unter den Nennungen
führt die Agrarstruktur mit 100 % vor dem Naturschutz (94 %) und weit vor allen anderen
Zielrichtungen (42 bis 33 %).

Abbildung k2: Anzahl der EAGFL-kofinanzierten Verfahren nach Aufgabenschwer-
punkt und Regierungsbezirk
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Quelle: Eigene Berechnung nach Daten der Äfa.

Die geförderten Verfahren befinden sich in sehr unterschiedlichen Verfahrensstadien, wie
aus Abbildung k3 deutlich wird. Auffällig ist einerseits ein gewisser Anteil älterer Ver-
fahren. 18 Verfahren sind vor 1980 angeordnet worden, sind also älter als 23 Jahre, und
45 % der Verfahren sind älter als 13 Jahre. Das Durchschnittsalter aller Verfahren liegt
bei 14 Jahren. Darunter sind auch 24 Verfahren, in denen die Ausführungsanordnung be-
reits erfolgt ist. Diese Verfahren profitierten v.a. in der Startphase von PROLAND und
konnten lange geplante Baumaßnahmen, die aus Geldmangel zurückgestellt worden wa-
ren, nun durchführen.

Auf der anderen Seite fallen auch viele sehr junge Verfahren auf. Immerhin sieben Ver-
fahren (5 %) sind im Jahr 2000 oder später, d.h. nach Beginn von PROLAND, eingeleitet
worden. In elf Verfahren wurde bis 2002 noch kein Wege- und Gewässerplan festgestellt
oder genehmigt. In diesen Verfahren wurden Teilpläne aufgrund der Neugestaltungs-
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grundsätze genehmigt, um Maßnahmen, die unter den Teilnehmern unstrittig sind, früh-
zeitig durchzuführen (ML, 2003b).

Abbildung k3: Verfahrensstand und zeitliche Abfolge der EAGFL-kofinanzierten
Verfahren
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Quelle: Eigene Berechnung nach Daten der Äfa.

Da die Finanzdaten nicht vollständig aufgeschlüsselt vorliegen, wird zum Zeitpunkt der
Halbzeitbewertung der zuständige Fachreferent zitiert. Die Summe der zuwendungsfähi-
gen Aufwendungen in PROLAND beträgt über die drei Jahre rund 81 Mio. Euro (ML,
2003a). Die Projekte sind zu weit über 90 % dem Bereich Wegebau zuzuordnen, nur sehr
wenige Einzelprojekte sind dem Landesprogramm (Förderung der Kulturlandschaft und
Erholungseignung) zugeordnet. Die Nachfrage der Kommunen, die solche Projekte ja
nicht nur kofinanzieren, sondern anschließend auch die Unterhaltungslast dafür überneh-
men müssen, konnte bislang nicht in diesen Bereich gelenkt werden (ML, 2003a). Als
Grund für die geringe Nachfrage kann neben der kommunalen Haushaltslage aber auch
ein längerer planerischer Vorlauf für solche Projekte vermutet werden.
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Dorferneuerung in der Flurbereinigung

Insgesamt wurden 55 Projekte der Dorferneuerung in 20 Flurbereinigungsverfahren abge-
schlossen. Da die Projekte von ihren direkten Wirkungen her der Maßnahme Dorferneue-
rung zuzuordnen sind, wurden sie in die Analysen im Rahmen der Maßnahme o miteinbe-
zogen. Die besonderen Wechselwirkungen von Dorferneuerung und Flurbereinigung
konnten im Rahmen der Halbzeitbewertung noch nicht erhoben werden, hier wird es Auf-
gabe eines Updates oder der Ex-Post-Bewertung sein, im Rahmen von Fallstudien diese
von den Beteiligten immer wieder angesprochenen Wirkungen näher zu untersuchen.

k 9.4.2 Outputgrößen der Verfahren

Der Output eines Flurbereinigungsverfahrens kann grob vereinfachend auf zwei Wir-
kungsbereiche aufgeteilt werden:

(1) Bodenmanagement für die Landwirtschaft und für außerlandwirtschaftliche Zielset-
zungen; hierzu zählt die Planung, Tauschverhandlung, Neuvermessung und katas-
termäßige Abwicklung der Neuverteilung der Flurstücke

(2) Planung und Bau gemeinschaftlicher Anlagen auf der Basis der neu geordneten Flur;
hierzu zählen insbesondere der Wegebau und die Durchführung von Maßnahmen für
Naturschutz und Landschaftsgestaltung, sowie vereinzelt weitere Baumaßnahmen,
z.B. an Gewässern, Gemeinschaftsplätzen, -gebäuden und vieles mehr.

In den folgenden Abschnitten werden wesentliche Outputgrößen der in der Stichprobe
befindlichen Verfahren dargestellt. Aus den Werten lassen sich generell nur Tendenzen,
aber keine Kenngrößen für die Flurbereinigung insgesamt ableiten, da alle Zahlenwerte
eine sehr große Streubreite aufweisen.

Grunddaten der Stichprobe

In Tabelle k3 sind die in der Stichprobe enthaltenen Verfahren, aufgeteilt nach Region,
Art und Aufgabenschwerpunkt dargestellt. Im Vergleich zur Grundgesamtheit der geför-
derten Verfahren ist zu bemerken, dass die Anteile bezogen auf Regierungsbezirke und
Aufgabenschwerpunkte sich annähernd entsprechen, während in der Aufteilung nach Art
der Verfahren die Regelflurbereinigung deutlich unterrepräsentiert ist. Das liegt daran,
dass die Verfahren nach § 1 überwiegend zu den sehr alten gehören, die aus der Stichpro-
be ausgeschlossen wurden.
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Tabelle k3: Aufteilung der Verfahren aus der Befragung auf verschiedene Kategorien

Stichprobenaufteilung nach
Anzahl Verfahren
in der Stichprobe

Anteil an Gesamt
(n= 32)

Bezirksregierung

Braunschweig 4 13%
Hannover 7 22%
Lüneburg 9 28%
Weser-Ems 12 38%

Verfahrensart

§ 1 (Regelflurbereinigung) 3 9%
§ 86 (Vereinfachtes Verfahren) 17 53%
§ 87 (Unternehmensflurbereinigung) 10 31%
§ 91 (Beschleunigte Zusammenlegung) 2 6%

Aufgabenschwerpunkt

A = Agrarstruktur 14 44%
V = Überörtlicher Verkehr 8 25%
W = Überörtliche Wasserwirtschaft 1 3%
S = Städtebau, Gewerbe 1 3%
G = Kommunaler Gemeinbedarf 2 6%
L = Naturschutz, Landschaftspflege 5 16%
E = Erholung 1 3%

Quelle: Eigene Erhebung.

Die Verfahren sind durchschnittlich zwölf Jahre alt; sie wurden zwischen 1976 und 1998
angeordnet. Der Wege- und Gewässerplan wurde zwischen 1989 und 2001 aufgestellt,
und elf der Verfahren haben noch keine vorläufige Besitzeinweisung durchlaufen. Bei
neun Verfahren lag bereits ein Flurbereinigungsplan vor (oder war 2002 in Vorbereitung).

Die Flächengröße der Verfahren liegt zwischen 2.351 und 436 ha, bei einem Mittelwert
von rund 1.300 ha. Davon sind gemäß den Angaben aus der Befragung (Frage 4) zum ak-
tuellen Zeitpunkt rund 990 ha (76 %) landwirtschaftliche Nutzfläche.

In Abbildung k4 ist die Gebietsgröße und die jeweilige landwirtschaftliche Nutzfläche,
getrennt nach landwirtschaftlichem und außerlandwirtschaftlichem Aufgabenschwerpunkt
dargestellt. Die agrarischen Verfahren sind im Durchschnitt kleiner (988 ha gegenüber
1.550 ha), haben aber den höheren Anteil an LF (81 % gegenüber 72 %) als die außerag-
rarischen Verfahren. Der Anteil der LF schwankt zwischen 73 und 94 % bei den agrari-
schen bzw. 54 und 88 % bei den außeragrarischen Verfahren.
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Abbildung k4: Fläche des Verfahrensgebiets und landwirtschaftliche Nutzfläche der
Stichprobenverfahren
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Quelle: Eigene Berechnung nach Daten der ÄfA und Befragungsdaten (Frage 4).

Die Zahl der Teilnehmer am Verfahren beträgt im Durchschnitt 331, bei einer Schwan-
kungsbreite von 30 bis 1.641. Jeder Teilnehmer bringt rechnerisch im Durchschnitt der
Verfahren 3,9 ha Fläche in die Verfahren ein (wobei der Durchschnitt in einzelnen Ver-
fahren zwischen 1,1 und 28 ha pro Teilnehmer liegt).

Die Zahl der vom Verfahren betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe kann unter-
schiedlich definiert werden. Als eine Zielgruppe der Flurbereinigung ist die „Zahl der
Betriebe (ab 2 ha) mit Grundeigentum im Gebiet, ohne auswärtige Pächter“ relevant.
Nach dieser Zahl wurde in der Befragung (Frage 5) gefragt, und zwar zum Zeitpunkt der
Einleitung des Verfahrens und zum aktuellen Zeitpunkt. Danach sind zum aktuellen Zeit-
punkt durchschnittlich 30,8 Betriebe im Verfahrensgebiet ansässig, bei einer weiten
Spannbreite von 6 bis 90. Im Vergleich zum Zeitpunkt der Einleitung hat die Zahl pro
Jahr um durchschnittlich 0,5 Betriebe (0,0 bis 1,2) je Verfahren abgenommen.

Die Betriebe ohne Grundeigentum im Gebiet, d.h. Pächter einzelner Schläge, die ihren
Betriebssitz außerhalb der betroffenen Ortschaft haben, sind in den ÄfA häufig nicht be-
kannt, weil sie nicht der Teilnehmergemeinschaft angehören. Ihre Zahl wurde für einzelne
Verfahren mit Hilfe der InVeKoS-Auswertung ermittelt (vgl. Tabelle k4). In der Auswer-
tung der InVeKoS-Daten sind alle Betriebe enthalten, die für (mindestens) einen Schlag



Kapitel 9 MB-IX – Flurbereinigung 19

im Verfahrensgebiet in den Jahren 1998 und 2002 Agrarförderung beantragt haben. Dabei
werden allerdings Betriebe doppelt gezählt, die (aus Gründen des Steuerrechts oder der
Erbfolge) mehr als eine EU-Betriebsnummer haben, aber in ihrem Selbstverständnis ei-
gentlich ein einheitlicher Betrieb sind. Die Zahlen von 1998 und 2002 differieren auch
aus diesem Grund teilweise beträchtlich.

Tabelle k4: Zahl der betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe in ausgewählten Ver-
fahren nach unterschiedlichen Quellen

Quelle

Verfahren bei Einleitung aktueller Zeitpunkt 1998 2002

Bassum 40 30 48 49
Bornhausen 18 14 35 31
Münchehagen 24 19 38 25
Münstedt 12 9 19 16
Nüttermoor 25 14 21 27
Uchte 23 19 74 58

Mittelwert 24 18 39 34

Befragung der ÄfA InVeKoS-Auswertung

Quelle: Eigene Berechnung nach Befragungsdaten (Frage 5) und Daten des InVeKoS.

Im Vergleich wird deutlich, dass in einzelnen Verfahren zu den vom Bearbeiter genannten
Zahlen noch eine erhebliche Anzahl an Betrieben hinzu kommt, die entweder kleiner als
2 ha sind oder keine Eigentumsflächen im Gebiet haben. Hierbei ist eine breite Streuung
zwischen dem 1,5fachen und dem Dreifachen zu verzeichnen. Aus den Zahlen kann ge-
schlossen werden, dass die „Zahl betroffener Betriebe“ je nach zu Grunde gelegter
Definition sehr unterschiedlich hoch ist. Einschließlich der auswärtigen Pächter liegt sie
häufig um einiges höher als die Zahl der in der TG vertretenen Landwirte. Solche Pächter
sind allerdings nur unerheblich „betroffen“, da ihr Bewirtschaftungsschwerpunkt außer-
halb des Verfahrensgebiets liegt.

Bodenmanagement für die Landwirtschaft

Bodenmanagement für die Landwirtschaft verfolgt das Ziel, die landwirtschaftlich
genutzten Flächen in Bezug auf Größe, Form, Lage im Raum und Erreichbarkeit für die
Betriebe möglichst günstig zu gestalten. Hierfür sind mehrere Parameter bedeutsam,
deren Gesamtwirkung für jeden einzelnen Betrieb nur durch kartografische Auswertungen
ermittelbar ist.

Die Größe der Flächen kann prinzipiell auf drei Ebenen dargestellt werden:

– Flurstücke sind die grundbuchmäßigen Einheiten, die einzeln vermessen und mit un-
terscheidbaren Katasterbezeichnungen versehen sind. Ihre Größe ist leicht zu erheben
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(z.B. aus Flurstücksregistern oder auch aus dem InVeKoS), sie hat jedoch primär sta-
tistischen Wert, da Vermessungsgrenzen z.B. auch aus Gründen des Erbrechts oder
wegen einer grundbuchlichen Kreditabsicherung bestehen.

– Besitzstücke bestehen aus räumlich zusammenliegenden Flurstücken eines Eigentü-
mers, die nicht durch unüberwindbare Grenzen (Straßen, Wasserläufe) getrennt sind.
Ihre Größe kann nur durch eine Erhebung bei den einzelnen Betrieben ermittelt wer-
den. Sie ist aber für den Eigentümer von zentraler Bedeutung, da er innerhalb der Be-
sitzstücke (z.B. in Bezug auf Schlagaufteilung) langfristig unabhängig agieren kann.

– Schläge sind die Bewirtschaftungseinheiten, d.h. mehrere Flurstücke (oder Teile von
Flurstücken), auch unterschiedlicher Eigentümer, die ein Landwirt gemeinsam bear-
beitet und mit der selben Kultur bestellt. Damit ist die Schlaggröße maßgeblich für
die variablen Bewirtschaftungskosten, vornehmlich im Ackerbau. Schlaggrößen kön-
nen aus dem InVeKoS ermittelt werden, sie ändern sich jedoch hin und wieder auf-
grund betrieblicher Entscheidungen, so dass eine Auswertung der Größen streng ge-
nommen nur für das jeweilige Jahr Gültigkeit hat.

Die Flurbereinigung beeinflusst die Größe der Flurstücke und Besitzstücke, indem sie die
Grenzen neu vermisst und Flurstücke zusammenfasst. Zudem legt sie Flurstücke unter-
schiedlicher Eigentümer nach den Wünschen der Beteiligten räumlich zusammen. Für
diese Änderungen gibt es einen eindeutigen Zeitpunkt, nämlich die (vorläufige) Besitz-
einweisung. Dagegen können sich die Schlaggrößen überdies von Jahr zu Jahr aufgrund
der Anbauentscheidungen der Betriebe ändern.

Neben der Größe ist auch die Form der Schläge für Bewirtschaftungskosten im Ackerbau
maßgeblich. Sie wird sowohl durch die Länge der Schläge bestimmt als auch durch den
Zuschnitt, d.h. die Abweichung von der Idealform eines Rechtecks. Je kürzer und je we-
niger rechtwinklig ein Schlag ist, umso höher sind die Bewirtschaftungskosten.

Die Lage im Raum und die Erreichbarkeit der Schläge ist entscheidend für Zeitaufwand
und Kosten der Fahrten zwischen dem Betriebsstandort und den einzelnen Schlägen sowie
von einem zum nächsten Schlag. Wichtigste Größe ist die durchschnittliche Hof-Feld-
Entfernung (Wegstrecke in km), während die Feld-Feld-Entfernung (mittlere Entfernung
der Schläge untereinander) nur bei kleinen Schlägen wichtig ist. Daneben ist aber auch
die Art der Wege (Bauweise, Steigungen, Anzahl der Kreuzungen, Aufkommen anderer
Verkehrsteilnehmer) von Bedeutung.

Hieraus wird deutlich, dass die im Rahmen dieser Evaluation erhebbaren Daten nur An-
haltspunkte für das landwirtschaftliche Bodenmanagement liefern können, womit die
Wirkung der Verfahren auf die Betriebe bei weitem nicht erschöpfend erfasst ist.
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In der Befragung wurden die Bearbeiter derjenigen Verfahren, deren (vorläufige) Besitz-
einweisung bereits stattgefunden hat, um die Angabe einiger Kenngrößen zum Bodenma-
nagement gebeten. Die wichtigsten Ergebnisse sind in Tabelle k5 zusammengefasst.

Tabelle k5 : Ergebnisse der Befragung zum landwirtschaftlichen Bodenmanagement;
nur Verfahren mit (vorl.) Besitzeinweisung

vor v.B. nach v.B.

Größe der landw. genutzten Flurstücke ha 0 19 1,26 2,22 -

Größe der Schläge ha 11 8 1,85 3,70 -

Länge der Schläge m 3 16 211 319 6

Anteil der besser geschnittenen Schläge % 0 19

Hof-Feld-Entfernung km 9 10 2,52 1,65 1

0-10% (6x), 10-25% (4x), 25-50% (8x), >50% (1x)

unbe-
kannt/
k.Ang.

Ein-
heit

Kenngröße
(Durchschnittswerte im
Verfahrensgebiet)

davon
Mittelwert* keine

Änderung

Anzahl
verwertbarer

Antworten

Quelle: Auswertung von Befragungsdaten (Fragen 6 bis 12), n = 19.
* mit der jeweiligen LF gewichtete Mittelwerte der Antworten.

Alle Bearbeiter von relevanten Verfahren haben Angaben zu den durchschnittlichen Flur-
stücksgrößen vor und nach der Besitzeinweisung gemacht. In Abbildung k5 sind die Ant-
worten der 19 Verfahren dargestellt. Im mit der LF gewichteten Durchschnitt aller Ver-
fahren wurden die Flurstücke von 1,25 ha auf 2,22 ha vergrößert. Als Ergebnis zeigt sich
eine breite Streuung der Ausgangsgrößen (0,5 bis 3 ha) wie auch der Zielgrößen (0,9 bis
7 ha). Die Vergrößerung beträgt je nach Verfahren bis zu 250 %, bei einem flächenge-
wichteten Mittelwert von 76 %. Bei den Zusammenlegungsverhältnissen ist kein systema-
tischer Unterschied zwischen den Verfahren mit agrarischem und außeragrarischem
Schwerpunkt feststellbar.

Im Unterschied zur Flurstücksgröße ist die durchschnittliche Schlaggröße in mehr als der
Hälfte der Verfahren nicht bekannt, da sie als Zielgröße des Bodenmanagements zur Zeit
noch eine nachrangige Rolle spielt (ML, 2003b). Die Werte von acht Verfahren streuen in
einem sehr weiten Bereich zwischen einem und sechs Hektar vorher sowie zwei und
zwölf Hektar nachher. Der daraus berechnete Zusammenlegungseffekt der Schläge, Ver-
größerung um durchschnittlich 100 %, übertrifft den der Flurstücke erheblich.
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Abbildung k5: Durchschnittliche Flurstücksgröße vor und nach der vorläufigen Be-
sitzeinweisung nach Angaben der Verfahrensbearbeiter
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Quelle: Eigene Berechnung nach Befragungsdaten (Frage 7).

Zur Hof-Feld-Entfernung wurden in zehn Verfahren Angaben gemacht. Danach hat sich
die HFE in neun Verfahren z.T. erheblich um bis zu 50 % verkürzt, im Durchschnitt sank
sie um 34 % von 2,52 auf 1,65 km. Die Länge der Schläge wurde in sechs Verfahren nicht
verändert, und in zehn Verfahren wurde sie um 10 bis 100 % erhöht, im gewichteten
Durchschnitt um 34 %. Auch der Zuschnitt der Schläge wurde verbessert, in sechs Ver-
fahren geringfügig (0-10 % der Schläge), in vier Verfahren stärker (10-25 %), und in neun
Verfahren erheblich (25 bis >50 %). Insgesamt lassen die Angaben den Schluss zu, dass
die Bodenordnung in großem Umfang dazu genutzt wird, die Schlagstrukturen im Sinne
einer rationelleren Bewirtschaftbarkeit zu verbessern.

In den Verfahren, deren Besitzeinweisung in den Jahren 1998, 1999 und 2000 lag, wurden
die durchschnittlichen Flurstücks- und Schlaggrößen auch anhand der InVeKoS-Daten
ausgewertet. Da der Strukturwandel der Landwirtschaft tendenziell auch außerhalb von
Flurbereinigungsverfahren zur Vergrößerung von Schlägen führt (indem nämlich wach-
sende Betriebe die Flurstücke von aufgebenden Betrieben zupachten und mit eigenen
Flurstücken zusammenfassen), wurden zwecks Schaffung von Referenzgrößen jeweils die
restlichen Gemarkungsteile außerhalb der Verfahrensgebiete mit ausgewertet. Für das
Verfahren Münstedt konnte keine Referenzgruppe gebildet werden, da das Verfahrensge-
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biet ausschließlich die gesamte Gemarkung Münstedt umfasst. Die Ergebnisse sind aus
Tabelle k6 ersichtlich.

Tabelle k6: Flurstücks- und Schlaggrößen 1998 und 2002 in ausgewählten Verfah-
rensgebieten im Vergleich zu benachbarten Fluren

Verfahren
Fläche

(ha)
Fläche

(ha)

Flurstück Schlag Flurstück Schlag Flurstück Schlag

Bassum 782 1,72 2,06 860 2,41 2,68 40% 30%

Bassum außerhalb 1.680 2,41 2,37 1.655 2,42 2,43 0% 3%

Bornhausen 742 1,65 2,24 759 3,31 2,86 101% 28%

Bornhausen außerhalb 398 1,98 2,06 363 2,23 2,22 13% 8%

Münchehagen 981 1,02 2,01 937 2,42 2,86 136% 42%

Münchehagen außerhalb 1.521 1,37 1,77 1.495 1,35 2,08 -2% 17%

Münstedt 390 1,26 2,22 385 2,43 4,52 94% 104%

Münstedt außerhalb n.v. n.v.

Nüttermoor 817 1,98 2,72 932 2,54 2,75 28% 1%

Nüttermoor außerhalb 415 1,71 2,26 337 1,69 2,44 -2% 8%

Uchte 722 1,37 2,10 735 1,64 2,35 20% 12%

Uchte außerhalb 287 1,51 1,84 311 1,50 1,94 0% 6%

Vergrößerung
in % von 1998

durchschnittliche
Größe (ha)

durchschnittliche
Größe (ha)

1998 2002

Quelle: Eigene Auswertung von InVeKoS-Daten.

Generell ist ein positives Zusammenlegungsverhältnis der Flurstücke erkennbar, das in
einer ähnlichen Größenordnung wie die Angaben aus der Befragung liegt. Der größte Ef-
fekt ist im Verfahren Münchehagen erkennbar, wo die Flurstücksgröße um 136 % an-
steigt. Dagegen zeigen sich im Verfahren Uchte die schwächsten Effekte mit einer Steige-
rung um lediglich 20 %. In der Referenzgruppe „außerhalb“ sind die Flurstücksgrößen
praktisch unverändert, mit Ausnahme der Gemarkung Bornhausen, wo eine leichte Ver-
größerung um 13 % ausgewiesen wird. Eine Erklärung hierfür könnte sein, dass das Krite-
rium der Flurnummer nicht trennscharf genug ist, und das Verfahrensgebiet evtl. weitere
Fluren teilweise umfasst.

Die Entwicklung der Schlaggrößen weicht überraschend stark von den obigen Ergebnis-
sen ab. Während in der Referenzgruppe „außerhalb“ eine relativ gleichmäßige, von Flur-
bereinigung unabhängige Vergrößerung der Schläge um 3 bis 8 % (Ausnahme Müncheha-
gen sogar 17 %) feststellbar ist, vergrößern sich die Schläge „innerhalb“ in sehr unter-
schiedlichem Ausmaß. In Münstedt übersteigt das Größenwachstum der Schläge mit
104 % sogar das der Flurstücke. Auf der anderen Seite ist die Schlaggröße im Verfahren
Nüttermoor praktisch gleich geblieben. Die übrigen Verfahren liegen im Bereich zwi-
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schen 12 und 42 %. Insgesamt ist das Schlaggrößenwachstum „innerhalb“ deutlich höher
als „außerhalb“, der Effekt ist aber im Vergleich zu den Flurstücken augenfällig geringer.

Die InVeKoS-Auswertung liefert eindeutige Hinweise, die Zahlen geben die Gesamtwir-
kung jedoch nur annähernd wieder. So wird die Aussagekraft dadurch eingeschränkt, dass
die insgesamt beantragten Flächen (ha) 1998 und 2002 in einzelnen Verfahren deutlich
voneinander abweichen. Dies kann verfahrensbedingt sein (z.B. Flurstücke wurden wegen
Baumaßnahmen 1998 vorübergehend nicht genutzt, unwirtschaftlich kleine Flurstücke
wurden vor der Zusammenlegung nicht beantragt), kann jedoch auch zufällige Ursachen
haben.

Zudem wurde von Behördenvertretern gegen diese Ergebnisse eingewandt, dass sich das
Bodenmanagement auf die größeren, zukunftsfähigen Betriebe konzentriert, und dass eine
Durchschnittsbetrachtung des gesamten Verfahrensgebiets daher die Wirkung für diese
Betriebe unterschätzt (ML, 2003b). Daher haben wir in weiteren, selektiven Auswertun-
gen nur die Schlaggrößen der Betriebe ermittelt, die mehr als 5, 10 und 20 ha im Verfah-
rensgebiet (bzw. außerhalb) haben. Die Ergebnisse (vgl. Tabelle k7) zeigen in der Tat
einen Anstieg der durchschnittlichen Schlaggröße mit zunehmender Betriebsgröße. Dieser
ist aber sowohl 1998 als auch 2002 zu verzeichnen, so dass der Vergrößerungseffekt ins-
gesamt nur geringfügig über dem der Durchschnittsbetrachtung liegt. Die Einzelergebnis-
se der Verfahrensgebiete variieren wiederum beträchtlich (vgl. Anhang 4)

Tabelle k7: Durchschnitt der Schlaggrößen in allen 6 Verfahrensgebieten bei Selek-
tion unterschiedlicher Betriebsgrößen*

Betriebsgröße* Zahl Betriebe Schlaggröße (ha) Zahl Betriebe Schlaggröße (ha) vergrößerung

alle Betriebe 235 2,20 206 2,80 27%
Betriebe über 5 ha 133 2,30 124 2,94 28%
Betriebe über 10 ha 91 2,34 92 3,03 29%
Betriebe über 20 ha 61 2,38 66 3,12 31%

1998 2002
Schlag-

Quelle: Eigene Auswertung von InVeKoS-Daten.
*Mit „Betriebsgröße“ ist hier die Gesamtfläche der einzelnen Betriebe im Verfahrensgebiet gemeint.

Vergleiche die detaillierte Darstellung der Auswertung im Anhang.

Daher kann zusammenfassend festgehalten werden, dass sich auch die Schlaggröße als
Ergebnis der Flurbereinigung erhöht, allerdings in geringerem Maße als die Flurstücks-
größe (und die Größe der Besitzstücke). Kurzfristig ist die Schlaggröße jedoch ein ent-
scheidender Parameter für die Veränderung von Bewirtschaftungskosten bei den Betrie-
ben. Möglicherweise fassen die Landwirte langfristig in der neuen Flächenstruktur wie-
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derum verstärkt Flurstücke zu Schlägen zusammen, und kommen so zu weiteren Größen-
effekten. Dieser Nachweis könnte jedoch erst in einer Ex-Post-Evaluation geführt werden.

Bodenmanagement für außerlandwirtschaftliche Zielsetzungen

Neben der Zusammenlegung des landwirtschaftlichen Grundbesitzes ist die zweite
Grundaufgabe des Bodenmanagements die Lösung von Flächennutzungskonflikten. Zu
diesem Zweck werden in vielen Verfahren auch Flächen an Beteiligte zugewiesen, die
außerlandwirtschaftliche Zielsetzungen vertreten. In der Befragung wurde diese Rolle der
Verfahren mit Frage 2 erhoben, bei der je Zielrichtung bis zu zwei Teilnehmer (oder
Gruppen von Teilnehmern) benannt werden sollten, für die im Verfahren Eigentumsrege-
lungen getroffen wurden. Dabei sollte die Wichtigkeit des Verfahrens für die Beteiligten
auf einer dreistufigen Skala eingeschätzt sowie die Größe der zugewiesenen Fläche ange-
geben werden. Die Auswertung der Antworten geht aus Abbildung k6 und Tabelle k8
hervor.

Abbildung k6: Antworten auf Frage 2: „Für welche Beteiligten wurden im Verfahren
Eigentumsregelungen getroffen, und wie schätzen Sie jeweils die Rol-
le des Flurbereinigungsverfahrens bei der Lösung von Nutzungskon-
flikten ein?“
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Im Durchschnitt wurden pro Verfahren fünf Beteiligte mit außerlandwirtschaftlichen
Zielsetzungen genannt. Die Leistung des Verfahrens in Bezug auf Konfliktlösung wird für
durchschnittlich 2,7 Beteiligte als „unentbehrlich“ eingestuft, für 1,8 als „wichtig“ und
für 0,5 Beteiligte „weniger wichtig“. Im Vergleich der Zielrichtungen liegt mit deutli-
chem Abstand der Naturschutz vorn. Für 35 dieser Teilnehmer (1,1 pro Verfahren) ist die
Rolle des Verfahrens „unentbehrlich“, und für weitere 16 Beteiligte „wichtig“. Es folgen
überörtlicher Verkehr, kommunaler Gemeinbedarf und Wasserwirtschaft, für die jeweils
in einem Drittel der Verfahren eine „unentbehrliche“ Leistung erbracht wird. Daneben
spielen die Verfahren eine „wichtige“ Rolle vornehmlich für die Zielrichtungen Gemein-
bedarf und Erholung.

In Tabelle k8 ist die Zahl der Verfahren ausgewiesen, in denen die unterschiedlichen Be-
teiligten Flächenzuweisungen erhalten haben. Die Rangfolge der Zielrichtungen ist teil-
weise anders als oben dargestellt. Wiederum profitiert der Naturschutz mit Abstand am
stärksten. In 28 der 32 Verfahren wurden den Vertretern des Naturschutzes Flächen zu-
gewiesen, mit einer durchschnittlichen Flächengröße von 67,4 ha und einem Maximalwert
von 330 ha in einem Verfahren. Flurbereinigung ist in Niedersachsen auch deshalb so
wichtig für den Naturschutz, weil dessen Vertreter – im Gegensatz zu anderen Zielrich-
tungen - keine eigenen rechtlichen Instrumente haben, die ihnen die Verfügungsgewalt
über bestimmte, bedeutungsvolle Flächen verschaffen könnten.

Dem überörtlichen Verkehr wurden in 15 Verfahren durchschnittlich 33,1 ha zugeteilt,
maximal 106,3 ha. Der Bereich Städtebau bekommt in relativ wenigen Verfahren (10)
viel Fläche (13,9 ha), während die Bereiche Kommunaler Gemeinbedarf und Erholung
zwar häufiger genannt werden, aber durchschnittlich weniger Fläche zugeteilt bekommen.

Tabelle k8: In den Verfahren zugewiesene Fläche an Teilnehmer mit außerlandwirt-
schaftlichen Zielrichtungen

Zielrichtung der Teilnehmer
Anzahl

Verfahren Summe Mittelwert Minimum Maximum

V = Überörtlicher Verkehr 15 496,63 33,11 0,25 106,30
W = Überörtliche Wasserwirtschaft 16 144,96 9,06 1,00 19,96
S = Städtebau, Gewerbe 10 139,30 13,93 0,30 40,00
G = Kommunaler Gemeinbedarf 19 136,88 7,20 0,04 50,00
L = Naturschutz, Landschaftspflege 28 1.886,58 67,38 0,88 330,00
E = Erholung 16 72,37 4,52 0,50 20,83

Zugewiesene Fläche (in ha)

V = Überörtlicher Verkehr; W = Überörtliche Wasserwirtschaft; S = Städtebau, Gewerbe; G = Kommunaler Gemein-
bedarf; L = Naturschutz, Landschaftspflege; E = Erholung

Quelle: Eigene Erhebung (n = 32).
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Insgesamt wurden in den 32 befragten Verfahren 2.877 ha Land an außerlandwirtschaftli-
che Beteiligte zugewiesen, das sind fast 90 ha pro Verfahren und 6,9 % der durchschnitt-
lichen Verfahrensfläche. Hierdurch wird die bedeutende Leistung der Flurbereinigung für
die Lösung von Nutzungskonflikten bestätigt. Insbesondere für den Naturschutz, daneben
auch für den Verkehr und für viele weitere Zielrichtungen finden Flächenneuzuteilungen
in z.T. ganz erheblichem Umfang statt.

Bau gemeinschaftlicher Anlagen

Die Leistung des Wegebaus in den Stichprobenverfahren wurde mit Hilfe der in Tabelle
k9 ersichtlichen Matrix abgefragt. Jeweils aufgeschlüsselt nach Bauweisen, sollten die
Wegelängen vor Beginn des Wegebaus, davon die Längen der im Verfahren ausgebauten
und rekultivierten Wege, sowie die Längen nach Abschluss des Wegebaus, und davon die
km auf neuer Trasse dargestellt werden.

Zu den Antworten ist zu bemerken, dass die Bearbeiter kurzfristig häufig keine Gesamt-
längen aller Wege, namentlich der älteren Verfahren, zusammen stellen konnten, so dass
insbesondere die Werte der Kategorien „Befestigung ohne Bindemittel“ und „unbefestig-
ter Erdweg“ nicht vollständig erhoben wurden. Die Gesamtlänge der vorher und nachher
vorhandenen Wege ist daher um einen unbekannten Wert höher als hier angegeben.

Tabelle k9: Wegelängen und -bauleistung in den Verfahren nach Art der Bauweise,
Angaben in km

Bauweise

Gesamtlänge
vor Beginn des

Wegebaus

davon im
Verfahren
erneuert

davon
rekultiviert

Gesamtlänge
nach

Beendigung
des Wegebaus

davon auf
neuer Trasse

Asphaltdecke 214,96 195,66 2,92 299,29 13,69
Betondecke 16,00 5,00 0,40 9,00 0,00
Decke aus Pflaster-/Rasenverbundstein 66,99 31,17 0,84 12,63 0,71
Betonspurbahn 5,50 11,40 2,00 60,15 8,70
Spurbahn aus Pflaster-/Verbundstein 6,40 5,90 0,00 7,00 0,00
Bef. m. hydraulischem Bindemittel 11,00 9,60 0,00 16,70 0,10
Befestigung ohne Bindemittel 150,24 130,59 9,73 182,01 25,68
unbefestigter Erdweg 195,52 49,88 48,46 73,47 6,28

Summe 666,60 439,19 64,35 660,24 55,15

Quelle: Eigene Erhebung (n = 32).

Insgesamt wurden demnach rund 439 km bestehende Wege ausgebaut (13,7 km pro Ver-
fahren) und 55 km auf neuer Trasse gebaut (1,7 km pro Verfahren). Bezogen auf die Ge-
samtfläche der Stichprobenverfahren, sind dies rund 1,2 km Wegebaumaßnahmen pro 100
ha. Zwischen den einzelnen Verfahren sind erhebliche Unterschiede vorhanden. Das Mi-
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nimum liegt bei 1,2 km Wegebau in einem Verfahren, bzw. bei 0,2 km je 100 ha. Das
Maximum beträgt 35,6 km in einem Verfahren, bzw. 2,7 km je 100 ha Verfahrensfläche.

Es fand eine deutliche Verschiebung der Bauweisen statt. Die absolut stärkste Zunahme
von 215 auf knapp 300 km ist bei den Asphaltwegen zu verzeichnen, während die Beton-
spurbahnen, von 6 km auf 60 km Gesamtlänge angestiegen sind. Auch die Befestigung
ohne Bindemittel hat merklich zugenommen. Dagegen ist eine deutliche Abnahme bei den
Decken aus Pflaster- oder Rasenverbundstein und insbesondere bei den unbefestigten
Erdwegen zu verzeichnen.

Die besondere Stärke des Wegebaus in der Flurbereinigung liegt in der Verbindung mit
Bodenmanagement, da durch die Neuausweisung von Trassen oder die Verbreiterung
vorhandener Trassen weitere qualitative Verbesserungen des Wegenetzes möglich sind.
Diese Verbesserungen wurden in Frage 15 erfragt, und die Antworten sind im Folgenden
aufsummiert dargestellt:

– 43 km Verbreiterung von Wegen auf Kronenbreiten zwischen drei und sechs Metern
(13 Verfahren),

– Umfahrung stark befahrener Straßen durch 49 km Neubau (13 Verfahren),

– Umfahrung von Ortslagen durch 13 km Neubau (7 Verfahren),

– Lückenschluss, Vermeidung von Stichwegen durch 14 km Neubau (10 Verfahren),

– Schaffung von 6 Wendeplätzen für die Rübenabfuhr mit LKW (1 Verfahren) sowie

– bewusster Erhalt von Stichwegen, um den außerlandwirtschaftlichen Verkehr gering
zu halten (aus Naturschutzgründen und um den Viehtrieb zu erleichtern), 2 Verfah-
ren.

Insbesondere die Umfahrung von Ortslagen und stark befahrenen Straßen kann Wirkun-
gen entfalten, die weit über die Funktion des Wegenetzes an sich hinaus gehen (vgl. Kap.
9.6.2).

Weitere gemeinschaftliche Baumaßnahmen zum Nutzen der Landwirtschaft wurden in der
Befragung fast nicht genannt. Die bei Frage 17 aufgeführten Projekte (landwirtschaftli-
cher Lehrpfad mit Schautafeln, Anlagen zum Schutz vor Wassererosion, Bereitstellung
eines Osterfeuerplatzes) kommen auch oder schwerpunktmäßig anderen Zwecken zugute.
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k 9.5 Analyse und Bewertung der administrativen Umsetzung der
Maßnahmen vor dem Hintergrund der Inanspruchnahme

Flurbereinigung wird wie keine andere Maßnahme in PROLAND durch Behörden geleitet
und gesteuert. Jeder einzelne Schritt des Verfahrens wird in einem intensiven Austausch-
prozess zwischen Flurbereinigungsbehörde, Teilnehmergemeinschaft und evtl. mit der
Verwaltung der TG-Geschäfte oder der Planung der Anlagen beauftragten Dritten herbei-
geführt.

Dies beginnt bei der Einleitung des Verfahrens, die nur aufgrund einer behördlichen An-
ordnung (Flurbereinigungsbeschluss) erfolgen kann. Voraussetzung für die Einleitung
eines Verfahrens ist die Aufnahme und verbindliche Festlegung im Flurbereinigungspro-
gramm des Landes. Diese wiederum erfolgt erst nach einem Planungs- und Abstim-
mungsprozess zwischen unterer (AfA), oberer (Bez.-Reg) und oberster (ML) Flurbereini-
gungsbehörde, in dessen Verlauf die Vorschläge neu einzuleitender Verfahren einem
Vergleich bezüglich Zielerreichung (Effektivität) und Wirtschaftlichkeit (Effizienz) un-
terzogen werden (RFlurbProg (nicht veröffentlicht)). Nur solche Verfahren, die unter Be-
rücksichtigung der Verfügbarkeit von Ressourcen als vorrangig erachtet werden, können
tatsächlich eingeleitet werden.

Auch die Durchführung von konkreten Baumaßnahmen innerhalb laufender Verfahren ist
von behördlichen Abläufen abhängig, nämlich

– rechtlich vom Vorhandensein eines Plans nach § 41 FlurbG, der durch die Flurberei-
nigungsbehörde zu genehmigen oder festzustellen ist,

– sowie haushaltsrechtlich von einer mittelfristigen Ausbauplanung des Verfahrens und
einem Jahresausbauprogramm, welche die zuständige Behörde unter Berücksichti-
gung der verfügbaren Mittel aufzustellen hat (RFlurbBau).

Schlussendlich liegt es auch im Ermessen der Behörde, ob die Zuwendungen zu einer
konkreten Baumaßnahme als PROLAND-Maßnahme oder als Art.-52-Maßnahme durch-
geführt und abgerechnet werden.

Insofern arbeiten die TGen als Zuwendungsempfänger mit den ÄfA Hand in Hand zu-
sammen, und die (Nicht-) Inanspruchnahme von Fördermitteln wird weitestgehend von
den Behörden gesteuert. Daher muss die administrative Umsetzung vor diesem Hinter-
grund nicht weiter bewertet werden.
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k 9.6 Gesamtbetrachtung der angebotenen Maßnahmen hinsichtlich
Inanspruchnahme und erzielten Wirkungen

Die Wirkungen der Maßnahme werden anhand der kapitelbezogenen Bewertungsfragen
(Kapitel MB 9.6) im Einzelnen dargestellt.

Flurbereinigung ist ein sehr vielfältiges Instrument, sowohl bezüglich seiner Zielsetzun-
gen als auch seiner Wirkungen. Neben der Verbesserung der Agrarstruktur im engeren
Sinne rückt bei neueren Verfahren mehr und mehr die Harmonisierung unterschiedlicher
Nutzungsansprüche an den ländlichen Raum in den Mittelpunkt (Bund-Länder-
Arbeitsgemeinschaft Landentwicklung, o.J.).

Der Flurbereinigung steht durch die Verbindung einer Vielzahl gesetzlich vorgegebener
Verfahrensalternativen mit einer integrierenden und koordinierenden Planung ein in sei-
ner Vielfalt und Wirkungstiefe einzigartiges Instrumentarium zur Lösung von Flächen-
nutzungskonflikten zur Verfügung. Für das einzelne bearbeitete Gebiet wird dabei zur
Lösung der konkreten Problemstellungen jeweils eine spezifische Kombination einzelner
Instrumente zusammengestellt.

Die erreichbaren Wirkungen für die unterschiedlichsten Nutzungen sind abhängig von der
Zielsetzung und der Vorgehensweise sowie von den jeweiligen topografischen, wirt-
schaftlichen und sozialen Bedingungen vor Ort. Diese Wirkungen insgesamt quantifizie-
ren zu wollen, wäre nur über einen umfassenderen, den Rahmen dieser Evaluation spren-
genden Untersuchungsansatz möglich.

Ziel dieser Evaluation war es daher, anhand der kapitelspezifischen Bewertungsfragen
einen Überblick über mögliche Wirkungsweisen der Flurbereinigung zu geben. So weit
möglich, werden mit statistischen Methoden und Kennzahlen belegbare Wirkungen auch
quantifiziert. Die vielfältigen, nur für einzelne Beteiligte entstandenen Wirkungen sowie
die indirekten und langfristigen Effekte können dagegen nur verbal umrissen werden. Als
Ergebnis bleibt festzuhalten, dass Flurbereinigung in jedem der durch die Kommission
thematisierten Zielbereiche positive Wirkungen auslöst.

– Wirkungen auf das Einkommen sind nur zu einem Teil der insgesamt entstehenden
Effekte berechenbar. Landwirtschaftliches Einkommen wird durch das Bodenmana-
gement und den Bau gemeinschaftlicher Anlagen unmittelbar und mittelbar erhöht, je
nach Verfahren und Teilnehmer allerdings in sehr unterschiedlichem Ausmaß. Auf
nichtlandwirtschaftliches Einkommen wirkt die Flurbereinigung indirekt positiv mit
ihren Beiträgen zur Erhaltung und Belebung der Kulturlandschaft und der Dörfer.

– Die ländliche Bevölkerung profitiert in vielfacher Hinsicht von der Flurbereinigung.
Sie nutzt die in der Flurbereinigung geschaffenen Wege für alltägliche Zwecke, und
auch für lokale und überörtliche Freizeit- und Erholungsaktivitäten. Der Wegebau
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bewirkt aber auch eine Entflechtung von landwirtschaftlichem, PKW- und Freizeit-
verkehr, die sich positiv auf die Verkehrssicherheit und die Wohnqualität in den Dör-
fern auswirkt.

– Beschäftigungswirkungen auf die Landwirtschaft sind nicht messbar, doch erhält
die Flurbereinigung Arbeitsplätze besonders in ertragsschwachen Regionen, die von
einem Rückzug der landwirtschaftlichen Produktion bedroht sind. Mit dem Erhalt der
Kulturlandschaft können auch indirekte nichtlandwirtschaftliche Beschäftigungswir-
kungen verbunden sein. Umfangreiche Wirkungen hat die Flurbereinigung darüber
hinaus als Arbeitgeber und Auftraggeber für Baumaßnahmen während der Projekt-
laufzeit.

– Die Wirkungen auf die regionale Wirtschaftsstruktur sind vielfältig. Neben der Ag-
rarstruktur, deren Verbesserung in den vorgenannten Indikatoren zum Ausdruck
kommt, sind die außerlandwirtschaftlichen Wirkungen hier hervorzuheben. Vielen
am Verfahren teilnehmenden Akteuren verhilft das Bodenmanagement zu Flächen,
die sie für ihre Vorhaben benötigen. Eine Verbesserung der „harten“ Standortfaktoren
wird daneben auch durch die Entflechtung und Beschleunigung von Verkehrsströmen
mit Hilfe des Wegebaus erreicht. Die durch die Grundbucherneuerung bewirkte
Rechtssicherheit im Grundstücksverkehr ist ein wichtiger „weicher“ Standortfaktor,
ebenso die Verbesserung des Wohn- und Freizeitwerts der Region.

– Den Umweltbelangen wird in allen Verfahren ein sehr hoher Stellenwert eingeräumt.
Für die Verhinderung der Bodenerosion ist die Flurbereinigung ein besonders geeig-
netes Instrument, da strukturelle Erosionsschutzmaßnahmen zielgerichtet durchge-
führt werden können. Für die einzelnen Schutzgüter des Naturhaushalts bringt die
Flurbereinigung vielfältige Verbesserungen, sowohl mit der Neuanlage von Biotopty-
pen wie auch mit der Flächenbereitstellung für Umweltbelange innerhalb und außer-
halb von Schutzgebieten. Der besondere Vorteil der Flurbereinigung liegt in der
Möglichkeit, Naturschutzmaßnahmen wie auch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
der unterschiedlichen Träger sinnvoll in einem raumspezifischen Gesamtkonzept ein-
zubinden.

Empfehlungen

Flurbereinigung bietet ein einzigartiges Instrumentarium zur Lösung unterschiedlichster
Nutzungskonflikte im ländlichen Raum. Insofern ist sie als Bestandteil einer Politik für
den ländlichen Raum unverzichtbar. Sie sollte daher auch weiterhin gefördert werden.
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Maßnahme n

n 9 Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung für die ländli-
che Wirtschaft und Bevölkerung

n 9.1 Ausgestaltung der Maßnahme

n 9.1.1 Übersicht über die angebotenen Maßnahme und ihre Förder-
historie

Ziel der Maßnahme ist es, neue Einrichtungen der Grundversorgung zu schaffen und be-
stehende Einrichtungen abzusichern.

Folgende Fördergegenstände können innerhalb der Maßnahme n bezuschusst werden:

(1) Einrichtung von Dorf-/Nachbarschaftsläden einschließlich erforderlicher Markt- und
Standortanalyse sowie betriebswirtschaftlicher Grundberatung,

(2) Öffentliche und gemeinschaftliche Einrichtungen für die Anwendung von Informa-
tions- und Kommunikationstechnik (z. B. Teleladen/Copyshop),

(3) Einrichtung von ländlichen Dienstleistungsagenturen (ML, 2000, S. 475).

Die Förderung erfolgt auf Basis von Ziffer 2.3 der „Richtlinien über die Gewährung von
Zuwendungen zur Entwicklung typischer Landschaften und der ländlichen Räume“
(ETLR) von 1999. Sie ergänzt die in PROLAND genannten Fördergegenstände um einen
weiteren:

(4) Gemeinschaftsanlagen zur lokalen Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte
(ETLR, S. 1).

Fördervoraussetzung ist die Lage eines zu fördernden Objekts in einer Gemeinde oder
in einem Ortsteil mit ländlicher Siedlungsstruktur. Dabei sind Projekte zu bevorzugen,
die in einem räumlichen oder sachlichen Förderschwerpunkt des Landes liegen. Außer-
dem ist die Förderung einer Maßnahme nur zulässig, wenn für den betreffenden Bereich
eine Planung für die Ver- und Entsorgung (Wasser, Abwasser, Energie usw.) vorliegt.

Förderhistorie: Die Maßnahme wurde neu in die EU-Förderung aufgenommen.

n 9.1.2 Beschreibung der Ziele und Prioritäten

Die Ziele der Maßnahme n lassen sich in Ober- und Unterziele aufteilen (vgl. Abbildung
n1). Diese sind an verschiedenen Stellen in PROLAND und in der der Förderung zugrun-
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de liegenden Richtlinie ETLR niedergelegt. Außerdem wurden sie vom zuständen Fachre-
ferat auf ihre Richtig- und Vollständigkeit sowie Aktualität überprüft. Änderungen bzw.
Ergänzungen wurden nicht vorgenommen. Operationelle Ziele wurden nicht formuliert.

Abbildung n1: Ziele der Maßnahme „Dienstleistungseinrichtungen“

Oberziel Unterziele Operationelle Ziele
• Schaffung neuer Ein-

richtungen zur Grund-
versorgung (Schaffung
Versorgungsmöglich-
keiten für nicht mobile
Bevölkerungsgruppen)

• Absicherung noch be-
stehender Einrichtungen

• Erhalt bzw. Schaffung
von Kommunikations-
stellen und sozio-
kulturellen Begeg-
nungsstätten

• Bereitstellung eines möglichst attraktiven und
wettbewerbsfähigen Angebots von Lebensmitteln
und sonstigen Gütern der Grundversorgung und
Dienstleistungen am Ort, insbesondere durch in-
novative, ortstypisch auszuprägende Versor-
gungskonzepte.

• Merkmale:

− Besondere Sortimentsstrukturen (Direktver-
marktung)

− Spezielle Serviceleistungen (Dienstleistungs-
agentur)

− Touristische Angebote

− Neue Betreiberstrukturen (gemeinnützige
Vereine, Verbrauchergenossenschaften)

• keine

Quelle: Eigene Darstellung nach (ML, 2000) und (ETLR).

n 9.1.3 Einordnung der Maßnahmen in den Förderkontext

Maßnahme n ergänzt die anderen Maßnahmen zur Entwicklung typischer Landschaften
und der ländlichen Räume, welche im Förderkatalogs der zugrunde liegenden Richtlinie
ETLR aufgeführt sind. Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Erhaltung des Orts- und
Landschaftsbildes (Maßnahme o), um Maßnahmen zur nachhaltigen Entwicklung und
Verbesserung der mit der Landwirtschaft verbundenen Infrastruktur (Maßnahme r), Maß-
nahmen zur Förderung des ländlichen Tourismus und des ländlichen Handwerkswesens
(Maßnahme s) sowie Maßnahmen zum Schutz und zur Erhaltung des ländlichen Erbes
(Maßnahme o). Insbesondere zur Dorferneuerung bestehen enge inhaltliche und räumliche
Verbindungen.

n 9.2 Untersuchungsdesign und Datenquellen

n 9.2.1 Skizzierung des Untersuchungsdesigns

Da es sich bei Maßnahme n mit bislang fünf abgeschlossenen Projekten um eine sehr
kleine Maßnahme innerhalb des Gesamtprogramms handelt, erfolgt die Zwischenbewer-
tung ausschließlich auf Basis der zur Verfügung gestellten Projektdaten abgeschlossener
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Projekte inklusive der dazugehörigen Finanzdaten. Die Bewertung der Wirkungen erfolgt
im Wesentlichen auf Basis der einschlägigen Literatur. Ergänzend fließen in die Bewer-
tung von Maßnahme n Erkenntnisse ein, die im Rahmen der verschiedenen Untersuchun-
gen zu Maßnahme o (Dorferneuerung) gewonnen wurden.

n 9.2.2 Datenquellen

Die Grundlage für die inhaltliche Bewertung der Maßnahme n ist eine Projektliste mit den
im Zeitraum 2000 bis 2002 abgeschlossenen Projekten. Diese Projektlisten wurden den
EvaluatorInnen im Januar 2002 für die in den Jahre 2000 und 2001 abgeschlossenen Pro-
jekte und im Januar 2003 für die abgeschlossenen Projekte des Jahres 2002 durch die ÄfA
zur Verfügung gestellt. Die Datenquelle war dabei das landesweit bei allen ÄfA einge-
führte PROLAND-EDV-Erfassungssystem, im dem alle Förderfälle mit den für die Zwi-
schenbewertung geforderten Angaben enthalten sind. Die Projektlisten umfassen folgende
Angaben:

– zuständiges AfA und Regierungsbezirk,

– Angaben zum Zuwendungsempfänger (Status, Name und Ort, Anschrift),

– Einzelheiten zur Maßnahme (Richtliniennummer, Dorfname, kurze Beschreibung)
und

– Finanzdaten (förderfähige Kosten, davon EAGFL-, nationaler und Eigenanteil, priva-
te und öffentliche Drittmittel).

n 9.3 Vollzugskontrolle

Die nachfolgende Tabelle n1 gibt einen Überblick über die verfügbaren und tatsächlich
ausgezahlten Kofinanzierungsmittel.

Tabelle n1: Geplante und tatsächlich ausgezahlte Mittel

KOM-Entscheidung 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000-2006

Plan:EPLR K (2000) 2905 endg. 0,07 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 3,64
Plan: Änderung 2003 geplant 0,07 0,09 0,06 0,60 0,60 0,60 0,60 2,60
Ist: Auszahlungen (1) 0,00 0,09 0,06

Plan: EPLR K (2000) 2905 endg. 0,03 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 1,82
Plan: Änderung 2003 geplant 0,03 0,05 0,03 0,30 0,30 0,30 0,30 1,30
Ist: Auszahlungen (1) 0,00 0,05 0,03

Öffentliche Ausgaben, Mio. Euro insgesamt

EU-Beteiligung, Mio. Euro insgesamt

(1) Ohne Vorschuss in 2000.
Quellen: (ML, 2000), (ML, 2002b), (Zahlstelle des Landes Niedersachsen, 2002).



36 Kapitel 9 MB-IX - Dienstleistungseinrichtungen

In PROLAND war für Maßnahme n ursprünglich ein EU-Mittel-Budget von 1,82 Mio.
Euro eingestellt worden; dies entspricht einer Summe von 3,64 Mio. Euro an öffentlichen
Mitteln. Aufgrund einer zögerlichen Inanspruchnahme der Maßnahme zu Beginn des Pro-
grammzeitraums wurde 2003 beantragt, das Mittelbudget um 29 % zu reduzieren, so dass
ein vollständiger Mittelabfluss gewährleistet werden kann. Der zögerliche Mittelabfluss
ging dabei im Wesentlichen auf das Fehlen geeigneter Projekte zurück.

n 9.4 Darstellung und Analyse des bisher erzielten Outputs

In den ersten drei Programmjahren (bis einschließlich 2002) wurden innerhalb Maßnahme
n fünf Projekte mit Gesamtkosten in Höhe von rund 200.000 Euro durchgeführt und abge-
schlossen.

Bei vier Projekten handelt es sich um die „Einrichtung von Dorf- oder Nachbarschaftslä-
den einschließlich erforderlicher Markt- und Standortanalyse sowie betriebswirtschaftli-
cher Grundberatung“ gem. Ziffer 2.3.1 ETLR. Alle diese Projekte werden in privater Trä-
gerschaft durchgeführt. Konkret ging es um:

– die Erweiterung der Geschäftsräume eines Ladens,

– die zukunftsweisende Weiterentwicklung einer Einkaufsmöglichkeit,

– um die Einrichtung eines Hofladens und

– die notwendigen Investitionen zur Übernahme des Lebensmittelgeschäfts.

Diese Projekte wurden in den Kreisen Verden (Reg.-Bez. Lüneburg) (zwei Projekte), der
Grafschaft Bentheim (Reg.-Bez. Weser-Ems) und Wolfenbüttel (Reg.-Bez. Braun-
schweig) durchgeführt.

Außerdem gab es ein Projekt gem. Ziffer 2.3.3 ETLR „Öffentliche und gemeinschaftliche
Einrichtungen für die Anwendung von Informations- und Kommunikationstechnik (z.B.
Teleladen/Copyshop)“, welches im Kreis Holzminden (Reg.-Bez. Hannover) in öffentli-
cher Trägerschaft durchgeführt wurde. Dabei handelt es sich um die Einrichtung eines
Computersystems, mit dem Einzelhandelsgeschäfte, Gaststätten und Gemeindebüros e-
lektronisch Waren bestellen zu können.

Zielerreichung

Da in PROLAND keine operationellen Ziele festgelegt wurden, kann die Zielerreichung
nur anhand der verausgaben Mittel und der erreichten Wirkungen beurteilt werden.
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n 9.5 Analyse und Bewertung der administrativen Umsetzung der
Maßnahmen vor dem Hintergrund der Inanspruchnahme

Die Abwicklung der Maßnahme verläuft entsprechend der administrativen Abwicklung
der Dorferneuerung: Zunächst werden die Förderanträge privater Projektträger von diesen
bei der Gemeinde eingereicht, innerhalb derer das Projekt durchgeführt werden soll. Die-
se wiederum reicht den Förderantrag an das zuständige Amt für Agrarstruktur (AfA) wei-
ter, ergänzt um ihre Stellungnahme, inwieweit die beantragte Maßnahme zur Entwicklung
typischer Landschaften und ländlicher Räume beiträgt. Das AfA nimmt den Antrag entge-
gen und registriert dessen Eingang. Im Sinne der Verwaltungskontrolle wird der Antrag
schließlich vom AfA bearbeitet. Das AfA als Bewilligungsstelle entscheidet anschließend
über den Förderantrag, stellt den Bewilligungsbescheid aus und versendet ihn an den An-
tragssteller; die Gemeinde erhält dabei eine Kopie des Bewilligungsbescheids privater
Projektträger. Der Antragsteller kann nun mit der Umsetzung seines Projektes beginnen.
Nachdem die Umsetzung des Projektes abgeschlossen ist, erfolgt von Seiten des AfA eine
örtliche Inaugenscheinnahme, um die Übereinstimmung der Investition mit dem Antrag
bzw. der Bewilligung zu kontrollieren. Anschließend erfolgt durch das AfA die Verwen-
dungsnachweisprüfung, bevor schließlich auf der Basis bezahlter Rechnungen das AfA
die Zahlstelle anweist, die Abschlusszahlung zu tätigen. Bei mindestens 5 % der Zuwen-
dungsempfänger muss vor Auszahlung der Schlusszahlung zusätzlich eine Vor-Ort-
Kontrolle durchgeführt werden. Sie erfolgt durch den Technischen Prüfdienst; dies sind
zwei Personen (4-Augen-Prinzip), die sonst nicht mit dem Förderfall befasst sind.

Über die Fördermöglichkeiten der Maßnahme n haben die ÄfA in ihrer Funktion als bera-
tende Stelle informiert. Auch die Bezirksregierungen haben im Rahmen ihrer Möglichkei-
ten über diese Fördermöglichkeit benachrichtigt. Die Maßnahme wurde zudem über das
Internet publik gemacht. Die Förderanträge können direkt aus dem Internet heruntergela-
den werden.

Die zurückhaltende Inanspruchnahme innerhalb Maßnahme n geht nicht auf administrati-
ve Regelungen zurück. Diese haben sich in ähnlicher Weise bereits im vorausgegangenen
Ziel-5b-Programm bewährt. Die mit der Abwicklung der Maßnahme befassten Mitarbeiter
bei den zuständigen Ämtern verfügen zudem über ausreichend Erfahrung, wie mit der
EU-Förderung zu verfahren ist.

Ein grundsätzliches Problem scheint vielmehr, dass die Anzahl der förderfähigen Projekte
relativ niedrig ist, da der Aufbau von Dienstleistungseinrichtungen diverser Überlegungen
und Planungen bedarf, die in die Wirtschaftlichkeitsüberlegungen mit einfließen müssen.
Dies gilt besonders, wenn es sich um multifunktionale Serviceläden im Sinne der „Bür

ger Büros“ handelt (vgl. von Schöning, 1998, S. 58), die mehrere Dienste materieller und
immaterieller Art bündeln. Zu berücksichtigen sind u.a. folgende Aspekte:
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– Kundenzahl / Einzugsbereich / Konkurrenzsituation,

– qualifiziertes Personal,

– Organisation /Abwicklung und

– EDV.

Die Entwicklung und Umsetzung derartige Dienstleistungseinrichtungen in öffentlicher
Trägerschaft ist daher neben dem Tagesgeschäft nur sehr schwer zu leisten und für die
Kommunen mit einem hohen Risiko verbunden. Hierin ist auch ein Grund zu sehen, wa-
rum bislang nur sehr wenig öffentliche Projekte angegangen und umgesetzt wurden (von
Schöning, 1998, S. 60).

n 9.6 Gesamtbetrachtung der angebotenen Maßnahmen hinsichtlich
Inanspruchnahme und erzielten Wirkungen

An dieser Stelle erfolgt eine zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse unserer Un-
tersuchungen. Die ausführliche Darstellung konkreter Ergebnisse befindet sich bei den
EU-Bewertungsfragen und wird daher hier nicht noch einmal dargestellt.

Die Förderung von Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung ist besonders vor
dem Hintergrund zu begrüßen, dass damit die seit langem bestehende infrastrukturelle
Entleerung der Dörfer beendet werden soll. Diese hat dazu geführt, dass im öffentlichen
Leben eine Beziehungslosigkeit um sich gegriffen hat, „womit der ländliche Raum das
einbüßt, was in sozialer Hinsicht seine Lebensqualität ausmacht und was einst dem Ge-
meinsinn förderlich war“ (von Schöning, 1998, S. 60).

Indem viele alltägliche Erledigungen nicht mehr im angestammten Umfeld verrichtet
werden können, ergeben sich immer weniger Gelegenheiten, dort die sozialen Kontakte
auf zwanglose Weise zu pflegen (vgl. von Schöning, 1998, S. 60). Dieser Verlust betrifft
alle Bewohner, denn ohne die Orte zufälliger Begegnungen nimmt die Identifizierung mit
dem Dorf ab, was schließlich zu sozialer Entflechtung führt (vgl. Jäger, ohne Jahr).

Verstärkt wird diese Entwicklung durch die Spaltung der Dorfgemeinschaft in die Gruppe
der mobilen und die der wenig mobilen Personen. Zu der letzten Gruppe gehören beson-
ders Kinder, Jugendliche, ältere Menschen, Kranke, Hausfrauen und Erwerbslose. Wäh-
rend die erste Gruppe in der Regel über einen PKW verfügt und auch längeren Fahrten in
Kauf nimmt, um einzukaufen oder ihre Freizeit zu gestalten, ist die letzte Gruppe zumeist
auf den ÖPNV, das Fahrrad oder die eigenen Füße angewiesen. Ihr Aktionsradius ist da-
mit deutlich kleiner als der der motorisierten Gruppe.
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Infrastrukturen in den Dörfern, wie z.B. eine Gaststätte, ein Dorfgemeinschaftshaus, ein
Lebensmittelgeschäft, ein Kindergarten, eine Lotto-Toto-Annahmestelle und eine Postfi-
liale führen deshalb dazu, die im Bau- und Raumordnungsgesetz festgeschriebenen
„gleichwertigen Lebensbedingungen in allen Teilräumen der Bundesrepublik“ (§1 (2) 6.
BauROG) umzusetzen (BauROG).

Herr von Schöning stellt in diesem Zusammengang fest: „Während der letzten Jahrzehnte
hat sich gezeigt, dass von solchen Einrichtungen entblößte Dörfer nicht nur an Infrastruk-
turqualität einbüßen, sondern auch an Selbstvertrauen verlieren“ (von Schöning, 1998, S.
60).

Durch die Schaffung, Sicherung oder Verbesserung von Versorgungsinfrastrukturen vor
Ort wird daher nicht nur die reine Versorgungssituation vor Ort verbessert, es wird auch
ein Raum für zwanglose soziale Kontakte geschaffen, welcher wichtig für die Dorfge-
meinschaft ist und sich positiv auf das dörfliche Selbstbewusstsein auswirkt. Des Weite-
ren können im kleinen Umfang Arbeitsplätze bereitgestellt werden. Ein anderer Aspekt ist
die Abnahme des Verkehrsaufkommens, da bestimmte Funktionen wieder vom Dorf ü-
bernommen werden und nicht in entfernten Orten wahrgenommen werden müssen. Dieser
Aspekt ist auch umweltpolitisch von Bedeutung.

Bundesweite Modellprojekte haben gezeigt, dass Versorgungseinrichtungen im ländlichen
Raum privat und ohne ständige finanzielle Unterstützung betrieben werden können, wenn

– die Investitionen für den Ladenbesitzer relativ niedrig bleiben (was z.B. durch die
Förderung solcher Einrichtungen erreicht werden kann),

– der Großhandel solche Läden zu wettbewerbsfähigen Preisen beliefert und

– verschiedene Institutionen, Unternehmen und Privatpersonen bereit sind, die Dienste
des Ladens in Anspruch zu nehmen (z.B. Post- und Fernversanddienste).

(vgl. Platz, 1995)

Inwieweit die geförderten Läden wirtschaftlich arbeiten wurde im Rahmen der Zwischen-
bewertung nicht ermittelt. Dies wird Aufgabe der Ex-post-Bewertung sein, da die Läden
sich dann über einen längeren Zeitraum etabliert haben und Anfangsschwierigkeiten be-
hoben wurden. Dies gilt auch für die Einrichtung des computergestützte Bestellsystems.

Erste bundesweite Erfahrungen zeigen jedoch, dass die Einführung von computergestütz-
ten Bestellsystemen besonders Läden der kleinen und mittleren Größenordnung die Mög-
lichkeit bietet, die Wirtschaftlichkeit ihres Ladens zu verbessern. Der dörflichen Bevölke-
rung eröffnet sich dadurch die Möglichkeit, aus einem erweiterten Sortiment zu wählen.
Computergestützte Systeme werden dann besonders gut von der Bevölkerung angenom-
men, wenn die Bestellung nach Hause geliefert wird und wenn personelle Unterstützung
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bei der Bedienung der Terminals im Bedarfsfall möglich ist. Dies hilft besonders älteren
Leuten. Vor diesem Hintergrund ergeben sich für viele Versorgungsinfrastrukturen in
ländlichen Räumen interessante Möglichkeiten, die neuen Informations- und
Kommunikationstechnologien für ihre Zwecke einzusetzen (vgl. N.N., 2000).

Tabelle n2 stellt nachfolgend die Wirkungen der Maßnahme n noch einmal in übersichtli-
cher Weise dar.

Tabelle n2: Übersicht über die Wirkungen der Maßnahme „Dienstleistungseinrich-
tungen“

Wirkungen der geförderten Dienstleistungseinrichtungen
– verbessert die lokale Versorgungssituation, insbesondere mit Gütern des täglichen Bedarfs

– schafft Raum für die zwanglose Kontaktpflege (Treffpunkt, Kommunikations- und Informationsraum)

– verbessert infolge dessen das dörfliche Gemeinschaftsgefühl

– schafft bzw. sichert in kleinem Umfang Arbeitsplätze

– verbessert unter bestimmten Bedingungen die Rentabilität der Versorgungseinrichtungen infolge des
Einsatzes von IuK-Technologien

– verringert das Verkehrsaufkommen und wirk infolge dessen positiv auf die Umweltsituation

Quelle: Eigene Darstellung.

n 9.7 Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Um in der verbleibenden Programmlaufzeit alle verfügbaren Mittel zu binden, sollte vor
Ort die Projektentwicklung weiter intensiviert werden. Außerdem sollte geprüft werden,
ob die Fördergegenstände aufgeweitet werden können. Um für neue potenzielle Projekt-
träger Investition in Dienstleistungseinrichtungen attraktiver zu gestalten und damit neue
Projekte anzuschieben, könnte beispielsweise darüber nachgedacht werden, auch solche
Maßnahmen zu fördern, die für einen begrenzten Zeitraum dazu beitragen, die Wirtschaft-
lichkeit der Projekte zu verbessern. Hierzu wäre eine vorübergehende Betriebskostenun-
terstützung, z. B. gerade in der Anfangsphase von Existenzgründungen, hilfreich. Mögli-
cherweise könnte auch die Förderung von kommunalen Bewusstseinsbildungsprojekten
dazu führen, dass neue Projekte entstehen und bestehende Einrichtungen besser frequen-
tiert werden

1
.

1
Ähnliche Projekte werden z.B. in bayerischen Gemeinden durchgeführt und verfolgen u.a. das Ziel,
den BürgerInnen den Einfluss von Nähe und Nahversorgung auf ihre Lebensqualität bewusst zu ma-
chen und beim Mittelstand Bewusstsein für den Markt vor der Haustür zu schaffen (vgl. Giselbrecht,
2002).
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Maßnahme o

o 9 Dorferneuerung und –entwicklung sowie Schutz und Erhaltung
des ländlichen Kulturerbes

o 9.1 Ausgestaltung der Maßnahme

o 9.1.1 Übersicht über die angebotenen Maßnahme und ihre
Förderhistorie

In Niedersachsen wird die Dorfentwicklung und ländliches Kulturerbe auf dreierlei
Grundlage gefördert. Zum einen wird nach den nationalen Rahmenregelungen der Bund-
Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“
(GAK) gefördert, zum anderen hat das Land Niedersachsen ein eigenes Landesprogramm
zur Dorferneuerungsförderung aufgestellt. Ergänzend dazu kann auf Basis der „Richtlinie
über die Gewährung von Zuwendungen zur Entwicklung typischer Landschaften und der
ländlichen Räume“ (ETLR) gefördert werden, soweit die Maßnahme nicht über DorfR
gefördert werden kann. Entsprechend umfangreich ist die Liste der Fördergegenstände.

Bezüglich der Dorferneuerungsförderung nach GAK gelten die jeweils gültigen Vor-
schriften (Rahmenplan und Förderungsgrundsätzen). Die Fördergegenstände der Dorfer-
neuerung gem. GAK im Einzelnen sind in den „Grundsätzen für die Förderung der Dorf-
erneuerung und der Maßnahmen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe zur Umnutzung
ihrer Bausubstanz“ niedergelegt. Förderfähig sind danach (z.T. gekürzt)

im Rahmen der Dorferneuerung:

(1) Vorarbeiten (Untersuchungen, Erhebungen),

(2) die Dorferneuerungsplanung,

(3) die Betreuung der Zuwendungsempfänger (von anderen als öffentlichen Stellen),

(4) die Verbesserung der innerörtlichen Verkehrsverhältnisse,

(5) die Abwehr von Hochwassergefahren für den Ortsbereich und die Sanierung
innerörtlicher Gewässer,

(6) kleinere Bau- und Erschließungsmaßnahmen zur Erhaltung und Gestaltung des dörf-
lichen Charakters (exklusive Wasserversorgungs- und Kanalisationsarbeiten in neu-
en oder geplanten Siedlungs- und Industriegebieten),

(7) die Erhaltung und Gestaltung (ehemals) land- und forstwirtschaftlich genutzter Bau-
substanz mit ortsbildprägendem Charakter einschließlich der dazugehörigen Hof-,
Garten- und Grünflächen,
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(8) Maßnahmen, die geeignet sind, land- und forstwirtschaftliche Bausubstanz ein-
schließlich Hofräume und Nebengebäude (a) an die Erfordernisse zeitgemäßen
Wohnens und Arbeitens anzupassen, (b) vor Einwirkungen von außen zu schützen
oder (c) in das Ortsbild oder in die Landschaft einzubinden,

(9) der Neu-, Aus- oder Umbau von land- und forstwirtschaftlichen Gemeinschaftsanla-
gen,

(10) der Erwerb von Grundstücken und Abbruchmaßnahmen,

(11) in begründeten Einzelfällen der Landankauf (DorfRL) sowie

im Rahmen der Umnutzung:

(12) investive Maßnahmen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe zur Umnutzung ihrer
Bausubstanz insbesondere für Wohn-, Handels-, Gewerbe-, Dienstleistungs-, kultu-
relle, öffentliche oder gemeinschaftliche Zwecke, die dazu dienen, Arbeitsplätze zu
sichern, neue Arbeitsplätze zu schaffen oder Zusatzeinkommen zu erschließen,

(13) Leistungen von Architekten, Ingenieuren und Betreuern in Verbindung mit dem zu-
vor genannten Punkt.

Folgende Fördergegenstände können innerhalb des niedersächsischen Landespro-
gramms bezuschusst werden:

(14) die Verbesserung der Aufenthaltsqualität von Straßen und Plätzen,

(15) die Renaturierung innerörtlicher Gewässer sowie die naturnahe Anlage und die Ges-
taltung von Wasserflächen einschließlich der Uferbereiche,

(16) die Schaffung, Vernetzung und Sicherung von Lebensräumen für Flora und Fauna,
die Sicherung und der Ausbau dorfspezifischer Ökosysteme, die Gestaltung von ö-
kologisch bedeutsamen Landschaftselementen in der Ortslage und deren Vernetzung
mit der ortsnahen Feldflur sowie die Umwandlung versiegelter Flächen in naturnahe
unbebaute Bereiche, die Renaturierung von eintönigen Grünanlagen sowie die An-
lage, naturnahe und standortgerechte Gestaltung, Vernetzung und Sicherung sonsti-
ger innerörtlicher Grünflächen und Grünzüge,

(17) der Neu-, Aus- und Umbau von Gemeinschaftsanlagen und historischen Produkti-
onsanlagen, die geeignet sind, die ökologischen Verhältnisse des Dorfes in den Be-
reichen Klima, Wasser, Luft, Energie und Stoffkreisläufe nachhaltig zu sichern oder
zu verbessern,

(18) die Erhaltung und Gestaltung ortsbildprägender dörflicher Bausubstanz,

(19) die Umnutzung ganz oder teilweise leer stehender ortsbildprägender Gebäude für
Wohn-, Arbeits-, Fremdenverkehrs-, Freizeit-, öffentliche oder gemeinschaftliche
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Zwecke und nach Maßgabe besonderer siedlungsstruktureller oder entwicklungspla-
nerischer Gründe auch deren Umsetzung,

(20) der Ersatz nichtsanierungsfähiger ortsbildprägender Bausubstanz durch sich maß-
stäblich in das Umfeld einfügende Neubauten nach Maßgabe des Dorferneuerungs-
plans,

(21) der Neu-, Aus- und Umbau sowie die ortsgerechte Gestaltung dörflicher Dienstleis-
tungseinrichtungen und Gemeinschaftsanlagen und

(22) der Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken einschließlich im Dorfer-
neuerungsplan besonders begründeter Abbruchmaßnahmen.

Zur Erhaltung des Orts- und des Landschaftsbildes sowie zum Schutz und zur Erhaltung
des ländlichen Erbes gehören des Weiteren zu den Fördergegenständen:

(23) Gestaltung, Erhaltung und Verbesserung sowie Darstellung der die regionale Land-
schaft prägenden großräumigen Siedlungsstruktur

(24) Landschaftstypischer Ausbau und Gestaltung von Straßen, Plätzen und Wegever-
bindungen

(25) Erhaltung, Gestaltung und Verbesserung von landschaftstypischer Bausubstanz

(26) Umnutzung von landschaftstypischen Anlagen zu deren dauerhafter Sicherung

(27) Naturnaher Rückbau sowie Wiederherstellung, Umgestaltung und Sanierung land-
schaftstypischer Gewässer, einschließlich der Anlage und Gestaltung landschaftsty-
pischer Wasserflächen und deren Randbereiche

(28) Anlage, Gestaltung, Sanierung, Vernetzung und Sicherung landschaftstypischer An-
lagen zum Abbau ökologischer Defizite

(29) Standortgerechte Bepflanzung bzw. Eingrünung. von Dörfern und deren Randberei-
chen sowie Einzelhoflagen zur Erhaltung, Wiederherstellung und Entwicklung der
typischen Landschaft

(30) Ausbau und Gestaltung von historischen und landschaftstypischen Fußwegeverbin-
dungen einschließlich deren Brücken

(31) Neu- und Umbau von Anlagen, die in besonderer Weise den landschaftstypischen
Charakter herstellen

(32) Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken einschließlich besonders be-
gründeter Abbruchmaßnahmen im Zusammenhang mit o. g. Maßnahmen nach Ab-
zug eines Verwertungswertes

(33) Einrichtungen zur Information über Tradition und Belange ländlichen Arbeitens und
Lebens

(34) Erhaltung. und Ausgestaltung von Heimathäusern und typischen Dorftreffpunkten
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(35) Erhaltung, Wiederherstellung und Entwicklung historischer Gärten, regionaltypi-
scher Anlagen und funktionsfähiger historischer Kulturlandschaften oder Land-
schaftsteile,

(36) Erfassung und Dokumentation historischer Kulturlandschaften und
Siedlungsentwicklung.

Voraussetzung für die Förderung ist grundsätzlich, dass die Orte, in denen gefördert wird,
einen Dorferneuerungsplan erstellt haben. Dieser wird jedoch nur in solchen Orten aufge-
stellt, die von der jeweiligen Bezirksregierung zuvor nach Antragstellung durch die
Kommunen in das niedersächsische Dorferneuerungsprogramm aufgenommen wurden.

Eine Ausnahme bilden die Fördergegenstände, die zur Erhaltung des Orts- und des Land-
schaftsbildes sowie zum Schutz und zur Erhaltung des ländlichen Erbes beitragen sollen
und in der ETLR geregelt sind. Anders als bei den Fördergegenständen der GAK und bei
denen des Landesprogramms Dorferneuerung ist bei der Förderung dieser Fördergegens-
tände kein Dorferneuerungsplan notwendig. Auf Basis der ETLR können somit Projekte
in Dörfern und Gemeinden im ländlichen Raum gefördert werden, unabhängig davon ob
ein Dorferneuerungsplan vorliegt oder nicht.

Fördervoraussetzungen

Die Fördervoraussetzungen sind in der jeweils zugrundezulegenden Richtlinie festgelegt
(GAK-Grundsätze für die Förderung der Dorferneuerung und der Umnutzung, DorfR,
UmnutzR, ETLR). Nach diesen soll die Förderung in Gemeinden und Ortsteilen mit länd-
licher Siedlungsstruktur, in Weilern, in landschaftsbestimmenden Gehöftgruppen sowie
auf Einzelhöfen erfolgen (GAK, DorfR, ETLR). Indirekt gilt dies auch für Umnutzungen,
die auf der Basis eines Dorferneuerungsplans erfolgen müssen (UmnutzR). Des Weiteren
ist z.T. eine Prosperitätsgrenze zu berücksichtigen (GAK, UmnutzR). Zur Förderung von
Maßnahmen gem. ETLR ist außerdem das Vorliegen einer Planung für die Ver- und Ent-
sorgung und ggf. eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung notwendig (ETLR). Für
Umnutzungen wird mindestens ein Nachweis über Zweckmäßigkeit und Finanzierbarkeit,
besser jedoch eine Wirtschaftlichkeitsberechnung, gefordert (UmnutzR).

Der Dorferneuerungsplan ist damit Fördervoraussetzung für die Fördergegenstände, die in
der GAK, in der DorfR und in der UmnutzR aufgeführt sind.

Förderhistorie

Die erste Förderung der Dorferneuerung erfolgte zwischen 1977 und 1980 mit dem vom
Bund aufgelegt Zukunftsinvestitionsförderprogramm (ZIP), welches mittel- bis langfristig
das Wirtschaftswachstum anzukurbeln und die Umweltbedingungen verbessern sollte.
Gleich zu Beginn der Dorferneuerungsförderung verlangte das Land einen Dorferneue-
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rungsplan als Grundlage für die Förderung. Gefördert wurden zu jener Zeit besonders
viele öffentliche Projekte zur Verbesserung der innerörtlichen Verkehrs- und Erschlie-
ßungsverhältnisse. Weil die Dorferneuerung seit 1976 eine selbstständige Flurbereini-
gungsaufgabe darstellte, wurde nach Auslaufen des ZIP die Dorferneuerung innerhalb von
Flurbereinigungsverfahren gefördert.

1982 rief das Land schließlich das Modellvorhaben Dorferneuerung ins Leben. Dieses
Modellvorhaben war im Grunde das erste eigenständige Landesprogramm für Dorferneue-
rung und förderte landesweit zunächst 12 Dörfer. Erprobt wurden mit dem Modellvorha-
ben planerische Instrumente, mit denen am besten funktionelle, gestalterische und struk-
turelle Probleme in den Dörfern beseitigt werden konnten.

1984 erfolgte die Aufnahme der Dorferneuerungsförderung als ständiger Maßnahmenbe-
reich in die Bund-Länder Gemeinschaftsaufgabe „Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesse-
rung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK). Das Land erließ infolge dessen
am 28.9.1984 die „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Dorferneuerung
(DorfR/GemAgrG)“, die bis 1995 Gültigkeit besaß. In 1985 und 1986 stockte das Land
seinen Eigenanteil an der GAK auf, um die Startbedingungen der Förderung zu verbes-
sern.

1989 stellte der Bund infolge der Wiedervereinigung Strukturhilfemittel auch für die
Dorferneuerungsförderung bereit. Deshalb ergänzte das Land 1989 die vorhandene
DorfR/GemAgrG um die „Richtlinien über die Gewährung von Landeszuwendungen zur
Dorferneuerung aus Strukturhilfemitteln des Bundes“. Mit dieser Richtlinie konnten ins-
besondere Umnutzungen und Projekte im ökologischen Bereich gefördert werden. 1993
wurde die Dorferneuerung in Niedersachsen letztmalig mit den Strukturhilfemitteln des
Bundes gefördert, da diese Mittel seit diesem Zeitpunkt ausschließlich für die neuen Bun-
desländer eingesetzt werden. So entstand im ökologischen Bereich und bei der Umnut-
zung eine Lücke, die mit der Auflage eines neuen Landesprogramms zur Dorferneuerung
behoben wurde. Am 15.1.1993 wurde deshalb eine neue Richtlinie aufgestellt. Dabei
handelt es sich um die „Richtlinie über die Gewährung von Landeszuwendungen zur
Dorferneuerung (DorfR/L), die - wie die DorfR/GemAgrG - bis zum 19.6.1995 gültig
war. Am 20.6.1995 gingen diese beide Richtlinien in einer neuen „Richtlinie über die
Gewährung von Zuwendungen zur Dorferneuerung (DorfR)“ auf. Die Änderungen betra-
fen einzelne Details der Dorferneuerungsförderung; jedoch wurde weiterhin zwischen der
Förderung mit GAK- und der aus Landesmitteln unterschieden. Durch alle (Richtlinien-)
Änderungen hindurch war der Dorferneuerungsplan aber immer Fördervoraussetzung
geblieben. Infolge der GAK-Änderung von 1997, mit der die Umnutzungsmöglichkeiten
erweitert wurden, stellte das Land eine eigene Umnutzungsrichtlinie (UmnutzR) auf, wel-
che die DorfR in geeigneter Weise ergänzt. Außerdem werden weiterhin Maßnahmen der
Dorferneuerung i.R. laufender Flurbereinigungsverfahren gefördert. (vgl. Thomas et al.,
1999, S. 10ff)
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Seit 1994 sind die Dorferneuerung (und die Flurbereinigung) in Niedersachsen Bestand-
teile der EU-Strukturförderpolitik. So gehörten sie bereits zwischen 1994 und 1999 zu
dem vorausgegangen Ziel-5b-Programm. Die Dorferneuerungsförderung über das Ziel-5b-
Programm war jedoch nicht landesweit möglich, sondern auf die 17 Landkreise begrenzt,
die zur Ziel-5b-Fördergebietskulisse gehören. Mit PROLAND, welches hier bewertet
wird, wurde diese Fördergebietskulisse aufgehoben.

Die Entwicklung der Dorferneuerung in Niedersachsen verdeutlicht in besonderer Weise,
weshalb es eine Vielzahl von Richtlinien und Fördergegenstände gibt und die nachfol-
gend dargestellten Ziele sehr umfangreich sind.

o 9.1.2 Beschreibung der Ziele und Prioritäten

Die Ziele der Maßnahme o lassen sich in Ober-, Unter- und operationelle Ziele aufteilen
(vgl. Tabelle o1). Sie sind an verschiedenen Stellen in PROLAND und in der der Förde-
rung zugrunde liegenden Richtlinien (s.o.) niedergelegt. Die Ziele wurden außerdem vom
zuständen Fachreferat auf ihre Richtig- und Vollständigkeit sowie Aktualität überprüft.
Änderungen bzw. Ergänzungen wurden nicht vorgenommen.
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Tabelle o1: Ziele der Maßnahme „Dorferneuerung“

Oberziele Unterziele Operationelle Ziele
• Stabilisierung und Erhalt

bestehender Strukturen in
Dörfern „günstiger“ Lage
(z.B. in der Nähe von
Agglomerationsräumen)

• Sicherung und Entwick-
lung der wirtschaftlichen
Grundlagen in Dörfern
strukturschwacher ländli-
cher Räume

• Verbesserung der Pro-
duktions- und Arbeitsbe-
dingungen in der Land-
und Forstwirtschaft sowie
der Lebensverhältnisse
der bäuerlichen Familien

• Förderung der Umnut-
zung zur Schaffung und
Sicherung zusätzlicher
Einkommen außerhalb
der landwirtschaftlichen
Produktion sowie zur Un-
terstützung des Struktur-
wandels in der Landwirt-
schaft

• Verhindern von dem
Landschaftsbild abträgli-
chen Entwicklungen

• Durchführung von Maß-
nahmen zur nachhaltigen
Entwicklung der ländli-
chen Räume

• Leitlinien für die künftige Ent-
wicklung des Dorfes erarbeiten

• Wirtschaftserschwernisse land-
u. forstwirtschaftlicher Betriebe
beseitigen sowie deren Ar-
beitsaufwand verringern

• Umweltwirkungen land- u.
forstwirtschaftlicher Betriebe
mit den Erfordernissen zeitge-
mässen Wohnens und Arbeitens
in Einklang zu bringen

• Lebensverhältnisse bäuerlicher
Familien verbessern

• Ortstypische Bausubstanz ggf.
durch Umnutzung sichern

• Dörfliche ökologische Eigenart
und Vielfalt bewahren oder
wieder herstellen

• Beitrag zur Ortsbildpflege so-
wie zur gestalterischen Ent-
wicklung des Dorfes leisten /
Wohnumfeld verbessern / das
Dorf in die umgebende Land-
schaft einbinden

• Anstöße für eine langfristige
sinnvolle Dorfentwicklung und
für weitere private und öffent-
liche Investitionen geben

• 600 geförderte Dörfer

• Teilbereich Dorferneuerung:

• 1.200 Projekte zur Erarbeitung der
planerischen Grundlagen für DE-
Maßnahmen/-Projekte und Betreu-
ung d. Dorferneuerung

• 1.100 Projekte zur Verbesserung
der Verkehrsinfrastruktur und zur
Förderung von wasserbaulichen
Anlagen

• 10.000 Projekte / Baumaßnahmen
zur Erhaltung des dörflichen Cha-
rakters und von Dienstleistungsein-
richtungen

• 300 Maßnahmen zur Bewahrung
oder Wiederherstellung der dörfli-
chen ökologischen Eigenart und
Vielfalt

• 2.500 Projekte / Baumaßnahmen
für land- u. forstwirtschaftliche Be-
triebe

• 70 Projekte zur Förderung des
Grunderwerbs und von Abbruch-
maßnahmen

Teilbereich Orts- bzw. Landschaftsbild

/ ländliches Kulturerbe:
• 150 Projekte im Bereich Verkehrs-

infrastruktur und wasserbauliche
Anlagen

• 500 Baumaßnahmen zur Erhaltung
der regionaltypischen Landschafts-
u. Siedlungsstruktur

• 130 Projekte im Bereich Ökologie

Quelle: Eigene Darstellung nach (ML, 2000).

o 9.1.3 Einordnung der Maßnahmen in den Förderkontext

Neben PROLAND gibt es kein anderes Förderprogramm in Niedersachsen, mit dem die
Dorferneuerung in vergleichbarer Form gefördert werden kann.

Innerhalb von PROLAND hat die Dorferneuerung eine herausragend Stellung, da sie die
finanzstärkste Maßnahme ist. Sie bindet 23 % der öffentlichen Fördermittel bezogen auf
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den Entscheidungsansatz im Jahr 2000. Innerhalb der Artikel-33-Maßnahmen entfallen
43 % der mit dem Entscheidungsansatz veranschlagten Mittel auf die Dorferneuerung.

Zusätzlich zur Förderung mit EU-Mitteln findet in Niedersachsen eine umfangreiche För-
derung über die so genannten Artikel-52-Maßnahmen statt. Gemäß Artikel 52 der VO
(EG) Nr. 1257/1999 sind im Programmplanungsdokument die Maßnahmen zu benennen,
für die staatliche Beihilfen als zusätzliche Mittel bereitgestellt werden. Im Programmän-
derungsantrag 2002 sind dafür öffentliche Mittel in Höhe von 81 Mio. Euro für die Dorf-
erneuerung in der gesamten Programmlaufzeit eingeplant, mit denen Projekte ohne
EU-Kofinanzierung durchgeführt werden sollen. Mit EU-Kofinanzierung sind insgesamt
212 Mio. Euro an öffentlichen Mitteln eingeplant. o2 zeigt das Verhältnis für die Jahre
2001 und 2002 noch einmal deutlicher. Hier sind jeweils die Anzahl der Projekte und die
Höhe der öffentlichen Kosten für Projekte mit EU-Kofinanzierung und für rein national
finanzierte Projekte dargestellt.

Tabelle o2: Projekte und öffentliche Mittel mit und ohne EU-Kofinanzierung

Anzahl
Projekte

Öffentliche
Mittel

Anzahl
Projekte

Öffentliche
Mittel

Mio. Euro Mio. Euro

2001
Dorferneuerung/-entwicklung 735 24,1 1360 9,2
Schutz/Erhaltung des ländlichen Kulturer 204 17,0 0 0,0

2002
Dorferneuerung/-entwicklung 618 27,7 1871 13,6
Schutz/Erhaltung des ländlichen Kulturer 284 16,9 0 0

Förderung mit EU-
Kofinanzierung

ausschließlich nationale
Förderung

Quelle: (ML, 2002c), (ML, 2003c).

Die Tabelle zeigt, dass mit EU-Kofinanzierung in beiden Jahren bei der Dorferneue-
rung/-entwicklung mehr als doppelt so viele öffentliche Mittel verausgabt wurden. Die
Anzahl der Projekte mit rein nationaler Förderung ist jedoch deutlich höher. Die rein na-
tional geförderten Projekte liegen in ihren durchschnittlichen förderfähigen Kosten damit
deutlich unter denen der EU-kofinanzierten Projekte. Dies bestätigen auch die Aussagen
der Verwaltungsvertreter, die angeben das mit nationaler Förderung schwerpunktmäßig
die finanziell weniger umfangreiche Projekte privater Zuwendungsempfänger gefördert
werden. Gegenstand dieser Zwischenbewertung sind ausschließlich die Projekte mit
EU-Kofinanzierung, über die rein national geförderten Projekte liegen uns keine weiter
gehenden Informationen vor. Für die Ergebnisse und Wirkungen, die im Rahmen dieser
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Zwischenbewertung dargestellt werden, bedeutet das, dass immer nur ein Teil dessen dar-
gestellt wird, was insgesamt im Land gefördert wird.

Es bestehen Synergien mit anderen Maßnahmen aus PROLAND, besonders zu den ande-
ren Maßnahmen des Artikel-33-Bereichs. Hier ist zum einen Maßnahme n (Dienstleis-
tungseinrichtungen) zu nennen, welche die Dorferneuerung in geeigneter Weise durch die
Verbesserung der infrastrukturellen Ausstattung ergänzt. Außerdem bestehen Verbindun-
gen zur Flurbereinigung, innerhalb der Dorferneuerungsmaßnahmen durchgeführt werden.
Zum Dritten fördert Maßnahme s ergänzend zu den Maßnahmen o und n gerade auch in
den Dörfern mit bzw. nach Dorferneuerung Fremdenverkehrstätigkeiten und das lokale
Handwerk. Diese Synergien wurde auch von den ÄfA im Rahmen der Bewilligungsstel-
lenbefragung bestätigt. Darüber hinaus sehen die ÄfA auch im Bezug zu anderen Maß-
nahmen aus PROLAND und auch aus anderen Fördertöpfen Kombinationsmöglichkeiten.
Es werden z.B. zusätzlich Wegebau, AEP, LEADER+ sowie die Denkmalpflege mehrfach
genannt. Dabei wird aus Sicht der ÄfA der kombinierte Einsatz durch die inhaltliche Nä-
he der Maßnahmen, die integrierende Funktion der Dorferneuerung sowie den intensiven
Abstimmungsprozess zwischen den Behörden gefördert.

o 9.2 Untersuchungsdesign und Datenquellen

Bei der „Dorferneuerung“ handelt es sich aufgrund des Mittelvolumens und der Anzahl
geförderter Projekte um eine sehr bedeutende Maßnahme im Rahmen von PROLAND,
was auch die Schilderung der (Förder-) Historie und die Darstellung der Ziele und För-
dergegenstände deutlich macht.

Aus diesem Grund wurden verschiedene Analysen und Untersuchungen durchgeführt, die
in Tabelle o3 dargestellt werden.

Die einzelnen Untersuchungsschritte haben dabei unterschiedliche Zielrichtungen. Wäh-
rend die statistische Auswertung der Förder- und Projektdaten vor allem auf Aussagen
zum Vollzug und zum Output abzielt, sind die weiteren Bewertungsschritte eher mit dem
Ziel der Analyse der administrativen Umsetzung und der Erhebung von Ergebnissen und
Wirkungen durchgeführt worden. Die genauen Vorgehensweisen bei den einzelnen Unter-
suchungsschritten sind im Folgenden dargestellt.
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Tabelle o3: Überblick über die Untersuchungsschritte im Rahmen der Halbzeitbe-
wertung

Verwendung bei der Analyse
und Bewertung von/vom

Untersuchungsschritte V
ol

lz
u

g

O
u

tp
u

t

A
d

m
in

.
U

m
se

tz
u

n
g

E
rg

eb
n

is
se

n
,

W
ir

k
u

n
ge

n

Statistische Auswertung der Förder-/Projektdaten ✔ ✔ ✔
Schriftliche Befragung der Zuwendungsempfänger (Stichprobe) ✔ ✔
Untersuchung einer abgeschlossenen Dorferneuerung (Fallstudie) ✔
Begleitung einer neu begonnenen Dorferneuerung ✔ ✔
Schriftliche Befragung der Bewilligungsstellen ✔
Länderübergreifende Arbeitsgruppe Dorferneuerung ✔ ✔

Quelle: Eigene Darstellung.

Statistische Auswertung der Förder- / Projektdaten

Die statistischen Auswertungen der Förderdaten basiert auf Projektlisten mit den im Zeit-
raum 2000 bis 2002 abgeschlossenen Projekten. Diese Projektlisten wurden den Evaluato-
rInnen im Januar 2002 für die in den Jahre 2000 und 2001 abgeschlossenen Projekte und
im Januar 2003 für die abgeschlossenen Projekte des Jahres 2002 durch die ÄfA zur Ver-
fügung gestellt. Die Datenquelle war dabei das landesweit bei allen ÄfA eingeführte
PROLAND-EDV-Erfassungssystem, im dem alle Förderfälle mit den für die Zwischen-
bewertung geforderten Angaben enthalten sind. In den Projektlisten sind folgende Anga-
ben enthalten:

– zuständiges AfA und Regierungsbezirk,

– Angaben zum Zuwendungsempfänger (Status, Name und Ort, Anschrift),

– Einzelheiten zur Maßnahme (Richtliniennummer, Dorfname, kurze Beschreibung)
und

– Finanzdaten (förderfähige Kosten, davon EAGFL-, nationaler und Eigenanteil, priva-
te und öffentliche Drittmittel).

Durchgeführt bzw. erstellt wurden Häufigkeitsauszählungen und Analysen der Mittel-
summen. Die abgeschlossenen Förderfälle der Jahre 2000 bis 2002 wurden bzgl. der Häu-
figkeit von Projekten ausgewertet nach Amtsbezirken, nach Status des Zuwendungsemp-
fängers, nach Projektkategorien, nach konkreten Fördergegenständen (Dächer, Türen,
Fenster etc.) sowie nach Projektkategorien und Amtsbezirken (Kreuztabellen).
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Schriftliche Befragung der Zuwendungsempfänger (Stichprobe)

Zur Abschätzung von Ergebnissen und ersten Wirkungen wurde eine schriftliche Befra-
gung von Zuwendungsempfängern durchgeführt. Hierzu wurde aus der Vielzahl von Zu-
wendungsempfängern eine Teilmenge (Stichprobe) ausgewählt, die anschließend schrift-
lich befragt wurde. Die Befragung unterschied öffentliche und private Projektträger sowie
die Teilmaßnahmen „Dorferneuerung“ (DE, mit Dorferneuerungsplan) und „Entwicklung
typischer Landschaften“ (EtL, ohne Dorferneuerungsplan), so dass insgesamt vier ver-
schiedene Fragebögen erstellt wurden (siehe Anlagen 9, 11, 13 und 14).

Die Ziehung der Stichprobe erfolgte in einem kontrollierten Stichprobenverfahren. Ein
solches Verfahren ist nötig, um von den Ergebnissen der Stichprobenbefragung auf die
Grundgesamtheit schließen zu können (Diekmann, 1996).

Da die Grundgesamtheit gerade der privaten Dorferneuerungsprojekte sehr unterschied-
lich strukturiert ist, wurde sie anhand der Projektkategorien vor der Stichprobenziehung
in sog. Schichten aufgeteilt. Schichten sind in sich jeweils sehr ähnlich und untereinander
stark unterschiedlich. Durch diese Schichtung wurde sichergestellt, dass Projekttypen, die
in der Gesamtheit aller Projekte eher selten vorhanden sind, auch in der Stichprobe ent-
halten sind. Durch dieses Vorgehen wird die Genauigkeit der Aussage über die Grundge-
samtheit erhöht, die Größe der Stichprobe insgesamt reduziert und die gezieltere Auswer-
tung einzelner Schichten ermöglicht. Die Stichprobe wurde im vorliegenden Fall dispro-
portional geschichtet, d. h. die Fallzahlen der aus jeder Schicht gezogenen Zufallsstich-
probe entsprach nicht dem Anteil der Schichten an der Grundgesamtheit.

Nach der Auswertung der Befragungsergebnisse erfolgte die Hochrechnung der Ergebnis-
se aus den einzelnen Schichten auf die Grundgesamtheit durch eine Gewichtung. Da so-
wohl die Größe der Grundgesamtheit jeder Schicht als auch die Größe der Stichprobe be-
kannt ist, wurde der Gewichtungsfaktor errechnet, indem die Größe der Grundgesamtheit
durch die Größe der Stichprobe geteilt wurde.

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass eine Stichprobe immer nur bedingt die tat-
sächliche Grundgesamtheit wiederspiegeln kann. Bei Ziehung einer neuen Zufallstichpro-
be würden sich leicht andere Ergebnisse ergeben. Daher sollte bei der Interpretation der
Ergebnisse nicht zu viel Aussagekraft in kleine absolute oder prozentuale Unterschiede
gelegt werden.

Die Fragebögen hatten je nach Zielgruppe (DE oder EtL, öffentlicher oder privater Zu-
wendungsempfänger) unterschiedliche Inhalte. Die Hauptbereiche sind in Tabelle o4 dar-
gestellt.
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Tabelle o4: Überblick über die Hauptinhalte der Fragebögen der schriftlichen Befra-
gung

Öffentliche Zuwendungsempfänger Private Zuwendungsempfänger
DE • Fragen zur mit EU-Mitteln geförderten

Maßnahme
• Fragen zum Dorferneuerungsverfahren

insgesamt
• Fragen zum geförderten Dorf

• Fragen zum Förderverfahren
• Fragen zur mit EU-Mitteln geförderten

Maßnahme
• Fragen zu Beschäftigung und Einkommen
• Allgemeines zur Person

EtL • Fragen zur mit EU-Mitteln geförderten
Maßnahme

• Fragen zum Förderverfahren
• Fragen zur mit EU-Mitteln geförderten

Maßnahme
• Fragen zu Beschäftigung und Einkommen
• Allgemeines zur Person

Quelle: Eigene Darstellung.

Untersuchung einer abgeschlossenen Dorferneuerung (Fallstudie)

Ziel dieser Fallstudie war es, die langfristigen Wirkungen der Dorferneuerung zu ermit-
teln. Sie wurde daher in einem Dorf durchgeführt, welches bereits seit einigen Jahren die
Dorferneuerung abgeschlossen hat. Dadurch ergab sich, dass das Dorf nicht aus PRO-
LAND, sondern im Rahmen der vorausgegangenen Ziel-5b-Programms gefördert wurde.

Untersucht wurde das Dorf Bevern, ein Ortsteil der Gemeinde Essen in Oldenburg im
Landkreis Cloppenburg, für welchen das Amt für Agrarstruktur in Oldenburg zuständig
ist. Die Auswahl eines geeigneten Dorfes erfolgte in Abstimmung mit der zuständigen
Agrarstrukturverwaltung.
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Tabelle o5: Elemente der Fallstudie

Arbeitsschritt Erläuterung

Expertengespräche Gespräche mit an der Dorferneuerung beteiligten Personen wie Verwaltungsvertreter,
Ortsvorsteher, Planer, Vorsitzender des Arbeitskreises Dorferneuerung, Vertreter des
Amtes für Agrarstruktur und der Bezirksregierung: Die Gespräche wurden auf der
Basis eines Leitfadens von zwei BefragerInnen durchgeführt und in Einverständnis
der Befragten mit einem Audiogerät aufgezeichnet. Je nach Vorkenntnissen aus zuvor
geführten Gesprächen bzw. dem Studium der im Vorfeld zugeschickten Informationen
(Dorferneuerungsplan, Informationen zum Ort etc.) und in Abhängigkeit der verfüg-
baren Zeit von Seiten der Befragten wurden nicht bei jedem Gespräch alle gelisteten
Fragen beantwortet; dies war in der Planungsphase der Fallstudie so beabsichtigt
worden.

Ortsbesichtigung Um einen Eindruck von der Situation vor Ort zu erhalten, haben die BewerterInnen
das Dorf mehrfach „durchwandert“. Dabei wurden wichtige bzw. markante Gegeben-
heiten fotografisch dokumentiert und gleichzeitig die Wurfsendungen an die Haushal-
te verteilt. In einigen Fällen ergaben sich dabei Gespräche mit den Dorfbewohnern
zur Situation im Dorf und zur durchgeführten Dorferneuerung.

Schriftliche Befra-
gung der Haushal-
te (Wurfsendung)

Im Rahmen der Ortsbesichtigung wurde ein kurzer, 3-seitiger Fragebogen an die
Dorfbewohner verteilt (siehe Anhang). Dies geschah in Form einer Wurfsendung,
welche neben dem Fragebogen und einem Anschreiben auch einen bereits frankierten
und adressierten Rückumschlag enthielt. Zur Verbesserung des Rücklaufs wurde jah-
reszeitlich bedingt ein kleiner Schokoladen-Nikolaus beigefügt. Die Anzahl der
Wurfsendungen richtete sich nach der geschätzten Anzahl der Haushalte, die aus der
Einwohnerzahl abgeleitet wurde. Landwirte erhielten diese Wurfsendung nicht, da sie
mündlich befragt wurden (s.u.).

Schriftliche Befra-
gung der Gewerbe-
treibenden
(Wurfsendung)

Die Befragung ist vom Vorgehen mit der schriftliche Befragung der Haushalte (s.o.)
identisch. Verteilt wurde ein speziell auf Gewerbetreibende zugeschnittener 3-seitiger
Fragebogen mit entsprechendem Anschreiben.

Mündliche Befra-
gung der Landwir-
te

Um die Dorferneuerung besonders auch aus Sicht der Landwirtschaft bewerten zu
können, wurden die Landwirte persönlich dazu befragt. Dies erfolgte durch eine Stu-
dentin der Agrarwissenschaften (mit Schwerpunkt Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften) von der Justus-Liebig-Universität Gießen anhand eines von dem Programm-
bewerter erarbeiteten Fragebogens. Die Landwirte wurden dazu im Vorlauf vom Pro-
grammbewerter persönlich angeschrieben und benachrichtigt, dass sie zum Zweck der
Terminfindung telefonisch kontaktiert werden.

Ankündigungen in
der Presse:

Um vor Ort die anstehenden Untersuchungen anzukündigen, wurden kurze Meldungen
an die lokale Presse gegeben.

Die ursprünglichen Auswahlkriterien für das Dorf waren:

– Abschluss der Dorferneuerung zwischen 1995 und 2000,

– Durchführung von öffentlichen und privaten Projekten sowie
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– stark landwirtschaftlich geprägtes Dorf mit möglichst hoher Bedeutung der Verede-
lungswirtschaft

2
.

Begleitung einer neu begonnenen Dorferneuerung

Um Erkenntnisse über die Dynamik zu erhalten, die mit einer Dorferneuerung vor Ort
ausgelöst werden kann, wurde eine neu beginnende Dorferneuerung durch die Phase der
Dorferneuerungsplanaufstellung begleitet. Die Begleitung erfolgte in Form einer teilneh-
mende Beobachtung, für die ein Beobachtungsprotokoll erstellt wurde. Aus Zeitgründen
war nicht geplant, alle stattfindenden Termine zu besuchen; stattdessen kam der Pro-
grammbewerter in regelmäßigen Abständen zu bestimmten Veranstaltungen hinzu. Vom
Moderator der Konzeptentwicklungsphase erhielt der Programmbewerter aber Protokoll
und Teilnehmerliste von jeder durchgeführten Veranstaltung.

Begleitet wurde die Dorferneuerung Kassebruch. Kassebruch ist ein Ortsteil in der Ge-
meinde Hagen im Bremischen im Landkreis Cuxhaven. Zuständig ist das Amt für Agrar-
struktur in Bremerhaven.

Ein geeignetes Dorf für die Beobachtung wurde vom Ministerium in Abstimmung mit den
Bezirksregierungen vorgeschlagen. Kriterien für die Auswahl waren:

– ein Dorf zu Beginn des Dorferneuerungsverfahrens, in dem der Auftakt zur Planer-
stellungsphase mit der Bürgerbeteiligung noch bevorsteht,

– aufgeschlossene(r), kooperative(r) Gemeindevertretung, Bürgermeister(in) und Mode-
rator / Dorferneuerungsplaner sowie

– interessierte, aktive und engagierte Bevölkerung (potenziell „dynamisch“).

Zur Information der beteiligten Personen über den Hintergrund und die Tätigkeit des Pro-
grammbewerters innerhalb der Dorferneuerung Kassebruch wurde ein Informationsblatt
angefertigt.

Im Nachgang wird festgestellt, dass die Erwartungen, die mit dieser teilnehmenden Beo-
bachtung verbunden waren, nur zum Teil erfüllt wurden. Mit der teilnehmenden Beobach-
tung sollten Merkmale einer beginnenden Dynamik erkannt und ggf. analysiert werden.
Da sich aber die Dynamik einer Dorferneuerung über einen längeren Zeitraum entwickelt,

2
Manche Auswahlkriterien richteten sich danach, welche Auswahlkriterien in den anderen Bundeslän-
dern (Gemeinsame Zwischenbewertung von sechs Bundesländern) angelegt wurden. Um möglichst un-
terschiedliche Dorftypen abzudecken, wurde in Schleswig-Holstein ein touristisch geprägtes Dorf an
der Schlei, in Niedersachsen ein stark landwirtschaftlich geprägtes Dorf im Kreis Cloppenburg, in
Nordrhein-Westfalen ein verdichtungsraumnahes Dorf an der Grenze zum östlichen Ruhrgebiet und in
Hessen ein möglichst peripheres Dorf in Mittelgebirgslage ausgewählt.
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die teilnehmende Beobachtung aber auf die ersten Monate einer Dorferneuerung be-
schränkt war, wurden hieraus nur sehr wenig Erkenntnisse gezogen. Stattdessen waren es
besonders die Expertengespräche im Rahmen der Fallstudie, die im Bezug auf Dynamik
wichtige Erkenntnisse brachten. Hinderlich für die teilnehmende Beobachtung war auch
der Umstand, dass nicht alle Veranstaltungen besucht wurden, um von Mal zu Mal Ver-
änderungen feststellen zu können. Erschwerend ist auch der Umstand, dass durch die rei-
ne Beobachtung einer Veranstaltung noch keine informellen Verknüpfungen zwischen
den Teilnehmen sichtbar werden (personelle Netze), welche jedoch als ganz wesentlich
für die Initiierung von Dynamik sind.

Länderübergreifende Arbeitsgruppe „Artikel-33 Dorferneuerung“

Als Informations- und Diskussionsforum wurde eine länderübergreifende Arbeitsgruppe
„Artikel-33 Dorferneuerung“ eingerichtet. Diese Arbeitsgruppe setzte sich aus Fachrefe-
rentInnen der Ministerien und Mitarbeitern von nachgeordneten Behörden zusammen. Die
Arbeitsgruppe hat sich zwei mal getroffen, um Vorgehensweise und Ergebnisse der Eva-
luierung zu diskutieren.

Schriftliche Befragung der Bewilligungsstellen

Die Abfrage von Informationen und Einschätzungen der ÄfA in Bezug auf die Abwick-
lung und Umsetzung der Förderung, vor allem in Bezug auf die neuen Anforderungen
durch das EAGFL-Garantieverfahren erfolgte im Rahmen einer Bewilligungsstellenbefra-
gung. Dafür wurden den ÄfA per E-Mail Fragebögen zugesandt. Alle ÄfA haben den Fra-
gebogen ausgefüllt zurückgesandt.

Sonstiges

– Gespräche mit Vertretern des Referats „Grundsatzangelegenheiten der Flurbereini-
gung, Dorferneuerung, Planung und Durchführung der Neuordnungsverfahren“ beim
Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten i.R. ver-
schiedener Treffen und Veranstaltungen

– Außerdem wurde vorhandene Literatur ausgewertet.

o 9.3 Vollzugskontrolle

Tabelle o6 gibt einen Überblick über die verfügbaren und tatsächlich ausgezahlten öffent-
lichen Mittel.
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Tabelle o6: Geplante und tatsächlich ausgezahlte Mittel

KOM-Entscheidung 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000-2006

Plan:EPLR K (2000) 2905 endg. 25,12 36,90 39,86 39,86 39,86 39,86 39,86 261,34
Plan: Änderung 2003 geplant 16,38 41,14 43,73 32,78 29,30 32,95 15,81 212,08
Ist: Auszahlungen (1) 11,71 41,14 43,73

Plan: EPLR K (2000) 2905 endg. 12,56 18,45 19,93 19,32 19,32 19,32 19,32 130,67
Plan: Änderung 2003 geplant 8,19 20,57 21,86 16,33 14,15 16,47 7,90 105,48
Ist: Auszahlungen (1) 5,86 20,57 21,86

Öffentliche Ausgaben, Mio. Euro insgesamt

EU-Beteiligung, Mio. Euro insgesamt

(1) Ohne Vorschuss in 2000.
Quellen: (ML, 2000), (ML, 2002b), (Zahlstelle des Landes Niedersachsen, 2002).

In PROLAND war für Haushaltslinie o ursprünglich ein EU-Mittel-Budget von rund
131 Mio. Euro vorgesehen. Dies entspricht Öffentlichen Mitteln in Höhe von rund
261 Mio. Euro. Innerhalb des Artikels 33 der VO (EG) Nr. 1257/1999 hatte die Dorfer-
neuerung damit ursprünglich 43 % der verfügbaren Mittel an sich gebunden, was ihre
große Bedeutung für die Entwicklung und Anpassung von ländlichen Gebieten unter-
streicht.

Insgesamt wird derzeit mit dem laufenden Änderungsantrag (2003) beantragt, den EU-
Fördermittelrahmen für die Dorferneuerung um 19 % zu senken (-19 % bei den öffentli-
chen Mitteln) und die Jahrestranchen für die zurückliegenden Jahren an die Nachfrage
anzupassen. Hintergrund dafür sind u.a. Verringerungen der GAK-Mittel, die als Kofi-
nanzierungsmittel für die EU-Mittel eingesetzt werden. Die Verringerung der GAK-Mittel
wiederum war eine Folge der Hochwasserkatastrophe im Jahr 2002, für die zur Behebung
der entstandenen Schäden Bundesmittel notwendig wurden. Es kommt hinzu, dass das
Programm im ersten Jahr nur zögerlich umgesetzt wurde, was auch darin begründet liegt,
dass die Programmgenehmigung durch die EU-Kommission erst im dritten Quartal des
Jahres 2000 erfolgte.

o 9.4 Darstellung und Analyse des bisher erzielten Outputs

In den ersten drei Programmjahren (bis einschließlich 2002) wurden innerhalb Maßnah-
me o insgesamt 1.242 Projekte mit förderfähigen Kosten in Höhe von zusammen rund
85 Mio. Euro durchgeführt. Dabei handelte es sich um

– 877 Dorferneuerungsprojekte mit förderfähigen Kosten von rund 50 Mio. Euro und

– 365 Projekte gem. ETLR (nachfolgend EtL-Projekte genannt) mit förderfähigen Kos-
ten von rund 35 Mio. Euro.
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Der Anteil von EtL-Maßnahmen an alle o-Maßnahmen liegt bezüglich der Projektanzahl
bei 30 % und bezogen auf die förderfähigen Kosten bei 41 %.

Inhaltliche Ausrichtung

Die nachfolgende Beschreibung der inhaltlichen Ausrichtung von Maßnahme o erfolgt
getrennt nach den Teilbereichen „Dorferneuerung“, nachfolgend DE genannt, und „Ent-
wicklung typischer Landschaften und der ländlichen Räume“ gem. ETLR, nachfolgend
EtL genannt.

Abbildung o1 zeigt in einer Übersicht die Häufigkeitsverteilung der Projektkategorien
innerhalb des Teilbereichs Dorferneuerung. Dies erfolgt in Anlehnung an die Kategorisie-
rung der Fördergegenstände, wie sie in den jeweils zugrunde liegenden Richtlinien vor-
liegt. (Nicht dargestellt sind wegen der Vielzahl von Projektkategorien diejenigen neun,
deren Anteil unter 1 % liegt.)

Innerhalb des Teilbereichs Dorferneuerung sind besonders drei Projektkategorien domi-
nant. Am häufigsten innerhalb der DE wurden in den ersten drei Programmjahren Projek-
te zur Erhaltung und Gestaltung (ehemals) land- und forstwirtschaftlich genutzter Bau-
substanz mit ortsbildprägendem Charakter durchgeführt (30 % der Projekte). Knapp jedes
dritte DE-Projekt in Niedersachsen kommt aus diesem Bereich. Inhalt der Projekte dieser
Förderkategorie sind vor allem Arbeiten an Dächern, Fenstern und Fassaden. In Bezug auf
die förderfähigen Kosten tritt diese Projektkategorie jedoch in ihrer Bedeutung hinter die
Projekte zur Verbesserung der innerörtlichen Verkehrsverhältnisse zurück. Mit 26 % der
Projekte (etwa jedes vierte Projekt) liegen diese auf Rang 2, bei den förderfähigen Kosten
mit 46 % jedoch eindeutig auf Rang 1. Sie werden fast ausschließlich von öffentlichen
Projektträgern durchgeführt und beinhalten Ausbau, Umgestaltung und Sanierung von
Straßen und Plätzen in den Dörfern. Etwa jedes fünfte DE-Projekt gehört zum Bereich der
kleineren Bau- und Erschließungsmaßnahmen zur Erhaltung und Gestaltung des dörfli-
chen Charakters (22 %), auf die 13 % der förderfähigen Kosten entfallen. Hier werden
neben Arbeiten an Gebäuden solche auf Hoffflächen, an Einfriedungen, Wegen, Beleuch-
tung usw. durchgeführt. Zusammen machen diese drei Projektkategorien, die allesamt
GAK-Kategorien sind, 78 % der DE-Projekte und 75 % der förderfähigen Kosten aus.

Dörfliche Dienstleistungseinrichtungen und Gemeinschaftsanlagen machen 5 % der
DE-Projekte und 8 % der förderfähigen Kosten aus. Inhalt dieser Projekte sind zumeist
Arbeiten an dörflichen Gemeinschaftsgebäuden (z.B. Dorfgemeinschaftshäuser), Schulen
und Kindergärten. Solche Projekte sind in ihrer Anzahl immer geringer als z.B. Erhal-
tungs- und Gestaltungsmaßnahmen an land- und forstwirtschaftlichen Gebäuden, da pro
Dorf zumeist nur eine solche Einrichtung gefördert wird, aber eine Vielzahl von Erhal-
tungs- und Gestaltungsmaßnahmen.
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Abbildung o1: Häufigkeit der Förderfälle und Verteilung der förderfähigen Projekt-
kosten nach Projektkategorien gemäß Richtlinie (DE)
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Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Förderdaten (N=877 und N= ca. 50 Mio. Euro).

Umnutzungen gemäß der dafür vorgesehenen Richtliniennummer werden in 2,3 % der
Fälle mit 5 % der förderfähigen Kosten durchgeführt. Allerdings sind in Abbildung o1
nur die Umnutzungsprojekte dargestellt, die gemäß der entsprechenden Richtliniennum-
mer eingeordnet sind. Da die Richtlinie Umnutzungen unter dieser Nummer nur bis zu
einer Förderhöhe von 50.000 Euro Förderung gestattet, werden umfangreichere Umnut-
zungsprojekte in Teilprojekte aufgegliedert und diese Teilaspekte dann unter anderen
Richtliniennummern gefördert. Daher wird der tatsächliche Anteil von Gebäuden mit ei-
ner neuen Nutzung in Folge der Dorferneuerungsförderung höher sein, als dies die Anzahl
der Umnutzungsprojekte unter dieser Richtliniennummer wiederspiegelt.
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Abbildung o2: Dorferneuerungsprojekte pro Dorf

0

20

40

60

80

100

120

140

1 2 3 4 5 bis
unter 10

10 bis
unter 20

über 20

Projekte pro Dorf

A
nz

ah
lD

ör
fe

r

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Förderdaten (N=877).

In knapp der Hälfte der geförderten Dörfer wurde nur ein Projekt mit EU-Mitteln kofi-
nanziert. Dies kann z.B. Dörfer betreffen, die am Anfang oder am Ende des gesamten
Dorferneuerungsprozesses stehen, in denen dann erste bzw. letzte Projekte umgesetzt
werden. Zudem können neben den EU-geförderten Projekten auch rein national finanzier-
te Projekte zusätzlich gefördert werden, die in unseren Projektlisten nicht enthalten sind.
Im größten Teil der Dorferneuerungs-Dörfer wurde jedoch mehr als ein Projekt umge-
setzt, wobei sich die Spanne hauptsächlich zwischen zwei und zehn EU-geförderten Pro-
jekten bewegt. Nur in einzelnen Ausnahmefällen geht die Anzahl der Projekte über zehn
pro Dorf hinaus.

Abbildung o3 zeigt die Häufigkeitsverteilung der Projekte beim Teilbereich EtL. (Nicht
dargestellt sind wegen der Vielzahl von Projektkategorien diejenigen fünf, deren Anteil
unter 1 % der Projekte liegt.)

Auch innerhalb des Teilbereichs EtL gehören Projekte zur Erhaltung und Gestaltung
landschaftstypischer Bausubstanz zur am meisten nachgefragten Kategorie. Zwei Drittel
aller EtL-Projekte (66 %) und fast die Hälfte der förderfähigen Kosten gehören zu dieser
GAK-Kategorie und führen den Teilbereich EtL damit deutlich an. Diese Projekte bein-
halten Arbeiten an einer Vielzahl unterschiedlichster Gebäude, z.B. Mühlen, Kirchen,
Pfarrhaus, Museen, Backhäuser, historische Schulen usw. Mit Abstand und einem Anteil
von 11 % bezogen auf die Anzahl der Projekte und 24 % bezogen auf die förderfähigen
Kosten folgen Projekte zum landschaftstypischen Ausbau und zur Gestaltung von Stra-
ßen, Plätzen und Wegeverbindungen (Kategorie gem. Landesprogramm). Umnutzungen
werden in 3 % der Fälle durchgeführt.
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Abbildung o3: Häufigkeit der Förderfälle und Verteilung der förderfähigen Projekt-
kosten nach Projektkategorien gemäß Richtlinie (EtL)
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Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Förderdaten (N=365 und N= ca. 35 Mio. Euro).

Regionale Ausrichtung

Die nachfolgenden Abbildung o4 stellen innerhalb Maßnahme o auf der Basis der förder-
fähigen Mittel die Aktivität der AfA-Bezirke dar.
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Abbildung o4: Anteil an förderfähigen Kosten je Amtsbezirk (DE und ETLR)
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Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Förderdaten (DE: N= ca. 50 Mio. Euro, EtL: N= ca. 35 Mio. Euro).

Die Verteilung der förderfähigen Kosten auf die Ämter ist für die Aspekte DE und EtL
unterschiedlich. Beim Anteil der förderfähigen Kosten in der Dorferneuerung sind die
Ämter Sulingen, Hannover und Göttingen führend. Bei EtL dagegen nehmen die Ämter
Oldenburg und Meppen mit jeweils über 20 % der förderfähigen Kosten eine herausra-
gende Stellung ein. Im Bezug auf DE haben diese Ämter einen Platz im Mittelfeld. Die
Ämter Lüneburg und Osnabrück haben sowohl in Bezug auf DE als auch auf EtL nur ei-
nen sehr geringen Anteil der förderfähigen Kosten.

Art der Zuwendungsempfänger

Abbildung o5 zeigt die Verteilung der Projekte und förderfähigen Kosten auf verschiede-
ne Kategorien von Zuwendungsempfängern.

Die beiden dominierenden Zuwendungsempfängergruppen sind Gebietskörperschaften
und Privatpersonen (sonstige Private und Landwirte/Handwerksbetriebe). Andere Zuwen-
dungsempfängergruppen, wie z.B. Vereine, Kirchen oder sonstige Personen des öffentli-
chen Rechts spielen nur eine untergeordnete Rolle. Von der Anzahl der Projekte her hat
das Verhältnis zwischen Gebietskörperschaften und Privaten einen Schwerpunkt bei den
Privaten, bei der Betrachtung der förderfähigen Kosten verändert sich dieser jedoch ein-
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deutig zu Gunsten der Gebietskörperschaften. Sowohl bei DE als auch bei EtL haben sie
den höchsten Anteil der förderfähigen Kosten verausgabt. Dies ist vor allem auf die Pro-
jekte im innerörtlichen Verkehrsraum zurückzuführen, die hohe durchschnittliche Kosten
verursachen.

Abbildung o5: Art der Zuwendungsempfänger bezogen auf Projekte und förderfähige
Kosten
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Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Förderdaten (N= DE:877, EtL:365 N= DE:ca. 50 Mio. Euro, EtL:ca. 35
Mio. Euro).

Zielerreichung (operationelle Ziele)

In PROLAND wurden für den Programmzeitraum 2000 bis 2006 innerhalb der Maßnah-
me o zahlreiche operationelle Ziel festgelegt. Ihre Zielereichung ist nachfolgend darge-
stellt.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass bereits in einer Vielzahl von Dörfern Projek-
te mit EU-Mitteln gefördert wurden. Hier wurde das formulierte Ziel für den gesamten
Förderzeitraum von 600 Dörfern bereits zur Halbzeit fast erreicht. Bei der Anzahl der
geförderten Projekte nach Themenbereichen, zu denen operationelle Ziele formuliert
wurden, bleibt die Anzahl der mit EU-Förderung abgeschlossenen Projekte jedoch in fast
allen Fällen hinter diesen Zielen zurück. Besonders deutlich ist dies bei Projekten im Be-
reich Ökologie und bei Grundstückskäufen, bei denen erst vereinzelt Projekte gefördert
wurden. Die verstärkte Aufnahme von Dörfern in das Dorferneuerungsprogramm in den
Jahren 2000 und 2001 kann zukünftig zu einer verstärkten Umsetzung von Projekten auch
in den Bereichen führen, die heute noch hinter den ursprünglichen Erwartungen zurück-
bleiben. Allerdings lässt sich die Umsetzung von Projekten durch die Zuwendungsemp-
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fänger nur begrenzt steuern und hängt auch davon ab, welche Schwerpunkte in einer
Dorferneuerungsplanung insgesamt gesetzt werden und welche Interessen die Zuwen-
dungsempfänger haben.

Tabelle o7: Ergebnisse im Bezug auf die operationellen Ziele

Operationelles Ziel Ergebnis im Bezug auf das operationelle Ziel

DE und EtL:
600 geförderte Dörfer

Nach weniger als der Hälfte der Programmlaufzeit (drei von sieben Programmjah-
ren) wurden in 574 Dörfer Projekte mit EU-Mitteln gefördert. In rund der Hälfte
dieser Dörfer wurde nur ein Projekte gefördert, in der anderen Hälfte zwei bis zu
20 Projekte. Die Zielerreichung dieses operationellen Ziels beträgt 96 %. Es ist
davon auszugehen, dass trotz der beantragten EU-Mittelkürzungen um 19 % dieses
operationelle Ziel bis zum Programmende erreicht und vermutlich sogar weit über-
schritten wird.

DE:
1.200 Projekte zur Erarbeitung
der planerischen Grundlagen
für DE-Maßnahmen/-Projekte
und Betreuung d. Dorferneue-
rung

Projekte aus diesem Bereich wurden zwar durchgeführt, aber nicht mit EU-Mitteln
kofinanziert. Aus diesem Grund treten sie nicht in den Projektdaten in Erschei-
nung, die die Grundlage für die vorliegende Halbzeitbewertung darstellen. Aussa-
gen zur Zielerreichung können daher an dieser Stelle nicht gemacht werden.

DE:
1.100 Projekte zur Verbesse-
rung der Verkehrsinfrastruktur
und zur Förderung von was-
serbaulichen Anlagen

Es wurden aus den zwei genannten Bereichen innerhalb der DE bislang 246 Projek-
te gefördert. Die Zielereichung beträgt 22 %. Damit liegt sie zum derzeitigen Stand
hinter den Erwartungen zurück. Dabei sind es besonders die wasserbaulichen Anla-
gen, die bisher nur zögerlich gefördert wurden (3 Projekte). Verkehrsinfrastruktur-
projekte werden dagegen vergleichsweise zahlreich gefördert.

DE:
10.000 Projekte / Baumaß-
nahmen zur Erhaltung des
dörflichen Charakters und von
Dienstleistungseinrichtungen

Bislang wurden insgesamt 845 Baumaßnahmen zur Erhaltung des dörflichen Cha-
rakters durchgeführt. Darunter fallen 44 Dienstleistungseinrichtungen bzw. Ge-
meinschaftsanlagen sowie alle anderen im Teilbereich DE durchgeführten Baumaß-
nahmen (Doppelungen mit den nachfolgend aufgeführten Bereichen inklusive), da
diese i.d.R. auch den dörflichen Charakter positiv verändern. Die Zielereichung
liegt zum jetzigen Zeitpunkt bei 9 %. Das gesteckte Ziel wird voraussichtlich auch
bis zum Ende der Programmlaufzeit mit EU-konfinanzierten Projekten nicht er-
reicht werden. Gerade in diesem Zielbereich wird aber eine Vielzahl von Projekte
mit rein nationaler Förderung umgesetzt. Daher kann über den Zielerreichungsgrad
mit der gesamten Dorferneuerungsförderung keine Aussage getroffen werden.

DE:
300 Maßnahmen zur Bewah-
rung oder Wiederherstellung
der dörflichen ökologischen
Eigenart und Vielfalt

Bislang wurden im Teilbereich DE nur vier Projekte umgesetzt. Die Zielerreichung
bleibt damit weit hinter den gesteckten Zielen zurück.

DE:
2.500 Projekte / Baumaßnah-
men für land- u. forstwirt-
schaftliche Betriebe

Bis zum jetzigen Zeitpunkt wurden 337 Projekte umgesetzt. Dies entspricht einer
Zielerreichung von 14 %. Die Umsetzung liegt damit hinter den Erwartungen zu-
rück.

DE:
70 Projekte zur Förderung des
Grunderwerbs und von Ab-
bruchmaßnahmen

Auch dieser Indikator hat eine bleibt hinter dem operationellen Ziel zurück. Bis-
lang wurden nur drei Grundstückskäufe getätigt.

EtL:
150 Projekte im Bereich Ver-
kehrsinfrastruktur und wasser-
bauliche Anlagen

Bislang wurden im Teilbereich EtL 39 Projekte im Bereich Verkehrsinfrastruktur
und neun Projekte im Bereich wasserbaulicher Anlagen umgesetzt. Die Zielerrei-
chung liegt bei 32 %. Möglicherweise kann das Ziel im Verlauf der zweiten Pro-
grammhälfte noch erreicht werden. Dies wird voraussichtlich besonders durch die
zahlenmäßig stark vertretenen Verkehrsprojekte möglich sein.

EtL:
500 Baumaßnahmen zur Erhal-
tung der regionaltypischen
Landschafts- u. Siedlungs-
struktur

Eine sehr gute Zielereichung ist in diesem Segment zu verzeichnen. Sie liegt bei
56 %. Es ist deshalb davon auszugehen, dass bei unveränderter Schwerpunktset-
zung innerhalb der Maßnahme o das gesteckte operationelle Ziel erreicht und wahr-
scheinlich sogar deutlich übertroffen wird.

EtL:
130 Projekte im Bereich Öko-
logie

Innerhalb der Teilmaßnahme EtL wurden bislang nur fünf Ökologieprojekte umge-
setzt. Es ist unwahrscheinlich, dass das gesteckte Ziel bis Ende 2006 noch voll zu
erreichen ist.

Quelle: Eigene Darstellung.
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Vergleichsweise hoch ist der Umsetzungsstand gemessen an den operationellen Zielen bei
den Projekten im Bereich Verkehrsinfrastruktur. In diesem Bereich liegt ein eindeutiger
Schwerpunkt der Förderung mit EU-Mitteln im Zeitraum von 2000 bis 2002.

o 9.5 Analyse und Bewertung der administrativen Umsetzung der
Maßnahmen vor dem Hintergrund der Inanspruchnahme

o 9.5.1 Organisatorische und institutionelle Umsetzung

In die Abwicklung der Maßnahme o in Niedersachsen sind drei Verwaltungsebenen ein-
bezogen (siehe Tabelle o8).

Tabelle o8: Verwaltungsebenen und ihre Hauptaufgaben bei der Maßnahme o

Ebene Aufgabe
ML • Zentrale Fördermittelbewirtschaftung.

• Festlegen der grundsätzlichen Vorgehensweisen per Richtlinie, Besonderer
Dienstanweisung und Erlassen.

Bez.-Reg. • Meldung des Fördermittelbedarfs an das ML.
• Fachaufsicht über die ÄfA.

ÄfA • Meldung des Fördermittelbedarfs an die Bez.-Reg.
• Antragsannahme, -bearbeitung, –bewilligung und –kontrolle.

Quelle: Eigene Darstellung.

Zusätzlich einbezogen ist noch die Zahlstelle, über die die Auszahlung der Fördermittel
stattfindet und die die Bewilligungsfunktion an die ÄfA abgegeben hat.

o 9.5.2 Informationswege

Interne Information über die Abwicklung der Förderung

Das EAGFL-Garantieverfahren war für die meisten Bewilligungsstellen laut Ergebnis der
schriftlichen Befragung (zumindest in Teilen) neu. Die Weitergabe der für die Abwick-
lung erforderlichen Regelungen erfolgte kurz nach der Genehmigung des Programms,
allerdings wurden diese Regelungen mittlerweile schon mehrfach geändert und einige
ÄfA geben an, dass einzelne Verfahrensfragen immer noch nicht abschließend geklärt
sind.

Um Unsicherheiten in der Abwicklung der Dorferneuerungsmaßnahmen im Rahmen von
PROLAND abzubauen, waren vor allem Kollegen und Vorgesetzte aus dem eigenen AfA
sehr wichtig. Darüber hinaus wurden die Besondere Dienstanweisung des Fachreferates,
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das PROLAND-Programm zur EDV-technischen Erfassung und Abwicklung von Anträ-
gen und Hilfestellungen durch die Bez.-Reg. als sehr wichtig beim Abbau von Unsicher-
heiten durch die ÄfA eingeschätzt.

Insgesamt hat das Zusammenspiel der verschiedenen Informationsmöglichkeiten dazu
geführt, dass die Abwicklung der Dorferneuerung zügig in Gang gekommen ist. Zwar
werden immer noch grundsätzliche Probleme in der Abwicklung der EAGFL-
kofinanzierten Projekte gesehen, allerdings rühren diese nicht von Informationsdefiziten
her.

Information möglicher Zuwendungsempfänger

Die Information von potenziellen Antragssteller kann auf ganz unterschiedliche Weisen
geschehen. Die ÄfA nutzen hierfür vor allem die Möglichkeit

– im Rahmen von Besuchen zu informieren,

– den direkten persönlichen Kontakt zu nutzen,

– an Informationsveranstaltungen teilzunehmen sowie

– über Artikel in der örtlichen Presse Informationen zu verbreiten.

Die Gemeinden als Träger der Dorferneuerungsplanung informieren darüber hinaus über
die Dorferneuerung in extra hierfür durchgeführten Informationsveranstaltun-
gen/Bürgerversammlungen sowie über Artikel und Ankündigungen in Tageszeitungen.

Für die befragten privaten Zuwendungsempfänger bei Dorferneuerungsprojekten waren
dies auch die wichtigste Quelle für Informationen über die Förderung: die Bürgerver-
sammlung und die örtliche Presse. Darüber hinaus wurden direkte persönliche Kontakte
zu Behörden sowie Information durch Nachbarn und Freunde häufig genannt (siehe Er-
gebnisse der Zuwendungsempfängerbefragung im Anhang). Bei einem integrierten Pro-
zess wie der Dorferneuerung, der stark auf die Aktivierung der Bevölkerung der geförder-
ten Dörfer abzielt, erscheinen die gewählten Informationsinstrumente sinnvoll und wer-
den auch angenommen, wie die Befragung der Zuwendungsempfänger zeigt.

Ein anderes Bild ergibt sich bei den nicht-kommunalen Zuwendungsempfängern im Be-
reich ETLR. Hier war der direkte persönliche Kontakt zu Behörden die mit großem Ab-
stand wichtigste Informationsquelle über die Förderung. Da hier vor allem denkmalge-
schützte Gebäude Inhalt der Förderung sind, verwundert dieses Ergebnis aber nicht.
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o 9.5.3 Nachfrage nach Fördermitteln und Auswahlverfahren

Die Nachfrage nach Fördermitteln wird laut Ergebnis der schriftlichen Befragung der ÄfA
sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich als stark (großes Interesse, viele An-
träge) bis mittel (mittleres Interesse/mäßige Anzahl von Anträgen) eingeschätzt. Daher
wird von der Hälfte der ÄfA eine Aufstockung der Fördermittel gefordert.

Der Anteil von Anträgen, die zurückgestellt oder abschlägig beschieden werden, ist von
Amt zu Amt ganz unterschiedlich. Bei den zurückgestellten Anträgen gibt es einige Äm-
ter, die keine oder nur sehr wenige Anträge zurückstellen, während mehrere andere Ämter
angeben, bis zu 20 % ihrer Anträge aus dem privaten Bereich zurückzustellen. Der Anteil
der Anträge, die abschlägig beschieden werden, liegt insgesamt niedriger. Im öffentlichen
Bereich gibt es kein AfA, das angibt mehr als 5 % seiner Anträge abschlägig zu beschei-
den. Im privaten Bereich ist die Spannbreite größer, sie reicht von 3 bis 15 %. Die wich-
tigsten Gründe für die Ablehnung sind im öffentlichen wie im privaten Bereich dass die
Maßnahme den Belangen des Dorferneuerungsplanes nicht entspricht bzw. formelle Aus-
schlusskriterien (v.a. vorzeitiger Maßnahmenbeginn) gegen eine Förderung sprechen.
Darüber hinaus wurde auch der Grund der nicht ausreichenden Fördermittel mehrfach
genannt.

Die ÄfA gehen zukünftig nicht mehr davon aus, dass alle Anträge, die den formalen Kri-
terien genügen, auch bewilligt werden können. Als Auswahlkriterien werden dann

– Rangfolgenbildung nach Prioritätenlisten im Dorferneuerungsplan,

– Rangfolgenbildung durch die Dienststelle selbst sowie

– Vorrang für Anträge aus dem klassisch landwirtschaftlichen Bereich

herangezogen soweit sie heute noch nicht genutzt werden. Auch die Besondere Dienstan-
weisung nennt die Aussagen zu Förderschwerpunkten und Prioritäten in den Dorferneue-
rungsplänen als Auswahlkriterium (ML, 2002a).

Ein anderer Ansatz stellt sich bei den Maßnahmen nach ETLR dar. Hier gibt es keine
Dorferneuerungskonzepte, die der Förderung zugrunde liegen können. Die Besondere
Dienstanweisung nennt hier als Auswahlkriterium, dass bevorzugt Projekte zu fördern
sind, die in einem räumlichen oder sachlichen Förderschwerpunkt des Landes liegen.
Räumliche Förderschwerpunkte sind dabei Bereiche des Landes, in denen Planungen oder
Konzepte (AEP, Dorferneuerungspläne, Flurbereinigungspläne, regionale oder lokale
Entwicklungskonzepte für Landentwicklungsmaßnahmen) vorliegen oder erstellt werden,
die auf einen koordinierten und effektiven Einsatz von Fördermitteln abzielen. Sachliche
Förderschwerpunkte wiederum betreffen Maßnahmenbereiche, die mit innovativen Ent-
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wicklungsansätzen dazu beitragen, in den ländlichen Räumen unmittelbar oder mittelbar
Arbeitsplätze zu sichern oder neu zu schaffen.

o 9.5.4 Antragstellung, Bearbeitung, Bewilligung und Kontrolle

Die administrative Abwicklung eines Förderantrages verläuft folgendermaßen:

– Zunächst werden die Förderanträge privater Projektträger von diesen bei der Gemein-
de eingereicht, innerhalb derer das Projekt durchgeführt werden soll.

– Diese wiederum reicht den Förderantrag an das zuständige Amt für Agrarstruktur
(AfA) weiter, ergänzt um ihre Stellungnahme, inwieweit die beantragte Maßnahme
zur Entwicklung typischer Landschaften und ländlicher Räume beiträgt. Oder die
Gemeinde stellt selbst einen Antrag und reicht diesen ein.

– Das AfA nimmt den Antrag entgegen und registriert dessen Eingang. Im Sinne der
Verwaltungskontrolle wird unter Beachtung des 4-Augen-Prinzip der Antrag schließ-
lich vom AfA bearbeitet. Das AfA als Bewilligungsstelle entscheidet anschließend
über den Förderantrag, stellt den Bewilligungsbescheid aus und versendet ihn an den
Antragssteller; die Gemeinde erhält dabei eine Kopie des Bewilligungsbescheids pri-
vater Projektträger.

– Der Antragsteller kann nun mit der Umsetzung seines Projektes beginnen.

– Nachdem die Umsetzung des Projektes abgeschlossen ist, erfolgt von Seiten des AfA
eine örtliche Inaugenscheinnahme, um die Übereinstimmung der Investition mit dem
Antrag bzw. der Bewilligung zu kontrollieren. Diese örtliche Inaugenscheinnahme
kann auch bereits vorher oder sogar mehrfach erfolgen. Der Zuwendungsempfänger
reicht die bezahlten Rechnungen beim AfA ein. Anschließend erfolgt durch das AfA
die Verwendungsnachweisprüfung, bevor schließlich auf der Basis dieser bezahlten
Rechnungen das AfA die Zahlstelle anweist, die Abschlusszahlung zu tätigen.

– Bei mindestens 5 % der Zuwendungsempfänger muss vor Auszahlung der Schluss-
zahlung zusätzlich eine Vor-Ort-Kontrolle durchgeführt werden. Sie erfolgt durch
den Technischen Prüfdienst; dies sind zwei Mitarbeiter des AfA (4-Augen-Prinzip),
die sonst nicht mit dem Förderfall befasst sind. Die Auswahl erfolgt zentral und ist
im EDV-Programm PROLAND entsprechend verankert.

Für die Antragssteller haben sich was die Antragsstellung betrifft, keine größeren Verän-
derungen durch die heutige Abwicklung der Förderung nach dem EAGFL-
Garantieverfahren ergeben. Für die Bewilligungsstellen sind die Veränderungen aller-
dings erheblich. Mit dem EAGFL-Garantieverfahren wurde z.B. das 4-Augen-Prinzip bei
der Abwicklung eines Förderantrages eingeführt. Dies bedeutet, dass jeder Bearbeitungs-
schritt eines Antrags von einem zweiten Mitarbeiter des AfA gegengeprüft werden muss.
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Hierdurch wird die in den ÄfA aufgebaute Produktverantwortlichkeit des einzelnen Bear-
beiters unterlaufen und eine Misstrauenskultur aufgebaut. Bei der Befragung der Bewilli-
gungsstellen wurde das 4-Augen-Prinzip als eines der grundsätzlichen Probleme bei der
Umsetzung angesehen. Zudem wurden auch umfangreiche Checklisten und Prüfprotokolle
für die Abwicklung der Anträge eingeführt. Diese stellen zwar einen höher Arbeitsauf-
wand dar, können aber z.B. bei Bearbeiterwechseln, Urlaubsvertretungen oder der Einar-
beitung neuer Mitarbeiter über ihren eigentlichen Zweck hinaus sehr hilfreich sein. Dar-
über hinaus wurde auch die Vor-Ort-Kontrolle neu eingeführt. Sie wird in Niedersachsen
stärker als Systemkontrolle insgesamt verstanden und beinhaltet auch eine Verwaltungs-
kontrolle insgesamt. Ein Problem der Vor-Ort-Kontrolle ist die Häufung kurz vor Ende
des EU-Haushaltsjahres. Erst wenn ein Projekt zur Auszahlung kommt, wird vom einge-
setzten EDV-Programm die Information angezeigt, ob eine VOK durchgeführt werden
muss oder nicht. Da Auszahlungen überwiegend erst kurz vor Ende des
EU-Haushaltsjahres erfolgen, häufen sich dementsprechend die VOK in dieser Zeit. Da-
her wäre hier die Empfehlung, dass Auszahlungen stärker als bisher kontinuierlich erfol-
gen sollten.

Die Zufriedenheit der Zuwendungsempfänger mit verschiedenen Aspekten des Ablaufes
wurde im Rahmen der schriftlichen Befragung erhoben. In Abbildung o6 sind die zufrie-
denen und sehr zufriedenen Angaben zu den einzelnen Aspekten zusammengefasst darge-
stellt.

Abbildung o6 macht deutlich, dass die Zufriedenheit mit der Förderung von Seiten der
Zuwendungsempfänger insgesamt sehr hoch ist. Die gilt vor allem für die Aspekte, die in
direktem Zusammenhang mit den ÄfA stehen (Kontaktaufnahme mit den zuständigen
Stellen, Beratung durch das AfA, Erreichbarkeit des Ansprechpartners, gleich bleibender
Ansprechpartner).

Weniger zufrieden sind gerade die privaten Zuwendungsempfänger in Bezug auf die Zu-
sammenstellung der benötigten Unterlagen, die Wartezeit bis zum Bewilligungsbescheid,
die Zusammenarbeit mit den beauftragten Handwerkern sowie die terminlichen Vorgaben
der Endabrechnung. Auffällig ist dabei, dass bei vielen dieser Aspekte die öffentlichen
Zuwendungsempfänger wesentlich zufriedener sind (z.B. Zusammenstellen der benötigten
Unterlagen, Wartezeit bis zum Bewilligungsbescheid). Hier ist zu vermuten, dass die öf-
fentlichen Zuwendungsempfänger häufiger Förderanträge stellen und daher mit dem Pro-
zedere eher vertraut sind und auch besser damit zurechtkommen, als ein privater Zuwen-
dungsempfänger, für den dies eher die Ausnahme darstellt.
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Abbildung o6: Aspekte, mit denen die Zuwendungsempfänger zufrieden/ sehr zufrie-
den waren
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Quelle: Eigene Darstellung.

Als problematisch bei der Umsetzung von Projekten hat sich der Förderhöchstsatz bei
Umnutzungsprojekten herausgestellt. Bei öffentlichen Zuwendungsempfängern liegt er
gemäß Richtlinie bei 25.000 Euro, bei privaten bei 50.000 Euro. Bei umfangreicheren
Umnutzungsprojekten ist dieser Höchstsatz sehr schnell erreicht und die Projekte können
nicht komplett gefördert werden. Um dieses Problem zu umgehen, wird ein Umnutzungs-
projekt häufig in mehrere Projekte aufgeteilt, die einzelne Aspekte des gesamten Umnut-
zungsvorhabens beinhalten (z.B. die Erneuerung des Daches, der Fenster, der Fassade).
Daher werden tatsächlich mehr Umnutzungen gefördert, als dies die Anzahl bei der ent-
sprechenden Richtliniennummern zum Ausdruck bringt. Für die ÄfA stellt dies einen er-
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höhten Aufwand dar, da sie mehrere Projekte abwickeln müssen. Auch für die Außendar-
stellung (z.B. in der Evaluation) ist dies schwierig, da anhand der Zuordnung zu den
Richtlinienziffern oder den Projektbeschreibungen die Umnutzungen nicht mehr zu er-
kennen sind. Daher sollte der Förderhöchstsatz angehoben werden, damit sich die Umnut-
zungsprojekte zweckmäßiger umsetzen lassen.

o 9.5.5 Finanzmanagement

Das ML verteilt die zugewiesenen Mittel auf die Regierungsbezirke nach einem Schlüs-
sel, der unter Berücksichtigung allgemeiner und landwirtschaftlicher Strukturdaten, der
Finanzkraft sowie der Siedlungsstruktur ermittelt wurde. Die Bezirksregierung verteilt
wiederum ihre Mittel auf die Ämter, die hierfür herangezogenen Kriterien werden von
den Bezirksregierungen in einem Vermerk dokumentiert.

Die ÄfA haben im Rahmen der Befragung als wichtigste finanztechnische Probleme, die
die Umsetzung der Maßnahme erschweren, angegeben:

– die Kürzungen der nationalen Kofinanzierungsmittel,

– die Unterschiedlichkeit der Haushaltsjahre (EU zu nationalem Haushaltsjahr) sowie

– das Jährlichkeitsprinzip.

Bei der Dorferneuerung handelt es sich in der Mehrzahl um investive Projekte. Hier ist
die Umsetzung schwerer steuerbar als bei flächenbezogenen Agrarumweltmaßnahmen,
bei denen 5-jährige Verpflichtungszeiträume eingegangen werden. Gründe für diese
schwer steuerbare Umsetzung sind zum einen die Mischfinanzierung der Projekte aus
EU-, nationalen und kommunalen Mitteln mit der Unterschiedlichkeit der jeweiligen
Haushaltsjahre, der späten Verabschiedung der nationalen Haushalte und möglichen
Haushaltssperren. Darüber hinaus gilt das Jährlichkeitsprinzip, bei dem bis zum 15.10.
des Jahres nicht ausgezahlte EU-Mittel nicht in das nächste Haushaltsjahr übertragen
werden können. In Verbindung mit einer späten Verabschiedung des Landeshaushaltes
oder einer Haushaltssperre verbleiben oft nur wenige Monate, in denen Bewilligungen
ausgesprochen und die Projekte abgerechnet werden können. Die Zuwendungsempfänger
müssen in dieser Zeit aber z.B. Ausschreibungsvorschriften für die Durchführung von
größeren Projekten einhalten oder können aufgrund schlechter Witterungsbedingungen
Projekte nicht fristgerecht umsetzen. Diese Gründe führen zu einer schwierigeren Plan-
barkeit des Mittelabflusses. Aus Sicht der EvaluatorInnen macht daher das Jährlichkeits-
prinzip in Verbindung mit den unterschiedlichen Haushaltsjahren für die Dorferneuerung
wenig Sinn.

Diese finanztechnischen Schwierigkeiten im Zusammenspiel mit dem erhöhten Verwal-
tungsaufwand bei EU-kofinanzierten Projekten haben in der vergangenen Förderjahren
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dazu geführt, dass schwerpunktmäßig Projekte öffentlicher Zuwendungsempfänger mit
einem hohen Finanzvolumen durchgeführt wurden. Der nationale Kofinanzierungsanteil
der EU-Mittel wurde hier komplett durch die Kommunen bestritten, Kürzungen von GAK
und Landesmitteln wirkten sich somit weniger gravierend aus.

Trotz dieser Wege mit den finanztechnischen Problemen umzugehen, bleibt es doch unbe-
friedigend, dass aufgrund der Anforderungen aus dem EAGFL-Garantieverfahren (vor
allem das Ende des EU-Haushaltsjahres am 15.10. und das Jährlichkeitsprinzip) die Um-
setzung der Förderung der Dorferneuerung derart stark beeinflusst wird. Wünschenswer-
ter wären Anforderungen, die eine Gestaltung der Förderung stärker nach inhaltlichen
Kriterien denn der finanztechnischen Umsetzbarkeit zuließen.

Darüber hinaus wurde auf die Schwierigkeit der in Niedersachsen praktizierten Zahlung
von Kofinanzierungsmitteln Dritter über die Zahlstelle hingewiesen. Kofinanzierungsmit-
tel Dritter (z.B. Denkmalschutzmittel) müssen von den jeweiligen Stellen erst an die
Zahlstelle überwiesen werden, damit eine Anordnung an die Landeskasse zur Auszahlung
der EU-Mittel erfolgen kann. Dies stellt für die Bewilligungsstellen einen hohen Aufwand
dar. Hier wäre kritisch zu prüfen, ob nicht Systeme aus anderen Bundesländern über-
nommen werden können, die diesem Ablauf vereinfachen. Beispielhaft sei hier auf Nord-
rhein-Westfalen verwiesen, wo die Kofinanzierungsmittel Dritter aus dem Landeshaushalt
vorfinanziert werden.

o 9.6 Gesamtbetrachtung der angebotenen Maßnahmen hinsichtlich
Inanspruchnahme und erzielten Wirkungen

An dieser Stelle erfolgt eine zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse unserer Un-
tersuchungen. Die ausführliche Darstellung konkreter Ergebnisse befindet sich bei den
EU-Bewertungsfragen und wird daher hier nicht noch einmal dargestellt.

Die Darstellung der Wirkungen erfolgt auf Basis verschiedener Untersuchun-
gen/Befragungen. Zu nennen ist an dieser Stelle besonders die Fallstudie mit ihrem um-
fangreichen Ansatz (vgl. o 9.2). Außerdem gehen die Ergebnisse der schriftlichen Befra-
gung der Zuwendungsempfänger mit in dieses Kapitel ein. Dabei sei an dieser Stelle dar-
auf hingewiesen, dass für diese Zwischenbewertung schwerpunktmäßig die mit
EU-Mitteln kofinanzierten Projekte untersucht wurden. Die dargestellten Ergebnisse und
Wirkungen beziehen sich daher vor allem auf diese Projekte, explizite Aussagen zu den
rein national geförderten Projekten können hier nicht gemacht werden.

Gründe für die Inanspruchnahme bei privaten Zuwendungsempfängern

Die schriftliche Befragung von insgesamt 63 privaten Zuwendungsempfänger ergab, dass
innerhalb der Dorferneuerung viele Personen ein Projekt durchgeführt haben, weil sie
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dafür Zuschüsse bekommen konnten (DE: 68 % der befragten Zuwendungsempfänger,
EtL: 38 %) und/oder weil sie meinten, mittelfristig ohnehin hätten tätig werden müssen
(DE: 51 %, EtL: 50 %). Im Teilbereich EtL war häufig auch die kompetente Beratung und
Betreuung ausschlaggebend für die Durchführung eines Projektes (EtL: 33 %; DE: 18 %).
Die Dorferneuerungsförderung stellt damit eine wichtigen Anreiz, geplante Maßnahmen
zeitlich vorzuziehen. Etwa jeder zweite Befragte gab daher auch an, ohne Förderung nur
einen Teil der Maßnahme gemacht zu haben (DE: 48 %; EtL: 57 %). 42 % der Zuwen-
dungsempfänger im Teilbereich DE sagten zudem, dass sie ihre Projekte sonst zu einem
späteren Zeitpunkt durchgeführt hätten (EtL: 17 %). Auf die Frage, ob die bereits geför-
derten Zuwendungsempfänger beabsichtigen, noch weitere Maßnahmen durchzuführen,
antworteten daher 39 % der DE-Zuwendungsempfänger und sogar 50 % der EtL-
Zuwendungsempfänger auch mit „ja, jedoch nur mit weiteren Zuschüssen“.

Gründe für die Inanspruchnahme bei öffentlichen Zuwendungsempfängern

Auch bei den öffentlichen Zuwendungsempfängern machte die schriftliche Befragung
deutlich, dass ohne die Förderung viele Projekte nicht umgesetzt worden wären. Auf-
grund der angespannten kommunalen Haushaltslage können viele Projekte aktuell ohne
Förderung kaum noch durchgeführt werden. Zwei Drittel der Befragten im Teilbereich
DE bestätigten dies und gaben an, dass sie ohne Förderung die Maßnahme nicht durchge-
führt hätten. 18 % hätten sie nur zum Teil, 16 % zu einem späteren Zeitpunkt durchge-
führt. Im Teilbereich EtL verhält es sich ähnlich.

Ohne Förderung hätten die öffentlichen Projektträger zudem andere Materialien einge-
setzt (27 % der DE-Befragten) oder eine andere bauliche Ausführung gewählt (25 %). Im
Teilbereich EtL sind die Anteile derer, die andere Materialien oder eine andere Ausfüh-
rung gewählt hätten, geringer, da hier mehr Gebäude unter Denkmalschutz stehen. Es
wird deutlich, dass Maßnahme o neben dem notwendigen Anschub dafür sorgt, dass die
Bauausführung in der regionaltypischen Form und qualitativ hochwertig erfolgt.

Wirkungen auf das Ortsbild

Die Untersuchungen im Rahmen der Halbzeitbewertung haben ergeben, dass die Dorfbe-
wohner die Dorferneuerung grundsätzlich als Bereicherung für sich und ihr Dorf erleben.
Dabei sind es besonders die erhaltenden und gestaltenden Maßnahmen an Bauwerken und
im Straßenraum, die das Ortsbild verbessern und dazu führen, dass sich die Dorfbewoh-
ner selber wohler im Ort fühlen. Neben der Verbesserung der persönlichen Wohnqualität
durch Baumaßnahmen an eigenen Gebäuden wird die Wohnumfeldattraktivität mit diesen
Projekten erheblich gesteigert. Das Ortsbild ist deshalb auch ein so wichtiges Kriterium
für das eigene Wohlbefinden im Dorf. Maßnahmen zur Verbesserung des Ortsbildes sind
damit immer auch Maßnahmen zur Verbesserung der weichen personenbezogenen Stand-
ortfaktoren.
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85 % der befragten 33 Dorfbewohner gaben in der schriftlichen Befragung im Rahmen
der Fallstudie an, gestalterische Maßnahmen für wichtig oder sehr wichtig (33 %) für das
Dorf zu halten. Mit 91 % der Nennungen steht das ansprechende Ortsbild daher auch auf
Platz eins der Liste mit den Aspekten, die notwendig sind, um sich im Fallstudiendorf
wohl zu fühlen. Defizite im Ortsbild, bei der Bausubstanz und bei der innerörtlichen Ver-
kehrssituation werden von der Dorfbevölkerung vielfach als störend wahrgenommen,
weshalb die Förderung von Maßnahmen, die diese Missstände beseitigen, von der Dorf-
gemeinschaft auch sehr begrüßt wird. Auch diejenigen, die selber keine Förderung erhal-
ten haben, stehen hinter den Maßnahmen. 67 % der im Fallstudiendorf befragten Dorfbe-
wohner gaben daher auch an, dass sie es richtig finden, dass für gestalterische Maßnah-
men an Gebäuden Fördergelder eingesetzt werden. Als wichtige Gründe für die Durchfüh-
rung dieser Maßnahmen steht das eigene Wohlbefinden an erster Stelle. Aber auch der
Zuzug neuer Personen wird als wichtiger Grund angeführt, nicht zuletzt, weil auch da-
durch das Dorf wieder mit neuem Leben erfüllt wird.

An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass optische Verbesserungen jedoch
nicht allein auf optische Aspekte zu reduzieren sind; durch Erneuerungsarbeiten, die opti-
sche Veränderungen zwangsläufig mit sich bringen, wird jedoch in erster Linie die Funk-
tionsfähigkeit zuvor maroder Gebäude- oder Grundstücksteile wieder hergestellt. Opti-
sche Verbesserungen bedeuten also häufig auch immer eine nachhaltige Funktionswie-
derherstellung.

Wirkungen auf die innerörtliche Verkehrssituation

Von öffentlichen Zuwendungsempfängern werden mit EU-Mitteln im Teilbereich DE
schwerpunktmäßig Projekte zur Verbesserung der innerörtlichen Verkehrssituation
durchgeführt. Dabei handelt es sich um Umgestaltungs- und Instandsetzungsarbeiten im
gesamten Straßenraum. 87 % der Befragten im Teilbereich DE und 64 % im Bereich EtL
haben angegeben, dass das von ihnen durchgeführte Projekt einen Beitrag zur Verbesse-
rung der innerörtlichen Verkehrssituation geleistet hat. Die Art der Wirkungen ist in Ta-
belle o9 aufgeführt.

Der Hauptwirkungsbereich der DE und EtL Projekte mit Wirkungen auf die innerörtliche
Verkehrssituation liegt mit deutlichem Abstand in der optisch ansprechenderen Gestal-
tung des Straßenbildes. Auch die bessere Aufenthaltsqualität im Straßenraum allgemein
und die Aufwertung des Straßenbegleitgrüns sind Hauptwirkungen beider Bereich. Wir-
kungen auf die Bedingungen und Wege für Radfahrer und Fußgänger entfalten dagegen
die EtL Projekte stärker, während die DE Projekte deutlicher auf die Verkehrsberuhigung,
die Entspannung der Parkplatzsituation und die Entschärfung von Gefahrenpunkten wirkt.
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Tabelle o9: Ergebnisse der Frage 14 der schriftlichen Befragung: Wirkungen auf die
innerörtliche Verkehrssituation (Mehrfachnennungen möglich).

DE EtL
n=36 n=16

optisch ansprechenderes Straßenbild 87% 81%
bessere Aufenthaltsqualität im Straßenraum, allgemein 57% 56%
Aufwertung des Straßenbegleitgrüns 53% 56%
bessere Beleuchtung 45% 56%
bessere Bedingungen für Fahrradfahrer 39% 56%
Verkehrsberuhigung Straßen 36% 19%
Entspannung der Parkplatzsituation 36% 13%
Entschärfung Gefahrpunkte 34% 13%
Erleichterungen für den landwirtschaftlichen Verkehr 21% 13%
kürzere Wege für Radfahrer 15% 31%
sonstiges 15% 6%
kürzere Wege für Fußgänger 12% 31%
Verringerung der Geschwindigkeit an den Ortseingängen 12% 25%
Aufwertung des ÖPNV 12% 13%
Verbesserte An- und Ablieferbedingungen für gewerbliche Betriebe 7% 13%
bessere Querungsmöglichkeiten 6% 38%

Quelle: Eigene Darstellung.

Wirkungen auf die Fremdenverkehrstätigkeit

Außerdem haben die öffentlichen Zuwendungsempfänger für ihre Maßnahmen Wirkungen
aufgezeigt, die sich förderlich auf die Fremdenverkehrstätigkeit auswirken. 64 % der Be-
fragten öffentlichen Zuwendungsempfänger im Teilbereich EtL und 41 % der Befragten
im Teilbereich DE gaben an, dass ihr Projekt einen direkten oder indirekten Beitrag zur
Entwicklung des Fremdenverkehrs leistet. Bei den Wirkungen handelt es sich um die in
Tabelle o10 dargestellten.

Bei den DE Projekten mit Wirkungen auf den Fremdenverkehr wurden schwerpunktmäßig
sonstige Wirkungen genannt. Dabei wurden vor allem allgemeine Attraktivitätssteigerun-
gen der Dörfer insgesamt und ein verbessertes Ortsbild angegeben. Dies stellt allerdings
keine direkte Wirkung auf den Fremdenverkehr dar. Die DE-Projekte wirken daher vor
allem auf den Tagestourismus sowie die bessere Auslastung der bestehenden Einrichtun-
gen im Dorf. Vergleichsweise vielfältigere Wirkungen wurden von den öffentlichen Trä-
gern der EtL Projekte angegeben. Auch hier sind es die Tagestouristen, deren Zahl in Fol-
ge der Förderung steigt, die Förderung hat jedoch auch verbesserte Freizeiteinrichtungen
und neue gastronomische Angebote als Wirkung.
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Tabelle o10: Ergebnisse der Frage 15 der schriftlichen Befragung: Wirkungen auf die
Entwicklung des Fremdenverkehrs im Dorf (Mehrfachnennungen mög-
lich).

DE EtL
n=18 n=25

gestiegene Zahl der Tagestouristen 32% 84%
bessere Auslastung bestehender Einrichtungen 25% 32%
verbesserte Freizeiteinrichtungen 6% 28%
neue gastronomische Einrichtungen 0% 20%
Sonstiges 43% 16%
gestiegene Zahl der Übernachtungen 0% 16%
verbesserte gastronomische Einrichtungen 6% 4%
neue Freizeiteinrichtungen 6% 4%

Quelle: Eigene Darstellung.

Wirkungen bei Landwirten

Eine andere Personengruppe, die vom Programmbewerter ebenfalls näher untersucht wur-
de, um Wirkungen der Dorferneuerung aufzuzeigen, sind die Landwirte. Im Rahmen der
Fallstudie wurden 12 Landwirte befragt. Dies hat gezeigt, dass im Fallstudiendorf auch
zahlreiche Landwirte von der Dorferneuerung profitiert haben

3
. Sie haben hauptsächlich

Arbeiten an Fenstern, Dächern und Fassaden von Scheunen, Ställen und Wohnhäusern
durchgeführt. Auf Basis der Fallstudie wird deutlich, dass die Dorferneuerung bei den
Landwirten dazu beiträgt, die Zufriedenheit mit dem eigenen Dorf z.T. deutlich zu
verbessern und die Lebensqualität insgesamt zu erhöhen. Dabei treten Landwirte in ihrer
Funktion als „normale“ Dorfbewohner auf. Gestalterische Maßnahmen erfahren vor die-
sem Hintergrund eine große Akzeptanz, auch wenn ein Landwirt selber nicht gefördert
wird. Veränderungen hinsichtlich der Einkommens- und Beschäftigungssituation infolge
der Dorferneuerung konnten bei den Landwirten im Fallstudiendorf nicht nachgewiesen
werden. Betriebliche Veränderungen können zudem nicht mit der Dorferneuerung in di-
rekten Zusammenhang gebracht werden. Konfliktfelder zwischen den landwirtschaftli-
chen Erfordernissen und den Ansprüchen der Dorferneuerung wurden von Seiten der
Landwirte nicht aufgezeigt, vielmehr haben die öffentlichen Zuwendungsempfänger dar-
auf hingewiesen, dass die Dorferneuerung Vereinfachungen für den landwirtschaftlichen
Verkehr mit sich bringt. Jedoch ist nicht auszuschließen, dass in Einzelfällen auch
nachteilige Entwicklungen entstehen. In den Expertengesprächen wurde darauf hingewie-

3
42 % der Landwirte im Fallstudiendorf wurden im Rahmen der Dorferneuerung gefördert. Zum Ver-
gleich: In den drei untersuchten Dörfern der anderen (Flächen-) Bundesländer wurden z.T. keine, 25
% oder 67 % der Landwirte gefördert.
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sen, dass neue Nutzungen ggf. mit Einschränkungen für die Landwirtschaft verbunden
sein können (Emissionsgrenzen u.ä.).

Wirkungen bei Gewerbebetrieben

Für das lokale Gewerbe ist die Dorferneuerung in zweierlei Weise von Bedeutung. Zum
einen kann die Dorferneuerung konkret beschäftigungsfördernd wirken (konjunkturell),
zum anderen kann sie durch ihre öffentlichen Gestaltungsprojekte die Standortattraktivität
des Unternehmens für Kunden und Mitarbeiter verbessern und infolge dessen auch struk-
turelle (dauerhafte) Beschäftigungseffekte haben. In Abhängigkeit verschiedener Faktoren
können lokale Betriebe unterschiedlich von der Dorferneuerung profitieren. Zu diesen
Faktoren gehören bspw. der Betriebszweig, die Angebotspalette, der Einzugsbereich, die
Außenwirksamkeit des Betriebs, die Intensität des Kundengeschäftsverkehrs sowie sons-
tige Repräsentationspflichten.

Wirkung auf Beschäftigung und Einkommen

Grundsätzlich sind im Rahmen der Dorferneuerung besonders konjunkturelle Beschäfti-
gungseffekte festzustellen, die sich z.B. im lokalen Handwerk niederschlagen, welches
während der Bauphase beauftragt wird. Ähnliches gilt auch für lokal ansässige Planer,
Architekten und andere Ingenieure, die vor der eigentlichen Bauphase mit der Planerar-
beitung betraut werden.

Direkte strukturelle Beschäftigungseffekte treten dagegen nur in relativ kleinem Umfang
auf. Die schriftliche Befragung der Zuwendungsempfänger hat gezeigt, dass von diesen
Effekten grundsätzlich mehr Männer als Frauen profitieren, wobei diese sich bei den
Männern zu einem Großteil beschäftigungssichernd, bei den Frauen aber fast ausschließ-
lich beschäftigungsschaffend auswirken. Dies bedeutet, dass Männer infolge der Dorfer-
neuerungsförderung ihren Arbeitsplatz behalten, während für Frauen durch die Dorfer-
neuerung neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Detaillierte Informationen hierzu finden
sich in den Ausführungen zu Bewertungsfrage IX.3.

In dem Zusammenhang muss darauf hingewiesen werden, dass in dem Umfang, wie die
Beschäftigungssituation verändert wird, sich auch Einkommenseffekte ergeben. Außer-
dem fördert die Verbesserung des Ortsbildes die Gesamtentwicklung des Dorfes; Neu-
dörfler und Gäste vergrößern den Kundenkreis ansässiger Hofläden, Hofcafes, von Ver-
mietern von Gästezimmern und von Höfen mit Pensionspferdehaltung und damit auch die
Umsatzerlöse vorhandener Einrichtungen. Die Befragungen des Programmbewerters er-
gaben, dass besonders im Teilbereich EtL positive Einkommenseffekte entstanden sind.
Im Teilbereich DE halten sich dagegen positive und negative Einkommenseffekte die
Waage. Jeder zweite Befragte gab an, keine Einkommenseffekte infolge der Dorferneue-
rung erfahren zu haben. Detaillierte Informationen hierzu finden sich in den Ausführun-
gen zu Bewertungsfrage IX.1.
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Die durchgeführten Untersuchungen bestätigen, dass die Dorferneuerung für die systema-
tische Schaffung von strukturellen Arbeitsplätzen und nicht ausreichend geeignet ist. So
bleibt das Pendeln in die nähere Umgebung auch nach der Dorferneuerung meistens ein
Bestandteil des dörflichen Lebens. Durch eine Attraktivierung der Dörfer kann es unter
Umständen sogar verstärkt werden, wenn neue Personen in die erneuerten Dörfer ziehen,
welche dann ebenfalls zur Arbeit pendeln müssen.

Wirkung auf Dynamik

Als die Personen mit einem übergeordneten Blickwinkel wiesen die befragten Experten
im Rahmen der Fallstudie auch auf die dynamischen Aspekte der Dorferneuerung hin:
Durch das Prozesshafte der Dorferneuerung wird auch eine schon aktive Dorfgemein-
schaft motiviert, gemeinsam über die Entwicklung ihres Dorfes nachzudenken. Dadurch
entsteht in den Dörfern ein Problembewusstsein für Dorfentwicklungsfragen wie bspw.
die Baulandausweisung oder die Gestaltung von Gebäuden. Im Fallstudiendorf wurde
beispielsweise zwischen den Bauernschaften im Rahmen der Dorferneuerung eine abge-
stimmte Entwicklungsperspektive geschaffen. Die hierdurch gesetzten Impulse werden
für die weitere Gestaltung des Dorfes, die Ausweisung von Bauland und die Teilnahme
am Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden – Unser Dorf hat Zukunft“ genutzt.
Auch aus Gesprächen vor Ort verfestigte sich beim Programmbewerter der Eindruck, dass
die Dorfbewohner den Prozess der Dorferneuerung als sehr förderlich für ihre Dorfge-
meinschaft empfinden, welche zwar oft schon vor der Dorferneuerung bestand und ge-
pflegt wurde, durch den Dorferneuerungsprozess aber häufig aktiviert wird. Engagement
und Zusammengehörigkeitsgefühl halten dabei häufig länger als die Dorferneuerung ge-
fördert wird.

Wirkung auf Umwelt

Zusätzlich zu den bisher genannten Wirkungen treten mit der Dorferneuerung auch posi-
tive Umweltwirkungen ein. Im Bereich der Baumaßnahmen an Wohngebäuden handelt es
sich dabei besonders um verbesserte Isolierungen bei Dächern, Mauerwerk und Fenstern,
mit denen der Wärmeverlust der Gebäude z.T. erheblich verringert werden kann. Dies
wiederum hat positive Auswirkungen auf den Heizöl-, Gas- oder Fernwärmeverbrauch, da
infolge besserer Isolierung weniger geheizt werden muss. Auf diese Weise können nicht-
erneuerbare Ressourcen eingespart werden. Außerdem kommt es bei den Dorfbewohnern
im Rahmen des Dorferneuerungsprozesses, insbesondere während der Phase der Dorfer-
neuerungsplanaufstellung und bei der persönlichen Beratung durch den Dorfplaner zur
Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung für Umweltaspekte. So schlägt der Planer der
Dorfbevölkerung bspw. umweltfreundliche Alternativen für die Bauausführung vor und
erläutert diese näher. Der Umfang dieser Beratungsleistungen hängt jedoch immer von
den Fähigkeiten und der Bereitschaft des Dorfplaners ab.
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Die öffentlichen Zuwendungsempfänger haben darüber hinaus angegeben, dass die DE
Projekte zu 32 % und die EtL Projekte zu 28 % einen Beitrag zur Verbesserung der Um-
weltsituation leisten.

Tabelle o11: Ergebnisse der Frage 15 der schriftlichen Befragung: Wirkungen auf die
Umweltsituation im Dorf (Mehrfachnennungen möglich).

DE EtL
n=14 n=11

Steigerung des Grünflächenanteils 64% 45%
Entsiegelung von Flächen 50% 9%
Förderung / Schutz typisch dörflicher Lebensräume und Pflanzenarten 28% 45%
Verringerung Lärmbelästigung 21% 18%
Schutz / Anlage naturnaher Lebensräume 14% 18%
Schutz / Verbesserung von Fließgewässern 7% 27%
Verbesserung der Umweltbildung /Sensibilisierung der Dorfbevölkerung 7% 18%
Sicherung seltener Tierarten (z.B. Fledermäuse) 0% 0%

Quelle: Eigene Darstellung.

Die Wirkungen auf die Umwelt liegen bei der Dorferneuerung vor allem in der Steigerung
des Grünflächenanteils und in der Entsiegelung von Flächen, während bei EtL Projekten
neben der Steigerung des Grünflächenanteils die Förderung und der Schutz von typischen
dörflichen Lebensräumen und Pflanzenarten im Vordergrund steht.

Zusammenfassung

Abschließend kann zusammengefasst werden, dass die Dorferneuerung zahlreiche positi-
ve Wirkungen besitzt. Diese sind in Tabelle o12 stichwortartig zusammengetragen.

Doch nicht mit jeder geförderten Dorferneuerung werden auch immer alle der hier be-
schriebenen Wirkungen erreicht. Jedes Dorf ist anderes und hat seine eigenen Merkmale
und Probleme. Außerdem ist der Erfolg der Dorferneuerung von vielen Faktoren abhän-
gig. Die Kombination von dörflichen Merkmalen und Problemen sowie die dorfeigene
Umsetzung der „Erfolgsfaktoren“ bestimmt die jeweiligen Wirkungen der Dorferneue-
rung.
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Tabelle o12: Übersicht über die Wirkungen der Maßnahme „Dorferneuerung“

Wirkungen der geförderten Dorferneuerung

• stößt private Investitionen an, die das Ortsbild verbessern und Wohnraum schaffen; ohne Förderung
wären diese Investitionen gar nicht, nur zum Teil, in anderer Ausführung oder erst viel später getätigt
worden

• stößt öffentliche Investitionen an, die das Ortsbild, die Verkehrssicherheit, die Dorfökologie u.a. –
also die Aufenthaltsqualität im Allgemeinen – verbessern; ohne Förderung wären diese Investitionen
aufgrund der kommunalen Haushaltslage nicht, erst später oder nur in Teilen getätigt worden

• verbessert besonders durch gestalterische Maßnahmen die Standortattraktivität der Dörfer, so dass
sich die Dorfbewohner wieder wohler in ihrem Dorf fühlen und mehr Gäste in die Dörfer kommen

• stabilisiert vielfach die Bevölkerungszahlen als Folge verbesserter Standortattraktivität; mancherorts
entwickeln sich durch den Zuzug von Neudörflern die Bevölkerungszahlen sogar wieder aufwärts; oh-
ne Veränderungen im Dorf wären Wegzüge nicht auszuschließen gewesen

• stabilisiert indirekt den Kundenkreis lokaler Betriebe

• fördert regionaltypische Bauweisen und erhält dadurch den typischen Charakter der Regionen

• stärkt die touristische Funktion der Dörfer durch; vorhandene Einrichtungen könnten besser ausgelas-
tet werden, Freizeiteinrichtungen und Gastronomiebetriebe werden verbessert oder sogar neu eröffnet
und Übernachtungszahlen steigen

• führt häufig zu Vereinfachungen für den landwirtschaftlichen Verkehr

• stärkt nachhaltig Gemeinschaftssinn und Zusammengehörigkeitsgefühl der Dorfgemeinschaft durch
Eigenverantwortung und Eigenarbeit zur Umsetzung von Projekten für die Dorfgemeinschaft

• greift eng mit dem Bundeswettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden – Unser Dorf hat Zukunft“
ineinander, was wiederum ergänzende ungeförderte Dorferneuerungsmaßnahmen hervorbringt, die
sich wiederum positiv auf des Ortsbild auswirken

• hat konjunkturelle Beschäftigungseffekte, besonders für das lokale und regionale Handwerk, den
Hoch- u. Tiefbau sowie das beratende Ingenieurwesen (Architekten, Planer u.ä.)

• schafft in kleinem Umfang strukturelle Arbeitsplätze für Frauen und sichert strukturelle Arbeitsplätze
für Männer

• positive Umweltwirkungen durch Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung für Umweltbelange durch
den Dorfplaner und andere Experten

Quelle: Eigene Darstellung.

Zu den „Erfolgsfaktoren“ zählen bspw. die gute Betreuung durch das zuständige Amt, ein
engagierter Ortsvorsteher oder eine andere Personen, die die Dorfgemeinschaft mobili-
siert und informiert und die ggf. auch zwischen den verschiedenen Interessenvertretern
vermittelt. Wichtig ist auch die richtige strategische Vorgehensweise. Hierzu gibt beson-
ders die Fallstudie wichtige Anregungen, wie z.B.:

– „vom Kleinen ins Große“ (denken und handeln),

– alle Betroffenen mit ins Boot holen und dazu bewegen, mitzumachen und an einem
Strang zu ziehen,

– die Bevölkerung von Anfang an in den Prozess mit einbinden,
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– Projekte auswählen und durchführen, die im Interesse möglichst vieler Dorfbewohner
sind,

– Fachwissen einholen/gute Planer engagieren,

– die Kommunalpolitik und die kommunale Verwaltung rechtzeitig einbinden sowie

– innovativ denken und nicht gleich alles als nicht praktikabel abtun.

o 9.7 Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Die Maßnahme Dorferneuerung hat eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung, welche ihre
Lebensqualität durch die Dorferneuerung in der Regel erheblich gesteigert sieht. Neben
der Verbesserung der subjektiv empfundenen Wohn(umfeld)qualität trägt die Maßnahme
außerdem erheblich zur nachhaltigen Verbesserung der Dorfgemeinschaft bei und stößt
damit eine eigenständige Dorf- und Regionalentwicklung an.

Der mittlerweile gute Umsetzungsstand der Maßnahme zeigt, dass in Niedersachsen We-
ge gefunden wurden, mit den aufgeführten finanzierungstechnischen Schwierigkeiten um-
zugehen (siehe o 9.5.5). Trotzdem führt aus Sicht der EvaluatorInnen vor allem der kurze
Bewilligungs- und Abrechnungszeitraum der Projekte zu unnötigen Problemen. Gerade
bauliche Maßnahmen, wie z.B. die Sanierung eines Hauses, lassen sich nicht im Detail
auf wenige Monate planen und durchführen. Zumal es für den Zuwendungsempfänger
schwer abschätzbar ist, wann der Bewilligungsbescheid für die Maßnahme eintrifft und
dann nur noch wenige Monate bis zur Endabrechnung zur Verfügung stehen. Daher lautet
hier die Empfehlung, dass die Mittelfreigabe aus den nationalen Haushalten zu einem
früheren Zeitpunkt und mit größerer Planungssicherheit erfolgen sollte. Zudem sollte, um
die Abrechnung der Projekte zu vereinfachen, das EU-Haushaltsjahr an das nationale
Haushaltsjahr angeglichen werden.

Als problematisch bei der Umsetzung von Projekten hat sich der Förderhöchstsatz bei
Umnutzungsprojekten herausgestellt. Bei umfangreicheren Umnutzungsprojekten ist der
in der Richtlinie festgelegte Höchstsatz schnell erreicht und die Projekte können nicht
komplett gefördert werden. Um dieses Problem zu umgehen, wird ein Umnutzungsprojekt
häufig in mehrere Projekte aufgeteilt, die einzelne Aspekte des gesamten Umnutzungs-
vorhabens beinhalten (z.B. die Erneuerung des Daches, der Fenster, der Fassade). Daher
sollte der Förderhöchstsatz angehoben werden, damit sich die Umnutzungsprojekte
zweckmäßiger und mit weniger Aufwand für die ÄfA umsetzten lassen.

Bei der Befragung der Bewilligungsstellen und bei den Expertengesprächen wurde auf die
Schwierigkeit der in Niedersachsen praktizierten Zahlung von Kofinanzierungsmitteln
Dritter über die Zahlstelle hingewiesen. Kofinanzierungsmittel Dritter (z.B. Denkmal-
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schutzmittel) müssen von den jeweiligen Stellen erst an die Zahlstelle überwiesen wer-
den, damit eine Anordnung an die Landeskasse zur Auszahlung der EU-Mittel erfolgen
kann. Dies stellt für die Bewilligungsstellen einen hohen Aufwand dar. Hier wäre kritisch
zu prüfen, ob nicht Systeme aus anderen Bundesländern übernommen werden können, die
diesem Ablauf vereinfachen. Beispielhaft sei hier auf Nordrhein-Westfalen verwiesen, wo
die Kofinanzierungsmittel Dritter aus dem Landeshaushalt vorfinanziert werden.
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Maßnahme r

r 9 Ländliche Infrastrukturmaßnahmen

r 9.1 Ausgestaltung der Maßnahme

r 9.1.1 Übersicht über die angebotene Maßnahme und ihre Förder-
historie

Förderhistorie

Der ländliche Wegebau wurde im Rahmen des vorangegangenen Ziel-5b-Programms be-
reits in einem Teil des Landes angeboten. Hierdurch wurden in der Förderperiode 1994
bis 1999 in einem Gebiet, das rund die Hälfte des Landes Niedersachsen umfasst, darun-
ter den größten Teil des Regierungsbezirks Weser-Ems sowie Teile der Reg.-Bez. Lüne-
burg und Hannover, fast 360 km ländliche Wege gefördert (MCON et al., 2001). Die
Maßnahme wird nun erstmals für das gesamte Land Niedersachsen angeboten.

Übersicht über die Maßnahme

Die Maßnahme wird in PROLAND (ML, 2000) aufgeteilt in die Teile A (Ländlicher We-
gebau) und B (landwirtschaftliche Erschließungs- und Gemeinschaftsanlagen), die beide
ihre Rechtsgrundlage in der ETLR-Richtlinie (ETLR) haben.

Teil A beinhaltet den Neubau sowie die Befestigung vorhandener, nicht oder nicht ausrei-
chend befestigter land- und forstwirtschaftlicher Wege und Brücken, Grunderwerbskosten
sowie die Durchführung erforderlicher landschaftspflegerischer Ausgleichsmaßnahmen.
Diese Maßnahme ist Teil des Rahmenplans der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der
Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) und beruht auf den dort notifizierten För-
dergrundsätzen für die Förderung der Flurbereinigung und des ländlichen Wegebaus -
Teil C Ländlicher Wegebau.

Zuwendungsempfänger sind Körperschaften des öffentlichen Rechts, ausgenommen Teil-
nehmergemeinschaften nach dem Flurbereinigungsgesetz in laufenden Verfahren. Die
Höhe der Beihilfe beträgt bis zu 50 % der zuwendungsfähigen Kosten.

Teil B wird außerhalb der GAK als Landesmaßnahme gefördert und beinhaltet landwirt-
schaftliche Erschließungsmaßnahmen in Verbindung mit städtebaulichen Planungen so-
wie den Neu-, Aus- und Umbau von landwirtschaftlichen Gemeinschaftsanlagen (z.B.
Wasch-, Tank- und Reparaturplätze).
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Zuwendungsempfänger sind Körperschaften des öffentlichen Rechts, natürliche und ju-
ristische Personen. Die Höhe der Beihilfe kann bis zu 50 % der zuwendungsfähigen Kos-
ten bei öffentlich-rechtlichen Maßnahmenträgern.

r 9.1.2 Beschreibung der Ziele und Prioritäten

Die Ziele der Maßnahmen „Ländlicher Wegebau“ sind in Tabelle r1 nach Ober- und, Un-
terzielen sowie operationellen Zielen dargestellt. Sie sind im Plan des Landes Niedersach-
sen zur Entwicklung des Ländlichen Raumes „PROLAND“ formuliert.

Tabelle r1: Ziele der Maßnahme „Ländlicher Wegebau“

Hauptziel Unterziel Operationelles Ziel
Verbesserung der landwirtschaftli-
chen Erschließungsverhältnisse

Erschließung der Kulturlandschaft
für Freizeit- und Erholungsaktivitä-
ten

Förderung von 750 km land-
wirtschaftlicher Wege

Quelle: Eigene Darstellung (ML, 2000).

Zu Maßnahmenteil A wird dort ausgeführt, dass in Niedersachsen viele land- und forst-
wirtschaftliche Wege in den 50er und 60er Jahren ausgebaut wurden oder bisher unbefes-
tigt geblieben sind, und den heutigen Belastungen durch größere und schwerere Landma-
schinen nicht gewachsen sind. Der angestrebte Ausbau solcher Wege trägt der fortschrei-
tenden Rationalisierung Rechnung und soll zu arbeitswirtschaftlichen Vorteilen und Kos-
tensenkungen bei der Nutzung landwirtschaftlicher Flächen führen. Daneben wird eine
Erschließung der Landschaft für die Naherholung und den Tourismus erwartet.

Die zum Programmbeginn formulierten Ziele besitzen nach wie vor Gültigkeit. Die Be-
lastungen auf ländlichen Wegen steigen mit dem anhaltenden Strukturwandel in der
Landwirtschaft weiter an. Auch die zunehmende räumliche Konzentration im vor- und
nachgelagerten Bereich führt dazu, dass landwirtschaftliche Güter über immer weitere
Strecken transportiert werden. Der Transport vom und zum Feld wird in steigendem
Ausmaß von Lastwagen übernommen, die für Fernstraßenverkehr konzipiert sind und die
Wege noch weitaus stärker belasten als schwere Landmaschinen (Seufert et al., 2001).

Auf der anderen Seite steigen die Größen der bearbeiteten Schläge weiter an, und damit
sinkt die Gesamtlänge der Wege, die zur Erschließung aller Schläge benötigt wird. Die
Eigentümer der ländlichen Wege sind aufgrund der leeren öffentlichen Kassen jedoch
nicht in der Lage, selbst dieses ausgedünnte Wegenetz mit eigenen finanziellen Ressour-
cen auszubauen.
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Maßnahmenteil B ist für landwirtschaftliche Betriebe konzipiert, deren Standorte durch
städtebauliche Planungen oder heranwachsende Wohnbebauung in der Weiterentwicklung
behindert werden, oder durch damit verbundene Verkehrs- oder Emissionsprobleme Kon-
fliktpotenzial mit der nichtlandwirtschaftlichen Bevölkerung bergen. Solchen Betrieben
soll durch spezielle Erschließungsmaßnahmen oder Gemeinschaftsanlagen die Möglich-
keit zur Weiterentwicklung offen gehalten werden.

In der Tat nimmt die Akzeptanz der ländlichen, nichtlandwirtschaftlichen Bevölkerung
für die speziellen Gerüche, Geräusche und Verkehrsbehinderungen durch die Landwirt-
schaft deutlich ab. Gleichzeitig nimmt die Siedlungsfläche, gerade in ländlichen Gebieten
rund um Ballungszentren, auf Kosten der Landwirtschaft zu. Wollen innerorts gelegene
Betriebe entwicklungsfähig bleiben, so sind sie häufig auf die (Teil-) Aussiedlung von
Maschinenhallen oder Ställen angewiesen. Diesen Betrieben durch die Förderung der Er-
schließung oder bestimmter Infrastruktureinrichtungen entgegenzukommen, kann durch-
aus sinnvoll sein.

r 9.1.3 Einordnung der Maßnahme in den Förderkontext

Vom Finanzvolumen her bildet die Maßnahme r gleich nach der Dorferneuerung (o) das
zweite Schwergewicht innerhalb der Artikel-33-Maßnahmen. 90,9 Mio. Euro, das sind
32 % der zu Programmbeginn geplanten Mittel des Artikels 33, entfallen auf diese Maß-
nahme.

Darüber hinaus wurde der ländliche Wegebau mit der Programmänderung 2002 auch als
Art.-52-Maßnahme notifiziert. Die Beihilfe wird hierbei mit der gleichen Rechtsgrund-
lage im Rahmen der GAK von Bund und Land erbracht. Die Durchführung und die Fi-
nanzierung der Maßnahmen innerhalb und außerhalb des PROLAND-Programms ge-
schieht für den Träger zu den gleichen Modalitäten und Bedingungen. Es gibt keine in-
haltlichen Unterschiede zwischen den Bereichen, so dass die Zuordnung der Förderfälle
rein unter administrativen Gesichtspunkten vorgenommen wird.

Eine Fördermaßnahme, die inhaltliche Parallelen zum ländlichen Wegebau aufweist, ist
die Flurbereinigung. Auch die Flurbereinigung hat die Verbesserung der ländlichen Wege
als ein wesentliches Ziel, dessen Erreichung häufig den größten Teil der Fördermittel be-
ansprucht (vgl. Maßnahme k). Dieser Wegebau findet jedoch in einem relativ kleinen,
abgegrenzten Gebiet statt und fußt auf einer Gesamtplanung des Wegenetzes in diesem
Gebiet. Im Unterschied dazu zielt die Maßnahme r auf einzelne Wege außerhalb von
Flurbereinigungsverfahren, und richtliniengemäß sind die Teilnehmergemeinschaften in
laufenden Flurbereinigungsverfahren von dieser Förderung ausgeschlossen. Daher ergän-
zen sich die Maßnahmen k und r ohne die Gefahr inhaltlicher Überschneidungen.
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r 9.2 Untersuchungsdesign und Datenquellen

r 9.2.1 Skizzierung des Untersuchungsdesigns

Die Untersuchung beschränkt sich auf den Maßnahmenteil A, da Teil B unter den bisher
geförderten Projekten keine Rolle spielt.

Der Aufbau der Untersuchung besteht aus drei Stufen. Stufe 1 bildet die Auswertung von
Projektlisten, die uns einen Überblick über Umfang und Variationsbreite der geförderten
Projekte verschaffte. Zudem war beabsichtigt, aus diesen Listen Grunddaten zu gewinnen,
die zur Beantwortung der Bewertungsfragen erforderlich sind.

Zum Zeitpunkt der Zwischenbewertung lag bereits eine Vielzahl abgeschlossener Projekte
vor. Daher lag der Schwerpunkt der Untersuchung auf der zweiten Stufe, einer Befragung
der Zuwendungsempfänger. Um bestimmte Wirkungen der Maßnahme ableiten zu kön-
nen, wurde eine schriftliche Befragung bei einer Zufallsstichprobe aus den in den Jahren
2000 bis 2002 geförderten Körperschaften durchgeführt.

Fallstudien und Expertengespräche vor Ort, die als dritte Stufe vorgesehen waren, muss-
ten aus Zeitgründen unterbleiben. Zwecks Einordnung der erhobenen Ergebnisse sowie
zur Vertiefung einzelner Aspekte wurden jedoch Gespräche mit dem zuständigen Fachre-
ferat im ML sowie mit Vertretern der Bezirksregierungen und Ämter für Agrarstruktur
geführt. Zudem wurde im Juni 2003 auf der Grundlage erster Bewertungsergebnisse ein
Workshop mit Vertretern der genannten Behörden durchgeführt, der zur Vervollständi-
gung der Aussagen beigetragen hat.

r 9.2.2 Datenquellen

Als Datengrundlage dient eine Liste mit Daten zu jedem geförderten Projekt, welche
durch die Ämter für Agrarstruktur zur Verfügung gestellt wurden. Folgende hier relevante
Daten sind in der Projektliste enthalten:

– zuständiges AfA und Regierungsbezirk,

– Angaben zum Zuwendungsempfänger (Status, Name und Ort, Anschrift),

– Einzelheiten zur Maßnahme (Fördergrundsatz gemäß ETLR-Richtlinie, Dorfname,
Weg-km, kurze Beschreibung und Ort der Maßnahme),

– Finanzdaten (förderfähige Kosten, davon EAGFL-, nationaler und Eigenanteil, pri-
vate und öffentliche Drittmittel).
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Der Versuch, diese Daten auszuwerten war mit großen Problemen behaftet, da die Listen
von den einzelnen ÄfA sehr inkonsistent geführt wurden und – vor allem in den Jahren
2000 und 2001 – große Lücken aufweisen.

– Die Angabe des „Status“ des Zuwendungsempfängers ist nicht brauchbar, da insbe-
sondere die Angaben „Zweckverband“, „Teilnehmergemeinschaft“ und „sonstige Per-
son d.ö.R.“ offenbar beliebig verwendet wurden. (Z.B. sind für Realverbände und für
Teilnehmergemeinschaften alle drei Angaben verwendet worden. Dies wurde durch
neue Ausfüllhinweise des ML im Jahr 2002 vereinheitlicht.) Um hier zu einer Aus-
sage zu kommen, mussten wir eine Neueinteilung vornehmen, wie sie uns nach den
Namen der ZE plausibel erschien.

– Für identische Zuwendungsempfänger wurden von Förderfall zu Förderfall unter-
schiedliche Schreibweisen gewählt (Umlaute, Bindestriche, Leerstellen), die wir von
Hand korrigieren mussten, um die Anzahl der Zuwendungsempfänger zu bestimmen.

– Alle Angaben zur Maßnahme waren nicht konsistent, sondern die Felder sind je nach
AfA sehr unterschiedlich gefüllt. Häufig entsprach z.B. der Fördergrundsatz nicht
dem Wortlaut der Beschreibung (insbesondere Neubau (FGS 2.2) und Ausgleichs-
maßnahmen (FGS 2.5)). Die „Dorfnamen“ erwiesen sich bei einer stichprobenartigen
Überprüfung z.T. als Gemeindenamen. Als „Ort der Maßnahme“ wurde alles Mögli-
che von Wegebezeichnungen bis hin zu Adressen der Rathäuser oder dem Datum des
Förderantrags eingetragen.

– Am gravierendsten ist das Fehlen der Angabe der Weg-Kilometer in über 80 % der
Projekte von 2000/2001 und 6 % der Projekte von 2002. Dadurch fehlt uns eine ver-
lässliche Grundgesamtheit der insgesamt geförderten Wege, so dass alle auf die
Wegstrecke bezogenen Auswertungen in diesem Kapitel auf einer Hochrechnung ba-
sieren.

Insgesamt enthält die Projektliste 840 Einzelprojekte. Dies ist nicht gleich der Zahl der
geförderten Wege, denn aus den Projektbeschreibungen geht hervor, dass in vielen Pro-
jekten mehrere (bis zu 17) Wege gefördert wurden. Die Zahl der Zuwendungsempfänger
beträgt 440, davon sind 306 Gebietskörperschaften (Städte, Samtgemeinden, Gemeinden,
Flecken) und 134 andere Körperschaften des öffentlichen Rechts (Realverbände, Wasser-
und Bodenverbände, Teilnehmergemeinschaften).

Die gesamte angegebene Weglänge beträgt in 516 Projekten 576,4 km, das sind 1,12 km
je Projekt. Auf die Gesamtzahl der Projekte wird daher eine Gesamtlänge der im Bewer-
tungszeitraum geförderten Wege von rund 940 km hochgerechnet. Über die Zahl der Ort-
schaften, in denen Wegebau stattgefunden hat, kann nur gemutmaßt werden. In der Pro-
jektliste tauchen 478 „Dorfnamen“ auf, die jedoch zum Teil Namen von Gemeinden sind,
die wiederum aus mehreren Ortschaften bestehen. Wir legen daher eine runde Zahl von
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550 Ortschaften zugrunde, und kommen so auf 1,71 km Weg, die pro Ortschaft gefördert
wurden.

Befragung der Zuwendungsempfänger

Der fünfseitige Fragebogen (siehe Anhang) enthält Fragen zu den technischen Einzel-
heiten der geförderten Baumaßnahme(n) (Fragen 2 bis 4), zur Funktion und zur Nutzung
der ausgebauten Wege (Fragen 5 bis 8), zu Nachteilen für Natur und Landschaft und zu
den durchgeführten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Fragen 9 bis 12). Frage 13 zielt
auf die regionalen Beschäftigungswirkungen der Baumaßnahme, Fragen 14 bis 16 erbitten
Einschätzungen der Befragten zum zukünftigen Bedarf an ländlichem Wegebau sowie
Ursachen für hohen Bedarf. In Frage 17 wird die Zufriedenheit der Befragten mit der ad-
ministrativen Umsetzung der Förderung abgefragt, bevor abschließend Raum für weitere
Bemerkungen und Kritik gegeben wird.

Die Befragung richtet sich an eine Zufallsstichprobe von 26,1 % aus den 440 Zuwen-
dungsempfängern. In ihr sind 76 Gebietskörperschaften (66 %) und 39 andere Körper-
schaften d.ö.R. (34 %) enthalten. Die Fragebögen wurden in der ersten Februarwoche ver-
schickt mit der Bitte, diese bis Ende Februar auszufüllen und im beigefügten Freium-
schlag zurückzusenden.

Es antworteten 91 Befragte, davon 61 Gebietskörperschaften und 30 andere Körperschaf-
ten d.ö.R.. Der Rücklauf der Befragung hat somit eine Quote von 79 %. Dieser sehr hohe
Rücklauf, der ohne Nachfassaktivitäten erreicht wurde, spiegelt bereits das große Interes-
se der Zuwendungsempfänger an der Maßnahme wider. Allerdings wurde der angestrebte
Rücksendetermin um bis zu drei Wochen überschritten, so dass auswertbare Daten erst
Anfang April zur Verfügung standen.

Dies ist insofern ein Problem, als anschließend keine Zeit zur Plausibilitätsprüfung der
Angaben verblieb. Zwar sind die meisten Fragebögen vollständig ausgefüllt und in sich
widerspruchsfrei beantwortet worden. Die Angaben der Weglängen stimmen jedoch in
vielen Fällen nicht mit den Daten der Projektlisten (sofern vorhanden) überein, sondern
weichen häufig erheblich nach oben ab. Dafür gibt es zwei mögliche Erklärungen:

– Neben der Wegebauförderung in PROLAND wurde auch Art.-52-Förderung im sel-
ben Zuständigkeitsbereich durchgeführt, und dazwischen wurde nicht differenziert.

– Die regionale Zuständigkeit der angeschriebenen Zuwendungsempfänger ist nicht
eindeutig. Aus der Projektliste geht hervor, dass mehrfach sowohl Samtgemeinden als
auch einzelne Gemeinden von ihren Mitgliedsgemeinden (teilweise mit gleicher Post-
anschrift) als Zuwendungsempfänger in Erscheinung traten. So kann es sein, dass
Samtgemeinden einen Fragebogen beantworteten, der eigentlich nur für einen Teil
der Samtgemeinde gedacht war.
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Insgesamt beträgt die Summe der Weglängen aller Antwortenden 366,3 km (rund 4 km je
Zuwendungsempfänger). Dagegen geht aus den Angaben der Projektliste eine Länge von
2,1 km je Zuwendungsempfänger (940 km auf 440 ZE) hervor. Diese Inkonsistenz hat zur
Folge, dass keine Querverbindungen zwischen den Daten der Projektlisten und den Daten
der Befragung gezogen werden können. Dagegen können die Antwortdaten als Basis für
Hochrechnungen verwendet werden, da die Maßnahmen der PROLAND- und der Art.-52-
Förderung inhaltlich identisch sind (sofern die Befragten Daten vermischt haben).

r 9.3 Vollzugskontrolle

Einen Überblick über die ursprünglich in PROLAND 2000 und im Änderungsantrag 2003
geplanten und in den Jahren 2000 bis 2002 tatsächlich ausgezahlten öffentlichen und EU-
Mittel stellt die Tabelle r2 dar.

Die Summe der Ist-Auszahlungen der drei Jahre beträgt 137 Mio. Euro. Damit wurden die
für den Dreijahreszeitraum ursprünglich geplanten öffentlichen Aufwendungen von rd.
91 Mio. Euro um mehr als 50 % überschritten. Während die Ist-Auszahlungen des Jahres
2000 nur knapp über dem Geplanten lagen, wird die geplante Summe für 2001 um mehr
als 160 % überschritten, und die des Jahres 2002 um mehr als 70 %. Im Zeitablauf ist a-
ber eine von Jahr zu Jahr zurück gehende Auszahlungssumme zu beobachten.

Tabelle r2: Geplante und tatsächliche Investitionen (öffentliche Ausgaben) und EU-
Beteiligungen der Maßnahme r

KOM-Entscheidung 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000-2006

Plan:EPLR K (2000) 2905 endg. 53,51 16,15 21,26 13,39 13,58 13,88 1,28 133,05
Plan: Änderung 2003 geplant 58,49 43,06 37,71 14,54 13,38 9,16 24,90 201,23
Ist: Auszahlungen (1) 56,11 43,06 37,71

Plan: EPLR K (2000) 2905 endg. 26,75 8,08 10,63 6,70 6,80 6,94 0,64 66,52
Plan: Änderung 2003 geplant 29,24 21,53 18,86 7,27 6,69 4,58 12,45 100,23
Ist: Auszahlungen (1) 28,06 21,53 18,86

Öffentliche Ausgaben, Mio. Euro insgesamt

EU-Beteiligung, Mio. Euro insgesamt

(1) Ohne Vorschuss in 2000.
Quellen: (ML, 2000), (ML, 2002b), (Zahlstelle des Landes Niedersachsen, 2002).

Als Ursache für diese unvorhergesehenen Zuwächse ist zu vermuten, dass der Wegebau
im Vergleich zu vielen anderen PROLAND-Maßnahmen einen wesentlichen komparati-
ven Vorteil im Bereich der Transaktionskosten besitzt. Die Verwaltungsstrukturen zur
Umsetzung vor Ort waren vorhanden, und die einzelnen Projekte sind relativ klein, so
dass der Zeitaufwand von der Idee bis zur Durchführung relativ gering und eine Verein-
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barkeit mit dem Prinzip der Jährlichkeit verhältnismäßig leicht herzustellen ist. Zudem
sind in der Zielgruppe der Maßnahme zum großen Teil Kommunen, bei denen das Prob-
lembewusstsein – nämlich mangelnde finanzielle Spielräume zur Erfüllung dringend er-
forderlicher Aufgaben – hoch ist, und die die zeitliche Begrenzung des Programms bis
2006 vor Augen haben.

Die Nachfrage nach Fördermitteln, vor allem aus dem Bereich der Kommunen, übersteigt
die verfügbaren Mittel daher weit (ML, 2003a), während geplante Mittel in anderen För-
derbereichen keine ausreichende Nachfrage fanden. Kurzfristig wurden daher nicht ver-
brauchte Mittel aus anderen Bereichen in den Wegebau umgeschichtet.

r 9.4 Darstellung und Analyse des bisher erzielten Outputs

Entsprechend den Angaben der Projektliste sind bislang ausschließlich Wegebaumaß-
nahmen aus dem Maßnahmenteil A gefördert worden, während andere landwirtschaftliche
Infrastrukturmaßnahmen (Teil B) noch mit keinem einzigen Projekt verzeichnet sind. Alle
weiteren Ausführungen beziehen sich daher auf Maßnahmenteil A.

Tabelle r3 zeigt die Aufteilung der Daten aus der Projektliste auf die einzelnen AfA-Be-
zirke. Hieraus geht eine Gesamtsumme der zuwendungsfähigen Ausgaben von rund
67 Mio. Euro hervor. Es konnte bislang nicht geklärt werden, woher die großen Differen-
zen zu den Auszahlungsdaten der Zahlstelle (Tabelle r2) rühren, doch vermuten wir, dass
(wie in Maßnahme k) viele Projekte mit dem unrichtigen Abrechnungsschlüssel „3“ co-
diert wurden. Die Analyse muss sich daher auf die uns vorliegenden Daten beschränken.

Deutlich werden große regionale Unterschiede nicht nur der Fördersummen, sondern auch
der Verteilung der Fördersummen auf einzelne Projekte und Zuwendungsempfänger. Der
AfA-Bezirk Oldenburg alleine hat fast 30 % der Gesamtmittel umgesetzt, gefolgt von den
AfA-Bezirken Lüneburg und Hannover mit jeweils über 10 %. Dagegen weist Hannover
die bei weitem größte Anzahl Zuwendungsempfänger auf (29 %), gefolgt von Oldenburg,
Lüneburg und Sulingen. Während Oldenburg 4,2 und Lüneburg 3 Projekte je Zuwen-
dungsempfänger bewilligt haben, verzeichnen Hannover, Meppen und Göttingen nur we-
nig mehr als ein Projekt je Zuwendungsempfänger.
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Tabelle r3: Geförderte Wegebaumaßnahmen nach AfA-Bezirken

Anzahl Anzahl Anteil ZE z.f. Kosten Anteil Euro Euro EAGFL-
AfA-Bezirk Projekte ZE an gesamt insgesamt an gesamt je Projekt je ZE Anteil

Aurich 45 29 6,6% 6.118.143 9,1% 135.959 210.970 3.053.723

Braunschweig 54 34 7,7% 4.906.073 7,3% 90.853 144.296 2.240.581

Bremerhaven 45 36 8,2% 4.032.340 6,0% 89.608 112.009 1.750.610

Göttingen 17 14 3,2% 906.222 1,3% 53.307 64.730 453.111

Hannover 133 127 28,9% 8.045.358 12,0% 60.491 63.349 4.004.617

Lüneburg 142 48 10,9% 9.084.197 13,5% 63.973 189.254 4.531.507

Meppen 23 22 5,0% 2.244.534 3,3% 97.588 102.024 1.119.740

Oldenburg 214 51 11,6% 19.988.629 29,8% 93.405 391.934 9.952.988

Osnabrück 19 13 3,0% 3.757.973 5,6% 197.788 289.075 1.857.853

Verden 40 21 4,8% 2.375.392 3,5% 59.385 113.114 1.186.437

Sulingen 108 45 10,2% 5.712.276 8,5% 52.891 126.939 2.525.746

Niedersachsen gesamt 840 440 100,0% 67.171.136 100,0% 79.966 152.662 32.676.912

Zuwendungsfähige Kosten der Wegebaumaßnahmen (Euro)

Quelle: Eigene Berechnung nach Daten der ÄfA.

Abbildung r1 stellt die Verteilung der zuwendungsfähigen Aufwendungen auf die vier
niedersächsischen Regierungsbezirke, differenziert nach Art der Zuwendungsempfänger,
dar. Der Reg.-Bez. Weser-Ems allein hat fast die Hälfte (47,8 %) der zuwendungsfähigen
Aufwendungen umgesetzt. Im Vergleich zur landwirtschaftlichen Nutzfläche des Bezirks
(35,7 %, Statistisches Bundesamt, 2001) ist Weser-Ems damit deutlich überrepräsentiert.
Die Regierungsbezirke Lüneburg und Hannover haben einen Anteil von 23,1 bzw. 20,5 %
der Aufwendungen für Wegebau, und Schlusslicht ist der Reg.-Bez. Braunschweig mit
8,7 % der zuwendungsfähigen Aufwendungen. Dieser Förderanteil ist relativ gering im
Vergleich zum Anteil der LF an Gesamt-Niedersachsen (14,6 %, ebd.).

Die Aufteilung auf die Arten der Zuwendungsempfänger differiert stark zwischen den
Regierungsbezirken. Im nördlichen Landesteil (Weser-Ems, Lüneburg) wurden 95 % der
zuwendungsfähigen Aufwendungen von kommunalen Gebietskörperschaften umgesetzt,
und nur fünf Prozent von anderen Körperschaften des öffentlichen Rechts (Realverbände,
Teilnehmergemeinschaften und Wasser- und Bodenverbände). Dagegen sind die anderen
Körperschaften in Südniedersachsen wesentlich stärker, sie haben einen Anteil von 40 %
der Aufwendungen im Reg.-Bez. Hannover und sogar 48 % in Braunschweig.

Landesweit wurden 84 % der Mittel von 305 kommunalen Gebietskörperschaften umge-
setzt und 11 % von 113 Realverbänden. Die restlichen fünf Prozent verteilen sich auf 15
Wasser- und Bodenverbände und sieben Teilnehmergemeinschaften.
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Abbildung r1: Verteilung der zuwendungsfähigen Aufwendungen auf Regierungsbe-
zirke und Art der Zuwendungsempfänger
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Quelle: Eigene Berechnung nach Daten der ÄfA.

Daher stellt sich die Frage, warum Weser-Ems so viel Wegebauförderung bekommen hat,
obwohl der Bezirk bereits den größten Anteil an der Gebietskulisse der vorangegangen
Ziel-5b-Förderung hatte, und insofern eigentlich weniger bedürftig sein müsste als die
übrigen Landesteile. Dem hatte im Übrigen auch das Fachreferat des ML Rechnung getra-
gen, indem es bei der Mittelvorausplanung für die Maßnahme einen weit höheren Anteil
für den Reg.-Bez. Braunschweig vorgesehen hatte (ML, 2003a). Die regionale Förder-
quote wurde in diesem Reg.-Bez. jedoch nicht ausgeschöpft.

Eine Teilantwort auf diese Frage kann aus Abbildung r2 gezogen werden in der der finan-
zielle Umfang der Maßnahme pro Zuwendungsempfänger, aufgeteilt nach Art des ZE, in
den einzelnen Regierungsbezirken dargestellt ist. Neben der generell höheren Summe je
ZE, die im Reg.-Bez. Weser-Ems bewilligt wurde - sie beträgt im Durchschnitt rund
280.000 Euro und damit mehr als das Doppelte der mittleren Summen in den anderen Re-
gierungsbezirken - fällt auf, dass die Gebietskörperschaften im Allgemeinen höhere
Summen zur Verfügung hatten als die Realverbände, nämlich im Gesamtdurchschnitt
rund das Dreifache. Die (sehr wenigen) Wasser- und Bodenverbände in Weser-Ems und
Teilnehmergemeinschaften in Hannover fallen mit höheren Einzelsummen aus dem Rah-
men.
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Abbildung r2: Förderfähige Aufwendungen pro Zuwendungsempfänger in den Re-
gierungsbezirken
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Quelle: Eigene Berechnung nach Daten der ÄfA.

Offensichtlich sind die Gebietskörperschaften mehr als die Realverbände dazu bereit, ihre
Wegebauinvestitionen in das Zeitfenster der PROLAND-Förderung hinein zu verlegen.
Möglicher Weise können sie angesichts der nun bestehenden Fördermöglichkeit ihre
Haushaltsmittel so umschichten, dass Kofinanzierungsmittel in größerem Umfang frei
werden, und dafür andere Investitionen zurück stellen. Der Unterschied zwischen den
Kommunen in Weser-Ems und dem übrigen Land kann damit allerdings nicht erklärt
werden.

Gründe für die Teilnahme an der PROLAND-Förderung

Um genaueren Einblick in die Gründe für die Durchführung von Wegebaumaßnahmen zu
bekommen, wurden die Zuwendungsempfänger in der Befragung gebeten, die drei (oder
weniger) wichtigsten Gründe in eine Rangfolge zu bringen. Zur Auswahl standen dabei
folgende Antwortmöglichkeiten:

– Ergänzung des bestehenden Wegenetzes auf neuer Trasse

– Verbreiterung der Fahrbahn auf vorhandenen Wegen

– Erhöhung der Tragfähigkeit von vorhandenen Wegen

– Veränderung der Bauweise der Tragdeckschicht
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– Erneuerung der vorhandenen Tragdeckschicht

– Verbesserung der Wasserableitung am Weg

– Sonstiges.

Der bei weitem meist genannte Grund (97 % der Nennungen), der auch die höchsten Prio-
ritäten bekam, ist die Erhöhung der Tragfähigkeit von vorhandenen Wegen, häufig in
Kombination mit der Erneuerung der vorhandenen Tragdeckschicht (67 %). Eine Verän-
derung der Bauweise und die Verbesserung der Wasserableitung wurden nur von 20 bis
30 % der Befragten angegeben, die übrigen Gründe fast gar nicht.

Die Antworten machen deutlich, dass die in PROLAND beschriebene Ausgangslage (vgl.
Kap. r 9.1.2) offenbar mit der Bedürfnislage der Kommunen und Realverbände überein-
stimmt. Der bei weitem wichtigste Beweggrund der Zuwendungsempfänger, am Förder-
programm teilzunehmen, ist die qualitative Verbesserung bestehender Wege, deren Un-
terbau, nach damals gültigen Normen ausgelegt, den gestiegenen Belastungen durch mo-
derne Landmaschinen nicht standgehalten hat. Dies ist von Fall zu Fall verbunden mit
einer Erneuerung der Tragdeckschicht, einer Verbesserung der Wasserableitung oder ei-
ner Veränderung der Bauweise der Tragdeckschicht. Der Bau auf neuer Trasse spielt da-
gegen eine sehr untergeordnete Rolle.

Bauweisen

In der Befragung wurden die Zuwendungsempfänger gefragt, welche Bauweisen der länd-
lichen Wege im Rahmen der Förderung verwirklicht wurden. Die Aufteilung der Antwor-
ten ist aus Abbildung r3 ersichtlich. Danach ist die Asphaltdecke die alles beherrschende
Bauweise, fast 85 % der gesamten Wegstrecke wurden mit dieser Tragdeckschicht verse-
hen. Ein sehr viel kleinerer Schwerpunkt (11,4 %) liegt bei Schotterdecken ohne Binde-
mittel, während alle anderen Bauweisen nur eine sehr geringe Bedeutung haben. Daher
stellt sich die Frage, warum die Asphaltbauweise ein so großes Übergewicht hat, obwohl
sie in Bezug auf die Investitionskosten rund doppelt so teuer, und auch unter Be-
rücksichtigung der Erhaltungsaufwendungen – jedenfalls bei rein landwirtschaftlichem
Verkehr - häufig unwirtschaftlicher ist als eine Bauweise ohne Bindemittel (Schmuck,
1996).
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Abbildung r3: Antworten auf die Frage 3 (Bauweisen der ländlichen Wege).
Anteile an Gesamt-Wegelänge der befragten Zuwendungsempfänger
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Quelle: Eigene Erhebung. Gesamtlänge = 366,3 km.

Dazu ist eine Aufteilung der Bauweisen auf die Arten der Zuwendungsempfänger auf-
schlussreich, wie sie anhand der Befragungsergebnisse in Abbildung r4 dargestellt ist.
Hier wird deutlich, dass die Vorliebe für Asphaltwege primär bei den Gebiets-
körperschaften zu finden ist. 91 % aller kommunalen Wege wurden in Asphalt gebaut,
während in der Gruppe der Realverbände nur 58 % der Wege mit Asphalt und 41 % mit
Schotter ohne Bindemittel befestigt wurden. Die Gesamtlänge der ungebundenen Wege
ist bei den wenigen Realverbänden mit 28 km sogar absolut gesehen deutlich größer als
bei den Gebietskörperschaften (17 km).
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Abbildung r4: Anteile der Bauweisen an der gesamten Wegelänge, aufgeteilt nach
Art der Zuwendungsempfänger
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Aus den Befunden wird ersichtlich, dass für das bemerkenswerte Ungleichgewicht, nicht
nur der geförderten Wegelänge, sondern auch der Bauweise, zwischen Kommunen (im
Norden) und Realverbänden (im Süden Niedersachsens) eine ganze Reihe von Ursachen
angeführt werden kann:

– Siedlungsstrukturen: In Weser-Ems herrschen Streusiedlungen und Einzelhoflagen
vor. Ländliche Wege haben dort häufig auch die Funktion der Verbindung und Er-
schließung von Siedlungsflächen und Einzelhöfen. Dagegen dominieren in Südnie-
dersachsen die Haufendörfer, ländliche Wege dienen hier primär der Erschließung
landwirtschaftlicher Flächen. Daraus ergibt sich, dass in Weser-Ems ein größerer An-
teil der ländlichen Wege für den Anliegerverkehr nutzbar gemacht werden muss.

– Multifunktionale Nutzbarkeit: Zudem haben Gemeindevertreter stärker den Nutzen
der Wege für die gesamte Bevölkerung im Visier. Wege sollen auch für Radfahrer,
möglichst auch für die touristische Nutzung geeignet sein, und hierfür wird Asphalt
als die bessere Lösung angesehen. Dagegen ist Landwirten die Nutzung „ihrer“ Wege
insbesondere durch den Freizeitverkehr ein lästiges Übel, das sie gern unterbinden
würden.

– Entscheidungsstrukturen: Während in Kommunen ein heterogen besetzter Gemein-
derat über die Maßnahmen entscheidet, haben in Realverbänden die Anlieger das al-
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leinige Sagen. In den Gremien überwiegen aber die Inhaber kleiner, auslaufender oder
ehemaliger landwirtschaftlicher Betriebe, die von der Notwendigkeit einer größeren
Investition in das Wegenetz schwer zu überzeugen sind (ML, 2003b).

– Budgetrestriktionen: Die Ausgaben für Wegebau machen einen Bruchteil des kom-
munalen Haushalts aus, während Realverbände nur zum Zweck von Wegebau und
-unterhaltung bestehen. Diese müssten also Sonderbeiträge von den Mitgliedern erhe-
ben oder Kredite aufnehmen, um eine größere Maßnahme zu finanzieren, während in
der Kommune auch die Möglichkeit von vorübergehenden Mittelumschichtungen be-
steht.

– Unterhaltungsaufwendungen: Ungebundene Wege lassen sich mit eigenen Maschi-
nen und geringem Aufwand unterhalten, und auch kleinere Ausbesserungsarbeiten
können mit geringem Aufwand von Landwirten (oder durch den kommunalen Bau-
hof) selbst durchgeführt werden. Unter der Voraussetzung, dass sie regelmäßig ge-
pflegt werden, sind ungebundene Wege deutlich kostengünstiger als Asphaltwege
(Schmuck, 1996). Es ist zu vermuten, dass Landwirte in Realverbänden vor dem Hin-
tergrund der Wirtschaftlichkeit und der Eigenverantwortlichkeit dieses Argument
stärker berücksichtigen als Gemeindevertreter.

Der Aspekt der multifunktionalen Nutzbarkeit wird durch Abbildung r5 unterstrichen, die
die Nutzungszwecke der geförderten Wege (Frage 7 der Befragung) je nach Art der ZE
darstellt. Nach Angaben der Zuwendungsempfänger werden im Bereich der Realverbände
51 % der Wege ausschließlich landwirtschaftlich genutzt, während es bei den Kommunen
nur 39 % sind. Der alltägliche Verkehr und der Fremdenverkehr spielen bei den kommu-
nalen Wegen eine beträchtliche Rolle, wohingegen sie bei den Verbänden praktisch nicht
vorkommen. Dagegen sind Freizeit und Naherholung auf Verbandswegen eine ver-
gleichsweise wichtigere Nutzungsart als auf Wegen der Gebietskörperschaften. Insgesamt
ist die Mehrfachnutzung bei den Wegen der Gebietskörperschaften deutlich ausgeprägter
als bei den Realverbänden.
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Abbildung r5: Auswertung von Frage 7: Nutzungszwecke der geförderten Wege nach
Art Zuwendungsempfänger
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Quelle: Eigene Erhebung. Mehrfachnennungen bei nichtlandwirtschaftlicher Nutzung möglich.

Zusammengefasst sind es vielfältige Gründe, die dazu führen, dass Wegebauförderung in
Gebietskörperschaften, und speziell im Reg.-Bez. Weser-Ems, stärker nachgefragt wird
als in Realverbänden, die den südniedersächsischen Raum zahlenmäßig dominieren. Als
wichtigster Grund wurde von den Teilnehmern am Ergebnisworkshop (ML, 2003b) die
unterschiedliche Siedlungsstruktur genannt, die eine ungleich stärkere multifunktionale
Nutzung der ländlichen Wege in Weser-Ems nach sich zieht.

Zielerreichung

Gemessen an den materiellen Zielen, die in PROLAND formuliert sind, hat die Maßnah-
me schon zur Halbzeit ihr Ziel mehr als erfüllt, denn statt geplanter 750 km im Gesamt-
zeitraum von 2000 bis 2006 sind in den drei betrachteten Jahren schon über 900 km Wege
gefördert worden.

Die formulierten Hauptziele sind relativ allgemein gehalten, so dass ihre Erreichung be-
jaht werden kann. Die Anpassung der Wege an die Erfordernisse moderner Landwirt-
schaft wird schon dadurch gewährleistet, dass die Richtlinien für den ländlichen Wegebau
(DVWK, 1999) als allgemein gültige baufachliche Norm bei der Ausführung zu beachten



Kapitel 9 MB-IX – Wegebau 99

sind. Mit der Anpassung der Tragfähigkeit ist auch eine Verbesserung der land-
wirtschaftlichen Erschließungsverhältnisse verbunden.

Auch das Unterziel einer Erschließung der Kulturlandschaft wird bezüglich einzelner
Wege erreicht. Inwiefern diese Erschließung im Einzelfall sinnvoll ist, kann in dieser Un-
tersuchung nicht abschließend geklärt werden (vgl. MB-IX-Kapitel 9.6.2 Frage 2).

r 9.5 Analyse und Bewertung der administrativen Umsetzung der
Maßnahmen vor dem Hintergrund der Inanspruchnahme

Die administrative Umsetzung der Maßnahme erfolgt durch die Ämter für Agrarstruktur.
Sie nehmen Anträge entgegen, prüfen und bewilligen diese und fungieren auch als Kon-
trollorgan bei der Umsetzung und Abrechnung der Baumaßnahmen.

Eine Steuerung der Fördermittel erfolgt von Seiten des Landes durch die Kontingentie-
rung der verfügbaren Zuschüsse auf Ebene der Regierungsbezirke, und von dort weiter
auf Ebene der ÄfA. Die weitere Prioritätensetzung nehmen die ÄfA vor, wobei von Sei-
ten des Ministeriums keine fachlichen Kriterien oder Methoden der Prioritätensetzung
vorgegeben werden.

Eine AfA-interne Prioritätensetzung ist v.a. im Reg.-Bez. Weser-Ems erforderlich, da hier
die Nachfrage die zur Verfügung gestellten Mittelkontingente weit übersteigt. Kriterien
hierfür sind

(1) die regionale Verteilung von Fördermitteln (Quoten auf Landkreisebene),

(2) die Dringlichkeit der Maßnahme.

Die Dringlichkeit wird aus den Angaben der Antragsteller entnommen sowie mit Hilfe
einer jährlich stattfindenden Bereisung der ländlichen Wege festgestellt (ML, 2003b).

Die Zufriedenheit der Zuwendungsempfänger mit der administrativen Umsetzung der
Förderung wurde in der Befragung mit Frage 17 erhoben: „Wie zufrieden waren Sie mit
folgenden Aspekten der Förderung?“ Dabei konnten Noten von 1 („sehr unzufrieden“) bis
4 („sehr zufrieden“) vergeben werden. Abbildung r6 zeigt die Durchschnittsbenotung der
einzelnen Aspekte.
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Abbildung r6 Auswertung von Frage 17 (Zufriedenheit der Befragten mit Aspekten
der Förderung)

2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75

Information über die Möglichkeiten
der Förderung

Kontaktaufnahme mit den zuständigen
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Auszahlungsmodalitäten

Beratung durch das Amt für
Agrarstruktur (AfA)

Auflagen für die Förderung

terminliche Vorgaben für die
Endabrechnung

Zusammenarbeit mit
Bauunternehmern/Handwerkern

Durchschnittsnote

Quelle: Eigene Erhebung, n = 85 – 90 (von 91).

Die Ergebnisse zeigen Durchschnittsbenotungen, die bei zehn von elf Aspekten über dem
Neutralwert 2,5 liegen. Mit sieben Einzelaspekten sind die Befragten sogar mehr als „zu-
frieden“. Besonders gute Beurteilungen erreichen Aspekte der Zusammenarbeit mit der
bewilligenden Stelle (Ansprechpartner, Beratung durch das AfA, Information). Dagegen
wird mit Aspekten, die Durchführungsmodalitäten zum Inhalt haben (terminliche Vorga-
ben für die Endabrechnung, Auflagen, Wartezeit), vergleichsweise mehr Unzufriedenheit
geäußert. Die terminlichen Vorgaben bis zur Endabrechnung sind der einzige Aspekt, mit
dem mehr Befragte unzufrieden als zufrieden sind. Auch bei den sonstigen Bemerkungen
(Frage 18) wird der Zeitdruck am häufigsten kritisiert (9 von 19 Bemerkungen). Demzu-
folge betrug die Wartezeit bis zum Bewilligungsbescheid manchmal das Mehrfache der
Zeit, die anschließend für die Bauausführung verblieb.

Die geäußerte Zufriedenheit spiegelt sich auch im Ergebnis aus Frage 16 (Tabelle r4) wi-
der, in der die Zuwendungsempfänger, die zukünftig hohen oder mittleren Bedarf an We-
gebauförderung sehen, nach den Gründen dafür gefragt werden, warum sie die Förderung
in der Vergangenheit nicht stärker in Anspruch genommen haben. Mehr als die Hälfte der
Antwortenden machen dafür Budgetrestriktionen im eigenen Haushalt oder Budgetvorga-
ben des AfA verantwortlich. Nur jeweils ein bis zwei Antwortende sehen Mängel in der
Entscheidungsfindung der Politik, der Information über die Fördermöglichkeiten oder den
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Personalressourcen der Verwaltung als Ursache. Drei Befragte nennen unter „Sonstiges“,
dass zu hohe Belastungen der Anlieger (durch die Erhebung von Anliegerbeiträgen) der
Grund dafür seien, drei weitere, dass der Antrag vom AfA abgelehnt wurde. Es sind also
ganz überwiegend finanzielle Gründe, und nicht Mängel der administrativen Umsetzung,
die die Befragten an einer stärkeren Inanspruchnahme des Förderprogramms gehindert
haben.

Tabelle r4: Antworten auf die Frage 16: „Warum wurde die Wegebauförderung in
den Jahren 2000 bis 2002 in Ihrem Zuständigkeitsbereich nicht noch
stärker in Anspruch genommen?“

Antwortmöglichkeit
Anzahl Nen-

nungen
In %
von n

Die eigene Finanzkraft reichte für die Kofinanzierung nicht aus. 53 65%

Die Gemeinde(n) hatte(n) andere Prioritäten. 20 25%

Die Informationen über die Möglichkeiten der Wegebauförderung kamen zu spät. 1 1%

Die Entscheidungsträger entschieden sich nicht schnell genug. 2 2%

Die Personalressourcen der Verwaltung reichten nicht aus. 1 1%

Das vom AfA vorgegebene Budget war erschöpft. 36 44%

sonstiges (bitte erläutern) 6 7%

Quelle: Eigene Erhebung, n = 81 (von 91), Mehrfachnennungen möglich.

Zukünftiger Bedarf

In Frage 14 wurden die Zuwendungsempfänger gebeten, den zukünftigen Bedarf an We-
gebauförderung in ihrem Bereich einzuschätzen. Die Mehrheit der Befragten (47 von 90)
sieht einen hohen Bedarf, 34 einen mittleren und nur neun Befragte sehen einen niedrigen
Bedarf. Dies lässt erwarten, dass die Nachfrage nach Fördermitteln in diesem Bereich
noch lange nicht erschöpft ist, zumal sich die Befragung nur auf einen (bereits geförder-
ten) Bruchteil aller Körperschaften in Niedersachsen bezieht.

Die Befragten, die einen hohen Bedarf sehen, wurden nach den Ursachen dafür gefragt.
Die Auswertung der Antworten geht aus Tabelle r5 hervor. Es wird deutlich, dass die Zie-
le der Maßnahme aus Sicht der Zuwendungsempfänger noch längst nicht erreicht sind.
Weiterhin rührt der Hauptbedarf an Wegebaumaßnahmen daher, dass Wege, die in ver-
gangenen Jahrzehnten befestigt wurden, nicht den heutigen Anforderungen entsprechend
ausgelegt wurden. Sie haben den Belastungen nicht standgehalten und sind daher in ei-
nem sehr schlechten Zustand. Zu einem kleineren Teil gibt es auch unbefestigte Wege,
die befestigt werden müssen. Dagegen wird kein Bedarf an Wegebau auf neuer Trasse
geäußert.
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Tabelle r5: Antworten auf die Frage 15: „Welche Ursachen sind Ihrer Meinung nach
ausschlaggebend für den hohen Bedarf an Wegebaumaßnahmen?“

Antwortmöglichkeit
Anzahl Nen-

nungen
In % von

n

Das Wegenetz ist unzweckmäßig oder unvollständig, weshalb bestehende Wege
verlegt oder neue Wege gebaut werden müssten. 0 0%

Es gibt noch viele unbefestigte Wege, die befestigt werden müssten. 3 10%

Bereits befestigte Wege befinden sich in einem sehr schlechten Zustand. 29 94%

Tragfähigkeit und/oder Breite der Wege entsprechen nicht den Anforderungen der
modernen Landwirtschaftstechnik. 29 94%

sonstiges (bitte erläutern) 3 10%

Quelle: Eigene Erhebung, n = 58 (von 91), Mehrfachnennungen möglich.

r 9.6 Gesamtbetrachtung der angebotenen Maßnahmen hinsichtlich
Inanspruchnahme und erzielten Wirkungen

Die durch die EU-Bewertungsfragen thematisierten Wirkungen der Maßnahme werden in
Kapitel MB-IX 9.6 im Einzelnen dargestellt. Danach sind Wirkungen auf die Bereiche
Einkommen (Frage 1), Lebensqualität (Frage 2) und Beschäftigung (Frage 3) festzustel-
len.

Die geförderten ländlichen Wege werden sowohl von Landwirten wie auch von der nicht-
landwirtschaftlichen Bevölkerung genutzt. Die Wirkung der Förderung auf das Einkom-
men der Landwirte (in Form von unmittelbaren Zeit- und Kostenersparnissen der Trans-
portaktivitäten) ist zwar gering. Auf lange Sicht jedoch ist die Landwirtschaft auf eine
funktionelle Infrastruktur angewiesen, deren Ausbau und kontinuierliche Anpassung
durch den Eigentümer sicherzustellen ist. Kommen die Gemeinden bzw. Realverbände
dieser Aufgabe aus Mangel an finanziellen Ressourcen nicht nach, so hat dies langfristig
negative Wirkungen auf die Rentabilität der Landbewirtschaftung.

Vielfach nutzt die ländliche Bevölkerung die Wege für ihre Alltagsgeschäfte und für
Freizeit und Erholung, so dass der Ausbau der Wege auch der Lebensqualität im ländli-
chen Raum zugute kommt. Hiervon profitiert die Bevölkerung im Reg.-Bez. Weser-Ems
aufgrund der dort vorherrschenden Siedlungsstruktur wesentlich stärker als in Südnieder-
sachsen. Die Beschäftigungseffekte der Maßnahme beschränken sich auf die konjunktu-
rellen Effekte in der Phase der baulichen Umsetzung.

Weiter gehende Aussagen können aufgrund der zur Zwischenbewertung vorgenommenen
Untersuchungsschritte nicht getroffen werden. Der Wert eines geförderten Weges für die
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Nutzer hängt immer auch von dessen Lage und Anbindung an das jeweilige Wegenetz ab, 
die nur mit Hilfe von Einzelfallstudien analysiert werden könnten.  

Im Unterschied zur Flurbereinigung, die das Wegenetz im Verfahrensgebiet systematisch 
ausbaut, ausdünnt und auf neuer Trasse ergänzt, handelt es sich bei Maßnahme r jedoch 
um eine breit gestreute, punktuelle Verbesserung bestehender Wege, die primär nach dem 
Kriterium der Dringlichkeit ausgewählt werden. Damit hilft die Maßnahme den Körper-
schaften, die eine Eigenbeteiligung von 50 % aufbringen können, besonders verbesse-
rungsbedürftige Wege auszubauen, ohne dass damit eine systematische Erschließung des 
ländlichen Raums für bestimmte Nutzergruppen oder Nutzungen verbunden wäre. 

Sehr auffällig ist die große regionale Ungleichverteilung der Förderung im Land. Insbe-
sondere im Reg.-Bez. Weser-Ems nutzen die Kommunen das kleine Zeitfenster des PRO-
LAND-Programms und bauen viele einzelne Wege in ihrem Zuständigkeitsbereich aus, 
fast ausschließlich mit Asphaltdecke. Angesichts der hohen Nachfrage kann die Maßnah-
me hier nur die vordringlichen Probleme beheben. Dagegen halten sich die Realverbände 
Südniedersachsens stärker zurück, beschränken sich häufig auf günstiger zu erstellende 
ungebundene Wege und schöpfen ihre Fördermöglichkeiten nicht vollständig aus.  

Die Frage drängt sich auf, ob diese Verteilung unter fachlichen Gesichtspunkten der „Er-
neuerungsbedürftigkeit“ der Wege gerechtfertigt ist. Sie kann von uns ohne umfangreiche 
Erhebungen vor Ort nicht beantwortet werden. Gleichwohl sind die Realverbände gegen-
über den Kommunen vermutlich auch strukturell benachteiligt und aufgrund ihrer Größe 
und ihrer Entscheidungsstrukturen nicht in der Lage, das Förderangebot in gleichem Ma-
ße wahrzunehmen.  

r 9.7 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

Maßnahmenteil A 

Angesichts des von den Zuwendungsempfängern artikulierten großen Bedarfs sollte die 
Maßnahme als Bestandteil des Entwicklungsplans erhalten bleiben. Ihre Zielgenauigkeit 
könnte mit einer differenzierteren Förderpolitik jedoch erhöht werden. Wenn die unglei-
che Verteilung der Förderung im Land objektiv nicht gerechtfertigt sein sollte, so kann 
diesem mit nach Region und Zuwendungsempfänger abgestuften Handlungsweisen be-
gegnet werden. 

In Südniedersachsen sollte die Beratung intensiviert werden. Realverbände sollten noch 
stärker auf das zeitlich begrenzte Förderangebot aufmerksam gemacht werden und zudem 
beraten werden, wie der Eigenanteil für die Mitglieder wirtschaftlich tragbar zu gestalten 
ist. Die Nachfrage könnte auch mit einer einseitigen Erhöhung des Fördersatzes für Real-
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verbände sowie mit zinsverbilligten Krediten gestärkt werden (doch würde dies vermut-
lich neue Probleme verursachen).

In Nordniedersachsen führt das Auswahlkriterium der „Dringlichkeit“ zu einem Gieß-
kannenprinzip, das fachliche und nutzungsbezogene Kriterien vernachlässigt. Daher sollte
das Land stärkere fachliche Vorgaben für die Prioritätensetzung der zu fördernden Wege
machen. So könnte z.B. ein Kriterienkatalog erstellt werden, der die Intensität der multi-
funktionalen Nutzung der Wege transparent macht, und in dem jeweils mit festzulegenden
Punktzahlen bewertet wird:

– die Bedeutung für die Landwirtschaft (Nutzung durch ... Landwirte, maximales Ge-
wicht der Fahrzeuge ...),

– die Verbindungsfunktion zwischen Ortsteilen mit ... Einwohnern,

– die Nutzung durch Schulbusse,

– die Bedeutung des Weges für Tourismus und Naherholung (Bestandteil eines Radwe-
genetzes, Erschließung von Erholungsgebieten oder Sehenswürdigkeiten)

– sowie weitere, der gewünschten Zielrichtung der Förderung entsprechende Kriterien.

Ein Vergleich der erreichten Punktzahlen würde eine Rangfolge der beantragten Wege
(auch landkreisübergreifend) ergeben. Zudem könnte über die Intensität der Nutzung auf
die zu wählende Bauweise (Asphalt oder weniger versiegelnde Bauweisen) rückgeschlos-
sen werden, so dass eine Einflussnahme auch auf die Umweltwirkung des Wegebaus
möglich wäre.

Dieser stärker wettbewerbsorientierte Ansatz kommt jedoch den Bedürfnissen der Kom-
munen, die im Hinblick auf „Dringlichkeit“ ihrer auszubauenden Wege vermutlich eine
klare Vorstellung haben, nicht entgegen. Er hat zudem (neben der höheren Arbeitsbelas-
tung aller beteiligten Behörden) den Nachteil, dass nicht alle Kriterien „hart“ und messbar
gestaltet werden können, sondern zum Teil einen hohen Interpretationsspielraum lassen.
Damit kämen die Antragsteller in die Versuchung, die aus ihrer Sicht dringlichsten Wege
möglichst gut zu „verkaufen“, so dass kein Zugewinn an Transparenz erreicht würde.
Würden alle Antragsteller so handeln, dann kämen im Ergebnis genau die Wege in die
Förderung, die auch im jetzigen „bottom-up-Ansatz“ vorne stehen.

Dennoch halten wir es für empfehlenswert, den Kriterien der Nutzung im Antragsverfah-
ren ein stärkeres Gewicht zu verleihen. Wir schlagen daher vor, dass im Antragsformular
ein Kriterienkatalog nach den oben genannten ersten Ideen eingefügt wird, der für jeden
beantragten Weg zu bearbeiten ist. Dies schärft einerseits das Bewusstsein der An-
tragsteller, die sich mit den genannten Kriterien auseinander setzen müssen, für die beab-
sichtigte Wirkung der Förderung. Zum anderen kann mit den so gesammelten Daten aber
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auch der Öffentlichkeit und der Politik gegenüber dokumentiert werden, welche Leistung
der Wegebau für den ländlichen Raum erbringt.

Maßnahmenteil B

Aus Sicht der Evaluatoren ist es unverständlich, dass das Angebot einer Förderung von
Erschließungs- und Gemeinschaftsanlagen von der Zielgruppe – Landwirtschaftlichen
Betrieben, die durch Siedlungsentwicklung und städtebauliche Planungen in ihrer Ent-
wicklung behindert sind - nicht angenommen wird. Die Analyse der Ausgangslage (vgl.
9.1.2) lässt erkennen, dass hier ein sehr drängendes Problem, wenn auch nur für einen
kleinen Bruchteil der Landwirte, angegangen wird. Auch aus der Richtliniengestaltung ist
kein Hemmnis für eine Akzeptanz der Maßnahme ersichtlich. Ein Grund könnte in der
vergleichsweise langen Planungs- und Vorlaufzeit solcher Projekte bestehen, doch dann
müssten zumindest Voranfragen in den Bewilligungsstellen vorliegen. Es lässt sich daher
nur vermuten, dass die Maßnahme bei der betreffenden Zielgruppe nicht ausreichend be-
kannt ist.

Folglich können wir nur die Empfehlung geben, diese Fördermöglichkeit durch gezielte
Öffentlichkeitsarbeit und Ansprache von Multiplikatoren (Landvolk, Berater) stärker ins
Bewusstsein zu rücken. Gerade angesichts der langen Vorlaufzeit, die für die Entschei-
dung und Planung solcher Projekte benötigt wird, besteht sonst Gefahr, dass die Maß-
nahme gänzlich ins Leere läuft.

Datenhaltung und –pflege

Die Auswertung der verfügbaren Datenquellen ist auf gänzlich unvorhergesehene Inkon-
sistenzen und Datenlücken gestoßen, die uns die Arbeit unnötig erschwert haben. Die den
ÄfA zur Verfügung gestellten Erfassungslisten werden ausschließlich als Hilfsmittel zur
zahlstellenkonformen Abwicklung der Projekte begriffen, und funktionieren als solche
auch gut. Aus Sicht der Evaluatoren wäre es jedoch zu wünschen, dass die Funktion der
Erfassungslisten als Informationsquelle gestärkt wird. Dabei fordern wir keine zusätzli-
chen Eingabefelder, sondern lediglich, dass die vorhandenen Felder von allen ÄfA ein-
heitlich und dem Sinn entsprechend ausgefüllt werden (vgl. die in Kap. 9.2.2 aufgezeigten
„Problemfelder“). Eine entsprechende Anweisung des Fachreferats an die nachgeordneten
Behörden wäre hier sicher hilfreich.
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Maßnahme s

s 9 Förderung touristischer Aktivitäten und ländlichen Handwerkswe-
sens

s 9.1 Ausgestaltung der Maßnahme

s 9.1.1 Übersicht über die angebotenen Maßnahme und ihre
Förderhistorie

Die Maßnahme s1 Förderung touristischer Aktivitäten und ländlichen Handwerkswesens
ist in drei Teilmaßnahmen mit den jeweils genannten Fördergegenständen (Teil A und B)
bzw. vorgesehenen Maßnahmen (Teil C) unterteilt:

Teil A: Maßnahmen zur Förderung des ländlichen Tourismus

– Außenstellen von Informations- und Vermittlungseinrichtungen lokaler und regiona-
ler Tourismusorganisationen im ländlichen Raum.

– Entwicklung insbesondere themenbezogener Rad-, Reit- und Wanderrouten mit er-
gänzenden Einrichtungen z.B. Rastplätze, Aussichtsstellen, Beschilderung, Karten im
ländlichen Raum.

– Ergänzende Einrichtungen zur Förderung des Tourismus.

– Modernisierung und ergänzender Ausbau von regionaltypischen Gästezimmern und
Ferienwohnungen in traditionell gebauten landwirtschaftlichen Gebäuden oder Ge-
bäudekomplexen.

– Projektbezogene Beratungsleistungen auch im Planungsstadium zur effizienten Maß-
nahmenrealisierung.

Teil B: Maßnahmen zur Förderung des ländlichen Handwerkswesens

– Einrichtung von Börsen zur Vermittlung von alten Baumaterialien und Werkzeugen.

– Sanierung von traditionellen Werkstätten.

– Einrichtung ländlicher Handwerksstätten zur gemeinschaftlichen Nutzung bzw. als
Ausbildungs- und Qualifizierungsstätte, insbesondere für Jugendliche.

Teil C: Erweiterung eines bestehenden Gartenkulturcentrums um ein Informationsfo-
rum sowie ein Arboretum für Ziergehölze in Bad Zwischenahn

– Errichtung eines Informationsforums.

– Erhaltung historischer Gartenanlagen und Grünanlagen.
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– Aufbau von Themengärten und einer Pflanzenkläranlagen.

– Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Gartenkultur, Gartenbau und Gartenkunst, z. B. Be-
schilderung, Karten- und Informationsmaterial im Zusammenhang mit dem Projekt.

– Schaffung einer zweckmäßigen Umgebung zur Vermittlung von Praxis der
Gartenkultur.

– Projektbezogene Planungs- und Beratungsleistungen.

– Einfriedung und Wegebau.

– Einrichtung einer Arboretums für Ziergehölze (Ergänzung einer bereits bestehenden
Sammlung und die Umsetzung wertvoller Gehölzarten und Sorten aus den vorhande-
nen Parkanlagen). (ML, 2000).

Teil A und Teil B

Bei den Teilen A und B können Gemeinden und Gemeindeverbände, Samtgemeinden,
Teilnehmergemeinschaften nach dem Flurbereinigungsgesetzt, Real- bzw. Wasser- und
Bodenverbände sowie Fremdenverkehrsvereine als Zuwendungsempfänger gefördert wer-
den. In begründeten Ausnahmefällen, in denen an einer Durchführung der Maßnahme ein
besonderes öffentliches Interesse besteht, können auch natürliche und andere juristische
Personen zuwendungsfähig sein.

Die Förderung erfolgt als nicht rückzahlbare Zuwendung im Rahmen der Projektförde-
rung. Öffentlich-rechtliche Zuwendungsempfänger können bis zur Höhe von 50 %, andere
Zuwendungsempfänger bis 30 % der zuwendungsfähigen Ausgaben gefördert bekommen.

Förderhistorie

Die Maßnahme ist in ihrer aktuellen Form größtenteils neu. Mit dem Ziel-5b-Programm
erfolgte zwar bereits eine Förderung von Tourismusinfrastruktur im ländlichen Raum,
allerdings aus dem EFRE und nicht aus dem EAGFL. Eine Verstärkung der Förderung im
Bereich Tourismus wurde von den Gebietskörperschaften im Rahmen des Konsultations-
verfahrens von PROLAND als notwendig erachtet. Hintergrund waren v. a. die Erfahrun-
gen bezüglich der Förderung des ländlichen Tourismus im Rahmen der Ziel 5b-Förderung
aus dem EFRE. Die maßgeblichen Richtlinien gingen nach Auffassung der Gebietskör-
perschaften an den Belangen und Bedürfnissen der ländlichen Räume vorbei, so dass die
Fördervoraussetzungen in der Regel nicht erfüllt wurden und damit die zur Verfügung
gestellten Mittel nicht abgerufen werden konnten. Daher wurde eine Aufnahme der touris-
tischen Förderung mit angepassten Förderkonditionen in die EAGFL-Förderung vorge-
schlagen. Den Empfehlungen der Kommunen wurde insoweit Rechnung getragen, als dass
die Fördermaßnahme s1 „Maßnahmen zur Förderung des ländlichen Tourismus“ in das
Programm aufgenommen wurde.
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Teil C

Die Erweiterung des bestehenden Gartenkulturcentrums um ein Informationsforum sowie
ein Arboretum für Ziergehölze ergänzt das mit Ziel-5b-Mitteln geförderte Zentrum für
Gartenbau, Gartenkultur und Gartenkunst in Bad Zwischenahn. Hierbei handelt es sich
um die Fortführung einer Förderidee aus der vorherigen Förderperiode, allerdings mit
weitergehenden Inhalten.

s 9.1.2 Beschreibung der Ziele und Prioritäten

Die Ziele der Maßnahme sind aufgeteilt nach Ober- und Unterzielen in Tabelle s1 darge-
stellt. Sie sind in PROLAND formuliert. Der Unterteilung in Ober- und Unterziele wurde
vom zuständigen Fachreferat zugestimmt, eine nachträgliche Modifikation der Ziele fand
nicht statt.

Tabelle s1: Ziele der Maßnahme Förderung touristischer Aktivitäten und ländlichen
Handwerkswesens

Oberziel Unterziele Operationelle
Ziele

Ziel ist es, die Diversifizierung
der ländlichen Wirtschaft in
den Bereichen Tourismus und
Handwerk zu fördern, und
damit einen Beitrag zur Stär-
kung der Wirtschaftsfunktion
ländlicher Gemeinden zu leis-
ten.

• Schaffung neuer Erwerbs- und Einkommens-
möglichkeiten für landwirtschaftliche Betriebe,

• Ausbau der Infrastruktur für Tourismus und
Erholung,

• Verbreitung traditioneller Handwerke,
• qualitative und quantitative Angebotsverbesse-

rung im Tourismus,
• Umnutzung ehemals landwirtschaftlich genutz-

ter Bausubstanz.

nicht quantifiziert

Quelle: Eigene Darstellung nach (ML, 2000).

Die Ziele der Maßnahme s entsprechen auch dem Ziel vieler ländlicher Regionen in Nie-
dersachsen, über den Tourismus ein neues wirtschaftliches Standbein zu erschließen (z.B.
Emsland: (Schaal, 2002). Durch die Konzentration auf die Zielgruppe der öffentlichen
Zuwendungsempfänger wird der Schwerpunkt der Förderung auf den Ausbau von Infra-
struktur für Tourismus und Erholung gelenkt. Dieser Ansatz kann einen Teil der
Unterziele (z.B. Schaffung neuer Erwerbs- und Einkommensquellen für
landwirtschaftliche Betriebe) nur auf indirektem Wege erreichen. Allerdings treten diese
Effekte nur langsam ein (Haart et al., 1995).
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s 9.1.3 Einordnung der Maßnahmen in den Förderkontext

Im PROLAND-Programm gibt es keine weitere Maßnahme, die inhaltlich eine vergleich-
bare Ausrichtung wie s1 hat.

Eine Förderung von touristischer Projekten erfolgt über die Maßnahmen 01 bis 05 des
Schwerpunktes 2 „Förderung des Tourismus und der Kultur“ des niedersächsischen
Ziel-2-Programms. Im Rahmen dieser Maßnahmen sind förderbar:

– Neue Infrastruktureinrichtungen in touristischen Schwerpunktgebieten.

– Modernisierungsmaßnahmen in touristischen Schwerpunkten.

– Modernisierungsmaßnahmen auf der Grundlage in den Regionen abgestimmter Kon-
zepte.

– Touristische Vorhaben und nachhaltige Entwicklung.

– Steigerung der kulturellen Attraktivität in Stadt und Region, Stärkung des Wirt-
schaftsbetriebes Kultur und kulturwirtschaftliche Maßnahmen.

– Küstenschutz auf den Inseln.

Die Förderung im Rahmen des Ziel-2-Programms erfolgt durch den EFRE ausschließlich
in touristischen Schwerpunktgebieten (mit nachweislich mehr als 50.000 Übernachtungen
bzw. 100.000 Tagestouristen pro Jahr) des Ziel-2-Gebietes. Nur außerhalb dieser Schwer-
punktgebiete kann eine Förderung durch den EAGFL im Rahmen von PROLAND statt-
finden. Zudem werden Gästezimmer im gesamten Ziel-2-Gebiet ausschließlich aus dem
EFRE gefördert und nur außerhalb ist eine Förderung im Rahmen der Maßnahme s mög-
lich. Hierdurch ist eine klare Trennung der beiden Förderbereiche gegeben und eine Dop-
pelförderung ausgeschlossen.

s 9.2 Untersuchungsdesign und Datenquellen

Die Maßnahme s1 Förderung touristischer Aktivitäten und ländlichen Handwerkswesens
ist aufgrund ihrer finanziellen Ausstattung im Vergleich zu anderen PROLAND Maß-
nahmen eher als kleine Maßnahme anzusehen. In den Jahren 2000 und 2001 wurden nur
wenige Projekte (insgesamt acht) abgeschlossen. Eine Bewertung auf der Grundlage von
fertig gestellten Projekten, die bereits erste Wirkungen entfalten, wäre nur anhand dieser
wenigen Einzelprojekten möglich gewesen und erschien daher nicht sinnvoll. Zudem
können gerade die Beschäftigungs- und Einkommenswirkungen solcher Projekte noch
nicht so kurz nach Ende der Förderung belastbar festgestellt werden. Mittlerweile gibt es
36 abgeschlossene Projekte (davon 28 aus dem Jahr 2002), allerdings konnten diese nicht
mehr in eine Analyse von Wirkungen einbezogen werden, da hierfür die Zeitspanne bis
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zur Fertigstellung der Zwischenbewertung zu kurz war. Die Bewertung stützt sich daher
auf die Auswertung der zur Verfügung gestellten Projektlisten in Verbindung mit Ergeb-
nissen aus der Literatur und Untersuchungen in anderen Maßnahmen (z.B. Befragung der
Zuwendungsempfänger der Dorferneuerung bei Umnutzungsprojekten).

Datenquelle

Von den Ämtern für Agrarstruktur wurden Listen mit Daten zu jedem EU-Mitteln geför-
derten und abgeschlossenen Projekt zusammengestellt. In diesen Datensätzen sind Anga-
ben zum Zuwendungsempfänger und seinem Status (Öffentlicher oder Privater), die zu
Grunde liegende Richtliniennummer, eine kurze Projektbeschreibung und Finanzdaten
enthalten. In die Bewertung der Maßnahme im Hinblick auf Wirkungen können nur abge-
schlossene Projekte einbezogen werden, daher wurden auch nur sie und nicht die bewil-
ligten Projekte abgerufen.

Bezüglich des Gartenkulturcentrums in Bad Zwischenahn (Teil C) wurde Kontakt zu den
zuständigen Personen im Ministerium, bei der Bezirksregierung Weser-Ems und der
Landwirtschaftskammer Weser-Ems aufgenommen. Von Ihnen stammen die wichtigsten
Informationen, die zur aktuellen Bewertung von Maßnahme s1c nötig waren.

s 9.3 Vollzugskontrolle

Einen Überblick über die ursprünglich in PROLAND 2000 und im Änderungsantrag 2003
geplanten und die in den Jahren 2000 bis 2002 tatsächlich ausgezahlten öffentlichen und
EU-Mittel stellt Tabelle s2 dar.

Tabelle s2: Geplante und tatsächlich ausgezahlte Mittel

KOM-Entscheidung 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000-2006

Plan:EPLR K (2000) 2905 endg. 0,21 5,51 2,11 2,13 0,60 0,60 0,60 11,74
Plan: Änderung 2003 geplant 0,21 3,08 4,54 4,30 4,00 1,00 1,00 18,14
Ist: Auszahlungen (1) 0,00 3,08 4,54

Plan: EPLR K (2000) 2905 endg. 0,11 2,75 1,06 1,07 0,30 0,30 0,30 5,87
Plan: Änderung 2003 geplant 0,11 1,54 2,27 2,15 2,00 0,50 0,50 9,07
Ist: Auszahlungen (1) 0,00 1,54 2,27

Öffentliche Ausgaben, Mio. Euro insgesamt

EU-Beteiligung, Mio. Euro insgesamt

(1) Ohne Vorschuss in 2000.
Quellen: (ML, 2000), (ML, 2002b), (Zahlstelle des Landes Niedersachsen, 2002).
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Die Maßnahme s2 ist im Jahr 2000 aufgrund der späten Programmgenehmigung schlep-
pend angelaufen. Im Jahr 2001 erfolgte die Auszahlung erster Mittel, allerdings auf einem
niedrigeren Niveau als ursprünglich geplant. Das große Interesse an der Maßnahme führte
jedoch 2002 zu einem höheren Mitteleinsatz und einer höheren Auszahlung, als ursprüng-
lich vorgesehen war. Auch für die Folgejahre wurden die eingeplanten Mittel erhöht, was
zu einer Steigerung der insgesamt geplanten öffentlichen Ausgaben von 11,74 Mio. Euro
um 55 % auf 18,14 Mio. Euro geführt hat.

s 9.4 Darstellung und Analyse des bisher erzielten Outputs

Die Ergebnisse der Teilmaßnahmen A und B werden im Folgenden gemeinsam darge-
stellt. Teil C wird in einem gesonderten Abschnitt am Ende dieses Kapitels ausgewertet.

Teil A (Maßnahmen zur Förderung des ländlichen Tourismus) und Teil B (Maßnah-
men zur Förderung des ländlichen Handwerkswesens)

Insgesamt wurden in den Jahren 2000 bis 2001 bei der Maßnahme s1 (ohne Teil C) 40
Projekte abgeschlossen.

Projektarten

Die 40 bisher geförderten Projekte verteilen sich auf drei Richtliniennummer der Richtli-
nie über die Gewährung von Zuwendungen zur Entwicklung typischer Landschaften und
der ländlichen Räume (ETLR):

– 2.4.2 – Entwicklung insbesondere themenbezogener Rad-, Reit- und Wanderrouten
mit ergänzenden Einrichtungen, z.B. Rastplätzen, Aussichtsstellen, Beschilderung,
Karten im ländlichen Raum.

– 2.4.3 – Ergänzende Einrichtungen zur Förderung des Tourismus.

– 2.5.3 – Einrichtung ländlicher Handwerksstätten zur gemeinschaftlichen Nutzung
oder als Ausbildungs- und Qualifizierungsstätte, insbesondere für Jugendliche.

Abbildung s1 zeigt, wie sich die Anzahl und die eingesetzten öffentlichen Fördergelder
der bisher abgeschlossenen Projekte auf diese Richtliniennummer verteilen.
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Abbildung s1: Anzahl und eingesetzte Fördersummen je Richtliniennummer
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Quelle: Eigene Erstellung nach Daten der ÄfA.

Der größte Anteil an Projekten und auch die höchsten eingesetzten Fördersummen entfal-
len auf die Richtliniennummer 2.4.2 (Rad-, Reit- und Wanderrouten). Darin sind laut Pro-
jektbeschreibungen alle Arten von Routen enthalten, und zwar sowohl was ihre Konzep-
tionierung (Erstellung von Rad-, Reitwegekonzepten) als auch ihren tatsächlichen Ausbau
(z.B. Beschilderung, (Aus-)Bau von Wegen) angeht. Bei den Richtliniennummern 2.4.3
und 2.5.3 wurden zwar annähernd gleich hohe EU-Fördermittel eingesetzt, bei 2.4.3 je-
doch drei mal so viele Projekte umgesetzt, hier also durchschnittlich geringere Summen
eingesetzt.

Zuwendungsempfänger

Abbildung s2 zeigt die Anzahl von Projekten und die eingesetzten EU-Mittel bezogen auf
die Gruppen von Zuwendungsempfängern.
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Abbildung s2: Anzahl Projekte und eingesetzte Fördersumme bezogen auf Zuwen-
dungsempfänger
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Quelle: Eigene Erstellung nach Daten der ÄfA.

Gebietskörperschaften stellen den ganz überwiegenden Teil der Zuwendungsempfänger
dar und haben auch den größten Teil der EU-Mittel erhalten. Alle anderen Gruppen (ge-
meinnützige Vereine, sonstige Private und Zweckverbände) haben nur sehr wenige Pro-
jekte durchgeführt und nur Zweckverbände haben dabei einen nennenswerten Anteil der
EU-Mittel erhalten. Dies entspricht auch der in der Richtlinie formulierten Zielgruppe für
diese Maßnahme.

Bemerkenswert bei den Gebietskörperschaften ist, dass es sich in ca. 30 % der Fälle um
Landkreise handelt. Bei ihren Projekten (aber auch bei einigen Projekten der Gemeinden
und Städte) handelt es sich zumeist um (über)regionale Projekte in dem Sinne, dass sie
über Gemeindegrenzen hinausgehen und bei Radewegekonzepten beispielsweise das ge-
samte Kreisgebiet umfassen. Gerade im Bereich Tourismus in ländlichen Regionen, die
nicht touristische Schwerpunktgebiete sind, ist es entscheidend, dass Einzelangebote zu
einem Gesamtkonzept zusammengefasst werden und Entwicklungen aufeinander abge-
stimmt werden (Haart et al., 1995, S.50). Mit einem Teil der durchgeführten Projekte
wird diesem Ansatz entsprochen. Beispielhaft seinen hier die im Landkreis Emsland ent-
wickelten themenbezogenen Routen zu Dorferneuerung, Großsteingräbern sowie Gärten
und Parks genannt, die regionale Besonderheiten aufgreifen und Informationen hierzu
bereitstellen.
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Teil C (Gartenkulturcentrum (GKC))

Mit dem PROLAND-Programm wurden bislang zwei bzw. drei wesentliche Förderge-
genstände gefördert:

– Zum einen wurde der zweite Bauabschnitt der Parkanlage "Niedersächsisches Gar-
tenkulturcentrum" gefördert. Dabei handelt es sich um den sogenannten "Park der
Gärten". Die Fertigstellung des umfangreichen Bauabschnitts dauerte drei Jahre und
wurde erst kürzlich abgeschlossen. Zum "Park der Gärten" existiert ein Broschüre, in
der auf die Förderung des Parks durch die Europäische Union hingewiesen wird.

– Zum zweiten wurde die erweiterte Gehölzsammlung – das sogenannte "Arboretum
4

für Ziergehölze" – der Lehr- und Versuchsanstalt Gartenbau (LVG) der Landwirt-
schaftskammer Weser-Ems an das GKC angegliedert. Dazu wurden neue Gehölze an-
geschafft und bestehende Gehölze in einen speziellen Teil der Parkanlage umgesetzt.

– Zum dritten wurde eine Datenbank für Rhododendren und Ziergehölze erstellt, mit
deren Aufbau bereits zu Zeiten der Ziel-5b-Förderung begonnen wurde. Die Daten-
bank ist Teil des Arboretums.

Die förderfähigen Kosten für den Park der Gärten betrugen 3,84 Mio. Euro, die förderfä-
higen Kosten für das Arboretum inklusive der Datenbankerstellung liegen bei 0,5 Mio.
Euro. Zusammen belaufen sich die förderfähigen Kosten für das GKC im Förderzeitraum
2000 bis 2003 so auf 4,3 Mio. Euro. Davon sind 2,17 Mio. Euro EAGFL-Mittel (Förder-
satz 50 %). Die Förderung erfolgt demnach ausschließlich für Fördergegenstände in öf-
fentlicher Trägerschaft, z.B. für solche der Landwirtschaftskammer Weser-Ems, der Ge-
meinde Bad Zwischenahn und/oder des Landkreises Ammerland.

Das GKC entwickelte im Jahr 2002 – obschon der zweite Bauabschnitt noch nicht ganz
abgeschlossen war – besonders große Außenwirkung, indem es Schauplatz für die erste
niedersächsische Landesgartenschau (LGS) war, welche ein großes touristisches Anzie-
hungspotenzial darstellte, von dem das lokale und regionale Beherbergungs- und Gastro-
nomiegewerbe erheblich profitierte.

Die nachfolgende Tabelle s3 zeigt in der Übersicht die Besucherzahlen des GKC seit sei-
ner Öffnung im Jahr 2000. Seitdem sind die Besucherzahlen kontinuierlich gestiegen.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Jahr 2002 ausschließlich die Landesgartenschau
stattgefunden hat und dass keine anderen Besucher in das GKC kamen als ausschließlich
Besucher der LGS. Die Veränderungen der Besucherzahlen des Jahres 2003 werden daher

4
Als Arboretum (von dem lateinischen "arbor" = Baum) bezeichnet man eine Parkanlage mit einem
ausgesuchten Bestand verschiedenartiger Baum- und Straucharten zu deren wissenschaftlicher Beo-
bachtung.
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auch auf das Jahr vor der LGS bezogen. Außerdem ist zu bedenken, dass nur die zahlen-
den Besucher gezählt wurden. Da aber Kinder, Jugendliche bis 18 Jahren und Schulklas-
sen freien Eintritt haben, liegt die Anzahl der tatsächlichen Besucher in der Praxis höher.

Tabelle s3: Besucherzahlen im Gartenkulturcentrum

Jahr Öffnungszeiten zahlende
Besucher

Veränderung
zum Jahr ...

2000 Ende Mai – Ende Oktober 32.000 /
2001 Anfang Mai – Anfang Oktober 47.000 2000: + 47 %
2002 (Landesgartenschau) Mitte April – Anfang Oktober 980.000 (nur LSG) 2001: + 1.985 %
2003 Anfang April – Anfang Oktober ca. 100.000 2001: + 113 %

Quelle: Landwirtschaftskammer Weser-Ems, Brief vom 13.10.2003, sowie eigene Berechnungen.

Zielerreichung

Das Oberziel, die Diversifizierung der ländlichen Wirtschaft in den Bereichen Tourismus
und Handwerk zu fördern, und damit einen Beitrag zur Stärkung der Wirtschaftsfunktion
ländlicher Gemeinden zu leisten, ist durch die geförderten Projekte vom Grundsatz her
möglich. Die Mehrzahl der bisher abgeschlossenen Projekte führt durch die Ausweisung,
den Ausbau und die Vermarktung von Rad-, Reit- und Wanderwegen zu einer Verbesse-
rung der touristischen Infrastruktur in den ländlichen Gebieten Niedersachsens. Dies kann
wiederum zu einer besseren Auslastung und der Neueinrichtung von Gastronomie- und
Übernachtungseinrichtungen führen, die wiederum zu steigenden Einkommen und mehr
Arbeitsmöglichkeiten führen. Allerdings ist hier vor überhöhten Erwartungen zu warnen.
Gerade die hier durchgeführten, eher als „sanfter Tourismus“ einzustufenden Projekte
werden nur langsame Entwicklungen und eher geringe und schwer messbare regionalwirt-
schaftliche Effekte zur Folge haben (Haart et al., 1995, S.49). Da in den Jahren 2000 und
2001 erst sehr wenige Projekte abgeschlossen wurden, war es zu Halbzeitbewertung noch
nicht möglich und sinnvoll, Wirkungen der Maßnahme zu erheben. Es wird Aufgabe des
Up-Dates oder der Ex-post-Bewertung sein, im Rahmen von Fallstudien die tatsächliche
Erreichung der Ober- und Unterziele zu ermitteln.

s 9.5 Analyse und Bewertung der administrativen Umsetzung der
Maßnahmen vor dem Hintergrund der Inanspruchnahme

Teil A und B

Die Inhalte der Förderung der Teile A und B sind in der Richtlinie über die Gewährung
von Zuwendungen zur Entwicklung typischer Landschaften und der ländlichen Räume
(ETLR) geregelt. Die Abwicklung des Förderablaufes ist mit dem eines Dorferneuerungs-
projektes identisch (siehe MB IX o 9.5). Da auch im Rahmen der Maßnahme o Projekte
über die ETLR Richtlinie abgewickelt werden, sind auch die Besonderheiten dieser För-
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derung in MB o 9.5 beschrieben. Weitere Probleme, die über die unter MB o angespro-
chenen Aspekte hinausgehen und die Maßnahme s1 betreffen, sind aktuell nicht bekannt.

Teil C

Für den Teil C ist die Bezirksregierung Weser-Ems, Dezernat 506 (Landwirtschaft, Er-
nährungswirtschaft) die bewilligende Stelle.

s 9.6 Gesamtbetrachtung der angebotenen Maßnahmen hinsichtlich
Inanspruchnahme und erzielten Wirkungen

Insgesamt hat die Maßnahme s1 (Teile A und B) mittlerweile - nach schleppendem Be-
ginn - einen hohen Umsetzungsstand erreicht. Die direkten Wirkungen der Maßnahme
sind bisher als gering einzustufen, da die abgeschlossenen Projekte vor allem die Schaf-
fung von touristischer Infrastruktur (Rad-, Reit- und Wanderwege) zum Inhalt hatten, die
erst langfristig und indirekt ihre Wirkungen entfalten (siehe EU-Bewertungsfrage 1 und
3).

Positiv hinzuweisen ist auf die Förderung von Wegen und deren Konzepten auf überge-
ordneter Ebene, z.B. auf Landkreisebene oder sogar darüber hinausgehend. Solche (über-)
regionalen Projekte sind besonders im Bereich Tourismus entscheidend, da sie nicht auf
Einzelangebote einer Gemeinde abzielen, sondern diese zu einem Gesamtkonzept zu-
sammenfassen. Dies stellt einen besonders geeigneten Ansatz dar, in ländliche Regionen
eine touristische Entwicklung voranzubringen.

Für den Teil C (Fördermaßnahme s1c) lässt sich festhalten, dass neben kontinuierlich
steigenden Besucherzahlen (vgl. Kapitel s 9.4), die sich zuletzt sogar mehr als verdoppelt
haben (ohne Berücksichtigung der Landesgartenschau im Jahr 2002), auch weitere positi-
ve Effekte aufgetreten sind.

So haben beispielsweise Gartenbaubetriebe aus gesamt Niedersachsen die Möglichkeit
genutzt, nach eigenen Vorstellungen Themengärten anzulegen. Dazu haben sich Koopera-
tionen verschiedener Betriebe (Baumschulen, Staudengärtnereien, Garten- und Land-
schaftsbaubetriebe, Materiallieferanten, Gartenplaner) gebildet. Die Anlage der 40 The-
mengärten mussten die Betriebe dabei selber finanzieren, denn mit Hilfe von PROLAND
wurden nur die umliegenden Infrastrukturen (Wege, Abgrenzungen etc.) geschaffen. Für
die beteiligten Betriebe hat sich diese Arbeit aber insbesondere deshalb gelohnt, weil die
Themengärten eine erhebliche Außenwerbung entfalten. Informationsblätter an jedem
Themengarten bieten den Betrieben gute Werbemöglichkeiten. So sind bislang schon eine
Vielzahl von neuen Geschäftsbeziehungen entstanden.
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Das umgesetzte und erweiterte Arboretum ist besonders im Hinblick auf den Erhalt von
pflanzengenetischen Ressourcen von großer Bedeutung. So bildet die Rhododendron- und
Heidesammlung beispielsweise auch die Grundlage für einen Forschungsauftrag des
BMVEL zur Organisation dezentraler Genbanken. Die mit PROLAND-Mitteln geförderte
Rhododendron-Datenbank ist daher in ihren Grundzügen in den BMVEL-
Forschungsauftrag 'Dezentrale Genbanken' eingeflossen. Weiter ermöglicht sie die prob-
lemlose Erfassung und Erweiterung bei größer werdenden Sortimenten. Für die Besucher
ist diese Sorten- und Artenvielfalt zudem eine wichtige Informationsquelle.

Außerdem besteht mittlerweile eine enge Verzahnung zwischen dem GKC und der Lehr-
und Versuchsanstalt für Gartenbau (LVG) in Bad Zwischenahn, der Fachschule für Gar-
tenbau, dem Umweltbildungszentrum und anderen Einrichtungen.
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Maßnahme t1

t1 9 Neue Strategien im Bereich Umwelt und Landwirtschaft

t1 9.1 Ausgestaltung der Maßnahme

t1 9.1.1 Übersicht über die angebotene Maßnahme und ihre Förder-
historie

Förderhistorie

Die Maßnahme mit insgesamt vier unterschiedlichen Einzelprojekten/-bereichen ist neu.
Im Bereich Umwelt und Landwirtschaft sollen neue Strategien gefördert werden, die bei-
spielhaft Probleme aufgreifen, die sich mit ausgesuchten Problembereichen landwirt-
schaftlicher Emission und Immission befassen.

Übersicht über die Maßnahme

Die verschiedenen Projekte mit den zuständigen Behörden zeigt Tabelle t1.1. Im Ministe-
rium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ML) liegt die Zuständigkeit zu den ge-
förderten Projekten in verschiedenen Referaten. Bei zwei Teilprojekten im Projekt II ist
das Ministerium für Familie, Arbeit und Soziales (MFAS) für die Abwicklung verant-
wortlich.

Die Bewilligung der Projekte I bis III erfolgte zumeist im Jahr 2001, geplant sind mehr-
jährige Laufzeiten (mehrfach bis 2004 oder 2005). Alle Projekte befinden sich zurzeit
noch in der Versuchs- oder Durchführungsphase. Die Gesamthöhe der geplanten öffentli-
chen Fördermittel zu den Bereichen I bis III beträgt rund 4,5 Millionen Euro.

Besondere Richtlinien oder Vordrucke gelangen bei den Projekten nicht zur Anwendung,
weil es sich um einmalige (Forschungs-) Vorhaben handelt.
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Tabelle t1.1: Projekte zur Maßnahme t1 mit Zuständigkeiten und Inhalten

Projekte Zuständ.
Minist.

Teilprojekte mit geplanter Laufzeit Zuwendungs-
empf. / Beauf-

tragte Institution

I – POLARIS ML, Ref.
301

Programmierung einer neuen mehrmoduli-
gen Software: Effizientere Datenerfassung
(auch von Einzelflächen und Betrieben)
(2000 bis 2004)

LWK Hannover /
*1

ML II-A: Erfassung und Modellierung der Bio-
aerosolbelastung im Umfeld von Geflü-
gelställen (2000 bis 2003)

*2

MFAS II-B: Überprüfung der Emissionsbeein-
trächtigung durch Massentierhaltung bei
Kindern (2 Vergleichsgruppen) (2000 bis
2003)

MFAS / Nds. Lan-
desgesundheitsamt
/ *3

II – Untersuchungspro-
gramm zur gesundheitli-
chen Bewertung von Bio-
aerosolen aus Anlagen der
Intensivtierhaltung
(3 Teilprojekte)

MFAS II-C: Querschnittsstudie zu Allergiestatus
und Atemwegsfunktion bei unterschiedlich
belasteten Personen (2001 bis 2004)

MFAS / *4

ML Entwicklung von Beratungsempfehlun-
gen:

III-A1: Optimierung der Freiland- bzw.
Auslaufhaltung von Legehennen in der
Praxis (2000 bis 2005)

LWK Weser-Ems

BezReg
Weser Ems

III-A2: Tiergesundheit und Tiergerechtheit
als Faktoren des Qualitätsmanagements in
der praktischen Milchviehhaltung

(2000 bis 2005)

LWK Weser-Ems /

*5

BezReg
Weser Ems

III-A3: Praxisentwicklung von Spülmist-
systemen bei einstreuloser Schweinemast
(2000 bis 2003)

LWK Weser-Ems /

*5

III – Informationen für
Tierproduzenten
(3 Teilprojekte und
1 investives Projekt)

BezReg
Weser-Ems

III-B: Förderung der Errichtung eines
Außenklimastalls für Mastschweine mit
Ferkelaufzuchthütte (2002 bis 2003)

LWK Weser-Ems

IV – Speicherbecken ML Bez.-Reg. Lüne-
burg

Quelle: Eigene Darstellung.

*1 = Ing.-Büro Geografischer Informationsdienst (GID), Göttingen.
*2 = Institut für Tierhygiene, Tierschutz und Nutztierethologie, Tierärztliche Hochschule Hannover.
*3 = Kooperationspartner: Klinik für Dermatologie und Venerologie der Medizinischen Hochschule

Hannover.
*4 = Ludwig-Maximilian-Universität München und Begleitprojekt: Fa. Schwertner, Augsburg.
*5 = Forschungs- und Studienzentrum für Veredelungswirtschaft Weser-Ems in Vechta (Fakultät für

Agrarwissenschaften der Universität Göttingen).
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IV - Speicherbecken

Für das Projekt Speicherbecken liegt der Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung Lü-
neburg (Reg.Nr. 360 025 9978) vom 20.11.02 vor. Die späte Bewilligung ergab sich
durch Einsprüche im Planfeststellungsverfahren für das Speicherbecken, die vom Ober-
verwaltungsgericht entschieden werden mussten.

Die zuwendungsfähigen Gesamtkosten von 6,7 Mio. Euro wurden von der Bez. Reg. Lü-
neburg zusammengestellt und geprüft. Die Projektförderung beträgt 30,5 % und wird je
zur Hälfte vom Land Niedersachsen und dem EAGFL Anteil getragen.

Die Baustelle wurde im Herbst und Ende 2002 besichtigt. Der „Rohbau“ war abgeschlos-
sen und es kann davon ausgegangen werden, dass die geplante Abnahme der Baumaß-
nahme am 01.6.03 erfolgen kann. Anschließend soll mit dem Probebetrieb begonnen und
ab 15.09.03 soll mit der Einlagerung von Prozesswasser der Zuckerfabrik begonnen wer-
den.

t1 9.1.2 Beschreibung der Ziele und Prioritäten

Die zur Maßnahme t1 vorgesehenen (Forschungs-) Projekte haben alle die gleiche über-
geordnete Zielsetzung: Sie sollen Lösungsansätze liefern, die auch außerhalb der Projekt-
region auf andere Regionen mit ähnlichen Problemlagen übertragbar sind (ML, 2000).

Über die vorgenannten Ziele hinaus hat das Projekt Speicherbecken das Ziel, zur Scho-
nung der Grundwasservorräte und zur Zwischenlagerung der im Herbst bei der Zuckerrü-
benverarbeitung anfallenden vorgereinigten Produktionsabwässer zu dienen. Diese Pro-
duktionsabwässer können anschließend zur Ertragssicherung landwirtschaftlicher Feld-
früchte während der Vegetationsperiode durch Beregnung dieser Feldfrüchte durch den
Abwasserverband Uelzen eingesetzt werden. Das Wasser soll hierzu mit modernster was-
ser- und energiesparender Technik (Düsenwagen) verteilt werden. Der gezielt und effi-
ziente Einsatz des Beregnungswassers trägt den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis
beim Düngen in besonderem Maße Rechnung. Durch die Aufbringung der nährstoffhalti-
gen Abwässer aus der Zuckerproduktion während der Vegetation auf landw. Kulturpflan-
zen wird zudem der Eutrophierung der Fließgewässer vorgebeugt und der Lebensraum
„Fließgewässer“ positiv beeinflusst.

t1 9.2 Untersuchungsdesign und Datenquellen

I bis III
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Die Darstellung zu den Zwischenständen in den Projekten Ende 2002 stützt sich auf Be-
willigungsbescheide, erste Zwischen- und Prüfberichte sowie mündliche Informationen
der Fachreferate.

IV – Speicherbecken

Nach der ersten Kontaktaufnahme wurden dem Evaluator vom Abwasserverband Uelzen
alle erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt oder Einsicht gewährt. Es fanden
mehrere Gesprächstermine im Verbandsgebäude statt. Das Beregnungsgebiet und der
Standort des Speicherbeckens, sowie der Bau des Speicherbeckens wurde mehrfach be-
sucht. Im Gespräch und im Studium des Schriftwechsels konnte sich der Evaluator so ein
Bild von der Vorgehensweise verschaffen.

t1 9.4 Darstellung und Analyse des bisher erzielten Outputs

Die Projekte werden im Folgenden getrennt voneinander dargestellt.

I - POLARIS

Die Abkürzung POLARIS steht für ein zu entwickelndes Softwareprogramm: „Produkti-
onsOrientiertes LAndwirtschaftliches RaumInformationsSystem“. Einziger Zuwendungs-
empfänger ist die LWK Hannover, diese bezahlt mit den Fördermitteln ausschließlich die
Leistungen des Ingenieurbüros (Anteilsfinanzierung), das mit der Erarbeitung der Soft-
ware beauftragt wurde. Das fertig gestellte Produkt soll gemeinsam von staatlichen und
halbstaatlichen Einrichtungen, privatrechtlichen Unternehmern (Landwirten, Lohnunter-
nehmern) und deren Verbänden, Vereinen und Organisationen genutzt werden (ML,
2000).

Die Gesamtkosten (2000 bis 2004) waren ursprünglich mit rund 2,3 Mio. Euro veran-
schlagt. Davon sind bis Ende 2002 rund 1,4 Mio. Euro angefallen. Die Finanzierung er-
folgt je zur Hälfte aus Landesmitteln und Eigenmittel LWK sowie EAGFL-Mitteln. (0,7
Mio. Euro). Im Verlauf des Projektes zeigte sich, dass die Gestaltung bestimmter Module
einschließlich der Testphase (Basis- und Nährstoffstrommodul) erheblich arbeitsintensi-
ver war als dies im Projektantrag angenommen wurde. Aus den zwei erforderlichen Ände-
rungen ergaben sich laut eines Vermerks zum Änderungsantrag (24.01.2003) insgesamt
rund 14 % höhere Kosten.

Ziel des Projektes ist die Konzeption, Erstellung und beginnende Anwendung von PO-
LARIS. Dieses Konzept sieht eine zukünftige Datenverarbeitungsgestützte Bearbeitung
landwirtschaftlicher Aufgabenstellungen (z.B. landwirtschaftliches Flächen- und Stoff-
strommanagement auf der Basis von GIS- / GPS-Daten (Geografische Informations-
systemen) vor: D.h. es soll Geometrie- und Attributdaten offen und integrativ verwalten
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und als Programmkonzept für verschiedene im landwirtschaftlichen Bereich auftretende
Anwendungsmöglichkeiten dienen. Vorgesehen ist die Entwicklung von neun Modulen
mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten und Aufgabenstellungen, dazu wer-
den jährlich Anwenderschulungen (IT-Training) abgehalten. Die einzelnen Module und
der Bearbeitungsstand 2002 zeigt Tabelle t1.2.

Anhand der Module können die Anwender beurteilen und z.B. prüfen wie viel Sekundär-
rohstoffdünger auf die landwirtschaftliche Nutzfläche ausgebracht werden kann (Verteil-
planung: maximal t/ha in x Jahren für org. Dünger). Das System prüft dazu alle zum je-
weiligen Verfahren notwendigen Informationen aus der Datenbank (Düngeverord-
nungsbeschränkungen, Wasserschutzgebiete, Gewässerrandstreifen, Nutzung, Bodenart
etc.) und prüft außerdem ob eine beabsichtigte Ausbringung rechtlich einwandfrei ist.

Tabelle t1.2: Bearbeitungsstand zur Maßnahme POLARIS (Stand 2002)

Module Testeinsatz ist
erfolgt

Prüfbericht
liegt vor

Projektteil ist
abgeschlossen

Sonstiges

POLARIS-Basis-Modul + + +

Nährstoffstrom-Modul

mit Dünge- u. Verteil-
planung

+ + + beinhaltet 3 Module: Dünge-
verordnungs-, Sekundärroh-
stoff-, Gülle-Modul.

GPS-Vermessungs-M. + + + geplante Fertigst. Ende 2003

Pflanzenschutzgesetz-M.
zur Flächenfindung

+ + +

Wasserschutz-Modul. Fertigstellung in 2003

Beregnungs-Modul. Fertigstellung bis Ende 2003

Regionalplanungs-M. - - - Fertigstellung bis Ende 2004

TÖB-Modul Fertigstellung in 2004

Quelle: Eigene Darstellung.

II - Untersuchungsprogramm zur Bewertung von Bioaerosolen (3 Teilprojekte)

Bioaerosole treten als gemeinsames Agglomerat aus unbelebten und belebten Partikeln in
der Luft auf. Zum unbelebten Anteil gehören Stäube (disperse Verteilungen fester Stoffe
in Gasen, die durch mechanische Prozesse oder Aufwirbelung entstehen). Belebte Be-
standteile des Staubes umfassen die Gruppe der Mikroorganismen, wie Bakterien, Pilze,
Viren, Milben oder auch Protozoen. Bioaerosolen werden ein Potenzial der Infektiosität,
Allergisierung, Toxizität oder auch pharmakologischen Wirkung zugesprochen (Seedorf
et al., 2002).

Zuwendungsempfänger beim Projekt IIA ist die Tierärztliche Hochschule Hannover. Das
Gesamtprojekt gliedert sich im Wesentlichen in drei Teilprojekte:
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– Emissions- und Immissionsmessungen von Bioaerosolen im Stall und in der Umge-
bung ausgewählter Geflügelställe;

– Anpassung des Lagrange-Ausbreitungsmodelles für Bioaerosol-Emissionen aus der
Tierproduktion;

– Immissionsprognosen auf der Basis der Messbefunde (Teilprojekt 1), des angepassten
Ausbreitungsmodells (Teilprojekt 2) und der meteorologischen und geografischen
Gegebenheiten in den Beurteilungsprognosen.

Im Teilprojekt A soll eine Software zur ex-ante Abschätzung von Bioaerosol-Emissionen
aus Stallneubauten am Beispiel von Geflügelställen im Weser-Ems-Gebiet fortentwickelt
werden. 2002 erfolgte dazu u.a. die Erprobung von Probenahme- und Messtechniken im
Technikumsmaßstab zur Identifizierung markierter Partikel und die weitere Auswahl zur
Messung geeigneter konventionell betriebener Stallanlagen (Hartung, 2001).

Antragsteller zum Projekt IIB ist das Niedersächsische Landesgesundheitsamt (Hanno-
ver). In diesem Projekt ist eine „Erhebung des Gesundheitsstatus bei unterschiedlich be-
lasteten Schulkindern“ im Rahmen der Schuleingangsuntersuchung in vier Landkreisen
im Reg.-Bezirk Weser-Ems vorgesehen. Die Untersuchungsregion umfasst sowohl Ge-
meinden mit sehr intensiver Tierhaltung (Vechta, Cloppenburg) als auch wenig oder gar
nicht exponierte ländliche Regionen. Für die im Nahbereich von Intensivtierhaltungsanla-
gen wohnenden Kindern soll vor allem der Abstand zu den Anlagen kleinräumig differen-
ziert erfasst werden. Dabei sollen laut Projektantrag des Niedersächsischen Landesge-
sundheitsamtes (Antrag vom Dezember 2000) wissenschaftliche Erkenntnisse über mög-
liche Zusammenhänge zwischen Bioaerosolen aus Tierställen und spezifischen Erkran-
kungen gewonnen werden („Nachbarschaftsgefährdung“). Die Expositionsabschätzung
erfolgt in einem gesondertem Begleitprojekt.

Teilprojekt IIC untersucht die „Atemwegsgesundheit und Allergiestatus von jungen Er-
wachsenen in ländlichen Regionen Niedersachsens“ (Zuwendungsempfänger: Institut für
Poliklinik für Arbeits- und Umweltmedizin, Uni München). Ausgewählte Studienorte
sind vier Gemeinden in Weser-Ems mit hoher Tierbesatzdichte (Friesoythe, Damme, Gar-
rel und Vechta). Angestrebt wird laut Projektantrag vom Juli 2001 eine Nettostichprobe
mit 5.000 schriftlich befragten Teilnehmern (Altersgruppe 20 bis 44 Jahre). Im Rahmen
dieser Niedersächsischen Lungenstudie (NiLS-Projekt) haben 2002 in der Gemeinde Gar-
rel über 3.000 Personen an der schriftlichen Erhebung und davon über 500 an Blut- und
Lungenfunktionsuntersuchungen teilgenommen (Radon, 2002).

III. Informationen für Tierproduzenten (3 Teilprojekte)

Bei der Erarbeitung der Beratungsunterlagen handelt es sich zunächst um ein Vorha-
ben bei dem die Landwirtschaftskammer Weser-Ems alleinige Antragstellerin für die drei
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Teilmaßnahmen ist. Gesondert bewilligt wurde in einem zweiten Bescheid die Errich-
tung des Außenklimastalls. Die Vorhaben werden in enger Zusammenarbeit der Be-
zirksregierung Weser-Ems mit der Antragstellerin LWK einerseits und andererseits mit
der Zahlstelle durchgeführt. Die Bezirksregierung hat die Einhaltung des Vier-Augen-
Prinzips bei den Verfahrensschritten bzw. Vor-Ort-Kontrollen oder anderweitigen Kon-
trollaufgaben sicherzustellen.

Zu dieser Maßnahme hat das Land Niedersachsen 2003 einen Änderungsantrag an den
Begleitausschuss gestellt: Danach soll ein Teilprojekt „Erprobung der Praxisentwicklung
eines emissionsarmen Stallhaltungs- und Gülleverarbeitungssystems für Mastschweine“
neu in die Maßnahme aufgenommen werden. Dagegen soll das Unterprojekt 1a) (hier: s.
III-A1) „Auslaufhaltung von Schweinen“ aus der Förderung herausgenommen werden.

III. A - Entwicklung von Beratungsempfehlungen zu unterschiedlichen Aspekten bei
der Tierhaltung (Freilandhaltung von Legehennen, Milchviehhaltung, Schweinemast)

Das Teilprojekt „Freiland- bzw. Auslaufhaltung von Legehennen“ erhielt im Dezem-
ber 2000 die Genehmigung zum vorzeitigen Beginn des Vorhabens. Bis zum September
2002 wurden laut Vermerk zu einer Vor-Ort-Kontrolle 159.600 Euro öffentliche Mittel
ausgezahlt (davon 50 % EAGFL). Es endet voraussichtlich Ende 2004.

Das Projekt hat im Hinblick auf eine Optimierung des Haltungssystems die Wirkung von
Steuerungsmaßnahmen zum Gegenstand, aus denen direkt Beratungsempfehlungen für die
Praxis abgeleitet und umgesetzt werden sollen.

Für die geplanten praktischen Untersuchungen wurden Anfang 2002 fünf Betriebe mit
unterschiedlicher Größe, Haltungssystemen und Produktionsweisen ausgewählt (Stallbe-
satz: 1.300 bis 20.000 Hennen). Die Untersuchungen gliedern sich in folgende Hauptbe-
reiche (LWK Weser-Ems, 2002):

– Erfassung der tatsächlichen Belastungssituation in der Praxis (durch Nähstoffbilan-
zen, Auslaufprotokolle, Bodenanalysen, Lysimeterversuch);

– Erfassung der Wirkung von speziellen Maßnahmen (Nahbereichsschutz, Auslauf-
strukturierung) zur Verbesserung der Freilandhaltung bzw. zur Entschärfung von
Problembereichen;

– Genauere Bestimmung der auslauftypischen Nährstoffbelastung im Nahbereich und
bzw. des Auswaschungspotenzials anhand eines Lysimeterversuchs auf dem Gelände
der LUFA Oldenburg (z.B. Nitratgehalt im Sickerwasser bei verschiedenen Kon-
zentrationen von Legehennenkot/Fläche; Tests zum Nährstoffrückhaltevermögen mit
verschiedenen Oberflächenabdeckungen wie Strohhäcksel-Sandgemisch oder Holz-
hackschnitzel).
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Diese dargestellten Praxis-Untersuchungen sollen zu folgenden beratungsrelevanten Be-
reichen Erkenntnisse liefern:

– Genauere Abschätzung der möglichen Nährstoffeinträge im Auslauf;

– Eignung vom Maßnahmen im Nahbereich (u.a. Rasenmatten, Dachüberstände);

– Eignung von Strukturierungen (u.a. Windschutz, Schattendächer, Wechselweiden);

– Aussagen zur Auslaufnutzung durch die Hühner und

– Einflussgrößen auf das Auslaufverhalten.

Das zweite Teilprojekt ist ein Entwicklungsvorhaben, dass Bewertungsinstrumente für ein
Qualitätsmanagement in der praktischen Milchviehhaltung, insbesondere für Ausbil-
dungs- und Beratungsempfehlungen anhand der Faktoren Tiergesundheit und Tierge-
rechtheit liefern soll.

Im Projekt werden Interaktionen von Faktoren des Haltungssystems oder des Manage-
ments (z.B. Belegungsdichte) mit Kriterien der Tiergesundheit und der Tiergerechtigkeit
erfasst. Es beinhaltet einen epidemiologischen Ansatz mit Erhebungen in Praxisbetrieben
(Vorbeugung und Kontrolle von (Infektions-) Erkrankungen) sowie spezielle Untersu-
chungen in Einzelbetrieben. Bis Ende Juli 2002 wurden laut zweitem Zwischenbericht
rund 120 Milchviehbetriebe im Weser-Ems-Gebiet untersucht. Im Zentrum der Untersu-
chungen standen bisher insbesondere:

– Liege- / Stehverhalten von Milchkühen in Bezug zum Haltungssystem (Boxenlauf-
ställe, Liegeboxentypen);

– Pilotuntersuchungen zur Beziehung zwischen Tierverhalten und Mastitis (Lahmheiten
und Gliedmaßenerkrankungen; Eutergesundheit bei Milchkühen).

Die gewonnenen Kenntnisse über diese Zusammenhänge sollten später Grundlage der
differenzierten Ausbildungs- und Beratungsempfehlungen sein. Gemäß Änderungsantrag
2003 an den Begleitausschuss soll dieses Projekt aus der Förderung genommen werden.

Zumindest regional im Raum Weser-Ems stellen Schweineställe eine erhebliche Quelle
für Geruchs- und Ammoniakemissionen dar. Im dritten Teilprojekt Praxisentwicklung
von Spülmistsystemen bei einstreuloser Schweinemast ist es deshalb das Ziel, ein pra-
xistaugliches Spülmistsystem mit einer biologischen Behandlungsstufe in der einstreulo-
sen Schweinemast zu entwickeln um diese Emissionen zu reduzieren und die Stallluft-
qualität zu verbessern.

Bis Mitte 2002 wurden drei der insgesamt fünf Mastdurchgänge mit Messungen (Stallbe-
reich und Aufbereitungsanlage) durchgeführt, Proben im Labor analysiert und die gewon-
nenen Rohdaten laut Projekt-Zwischenbericht 2001/2002 ausgewertet.
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Als erstes Ergebnis zeichnet sich ab: durch tägliches Ausspülen mit einer biologisch be-
handelten Spülflüssigkeit können die NH3-Emissionen im Spülrinnenabteil um bis zu 30
bis 35 % gesenkt werden, die CH4-Emissionen sogar um 90 %. Auch die Geruchskon-
zentration in diesem Abteil nahm während der gesamten Mastdurchgänge gegenüber dem
Referenzabteil ab. Die relative Geruchsminderung fiel im Laufe des Mastdurchganges
stetig ab (Meissner, 2002).

III. B - Errichtung eines Außenklimastalls und einer Ferkelaufzuchthütte

Die Projektförderung erfolgt als Zuschuss zu den Investitionsausgaben, die der LWK
durch die Errichtung eines Außenklimastalls für Mastschweine (ungedämmte Halle, 96
Mastplätze) und einer Ferkelaufzuchthütte mit Zugang zu einem offenen Auslaufbereich
(40 Plätze) im Außenbereich der Versuchsstation für Schweinezucht und –Haltung Weh-
nen entstehen. Der Zuschuss beträgt voraussichtlich bis zu rund 54.500 Euro. Der bereits
vorhandene Maststall für Schweine (680 Mastplätze) soll um diese beiden Verfahren der
Außenhaltung erweitert sowie eine entsprechende Besichtigungsmöglichkeit für Besucher
geschaffen werden. Mit dem Bau wurde 2002 begonnen, die Fertigstellung des Außen-
klimastalls ist für 2003 geplant.

Nach der Errichtung der Erweiterung sollen laut Änderungsbescheid der Bez.-Reg. We-
ser-Ems (Bescheid vom 10.03.2003) in Wehnen direkte Vergleiche mit den dort prakti-
zierten konventionellen Mastverfahren (wärmegedämmte Ställe, verschiedene Haltungs-
einrichtungen und Fütterungstechniken) zu den ökonomischen und biologischen Leistun-
gen der Tiere erfolgen. Insbesondere das Verhalten und Gesundheit der Tiere sind nach
dem zweiten Mastdurchgang im Sachbericht an die Bezirksregierung darzustellen.

IV – Speicherbecken

Die Erdbauarbeiten für das Speicherbecken begannen erst im Herbst 2002. Ein konkreter
Output, also die Verregnung wird erst im Frühsommer 2004 stattfinden. In 2003 werden
die Bauarbeiten abgeschlossen, der Probebetrieb begonnen und die Füllung des Beckens
im September 2003 gestartet.

Der Landkreis Uelzen ist stark landwirtschaftlich orientiert. Zur Erhaltung dieser gewach-
senen Strukturen im ländlichen Raum bedarf es absichernder Maßnahmen; im vorliegen-
den Fall die Bereitstellung von Wasser im Rahmen einer Kreislaufführung die einerseits
zur Erhaltung der Ertragskraft der landw. Betriebe, und andererseits zur Sicherung der
Grundwasserressourcen dieser niederschlagsarmen Region beiträgt, deren langjähriger
Mittelwert für natürliche Niederschläge ca. 550 mm/Jahr beträgt. Weiterhin stellt die Ver-
regnung der Zuckerfabrikabwässer die ökologisch beste Form der Verwertung dar.

Die Landwirtschaft der in Rede stehenden Region bewirtschaftet vorwiegend sandige
Standorte mit geringem Wasserspeichervermögen. Zur Erzielung ausreichender Hack-
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fruchterträge, die die Existenz dieser Betriebe maßgeblich beeinflussen, ist eine ausrei-
chende Wasserversorgung der Ackerfrüchte während der Vegetation sicherzustellen. Die-
se wurden in der Vergangenheit vornehmlich aus dem Grundwasser entnommen, so dass
Nutzungskonflikte besonders in trockenen Jahren vorgezeichnet waren.

Laut Planung für das Projekt wird die Grundwasserentnahme für die Beregnung im Ver-
bandsgebiet um 27 mm/a (eine Regengabe) vermindert. Das Verbandgebiet ist 2.350 ha
groß, auf diese Fläche würden 635.000 m³/a Grundwasser eingespart.

Der Einsatz des bei der Zuckerrübenverarbeitung anfallenden Wassers zur Beregnung
landwirtschaftlicher Nutzflächen während der Vegetationsperiode, der ohne Zwischenla-
gerung jedoch nicht möglich ist, trägt somit wesentlich zur Entlastung der Wasserent-
nahmen aus dem Grundwasser bei und ist insofern grundsätzlich positiv zu bewerten.

Die Wasserverteilung über Düsenwagen, die im Frühjahr 2004 beginnt, wird jetzt schon
vorbereitet, im dem die Ausschreibung für diese Geräte stattfindet. In der Verregnungs-
zeit im, Frühjahr 2004, sollten chemische und hygienische Wasseranalysen durchgeführt
werden. Es gibt noch keine Aussagen wie sich das Wasser während der Lagerungszeit
verändert. Um die Akzeptanz der Prozesswasserverregnung mit dem Düsenwagen zu er-
höhen, sollte im ersten und zweiten Beregnungsjahr eine verstärkte Beratung der Land-
wirte hinsichtlich der technischen Handhabung und Einstellung der Techniken erfolgen.

Nach der ersten Verregnungssaison sollte eine Versammlung mit den Landwirten stattfin-
den und die Vor- und Nachteile der Verregnung des Prozesswassers mit dem Düsenwagen
in der Vegetationsperiode diskutiert werden.

Die angestrebte, ökologisch beispielhafte Abwasserverwertung soll im vorliegenden Fall
dazu beitragen, dass auf die bisher übliche Abwasserklärung mit anschließender Einlei-
tung in ein Fließgewässer verzichtet werden kann. Die Geruchsminderung bei der Was-
serverteilung ist ein weiteres Ziel.

t1 9.6 Gesamtbetrachtung der angebotenen Maßnahmen hinsichtlich
Inanspruchnahme und erzielten Wirkungen

Die einmaligen Einzelprojekte und Entwicklungsvorhaben zu dieser Maßnahme greifen
aus dem Bereich Landwirtschaft und Umwelt neue Strategien zu Emissionen und Immis-
sionen auf. Die Durchführung der bewilligten Projekten erstreckt sich über mehrere Jahre
zumeist bis 2004. Zur Halbzeitbewertung ist noch kein Projekt abgeschlossen. Somit
können keine konkreten Wirkungen dargestellt werden.
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Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Projektergebnisse in den jeweiligen An-
wendungsbereichen zu positiven Umweltwirkungen beitragen werden. Insbesondere auf-
grund verbesserter Möglichkeiten einer kontrollierbaren Steuerung und Ausbringung von
Sekundärrohstoffdüngern auf landwirtschaftlich genutzte Flächen, im Bereich Tierhaltung
aufgrund verbesserter Tierhaltungssysteme und für die Bewohner einer Region aufgrund
besser abschätzbarer und reduzierter Emissionen (Bioaerosolbelastung) bei Stallneubau-
ten und durch nachträgliche Reduzierung bei bereits vorhandenen Ställen.

Die Projekte können wertvolle Hinweise und Erfahrungen für eine Übertragung der Tech-
niken auf andere Regionen und Standorte in der EU liefern.

IV – Speicherbecken

Durch diese Maßnahme wird das Kreislaufwirtschaftsgesetz verwirklicht – verwerten geht
vor vernichten. Weiterhin steht die Maßnahme im Kontext mit den Landeszielen einer
Wasser- und Energieeinsparung, weil für die Wasserverteilung neuste Beregnungstechni-
ken eingesetzt werden.

Einmalig ist das Vorhaben hinsichtlich der Wasserverteilung. Erstmalig werden innerhalb
eines Wasserverbandes Niederdruck Beregnungssysteme (Düsenwagen) eingesetzt. Dies
wurde erst durch die Bereitstellung des Wassers im Speicherbecken in der Feldmark mög-
lich. Dieses Pilotprojekt der Wasserverteilung kann Erfahrungen für eine Übertragung der
Techniken auf andere EU-Standorte liefern.

Mit dem Bau des Speicherbeckens und der neuzeitlichen Wasserverteilung ist der Stand-
ort für die Rübenproduktion und somit die Existenz der landwirtschaftlichen Betriebe
gesichert.

t1 9.7 Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Die Projekte sind in ihrer Form neu und haben das Potenzial eine Reihe positiver Verän-
derungen anzustoßen. Die in den geförderten Pilotprojekte festgestellten Erfahrungen und
Ergebnisse sollten unbedingt einer breiten Öffentlichkeit vermittelt werden. Darüber hin-
aus sollte überlegt werden, ob und in wie weit bei einer erfolgreichen Umsetzung und
Anwendung Ergebnisse der Forschungsprojekte auch in die Mainstream-Förderrichtlinien
aufgenommen werden könnten.

Das Projekt Speicherbecken z.B. ist in seiner Form, Ausführung und Durchführung völlig
neu und wird eine Reihe von begleitender Forschung nach sich ziehen. Wasser, hier Pro-
zesswasser der Zuckerfabrik, im größeren Maßstab zu speichern und dann in der Vegeta-
tionszeit auszubringen ist beachtenswert.
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Maßnahmen t2 und t3

t2 9 Naturschutz und Landschaftspflege in bestimmten Gebieten

t2 9.1 Ausgestaltung der Maßnahme

t2 9.1.1 Übersicht über die angebotenen Maßnahmen und ihre För-
derhistorie

Innerhalb des PROLAND-Programms sind die Maßnahmen t2 und t3 allein auf Natur-
schutzzwecke ausgerichtet.

Die Maßnahme t2 (Naturschutz- und Landschaftspflegemaßnahmen in bestimmten Ge-
bieten) umfasst zwei Teilmaßnahmen (ML, 2000, S. 529):

– Förderung von Erhaltung, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft in be-
stimmten Gebieten,

– Förderung der naturnahen Gewässergestaltung gemäß den Zielen des Niedersächsi-
schen Fließgewässerprogramms.

Die Maßnahme t3 (Maßnahmen und Investitionen zur Pflege, Widerherstellung und Ver-
besserung von Feuchtgrünland) umfasst innerhalb der Gebietskulisse des „Kooperations-
programms Feuchtgrünland“ die folgenden Fördertatbestände (ML, 2000, S. 539):

– Investitionen für den Erhalt und die Pflege von Feuchtgrünland,

– Maßnahmen zur Wiederherstellung und Verbesserung der Lebensraumfunktion von
Feuchtgrünland.

Die Maßnahme t3 ruht derzeit. Auszahlungen wurden bisher nicht vorgenommen, weite-
re Anträge liegen nicht vor. Diese Maßnahme überschneidet sich von der Zielsetzung und
von den Möglichkeiten der Förderung her sehr stark mit der oben genannten Teilmaß-
nahme „Naturschutz und Landschaftspflege“. Anträge zu den relevanten Fördergegens-
tänden werden daher über die t2-Maßnahme mit abgewickelt. Nachfolgend wird daher auf
die t3-Maßnahme nicht weiter eingegangen.

a) Naturschutz und Landschaftsentwicklung

Die Teilmaßnahme a) untergliedert sich in die „Förderrichtlinie Landschaftsentwicklung“
(Zuwendungsempfänger: Kommunen, Verbände etc.) und die „Verwaltungsvorschrift Na-
turschutz“ (Zuwendungsempfänger: Land Niedersachsen). Mit Hilfe dieser Teilmaßnahme
soll es u.a. ermöglicht werden, für den Naturschutz wertvollen Flächen zu beschaffen.
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Unter Pflege ist in diesem Zusammenhang nur die Erstellung von Pflegekonzepten zu
verstehen.

Neben dem Erwerb von für den Naturschutz wertvollen Flächen sieht die Teilmaßnahme
eine Reihe von weiteren möglichen Fördergegenständen vor:

– Anpachtung für einen Zeitraum von mindestens 12 Jahren,

– Ablösung bestehender Nutzungsrechte,

– Erstellung von Planungen und Konzepten einschließlich von Bestandsaufnahmen,

– Schutz-, Instandhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen,

– Öffentlichkeitswirksame Darstellung positiver und beispielhafter Projekte,

– Erstellung und Umsetzung von Konzepten zur Besucherlenkung,

– Modellvorhaben und Demonstrationsobjekte,

– Erwerb von speziellen Maschinen, Geräten, Zaunmaterial oder Tieren und Erwerb
oder Bau von Ställen, Kompostplatten sowie Herrichtung spezieller Einrichtungen.

Für diese Teilmaßnahme existiert ein unmittelbares Vorläuferprogramm im Rahmen der
Ziel-5b-Förderung (Förderichtlinie Naturschutz). Flächenkäufe für den Naturschutz wur-
den daneben auch über das länderfinanzierte Weißstorchprogramm oder das ebenfalls
ohne EU-Mittel finanzierte Fischotterprogramm durchgeführt.

b) Naturnahe Gewässergestaltung

Diese Teilmaßnahme sieht im Wesentlichen folgende Fördergegenstände vor:

– Anlage von Gewässerrandstreifen,

– Anlage von Schutzpflanzungen zur Verminderung von Stoffausträgen und von Bo-
denabtrag,

– Umgestaltungen im Gewässer-, Böschungs- und Talauenbereich,

– Beseitigung und Umgestaltung ökologischer Sperren.

Die „Förderung der naturnahen Gewässergestaltung“ ersetzt das bisherige „Niedersächsi-
sche Fließgewässerprogramm“, das bisher vorwiegend über Landesmittel finanziert wor-
den war. Der Mitteleinsatz im Rahmen dieses Landesprogramms betrug zwischen 6,4
Mio. Euro im Jahr 1995 und 2,2 Mio. Euro im Jahr 1999 (ML, 2000, S. 197).
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t2 9.1.2 Beschreibung der Ziele und Prioritäten

a) Naturschutz und Landschaftsentwicklung

Ziel dieser Fördermaßnahme ist die Erhaltung und Verbesserung der Lebensbedingungen
für die Tier- und Pflanzenwelt und die Steigerung des Verständnisses für Naturschutzbe-
lange durch akzeptanzfördernde Maßnahmen. Durch Sicherung der Verfügungsrechte
über die Flächen sollen tief greifende biotopeinrichtende Maßnahmen ermöglicht werden,
die auf privaten Flächen nicht durchsetzbar wären.

Zielgebiet für die „Verwaltungsvorschrift Naturschutz“ sind die Natura-2000-Flächen. Im
Rahmen der „Förderrichtlinie Landschaftsentwicklung“ können daneben auch Maßnah-
men auf Flächen umgesetzt werden, die in einem Landschaftsrahmenplan oder einem
Landschaftsplan als für den Naturschutz wertvoll eingestuft wurden und die der Biotop-
vernetzung dienen.

b) Naturnahe Gewässergestaltung

Ziel dieser Fördermaßnahme ist die Wiederherstellung der Vielfalt der niedersächsischen
Gewässerlandschaft. Struktur und Wasserqualität von Fließgewässern einschließlich der
Auen sollen so verbessert werden, dass gewässer- und auenbewohnende Arten und Le-
bensgemeinschaften langfristig erhalten bzw. wieder angesiedelt werden können.

Im Programmplanungsdokument werden die folgenden Unterziele genannt (ML, 2000,
S. 531):

– Sicherung bestehender naturnaher Abschnitte,

– Förderung der eigendynamischen Entwicklung,

– Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit,

– Wiederherstellung auentypischer Strukturen,

– Reduzierung der Unterhaltung.

Die für die beiden Teilmaßnahmen genannten Unterziele stellen zentrale Forderungen des
Naturschutzes in Niedersachsen dar und entsprechen den Forderungen der Wasserrahmen-
richtlinie nach der Wiederherstellung eines guten ökologischen Gewässerzustandes sowie
der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie nach Sicherung gefährdeter Lebensraumtypen.

t2 9.1.3 Einordnung der Maßnahmen in den Förderkontext

Investive Maßnahmen des Naturschutzes wie Flächenkäufe und Erstinstandsetzungsmaß-
nahmen werden im Rahmen von PROLAND in erster Linie über die Förderrichtlinie t2
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abgewickelt. Daneben können auch im Zuge von Flurbereinigungen entsprechende Maß-
nahmen umgesetzt werden.

Daneben spielen für die Sicherung von Flächen für den Naturschutz auch die „Gebiete
mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung“ eine große Rolle. In diesen können Bun-
desmittel für den Flächenkauf genutzt werden.

Maßnahmen des naturnahen Gewässerausbaus werden ebenfalls überwiegend über die t-
Maßnahme finanziert, daneben aber auch über Landesmittel nach Art. 52. Auch über LE-
ADER + sowie im Rahmen der Flurbereinigungen können vergleichbare Vorhaben umge-
setzt werden (z.B. Einrichtung von Gewässerrandstreifen im Rahmen von Flurbereinigun-
gen).

Durch den Flächenkauf wird die langfristige Bestimmung der Fläche sichergestellt, nicht
aber das laufende Management bzw. die naturschutzfachlich erwünschte Pflege. Im Pro-
grammplanungsdokument wird darauf hingewiesen, dass die laufende Pflege durch Flä-
chenbewirtschafter über den Bereich der Agrarumweltmaßnahmen gefördert werden kann
(ML, 2000, S. 529). Nach den vorliegenden Verwaltungsvorschriften dürfen aber auf den
erworbenen Fläche während der Laufzeit des aktuellen Programmes keine weiteren Maß-
nahmen mit Proland-Mitteln finanziert werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass man
mit der Verwaltungsvorschrift eine Doppelförderung mit EU-Mitteln ausschließen wollte,
da bereits mit Ziel-5b-Mitteln Flächen angekauft wurden. Die langfristige Sicherung einer
Fläche für den Naturschutz über die t2-Maßnahme schließt demnach in Niedersachsen
derzeit die Finanzierung der Entwicklung und Pflege dieser Fläche über die Agrarum-
weltmaßnahmen aus.

t2 9.2 Untersuchungsdesign und Datenquellen

t2 9.2.1 Skizzierung des Untersuchungsdesigns

Die Auswahl der zu beantwortenden gemeinsamen Bewertungsfragen erfolgte auf der
Grundlage der erwarteten Wirkungen. Hierfür wurde für den Bereich der Artikel-33-
Maßnahmen ein Ziel-Wirkungssystem erarbeitet. Dieses stellt sicher, dass alle potenziel-
len Maßnahmewirkungen in der Bewertung Berücksichtigung finden.

Die im Programmplanungsdokument genannten Wirkungsindikatoren wurden kritisch
überprüft. Auf der Grundlage von Literaturauswertungen und Expertenbefragungen wur-
den Anpassungen vorgenommen.
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Die Umweltwirkungen der durchgeführten Maßnahmen können zum gegenwärtigen Zeit-
punkt überwiegend nicht direkt bewertet werden, da die Wirkungen erst in einem länge-
ren Entwicklungsprozess zum Tragen kommen können. Langfristig zu erwartende Wir-
kungen wurden daher auf der Grundlage von Literaturdaten und Versuchsergebnissen ab-
geleitet.

Zur Bewertung der administrativen Umsetzung der Maßnahmen wurden Unterlagen zum
Verwaltungsablauf systematisiert und Expertengespräche mit Fachreferenten der obersten
Behörden und der Bewilligungsstellen (Bezirksregierungen) geführt. Wesentliche Aspekte
der Befragung zu der Verwaltungsumsetzung beruhen auf dem methodischen Prinzip der
Triangulation, d.h. der gleiche Aspekt wird mehreren Beteiligten (z.B. Endbegünstigte,
Bewilligungsstellen, Vertretern der Ministerien) zur Einschätzung vorgelegt.

t2 9.2.2 Datenquellen

Die Evaluierung stützt sich im Wesentlichen auf die folgenden Informationsquellen:

– Zahlstellendaten,

– Zusätzliche inhaltliche Angaben der Bewilligungsstellen zu den einzelnen Projekten,

– Expertengespräche auf verschiedenen Ebenen (Ministerium, NLÖ, Bezirksregierung,
Untere Naturschutzbehörden, Naturschutzstationen, Planungsbüros, Naturschutzver-
bände, einzelne Landwirte),

– Literatur und Fachgutachten, Begleituntersuchungen.

Wichtige Informationsquellen waren die Vor-Ort-Besichtigungen von beispielhaften Pro-
jekten und die Gespräche mit Vertretern der verschiedenen beteiligten Gruppen. Die
Auswahl der Projekte erfolgte teilweise nach Abstimmung mit den Fachbehörden und
Ministerien, teilweise nach dem Zufallsprinzip.

Folgende Projekte wurden besichtigt:

– Maßnahmen zur Naturnahen Gewässergestaltung an der Hache,

– Maßnahmen zur Naturnahen Gewässergestaltung im Bereich der Wümme,

– Flächenkauf im Bereich des Kerstlingeröder Feldes (Stadt Göttingen).

Folgende zusätzliche Projekte wurden anhand von Unterlagen der Bewlligungsbehörden
analysiert und einer naturschutzfachlichen Bewertung seitens des Niedersächsischen Lan-
desamtes für Ökologie unterzogen:

– Flächenkäufe im geplanten Naturschutzgebiet Sünderwald,
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– Flächenkauf im NSG Friedeholzer Schlatt,

– Flächenkäufe im Bereich der Allerniederung bei Osterloh.

Zahlreiche Projekte waren aus anderen Zusammenhängen bekannt (z.B. Maßnahmen in
der Dümmerniederung und in der Diepholzer Moorniederung, Flächenkäufe im Neustäd-
ter Moor).

t2 9.3 Vollzugskontrolle

Nach dem indikativen Finanzplan waren für die gesamte t-Maßnahme die folgenden Fi-
nanzmittel eingeplant:

Tabelle t2.1: Indikativer Finanzplan und Mittelabfluss für die t-Maßnahme

KOM-Entscheidung 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000-2006

Plan:EPLR K (2000) 2905 endg. 5,26 11,85 9,07 9,03 8,78 8,46 8,63 61,08
Plan: Änderung 2003 geplant 4,63 7,99 11,87 11,08 7,93 7,32 10,87 61,70
Ist: Auszahlungen (1) 3,54 7,99 12,17

Plan: EPLR K (2000) 2905 endg. 2,63 5,92 4,54 4,52 4,39 4,23 4,31 30,54
Plan: Änderung 2003 geplant 2,32 4,00 5,94 5,54 3,97 3,66 5,44 30,85
Ist: Auszahlungen (1) 1,77 4,00 5,94

Öffentliche Ausgaben, Mio. Euro insgesamt

EU-Beteiligung, Mio. Euro insgesamt

(1) Ohne Vorschuss in 2000.
Quellen: (ML, 2000), (ML, 2002b), (Zahlstelle des Landes Niedersachsen, 2002).

In 2000 konnten nicht alle eingeplanten Mittel verausgabt werden, da die Programmge-
nehmigung erst wenige Monate vor Ende des Haushaltsjahres erfolgte. Demgegenüber
standen in 2002 zusätzliche Mittel aufgrund von Minderausgaben anderer Maßnahmen
zur Verfügung. Insgesamt konnten die im indikativen Finanzplan angegebenen Ausgaben
von 24,49 Mio. Euro für den Zeitraum 2000 bis 2002 sehr gut eingehalten werden (tat-
sächliche Ausgaben: 23,7 Mio. Euro = 97%).

Die obige Tabelle bezieht sich auf die gesamte t-Maßnahme, ein Finanzplan allein für die
Maßnahme t2 liegt nicht vor. Nähere Angaben zu der Mittelverwendung in der Maßnah-
me t2 finden sich in Kap. t2 9.4.
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t2 9.4 Darstellung und Analyse des bisher erzielten Outputs

Im Rahmen der t2-Maßnahme wurden für den Zeitraum 2000 bis 2002 insgesamt 19,1
Mio. Euro tatsächlich eingesetzt. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die An-
zahl der geförderten Projekte und den Finanzaufwand in den einzelnen Teilmaßnahmen.

Tabelle t2.2: Finanzielle Indikatoren für die Maßnahme t2 (2000 bis 2002)

Teilmaßnahme Anzahl der Projekte Gesamthöhe der

förderfähigen Kosten

Mio. Euro

Davon EAGFL-

Mittel

Mio. Euro

Förderrichtlinie Landschaftsentwick-

lung

22 4,61 2,22

Verwaltungsvorschrift Naturschutz 155 5,55 2,78

Naturnahe Gewässergestaltung 112 8,89 4,43

Quelle: Eigene Erstellung nach Angaben der Bezirksregierungen.

a) Naturschutz und Landschaftsentwicklung

Im Rahmen dieser Teilmaßnahme wurden für den Zeitraum 2000 bis 2002 insgesamt 10,2
Mio. Euro verausgabt. Da die Flächensicherung Voraussetzung für die Umsetzung weite-
rer Maßnahmen ist, stand in den ersten Jahren der Flächenkauf mit etwa 84 % der einge-
setzten Mittel im Vordergrund. Im Rahmen der Förderrichtlinie Landschaftsentwicklung
konnten 401 ha für den Naturschutz gesichert werden, im Rahmen der Verwaltungsvor-
schrift Naturschutz wurden 830 ha erworben.

In 2002 wurde auch der Erwerb von speziellen Maschinen und Gerätschaften für die
Feuchtwiesenbewirtschaftung finanziert (Dümmerniederung, Diepholzer Moorniederung).

Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung der verausgabten Mittel auf die einzelnen För-
dertatbestände.
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Tabelle t2.3: Inanspruchnahme der einzelnen Fördergegenstände für den Bereich Na-
turschutz und Landschaftspflege (2000 bis 2002)

Förderrichtlinie
Landschaftsentwicklung

Verwaltungsvorschrift
Naturschutz

Summe Anteil

Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro %

Flächenkauf 3,00 5,55 8,55 84,1

Pacht von Flächen 0,01 - 0,01 0,1

Ablösung bestehender Nutzungs-
rechte

0,21 - 0,21 2,1

Erstellung von Planungen und Kon-
zepten

0,05 - 0,05 0,5

Schutz-, Instandhaltungs- und Ent-
wicklungsmaßnahmen

0,89 - 0,89 8,8

Erstellung und Umsetzung von Kon-
zepten zur Besucherlenkung

0,07 - 0,07 0,7

Erwerb von speziellen Maschinen,
Geräten, Zaunmaterial oder Tieren

0,39 - 0,39 3,8

Quelle: Eigene Erstellung nach Angaben der Zahlstelle.

Da es sich bei den erworbenen Flächen auch um Tauschflächen handelt, ist die Umset-
zung weiter gehender biotopgestaltender Maßnahmen (z.B. Wiedervernässungen) in die-
sen Fällen bisher nicht erfolgt. Dementsprechend ist auch eine Bewertung der erzielten
Wirkungen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich. Es konnten daher nur die vorlie-
genden Entwicklungskonzepte stichprobenartig auf ihre Konsistenz überprüft werden.
Eine Bewertung der durchgeführten Maßnahmen vor dem Hintergrund der Zielsetzungen
bleibt der Ex-Post-Evaluation vorbehalten.

Für den Bereich der „Förderrichtlinie Landschaftsentwicklung“ liegen überwiegend sehr
detaillierte inhaltliche Entwicklungskonzepte für die erworbenen Flächen vor (z.B. Flä-
chenkauf Kerstlingeröder Feld, Stadt Göttingen; Interview: Zuwendungsempfänger). Bei
den Flächenkäufen im Rahmen der „Verwaltungsvorschrift Naturschutz“ werden aus-
schließlich Flächen in bestehenden Naturschutzgebieten bzw. in FFH-Gebieten erworben.
Die Zweckbestimmung der Fläche ergibt sich hier aus den vorliegenden Pflege- und Ent-
wicklungsplänen bzw. den derzeit in Bearbeitung befindlichen FFH-Entwicklungsplänen
und musste nicht für den Einzelfall überprüft werden.

Die hohe naturschutzfachliche Wertigkeit der im Rahmen der ausgewählten Modellpro-
jekte erworbenen Flächen ist durch das NLÖ bestätigt worden (NLÖ, 2003). Sie ergibt
sich auch aus der Tatsache, dass der Flächenkauf zum weit überwiegenden Teil in Natura-
2000-Gebieten durchgeführt wird.

In 2002 wurden im Rahmen der „Förderrichtlinie Landschaftsentwicklung“ erstmals auch
größere Projekte gefördert, die nicht allein den Flächenkauf zum Ziel hatten. So wurde in
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einem Projekt in der Dümmerniederung der Bau von Mist- und Silierplatten und die An-
schaffung von speziellen Maschinen zur Feuchtwiesenbewirtschaftung finanziell unter-
stützt. Ziel dieses Projektes ist es, einen ansonsten intensiv wirtschaftenden landwirt-
schaftlichen Betrieb in die Lage zu versetzen, die Bewirtschaftung von Feuchtwiesenflä-
chen in den Betriebsablauf zu integrieren und damit von weiteren Fördermitteln unabhän-
gig zu machen (Interview: Naturschutzstation Dümmer). Ein ähnliches Projekt wird auch
in der Diepholzer Moorniederung umgesetzt.

b) Naturnahe Gewässergestaltung

Im Rahmen dieser Teilmaßnahme wurden für den Zeitraum 2000 bis 2002 insgesamt 8,9
Mio. Euro verausgabt, davon 1,3 Mio. Euro für den Flächenkauf. Die erworbenen Flächen
befanden sich entweder bereits am Gewässer oder werden im Zuge von Tausch- und Um-
legungsverfahren an die Gewässer getauscht. Insgesamt 87 ha Fläche wurden in Gewäs-
serrandstreifen umgewidmet. Bei einer angenommenen mittleren Breite des Randstreifens
von beiderseits fünf Metern entspricht dies einer Länge des Randstreifensystems von 87
km. Die langfristige Pacht wurde in diesem Zusammenhang nur in wenigen Einzelfällen
angewandt.

Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung der verausgabten Mittel auf die einzelnen För-
dergegenstände. Von der Anzahl der Projekte wie auch vom Finanzvolumen her stand die
Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit von Gewässern im Vordergrund der
Bemühungen. Es wurden 74 ökologische Barrieren beseitigt, der Finanzaufwand hierfür
betrug 6,26 Mio. Euro. Die Spanne der Maßnahmen reicht vom Bau eines Mäanderfisch-
passes an der Weser in Hameln bis zur Beseitigung kleinerer Kulturstaue an der Hache.

Tabelle t2.4: Inanspruchnahme der einzelnen Fördergegenstände für den Bereich „Na-
turnahe Gewässergestaltung“ (2000 bis 2002)

förderfähige
Gesamtkosten

Mio. Euro

Anteil

%

Anlage von Gewässerrandstreifen 1,24 14

Anlage von Schutzpflanzungen zur Verminderung von Stoffausträgen und
von Bodenabtrag

- -

Umgestaltungen im Gewässer-, Böschungs- und Talauenbereich 1,39 16

Beseitigung und Umgestaltung ökologischer Sperren 6,26 70

Quelle: Eigene Erstellung nach Angaben der Zahlstelle.

Auf einer Länge von 17,8 km wurden Umgestaltungen am Gewässer oder im Tal- und
Bachauenbereich vorgenommen. Hierunter ist etwa die Aufnahme von Verrohrungen, die
Rücknahme von Verwallungen oder die Neuanlage bzw. der Anschluss eines Gewässers
zu verstehen.
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Die Aussagekraft der genannten Wirkungsindikatoren (Anzahl beseitigter Sperren, km
gestalteter Gewässerlauf etc.) sollte in diesem Zusammenhang nicht überbewertet werden.
Die einzelnen Projekte unterscheiden sich von ihrer Eingriffsintensität und ihrer ökologi-
schen Wirkung her sehr stark voneinander und können kaum sinnvoll klassifiziert oder
zusammengefasst werden.

Die ökologische Wirksamkeit der durchgeführten Maßnahmen in Bezug auf Lebensraum-
qualitäten ist durch eine Reihe von teilweise sehr detaillierten Begleituntersuchungen hin-
reichend gut belegt. Eine zusammenfassende Bewertung der bei Fließgewässer-
Renaturierungsmaßnahmen in Niedersachsen durchgeführten Erfolgskontrollen gibt Hüb-
ner (Hübner, 1999). Der in PROLAND (S. 534) genannte Wirkungsindikator „Gewässer-
güte“ ist allerdings nur für einen geringen Teil der derzeit umgesetzten Vorhaben ein ge-
eigneter Indikator, da die Wirkungen auf die chemische Wasserqualität oftmals von un-
tergeordneter Bedeutung sind.

In einigen Gebieten werden die beiden t2-Teilmaßnahmen kombiniert eingesetzt. So wur-
de etwa in der Wümmeniederung oder an der Eileringsbeeke der Flächenkauf über das
Naturschutzprogramm finanziert, die Baumaßnahme über die Teilmaßnahme „Naturnahe
Gewässergestaltung“. Gemeinsame Planungsgrundlage ist ein Gewässerentwicklungsplan.
Eine noch stärkere Integration beider Maßnahmen wird dadurch erschwert, dass die För-
derung über die Teilmaßnahme „Naturschutz und Landschaftspflege“ überwiegend nur in
FFH-Gebieten in Anspruch genommen werden kann, zahlreiche Gewässer des Nieder-
sächsischen Fließgewässerprogramms dagegen außerhalb der FFH-Gebietskulisse liegen.

t2 9.5 Analyse und Bewertung der administrativen Umsetzung der
Maßnahmen vor dem Hintergrund der Inanspruchnahme

a) Naturschutz und Landschaftsentwicklung

Anträge im Rahmen der Förderrichtlinie Landschaftsentwicklung sind über die Unteren
Naturschutzbehörden an die Bezirksregierungen zu stellen. Zuwendungsempfänger kön-
nen Landkreise und kreisfreie Städte, Gemeinden, Stiftungen und anerkannte Natur-
schutzverbände sein. Dem Antrag ist eine Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehör-
de beizufügen, sofern sie nicht selbst Antragsteller ist. Zuständig für die Bearbeitung ein-
schließlich der Bewilligungsbescheide sind die Bezirksregierungen. Die Zahlbarmachung
der Fördermittel wird durch die beim Landwirtschaftsministerium eingerichtete Zahlstelle
durchgeführt. Die Auswahl der Projekte erfolgt in einem ersten Schritt über Prioritätenlis-
ten bei den Bezirksregierungen. Die endgültige Auswahl trifft das Umweltministerium in
Abstimmung mit den Bezirksregierungen (Interview: Fachreferat MU).
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Im Rahmen der Verwaltungsvorschrift Naturschutz sind die Bezirksregierungen An-
tragsteller. Die Auswahl der Projekte und die Bewilligung erfolgt durch das Umweltmi-
nisterium.

Im Jahr 2000 konnten aufgrund der kurzen Zeitspanne zwischen der Programmgenehmi-
gung und dem Ende des EU-Haushaltsjahres ausschließlich Flächenkäufe abgewickelt
werden (Interview: Fachreferat MU). Die Umsetzung sonstiger Projekte erfordert in der
Regel eine längere Planungs- und Vorbereitungszeit. Generell werden durch den hohen
Verwaltungs- und Kontrollaufwand die finanziell umfangreicheren Projekte wie der Flä-
chenkauf begünstigt, da sie bei gleichem Verwaltungsaufwand einen größeren Mittelab-
fluss ermöglichen.

b) Naturnahe Gewässergestaltung

Zuwendungsempfänger sind Verbände, Gebietskörperschaften, Vereine, Stiftungen sowie
der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft und Küstenschutz. Der EU-
Anteil beträgt 50% der öffentlichen Kosten. Die Bezirksregierungen sind Bewilligungs-
behörde und entscheiden auf der Grundlage eigener Prioritätenlisten in Abstimmung mit
dem Umweltministerium über die Projektauswahl (Interview: Fachreferat MU).

Insbesondere das Prinzip der Jährlichkeit und das Ende des EU-Haushaltsjahres bereits
am 15.10. führt zu Problemen bei der Umsetzung von Maßnahmen, da nur wenige Som-
mer- und Herbstmonate für die Baumaßnahmen am Gewässer genutzt werden können (In-
terviews: Bewilligungsstellen, Unterhaltungsverbände). Bei unvorhergesehenen Witte-
rungsbedingungen können mitunter bestimmte Maßnahmen nicht vor Ende des EU-
Haushaltsjahres umgesetzt werden, die eingeplanten Finanzmittel verfallen. Hier wurde
von verschiedenen Befragten der Wunsch geäußert, dass seitens der EU Möglichkeiten
zur Übertragung von Finanzmitteln in das nächste EU-Haushaltsjahr geschaffen werden
sollten (siehe entsprechende Regelungen der Abteilung Ausrichtung).

Das Erstattungsprinzip bringt es mit sich, dass der jeweilige Projektträger die Baukosten
über einen Zeitraum von mehreren Wochen vorfinanzieren muss. Nach Auskunft mehre-
rer befragter Zuwendungsempfänger werden damit insbesondere bei den weniger finanz-
kräftigen Unterhaltungsverbänden aufwändige Finanzierungsstrategien (Kreditaufnah-
men) erforderlich.

t2 9.6 Gesamtbetrachtung der angebotenen Maßnahmen hinsichtlich
Inanspruchnahme und erzielten Wirkungen

Die Maßnahme t2 (Naturschutz- und Landschaftspflegemaßnahmen in bestimmten Gebie-
ten) stellt neben den Vertragsnaturschutzmaßnahmen eine weitere Säule des Naturschut-
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zes in Niedersachsen dar und ist besonders auch im Hinblick auf die Umsetzung der Was-
serrahmenrichtlinie und der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie von erheblicher Bedeutung.

Das Spektrum der Fördermöglichkeiten der Teilmaßnahme „Naturschutz und Land-
schaftspflege“ ist sehr vielfältig und deckt einen breiten Bereich ab. Es wird bisher aller-
dings sehr einseitig genutzt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der sehr stark dominie-
rende Flächenkauf als Voraussetzung für weiter gehende Entwicklungsmaßnahmen ange-
sehen wird. Der Flächenkauf für sich alleine entfaltet keinerlei ökologische Wirkungen
und auch die Einstellung einer vorherigen landwirtschaftlichen Nutzung muss nicht
zwangsläufig zielführend im Sinne einer Förderung von Arten und Lebensgemeinschaften
sein. Notwendig ist die Entwicklung der Flächen im Sinne der naturschutzfachlichen
Zielsetzung. Diese Zielsetzung kann eine natürliche Sukzession bzw. die Brache in den
dafür geeigneten Bereichen sein. Die Entscheidung zwischen der Entwicklungsrichtung
„Brache“ und der Zielsetzung „extensive Feuchtwiesenbewirtschaftung“ sollte allerdings
im Vorfeld des Flächenkaufs aus naturschutzfachlichen Erwägungen heraus getroffen
werden und nicht im Nachhinein von Haushaltszwängen diktiert werden. Hierbei ist zu
beachten, dass die langfristig zu erwartenden Kosten für eine extensive Pflegenutzung in
erheblichem Maße den sich ändernden agrarpolitischen Rahmenbedingungen unterliegen.

Ob die angestrebten ökologischen Wirkungen auch erreicht werden, hängt ganz entschei-
dend davon ab, ob und wie die in der Regel vorliegenden Entwicklungskonzepte tatsäch-
lich auch umgesetzt werden können. Vor diesem Hintergrund sind die vorhandenen An-
sätze der projektbezogenen Förderung von integrierten Entwicklungs- und Pflegekonzep-
ten unter Einbeziehung der Landwirtschaft als richtungsweisend anzusehen (Beispiel
Dümmerniederung).

Bei der Umsetzung der Teilmaßnahme „Naturnahe Gewässergestaltung“ konnte auf fun-
dierte Erfahrungen aus dem früheren „Niedersächsischen Fließgewässerprogramm“ zu-
rückgegriffen werden (Hübner, 1999). Dieses basierte auf umfangreichen Voruntersu-
chungen und einem darauf aufgebauten schlüssigen Gesamtkonzept.

Die bisher erzielten ökologischen Wirkungen sind im Hinblick auf die Ziele der Wasser-
rahmenrichtlinie von außerordentlicher Bedeutung. Bezüglich der Wirksamkeit von Sohl-
gleiten und Umflutern liegen gut dokumentierte Effizienzuntersuchungen für repräsenta-
tive Projekte aus der aktuellen Förderperiode vor, die die Wirksamkeit der Anlagen bestä-
tigen. Beispielhaft kann hier die Funktionskontrolle des Umgehungsgerinnes an der Sud-
weyher Mühle in der Hache (Bio-Consult, 2002) oder die Erfolgskontrolle am Mühle-
numfluter in Müden/Örtze (BALL, 2002) genannt werden.

Die generelle Bedeutung der Durchgängigkeit eines Gewässers für die Fließgewässerzöo-
nosen ist in der Literatur hinreichend belegt (DVWK, 1996). Darüberhinaus ist aber auch
die Umgestaltung von Sohlabstürzen in flache Sohlgleiten an Wehren und Mühlen eine
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Maßnahme, die in der Öffentlichkeit gut vermittelbar ist und vielfach ein breites öffentli-
ches Interesse an den Maßnahmen zur Fließgewässerrenaturierung erwecken konnte (In-
terviews: Bezirksregierungen, NLÖ).

Die Wiederherstellung der Durchgängigkeit ist eine erforderliche und sinnvolle Maßnah-
me für die Verbesserung der Lebensraumqualitäten eines Gewässers. Um die hieraus er-
wachsenden positiven ökologischen Wirkungen voll ausnutzen zu können, sind aber wei-
ter gehende Maßnahmen zur Reduzierung von Nährstoff- und Sedimenteinträgen erforder-
lich (Interview: NLÖ) (vgl. Kap. t2 9.7.2).

t2 9.7 Schlussfolgerungen und Empfehlungen

t2 9.7.1 Programmatische Ausrichtung und Prioritätensetzung

Die nachfolgend aufgeführten Schlussfolgerungen und Empfehlungen beruhen weitge-
hend auf der Analyse von Expertengesprächen und Literaturauswertungen. Die Experten-
gespräche berücksichtigten Vertreter aller beteiligten Behörden, sowie Vertreter von Un-
terhaltungs- und Naturschutzverbänden.

a) Naturschutz und Landschaftsentwicklung

Das derzeitige Interesse der Landwirtschaft an Flächen der öffentlichen Hand stützt sich
in erster Linie auf die mit dem Flächennachweis verbundenen Prämienberechtigungen
(Tierprämien, Extensivierungsprämie). Bei diesbezüglichen Änderungen (Stichwort: Be-
triebsprämie) werden dagegen kaum noch Landwirte zu einer kostenlosen Bewirtschaf-
tung von Naturschutzflächen bereit sein. Vor diesem Hintergrund sollten die Möglichkei-
ten, die dieser Förderschwerpunkt auch für die Finanzierung der Umsetzung von Ent-
wicklungs- und Pflegekonzepten bietet, zukünftig stärker genutzt werden. Ziel sollte die
Integration der Flächenpflege in bestehende landwirtschaftliche Betriebe und in vorhan-
dene Betriebskreisläufe sein (Beispiel Dümmerniederung). Auch der für ein kontinuierli-
ches Gebietsmanagement erforderliche Personalaufwand vor Ort sollte finanziell mit ab-
gesichert werden. Hier ist ggf. eine Ergänzung der bestehenden Richtlinien erforderlich
(Fördergegenstand „Projektbezogene Beratung und Management“).

Den Natura-2000-Gebieten kommt für den Naturschutz eine besondere Bedeutung zu. Die
Fördermaßnahmen sollten allerdings nicht zu stark nur auf diese Gebiete konzentriert
werden, da viele kleinflächig vorkommende sehr wertvolle Bereiche aus der Förderung
fallen würden und im Hinblick auf den anzustrebenden Biotopverbund auf 10% der Lan-
desfläche gerade auch vernetzende Entwicklungsgebiete von Bedeutung sein können.

b) Naturnahe Gewässergestaltung
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Die Wiederherstellung der Durchgängigkeit von Fließgewässern war bisher ein wichtiges
Ziel für den Fließgewässerschutz und wird auch weiterhin im Vordergrund der Bemühun-
gen stehen.

Für einzelne Gewässer wie z.B. die Hache ist das Ziel einer vollständigen Durchgängig-
keit aber bereits erreicht. Hier wird in Zukunft die Umsetzung weiter gehender Maßnah-
men zur Verbesserung der Gewässerqualität ein vorrangiges Betätigungsfeld sein müssen,
um die ökologischen Wirkungen der wiederhergestellten Durchgängigkeit in vollem Um-
fang ausnutzen zu können.

Die an vielen Gewässern notwendige Reduzierung der Sand- und Schluffeinträge erfor-
dert die Umsetzung flächenhafter Maßnahmen (Interview: NLÖ). Die insbesondere bei
größeren Projekten praktizierte Koordination der Maßnahmen zwischen Wasserwirt-
schaft, Naturschutz und Flurbereinigungsbehörden wird damit zunehmend wichtiger und
sollte noch weiter intensiviert werden.

Erforderlich ist auch die Schaffung zusätzlicher finanzieller Anreize zur Umsetzung von
Erosionsschutzmaßnahmen in besonders gefährdeten Gebieten. Hier kann bisher entspre-
chend der Richtlinie die Anlage von Schutzpflanzungen zur Verringerung der Bodenero-
sion bereits gefördert werden. Allerdings wird hiervon bisher noch wenig Gebrauch ge-
macht. Es wäre zu prüfen, inwieweit auch sonstige landwirtschaftliche Maßnahmen, etwa
zur Fruchtfolgegestaltung oder zur Bodenbearbeitung mit berücksichtigt werden könnten.
Hier wären vorbereitende Arbeiten zur Entwicklung einer Methodik zur Schnellansprache
von Zielflächen für zusätzliche Erosionsschutzmaßnahmen erforderlich. Die Notwendig-
keit zur Koordination verschiedenster Maßnahmen in einem Gebiet legt es nahe, für den
Bereich des Erosionsschutzes einen stärker projektbezogenen Ansatz zu wählen.

Wesentliche Effekte wären in diesem Bereich bereits allein über das Mittel der Beratung
zu erwarten (Interview: Bezirksregierung). Es wäre zu prüfen, inwieweit etwa die Bera-
tung von lokalen Arbeitsgruppen, z.B. nach dem Vorbild der gewässerschutzorientierten
Zusatzberatung in Wasserschutzgebieten, als förderfähige Maßnahme eingeführt werden
könnte. Gerade im Hinblick auf die Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie wird die
fachliche Begleitung und Beratung von lokalen Arbeitsgruppen zunehmend an Bedeutung
gewinnen.

Bei der Neuanlage oder der Verlegung von Gewässern ist aus wasserrechtlichen Gründen
in den meisten Fällen eine ingenieurtechnische Festlegung des neuen Gewässerlaufs er-
forderlich. Eine stärker eigendynamische Entwicklung des Gewässers und damit die stär-
kere Aktivierung der Aue ist nur in Bereichen möglich, in denen alle betroffenen Flächen
in die öffentliche Hand oder in das Eigentum entsprechender Verbände überführt wurden.
Die in einigen beispielhaften Projekten bereits praktizierte enge Verzahnung von Natur-
schutz (Flächenkauf) und Wasserwirtschaft (wasserbauliche Maßnahmen) eröffnet Mög-
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lichkeiten, die konsequent auch für die Entwicklung von mehr Eigendynamik genutzt
werden sollten. Beispielhaft kann hierfür der Bau eines Umfluters an der Bückeburger
Aue genannt werden. Der zukünftige Bachverlauf wurde bei diesem Projekt nur grob
vormodelliert und somit ausreichender Spielraum für eigendynamische Entwicklungen
belassen.

t2 9.7.3 Durchführungsbestimmungen

In Kap. t2 9.5 wurde bereits darauf hingewiesen, dass aufgrund des hohen Kontroll- und
Verwaltungsaufwandes die Gefahr besteht, dass eine rein verwaltungsökonomisch
bedingte Festlegung auf bestimmte Fördertatbestände erfolgt, die einen raschen Mittelab-
fluss ermöglichen. Auch vor diesem Hintergrund ist zu empfehlen, dass die bestehenden
Kontrollvorschriften auf ihre Notwendigkeit hin überprüft werden. Die Kontrollregelun-
gen der Abteilung Ausrichtung erscheinen insbesondere im Zusammenhang mit investi-
ven Maßnahmen praxisnäher. Insbesondere die Vor-Ort-Kontrollen bei Flächenkäufen
und die Kontrollen innerhalb der Zweckbindungsfristen bei baulichen Maßnahmen an
Gewässern sind in diesem Zusammenhang überflüssig (Interviews: Bezirksregierungen).

In Bezug auf die Jährlichkeit sollten seitens der Kommission Möglichkeiten zur Übertra-
gung von Finanzmitteln in das nächste EU-Haushaltsjahr geschaffen werden.

Die Regel Nr. 5 der VO (EG) Nr. 1685/2000 besagt, dass ein mit EU-Mitteln erworbenes
Grundstück nicht für landwirtschaftliche Zwecke bestimmt sein darf, außer in ordnungs-
gemäß begründeten Fällen, die von der Verwaltungsbehörde zu genehmigen sind. Aus-
schließlicher Zweck des Erwerbs von Grundstücken ist es, die Zielsetzungen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege langfristig zu gewährleisten. In vielen Fällen ist aber
eine naturschonende extensive landwirtschaftliche Bewirtschaftung zur Erreichung der
angestrebten Ziele erforderlich. Die erworbenen Flächen werden dann wieder an Landwir-
te verpachtet, mit der Auflage, langfristig eine der jeweiligen Zielsetzung gerecht wer-
dende Pflege sicherzustellen. Auch bei Nullpacht ist allerdings die Flächenbewirtschaf-
tung oftmals nicht lukrativ. Eine zusätzliche Honorierung der zu erbringenden ökologi-
schen Leistungen des Pächters im Rahmen von Agrarumwelt- bzw. Vertragsnaturschutz-
maßnahmen ist daher erforderlich. Sie stellt keine unzulässige Doppelförderung dar,
wenn die erbrachten Leistungen über das in den Ankaufsförderbescheiden festgelegte Ni-
veau hinausgehen. Die Berücksichtigung dieser Flächen als Futterfläche für den landwirt-
schaftlichen Betrieb sollte ebenfalls möglich sein (vgl. Anfrage des BMVEL an die EU-
Kommission, Abteilung J-4 vom 31.10.2002). Vor diesem Hintergrund sollte die bisher in
Niedersachsen bestehende Regelung überprüft werden.



146 Kapitel 9 MB-IX – Naturschutz und Landschaftspflege

t2 9.7.4 Begleitungs- und Bewertungssystem

Das bisherige Begleitungs- und Bewertungssystem erscheint angemessen. Spezielle Be-
gleituntersuchungen und Effizienzkontrollen sollten auch weiterhin nach Vorgaben des
Niedersächsischen Landesamtes für Ökologie durchgeführt werden.
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Maßnahmen u1 und u2

u1 9 Küstenschutz

u1 9.1 Historie und Grundlagen

Dem Küstenschutz obliegt die Aufgabe, die niedersächsische Nordseeküste, die Gebiete
an den Unterläufen der Tideflüsse und die ostfriesischen Inseln zu sichern und vor Sturm-
flutgefahren zu schützen. Der Küstenschutz ist Teil des seit 1955 bestehenden Nieder-
sächsischen Küstenprogrammes, das darüber hinaus umfangreiche Entwässerungs- und
Landbaumaßnahmen als Hilfen für die tidebeeinflussten Küstenniederungen hinter den
Deichen vorsieht. Mit diesen und weiteren Maßnahmen verfolgt Niedersachsen das Ziel,
die Landschaft und den Lebensraum im Bereich der Küste vor den Gefahren der See zu
schützen, geordnete wasserwirtschaftliche Verhältnisse hinter den Deichen zu schaffen
und somit der Entwicklung der Wirtschaft insgesamt, der Landwirtschaft und dem Frem-
denverkehr in diesem Raum sichere Grundlagen zu geben.

Niedersachsens Nordseeküste wird von einem Marschengürtel wechselnder Breite
(5 bis 30 km) umsäumt, der sich an den Unterläufen der Tideströme Ems, Weser und Elbe
und an deren Nebenflüssen bis weit ins Binnenland hineinzieht. Diese Marschen sind
nach dem Vordringen der Nordsee als Folge verschiedener Perioden des Meeresspiegel-
anstiegs aus tonig-sandigen Fluss- und Meeressedimenten auf der früheren pleistozänen
Landoberfläche entstanden. Die Geländehöhen der Marschen liegen etwa zwischen
+1,4 m NN und –0,5 m NN, abgesehen von einigen bis zu +2,5 m NN aufgeschlickten,
ufernahen Flussmarschen. Im küstenferneren Hinterland fällt die Höhe der älteren Mar-
schen jedoch noch weiter ab. Tiefste Stellen liegen bis –2 m NN. Über einen Bereich von
Niederungen und Hochmooren steigt das Land zur höhergelegenen Geest wieder an. Le-
diglich südwestlich von Cuxhaven sowie am Jadebusen stößt die Geest bis unmittelbar an
die See vor. Die Existenz des Küstengebietes, das etwa 12,5 % (ca. 6.000 km²) der Lan-
desfläche von Niedersachsen umfasst, hängt von den Küstenschutzanlagen ab.

Die schwere Sturmflut vom 16./17. Februar 1962 hat im ganzen deutschen Nordseeküs-
tengebiet verheerende Schäden an den Schutzwerken des Festlandes und der Ostfriesi-
schen Inseln verursacht. Infolge zahlreicher Deichbrüche sind vor allem an der Elbe, wei-
te ländliche und städtische Gebiete überflutet worden (Abbildung u1.1). Mehr als
300 Menschen kamen hierbei ums Leben, und viel Vieh ist ertrunken. Allein in Nieder-
sachsen gingen etwa 1.500 Stück Großvieh und 1.000 Schweine verloren. Viele Häuser,
Straßen und Wege wurden stark beschädigt oder zerstört und große Schäden sind in der
Landwirtschaft, in der gewerblichen und in der industriellen Wirtschaft entstanden.
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Abbildung u1.1: Übersicht über Deichschäden und Überschwemmungen im nieder-
sächsischen Küstengebiet als Folge der Sturmflut vom Februar 1962

Quelle: (Kramer et al., 1962).

Zeitgleich mit dem Inkrafttreten der GAK wurde im Jahre 1973 auch der Generalplan
„Küstenschutz Niedersachsen“ verbindlich eingeführt. Darin wurde von einem künftigen
Finanzbedarf in Höhe von 630 Mio. Euro ausgegangen und eine Bauzeit von 15 Jahren
veranschlagt, um die Küstengebiete dem Stand des Wissens entsprechend, vor Naturka-
tastrophen zu schützen.

Nach Ablauf der vorgenannten Zielsetzung von 15 Jahren, im Jahre 1988 waren jedoch
von der 615 km langen Hauptdeichlinie immer noch 146 km entweder grundlegend aus-
zubauen oder im Profil an die aktuellen Anforderungen anzupassen. Neu hinzu kam die
Notwendigkeit, zahlreiche Siele neu zu bauen, weil die vorhandenen Bauwerke die Last
der wesentlich verbreiterten und erhöhten Deiche nicht mehr tragen konnten.

Außerdem mussten einzelne Deichstrecken bereits das zweite Mal verstärkt werden, weil
sie von der vorgeschriebenen Höhe mehr als 20 cm durch Sackungen und Setzungen ver-
loren hatten und das Deichgesetz in diesen Fällen die Nacherhöhung vorschreibt. Maß-
nahmen wurden auch noch für weitere Deichabschnitte erforderlich, für die die Bemes-
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sungswasserstände angepasst worden waren. Das war z. B. auch an der Elbe der Fall,
nachdem die drei Elbeanliegerländer Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg
sich auf eine einheitliche Beurteilung des Sturmflutgeschehens in diesem Strom geeinigt
hatten.

Im Jahre 1990 wurde eine erste Fortschreibung des Generalplanes „Küstenschutz Nieder-
sachsen“ fertig gestellt. Dieser Plan ist jedoch nicht veröffentlicht worden. Der Grund
liegt darin, dass in diesem Plan nach Auffassung der Politik vor allem ökologische Ge-
sichtspunkte nicht ausreichend berücksichtigt waren. Zu diesem Zeitpunkt gab es heftige
Diskussionen um die Beeinträchtigung von Schutzgebieten durch Küstenschutzmaßnah-
men. Der Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer war bereits vier Jahre zuvor, 1986,
eingerichtet worden. Die Kritik an der bisherigen Küstenschutzstrategie durch die Natur-
verbände, denen im Niedersächsischen Naturschutzgesetz das Verbandsklagerecht einge-
räumt worden war, wurde immer deutlicher, so dass offen von einem Interessensgegen-
satz zwischen der Notwendigkeit des Küstenschutzes und den Ansprüchen des Natur-
schutzes gesprochen wurde.

Im Frühjahr 1995 wurden durch Kabinettsentscheidung bestimmte Grundsätze verab-
schiedet, um den immer wieder aufflammenden Konflikt zwischen Küstenschutz und Na-
turschutz zu dämpfen. Es handelt sich um „10 Grundsätze für einen effektiveren Küsten-
schutz“, u. a. sollte auf neue Vordeichungen verzichtet und notwendige Deicherhöhungen,
soweit wie möglich, auf der Binnenseite des Deiches vorgenommen werden. Zugleich mit
dieser Beschlussfassung wurde die bisherige, längerfristige Generalplanung des Küsten-
schutzes durch ein zeitlich begrenztes Bau- und Finanzierungsprogramm abgelöst. Dies
wird jährlich für den Zeitraum der mittelfristigen Planung von vier Jahren fortgeschrie-
ben. Damit werden den Maßnahmenträgern und den planenden Stellen die Schwerpunkte
des künftigen Mitteleinsatzes aufgezeigt. Bei jeder Fortschreibung werden die dann noch
anstehenden Küstenschutzmaßnahmen bezüglich ihrer Dringlichkeit nach vorgegebenen
Kriterien beurteilt und danach aktuelle Prioritäten für die Finanzierung festgelegt.

Im Rahmen des niedersächsischen Küstenprogramms werden Küstenschutzmaßnahmen
bereits seit 1955 durchgeführt. Bis zum Jahre 2002 ist dafür die Gesamtsumme von
2,2 Mrd. Euro aufgewendet worden (Abbildung u1.2). Die schweren Sturmfluten in der
Deutschen Bucht im Zeitraum von 1976 (Elbegebiet) bis 1994 (Ems- und Wesergebiet),
die Schäden verursachten, haben den Bedarf weiterer Küstenschutzmaßnahmen nachhaltig
verdeutlicht. Im Jahre 1999, vor Beginn des Förderzeitraumes (2000 bis 2006), wurde bei
der Bau- und Finanzierungsplanung des Landes noch von einem Bedarf in Höhe von
rd. 940 Mio. Euro für prioritäre Küstenschutzmaßnahmen (Peters, 1999) ausgegangen.
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Abbildung u1.2: Jährliche Aufwendungen des Landes Niedersachsen für den Küsten-
schutz im Zeitraum 1961 bis 2002 einschließlich EAGFL-Anteil.

Quelle: Fachjournal Wasser und Boden (darin Jahresberichte der Länder) sowie eigene Erhebung.

Im Programmplanungszeitraum (1994 bis 1999) wurden vom Land Niedersachsen keine
EU-Kofinanzierungen (Ziel-5b-Programm und EFRE) für den Küstenschutz in Anspruch
genommen.

Der zu Beginn des laufenden Förderprogramms ausgewiesene, o. a. Mittelbedarf für noch
notwendige Maßnahmen, um damit durchgehend, auf ganzer Länge der Hauptdeichlinie
landwirtschaftliche Flächen und Siedlungsgebiete nachhaltig zu schützen und zu erhalten,
ist realistisch. Die Maßnahmen im Förderzeitraum mit EAGFL-Kofinanzierung sind voll-
ständig in das seit Jahrzehnten laufende Küstenschutzprogramm des Landes Niedersach-
sen integriert. Sie erfolgen ebenfalls auf der Grundlage der seit einigen Jahren praktizier-
ten und jährlich aktualisierten Bau- und Finanzierungsleitplanung des Landes. Alle voll-
endeten Maßnahmen sind jeweils ein wichtiger Meilenstein, um die in einzelnen Gebiets-
kulissen noch immer unzureichende Schutzfunktion wirkungsvoll auszudehnen. Dies ist
jeweils zugleich immer ein Schritt weg von einer Schwäche im Schutzsystem hin zu einer
Stärkung, was die Sicherung der in der Küstenregion lebenden Menschen anbelangt. Als
eine Art Schwäche ist zu jedem beliebigen Zeitpunkt, hier z. B. die Halbzeitbewertung
der Maßnahmen (2000 bis 2002) immer wieder zu vergegenwärtigen, dass der Küsten-
schutz, auch nach Ausführung aller bisher noch notwendigen investiven Maßnahmen, in
absehbarer Zeit nie „fertig gestellt“ werden kann. Die Sturmfluten stellen eine andauernde



Kapitel 9 MB-IX – Küsten- und Hochwasserschutz 151

Herausforderung dar, sie deuten auf zunehmende Häufigkeit und Intensität von der Nord-
see her hin.

u1 9.2 Untersuchungsdesign und Datenquellen

Für die Evaluierung der Küstenschutzmaßnahmen im Rahmen der EAGFL-Förderung für
die Bundesländer Niedersachen, Schleswig-Holstein, Bremen und Hamburg wurde zu-
nächst eine auf alle Länder bezogene Bestandsaufnahme zum Küsten- und Hochwasser-
schutz auf der Grundlage von Schrifttumsauswertungen, vorrangig mit Bezug auf die Ge-
neralpläne der einzelnen Länder mit deren Fortschreibungen bzw. Neufassungen, sowie
Sekundärdaten der zuständigen Ministerien und Ämter vorgenommen. Die Ergebnisse
sind in einer Dokumentation (siehe Anhang) mit folgenden Kapiteln zusammengefasst:

1. Küstenschutz und Hochwasserschutz in Deutschland,

2. Küstenschutz und die Herausforderungen durch Orkanfluten,

3. Küstenschutz als „Gemeinschaftsaufgabe“ von Bund und Ländern,

4. Aufwendungen für den Küstenschutz und Hochwasserschutz seit 1949,

5. Effizienz des Küsten- und Hochwasserschutzes im Jahre 2002 und Ausblick,

6. Leitbild und Ziele des Küstenschutzes am Beispiel des Landes Schleswig-Holstein,

7. Berücksichtigung von Natur- und Umweltbelangen beim Küstenschutz,

8. Schadensvermeidung als Indikatorgröße für die Notwendigkeit des Küstenschutzes,

9. Quantifizierung der Schadensvermeidung durch Küstenschutz am Beispiel einer
Gebietskulisse,

10. Konkrete Folgen des Szenarios: „Unterlassener Ausbau der Küstenschutzsysteme
nach 1955“ am Beispiel einer Gebietskulisse und

11. Zusammenfassung und Ausblick.

u1 9.3 Vollzugskontrolle

Für den Förderzeitraum 2000 bis 2006 hat das Land Niedersachsen bei Antragstellung für
die Maßnahme u1: „Wiederaufbau eines durch Naturkatastrophen geschädigten Produkti-
onspotenzials sowie die Einführung geeigneter vorbeugender Instrumente“ Projekte mit
EAGFL-Kofinanzierung in drei Gebietskulissen vorgesehen:

1. Deichverstärkung zwischen Harlesiel und Schillig (Elisabethgrodendeich)

– Länge: 11,6 km; Gesamtkosten 22,5 Mio. Euro
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2. Deichverstärkung und -erhöhung im Bereich Schweiburg (Augustgrodendeich)

– Länge: 14,1 km; Gesamtkosten 21,5 Mio. Euro

3. Deichverstärkung in der Krummhörn (Deichacht Krummhörn)

– Länge: 13,2 km, Gesamtkosten 9,8 Mio. Euro

Die geschätzten Kosten für die genannten Maßnahmen belaufen sich auf 53,8 Mio. Euro,
davon sind vom Land als GA-Mittel 16,14 Mio. Euro (30 %) aufzubringen. Der vorläufi-
ge Mittelansatz für die EAGFL-Kofinanzierung (Maßnahme u1) belief sich auf
3,70 Mio. Euro (Übersicht von August 2000). Diese Summe entspricht 22,9 % der GA-
Mittel. Aufgrund von zwischenzeitlichen Mittelverlagerungen im gesamten Förderpro-
gramm wurde die EAGFL-Summe für 2000 bis 2006 auf aktuelle 9,58 Mio. Euro (Stand:
05.05.2003) erhöht.

Von den angemeldeten o. a. Maßnahmen wurde entsprechend der Leitplanung die Deich-
verstärkung in der Krummhörn aus Prioritätsgründen aus dem Förderzeitraum 2000 bis
2006 herausgenommen.

Die EAGFL-kofinanzierten Küstenschutzmaßnahmen, die im Förderzeitraum
(2000 bis 2006) in Angriff genommen wurden, basieren auf dem Generalplan Küsten-
schutz sowie auf den „10 Grundsätzen des Landes für einen effektiveren Küstenschutz“
aus dem Jahr 1995 (vgl. Kapitel u1 9.1).

Die Fragestellung, ob die Zielsetzungen zum Küstenschutz durch das Angebot der Maß-
nahmen im Förderzeitraum 2000 bis 2002 (vgl. Kapitel u1 9.4) erreicht wurden, ist un-
eingeschränkt und eindeutig zu bejahen. Da die erforderlichen Mittel für den Küsten-
schutz nicht unbegrenzt verfügbar sind, wird jährlich, wie schon erörtert, die mittelfristi-
ge Bau- und Finanzierungsleitplanung aktualisiert. Dies führt zu Änderungen bei den Pri-
oritäten und Mittelverlagerungen, falls erforderlich, u.a. auch abweichend von den ur-
sprünglichen Mittelansätzen. Diese Flexibilität muss auch hinsichtlich der Verwendung
von EU-Fördergeldern eingeräumt werden, da durch die Prioritätensetzung immer das
Optimum an notwendigen Küstenschutz angestrebt wird.

Aufgrund der Ausnahmestellung des Küstenschutzes ist eine Ex-ante Bewertung nicht
indikativ, um mögliche Defizite bei den Zielsetzungen aufzuzeigen. Für eine Beurteilung
ist hingegen das Kriterium, „was hätte geschehen können, wenn kein Küstenschutz be-
trieben worden wäre?“, maßgebend. Dies bezieht sich u. a. darauf, zu welchen Deichge-
fährdungen mit Deichbrüchen und damit einhergehenden Überflutungen es in einzelnen
Gebietskulissen im Falle eines unterlassenen Ausbaus der Küstenschutzsysteme nach
1955 in nahezu allen Bereichen der deutschen Küstenländer gekommen wäre.
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Die Auftragungen auf Abbildung u1.3 zeigen den sprunghaften Anstieg der jährlichen
Aufwendungen im Küstenschutz in den Bundesländern Niedersachsen, Bremen, Ham-
burg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern nach der Katastrophenflut von
1962. Die Aufwendungen von 1950 bis 2002 belaufen sich auf rd. 5 Mrd. Euro. Nach
1962 sind noch weitere schwere Sturmfluten in den Jahren 1976, 1981, 1990, 1994 und
1999 aufgetreten. Allein daran lässt sich die Frage messen, was wäre passiert, wenn der
Ausbau an der Nordseeküste und an den Tideflüssen unterblieben wäre.

Abbildung u1.3: Jährliche Aufwendungen von Bund und Ländern für den Küsten-
und Hochwasserschutz an Nord- und Ostsee einschließlich Tideästu-
are im Zeitraum 1950 bis 2002.

Quelle: Fachjournal Wasser und Boden (darin Jahresberichte der Länder) sowie eigene Erhebung.

u1 9.4 Darstellung und Analyse des bisher erzielten Outputs

Die Ostfriesische Küste sowie die an Ems, Jade, Weser und Elbe grenzenden Uferregio-
nen haben von jeher das Land und seine Menschen geprägt. Insbesondere die in diesen
Gebieten lebende Bevölkerung hat sich ständig mit den Gefahren, die ihr durch Sturmflu-
ten von der Nordsee her immer wieder drohen, auseinander zu setzen. Der Schutz der
Küsten- und Flussgebiete vor Überflutungen durch Landesschutzdeiche ist eine wichtige
und stetig andauernde Aufgabe im Land. Der langfristige Erfolg dieser Anstrengungen
ließ sich bis zum Beginn des Förderprogramms, u. a. damit belegen, dass seit 1962 weder
Menschenleben noch größere Sachverluste zu beklagen waren. Da die Sturmflutintensität
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sich in jüngster Zeit offensichtlich verstärkt, ist nicht auszuschließen, dass noch höhere
als jetzt für die Bemessung der Landesschutzdeiche zugrunde gelegten Wasserstände,
eintreten. Darüber hinaus besteht der Trend, dass in überflutungsgefährdeten Gebieten
immer mehr Werte geschaffen werden. Aus diesen Gründen wird die Vorsorge für mögli-
che Anpassungen der Schutzmaßnahmen niemals enden.

Aufgrund der eigenen Erhebung kann dem Küstenschutz in Niedersachsen ein sehr hohes
Niveau, was den Schutz von Menschen und deren Sachwerte gegen die Angriffe von der
Nordsee her anbelangt, bescheinigt werden. Der erreichte Sicherheitsstandard war im Jah-
re 2000 bereits so hoch wie nie zuvor, dennoch sind noch weitere Anstrengungen im lau-
fenden Bauprogramm notwendig, um einen durchgängigen Schutz zu erreichen.

Abbildung u1.4: Gebietskulisse des II. Oldenburgischen Deichbandes mit Kennzeich-
nung der EAGFL-kofinanzierten Küstenschutzmaßnahmen (Au-
gustgrodendeich) im Zeitraum 2000 bis 2002.

Quelle: (Bezirksregierung Weser-Ems, 1997).
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Die einzelnen Küstenschutzmaßnahmen mit EAGFL-Kofinanzierung wurden im Zeitraum
2000 bis 2002 am Augustgrodendeich in der Gebietskulisse: „II. Oldenburgischer Deich-
band“ (Abbildung u1.4) und am Elisabethgrodendeich in der Gebietskulisse:
„III. Oldenburgischer Deichband“ (Abbildung u1.5) vorgenommen. In Tabelle u1.1 bis
u1.3 sind die Mittelaufwendungen, getrennt nach GA und EAGFL-Anteilen und als Ge-
samtsumme für die Maßnahmen in den einzelnen Jahren zusammengestellt. Zugleich ist
auch das voraussichtliche Ende aller notwendigen Baumaßnahmen in den beiden Deich-
abschnitten aufgeführt. Daraus geht hervor, dass vom derzeitigen Planungsstand aus, die
Arbeiten am Augustgrodendeich erst im Jahre 2008 und die Arbeiten am Elisabethgro-
dendeich gar erst im Jahre 2015 beendet sein werden.

Abbildung u1.5: Lage des III. Oldenburgischen Deichbandes mit Kennzeichnung der
EAGFL-konfinanzierten Küstenschutzmaßnahmen (Elisabethgro-
dendeich) im Zeitraum 2002 bis 2002.

Quelle: (Bezirksregierung Weser-Ems, 1997).
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Tabelle u1.1: Übersicht über Küstenschutzmaßnahmen im Regierungsbezirk Weser-
Ems im Rahmen des laufenden Förderprogramms (2000 bis 2006), hier
Jahr 2000

Nr. Maßnahme
Fertig-
stellung GA EU-Mittel Gesamt

Jahr Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro

1 Deicherhöhung und -verstärkung
von Beckmannsfeld bis Hobenbrake
(Augustgrodendeich) 2008 5,825 2,020 7,845

Quelle: (Bez.Reg Weser-Ems et al., 2003).

Tabelle u1.2: Übersicht über Küstenschutzmaßnahmen im Regierungsbezirk Weser-
Ems im Rahmen des laufenden Förderprogramms (2000 bis 2006), hier
Jahr 2001.

Nr. Maßnahme
Fertig-
stellung GA EU-Mittel Gesamt

Jahr Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro

1 Deicherhöhung und -verstärkung
von Beckmannsfeld bis Hobenbrake (
gustgrodendeich) 2008 2,961 0,844 3,805

2 Erhöhung und Verstärkung des
Elisabethgrodendeiches

2015 0,851 0,716 1,567

Quelle: (Bez.Reg Weser-Ems et al., 2003).

Die Mittelaufwendungen für beide Gebietskulissen belaufen sich im Zeitraum 2000
bis 2002 an GA-Mitteln auf 18,31 Mio. Euro und an EAGFL-Mitteln auf 6,81 Mio. Euro.
Die Kofinanzierung entspricht einem Anteil von 27 % der Gesamtaufwendungen.

Für den Elisabethgrodendeich sind im Förderzeitraum, einschließlich EAGFL-
Kofinanzierung, noch Aufwendungen in Höhe von 4,6 Mio. Euro vorgesehen und für den
Zeitraum 2007 bis 2015 noch weitere 26,1 Mio. Euro erforderlich. Für den Augustgro-
dendeich sind 10,1 Mio. Euro für 2003 bis 2006 und weitere 9,8 Mio. Euro für 2007 und
2008 vorgesehen. (Stand: 05.05.2003)
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Tabelle u1.3: Übersicht über Küstenschutzmaßnahmen im Regierungsbezirk Weser-
Ems im Rahmen des laufenden Förderprogramms (2000 bis 2006), hier
Jahr 2002

Nr. Maßnahme Fertig-
stellung

GA EU-Mittel Gesamt

Jahr Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro

1 Deicherhöhung und -verstärkung
von Beckmannsfeld bis Hobenbrake
(Augustgrodendeich) 2008 8,130 2,865 10,995

2 Erhöhung und Verstärkung des
Elisabethgrodendeiches

2015 0,545 0,360 0,905

Quelle: (Bez.Reg Weser-Ems et al., 2003).

u1 9.5 Analyse und Bewertung der administrativen Umsetzung der
Maßnahmen vor dem Hintergrund der Inanspruchnahme

Die administrative Umsetzung der EAGFL-Kofinanzierung in Maßnahmen, die den länd-
lichen Raum betreffen, wird vom Niedersächsischen Umweltministerium koordiniert.
Hierzu wurde im Jahre 2000 von der obersten Küstenschutzbehörde im Rahmen der Fach-
aufsicht eine besondere Dienstanweisung für die untergeordneten Dienststellen erlassen.
Darin sind alle Regelungsanweisungen für die Inanspruchnahme wie auch die Kontroll-
systeme verbindlich festgeschrieben. Kontrollen und Beobachtungen erfolgen auf dieser
Grundlage, so dass eine übersichtliche und nachvollziehbare Transparenz der Verwal-
tungsabläufe sichergestellt ist.

Aufgrund dieser klar gegliederten Vorgehensweise hinsichtlich der administrativen Um-
setzung von in Anspruch genommenen EAGFL-Kofinanzierungen konnten die im Zeit-
raum 2000 bis 2002 durchgeführten Maßnahmen effizient abgewickelt werden.

u1 9.6 Inanspruchnahme und erzielte Wirkungen der Küstenschutz-
maßnahmen im Förderzeitraum

Für die Maßnahme mit EAGFL-Kofinanzierung in den beiden Gebietskulissen wurden in
den Jahren 2000 bis 2002 rd. 6,8 Mio. Euro entsprechend den Vorhabensbeschreibungen
bei der Beantragung des Förderprogrammes in Anspruch genommen. Sie haben dazu bei-
getragen, mit dem Schwerpunkt für den ländlichen Raum, landwirtschaftliche Flächen
und Siedlungsflächen sowie Vermögenswerte nachhaltig zu schützen und zu erhalten. Da
die prioritären Küstenschutzmaßnahmen zur Erzielung eines gleichen Sicherheitsstan-
dards für alle betroffenen Menschen an der Küste noch nicht zum Abschluss gekommen
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sind und da auch Küstenschutz angesichts zunehmender Gefährdung von der See her nie-
mals enden wird, stellt sich eigentlich die Frage nicht, ob die im Rahmen der Förderung
angebotenen Mittel und deren Verwendung Sinn machen. Die Frage beantwortet sich von
selbst. Zur Halbzeitbewertung (2000 bis 2002) kann dem Land Niedersachsen beschei-
nigt werden, dass der Küstenschutz ein sehr fortschrittliches Niveau erreicht hat. Der ge-
schaffene Sicherheitsstandard ist so hoch wie nie zuvor. Der Erfolg der auf künftige Ent-
wicklungen ausgerichteten Küstenschutzmaßnahmen im Lande zeigt sich auch daran, dass
durch vorbeugende Maßnahmen seit 1962 weder Menschenleben, noch größere Sachver-
luste zu beklagen sind. Im gleichen Sinne wurden auch landwirtschaftliche Flächen sowie
Haus und Hof geschützt.

u1 9.7 Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Die seit Jahren erfolgreich praktizierte mittelfristige Rahmen- und Finanzplanung des
Küstenschutzes in Niedersachsen, die jeweils einen Zeitraum von vier Jahren umfasst,
jährlich aktualisiert und fortgeschrieben wird, bildet das Fundament und die Vorausset-
zungen für die koordinierte, prioritätenmäßig abgestimmte Durchführung von Küsten-
schutzmaßnahmen. Dadurch ist gewährleistet, dass die EU-Mittel, die langfristig zwar nur
einen bescheidenen Anteil am bisherigen Gesamtaufkommen für den Küstenschutz aus-
machen, einen sehr wertvollen Zuschuss darstellen, um dem Lande zu helfen, noch vor-
handene Lücken in der Kette des Küstenschutzsystems beschleunigter schließen zu kön-
nen und die Ausdehnung des Sicherheitsniveaus noch weiter voranzutreiben.

Es wird empfohlen, die restlichen EAGFL-Mittel in Höhe von 6,2 Mio. Euro (Stand:
05.05.2003) im Förderprogramm, im Zeitraum 2003 bis 2006, nach gleichen Kriterien
und Vorgaben, wie in dem Zeitraum 2000 bis 2002, für den Küstenschutz zu verwenden.

u2 9 Hochwasserschutz

u2 9.1 Historie des Hochwasserschutzes im Binnenland

Seit Bestehen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küs-
tenschutzes“ im Jahre 1972 werden Maßnahmen des Hochwasserschutzes im Binnenland
aus diesem Programm gefördert. In jüngster Zeit (1991 bis 2001) sind für Maßnahmen zur
Verbesserung des Hochwasserschutzes insgesamt rd. 150 Mio. Euro in Niedersachsen
aufgewendet worden. Mit diesen Mitteln sind vor allem Deicherhöhungen und –
verstärkungen an Binnenflüssen, einzelne Gewässerausbaumaßnahmen sowie Schöpf-
werksbauten und der Ausbau von Hochwasserrückhaltebecken finanziert worden. Die
Träger der Vorhaben waren dabei das Land Niedersachsen, Deichverbände, Wasser- und
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Bodenverbände sowie in Einzelfällen Gemeinden. Die Schwerpunkte der Arbeiten um-
fassten u.a. die Fertigstellung von Hochwasserrückhaltebecken, die Fortsetzung der Ar-
beiten zur Erhöhung und Verstärkung der linksseitigen Elbedeiche oberhalb Geesthacht
sowie der rechtsseitigen Elbedeiche im Amt Neuhaus. Außerdem wurden größere
Schöpfwerke gebaut, hinzu kamen örtliche Hochwasserschutzmaßnahmen. Im Mittelwe-
serverband sowie im Bereich der Unteraller wurden die Deiche auf Teilstrecken für den
Schutz der dortigen landwirtschaftlichen Nutzflächen und Siedlungsgebiete verstärkt.

Im Antrag des laufenden Förderprogrammes (1999) wurden EAGFL-Zuwendungen für
den Hochwasserschutz im Binnenland damit begründet, dass außergewöhnliche Hochwas-
serereignisse, vor allem in den Jahren 1981 und 1983, 1988, 1995 und 1998, aufgetreten
sind, die zu starken Hochwassergefährdungen und auch zu erheblichen Hochwasserschä-
den geführt haben. Beim Hochwasser im Oktober/November 1998 haben die bereits fertig
gestellten Vorhaben zwar ihre Funktionstüchtigkeit und Wirksamkeit nachhaltig unter
Beweis gestellt, dennoch wurde deutlich, dass in weiten Landesteilen weiterhin noch ein
dringender Handlungsbedarf für den Ausbau der bestehenden Hochwasserschutzanlagen
zur Verbesserung der Hochwassersicherheit besteht. Die aktuelle Bau- und Finanzie-
rungsplanung ür Maßnahmen des Hochwasserschutzes im Binnenland weist nach dem
Stand vom März 2003 noch Aufwendungen in Höhe von 298 Mio. Euro aus.

Im vorangegangenen Programmplanungszeitraum (1994 bis 1999) wurden vom Land Nie-
dersachsen keine EU-Kofinanzierungen (Ziel-5b-Programm und EFRE) für den Hochwas-
serschutz im Binnenland in Anspruch genommen. Der zu Beginn des laufenden För-
derprogrammes (2000 bis 2006) ausgewiesene Bedarf an EAGFL-Mitteln in Höhe von
rd. 5,2 Mio. Euro wurde durch Mittelumverteilungen im laufenden Programm sowie
durch einen Aufstockungsantrag (16,75 Mio. Euro aus dem Fonds „Ausbauhilfe“, u.a. zur
Wiederherstellung der Funktionstüchtigkeit der Elbedeiche) auf insgesamt
rd. 23 Mio. Euro (Stand: 05.05.2003) erhöht.

Mit den durchzuführenden Maßnahmen zum Hochwasserschutz sollen landwirtschaftliche
Flächen und die darin eingebetteten Siedlungen vor Hochwasser geschützt werden. Da-
durch wird u.a. die Sicherstellung des landwirtschaftlichen Produktionspotenzials unter
gleichrangiger Beachtung von Belangen der belebten und nicht belebten Natur gewähr-
leistet. Die Maßnahmen im Förderzeitraum mit EAGFL-Kofinanzierung sind vollständig
in das seit Jahrzehnten laufende Hochwasserschutzprogramm des Landes Niedersachsen
integriert. Sie werden auf der Grundlage der seit einigen Jahren eingeführten mittelfristi-
gen Bau- und Finanzierungsleitplanung, die jeweils für 4 Jahre gilt, und jährlich fortge-
schrieben wird, durchgeführt.

Alle vollendeten Maßnahmen sind jeweils ein wichtiger Meilenstein, um die in einzelnen
Gebietskulissen noch immer unzureichende Schutzfunktion wirkungsvoll auszudehnen.
Die ist jeweils zugleich immer ein Schritt weg von einer Schwäche im Schutzsystem hin



160 Kapitel 9 MB-IX – Küsten- und Hochwasserschutz

zu einer Stärke, was die Sicherung der in den überschwemmungsgefährdeten Gebieten
lebenden Menschen und deren Schutzgut anbelangt. Als eine Art Schwäche ist zu jedem
beliebigen Zeitpunkt, hier z.B. die Halbzeitbewertung der Maßnahmen (2000 bis 2002)
immer wieder zu vergegenwärtigen, dass der Hochwasserschutz, auch nach Ausführung
aller bisher noch notwendigen investiven Maßnahmen in absehbarer Zeit nie „fertig ge-
stellt“ werden kann. Das Jahrhunderthochwasser in Europa im August des Jahres 2002 hat
u.a. entlang der Elbe (Maßnahmengebiet) Hochwasserstände und entsprechende verhee-
rende Überschwemmungen bewirkt, die bis dahin nicht für möglich erachtet worden wa-
ren. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei den aufgetretenen Extremhochwasser-
ständen das Ende der Fahnenstange, was den höchst denkbaren Wasserstand in einem
Planungsgebiet betrifft, noch nicht erreicht wurde.

Die Überschwemmungen verursachten in Europa in den betroffenen Ländern in der Zeit
vom 04. bis 20. August 230 Todesopfer und geschätzte volkswirtschaftliche Schäden in
Höhe von 18,5 Mrd. Euro, davon waren lediglich 3,0 Mrd. Euro durch Versicherungen
abgedeckt. Dies Ereignis war in der Welt nach versicherten Schäden die Naturkatastrophe
Nr. 1 des Jahres 2002. Die Naturkatastrophe Nr. 2, die bei weitem nicht die Größenord-
nung der Nr. 1 erreichte, rief der Wintersturm Jeanett vom 26.10. bis 28.10.2002 in West-
und Mitteleuropa hervor. Er forderte 33 Todesopfer und volkswirtschaftliche Schäden in
Höhe von 2,3 Mrd. Euro, davon 1,5 Mrd. Euro versichert (Quelle: Die Welt, 31.12.2002).
Aus diesen Anmerkungen ist ersichtlich, dass sich das Klima in Europa (Sturmhäufigkeit
und –intensität sowie dadurch bedingte Niederschlagsereignisse bisher ungeahnten Aus-
maßes) offensichtlich zu immer größeren Extrema hin entwickelt.

Durch das August-Hochwasser der Elbe wurden im niedersächsischen Zuständigkeitsbe-
reich nach Angaben des Landesinnenministeriums Schäden in Höhe von etwa 160 Mio.
Euro verursacht. Der größte Anteil, etwa 120 Mio. Euro entfällt auf Deiche, die zu diesem
Zeitpunkt noch nicht ausgebaut waren. Die Hälfte dieser Summe, etwa 60 Mio. Euro,
betreffen die Elbedeiche des Amtes Neuhaus. Dort verursachte der Fluteinsatz Kosten in
Höhe von rd. 11 Mio. Euro. (Quelle: Braunschweiger Zeitung vom 10.12.2002)

u2 9.2 Untersuchungsdesign und Datenquellen

Für die Beschreibung und Bewertung der Hochwasserschutzmaßnahmen im Binnenland
wurden das einschlägige Schrifttum gesichtet und aktuelle Presseinformationen nach dem
Jahrhunderthochwasser vom August 2002, u.a. auch an der Elbe, ausgewertet. Weiterhin
wurden Daten vom Umweltministerium, von der Bezirksregierung Weser-Ems (Gebiets-
kulisse Knockster Tief) und vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft
und Küstenschutz -Betriebsstelle Lüneburg (NLWK) für die Gebietskulisse Neuhauser
Deichverband abgefragt und analysiert.
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u2 9.3 Vollzugskontrolle

Für den Förderzeitraum 2000 bis 2006 hat das Land Niedersachsen bei Antragstellung für
die Maßnahme u2. „Hochwasserschutz im Binnenland“ in dem Förderungsrahmen: „Wie-
deraufbau eines durch Naturkatastrophen geschädigten landwirtschaftlichen Produktions-
potenzials sowie Einführung geeigneter vorbeugender Instrumente“ Aufwendungen im
Rahmen der GA-Förderung mit EAGFL-Kofinanzierung in folgenden Gebietskulissen
vorgesehen:

(1) Verbesserung des Hochwasserschutzes am Gewässer Knockster Tief im Landkreis
Aurich in Ostfriesland.
Das Knockster Tief als Hauptgewässer im I. Entwässerungsverband Emden ist für
die Entwässerung eines 43.500 ha Verbandsgebietes maßgebend. Es ist im Bereich
der Ortslage Loppersum auszubauen, um extreme Hochwasserabflüsse schadlos ab-
führen zu können.
Länge: 2,8 km, Gesamtkosten: 3,1 Mio. Euro

(2) Schutz vor Hochwasserüberschwemmungen durch den Ausbau von 15 km Elbedei-
chen im Bereich des Neuhauser Deichverbandes (Amt Neuhaus) mit einem Mittel-
ansatz von rd. 21 Mio. Euro.
Nach dem Elbehochwasser im August 2002 wurde der Mittelbedarf aufgrund dieses
Ereignisses zur Wiederherstellung der Funktionstüchtigkeit der Deiche an der Elbe
überprüft und der Mittelbedarf für den Ausbau von 23 km Elbedeichen auf
33,9 Mio. Euro erhöht. Darin sind 16,8 Mio. Euro als zusätzliche EAGFL-
Kofinanzierung aus dem EU-Fonds „Ausbauhilfe“ enthalten.
Die vorgenannte Summe von 16,8 Mio. Euro wurde mit Änderungsantrag vom
04. November 2002 der EU vorgelegt und zwischenzeitlich bewilligt.

Für den Zeitraum 2000 bis 2002 wurden ursprünglich EAGFL-Mittel in Höhe von
3,1 Mio. Euro (davon 1,6 Mio. Euro für 2000 bis 2002 und 1,5 Mio. Euro für 2003 bis
2006) vorgesehen (Stand August 2000). Aufgrund von Mittelverlagerungen im laufenden
Förderprogramm und aufgrund des vorgenannten Änderungsantrages erhöhte sich die
Summe auf insgesamt 23 Mio. Euro, davon wurden im Zeitraum 2000 bis 2002, bei Halb-
zeit, 4,2 Mio. Euro aufgewendet, für 2003 bis 2006 sind 18,8 Mio. Euro eingeplant (Stand
05.05.2003).

Für Maßnahmen zum Hochwasserschutz im Binnenland wurden in Niedersachsen in dem
Zeitraum 2000 bis 2002 insgesamt 46,8 Mio. Euro an GA- und EAGFL-Mitteln für in-
vestive Maßnahmen aufgewendet. Die EAGFL-Kofinanzierung in Höhe von 4,2 Mio. Eu-
ro entspricht einem Anteil von etwa neun Prozent.

Alle Maßnahmen zum Hochwasserschutz werden längerfristig auf der Grundlage der mit-
telfristigen Bau- und Finanzierungsleitplanung des Landes, die jeweils für vier Jahre gül-
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tig ist und jährlich aktualisiert und fortgeschrieben wird, festgelegt. Falls erforderlich,
werden von Jahr zu Jahr (z.B. Elbehochwasser) Prioritäten geändert und Mittelverlage-
rungen, u.a. auch abweichend von den ursprünglichen Mittelansätzen vorgenommen. Die-
se Flexibilität muss auch hinsichtlich der Verwendung von EU-Fördergeldern eingeräumt
werden, da durch die Prioritätensetzung immer das Optimum an Schutzbedürfnis im
Rahmen der verfügbaren Mittel angestrebt wird.

Aufgrund der Ausnahmestellung des Hochwasserschutzes an den Binnenflüssen ist eine
Ex-ante Bewertung nicht indikativ, um mögliche Defizite bei den Zielsetzungen aufzu-
zeigen. Für eine Beurteilung ist hingegen das Kriterium, „was hätte geschehen können,
wenn kein Hochwasserschutz betrieben worden wäre?“, maßgebend. Dies bezieht sich
u.a. darauf, zu welchen Flussdeichgefährdungen mit Deichbrüchen und damit einherge-
henden Überflutungen es in einzelnen Gebietskulissen im Falle eines unterlassenen ver-
stärkten Ausbaus der Schutzsysteme im Lande nach 1972 in nahezu allen Bereichen ge-
kommen wäre.

Das Jahrhunderthochwasser vom August 2002 hatte verheerende Auswirkungen u.a. auch
längs der Elbe. Im niedersächsischen Zuständigkeitsbereich wurden auch erhebliche
Schäden verursacht. Dies verdeutlicht die Dringlichkeit von Ausbaumaßnahmen, die in-
zwischen im Amt Neuhaus angelaufen sind.

Die Fragestellung, ob die Zielsetzungen zum Hochwasserschutz durch das Angebot der
Maßnahmen im Förderzeitraum 2000 bis 2002 (vgl. Kapitel u2 9.4) erreicht wurde, ist
uneingeschränkt und eindeutig zu bejahen.

u2 9.4 Darstellung und Analyse des bisher erzielten Outputs

Maßnahmen des Hochwasserschutzes im Binnenland werden aus Mitteln der GAK zu
60 % vom Bund und zu 40 % vom Land finanziert.

Das Gebiet des I. Entwässerungsverbandes Emden erstreckt sich zwischen Emden, Aurich
und der Leybucht (Abbildung u2.1). In den Deichkörper, der diese Gebietskulisse
schützt, eingebaut, stehen entlang der Küste drei Mündungsschöpfwerke, das Borssumer,
und das von Greetsiel sowie das Siel- und Schöpfwerk an der Knock, das 1969 in Betrieb
genommen wurde. Nach dem Ausbau des Knockster Tiefs wurde das Schöpfwerk Bors-
sum für die Zwecke des Emdener Entwässerungsverbandes hinfällig, es wird jetzt vor-
wiegend zur Hochwasserentlastung des Ems-Jade Kanals genutzt. Die Mündungsschöpf-
werke und die daneben bestehenden Siele haben die Aufgabe, das diesen aus dem rd.
45.000 ha großen Verbandsgebiet über die Gewässer (Vorfluter) zugehende Nieder-
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schlagswasser ins Meer abzuleiten. Der I. Entwässerungsverband unterhält neben 1 km
Außentief, 958 km Gewässer II. und 142 km Gewässer III. Ordnung.

Fast ein Drittel der Gesamtfläche, rd. 15.000 ha des Verbandsgebietes, liegen unter dem
Meeresspiegel, d.h. unter NN. Ein Teil dieser Fläche liegt so tief, dass das Nieder-
schlagswasser ohne zusätzliche Hilfe (35 Unterschöpfwerke) gar nicht oder nur sehr ver-
zögert in die höher liegenden Vorfluter gelangen kann.

Das Knockster Tief als ein Hauptgewässer im I. Entwässerungsverband Emden weist in
der Ortslage Loppersum und oberhalb (Abbildung u2.1) einen zu engen Gewässerquer-
schnitt auf, so dass sich das abfließende Wasser staut und extreme Hochwasserabflüsse
nicht schadlos abgeführt werden können. Schutzmaßnahmen mit EAGFL-Kofinanzierung
erfolgten in den Jahren 2001 und 2002 auf einer Gewässerstrecke von 1,5 km Länge im
Bereich der Ortslage Loppersum.

Im Einzelnen umfassten die Maßnahmen in den Jahren 2000 bis 2002 im Bereich der Ort-
schaft Loppersum, die Herstellung von Ufermauern und Brückenbau, Spundwand- und
Böschungsarbeiten und die Baggerarbeiten zur Verdoppelung der Fläche des Gewässer-
querschnittes auf 1,5 km Länge. Zusätzlich war ein Spülfeld einzurichten (15 ha), um das
Baggergut zu deponieren. Neben GA- und EAGFL-Zuwendungen waren auch Eigenleis-
tungen des I. Entwässerungsverbandes Emden zu erbringen. Die einzelnen jährlichen Zu-
wendungen und Eigenleistungen sind in Tabelle u2.1 zusammengefasst.
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Abbildung u2.1: Gebietskulisse: I. Entwässerungsverband Emden mit Kennzeich-
nung der unter Normal-Null (NN) liegenden Flächen und Lokation:
Loppersum (EAGFL-kofinanzierte Maßnahmen im Zeitraum 2000
bis 2002)

Quelle: (Ohling, 1973)



Kapitel 9 MB-IX – Küsten- und Hochwasserschutz 165

Tabelle u2.1: Übersicht über die Zuwendungen (GA und EAGFL) des Landes und Ei-
genleistungen des I. Entwässerungsverbandes Emden zu der Hochwas-
serschutzmaßnahme im Bereich der Ortschaft Lottersum

Jahr GA

Euro

EAGFL

Euro

GA+EAGFL

Euro

Eigenleistung

Verband

Euro

2000 153.400 153.400 12.800

2001 1.564.550 562.450 2.127.000 531.742

2002 291.500 400.000 691.500 12.870

Summe 2.009.450 962.450 2.971.900 557.412

Quelle: (Bez.Reg Weser-Ems et al., 2003).

In den Gesamtaufwendungen des Landes im Zeitraum 2000 bis 2002 für das Knockster
Tief in Höhe von 2,97 Mio. Euro entspricht die EAGFL-Kofinanzierung in Höhe von
0,96 Mio. Euro einem prozentualen Anteil von rd. 32 %.

Die Elbe gehört zu den niedersächsischen Flüssen, die in besonderem Maße hochwasser-
trächtig sind. Die Abflussverhältnisse in der Elbe haben sich in jüngster Zeit erheblich
verschärft, so dass die Grundinstandsetzung der Elbedeiche ein wichtiger Bestandteil des
niedersächsischen Hochwasserschutzprogrammes ist. Dieses Programm ist für die link-
selbischen Hochwasserdeiche bereits im Jahre 1979 begonnen worden und jetzt weit fort-
geschritten; die rechtsseitigen Elbedeiche (Länge etwa 46,6 km) im Bereich des Amtes
Neuhaus befanden sich bis 1990 im Gebiet der ehemaligen DDR. Mit dem Eingliede-
rungsvertrag vom 30.06.1993 wurde dieses Gebiet aus Mecklenburg-Vorpommern ausge-
gliedert und dem Land Niedersachsen zugeordnet. Die Gebietskulisse des Neuhauser
Deichverbandes ist eine Talniederung der Elbe mit den Unterläufen kleinerer Nebenflüs-
se, wie Sude, Krainke und Rögnitz (Deichlängen zusammen etwa 13 km), darin sind
5.870 Einwohner und eine Fläche von 23.200 ha zu schützen. Im Jahre 1997 wurde vom
damaligen Staatlichen Amt für Wasser und Abfall Lüneburg (heute: NLWK) ein Hoch-
wasserschutzplan für den Ausbau der Hochwasserdeiche des Neuhäuser Deichverbandes
erstellt.

Für die Förderperiode 2000 bis 2006 wurde bei Antragstellung der Ausbau von 15 km
Elbedeichen mit einem Mitteleinsatz von etwa 21 Mio. Euro vorgesehen, um den Schutz
vor Hochwasserüberschwemmungen in einem Teilabschnitt der Elbedeichtrasse zu
verbessern. Die Gesamtkosten für den Ausbau des rechten Elbedeiches von Wehningen
(Deich – km 0) bis zur Landesgrenze Gemarkung Neu Bleckede (Deich – km 46,6) wur-
den im Rahmenentwurf vom Juni 1998 auf rd. 82 Mio. Euro geschätzt. Nach vorausge-
gangenen Aufwendungen wurde der Zuwendungsbedarf noch auf 71,3 Mio. Euro (Stand
15.05.2001) geschätzt, wobei sich diese Summe aufteilt auf 67,2 Mio. Euro für 38,3 km
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Elbdeiche sowie 4,1 Mio. Euro für Deiche an Sude, Krainke und Rögnitz (Abbildung
u2.2).

Abbildung u2.2: Gebietskulisse: Neuhauser Deichverband mit Kennzeichnung der
Hochwasserdeichlinie (Km 0 bis Km 34,0), des Gebietes u.a. mit
Rückdeichungen (Km 34,0 bis Km 46,62) sowie der Talniederungen
von Sude, Krainke und Rögnitz.

Quelle: (Staatliches Amt für Wasser und Abfall Lüneburg (jetzt: NLWK), 1997).

Von den zuständigen Verwaltungsbehörden der ehemaligen DDR sind die rechtselbischen
Hochwasserdeiche weitgehend vernachlässigt worden. Das wiegt umso schwerer, weil die
Deiche über 100 Jahre alt sind, zu steile Böschungen und eine sehr geringe Lagerungs-
dichte haben. Darüber hinaus fehlt eine dichte Lehmabdeckung, das größte Manko stellt
vor allem die niedrige Deichhöhe dar. Als weitere Gefahrenpunkte sind noch das Fehlen
von Deichverteidigungswegen und ausreichenden Deichzuwegungen zu nennen.

Die Aufwendungen des Landes für die Hochwasserschutzmaßnahmen im Neuhauser
Deichverband ohne EAGFL-Kofinanzierung beliefen sich auf 7,5 Mio. Euro (14,672 Mio.
DM) an GA-Mitteln über den Zeitraum von 1992 bis 1999. Die einzelnen Maßnahmen
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sind in Tabelle u2.2 für den 5,32 km langen Elbedeich zwischen Bohnenburg und Strau-
chau (Abbildung u2.2) zusammengestellt. Im Förderzeitraum 2000 bis 2002 erfolgten
Arbeiten an den Deichen der Elbe in folgenden Abschnitten:

– Bohnenburg bis Strachau auf 5,32 km Länge (abgeschlossen)

– Strachau bis Pommau auf 13,2 km Länge (etwa zu 50 % fertig gestellt)

Die einzelnen Maßnahmen sind ebenfalls der Tabelle u2.2 zu entnehmen. Die jährlichen
Aufwendungen des Landes an GA und EAGFL-Mitteln sind in Tabelle u2.3 aufgelistet.

Tabelle u2.2: Finanzierungsübersicht der Hochwasserschutzmaßnahmen Ausbau
und Neubau des rechtsseitigen Elbedeiches im Neuhauser Deichver-
band

Haus-
halts-
jahr

GA-Mittel
Euro

EU-
Mittel
Euro

Gesamt
Euro

Maßnahme

1992 55.000 --- 55.000 Elbedeich Bohnenburg bis Strachau (5,32 km) Grundlagener-
mittlung, Vorarbeiten

1993 135.000 --- 135.000 Elbedeich Bohnenburg bis Strachau (5,32 km) Grundlagener-
mittlung, Planung

1994 255.000 --- 255.000 Elbedeich Bohnenburg bis Strachau (5,32 km) Umweltverträg-
lichkeit (UVS), Rahmenentwurf

1995 450.000 --- 450.000 Elbedeich Bohnenburg bis Strachau (5,32 km) Planfeststel-
lungsunterlagen, Grunderwerb

1996 548.000 --- 548.000 Elbedeich Bohnenburg bis Strachau (5,32 km) Planfeststel-
lungsunterlagen, Grunderwerb

1997 905.000 --- 905.000 Elbedeich Bohnenburg bis Strachau (5,32 km) Bauausführung
Strachau

1998 1.980.000 --- 1.980.000 Elbedeich Bohnenburg bis Strachau (5,32 km) Bauausführung
Strachau Bauausführung Wilkensdorf Planfeststellungsunterla-
gen Strachau bis Pommau

1999 3.170.000 --- 3.170.000 Elbedeich Bohnenburg bis Strachau (5,32 km) Grunderwerb,
Bauausführung Bohnenburg bis Wilkensdorf einschl. Deckwerk
Strachau Planfeststellungsunterlagen Strachau bis Pommau

2000 2.300.000 767.000 3.067.000 Elbedeich Bohnenburg bis Strachau (5,32 km) Deichverteidi-
gungsweg Strachau, Böschungsdeckwerk in Bohnenburg, Elbe-
deich Strachau bis Pommau (13,2 km) Bauausführung Strachau
bis Brandt-Stade, Grunderwerb

2001 1.534.000 1.534.0
00

3.068.000 Elbedeich Strachau bis Pommau (13,2 km) Bauausführung
Strachau bis Herrenhof und Privelack, Grunderwerb, Planung
Pommau bis Neu Garge

2002 1.435.000 949.000 2.384.000 Elbedeich Strachau bis Pommau (13,2 km) Bauausführung
Brandt-Stade bis Herrenhof und Privelack bis Pommau, Grund-
erwerb, Planfeststellungsverfahren Pommau bis Neu Garge

Quelle: Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft und Küstenschutz –Betriebsstelle Lüneburg.
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Tabelle u2.3: Übersicht über die Zuwendungen (GA und EAGFL) des Landes zu der
Hochwasserschutzmaßnahme im Neuhauser Deichverband

Jahr GA

Euro

EAGFL

Euro

GA+EAGFL

Euro

2000 2.300.000 767.000 3.067.000

2001 1.534.000 1.534.000 3.068.000

2002 1.435.000 949.000 2.384.000

Summe 5.269.000 3.250.000 8.519.000

Quelle: Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft und Küstenschutz –Betriebsstelle Lüneburg

In den Gesamtaufwendungen des Landes im Zeitraum 2000 bis 2002 für den Neuhauser
Deichverband in Höhe von 8,52 Mio. Euro entspricht die EAGFL-Kofinanzierung in Hö-
he von 3,25 Mio. Euro einem prozentualen Anteil von 38,1 %.

Durch die investiven Maßnahmen in den Jahren 2000 bis August 2002 (Jahrhunderthoch-
wasser) konnten nahezu 11 km Elbedeiche ausgebaut und hier der angestrebte Sicher-
heitsstandard gegen Überschwemmungen hergestellt werden. Die ausgebauten Deiche
hielten dem Jahrhunderthochwasser stand. Es bedurfte hier keiner Maßnahme zur Deich-
verteidigung.

u2 9.5 Analyse und Bewertung der administrativen Umsetzung der
Maßnahmen vor dem Hintergrund der Inanspruchnahme

Die administrative der EAGFL-Kofinanzierung in Maßnahmen, die den ländlichen Raum
betreffen, wird vom Niedersächsischen Umweltministerium koordiniert. Hierzu wurde im
Jahre 2000 von der obersten Küstenschutzbehörde im Rahmen der Fachaufsicht eine be-
sondere Dienstanweisung für die untergeordneten Dienststellen erlassen. Darin sind alle
Regelungsanweisungen für die Inanspruchnahme wie auch die Kontrollsysteme verbind-
lich festgeschrieben. Kontrolle und Beobachtungen erfolgen auf dieser Grundlage, so dass
eine übersichtliche und nachvollziehbare Transparenz der Verwaltungsabläufe sicherge-
stellt ist.

Aufgrund dieser klar gegliederten Vorgehensweise hinsichtlich der administrativen Um-
setzung von in Anspruch genommenen EAGFL-Kofinanzierungen konnten die im Zeit-
raum 2000 bis 2002 durchgeführten Maßnahmen effizient abgewickelt werden. Eine über-
sichtliche und nachvollziehbare Transparenz der Verwaltungsabläufe ist sichergestellt.
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Zu den künftigen Fördermaßnahmen in der Gebietskulisse des Amtes Neuhaus wird die
nachfolgende Anmerkung des Umweltministeriums hinsichtlich einer Problematik wie-
dergeben:

„Ein Problem für den Neuhauser Deichverband wird zukünftig die Vorfinanzierung sein,
da bei der Zahlstelle des ML bezahlte Rechnungen einzureichen sind. Dieser Verband hat
den höchsten Beitragssatz im Land Niedersachsen. Im ordentlichen Verbandshaushalt
fallen zusätzliche Zinsbelastungen an, die vom Verband schwer aufzubringen sind. Bis
zum Jahr 2002 ist das jedoch nicht so problematisch gewesen, da zur Vorfinanzierung die
nicht zur Kofinanzierung benötigten GA-Mittel verwendet wurden. Die Angelegenheit
sollte daher evt. nur allgemein problematisiert werden.“ (Niedersächsisches Umweltmi-
nisterium, 2003).

u2 9.6 Gesamtbetrachtung der angebotenen Maßnahmen hinsichtlich
Inanspruchnahme und erzielten Wirkungen

Für die investiven Maßnahmen zum Hochwasserschutz im Binnenland mit EAGFL-
Kofinanzierung wurden in den beiden Gebietskulissen I. Entwässerungsverband Emden
und Neuhauser Deichverband entsprechend den Vorhabenbeschreibungen bei der Bean-
tragung des Förderprogrammes rd. 4,2 Mio. Euro für den Zeitraum 2000 bis 2002 in An-
spruch genommen. Die Kofinanzierung hat effektiv dazu beigetragen, den Schutz des
ländlichen Raumes mit deren Bewohnern, sowie der landwirtschaftlichen Flächen und der
Vermögenswerte in den genannten Gebietskulissen gegen Überschwemmungen nachhaltig
auf den angestrebten Sicherheitsstandard hin zu verbessern. In beiden Gebietskulissen
sind bei Halbzeit die Ausbauarbeiten für alle notwendigen Ausbauabschnitte noch nicht
abgeschlossen. Das Jahrhunderthochwasser im Jahre 2002, u.a. in der Elbe mit dem be-
troffenen Neuhauser Deichverband, hat Wasserstände und Überschwemmungen hervorge-
rufen, die bis dahin nicht für möglich erachtet wurden. Der bis dahin höchste Wasserstand
war im oberen Einzugsbereich der Elbe durch das Zusammentreffen von heftigen Regen-
fällen im Flachland und Schneeschmelze aus den Gebirgen im Frühjahr des Jahres her-
vorgerufen worden. Das Augusthochwasser wurde durch die Zugbahn eines extremen
Tiefdruckgebietes, die Adria überquerend, ausgelöst. Aufgrund derartiger Ereignisse ist
die Vorhersage von Extremwasserständen für die Auslegung von Schutzwerken laufend
zu überprüfen, um rechtzeitig Gegenmaßnahmen einleiten zu können.

Da die investiven Schutzmaßnahmen zur Erzielung eines gleichen Sicherheitsstandards
für alle Menschen in den betroffenen Gebietskulissen noch nicht zum Abschluss gekom-
men sind und da auch der Hochwasserschutz im Binnenland angesichts einer offensichtli-
chen klimatischen Trendentwicklung zu immer extremeren Wetterlagen niemals enden
wird, stellt sich eigentlich die Frage nicht, ob die im Rahmen der Förderung angebotenen



170 Kapitel 9 MB-IX – Küsten- und Hochwasserschutz

Mittel und deren Verwendung Sinn machen. Die Frage beantwortet sich von selbst. Zur
Halbzeitbewertung (2000 bis 2002) kann dem Land Niedersachsen bescheinigt werden,
dass der Hochwasserschutz ein sehr fortschrittliches Niveau erreicht hat. Der geschaffene
Sicherheitsstandard ist so hoch wie nie zuvor. Der Erfolg der langfristigen Schutzmaß-
nahmen zeigt sich auch daran, dass durch vorbeugende Maßnahmen seit 1972, dem Be-
ginn des Hochwasserausbauprogrammes in Niedersachsen, weder Menschenleben noch
größere Sachverluste zu beklagen sind. Im gleichen Sinne wurden auch landwirtschaftli-
che Flächen sowie Haus und Hof geschützt.

u2 9.7 Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Die seit Jahren erfolgreich praktizierte mittelfristige Rahmen- und Finanzleitplanung des
Hochwasserschutzes im Binnenland Niedersachsen, die jeweils einen Zeitraum von vier
Jahren umfasst, jährlich aktualisiert und fortgeschrieben wird, bildet das Fundament und
die Voraussetzungen für die koordinierte, prioritätsmäßig abgestimmte Durchführung von
Schutzmaßnahmen im Lande. Dadurch ist gewährleistet, dass die EU-Mittel, die langfris-
tig zwar nur einen bescheidenen Anteil am bisherigen Gesamtaufkommen für den Hoch-
wasserschutz ausmachen, einen sehr wertvollen Zuschuss darstellen, um dem Lande zu
helfen, noch vorhandene Lücken in der Kette des Schutzsystems beschleunigter schließen
zu können und vorhandenes, unzureichendes Sicherheitsniveau Schritt für Schritt zu ver-
ringern.

Es wird empfohlen, die restlichen EAGFL-Mittel in Höhe von 18,8 Mio. Euro im Förder-
programm im Zeitraum 2003 bis 2006 nach gleichen Kriterien und Vorgaben, wie in dem
Zeitraum 2000 bis 2002, für den Hochwasserschutz im Binnenland zu verwenden.
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9.6 Ziel- und Wirkungsanalyse anhand der kapitelspezifischen Bewer-
tungsfragen

Die EU-Kommission hat für die Bewertung der Artikel-33-Maßnahmen einen Katalog
von Bewertungsfragen, -kriterien und –indikatoren vorgegeben, anhand dessen die Bewer-
tung erfolgen soll. Dieser Katalog wird in den folgenden Kapiteln abgearbeitet. Im Mate-
rialband erfolgt dabei keine zusammenfassende Darstellung der jeweiligen Maßnahmen,
sondern hier werden die Ergebnisse der einzelnen Maßnahmen jeweils den Indikatoren
zugeordnet und nacheinander dargestellt.

Dabei wird nicht jede Maßnahme zu jedem Indikator dargestellt, sondern nur zu denen,
auf die die Maßnahme abzielt oder bei denen sie Wirkungen entfaltet.

In dem hier abgearbeiteten Katalog finden sich Aussagen zu allen EU-Bewertungsfragen
in ihrer Originalfassung. Wir haben einen Teil der Kriterien und Indikatoren im Rahmen
des Bewertungsprozesses verändert oder ergänzt. Die Begründungen hierfür finden sich
jeweils bei den veränderten Kriterien und Indikatoren.

Die folgende Übersicht gibt einen Überblick, welche Maßnahmen zu welchen EU Bewer-
tungsfragen und –kriterien einen Beitrag leisten.

Maßnahmenkürzel
EU Bewertungsfragen und –kriterien k n o r s t u
IX.1 In welchem Umfang ist das Einkommen der ländlichen Bevölkerung erhalten oder verbessert
worden?
IX.1-1 Erhaltung/Verbesserung des Einkommens aus landwirtschaftlichen
Tätigkeiten

X X X

IX.1-2 Erhaltung/Verbesserung des Einkommens aus nichtlandwirtschaft-
lichen Tätigkeiten

X X X X

IX.2 In welchem Umfang sind die Lebensbedingungen und das Wohlergehen der ländlichen Bevölke-
rung als Ergebnis der sozialen und kulturellen Aktivitäten, durch bessere Freizeitangebote oder
durch die Verringerung der Abgelegenheit erhalten worden?
IX.2-1 Verringerung der Abgelegenheit X X X X
IX.2-2 Erhaltung/Verbesserung der sozialen und kulturellen Einrichtun-
gen, insbesondere für Jugendliche und junge Familien

X X X

IX.2-3 Erhaltung/Verbesserung der öffentlichen Einrichtungen in der
unmittelbaren Umgebung, Erhaltung/Verbesserung der Wohnbedingungen

X X X X X

IX.3 In welchem Umfang sind die Beschäftigungsmöglichkeiten in ländlichen Gebieten erhalten wor-
den?
IX.3-1 Erhaltung/Verbesserung der Beschäftigungsmöglichkeiten für die
landwirtschaftliche Bevölkerung

X X

IX.3-2 Die jahreszeitlichen Schwankungen der Tätigkeiten konnten wirk-
samer ausgeglichen werden
IX.3-3 Die Diversifizierung der Tätigkeiten trägt zur Verbesserung der
Beschäftigungsmöglichkeiten für die nichtlandwirtschaftliche Bevölke-
rung bei

X X X X X X
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Maßnahmenkürzel
EU Bewertungsfragen und –kriterien k n o r s t u
IX. 4. In welchem Umfang sind die Strukturmerkmale der ländlichen Wirtschaft erhalten oder ver-
bessert worden?
IX. 4- 1. Erhaltung/Verbesserung der mit der Landwirtschaft in Zusam-
menhang stehenden Produktionsstrukturen

X X X

IX. 4- 2. Das landwirtschaftliche Produktionspotenzial ist vor Naturka-
tastrophen geschützt bzw. nach Schädigung hierdurch wieder aufgebaut
worden.

X

IX. 4- 3. Die Dynamik der Wirtschaftsteilnehmer im ländlichen Raum ist
gefördert und das Potenzial für eine endogene Entwicklung im ländlichen
Raum ist aktiviert worden.

X

IX. 4-4. Erhalt/Verbesserung der Standortfaktoren in ländlichen Gebieten X X
IX. 5. In welchem Umfang ist die Umwelt im ländlichen Raum erhalten oder verbessert worden?
IX. 5- 1. Verbesserungen in der Landwirtschaft haben Umweltvorteile
bewirkt.

X X

IX. 5- 2. Vermeidung von Verschmutzung/Emissionen, besserer Ausnut-
zungsgrad von natürlichen/nicht erneuerbaren Ressourcen

X X X

IX. 5- 3. Erhaltung/Verbesserung nichtlandwirtschaftlicher Flächen im
Sinne von biologischer Vielfalt, Landschaften oder natürlichen Ressour-
cen

X X X

IX. 5- 4. Verbesserte Kenntnisse über Umweltprobleme und -lösungen im
ländlichen Raum bzw. größeres Bewusstsein hierfür

X X

X – Ein Beitrag wird geleistet.
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9.6.1 Frage IX.1. – In welchem Umfang ist das Einkommen der ländli-
chen Bevölkerung erhalten oder verbessert worden?

❍ ❍ ❍ ❍

k n o r s t u

- Haupt-/Oberziel ❍- Unter-/Nebenziel

9.6.1.1 Kriterium IX.1-1. Erhaltung/Verbesserung des Einkommens
aus landwirtschaftlichen Tätigkeiten

Checkliste
1. Das Kriterium ist relevant. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
3. Das Kriterium wurde modifiziert. 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.

Indikator IX.1-1.1 Anteil des auf Grund von Fördermaßnahmen erzielten Einkommens
der landwirtschaftlichen Bevölkerung

a) davon Bruttoeinkommen der landwirtschaftlichen Betriebe (das auf Grund von Ver-
besserungen der landwirtschaftlichen Tätigkeiten oder auf Grund von Transaktionen
erzielt wurde, die wiederum auf Beihilfen im nichtlandwirtschaftlichen Sektor zu-
rückzuführen sind) (in % und Beschreibung)

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert. ✔
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs)-indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

Der Indikator wurde modifiziert, da Einkommenswirkungen nur bei den Maßnahmen k
und r teilweise beziffert werden konnten. Die weiteren Maßnahmen wirken sich langfris-
tig auf die Einkommen aus, so dass Zahlenangaben zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich
sind. In diesen Fällen erfolgt eine Beschreibung.

k - Flurbereinigung

Flurbereinigung hat positive Einkommenswirkungen für die beteiligten Landwirte, indem
sie die Produktionsstrukturen der Außenwirtschaft (Acker-, Grünlandbewirtschaftung) in
einem umgrenzten Gebiet verbessert und so eine Senkung der Produktionskosten bewirkt.
Es können drei Arten von Einkommenseffekten unterschieden werden, die nachfolgend
dargestellt werden:
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(1) unmittelbare Kostensenkungen durch Bodenmanagement,

(2) unmittelbare Kostensenkungen durch den Bau gemeinschaftlicher Anlagen,

(3) mittelbare Einkommenswirkungen durch betriebliche Anpassungsreaktionen.

Das Bodenmanagement bewirkt direkt und unmittelbar Kostensenkungen, da es die Grö-
ße und Form der bewirtschafteten Schläge sowie deren Entfernung zum Hof günstiger
gestaltet (vgl. Kap. k 9.4.2). Hierdurch sinkt auf den Betrieben der Zeitbedarf zur Erledi-
gung der Außenwirtschaft, und damit einher gehend nehmen die Lohnkosten und die vari-
ablen Maschinenkosten (Treibstoff-, Reparaturaufwand) ab. Zudem sinken die Aufwand-
mengen an Saatgut, Dünge- und Pflanzenschutzmitteln, und die Naturalerträge steigen, da
der Anteil der Vorgewende- und Feldrandfläche an der Nutzfläche mit steigender Schlag-
größe abnimmt.

In der Literatur finden sich zahlreiche, überwiegend ältere Berechnungsbeispiele für diese
Wirkungen. Jüngere Auswertungen haben folgende jährliche Einkommenssteigerungen
als Ergebnis:

– in Bayern im Durchschnitt 118,5 DM/ha für Nebenerwerbs- und 84 DM/ha für
Haupterwerbsbetriebe (Keymer et al., 1989), zuzüglich unbewerteter Arbeitszeiter-
sparnisse von 5,5 (Nebenerwerb) bzw. 4 AKh/ha. Die einzelbetrieblichen Ergebnisse
streuen zwischen 17 und 274 DM/ha und Jahr.

– in Baden-Württemberg durchschnittlich 191,52 DM/ha für Ackerland und 134,15
DM/ha für Grünland (einschließlich bewerteter AKh) (Burgmaier, 1993).

– in Niedersachsen zwischen 24,61 und 50,46 Euro/ha im Verfahrensdurchschnitt, wo-
bei Einzelbetriebe zwischen 0 und 103 Euro pro ha und Jahr liegen (Klare et al., ohne
Jahr).

Den Ergebnissen gemeinsam ist eine erhebliche Spanne zwischen Betrieben mit sehr ge-
ringen und sehr hohen Kostenersparnissen. Je nach der topografischen Ausgangslage und
den individuellen Zusammenlegungserfolgen profitieren Landwirte in sehr unterschiedli-
chem Ausmaß von der Flurbereinigung, weshalb Durchschnittswerten in diesem Zusam-
menhang grundsätzlich nur eine begrenzte Aussagekraft zukommt.

Zum Zweck überschlägiger Berechnungen enthält die niedersächsische Studie Tabellen
mit variablen Bewirtschaftungskosten (variable Maschinen- und Lohnkosten, Feldrandef-
fekte) bei unterschiedlichen Schlaggrößen, Schlaglängen und Hof-Feld-Entfernungen.
Diese basieren auf Kalkulationsdaten des KTBL und werden für unterschiedliche Acker-
und Grünlandfruchtfolgen dargestellt (Klare et al., ohne Jahr). Nach der dort beschriebe-
nen „Faustzahlen“-Methode werden im Folgenden durchschnittliche Kostenersparnisse
für ausgewählte hessische Verfahren ermittelt.
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Grundlage sind die Schlaggrößen, die für Verfahren mit (vorläufiger) Besitzeinweisung
zwischen 1998 und 2001 aus den InVeKoS-Daten ermittelt wurden (vgl. MB-IX Kap. k
9.4.2). Ergänzend wurden – sofern angegeben - Informationen aus der Befragung (Fragen
10 bis 12) über die Veränderung von Schlaglängen, -ausformung und Hof-Feld-
Entfernung in den jeweiligen Verfahren verwendet. Das Ergebnis der Berechnungen ist
aus MB-IX Tabelle 9.1 ersichtlich, die Ermittlung der Werte ist ausführlich im Anhang zu
Maßnahme k dargestellt.

Danach haben die teilnehmenden Landwirte im Verfahren Münstedt, in dem mehr als eine
Verdopplung der Schlaggrößen erreicht wurde, mit jährlich rund 40 Euro je ha LF die
höchsten Ersparnisse. Nur sehr geringe Ersparnisse von sechs Euro je Hektar sind dage-
gen in Uchte-Mühlenbach ableitbar.

MB-IX Tabelle 9.1: Zahl der Betriebe, bewirtschaftete Fläche, Änderung der Schlag-
größe und dadurch ersparte Kosten in ausgewählten Flurbereini-
gungsverfahren (Durchschnittswerte)

Ersparnis

Name des
Verfahrens

Anzahl
Betriebe

Fläche
ha

Schlag-
größe ha

Anzahl
Betriebe

Fläche
ha

Schlag-
größe ha

Euro /
ha*Jahr

Bassum 48 652 2,06 49 771 2,68 24,81

Bornhausen 35 710 2,24 31 707 2,86 30,58

Münchehagen 38 880 2,01 25 841 2,86 33,74

Münstedt 19 384 2,22 16 375 4,52 40,49

Nüttermoor 21 724 2,72 27 808 2,75 29,34

Uchte-Mühlenbach 74 681 2,10 58 688 2,35 6,32

1998 2002

Quelle: Eigene Berechnung nach InVeKoS-Daten 1998 und 2002.

Die so quantifizierten Einkommenseffekte liegen zum Teil im Rahmen der aus der Litera-
tur zitierten Ergebnisse, zum Teil aber auch deutlich darunter. Es wird daher nochmals
betont, dass die Ergebnisse auf den im InVeKoS ein bis drei Jahre nach der Besitzeinwei-
sung ausgewiesenen Schlaggrößen basieren. Veränderte Schlaglängen und Hof-Feld-
Entfernungen, die in den ausgewerteten Verfahren in der Befragung teilweise nicht bezif-
fert wurden, tragen zu weiteren Ersparnissen bei. Es ist auch denkbar, dass sich in den
folgenden Jahren innerhalb der durch die Flurbereinigung geschaffenen Besitzstücke noch
größere Schläge bilden (vgl. MB-IX Kap. k 9.4.2). Überdies sind die Kostenersparnisse
einer Zusammenlegung in Grünlandgebieten (wie z.B. in Nüttermoor) mit der verwende-
ten Methode nur unzureichend darstellbar.
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Weitere unmittelbare Kostensenkungen werden mit dem Bau gemeinschaftlicher Anla-
gen erreicht. Auf ausgebauten Wegen entstehen Zeitersparnisse, wenn die Tragfähigkeit
und die Oberflächenbeschaffenheit von bestehenden Wegen verbessert wurden und damit
die mögliche Fahrgeschwindigkeit erhöht wird. Waren die Wege in einem sehr schlechten
Zustand, so hat eine Erneuerung auch Einfluss auf die Reparaturkosten der Maschinen.
Höhere Kosteneinsparungen werden erreicht, wenn durch den Wegebau auf neuer Trasse
Abkürzungen möglich sind oder Ortschaften und viel befahrene Straßen umfahren werden
können.

Ein ausgebautes Wegenetz erleichtert darüber hinaus den Einsatz von größeren Maschi-
nen durch Lohnunternehmer oder Maschinengemeinschaften, die eine weitere Kostensen-
kung der Außenwirtschaft nach sich ziehen (mittelbarer Effekt).

Mittelbare Einkommenseffekte entstehen in den Folgejahren nach der Besitzeinweisung
bzw. dem Bau gemeinschaftlicher Anlagen dadurch, dass einzelne, zukunftsorientierte
Betriebe aufgrund der neuen Bedingungen Anpassungsreaktionen vornehmen. Diese ent-
stehen, indem die verbesserte Produktionsstruktur z.B.

– eine Einführung größerer Maschinen, rationellerer Arbeitsverfahren oder Verfahren
der überbetrieblichen Maschinenverwendung nach sich zieht,

– dem Betrieb zu Freiräumen verhilft, die dieser zu betrieblichem Wachstum oder zur
Aufnahme neuer Betriebszweige nutzen kann, aber auch zu außerbetrieblicher Ver-
wendung von Arbeitskraft und Kapital,

– dem Betrieb zu einem Standort für den Neubau von Stallungen oder anderen Be-
triebsgebäuden (bis hin zur Aussiedlung) verhilft.

Solche Einkommenswirkungen sind immer nur für einzelne Betriebe im Flurbereini-
gungsgebiet zu erwarten, sie sind nur langfristig beobachtbar und können zudem nur
schwer von anderen Einflussgrößen isoliert werden.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die Einkommenswirkungen von Flurbereini-
gung auf landwirtschaftliche Betriebe vielfältig sein können und sich nur zu einem gerin-
gen Teil mit den gewählten Methoden darstellen lassen. Unmittelbare Kostenersparnisse
aufgrund des Bodenmanagements sind berechenbar, insoweit sie die Schlaggröße und –
form betreffen, und sind sehr unterschiedlich ausgeprägt, doch schon auf dieser Ebene
sind nicht alle Wirkungen erfasst. Eine umfassende Berechnung könnte nur auf Ebene
einzelner Betriebe erfolgen und würde zu einer breiten Streuung von Ergebnissen führen.
Mittelbare Wirkungen können stets nur verbal skizziert werden, da der Einfluss der Flur-
bereinigung nicht von anderen Einflüssen isoliert werden kann.
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r - Wegebau

Mögliche Einkommenserhöhungen entstehen bei den Landwirten aufgrund der Verbesse-
rung der Wegstrecken, die zwischen den landwirtschaftlichen Flächen und dem Betrieb
oder dem Handelsplatz für Betriebsmittel und Erntegut zurückgelegt werden. Die Ein-
kommenserhöhung beruht auf der Kostenersparnissen, die entstehen durch

(1) Verkürzung der Wegstrecken, wenn Wege auf neuer Trasse zu einer direkteren Ver-
bindung führen,

(2) Zeitersparnis, wenn die Tragfähigkeit und die Oberflächenbeschaffenheit von beste-
henden Wegen verbessert wurden und damit die mögliche Fahrgeschwindigkeit er-
höht wird.

(3) Zudem kann die Verbesserung bestehender Wege in Einzelfällen dazu führen, dass
die Feldflur für größere, kostengünstigere Maschinen des überbetrieblichen Maschi-
neneinsatzes (Lohnunternehmer, Maschinenring) überhaupt erst zugänglich wird.

Die folgende Rechnung berücksichtigt nur die Zeitersparnis (2). Wegebau auf neuer Tras-
se (1) ist im betrachteten Zeitraum in keinem einzigen Förderfall realisiert worden. Mög-
lichkeit (3) halten wir für wenig realistisch, weil die Einführung von überbetrieblichem
Maschineneinsatz nicht durch die Verbesserung einzelner Wege, sondern höchstens durch
die Erneuerung des gesamten Wegenetzes einer Feldflur ermöglicht werden kann.
MB-IX Abbildung 9.1 gibt einen Überblick über den Rechengang zur Herleitung der Kos-
tenersparnisse. Die Rechnung fußt auf mehreren Annahmen aus der Literatur, die uns
plausibel erscheinen, für Niedersachsen aber nicht empirisch belegt wurden.

Die möglichen Fahrgeschwindigkeiten vor und nach dem Wegebau können nur ge-
schätzt werden, zumal über den Zustand der Wege vorher keine Angaben vorliegen. In
der Literatur finden sich bei (Auernhammer et al., 1990) Durchschnittsgeschwindigkeiten
für einen Schlepper mit Ladewagen auf Teerweg von 21,2 km/h, auf befestigtem Weg
13,2 km/h und auf unbefestigtem Weg 8,8 km/h. Da die geförderten Wege „vorher“ zwar
nicht unbefestigt, aber in schlechterem Zustand waren, nehmen wir eine Verdoppelung
der Geschwindigkeit von 11 auf 22 km/h an.

Die Fahrtkosten hängen ab von der verwendeten Technik und dem Lohnsatz des Fahrers,
die beide in einem weiten Bereich variieren. Hier werden die Kosten eines durchschnittli-
chen Schleppers mit 83 kW und der Brutto-Tariflohn eines Schlepperfahrers nach (KTBL,
2002) zu Grunde gelegt. Damit ergibt sich eine Kostenersparnis aufgrund der verdoppel-
ten Geschwindigkeit von 1,14 Euro je km Weg sowie eine Ressourcenenersparnis von
0,44 l Diesel.

Die Häufigkeit der Fahrten auf dem ausgebauten Weg hängt sowohl davon ab, welche
Fruchtarten auf den Schlägen angebaut werden, als auch von der Anzahl der durch den
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Weg erschlossenen, mit unterschiedlichen Feldfrüchten bestellten Schläge. Auch diese
Werte variieren in einem breiten Spektrum. (Klare et al., ohne Jahr)haben für einen Grün-
landschlag in Ostfriesland eine Fahrthäufigkeit von 18,6 ermittelt. Der Wert wird für A-
ckerstandorte vermutlich niedriger liegen, da auf Grünland mehr transportintensive Ar-
beitsgänge (organische Düngung, Ernte) pro Jahr anfallen.

Die Zahl der (durch die ausgebauten Wege) erschlossenen Schläge wurde aus Werten
der Erhebung zur Flurbereinigung ermittelt. Die Verfahrensgebiete umfassen durch-
schnittlich 990 ha LF, und es wurden 15,4 km Weg ausgebaut, d.h. umgerechnet er-
schließt ein Kilometer Weg rund 64 ha LF. Bei einer durchschnittlichen Schlaggröße von
2,86 ha (InVeKoS-Auswertung) erschließt ein Kilometer Weg rund 22,5 Schläge.

Durch Multiplikation mit der Fahrthäufigkeit ergeben sich 238 Fahrten pro km Weg und
Jahr. Die hierdurch bewirkte Kostenersparnis (1,14 Euro/km) beträgt rund 383 Euro je km
Weg und Jahr, was umgerechnet auf die erschlossene LF 5,96 Euro je ha sind.

An dieser Stelle kann auch die Ressourcenersparnis ausgewiesen werden (Indikator IX.5-
2.3): Rund 149 Liter Diesel werden pro km Weg und Jahr weniger verbraucht, das sind
2,3 l pro ha und Jahr.

MB-IX Abbildung 9.1: Theoretische Herleitung möglicher Kostenersparnisse durch
Wegebau

Annahmen: vorher nachher
1 Erhöhung der Geschwindigkeit von 11 auf 22 km / h

entspricht einer Wegezeit von 5,45 2,73 min / km

2 Var. Kosten Schlepper (83 kW) 10,54 Euro / h entspricht
Lohnkosten 14,44 Euro / h zusammen 0,42 Euro / min
Diesel 9,7 Liter / h 0,16 l / min

vorher nachher Ersparnis
Kosten pro km: 2,27 Euro 1,14 Euro 1,14 Euro / km Weg

0,9 Liter 0,4 Liter 0,4 Liter / km Weg

3 Fahrten pro Jahr und Schlag 15
4 Anzahl erschlossener Schläge 22,5

ergibt 337,5 Fahrten / Jahr 383,22 Euro / Jahr und Weg (1 km)
148,8 Liter / Jahr und Weg (1km)

5 Jeder km Weg erschließt im Durchschnitt 64,3 ha LF 5,96 Euro / ha und Jahr

Quelle: Eigene Berechnung.

Die Spannweite der möglichen Ersparnisse ist aufgrund der vielen Annahmen groß. Wenn
in der Rechnung lediglich die Fahrgeschwindigkeit vorher und die Zahl der Fahrten pro
Schlag variiert wird, so liegt die Ersparnis zwischen 1,85 Euro/ha (bei 15 km/h vorher
und 10 Fahrten/Schlag) und 13,91 Euro (bei 8 km/h vorher und 20 Fahrten/Schlag), also
zwischen 30 % und 230 % des mittleren Werts.
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Unter Heranziehung der durchschnittlich geförderten Weglänge je Ortschaft (1,71 km,
vgl. MB-IX Kapitel r 9.2) entsteht damit insgesamt eine Kostenersparnis von 655 Euro je
gebautem Weg und Jahr. Mit Hilfe der Antworten zu Frage 6 der Befragung können die
Einkommenseffekte der einzelnen Landwirte geschätzt werden. Im Durchschnitt der 550
Gemeinden nutzen 11,3 Landwirte die geförderten Wege, so dass jeder Landwirt pro Jahr
rund 58 Euro an Lohn- und variablen Maschinenkosten durch den ausgebauten Weg
einspart.

Im Vergleich zu den variablen Maschinen- und Lohnkosten der Außenwirtschaft eines
Betriebes, die auf mittelgroßen Schlägen rund 300 Euro pro ha und Jahr betragen (Klare
et al., ohne Jahr), erscheinen diese Ersparnismöglichkeiten äußerst gering. Als Fazit
bleibt, dass die Erneuerung einzelner Wege zwar eine punktuelle Erleichterung für den
landwirtschaftlichen Verkehr bringt, die daraus erwachsenden Einkommenswirkungen
aber sehr unbedeutend sind.

b) Anzahl/Anteil von Projekten mit positiven Einkommenseffekten an allen Dorferneue-
rungsprojekten.

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert. ✔
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs)-indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

Der Indikator hieß ursprünglich: „Davon Einkommen aus Mehrfachtätigkeiten, die auf
Grund von Beihilfen in nichtlandwirtschaftlichen Sektoren verrichtet wurden (in %)“.
Wirkungen hierzu sind nur bei der Maßnahme o zu erwarten. Aufgrund der Langfristig-
keit der Wirkungen können Einkommenseffekte bisher nicht quantifiziert werden, statt-
dessen schätzen wir die Zahl der Projekte ab, die solche Effekte erwarten lassen.

o – Dorferneuerung

Die Befragung der privaten Zuwendungsempfänger ergab, dass im Teilbereich EtL 14 %
der Projekte positive Einkommenseffekte hatten. Im Teilbereich DE sind es 9 % der Pro-
jekte. Dabei kann nicht klar getrennt werden, ob diese bei Personen eintreten, die außer-
halb der Landwirtschaft beschäftigt sind oder bei solchen, die in der Landwirtschaft tätig
sind. Da es sich doch aufgrund der allgemeinen Beschäftigtenstruktur überwiegend um
Personen handelt, die außerhalb der Landwirtschaft tätig sind, werden die direkten Ein-
kommenseffekte ausführlicher bei dem Kriterium IX.1-2 dargestellt.
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Indikator IX.1-1.2. Verhältnis von {Kosten} zu {Umsatzerlösen} der geförderten, mit
den landwirtschaftlichen Betrieben in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten

Dieser Indikator wurde gestrichen, weil die Förderung von „Tätigkeiten“ im gesamten
Bereich des Artikels 33 eine völlig untergeordnete Rolle spielt. Die meisten Maßnahmen
zielen auf eine Förderung von Infrastruktur und Ausstattung, die sich nicht auf bestimmte,
abgrenzbare Tätigkeiten bezieht. Um die Frage zu beantworten, hätten wir die Umsatzer-
löse ganzer Betriebe ermitteln oder herleiten sowie die Auswirkungen der Förderung auf
die Umsatzerlöse von allen sonstigen Einflüssen abgrenzen müssen. Diese Abgrenzung ist
nicht möglich. Sofern wir Zahlen zu Einkommen darstellen, argumentieren wir aus-
schließlich von der Kostenseite her.

9.6.1.2 Kriterium IX.1-2 Erhalt/Verbesserung des Einkommens aus
nichtlandwirtschaftlichen Tätigkeiten

Checkliste

1. Das Kriterium ist relevant. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
3. Das Kriterium wurde modifiziert. 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.

Indikator IX.1-2.1. Anteil des auf Grund der Beihilfe erzielten Bruttoeinkommens von
nicht in landwirtschaftlichen Betrieben tätigen Begünstigten (Anzahl/Anteil und Be-
schreibung).

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert. ✔
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs)-indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

Dieser Indikator bezieht sich auf die Höhe der Einkommenseffekte, die bei den direkt
Begünstigten als Wirkung der Förderung auftreten. Darunter sind z.B. Bruttoeinkünfte
aus der Vermietung einer mit Fördermitteln geschaffenen Ferienwohnung zu fassen. Da-
mit findet bei diesem Indikator - im Gegensatz zum nächsten Indikator (IX.1-2.2) - eine
Fokussierung auf die Einkommenseffekte bei den direkt Begünstigten statt. Der nachfol-
gende Indikator IX.1-2.2 beinhaltet darüber hinaus auch Einkommenseffekte für Teile der
ländlichen Bevölkerung, die nicht direkt Begünstigte sind, aber dennoch positive Ein-
kommenseffekte haben, beispielsweise durch im Rahmen der geförderten Projekte neu
geschaffene Arbeitsplätze.
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Die Bearbeitung dieses Indikators mit seinem Fokus auf die Höhe der Einkommenseffekte
bei direkt Begünstigten macht ausschließlich bei solchen Maßnahmen Sinn, deren erklär-
tes Hauptziel es ist, auf direkte Weise Einkommen außerhalb der Landwirtschaft zu si-
chern und/oder neu zu schaffen. Bei den Artikel-33-Maßnahmen ist dies nur die Maß-
nahme o (Teilbereich Umnutzung). Nur bei Projekten dieser (Teil-) Maßnahme macht
eine detailliertere Erhebung der Höhe von direkt bei den Begünstigten auftretenden Ein-
kommenswirkungen Sinn. Bei dieser Maßnahme wurden bisher jedoch nur sehr wenige
Projekte abgeschlossen; im Zeitraum 2000 bis 2002 insgesamt 31. Diese Projekte wurden
zudem überwiegend erst im Jahr 2002 abgeschlossen, weshalb davon auszugehen ist, dass
Einkommenswirkungen bei diesen Projekten bislang in kaum nennenswertem Umfang
aufgetreten sind. Eine Erhebung von Einkommenseffekten bei dieser vergleichsweise ge-
ringen Anzahl von Projekten und so kurz nach Abschluss der Projekte erscheint daher
nicht sinnvoll, so dass dieser Indikator zur Halbzeitbewertung nicht beantwortet wird.

Als Basis für die von der Europäischen Kommission eingeforderte Beantwortung dieses
Indikators sind grundsätzlich Informationen sowohl über das Bruttoeinkommen der Be-
günstigen als auch über den Einkommensbeitrag erforderlich. Diese Informationen müss-
ten direkt bei den Begünstigten ermittelt werden, da keine statistische Quelle vorhanden
ist, die entsprechende Informationen beinhaltet. Die Erfahrungen der schriftlichen Zu-
wendungsempfänger-Befragung innerhalb der Maßnahme o geben jedoch zu bedenken, ob
es überhaupt möglich ist, Einkommenseffekte derart differenziert im Rahmen einer
(schriftlichen) Befragung zu erheben. Auf die Frage, ob infolge der Dorferneuerungsför-
derung überhaupt Einkommenseffekte eingetreten sind, hat beispielsweise rund die Hälfte
der befragten privaten Zuwendungsempfänger nicht geantwortet. Daher kann eine detail-
lierte Erhebung der Einkommenseffekte zukünftig vermutlich nur über intensive mündli-
che Befragungen erfolgen, wobei hier bei späteren Bewertungen zu diskutieren sein wird,
ob ein solch hoher Erhebungsaufwand gerechtfertigt ist.

Indikator IX.1-2.2. Anteil der ländlichen, nichtlandwirtschaftlichen Bevölkerung, die
Einkommen aus Transaktionen/Beschäftigungsverhältnissen bezieht, welche auf
Grund von Beihilfen in nichtlandwirtschaftlichen Sektoren getätigt wurden bzw. ent-
standen sind (Anteil und Beschreibung).

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert. ✔
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs)-indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

Zur Beantwortung dieses Indikators wird die Anzahl der Projekte und der geschaffenen
Arbeitsplätze herangezogen, die positive direkte Einkommenseffekte hervorgebracht ha-
ben beziehungsweise entstanden sind. Außerdem wird beschrieben, welcher Art diese
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Einkommenseffekte sind und wie sie zu Stande kommen. Dabei geht es sowohl um die
direkten Effekte bei den Zuwendungsempfängern als auch um die Effekte bei den Be-
schäftigten, für die im Rahmen eines geförderten Projektes ein neuer Arbeitsplatz ent-
standen ist oder deren Arbeitsplatz erhalten wurden.

n – Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung

Durch die Förderung von Erweiterung, Einrichtung, Umbau und Verbesserung von loka-
len Versorgungseinrichtungen werden Arbeitsplätze und damit auch Einkommensquellen
gesichert bzw. geschaffen. Im Rahmen der Zwischenbewertung wurde in Anbetracht des
Umsetzungsumfangs der Maßnahme von bisher nur fünf abgeschlossenen Projekten nicht
ermittelt, wie viele Arbeitsplätze gesichert bzw. geschaffen wurden und in welchem Um-
fang sich das Einkommen dieser Personen verändert hat. Gegebenenfalls kann dies im
Rahmen der Ex-post-Bewertung erfolgen, wenn eine größere Anzahl von Projekten geför-
dert wurde und sich gezeigt hat, ob die geförderten Einrichtungen die häufig mit Schwie-
rigkeiten behaftete Anlaufphase bewältigt haben.

o – Dorferneuerung

Die Förderung der Dorferneuerung kann im Sinne dieses Indikators in verschiedener Wei-
se auf das Einkommen der ländlichen, nichtlandwirtschaftlichen Bevölkerung wirken:
(1) direkt, als unmittelbare Wirkung der Projekte bei den privat Begünstigten,

(2) direkt über Einnahmen, die Kommunen aus der Vermietung geförderter Einrichtun-
gen erzielen sowie

(3) indirekt, über die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

(1) Direkte Einkommenswirkungen bei privaten Zuwendungsempfängern

Grundsätzlich verfolgt nur ein Teil der im Rahmen der Dorferneuerung geförderten Pro-
jekte von Privatpersonen das Hauptziel, positive Einkommenswirkungen hervorzubrin-
gen. Zu den Dorferneuerungsprojekten, die unmittelbar positive Einkommenseffekte ha-
ben, gehören zweifelsohne solche, die Umnutzungen zum Inhalt haben und z.B. Wohn-
raum schaffen. Wenn diese geförderten Wohnungen an Dauermieter oder Gäste/Touristen
vermietet werden oder eine gewerbliche Nutzung des Gebäudes stattfindet, können Ein-
nahmen erzielt werden. Im Zeitraum 2000 bis 2002 wurden 31 Projekte zur Umnutzung
durchgeführt, dies entspricht rund drei Prozent aller durchgeführten Projekte der Haus-
haltslinie o.

Um diese potenziellen Einkommenswirkungen bei den bisher geförderten Projekten über-
prüfen zu können, wurden einige Zuwendungsempfänger dazu befragt. Dies erfolgte im
Rahmen einer schriftlichen Befragung. Dazu wurde eine Stichprobe aus der Gruppe der
abgeschlossenen Projekte der Jahre 2000 und 2001 gezogen. Innerhalb dieser Befragung
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wurden jedoch nicht nur Zuwendungsempfänger aus den oben beschriebenen „deutlich
einkommenswirksamen“ Projektkategorie sondern alle Zuwendungsempfänger nach ihren
Einkommenswirkungen befragt. Dieses Vorgehen wurde gewählt, da es durchaus möglich
ist, dass auch bei Projekten, die auf Grund der bei uns vorliegenden Daten kein Einkom-
mensziel vermuten lassen (z.B. bei der Sanierung einer Fassade oder eines Daches),
trotzdem Einkommenswirkungen eintreten. Das geförderte Gebäude kann beispielsweise
nach der äußeren Sanierung insgesamt neu genutzt werden.

Bei diesen direkten Einkommenseffekten kann nicht klar getrennt werden zwischen Ef-
fekten, die bei Personen eintreten, die außerhalb der Landwirtschaft beschäftigt sind und
solchen, die in der Landwirtschaft tätig sind. Da es sich doch aufgrund der allgemeinen
Beschäftigtenstruktur überwiegend um Personen handelt, die außerhalb der Landwirt-
schaft tätig sind, werden die direkten Einkommenseffekte an dieser Stelle und nicht unter
dem Kriterium IX.1-1 dargestellt (vgl. Erläuterungen bei Indikator IX.1-1.1).

Im Rahmen der schriftlichen Befragung haben wir gefragt, ob sich aufgrund der durchge-
führten Maßnahme das Haushaltseinkommen der Befragten verändert hat. Die Antwort ist
in MB-IX Abbildung 9.2 dargestellt.

MB-IX Abbildung 9.2: „Erwarten Sie eine dauerhafte Veränderung ihres Haushalts-
einkommens aufgrund der durchgeführten (Bau-) Maßnah-
me?“ (Antworten privater Zuwendungsempfänger, DE: n=43,
EtL: n=20)
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Quelle: Eigene Darstellung.

Erwartungsgemäß ist der Anteil der Personen, die dazu keine Angaben machen wollen,
relativ hoch. Er liegt bei gut einem Drittel der befragten Personen. Etwa die Hälfte der
Personen gaben an, keine Einkommensveränderungen feststellen zu können (DE: 49 %;
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EtL: 47 %). Im Teilbereich DE halten sich positive und negative Einkommenseffekte die
Waage. Im Teilbereich EtL haben sich dagegen Verbesserungen ergeben. 7 % der Befrag-
ten bemerkten geringe positive Veränderungen, weitere 7 % stellten sogar einen bedeu-
tenden Anstieg fest.

Außerdem haben wir nach der Größenordnung dieser Veränderungen gefragt.

MB-IX Abbildung 9.3: Ungefähr erwartete Netto-Veränderung pro Jahr (Antworten
privater Zuwendungsempfänger, DE: n=43, EtL: n=20)
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Quelle: Eigene Darstellung.

Von den privaten Zuwendungsempfängern, die auf diese Frage geantwortet haben, gaben
7 % an, dass ihr Jahreseinkommen infolge ihrer Maßnahme im Teilbereich EtL um einen
Betrag zwischen 2.500 und 5.000 Euro höher ist als zuvor. Da keine negativen Verände-
rungen aufgetreten sind, wirkt sich besonders der Teilbereich EtL neutral bis positiv auf
die Einkommenssituation der Zuwendungsempfänger aus. Im Teilbereich DE gibt es ein
breites Spektrum der Veränderungen; diese reichen von Jahreseinkommen, die nach
Durchführung der Maßnahme um bis zu 2.500 Euro niedriger liegen als zuvor, genauso
gibt es aber auch Jahreseinkommen, die sich mehr als 10.000 Euro über dem ehemaligen
Einkommen befinden.

Verringerte Einkommen resultieren dabei mitunter aus der Tilgungen von Krediten, die
zur Durchführung der Maßnahme aufgenommen wurden, insofern nicht ausreichend Ei-
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genkapital vorhanden war. Einkommenserhöhungen wiederum ergeben sich dann, wenn
nach Durchführung der Maßnahme Mieteinnahmen aus dem geförderten Objekt an den
Projektträger zurückfließen und diese höher sind als die Tilgung eines möglicherweise
aufgenommenen Kredits. Dieser Abnahme des aktuellen Haushaltseinkommens steht die
Wertsteigerung des geförderten Gebäudes gegenüber; es gibt Gründe zu vermuten, dass
dieser Aspekt möglicherweise bei der Beantwortung der Frage von den Zuwendungsemp-
fänger nicht in ihre Überlegungen miteinbezogen wurde. Daher muss das Ergebnis an die-
ser Stelle relativiert werden; tatsächliche Einkommensrückgänge spielen daher wahr-
scheinlich nur bei den allerwenigsten Projekten eine Rolle. Einkommenserhöhungen bei
gestalterischen Projekten können sich wiederum dann ergeben, wenn nach Durchführung
der Maßnahme Mieteinnahmen aus dem geförderten Objekt an den Projektträger zurück-
fließen und diese höher sind als die Tilgung eines möglicherweise aufgenommenen Kre-
dits. Dies ist aber nur bei wenigen Projekten der Fall.

(2) Einnahmen bei öffentlichen Zuwendungsempfängern

Die schriftliche Befragung ergab, dass bei zehn der 43 befragten öffentlichen Zuwen-
dungsempfänger Arbeiten an einem Gebäude gefördert wurden, aus dem die Gemeinde
Einnahmen erzielt. Nur bei drei Projekten reichen diese Einnahmen heute und auch zu-
künftig, um die Betriebskosten des Gebäudes zu decken. Damit spielt der Aspekt der Ein-
nahmen bei den öffentlichen Projekten eine untergeordnete Rolle.

(3) Einkommen durch Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

Die erhaltenen und geschaffenen Arbeitsplätze in Folge der im Rahmen der Dorferneue-
rung geförderten Projekte werden bei der EU-Bewertungsfrage IX.3 (Beschäftigung) aus-
führlich dargestellt. Die dort ermittelten 158 Arbeitsplätze, die durch die in den Jahren
2000 und 2001 geförderten Projekte erhalten wurden beziehungsweise entstanden sind,
haben für die betroffenen Beschäftigten zu Einkommenseffekten geführt. Über die Höhe
dieser Einkommenseffekte können im Rahmen dieser Zwischenbewertung noch keine
Aussagen getroffen werden.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Maßnahme o grundsätzlich nicht
in besonders großem Umfang direkt einkommenswirksam ist, was aber auch nicht zu ih-
ren Hauptzielen zählt. Dies gilt für die Teilbereiche Dorferneuerung und EtL gleicherma-
ßen. Darüber hinaus treten noch Einkommenseffekte bei den Beschäftigten ein, für die
durch die Dorferneuerungsförderung Arbeitsplätze erhaltenen oder geschaffenen wurden.
Über die Höhe dieses Einkommens lassen sich aber gegenwärtig keine Aussagen treffen.
Einnahmen durch die Vermietung geförderter Gebäude von öffentlichen Zuwendungs-
empfängern spielen dagegen nur eine untergeordnete Rolle.
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s – Förderung touristischer Aktivitäten und ländlichen Handwerkswesens

Die bisher abgeschlossenen Projekte hatten zum überwiegenden Teil die Schaffung von
touristischer Infrastruktur zum Inhalt. Projekte mit direkten Einkommenswirkungen, wie
sie dieser Indikator beinhaltet, wurden bisher nicht gefördert. Daher sind bisher keine
direkten Einkommenswirkungen zu verzeichnen.

Indikator IX.1-2.3 Erhalt/Verbesserung des Einkommens der nichtlandwirtschaftli-
chen Bevölkerung als indirekte Wirkung der Attraktivitätssteigerung der ländlichen
Räume (Beschreibung).

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert.
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs)-indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

Dieser Indikator wurde neu eingeführt, weil viele Artikel-33-Maßnahmen eine Steigerung
der Attraktivität des ländlichen Raums zur Folge haben. Dies ist auch ein wichtiges Ziel
einiger Maßnahmen, z.B. der Dorferneuerung und der Flurbereinigung. Die Arti-
kel-33-Maßnahmen bieten insgesamt ein breites Spektrum an Möglichkeiten, positiv auf
die Attraktivität der ländlichen Räume zu wirken, z.B. durch

– die optische Aufwertung des Ortsbildes in den geförderten Dörfern,

– neue Einrichtungen, z.B. der Grundversorgung oder des Tourismus,

– die Verbesserung der innerörtlichen Verkehrsverhältnisse in den Dörfern,

– die positive Beeinflussung des Landschaftsbildes,

– die Steigerung des Freizeitwertes der Landschaft durch bessere Zugänglichkeit usw.

Der ländliche Raum kann als Folge dieser Attraktivitätssteigerungen insgesamt schöner
und interessanter werden und dadurch vermehrt Besucher anziehen. Unter günstigen Vor-
aussetzungen können sich dort sogar neue Einwohner niederlassen.

Neudörfler und Gäste kaufen im Dorf ein, lassen sich bewirten oder übernachten in Gast-
wirtschaften vor Ort. Als Folge steigender Nachfrage können Preise erhöht und/oder auch
das Angebot (z.B. an Ferienwohnungen) ausgeweitet werden. Beides führt über größeren
Umsatz beziehungsweise höhere Umsatzerlöse zu steigendem Einkommen. Auf diese
Weise vergrößert sich zunächst das Einkommen eines Betriebsinhabers. Möglicherweise
gibt dieser die Einkommenssteigerung über Lohnerhöhungen oder die Ausweitung der
Beschäftigung zumindest zum Teil auch an seine Angestellten weiter. Über diese Wir-
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kungsketten kann es somit zu indirekten Einkommenseffekten im ländlichen Raum kom-
men.

Diese indirekten Effekte sind von den direkten Wirkungen der vorangegangenen Indikato-
ren zu trennen. Indirekte Effekte können sowohl landwirtschaftliches als auch nichtland-
wirtschaftliches Einkommen betreffen. Dies kann allerdings nicht separat dargestellt wer-
den und die Effekte sind daher gemeinsam bei diesem neuen Indikator beschrieben.

Indirekte Einkommenseffekte treten ein, ohne dass sie konkret planbar oder exakt voraus-
berechenbar sind. Ihr Eintreffen hängt von Voraussetzungen ab, die lokal sehr unter-
schiedlich ausgeprägt sind. Dazu zählt z.B. das touristische Potenzial und die Aufent-
haltsqualität eines Orts, das Vorhandensein von Verkehrs- und anderer Infrastruktur, die
Nähe zu größeren Städten, die regionale Kaufkraft usw. Auch ihre Messung ist schwierig,
da sie zumeist erst mittel- bis langfristig auftreten und keinen konkreten Förderprojekten
zugeordnet werden können.

Im Rahmen der Halbzeitbewertung können nur Hinweise und Beschreibungen auf die
Steigerung der Attraktivität geleistet werden, die wie hier beschrieben indirekt auf Ein-
kommen im ländlichen Raum wirken kann. Gleichwohl wurde von den Fachbehörden in
Expertengesprächen die Bedeutung der indirekten Einkommens- und Beschäftigungswir-
kungen für die ländlichen Räume hervorgehoben und z.B. für die Dorferneuerung höher
gewichtet, als die direkten Effekte. Durch die Förderung sollen den ländlichen Regionen
insgesamt neue Entwicklungsmöglichkeiten und –impulse gegeben werden, die sich dann
in diesen indirekten Effekten niederschlagen. Daher sollte bei späteren Bewertungen die-
sen Wirkungszusammenhängen nachgegangen werden, z.B. anhand der Untersuchung von
Fallstudienregionen.

k – Flurbereinigung

Der Beitrag der Flurbereinigung zur Steigerung der Attraktivität von Dorf und Umgebung
ist vielfältig und wird an den entsprechenden Stellen ausführlicher geschildert:

– Der Neubau von Ortsrandwegen vermindert innerorts Emissionen und Gefährdung
durch landwirtschaftlichen und gewerblichen Verkehr (vgl. IX.2-3.4).

– Durch Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung der Bewirtschaftung beitragen, wird
insbesondere in Mittelgebirgsräumen die Kulturlandschaft erhalten (vgl. IX.3-1.1).

– Das Landschaftsbild wird durch landschaftsgestaltende Maßnahmen positiv beein-
flusst (vgl. IX.5-3.2), und multifunktional nutzbare Wege sorgen für eine bessere Zu-
gänglichkeit der Landschaft (vgl. IX.2-3.1).
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Alle genannten Aspekte, die in vielen der näher untersuchten Verfahren genannt wurden,
können die beschriebenen indirekten Einkommenseffekte zur Folge haben. Die Wirkun-
gen ließen sich aber durch die bisherige Untersuchung nicht quantifizieren.

n - Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung

Durch die Einrichtungen (Dorf- und Nachbarschaftsläden), die erhalten oder neu geschaf-
fen wurden, wird ein Beitrag zur Attraktivitätssteigerung erbracht.

o – Dorferneuerung

Im Rahmen der Fallstudie wurde versucht, indirekte Einkommenseffekte in einem geför-
derten Dorf herauszuarbeiten. Die Expertengespräche sowie die Befragungen der Gewer-
betreibende und der Landwirte im Dorf führten jedoch nicht zu quantifizierbaren Ergeb-
nissen. Auch in der Literatur finden sich nur relativ allgemeine Angaben bezüglich der
indirekten Effekte. Kötter verweist beispielsweise auf die verbesserte Standortgunst eines
Dorfes infolge der Dorferneuerung, insbesondere was die Attraktivität als Gewerbestand-
ort oder als Wohnstandort für Unternehmensangehörige angeht. (vgl. Kötter, 1989, S.145)

Die Dorferneuerung bietet eine Reihe von Ansatzpunkten für die Attraktivitätssteigerung
im Dorf:

– Durch gestalterische Projekte an öffentlichen und privaten Gebäuden sowie im Stra-
ßenraum (vgl. IX 2-3.4) trägt die Dorferneuerung zur Verbesserung der Wohnum-
feld-/Wohnstandortqualität bei.

– Durch die Förderung von verschiedensten Einrichtungen und Aktivitäten in den Dör-
fern (z.B. Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser, Spielplätze, Schulen usw.) erhält
und schafft sie neue Infrastrukturangebote für die ländliche Bevölkerung (vgl.
IX.2-2.1, IX.2-2.3).

– Die Förderung von Wohnraum im Rahmen der Dorferneuerung trägt zu besseren
Möglichkeiten zur Ansiedlung und zum Verweilen in den Dörfern bei (vg. IX.2-3.2).

– Durch die prozesshaften Elemente der Dorferneuerung (Erarbeitung des Dorferneue-
rungsplans unter Beteiligung der Bürger, Anstoßeffekte durch die durchgeführten
Projekte) wird die Dynamik in den Dörfern gefördert (IX.4-3.1).

Alle diese Aspekte werden im Rahmen der Dorferneuerung gefördert. In den Expertenge-
sprächen im Land wurde betont, dass die Dorferneuerung insgesamt zu indirekten Be-
schäftigungs- und Einkommenseffekten führt. In Folge der bis zur Halbzeitbewertung
durchgeführten Untersuchungen ließen sich diese Effekte aber nicht quantifizieren.
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s – Förderung touristischer Aktivitäten und ländlichen Handwerkswesens

Die bisher abgeschlossenen Projekte wurden von öffentlichen Zuwendungsempfängern
durchgeführt und hatten zumeist touristische Infrastruktur zum Inhalt (Konzeption und
Anlage von Rad-, Reit- und Wanderwegen). Diese touristischen Infrastrukturen erhöhen
die Attraktivität des ländlichen Raums vor allem für Touristen, aber auch für die ländli-
che Bevölkerung, die dadurch einen besseren Zugang zur Landschaft erhält.
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9.6.2 Frage IX.2. – In welchem Umfang sind die Lebensbedingungen
und das Wohlergehen der ländlichen Bevölkerung als Ergebnis
der sozialen und kulturellen Aktivitäten, durch bessere Freizeit-
angebote oder durch die Verringerung der Abgelegenheit erhal-
ten worden?

❍ ❍

k n o r s t u

- Haupt-/Oberziel ❍- Haupt-/Nebenziel

9.6.2.1 Kriterium IX.2-1. Verringerung der Abgelegenheit

Checkliste

1. Das Kriterium ist relevant. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
3. Das Kriterium wurde modifiziert. 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.

Indikator IX.2-1.1 Anteil der landwirtschaftlichen Betriebe/Haushalte/Unternehmen,
die Zugang zu geförderten Telekommunikationseinrichtungen/-diensten haben

Erläuterung zum Indikator: Der Indikator ist nicht relevant, da bislang keine Projekte ge-
fördert wurden, die Telekommunikationseinrichtungen in landwirtschaftlichen Haushalten
oder Unternehmen eingesetzt hätten oder ihnen den zentralen Zugang zu IuK-
Einrichtungen ermöglicht hätten, um auf diese Weise deren ggf. periphere Lage zu
verbessern. Die meisten landwirtschaftlichen Haushalte und Unternehmen haben sich seit
Mitte der 1990er Jahre selbständig um ihre Ausstattung mit internetfähigen Computern
gekümmert. Ein Bedarf für die zentrale Bereitstellung von IuK-Technologien in Form
sog. Telehäuser ist daher nicht zu registrieren. Zum zweiten muss darauf hingewiesen
werden, dass es im europäischen Vergleich in Niedersachsen keine derartig peripheren
Räume gibt, als dass Abgelegenheit ein zentrales Problem darstellt.

Indikator IX.2-1.2. Transporte/Wege, die auf Grund von Fördermaßnahmen erleichtert
oder unnötig wurden (Beschreibung sowie Angabe der Kilometer und/oder Stunden,
die pro Jahr nicht zurückgelegt werden mussten).

a) davon Transporte/Wege, die landwirtschaftliche Betriebe betrafen (Beschreibung und
Angabe der Kilometer und/oder Stunden, die pro Jahr nicht zurückgelegt werden
mussten).
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Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert. ✔
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs)-indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

Erläuterung zum Indikator: Geändert in Beschreibung, da die Zeitersparnis Teil der Kos-
tensenkungen ist und sich von den Gesamtwirkungen nicht isolieren lässt.

k – Flurbereinigung

Die für Landwirte eingesparten Transportzeiten sind ein Teilaspekt der unter Frage 1-1.1
dargestellten Wirkungen der Flurbereinigung auf die Arbeitszeit. Je größer die einzelnen
Schläge sind, umso weniger oft muss der Landwirt bei konstanter Flächenausstattung
Wege zwischen Schlägen zurücklegen. Weitere Zeitersparnisse werden durch Wegever-
bindungen auf neuer Trasse, Ortsumgehungen oder Umfahrung viel befahrener Straßen
ermöglicht. Ferner entsteht Zeitersparnis auch durch die Erneuerung von Wegen auf be-
stehender Trasse, die eine höhere Transportgeschwindigkeit ermöglicht. Die eingesparten
Zeiten können beträchtlich sein, eine gesonderte Quantifizierung wird jedoch nicht als
sinnvoll erachtet.

In der Befragung der Verfahrensbearbeiter wurde in Frage 16 gefragt, inwieweit die
Landwirtschaft von dem veränderten Wegenetz profitiert hat. In allen 32 Antworten wur-
de die höchste Kategorie („sehr“) auf einer dreistufigen Skala angekreuzt, wodurch das
oben Gesagte offenkundig bestätigt wird.

Die Erneuerung von Wegen bewirkt nicht zuletzt auch eine Entlastung der landwirtschaft-
lichen Nutzer, da das Fahren auf alten, unebenen, mit Schlaglöchern besetzten Wegen
eine starke körperliche Belastung für die Fahrer darstellt und einen höheren Verschleiß
der Fahrzeuge nach sich zieht.

r - Wegebau

Da fast ausschließlich Ausbau auf bestehender Trasse durchgeführt wurden, sind keine
ersparten Transportstrecken zu verzeichnen. Dagegen hat die Maßnahme Einfluss auf die
für diese Wege benötigte Zeit. Die Zeitersparnis ist Teil der unter Indikator IX.1-1.1 dar-
gestellten, unbedeutenden Ersparnisse und wird hier nicht gesondert quantifiziert.

Zudem ist die für Maßnahme k dargestellte Entlastung des landwirtschaftlichen Nutzers
durch die verbesserte Wegeoberfläche, hier aber nur punktuell für den geförderten Weg,
feststellbar.
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b) davon Transporte/Wege, die die ländliche Bevölkerung betrafen (Beschreibung)

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert. ✔
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs)-indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

Erläuterung zum Indikator: Geändert in „Beschreibung“, da ähnlich wie bei Indikator
IX.2-1.2. a) weder die eingesparten Zeit- und Wegeeinheiten bereits durch Dritte erfasst
noch im Rahmen der Zwischenbewertung durch die Programmbewerter erfassbar sind.
Eine potenzielle Erhebung würde mit dem Problem konfrontiert, dass die befragte ländli-
che Bevölkerung geförderte Wege i.d.R. nicht identifizieren kann. Außerdem gibt es zahl-
reiche externe Faktoren, die dafür verantwortlich sein können, dass Wege bzw. Transpor-
te länger oder kürzer ausfallen als vorher.

k – Flurbereinigung

Im Rahmen der Flurbereinigung werden Wege ausgebaut oder neu gebaut, die für die
ländliche Bevölkerung eine Erleichterung ihrer täglichen Transporte bewirken. So haben
ausgebaute Wege in den Streusiedlungen des Reg.-Bez. Weser-Ems auch Bedeutung als
Schul- oder Arbeitsweg. Der Nutzen für die ländliche Bevölkerung hängt stark von den
örtlichen Gegebenheiten und Siedlungsstrukturen ab und kann daher hier nicht beziffert
werden.

Eine besonders hohe Bedeutung haben Ortsrandwege, die häufig auf neuer Trasse gebaut
werden, und die eine rückwärtige Erschließung von Grundstücken ermöglichen. Damit
kann privater Verkehr, aber auch der Transportverkehr zu den ortsansässigen Gewerbebe-
trieben, aus der beengten Ortslage heraus verlagert und beschleunigt werden. Solche Orts-
randwege wurden in sieben der untersuchten 32 Verfahren mit einer Gesamtlänge von
13 km gebaut.

In 13 Verfahren wurden insgesamt 49 km Wirtschaftswege auf neuer Trasse gebaut, die
eine Umfahrung von viel befahrenen Straßen ermöglichen. Solche Wege tragen zur Ver-
kehrssicherheit und Beschleunigung auf diesen Straßen bei, indem das Verschmutzungs-
und Gefährdungspotenzial sowie die Behinderung durch langsamen landwirtschaftlichen
Verkehr reduziert werden. Zudem sind die neu gebauten Wege auch für Fußgänger und
Radfahrer nutzbar, die vorher auch die viel befahrenen Landstraßen nutzen mussten.

In der Befragung (Frage 16) wurden die Verfahrensbearbeiter gebeten, den Vorteil der
ortsansässigen Bevölkerung in Bezug auf alltägliche Nutzung der geförderten Wege zu
beurteilen. Hierbei gaben 38 % der Bearbeiter an, dass diese „sehr“ vom veränderten We-
genetz profitiert. Von 46 % wurde „mittel“ angekreuzt, und von 16 % „wenig“. Vergli-
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chen mit der Landwirtschaft, wird der Nutzen für die nichtlandwirtschaftliche Bevölke-
rung zwar nicht so hoch beurteilt. Rein quantitativ (von der geförderten Wegelänge her)
ist diese Bewertung nachvollziehbar, aber für einzelne Verfahren und für bestimmte We-
ge ist der beschriebene hohe Nutzen dennoch von großer Bedeutung.

n – Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung

In dem Umfang, wie vor Ort Versorgungseinrichtungen geschaffen oder erhalten werden,
können theoretisch Versorgungsfahrten in benachbarte Orte entfallen. Es ist jedoch zu
berücksichtigen, dass auch ohne lokale Versorgungsmöglichkeiten Versorgungsfahrten zu
den nächstgelegenen Einkaufszentren – häufig am Rande der nächstgrößeren Ortschaft
auf der grünen Wiese gelegen – mit Fahren vom oder zum Arbeitsplatz kombiniert wer-
den. Diese werden wegen der Sortimentsstrukturen und Preisverhältnisse auch nach
Schaffung lokaler Einkaufsmöglichkeiten nicht komplett entfallen.

o – Dorferneuerung

Im Zuge der Dorferneuerung wurde insbesondere mit den Projekten zur Verbesserung der
innerörtlichen Verkehrsverhältnisse erreicht, dass Wege für Radfahrer und Fußgänger
angenehmer wurden. Durch neue Pflasterung und Verbreiterung beispielsweise lassen
diese sich nun besser begehen, was gerade für ältere Menschen ein Aspekt ist. Die Tren-
nung von Rad- und Fußweg bringt zudem mehr Sicherheit für beide Parteien. Derartige
Wege werden häufiger frequentiert als solche, die als unkomfortabel empfunden werden.
Außerdem wurden im Rahmen der Dorferneuerung u.a. Fuß- und Radwege angelegt, die
neue, direkte Wegeverbindungen darstellen. Die Erreichbarkeit von Einrichtungen u.ä.
wird dadurch verbessert (vgl. Indikator IX.2-3.4, MB-IX Abbildung 9.10).

r Wegebau

Ein großer Teil der geförderten Wegebaumaßnahmen kommt auch der ländlichen Bevöl-
kerung zugute. Dies wird in der Auswertung von Frage 7 des Fragebogens deutlich. Be-
zogen auf die gesamte Weglänge der Befragung, werden nur 39 % der Wege (fast) aus-
schließlich durch Landwirte genutzt. Dagegen werden 25 % der Wegstrecken auch durch
die ortsansässige Bevölkerung als Schulweg, Arbeitsweg oder zum Einkaufen genutzt.
Verbesserungen der Qualität dieser Wege führen auch zu Zeitersparnissen der ländlichen
Bevölkerung. Da es sich aber nur jeweils um einzelne Wege handelt, und nicht das ge-
samte Wegenetz, dürften die Ersparnisse gering sein.
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Indikator IX.2-1.3. Hinweise auf wirtschaftliche Tätigkeiten, die sich aus der geförder-
ten, verbesserten Telekommunikations- oder Transporteinrichtungen ergeben haben.

Erläuterung zum Indikator: Der Indikator ist nicht relevant, da aus den bei Indikator
IX.2-1.1 genannten Gründen keine Projekte zur Versorgung mit IuK-Technologien durch-
geführt wurden.

9.6.2.2 Kriterium IX.2-2. Erhalt/Verbesserung der sozialen und kul-
turellen Einrichtungen, insbesondere für Jugendliche und
junge Familien

Checkliste

1. Das Kriterium ist relevant. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
3. Das Kriterium wurde modifiziert. 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.

Indikator IX.2-2.1. Anteil der ländlichen Bevölkerung, die Zugang zu sozia-
len/kulturellen/sportlichen und freizeitbezogenen Aktivitäten hat, die von geförderten
Einrichtungen abhängen (in %).

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert. ✔
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs)-indikatoren ergänzt.
✔ 4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

Erläuterung zum Indikator: Der Indikator IX.2-2.1. wurde um sportliche und freizeitbezo-
gene Aktivitäten bzw. Einrichtungen erweitert. Hingegen wurde die ursprünglich in den
Bewertungsfragen vorgesehe Aufgliederung in (a) Anteil Landwirte, die aufgrund geför-
derter Vertretungsdienste Urlaub nehmen und (b) Anteil Jugendliche und Jungfamilien
aufgelöst, da Vertretungsdienste in Niedersachsen nicht angeboten werden und die Be-
rücksichtigung der Jugendlichen und jungen Familien im neuen, ergänzten Indikator IX.2-
2.3 erfolgt.

o – Dorferneuerung

Insgesamt wurden im Zeitraum 2000 bis 2002 in Niedersachsen 51 Einrichtungen geför-
dert, die sozialen, kulturellen, sportlichen oder freizeitbezogenen Zwecken dienen. Neben
41 Dorfgemeinschaftshäusern und fünf Heimathäusern wurden einige Jugendheime, Frei-
zeiteinrichtungen sonstiger Art sowie Informationseinrichtungen gefördert.
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In den Gemeinden, in denen diese Einrichtungen gefördert wurden, leben insgesamt
291.444 Einwohner.

s – Förderung touristischer Aktivitäten und ländlichen Handwerkswesens

Nur durch zwei abgeschlossene Projekte der Maßnahme s Teil A (Förderung touristischer
Aktivitäten) und die drei abgeschlossenen Projekte von Teil B (Förderung von ländlichem
Handwerkswesen) wurden bisher neue Einrichtungen geschaffen, die durch die Schaffung
von Museumsräumen und (Museums-)Werkstätten ein neues kulturelles Angebot schaf-
fen. In den Gemeinden, in denen diese Einrichtungen geschaffen wurden, leben insgesamt
rund 84.000 Einwohner. Die hohe Einwohnerzahl erklärt sich daraus, dass drei der Pro-
jekte in Stadtteilen von Städten liegen, in die Einwohnerzahl aber die Gesamtzahl der
Stadt und nicht des Stadtteils eingeflossen ist.

Indikator IX.2-2.2. Anteil der Einrichtungen, die soziale/kulturelle/sportliche und frei-
zeitbezogene Aktivitäten anbieten und in Tourismusregionen liegen (in %).

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert.
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs)-indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

Erläuterung zum Indikator: Der Indikator IX.2-2.2. wurde neu aufgenommen, da soziale,
kulturelle, sportliche und freizeitbezogene Einrichtungen nicht nur für die Bevölkerung
vor Ort von Bedeutung sind, sondern auch vor dem Hintergrund der Naherholung und des
Tourismus zu betrachten sind. Ihr Einzugsbereich geht daher vielfach über den Nahbe-
reich hinaus, so dass eine größere Anzahl Personen von der Förderung dieser Einrichtun-
gen profitiert.

o – Dorferneuerung

Von den insgesamt 51 Einrichtungen, die im Zeitraum 2000 bis 2002 in Niedersachsen
gefördert wurden, und welche sozialen, kulturellen, sportlichen oder freizeitbezogenen
Zwecken dienen, lagen fünf Einrichtungen in touristischen Schwerpunkten

1
, dies ent-

1
Touristische Schwerpunktgemeinden sind in Anlehnung an die Definition im niedersächsischen Ziel-
2-Programm solche, die jährlich mehr als 50.000 Übernachtungen aufweisen. Als Grundlage für die
Verschneidung der Tourismusgemeinden und der Gemeinden mit den geförderten Einrichtungen wur-
de die Tourismusintensität zugrundegelegt, welche sich aus dem Übernachtungsaufkommen gewerbli-
cher Beherbergungsbetriebe 1997 und dem Einwohnerstand am 30. Juni 1997 ergibt. Zu den touris-
musintensiven Regionen zählen danach die ostfriesischen Inseln und die dazugehörige Küstenregion,
die Lüneburger Heide und der Harz. Es ist darauf hinzuweisen, dass in der zugrunde gelegten Statistik
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spricht einem Anteil von 9,8 %. Damit wird deutlich, dass die Dorferneuerungsförderung
nicht auf touristische Schwerpunktregionen konzentriert wird.

s – Förderung touristischer Aktivitäten und ländlichen Handwerkswesens

Keine der unter IX.2-2.1 genannten Einrichtungen liegt in einem touristischen Schwer-
punkt. Dies ist durch die Richtliniengestaltung ausgeschlossen, da Förderung in touristi-
schen Schwerpunkten über das Ziel-2-Programm stattfindet.

Indikator IX.2-2.3. Hinweise auf Projekte, die im Besonderen die Bedürfnisse von Ju-
gendlichen und älteren Menschen berücksichtigen (Beschreibung)

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert.
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs)-indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

Erläuterung zum Indikator: Der Indikator IX.2-2.3. wurde im Zuge der Änderung von
Indikator IX.2-2.1. neu aufgenommen, da er die Bedürfnisse junger Bevölkerungsschich-
ten umfassender abfragt, als dies ursprünglich mit Indikator IX.2-2.1. b) möglich gewesen
wäre. Zudem erfasst er mit den älteren Bevölkerungsschichten eine Zielgruppe, deren
Bedeutung in Anbetracht des demographischen Wandels weiter zunehmen wird. Durch
den Wegzug jüngerer Personengruppen besteht in den ländlichen Räumen zudem die Ge-
fahr einer Überalterung, verstärkt durch die Tendenz von ehemals städtischen Ruheständ-
lern, ihren Lebensabend bevorzugt im ländlichen Raum zu verbringen.

n – Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung

Durch die Förderung von lokalen Versorgungseinrichtungen profitieren grundsätzlich
besonders die nicht-motorisierten Bevölkerungsgruppen wie Kinder, Jugendliche, ältere
Menschen, Kranke, Hausfrauen, Erwerbslose. Alle fünf bislang geförderten Versorgungs-
einrichtungen haben dazu beigetragen, die Lebensqualität für diese Bevölkerungsgruppen
in den betroffenen Ortschaften durch eine unkompliziertere Versorgung zu verbessern.
Gleichzeitig wurde die Möglichkeit ungezwungener sozialer Kontakte verbessert.

nur (gewerbliche) Betriebe erfasst werden, die mehr als acht Gästebetten haben. Private Zimmerver-
mieter mit weniger als acht Betten werden in der amtlichen Statistik nicht erfasst. Diese nehmen aber
in einigen Regionen eine nicht zu unterschätzende Anzahl ein; besonders im ehemaligen Grenzraum,
in der Nähe größerer Städte und in Landkreisen, die abseits beliebter Reiseziele liegen. (vgl. Statisti-
sche Monatshefte Niedersachsen 8/98, S. 437)



198 Kapitel 9 MB-IX – Lebensbedingungen und Wohlergehen

o – Dorferneuerung

Im Zuge der Dorferneuerung wurden vereinzelt auch Projekte gefördert, von denen Ju-
gendliche oder ältere Menschen profitieren. Dabei handelt es sich z.B. um Arbeiten an
einer Kreisjugendmusikschule, die Erweiterung einer Sporthalle um einen Jugendraum
oder die Sanierung eines Jugendheims. Ältere Leute hingegen verbringen häufig einen
Teil ihrer Freizeit in Dorgemeinschafts- oder Heimathäuser, wo sich die Gruppen, in de-
nen sie sich organisiert haben, treffen. Arbeiten an diesen Gebäuden sind daher auch für
sie indirekt von Vorteil.

9.6.2.3 Kriterium IX.2-3. Erhaltung/Verbesserung der öffentlichen
Einrichtungen in der unmittelbaren Umgebung, Erhal-
tung/Verbesserung der Wohnbedingungen

Checkliste

1. Das Kriterium ist relevant. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
3. Das Kriterium wurde modifiziert. 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.

Indikator IX.2-3.1. Anteil geförderter Wege, die einen Beitrag zur Verbesserung der
Freizeitaktivitäten leisten (km, %).

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert. ✔
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs)-indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

Erläuterung zum Indikator: Der Indikator IX.2-3.1. wurde geändert, da sein ursprüngli-
cher Inhalt aus Sicht der Programmbewerter zu wenig konkret war. Ursprünglich hieß es:
'Anteil der ländlichen Bevölkerung, die auf Grund von Fördermaßnahmen Zugang zu öf-
fentlichen Flächen / natürlichen Gebieten oder Gebieten mit zu erhaltenden Merkmalen /
Standorten des ländlichen Erbes hat (in %)'. Dabei war unklar, was unter Zugang und un-
ter den genannten Gebieten zu verstehen ist, bzw. wie diese abzugrenzen sind. Da der
Indikator nach dem Verständnis der Programmbewerter in erster Linie auf Elemente der
Naherholung abzielt, haben wir ihn entsprechend konkretisiert als Länge der geförderten
Wege, die als Zugang zu den Erholungsflächen dienen. Der Wegebau erschließt den länd-
lichen Raum insgesamt als Naherholungsraum, ohne dass eine besondere Gebietsabgren-
zung für Naherholungsnutzung besteht. Die Wege stehen unterschiedlichen Nutzergrup-
pen zur Verfügung.
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k – Flurbereinigung

Die in der Flurbereinigung neu gebauten und ausgebauten Wege sind grundsätzlich alle
auch durch Freizeit- und Erholungsverkehr nutzbar. Bei der Planung des Wegenetzes wird
auf eine multifunktionelle Nutzbarkeit der Wirtschaftswege geachtet; daran haben insbe-
sondere die Kommunen als Eigentümer der Wege ein Interesse. Die Bevölkerung vor Ort
kann asphaltierte Wege für Ausflüge mit PKW, Fahrrad oder Inline-Skatern nutzen, und
Wege mit ungebundener Bauweise können auch für Spaziergänger interessant sein.

Von den insgesamt 494 km Wegen, die in den 32 näher untersuchten Verfahren gefördert
wurden, wird allerdings nur ein unterschiedlich großer Anteil – je nach Lage und Anbin-
dung der Wege - für die Freizeitnutzung interessant sein. Daher wurden die Verfahrens-
bearbeiter gebeten, den Nutzen der geförderten Wege in Bezug auf Freizeitnutzung und
Tourismus zu beurteilen. In 38 % der Verfahren wurde angegeben, dass die örtliche Be-
völkerung in Bezug auf Freizeitnutzung und Naherholung „sehr“ vom veränderten Wege-
netz profitiert, und in 63 % „mittel“, während „wenig“ in keinem Verfahren angekreuzt
wurde. Die touristische Nutzung durch nicht Ortsansässige profitiert bei 13 % „sehr“,
50 % „mittel“ und 38 % „wenig“.

Es ist also in erster Linie die örtliche Bevölkerung, deren Freizeitaktivitäten durch die
Flurbereinigung Aufschwung erhalten. Die Angaben lassen allerdings keinen Rückschluss
auf die Anzahl und Länge der so genutzten Wege zu.

r-Ländlicher Wegebau

Auch die in Maßnahme r geförderten Wege sind grundsätzlich alle für Freizeitaktivitäten
nutzbar. Die tatsächliche Nutzung wurde in der Befragung der Zuwendungsempfänger
erhoben und ist in MB-IX Tabelle 9.2 dargestellt.

MB-IX Tabelle 9.2: Antworten auf die Frage 7: „Zu welchen Zwecken werden die ge-
förderten Wege überwiegend genutzt?“

Antwort km
Anteil an Ge-

samtlänge

Nutzung fast ausschließlich durch die Landwirtschaft 143,14 39,1 %

Alltägliche Nutzung durch die ortsansässige Bevölkerung
(z.B. als Schulweg, Arbeitsweg, zum Einkaufen...)

90,14 24,6 %

Freizeitnutzung und Naherholung durch die örtliche Bevölkerung 116,50 31,8 %

touristische Nutzung durch nicht Ortsansässige 46,47 12,7 %

Quelle: Eigene Erhebung, n = 91, Gesamtlänge = 366,3 km.

Mehrfachnennungen sind nur bei außerlandwirtschaftlichen Angaben möglich.
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Nach Einschätzung der Befragten wird ein knappes Drittel der geförderten Wege auch für
Freizeit und Naherholung durch die örtliche Bevölkerung genutzt. Daneben wird etwa ein
Achtel der Wege auch durch nicht Ortsansässige für touristische Zwecke genutzt. Der
Freizeitnutzen der geförderten Wege hat folglich neben dem landwirtschaftlichen Nutzen
einen fast gleichrangigen Stellenwert.

Für die Art der Freizeitnutzung maßgeblich ist die Bauweise der Tragdeckschicht. Spur-
bahnen (deren Anteil an den geförderten Wegen 0,8 % beträgt) werden von Reitern be-
vorzugt, während für Radfahrer und insbesondere Skater die Asphaltdecken (84,9 % der
Gesamtlänge) am besten geeignet sind.

Die Art der Bauweise korrespondiert mit den Antworten zu Frage 8, die nach den Nutzer-
gruppen der geförderten Wege fragt (vgl. MB-IX Abbildung 9.4). Hiernach werden die
meisten Wege, nämlich 52 % der Gesamtstrecke von Radfahrern genutzt. Es folgen PKW
(41 %) und Fußgänger (31 %), danach in weitem Abstand Skater (13 %) und Reiter (4 %).

MB-IX Abbildung 9.4: Antworten auf Frage 8: „Welche Nutzergruppen (abgesehen
von landwirtschaftlichen Nutzern) nehmen die Wege in
nennenswertem Umfang in Anspruch?” (Gesamtlänge in km)
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Quelle: Eigene Erhebung, n = 91, Gesamtlänge = 366,3 km (Mehrfachnennungen möglich).
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Der Wert der Wege für die Freizeitnutzung hängt letztlich jedoch auch von der Attraktivi-
tät der durch sie erschlossenen Landschaft und insbesondere von der Einbindung der ge-
förderten Wege im jeweils relevanten Wegenetz ab. Mit der Maßnahme wurden immer
nur einzelne Wege gefördert, von denen ohne eine Untersuchung vor Ort nicht beurteilt
werden kann, ob sie bezüglich dieser Einbindung eine wirkliche Verbesserung des Frei-
zeitnutzens darstellen.

Indikator IX.2-3.2. Anteil der Unterbringungsmöglichkeiten im ländlichen Raum, die
auf Grund der Beihilfe geschaffen wurden oder sich verbessert haben (Anzahl und %)

Erläuterung zum Indikator: Der Indikator IX.2-3.2. wurde um den Zusatz „geschaffen
wurden“ ergänzt, da das Förderprogramm nicht nur die Möglichkeit bietet, bereits vor-
handene Unterbringungsmöglichkeiten zu verbessern, sondern auch neue Unterbrin-
gungsmöglichkeiten zu schaffen.

a) davon ländlicher Tourismus (Anzahl)

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert.
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs)-indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

o – Dorferneuerung

Innerhalb Maßnahme o wurden zwischen 2000 und 2002 insgesamt 40 Umnutzungen ge-
fördert. Eine Umnutzung wurde durchgeführt, um eine Ferienwohnung einzurichten. Dies
entspricht 2,5 % aller Umnutzungen. Da bei 16 Projekten jedoch kein genauer Umnut-
zungszweck zugeordnet werden konnte, ist davon auszugehen, dass der Anteil der Um-
nutzungen, die Tourismuszwecken dienen, tatsächlich etwas höher ist.

Andere Umnutzungsformen sind die Umnutzung zu Wohnzwecken (vgl. Indikator IX.2-
3.2 b)) und die Umnutzung zu Gewerbezwecken (9 Projekte).

s – Förderung touristischer Aktivitäten und ländlichen Handwerkswesens

Durch die Maßnahme s wurden bisher keine Unterbringungsmöglichkeiten im ländlichen
Tourismus gefördert.
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b) davon zur Wohnraumnutzung (Anzahl)

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert. ✔
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs)-indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

Erläuterung zum Indikator: Der Indikator IX.2-3.2. b) lautete ursprünglich 'Unterbrin-
gungsmöglichkeiten, die einen Anreiz zum Verweilen/zur Ansiedlung in dem Gebiet bie-
ten'. Um ihn eindeutig von Teil a) des Indikators abzugrenzen, wurde er neu formuliert.
Die Änderung trägt dem Umstand Rechnung, dass neu geschaffener Wohnraum nicht nur
für den Tourismus von Bedeutung sein kann, sondern auch für eine dauerhafte Nutzung
durch (alte oder neu hinzugezogene) Dorfbewohner.

o – Dorferneuerung

Innerhalb Maßnahme o wurden zwischen 2000 und 2002 insgesamt 40 Umnutzungen ge-
fördert. 14 Umnutzungen konnte eindeutig der Zweck der Wohnraumschaffung zugeord-
net werden. Dies entspricht 35 % aller Umnutzungen. Etwa jedes dritte Umnutzungspro-
jekt dient damit dazu, Wohnraum zu schaffen.

Da bei 16 Projekten jedoch kein genauer Umnutzungszweck zugeordnet werden konnte,
ist davon auszugehen, dass der Anteil der Umnutzungen, die Wohnraum schaffen, höher
ist als 35 %.

Indikator IX.2-3.3. Hinweise auf Aktivitäten, die den Zugang zu Flächen/natürlichen
Gebieten mit Freizeitaktivitäten verbessern helfen (Beschreibung).

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert.
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs)-indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

Erläuterung zum Indikator: Der Indikator IX.2-3.3. wurde vom Programmbewerter hinzu-
gefügt, um damit diejenigen Aktivitäten abzudecken, mit denen die Nutzung des ländli-
chen Raums zu Zwecken der Freizeitgestaltung gefördert werden soll.

s – Förderung touristischer Aktivitäten und ländlichen Handwerkswesens

31 der 37 im Rahmen der Maßnahme s Teil A (Förderung von touristischen Aktivitäten)
bisher abgeschlossenen Projekte lassen aufgrund ihrer Projektbeschreibung darauf schlie-
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ßen, dass durch sie der Zugang zu Flächen und natürlichen Gebieten verbessert wurde.
Dazu zählen vor allem die Projekte, die durch die Konzeption, den (Aus-)Bau und die
Vermarktung von Rad-, Reit- und Wanderwegen den Zugang zur freien Landschaft
verbessern. Aber auch andere Projekte, wie z.B. Aussichtstürme oder eine Wanderschutz-
hütte erhöhen die Attraktivität und verbessern die Aufenthaltsmöglichkeiten in der Land-
schaft.

Indikator IX.2-3.4. Hinweise auf die Verbesserung des Wohnumfeldes bzw. der Wohn-
standortqualität (Beschreibung).

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert.
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs)-indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

Erläuterung zum Indikator: Ebenfalls neu eingeführt wurde der Indikator IX.2-3.4. Hier-
unter fallen all die Wirkungen mit Bedeutung für die Wohnstandortqualität (und damit
Lebensqualität), die in den bisherigen Indikatoren nicht aufgeführt sind.

k – Flurbereinigung

Flurbereinigung hat durch den Bau von gemeinschaftlichen Anlagen und auch durch die
Bodenordnung in vielen der untersuchten Verfahren zur Verbesserung der Wohnstandort-
qualität in den Dörfern beigetragen:

Durch den Neubau von 13 km Ortsrandwegen in sieben der 32 untersuchten Verfahren
wird landwirtschaftlicher und gewerblicher Verkehr aus der Ortsmitte herausgehalten.
Damit wird die Lärmbelastung und die Gefährdung von Anwohnern durch den fließenden
Verkehr reduziert, und Konflikte zwischen landwirtschaftlichem Durchgangsverkehr und
parkenden Fahrzeugen, die in vielen beengten Ortslagen ein Problem darstellen, werden
vermieden.

In mehreren Verfahren wurde die Dorflage in das Flurbereinigungsgebiet aufgenommen,
um Maßnahmen der Dorferneuerung bodenordnerisch begleiten zu können. Häufig schafft
die Bodenordnung die Voraussetzungen für raumbeanspruchende Projekte im Ort, wie
z.B. die Anlage von Spielplätzen, Dorfplätzen oder verkehrsberuhigenden Maßnahmen.

n – Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung

Mit der Förderung der Maßnahme n wurde die Nahversorgung in den Dörfern verbessert,
in denen die Projekte durchgeführt wurden. Neben der reinen Nahversorgungsfunktion
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nehmen die Versorgungseinrichtungen auch soziale Funktionen wahr. Gespräche mit den
Experten der Dorferneuerung haben dies bestätigt.

o – Dorferneuerung

Nach Diewald und Zapf (1994) kann die Zufriedenheit der Anwohner mit ihren Wohnbe-
dingungen in drei Bereichen gemessen werden: Als Zufriedenheit mit der Wohnung, als
Zufriedenheit mit der Wohngegend und als Zufriedenheit mit den Verkehrsverhältnissen.
Diese Aspekte bilden u.a. die Grundlage für die vorgenommenen Befragungen in Sachen
Lebensqualität.

Nachfolgend wird insbesondere auf folgende Aspekte näher eingegangen:

– Umfang der auf die Dorferneuerung zurückzuführenden Veränderungen der dörfli-
chen Lebensqualität,

– Identifizierung der Bereiche, auf welche die Veränderungen zurückzuführen sind ein-
schließlich der Darstellung der wesentlichsten Wirkungen
• private Baumaßnahmen an eigen- oder fremdgenutzten Wohnhäusern
• private Baumaßnahmen an Hofflächen, Zufahrten, Plätzen
• öffentliche Baumaßnahmen im Straßenraum

– Zufriedenheit mit dem eigenen Dorf nach der Dorferneuerung

– Bedeutung des Ortsbilds und Bewertung von optischen Veränderungen

MB-IX Kapitel o 9.4 hat bereits aufgezeigt, dass innerhalb der Maßnahme o sehr viele
Projekte durchgeführt werden, die das Ortsbild der Dörfer nachhaltig verändern. Maß-
nahmen zur Erhaltung land- und forstwirtschaftlicher Bausubstanz, kleinere Bau- und
Erschließungsmaßnahmen sowie solche zur Verbesserung der innerörtlichen Verkehrs-
verhältnisse geben den geförderten Dörfern häufig einen neuen Anstrich. Mit den Unter-
suchungen wurden daher besonders das Ausmaß und die Wirkungen der ortsbildverän-
dernden Projekte näher erhoben.

Die Befragung der Dorfbewohner im Rahmen der Fallstudie hat nochmals unterstrichen,
was aus der Literatur hinlänglich bekannt ist und bei den Expertengesprächen immer wie-
der hervorgehoben wurde: Die Aufwertung des Ortsbildes bringt für die Dorfbewohner
eine wahrnehmbare Verbesserung der Lebensqualität. Auch andere Maßnahmen tragen
zur Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität bei; das Ortsbild prägt jedoch den ersten
Eindruck von einem Dorf und trägt damit entscheidend dazu bei, sich ein Bild davon zu
machen, ob man sich im Ort wohl fühlt oder nicht. Dieses Gefühl wiederum beeinflusst
die Entscheidung, ob Bewohner, Ansiedlungsinteressierte, Gäste, Touristen usw. gern
oder ungern an diesen Ort zurückkehren.

Das Ortsbild ist deshalb auch ein so wichtiges Kriterium für das eigene Wohlbefinden im
Dorf. Auf die Frage, welche Bereiche der Dorfbevölkerung wichtig sind, um sich im Dorf
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wohl zu fühlen, antworteten daher auch 91 % der Befragten mit dem ansprechenden Orts-
bild (n=33).

Durch die geförderte Dorferneuerung konnte die Lebensqualität der Dorfbewohner zum
Teil ganz erheblich verbessert werden, was MB-IX Abbildung 9.5 verdeutlicht.

MB-IX Abbildung 9.5: „Haben Sie den Eindruck, dass sich Ihre Lebensqualität ins-
gesamt durch die Dorferneuerung verändert hat?“ (Häufigkeit
der Nennungen)
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Quelle: Eigene Darstellung. (n=33)

Es wird anschaulich, dass die Lebensqualität der meisten Dorfbewohner durch die Dorf-
erneuerung verbessert wurde. Neben einem kleinen Personenkreis, der die Verschlechte-
rungen ihrer Lebensqualität auf die Dorferneuerung zurückführt, geben 27 % der befrag-
ten Dorfbewohner auf einer Skala von –4 (stark verschlechtert) bis +4 (stark verbessert)
eine +2. Die meisten Antworten signalisieren eine Verbesserung der Lebensqualität vom
kleinen bis in den mittleren Bereich. Aber auch deutliche Verbesserungen (+3,5) sind
sichtbar.

Auf welche Bereiche geht diese Verbesserung der Lebensqualität nun zurück? Da sehr
viele Arbeiten an Wohnhäusern durchgeführt wurden, haben wir im Rahmen der schriftli-
chen Befragung der Zuwendungsempfänger gefragt, wie sich die Wohnsituation durch die
Dorferneuerung verbessert hat. Es zeigt sich, dass im Teilbereich DE 84 % der Befragten
und im Teilbereich EtL 71 % der Befragten Verbesserungen ihrer Lebensqualität auf die
von ihnen durchgeführten Baumaßnahmen zurückzuführen. Durch erneuerte Dächer, neue
Fenster oder eine instandgesetzte Fassaden steigt die eigene Wohnqualität unmittelbar,

[stark verschlechtert] [stark verbessert]
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beispielsweise durch dichte und funktionierende Fenster, geringere Heizkosten, dichte
Dächer etc.
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MB-IX Abbildung 9.6: „Haben die (Bau-) Maßnahmen dazu beigetragen, dass sich
Ihre Zufriedenheit oder die Ihrer Mieter mit den Wohnver-
hältnissen verbessert hat?“
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Quelle: Eigene Darstellung. (Häufigkeit der Nennungen, DE: n=43, EtL: n=20).

Neben dem Wohngebäude oder deren Nebengebäuden wurden mitunter auch andere Ar-
beiten am Grundstück durchgeführt, welche die o.g. häufig ergänzten. Deshalb haben wir
mit der schriftlichen Befragung der Zuwendungsempfänger gefragt:

MB-IX Abbildung 9.7: „Wie haben sich die Hofflächen, Plätze oder sonstige Flächen
verändert?“
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Quelle: Eigene Darstellung. (Häufigkeit der Nennungen, DE: n=43, EtL: n=20).
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MB-IX Abbildung 9.7 macht deutlich, dass die optische Verbesserung einen hohen Stel-
lenwert hat. Für gut ein Viertel der Befragten (DE:27 %; EtL: 26 %) waren dies die mar-
kantesten Veränderungen.

An dieser Stelle weist der Programmbewerter darauf hin, dass optische Verbesserungen
jedoch nicht allein auf optische Aspekte zu reduzieren sind; durch Erneuerungsarbeiten,
die optische Veränderungen zwangsläufig mit sich bringen, werden jedoch in erster Linie
die Funktionsfähigkeit und „Haltbarkeit“ zuvor maroder Gebäude- oder Grundstücksteile
wieder hergestellt. Optische Verbesserungen bedeuten also häufig auch immer eine nach-
haltige Funktionswiederherstellung.

Die öffentlichen Zuwendungsempfänger haben wir schriftlich befragt, ob die von ihnen
durchgeführten Projekte zur Verbesserung der innerörtlichen Verkehrssituation beigetra-
gen haben. Im Teilbereich DE antworteten 82 % der Befragten mit „ja“, im Teilbereich
EtL waren es 41 %, die mit „ja“ geantwortet haben. Die Wirkungen, die mit diesen Pro-
jekten erzielt werden, werden in der MB-IX Abbildung 9.8 dargestellt.

Zu den deutlichsten Veränderungen gehört auch hier die optische Aufwertung des Stra-
ßenraumes, die mit Umgestaltungs- und Instandsetzungsarbeiten im gesamten Straßen-
raum einhergeht. Des Weiteren sind eine verbesserte Aufenthaltsqualität im Allgemeinen
und die Aufwertung des Straßenbegleitgrüns weitere wichtige Effekte. Sie sind Teil der
optischen Aufwertung. Die Verbesserung der Nutzbarkeit des öffentlichen Verkehrsraums
für Fußgänger und Radfahrer ist ein zusätzlicher wichtiger Wirkungsbereich der Teilmaß-
nahme EtL.
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MB-IX Abbildung 9.8: „Leistet die geförderte Maßnahme einen Beitrag zur Verbes-
serung der innerörtlichen Verkehrssituation? Falls ja, welche
der im Folgenden aufgeführten Wirkungen treffen zu?“
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Quelle: Eigene Darstellung. (Häufigkeit der Nennungen, DE: n=36, EtL: n=16).
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Zum Abschluss haben wir die Dorfbewohner im Fallstudiendorf Folgendes gefragt:

MB-IX Abbildung 9.9: „Sind Sie mit Ihrem Dorf - so wie es jetzt ist - zufrieden?“
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Quelle: Eigene Darstellung. (n=33).

Grundsätzlich besteht nach Abschluss der Dorferneuerung eine große Zufriedenheit mit
dem Dorf. Neben einer kleinen Gruppe, die sehr zufrieden ist (9 %), gibt es eine sehr gro-
ße Gruppe (76 %), die im Großen und Ganzen zufrieden ist. In den Gesprächen vor Ort
wurde deutlich, dass die „Restunzufriedenheit“ häufig auf Bereiche zurückgeht, die von
der Dorferneuerung nicht bewältigt werden können, weil die Dorferneuerung dies auch
nicht leisten kann. Geht die Unzufriedenheit beispielsweise auf die starke Verkehrsbelas-
tung der Ortsdurchfahrt zurück, die nur durch eine Ortsumgehung behoben werden könn-
te, dann ist die Dorferneuerung nicht das richtige Instrument, um hier Veränderungen
herbeizuführen. Grundsätzlich muss an dieser Stelle angemerkt werden, dass dem Pro-
grammbewertern in Gesprächen und in den beantworteten Fragebögen aufgefallen ist,
dass mitunter Veränderungen der lokalen Situation auf die Dorferneuerung zurückgeführt
werden, obwohl diese nicht in Zusammenhang stehen. Schließt beispielsweise ein Laden
zeitgleich zur Dorferneuerung, weil der Besitzer in den Ruhestand geht und keinen Nach-
folger gefunden hat, wird die Verschlechterung der lokalen Versorgungssituation häufig
auf die Dorferneuerung zurückgeführt. Die Interpretation derartiger Antworten verlangt
daher Hintergrundwissen, was der Bewerter nur im Rahmen der Fallstudie erwerben
konnte; die Befragungsergebnisse der schriftlich befragten Zuwendungsempfänger hinge-
gen können nicht in derartiger Weise hinterfragt werden.
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9.6.3 Frage IX.3. – In welchem Umfang sind die Beschäftigungsmög-
lichkeiten in ländlichen Gebieten erhalten worden?

❍

k n o r s t u

- Haupt-/Oberziel ❍- Haupt-/Nebenziel

9.6.3.1 Kriterium IX.3-1. Erhaltung/Verbesserung der Beschäfti-
gungsmöglichkeiten für die landwirtschaftliche Bevölkerung

Checkliste

1. Das Kriterium ist relevant. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
3. Das Kriterium wurde modifiziert. 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.

Indikator IX. 3- 1. 1. Beschäftigungsmöglichkeiten in der Landwirtschaft, die durch
Fördermaßnahmen geschaffen/erhalten wurden (vollzeitäquivalente Beschäftigungs-
möglichkeiten [FTE], Anzahl der betreffenden Betriebe)

a) Beschäftigungsmöglichkeiten, die sich durch verbesserte landwirtschaftliche Tä-
tigkeiten oder durch Transaktionen ergeben haben, die wiederum das Ergebnis ge-
förderter nichtlandwirtschaftlicher Tätigkeiten sind (Beschreibung)

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert. ✔
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs)-indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

Der Indikator wurde in Beschreibung geändert, da keine Angaben in Vollzeitäquivalenten
möglich sind.
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k – Flurbereinigung

Beschäftigungswirkungen der Flurbereinigung auf die Landwirtschaft lassen sich eintei-
len in
(1) hemmende bzw. beschleunigende Wirkung auf den Strukturwandel, d.h. den lang-

fristig unvermeidlichen Abbau von landwirtschaftlichen Beschäftigungsmöglichkei-
ten,

(2) Erhalt von landwirtschaftlicher Beschäftigung in ertragsschwachen Regionen.

Bezüglich der Wirkung auf den Strukturwandel können keine eindeutigen Aussagen
gemacht werden. Einerseits hat Flurbereinigung eine rationellere Bewirtschaftung der
landwirtschaftlichen Fläche zum Ziel, und damit sinkt die Zahl der für die Außenwirt-
schaft benötigten Arbeitskräfte, so dass ein Betrieb nach der Flurbereinigung mehr Fläche
in der selben Zeit bewirtschaften kann wie vorher.

Dies würde darauf schließen lassen, dass Betriebe in flurbereinigten Gebieten schneller
wachsen können als außerhalb. Auch in der Literatur wird vielfach eine höhere Flächen-
mobilität und eine Verbesserung der Wachstumsmöglichkeiten großer Betriebe festge-
stellt (z.B. Burgmaier, 1993; Henkes, 1998). Dies führt jedoch nicht zwangsläufig zu ei-
ner Beschleunigung des Strukturwandels im Verfahrensgebiet. Ältere Untersuchungen
haben sogar eine hemmende Wirkung auf den Strukturwandel festgestellt und kritisiert
(Hantelmann, 1978). Hingegen kann in einem langfristigen Vergleich von agrarstrukturel-
len Daten zwischen flurbereinigten und nicht flurbereinigten Gebieten (Klare et al., ohne
Jahr) kein eindeutiger Einfluss der Flurbereinigung auf den Strukturwandel diagnostiziert
werden.

Mit Blick auf zukünftige Entwicklungen der Landwirtschaft (Senkung der Erzeugerprei-
se, Verringerung der Ausgleichszahlungen) besteht jedoch die Gefahr, dass sich Land-
wirtschaft in ertragsschwachen Regionen künftig nicht mehr lohnt, so dass großräumig
Flächen aus der Bewirtschaftung fallen, oder aber nur noch extensiv mit geringstmögli-
chem Einsatz von Arbeitskräften bewirtschaftet werden. Diese Entwicklung, die in den
vergangenen Jahrzehnten bereits zum Brachfallen von Grenzertragsstandorten geführt hat,
wird sich ohne entsprechende Gegenmaßnahmen möglicherweise großflächig ausbreiten
(Linckh et al., 1997). Hiervon sind insbesondere die extensiven Grünlandregionen der
Mittelgebirge betroffen.

Hier kann die Flurbereinigung Impulse geben, die den Landwirten die Entscheidung zur
Aufrechterhaltung des Betriebs im Zuge der Hofnachfolge erheblich erleichtern. Auf-
grund von Kostensenkungen der Außenwirtschaft (vgl. IX.1-1.1) und der Bereitstellung
einer zeitgemäßen Infrastruktur wird Landwirten der Freiraum für weitere Rationalisie-
rungsmaßnahmen geschaffen, die ihnen das Überleben auch unter ungünstigeren wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen erleichtern.
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Als Fazit bleibt festzuhalten, dass Flurbereinigung Beschäftigung in landwirtschaftlichen
Betrieben sichert, insbesondere in solchen Regionen, die von einem Rückzug der land-
wirtschaftlichen Produktion bedroht sind. Es kann jedoch nicht quantifiziert werden, in
welchem Umfang dies der Fall ist.

b) Beschäftigungsmöglichkeiten, die sich durch Mehrfachtätigkeiten ergeben haben, die
wiederum das Ergebnis geförderter nichtlandwirtschaftlicher Tätigkeiten sind
(vollzeitäquivalente Beschäftigungsmöglichkeiten)

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert.
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs)-indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

o – Dorferneuerung

Da einem Teil der Beschäftigungsmöglichkeiten, die mit der Dorferneuerung verbunden
sind, nicht eindeutig zugeordnet werden kann, ob diese von landwirtschaftlichen oder
nichtlandwirtschaftlichen Personen besetzt werden, wird auf diese Beschäftigungs-
möglichkeiten unter den Indikatoren IX.3-3.1 und IX.3-3.3 näher eingegangen. Landwirt-
schaftliche Personen sind dabei solche, die einen Teil ihres Einkommen mit Tätigkeiten
erwirtschaften, die eindeutig in den landwirtschaftlichen Bereich fallen.

c) davon Beschäftigungsmöglichkeiten für die landwirtschaftliche Bevölkerung, die jün-
ger als 30 Jahre ist.

Dieser Indikator wird nicht bearbeitet, da die Ausweisung von Beschäftigungsmöglichkei-
ten eine Vielzahl von methodischen Problemen mit sich bringt und nur sehr eingeschränkt
möglich ist. Daher wurde auf die noch stärkere Differenzierung der Ergebnisse verzichtet.

d) davon Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen

Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen werden nicht gesondert ausgewiesen, sondern
jeweils bei den vorhergehenden Indikatoren (wo dies möglich) ist mit dargestellt.

Indikator IX. 3- 1. 2. Kosten pro Arbeitsplatz, der für die landwirtschaftliche Bevölke-
rung erhalten/geschaffen wurde (EUR/FTE)

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert.
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs)-indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.



Kapitel 9 MB-IX – Beschäftigungsmöglichkeiten 215

o – Dorferneuerung

Da einem Teil der Beschäftigungsmöglichkeiten, die mit der Dorferneuerung verbunden
sind, nicht eindeutig zugeordnet werden kann, ob diese von landwirtschaftlichen oder
nichtlandwirtschaftlichen Personen besetzt werden, wird der Indikator IX.3-1.2 gemein-
sam mit dem Indikator IX.3-3.2 abgehandelt.

9.6.3.2 Kriterium IX. 3- 2. Die jahreszeitlichen Schwankungen der
Tätigkeiten konnten wirksamer ausgeglichen werden

Checkliste

1. Das Kriterium ist relevant. 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
3. Das Kriterium wurde modifiziert. 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.

Indikator IX. 3- 2. 1. Arbeitnehmer, die auf Grund der Beihilfe während der Zeiträume
mit geringer landwirtschaftlicher Aktivität eine Beschäftigung fanden

Dieser Indikator wird nicht bearbeitet, da die Schaffung von Beschäftigung während der
Zeiträume geringer landwirtschaftlicher Aktivitäten in keiner Maßnahme in PROLAND
als Ziel aufgeführt ist. Auch diesbezügliche Wirkungen sind bei keiner der angebotenen
Maßnahmen zu erkennen.

Indikator IX. 3- 2. 2. Verlängerung der Fremdenverkehrssaison

Dieser Indikator wird nicht bearbeitet, da die Verlängerung der Fremdenverkehrssaison in
keiner in PROLAND genannten Maßnahme als Ziel aufgeführt ist. Auch diesbezügliche
Wirkungen sind bei keiner der angebotenen Maßnahmen zu erkennen.

9.6.3.3 Kriterium IX. 3- 3. Die Diversifizierung der Tätigkeiten trägt
zur Verbesserung der Beschäftigungsmöglichkeiten für die
nichtlandwirtschaftliche Bevölkerung bei.

Checkliste

1. Das Kriterium ist relevant. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
3. Das Kriterium wurde modifiziert. 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.

Indikator IX. 3- 3. 1. Auf Grund der Beihilfe erhaltene/geschaffene Beschäftigungs-
möglichkeiten für Begünstigte, die nicht in der Landwirtschaft tätig sind (FTE, Anzahl
der betreffenden Personen)
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Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert. ✔
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs)-indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

Die Teilindikatoren a) bis d) werden nicht bearbeitet, da die Ausweisung von Beschäfti-
gungsmöglichkeiten eine Vielzahl von methodischen Problemen mit sich bringt und nur
sehr eingeschränkt möglich ist. Daher wurde auf die noch stärkere Differenzierung dieser
Beschäftigungsmöglichkeiten verzichtet. Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen (Teil-
indikator e) ) werden nicht gesondert ausgewiesen, sondern jeweils beim Hauptindikato-
ren, wo dies möglich ist, mit dargestellt.

n – Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung

Mit der Maßnahme n können innerhalb der geförderten Versorgungseinrichtungen und –
infrastrukturen Beschäftigungsmöglichkeiten erhalten bzw. geschaffen werden. Dabei
handelt es sich um die Betreiber bzw. die Angestellten von/in Läden mit Gütern des tägli-
chen Bedarfs und der Grundversorgung.

Da es sich bezüglich des Mittelvolumens um eine kleine Maßnahme handelt bei der bis-
lang nur fünf Projekte durchgeführt wurden, wurde im Rahmen der Zwischenbewertung
darauf verzichtet, bereits zum jetzigen Zeitpunkt tiefer in die Bewertung einzusteigen. Es
kommt hinzu, dass Maßnahme n auch nicht primär das Ziel verfolgt, in direkter Weise
Arbeitsplätze zu schaffen, vielmehr ist die Verbesserung der Lebensqualität für die länd-
liche Bevölkerung vor Ort das Hauptanliegen der Maßnahme.

o – Dorferneuerung

Grundsätzlich kann die Förderung von Dorferneuerungsprojekten auch zu Arbeitsplatzef-
fekten führen, obwohl dies kein Hauptziel der Dorferneuerung ist. Dabei sind dreierlei
Arten von Beschäftigungseffekten zu unterscheiden: Direkte, indirekte und konjunkturelle
Beschäftigungseffekte. Bei diesem Indikator werden die direkten Beschäftigungseffekte
dargestellt.

Bei direkten Beschäftigungseffekten handelt es sich um solche, die unmittelbar nach der
Förderung entstehen. Ein Beispiel für einen direkten Beschäftigungseffekt ist die Umnut-
zung einer alten Scheune zum Hofcafe. Um das Hofcafe zu betreiben, wird Personal be-
nötigt. Dabei kann es sich um den Betreiber/Besitzer des Hofcafes oder angestellte Perso-
nen handeln, in beiden Fällen war die Maßnahme direkt beschäftigungswirksam. Der In-
dikator IX.3-3.1 bezieht sich ausschließlich auf die direkten Beschäftigungseffekte.
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Um die Beschäftigungswirkungen bei den bisher geförderten Projekten überprüfen zu
können, hat der Programmbewerter dazu eine Stichprobe der Zuwendungsempfänger aller
abgeschlossenen Projekte schriftlich befragt. Innerhalb dieser Befragung wurden Zuwen-
dungsempfänger aus allen (auch nicht explizit beschäftigungswirksamen) Projektkatego-
rien befragt. Dieses Vorgehen wurde gewählt, da es durchaus möglich ist, dass auch bei
Projekten, die auf Grund der bei uns vorliegenden Daten kein Beschäftigungsziel vermu-
ten lassen (z.B. bei der Sanierung einer Fassade oder eines Daches), trotzdem Beschäfti-
gungswirkungen eintreten. Das geförderte Gebäude kann beispielsweise nach der äußeren
Sanierung insgesamt gewerblich genutzt werden.

Die Antworten der privaten Zuwendungsempfänger auf die Frage: „Konnten nach
Fertigstellung der (Bau-) Maßnahme für Sie selbst oder für andere Personen neue
Arbeitsplätze geschaffen oder bestehende Arbeitsplätze gesichert werden?“ sind in der
nachfolgenden Abbildung dargestellt.

MB-IX Abbildung 9.10: Konnten nach Fertigstellung der (Bau-) Maßnahmen für Sie
selbst oder für andere Personen neue Arbeitsplätze geschaffen
oder bestehende Arbeitsplätze gesichert werden?
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Quelle: Eigene Darstellung. (DE: n=43, EtL.: n=20).

Die folgenden Ergebnisse basieren auf Angaben der privaten Zuwendungsempfänger. Pro-
jekte öffentlicher Zuwendungsempfänger wirken nur im geringem Umfang auf strukturel-
le Beschäftigungseffekte. Nur in drei Fällen wurde von den befragten 83 öffentlichen Zu-
wendungsempfänger angegeben, dass infolge ihrer Projekte Arbeitsplätze gesichert wur-
den.
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Im Teilbereich DE haben 17 % der privaten Zuwendungsempfänger auf die Frage nach
direkten Beschäftigungseffekten mit „ja“ geantwortet, im Teilbereich EtL waren es 27 %.
Grund für den höheren Anteil im Bereich EtL sind u.a. Umnutzungen exponierter Gebäu-
de für gewerbliche, kulturelle oder andere Zwecke. Damit verbunden sind in der Regel
höhere Beschäftigungseffekte als im Bereich DE.

Bei einer genaueren Betrachtung der direkten Beschäftigungswirkungen – unterschieden
nach den Teilbereichen DE und EtL - ergibt sich das in MB-IX Abbildung 9.11 und 9.12
dargestellte Bild. Für diese Abbildung wurden die Ergebnisse der schriftlichen Befragung,
bei der nur eine Stichprobe aus der Gesamtheit der Projekte befragt wurde, auf alle Pro-
jekte der Jahre 2000 und 2001 hochgerechnet. Eine solche Hochrechnung ist immer mit
Unsicherheiten behaftet und muss daher vorsichtig interpretiert werden.

Grundsätzlich profitieren mehr Männer als Frauen von den direkten Beschäftigungseffek-
te der Maßnahme o.

Betrachtet man ausschließlich den Teilbereich DE, dann wirkt dieser bei den Männern zu
einem Großteil beschäftigungssichernd. Bei 68 % der Arbeitsplätze für Männer, die mit
der DE in Zusammenhang stehen, handelt es sich um die Sicherung vorhandener Vollzeit-
arbeitsplätze. Bei den Frauen hingegen ist es so, dass es sich durchweg um neu geschaffe-
ne Arbeitsplätze handelt. In 84 % der Fälle sind dies Vollzeitarbeitsplätze.

Der Vergleich der Projekte, die Arbeitsplätze geschaffen haben mit denen, die dies nicht
getan haben zeigt:

– dass Projekten mit Arbeitsplatzeffekt höhere Gesamtinvestitionen zu Grunde lagen,

– dass diese Projekte zusätzlich zu den Erneuerungsmaßnahmen „außen“ auch verstärkt
Erneuerungsmaßnahmen „innen“ (Innenausbau, Heizungsanlagen) und Arbeiten an
Hofflächen, Gärten, Einfriedungen usw. zum Inhalt hatten,

– dass die Arbeiten vor allem an gewerblich genutzten Gebäuden durchgeführt wurden
und

– dass die Gebäude vor der Förderung zum Teil ungenutzt waren.
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MB-IX Abbildung 9.11: Anzahl der geschaffenen und gesicherten Arbeitsplätze im
Bereich DE
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Quelle: Eigene Darstellung. (nach Hochrechnung, n=43).

Etwas anders ist das Bild im Teilbereich EtL.

MB-IX Abbildung 9.12: Anzahl der geschaffenen und gesicherten Arbeitsplätze im
Bereich EtL
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Quelle: Eigene Darstellung. (nach Hochrechnung, n=20).
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Hier profitieren die Männer noch deutlicher als die Frauen. Bei den Frauen wurden zudem
nur Teilzeitarbeitsplätze gesichert. Anders bei den Männern. Hier wurden 23 Vollzeitar-
beitsplätze neu geschaffen, außerdem wurde eine erhebliche Anzahl an Arbeitsplätzen
gesichert

2
.

Es wird deutlich, dass die Dorferneuerung direkt beschäftigungswirksam ist. Die Größen-
ordnung der direkt geschaffenen Arbeitsplätze ist jedoch relativ überschaubar. Innerhalb
der ersten zwei Programmjahre wurden direkt 59 Arbeitsplätze neu geschaffen und 99
Arbeitsplätze gesichert (Ergebnisse auf Basis einer Hochrechnung), zusammen sind dies
158 Arbeitsplätze. 37 % der Arbeitsplätze wurden neu geschaffen und 63 % der Arbeits-
plätze wurden gesichert. In 84 % der Fälle profitierten bislang Männer, in 16 % der Fälle
Frauen. Bei den Frauen jedoch handelt es sich im starken Maße um neu geschaffene Ar-
beitsplätze, besonders durch den Teilbereich DE.

Die Zahl von 158 Arbeitsplätzen, die direkt durch die Maßnahme o profitiert haben, ist
jedoch vor dem Hintergrund der allgemeinen Beschäftigungssituation auf den Dörfern zu
sehen. Im Rahmen der schriftlichen Befragung der öffentlichen Zuwendungsempfänger
der Dorferneuerungsförderung - überwiegend Gemeinden – wurden diese gebeten, das
Arbeitsplatzangebot im geförderten Dorf näher zu beschreiben:

– 45 % der Befragten gaben an, dass so gut wie keine der im Ort wohnenden Arbeits-
kräfte auch noch im Ort arbeiten, sondern in der näheren Umgebung (bis 20 km).

– 27 % antworteten, dass weniger als die Hälfte der im Ort wohnenden Arbeitskräften
noch im Ort arbeiten.

– In 14 % der Dörfer pendeln die Arbeitskräfte über weite Strecken (mehr als 20 km).

– Nur in 7 % der Dörfer arbeitet mehr als die Hälfte der im Ort wohnenden Arbeitskräf-
te auch im Ort.

In Anbetracht, dass es in den Dörfern also kaum noch Beschäftigungsmöglichkeiten für
die Dorfbewohner gibt, ist die Zahl von geschaffenen oder gesicherten 158 Beschäfti-
gungsmöglichkeiten positiv zu bewerten.

2
Der sehr hohe Wert resultiert aus der Hochrechnung. Innerhalb der Stichprobe war ein Projekt, das
viele Arbeitsplätze gesichert hat. Dieser Wert hat sich durch die Hochrechnung vervielfacht.
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Indikator IX. 3- 3. 2. Kosten pro Arbeitsplatz, der für die nicht in der Landwirtschaft
tätigen Personen erhalten/geschaffen wurde (EUR/FTE)

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert.
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs)-indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

n – Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung

Da zur Zwischenbewertung noch keine Arbeitsplatzeffekte dargestellt wurden, sind auch
keine Kosten berechnet werden.

o – Dorferneuerung

Die Kosten pro Arbeitsplatz im Sinne von eingesetzten Fördergeldern oder förderfähigen
Kosten pro Arbeitsplatz können für die Dorferneuerung nicht angegeben werden, da diese
Aspekte bei der schriftlichen Befragung nicht mit erhoben wurden. Für die Projekte, die
im Rahmen der schriftlichen Befragung angaben, Arbeitsplätze geschaffen zu haben, lie-
gen daher keine Informationen zu den Fördergeldern oder zum förderfähigen Finanzvo-
lumen vor. Ein Abgleich zwischen den Projektdaten des Landes, die diese Angaben ent-
halten und den Ergebnissen der schriftlichen Befragung kann aus Datenschutzgründen
nicht erfolgen.

Die Angabe eines groben Näherungswertes ist jedoch möglich, da die Zuwendungsemp-
fänger mit der schriftlichen Befragung gefragt wurden, wie hoch die Kosten für die kom-
plette Baumaßnahme (eingeschlossen mögliche nicht geförderte Arbeiten) waren. Bei den
12 Projekten mit Arbeitsplatzeffekte wurden insgesamt rund 2,9 Mio. Euro investiert. Bei
der Anzahl von ca. 52 durch diese Projekte gesicherten und geschaffenen Arbeitsplätze
(Vollzeitäquivalente) ergibt sich eine durchschnittliche Investitionssumme von rund
58.000 Euro pro gesichertem/geschaffenen Arbeitsplatz.

Indikator IX.3-3.3 Erhalt/Verbesserung von Beschäftigungsmöglichkeiten für die
nichtlandwirtschaftliche Bevölkerung als indirekte Wirkung der Attraktivitätssteige-
rung ländlicher Räume (Beschreibung).

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert.
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs)-indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔
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Dieser Indikator wurde neu eingeführt, weil viele Artikel-33-Maßnahmen eine Steigerung
der Attraktivität des ländlichen Raums zur Folge haben. Dies ist auch ein wichtiges Ziel
einiger Maßnahmen, z.B. der Dorferneuerung und der Flurbereinigung. Die Arti-
kel-33-Maßnahmen bieten insgesamt ein breites Spektrum an Möglichkeiten, positiv auf
die Attraktivität der ländlichen Räume zu wirken, z.B. durch

– die optische Aufwertung des Ortsbildes in den geförderten Dörfern,

– neue Einrichtungen, z.B. der Grundversorgung oder des Tourismus,

– die Verbesserung der innerörtlichen Verkehrsverhältnisse in den Dörfern,

– die positive Beeinflussung des Landschaftsbildes,

– die Steigerung des Freizeitwertes der Landschaft durch bessere Zugänglichkeit usw.

Der ländliche Raum kann als Folge dieser Attraktivitätssteigerungen insgesamt schöner
und interessanter werden und dadurch vermehrt Besucher anziehen. Unter günstigen Vor-
aussetzungen können sich dort sogar neue Einwohner niederlassen.

Neudörfler und Gäste kaufen im Dorf ein, lassen sich bewirten oder übernachten in Gast-
wirtschaften vor Ort. Die steigende Nachfrage führt einerseits bei den bestehenden Be-
trieben zu mehr Arbeit und Einkommen, und möglicherweise zu zusätzlichen oder erwei-
terten Arbeitsplätzen für abhängig Beschäftigte. Auch Landwirte schaffen unter Umstän-
den mit Direktvermarktung oder Urlaub auf dem Bauernhof einen neuen Betriebszweig,
zu dem sie Personal benötigen. Letztlich bietet das erhöhte Kundenpotenzial auch den
Anreiz für Existenzgründer oder größere Unternehmen, ein neues Geschäft oder eine Fili-
ale in dem Ort einzurichten.

Diese indirekten Effekte sind von den direkten Wirkungen der vorgegebenen Indikatoren
zu trennen. Sie betreffen sowohl landwirtschaftliche als auch nichtlandwirtschaftliche
Betriebe, die Effekte können aber nicht getrennt werden und sind daher nur an dieser
Stelle beschrieben.

Indirekte Beschäftigungseffekte treten ein, ohne dass man sie planen oder exakt vorausbe-
rechnen kann. Ihr Eintreffen hängt von Voraussetzungen ab, die lokal sehr unterschiedlich
ausgeprägt sind. Dazu zählt z.B. das touristische Potenzial und die Aufenthaltsqualität
eines Orts, das Vorhandensein von Verkehrs- und anderer Infrastruktur, die Nähe zu grö-
ßeren Städten, die regionale Kaufkraft usw. Auch ihre Messung ist schwierig, da sie zu-
meist erst mittel- bis langfristig auftreten und keinen konkreten Förderprojekten zugeord-
net werden können.

Im Rahmen der Halbzeitbewertung können nur Hinweise und Beschreibungen auf die
Steigerung der Attraktivität geleistet werden, die wie hier beschrieben indirekt auf Be-
schäftigung im ländlichen Raum wirken kann. Gleichwohl wurde von den Fachbehörden
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in Expertengesprächen die Bedeutung der indirekten Einkommens- und Beschäftigungs-
wirkungen für die ländlichen Räume hervorgehoben und z.B. für die Dorferneuerung hö-
her gewichtet als die direkten Effekte. Durch die Förderung sollen den ländlichen Regio-
nen insgesamt neue Entwicklungsmöglichkeiten und –impulse gegeben werden, die sich
dann in diesen indirekten Effekten niederschlagen. Daher sollte bei späteren Bewertungen
diesen Wirkungszusammenhängen nachgegangen werden, z.B. anhand der Untersuchung
von Fallstudienregionen.

k – Flurbereinigung

Der Beitrag der Flurbereinigung zur Steigerung der Attraktivität von Dorf und Umgebung
ist vielfältig und wird an den entsprechenden Stellen ausführlicher geschildert:

– Der Neubau von Ortsrandwegen vermindert innerorts Emissionen, landwirtschaftli-
chen und gewerblichen Verkehr (vgl. IX.2-3.4).

– Das Landschaftsbild wird durch landschaftsgestaltende Maßnahmen positiv beein-
flusst (vgl. IX.5-3.2), und multifunktional nutzbare Wege sorgen für eine bessere Zu-
gänglichkeit der Landschaft (vgl. IX.2-3.1).

– Wie in IX.3-1.1 dargestellt, kann Flurbereinigung zur Aufrechterhaltung der Bewirt-
schaftung von Grünlandflächen in Mittelgebirgsräumen beitragen. Das Offenhalten
der Landschaft ist die notwendige Voraussetzung für den Erhalt der Kulturlandschaft,
der Freizeitfunktion und der touristischen Attraktivität der Region, und erhält oder
schafft damit Beschäftigungsmöglichkeiten über den landwirtschaftlichen Sektor hin-
aus.

Alle genannten Aspekte, die in vielen der näher untersuchten Verfahren genannt wurden,
können indirekte Beschäftigungseffekte zur Folge haben. Die Wirkung lässt sich jedoch
nicht quantifizieren und könnte nur durch einzelne Fallstudien belegt werden.

o – Dorferneuerung

Im Rahmen der Fallstudie wurde versucht, indirekte Beschäftigungseffekte in einem ge-
förderten Dorf herauszuarbeiten. Die Expertengespräche sowie die Befragungen der Ge-
werbetreibende und der Landwirte im Dorf führten jedoch nicht zu quantifizierbaren Er-
gebnissen. Auch in der Literatur finden sich nur relativ allgemeine Angaben bezüglich der
indirekten Effekte. Kötter verweist beispielsweise auf die verbesserte Standortgunst eines
Dorfes infolge der Dorferneuerung, insbesondere was die Attraktivität als Gewerbestand-
ort oder als Wohnstandort für Unternehmensangehörige angeht. (vgl. Kötter, 1989, S.145)
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Die Dorferneuerung bietet eine Reihe von Ansatzpunkten für die Attraktivitätssteigerung
im Dorf:

– Durch gestalterische Projekte an öffentlichen und privaten Gebäuden sowie im Stra-
ßenraum (vgl. IX 2-3.4) trägt die Dorferneuerung zur Verbesserung der Wohnum-
feld-/Wohnstandortqualität bei.

– Durch die Förderung von verschiedensten Einrichtungen und Aktivitäten in den Dör-
fern (z.B. Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser, Spielplätze, Schulen usw.) erhält
und schafft sie neue Infrastrukturangebote für die ländliche Bevölkerung (vgl.
IX.2-2.1, IX.2-2.3).

– Die Förderung von Wohnraum im Rahmen der Dorferneuerung trägt zu besseren
Möglichkeiten zur Ansiedlung und zum Verweilen in den Dörfern bei (vg. IX.2-3.2).

– Durch die prozesshaften Elemente der Dorferneuerung (Erarbeitung des Dorferneue-
rungsplans unter Beteiligung der Bürger, Anstoßeffekte durch die durchgeführten
Projekte) wird die Dynamik in den Dörfern gefördert (IX.4-3.1).

Alle diese Aspekte werden im Rahmen der Dorferneuerung gefördert. In den Expertenge-
sprächen im Land wurde betont, dass die Dorferneuerung insgesamt zu indirekten Be-
schäftigungs- und Einkommenseffekten führt. In Folge der bis zur Halbzeitbewertung
durchgeführten Untersuchungen ließen sich diese Effekte aber nicht quantifizieren.

s – Förderung touristischer Aktivitäten und ländlichen Handwerkswesens

Im Rahmen der Maßnahme wurden vor allem Projekte gefördert, die die Konzeption, den
(Aus-)Bau und die Vermarktung von Rad-, Reit- und Wanderwegen zum Inhalt haben.
Das Vorhandensein solcher Infrastruktureinrichtungen ist ein Erfolgsfaktor für den (sanf-
ten) Tourismus im ländlichen Raum (Haart et al., 1995). In wie weit indirekte Beschäfti-
gungseffekte durch die bisher abgeschlossenen Projekte realisiert wurde, lässt sich zur
Halbzeitbewertung noch nicht quantifizieren. Zum einen sind in den für die Bewertung
zugrundegelegten Jahren 2000 und 2001 erst wenige Projekte abgeschlossen worden, zum
anderen treten die beschriebenen Wirkungen erst langfristig auf.

Indikator IX.3-3.5 Umfang der Beschäftigung in der Planungs- und Realisierungspha-
se von Projekten (in Beschäftigtenjahren).

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert.
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs)-indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔
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Die Darstellung von Beschäftigungseffekten in der Planungs- und Realisierungsphase
erfolgt auch bei den kapitelübergreifenden Fragen. Da sie aber auch bei der Argumentati-
on der Projekte und in der politischen Diskussion immer wieder eine wichtige Rolle spie-
len, werden sie auch an dieser Stelle für die finanziell umfangreichen Maßnahmen darge-
stellt.

k – Flurbereinigung

In jeder Flurbereinigung treten die Teilnehmergemeinschaften selbst als Arbeitgeber auf.
Das Verfahren ist in der Regel mit der Neuvermessung des Verfahrensgebiets verbunden.
Die ausführenden Vermessungsstellen benötigen lokale Hilfskräfte, die von den Teilneh-
mergemeinschaften angestellt werden, und deren Löhne als Ausführungskosten förderfä-
hig sind. Auch für die eigenen kaufmännischen Geschäfte und für die Baubetreuung
(Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung) sind Angestellte bei den Verbänden der Teilneh-
mergemeinschaften tätig.

Darüber hinaus treten in noch viel größerem Umfang Beschäftigungseffekte bei der Aus-
führung der Baumaßnahmen auf. Diese wurden in der Befragung der Stichprobenverfah-
ren untersucht. Um die regionale Herkunft und die Branchen der ausführenden Unterneh-
men zu ermitteln, wurden die Verfahrensbearbeiter gebeten, die insgesamt vergebenen
Auftragssummen aller Baumaßnahmen (ohne Planungsleistungen) auf die genannten Ka-
tegorien aufzuteilen. Die Antworten sind in MB-IX Tabelle 9.3 dargestellt.

MB-IX Tabelle 9.3: Antworten auf die Frage 3: „Woher kamen die Unternehmen,
die mit den Baumaßnahmen beauftragt wurden, und wie hoch
waren ungefähr die Auftragssummen?“ (Angaben in Euro)

Art der Branche aus dem
eigenen

Landkreis

aus dem
eigenen

Bundesland

von außerhalb
des eigenen

Bundeslandes

von außerhalb
Deutschlands

Tiefbau 17.143.388 18.592.456 10.640.728 80.000
Garten- und Landschaftsbau 1.665.733 1.465.285 579.423 155.000
Hochbau 161.129 245.000 280.000 0
Sonstige 0 409.000 4.400 0

Summe 18.970.250 20.711.742 11.504.551 235.000

Quelle: Eigene Erhebung (n = 32).
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In den 32 Verfahren wurde eine Gesamtsumme von rund 51 Mio. Euro angegeben, im
Mittel 1,6 Mio. mit einer Streubreite zwischen 441.000 und 3,6 Mio. Euro. Die Ausgaben
verteilen sich zu 90 % auf Tiefbau-, 8 % auf Garten- und Landschaftsbau-, und 2 % auf
sonstige Unternehmen.

Diese Anteile an der gesamten Auftragssumme sind die Grundlage für eine Hochrechnung
der Beschäftigungseffekte, die auf den Umsatzzahlen je Arbeitsplatz für einzelne Bran-
chen basiert (Statistisches Bundesamt, 1996, zur Methode vgl. Kapitel 10 im Textband).
Dabei werden als Ausgangswert die zuwendungsfähigen Ausgaben aller Verfahren nach
den (korrigierten) Angaben der Projektliste zu Grunde gelegt, die eine Gesamthöhe von
rund 81 Mio. Euro haben (vgl. MB-IX Kapitel k 9.4.1).

Das Ergebnis der Hochrechnung ist in MB-IX Tabelle 9.4 dargestellt. Für die drei Jahre
und über alle PROLAND-geförderten Projekte ergeben sich als konjunktureller Effekt
rund 1.380 Beschäftigtenjahre. Dies bedeutet, dass umgerechnet ein Jahr lang 1.380 Ar-
beitskräfte durch Aufträge zur Umsetzung der Baumaßnahmen in der Flurbereinigung
beschäftigt sind. Diese Arbeitsplätze verteilen sich zu 37 % auf Unternehmen im jeweili-
gen Landkreis des Verfahrens, zu 40 % auf weitere niedersächsische Unternehmen und zu
22 % auf deutsche Unternehmen außerhalb des Bundeslandes. Ausländische Unternehmen
haben lediglich einen Anteil von weit unter 1 %.

MB-IX Tabelle 9.4: Konjunkturelle Beschäftigungseffekte der Maßnahme k, hoch-
gerechnet auf die gesamten zuwendungsfähigen Ausgaben (in
Beschäftigtenjahren)

Art der Branche Landkreis Bundesland Deutschland Ausland

Tiefbau 455,6 494,1 282,8 2,1
Garten- und Landschaftsbau 47,5 41,8 16,5 4,4
Hochbau 4,3 6,6 7,5 0,0
Sonstige 0,0 16,8 0,2 0,0

Summe 507,4 559,2 307,0 6,5

Quelle: Hochrechnung nach Beschäftigungskoeffizienten aus (Statistisches Bundesamt, 1996), Eigene Erhebung,
Daten der ÄfA.

Da die Hochrechnung auf der Summe der zuwendungsfähigen Ausführungskosten beruht,
sind die anfangs erwähnten Arbeitsplätze bei den Teilnehmergemeinschaften (die ja eben-
falls förderfähig sind) in dieser Summe enthalten. Die regionale Gewichtung verschiebt
sich jedoch unter Beachtung dieser Arbeitsplätze etwas zu Gunsten des Landkreises.
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o – Dorferneuerung

Den 158 Arbeitsplätzen, die direkt durch die Dorferneuerungsförderung in den Jahren
2000 und 2001 entstanden sind bzw. gesichert wurden, sind nun die konjunkturellen Be-
schäftigungseffekte gegenüber zu stellen.

Über Kenngrößen können die konjunkturellen Beschäftigungseffekte aus den Auftrags-
summen der Zuwendungsempfänger ermittelt werden. Hierzu wurden die Zuwendungs-
empfänger im Rahmen der schriftlichen Befragung gebeten, anzugeben an welche Bran-
chen die erteilten Aufträge vergeben wurden. Aus diesen Ergebnissen und den insgesamt
eingesetzten förderfähigen Kosten wurden unter Zuhilfenahme von Koeffizienten die kon-
junkturellen Beschäftigungseffekte in Beschäftigtenjahren berechnet (zur Methodik siehe
Kapitel 10). Es ergaben sich für die Dorferneuerung in Niedersachsen insgesamt 1.635
Beschäftigtenjahre.

Kötter weist darauf hin, dass über 50 % der direkten Beschäftigungseffekte im Baugewer-
be und im Handwerk anfallen, so dass je nach Wirtschaftsstruktur vor allem örtliche Un-
ternehmen und ihre Mitarbeiter unmittelbar von den Erneuerungsmaßnahmen profitieren.
(vgl. Kötter, 1989, S. 147) Unsere Untersuchungen bestätigen dies: Am meisten profitie-
ren Tiefbauunternehmen von der niedersächsischen Dorferneuerungsförderung. Sie ma-
chen 339 Beschäftigtenjahre der konjunkturellen Beschäftigungseffekte aus. Dies resul-
tiert in erster Linie aus der Vielzahl öffentlicher Straßenbauprojekte. Mit 169 Beschäftig-
tenjahren kommen die Dachdecker auf Platz zwei. Sie kommen besonders bei privater
Maßnahmen an Dächern den zum Zuge.

Die Untersuchungsergebnisse bestätigen auch folgende Aussage in der Literatur. „Für die
Sicherung der Handwerksbetriebe weist indessen der Anteil der privaten Erneuerungsin-
vestitionen eine besondere Bedeutung auf. Diese umfassen im Wesentlichen Instandset-
zungs-, Renovierungs- und Modernisierungsarbeiten an Gebäuden und tragen daher eher
als Tiefbaumaßnahmen im öffentlichen Bereich gerade auch zur Sicherung qualifizierter
Arbeitsplätze kleinerer örtlicher Betriebe unterschiedlicher Branchen bei“ (Kötter, 1989,
S. 145).

Die Befragung der privaten Zuwendungsempfänger bestätigt diesbezüglich, dass ein
Großteil der beauftragten Unternehmen aus dem näheren räumlichen Umfeld kommt. Im
Teilbereich DE (n=43) kommen 45 % der beauftragten Unternehmen aus dem gleichen
Landkreis, 21 % aus der (Samt-) Gemeinde und 20 % sogar aus dem gleichen Dorf. Im
Teilbereich EtL (n=20) kommen sogar noch mehr Unternehmen aus dem gleichen Dorf
(28 %) oder der gleichen (Samt-) Gemeinde (23 %). Die Befragung der öffentlichen Zu-
wendungsempfänger zeigt ähnliche Ergebnisse, mit einer geringfügigen Verschiebung auf
die übergeordnete Ebene. Dies resultiert aus der Auftragsvergabe durch Ausschreibung.
Spezialisierte Unternehmen sind zudem mitunter nur in anderen Bundesländern, seltener
auch einmal in benachbarten Ländern, wie z.B. den Niederlanden zu finden.
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Schüttler bewertet die Dorferneuerung daher wie folgt: „Sämtliche Maßnahmen der Dorf-
erneuerung sind in hohem Maße arbeitsplatzintensiv, d.h. es wird im Vergleich zu ande-
ren Infrastrukturinvestitionen ein vergleichsweise hoher Anteil menschlicher Arbeitskraft
eingesetzt. Dies hat sich auf die Beschäftigungslage des Handwerks und der klein- und
mittelständischen Betriebe im Hoch-, Tief- und Ausbaugewerbe stabilisierend ausge-
wirkt.“ (Schüttler, 1999, S. 55)

Die konjunkturellen Beschäftigungswirkungen der Dorferneuerung werden jedoch nicht
von allen durchweg positiv bewertet. So wird beispielsweise darauf hingewiesen, dass
von der Dorferneuerung besonders die regionale Bauwirtschaft (vgl. Herrenknecht, 1999,
43) und die regionalen Ingenieurs- und Planungsbüros (vgl. Henckel, 1997, S. 6) profitie-
ren und dass die Gelder, die in diese Wirtschaftszweige fließen, möglicherweise einer
alternativen Verendung entzogen werden (vgl. Kötter, 1989, S. 146f). In diesem Zusam-
menhang sollte jedoch Folgendes berücksichtigt werden:

– Die konjunkturellen Beschäftigungseffekte sind – anders als zu Beginn der Dorfer-
neuerungsförderung in den 70er und frühen 80er Jahren (des 20. Jhd.) – nicht mehr
das Hauptziel der Dorferneuerungsförderung. Sie entstehen quasi zwangsläufig durch
alle Formen von Baumaßnahmen, die, wie bereits an anderer Stelle ausführlich darge-
stellt wurde (z.B. vgl. Indikator IX.2-3.4), wesentliche andere Wirkungen entfalten
(Wohnumfeldverbesserung, soziale Funktion u.v.m.). Die konjunkturellen Effekte
sind daher nur einer von vielen Effekten der Dorferneuerung. Trotzdem sind sie nicht
zu vernachlässigen, da sie in ihrer Größenordnung durchaus beachtenswert sind und
besonders im räumlichen Nahbereich der Baumaßnahme auftreten, und damit die re-
gionale Wirtschaft, insbesondere im kleingewerblichen Bereich, stärken.

– Die andauernde Kritik der Dorferneuerungsförderung als Konjunkturprogramm wird
z.T. auch dadurch abgeschwächt, als dass neben den konjunkturellen Beschäftigungs-
effekten trotz allem auch strukturelle Beschäftigungseffekte auftreten, die ebenfalls
nicht zu vernachlässigen sind.

– Außerdem gilt es zu überlegen, wie die Gelder, die in die Dorferneuerungsförderung
fließen, alternativ verwendet werden können. Dabei ist zu fragen, wie viele Arbeits-
plätze die klassische Wirtschaftsförderung mit diesen Mitteln schaffen bzw. sichern
könnte und wie diese im ländlichen Raum angesiedelt werden könnten.

Aus Sicht des Bewerters sind die zusätzlich auftretenden konjunkturellen Effekte daher
berechtigterweise ein wichtiger Effekt, um die ländliche Wirtschaft und damit den ländli-
chen Raum zu stärken.

r – Ländlicher Wegebau

In der Befragung wurden die Zuwendungsempfänger gebeten, die regionale Herkunft der
Unternehmen und die insgesamt vergebenen Auftragssummen der Baumaßnahmen (ohne
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Planungsleistungen) anzugeben. Eine Aufgliederung auf einzelne Branchen wurde in die-
ser Maßnahme nicht vorgenommen, da von einem nahezu 100 %igen Anteil an Tiefbau-
bzw. Straßenbauunternehmen ausgegangen werden kann. Die Antworten sind in
MB-IX Tabelle 9.5 im oberen Teil dargestellt.

Von 91 Befragten gaben lediglich zwei keine Zahlen an. Die 89 verwertbaren Antworten
summieren sich auf eine Gesamt-Bausumme von 21,7 Mio. Euro. Der Mittelwert pro Zu-
wendungsempfänger liegt bei 481.000 Euro, bei einer allerdings sehr weiten Streubreite
von 14.000 bis 1,74 Mio. Euro.

Der Ausgangswert der Hochrechnung wird in dieser Maßnahme aus der Projektliste ent-
nommen, demnach sind in den drei Jahren 67,2 Mio. Euro zuwendungsfähiger Aufwen-
dungen in den Wegebau geflossen.

Das Ergebnis der Hochrechnung ist in MB-IX Tabelle 9.5 im unteren Teil dargestellt. Für
die drei Jahre ergeben sich in der Maßnahme r als konjunktureller Effekt rund 1.130 Be-
schäftigtenjahre. Diese Arbeitsplätze verteilen sich zu 24 % auf Unternehmen der jeweili-
gen (Samt-) Gemeinde, in der die Baumaßnahme stattfand, zu 29 % auf den jeweiligen
Landkreis, zu 35 % auf weitere niedersächsische Unternehmen und zu 10 % auf deutsche
Unternehmen außerhalb des Bundeslandes. Ausländische Unternehmen haben lediglich
einen Anteil von 2 %.

MB-IX Tabelle 9.5: Antworten auf die Frage 13: „Woher kamen die Unterneh-
men, die mit den Baumaßnahmen beauftragt wurden, und wie
hoch waren ungefähr die Auftragssummen?“ (Angaben in Eu-
ro)

aus der
eigenen
(Samt-)

Gemeinde

aus dem
eigenen

Landkreis

aus dem
eigenen

Bundesland

von
außerhalb
des eigenen

Bundeslandes

von
außerhalb

Deutschlands

Angaben der Zuwendungsempfänger aus der Stichprobe:

Auftragssumme in Euro 5.164.704 6.323.292 7.500.051 2.177.718 506.389

Hochgerechnet auf das gesamte Investitionsvolumen von 67,171 Mio. Euro:

Summe Beschäftigtenjahre 270,1 330,6 392,2 113,9 26,5

Quelle: Eigene Erhebung (n = 89 von 91), Hochrechnung nach Beschäftigungskoeffizienten aus (Statistisches Bun-
desamt, 1996), Daten der ÄfA.
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u – Küstenschutz und Hochwasserschutz

Um die konjunkturellen Beschäftigungseffekte des EAGFL-kofinanzierten Küstenschut-
zes abbilden zu können, wurde bei der zuständigen Behörden nachgefragt, welche Anteile
der Aufträge an private Unternehmen vergeben wurde und wo diese Unternehmen ihren
Sitz haben. Als Ergebnis lässt sich zusammenfassen, dass der überwiegende Teil der Auf-
träge an private Unternehmen vergeben wurden. Diese Unternehmen hatten ihren Sitz
zum Teil in Niedersachsen, aber auch in Hamburg oder Bremen.

Insgesamt wurden mit EAGFL-kofinanzierungsfähigen GA-Kosten rund 31 Mio. Euro in
den Jahren 2000 bis 2002 Aufträge an private Unternehmen vergeben. Mit der Umsatz-
produktivität im Deichbau (statistische Angabe) umgerechnet ergeben sich daraus ca. 170
Beschäftigtenjahre. Das bedeutet, dass durch die EAGFL-kofinanzierten Projekte ca. 170
Beschäftigte ein Jahr lang einen Arbeitsplatz im Deichbau hatten, wodurch wiederum
rund 111 zusätzliche Beschäftigtenjahre im Vorleistungsbereich entstanden sind. Insge-
samt ergeben sich somit 281 Beschäftigtenjahre für die Förderung des Küsten- und
Hochwasserschutzes in Niedersachsen (zur Methodik siehe Kapitel 10).
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9.6.4 Frage IX.4. – In welchem Umfang sind die Strukturmerkmale
der ländlichen Wirtschaft erhalten oder verbessert worden?

❍

k n o r s t u

- Haupt-/Oberziel ❍- Haupt-/Nebenziel

9.6.4.1 Kriterium IX.4-1 Erhalt/Verbesserung der mit der Landwirt-
schaft in Zusammenhang stehenden Produktionsstrukturen

Checkliste

1. Das Kriterium ist relevant. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
3. Das Kriterium wurde modifiziert. 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.

Indikator IX.4-1.1 Anteil der landwirtschaftlichen Betriebe, in denen sich auf Grund
der Fördermaßnahmen Verbesserungen ergeben haben (Anzahl und % der Betriebe
sowie der ha).

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert.
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs)-indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

a) davon landwirtschaftliche Betriebe mit Bodenmelioration

Dieser Indikator ist in Niedersachsen nicht relevant, da keine Maßnahmen mit entspre-
chenden Wirkungen oder Zielen angeboten werden.

b) davon landwirtschaftliche Betriebe mit verbesserter Bewässerung (Anzahl und % der
ha)

t1 –Teilprojekt Bau eines Wasserspeichers zur Aufnahme und Zwischenspeicherung
des Prozesswassers der Zuckerfabrik Uelzen

Den Indikator IX.4.-1.1 mit der Anzahl und den Prozent der Betriebe im Land anzugeben
ist nicht sinnvoll, weil es sich hier um eine Einzelmaßnahme handelt. Einen Prozentsatz
zur beregneten Fläche anzugeben wäre ebenfalls nicht hilfreich. Das vorliegende Vorha-
ben stellt eine beachtenswerte Entwicklung zur Kreislaufwirtschaft des Wassers dar und
es kann nur gehofft werden, dass weitere ähnliche Vorhaben folgen können. Die Menge
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des gesammelten und gespeicherten Abwassers und die tatsächliche Anzahl der Landwir-
te, die in diesem Projekt mitarbeiten, können jedoch erst nach Fertigstellung des Projektes
absolut angegeben werden.

c) davon landwirtschaftliche Betriebe mit Verbesserungen im Hinblick auf die Betriebs-
/Flächenstruktur (Anzahl und % der Betriebe)

k – Flurbereinigung

Die Zahl der vom Verfahren betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe kann unterschied-
lich definiert werden. Dem Verständnis der Flurbereinigung entspricht am ehesten die
„Zahl der Betriebe mit Grundeigentum im Gebiet, ohne auswärtige Pächter“. Nach dieser
Zahl wurde in der Befragung (Frage 5) gefragt, und zwar zum Zeitpunkt der Einleitung
des Verfahrens und zum aktuellen Zeitpunkt. Danach sind zum aktuellen Zeitpunkt
durchschnittlich 30,8 Betriebe im Verfahrensgebiet ansässig, bei einer weiten Spannbreite
von 6 bis 90. Umgerechnet auf alle 153 EAGFL-geförderten Verfahren sind rund 4.700
Landwirte in Niedersachsen von der Maßnahme betroffen. Gemessen an 63.102 Betrie-
ben, die im Jahr 2001 im Land NI gezählt wurden (Statistisches Bundesamt, 2001), sind
dies 7,4 % aller Betriebe in Niedersachsen.

Einschließlich der auswärtigen Pächter liegen die Zahlen um einiges höher, wie ein Ver-
gleich der Zahlen einiger Verfahren aus der Befragung mit Zahlen aus der InVeKoS-
Auswertung verdeutlicht (MB-IX Tabelle 9.6). In der Auswertung der InVeKoS-Daten
sind alle Betriebe enthalten, die für (mindestens) einen Schlag im Verfahrensgebiet in den
Jahren 1998 und 2002 Agrarförderung beantragt haben. Dabei werden allerdings Betriebe
doppelt gezählt, die (aus Gründen des Steuerrechts oder der Erbfolge) mehr als eine EU-
Betriebsnummer haben, aber in ihrem Selbstverständnis eigentlich ein einheitlicher Be-
trieb sind. Die Zahlen von 1998 und 2002 differieren auch aus diesem Grund beträchtlich.
Die Zahl der auswärtigen Pächter liegt demnach in einer breiten Spanne zwischen 30 und
150 % der ortsansässigen Landwirte, in Einzelfällen auch noch darüber.
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MB-IX Tabelle 9.6: Zahl der betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe in ausgewähl-
ten Verfahren nach verschiedenen Quellen

Quelle

Verfahren bei Einleitung aktueller Zeitpunkt 1998 2002

Bassum 40 30 48 49
Bornhausen 18 14 35 31
Kolenfeld 48 43 37 50
Münchehagen 24 19 38 25
Münstedt 12 9 19 16
Nüttermoor 25 14 21 27
Uchte 23 19 74 58

Mittelwert 27 21 39 37

Befragung der ÄfA InVeKoS-Auswertung

Quelle: Eigene Berechnung nach Befragungsdaten (Frage 5) und Daten des InVeKoS.

r - Wegebau

Wird die Definition der Betriebs- und Flächenstruktur weit gefasst, so zählt hierzu auch
die innere Verkehrslage der Betriebe, unter der die Länge und der Zustand aller innerbe-
trieblichen Wege verstanden werden. Zur Verbesserung des Zustandes der Wege trägt die
Maßnahme bei, wenn auch in den allermeisten Fällen nur zu einem (nicht bezifferbaren)
Bruchteil der Gesamtwege, die ein Landwirt innerbetrieblich zurücklegt.

Die Schätzung der Anzahl der hiervon betroffenen Betriebe beruht auf den Antworten zu
Frage 6 der Befragung der Zuwendungsempfänger (vgl. MB-IX Tabelle 9.7). Zur Aussa-
gekraft der Angaben ist einschränkend zu bemerken, dass die Befragten keine landwirt-
schaftlichen Fachbehörden sind und vermutlich auch nicht in jedem Fall eine ausreichend
genaue Ortskenntnis haben, um die Zahl der landwirtschaftlichen Nutzer sicher zu
bestimmen. Da jedoch 87 der 91 Befragten eine Antwortet gegeben haben, und weil dies
die einzige Möglichkeit zur Herleitung einer Datenbasis für Niedersachsen in Bezug auf
weitere Wirkungen ist, erscheint uns eine Hochrechnung der Aussagen gerechtfertigt.
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MB-IX Tabelle 9.7: Antworten auf die Frage 6: „Bitte schätzen Sie, wie viele
Landwirte die geförderten Wege nutzen”, und Ableitung
eines Durchschnitts

Antwort
Anzahl Nen-

nungen
Mittelwert
Landwirte

Anzahl * Mit-
telwert

Durchschnitt der
Antworten

0 - 5 Landwirte 10 2,5 25

6 – 10 Landwirte 41 8 328

11 – 20 Landwirte 28 15,5 434

mehr als 20 Landwirte 8 25 200

Summe 87 987 11,3

* = multipliziert mit.

Quelle: Eigene Erhebung.

Im Durchschnitt aller Antworten nutzen demnach 11,3 Landwirte die geförderten Wege.
Unterstellen wir vereinfachend, dass die Gruppe der Landwirte, die geförderte Wege
nutzt, in jeder Ortschaft (auch über mehrere Wege) identisch ist und sich mit den Nutzern
in anderen Ortschaften nicht überschneidet, so kommen wir durch Multiplikation dieses
Wertes mit den geschätzten 550 Ortschaften (vgl. MB-IX Kapitel r 9.2) auf landesweit
6.215 oder 9,8 % aller Betriebe in Niedersachsen, die von der Maßnahme Wegebau profi-
tieren.

d) davon landwirtschaftliche Betriebe mit einer fachlich kompetenteren Betriebsführung.

Dieser Indikator ist in Niedersachsen nicht relevant, da keine Maßnahmen mit entspre-
chenden Wirkungen oder Zielen angeboten werden.

Indikator IX.4-1.2 Geförderte neue/verbesserte Tätigkeiten, die mit der landwirtschaft-
lichen Erzeugung einschließlich der Vermarktung von landwirtschaftlichen Qualitäts-
erzeugnissen in Zusammenhang stehen.

Dieser Indikator wird in diesem Kapitel nicht bearbeitet, da die hierfür relevante Maß-
nahme m im Kapitel V bewertet wird.

Indikator IX.4-1.3 Nutzung von Kapazitäten für geförderte nichtlandwirtschaftliche
Einrichtungen (in %)

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert.
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs)-indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
5. Der Indikator wurde neu eingeführt.
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Zu diesem Indikator wird zur Halbzeitbewertung noch keine Aussagen getroffen, da in
der bisherigen Programmlaufzeit erst wenige für diesen Indikator relevante Einrichtungen
(z.B. Ferienwohnungen, Bauernhofcafes, Dorfgemeinschaftshäuser) gefördert wurden.
Zudem sind die bisher abgeschlossenen Projekte erst vergleichsweise kurz in Betrieb.
Eine Wirkung im Sinne dieses Indikator ist daher noch nicht in belastbarer Form zu erhe-
ben. Die Bearbeitung dieses Indikators wird daher erst zur Ex-post-Bewertung erfolgen.

9.6.4.2 Kriterium IX.4-2. Das landwirtschaftliche Produktionspoten-
zial ist vor Naturkatastrophen geschützt bzw. nach Schädi-
gung hierdurch wieder aufgebaut worden.

Checkliste

1. Das Kriterium ist relevant. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
3. Das Kriterium wurde modifiziert. 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.

Indikator IX.4-2.1 Anteil bedrohter Flächen, die auf Grund von Fördermaßnahmen
geschützt werden konnten (in ha und %).

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert. ✔
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs)-indikatoren ergänzt.
✔ 4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

u1 - Küstenschutz

Durch die seit 1955 laufenden, nach der Katastrophenflut von 1962 verstärkten Küsten-
schutzmaßnahmen ist das Land Niedersachsen ständig bemüht, den Sturmflutschutz zu
verbessern, mit der Zielsetzung, einen einheitlichen Sicherheitsstandard gegen Über-
schwemmungen infolge Sturmfluten zu erreichen. Im Jahre 1999, vor Beginn des Förder-
zeitraumes, wurde noch ein Mittelbedarf von rd. 940 Mio. Euro (Peters, 1999) prognosti-
ziert, um den vorgenannten Schutz durchgehend, auf ganzer Länge der Hauptdeichlinie
sicherstellen zu können. Sturmflutschutz bedeutet gleichermaßen landwirtschaftliche Flä-
chen und Siedlungsflächen nachhaltig zu schützen und zu erhalten, Küstenschutz ist da-
mit ein notwendiges vorbeugendes Instrument.

Der Küstenschutz ist neben Flurbereinigung und Dorferneuerung eine klassische überbe-
triebliche Maßnahme. Er ist zwar nur eine flankierende, d.h. passive Maßnahme, dennoch
ist er die Voraussetzung für die aktiven Maßnahmen in den überflutungsgefährdeten Ge-
bieten im Rahmen des Förderprogramms. Damit ist der Küstenschutz das geeignete vor-
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beugende Instrument, landwirtschaftliches Produktionspotenzial vor Naturkatastrophen zu
schützen.

Die mit EAGFL-Zuwendungen im Zeitraum 2000 bis 2002 geförderten Gebietskulissen
sind überwiegend landwirtschaftlich strukturiert. Durch schadensverhütende und ertrags-
sichernde Wirkung hat der Ausbau der Deiche eine erhebliche wirtschaftliche Bedeutung
für die Landwirtschaft. Für den ländlichen Siedlungsbereich werden durch den verbesser-
ten Sturmflutschutz die Voraussetzungen für eine zukunftsorientierte, wirtschaftlich
nachhaltige Entfaltung erfüllt.

In den mittelfristigen Rahmen- und Finanzierungsleitplanungen des Landes, die jährlich
aktualisiert und auf jeweils weitere vier Jahre fortgeschrieben, ist der Zielerreichungsgrad
des Küstenschutzes im allgemeinen Sinn verankert. Der potenzielle Überflutungsraum im
Lande beträgt 6.000 km², davon entfallen allein 4.300 km² mit 680.000 Einwohnern (etwa
ein Drittel der Bewohner im Bezirk) auf das Weser-Ems Gebiet, in dem auch die im Zeit-
raum 2000 bis 2002 mit EAGFL-Zuwendungen ausgebauten Gebietskulissen liegen. Die
dortigen Maßnahmen fügen sich nahtlos in das seit 1955 laufende Küstenschutzprogramm
ein, für das bis zum Ende 2002 etwa 2,2 Mrd. Euro aufgewendet worden sind.

Dieser Aufwand ist erheblich. Abgesehen davon, dass es zum Küstenschutz keine Alter-
native gibt, ist es interessant, diese absoluten Zahlen einmal in Relation zu den geschütz-
ten Werten zu setzen oder spezifische Kosten zu errechnen. Obwohl es keine Erhebungen
für das gesamte deichgeschützte Gebiet gibt, kann das von Klaus et al., 1990 für das Mo-
dellgebiet Wesermarsch aufgestellte Gutachten beispielhaft für alle Gebietskulissen an
Nord- und Ostsee Bereich herangezogen werden. Hierzu ist zunächst erwähnenswert, dass
der Kapitalstock in der Wesermarsch als Summe der zu schützenden Werte dem des
sturmflutgefährdeten Bereiches von Hamburg entspricht.

Der Grund liegt darin, dass landwirtschaftliche Arbeitsplätze keine Billigarbeitsplätze
sind sondern kapitalintensiv. Im Vergleich zur Industrie zeichnen sich landwirtschaftliche
Maschinen durch eine längere Lebensdauer aus. Wegen des saisonalen Einsatzes sind sie
noch wirtschaftlich einsetzbar, auch wenn sie nicht mehr dem neuesten technischen Ent-
wicklungsstand entsprechen.

Ohne Baumaßnahmen wäre die Wesermarsch nach 1955 mit Sicherheit mehrfach über-
schwemmt worden. Der Gesamtschaden bei einer Überflutung des vom II. Oldenburgi-
schen Deichband geschützten Gebietes (siehe MB-IX Kapitel u1, Abbildung u 9.4) bis zur
Höhe von NN +1,5 m liegt im wirtschaftlichen Bereich, in der Größenordnung von rd.
1 Mrd. Euro. Hinzu können noch monetär bewertbare ökologische Schäden gerechnet
werden.
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Dem Schaden von rd. 1 Mrd. Euro steht ein auf dem Preisstand von 1987 aktualisierter
Aufwandswert der Küstenschutzmaßnahmen von 415 Mio. Euro gegenüber. Hiermit er-
geben sich für den II. Oldenburgischen Deichband, in dem EAGFL-kofinanzierte Maß-
nahmen im Zeitraum 2000 bis 2002 erfolgten, die folgenden Werte, die auch für andere
Gebietskulissen exemplarisch sind. Der spezifische Schutzaufwand beträgt 5,3 % der zu
schützenden Werte. Dies entspricht rechnerisch einem Aufwand von 54.000 Euro für
1,0 Mio. Euro Schutzwert (oder 5.500 Euro je Einwohner bzw. 13.700 Euro je Arbeits-
platz). Weitere Einzelheiten der Quantifizierung sind dem Anhang 17 zu entnehmen.

Diese spezifischen Kosten sind in Relation zu den geschützten Werten und dem Sicher-
heitsbedürfnis, sowie im Vergleich zu anderen Fördermaßnahmen, eher als bescheiden zu
bezeichnen. Diese Aussage steht nicht im Widerspruch zu dem absoluten Bedarf sondern
relativiert diesen. Anders als andere Förderungen, die normalerweise eine Anschubfinan-
zierung darstellen, sind für den Küstenschutz stets und immer wiederkehrende staatliche
Aufwendungen erforderlich.

Dem Bewertungsgutachten für das Modellgebiet Wesermarsch ist ein Plan beigefügt, der
die Entwicklung der Deichsicherheit von 1955 bis 1986 verdeutlicht (siehe Anhang 17).
Die Darstellung zeigt, dass die Deiche aufgrund der seinerzeit beschränkt zur Verfügung
stehenden Haushaltsmittel nur streckenweise ausgebaut werden konnten. Die Rangfolge
wurde von den Verantwortlichen empirisch festgelegt, wobei maßgebliche Auslöser für
die Ausbauten die extremen Sturmfluten von 1953, 1962, 1976 und 1981 waren. Dieses
empirische Vorgehen war in der Wesermarsch insofern von Erfolg, als es von 1955 bis
2002 hier zu keiner Sturmflutkatastrophe gekommen ist. Diese erfreuliche Tatsche darf
aber nicht den Blick für die ernsthafte Bedrohung verstellen, der dieses Gebiet mehrfach
ausgesetzt war. Die daraus ableitbare, allgemein gültige Feststellung, dass die Verant-
wortlichen die Prioritäten richtig gesetzt haben, ist rein zufällig, da kein extremes Scha-
densereignis eingetreten ist (Peters, 1999).

Der regionale Generalplan Küstenschutz für den Regierungsbezirk Weser-Ems vom Janu-
ar 1997 weist aus, dass von den Hauptdeichen im Regierungsbezirk Weser-Ems im Jahre
1999 etwa 52 % noch nicht die Sollabmessungen aufwiese (= 394 km von insgesamt
758 km). Ein Großteil dieser Deiche wurde bereits einmal nach 1962 erhöht und ver-
stärkt, hat aber infolge von Setzungen, Sackungen und Kleiverzehr die ursprünglichen
Abmessungen wieder verloren. Aufgrund dieser Vorgänge ist es nicht ungewöhnlich,
wenn ein erreichter Sicherheitsstandard wieder verloren geht und erneute investive Maß-
nahmen notwendig werden. Dies verdeutlicht zugleich, dass neben zunehmenden Bedro-
hungen durch höhere und häufigere Sturmfluten, der Küstenschutz nie zu einem Ab-
schluss kommen wird und die Überprüfung des Sicherheitsstandards aller Schutzwerke
eine andauernde Herausforderung ist, um rechtzeitig Abhilfemaßnahmen einleiten zu
können.
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Der künftige Mittelbedarf für noch zu erfüllende investive Küstenschutzmaßnahmen hat
sich von 940 Mio. Euro im Jahre 1999 um 180 Mio. Euro auf 760 Mio. Euro im Jahre
2003 vermindert.

Im laufenden Förderprogramm ist vorgegeben, die Ziel- und Wirkungsanalyse von Küs-
tenschutzmaßnahmen im ländlichen Raum an dem Indikator „Anteil bedrohter Flächen,
die aufgrund von Fördermaßnahmen geschützt werden konnten“ zu orientieren und diesen
nach Möglichkeit zu quantifizieren (Angaben in ha und %).

Die Maßnahme u1 bezieht sich auf den Wiederaufbau eines durch Naturkatastrophen ge-
schädigten landwirtschaftlichen Produktionspotenzials sowie die Einführung geeigneter
vorbeugender Maßnahmen. Für diesen Zweck erfolgen Küstenschutzmaßnahmen im lau-
fenden Förderprogramm. Eine bewertende Analyse kann sich beim Küstenschutz nicht
nur auf das Schutzelement: „Landwirtschaftliche Flächen“ stützen, sondern muss gleich-
wertig auch die Schutzelemente: „Bevölkerung, Beschäftigte und Vermögenswerte (u.a.
auch Haus und Hof eines Landwirtes)“ im ländlichen Raum einbeziehen. Diese Elemente
können nicht singulär bewertet werden, da sie alle mehr oder weniger eng miteinander
verknüpft sind.

Für eine Bewertung von Schutzmaßnahmen in einer Küstenregion empfiehlt es sich, die
Vorteile konkreter Vorkehrungen zu ermitteln und sie den Aufwendungen (und eventuel-
len anderen Nachteilen) gegenüberzustellen, die dafür in Kauf zu nehmen waren bzw.
sind.

Da Küstenschutzmaßnahmen von öffentlicher Bedeutung sind, muss der Wertbegriff zu-
nächst die Vorteile für alle Schutzelemente umfassen. Auf der Aufwandseite müssen
dementsprechend alle öffentlichen Aufwendungen, die die Funktionsfähigkeit der in Fra-
ge stehenden Maßnahmen sichern, in Rechnung gestellt werden.

Grundsätzlich ist der Küstenschutz für ein weitläufig abgegrenztes Gebiet, d.h. eine Ge-
bietskulisse, als Gesamtsystem zu betrachten, das aus stärker oder weniger stark mitein-
ander verknüpften Elementen besteht. Die bewertende Analyse muss sich daher auf ver-
schiedenen Ebenen und in verschiedenen Ausschnitten vollziehen und die Kernfragen des
Küstenschutzes bewerten:

– dass ein Schutzsystem überhaupt vorhanden, oder aber gar nicht (mehr) existent ist,
oder

– dass es graduelle Funktionsverluste erleidet, deren negative Auswirkungen sich grö-
ßer oder geringer darstellen, d.h. auf einer entsprechenden Skala anzuordnen sind.

Unter dem ersten Gesichtspunkt interessiert als wesentliche Wertgröße auf der Vorteils-
seite die Gesamtheit der durch ein Deichsystem geschützten Werte in einer Gebietskulis-



Kapitel 9 MB-IX – Strukturmerkmale 239

se. Das Instrument ist eine Makro-Analyse. Der zweite Gesichtspunkt bezieht sich darauf,
zu welchem Anteil Menschen, Sachbestände und Aktivitäten in Teilgebieten nachteilig
betroffen werden, wenn Funktionsverluste des Gesamtsystems in unterschiedlichem Um-
fang auftreten. Die Analyse vollzieht sich hier auf einer Meso-Ebene.

Aufgrund einer solchen Betrachtungsweise lassen sich Küstenschutzmaßnahmen im Hin-
blick auf folgende Schwerpunkte beurteilen:

– Sicherung der Existenz eines sozio-ökonomisch bedeutsamen Regionalausschnittes
der Volkswirtschaft. Rechengrößen sind hierbei die Gesamtheit der geschützten Wer-
te.

– Vermeidung von Schadensfolgen in großen Teilen einer Gebietskulisse infolge ver-
ringerter Funktionsfähigkeit des Küstenschutzsystems. Als Rechengrößen sind die
Verluste aufgrund von überflutungsbedingten Schädigungen der Vermögenswerte und
der Wertschöpfung anzusetzen.

Der Nutzen von durchgeführten oder in Planung befindlichen Küstenschutzmaßnahmen
lässt sich hypothetisch an den Schadensfolgen, die sich aus

– unterlassenem Ausbau,

– mangelhafter Funktionsfähigkeit bzw. Sicherheit, sowie

– Deichbrüchen unterschiedlichen Ausmaßes

ergeben hätten, abmessen.

Für die Küstenregion an der deutschen Nordseeküste besteht die methodische Schwierig-
keit, dass sich eine exakte Zuordnung bestimmter Schadensfälle und –ausmaße in einer
Gebietskulisse (infolge von Sturmflutereignissen seit 1955 bis heute) zu bestimmten
Funktionsmängeln (d.h. Ausbaumängeln) nicht mit genügender Bestimmtheit vornehmen
lässt. Mutmaßungen, welche Flutcharakteristika wohl in den konkreten Fällen, zu wel-
chen Deichbrüchen geführt hätten, wenn der Ausbau unterblieben wäre, sind wissen-
schaftlich nicht zu belegen. Eine echte Nutzen-Kosten-Analyse ist in diesem einge-
schränkten Sinn daher nicht möglich.

Aus diesen Gründen wurde von Klaus et al., 1990 eine breiter angesetzte Analyse zur
Bewertung der Vorteile von Vorkehrungen und deren Aufwendungen gewählt, um zu sys-
tematischen und stärker verallgemeinerungsfähigen Aussagen zu gelangen. Der Ansatz ist
wie folgt:

– Der unterlassene Ausbau nach 1955 hätte zu quantifizierbaren Deichgefährdungen
geführt.
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– Auf diese Deichgefährdungen hätten die konkreten Sturmflutereignisse auftreffen
können, die im vorliegenden Fall, im Zeitraum 1955 bis 2002 tatsächlich eingetreten
sind.

Auf dieser Betrachtungsweise ergibt sich eine Skala von in Betracht zu ziehenden Deich-
bruchsituationen, die jeweils unterschiedliche Überflutungs- und Schadensszenarien be-
wirkt hätten. Der Nutzenausdruck wird dadurch gegeben, dass sie nicht mehr auftreten
konnten, nachdem der Ausbau getätigt worden war.

Die Untersuchungsergebnisse von Klaus et al., 1990 können als repräsentativ, stellvertre-
tend für alle Gebietskulissen an der niedersächsischen Küste und an den Tideflüssen an-
gesehen werden, um auf vorhandene Hochwasserschadenspotenziale schließen zu können.
Die aufgrund umfangreicher und detaillierter Erhebungen und Auswertungen vorgenom-
mene Abschätzung des Gesamtschadens bei Überflutung der vom II. Oldenburgischen
Deichband geschützten Flächen bis zur Höhe von +1,5 m NN lieferte die Größenordnung
von rd. 1 Mrd. Euro für eine Gebietsgröße von 70.000 ha.

Eine Quantifizierung der maßgebenden Indikatoren: „Schutz von landwirtschaftlichem
Produktionspotenzial und die Vermeidung von Vermögensschäden“ ist, wie die zweijäh-
rige Untersuchung von Klaus et al., 1990 gezeigt hat, Einzelheiten s. Anlage, nur mit ei-
nem sehr hohen Aufwand möglich. Ein derartiger Aufwand für jede EAGFL-kofinanzierte
Einzelmaßnahme würde unverhältnismäßig, sowohl zeitlich als auch kostenmäßig, den
Rahmen der Zwischenbewertung sprengen. Die jährlichen Aufwendungen des Landes
Niedersachsen seit 1961, die im Jahre 2002 die Größenordnung von 2,2 Mrd. Euro er-
reichten (siehe MB-IX Kapitel u1, Abbildung u 9.2), veranschaulichen, welche Bedeutung
dem langfristigen Küstenschutz beigemessen wird. Die darin enthaltenen EAGFL-Mittel
in Höhe von 6,8 Mio. Euro (2000 bis 2002) bedeuten zwar nur einen Anteil von weniger
als 10 %, dennoch haben sie wirkungsvoll zur Vervollkommnung des Schutzes im ländli-
chen Raum beigetragen. Aus den Deichschäden und Überschwemmungen der Sturmflut
von 1962 (siehe MB-IX Kapitel u1, Abbildung u 9.1) und den Aufgaben in den Gebiets-
kulissen (siehe MB-IX Kapitel u1, Abbildung u 9.4 und u 9.5) wo EU-kofinanzierte Maß-
nahmen von 2000 bis 2002 durchgeführt wurden (siehe MB-IX Kapitel u1, Abbildung u
9.3), wird deutlich, welchen wichtigen Beitrag die Küstenschutzmaßnahmen für die vor-
genannten Indikatoren leisten.

Aufgrund der vorgestellten Betrachtungsweise zur Vorteilhaftigkeit des Küstenschutzes
lässt sich folgern, dass für eine Bewertung des Indikators „Schutz des landwirtschaftli-
chen Produktionspotenzials“ (Anteil bedrohter oder geschädigter Flächen) für die Frage-
stellung, in welchem Umfang die Strukturmerkmale der ländlichen Wirtschaft erhalten
oder verbessert wurden, allein nicht aussagekräftig genug ist.
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Es empfiehlt sich daher, aufgrund der vorliegenden Untersuchungen, für eine Gebietsku-
lisse alle Anteilswerte am Gesamtvermögen, d.h. neben der topografischen Betroffenheit
durch Überschwemmungen auch die sozio-ökonomische Struktur der ländlichen Region
in quantitativen Evaluierungen zu berücksichtigen. Die integralen Elemente, der Schutz
von landwirtschaftlichem Produktionspotenzial und die Vermeidung von Vermögens-
schäden durch laufende Anstrengungen als geeignete vorbeugende Maßnahmen sind der
maßgebende Indikator für den Wert von Küstenschutzmaßnahmen.

u2 – Hochwasserschutz im Binnenland

Seit In-Kraft-Treten eines Programms zur Verbesserung des Hochwasserschutzes im Bin-
nenland im Jahre 1972 werden in Niedersachsen auf dieser systematisch Maßnahmen
durchgeführt. In der Dekade (1990 bis 1999), vor Beginn des Förderzeitraumes 2000 bis
2006, beliefen sich die Aufwendungen des Landes auf insgesamt 142,7 Mio. Euro bzw.
jährlich rd. 14 Mio. Euro. Im laufenden Förderzeitraum von 2000 bis 2002 wurden für
insgesamt 46,9 Mio. Euro (im Mittel jährlich ebenfalls 15 Mio. Euro) Maßnahmen zum
Hochwasserschutz durchgeführt. Daraus ist ersichtlich, dass das Hochwasserschutzpro-
gramm mit jährlich gleich bleibenden Aufwendungen auch im Zeitraum 2000 bis 2002
vorangetrieben wurde, um die landwirtschaftlichen Flächen und die darin eingebetteten
ländlichen Siedlungen besser vor Hochwasserereignissen zu schützen. Auf diese Weise
erfolgt auch eine langfristig ausgerichtete Sicherstellung des landwirtschaftlichen Produk-
tionspotenzials, wobei die Belange der belebten und der nicht belebten Natur immer
gleichrangig berücksichtigt werden. Im Sinne von Artikel 33, 12. Spiegelstrich der VO
(EG) Nr. 1257/1999, sind alle diesbezüglichen Maßnahmen vorbeugende Instrumente.

Der Hochwasserschutz ist neben Flurbereinigung und Dorferneuerung eine klassische
überbetriebliche Maßnahme. Er ist zwar nur eine flankierende, d.h. passive Maßnahme,
dennoch ist er die Voraussetzung für die aktiven Maßnahmen im überflutungsgefährdeten
Gebiet im Rahmen des Förderprogramms. Damit ist der Hochwasserschutz das geeignete
vorbeugende Instrument, landwirtschaftliches Produktionspotenzial vor Naturkatastro-
phen zu schützen.

Die mit EAGFL-Zuwendungen im Zeitraum 2000 bis 2002 geförderten Gebietskulissen
des I. Entwässerungsverbandes Emden und des Neuhauser Deichverbandes sind überwie-
gend landwirtschaftlich strukturiert. Durch schadensverhütende und ertragssichernde
Wirkung hat der Ausbau, u.a. der Flussdeiche eine erhebliche wirtschaftliche Bedeutung
für die Landwirtschaft. Für den ländlichen Siedlungsbereich werden durch den verbesser-
ten Hochwasserschutz die Voraussetzungen für eine zukunftsorientierte wirtschaftlich,
nachhaltige Entfaltung erfüllt.

In den mittelfristigen Rahmen- und Finanzierungsleitplanungen des Landes, die jährlich
aktualisiert und auf jeweils weiter vier Jahre fortgeschrieben werden, ist der Zielerrei-
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chungsgrad des Hochwasserschutzes im allgemeinen Sinn verankert. Im Verbandsgebiet
des I. Entwässerungsverbandes Emden mit einer Größe von 45.000 ha liegt etwa ein Drit-
tel der Gesamtfläche unter dem Meeresspiegel. Gegen die Einwirkungen von der See her
wird die Gebietskulisse durch Landesschutzdeiche gegen Überschwemmungen geschützt.
Durch die Maßnahmen in der Ortschaft Loppersum (2000 bis 2002) konnte das angestreb-
te Sicherheitsniveau für die Bewohner im Ort und für die umliegenden landwirtschaftli-
chen Flächen sichergestellt werden. Künftig wird die Region wirkungsmäßig durch die
vorbeugenden Maßnahmen entlastet. Im Gebiet des Neuhauser Deichverbandes konnte ein
Teilabschnitt der gesamten Elbdeichstrecke schon vor dem Jahrhunderthochwasser aus-
gebaut werden. In den kommenden Jahren sind aber noch erhebliche Anstrengungen not-
wendig, um für 5.870 Einwohner und eine landwirtschaftliche Fläche von 23.200 ha den
angestrebten vollständigen Hochwasserschutz zu gewährleisten.

Indikator IX.4-2.2 Anteil geschädigter Fläche, die auf Grund von Fördermaßnahmen
wieder regeneriert werden können.

Dieser Indikator ist in Niedersachsen nicht relevant, da keine Maßnahmen mit entspre-
chenden Wirkungen oder Zielen angeboten werden.

9.6.4.3 Kriterium IX.4-3. Die Dynamik der Wirtschaftsteilnehmer im
ländlichen Raum ist gefördert und das Potenzial für eine en-
dogene Entwicklung im ländlichen Raum ist aktiviert worden.

Checkliste

1. Das Kriterium ist relevant. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
3. Das Kriterium wurde modifiziert. 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.

Indikator IX.4-3.1 Hinweise auf eine verstärkte Dynamik/ein verbessertes Potenzial auf
Grund der Fördermaßnahmen (Beschreibung).

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert.
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs)-indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

o – Dorferneuerung

Die Befragungen der Experten im Rahmen der Fallstudien, die in den Bundesländern
durchgeführt wurden, haben deutlich gemacht, dass von der Dorferneuerung ein wichtiger
Impuls ausgeht, die dörfliche Dynamik anzustoßen und nachhaltig zu fördern.
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Besonders das Prozesshafte und Systematische der Dorferneuerung fördern die Dynamik.
Von großer Wichtigkeit ist die Phase der Planaufstellung, in der die Dorfgemeinschaft
aufgefordert ist, sich umfassend zur Situation im Dorf zu äußern, Verbesserungs-
vorschläge zu machen und sich aktiv in den Prozess der Planaufstellung einzubringen.
Die Auftaktveranstaltung, zu der das gesamte Dorf eingeladen wird, zielt bereits das erste
Mal auf das Gemeinschaftsgefühl ab. Durch regelmäßig Treffen werden die Kontakte
dann intensiviert. Im Rahmen von Arbeitsgruppentreffen erfahren die Dorfbewohnern
dann beispielsweise von den anderen Belangen im Ort. Sie lernen sich gegenseitig besser
kennen und verstehen und entwickeln ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Es entstehen
personelle Netze; die Dorfgemeinschaft wird zunehmend gestärkt. Auch eine bereits vor-
handene und funktionsfähige Dorfgemeinschaft profitiert von der Dorferneuerung; i.d.R.
wird sie durch den Dorferneuerungsprozess noch aktiver. Außerdem findet oft eine Aus-
dehnung des aktiven Personenkreises statt. Zu dem „harten Kern“ derjenigen, die im Dorf
Sachen auf die Beine stellen, kommen neue Personen hinzu.

Im Rahmen der schriftlichen Befragung der öffentlichen Zuwendungsempfänger haben
wir in diesem Zusammenhang Folgendes gefragt:

MB-IX Abbildung 9.13: „Wie hat sich der soziale Zusammenhalt in der Region/im
Dorf durch den Prozess der Dorfentwicklung verändert?“
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Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Befragungsergebnisse. (Häufigkeit der Nennungen; n= 44).

MB-IX Abbildung 9.13 verdeutlicht noch einmal, dass infolge der Dorferneuerung der
soziale Zusammenhalt intensiviert wurde und Kontakte häufiger stattfanden als vor der
Dorferneuerung.

MB-IX Abbildung 9.14 zeigt, dass die Mehrheit der Dorfbevölkerung in diesen Prozess
eingebunden ist. In etwa jedem zweiten geförderten Dorf beteiligen sind mehr als die
Hälfte der Dorfbewohner an der Dorferneuerung. Bei 12 % der Dörfern sind sogar fast
alle Dorfbewohner aktiv beteiligt.
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MB-IX Abbildung 9.14: „Wie war die Resonanz auf die Dorferneuerung von Seiten
der Bürger?“
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Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Befragungsergebnisse. (Häufigkeit der Nennungen; n= 44).

Viele Projekte, besonders solche für die Dorfgemeinschaft, werden zudem, um die Kosten
niedrig zu halten, in großen Teilen in Eigenarbeit durchgeführt. Dies steigert das Verant-
wortungs- und Zusammengehörigkeitsgefühl der Dorfbewohner. Beides hält dabei häufig
länger als die Dorferneuerung gefördert oder offiziell betrieben wird. Oftmals werden in
den Dörfern auch nach Abschluss der geförderten Dorferneuerung neue Projekte wie z.B.
die Umgestaltung von Gemeinschaftsanlagen, das Aufstellen von Sitzbänken und Be-
schilderung, das Anbringen von Mülleimern etc. angegangen und mit dem neuen Enga-
gement in Eigenregie umgesetzt. Dies geschieht besonders häufig vor dem Hintergrund
des Wettbewerbs „Unser Dorf soll schöner werden – Unser Dorf hat Zukunft“. Die geför-
derte Dorferneuerung greift eng mit diesem Wettbewerb ineinander. Die Umsetzung der
geförderten Dorferneuerungsmaßnahmen versetzt das Dorf dabei häufig erst in eine sie-
gesträchtige Position und ist der Anstoß, sich erstmals am Dorfwettbewerb zu beteiligen.
Der erstellte Dorferneuerungsplan dient mitunter als richtungsweisende Grundlage für die
Durchführung ergänzender Maßnahmen, welche besonders im Rahmen der Dorfwettbe-
werbs erfolgsversprechend scheinen.

Hat ein Dorf erst einmal am Dorfwettbewerb teilgenommen, ist häufig der Ehrgeiz der
Dorfgemeinschaft geweckt, bessere Plätze zu erzielen oder gute Plätze zu halten. Damit
verbunden ist automatisch die eigenverantwortliche „Weiterarbeit“ am Dorf, welches die
Dorfgemeinschaft weiter stärkt und das Dorfbild weiter verbessert. Durch die gemeinsa-
me Tätigkeit erfahren die beteiligten Personen eine Wertschätzung, außerdem wird das
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Verantwortlichkeitsgefühl nachhaltig gestärkt. Die Durchführung vieler Arbeiten in Ei-
genleistung stärkt daher das Gemeinschaftsgefühl ganz erheblich. Neben den befragten
Dorfbewohnern wurde dieser Aspekt auch von den befragten Experten hervorgehoben.
Damit lässt sich festhalten, dass die Förderung der Dorferneuerung auf dieses Weise eine
eigenverantwortliche, eigenständige und nachhaltige Dorfentwicklung auf lokaler Ebene
anschiebt.

9.6.4.4 Kriterium IX.4-4. Erhalt/Verbesserung der Standortfaktoren
in ländlichen Gebieten.

Checkliste

1. Das Kriterium ist relevant. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
3. Das Kriterium wurde modifiziert. 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt. ✔

Dieses Kriterium wurde neu eingeführt. Der Grund dafür ist in der Vielzahl von Maß-
nahmen und Projekten zu finden, deren Förderung die Verbesserung der Standortfaktoren
in ländlichen Gebieten zum Inhalt hat. Dies sind z.B. Projekte wie

– gestalterische Maßnahmen an Gebäuden, die das Ortsbild ländlicher Siedlungen
verbessern,

– die Verbesserung der Verkehrssituation in Dörfern durch gestalterische Maßnahmen
an Straßen und außerhalb von Dörfern durch Verbesserung des Wegenetzes und des
Ausbaus der Wege,

– die Schaffung von Entwicklungsmöglichkeiten für Dörfer durch die Flurbereinigung
(z.B. wenn in Folge der Flurbereinigung Gewerbegebiete geschaffen werden),

die zu einer Attraktivitätssteigerung auch für gewerbliche Unternehmen führen. Da dieser
Zusammenhang in keinem anderen Kriterium dargestellt wird, wurde dieses Kriterium
neu eingeführt. Die Darstellung des zugehörigen Indikators erfolgt als Beschreibung ein-
deutiger Hinweise, da dies die beste Form der Darstellung von so vielfältigen und kom-
plexen Wirkungen ist.

Indikator IX.4-4.1 Hinweise auf Erhalt/Verbesserung der Standortfaktoren in ländli-
chen Gebieten (Beschreibung).

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert.
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs)-indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔
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k – Flurbereinigung

Die Instrumente der Flurbereinigung dienen der Entflechtung von Nutzungskonflikten
und der Infrastrukturverbesserung, und können damit durchaus zur wirtschaftlichen Bele-
bung ländlicher Gemeinden beitragen (Henkes, 1998). Gemäß Flurbereinigungsgesetz
(§ 86.1) kann es auch der Hauptanlass eines Verfahrens sein, Maßnahmen der Siedlung,
der Dorferneuerung oder der städtebaulichen Entwicklung zu ermöglichen.

In Niedersachsen werden Flurbereinigungsverfahren auch mit der Schwerpunktzielset-
zung S (Städtebau, gewerbliche Wirtschaft) oder G (Kommunaler Gemeinbedarf) einge-
leitet (insgesamt zehn von 153 Verfahren, die in der Projektliste genannt sind). Ein Bei-
spiel hierfür ist das Verfahren Schirum, dessen Hauptziel es ist, die geordnete städtebau-
liche Entwicklung unter Berücksichtigung landwirtschaftlicher Belange zu ermöglichen.
Hierzu führt der Verfahrensbearbeiter in der Befragung aus: „Mit der im Jahre 2002 aktu-
ell gewordenen geplanten erheblichen Erweiterung des Gewerbegebietes haben sich die
zu lösenden Landnutzungskonflikte zusätzlich vergrößert. Erst durch Umsiedlung zweier
landw. Betriebe im Rahmen des Verfahrens wurde die Realisierung dieser Planung er-
möglicht.“

Ein wichtiges Instrument der Flurbereinigung ist hierbei das Bodenmanagement. Kom-
munen und Unternehmen benötigen für ihre Investitionstätigkeiten häufig ganz bestimmte
Flächen, deren Erwerb auf dem freien Markt mit hohem Zeitaufwand und Preisaufschlä-
gen verbunden sein kann, und die in der Flurbereinigung in einem zeitlich und wertmäßig
festgelegten Rahmen eingetauscht werden können. Das Bodenmanagement zu Gunsten
der Kommunen wurde in der Befragung der Flurbereinigungsbehörden erhoben (Frage 2).
In 24 der 32 Verfahren aus der Stichprobe wurde Bodenmanagement zu Gunsten der
Kommunen betrieben, insgesamt wurden rund 276 ha Fläche an die kommunalen Körper-
schaften zugewiesen. Darunter werden Flächen für Gewerbegebiete, Baugebiete und Er-
schließungsstraßen genannt, aber auch Flächen, die die Gemeinde zur Bodenbevorratung
nutzt, um sie als Ausgleichs- und Ersatzflächen für kompensationspflichtige Maßnahmen
an anderer Stelle anzubieten.

Einen besonderen Stellenwert hat das Bodenmanagement in Unternehmensflurbereini-
gungsverfahren nach § 87 FlurbG, deren Anlass eine überörtliche Verbesserung der Infra-
struktur ist. Mit Hilfe der Flurbereinigung kann der Flächenbedarf des Großbauverhabens
sozialverträglich gedeckt werden, was zu höherer Akzeptanz durch die Betroffenen und
zu einer Beschleunigung des Bauvorhabens beiträgt. 29 % der im Rahmen von PRO-
LAND geförderten Verfahren fallen unter diese Kategorie.

Auch der Wegebau in der Flurbereinigung trägt zur Steigerung der Attraktivität des
Standorts für Unternehmen bei. Die Baumaßnahmen zur Entflechtung des Verkehrs – in-
nerorts durch den Neubau von Ortsrandwegen, auf Landstraßen durch den Bau von paral-
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lelen Wirtschaftswegen – tragen zu einer verbesserten Anbindung der Gewerbebetriebe an
das Straßennetz bei und erhöhen den Verkehrsfluss und die Verkehrssicherheit auf den
Straßen.

Ein weiterer Standortfaktor ist die Berichtigung oder flächenhafte Erneuerung des Lie-
genschaftskatasters, die bei den meisten Flurbereinigungsverfahren zwangsläufig – quasi
als Kuppelprodukt - erfolgt (Henkes, 1998). Diese führt zum einen zu Ersparnissen der
öffentlichen Hand bei der Kataster- und Grundbuchführung, da sich die Zahl der Flurstü-
cke durch die Flurbereinigung meistens erheblich verringert. Als Standortfaktor noch
wichtiger ist die Erleichterung des Grundstücksverkehrs, da die Rechtssicherheit aufgrund
der Neufeststellung von Flurstücksgrenzen und der Aufhebung entbehrlicher Rechte im
Grundbuch deutlich erhöht wird.

o – Dorferneuerung

Wie bereits umfassend unter Indikator IX.2-3.4 dargestellt wurde, verbessert die Dorfer-
neuerung die weichen personenbezogenen Standortfaktoren

3
. Die Dorferneuerung führt

dazu, dass besonders die Bausubstanz und der Straßenraum im Ort nachhaltig verbessert
werden. Dies reicht von Aspekten des schöneren Ortsbildes über die Wiederherstellung
von Funktionalität bis zu persönlichen Verbesserungen der Dorfbewohner im Alltagsle-
ben. Wege sind besser zu begehen, Straßen gefahrloser zu kreuzen, Autos einfacher zu
parken oder zu wenden, Geschäfte einfacher zu beliefern, Wohnungen angenehmer zu
bewohnen. Durch die Verbesserung der Wohnqualität wird der Ort attraktiver für poten-
zielle Neubürger und Gewerbebetriebe. Die Expertengespräche haben die Ergebnisse der
schriftlichen Befragungen in diesem Punkt bestätigt (siehe auch Indikator IX.2-3.4).

Im Rahmen der Fallstudie haben wir auch die Gewerbebetriebe gefragt, wie sich die
Dorferneuerung auf den gewerblichen Sektor auswirkt. Im niedersächsischen Untersu-
chungsdorf gibt es – anders als in den Fallstudiendörfern der anderen Bundesländer -

3
Man unterscheidet harte und weiche Standortfaktoren. Harte Standortfaktoren orientieren sich am Ziel
der Gewinnmaximierung und umfassen im Wesentlichen natürlich-technische und vom Menschen ge-
schaffene Faktoren wie z.B Eigenschaften der Fläche, Arbeitskräftepotenzial, Marktnähe, Verkehrs-
anbindung, Fühlungsvorteile, Steuern und Auflagen, Ver- und Entsorgungssituation u.ä. Weiche
Standortfaktoren unterteilt man in weiche unternehmensbezogene und weiche personenbezogene Fak-
toren. Die weichen unternehmensbezogenen Faktoren sind von unmittelbarer Wirksamkeit für die Un-
ternehmenstätigkeit. Dazu zählen z.B. das Verhalten der öffentlichen Verwaltung oder politischer
Entscheidungsträger, die Arbeitnehmermentalität, das Wirtschaftsklima und „Bilder“, wie z.B. das
Image der Region oder Stadt dazu. Zu den weichen personenbezogenen Faktoren gehören die persön-
lichen Präferenzen der Entscheider und die Präferenzen der Beschäftigten. Beides sind subjektive
Einschätzungen über die Lebens- und Arbeitsbedingungen am Standort. Es zählen dazu: Der Freizeit-
und Erholungswert, die zentralörtliche Versorgung, die Qualität des Wohnens und des Wohnumfelds,
die Qualität der sozialen Infrastruktur, die Umweltqualität, die Bildungsmöglichkeiten und das
Kulturangebot. (u.a. Grabow et. al. 1995).
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noch vergleichsweise viele Betriebe, so dass wir uns bei den folgenden Aussagen auf die
Antworten von sieben Betrieben stützen.

Gefragt haben wir: „Wie haben sich die folgenden Standortbedingungen für ihren Betrieb
durch die Dorferneuerung bis heute verändert?“ Grundsätzlich ist voranzustellen, dass
kein Betrieb negative Veränderungen durch die Dorferneuerung erfahren hat. Neben eini-
gen Nennungen „kein Einfluss“ gab es zahlreiche Nennungen „positiv“, die nachfolgend
in MB-IX Abbildung 9.15 dargestellt sind.

Es wird deutlich, dass die Qualität der Bausubstanz im ganzen Dorf gemeinsam mit der
Attraktivitätssteigerung des gesamten Umfelds einen sehr großen positiven Einfluss auf
die Gewerbebetriebe hat. Daneben sind Parkflächen für Kunden, eine gute Erreichbarkeit
für motorisierte Kunden und Lieferanten (Lage) sowie die fußläufige Erreichbarkeit wei-
tere Faktoren, die die Dorferneuerung positiv gewirkt hat. Insofern ein Gewerbebetrieb
auch selber gefördert wurde, spielt natürlich auch die Verbesserung seiner eigenen Bau-
substanz eine wichtige Rolle.

MB-IX Abbildung 9.15: Standortverbesserungen für gewerbliche Betriebe infolge der
Dorferneuerung
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Quelle: Eigene Darstellung. (positive Nennungen absolut, n=7).

Die Verbesserung dieser Faktoren führt dazu, dass mehr Menschen in den Ort kommen;
entweder als Neudörfler oder als Gäste. Dies wirkt sich positiv auf die Gewerbebetriebe
aus. Ein Versicherungsunternehmen bestätigte, dass sich der Kundenkreis durch die Neu-
dörfler vergrößert habt und ein Lebensmittelgeschäft formulierte es so: „Wer sich im Dorf
wohl fühlt, gibt sein Geld hier aus.“
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9.6.5 Frage IX.5. – In welchem Umfang ist die Umwelt im ländlichen
Raum erhalten oder verbessert worden?

❍

k n o r s t u

- Hauptziel/-wirkung ❍- Nebenziel/-wirkung

9.6.5.1 Kriterium IX.5-1. Verbesserungen in der Landwirtschaft ha-
ben Umweltvorteile bewirkt.

Checkliste

1. Das Kriterium ist relevant. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
3. Das Kriterium wurde modifiziert. 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.

Indikator IX.5-1.1 Anteil der Flächen, auf denen der Bodenschutz verbessert wurde,
insbesondere durch eine auf Grund von Fördermaßnahmen ermöglichte Verringerung
der Bodenerosion (in ha und %).

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert.
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs)-indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

k -Flurbereinigung

Von den Ämtern für Agrarstruktur wurde für 32 ausgewählte Verfahrensgebiete erfragt,
welche Maßnahmen zur Verhinderung der Bodenerosion mit welchem Umfang durchge-
führt wurden. Diese Ergebnisse werden zusammenfassend dargestellt.

Danach wurden in 19 der berücksichtigten Verfahrensgebiete Maßnahmen umgesetzt, die
dem Erosionsschutz dienen. Da nicht in allen Gebieten eine Erosionsproblematik tatsäch-
lich vorliegt, ist davon auszugehen, dass bei Vorhandensein einer solchen Problematik
auch entsprechende Maßnahmen umgesetzt wurden. In einzelnen Gebieten war die Ver-
ringerung der Bodenerosion ein ausdrücklich genanntes Verfahrensziel. So sollte im Flur-
bereinigungsgebiet Räber ein Maßnahmenkonzept zum Schutz vor den schädlichen
Auswirkungen der Wassererosion in der Fläche und in der Ortslage umgesetzt werden.
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Die am häufigsten angegebene Maßnahme ist die Kammerung der Landschaft durch An-
pflanzung von Hecken (neun Nennungen). Daneben spielen Aufforstungen (vier Nennun-
gen) und Änderungen der Bearbeitungsrichtung eine Rolle (zwei Nennungen). Eine Ver-
kürzung der erosionsrelevanten Hanglänge wurde in dem genannten Gebiet Räber auf
75 ha durchgeführt.

Nach Schätzungen der befragten Mitarbeiter der Ämter für Agrarstruktur wurde in den
Gebieten, in denen eine Erosionsproblematik vorlag, die Bodenerosion auf 12 % der
landwirtschaftlichen Nutzfläche des Verfahrensgebietes verringert (Frage 24, flächenge-
wichteter Mittelwert). Für die 17 Verfahrensgebiete, für die Flächenangaben vorliegen,
handelt es sich hierbei in der Summe um ca. 2.300 ha.

Indikator IX.5-1.2 Verringerte Wasserverluste der Bewässerungsinfrastrukturen auf
Grund der Beihilfe (in ha, denen diese Beihilfe zugute kommt und in m3/Tonnen
pflanzlicher Erzeugnisse).

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert.
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs)-indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

t1 -Teilprojekt Bau eines Wasserspeichers zur Aufnahme und Zwischenspeicherung
des Prozesswassers der Zuckerfabrik Uelzen

Der Indikator IX.5-1.2 ist für das Projekt relevant. Es können, nach Inbetriebnahme des
Projektes die Angaben der tatsächlich beregneten Fläche und die Kubikmeter eingespartes
Grundwasser geliefert werden.

Indikator IX.5-1.3 Hinweise auf positive Entwicklungen im Umweltbereich, die mit den
Bewirtschaftungsmethoden und –praktiken sowie der ökologischen Infrastruktur oder
der Bodennutzung in Zusammenhang stehen und auf Fördermaßnahmen zurückzu-
führen sind (Beschreibung).

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert.
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs)-indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔
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t1 – Neue Strategien im Bereich Umwelt und Landwirtschaft

Die zurzeit noch laufenden Einzelprojekte und Entwicklungsvorhaben zu dieser Maß-
nahme greifen neue Strategien zu Emissionen und Immissionen auf: Insbesondere beim
Projekt POLARIS, das die Konzeption, Erstellung und beginnende Anwendung einer
Software mit Raumbezug beinhaltet, ist von positiven Entwicklungen für die Umwelt
auszugehen. POLARIS setzt sich aus Modulen zusammen, die sich u.a. mit Nährstoff-
strommanagement und Wasserschutz befassen. Dadurch, dass die Software von verschie-
denen Nutzern aus Agrarverwaltung und Dienstleistungsbereich verwendet werden soll
und Einzellösungen zusammengefasst werden, entstehen Informationsgewinne. Deren
Umsetzung in der Bewirtschaftung lässt positive ökologische Auswirkungen, namentlich
bei der Bodennutzung, erwarten.

Die anderen Projekte werden wertvolle grundsätzliche Hinweise und Erfahrungen zum
Bereich der Tierhaltung geben. Voraussichtlich kann z.B. die Belastungssituation der Bö-
den bei Freilandhaltung von Legehennen geringer werden. Durch verbesserte Tierhal-
tungssysteme können für die Bewohner ländlicher Regionen zukünftig aufgrund besser
abschätzbarer und reduzierter Emissionen (Bioaerosolbelastung) bei Stallneubauten und
durch nachträgliche Reduzierung bei bereits vorhandenen Ställen die Belastung verringert
werden.

9.6.5.2 Kriterium IX.5-2. Vermeidung von Verschmutzun-
gen/Emissionen, besserer Ausnutzungsgrad von natürli-
chen/nicht erneuerbaren Ressourcen.

Checkliste

1. Das Kriterium ist relevant. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
3. Das Kriterium wurde modifiziert. 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.

Indikator IX.5-2.1 Abfälle/Abwasser, die auf Grund von Fördermaßnahmen gesam-
melt/behandelt wurden (in % der Abfälle/Abwasser und in % der teilnehmenden land-
wirtschaftlichen Betriebe/Haushalte)

Dieser Indikator ist in Niedersachsen nicht relevant, da es keine Maßnahmen gibt, die auf
eine entsprechende Wirkung abzielen.

Indikator IX.5-2.2 Anteil der landwirtschaftlichen Betriebe/Haushalte, die auf Grund
von Fördermaßnahmen Zugang zu erneuerbaren Energien haben (in %).

Dieser Indikator ist in Niedersachsen nicht relevant, da es keine Maßnahmen gibt, die auf
eine entsprechende Wirkung abzielen.
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Indikator IX.5-2.3 Bessere Nutzung nichterneuerbarer Ressourcen (Anzahl und Art
der Projekte, die hierzu beigetragen).

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert.
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs)-indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

Der Indikator wurde neu eingeführt, um auf weitere indirekt entstehende Wirkungen auf-
merksam machen zu können. Hier sollen Wirkungen erfasst werden, die zu z.B. zu einem
geringeren Verbrauch oder zur nicht Inanspruchnahme nicht erneuerbarer Ressourcen
führen. Bedeutsam ist in diesem Zusammenhang auch, dass nachgelagert weitere indirek-
te, positive Wirkungen für die Umwelt entstehen, z.B. trägt ein geringerer Öl- oder Ben-
zinverbrauch zur Reinhaltung der Luft durch verringerten Schadstoffausstoß bei.

k – Flurbereinigung

Wie in Indikator IX.1-1.1 ausführlich dargestellt, tragen Bodenordnung und Wegebau in
der Flurbereinigung zu einer Rationalisierung der Feldwirtschaft bei, die auch verringerte
Laufzeiten der Schlepper nach sich ziehen. So führt z.B. die Verdoppelung der Schlag-
größe von 1 auf 2 ha im Getreidebau zu einer Verringerung der Schlepperlaufzeit von
15,8 auf 13,5 Schlepperstunden pro ha (Janinhoff, 1999), und damit werden (bei einem
Verbrauch von 8,1 Liter Diesel pro Stunde für 74-kW-Schlepper, KTBL, 2002) auch 18,6
Liter bzw. 15 % weniger Diesel je ha verbraucht. Wegen der vielschichtigen Wirkungen
der Flurbereinigung ist eine Gesamtabschätzung jedoch nicht möglich.

o – Dorferneuerung

Im Rahmen der schriftlichen Befragung der privaten Zuwendungsempfänger haben wir
gefragt, ob im Rahmen der Bautätigkeiten Aspekte des umwelt- und ressourcenschonen-
den Bauens eine Rolle gespielt haben.
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MB-IX Abbildung 9.16: „Haben Sie im Rahmen Ihrer Bauarbeiten Aspekte des um-
weltgerechten und energiesparenden Bauens berücksichtigt?“

68%

32%
27%

5% 4%

63%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

ja nein k.A.

DE

EtL

Quelle: Eigene Darstellung. (DE.: n=43, EtL.: n=20).

Im Teilbereich DE haben 68 % der Befragten gesagt, eben diese Aspekte berücksichtigt
zu haben. Hierbei handelt es sich besonders um verbesserte Isolierungen bei Dächern und
Mauerwerk sowie Doppelglasfenster, mit denen der Wärmeverlust der Gebäude z.T. er-
heblich verringert werden kann. Dies wiederum hat positive Auswirkungen auf den Heiz-
öl-, Gas- oder Fernwärmeverbrauch, da infolge besserer Isolierung weniger geheizt wer-
den muss. Auf diese Weise können nicht-erneuerbare Ressourcen eingespart werden.

r – Wegebau

Die aus der verbesserten Befahrbarkeit der geförderten Wege resultierende Treibstoffer-
sparnis wurde bei Indikator IX.1-1.1 berechnet und wird an dieser Stelle ergänzend aufge-
führt. Die ermittelte Ersparnis beträgt rund 2,3 Liter Diesel je ha LF und ist verglichen
mit dem Gesamtverbrauch z.B. im Getreidebau von 128 l/ha (vgl. Ergebnis bei k - Flurbe-
reinigung) ein zu vernachlässigender Aspekt.



254 Kapitel 9 MB-IX - Umwelt

9.6.5.3 Kriterium IX.5-3. Erhaltung/Verbesserung nichtlandwirt-
schaftlicher Flächen im Sinne von biologischer Vielfalt, Land-
schaften oder natürlichen Ressourcen.

Checkliste

1. Das Kriterium ist relevant. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
3. Das Kriterium wurde modifiziert. 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.

Das Kriterium ist geeignet, allerdings wurde es inhaltlich neu gegliedert. Die neuen Indi-
katoren beziehen sich auf die einzelnen Schutzgüter die die Leistungsfähigkeit des Natur-
haushaltes bestimmen, nämlich Arten- und Lebensgemeinschaften, Landschaf-
ten/Landschaftsbild, Boden, Wasser sowie Klima/Luft.

Für Arten –und Lebensgemeinschaften werden, soweit möglich, Flächengrößen sowie
Prozentanteile an Verfahrensflächen ermittelt. Die Wirkungen auf die Schutzgüter Land-
schaftsbild, Boden, Wasser und Klima/Luft werden beschrieben.

Grundsätzlich führt die für die Frage 5 vorgegebene Unterscheidung zwischen landwirt-
schaftlichen und nichtlandwirtschaftlichen Nutzflächen zu Bewertungsproblemen, da eine
solche Trennung in diesem Zusammenhang nicht sauber zu vollziehen ist. Nachfolgend
werden unter nichtlandwirtschaftlicher Fläche auch solche Flächen verstanden, die zwar
landwirtschaftlich bewirtschaftet werden, die aber nicht primär der Produktion landwirt-
schaftlicher Erzeugnisse dienen, sondern deren Nutzung in erster Linie aufgrund spezifi-
scher Naturschutzziele erfolgt (wie z.B. extensiv genutzte Grünlandflächen im Rahmen
halb offener Weidesysteme).

Indikator IX.5-3.1 Erhalt/Verbesserung nichtlandwirtschaftlicher Flächen im Hinblick
auf Artenvielfalt (ha)

Checkliste
1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert.
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs)-indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

k-Flurbereinigung

Die nachfolgenden Aussagen zu den Wirkungen der Flurbereinigung auf den Biotop- und
Artenschutz beruhen auf einer Analyse der Wirkungen in 32 ausgewählten Verfahrensge-
bieten. Die Gesamtzahl aller anhängigen Verfahren mit EAGFL-Beteiligungt beträgt der-
zeit 153. Aufgrund der großen Heterogenität der Gebiete und der unterschiedlichen Ziel-
setzungen ist eine repräsentative Auswahl von Gebieten nicht möglich. Es wurde daher



Kapitel 9 MB-IX – Umwelt 255

darauf verzichtet, die nachfolgenden Flächenangaben auf sämtliche Verfahrensgebiete
hochzurechnen.

Der Hinwendung der Flurbereinigung zum Naturschutz gelang mit der Aufnahme des
Fördergrundsatzes „Maßnahmen zur Sicherung eines nachhaltig leistungsfähigen Natur-
haushaltes“ in das Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe der endgültige Durchbruch
(Kliewer, 1996). Grundlage für die Umsetzung dieses Fördergrundsatzes ist in Nieder-
sachsen die neu überarbeitetet Leitlinie „Naturschutz und Landschaftspflege in Verfahren
nach dem Flurbereinigungsgesetz“ (ML, 2002d). Entsprechend der Leitlinie geht in den
heutigen Verfahren die Berücksichtigung von Zielen des Naturschutzes über die Abarbei-
tung der Eingriffsregelung deutlich hinaus.

Dies geht auch aus den Ergebnissen der Untersuchung hervor. So lag bei 5 der 32 näher
untersuchten Verfahren der Aufgabenschwerpunkt im Bereich „Naturschutz und Land-
schaftspflege“. Als Nebenziel wurde der Naturschutz in 25 weiteren Verfahren benannt.
In den meisten der untersuchten Flurbereinigungsgebiete spielt daher der Natur- und Ar-
tenschutz eine ganz wesentliche Rolle.

Die Bedeutung der Flurbereinigung für den Artenschutz liegt in der Neuanlage und Ver-
netzung von Biotopen sowie in der Bereitstellung von Flächen, auf denen übergeordnete
naturschutzfachliche Planungen umgesetzt werden können (vgl. z.B. Neumann, 1996).
Durch den Flächentausch wird es ermöglicht, dass Flächen dem Naturschutz gewidmet
werden, die aufgrund ihrer Standortbedingungen oder ihrer Lage von besonderem Wert
für den Artenschutz und die Biotopvernetzung sind (ML, 2002d). Eine besondere Bedeu-
tung kommt in diesem Zusammenhang den bestehenden Natur- und Landschaftsschutzge-
bieten sowie den Natura-2000 Gebieten zu.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über den Beitrag der 32 ausgewählten
Flurbereinigungsverfahren zu der Sicherung und Neuausweisung von Schutzgebieten
(Frage 19).
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MB-IX Tabelle 9.8: Beitrag der Flurbereinigung zur Sicherung und Neuausweisung
von Schutzgebieten“ (n = Zahl der Nennungen)

Schutzkategorie Beitrag zur Sicherung vorhandener
Schutzgebiete

Beitrag zur Neuausweisung eines
Schutzgebietes/Erweiterung der
Schutzgebietsfläche

Insgesamt ha n = Durchschnitt
Verfahren ha

Insgesamt
ha

n = Durchschnitt
Verfahren ha

NSG 470 6 78 397 4 99
LSG 177 7 25 10 1 10
WSG 70 2 35 10 1 10
Überschwemmungsgebiet 298 3 99 - - 0
Natura 2000 310 1 310 20 1 20

Quelle: Eigene Berechnung, n= 32, Mehrfachnennungen möglich.

Die Flurbereinigung lieferte in den untersuchten Verfahren auf insgesamt 1.762 ha einen
wichtigen indirekten Beitrag zur Umsetzung von naturschutzfachlichen Maßnahmen in
Schutzgebieten. Die direkten Wirkungen für den Artenschutz ergeben sich in den jeweili-
gen Schutzgebieten aus der Art der umgesetzten Maßnahmen.

Daneben wurden weitere 933 ha für spezifische Umweltschutzbelange außerhalb von
Schutzgebieten zur Verfügung gestellt. Hiervon entfallen 158 ha auf die Einrichtung von
Fließgewässerrandstreifen. Beispielhaft kann auch die Bereitstellung von 80 ha für die
Moorrenaturierung im Verfahrensgebiet Bokel genannt werden.

Biotopgestaltende Maßnahmen mit einem Flächenumfang unter 3.000 m2 wurden im
Rahmen der Befragung gesondert erfasst. In den 32 untersuchten Flurbereinigungsverfah-
ren sind danach u.a. 34 ha Hecken, 10 ha Obstwiesen und 120 ha Sukzessionsflächen ein-
gerichtet worden. Im Durchschnitt wurden in jedem Verfahren 12,8 ha nichtlandwirt-
schaftlich genutzter Kleinbiotope neu geschaffen. Auch neu geschaffenes Grünland wurde
bei dieser Zusammenstellung mit 2,7 ha pro Verfahrensgebiet berücksichtigt, da es sich
häufig um Extensivgrünland handelt. Das macht einen Zuwachs des Flächenanteils natur-
schutzfachlich wertvoller Biotoptypen von ca. 1 % bezogen auf die durchschnittliche Ver-
fahrensflächengröße aus.

Dem steht ein Verlust von Biotoptypen von durchschnittlich 1,3 ha pro Verfahren gegen-
über (Fragebogen Frage 28). Hierbei handelt es sich um die Beseitigung von Biotopen
beispielsweise im Rahmen des Wegebaus, die aber durch Kompensationsmaßnahmen
auszugleichen ist. Der reale Flächenzuwachs für naturschutzfachlich wertvolle Biotopty-
pen beträgt demnach im Schnitt ca. 11,5 ha pro Verfahren. Hiervon beruhen im Mittel
7,4 ha auf Kompensationsmaßnahmen im Rahmen der Eingriffsregelung.
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Zusätzlich zu der Neuanlage wurden in den untersuchten Verfahren auf insgesamt 577 ha
Maßnahmen zum Erhalt, zur Sicherung und Verbesserung naturschutzfachlich wertvoller
Biotope umgesetzt. Hierunter spielt der Grünlanderhalt eine besondere Rolle.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Flurbereinigung durch die Neuanlage von
Biotopen auf im Mittel über 11 ha pro Verfahrensgebiet in erheblichem Umfang zur
Strukturanreicherung der Agrarlandschaft und zur Biotopvernetzung beiträgt. Die biotop-
gestaltenden Maßnahmen gehen damit deutlich über die nach der Eingriffsregelung vor-
geschriebenen Kompensationsmaßnahmen (7,4 ha) hinaus. Ebenfalls bedeutend sind die
positiven Wirkungen durch den Beitrag zum Erhalt und zur Neuausweisung von Schutz-
gebieten sowie zur Erweiterung der Schutzgebietsfläche und durch Flächenbereitstellun-
gen für sonstige Umweltbelange.

t2 - Naturschutz- und Landschaftspflegemaßnahmen in bestimmten Gebieten

Insgesamt 1.318 ha wurden durch Flächenerwerb für den Naturschutz gesichert. Der weit
überwiegende Teil der Flächen liegt in den FFH-Gebieten. Entsprechend der vorhandenen
oder der noch zu erstellenden Entwicklungs- und Erhaltungsziele für die FFH-Gebiete
werden zukünftig verschiedene biotopgestaltende Maßnahmen umgesetzt werden, die der
Sicherung oder der Entwicklung der Artenvielfalt dienen (z.B. Wiedervernässung). Etwa
87 ha ehemals intensiv genutzte Acker- und Grünlandflächen wurden in Gewässerrand-
streifen umgewandelt. Diese Randstreifen dienen der Biotopvernetzung und bedeuten
meist auch eine Strukturanreicherung. Umgestaltungen am Gewässer oder im Talauenbe-
reich wurden auf einer Länge von 17,8 km durchgeführt. Dies dient ebenfalls der Erhö-
hung der Strukturvielfalt und verbessert die Lebensraumqualitäten der Gewässer. Die Be-
seitigung von 74 ökologischen Sperren ist eine wichtige Voraussetzung für die Besied-
lung der Gewässer mit den typischen Arten und dient damit dem Artenerhalt. In Einzelfäl-
len werden hiermit wichtige Beiträge für den Erhalt und die Ausbreitung von Arten des
Anhangs II der FFH-Richtlinie geliefert (z.B. Bachneunauge).

Indikator IX.5-3.2 Erhalt/Verbesserung nichtlandwirtschaftlicher Flächen im Hinblick
auf Landschaften (Beschreibung, % der Verfahrensfläche)

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert.
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs)-indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔
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k-Flurbereinigung

Im Rahmen der Flurbereinigung werden in erheblichem Umfang strukturierende Land-
schaftselemente wie Hecken, Feldgehölze und Sukzessionsflächen neu angelegt. Diese
haben oftmals eine stark landschaftsbildprägende Funktion und entfalten eine weitaus
stärkere Wirkung, als ihrer alleinigen Flächengröße entsprechen würde. Eine zusammen-
fassende Quantifizierung des insgesamt positiv beeinflussten Bereiches ist aufgrund der
Heterogenität der umgesetzten Maßnahmen nicht möglich. Die nachfolgende Bewertung
stützt sich daher insbesondere auf die Ergebnisse einer Befragung bei den Mitarbeitern
der Ämter für Agrarstruktur.

Nach ihren Einschätzungen wurden in 26 von 32 ausgewählten Verfahren positive Wir-
kungen auf das Landschaftsbild erreicht. Für die restlichen Verfahrensgebiete wird von
neutralen Wirkungen ausgegangen. In keinem Verfahren wurden negative Auswirkungen
benannt (Frage 31 „Wie schätzen Sie generell die Wirkungen des Verfahrens auf das
Landschaftsbild ein“). Bezogen auf die Fläche, wurden nach Einschätzung der Befragten
auf durchschnittlich 58 % der Verfahrensgebietsflächen (n=32) positive Veränderungen
des Landschaftsbildes erreicht (Frage 32 „Wie groß schätzen Sie den Wirkbereich der
positiven Veränderungen ein?)

In weiteren Fragen wurde versucht zu differenzieren, worauf sich die Bewertung der Be-
fragten stützt. Hierbei wurde das Schutzgut „Landschaft/Landschaftsbild“ in drei Elemen-
te untergliedert (vgl. hierzu Köhler et al., 2000):

– Kohärenz der Landschaft (Natürlichkeit),

– Unterschiedlichkeit der Landschaft (Homogenität/Vielfalt),

– kulturelle Eigenart.

Die Natürlichkeit der Landschaft wird u.a. bestimmt von dem Flächenanteil, auf dem
eine standortangepasste Nutzung stattfindet sowie durch den Anteil von Flächen, auf de-
nen natürliche eigendynamische Prozesse ablaufen können (z.B. Sukzessionsflächen).
Nach Einschätzung der Befragten entfaltet die Flurbereinigung in über 80 % der Gebiete
in diesen beiden Bereichen große und mittlere positive Wirkungen.

Die Vielfalt einer Landschaft wird insbesondere von dem Anteil naturraumtypischer Bio-
topstrukturen und deren Vielfalt bestimmt. Daneben spielt die Zugänglichkeit und Erleb-
barkeit der Landschaft eine große Rolle. Da sich der Anteil naturnaher Biotopstrukturen
in den meisten der untersuchten Verfahrensgebieten erhöht hat, ist auch diesbezüglich
von positiven Wirkungen auszugehen. Hinsichtlich der Erlebbarkeit der Landschaft gaben
78 % der Befragten an, dass die Flurbereinigung in diesem Bereich große und mittlere
positive Wirkungen entfaltet. Die Zugänglichkeit der Landschaft und das Landschaftser-
leben profitieren durch den Wegebau im Rahmen der Flurbereinigungsverfahren und
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durch Optimierung von An- und Verbindungen in der Landschaft. So war beispielsweise
in den Flurbereinigungsgebieten Kolenfeld und Goltern die Schaffung eines durchgehen-
den Radwegenetzes auf nicht-öffentlichen Straßen vom Steinhuder Meer bis zum Deister
ein besonders hervorgehobenes Verfahrensziel.

Im Rahmen der „Leitlinie Naturschutz und Landschaftspflege in Verfahren nach dem
Flurbereinigungsgesetz“ (ML, 2002d) wird insbesondere auch auf die Bedeutung kultur-
historischer Siedlungs- und Bauformen bzw. historischer Landnutzungsformen auf das
Landschaftsbild hingewiesen. Im Rahmen der Eingriffsregelung ist diesem Aspekt Rech-
nung zu tragen. Obwohl nicht in jedem Flurbereinigungsgebiet Landschaftsbereiche mit
kulturhistorischen Eigenarten vorhanden sind, gaben immerhin 8 von 32 Befragten an,
dass die Wiederkenntlichmachung und der Erhalt dieser Landschaftselemente in den von
ihnen betreuten Gebieten eine große oder mittlere Rolle spielte.

Generell ist mit einer Flurbereinigung eine Veränderung des Landschaftsbildes verbun-
den, die ihrem Ausmaß nach von der jeweiligen Zielsetzung des Verfahrens abhängt. Der
Tendenz von kleinräumigen hin zu großräumigeren Nutzungsmosaiken steht die Neuanla-
ge von Strukturelementen mit großer landschaftsbildprägender Funktion gegenüber.

t2- Naturschutz- und Landschaftspflegemaßnahmen in bestimmten Gebieten

Die Anlage von 87 ha Gewässerrandstreifen hat häufig eine besonders stark landschafts-
bildprägende Funktion (ufernahe Hochstaudenfluren, Erlensäume), ebenso die Umgestal-
tungsmaßnahmen am Gewässer und im Bachauenbereich (Bau von Umflutern, Neuanlage
von naturnahen Bachabschnitten). Es handelt sich um den Aufbau linearer Strukturen, die
im Hinblick auf das Landschaftsbild eine ungleich größere Wirkung entfalten, als allein
ihrer Flächengröße entspricht. Bei einem angenommenen „Wirkraum“ von beidseitig
100 m wurden durch die Anlage von Randstreifen 1.740 ha positiv beeinflusst.

Zusätzliche positive Wirkungen auf den für den Naturschutz gesicherten Flächen sind in
Abhängigkeit von den noch umzusetzenden Entwicklungsmaßnahmen noch zu erwarten.

o - Dorferneuerung

Die öffentlichen Zuwendungsempfänger haben darüber angegeben, dass die DE Projekte
zu 32 % und die EtL Projekte zu 28 % einen Beitrag zur Verbesserung der Umweltsitua-
tion leisten.
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MB-IX Tabelle 9.9: Ergebnisse der Frage 15 der schriftlichen Befragung: Wir-
kungen auf die Umweltsituation im Dorf.

DE EtL
n=14 n=11

Steigerung des Grünflächenanteils 64% 45%
Entsiegelung von Flächen 50% 9%
Förderung / Schutz typisch dörflicher Lebensräume und Pflanzenarten 28% 45%
Verringerung Lärmbelästigung 21% 18%
Schutz / Anlage naturnaher Lebensräume 14% 18%
Schutz / Verbesserung von Fließgewässern 7% 27%
Verbesserung der Umweltbildung /Sensibilisierung der Dorfbevölkerung 7% 18%
Sicherung seltener Tierarten (z.B. Fledermäuse) 0% 0%

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Projektdaten.

Die Wirkungen auf die Umwelt liegen bei der Dorferneuerung vor allem in der Steigerung
des Grünflächenanteils und in der Entsiegelung von Flächen, während bei EtL Projekten
neben der Steigerung des Grünflächenanteil die Förderung und der Schutz von typischen
dörflichen Lebensräumen und Pflanzenarten im Vordergrund steht.

Indikator IX.5-3.3 Erhalt/Verbesserung nichtlandwirtschaftlicher Flächen im Hinblick
auf Wasser (Beschreibung)

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert.
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs)-indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

k-Flurbereinigung

Die Anlage von Fließgewässerrandstreifen und Beiträge zur Sicherung oder Neuauswei-
sung von Wasserschutzgebieten führen zu indirekten Verbesserungen der Fließgewässer-
güte und der Grundwasserqualität.

– Für die Anlage von Fließgewässerrandstreifen wurden in 20 der 32 untersuchten Ver-
fahren insgesamt 158 ha Fläche bereitgestellt.

– Durch die Bodenneuordnung und die Lenkung bestimmter Maßnahmen in die Was-
serschutz- und die Überschwemmungsgebiete konnte in den untersuchten Verfah-
rensgebieten auf 378 ha ein indirekter Beitrag zum Gewässerschutz geleistet werden.
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Alle Maßnahmen, die sich auf den Bereich Artenvielfalt auswirken, haben auch zumin-
dest indirekte positive Wirkungen auf das Schutzgut Wasser. Die mit diesen Maßnahmen
verbundenen eher extensive Nutzungen, z.B. durch Nutzungsauflagen oder
-einschränkungen in Schutzgebieten, und die erhöhten Flächenanteile von nichtlandwirt-
schaftlich genutzten Biotoptypen haben Einfluss auf die Verringerung von diffusen Stoff-
einträgen und tragen somit zur Verbesserung oder zumindest zum Erhalt der Qualität von
Grund- und Oberflächengewässer bei.

Eine besondere Bedeutung hat die Flurbereinigung bei der Umsetzung wasserwirtschaftli-
cher Maßnahmen (Wiedervernässung, Einrichtung eines Randstreifensystems) in den nie-
dersächsischen Gebieten mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung für den Natur-
schutz (GR-Gebiete). Beispielhaft kann hier das Gewässerrandstreifenprojekt
Flumm/Fehntjer Tief genannt werden (Poppen et al., 2001). Ziel des Naturschutzgroßpro-
jektes des Bundes war der Schutz und die Entwicklung feuchter und nasser Grünland-
standorte und die Entwicklung naturnaher Fließ- und Stillgewässer als Lebensraum für
die Leitart Fischotter. Hier konnten nur über verschiedene Flurneuordnungsverfahren
nach §86 (1) FlurbG innerhalb eines überschaubaren Zeitraumes Ankaufsflächen in der
benötigten Größenordnung in die Kernzonen lagegerecht getauscht werden (u.a. Verfah-
ren Flummniederung). In diesem wie auch in anderen Großprojekten werden umfangrei-
che Effizienzuntersuchungen zur Wirksamkeit der Maßnahmen durchgeführt (Arkenau et
al., 2001). Eine Isolierung der Effekte der Flurbereinigung ist in diesem Zusammenhang
aber nicht möglich.

Hervorzuheben sind auch einzelne Neuordnungsverfahren, in denen Flächen verschiede-
ner Eigentümer gezielt in die Engere Schutzzone eines Wasserschutzgebietes getauscht
wurden (z.B. Flurbereinigungsgebiet Goltern). Hierdurch ist es in dem genannten Beispiel
gelungen, die gesamte Engere Schutzzone in eine extensive grundwasserschutzorientierte
Grünlandbewirtschaftung zu überführen.

t2- Naturschutz- und Landschaftspflegemaßnahmen in bestimmten Gebieten

Da eine oftmals intensive ackerbauliche oder grünlandwirtschaftliche Nutzung in eine
extensive Nutzung oder eine Brache überführt wird, sind verringerte diffuse Stoffeinträge
in Grund- und Oberflächengewässer zu erwarten.

Insbesondere die Einrichtung von Gewässerrandstreifen (87 ha, dies entspricht ca. 87 km
Gewässerlauf) führt aufgrund der Distanz- und Filterfunktion von Randstreifen zu einem
verringerten Eintrag von Schadstoffen in die Gewässer (Pflanzenschutzmittel, Bodense-
diment).
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Auf einem erheblichen Teil der für Naturschutzzwecke erworbenen Flächen sind Maß-
nahmen zur Wiedervernässung geplant. Diese können langfristig zu einem erhöhten Was-
serrückhalt in Niederungsgebieten und einer Reaktivierung des Denitrifikationspotenzials
führen.

Indikator IX.5-3.4 Erhalt/Verbesserung nichtlandwirtschaftlicher Flächen im Hinblick
auf Boden (Beschreibung)

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert.
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs)-indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

k-Flurbereinigung

Auf den Flächen, die in eine extensivere Nutzung überführt werden, sind indirekte positi-
ve Wirkungen auf das Schutzgut „Boden“ möglich. Dies betrifft in besonderer Weise die
für die Neuanlage von Biotopen vorgesehenen Flächen, die der landwirtschaftlichen Nut-
zung entzogen werden. Auf diesen Flächen wird der Stoffeintrag, die Bodenerosion sowie
die Gefahr der Bodenverdichtung verringert.

Im gesamten Verfahrensgebiet werden durch den verbesserten Zuschnitt der Flächen die
Anteile, die für das Wenden und Rangieren im Zuge der Bodenbearbeitung und Ernte be-
nötigt werden, minimiert. Das Risiko für die Entstehung schädlicher Bodenverdichtungen
wird hierdurch verringert. Eine genauere Quantifizierung dieses Effektes ist nicht mög-
lich.

t2- Naturschutz- und Landschaftspflegemaßnahmen in bestimmten Gebieten

Auf den ehemaligen Ackerflächen, die in eine extensive grünlandwirtschaftliche Nutzung
oder eine Brache überführt wurden, ist auf Teilflächen (erosionsgefährdete Lagen) auf-
grund der nunmehr ganzjährigen Vegetationsbedeckung eine verringerte Bodenerosion zu
erwarten. Dies war nicht Ziel der Maßnahmen, ist aber als erwünschter Nebeneffekt anzu-
sehen.
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Indikator IX.5-3.5 Erhalt/Verbesserung nichtlandwirtschaftlicher Flächen im Hinblick
auf Klima/Luft (Beschreibung)

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert.
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs)-indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

k Flurbereinigung

Es werden keine Maßnahmen direkt mit dem Ziel, das Schutzgut Klima/Luft zu verbes-
sern oder zu erhalten, durchgeführt. Positive Effekte werden aber erreicht, da durch die
Bodenordnung im Rahmen einzelner Flurbereinigungsverfahrens die Vernässung von
Niedermoorgebieten ermöglicht und hiermit die CO2-Freisetzung aufgrund der Torfmine-
ralisation verringert wird. Eine Quantifizierung ist nicht möglich.

t2 - Naturschutz- und Landschaftspflegemaßnahmen in bestimmten Gebieten

Auf den für den Naturschutz gesicherten Flächen sind in Teilbereichen Wiedervernäs-
sungsmaßnahmen geplant. Die Wiedervernässung dient primär der Schaffung von Lebens-
räumen für gefährdete Arten. Auf einzelnen Niedermoorstandorten kann diese Maßnahme
aber auch zusätzlich zu einer verringerten Torfmineralisation und damit einer geringeren
CO2-Freisetzung führen. Dies ist aber allenfalls als Nebeneffekt anzusehen. Eine Quanti-
fizierung ist nicht möglich

9.6.5.4 Kriterium IX.5-4. Verbesserte Kenntnisse über Umweltprob-
leme und –lösungen im ländlichen Raum bzw. größeres Be-
wusstsein hierfür.

Checkliste

1. Das Kriterium ist relevant. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
3. Das Kriterium wurde modifiziert. 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.
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Indikator IX.5-4.1 Die Wirtschaftsteilnehmer im ländlichen Raum haben den Informa-
tionsaustausch oder den Zugang zu Informationen über umweltfreundliche Tätigkeiten
auf Grund von Fördermaßnahmen verbessern können (Anzahl, %)

Checkliste
1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert.
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs)-indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

Der Indikator differenziert ursprünglich in a) davon Informationen über landwirtschaftli-
che Methoden/Praktiken/Systeme und b) davon Informationen über nichtlandwirtschaftli-
che Tätigkeiten. Da er nur für wenige Maßnahmen relevant ist, ist eine so starke Diffe-
renzierung ist nicht zielführend. Es wird der Informationsaustausch und der Zugang zu
Umweltinformationen im Rahmen der Maßnahmen betrachtet.

k Flurbereinigung

Im Verlauf eines Flurbereinigungsverfahrens haben die beteiligten Grundstückseigentü-
mer in mehreren Phasen die Möglichkeit, sich über umweltbezogene Planungen zu infor-
mieren und eigene Vorstellungen einzubringen. Hervorzuheben sind die Auslage und die
Erörterungstermine des Wege- und Gewässerplans sowie des Flurbereinigungsplans, in
denen Naturschutz und Landschaftspflege einen großen Raum einnehmen. Häufig werden
in diesem Zusammenhang auch spezielle naturschutzfachliche Erhebungen und Planungen
durchgeführt, deren Ergebnisse hier einfließen und veröffentlicht werden.

Von großer Bedeutung ist auch die Vorbild- und Anstoßfunktion, die im Verfahren
durchgeführte Maßnahmen der Landschaftspflege entfalten können. So wird z.B. durch
Gehölzpflanzungen oder Anlage von Gewässerrandstreifen das Bewusstsein der Bevölke-
rung für ein intaktes Landschaftsbild sensibilisiert, und dies kann unter Umständen auch
private Initiativen (z.B. private Pflanzmaßnahmen) auslösen.

o – Dorferneuerung

Im Rahmen des Dorferneuerungsprozesses, insbesondere während der Phase der Dorfer-
neuerungsplanaufstellung und bei der persönlichen Beratung potenzieller Antragsteller
durch den Dorfplaner, werden der Dorfbevölkerung umweltfreundliche Alternativen für
die Bauausführung vorgeschlagen und erklärt. Dabei können Umweltaspekte im Vorder-
grund stehen oder aber indirekt erzielt werden. Wenn es beispielsweise um die Pflaste-
rung einer Hofeinfahrt geht, kann vom Planer auf die geringere Versiegelung durch Ra-
sengitter- oder Pflastersteine hingewiesen werden. Wenn es um den Einbau neuer Fenster
geht, kann möglicherweise der Hinweis, dass Kunststofffenster nicht förderfähig sind,
helfen, einen Projektträger zur Auswahl von Holzfenstern zu bewegen. Damit wurden
Umweltvorteile erzielt (Substitution von Kunststoff durch Holz), ohne dass diese im
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Zentrum der Entscheidung gestanden hätten. Der Umfang dieser Beratungsleistungen
hängt auch von den Fähigkeiten des Dorfplaners ab. Seit Programmbeginn wurden mit
Maßnahme o bislang in 325 Dörfern über einen Dorferneuerungsplan gefördert (kein
EtL). Dies bedeutet, dass in diesen Dörfern ein qualifizierter Dorfplaner tätig war und die
Dorfbewohner in der oben beschriebenen Weise beraten hat.
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Anhang 1 - Methodisches zur Programmbewertung

MB-X-Text 1.1 - Grundsätzliche Probleme und Grenzen einer kapite-
lübergreifenden Bewertung

Aufgrund der Programmgenese (siehe Kapitel 2.3.1.1), der verschiedenen Ebenen eines
EPLR (siehe MB-X-Abbildung 1.1) und des vorgegebenen Bewertungsrasters der EU-
Kommission ist eine kapitelübergreifende Bewertung mit grundsätzlichen Problemen ver-
bunden.

MB-X-Abbildung 1.1: Entstehung der verschiedenen Programmebenen und ihre Be-
deutung für die Evaluierung

Abstrakte Ebene, durch administrative Vorgaben 
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Quelle: Eigene Darstellung.

Bewertung von komplexen Programmplanungsansätzen

Eine der größten Schwierigkeiten besteht bei der Zusammenführung von Zielen der Ma-
kro- und der Mikroebene. Nur in idealisierten Betrachtungen stellt eine Landesregierung
oder ein Ministerium einen kleinen Katalog von Zielen auf und leitet von diesen eine
konsequente Strategie ab. Dies würde voraussetzen, dass die Politiker ein kohärentes Mo-
dell der regionalen Entwicklung in allen ihren Facetten haben müssten. Eine Entwicklung
von Förderprogrammen verläuft jedoch meist eher in multiplen und parallelen Prozessen.
Ausgehend von spezifischen Interessen des Fachreferats (diese liegen auf der Maßnahme-
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nebene), werden Ziele von unten nach oben festgelegt (Schubert, 2002). Dabei sind Zu-
ständigkeiten und Ressourcen zu beachten, aber auch politische Einflussnahme, die Wah-
rung von Planungssicherheiten und Zusagen gegenüber den Fördermittelempfängern. Die
Programmebene an sich hat keine Lobby und induziert keine unmittelbare Betroffenheit.
Diese Ebene ist eher ein „geduldiges“ Artefakt.

Laut EU-KOM liegen die häufigsten Schwächen der EPLR in der fehlenden übergeord-
neten Strategie und in fehlenden oder unzureichend quantifizierten Programmzielen. Bei
der EU-KOM herrscht der Eindruck vor, dass einzelne zumeist bereits praktizierte Maß-
nahmen gut geplant und mit operationellen Zielen hinterlegt sind. Um ausgewogen zu
erscheinen, wurde noch „Beiwerk“ aus anderen Bereichen hinzugefügt und eine breite
Strategie, die alle von unten angemeldeten Maßnahmen abdeckt, herumgesponnen. Dieser
breite Ansatz tritt an die Stelle einer stimmigen Ausrichtung der Förderung auf eine ge-
meinsame Zielrichtung: Statt „Was wollen wir im ländlichen Raum?“ ging es den Län-
dern schwerpunktmäßig um die Förderfähigkeit bestimmter Tatbestände (EU-KOM,
2003).

Das Fehlen von operationellen Zielen auf Programm- und Förderschwerpunktebene macht
es schwierig, einen geeigneten Maßstab zu finden, um die Güte des Gesamtprogramms
und den Beitrag einzelner Maßnahmen zu beurteilen. Auch die kapitelübergreifenden
Bewertungsfragen der EU-KOM sind hierzu nicht geeignet, da diese nicht oder nur unzu-
reichend in die Zielsysteme auf Maßnahmenebene integriert sind.

Bewertungskonzept der EU-Kommission

Das Bewertungskonzept der EU beinhaltet Querschnittsfragen, die als zusätzliche Ziel-
kategorien bei der Evaluation der Einzelmaßnahmen zu berücksichtigen sind. Mit jeder
neuen Zielkategorie müssen neue Wirkungsbeziehungen geprüft werden. Durch die zu
erwartenden Interdependenzen – beispielsweise positive Wirkungen bestimmter Investiti-
onsvorhaben auf die wirtschaftliche Entwicklung versus Inanspruchnahme der Umwelt –
wird der Analyseaufwand überproportional erhöht. Die Gewichtung der Ergebnisse aus
den verschiedenen Zieldimensionen wird komplizierter: Wie viel Umweltbelastung sollte
toleriert werden, um eine Maßnahme im Bereich der Produktionsausweitung als erfolg-
reich zu werten? Solche Fragestellungen wären von den Evaluatoren nur beantwortbar,
wenn diese Querschnittszielsetzungen konsequent in das Zielsystem der Interventionen
auf allen Ebenen integriert wären und ihre politische Gewichtung von den Trägern der
Förderung klargestellt würde (Schwab et al., 2000). Dass dem nicht so ist, wurde in Kap.
2.2 dargelegt.

Makro-ökonomische Zielgrößen und Indikatoren (Verringerung der Arbeitslosenquote,
Veränderungen des BIP) sind aufgrund der marginalen Einflussgrößen des Programms
(siehe allein andere EU Fördermittel, Kapitel 2.2.5, Überlagerung von Einflüssen der ge-
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samtwirtschaftlichen Situation) nicht messbar. Des Weiteren gibt es keine Modelle, mit
denen die Wirkungen der doch sehr heterogenen PROLAND-Maßnahmen in einer Region
oder in Niedersachsen messbar wären. Methoden, die auf makro-ökonomischen Modellen
basieren, sind somit nicht anwendbar. Für die Bewertung der Programmwirkungen bleibt
allein der Rückschluss von der Mikro- auf die Makroebene durch Aggregierung der Ein-
zelergebnisse.

Diese Zusammenschau wird durch den unterschiedlichen Vollzug in den einzelnen För-
derkapiteln bzw. eine unterschiedliche Datenlage und Bearbeitungsstände erheblich er-
schwert und verzerrt. Ungenauigkeiten und Annahmen auf dieser Ebene werden hierdurch
aufsummiert. Eine zusätzliche Schwierigkeit ergibt sich durch den teilweise subjektiven
Charakter von qualitativen Einschätzungen, denen zumeist eine rein ordinale Skalierung
ohne äquidistante Intervalle zugrunde liegt.

MB-X-Abbildung 1.2: Problemlage bei der Verdichtung von Untersuchungsergeb-
nissen der Kapitel auf einen Querschnittsindikator

Lieferbare Daten aus 
den Einzelkapiteln:
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Umsatzentwicklung

Deckungsbeitrags- 
änderungen

Veränderungen des 
Haushaltseinkommens 
in Größenklassen

Einkommensbeitrag   
positiv: ja/nein

1. Problem 2. Problem

Geforderter
Indikator : 
Euro / Person 

Bezugsgruppe

+

Quelle: Eigene Darstellung.

Abschließend ist die Problematik der einseitig quantitativen Ausrichtung der Evaluierung
anhand der vorgegebenen Indikatoren (Schwab et al., 2000) zu nennen. Dieser aus dem
Wunsch zur europaweiten Zusammenfassung der Wirkungen geborene Ansatz wird den
multiplen Effekten der sehr heterogenen EPLR nicht gerecht, da es viele Effekte gibt, die
sich gar nicht quantifizieren lassen (Ausstrahlungseffekte etc.). Aber auch bei scheinbar
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leicht quantifizierbaren Indikatoren im Zusammenhang mit direkten Wirkungen (Ein-
kommens- oder Beschäftigungseffekte) können die möglichen Erfassungsgrößen, die den
einzelnen kapitelspezifischen Evaluierungen zu Grunde liegen, stark variieren. MB-X-
Abbildung 1.2 verdeutlicht diese Schwierigkeiten bei der für die Programmbewertung
erforderlichen Zusammenfassung der Ergebnisse der Mikro-basierten Evaluation.

Fazit

Vorrangig dient die zum jetzigen Zeitpunkt vorgenommene Bewertung auf Programme-
bene der Einschätzung der Relevanz der Bewertungsfragen und Kriterien sowie der Ent-
wicklung weiterer Fragen und z.T. von Ersatzindikatoren. In der Regel ist nur eine Be-
schreibung von Veränderungen und bestimmten Sachverhalten möglich, was für die Pro-
grammebene durchaus den Anforderungen der MEANS-Methoden entspricht:

„(1) Simple description of the observable changes,

(2) Comparative study of changes - observation of groups- field studies,

(3) Inductive analysis of causal relations: understanding of the mechanisms of impact
production is required and when numerous interdependencies exist with the socio-
economic context,

(4) Quantitative estimation of impacts.

For an overall evaluation of a program it is just the first level attainable.” (EU-KOM,
1999a).

Darüber hinaus werden Hinweise und Erfordernisse für die Ex-post-Bewertung gegeben.
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MB-X-Text 1.2 - Synergieeffekte

Die Erzielung von Synergien ist Sinn und Zweck integrierter Programmansätze (seit
1988). Dabei geht es zum einen um eine größere Komplementarität zwischen den Pro-
jekten (Mitteleffizienz) und zum anderen um die Verstärkung gleichgerichteter Maßnah-
men (Wirkungsmaximierung).

Folgende Effekte können Synergiewirkungen erzeugen (Toepel, 2000):
(1) Effekt der kritischen Masse: ein Projekt allein würde nicht diese zusätzliche Wir-

kung erzielen;
(2) Skaleneffekt: sinkende Kosten aufgrund verschiedener Projekte in räumlicher Nähe;
(3) Beispiel und Vorbildwirkung: Duplizierung von Projekten nach einem Vorbild;
(4) Koordinierungseffekt: verbesserte Koordinierung zwischen verschiedenen öffentli-

chen Akteuren;
(5) Produktivitätseffekt: Lernkurveneffekte innerhalb der öffentlichen Maßnahmen er-

höhen die Produktivität des öffentlichen Sektors;
(6) Befreiungseffekt: die Implementation eines Projektes beseitigt Hemmnisse anderer

Projekte;
(7) Impulseffekt: Stimulation der Entwicklung anderer Projekte.

Synergien werden erst mittel- bis langfristig sichtbar; zum Zeitpunkt der Halbzeitbewer-
tung können daher nur erste Hinweise gegeben werden. Welche Synergiewirkungen ent-
stehen und ob der Programmplanungsansatz tatsächlich dazu beiträgt, mehr Synergiewir-
kungen zu erzeugen als in isolierten Teilprogrammen umgesetzte Maßnahmen, bleibt der
Ex-post-Bewertung überlassen.

Im Rahmen von Programmplanungsansätzen können Synergieeffekte erreicht werden
durch (Toepel, 2000):

– die Bündelung von Mitteln (Kofinanzierung);

– die Entwicklung und Umsetzung sich ergänzender (komplementärer) Projekte und
Maßnahmen in einem (begrenzten) Gebiet bzw. für ein gemeinsames Ziel;

– verschiedene Fördermaßnahmen für dieselben Adressaten;

– Informationsaustausch zwischen den verschiedenen Akteuren (Verwaltungen, Pro-
jektträgern).

Zu unterscheiden sind externe Synergien (z.B. mit dem Ziel-2-Programm) und interne
Synergien zwischen den Maßnahmen von PROLAND.
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Für Synergie ist interne Kohärenz notwendig, die aus drei Elementen besteht:

– gegenseitige Abhängigkeit der Programmziele (die Ziele sind miteinander verbun-
den);

– Komplementarität von Maßnahmen hinsichtlich ihrer Ziele (verschiedene Maßnah-
men haben das gleiche Ziel bzw. mehrere gleiche Ziele);

– zeitliche und räumliche Koordinierung von Maßnahmen.

Matrix der Synergieeffekte

Synergieeffekte lassen sich mit Hilfe einer Matrix darstellen. Diese Methode ist in den
MEANS-Handbüchern beschrieben (EU-KOM, 1999b). Dabei sind drei Schritte erforder-
lich (siehe auch Toepel, 2000):
(1) Identifikation potentieller Synergieeffekte anhand der Programmdokumente und der

Förderrichtlinien;
(2) Analyse und Systematisierung der Synergieeffekte;
(3) Empirische Untersuchung der hauptsächlichen Effekte anhand von Fallstudien.

Die Analyseebene können Projekte, Maßnahmen oder Förderschwerpunkte sein. Für unse-
re Synergiematrix wurde eine Mischung von Haushaltslinien und Maßnahmen genutzt.

Erwartete Synergieeffekte wurden in PROLAND beschrieben und in einer Matrix der Sy-
nergiewirkungen abgeschätzt (siehe MB-X-Tabelle 1.1).

MB-X-Tabelle 1.2 enthält die bislang aufgrund von Expertengesprächen und den Befra-
gungen darstellbaren Synergien. Diese können aber zunächst nur als erste Hinweise ge-
wertet werden. Wie schon oben gesagt, bleibt die systematische Untersuchung möglicher
Synergieeffekte der Ex-post-Bewertung vorbehalten.
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MB-X-Tabelle 1.1: Übersicht über erwartete Synergien

a1 c1 g1 h1 i1 i2 k1 n1 o1 r1 s1 u1, e1 f1 f2 f3 f4 m t1 t2, t4
u2 t3

a1 0 0 0

c1 2 1 1 1 1 1 1 1

g1 1 0

h1 0 0 0

i1 1 1 0 2

 i2 0 0 0 2 2

k1 1 0 0 0 0 0 1 1

n1 0 0 0 0 0 0 0 0

o1 1 0 0 0 0 0 2 1

r1 1 0 0 0 0 0 2 0 0

s1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0

u1, u2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

e1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

f1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

f2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

f3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1

f4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2

m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2

t1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

t2, t3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 0 0

t4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 2 2 0 1

Kursiv:  asymmetrische Synergie.

II: Ländliche Entwicklung III: Agrarumwelt- und Ausgleichs-
maßnahmen sowie Maßnahmen zum 
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MB-X-Tabelle 1.2: Übersicht über tatsächlich anhand von Projekten „nachweisbare“
Synergien

a1 c1 g1 h1 i1 i2 k1 n1 o1 r1 s1 u1, e1 f1 f2 f3 f4 m t1 t2, t4
u2 t3

a1 0

c1 1 1 1

g1 0 0

h1 0 0 0

i1 0 0 0 0 0

 i2 0 0 0 0 1

k1 0 0 0 0 0 0 1

n1 0 0 0 0 0 0 0 0

o1 0 0 0 0 0 0 1 1 1

r1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

s1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0

u1, u2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

e1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

f1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

f2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

f3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1

f4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0

m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

t1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

t2, t3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

t4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

Kursiv:  asymmetrische Synergie.

II: Ländliche Entwicklung III: Agrarumwelt- und Ausgleichs-
maßnahmen sowie Maßnahmen zum 

Schutz der Umwelt
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Quelle: Eigene Darstellung.
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Bisherige Synergieeffekte werden anhand folgender Skala bewertet:

2 große positive Synergieeffekte,

1 positive Synergieeffekte vorhanden, aber von geringer Bedeutung,

0 keine Synergie,

-1 negative Synergieeffekte vorhanden, aber von geringer Bedeutung,

-2 negative Synergieeffekte, die Anlass zur Besorgnis geben.

Die anhand der vorgestellten Skala vorgenommene Bewertung der möglichen Syner-
gieeffekte hat einen qualitativen Charakter und spiegelt auch die subjektive Einschätzung
der Evaluatoren wider. In der Matrix (siehe MB-X-Tabellen 1.1 und 1.2) entsprechen sich
die Werte auf beiden Seiten der Diagonalen mit Ausnahme von asymmetrischen Synergi-
en. So muss nur die Hälfte der Matrix ausgefüllt werden, da die (grau unterlegte) Hälfte
die gleichen Werte liefert. Asymmetrische Synergien werden in der oberen Hälfte der
Diagonalen abgebildet (in kursiv). Beispiel für eine asymmetrische Synergie ist der Zu-
sammenhang zwischen der Flurbereinigung und Maßnahmen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege. Die Flurbereinigung hat einen positiven Effekt auf die Umsetzung von
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege. Auf der anderen Seite haben
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege einen zu vernachlässigenden Ein-
fluss auf die Umsetzung von Flurbereinigungsverfahren.

Synergieeffekte durch einen landschaftsbezogenen Ansatz

Wie Synergieeffekte aussehen könnten, soll im Folgenden am Beispiel eines landschafts-
bezogenen Ansatzes beschrieben werden.

Das Beispiel beschreibt die Kombination von naturnahen Flächen mit Maßnahmen des
Ökologischen Landbaus (Pfiffner et al., 2002). In einer Untersuchung von Low-Input-
Betriebsflächen wurden die Auswirkungen auf Laufkäfer und Spinnenfauna ermittelt. Da-
bei wurde festgestellt, dass naturnahe Flächen in Kombination mit biologischem Anbau
wesentlich zur Erhaltung von artenreichen Laufkäfer- und Spinnengemeinschaften beitra-
gen. Landschaftsmanagement kann demnach zu einer Systemoptimierung führen. Zur
Verbesserung der Bioanbausysteme, insbesondere zur Effizienzsteigerung der natürlichen
Schädlingskontrolle, muss der Landschaftsausstattung eine höhere Bedeutung zugemes-
sen werden. Neuere Untersuchungen zeigen, dass in Landschaften, die reich an naturna-
hen Flächen sind, Schlüsselschädlinge durch die natürliche Regulation unter der Schaden-
schwelle gehalten werden können (Thies und Tscharntke 1999 in Pfiffner et al., 2002, S.
29).

Schwedische Untersuchungen ergaben, dass eine reichhaltige Landschaftsausstattung
kombiniert mit Biolandbau die Fruchtbarkeit von Nutzinsekten erhöhen kann. Die in
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landschaftlich vielfältigen und biologisch bewirtschafteten Gebieten deutliche erhöhte
Abundanz der Nützlinge kann zu einer verbesserten Schädlingsregulation führen.

Daher sollte die optimierte Einbindung von naturnahen Flächen auf dem Betrieb, ihre
sachgemäße Anlage und Pflege als notwendiger Bestandteil des ökologischen Landbaus
im Sinne des vorbeugenden Pflanzenschutzes begriffen werden.

Regional ausgerichtete Agrarumweltprogramme müssten zudem so ausgerichtet sein, dass
nicht nur punktuell auf Betriebsebene, sondern vermehrt auf der Landschaftsebene unter
Berücksichtigung der Anbauintensitäten die Kulturlandschaft aufgewertet wird.
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MB-X-Text 1.3 - Strukturierung der Bewertung auf Programmebene
(Arbeitspapier)

A Zielanalyse – Tabelle 1 - Methode und Vorgehen

In den Programmen sind Ziele für das Gesamtprogramm zwar genannt, sie stehen aber
ungewichtet nebeneinander und werden nicht mit Zielgrößen oder Indikatoren hinterlegt.
Quantifizierte Zielvorgaben sind, wenn überhaupt, nur auf der Maßnahmenebene vorge-
nommen worden. Insofern kann in diesem Zusammenhang nur von der Mikroevaluierung
bzw. den spezifischen Zielen auf die Makroebene geschlossen werden (EU-KOM,
1999b).

Zur Strukturierung der Bewertung auf dieser Ebene dienen die Bewertungsfragen der EU-
Kommission, die als globale Ziele für Entwicklung des ländlichen Raumes in der EU zu
verstehen sind.

Die spezifischen Ziele der Maßnahmen auf der Ebene der Maßnahmengliederung der VO
(EG) Nr. 1750/1999 sollen diesen globalen Zielen zugeordnet werden. Ziele der Maß-
nahmenebene, die nicht von den genannten Zielbereichen der Kommissionsfragen auf
Programmebene abgebildet werden, sind zu ergänzen, wenn sie für das jeweilige Bun-
desland relevant sind.

Ziel ist es, auf Programmebene zu verdeutlichen:
(1) wie relevant sind diese Programmziele der EU für das jeweilige Landesprogramm,
(2) wie relevant sind einige Fragen und Kriterien des Bewertungsrahmens,
(3) um welche programmspezifischen Ziele und somit Bewertungsfragen muss die

Evaluierung vor allen Dingen für die Ex-Post-Bewertung ergänzt werden.

Quellen hierfür sollen sein:
(1) Auswertung der Programmplanungsdokumente, Förderrichtlinien, Literatur,
(2) Einschätzungen der Evaluierer,
(3) Abstimmung mit den Landesverwaltungen.

Unterschieden werden soll nach:

Hauptziele: hierbei handelt es sich um Ziele der Maßnahmengruppe, die für die Mehrzahl
der durchgeführten Fördermaßnahmen ausschlaggebend sind.

Nebenziele: diese Ziele werden in den verschiedenen Quellen genannt, sind jedoch für
die Mehrzahl der Fördermaßnahmen nur ein unter anderem zu erreichendes Nebenpro-
dukt, das für das Angebot der Maßnahmen jedoch nicht ausschlaggebend war. Hiervon zu
unterscheiden sind jedoch die reinen Nebenprodukte auf der Wirkungsebene, die zum
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Teil nur Mittel zum Zweck sind, um andere Wirkungen im Bereich der Zielsetzungen zu
erreichen (z.B. Einkommenswirkungen im Bereich der Agrarumweltprogramme).

Wichtig ist, dass alle Ziele, die mit Fördermaßnahmen verbunden sind, in dieser Tabelle
„untergebracht“ werden müssen. Dies geschieht, wenn nötig, durch die Spezifizierung der
„Ventilrubrik“ „Sonstige Ziele“.

Ziel ist die Auswertung der Zieltabelle nach Häufigkeiten zur graphischen Darstellung der
Zielstruktur des Programms. Eventuell wird eine Wichtung der Ziele mit dem eingesetz-
ten Finanzvolumen für die Maßnahmen vorgenommen.

Diese Zieldarstellung dient auch als Meßlatte oder Maßstab für die Relevanzprüfung der
Programmwirkungen.

B Analyse der Wirkungsströme – Tabelle 2 (a und b) - Methode und Vorgehen

Für die Analyse der Wirkungsströme des Programms werden die 5 themenbezogenen
Querschnittsfragen als Entwicklungspfade oder Wirkbereiche aufgefasst. Diesen sollen
jeweils die Wirkungen auf Ebene der Maßnahmengruppen (analog zu A) zugeordnet wer-
den.

Die Wirkungseinschätzung erfolgt auf der Grundlage des tatsächlichen Förderverlaufs
und des erzielten Outputs der einzelnen Maßnahmen bis zur Zwischenbewertung. Darge-
stellt werden sollen die Nettowirkungen, die ggf. auch negativ sein können!

Wirkungsrichtungen und -stärken:

– positive Wirkungen: geringe (+), mittlere Wirkung (++), starke Wirkung (+++) vor
dem Hintergrund der tatsächlich eingetretenen Wirkung durch den Förderbereich

– zu vernachlässigende Wirkungen: 0

– Negative Wirkungen: geringe Wirkung (-), mittlere Wirkung (--) starke Wirkung (---)

Bezugsgröße für die Einschätzung der Nettowirkungen der Haushaltslinie sind

– die Fördergelder, die mit bestimmten Wirkungen verbunden sind im Bezug zum Ge-
samtmittelvolumen des Maßnahmebereiches (= wirksame Fördersumme), Vorschlag
für eine Vereinheitlichung der Einschätzungen: 0 bis 5 % des Mitteleinsatzes ver-
nachlässigbar, 5 bis 30 % gering, 30 bis 60 % mittel, größer 60 % stark wirksamer
Mitteleinsatz)

– die Einschätzung des Wirkungsgrades (zugrunde liegen die eigenen Methoden und
Parameter der kapitelspezifischen Bewertung, wie z.B. Treffsicherheit der Maßnah-
me, Zielerreichung, Wirkungsanalysen etc.).
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In der folgenden Tabelle sind Verknüpfungsregeln für die beiden Teilaspekte der Wir-
kungsintensität (in Anlehnung an ökologische Risikoanalyse...) dargestellt. Diese sind
auch analog für negative Wirkungen anzuwenden:

Wirksame
 Förder-

summe

Wirkungsgrad

Vernachlässig-
bar

Gering Mittel Stark

Vernachlässigbar 0 0 0 0

Gering 0 + + ++

Mittel 0 + ++ +++

Stark 0 ++ +++ +++

Wirkungseigenschaften:

Unterschieden werden drei Wirkungsfelder:

Ort der Wirkung: direkte Wirkung: Wirkung tritt bei den direkt Begünstigten ein.

indirekte Wirkung: Wirkung tritt jenseits des direkten Adressaten-
kreises auf.

Beginn der Wirkung: kurzfristige Wirkung: Wirkung stellt sich in einem unmittelbaren
zeitlichen Zusammenhang mit der Maßnahme ein (innerhalb von 2
Jahren).

Langfristige Wirkung: die Wirkung stellt sich erst Jahre nach der
Maßnahme ein.

Dauer der Wirkung: befristete Wirkung: Wirkung ist nur vorübergehend bzw. tritt nur so
lange auf, wie Gelder für eine Maßnahme fließen.

dauerhafte Wirkung: Effekt, der über die Dauer der Maßnahme hin-
aus wirkt.

(Definitionen in Anlehnung an EU-KOM, 1999c).

Tabelle 2 a

In dieser Tabelle sollen den Maßnahmen die Wirkungsintensitäten aufgeteilt nach den
jeweiligen Wirkungseigenschaften zugeordnet werden.
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Bei der Wirkungsdarstellung auf Programmebene sollen jedoch nur die dauerhaften,
strukturwirksamen Effekte dargestellt werden. Befristete Wirkungen, wie z.B. konjunktu-
relle Beschäftigungseffekte werden gesondert dargestellt.

Tabelle 2b

Hier geht es um die Gesamteinschätzung der überwiegenden, relevanten Wirkung der
Maßnahme. Zur (stark vereinfachten) Illustration der Wirkungsschwerpunkte des Pro-
gramms, soll eine Gewichtung der Wirkungen durch die Verknüpfung mit der finanziellen
Ausstattung (tatsächlicher Mittelabfluss) der Förderbereiche vorgenommen werden. Ge-
plant ist die folgende Darstellungsart: Eingesetzte Programmmittel mit (+++) bis (---)
Wirkungen auf die Beschäftigungssituation, Einkommen, Umwelt etc.. Berücksichtigt
werden die einzelnen Kriterien.

MB-X-Abbildung 1.3: Beschäftigungswirksame Programmmittel (Beispiel)

0 20 40 60 80 100 120 140

in der Landwirtschaft
außerhalb der Landwirtschaft

Mio. Euro

Positive 
Wirkungen

Negative
Wirkungen

Wirkungen 
zu vernach- 
lässigen

+++

++

+

0

- -

- - -

-

Quelle: Eigene Darstellung.

Erläuterung

Das Ganze dient der Darstellung von Wirkungsbeiträgen aufgrund der sich bis zur Zwischenbewertung eingestell-
ten Förderrealität! Das heißt, bei der Analyse des Förderbereichs Dorferneuerung z.B. konnte man ex-ante fest-
stellen, welche Wirkungen aufgrund der vorgesehenen Fördergegenstände möglich sind. Aufgrund der tatsächlich
2000 - 2002 bedienten Fördergegenstände (tatsächlich ausgezahlte Mittelanteile für bestimmte Fördergegenstände)
ist es möglich, die Wirkungsbeiträge an den jeweiligen Bereichen „genauer“ einzuschätzen. Anders ausgedrückt,
die Einschätzung, ob z. B. Dorferneuerung mit strukturellen Beschäftigungseffekten verbunden ist, hängt davon
ab, wie viele Gestaltungsprojekte und wie viele Umnutzungsprojekte verwirklicht wurden.

Bei Maßnahmen, bei denen die Wirkungsintensität auch vom Ort der Wirkung (bestimmte Flächen, Agrarumwelt-
maßnahmen) oder bestimmten Zielgruppen abhängt, sind Ort der Inanspruchnahme und Art der Letztempfänger
ebenfalls mit einzubeziehen.
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Sonderfall Umweltwirkungen

Für die Darstellung der Umweltwirkungen auf Programmebene wird es eine Besonderheit
geben. Während es sich bei den anderen Wirkungsbereichen um Nettoeffekte, auch im
Sinne von Verrechnungen beispielsweise von positiven und negativen Beschäftigungsef-
fekten handelt, werden die eventuell negativen Auswirkungen von Vorhaben, v.a. Dingen
von Bauvorhaben getrennt dargestellt (EU-KOM, 1999d). Grund hierfür ist, dass eine
Verrechnung von eventuell positiven Auswirkungen eines neuen Stallbaus (Tierschutz,
Klima) mit negativen Auswirkungen auf andere Schutzgüter (Bodenversiegelung, Land-
schaftsbild) nicht möglich oder sinnvoll ist.

Erfassen des Indikators 5-1.3 Anteil der Fördermaßnahmen, die negative Umwelt-
wirkungen mit sich gebracht haben:

– Dieser Indikator wird analog zur ECOTEC-Methode zur Beurteilung der Nachhaltig-
keit von Förderprogrammen (MWMTV, 1999) umgeändert. Hierunter sollen alle
Vorhaben fallen, deren Realisierung mit negativen Effekten verbunden ist, deren
Auswirkungen nicht über das gesetzliche Mindestmaß hinaus reduziert werden (soge-
nannte business as usual Kategorie). Bei diesen Maßnahmen findet die Aushandlung,
gerade im Bereich der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, über Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen und damit über den tatsächlichen Grad an Umweltneutralität
im Genehmigungsverfahren statt. Hierfür werden gesonderte Abfragen ausgewertet.

– Da durch die Eingriffsregelung nur eine in der Summe ausgeglichene Bilanz für den
Naturhaushalt und das Landschaftsbild zu erreichen ist, finden hinsichtlich der Inan-
spruchnahme verschiedener Schutzgüter (Boden, Wasser, Klima Luft, Tiere und
Pflanzen) Verschiebungen statt. Dies gilt insbesondere für das Schutzgut Boden, des-
sen erhebliche Beeinträchtigung durch Versiegelung in den überwiegenden Fällen
durch Aufwertungen anderer Schutzgüter (Pflanzungen etc.) ersetzt, nicht aber durch
Entsiegelungen ausgeglichen wird.

– Die Flächeninanspruchnahme gehört jedoch zum Indikatorenset der Nachhaltigkeits-
strategie der Bundesregierung (Bundesregierung, 2001), und deren Reduzierung ge-
hört zu den sieben prioritären Handlungsfeldern. Aufgrund dieser gegebenen Mess-
latte für die Auswirkung öffentlich geförderter Maßnahmen, wird die Problematik der
Bodenversiegelung durch gezielte Abfragen und Auswertungen exemplarisch darge-
stellt.

Begründung der Vorgehensweise
(1) Durch die finanzielle Gewichtung wird die Relevanz der Wirkungen hinsichtlich der

Bewertungsfragen der EU-Kommission dargestellt und für jedes Land um spezifi-
sche Bewertungsfragen/Zieldimensionen ergänzt. Aus Zielanalyse und finanziell
gewichteter Wirkungsanalyse lässt sich der weitere Umgang mit den gemeinsamen
Bewertungsfragen ableiten.
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(2) Die Relevanz der Wirkungen wird durch den qualitativen Vergleich der postulierten
Ziele zunächst grob eingeschätzt. Die erzielten Wirkintensitäten werden anhand der
tatsächlich realisierten Mittelabflüsse und Fördergegenstände bewertet.

(3) Folgende Aussagen sind möglich:
• Welche Maßnahmen sind auf welche Ziele ausgerichtet?
• Wie groß sind die Anteile am Gesamtbudget, mit denen bestimmte Wirkungen

verbunden sind?
• Mit welchen Maßnahmearten werden welche Wirkungen erreicht?
• Welche Ziele und Handlungsfelder finden keine oder zu wenig Berücksichti-

gung?
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MB-X-Text 1.4 - Mitnahmeeffekte

Mitnahmeeffekte entstehen, wenn Maßnahmen gefördert werden, die ohnehin zustande
gekommen wären. Es handelt sich um den Anteil der Gelder eines Programms, durch die
keine Verhaltensänderungen induziert wurden (Isermeyer et al., 1996). Die EU-KOM
nennt als Beispiel den Betrieb, der auch ohne staatliche Förderung investiert hätte (siehe
auch EU-KOM, 1999c, S. 79).

Nach den Ausführungen verschiedener Quellen (EU-KOM, 1999a; BAW, 2000; DIW,
1998; IflS et al., 2002) gibt es keine allgemeingültige oder anerkannte Methode zur Er-
mittlung dieser Effekte. In EU-KOM (1999a, S.113) wird anhand eines anschaulichen
Beispiels die Schwierigkeit, die mit der Herleitung des Mitnahmeeffektes verbunden sind,
dargestellt.

Im Rahmen der Evaluierung eines dänischen Programms zur Entwicklung des ländlichen
Raums wurde eine Abfrage durchgeführt, ob die erhaltene Subventionierung für die Di-
versifizierung eine notwendige Voraussetzung für die Durchführung der Maßnahme war.
75% antworteten mit ja; daraus wurde ein Mitnahmeeffekt von 25 % abgeleitet.

Anschließend wurde eine Zusatzstudie bei Landwirten durchgeführt, deren Antrag auf
Beihilfen abgelehnt wurde. Alle hatten ihre Projekte auch ohne Beihilfe umgesetzt.

– Interpretation 1: Mitnahmeeffekt somit 100%

– Interpretation 2: genau diese Farmer bekamen keine Beihilfe, weil sie von dem Aus-
wahlgremium als leistungsfähig eingestuft wurden und somit nicht zu der Zielgruppe
der Maßnahme gehörten. Insofern war dies keine wirklich gleichwertige Vergleichs-
gruppe.

Eine BAW-Studie (BAW, 2000) führt noch andere Argumente auf: Mitnahmeeffekte las-
sen sich nur selten zweifelsfrei nachweisen, da Erhebungen hinsichtlich möglicher
Handlungsalternativen und Wirkungen der Förderung, die nach Abschluss des Vorhabens
durchgeführt werden, zu wenig verwertbaren Einschätzungen führen. Die Angaben sind
eher eine Rechtfertigung der Förderung und bilden nicht mehr die Entscheidungssituation
vor der Förderung ab.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Mitnahmeeffekte unvermeidbar sind, dass aber
ihre politische Opportunität aufgrund der zu erreichenden Ziele zu beurteilen und ggf.
auch legitim ist: „the more urgent a problem is to be solved, the more policy has to esti-
mate the deadweight effect as a price to be paid for stimulating“ (EU-KOM, 1999a,
S.112).
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MB-X-Abbildung 1.4: Förderinstrumente und ihre Anfälligkeit gegenüber Mitnah-
meeffekten

Anfälligkeit für Mitnahmeeffekte

niedrig hoch

Infrastruktur ZuschussKreditvergünstigung

Umstellung / Verbesserungsmaßnahme Erhalt

Differenzierte Prämie Einheitsprämie

Gebietskulisse Keine Gebietskulisse

Differenzierte Auswahlkriterien Geringe Auswahlkriterien

Hohe Auflagen Niedrige Auflagen

Quelle: Eigene Darstellung.
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Anhang 2 - Regionaler Vollzug

MB-X-Text 2.1: Beschreibung und Aufbereitung der Zahlstellendaten

Folgende Daten wurden aus der sogenannten Kreuzchenliste für die EU-Haushaltsjahre
2000 bis 2002 zur Verfügung gestellt:

F106 F107 F109 F200 F201 F202a F202B
Betrag Währung Haushaltscode Kennnummer Name Anschrift des An-

tragsstellers
Internationale Post-
leitzahl

Die Nomenklatur folgt der VO (EG) Nr.1884/2002 bzw. den entsprechenden Vorgänger-
verordnungen.

Probleme bei der Auswertung der Daten waren im Wesentlichen Folgende:

Aus der Kennnummer ließ sich der Kreis nicht selektieren, da z.T. die Vergabe der Kenn-
nummern nicht nach dem festgelegten Schema erfolgte. Dies betraf im Wesentlichen die
Altverpflichtungen aus dem vorangegangenen Förderzeitraum und Förderfälle aus dem
Jahr 2000. Wenn sich Förderfälle nicht anhand der Kennnummer regionalisieren ließen,
dann wurde eine Zuordnung mittels der Postleitzahl versucht. Ein Teil der Förderfälle
konnte aber auch auf diesem Weg nicht regionalisiert werden.

Einige Auszahlungen sind an Zuwendungsempfänger außerhalb von Niedersachsen ge-
flossen und konnten von daher nicht berücksichtigt werden.

Des Weiteren wurde die Haushaltslinie u aus der Untersuchung herausgenommen. Dies
ist inhaltlich begründet, weil es sich hier nicht um „freiwillige“ Maßnahmen handelt, die
von den handelnden Akteuren in der Region wahlweise in Anspruch genommen werden,
sondern die aufgrund von feststehenden Planwerken zum Einsatz kommen.

Ein Teil der Auszahlungen konnte nicht den Förderschwerpunkten zugeordnet werden.
Dabei handelt es sich Rückforderungen, Auszahlungen für die Bewertung und ähnliche
Haushaltsposten.

Bei der Interpretation der Daten ist zu beachten, dass der Wohnort des Zuwendungsemp-
fängers nicht in allen Fällen dem Ort entspricht, in dem das Projekt stattfindet. In der Ge-
samtbetrachtung dürften die dadurch entstehenden Verzerrungen aber gering sein, zumal
als Betrachtungsebene der Kreis, und nicht die Gemeinde, gewählt wurde.
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Da in der Kreuzchentabelle nur die EAGFL-Auszahlungen erfasst werden, wurden die
insgesamt getätigten öffentlichen Aufwendungen mit Hilfe der genehmigten Kofinanzie-
rungssätze berechnet.

Aus diesen öffentlichen Aufwendungen wiederum wurden die Gesamtinvestitionen mit
Hilfe der in der Programmänderung 2003 genannten privaten Beteiligung ermittelt. Bei
der in den indikativen Finanzplänen genannten privaten Beteiligung handelt es sich um
auf der Grundlage der durchschnittlichen Beihilfeintensität geschätzte Angaben. Folgen-
der Anteil der öffentlichen Aufwendungen an den Gesamtinvestitionen der jeweiligen
Haushaltslinie wurde zugrundegelegt:

a c e f g h i k m n o r s t u f-alt

0,22 0,82 1,00 1,00 0,31 0,63 0,75 1,00 1,00 0,67 0,45 1,00 0,73 0,99 1,00 1,00

Insgesamt rund 505 Mio. Euro an öffentlichen Zuwendungen konnten Kreisen und kreis-
freien Städten zugeordnet werden. Ein negativer Betrag von 522.546 Euro war nicht den
Förderschwerpunkten, und rund 22 Mio. Euro (übw. Maßnahme u) waren nicht den Re-
gionen zuzuordnen.
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MB-X-Abbildung 2.1: Förderintensität nach Förderschwerpunkten – Niedersachsen

Förderschwerpunkt II in Mio. Euro

Gesamtinvestitionen 2000 bis 2002 Öffentliche Aufwendungen 2000 bis 2002

Förderschwerpunkt I in Mio. Euro

Siedlungsstrukturelle Kreistypen

Förderschwerpunkt III in Mio. Euro

Siedlungsstrukturelle Kreistypen

Förderschwerpunkt II in Mio. Euro

Förderschwerpunkt I in Mio. Euro

Förderschwerpunkt III in Mio. Euro
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Quelle: Eigene Darstellung.
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Als Grundlage für die Analyse wurden die Daten zu den siedlungsstrukturellen Kreis-
typen aus BBR (2002) genutzt.

Das Konzept der siedlungsstrukturellen Kreistypen bezieht als Abgrenzungskriterien die
„Zentralität“ und die „Verdichtung“ ein. „Von beiden - vom Zentralitätsniveau und von
der Siedlungsverdichtung in einer Region - hängt das Angebot an Gütern und Dienstlei-
stungen, hängen Größe und Differenzierung des Arbeitsmarktes, hängen aber auch andere
Gegebenheiten ab, die die Lebensbedingungen eines Gebietes, die ‚Lebensqualität‘ aus-
machen“ (ARL, 1993, S. 21).

Im Kreistyp 1, dem in NI lediglich die Stadt Hannover angehört, ist der Zentralitäts- und
Verdichtungsgrad am höchsten, und im Kreistyp 9, der vorrangig im Osten Nieder-
sachsens zu finden ist, am geringsten.

Die Gebietstypisierung ist zwar auf Aspekte der Raumordnung und -planung hin ausge-
richtet; durch ihre Anlehnung an administrative Grenzen ist sie aber empirisch gut fassbar
und mit Daten „auffüllbar“.
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MB-X-Text 2.3: Korrelationsanalyse von Förderhöhe und sektora-
len/regionalen Kennziffern

Die nachfolgenden Tabellen (MB-X-Tabellen 2.2 und 2.3) geben die Ergebnisse der Kor-
relationsanalyse wieder, die den statistischen Zusammenhang zwischen der Höhe der För-
derung und bestimmten sektoralen und regionalen Kennziffern untersucht.

Die Analyse wurde mittels des Korrelationsmaßes von Spearman mit einem Signifikanz-
niveau p <= 0,5 durchgeführt. Dabei wurden nur die Landkreise betrachtet, während die
kreisfreien Städte aufgrund der starken Abweichung in einigen Punkten und der geringen
Bedeutung für die Förderung aus PROLAND unberücksichtigt bleiben.

Zu lesen sind die Ergebnisse folgendermaßen:

– Grau hinterlegt sind die Ergebnisse mit einem Signifikanzniveau p<=0,05, d.h. Er-
gebnisse, die einen statistisch abgesicherten Zusammenhang ausweisen.

– Die absolute Höhe der Korrelationskoeffizienten weist auf die Stärke des Zusammen-
hangs hin: Je näher der Korrelationskoeffizient an +1 bzw. –1 liegt, umso eindeutiger
ist die Beziehung zwischen der Förderhöhe und der jeweiligen Kennziffer.

– Das Vorzeichen gibt die Richtung der Beziehung an.
• Ein positives Vorzeichen bedeutet beispielsweise: Je höher der Anteil der Er-

werbstätigen in der Landwirtschaft an der Gesamtzahl der Erwerbstätigen ist, de-
sto höher fällt auch die öffentliche Aufwendung (Gesamtinvestition) absolut, be-
zogen auf Einwohner oder Quadratkilometer aus.

• Ein negatives Vorzeichen bedeutet demnach: Je niedriger die Bevölkerungsdichte
ist, desto höher fällt die öffentliche Aufwendung (Gesamtinvestition) absolut,
bezogen auf Einwohner oder Quadratkilometer aus.
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MB-X-Tabelle 2.2: Korrelationskoeffizienten - Gesamtinvestitionen NI

Ausgewählte sektorale und
regionale Kennziffern

I II III I II III I II III

MEAN 22.357.457 9.240.147 11.692.856 1.439.160 140 55 76 9 17.781 6.805 9.781 1.206
STD 15.437.796 9.232.603 7.517.929 1.210.675 75 45 42 9 7.901 5.657 4.703 1.012
N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Anteil der Bruttowertschöpfung
(BWS) in der Landwirtschaft 0,3719 0,3531 0,3688 0,0371 0,7169 0,6273 0,7138 0,2627 0,3026 0,3841 0,2842 -0,1006
an der BWS insgesamt 2000

Anteil der Erwerbstätigen in der
Landwirtschaft an den Erwerbs- 0,3613 0,4307 0,2702 0,0423 0,6721 0,6744 0,5430 0,2272 0,3764 0,5229 0,1944 -0,0726
tätigen insgesamt 2000

Anteil der Landwirtschaftsfläche
an der Gesamtfläche 2000 in %

Bruttowertschöpfung in der
Landwirtschaft je Erwerbstätigen -0,1860 -0,4102 0,0428 -0,0932 0,1178 -0,1952 0,3942 0,1364 -0,0851 -0,3768 0,2922 0,0579
in der Landwirtschaft 2000

Ertragsmesszahl -0,4519 -0,6302 -0,2284 -0,2430 -0,4913 -0,6721 -0,2695 -0,2872 -0,1892 -0,5271 0,1264 0,0013

Gesamtinvestition absolut Förderintensität je Einwohner Förderintensität je Quadratkilometer

Gesamt Gesamt Gesamt

Sektorale Kennziffern

Regionale Kennziffern

Förderschwerpunkte Förderschwerpunkte Förderschwerpunkte

0,4413 0,3348 0,4086 0,0766 0,5336 0,4397 0,4398 0,1026 0,6349 0,5263 0,4825 0,0837

Bevölkerungsentwicklung
1990 bis 1999

Bevölkerungsdichte
31. Dezember 2000

Bevölkerungsentwicklung
2000 bis 2020

Arbeitslosenquote Januar 2000 -0,4001 -0,4890 -0,2413 -0,1229 -0,1489 -0,3434 0,1214 0,0693 -0,3028 -0,4583 0,0383 -0,0185

Arbeitslosenquote Januar 2003 -0,1858 -0,2516 -0,0522 -0,0245 -0,0481 -0,1750 0,1869 0,0702 -0,1971 -0,2848 0,0631 -0,0178

Jährliche Veränderung der
Arbeitslosenquote 2000/2003

Gestaltungsquote 0,1885 0,1059 0,1542 0,2075 0,0711 0,0574 -0,0036 0,1618 0,1039 0,0945 0,0044 0,1664

Bruttoinlandsprodukt
je Einwohner

Anteil der Bevölkerung
über 65 Jahre (31.12.1999)

Anteil der Bevölkerung
unter 18 Jahren (31.12.1999)

Frauenerwerbsquote 2000 0,0172 0,0610 -0,0726 0,1241 -0,3287 -0,1731 -0,4681 -0,1096 -0,0702 0,0100 -0,2203 0,1164

Bruttowertschöpfung in
der Nichtlandwirtschaft
je Erwerbstätigen in der
Nichtlandwirtschaft 2000

Siedlungsstruktureller Kreistyp 0,0817 0,0972 0,0680 0,0384 0,3462 0,2662 0,3776 0,2092 -0,0257 0,0505 -0,0086 -0,1130

0,4720 0,5531 0,3164 0,1484 0,3606 0,4844 0,1810 0,0426 0,4031 0,5416 0,1457 -0,0155

-0,3036 -0,3822 -0,2161 -0,1658 -0,6709 -0,6400 -0,5940 -0,4212 -0,0439 -0,2680 0,0651 0,0725

0,4937 0,4878 0,3456 0,2151 0,3868 0,4379 0,2108 0,1275 0,4791 0,5151 0,2335 0,0631

0,3338 0,3697 0,2673 0,0859 0,2330 0,3345 0,1820 0,0828 0,2034 0,3104 0,0704 0,0297

0,1570 0,1041 0,0673 0,3025 0,1345 0,0747 0,0049 0,2853 0,1612 0,0898 -0,0135 0,2693

-0,5153 -0,5568 -0,3282 -0,1658 -0,3242 -0,4522 -0,1043 0,0023 -0,5098 -0,6061 -0,1999 -0,0073

0,5404 0,6131 0,3971 0,0458 0,5632 0,6404 0,3903 0,0305 0,5398 0,6590 0,2614 -0,1441

-0,0314 -0,0756 -0,0999 0,2152 -0,0887 -0,1601 -0,2161 0,1452 0,2540-0,0417 -0,1373 -0,1196

Quelle: Eigene Darstellung.
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MB-X-Tabelle 2.3: Korrelationskoeffizienten - Öffentliche Aufwendungen NI

Ausgewählte sektorale und
regionale Kennziffern

I II III I II III I II III

MEAN 12.845.907 2.819.830 8.606.447 1.434.337 82 17 56 9 10.431 2.108 7.132 1.202
STD 8.422.433 2.543.576 6.081.866 1.203.648 48 13 37 9 5.134 1.528 4.266 1.007
N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Anteil der Bruttowertschöpfung
(BWS) in der Landwirtschaft 0,3522 0,2967 0,3735 0,0371 0,7253 0,5556 0,7016 0,2632 0,2984 0,3228 0,3256 -0,1006
an der BWS insgesamt 2000

Anteil der Erwerbstätigen in der
Landwirtschaft an den Erwerbs- 0,3290 0,3872 0,3035 0,0423 0,6423 0,6367 0,5777 0,2238 0,3368 0,4826 0,2811 -0,0726
tätigen insgesamt 2000

Anteil der Landwirtschaftsfläche
an der Gesamtfläche 2000 in %

Bruttowertschöpfung in der
Landwirtschaft je Erwerbstätigen -0,1347 -0,4112 0,0212 -0,0932 0,2002 -0,2231 0,2850 0,1325 -0,0086 -0,3951 0,1834 0,0579
in der Landwirtschaft 2000

Ertragsmesszahl -0,3928 -0,6083 -0,2513 -0,2430 -0,4354 -0,6488 -0,3091 -0,2933 -0,1152 -0,5383 0,0121 0,0013

Sektorale Kennziffern

Regionale Kennziffern

Förderschwerpunkte Förderschwerpunkte Förderschwerpunkte

0,4159 0,2217 0,4278 0,0766

Öffentliche Aufwendungen insgesamt Förderintensität je Einwohner Förderintensität je Quadratkilometer

Gesamt Gesamt Gesamt

0,4937 0,2709 0,4993 0,1024 0,5649 0,3793 0,5451 0,0837

Bevölkerungsentwicklung
1990 bis 1999

Bevölkerungsdichte
31. Dezember 2000

Bevölkerungsentwicklung
2000 bis 2020

Arbeitslosenquote Januar 2000 -0,3485 -0,4759 -0,2477 -0,1229 -0,0338 -0,2998 0,0252 0,0664 -0,1796 -0,4559 -0,0986 -0,0185

Arbeitslosenquote Januar 2003 -0,1463 -0,2448 -0,0810 -0,0245 0,0707 -0,1441 0,1115 0,0671 -0,0981 -0,2871 -0,0309 -0,0178

Jährliche Veränderung der
Arbeitslosenquote 2000/2003

Gestaltungsquote 0,1974 0,1444 0,1236 0,2075 0,0774 0,0557 0,0226 0,1623 0,1103 0,0717 0,0191 0,1664

Bruttoinlandsprodukt
je Einwohner

Anteil der Bevölkerung
über 65 Jahre (31.12.1999)

Anteil der Bevölkerung
unter 18 Jahren (31.12.1999)

Frauenerwerbsquote 2000 0,0336 0,1607 -0,0484 0,1241 -0,3397 -0,0869 -0,3869 -0,1057 -0,0559 0,1255 -0,1302 0,1164

Bruttowertschöpfung in
der Nichtlandwirtschaft
je Erwerbstätigen in der
Nichtlandwirtschaft 2000

Siedlungsstruktureller Kreistyp 0,0917 0,1638 0,1004 0,0384 0,4137 0,3787 0,3495 0,2117 0,0232 0,1286 0,0011 -0,1130

0,4461 0,5708 0,3611 0,1484 0,3279 0,4708 0,2565 0,0468 0,3738 0,5883 0,2703 -0,0155

-0,2756 -0,3700 -0,2240 -0,1658 -0,6503 -0,6479 -0,5562 -0,4236 -0,0119 -0,2651 0,0202 0,0725

0,4795 0,5244 0,3837 0,2151 0,3866 0,4612 0,2874 0,1319 0,4959 0,5650 0,3516 0,0631

0,2901 0,3494 0,2500 0,0859 0,2343 0,3157 0,2170 0,0824 0,1572 0,3240 0,1515 0,0297

0,1719 0,1032 0,0988 0,3025 0,0938 0,1218 0,0213 0,2866 0,1253 0,0885 0,0174 0,2693

-0,4908 -0,5547 -0,3750 -0,1658 -0,2728 -0,4172 -0,1853 0,0001 -0,4645 -0,6153 -0,3266 -0,0073

0,4798 0,5558 0,4314 0,0458 0,4943 0,5623 0,4420 0,0327 0,4409 0,6194 0,3656 -0,1441

-0,0439 -0,0789 -0,1067 0,2152 -0,1831 -0,1404 -0,2441 0,1430 0,2540-0,1003 -0,1312 -0,1898

Quelle: Eigene Darstellung.
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Anhang 4 - Querschnittsfrage 1: Beitrag von PROLAND zur
Stabilisierung der ländlichen Bevölkerungszahlen

MB-X-Text 4.1: Zur Relevanz der Querschnittfrage 1 in Niedersachsen

Die EU-KOM unterlegt ihre Frage nach dem Beitrag des Programms zum Erhalt der Be-
völkerung im ländlichen Raum mit den Kriterien „Altersprofil“, „Geschlechterprofil“ und
„Abwanderungsrate“. Dahinter steht die These, dass wenn Schlüsselelemente, wie z.B.
junge Frauen/Männer, junge Familien, Menschen im berufsfähigen Alter in einer ländli-
chen Bevölkerung unterrepräsentiert sind, die ländliche Bevölkerung insgesamt ihre Wi-
derstandskraft gegenüber einer weiteren Abwanderung und der nachfolgenden Ver-
schlechterung des wirtschaftlichen und sozialen Gewebes einbüßt (EU-KOM, 2000).

Im Folgenden wird zunächst der Frage nachgegangen, ob der Rückgang der Bevölkerung
in Niedersachsen überhaupt ein Problem darstellt, und wie der Altersaufbau und das Ge-
schlechterprofil charakterisiert werden können.

Veränderung der Bevölkerung in Niedersachsen

Der Rückgang der Bevölkerung ist ein Problem, das viele Regionen in der EU stark trifft.
Regional betrachtet ist dieser Rückgang v.a. ein Problem im Süden Europas, in den nörd-
lichen Mitgliedsstaaten (Finnland und Schweden) und in Regionen, die vom Niedergang
der Industrie betroffen sind (Ministry of Industry, 2001). Auch die Neuen Bundesländer
können mehrheitlich zu diesen Problemregionen gezählt werden. Dabei geht es nicht nur
um den absoluten Rückgang der Bevölkerung; Auswirkungen auf die ökonomischen
Wachstumschancen einer Region hat auch der Weggang von bestimmten Alters- oder
Ausbildungsgruppen (jung, gut ausgebildet), wobei sich diese Prozesse durchaus überla-
gern.

Als mögliche Auswirkungen von Bevölkerungsrückgang und Alterung werden genannt
(BMI, 2001):

– Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum;

– steigende Staatsverschuldung pro Kopf;

– sinkende Auslastung öffentlicher und privater Einrichtungen;

– steigende Belastungen für die sozialen Sicherungssysteme;

– Verringerung der gesellschaftlichen Dynamik.
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Die regionale Bevölkerungsveränderung wird durch zwei Einflussfaktoren determiniert:
(1) durch die natürliche Bevölkerungsbewegung als Differenz zwischen der Zahl der

Geborenen und der Gestorbenen und
(2) durch die räumliche Bevölkerungsbewegung als Saldo der Zuzüge in die Region und

der Fortzüge.

Auf Ebene Deutschlands ist sowohl ein Rückgang der Bevölkerung zu verzeichnen wie
auch ein allgemeiner Alterungsprozess der Bevölkerung. Die räumlichen Unterschiede
sind jedoch erheblich.

Aus europäischer Sicht gehört Niedersachsen nicht zu den Problemregionen. Sehr wohl
gibt es aber auch hier regional unterschiedliche Entwicklungstendenzen. Z.Z. findet in
Niedersachsen noch ein gewisser Ausgleich durch Zuwanderung aus anderen Bundeslän-
dern und zu einem geringen Teil aus dem Ausland statt. Bis Ende der 90er Jahre gehörte
Niedersachsen zu dem Typ der Wachstumsregionen, in denen die Geburtenbilanz negativ
und die Wachstumsbilanz positiv ist. Die zukünftige Entwicklung wird einen leichten
Rückgang der Bevölkerung bringen, der aber regional differenziert nach „Boom“-
Regionen und „Entleerungsregionen“ verläuft, mit den o.g. Auswirkungen auf der regio-
nalen/lokalen Ebene.

Von einer Bevölkerungsabwanderung sind gering besiedelte Gebiete in besonderer Weise
betroffen. In Niedersachsen liegt die Bevölkerungsdichte im Durchschnitt bei 167 Ein-
wohnern je km², mit starken räumlichen Divergenzen. MB-X-Karte 4.1 zeigt deutlich die
Suburbanisierungstendenzen in der Metropolregion Hamburg und um die kreisfreien
Städte in Niedersachsen. Auch der Südosten ist relativ dicht besiedelt. Dazwischen liegen
vergleichsweise dünn besiedelte ländliche Gemeinden. MB-X-Karte 4.2 veranschaulicht
die disperse Siedlungsstruktur Niedersachsens mit wenigen Agglomerationsräumen.

Auch die demographische Entwicklung der ländlichen Räume Niedersachsens ist diffe-
renziert zu betrachten. Schaut man sich die jährliche Bevölkerungsveränderung in Nieder-
sachsen zwischen 1990 und 2000 an, so wird deutlich, dass es in erster Linie die Städte,
einige Küstenregionen und der Südosten Niedersachsen sind, die einen Bevölkerungs-
rückgang zu verzeichnen hatten, während die ländlichen Gemeinden, von Ausnahmen
abgesehen, Zuwächse verbuchen konnten (siehe MB-X-Karte 4.3).

Die Gemeindeeinheiten mit sinkender Einwohnerzahl konzentrieren sich auf den Süden
und Osten des Landes. Westlich der Linie Osnabrück-Bremen-Lüneburg sind es, abgese-
hen von den ostfriesischen Inseln, nur vereinzelte, vor allen Dingen größere Gemeinden
und die kreisfreien Städte, in denen die Bevölkerung zurückgegangen ist. Ganz anders
sieht es dagegen in der anderen Hälfte des Landes aus, und zwar vor allem im Gebiet
südlich der Linie Hameln-Hildesheim-Goslar. Hier überwiegen eindeutig und flächendek-
kend die Gemeinden mit Einwohnerverlusten, eine Ausnahme bildet nur das Umland von
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Göttingen. Im Südosten sind es die Umlandgemeinden von Salzgitter und Braunschweig,
die diesen Trend durchbrechen (Thomas, 2002).

Die Gemeinden, die seit längerer Zeit Einwohner verlieren, liegen auffallend häufig im
ehemaligen Zonenrandgebiet; die Wiedervereinigung Deutschlands hat an diesem Merk-
mal der Strukturschwäche nichts geändert (Thomas, 2002).

Viele ländliche Gebiete profitieren von einer starken Siedlungstätigkeit, wobei sich das
Einwohnerwachstum und die Bautätigkeit immer weiter in Randgebiete verlagern. Doch
auch gegenläufige Tendenzen sind zu beobachten, da die Städte erhebliche Anstrengun-
gen unternehmen, weitere Bevölkerungsverluste zu stoppen.

Hinter der Bevölkerungsveränderung verbergen sich unterschiedliche Entwicklungen,
bezogen auf die natürliche und die räumliche Bevölkerungsbewegung (siehe MB-X-
Tabelle 4.1).

MB-X-Tabelle 4.1: Natürliche und räumliche Bevölkerungsbewegung nach Kreisen
1995 bis 2000

Region
Natürl. 

Bev.-entw. 
1995-2000

Wanderungs-
saldo 

1995-2000
Region

Natürl. 
Bev.-entw. 
1995-2000

Wanderungs-
saldo 

1995-2000

Braunschweig, Kreisfreie Stadt -4.390 -3.924 Osterholz, Landkreis -93 6.101
Salzgitter, Kreisfreie Stadt -1.232 -4.308 Rotenburg (Wümme), Landkreis 1.134 10.959
Wolfsburg, Kreisfreie Stadt -1.577 -3.583 Soltau-Fallingbostel, Landkreis -245 7574
Gifhorn, Landkreis 2.316 10.415 Stade, Landkreis 1.620 9701
Göttingen, Landkreis 409 -1.310 Uelzen, Landkreis -1.778 3554
Goslar, Landkreis -4.994 -1.139 Verden, Landkreis 61 6269
Helmstedt, Landkreis -2.294 390 Delmenhorst, Kreisfreie Stadt 249 -1504
Northeim, Landkreis -2.754 -334 Emden, Kreisfreie Stadt -72 -770
Osterode am Harz, Landkreis -2.736 -829 Oldenburg, Kreisfreie Stadt 52 5089
Peine, Landkreis -360 6.848 Osnabrück, Kreisfreie Stadt -280 -3669
Wolfenbüttel, Landkreis -915 6.245 Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt -1.856 -4087
Region Hannover, Landkreis -6.998 17.508 Ammerland, Landkreis 1.101 7057
Landeshaupstadt Hannover -5.934 -4.828 Aurich, Landkreis 1.513 7499
Diepholz, Landkreis -418 10.131 Cloppenburg, Landkreis 5.238 7857
Hameln-Pyrmont, Landkreis -3.330 2.778 Emsland, Landkreis 7.987 8765
Hildesheim, Landkreis -3.834 5.493 Friesland, Landkreis -19 3672
Holzminden, Landkreis -1.627 -247 Grafschaft Bentheim, Landkreis 1.602 3808
Nienburg (Weser), Landkreis -852 4.310 Leer, Landkreis 1.346 8016
Schaumburg, Landkreis -2.039 6.952 Oldenburg, Landkreis 1.157 8946
Celle, Landkreis -1.443 5.767 Osnabrück, Landkreis 4.736 13370
Cuxhaven, Landkreis -2.446 9.952 Vechta, Landkreis 4.149 6975
Harburg, Landkreis 2.031 18.352 Wesermarsch, Landkreis -20 1032
Lüchow-Dannenberg, Landkreis -1.448 2.360 Wittmund, Landkreis 217 2510
Lüneburg, Landkreis 225 13.186

Niedersachsen -12.907 223.737
Quelle: Statistisches Bundesamt, 2002.
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Insgesamt ist die Differenz von Geburten und Sterbefällen in Niedersachsen negativ; nur
in einigen Stadtumlandkreisen und in Weser-Ems liegt sie im positiven Bereich. In We-
ser-Ems gehören die Landkreise Cloppenburg, Vechta, Emsland, Osnabrück und Leer
dazu, die auch zu den 14 Landkreisen in Deutschland mit den höchsten Geburtenraten
zählen. Alle diese Landkreise sind überwiegend noch stark ländlich geprägt und weisen
unterdurchschnittliche Bevölkerungsdichten aus. Mit Ausnahme des Landkreises Leer
zeichnen sie sich durch einen überdurchschnittlich hohen Anteil an Katholiken aus
(Eichhorn, 2002).

Auch die räumliche Bevölkerungsveränderung ist regional sehr unterschiedlich ausge-
prägt. Ein negatives Wanderungssaldo hatten im betrachteten Zeitraum jedoch lediglich
die meisten Städte sowie einige Landkreise im Südosten zu verzeichnen.

Einen Überblick über die Bevölkerungsprognose 2000 bis 2020 gibt auf Kreisebene
MB-X-Karte 4.4. Auf Ebene Niedersachsens geht die Prognose von einer stagnierenden
Bevölkerung aus. Dabei sind sehr unterschiedliche Entwicklungen auszumachen. Im Süd-
osten, schon in den zurückliegenden Jahren von Bevölkerungsrückgang betroffen, ver-
stärkt sich diese Tendenz. Ein daran anschließender Gürtel von Schaumburg bis Lüchow-
Dannenberg ist ebenfalls betroffen. Überträgt man die oben genannten Entwicklungsten-
denzen auf diese Kreise, so könnte es hier zukünftig zu verstärkten Problemen in der
Tragfähigkeit von privaten und öffentlichen Infrastruktureinrichtungen kommen.

Altersprofil der Bevölkerung

Heilig (2002) untersucht die Veränderung des Altersaufbaus in Europa. Der Anteil älterer
Menschen (mit 65 Jahren und älter) ist besonders hoch im südlichen Frankreich, in Nord-
und Zentral-Spanien sowie in Nord- und Mittel-Italien. In diesen Gebieten liegt der Anteil
der Über-65-Jährigen bei bis zu 28 %. Dieser Anteil wird mit großer Wahrscheinlichkeit
weiter ansteigen. Es ist durchaus denkbar, dass der Anteil der Über-65-Jährigen in den
nächsten zwei Jahrzehnten in vielen ländlichen Gebieten auf über 30 % anwächst.

Grundsätzlich hat der Altersaufbau der Bevölkerung Niedersachsens eine pilzähnliche
Struktur; die typische Form einer schrumpfenden Bevölkerung (siehe MB-X-Abbildung
4.1). Damit entspricht der Altersaufbau Niedersachsens dem im Bundesgebiet. Die Zu-
wanderungen haben zwar zu einer höheren Einwohnerzahl im Bundesland geführt, das
strukturelle Problem - ständig kleiner werdende Nachwuchsjahrgänge - konnte damit je-
doch nicht ausgeglichen werden. Am Altersaufbau ist abzulesen, dass künftig schwächere
Jahrgänge in die Altersgruppe der 20 bis 60jährigen heranwachsen und gleichzeitig sehr
viel stärkere Jahrgänge aus dieser Gruppe in die Gruppe der über 60jährigen überwech-
seln werden. Die Verschiebungen in der Altersstruktur führen zu einer zunehmenden
Überalterung der Bevölkerung.
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MB-X-Abbildung 4.1: Altersaufbau der Bevölkerung in Niedersachsen 2000

Quelle: NLGA, 2002.

In der räumlichen Verteilung sind hier deutliche Unterschiede zu verzeichnen. MB-X-
Karte 4.5 stellt den Anteil der Bevölkerung, die 65 Jahre und älter ist, auf Gemeindeebene
dar. Dieser ist v.a. im Ostteil Niedersachsens hoch, außerdem in einigen Küstengemein-
den (Altersruhesitzwanderungen) sowie in den Städten.

In sieben Landkreisen und kreisfreien Städten waren mehr als 28 % der Einwohner 60
Jahre oder älter. Den höchsten Anteil hielten die Landkreise Goslar und Osterode am
Harz (je 30,1 %), gefolgt von den Landkreisen Lüchow-Dannenberg (29,5 %), Holzmin-
den (28,7 %), Hameln-Pyrmont (28,4 %), der Stadt Wilhelmshaven (28,3 %) und dem
Landkreis Uelzen (28,2 %). Nur in zwei Landkreisen (Vechta 18,7 %, Cloppenburg
19,5 %) lag der Anteil dieser Altersgruppe unter 20 Prozent (NLS, 2003a).

Schaut man sich MB-X-Karte 4.6 mit der regionalen Verteilung des Anteils der unter
18jährigen an, so verkehrt sich das Bild. Gerade der Westen Niedersachsens verfügt über
einen hohen Anteil von Unter-18-Jährigen, während der Osten entsprechend über einen
niedrigen Anteil verfügt. Der zu erwartende höhere Anteil Jüngerer aufgrund des Zuzugs
von Familien im Umland der Städte lässt sich zumindest im Umland von Braunschweig
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und Wolfsburg nachweisen. Im Umland von Hannover zieht man aufgrund der hohen
Baulandpreise vermutlich noch weiter „auf´s platte Land“.

Grundsätzlich kann gesagt werden, dass die zunehmende Überalterung der Gesellschaft
kein ausschließliches Problem des ländlichen Raums ist. Die Karten zeigen deutlich die
regionalen Disparitäten in Niedersachsen.

Geschlechterprofil der Bevölkerung

Niedersachsen weist insgesamt einen leichten Frauenüberschuss aus (51,1 %). Dieser
Frauenüberschuss ist v.a. in der Altersgruppe der Über-65-Jährigen zu verzeichnen und
erklärt sich darüber, dass die Männer in der Bundesrepublik durchschnittlich 6,5 Jahre
früher versterben, so dass es im hohen Alter zu einer Verschiebung kommt.

MB-X-Karte 4.7 stellt den Anteil von Frauen an der Gesamtbevölkerung dar. Z.T. überla-
gern sich die Gemeinden mit einem hohen Frauenanteil (> 51 %) mit den Gemeinden, in
denen auch der Anteil der Über-65-Jährigen hoch ist. Gemeinden mit einem niedrigen
Frauenanteil (< 48 %) finden sich v.a. im Westen Niedersachsens.

MB-X-Tabelle 4.2: Mädchen- und Frauenanteil in der Bevölkerung Niedersachsens im
Regionalvergleich, 2001

insge-
samt

0-14 
Jahre

15-44 
Jahre

45-64 
Jahre

65-79 
Jahre

>=80 
Jahre 

insge-
samt

0-14 
Jahre

15-44 
Jahre

45-64 
Jahre

65-79 
Jahre

>=80 
Jahre 

SK Braunschweig 51,4 48,8 47,5 50,3 59,2 74,0 LK Osterholz 50,7 48,4 49,2 49,7 54,8 73,1
SK Salzgitter 51,4 48,4 49,0 49,9 57,5 72,0 LK Rotenburg (Wümme) 50,1 48,3 48,3 48,6 55,5 71,1
SK Wolfsburg 50,8 48,4 48,3 50,1 55,5 70,5 LK Soltau-Fallingbostel 50,2 48,3 47,5 48,9 56,3 73,5
LK Gifhorn 50,0 48,4 49,0 48,2 54,6 72,4 LK Stade 50,4 48,6 48,3 49,5 56,0 72,6
LK Göttingen 51,4 48,6 49,9 49,4 57,1 73,1 LK Uelzen 51,6 48,7 49,1 50,0 56,5 72,2
LK Goslar 51,6 47,9 47,6 50,6 58,4 71,3 LK Verden 50,8 48,8 49,4 49,2 55,7 72,1
LK Helmstedt 51,0 48,5 48,9 48,7 56,9 72,3 SK Delmenhorst 50,9 49,1 48,8 49,9 56,8 70,4
LK Northeim 51,5 48,9 48,9 49,5 56,8 72,6 SK Emden 50,8 49,6 47,8 49,2 57,7 69,8
LK Osterode am Harz 51,6 48,2 49,3 49,2 57,0 71,6 SK Oldenburg 52,1 48,9 49,8 50,7 59,8 72,4
LK Peine 50,9 48,4 48,9 49,3 56,3 72,9 SK Osnabrück 52,6 48,6 50,1 51,2 59,6 74,5
LK Wolfenbüttel 51,2 49,6 49,1 49,5 56,2 72,9 SK Wilhelmshaven 50,5 48,3 45,3 49,8 59,3 72,7
Region Hannover 51,8 48,7 49,6 50,5 57,3 72,7 LK Ammerland 50,8 48,6 49,4 49,9 55,0 70,2
LK Diepholz 50,5 48,6 48,7 48,5 55,3 72,3 LK Aurich 51,2 49,1 49,5 49,9 56,4 71,6
LK Hameln-Pyrmont 52,2 49,1 49,4 50,0 58,2 73,0 LK Cloppenburg 49,8 48,8 48,0 48,8 55,9 71,7
LK Hildesheim 51,7 48,9 49,4 50,2 57,1 73,1 LK Emsland 50,0 48,5 48,2 48,8 56,0 73,3
LK Holzminden 51,4 49,1 48,8 49,3 56,4 72,7 LK Friesland 51,1 48,1 49,3 49,7 56,0 73,0
LK Nienburg (Weser) 50,5 48,3 48,4 48,9 56,0 72,5 LK Grafschaft Bentheim 50,7 48,9 49,0 49,6 55,0 71,1
LK Schaumburg 51,4 48,5 49,2 49,8 56,7 71,9 LK Leer 50,8 49,2 48,7 49,6 56,3 73,1
LK Celle 51,4 48,7 49,1 49,7 56,9 73,4 LK Oldenburg 50,4 48,9 49,2 48,8 54,4 72,1
LK Cuxhaven 51,0 48,4 49,4 49,0 55,8 69,8 LK Osnabrück 50,2 48,4 48,7 48,7 55,3 73,8
LK Harburg 50,9 48,4 50,1 49,9 54,2 69,5 LK Vechta 50,1 48,7 48,5 48,5 57,0 74,1
LK Lüchow-Dannenberg 51,4 49,0 49,2 49,6 55,6 69,7 LK Wesermarsch 50,4 48,4 48,4 48,7 56,6 70,2
LK Lüneburg 51,3 48,2 49,9 49,4 57,4 72,1 LK Wittmund 51,0 49,0 49,4 49,5 55,8 72,1

Region Region

Anteil in %Anteil in %

Quelle: NLGA, 2002.
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Der Frauenanteil in der Bevölkerung, v.a. in der Gruppe der 15 bis 44-Jährigen ist deswe-
gen interessant, weil sich hieraus Aussagen über die natürliche Bevölkerungsbewegung
ableiten lassen. Insgesamt sind die Unterschiede zwischen den Kreisen aber nicht so gra-
vierend, dass geschlechtsspezifische Indikatoren vor dem Hintergrund der Stabilisierung
von Bevölkerungszahlen im Rahmen der Bewertung erfasst werden müssten.

MB-X-Tabelle 4.2 deutet darauf hin, dass die Wanderungsbewegungen nicht so selektiv
verlaufen, dass die geschlechtsspezifische Zusammensetzung der Bevölkerung sich nach-
haltig ändert.

Unseres Erachtens trifft das ursprüngliche Querschnittskriterium 1.2 der EU-Kommission
(Stabilisierung der Bevölkerungszahlen im ländlichen Raum) nicht die in Niedersachsen
zu findende Situation. Daher wird auf die neue Querschnittsfrage 6 zur Chancengleichheit
verwiesen.
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MB-X-Karte 4.1: Einwohner je Quadratkilometer in den Gemeinden Niedersachsens am
31. Dezember 2000

Einwohner je km²

<=   45
45 <=   60
60 <=   75
75 <=   90
90 <= 140

140 <= 190
190 <= 240

>  240

Minimum: Nordseeinsel Memmert (0,4)
Maximum: Hannover, Landeshauptstadt (2.523,6)
Land Niedersachsen Durchschnitt (166,5)

Quelle: Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Statistik CD (2001).

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999

Gemeindefreie Gebiete sowie Bremen
und Bremerhaven sind weiß gekennzeichnet.
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MB-X-Karte 4.2: Bevölkerung am 31. Dezember 2000 in den Gemeinden Niedersach-
sens

Minimum: Nordseeinsel Memmer (2)
Maximum: Hannover, Landeshauptstadt (515.001)
Land Niedersachsen (7.926.193)

Bevölkerung am 31.12.2000

515.001,00

150.000,00
25.000,00

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999Quelle: Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Statistik CD (2001).
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MB-X-Karte 4.3: Jährliche Bevölkerungsveränderung von 1990 zu 2000 in den Ge-
meinden Niedersachsens

Gemeindefreie Gebiete sowie Bremen
und Bremerhaven sind weiß gekennzeichnet.

Minimum:Lohheide (-2,1)
Maximum: Barendorf (6,5)
Land Niedersachsen Durchschnitt (0,8)

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999Quelle: Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Statistik CD (2001).

Bevölkerungsveränderung %

<= -1,0
-1,0 <= -0,5
-0,5 <=  0,0
0,0 <=  0,5
0,5 <=  1,0
1,0 <=  1,5

>   1,5
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MB-X-Karte 4.4: Bevölkerungsbestandsveränderung (2000 bis 2020) in den Landkrei-
sen Niedersachsens

Bevölkerungsbestandsveränderung
Differenz in %

<= -12
-12 <=   -8

-8 <=   -4
-4 <=    0
0 <=    4
4 <=    8
8 <=  12

>  12

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999Quelle: BBR (2003).

Minimum: Osterode am Harz (-27,0)
Maximum: Oldenburg, Stadt (13,6)
Land Niedersachsen Durchschnitt (0,0)

 Bremen und Bremerhaven sind weiß gekennzeichnet.
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MB-X-Karte 4.5: Anteil der Bevölkerung 65 Jahre und älter an der Gesamtbevölkerung
in den Gemeinden Niedersachsens am 31. Dezember 1999

Minimum: Friedland (3,2)
Maximum: Bad Eilsen (38,2)
Land Niedersachsen Durchschnitt (16,6)

Gemeindefreie Gebiete sowie Bremen
und Bremerhaven sind weiß gekennzeichnet.

%

<= 13
13 <= 14
14 <= 15
15 <= 16
16 <= 17
17 <= 18

>  18

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999Quelle: Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Statistik CD (2001).
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MB-X-Karte 4.6: Anteil der Bevölkerung unter 18 Jahren an der Gesamtbevölkerung in
den Gemeinden Niedersachsens am 31. Dezember 1999

Minimum: Freistadt (8,1)
Maximum: Dörpen (33,7)
Land Niedersachsen Durchschnitt (19,8)

Gemeindefreie Gebiete sowie Bremen
und Bremerhaven sind weiß gekennzeichnet.

%

<= 17
17 <= 19
19 <= 21
21 <= 23
23 <= 25

> 25

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999Quelle: Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Statistik CD (2001).
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MB-X-Karte 4.7: Anteil Frauen an der Gesamtbevölkerung in den Gemeinden Nieder-
sachsens am 31. Dezember 2000

Minimum: Freistatt (14,0)
Maximum: Bad Eilsen (59,1)
Land Niedersachsen Durchschnitt (51,1)

Anteil Frauen an der
Gesamtbevölkerung %

<= 48
48 <= 49
49 <= 50
50 <= 51

>  51

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999Quelle: Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Statistik CD (2001).

Gemeindefreie Gebiete sowie Bremen
und Bremerhaven sind weiß gekennzeichnet.
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MB-X-Karte 4.8: Tourismusintensität in den Gemeinden Niedersachsens, 2001

Quelle: Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Bevölkerung und Katasterfläche 
in Niedersachsen (2001).

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999

Minimum: Ihlow (64)
Maximum: Baltrum (539.192)
Land Niedersachsen Durchschnitt (4.258)

Gästeübernachtungen je 1.000 Einwohner

539.192,20

150.000,00
25.000,00
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MB-X-Karte 4.9: Anteil der Waldfläche an der Gesamtfläche in den Landkreisen Nie-
dersachsens, 2000

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999

Anteil %

<=   5
5 <= 10

10 <= 15
15 <= 20
20 <= 25
25 <= 30
30 <= 35

>  35

Quelle: Eigene Berechnungen nach EASYSTAT (2002).

Minimum: Emden (0,8)
Maximum: Goslar (57,0)
Land Niedersachsen Durchschnitt (21,1)

Bremen und Bremerhaven sind weiß gekennzeichnet.



60 Kapitel 10      Materialband – Kapitelübergreifende Fragestellungen: Anhang 4



Kapitel 10        Materialband – Kapitelübergreifende Fragestellungen: Anhang 5 61

Anhang 5 - Querschnittsfrage 2: Beitrag von PROLAND zur Si-
cherung der Beschäftigungslage sowohl in den landwirtschaftli-

chen Betrieben als auch außerhalb derselben

MB-X-Text 5.1 - Arbeitspapier: Bemessung des Arbeitsplatzzuwachses
(kapitelübergreifende Bewertungsfrage 2)

Es werden für die Bewertung drei Beschäftigungseffekte unterschieden:

1. Entstehung von vorübergehenden/befristeten Beschäftigungseffekten gemessen
in Vollzeitäquivalenten ausgelöst durch Fördergelder, die für die Erstellung oder
die Nachfrage einer Leistung eingesetzt werden

Hierunter fallen alle Förderungen, die eine Erhöhung der Nachfrage nach Waren und
Dienstleistungen bewirken und deren Wirkungen in dieser Hinsicht an die Dauer der
Zahlungen/Förderung gebunden sind.

Nach dieser Definition sind auch die Beschäftigungseffekte der Agrarumweltmaßnahmen
hierunter zu fassen, wobei im Bereich der Ökolandbauförderung unter bestimmten An-
nahmen und Bedingungen ein Teil in dauerhafte Beschäftigungseffekte münden kann.

Auslösendes Moment des Effektes ist die durch die Förderung zusätzlich generierte Nach-
frage nach Gütern/Leistungen, der am Ende einer Wirkungskette eine zusätzliche Be-
schäftigung zugeordnet werden kann.

Die Tabelle auf der folgenden Seite fasst die notwendigen Arbeitsschritte für die Erfas-
sung des Erstrundeneffektes zusammen, die mit KB gekennzeichneten Arbeitsschritte
sind durch die Kapitelbewerter zu erfüllen, die mit CC gekennzeichneten Schritte von der
Arbeitsgruppe Cross-Cutting.

Grenzen dieser Methode:

– Linearitätsannahme (keine Berücksichtigung der economies of scale), d.h. keine stei-
gende Arbeitsproduktivität bei Mehrproduktion

– Keine Berücksichtigung einer jeweiligen Unterauslastung
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Effekte Definition und Erfassung der zusätzlichen
Endnachfrage/ der induzierten Produktion

Erfassung/Berechnung der induzierten
Beschäftigung

Direkter Effekt Erfassung der bewilligten Fördermittel durch
Abfrage bei den Bewilligungsstellen (KB)

Erfassung der bereits abgeschlossenen Förder-
fälle

Erfassen des förderfähigen Investitionsvolu-
mens (Aufgeteilt nach Finanzquellen)

Um die Hebelwirkungen von  Maßnahmen (Le-
verage effect

3
) darstellen zu können, ist in diesem

Schritt auch das Gesamtinvestitionsvolumen zu
erfragen (KB). Entweder bei den Bewilligungs-
stellen oder bei den Zuwendungsempfängern
selbst. Für den nicht kofinanzierten Anteil wird
es jedoch nicht möglich sein, die Finanzströme
zu ermitteln. Ihr konjunktureller Beschäftigungs-
effekt wird über Annahmen (CC) abgebildet.

1. Aufgliederung dieser Investitions-
volumina nach bestimmten Güter-
gruppen, bzw. Sektoren (Gliederung
entsprechend der Gliederungen der
Volkswirtschaftlichen Gesamtrech-
nung bzw. der Input-Outputtabellen)
(KB nach Vorgabe CC)

2. Zuordnung von statistisch bekannten
Produktivitätskoeffizienten (CC)

3. Erfassung der regionalen Inzidenz
(Auftragsvergabe an im Land ansäs-
sige Unternehmen) (KB)

Indirekter Effekt
(insgesamt CC oder
nach Vorgaben von
CC)

Hierunter ist die Vorleistungsnachfrage für die
Summe der direkten Effekte und der hiermit
verbundene Beschäftigungseffekt zu verstehen
(supplier effect).

4
 Die Ermittlung erfolgt anhand

von Koeffizienten.

Diese Effekte werden nicht direkt erfasst,
sondern wiederum durch Koeffizienten
umgerechnet.

Sekundäreffekt

Hierunter sind in diesem Zusammenhang vor
allem Bündelungseffekte zu verstehen, die in
zusätzlich ausgelösten Investitionen, die mit der
Fördermaßnahme in Zusammenhang gebracht
werden können, bestehen. Abfrage nur bei den
Empfängern (KB) möglich..

Arbeitsschritte wie oben sind nicht oder
nur in wenigen exemplarischen Einzel-
maßnahmen möglich. Zusätzliche Be-
schäftigungseffekte können nur über
Faustzahlen / Koeffizienten abgebildet
werden

2. Entstehung dauerhafter Beschäftigungseffekte in Form neuer oder umgewandel-
ter/gesicherter Arbeitsplätze (gemessen in FTE), als Folge direkter betrieblicher
Investitionen

– Sicherung von Arbeitsplätzen durch Erhöhung des Kapitalstocks in einem Betrieb
und damit Sicherung dessen wirtschaftlicher Lage.

Von den Kapitelbewertern vorzunehmen: Definition von bedrohten Arbeitsplätzen,
die durch die Förderung erhalten bleiben.

                                                
3
 Propensity for public intervention to induce private spending among direct addressees. In cases where

public intervention subsidises private investments, leverage effects are proportional to the amount of
private spending induced by the subsidy (EU-KOM, 1999c, S. 86). Nach den Ausführungen der
Kommission handelt es sich um das Verhältnis der Gesamtausgaben der direkt Begünstigten für För-
dermaßnahmen zu Kofinanzierung der öffentlichen Hand.

4
 Secondary effect on companies supplying goods and services to business which are the direct addres-

sees of a public intervention. Input-output analysis is used to estimate all supplier effects in a given
territory (EU-KOM, 1999c, S. 87).
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– Schaffung neuer Arbeitsplätze über die folgende Wirkungskette: Reduzierung der
Kapitalnutzungskosten, Stimulierung des Kapitaleinsatzes und damit der Produktion
und der Beschäftigung.

Problem bei der reinen Kapitalinvestition liegt darin, dass Beschäftigungseffekte nur ent-
stehen können, wenn der damit aufgrund der angestrebten Verbesserung der Wettbe-
werbsfähigkeit auftretende Substitutionseffekt von Arbeit geringer ist, als der zusätzli-
che Produktionseffekt. Es gilt nach GRW-Evaluierern die Annahme, dass der Substitu-
tionseffekt kurzfristig eher immer überwiegt, dass dieser aber langfristig durch den Pro-
duktionseffekt überkompensiert wird.

Ermittelbar sind diese langfristigen Effekte nur auf dem Wege der einzelbetrieblichen
Wirkungsanalyse5.

3. Entstehung dauerhafter Beschäftigungseffekte in Form neuer oder umgewandel-
ter/gesicherter Arbeitsplätze (gemessen in FTE) als indirekte Folge von Maß-
nahmen zur Verbesserung der Standortattraktivität / des Humankapitals

Diese Wirkung äußert sich in nicht direkt beschäftigungsbezogenen Indikatoren, sondern
indirekt über bestimmte die Produktivität, Auslastung oder Qualifikation beeinflussenden
Größen (kürzere Wegstrecken, zunehmende Gästezahlen etc.).

Wie können diese gemessen werden? - Hier bitte Input aus den entsprechenden Bereichen
(Dorferneuerung, Qualifizierung) für die Vorbereitung einer entsprechenden Ex-post Be-
wertung dieser Effekte!

Bereinigung der Bruttoeffekte

Die drei verschiedenen Beschäftigungswirkungen werden unterschiedlich stark von ein-
zelnen, das Nettoergebnis verzerrenden Effekten überlagert. Diese gilt es nach Maßgabe
der EU-Kommission zu identifizieren und wenn möglich zu quantifizieren.

Verlagerungseffekt: Beschäftigungseffekte einer Fördermaßnahme verlagern Arbeits-
plätze aus anderen Teilen des Programmgebietes (Arbeitsplätzen eines geförderten Be-
triebes steht der hierauf zurückzuführende Abbau in einem anderen Unterneh-
men/Unternehmenszweig gegenüber. Es handelt sich hier um einen eher räumlichen Pro-
zess (interregional), aber auch um Verzerrungen in unterschiedlichen Sektoren (Expansi-

                                                
5
 Eventuelle Quelle: Matching Ansatz der GRW Förderung.
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on in geförderte Gebiete oder Förderbereiche, Rückzug aus nicht geförderten Gebieten
oder Produktionsbereichen).

Problem: über die nicht geförderten Betriebe oder Gebiete liegen keine Daten vor. Hier
sind Rückschlüsse nur aufgrund der konjunkturellen Lage einer Branche möglich.

Substitutions-/Verdrängungseffekte: die EU versteht hierunter die Beschäftigung för-
derfähiger Personen zulasten nicht förderfähiger Personen. Dies ist eher ein Problem di-
rekter Lohnsubventionierungen bestimmter förderfähiger Personengruppen und kommt im
Bereich der Entwicklungspläne für den ländlichen Raum nicht vor. Andere Studien
(BAW) verstehen hierunter den Effekt der Verdrängung von nicht geförderten Konkur-
renzunternehmen im gleichen Wirtschaftsraum/Fördergebiet (intraregionaler Prozess). In
diesem Sinne sollten wir diesen Begriff auch verwenden.

Für die einzelnen Maßnahmen sind diese Effekte zu beschreiben und eventuell an Einzel-
fällen zu quantifizieren.

Mitnahmeeffekte: Allgemein wird hierunter die Förderung einer Maßnahme verstanden,
die auch ohne die Fördergelder durchgeführt worden wäre, d.h. der Zahlung steht keine
politisch gewollte/beabsichtigte Verhaltensänderung des Empfängers gegenüber.

Nach den Ausführungen der EU-Kommission (MEANS), DIW etc. gibt es keine allge-
meingültige/anerkannte Methode zur Ermittlung dieser Effekte (vgl. MB-X-Text 1.4).
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MB-X-Text 5.2 - Ermittlung der vorübergehenden/befristeten Beschäfti-
gungseffekte

Nach intensiver Diskussion haben wir uns entschlossen, die vorübergehenden/befristeten
Beschäftigungseffekte und deren regionale Inzidenz zu ermitteln, wohl wissend, dass die
Beschäftigungseffekte nicht den hauptsächlichen Sinn und Zweck ländlicher Entwick-
lungspolitik darstellen.

Frankenfeld (2002) führt hierzu aus, dass regionale Wirtschaftspolitik Strukturpolitik ist.
„Sie geht auch mit Nachfrageeffekten einher, die aber gering sind und nicht den Sinn der
Übung darstellen. Natürlich: Wenn man sich der Nebensächlichkeit temporärer und kon-
junktureller Effekte bewusst ist und sie als solche kenntlich macht, können dann auch
damit einhergehend Arbeitsplätze in Evaluierungen aufgezählt werden. [...] Ein Beispiel:
In einem Forschungsprojekt im FuE-Bereich zur Förderung angewandter Umwelttechno-
logien wird für 24 Monate eine wissenschaftliche Mitarbeiterin mit einer vollen oder hal-
ben Stelle zur systematischen Untersuchung der Möglichkeiten der Wollschlammkompo-
stierung eingestellt. Fraglos ein - marginaler - Beschäftigungseffekt, der immer dann zu-
stande kommt, wenn ein Projekt im öffentlicher Sektor durchgeführt wird oder von die-
sem die Personalkosten finanziert werden. Aber wir könnten genauso gut Postboten ein-
stellen oder die Leute Flaschen mit Geldscheinen ausbuddeln lassen, was die temporären
Wirkungen angeht. Entscheidend sind doch nicht diese direkten temporären Beschäfti-
gungswirkungen von FuE-Projekten, sondern das Potential an Innovation, das man bei
solchen Projekten insgesamt erhofft. Nur so rechnet sich das Projekt!“

Für den Bereich der Agrarstrukturpolitik und Politik für den ländlichen Raum gibt es ei-
nige Untersuchungen zu den Beschäftigungseffekten. Hier seien nur zwei herausgegriffen,
die sich mit ganzen Maßnahmenbündeln und nicht nur mit Einzelmaßnahmen, wie z.B.
der Dorferneuerung, beschäftigen.

– Geuenich et al. haben 1981 die Beschäftigungseffekte agrarstruktureller Maßnahmen
untersucht und sind dabei ausschließlich auf die temporären Beschäftigungseffekte
eingegangen, da es sich beim „Programm für Zukunftsinvestitionen (ZIP)“ um ein
klassisches Konjunkturprogramm handelte. Aus solchen Analysen die „relative Vor-
züglichkeit“ von Maßnahmen abzuleiten, ist allerdings wenig sinnvoll. „Die schon
eingangs erwähnte Vernachlässigung der übrigen Nutzenkomponente in der Untersu-
chung birgt bei der Abschätzung der „relativen Vorzüglichkeit“ die Gefahr, dass
Maßnahmen mit hohen Arbeitskosten anderen Maßnahmen überlegen erscheinen. Ein
Beispiel mag diese Gefahr verdeutlichen: Wenn man aufgrund der Analyseergebnisse
z.B. Dorferneuerungsmaßnahmen auf Kosten des Küstenschutzes ausdehnt, könnten
daraus besonders dann hohe Beschäftigungswirkungen resultieren, wenn Schäden von
Sturmfluten beseitigt werden müssen“ (Fasterding, 1982).
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– Tamme (2002) hat die Beschäftigungseffekte agrar- und regionalpolitischer Maß-
nahmen in Österreich untersucht. Der Ansatz zur Ermittlung der Beschäftigungsef-
fekte ist umfassender. Neben den direkten Effekten (z.B. Bau von Wirtschaftswegen)
wird versucht, die indirekten Effekte (soziale und wirtschaftliche Sicherung von Be-
trieben, außerlandwirtschaftliche Nutzung) abzuschätzen. U.E. wenig zielführend ist
es aber, diese beiden Effekte miteinander zu mischen und als Bewertungsmaßstab zu
nutzen, wie es in der vorliegenden Untersuchung in der abschließenden Bewertung
der Einzelfördermaßnahmen durchgeführt wird.

Weil wir die unterschiedlichen Ebenen der Beschäftigungswirkungen nicht mischen wol-
len, begrenzen wir uns in der Darstellung der konjunkturellen Beschäftigungseffekte auf
eine förderkapitelbezogene Nennung. Es wird kein Vergleich angestrebt, weil die Höhe
der Beschäftigungseffekte in erster Linie von der Umsatzproduktivität der profitierenden
Gewerke abhängig ist.

Zusätzlich werden wir ausweisen, wie die regionale Inzidenz der Beschäftigungswirkun-
gen sich darstellt.

Angesichts der aktuellen Lage auf dem Arbeitsmarkt und der schwierigen Lage im
Bausektor, und dies ist die größte Branche, die von den Fördermitteln des EPLR profi-
tiert, werden wir die ermittelten Beschäftigungswirkungen noch in Bezug setzen zum Be-
schäftigungsumfang im Bausektor.

Methodik der Ermittlung

Die Ermittlung dieser Beschäftigungseffekte erfolgt in Anlehnung an eine Untersuchung
der KfW zu den Arbeitsplatzwirkungen der KfW-Förderungen wohnwirtschaftlicher Inve-
stitionen (Kleemann et al., 1999).

Demnach lassen sich die direkten Arbeitsplatzeffekte durch den Investitionseffekt nach
folgendem vereinfachten Verfahren schätzen (Kleemann et al., 1999, S. 14):

Bd= BB/UB*I

Bd: Direkter Beschäftigungseffekt der Investition

BB: Beschäftigte im Baugewerbe

UB: Umsatz im Baugewerbe ohne Mehrwertsteuer

I: geförderte Investition

Die Beschäftigten im Baugewerbe sowie der Umsatz im Baugewerbe ohne Mehrwert-
steuer wurden nach verschiedenen Gewerken der Handwerkszählung vom 31. März 1995
entnommen (Statistisches Bundesamt, 1996); zusätzlich wurden Angaben aus dem produ-
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zierenden Gewerbe genutzt (Statistisches Bundesamt, 2001). Die Angaben der Hand-
werkszählung wurden aufgrund der Steigerung der Arbeitsproduktivität korrigiert, um die
heutigen Verhältnisse zumindest näherungsweise abbilden zu können. Für Planungs-
dienstleistungen wurde der Wert einer Studie des DIW zu den ökonomischen Wirkungen
der Städtebauförderung entnommen (DIW, 1998).

Welche Gewerke von den einzelnen Investitionen profitiert haben und ob die Unterneh-
men aus der Gemeinde, dem Landkreis, außerhalb des Bundeslandes oder außerhalb von
Deutschland ihren Sitz haben, wurde für einzelne Maßnahmen erfragt.

Zusätzlich zu Befragungen der Förderkapitel (Dorferneuerung, Flurbereinigung - siehe
MB-IX, Forstwirtschaft - siehe MB-VIII) wurden von uns Befragungen im Bereich der
Kapitel I und VII durchgeführt (Fragebogen siehe MB-X-Texte 10.1 und 10.2).

Weitere Informationen aus den Förderkapiteln „Berufsbildung“, „Ausgleichszulage“ und
„Agrarumweltmaßnahmen“ fließen ein.

Kapitel I:

Grundgesamtheit Stichprobe Rücklauf Ausgewertet

1.522 abgeschlossene Förderfälle
laut Projektliste in den Jahren
2000 bis 2002

79 Projekte per Zu-
fallsstichprobe

43 Fragebögen
(54 %)

34 Fragebögen
(44 %)

Kapitel VII:

Grundgesamtheit Stichprobe Rücklauf Ausgewertet

54 abgeschlossene Projekte in vier
Bundesländern (davon 16 in NI)

Vollerhebung 30 Fragebögen (55 %),
davon 11 in NI (69 %)

27 Fragebögen

Aufgrund der geringen Grundgesamtheit und der Heterogenität der Projekte in Kapitel
VII wurden alle Zuwendungsempfänger angeschrieben. Diese Befragung enthielt nicht
nur Fragen zur Abschätzung der konjunkturellen Beschäftigungseffekte, sondern darüber
hinaus noch Fragen zu den mit den Projekten verbundenen Umweltwirkungen (siehe MB-
X-Text 10.2). Die Angaben werden nicht auf Ebene der Bundesländer ausgewiesen, son-
dern auf alle Bundesländer übertragen.

Die Aussagen zur regionalen Inzidenz sind nur eingeschränkt interpretierbar, da wir zwar
die Herkunft des Unternehmens, an das die Aufträge vergeben wurden, abgefragt haben.
Es kann aber nicht zwingend daraus geschlossen werden, dass der Beschäftigungseffekt
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auch der Region zugute kommt. Gerade im Bausektor ist die Beschäftigtenstruktur ja sehr
international geprägt (Frankenfeld, 2002).

Die Angaben über die Investitionssummen wurden z.T. aus den gelieferten Zahlstellen-
daten ermittelt. Diese wurden, wie in MB-X-Text 2.1 beschrieben, umgerechnet, um das
Investitionsvolumen zu ermitteln. Teilweise wurden aber auch die Projektlisten der Maß-
nahmen zugrunde gelegt.

Für die Abschätzung der Beschäftigungseffekte wurde das förderfähige Investitionsvolu-
men zugrundegelegt. Das Gesamtinvestitionsvolumen liegt zumeist darüber, so dass die
konjunkturellen Effekte durchaus höher sein können. Des Weiteren ist in der Regel davon
auszugehen, dass geförderte Investitionen auch noch andere nicht geförderte Investitionen
nach sich ziehen. Diese Anstoßwirkung wurde aber empirisch nicht ermittelt und kann
daher nicht zugrunde gelegt werden.

Neben den Beschäftigungseffekten während der Durchführung einer Maßnahme werden
auch die Vorleistungseffekte (oder supplier effct) (2) ermittelt, die dadurch entstehen,
dass indirekte sektorale Produktionseffekte durch die Vorleistungslieferungen entstehen
(Kleemann et al., 1999). Hier wird ein Verhältnis von vorübergehenden/befristeten Be-
schäftigungseffekten (1) und gesamtem Beschäftigungseffekt (Summe aus (1)+(2)) von
1,65 unterstellt. Dieses Verhältnis stimmt nahezu mit dem überein, das das Statistische
Bundesamt für Bauinvestitionen ermittelt hat. Mit diesem Multiplikator lassen sich die
gesamten Arbeitsplatzeffekte abschätzen (Kleemann et al., 1999).

Der Beschäftigungseffekt, der aus dem sog. Einkommenseffekt resultiert, wurde nicht
mehr berechnet. In der Studie des DIW (1998) wurde zur Ermittlung des Einkommensef-
fekts auf der Basis der Summe von vorübergehenden/befristeten Beschäftigungseffekten
und Vorleistungseffekten ein Wert von 0,18 als realistisch unterstellt.
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MB-X-Tabelle 5.1: Übersicht über die Schätzergebnisse der befristeten/ vorübergehen-
den Beschäftigungseffekte in der Phase der Leistungserstellung

Hauptgewerke Regionale Inzidenz

Haushaltslinien

Förderschwerpunkt I 7.019 9.202

a 2.504 Beton- und Stahlbauer 4.131 26% Gemeinde, 32% Landkreis, 32% Niedersachsen,
4% anderes Bundesland, 6% Ausland

c 24 Lehrpersonal

g 891 Technik, Hochbau 1.471 45% Kreis,27% Bundesland, 
19% anderes Bundesland, 9% Ausland 

i1+h 3.600 57% der anfallenden Arbeite 3.600 überwiegend Nahbereich
durch externe Arbeitskräfte und
43% durch betriebseigene Arbeitskräfte 

Förderschwerpunkt II 2.678 4.419

k 836 Tiefbau, GaLa-Bau 1.380 37% Landkreis, 40% Niedersachsen, 
22% anderes Bundesland, 1% Ausland

n nicht erhoben

o 985 priv: Dachdecker 1.625 unterschiedlich, je nachdem ob öffentliche
öff.: Tiefbauunternehmen oder private Maßnahme

r 687 Straßenbau 1.133 24% Gemeinde, 29% Landkreis, 35% Niedersachsen, 
10% anderes Bundesland 2% Ausland

s nicht erhoben

u 170 auf Deichbau spezialisierte 281 Firmen aus Bremen und Hamburg
Unternehmen und Niedersachsen

Förderschwerpunkt III 88 145

e keine generelle Aussage möglich, hängt von der Referenzsituation ab.

f

m nicht erhoben

t2 88 Tiefbau, 145 Auftragsvergabe meist an örtliche Bauunter-
Planungsdienstleistungen nehmer des ländlichen Raums, die ansonsten

auch Tätigkeiten für die Unterhaltungsver-
i2 nicht erhoben verbände durchführen. 

Insgesamt 9.785 13.766

Direkter Effekt Gesamteffekt
in Personen- in Personen-

Der ökologische Landbau löst insgesamt positive (befristete) Beschäftigungseffekte aus. Diese sind in den ersten Jahren 
nach der Umstellung besonders deutlich erkennbar und in Marktfruchtbetrieben am höchsten. 

Bei der extensiven Grünlandnutzung können sowohl positive als auch negative Beschäftigungseffekte ausgelöst werden. 
Diese sind von der Anpassungsstrategie der Betriebe abhängig

Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes finden i.d.R. nur auf einem kleinen Flächenanteil der Betriebe statt, 
dementsprechend ist die Wirkung auf den Beschäftigungseffekt gesamtbetrieblich vernachlässigbar

jahren jahren

Quelle: Eigene Darstellung.
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MB-X-Text 5.3: Räumliche Aspekte des Arbeitsmarktes in Niedersach-
sen

Arbeitslosigkeit

Ein wichtiger Indikator für die Beschäftigungssituation ist die Arbeitslosigkeit (siehe
auch Kapitel 2.3.4). Die regionale Verteilung der Arbeitslosigkeit ist in Niedersachsen
höchst unterschiedlich (siehe MB-X-Karte 5.2). Zunächst ist Arbeitslosigkeit ein Problem
der kreisfreien Städte. Aber auch in den Kreisen liegt die Arbeitslosenquote z.T. über
dem Landesdurchschnitt, vor allem in den Randlagen Niedersachsens (Küstenraum, ehe-
malige Grenze zur DDR). Zwischen 2000 und 2003 ist die Arbeitslosigkeit in Nieder-
sachsen um 0,6 % zurückgegangen (siehe MB-X-Karte 5.3). Dabei ist auffällig, dass in
der Tendenz die Regionen, deren Arbeitslosigkeit hoch ist, weniger betroffen sind, als die
Regionen mit einer unter dem Durchschnitt liegenden Arbeitslosigkeit.

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten

MB-X-Tabelle 5.2: Entwicklung der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftig-
ten 1990 bis 2000 in %

Region Saldo in % Region Saldo in %

Landkreis Vechta 33,1 Niedersachsen 6,6
Landkreis Cloppenburg 27,2 Stadt Osnabrück 6,3
Landkreis Harburg 25,6 Landkreis Cuxhaven 5,3
Landkreis Gifhorn 24,1 Landkreis Nienburg (Weser) 5,2
Landkreis Rotenburg (Wümme) 22,0 Landkreis Schaumburg 3,4
Landkreis Oldenburg 21,1 Landkreis Göttingen 3,1
Landkreis Emsland 20,8 Landkreis Uelzen 2,5
Landkreis Hannover 18,6 Stadt Braunschweig 1,2
Landkreis Ammerland 18,1 Landkreis Northeim 1,0
Landkreis Aurich 17,9 Stadt Wolfsburg 0,9
Landkreis Diepholz 16,5 Landkreis Helmstedt 0,8
Landkreis Verden 15,7 Stadt Hannover -0,7
Landkreis Lüchow-Dannenberg 15,1 Landkreis Holzminden -0,8
Landkreis Friesland 14,8 Landkreis Wolfenbüttel -1,2
Landkreis Osnabrück 14,7 Landkreis Hameln-Pyrmont -2,3
Landkreis Lüneburg 14,1 Landkreis Hildesheim -2,3
Landkreis Osterholz 12,1 Landkreis Celle -2,5
Landkreis Stade 11,4 Stadt Delmenhorst -2,8
Landkreis Leer 11,0 Landkreis Goslar -3,2
Landkreis Peine 10,9 Stadt Salzgitter -5,8
Landkreis Soltau-Fallingbostel 10,5 Stadt Emden -5,9
Stadt Oldenburg 9,2 Landkreis Wesermarsch -10,2
Landkreis Wittmund 8,3 Landkreis Osterode am Harz -10,4
Landkreis Grafschaft Bentheim 7,1 Stadt Wilhelmshaven -19,7

Quelle: Statistisches Bundesamt, 2002.
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Im Zeitraum zwischen 1990 und 2000 hat die Zahl der sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten in Niedersachsen um 6,6 % zugenommen. Dabei haben tendenziell die Land-
kreise gegenüber den kreisfreien Städten höhere Zuwachsraten zu verzeichnen gehabt. In
einzelnen Regionen war die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sogar
rückläufig. Dazu gehört Südost-Niedersachsen (Goslar, Osterode), aber auch Städte und
Landkreise an der Küste (Wilhelmshaven, Wesermarsch) (siehe MB-X-Tabelle 5.2).

Beschäftigtendichte und Pendlerströme

Die Beschäftigtendichte (Anteil der SV-Beschäftigten an den Einwohnern in %) ist räum-
lich unterschiedlich verteilt. V.a. die Städte stellen Arbeitsplätze bereit, während die
Kreise hier deutlich geringere Werte aufweisen (siehe MB-X-Tabelle 5.3). Dabei fällt auf,
dass Landkreise, die weiter von Agglomerationsräumen entfernt sind, über eine ver-
gleichsweise hohe Beschäftigtendichte verfügen, während Landkreise im Einzugsbereich
von Agglomerationen doch stärker eine Wohnstandortfunktion haben.

MB-X-Tabelle 5.3: Beschäftigtendichte 2000

Region Beschäftigten-
dichte Region Beschäftigten-

dichte

Stadt Wolfsburg 71,5 Landkreis Rotenburg (Wümme) 27,1
Stadt Hannover 57,0 Landkreis Osnabrück 26,6
Stadt Emden 55,1 Landkreis Wesermarsch 26,4
Stadt Osnabrück 50,4 Landkreis Celle 26,3
Stadt Braunschweig 44,4 Landkreis Uelzen 26,3
Stadt Salzgitter 43,6 Landkreis Nienburg (Weser) 26,2
Stadt Oldenburg 42,0 Landkreis Stade 26,2
Landkreis Vechta 34,8 Landkreis Hannover 25,8
Landkreis Göttingen 33,7 Landkreis Diepholz 25,5
Landkreis Osterode am Harz 32,2 Landkreis Friesland 25,4
Stadt Wilhelmshaven 32,1 Landkreis Lüchow-Dannenberg 25,0
Landkreis Hameln-Pyrmont 31,0 Stadt Delmenhorst 24,9
Niedersachsen 30,7 Landkreis Schaumburg 24,5
Landkreis Goslar 29,7 Landkreis Aurich 22,8
Landkreis Hildesheim 29,7 Landkreis Wittmund 22,6
Landkreis Emsland 29,7 Landkreis Peine 22,4
Landkreis Verden 29,6 Landkreis Leer 21,9
Landkreis Soltau-Fallingbostel 29,0 Landkreis Oldenburg 21,9
Landkreis Northeim 28,7 Landkreis Helmstedt 21,2
Landkreis Ammerland 28,7 Landkreis Cuxhaven 19,8
Landkreis Holzminden 28,3 Landkreis Osterholz 19,4
Landkreis Grafschaft Bentheim 27,8 Landkreis Gifhorn 19,3
Landkreis Cloppenburg 27,7 Landkreis Harburg 19,3
Landkreis Lüneburg 27,4 Landkreis Wolfenbüttel 17,3

Quelle: BBR, 2002.
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Die unterschiedliche regionale Beschäftigtendichte weist auf intensive Pendlerverflech-
tungen hin. In den Agglomerationsräumen wie auch im Bereich der verstädterten Räume
gehen die Pendlerströme vom Umland in die Kernstädte. Dies umfasst vor allem die
Ströme nach Hamburg, Bremen und innerhalb Niedersachsens in die kreisfreien Städte,
die mit Ausnahme von Delmenhorst (Einzugsbereich Bremens) ein positives Pendlersaldo
aufweisen.

Den höchsten Anteil an Auspendlern weisen die Landkreise Harburg, Osterholz und Wol-
fenbüttel aus (über 60 %). Die Pendlerströme in die Kernstädte beruhen zum einen dar-
auf, dass in den Landkreisen kein ausreichendes Arbeitsplatzangebot vorhanden ist, dar-
über hinaus deuten sie aber auch auf eine Bevorzugung des außerstädtischen Raums als
Wohnstandort hin (ML, 2001).

Eine Untersuchung von Schaffner (2000) zur Entwicklung des Berufspendelns in den
Gemeinden Niedersachsens ergab, dass Erwerbstätige mit Arbeitsplätzen in ländlich ge-
prägten Regionen noch Ende der 1980er Jahre deutlich näher an ihrem Arbeitsplatz
wohnten (durchschnittliche Entfernung 8,5 km). Bis zum Jahr 1998 erfolgte eine deutli-
che Angleichung an den Landesdurchschnitt (durchschnittliche Entfernung 9 km). Damit
einher geht insgesamt eine Erhöhung des motorisierten Individualverkehrs. Der derzeit
mit hohen Zuwachsraten vorzugsweise in den kleinen Gemeinden des Landes stattfinden-
de Bau von Ein- und Zweifamilienhäusern wird dazu führen, dass sich der Anteil der Ein-
pendler an den Erwerbstätigen weiter erhöht. Diese Erhöhung betrifft v.a. die Mittelzen-
tren sowie den ländlichen Raum.

Anteil der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft

Der Anteil der in der Landwirtschaft (einschließlich Forstwirtschaft und Fischerei)6 Er-
werbstätigen ist kontinuierlich zurückgegangen, liegt aber mit 3,5 % noch über dem Bun-
desdurchschnitt von 2,5 % im Jahr 2000. Er weist deutliche regionale Unterschiede auf,
die in MB-X-Karte 5.1 dargestellt sind. Mit 11,3 % hat der Landkreis Ammerland den
höchsten Anteil an Erwerbstätigen in der LFF, gefolgt von Cloppenburg (9 %) und
Lüchow-Dannenberg (8,8 %).

                                                
6
 „Die genannten Zahlen bleiben allerdings hinter der Gesamtzahl aller im betreffenden Wirtschaftsbe-

reich im Jahresverlauf voll- und teilzeitlich zu Erwerbszwecken tätigen Personen zurück, weil sie
diejenigen Personen nicht enthalten, die zusätzlich zu einem außerhalb des genannten Wirtschaftsbe-
reichs ausgeübten Hauptberuf nebenberuflich in der LFF beschäftigt sind und durch die amtliche Sta-
tistik nicht erfasst werden“ (Neander, 2002, S. 47).
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MB-X-Karte 5.1: Anteil der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft und Anteil der Land-
wirtschaft an der Bruttowertschöpfung in den Landkreisen Nieder-
sachsens, 2000

Anteil der Erwerbstätigen
 in der Landwirtschaft %

11,30

3,50

0,55

Anteil der Landwirtschaft an
der Bruttowertschöpfung %

<= 1
1 - <= 2
2 - <= 3
3 - <= 4
4 - <= 5

>  5

Bremen und Bremerhaven sind weiß gekennzeichnet.

Minimum: Hannover, Landeshauptstadt (0,2)
Maximum: Ammerland (11,3)
Land Niedersachsen Durchschnitt (3,5)

Anteil der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft

Minimum: Hannover, Landeshauptstadt (0,01)
Maximum: Wittmund (9,0)
Land Niedersachsen Durchschnitt (2,1)

Anteil der Landwirtschaft an der Bruttowertschöpfung

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999Quelle: Eigene Berechnungen nach EASYSTAT (2002).
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MB-X-Karte 5.2: Arbeitslosenquote in den Landkreisen Niedersachsens, Januar 2003

Minimum: Vechta (6,6)
Maximum: Lüchow-Dannenberg (16,4)
Land Niedersachsen Durchschnitt (10,6)

1) Für Hannover (Stadt) wurde für Januar 2003 der Wert vom Landkreis Hannover übernommen.
Quelle: Bundesanstalt für Arbeit (2003).

1)

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999

Arbeitslosenquote Januar 2003
(bezogen auf alle Erwerbstätigen)

<= 9
9 <= 10

10 <= 11
11 <= 12
12 <= 13
13 <= 14

>  14

Bremen und Bremerhaven sind weiß gekennzeichnet.
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MB-X-Karte 5.3: Jährliche Veränderungsrate der Arbeitslosenquote (Januar 2000 bis
Januar 2003) in den Landkreisen Niedersachsens

Minimum: Hameln-Pyrmont (-14,3)
Maximum: Hannover, Land (16,1)
Land Niedersachsen Durchschnitt (-0,6)

1) Für Hannover (Stadt) wurde für Januar 2003 der Wert vom Landkreis Hannover übernommen.
Quelle: Bundesanstalt für Arbeit (2003); eigene Berechnungen.

1)

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999

Jährliche Veränderungsrate
der Arbeitslosenquote

<= -3
-3 <= -2
-2 <= -1
-1 <=  0
0 <=  1
1 <=  2

>   2

Bremen und Bremerhaven sind weiß gekennzeichnet.
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Anhang 6 - Querschnittsfrage 3: Beitrag von PROLAND zum
Erhalt oder zur Verbesserung des Einkommensniveaus der

ländlichen Bevölkerung

MB-X-Text 6.1 - Regionale und sektorale Einkommenssituation in Nie-
dersachsen

Beitrag der Landwirtschaft

Die Bruttowertschöpfung der niedersächsischen Landwirtschaft (einschließlich Forstwirt-
schaft und Fischerei) nimmt in Niedersachsen etwa im selben Tempo zu wie in Gesamt-
deutschland. Im Vergleich zu den alten Bundesländern wächst Niedersachsens Landwirt-
schaft rascher, und sie ist von einer höheren Produktivität: Ihre BWS pro Erwerbstätigem
von 32.148 Euro im Jahr 2001 lag um 23 % über dem Bundesdurchschnitt (NLS, 2003b).

Zwar ist das sektorale Gewicht der Landwirtschaft auch in Niedersachsen gering - nur
2,1 % der Bruttowertschöpfung werden hier erarbeitet -, doch dieser Wert ist im Länder-
vergleich hoch. Außerdem bildet die Landwirtschaft eine wichtige Basis vor- und nach-
gelagerter Wirtschaftszweige in Industrie, Handel und Dienstleistungen (NLS, 2003b)7.

Die regionale Verteilung ist höchst unterschiedlich (vgl. MB-X-Karte 5.1). Der Anteil der
LFF an der gesamten BWS schwankt auf Kreisebene zwischen 0,01 % in der Landes-
hauptstadt Hannover und 9 % in Wittmund. Eine überdurchschnittliche Bedeutung hat die
LFF im Westen Niedersachsens und vom Harz bis an die Elbe entlang der ehemaligen
DDR-Grenze.

Die Bruttowertschöpfung in der Landwirtschaft je Erwerbstätigem in der Landwirtschaft
wird für das Jahr 2000 mit 28.300 Euro für Niedersachsen angegeben (siehe MB-X-Karte
6.1). Damit lag die Bruttowertschöpfung bei 60 % der Bruttowertschöpfung je Erwerbs-
tätigem außerhalb der LFF. Verglichen mit Bundeswerten (MUNL, 2003), ist dies ein
vergleichsweise hoher Anteil, was Ausdruck der überdurchschnittlichen Produktivität der
niedersächsischen Landwirtschaft ist.

                                                
7
 Neander (2002) schränkt den Zusammenhang zwischen der Landwirtschaft und den vor- und nachge-

lagerten Wirtschaftszweigen allerdings ein: Im Zuge betrieblicher Konzentrations-, Spezialisierungs-
und Diversifikationsprozesse haben sich auf der lokalen und regionalen Ebene die wechselseitigen
Abhängigkeiten zwischen der Land- und Forstwirtschaft und den vor- und nachgelagerten Wirt-
schaftszweigen gelockert. Daher darf die Einkommensentstehung in den der Land- und Forstwirtschaft
vor- und nachgelagerten Wirtschaftsbereichen nicht als im vollem Umfang direkt durch die Land- und
Forstwirtschaft in der jeweiligen Region induziert interpretiert werden.
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Einkommenslage

MB-X-Karte-6.2 stellt das Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner in Kaufkraftparitäten für
das Jahr 2000 sowie die jährliche Veränderungsrate zwischen 1995 und 2000 dar.

Das BIP pro Kopf liegt in Niedersachsen durchschnittlich bei 21.519 Euro, mit erheb-
lichen Schwankungsbreiten. Vor allem die Randlagen Niedersachsens (Küste und Land-
kreise an der ehemaligen Grenze zur DDR) erreichen nur ein sehr unterdurchschnittliches
BIP pro Einwohner, wohingegen die kreisfreien Städte einen Wert weit über dem Durch-
schnitt aufweisen.

Die jährliche Veränderungsrate des BIP zwischen 1995 und 2000 lag bei durchschnittlich
3,7 % (siehe MB-X-Karte 6.2). Das geringste Wachstum hatte der Landkreis Uelzen zu
verzeichnen (0,8 % pro Jahr), das höchste die Stadt Wolfsburg (13,4 %).

Die Produktivitätsunterschiede zwischen den Regionen sind ausgeprägt, wie auch auf
MB-X-Karte 6.1 deutlich wird. Die außerlandwirtschaftliche Bruttowertschöpfung zu
Herstellungspreisen je Erwerbstätigem liegt im landesweiten Durchschnitt bei 47.600
Euro. Wolfsburg liegt mit 80.500 Euro deutlich darüber, der Landkreis Wittmund mit
35.000 Euro deutlich darunter. Zu den Regionen, die über dem niedersächsischen Durch-
schnitt liegen, gehören die Städte, aber auch Landkreise.

Gestaltungsquote

Wesentliche Bereiche von PROLAND richten sich an Kommunen als Träger der Maß-
nahmen. Kommunen sind aufgrund der Finanzknappheit des Landes auch zunehmend
gefragt, wenn es um die Bereitstellung der öffentlichen nationalen Kofinanzierung geht.
Die kommunalen Finanzen stehen schon seit längerer Zeit in der öffentlichen Diskussion.
Die wegbrechenden Einnahmen auf der einen Seite sowie die von oben verordneten Aus-
gaben auf der anderen Seite machen die Gebietskörperschaften in Folge der wachsenden
Verschuldung zunehmend kommunalpolitisch handlungsunfähig. Der Indikator „Gestal-
tungsquote“ (siehe MB-X-Karte 6.3) ist eine Maßeinheit für diese Situation. Hierbei wer-
den die Schulden der Gemeinden und Gemeindeverbände auf die wesentlichen Einnah-
men aus Steuern und ausgleichsorientierten Einnahmen bezogen. Auch wenn die Schul-
den eine Bestandsgröße und die Steuern und ausgleichsorientierten Einnahmen Stromgrö-
ßen darstellen, so zeigt dieser Indikator dennoch den Konsolidierungsdruck auf die kom-
munalen Haushalte an. Da eine geringe finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen
immer zu Lasten der Investitionshaushalte geht, strahlen diese Effekte auf Wirtschaft und
Arbeitsmarkt aus. Immerhin werden rund 80 % aller öffentlichen Investitionen von den
Städten und Gemeinden getätigt (BBR, 2002).

MB-X-Karte 6.3 stellt die Gestaltungsquote im Jahr 1999 dar. Je niedriger die Gestal-
tungsquote, desto größer ist der Gestaltungsspielraum der Kommunen. Im Durchschnitt
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Niedersachsens liegt die Gestaltungsquote bei 86. Die kreisfreien Städte liegen weitge-
hend über dem Durchschnitt, was auf die finanziell angespannte Situation der Städte ver-
weist. In den Landkreisen ist der Gestaltungsspielraum teilweise größer, wobei beachtet
werden muss, dass sich gerade nach 1999 Änderungen im gemeindlichen Steueraufkom-
men ergeben haben, die die Gestaltungsquote sicher noch einmal deutlich verändert haben
(siehe Kapitel 2.3.4).
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MB-X-Karte 6.1: Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen in jeweiligen Preisen je
Erwerbstätigem in der Landwirtschaft und je Erwerbstätigem, der
nicht in der Landwirtschaft tätig ist, 2000

Minimum: Hannover, Landeshauptstadt (3,3)
Maximum: Salzgitter (50,0)
Land Niedersachsen Durchschnitt (28,3)

Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigem
in der Landwirtschaft

Minimum: Wittmund (35,0)
Maximum: Wolfsburg (80,5)
Land Niedersachsen Durchschnitt (47,6)

Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigem
der nicht in der Landwirtschaft tätig ist

Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen in
jeweiligen Preisen (1000 Euro) je Erwerbstätigem

der nicht in der Landwirtschaft tätig ist
in der Landwirtschaft

80,49

40,00

8,00

Quelle: Eigene Berechnungen nach EASYSTAT (2002).

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999
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MB-X-Karte 6.2: Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner in Kaufkraftparitäten (2000) und
jährliche Veränderungsrate (1996 bis 2000) in den Landkreisen Nie-
dersachsens

Minimum: Ülzen (0,8)
Maximum: Wolfsburg (13,4)
Land Niedersachsen Durchschnitt (3,7)

Jährliche Veränderungsrate (1995-2000)

Minimum: Osterholz (12.825)
Maximum: Wolfsburg (66.786)
Land Niedersachsen Durchschnitt (21.519)

Buttoinlandsprodukt pro Einwohner

Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner
in Kaufkraftparitäten

<= 14.000
14.000 - <= 16.000
16.000 - <= 18.000
18.000 - <= 20.000

>  20.000

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999Quelle: EUROSTAT.

Bremen und Bremerhaven sind weiß gekennzeichnet.

Jährliche 
Veränderungsrate

13,42

4,00

0,65
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MB-X-Karte 6.3: Gestaltungsquote in den Landkreisen Niedersachsens, 1999

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999

Minimum: Wolfsburg (22)
Maximum: Oldenburg, Stadt (144)
Land Niedersachsen Durchschnitt (86)

Bremen und Bremerhaven sind weiß gekennzeichnet.

1) (Schulden der Gemeinden und Gemeindeverbände 1999 / 
    Steuern und steuerähnliche Einnahmen) x 100.
Quelle: BBR (2002).

Gestaltungsquote

<=   60
60 <=   70
70 <=   80
80 <=   90
90 <= 100

100 <= 110
>  110

1) 
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MB-X-Tabelle 7.8: Bedeutungsfelder des Erhaltes und der Verbesserung von Land-
schaften

Kriterium Erläuterung, Bedeutungsfeld Indikator Maßnahmenbeispiele
Angemessenheit der vorge-
fundenen Nutzungen (inkl.
Nullnutzung!): Spiegeln sich
in den Flächennutzungen die
ökologischen Bedingungen
wider (paust der Standort
durch?)

- Flächen mit standortangepassten
Nutzungen

- Flächen mit Schutzmaßnahmen
für den Landschaftswasserhaus-
halt

- Förderung des Laubwal-
des

- Feuchtgrünlandförde-
rung

- Wiedervernässungsmaß-
nahmen

Erhalt und
Verbesse-
rung der
Land-
schaftsko-
härenz:

Verbesserung / Erhalt der
Natürlichkeit der Wirkung
von Landschaft durch den
Eindruck von Ungestörtheit
und Fehlen eines menschlichen
Einflusses

- Flächen, auf denen Alterungspro-
zesse / Selbstorganisiertheit der
Natur /Dynamik stattfinden

- Flächen /Projekte, mit denen
Renaturierungsziele verbunden
sind

- Flächen /Projekte, mit denen
naturnahe Bewirtschaftung ver-
bunden ist

- Erhöhung des Altholz-
/Totholzanteils

- Erhöhung des Anteils
schützwürdiger Biotope

- Erhöhung der Sukzessi-
ons-/ Naturverjün-
gungsflächen

- Gewässerrenaturierun-
gen

Erhalt und
Verbesse-
rung der
Unter-
schiedlich-
keit der
Landschaft

Im Vordergrund steht hier die
landschaftliche Vielfalt:
- Vielfalt der Flächennut-

zungen und deren Gliede-
rung und Verteilung

- Vielfalt der unterscheid-
baren Elemente und
Strukturen in einer Land-
schaft.

- Vielfalt der vorkommen-
den Arten und Lebens-
räume

- Landschaft soll vor einer
Vereinheitlichung und
Verarmung geschützt
werden.

- Zunahme / Erhalt der Vielfalt von
Arten

- Zunahme der Kulturarten/Ausbau
der Fruchtfolge

- Flächenanteil/Fördermittel für die
Verbesserung Schaffung von na-
turnaher Elemente in der Kultur-
landschaft

- Erhalt der Vielfalt der natürlichen
Standorte

- Erlebbarkeit des jahreszeitlichen
Wechsels

- Anlage von Blänken,
Hecken etc.

- Blühstreifen
- Förderung des Ökoland-

baus

Erhalt und
Verbesse-
rung der
kulturellen
Eigen-
art/historis
che Konti-
nui-
tät/Harmo
nie

Das Erscheinungsbild der
Landschaft ist durch die Er-
kennbarkeit historischer Kul-
turlandschaftselemente im
Einklang mit kulturellen, hi-
storischen Traditionen geprägt.
Die Landschaftsgestalt ist in
ihrer historischen Dimension
und ihrer Maßstäblichkeit
ungestört und das Land-
schaftsbild wirkt harmonisch.
Landschaft soll vor Überprä-
gung geschützt werden. Erhalt
regionaler Landschaften im
Gegensatz zu universellen
Landschaften
Kontinuität als Gleichgewicht
zwischen Innovation und Tra-
dition und nicht als Konservie-
ren

- Erhalt kulturhistorischer Land-
schaftselemente

- Entwicklung der Verteilungsmu-
ster von Nutzungen

- Entwicklung der landwirtschaftli-
chen Nutzungsfläche (Flächen-
aufgabe, Aufforstung landwirt-
schaftlicher Nutzflächen, Vertei-
lungsmuster Grünland-Acker,
Verwandlung landwirtschaftlicher
Nutzfläche in Siedlungsfläche)

Erhalt landwirtschaftlicher
Nutzungen in von Aufgabe
bedrohten Gebieten

Erhalt nutzungsgebundener
Lebensräume

Verbesse-
rung des
Erlebnis-
wertes der
Landschaft

Hier geht es um die tatsächli-
che Nutzbarmachung bzw.
Zugänglichkeit von Landschaft
für ruhige Erholung und damit
die Verbesserung ihres Frei-
zeitwertes.

- Verbesserung der Zugänglichkeit
/ Erlebbarkeit der Landschaft

- Erhalt und Verbesserung von
Landschaften für Erholungszwek-
ke

- Erschließungsmaßnah-
men

- Lenkungskonzepte
- Lernpfade
- Edutainment Angebote

Quelle: Eigene Darstellung nach Wascher, 2000; EU-KOM, 2000; Peters, 2001; Köhler et al., 2000.
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MB-X-Text 7.1 - Landwirtschaft und Klimarelevanz

Im Nationalen Klimaschutzprogramm der Bundesregierung (Bundesregierung, 2000)
werden die Rolle und Ansatzpunkte der Landwirtschaft für den Klimaschutz beleuchtet.
Die Interessenlage ist für diesen Bereich vielschichtig, da die Landwirtschaft zum einen
selber zu den Emittenten klimarelevanter Gase zu rechnen ist und zum anderen vom Kli-
mawandel empfindlich betroffen sein wird. Darüber hinaus können landwirtschaftlich
genutzte Flächen sowohl Senken als auch Quellen für Treibhausgasemissionen sein.

Die Zwischenstaatliche Sachverständigengruppe für Klimaänderungen (IPCC) hat Leitli-
nien für nationale Treibhausgasinventare erstellt. Diese Leitlinien (IPCC, 1997) unter-
scheiden "Landwirtschaft" sowie "Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft" wie
folgt:

– "Landwirtschaft" bezieht sich auf die eigentlichen Tätigkeiten der landwirtschaftli-
chen Produktion, z.B. CH4-Emissionen aus Viehwirtschaft und Reisanbau sowie
N2O-Emissionen aus landwirtschaftlich genutzten Böden.

– "Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft" beinhaltet:
• Emissionen und Entzug von CO2 als Folge forstwirtschaftlicher Maßnahmen,
• Emissionen verschiedener Treibhausgase aufgrund der Umwandlung vorhandener

Wälder und natürlichen Graslandes für andere Arten der Bodennutzung,
• Entzug von CO2 aufgrund der Aufgabe zuvor bewirtschafteter Flächen sowie
• CO2-Emissionen aus dem Boden und Aufnahme in den Boden und in pflanzliche

Biomasse in Verbindung mit Änderungen der Landnutzung und der Bewirt-
schaftung.

Darüber hinaus verbraucht die Landwirtschaft auch Primärenergie im Rahmen der Pro-
duktion. Diese CO2-Emissionen werden jedoch nicht gesondert für die Landwirtschaft
ausgewiesen, sondern entsprechend internationalen Regeln unter anderen Rubriken er-
fasst:

– Treibstoffverbrauch der Traktoren: Verkehrssektor,

– Energieverbrauch zur Herstellung von Düngemitteln, PSM und anderen Produkti-
onsmitteln im Industriesektor.

MB-X-Tabelle 7.9 verdeutlicht den Anteil der einzelnen Treibhausgase an der Klimapro-
blematik und den Anteil der Landwirtschaft am Ausstoß dieser Gase. Insgesamt ist die
Landwirtschaft mit 5,8 %, ohne energiebedingte Emissionen, an den Gesamtemissionen
beteiligt. Nach Geier liegt der Gesamtanteil der Landwirtschaft am Treibhauseffekt bei
8,5 % (Köpke, 2002).
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MB-X-Tabelle 7.9: Anteile einzelner Gase an Treibhausgasemissionen und Beitrag der
Landwirtschaft

Anteil der ... CO2 CH4 N2O
Gase an Treibhausgasemissionen insgesamt
(1998), berechnet nach CO2 Äquivalenten

87 %* 7,2 %* 4,9 %*

Anteil der Landwirtschaft an den Emissio-
nen

Anteil an den energiebeding-
ten Emissionen ca. 3 %*

48 %** 52  %**

*Zahlen nach Bundesregierung, 2000, ** Zahlen nach Sensi, 2003.

Quelle: Eigene Darstellung.

MB-X-Tabelle 7.10 fasst die Reduktionsziele der Bundesrepublik für die landwirtschafts-
relevanten Kyotogase zusammen.

MB-X-Tabelle 7.10: Reduktionsziele der Bundesrepublik Deutschland der für die Land-
wirtschaft relevanten Kyotogase

Klimagase Zeithorizont zur Erreichung des Zieles Reduktionsziel gegenüber 1990 in  %
CO2 2008 - 2012

2005*
21 %
25 %

CH4 2008 - 2012 21 %
N2O 2008 - 2012 21 %

* nationales Ziel

Quelle: Eigene Darstellung.

CO2-Äquivalente oder auch Global-warming-potential

Die verschiedenen Gase sind mit unterschiedlichen Wirkungen pro Erfassungseinheit
verbunden. Als Umrechnungseinheit zur Aufsummierung verschiedener klimarelevanter
Gase wurden CO2–Äquivalente festgesetzt, die dem Treibhauspotential von CO2 bezogen
auf 1.000 Jahre entsprechen. MB-X-Tabelle 7.11 gibt die Umrechnungseinheiten wieder,
die auch der Zwischenbewertung zugrunde gelegt wurden.

MB-X-Tabelle 7.11: Umrechnungsfaktoren für CO2–Äquivalente

Treibhausgas Umrechnungsfaktor für CO2 Äquivalent nach
Bundesregierung (2000)*

Methan CH4 21
Lachgas N2O (Distickstoffmonoxid) 310

* Andere Autoren legen zum Teil andere Faktoren zu Grunde, so Köpke (2002) 11 für Methan und 270 für
Lachgas.

Quelle: Eigene Darstellung.
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Senkenfunktion von Land- und Forstwirtschaft

Wald ist in Deutschland eine Kohlenstoffsenke, da mehr nachwächst, als verbraucht wird.
Dadurch erfolgt eine Bindung von ca. 4 % der CO2-Emissionen. Landwirtschaftliche Bö-
den können je nach Art der Bewirtschaftung zu Senken oder zu Quellen werden. Zur Er-
fassung der Senkenfunktion besteht noch kein allgemein anerkanntes Instrumentarium.
Zusätzlich kann von einer Bindung von CO2 in Holzprodukten ausgegangen werden. Im
Rahmen der Halbzeitbewertung spielen für die Senkenfunktion vor allen Dingen land-
wirtschaftliche Maßnahmen eine Rolle.

Quellen und Handlungsansätze für die verschiedenen Gase

CO2-Quellen und Einsparpotentiale

– Abhängig von der Intensität des Vorleistungseinsatzes führt die Reduzierung des Ein-
satzes von Düngemitteln, Pflanzenschutzmittel, Kraftfutter etc. in extensiven Bewirt-
schaftungsformen zu CO2-Einparungen.

– Bereitstellung von Biomasse und nachwachsenden Rohstoffen für den Energiesektor.
Hierbei ist die Gewinnung von Biogas doppelt wirksam, da sie zum einen andere fos-
sile Energieträger substituiert und zum anderen die Emission von Methan reduziert.

– Flächenbewirtschaftung in der Land- und Forstwirtschaft zur Besserung der Speicher-
fähigkeit, Erhöhung der Vorräte (d.h. humusanreichernde Produktionsverfahren).

N2O-Quellen

– Direkte Emissionen aus landwirtschaftlichen Böden (94 %) (Sensi, 2003) und aus der
Nutztierhaltung (6 %).

– Indirekte Emissionen als Umwandlungsprodukt der flüchtigen Ammoniak-, Nitrat-
und NOx-Verbindungen, Umrechnungen nicht möglich. Laut Köpke (2002, S. 9) be-
steht aber eine enge Korrelation zwischen emittiertem N2O und Gesamt N-Input.

– Emissionen infolge der Verbrennung landwirtschaftlicher Rückstände.

Methanquellen

– 17 % der Methanemissionen stammen in Westeuropa aus tierischen Exkrementen
(Köpke, 2002, S. 9).

– 60 % aus Nährstoffumsetzung im Pansen von Wiederkäuern, enterische Fermentati-
on. Berechnung erfolgt nach Emissionsfaktoren je Tier, da Emissionsraten vom je-
weiligen Verdauungssystem und der Futteraufnahme abhängen.
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– Aus der Düngewirtschaft im Rahmen des mikrobiellen Abbaus von Exkrementen.
Berechnung erfolgt nach erzeugter Menge Dung (Art und Anzahl der Tiere) und An-
teil, der anaerob abgebaut (Klima, Verfahren der Mistlagerung und –behandlung)
wird.

– Größtes Potential zur Reduzierung liegt neben der Lagerungstechnik in der Auswei-
tung der Biogasgewinnung.

Ammoniakquellen

Ammoniak (NH3) ist zwar kein direkt klimarelevantes Produkt, aber es entfaltet Wirkun-
gen auf Ökosysteme und die Umwandlungsprodukte. Wirkungspfade sind folgende:

– Eutrophierung und Versauerung führen zu Beeinträchtigung der für den Klimaschutz
relevanten Wälder,

– Indirekt klimawirksames Spurengas, da es im Boden zu N2O umgewandelt wird, Kor-
relation von NH3 und N2O nicht möglich (s.o.),

– 93 % der Gesamtemissionen aus der Landwirtschaft, dabei 70 % aus der Rinderhal-
tung, Schweinhaltung und Mineraldüngeranwendung.

Ausschlaggebende Einflussgrößen sind:

– Ausbringungstechnik,

– Lagerungstechnik (TA Luft),

– Tierbestände.

Laut Genfer Luftreinhalteabkommen zur Bekämpfung der Versauerung, Eutrophierung
und des bodennahen Ozons (Multikomponentenprotokoll) vom 01.12.1999 ist für das Jahr
2010 eine Minderung um 16 % gegenüber dem Stand von 1996 vorgesehen.

Beiträge der Forstwirtschaft zum Klimaschutz

Schutz bestehender und Ausweisung neuer Waldflächen durch

– Erstaufforstung,

– Verbesserung der Vitalität und Anpassungsfähigkeit der Wälder als Mischbestände
als Voraussetzung zum Erhalt der Anpassungsfähigkeit an die Klimaveränderungen,

– Waldbauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Speicherfunktion der Wälder:
• Zuwachsstarke Baumarten versus langfristige Stabilität, alte Bestände versus

Marktlage (Nachfrage nach Schwachholz),
• zentrale Bedeutung hat hier der Bodenschutz, da mindestens 50 % der Kohlen-

stoffvorräte im Mineralboden, Humus und Streu gespeichert sind,
• Naturverjüngung, Verzicht auf Kahlschlag,
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• bodenschonende Walderschließung und Holzernteverfahren,
• vermehrte Verwendung von Holz als Rohstoff und Energieträger im Sinne der

Nutzung der Produktspeicherung,
• Materialsubstitution,
• Energiesubstitution.

Hierbei gibt die Bundesregierung (2000, S. 25) zu bedenken, dass „an die sich aus der
Erstaufforstung in Deutschland ergebenden Beiträge zum Klimaschutz keine zu hohen
Erwartungen gestellt werden dürfen. Das Potential der CO2-Einbindung, das sich aus der
Erstaufforstung für den Zeitraum 1990 bis 2005 ergibt, beträgt bei einer Fläche von ca.
6.000 bis 7.000 ha je Jahr weniger als 0,1 % der jährlichen CO2-Emissionen.“ Verluste,
die ca. bei 2.000 bis 3.000 ha pro Jahr liegen, können diese Effekte kompensieren, v.a.,
wenn der Abbau organischer Kohlenstoffverbindungen aus dem Waldboden einbezogen
wird.

Im Rahmen der Zwischenbewertung spielen nur die Effekte durch die Erstaufforstung und
den Abbau der forstlichen Ressourcen eine Rolle.

Beitrag des Ökologischen Landbaus

Die flächenbezogenen CO2-Emissionen sind, bei systemüblichen Flächenanteilen einzel-
ner Fruchtarten und Futtermittelzukäufen, beim Ökologischen Landbau um ca. 65 % ge-
ringer (Köpke, 2002, S.8). Im Vergleich zu konventionellen Systemen, ist dies auf den
geringen Anteil indirekter Energieträger (zugekaufter Betriebsmittel) zurückzuführen.
Der Maschinenanteil sowie Treib- und Schmierstoffe sind im Ökolandbau wiederum we-
sentlich höher, so dass insgesamt mit einem Umrechnungsschlüssel von 60 % Energiere-
duzierung gegenüber der konventionellen Landwirtschaft gerechnet werden kann. Dieser
Umrechnungswert wird auch den Berechnungen der Zwischenbewertung zu Grunde ge-
legt. In ökologischen Systemen wird aufgrund geringerer Erträge als im konventionellen
Landbau weniger Kohlenstoff im Erntegut, dafür jedoch mehr Kohlenstoff in Form orga-
nischer Bodensubstanz gebunden.

Das vergleichsweise geringe Düngungsniveau auf ökologisch bewirtschafteten Flächen
führt vermutlich zu geringeren Lachgas- und Ammoniakemissionen. Allerdings können
Lachgasemissionen infolge des intensiveren Anbaus von Leguminosen im Ökologischen
Landbau steigen (Haas et al., 1995).

Maßnahmen im Rahmen der einzelnen Förderstränge

MB-X-Tabelle 7.12 gibt einen Überblick über die Handlungsmöglichkeiten im Rahmen
eines EPLR zur Reduzierung klimarelevanter Gase.
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Anhang 8 - Zusatzfrage Chancengleichheit

MB-X-Karte 8.1 - Frauenerwerbsquote in den Kreisen Niedersachsens,
2000

MB-X-Karte 8.1: Frauenerwerbsquote in den Landkreisen Niedersachsens, 2000

1) SV-Beschäftigte Frauen am Wohnort / 100 Einwohnerinnen.
Quelle: Eigene Berechnungen nach EASYSTAT (2002).

Minimum: Leer (21)
Maximum: Hannover, Landeshauptstadt (31)
Land Niedersachsen Durchschnitt (27)

Frauenerwerbsquote

<= 23   (  6 Landkreise)
23 <= 24   (  3 Landkreise)
24 <= 25   (  6 Landkreise)
25 <= 26   (  5 Landkreise)
26 <= 27   (  7 Landkreise)
27 <= 28   (13 Landkreise)

>  28   (  7 Landkreise)

1)

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999

 Bremen und Bremerhaven sind weiß gekennzeichnet.
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Anhang 9 - Umsetzung

MB-X-Text 9.1 - Ergebnisse der Expertengespräche auf Programmko-
ordinierungsebene und in der GD-Agri bezüglich der
Rolle des Begleitausschusses

Einschätzungen zum aktuellen Status

Der Begleitausschuss ist völlig überflüssig. Er beschränkt sich auf rein formale Aspekte
und ist daher eher hinderlich als dass er zweckdienlich ist.

EU-KOM hat auf der ersten Begleitausschusssitzung selbst die Existenz des Begleitaus-
schusses in Frage gestellt. Allerdings werden auf dieser Ebene die Wirtschafts- und Sozi-
alpartner einbezogen.

Die Bund-Länder-Referentenbesprechungen würden eigentlich den gleichen Zweck er-
füllen wie der Begleitausschuss. Das Einspeisen der Änderungsanträge in diesen Beglei-
tausschuss ist eher hinderlich, da kein Bundesland sich tatsächlich mit den Änderungsan-
trägen der anderen Bundesländer auseinandersetzen will, mit Ausnahme von Änderungs-
anträgen, die zu Lasten des eigenen Bundeslandes gehen.

Der Begleitausschuss hat keine Entscheidungskompetenz.

Die Position der EU-KOM in den Begleitausschüssen hat sich gegenüber der Ziel-5b-
Politik deutlich geändert. In den Anfängen hatten die Vertreter der EU-KOM eine größere
Entscheidungskompetenz, was sich in den letzten zwei Jahren dieser Politikphase deut-
lich geändert hat. Allerdings haben die EU-KOM-Vertreter zumindest eine Position
kundgetan, so dass man die Richtung der letztendlichen EU-KOM-Entscheidung ungefähr
bestimmen konnte.

In der Ziel-5b-Verordnung waren die Vertreter der EU-KOM Mitglieder des Begleitaus-
schusses; nach der VO (EG) Nr. 1257/1999 sind sie nur noch Beobachter, und dement-
sprechend ist auch ihr Verhalten im Begleitausschuss. Bezogen auf die kritische Ein-
schätzung des Begleitausschusses durch die befragten Programmkoordinatoren stellte die
EU-KOM heraus, dass der Begleitausschuss keine obligatorische Einrichtung ist, sondern
auf Wunsch der Bundesländer eingerichtet wurde.

Aus Sicht der EU-KOM hat der Begleitausschuss in der jetzigen Form einen geringen
Mehrwert. Er verkommt zu einem rein technischen Gremium, in dem nur Durchführungs-
details besprochen und abgesichert werden sollen. Dafür sind die Vertreter der Unité
nicht die richtigen Ansprechpartner.
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Änderungsmöglichkeiten

Es wurde um eine Einschätzung der im Rahmen der Vereinfachungsdiskussion der
Strukturfonds diskutierten Vorschläge zur Verbesserung der Rolle der EU-Kommission in
den Sitzungen der Begleitausschüsse gebeten (EU-KOM, 2002a): Vorabinformation der
Kommission über zur Entscheidung stehende Themen soll durch vorherige interne Koor-
dination in der Kommission zu verbindlichen Stellungnahmen der Vertreter in dem Aus-
schuss führen bei rechtzeitiger Übermittlung der notwendigen Instrumente.

Dies wurde im Rahmen des Expertengesprächs als nicht praktikabel bezeichnet. Nach
Einschätzung der Programmkoordination kommt die EU-Kommission nicht so vorbereitet
in die Sitzungen, als dass sie Entscheidungen treffen könnte. Die Bearbeitung der Ände-
rungsanträge dauert z.Z. ca. ein halbes Jahr. Der Vorschlag aus dem Strukturfondsbereich
ist auch deshalb nicht praktikabel, weil man die Änderungsanträge dann noch viel früher
stellen müsste. Im Bereich des Ziel-2-Programms wird dies auch schon so gehandhabt.
Dort wird die Einladung mit den erforderlichen Unterlagen mit ca. vier Wochen Vorlauf
verschickt. Trotzdem trifft der EU-KOM-Vertreter in den Sitzungen keine Entscheidung.
Es wird vom Bundesland auch gar nicht erwartet, dass die EU-KOM im Begleitausschuss
endgültige Entscheidungen trifft. Die EU-KOM nimmt aus Sicht des Bundeslandes aber
gar keine Stellung und gibt noch nicht einmal Hinweise zu den anstehenden Fragen.

Der Begleitausschuss und die Arbeitsgruppe der Programmkoordinierungsreferenten sind
gedoppelt in ihrer Funktion. Die Abstimmung, die im Begleitausschuss erfolgt, könnte
auch rein national erfolgen.

Statt technischer Detailfragen sollte der Begleitausschuss aus Sicht der EU-KOM viel
stärker für inhaltlich-strategische Diskussionen genutzt werden, auch in Form von the-
menbezogenen Seminaren. Das Problem dabei ist nur, dass sich alle Beteiligten ungern
selbst „in die Karten gucken lassen“, so dass die Frage ist, ob solche inhaltlich-
strategischen Fragen überhaupt offen diskutiert werden können.
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MB-X-Text 9.2 - EU-Monitoring - eine Chronologie der Ereignisse am
Beispiel der Behandlung der sog. Artikel-52-
Maßnahmen

Phase 1:

Die Bundesländer füllen für das Jahr 2000 die auf der Grundlage der VI/8877/99 erstell-
ten Tabellen aus. Eingetragen werden ausschließlich EAGFL-kofinanzierte Maßnahmen,
da die Ausfüllhinweise zum Verhältnis EAGFL-kofinanzierter Maßnahmen zu Artikel-
52-Maßnahmen keine Aussage treffen.

Phase 2:

Die EU-KOM erhält aus allen Bundesländern und anderen Mitgliedstaaten Monitoring-
Tabellen und stellt fest, dass die Tabellen in der vorliegenden Form aufgrund unter-
schiedlicher Formate und Inhalte auf EU-Ebene nicht aggregierbar sind. „Bleiben aber die
gemeinsamen Begleitdaten bei den zukünftigen Berichten in quantitativer und qualitativer
Hinsicht auf dem Stand von 2000, dürfte die EU-Kommission kaum im Stande sein, die
Durchführung der EPLR wirksam zu begleiten oder für eine verlässliche Erhebung von
Begleitdaten auf Gemeinschaftsebene zu sorgen“ (EU-KOM, 2002b).

Phase 3:

Ein intensiver Diskussionsprozess der EU-KOM mit den Mitgliedstaaten setzt ein, an
deren Ende überarbeitete Tabellensätze mit ausführlichen Ausfüllhinweisen stehen. In
diesen Ausfüllhinweisen heißt es u.a. (EU-KOM, 2002b, S. 6):

„Staatliche Beihilfen, mit denen zusätzliche Mittel für die von der Gemeinschaft geför-
derten ländlichen Entwicklungsmaßnahmen bereitgestellt und die gemäß Artikel 52 der
Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 genehmigt werden (top-ups), sind bei den Begleitdaten
zu den bewilligten öffentlichen Ausgaben einzubeziehen (Hervorhebung von uns) (d.h.
Maßnahmen, finanziert im Rahmen der zweiten Finanztabelle im Anhang zur Kommissi-
onsentscheidung zur Annahme des EPLR, im Falle von Programmen, bei denen solche
Beihilfen vorgesehen sind)“.

Phase 4:

Die Bundesländer überarbeiten aufgrund der neuen Vorgaben ihre Monitoring-Tabelle
2000 und erstellen die Monitoring-Tabellen 2001 und 2002 auf der Grundlage der EU-
KOM, 2002b, also einschließlich der Artikel-52-Maßnahmen.

Phase 5:

In einem Schreiben der EU-KOM an die Bundesländer vom April 2003 heißt es bezüglich
der Jahresberichte 2001: „Die Monitoring-Tabellen sollten nur die vom EAGFL kofinan-
zierten Maßnahmen umfassen“.
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MB-X-Tabelle 9.1: Übersicht über die veränderten Regelungen zu Programmänderungen

VO (EG) Nr. 1750/1999 VO( EG) Nr. 445/2002 VO (EG) Nr. 963/2003
Anzugeben sind ...
die Gründe und etwa auftretende
Schwierigkeiten bei der Durch-
führung, die eine Anpassung des
Programmplanungsdokuments
rechtfertigen

gleich gleich

die voraussichtlichen Auswirkun-
gen der Änderung;

gleich gleich

die Auswirkungen auf die Finan-
zierung und die Kontrollen der
Verpflichtungen

gleich gleich

zu genehmigen sind Änderungen, die

Schwerpunkte betreffen, gleich gleich
zu einer Veränderung der wesent-
lichen Merkmale von Fördermaß-
nahmen gemäß dem Anhang ein-
schließlich einer Veränderung des
Satzes der Gemeinschaftsbeteili-
gung führen,

gleich zu einer Veränderung der wesent-
lichen Merkmale von Fördermaß-
nahmen im Sinne von Anhang II
führen
Anmerkung:
Die KOM hat viele wesentliche
Merkmale (A-Punkte) zu anderen
Informationen (B-Punkte) verän-
dert, die keine Genehmigung
mehr erfordern
neuer A-Punkt: die allgemeines
Ziel einer Maßnahme

den Gesamtbetrag der Gemein-
schaftsunterstützung ändern,

gleich den Gesamtbetrag der Gemein-
schaftsunterstützung sowie den
Gesamtbetrag der zuschussfähi-
gen Kosten oder der zuschussfä-
higen öffentlichen Ausgaben, die
in der Entscheidung zur Geneh-
migung des Programmplanungs-
dokuments festgelegt sind, än-
dern;

die Mittelzuweisung für eine
Maßnahme ändern, um mehr als
entweder 25 % im Vergleich zu
dem für das betreffende Jahr vor-
gesehenen Betrag für die entspre-
chende Maßnahme, oder 5 % im
Vergleich zu dem Gesamtbetrag,
der für das betreffende Jahr vor-
gesehen ist, was immer welcher
größer ist, wobei die Berechnung
auf der Grundlage des EPLR
erfolgt, das von der KOM geneh-
migt wurde

die Mittelzuteilung für eine Maß-
nahme um mehr als 10 % des für
diese Maßnahme für den gesam-
ten Planungszeitraum vorgesehe-
nen Betrags ändern, wobei die
Berechnung auf der Grundlage
des von der Kommission geneh-
migten Programmplanungsdoku-
ments erfolgt

die Aufteilung der Mittel zwi-
schen den Maßnahmen des EPLR
um mehr als 15% des für das
fragliche Programm für den ge-
samten Zeitraum vorgesehenen
Gesamtbetrags der zuschussfähi-
gen Kosten ändern, wenn die
Gemeinschaftsbeteiligung auf den
zuschussfähigen Gesamtkosten
beruht, 20 % des für das fragliche
Programm für den gesamten Zeit-
raum vorgesehenen Gesamtbe-
trags der zuschussfähigen öffent-
lichen Ausgaben ändern, wenn die
Gemeinschaftsbeteiligung auf den
zuschussfähigen öffentlichen
Ausgaben beruht, wobei die Be-
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rechnung auf der Grundlage des
Finanzierungsplans im Anhang
zur Kommissionsentscheidung zur
Genehmigung des EPLR in ihrer
zuletzt geänderten Fassung er-
folgt.

die in Form von staatlichen Bei-
hilfen zusätzlich gewährten Mittel
für eine Maßnahme ändern, um
mehr als entweder 25 % im Ver-
gleich zu dem für das betreffende
Jahr vorgesehenen Betrag für die
entsprechende Maßnahme, oder
5 % im Vergleich zu dem Ge-
samtbetrag, der für das betreffen-
de Jahr vorgesehen ist, was immer
welcher größer ist, wobei die
Berechnung auf der Grundlage
des EPLR erfolgt, das von der
KOM genehmigt wurde

die in Form von staatlichen Bei-
hilfen zusätzlich gewährten Mittel
für eine Maßnahme um mehr als
10 % des für diese Maßnahme für
den gesamten Planungszeitraum
vorgesehenen Betrags ändern,
wobei die Berechnung auf der
Grundlage des von der Kommis-
sion genehmigten Programmpla-
nungsdokuments erfolgt

gestrichen

Maßnahmen mit einer Mittelaus-
stattung von weniger als 5 % des
Gesamtbetrags des Programms für
den gesamten Planungszeitraum
sind ausgenommen

gestrichen

Zeitrahmen
Änderungen sind der KOM in
einem einzigen Vorschlag für das
jeweilige Programm pro Jahr zu
übermitteln
außer, es handelt sich um Ände-
rungen von Gemeinschaftsrege-
lungen

gleich weiterer Zusatz:
gilt nicht bei Änderungen, die
aufgrund von Naturkatastrophen
oder anderen außergewöhnlichen
Ereignissen mit größeren Auswir-
kungen auf die Programmplanung
des betreffenden Mitgliedstaates
erforderlich sind

die Kommission wird rechtzeitig
über die finanziellen Änderungen
unterrichtet, die genehmigungs-
pflichtig sind

die finanziellen Änderungen, die
keiner Genehmigung bedürfen,
sowie Änderungen des Satzes der
Gemeinschaftsbeteiligung werden
der KOM gemeinsam mit dem
indikativen Finanzplan mitgeteilt.
Sie treten zum Zeitpunkt ihres
Eingangs bei den KOM in Kraft.
Die innerhalb eines Kalenderjahrs
kumulierten Änderungen dürfen
die 15 %- oder 20 %-Grenze nicht
überschreiten.

sonstige Änderungen
werden der KOM mindestens
zwei Monate vor in Kraft treten
mitgeteilt

gleich drei Monate
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MB-X-Text 9.3 - Verbesserungsvorschläge für künftige Programmer-
stellungen

Folgende Auflistung stellt eine Zusammenfassung der Verbesserungsvorschläge dar, die
die Programmkoordinatoren der sechs evaluierten Bundesländer im Rahmen der Exper-
tengespräche gemacht haben.

Zeitfahrplan

– Es sollte gemeinsame Fahrpläne Bund/KOM - Mitgliedstaat für die Programm-
planungsphase geben.

– Frühere Genehmigung der Rechtstexte und Durchführungsverordnungen.

– Frühere Genehmigung der Programme, damit nicht über einen so langen Zeitraum
Rechtsunsicherheit besteht.

– Strikter Zeitplan: Ende 2005 Vorlage der Verordnungstexte mit eindeutigen Inter-
pretationshilfen und Angeboten von EU-KOM und Bund mit entsprechendem in sich
stimmigem Begleitungs- und Bewertungssystem, bis spätestens September 2006 Ge-
nehmigung der Programme.

– Für Programmaufstellung und Diskussion mit den Wirtschafts- und Sozialpartnern ist
nach der Vorlage bereits interpretierter Verordnungen mindestens ein Jahr Zeit not-
wendig. D.h., bereits im Sommer 2005 müssen ausgearbeitete und vollziehbare Ver-
ordnungen vorliegen.

Rahmenregelungen

– KOM soll ausschließlich den Rahmen festlegen und das Ausfüllen des Rahmens den
Mitgliedstaaten überlassen (stärkere Verantwortung der Mitgliedstaaten).

– Bei wettbewerbsrechtlichen Fragen Beschränkung auf eine Rahmenregelung, in deren
Grenzen sich die Mitgliedstaaten bewegen können. Es sollten Schwellenwerte einge-
zogen werden, unterhalb derer es aufgrund der Erfahrungen nicht zu Wettbewerbs-
verzerrungen kommen kann.

– In der VO sollten Maßnahmen weniger detailliert beschrieben und stärker zusam-
mengefasst werden.

– Höhere Konkretisierung von Vorgaben zur Durchführung.

– Weniger konkrete Vorgaben für die inhaltliche Ausgestaltung der Maßnahmen.

– Begrenzung der Legislativvorgaben: Ausschlaggebend müssten eigentlich nur der
Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen und die Grundverordnungen sein.
Ständig neue Leitlinien und Interpretationsvermerke führen dazu, dass man ständig
nachbessern muss.
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Organisation

– In der EU-KOM sollte es einen Verantwortlichen für das EPLR geben, der das „Pro-
dukt“ gegenüber den anderen GD vertritt und nicht nur deren Anmerkungen und Fra-
gen ungefiltert an die Länder durchreicht.
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Anhang 10 - Fragebögen und Interviewleitfäden

MB-X-Text 10.1 - Fragebogen für Zuwendungsempfänger AFP
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MB-X-Text 10.2 - Fragebogen für Zuwendungsempfänger Verarbeitung
und Vermarktung
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MB-X-Text 10.3 - Leitfaden für Gespräch mit EU-Kommission, DG Agri

Gesprächteilnehmerinnen: Institut für Betriebswirtschaft, Agrarstruktur und ländliche
Räume der FAL, Regina Grajewski, Barbara Fährmann, Tel: 0531/596-5217, -5179,
regina.grajewski@fal.de, barbara.faehrmann@fal.de

zuständig für die Halbzeitbewertung der EPLR der Bundesländer Hessen, Nordrhein-
Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Bremen und Hamburg

1. Phase der Programmerstellung

Beschreibung der Zusammenarbeit mit den Bundesländern aus Sicht der Kommission

Unterschied zwischen föderalen Ländern und Zentralstaaten, Unterschied zwischen Öster-
reich und BRD

Wünsche an den Bund in der Phase der Programmerstellung

Bei der Beurteilung der Zusammenarbeit zwischen EU-Kommission und Länder Verwal-
tungen fühlten sich die Länder bei akuten Problemen zwar häufig gut unterstützt

Aber bei der Informationsweitergabe werden Defizite gesehen

Größtes Manko Rechtsunsicherheit durch individuelle Auslegungen von unbestimmten
Rechtsbegriffen durch die einzelnen Vertreter der Kommission

Gibt es Prozesse der Qualitätssicherung der Stellungnahmen der KOM?

Auch bei den Fragekatalogen große Unterschiede zwischen den Bundesländern, warum?

Anforderungen an die Aufgliederung von Maßnahmen auf den indikativen Finanzplan
Gliederung wurde ganz unterschiedlich gehandhabt (Haushaltslinien unterschiedlich hart
durchgesetzt)? Wie stellt KOM Kohärenz zwischen Programmen her?

Gibt es ein klares Prüfraster, nachvollziehbare Prüfkriterien für die einzelnen KOM-
Mitarbeiter

Eindruck des Learning by doing, Herausbilden von Rechtspositionen im Laufe der Ge-
nehmigungsphase, aber nicht vorab. In Umkehrung des Sprichwortes, wer zu früh kommt,
den bestraft das Leben (NRW)

Definition des Artikel 33 (sektoral oder auf ländlichen Raum bezogen)

Enge Auslegung des Artikel 33, der nach VO und Fischler Direktiven weit gefasst ist.

Definition, was ist eine Agrarumweltmaßnahme (nordische Gastvögel)

War das Personal, das Ziel 5b umgesetzt hat bei der Erstellung der VO 1257/99 und der
1750/99 beteiligt?

Kurze Beschreibung des Konsultationsprozesses: wer kriegt wie lange, welche Unterla-
gen? Von Bundesländern wurde Beschleunigung der Konsultationsprozesse angemahnt.
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Wettbewerbsrecht versus Maßnahmenvarianz und Ausgestaltung (Muss alles wettbe-
werbsrechtlich geprüft werden oder gibt es die Möglichkeit von Negativlisten)

Problematik der zahlreichen Handreichungen: wer entscheidet zu welchem Themen Leit-
linien, Arbeitsblätter etc,. erstellt werden??

2. Programminhalte

Die häufigsten Schwächen

Diskrepanz zwischen akademischem Anspruch und Wirklichkeit (z.B. bezogen auf Stra-
tegie oder Zielbeschreibung im EPLR)

Regionalerer Ansatz, Gebietskulissen möglich?

Sektorübergreifender Ansatz erforderlich zur Behebung der Strukturschwäche im ländli-
chen Raum, Ziel 2 kann dies nicht leisten

Förderlücken zwischen den Programmen (Kleinstgewerbeförderung)

3. Umsetzungsphase:

Personalwechsel in der Kommission , wie oft? Wird als hinderlich empfunden

gewisse Kontinuität bei den BearbeiterInnen wird als sinnvoll gesehen.

Berechenbarkeit und Transparenz (was ist die Rechtsgrundlage von Kommissionsent-
scheidungen)

Jährlichkeit:

Zeitdruck Mittel loszuwerden, führt zu Verschiebungen der Maßnahmenverhältnisse

Bevorteilt finanzstarke Länder mit finanzieller Manövriermasse, weniger von Mittelver-
fall betroffen

Bei investiven Maßnahmen Steuerungsprobleme

Lösungsansätze (HO und 445 Änderungen)

Wo liegen aus Sicht der KOM Vor- und Nachteile der Jährlichkeitsregelung?

Unterschiedlichkeit der Haushaltsjahre: wie ist das in anderen Ländern, gäbe es eine
Möglichkeit dies an das Kalenderjahr anzupassen?
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4. Verwaltungsvereinfachung

Welche Probleme hinsichtlich Umsetzung sind aus Sicht der KOM hausgemacht? Welche
Probleme lassen sich auf Vorschriften und Praktiken der Bundesländer zurückführen?

Wo werden Verwaltungsvereinfachungen aus Sicht der KOM ansetzen?

Regelungen der des neuen Entwurfs der EU-Haushaltsordnung in der die Kommission im
Bedarfsfall die Möglichkeit eingeräumt wird, bis zu 3 % der jährlich für die ländliche
Entwicklung stehenden Mittel in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen

Bedingungen??

Modulationsmittel können entsprechend Art 50 (445) über einen Zeitraum von drei Jahren
ausgegeben werden

Wäre es aus Sicht der Kommission möglich im EPLR die gesamte Förderstrategie für den
ländlichen Raum festzulegen und dann nur die (finanziell) gewichtigsten in die EU-
Kofinanzierung hineinzunehmen (Fördereffizienz)

5. Sanktionsproblematik

Klärung der unbestimmten Rechtsbegriffe: wirksam, verhältnismäßig und abschreckend
sein (Artikel 64) drei Jahre nach Programmgenehmigung.

Sanktionen können aus Sicht der Bundesländer nur auf der Grundlage nationaler Recht-
setzungen verhängt werden (Vorbehalt des Gesetzes bei Eingriffen in Rechtspositionen).
Kein Lex EU-Förderung möglich.

Wie wird von Seiten der Kommission das Problem der Sanktionen bei Investitionen gese-
hen?

Interpretationen von Rechtstexten durch die Kommission über den Star-Ausschuss Mög-
lichkeit der Prüfung der Auswirkungen, gleicher Informationsstand

Kontrollierbarkeit versus Experimentierfreude,

Kontrolle durch die Kommission, Selbstverständnis der KOM im Sinne der Partnerschaft

Nur Kontrolle der Umsetzungsvorschriften und der Organisation der Kontrollsysteme in
den Ländern oder Kontrolle bis ins letzte Detail? Interner Revisionsdienst, Bescheinigen-
de Stelle und Revisionsdienst der Kommission

Da in einigen Programmen (NRW) nur 25 % EU Mittel enthalten sind, sollte nicht mehr
auf die Zuständigkeit der Länder gebaut werden
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6. Programmänderungen

Konsultationsverfahren bei Änderungen beschreiben

Verfahren, doppelte Konsultationen in gesamter Bandbreite oder inhaltlich begrenzt

Neuerungen durch die 445-Änderung, kommt der Entwurf so durch??

Warum müssen Änderungen in einem gesonderten Verfahren angezeigt werden? Wäre
Erhalt einer konsolidierten Planfassung nicht ausreichend?

Kompliziertes Gliederungsraster  - Lähmt sich die Kommission nicht selber mit aufge-
blähten Antragsunterklagen

Öffnung zu Änderungen einmal pro Jahr, aber zu einem selbstbestimmten Zeitpunkt
möglich?

Warum zwei Prüfungen für GA und Bundesland, obwohl die gleichen Fördergegenstän-
de?

7. Finanzmanagement

Wie soll mit den Mehr- und Minderbedarfen umgegangen werden und was heißt Fi-
nanzänderungen werden nicht mehr ex-post genehmigt?

Bedeutung der CIRCA-Tabelle

Darstellung der Mittelverwendung anderer EU-Mitgliedstaaten im indikativen Finanz-
plan, Konsistenz der verschiedenen Zahlwerke (Tab. 104, CIRCA-Tabelle, indikativer
Finanzplan)

Definition der Artikel 52 Maßnahmen, Bedeutung.

Verwendung Vorschuss 2000

Verbesserungen: Reduzierung der Haushaltslinien – Informationen über Förderstatistiken
weiterhin gegeben

Wenn Maßnahmen aus der Kofinanzierung (aus verwaltungstechnischen Gründen) her-
ausgenommen werden ansonsten aber inhaltsgleich als Landesmaßnahme bestehen blei-
ben, bedarf es in diesem Fall neben der Programmänderung einer weiteren Notifizierung?

Unterschied zu sonstigen staatlichen Beihilfen. Wie läuft das Konsultationsverfahren bei
rein wettbewerbsrechtlichen Genehmigungen?

Wenn Maßnahmen auch aus inhaltlichen Gründen aus EPLR herausgenommen werden
(z.B. bedrohte Haustierrassen, wo 5-jähriger Verpflichtungszeitraum und Begrenzung auf
Landwirte als Zuwendungsempfänger ein Problem ist, das Inanspruchnahme vermindert,
warum werden im anschließenden wettbewerbsrechtlichen Genehmigungsverfahren genau
diese Auflagen wieder gefordert?)
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8. Partnerschaft

Begleitausschuss: Warum immer weniger belastbare Aussagen der Kommissionsvertreter,
keine Entscheidungskompetenz? Überflüssiges Gremium, wo sehen Sie den Mehrwert des
Begleitausschusses Oft gar nicht vertreten

Bei Ziel 5b wurde dies anders empfunden

Wird von den Ländern als reine Partnerschafts-Formalität empfunden, weder Stellung-
nahmen noch Hinweise

Konsultationen: Atmosphäre wird als wenig partnerschaftlich empfunden? Wie könnte
mehr Gleichheit entstehen

Bedeutung der WISO-Beteiligung auf Programmebene aus Sicht der KOM

9. Monitoring

Kein Mehrwert, nur Mehrarbeit

Andere Bezugspunkte (Zeitraum, Bewilligungen) für Steuerung nicht zu verwenden und
auch nicht als bloße Förderstatistik

Keine Verwendbarkeit für Evaluierung

Gründe und Sinn und Zweck aus Sicht der Kommission

10. Evaluation

Bedeutung aus Sicht der KOM für Umsetzung

Ex-ante hat im tatsächlichen Genehmigungsverfahren nur eine formale aber keine inhalt-
liche Rolle gespielt. Warum?

11. Allgemeine Strategische Fragen

2. Säule viel zu stark sektoral bezogen, ländlicher Raum steht zu wenig im Fokus.

Warum bleibt zweite Säule in der Garantie? Was bringt die Aufteilung zwischen den bei-
den Töpfen noch?

12. Vorstellungen für die nächste Programmplanungsphase

Großes Anliegen klarer zeitlicher Fahrplan

Rechtliche Sicherheit von Anfang an (sämtliche VO auch Durchführungsbestimmungen
und Leitlinien)
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Maßnahmenspezifische Fragen

Agrarumweltmaßnahmen

Prämienkalkulation: nach (EG) VO 1257/92 ist eine Kalkulation der Prämien mit dem
Referenzsystem „Nutzungsaufgabe“ zulässig. Dies Referenzsystem führt dem Prinzip
nach zu einer höheren Prämie als das Referenzsystem „Produktion“. In einigen Fällen
wurde das Referenzsystem nicht zugelassen. Warum?

Prämienkalkulation: für die Agrarumweltmaßnahmen müssen Prämien kalkuliert werden.
Damit ist ein Ausschreibungsverfahren nicht möglich. (Ausschreibungsverfahren sind
sowohl für den handlungs- als auch ergebnisorientierten Ansatz möglich). Warum ist dies
so? (Anmerkung: indikativer Finanzplan wäre dann nicht möglich)

Ergebnisorientierter Ansatz: in einigen Bereichen wird ein ergebnisorientierter Ansatz als
Ergänzung zu dem handlungsorientierten Ansatz, wie ihn die VO (EG) 1257/99 implizit
für die AUM vorsieht, von den Bundesländern gewünscht. Ist dies möglich?

Verwaltungsaufwendungen als Bestandteil der Prämienkalkulation: die Prämie darf lt.
KOM nur für den Nutzenentgang plus 20 Anreiz kalkuliert werden. Antragskosten dürfen
nicht in die Prämienkalkulation mit einfließen. Bes. bei naturschutzfachlich ausgerichte-
ten Maßnahmen ist die potentielle Antragsfläche je Zuwendungsempfänger i.d.R. klein
und somit die rel. Antragskosten/ha AUM hoch. Dies führt dazu, dass die rel. Vorzüg-
lichkeit von naturschutzfachlichen Maßnahmen oder von Maßnahmen mit Gebietskulisse
sinkt. Ist dies von der KOM so gewollt?

Sanktionen: Die Sanktionierung bei Verstoß gegen die AUM-Auflagen erfolgt entspre-
chend der VO (EG) 445/2002, also entsprechend des InVeKoS. Das InVeKoS und der
damit verbundene Sanktionsmechanismus ist eigentlich für die 1 Säule entwickelt wor-
den. Das Risiko eines Verstoßes bei den AUM ist ein ungleich höheres, da a) eine Viel-
zahl von zusätzlichen Auflage einzuhalten sind und b) eine 5-jährige Bindungsfrist be-
steht. Damit wird ein ungleiches Behandeln zwischen 1. Säule und AUM erreicht. Ist dies
der KOM bewusst? Gibt es Überlegungen, den Sanktionsmechanismus für AUM abzu-
mildern. Wurde über Bagatellegrenzen nachgedacht?

Ordnungsgemäße Landwirtschaft (Einhaltung von Umweltstandards): Die Einhaltung der
ordnungsgemäßen Landwirtschaft wird überprüft. Bei Verstoß ist a) ggf. ein Bußgeld zu
zahlen b) zieht der Sanktionsmechanismus nach VO (EG) 445/2002. Solange Cross Com-
pliance noch nicht obligat sind, (nach MTR ab 2007) setzen sich somit Betriebe, die an
AUM teilnehmen ( und damit einem Beitrag zum Umweltschutz leisten) einem höherem
Sanktionsrisiko aus als Betriebe, die ausschließlich Zahlungen über die 1. Säule erhalten.
Ist dies so gewollt?
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MB-X-Text 10.4 - Interviewleitfaden für das Gespräch mit Programm-
koordinatoren

Wo ____________________________________________________________________

Wann___________________________________________________________________

GesprächspartnerInnen _____________________________________________________

weitere AnsprechpartnerInnen _______________________________________________

Anschrift ________________________________________________________________

Tel.:____________________________________________________________________

Fax: ____________________________________________________________________

E-Mail__________________________________________________________________

EvaluatorInnen ___________________________________________________________

Programmerstellung (Grajewski)

Halten Sie die Vorgaben der VO (EG) Nr. 1257/99 bzw. der Durchführungsverordnung
hinsichtlich des Erstellungsprozedere sowie der formalen und inhaltlichen Gliede-
rungsstruktur für sinnvoll?

– Flexibilität gegenüber beispielsweise Ziel 5b-OP-Erstellung

– Aufwand für die Erstellung

– Was hätten Sie weggelassen bzw. anders gestaltet?

– Notifizierung gleich mit Programmgenehmigung erledigt (Vor- und Nachteile)

Abstimmung zwischen Fachreferaten und anderen beteiligten Ministerien über

– strategische Ausrichtung des Programms

– Maßnahmen

– finanzielle Mittelaufteilung

– In welcher Form fand die Abstimmung statt (Gremien, Teilnehmer, Bespre-
chungsrhythmus)
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Zuständigkeiten für Programmerstellung

– Gab es eine spezielle Projektgruppe?

– Wurden Sie von anderen Aufgaben entlastet für die Phase der Programmerstellung?

– Beauftragung externer mit der Programmerstellung (Vor- und Nachteile)

Rolle des Bundes bei der Programmerstellung

(trifft zu / trifft vorwiegend zu / trifft vorwiegend nicht zu / trifft überhaupt nicht zu)

– rechtzeitige Information

– eindeutige Information

– lückenlose Information

– einheitliche Vorgaben

– ausreichende Unterstützung bei Problemen

– ausreichend kompetente Ansprechpartner (Wer?)

Rolle der EU-KOM

(trifft zu / trifft vorwiegend zu / trifft vorwiegend nicht zu / trifft überhaupt nicht zu)

– rechtzeitige Information

– eindeutige Information

– lückenlose Information

– einheitliche Vorgaben (d. h. keine individuelle Auslegung von unbestimmten Rechts-
begriffen durch Mitarbeiter)

– ausreichende Unterstützung bei Problemen

– ausreichend kompetente Ansprechpartner (Wer?)

Wenn Defizite bestehen, wie haben diese sich ausgewirkt?

– Kam es zu signifikanter Mehrarbeit?

– Belege (z. B. wesentliche Kapitel mussten neu geschrieben werden, Fragenkataloge
der KOM sehr umfangreich)



Kapitel 10 Materialband – Kapitelübergreifende Fragestellungen: Anhang 10 129

Welche Verbesserungsvorschläge hätten Sie für zukünftige Programmerstellungen?

– hinsichtlich der Konkretisierung der Kommissionsvorgaben

– der Koordinierungsfunktion des Bundes

– organisatorisch

Wo liegen die Vorteile einer Programmplanung gegenüber maßnahmebezogenen An-
sätzen? Wo sehen Sie Nachteile?

Besteht ein Defizit an geplanter strategischer (mittel- bis längerfristiger) Ausrichtung?

– Wenn ja, welche Gründe sind dafür ursächlich?
• zu wenig Zeit
• zu wechselhafte Entwicklungen im Bereich Agrarwirtschaft
• politische Ebene lässt sich nicht auf verbindliche Strategien ein
• Kirchturmdenken der Fachreferate
• sonstiges ?

Programmgenehmigung (Grajewski)

Verfahrensablauf zur Genehmigung

– Wie gestaltete sich der Verfahrensablauf zur Programmgenehmigung (zeitlich, in-
haltlich, organisatorisch)?

– Wie fand der Abstimmungsprozess innerhalb des Hauses oder zwischen den Ministe-
rien statt?

– In welchem Gremium wurde die Letztentscheidung sowohl über Maßnahmen wie
auch Finanzen getroffen?

War insgesamt gesehen die Zusammenarbeit im Hinblick auf die Überarbeitung des
Programms bis zur Genehmigungsreife

(Benotung von 1 – 6))
• bundeslandintern

(Gab es hier deutliche Unterschiede zwischen verschiedenen Fachrefera-
ten/Ministerien und wenn ja, worauf ist dies zurückzuführen?)

• mit anderen Bundesländern
• in der Bund-Länder-Arbeitsgruppe
• mit dem BMVEL
• mit der EU-Kommission
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Umsetzung des EPLR (inhaltlich, finanziell) (Fährmann)

Aufgabenverteilung innerhalb der Dienststelle

– Wo organisatorisch verankert?
• Stabsstellenfunktion
• zusätzliche Befugnisse gegenüber den Fachreferaten

– zusätzliche fachliche Zuständigkeiten
• oder wurden sie von fachlichen Aufgaben entbunden?

– personelle Ausstattung (zusätzliches Personal?)

– Gründe für die gewählte organisatorische Lösung

Gibt es eine systematische Koordination/Koordination auf Ministeriumsebene?

– mit Zahlstelle (warum wurde diese verlagert?)

– mit Fachreferaten

– mit anderen beteiligten Ministerien

(�Unterlagen: gemeinsamer Verteiler, regelmäßige Dienstbesprechungen, ad hoc Be-
sprechungen, ....)

Welche Bedeutung haben folgende Gremien bei der Umsetzung des EPLR

(Bedeutung bezogen auf Informationsweitergabe, inhaltlich/strategische Änderungen,
finanzielle Anpassungen)

– Begleitausschusses

– Bund-Länder-Arbeitsgruppe

– Bund

– EU-Kommission

– informelle Zusammenarbeit mit anderen Bundesländern

Einschätzung der Wichtigkeit der Gremien/Ebenen für die Arbeit und Abwicklung der
EPLR

Einschätzung der Arbeitsfähigkeit der formalisierten Gremien, wie könnte diese verbes-
sert werden?

(⌦ Stichworte Rolle der Kommission im Begleitausschuss: Lösungsvorschlag: Vorabinformation der
Kommission über zur entscheidungsstehende Themen soll durch vorherige interne Koordination in der
Kommission zu verbindlichen Stellungnahmen der Vertreter in dem Ausschuss führen bei rechtzeitige
Übermittlung der notwendigen Dokumente)
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Wo liegen die größten Schwierigkeiten bei der Abwicklung des EPLR? Wo sehen Sie
die wesentlichen Veränderungen gegenüber den Vorgängerprogrammen? (v.a. Ziel 5a
oder Ziel 5b) - Konkrete wesentliche Änderungen gegenüber vorher
Verwaltungsaufwand
Kontrollwesen
Was sind hausgemachte Probleme?

Für die Finanzplanung sowohl des Programms als auch des Landeshaushaltes sind
voraussehbare Finanzströme vorteilhaft. Wie beurteilen Sie in diesem Zusammenhang
die Planbarkeit der Zahlungsströme im bisherigen Verlauf der Förderperiode?

– Erstattungsverfahren – Verbesserung der zweckmäßigen Verwendung der Mittel

– Jährlichkeit

(⌦ Stellungnahme des BMF sparsame Haushaltsführung, Risikominimierung, Finanzkontrolle) Bund
plädiert gegen einen erneuten Wechsel)

Im Zusammenhang mit der EU-Förderung wird häufig eine Verwaltungsvereinfa-
chung gefordert. Wo soll diese ansetzen und wie könnte sie konkret ausgestaltet sein?

– Verwaltungs- und Kontrollverfahren vereinfachen

– Förderbedingungen den Maßnahmentypen anpassen
• Jährlichkeitsprinzip
• Vor- und Zwischenfinanzierung als Problem (Frage nach Artikel 52 der VO

445/2002 zur Vorschussgewährung unter bestimmten Umständen)
• Flexibilität bei langjährigen Verpflichtungszeiträumen (AUM)

– Rückverlagerung von Durchführungskompetenzen an die Länder – Forderungen nach
Politikentflechtung, was heißt dies genau? Keine Kofinanzierung mehr? Einschrän-
kung durch GA nicht größer?

– Genehmigungsentscheidungen der Kommission beschleunigen – momentan 6 Monate

⌦ Stichwortzettel, VO Text

Einige Bundesländer wurden schon von der EU kontrolliert. Was waren die wesentli-
chen Ergebnisse der Kontrollen und werden diese auch Auswirkungen auf die Ver-
waltungspraxis Ihres Landes haben?

Auswirkungen des Anlastungsrisikos

Spielt das Anlastungsrisiko die "Schere im Kopf" und beeinflusst die inhaltliche Gestal-
tung von Programmen?
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Regelungen zu Änderungsnotifizierungen (Art. 44)

– Beschreibung des Verfahrensablaufs

– Ist das Verfahren sachgerecht?

– Sind die Vorschriften eindeutig geregelt?

– Wer entscheidet, was eine Änderung ist?

– Wo liegen die größten Schwierigkeiten?

– Wie könnte das Verfahren aus Ihrer Sicht sachgerechter und flexibler ausgestaltet
werden?

Auf Bundesebene gibt es ein Verfahren der Mittelumschichtung zwischen Bundeslän-
dern? Wie funktioniert dies? Halten Sie dies für sachgerecht und praktikabel?

– Zeitpunkt der Mittelumschichtung

– Hauptströme (Quellen)

Wenn Sie Mittel aus anderen Ländern aufnehmen können, nach welchen Kriterien
entscheiden Sie, in welche Maßnahmenbereiche diese fließen?

Gibt es ein ähnliches Verfahren auch auf Landesebene?

Sind die Mittel dann für die betroffenen Maßnahmenbereiche unwiderruflich verloren
oder bekommen diese im Laufe des Programms auch etwas zurück, d. h. werden die ein-
mal fixierten Haushaltslinien eingehalten? Oder kommt im letzten Jahr die große Ände-
rungsnotifizierung?

Vollzug des Programms (Grajewski)

Gründe für Änderungen in den indikativen Finanzplänen

Gründe für den unterschiedlichen Mittelabfluss

Was gehört Ihrer Meinung nach nicht in das Programm? (inhaltlich, verwaltungs-
technisch)

⌦Eventuell Stichworte der Regierungskommission: ... wesentliche Teile der betriebenen Maß-
nahmen sinnvoller Weise in alleiniger Zuständigkeit von Niedersachsen angesiedelt sein sollten, ohne den
komplexen Abstimmungsbedarf zwischen Hannover, Berlin und Brüssel allerdings auch ohne Mitfinanzie-
rung. ...Mittelzuweisungen von oben dominieren die sachgerechte Überlegung zur Ausgestaltung
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Rahmenbedingungen für die Umsetzung des EPLR (Fährmann)

Finanzielle Rahmenbedingungen

– Haushaltssperre

– generelle Mittelkürzungen
• Sind Maßnahmen mit EU-Kofinanzierung generell von Kürzungen ausgenom-

men?
• Spielt das Argument in der Diskussion um Kürzungen überhaupt eine Rolle?
• Wurden aufgrund dessen die Kofinanzierungssätze angehoben?
• Wie wird bei generellen Mittelkürzungen verfahren? Rasenmäher oder Schwer-

punktsetzungen?

Politische Rahmenbedingungen -  Wie wirken sich die folgenden Punkte auf die Um-
setzung des EPLR aus und wie reagiert das ML strategisch mit seinem Instrument
EPLR?

– Agrarwende: Regierungskommission Zukunft der Landwirtschaft (⌦ Stichworte)

– GAK-Änderungen: Handhabbarkeit der Programme, Arbeitsaufwand, Beeinflussung
der Programmkonsistenz

– Midterm Bewertung der Agenda 2000: Was ist Ihrer Meinung nach wesentlich? Was
fehlt?

Wie kann ein auf einen langen Zeitraum ausgerichtetes Förderprogramm auf „schnelllebi-
ge“ politische Rahmenbedingungen und gesellschaftlichen Anforderungen reagieren?

Modulation 2003

– Welche Maßnahmen bieten Sie an?

– Beschreiben Sie aus Ihrer Sicht die Auswirkungen auf die Verwaltung (Einziehen der
Mittel, gesonderte Mittelverwaltung aufgrund anderer Kofinanzierungssätze der GA)

– Warum hat der Bundesrat jetzt nachdem das Gesetz auf dem Tisch liegt ein Gegenge-
setz auf den Weg gebracht? Hauptgründe, Verhalten Niedersachsens
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Begleitsystem - Zeitlicher Umfang zur Erstellung im Verhältnis zur Aus-
sagekraft (Grajewski)

Das Begleitsystem soll der Steuerung des Programms dienen. Halten Sie das EU-
Monitoring für diesen Zweck geeignet?

– Wenn nein, warum nicht?

Nutzen Sie die Zahlstellendaten für die Programmsteuerung?

– Wenn nein, warum nicht?

Wie steuern Sie aus finanzieller Sicht das Programm?

Was würden Sie sich wünschen für eine Programmsteuerung?

Gibt es Überlegungen, ein einheitliches Berichtssystem aufzubauen, das verschiedenen
Berichtserfordernissen genügt (EU, GAK, Landtagsanfragen, ...)?

Bewertung (Grajewski)

Was heißt für Sie Evaluierung?

Gründe zur Durchführung einer Evaluation

– Verbesserung des Managements

– Rechenschaftspflicht

– Unterstützung bei der Zuweisung von Haushaltsmitteln

Wo würden Sie den Hauptnutzen sehen? Welche Effekte versprechen Sie sich von der
Evaluation?

Was Evaluierungskultur betrifft, wo befindet sich Ihre Verwaltung z.Z.?

– Beispiele guter/brauchbarer Evaluierungen

– Maßnahmen des Landes zur Verankerung des Evaluierungsgedankens in der Verwal-
tung
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Kohärenz, Synergie (Fährmann)

Interne Synergie: Mehrwert des Programmansatzes

Was ist Ihrer Meinung nach der Mehrwert der Programmerstellung und Umsetzung ge-
genüber getrennter Maßnahmenerstellung und Umsetzung?

Einschätzungsfrage

Lassen die Abstimmungsprozesse zwischen verschiedenen Fachreferaten während der
Programmerstellung und –umsetzung (s.o.) darauf schließen, dass

- inhaltliche Ausrichtungen /Zielausrichtungen/komplementäre Projekte

- räumlich und zeitliche Ausrichtungen

- besser aufeinander abgestimmt wurden als vorher?

Sind Ihnen Beispiele für solche Synergien bekannt?

Zum großen Teil handelt es sich um bereits vorher angebotene Fördermaßnahme. Sind
aus Gründen einer „administrativen Bündelung“ andere administrative Einbindungen oder
Zuständigkeiten für die einzelnen Programmbestandteile als vorher gewählt worden?

Hat der Programmansatz insgesamt zu einer Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen
verschiedenen Fachverwaltungen durch Informationsaustausch etc. geführt?

Externe Synergie: Abstimmung mit Ziel-2-Programm, LEADER +

– Austausch bei der Programmerstellung

– Wie erfolgt in der Umsetzung des Programms die Abstimmung mit anderen EU-
Programmen?

– Gibt es Regelungen, dass Anträge aus LEADER +-Regionen vorrangig bedient wer-
den, das Mainstreamprogramm also flankierend zum Einsatz kommt? Vereinheitli-
chung der Vorgaben oder jeder nach seinem Gusto?

– Wo sehen Sie überhaupt die Synergien zum Ziel 2-Programm?

Aktivitäten des Programmkoordinators

Sehen Sie Defizite und Verbesserungsvorschläge für die Zukunft?
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Prinzip der Partnerschaft

Was heißt dieses 2000 verstärkte Prinzip für Sie?

(Zusammenarbeit mit Bund und Kommission s.o.)

Wer sind die Wirtschafts- und Sozialpartner?
Wer kommt auf den Verteiler?

Beschreibung des Beteiligungsverfahrens bei
• Programmerstellung
• Umsetzung
• Evaluierung
• Änderungen

(Wann, wie oft, wie, auf welcher Ebene???)

Wie schätzen Sie die Befähigung der Verbände für eine qualifizierte Beteiligung ein?

Sind Sie mit dem bisherigen Verfahren zufrieden oder könnte es aus Ihrer Sicht besser
laufen?
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